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Bericht 

des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

im Zusammenhang mit dem Bau des Allgemei-
nen Krankenhauses in Wien ' 

In der 30. Sitzung des Nationalrates vom 
16. April 1980 haben die Abgeordneten Dr. 
Fis ehe r und Genossen' gemäß § 33 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz folgenden Antrag auf 
Einsetzung eines parlamentarischen Untersu
chungsausschusses gestellt: 

"Im Zusammenhang mit dem Bau des Allgemei
nen Krankenhauses in Wien wird 

1. zur Untersuchung der Vergabe von Aufträgen 
durch die AKPE an die ABO bzw. von Subaufträ
gen und deren Abwicklung 

2. zur Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit angeblichen gesetzwidrigen finanziel
len Zuwendungen durch die Firma SIEMENS bzw. 
von anderen Firmen, die am Projekt beteiligt sind 
und 

3. zur Untersuchung der Vorwürfe betreffend 
angebliche Parteienfinanzierung im Zusammen
hang mit Auftragserteilungen ein Untersuchungs
ausschuß eingesetzt." 

In der 31. Sitzung des Nationalrates am 17. April 
1980 wurde dieser Antrag der Abgeordneten Dr. 
Fis ehe r und Genossen einstimmig angenommen 
und außerdem einstimmig dem Untersuchungsaus
schuß gemäß § 43 Geschäftsordnungsgesetz zur 
Berichterstattung eine Frist von einem Jahr gesetzt. 

In der 71. Sitzung des Nationalrates vom 9. April 
1981 wurde diese Frist einstimmig um einen Monat 
verlängert. 

Als ständige Mitglieder des Untersuchungsaus
schusses wurden seitens der SPÖ die Abgeordneten 
Dr. G rad i s c h n i k , Ing. Hob I , Dr. 
Kapaun, Mühlbacher und Dr. 
N 0 w 0 t n y, . seitens der ÖVP die Abgeordneten 
B erg man n, Dr. F e urs te in, Dr. K 0 h I -

mai e rund S t ein bau e r und seitens der FPÖ 
Abgeordneter Dr. S t e ger nominiert. In der kon
stituierenden Sitzung am 9. Mai 1980 wurde Abge
ordneter Dr. S t e ger zum Obmann des Untersu
chungsausschusses u,nd die Abgeordneten Ing. 
Hob I und Dr. K 0 hirn a i e r zu seinen Stellver
tretern gewählt. Da Abgeordneter Dr. K 0 h I -
mai e r die Wahl nicht annahm, wurde anschlie
ßend Abgeordneter M ü h I b ach e r zum 
2. Obmannstellvertreter gewählt. Als Schriftführer 
wurde Abgeordneter Dr. Kap a u n gewählt. 

/ 
Außerdem beschloß der Untersuchungsausschuß 

in dieser konstituierenden Sitzung, den Präsidenten 
des Nationalrates gemäß § 39 Abs. 2 Geschäftsord
nungsgesetz zu ersuchen, durch den Stenographen
dienst Protokolle über die vom Untersuchungsaus
schuß durchgeführten Zeugeneinvernahmen auf
nehmen zu lassen und auch über andere Teile der 
Verhandlungen, soweit dies der Ausschuß 
beschließt. 

In dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses 
am 9. Mai 1980 wurde einstimmig beschlossen, 
gemäß § 40 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz stän
dige Sachverständige im Sinne des § 40 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz beizuziehen, die im Ver
hältnis 4: 4 : 4 von den parlamentarischen Klubs 
namhaft zu machen sind. In der Folge wurden vom 
Präsidenten des Nationalrates über Vorschlag der 
SPÖ Dkfm. Alfred Ab e I, Dr. Günter Hof
bau er, Dr. Ernst T h e i m er und Dr. Josef 
Ve i g I bzw. über Vorschlag der ÖVP Dkfm. 
Josef Böe k, Dr. Franz F i e die r, Stadtrat Dr. 
Günter Goller und Dkfm. Horst E. Kliem 
sowie über Vorschlag der FPÖ Herbert G rau -
sam, Landtagsabgeordneter Dr. Erwin H i r n -
schall, Dr. Robert Schindler und Dr. Wal
demar W a g n e r als ständige Sachverständige im 
Sinne des § 40 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgeset
zes zu den Sitzungen des Untersuchungsausschus
ses geladen. 
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II 670 der Beilagen 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
28. Mai 1980 wurde mit Stimmenmehrheit 
beschlossen, gemäß § 40 Abs. 1 Geschäftsordnungs
gesetz den Präsidenten des Rechnungshofes, den 
Bundesminister für Finanzen, den Bundesminister 
für Justiz und den Bürgermeister der Stadt Wien zu 
ersuchen, einen Beamten als ständigen Sachverstän
digen für den Untersuchungsausschuß namhaft zu 
machen. In der Folge wurde seitens des Präsidenten 
des Rechnungshofes Min.Rat Dr. Friedrich 
Fr eu den r e ich nominiert. Nach seiner Frei
stellung für die begleitende Kontrolle beim Bau des 
Allgemeinen Krankenhauses wurde er durch Rat 
Mag. Peter S t r a k a ersetzt. Seitens des Bundes
ministers für Finanzen wurde Rat Dr. Kurt H a s -
I i n ger namhaft gemacht. Vom Bundesministe
rium für Justiz wurde Sektionschef Dr. Hermann 
F lei s c h und vom Bürgermeister der Stadt Wien 
wurde Senatsrat Dr. Gerhard S c h a r i t zer 
nominiert. 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
10. Juni 1980 wurde der damalige Präsident des 
Rechnungshofes Dr. Jörg K a n d u t s c h gemäß 
§ 40 Geschäftsordnungsgesetz als Sachverständiger 
beigezogen und berichtete über die vom Rech
nungshof durchgeführten Erhebungen im Zusam
menhang mit dem Bau des Allgemeinen Kranken~ 
hauses. 

Der "Urtersuchungsausschuß hat insgesamt 
42 Sitzungen abgehalten. Insgesamt wurden 
1 04 Zeuge~ einvernommen. 

In der Sitzung am 27. Juni 1980 wurde nach 
einem Lokalaugenschein am Gelände des Allgemei
nen Krankenhauses der Direktor des Kontrollamtes 
der Stadt Wien Dr. Delabro als Zeuge einvernom
men. 

In der Sitzung am 7. Juli 1980 und am 22. Juli 
1980 wurde der ehemalige Direktor der AKPE, 
Dipl.-Ing."Winter, als Zeuge einvernommen. 

In der Sitzung am 22. Juli 1980 wurde außerdem 
noch der damalige Direktor der AKPE Dr. Schwai
ger einvernommen. 

Am 27. August 1980 wurden der ehemalige 
Geschäftsführer der Ökodata Dipl.-Ing. Rumpold, 
der Kronenzeitungsredakteur Kindermann sowie 
der Geschäftsführer einer St. Pöltener Elektro
firma, Herr Gschmeidler, einvernommen. 

I 

Am 29. August 1980 wurde der ehemalige Direk
tor der Odelga und ehemalige Bereichsleiter für das 
Gesundheitswesen der Stadt Wien das Mitglied des 
A;ufsichtsrates der AKPE Dipl.-Kfm. Dr. Wdfling 
einvernommen. 

Am 1. September 1980 wurde der Verkaufsdirek
tor von ITI;-Österreich Ing. Zelnicek einvernom
men und im Hinblick auf Widersprüche in dieser 
Aussage gegenüber seiner Aussage vor der Untersu
chungsrichterin, wurde anschließend Frau Untersu-

chungsrichterin Dr. Partik-Pable als Zeugin einver
nommen. Anschließend wurde Generaldirektor 
Dip/;-Ing. Hainisch von ITT-Österreich als Zeuge; 
einvernommen. 

Am 2. September 1980 wurde der damalige Prä
sident der Industriellenvereinigung und ehemalige 
Vorstandsdirektor von Irr-Österreich Ing. Mayer 
sowie der ehemalige Consultatio-Geschäftsführer " 
und Ökodata-Miteigentümer Dr. Bauer als Zeuge 
einvernommen. 

Für die Sitzung am 11. September 1980 wurden 
vom Untersuchungsausschuß je ein sachkundiger 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, des Bundesmi
nisteriums für Finanzen und des Bundesministe
riums für Bauten und Technik sowie je ein Vertre
ter der Landesamtsdirektionen als sachverständige 
Zeugen zur Frage der Vergabepraxis bei Bauaufträ
gen bzw. zur Frage der Entwicklung der Rechts
lage in diesem Bereich geladen. Es erschienen: 

Bundeskanzleramt: Sektionschef Dr. Ludwig 
Adamovich 

Bundesministerium für Finanzen: Min.Rat Dr. 
Otto Kotzaurek 

Bundesministerium für Bauten und Technik: 
Min.Rat Dipl.-Ing. Rüdiger Schutz 

Burgenland: Hofrat Dipl.-Ing. Franz Vogl 

Kärnten: Oberrat Dipl.-Ing. Herbert Müller 

Niederösterreich: Hofrat Dipl.-Ing. Karl Peln-
öcker 

Oberösterreich: Hofrat Dipl.-Ing. Raimund Migl 

Salzburg: Hofrat Dipl.-Ing. Axel Wagner 

Steiemiark:Hofrat Dipl.-Ing. Robert Reiter 

Tirol: Hofrat Dip1.-lng. Walcher 

Vorarlberg: Hofrat Dipl.-Ing. Josef Berchtold 

Wien: Senatsrat Dr. Karl Skyba 

Am 10. Oktober 1980 wurden die beiden SIE
MENS-Angestellten Ing. Schweitzer und Johann 
Mück "sowie der Generaldirektor von SIEMENS 
Österreich Dr. Wolfsberger als Zeugen einvernom
men. 

, Am 14. Oktober 1980 sagte der Magistratsdirek
tor der Stadt Wien Dr. Bandion vor dem Untersu
chungsausschuß aus, und anschließend kam es zu 
einer neuerlichen Zeugenaussage von Dipl.-Ing. 
Rumpold und zur Einvernahme des ehemaligen 
Consultatio-Geschäftsführers und Ökodata-Mitei
gentümers Dr. Bauer sowie zur Gegenüberstellung 
von Dipl.-Ing. Rumpold und Dr. Bauer. 

Am 24. Oktober 1980 kam es zu\ einer neuerli
chen Zeugeneinvernahme von Dipl.-Ing. Rumpold 
und Dr. Bauer. 
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In der Sitzung am 6. November 1980 kam es zu 
einer neuerlichen Einvernahme der bereits erwähn
ten Zeugen Dr. Delabro, Dr. Wilfling. Dipl.-Ing. 
Rumpold und Dr. Bauer sowie zu einer Gegenüber
stellung von Dr. Wdlling, Dipl.-Ing. Rumpold und 
Dr. Bauer. 

In der Sitzung am 11. November 1980 wurde 
von der Finanzlandesdirektion Wien Hofrat Dr. 
WaUner, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der 
AKPE Sektionschef Dr. Waiz, der Wiener Stadtrat 
Mayr und der damalige Bundesminister für Finan
zen Dr. Androsch einvernommen. 

Am 10. Dezember 1980 wurde der Obmann der 
Gewerkschaft der Eisenbahner Abgeordneter 
Prechtl, der Zentralsekretär der SPÖ Abgeordneter 
Marsch, der damalige Gesundheitsminister Dr. Sal
eher sowie Herr Bela Rabelbauer als Zeugen ein-. 
vernommen. 

Am 13. jänner 1981 wurde die Zeugeneinver
nahme von Bela Rabelbauer fortgesetzt und 
anschließend erfolgte die Zeugenaussage des Gene
ralsekretärs der ÖVP Abgeordneten Dr. Lanner. 

Am 14. Jänner 1981 kam es zur Zeugeneinver
nahme des Wiener Gesundheitsstadtrates Dr. Sta
eher und des Wiener Bürgermeisters Leopold 
Gratz. 

Am 27. Jänner 1981 wurden der seinerzeit von 
der Stadt Wien als Leiter in die Bauleitung der 
ARGE AKH entsandte Senatsrat Dipl.-Ing. Rudolf 
Foltin und der dem Aufsichtsrat der AKPE angehö
rende . Leiter der MA 17 Obersenatsrat Dr. Hans 
Siebensohn sowie der Vorstandsdirektor der 
AKPE, Ing. Parzer, einvernommen. 

Am 10. Feber 1981 wurden der ehemalige 
Geschäftsführer der Odelga Dr. Seidler, die 
APAK-Mitarbeiter Dkfm. Zippe, Dipl.-Ing. Wun
derer und Ing. Stix sowie Architekt Moser einver
nommen. 

Am 11. Feber 1981 kam es zur Zeugeneinver
nahme des ehemaligen Plantech-Geschäftsführers 
Dipl.-Ing. Hartmann, des Rechtsanwalts Dr. 
Angermann, des Geschäftsführers der Ökodata und 
der ABO Dkfm. Scharmüller, des Leiters des Rech
nungswesens der AKPE Dr. Zacek sowie des Pro
fessors Wojda von der AGIPLAN. 

Am 17. Feber 1981 wurden die AKPE-Angestell
ten Dipl.-Ing. Winkler und Dipl.-Ing. Hogl, der 
Geschäftsführer der Medconsult Enerwitschläger 
und der ehemalige Vorstandsdirektor der AKPE 
Dr. Schwaiger vernommen. 

Am 18. Feber 1 ~.81 wurden der ehemalige 
Geschäftsführer der Okodata Dipl.-Ing. Spann, das 
Mitglied der ARGE-Kostenrechnung Dr. Kunze 
und der Geschäftsführer der Ludwig-Boltzmann
Gesellschaft Min.Rat Dr. Zaruba als Zeugen ein
vernommen. 

/ 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
23. Feber 1981 kam es zu· einer neuerlichen nun
mehr ganztägigen Zeugen einvernahme des Wiener 
Bürgermeisters Leopold Gratz. 

Am 24. Feber 1981 wurden der Finanzreferent 
der ÖVP Dr. Gruber, der Geschäftsführer der' 
Mediplan-Wien Karsten Becker und der Geschäfts
führer der Infrabau Ges. m. b. H.· Mag. Sajbl als 
Zeugen einvernommen. 

In der Sitzung am 2. März 1981 wurden der 
damalige Vorstandsdirektor der AKPE Dr. Ernst 
Kraus, der Vorstandsdirektor der Wiener Allgemei
nen Beteiligungs-Ges. m. b. H'. Dr. Josef Machtl, 
der früher dem Aufsichtsrat der Firma Odelga 
angehörende ehemalige. Vorstandsdirektor der 
Wiener Allgemeinen Beteiligungs-Ges. m. b. H. Dr. 
Manfred Drennig, die Leiterin der Buchhaltung der 
Firma Odelga Hedwig Lampert sowie der für 
Maschinenbau zuständige Gruppenleiter der AKPE 
Dr. Glaningerals Zeugen einvernommen. 

. , 

In der Sitzung am 5. März 1981 wurde der ehe
malige Finanzreferent der ÖVP Dr. Klauhs, der als 
technischer Sachverständiger für das Kommunika
tionswesen beim AKH tätig gewesene Zivilinge
nieur Dipl.-Ing. Dr. Stelzl, der ehemalige 'stellver
tretende Vorsitzende und nunmehrige Vorsitzende 
des Aufsichtsrates der AKPE Obersenatsrat Dr. 
Homy und der kaufmännische Direktor von IIT 
Dr. Gustav Rose als Zeugen einvernommen. 

In der Sitzung am 6. März 1981 wurden der ehe
malige Geschäftsführer der Firma Knoblich Licht 
Carl Sefcsik sowie die beiden SIEMENS-Angestell
ten Swoboda und Philipp als Zeugen einvernom
men. 

In der S;tzung am 16. März 1981 wurde der 
Angestellte der Firma SIEMENS Dipl.-Ing. Vogl, 
der für die Finanzen der ,SPÖ zuständige Linzer 
Bürgermeister Hillinger, der ehemalige V orwärts
Generaldirektor Eder sowie von der Firma Tractus 
Kurt Wuchterl als Zeugen einvernommen. 

Am 17. März 1981 wurden der ehemalige Wie
ner ÖVP-Stadtrat DDr. Pius Prutscber sowie sein 

. Sohn Hans Christoph Prutscher und der ehemalige 
Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch - die
ser zum zweiten Mal - als Zeugen einvernommen. 

,Am 24. März 1981 wurden der frühere AEG~ 
Angestellte und nunmehr bei der Firma Knoblich 
Licht beschäftigte Ing. Haslauer, der ehemalige 
AEG-Direktor Dr. Fümsinn, Nikolaus Lauda, 
Rechtsanwalt Dr. Damian sowie Demel-Geschäfts
führer Udo Proksch als Zeugen einvernommen. 

Am 25. März 1981 wurden die ehemalige Amts
führende Stadträtin Dr. Maria Schaumayer, der 
Generaldirektor der Firma E. Schrack Elektrizi
täts~AG Eduard Schrack, der Prokurist der Firma 
Odelga Ing. Lehner, sowie der Schrack-Angestellte 
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Swen Bwe Stengl und DDr. Kurt Neuner als Zeu
gen einvernommen. 

Am 30. März 1981 kam es zur dritten Einver
nahme des Wiener Bürgermeisters Leopold Gratz 

~ sowie zur Zeugeneinvernahme des Wiener ~ Vize
bürgermeisters Dr. Erhard Busek, des Rechtsanwal
tes . De. Herbert SchaUer, des Consuhatio
Geschäftsführers Günter Kozlik sowie des für das 
Deutsche Krankenhaus-Institut im Rahmen der 
Geschäftsführung der ABO tätigen bundesqeut
sehen ;Staatsbürgers Hans Otto Gärtner, des 
SPIW AG- bzw. REIW AG-Geschäftsführers Viktor 
Wagner und des VOEST-Direktors Dr. Klaus 
Wimmer. 

Am 31. März 1981 wurden neuerlich SIEMENS
Generaldirektor Dr. Walter Wolfsberger und die 
beiden ehemaligen ITT-Generaldirektoren Ing. 
FritzMayer bzw. Dipl.-Ing. Edmund Hainisch 
sowie der _ ehemalige AKPE-Direktor, Dipl.-Ing. 

_ Winter, als Zeugen einvernommen. Weiters wurden 
_ in -dies~r Sitzung der ehemalige Eigentümer bzw. 

Geschäftsführer der Firma Knoblich Licht Ing. 
Camillq Knoblich sowie der ehemalige Prokurist 
und nunmehrige Vorstandsdirektor der Wiener All-' 

_ gemeinen Beteiligungs- und Verwaltungs-Ges. 
m. b. H. Dkfm. Klaus Stadler erstmals als Zeugen 
-einvernommen. 

Am 1. April 1981 wurden der Bundesminister für 
Inneres, Erwin Lanc, der JournalistWolfgang Maier 
und der Leiter des Kontrollbüros der AKPE Dr. 
Jörg Kl!Jldutsch als Zeugen einvernommen. Außer
dem kam es an dies~m Tag zu einer neuerlichen 
Zeugen~invernahme des Direktors des Wiener 
Kontrollamtes Dr. Fritz Delabro. 

In d~r Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
2. AprW 1981 wurden der Zentralsekretär der SPÖ, 
Abgeordneter Blecha, sowie der Bundesgeschäfts
führer der FPÖ Bogner als Zeugen ei~vernommen. 
Außer&m kam es' an diesem Tag zu einer Ze~gen
einvernahine des Bundesparteiobmannes der OVP 
Dr. Alois Mock zum Beweisthema "Herkunft und 
Übernahme der Geldbeträge von Bela Rabelbauer" . 
sowie zu einer Zeugeneinvernahme von Bundes
kanzler. Dr. Bruno Kreisky zum Beweisthema ' 
"Geschichten von Dr. Kreisky". 

Nebe,n diesen oberwähnten Zeugen. wurden die 
im Ausland ansässigen Herren Professor H. U. 
RiethmÜller, Albert Vietor, Professor Paul Seitz 
undCdnrad Versloot sowie Carl M. HoIliger vom, 
Präsidenten des Nationalrates ersucht, vor dem 
Unters~chungsausschuß auszusagen. Alle diese 
Zeugen sind jedoch nicht vor dem Untersuchungs
ausschuß erschienen, wobei mit Ausnahme von 
Conrad Versloot, der an' zwei verschiedenen Adres
sen angeschrieben wurde, alle anderen genannten 
Herren~! brieflich Gründe für ihr Nichterscheinen 
vor dem Untersuchungsausschuß anführten. 

Außer diesen umfangreichen Zeugeneinvernah
men hat der Untersuchungsausschuß auch umfang
reichJ Akten zur Beweiserhebung angefordert. Im 
Zusammenhang mit Aktenanforderungen aus dem 
Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 
wurde vom Bundesministerium für Finanzen auch 
ein Gutachten des Verfassungsdienstes zur Verfü" 
gung gestellt, daß sich mit dem Problem der Amts
verschwiegenheit gegenüber Untersuchungsaus
schüssen beschäftigt. In diesem Gutachten (B/7) 
wird unter anderem festgestellt: 

"Nach Auffassung des Bundeskanzleramtes 
Verfassungsdienst muß aus dem Wortlaut des 
Art. 53 Abs. 2, aber auch unter Bedachtnahme auf 
die besondere Funktion von Untersuchungsaus
schüssen, die in der Kontrolle der Regierung und 
ihrer Verwaltung besteht, geschlossen werden, daß 
-die Verweigerung der Vorlage von Verwaltungsak-
-ten unter Berufung auf die Amtsverschwiegenheit, 
wobei das Interesse einer Gebietskörperschaft gel
tend gemacht wird, unzulässig wäre. 

Eine Argumentation mit der historischen Funk
tion von Untersuchungsausschüssen gelangt also zu 
dem Ergebnis, daß eine Aktenvorlage an einen sol- . 
ehen Untersuchungsausschuß nicht mit dem Hin
weis auf die Amtsverschwiegenheit im Interesse 
einer Gebietskörperschaft abgelehnt werden kann. 
Damit aber erhebt sich die Frage, ob nicht die 
Amtsverschwiegenheit im Interesse der Parteien es 
zu rechtfertigen vermöchte, daß bestimmte Ver
waltungsakten einem vom Nationalrat eingesetzten 
Untersuchungsausschuß nicht vorgelegt werden. 

Bei aller Würdigung des Umstandes, daß die 
Beurteilung der Verpflichtung zur Amtsverschwie
genheit unter dem Gesichtspunkt des Interesses der 
Parteien grundsätzlich zu einem anderen Ergebnis 
führen kann als die Beurteilung dieser Frage unter 
dem Gesichtspunkt des Interesses der Gebietskör
perschaften, gl~ubt das Bundeskanzleramt ~ Ver
fassungsdienst doch, daß durch die absolut gehal
tene Aussage im zweiten Halbsatz des Art. 53 
Abs. 3 B-VG die mögliche Kollision zwischen dem 
schutzwürdigen Interesse auch der Parteien und 
den aus der KontroJlfunktion des Untersuchungs
ausschusses sich ergebenden Offenlegungsver
pflichtungen zugunsten der letzteren gelöst ist. Es 
wird daher auch in dieser Hinsicht die Berufung 
auf die Amtsverschwiegenheit nicht zulässig sein." 

Neben dem Akt des Landesgerichtes für Strafsa
chen Wien 23 d Vr 3710/80 gegen Dipl.-Ing. Adolf 
Wmter und andere (B/12) sowie der Anklageschrift 
der Staatsanwaltschaft Wien 32 St 13 536/80 gegen 
Dipl.-Ing. A. Winter, Carl Sefcsik,. Ing. Otto 
Schweitzer, Ing. Erich Zelnicek, Ing. Johann Mück, 
Dipl.-Ing. Eduard Hainisch, Ing. Fritz Mayer, 
Dkfm. Ernst Swoboda, Heinz PhiIipp, Dr. Gustav 
Rose, Eduard Harald Schrack, Friedrich Leucht 
(BI54) wurde von den im folgenden genannten 

/ 
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Behörden bzw. Firmen nachstehende Akten zur 
Verfügung gestellt: 

1. Bundeskanzleramt: 

Schreiben des Bundeskanzlers betreffend 
Berichte der AKPE an Mitglieder der Bundesregie
rung (B/20 a-v) 

Bericht des Bundeskanzlers betreffend die histo
rische Rechtsentwicklung zur ÖNORM A 2050 
(B/53) 

2. Bundesministerium für Finanzen: 

BP-Bericht der Firma Knoblich; BP-Bericht der 
Firma Johann Prutscher; BP-Bericht der SIE
MENSAG Österreich und BP (Sonder)-Bericht 
der SIEMENS AG Österreich hinsichtlich der 
Beziehungen dieser Firma zur Plantech Corpora
tion, Vaduz (B/l) \ 

Stellungnahme des Verfassungsdienstes zur 
Frage der Akteneinsicht parlamentarischer Unter
suchungsausschüsse samt angeschlossenem Gutach
ten des Verfassungsdienstes (B/7) 

Liste über Betriebsprüfungen bei am AKH betei
ligten Firmen; 

BP-Bericht der Firma G. M. Prutscher Ges. 
m. b. H. & Co. KG; Kalenderverlag (Steuer
Nr.350/0765); BP-Bericllt der Firma Prutscher 
Ges. m. b. H., Handel mit Waren aller Art und 
Beteiligungen (Steuer-Nr.470/7304); BP-Bericht 
betreffend Dipl.-Ing. Adolf Winter, Geschäftsver
mittlung (Steuer-Nr.820/3860); BP-Bericht der 
Firma Foto-Wölft Ges. m. b. H. & Co. KG, Foto
gewerbe (Steuer-Nr. 390/3134) (B/22) 

Bericht über die Firma Knoblich Ges. m. b. H.; 
Ergänzungen zur Betriebsprüfung der Siemens AG 
und Knoblich Ges. m. b. H. sowie Ergänzungen 
über die Firma Prutscher OHG und Aktenver
merke (B/24) 

BP-Berichte der Firma Siemens AG Österreich 
und Dipl.-Ing. Rumpold sowie Liste der geprüften 
Firmen samt Prüfungsauftrag des Finanzministe
riums an das Finanzamt für Körperschaftssteuer 
vom 12.8. 1980 (B/30 a-d) 

Steuerbescheide der Firma GKE, Graz; BP
Bericht der Firma Techmed Developement Limited, 
Jersey, Steuer-Nr.210/2912; BP-Bericht der 
ARGE-Planung Sozialmed. Zentrum Wien Ost, 
Steuer-Nr. 825/2228 (B/36) 

Liste der Firma Siem~ns vom 24. Oktober 1980 
betreffend Aufträge der Firma Siemens beim Neu
bau des AKH (B/42) 

BP-Bericht der Firma Combit-Rechenzentrum 
Dipl.-Ing. Heinz Fuchs Ges. m. b. H. & Co. KG, 
Maschinelle Datenerfassung - maschinelle Daten
verarbeitung, Steuer-Nr. 880/4202; (B/44 a) 

BP-Bericht der Firma Dipl.-Ing. Heinz Fuchs 
Ges. m. b. H., Maschinelle Datenverarbeitung
Beteiligung, Steuer-Nr. 47114771; (B/44 b) 

BP-Bericht betreffend Dipl.-Ing. Otto Nobis, 
Architekt, Steuer-Nr. 820/Q71 1; (B/44 c) 

BP-Bericht der Firma Dr. Josef Reisinger Ges. 
m. b. H., Liegenschaftsverwaltung und -verwer
tung, Steuer-Nr. 430/1942; (B/44 d) , 

BP-Bericht betreffend Elgar Roesler-Schmidt, 
Angestellter und Devisenhändler, Steuer-
Nr. 053/8068; (B/44 e) 

BP-Bericht der Firma Med-Consult Betriebsbera
tungs~' und Warenhandelsges. m. b. H., Betriebsbe
ratung und Warenhandel, Steuer-Nr.21012334; 
(B/44 f) 

Zwischenbericht der Finanzstrafbehörde 
I. Instanz samt Beilagen vom 4. November 1980 
über die bisher vorliegenden Ergebnisse der bei 
Dipl.-Ing. Armin Rumpold durchgeführten Haus-
durchsuchung (B/46) , 

BP-Bericht der Firma E. & Th'. Klug KG, Elek
trowarenhandel und Installationen, Steuer
Nr. 22210530 (B/51 a) 

BP-Bericht betreffend Norbert Schätz, Detektei, 
Steuer-Nr. 8812990 (B/51 b) 

BP-Bericht der Firma Julius Wei'ssert, Gas- und 
Wasserinstallateurbetrieb, . Steuer-Nr. 560/1924; 
(B/51 c) 

Aktenvermerk vom 29. Oktober 1980 betreffend 
Sonderprüfung der Firma Siemens AG (B/51 d) 

lW-Bericht betreffend FriedrichLeucht, Vermitt
ler, Steuer-Nr. 893/3257 (B 52 a) 

.. ,li-

BP-Bericht der Firma Bensegger & Prutscher 
Ges. m. b. H., Kunststoffve'rarbeitung und Drucke
rei, Steuer-Nr. 030/2597 (B/52 b) 

BP-Bericht der Firma Pro-Data Progr:ünmie
rungs- und Datenverarbeitungsgesellschaft 
m. b. H., Steuer-Nr.420/1696; BP-Bericht der 
Firma ÖKODATA Betriebsberatungs-Ges. 
m. b. H. & Co. KG, Steuer-Nr.880/3931; BP-' 
Bericht der Hausgemeinschaft Dipl.-Ing. Armin 
und Mag. Ingrid Rumpold, Steuer-Nr.972/2854; 
(B/57) 

Aktenvermerk betreffend Siemens AGÖster~eich 
im Zusammenhang mit einem von lng. Ernst Huber 
an den AKH-Untersuchungsausschuß gerichteten 
Schreiben vom 20. Oktober 1980; BP-Bericht 
betreffend die Finna Siemens AG Österreich, 
Steuer-Nr. 140/3063; BP-Bericht betreffend Ing. 
Otto Schweitzer, Geschäftsvermittlung, Steuer
Nr.89211118; BP-Bericht betreffend lng. Otto 
Schweitzer, Taxiunternehmen, Steuer
Nr. 720/3666; BP-Bericht betreffend Firma Epple 
Buxbaumwerke AG, Maschinenfabrik und· Eisen-
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gießerei, Steuer-Nr.954/1395; BP-Bericht betref
fend Dipl.-Ing. Rudolf Klaus Schmidthuber, Ver
mittlungen, Steuer-Nr.220/3983; BP-Bericht 
betreffend die Firma Aural Elektro- und Metallwa
renerzeugting Ges. m. b. H., Steuer-Nr. 140/0101; 
BP-Bericht betreffend Firma Grund- und pfahlbau 
Ges. m. b. H., Steuer-Nr. 080/1747; (BI60) 

Unterlagen der AKPE über den Hauptauftrag 
betreffend Kernbau : Lieferung und Montage der 
eiektri}chen Energievedorgungs- und Verteilungs
anlagen (BI61). 

, 

BP-Bericht betreffend. Dkfm. Dr. Franz Bauer, 
beeideier Wirtschaftsprüfer' und Steuerberater, 
Steuer~Nr. 840/4481; BP-Bericht betreffend Dipl.
lng. Armin Rumpold und Dr. Manfred Kunze 
Ges. n. b. R. (ARGE-KOSTENRECHNUNG), 
SteuertNr. 840/4797; BP-Bericht betreffend Dr. 
Peter Stelzl, Ing, Konsulent für Elektrotechnik, 
Steuer~Nr. 820/3735; BP-Bericht betreffend Dr. 
Peter Stelzl & Mitges., Ingenieurkonsulentenbüro 
für Elektrotechnik, Steuer-Nr.82111563; BP
Bericht der Stilmmbetriebsprüfungsstelle für den 
1. Bezirk in Wien vom 6. März 1981 (Zwischenbe
richt) ~etreffend Johann Prutscher. OHG, Steuer
Nr. 320/0556; BP-Bericht betreffend Wissenschaft~ 
liche lnstrumente-, Geräte- und Apparate-Ver
triebsges. m. b. H. (A WIGA), Steuer-Nr. 120/1830 
(BI63) 

. FA-Bericht betreffend Firma Teston AG und 
Opus Ges. m.b. H. (Bela Rabelbauer); FA-Bericht 
betreffend/lnfrabau Ges. m.b. H.; FA-Bericht 
betreff~nd Infracenter; FA-Bericht betreffend 
lnvest, :Vermögensverwaltungs-Ges. m. b. H.; FA
Bericht!, betreffend Infra W ohnungseigentumsges. 
m, b. H.; FA-Bericht betreffend Pilgramzentrum
Entwic\dung-Ges. m. b. H.; FA-Bericht betreffend 
Tractus, Betriebsbeteiligungs-Ges. m. b. H.; FA
Bericht l betreffend Mediplan, Krankenhauspla
nungs-Ges. m. b. H.; FA-Bericht betreffend Firma 
MerkuJ;' Unternehmensbeteiligung; FA-Bericht 
betreffend Wiener Stadtfeste; Konzernplan, Fir
menüb~rsicht "Vorwärts" (BI72) 

13etriebsprüfung bei Nikolaus LAUDA (BI74) 

Schreiben des Kontrollbüros der AKPE vom 
30. Jän~er 1981 an denBundesmini~ter für Finan
zen . be~reffend Stellungnahme zum Entwurf des 
Baub~a\lftragungsvertrages (B17 6) 

. I' 
j: 

3. Bundesministerium für Inneres (Bundespolizeidi
rektion ;!Wien): 

Erheßungsergebnisse der Wirtschaftspolizei. für 
den Zeitraum 16. Juni bis 1. Juli 1980 (BI14) 

Zusammenstellung der Wirtschaftspolizei betref
felld KQntenbewegungen von Konten diverser Ban
ken (BI:41) 

Erhebungsberichte der Wirtschaftspolizei . über 
Hausdurchsuchungen in der Strafsache Dipl.-Ing. 
Armin Rumpold (BI43) 

E~hebungsbericht der WIPO betreffend Schluß
status der Firma Med-Consult und betreffend die 
Geldübergabe von Bela Rabelbauer an Dr. Mock 
und andere (BI68) 

Prüfling des Hauptauftrages betreffend Kern
bau: Lieferung und Montage der elektrischen Ener
gieversorgungs- und Verteilungsanlagen sowie der 
Nachtragsaufträge (BI70) 

Aufstellung der Wirtschaftspolizei über die 
Geschäftsverbindungen der Firma Prutscher sowie 
über die auf diese Geschäftsverbindungen entfallen
den Jahresumsätze (BI71) 

4. Bundesministerium für Justiz: 

Ablichtungen des Strafaktes 5 a E VR 3655/80 
des Landesgerichtes für Strafsachen Wien betref
fend die Strafsache der Privatankläger lng. Josef 
Parzer, Dr. Gerhard Schwaiger und Dipl.-Ing. 
Adolf Winter gegen Alfred W orm und Franz 
Hanke wegen strafbarer Handlungen. gegen die I 

Ehre; Ablichtungen des Strafaktes 5 a 
E Vr 3796/80 des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien betreffend die Strafsache des Privatanklägers 
Alfred Worm gegen Dipl.-Ing: Adolf Winter wegen 
strafbarer Handlungen gegen die Ehre; Ablichtun
gen des Strafaktes 5 a E V r 3797/80 des Landesge~ 
richtes für Strafsachen Wien betreffend die Strafsa
che des Privatanklägers Alfred Worm gegen lng. 
Josef Parzer, Dr. Gerhard Schwaiger und Dipl.
lng. -Adolf Winter wegen strafbarer Handlungen 
gegen die Ehre; Erhebungsergebnisse der Wirt
schaftspolizei vom 2. Juni 1980, II-230/WP/80, die 
an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt wurden; 
Ablichtungen der Anzeige des "profil" (Peter 
Michael Lingens, Helmut Voska und lng. Alfred 
Worm) vom 15. April 1980 gegen Finanzstadtrat 
Hans Mayr wegen Nötigung, AZ 37 St 16 750/80 
der Staatsanwaltschaft Wien; Ablichtung des Vor~ 
lageberichtes des Präsidenten des Landesgerichtes 
für Strafsachen Wien vom 9. Juni 1980 (BI6) . 

Erhebungsergebnisse der Wirtschaftspolizei im 
Rahmen der Untersuchung von strafbaren Hand
lungen im Zusammerihang mit der Errichtung des 
AKH (BI21) 

Ablichtungen der ON 8, 9, 12 und 13 aus dem 
Strafakt 5 a E Vr 3655/80 'd~s Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien betreffend die Strafsache der Pri
vatankläger lng. Josef Parzer, Dr. Gerhard Schwai
ger und Dipl.-Ing. Adolf Winter gegen Alfred 
Worm und Franz Hanke wegen strafbarer Hand
lungen gegen die Ehre; Ablichtungen der ON 7 
und 8 des Strafaktes 5 a E V r 37.96/80 des Landes
gerichtes für Strafsachen Wien betreffend die Straf-
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sache des Privatanklägers A1fred W orm gegen 
Dipl.-Ing. Adolf Winter wegen strafbarer Handlun
gen gegen die Ehre; Ablichtungen der ON 7 und·8 
sowie 10 bis 12 des Strafaktes 5 a E Vr 3797/80 des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien, betreffend 
die Strafsache des Privatanklägers A1fred W orm 
gegen Ing. Josef Parzer, Dr. Gerhard Schwaiger 
und Dipl.-Ing. Adolf Winter wegen strafbarer 
Handlungen gegen die Ehre; Ablichtungen des. 
Aktes 25 d V r 7219/80 betreffend' die Anzeige des 
"profil" (Peter Michael Lingens, Helmut V oska 
und Ing. Alfred Worm) vom 15. April 1980 gegen 
Finanzstadtrat Hans Mayr wegen Nötigung (BI32) 

Diverse Erhebungsergebnisse der Wirtschaftspo
lizei (BI38, BI48 und B150) 

Vorlagebericht der Frau Untersuchungsrichterin 
Dr. Partik-Pable vom 31. Oktober 1980 samt 
Hausdurchsuchungsbefehls vom 20. Oktober 1980 
betreffend Dipl.-Ing. Armin Rumpold und einer 
Anzeige des Finanzamtes für den '1. Bezirk vom 
14. Oktober 1980 gegen Dipl.-Ing. Armin Rumpold 
wegen Verdachtes gemäß § 33 FinStrG aus dem 
Strafakt 23 d Vr 3710/80 des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien (BI45) 

Handelsregisterakten betreffend die Firmen 
ÖKODATA Betriebsberatungsgesellschaft m. b. H. 
und ÖKO DA TA Betriebsberatungsgesellschaft 
m. b. H. & Co. KG sowie eines Vorlageberichtes 
des Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien 
(Nichtexistenz eines Rechtsstreites zwischen Dkfm. 
Dr. Bauer und Dipl.-Ing. Rumpold) (BI47) 

Protokoll der Hauptverhandlung vom 22. Okto
ber 1980 in der Strafsache des Privatanklägers 
Dkfm. Dr. Wilfling gegen Christoph Rop.ge wegen 
Presse-Ehrenbeleidigung (BI49) . 

Ordner der Wirtschaftspolizei betreffend "Con
sultatio-ABO"; Tagebücher der Staatsanwaltschaft 
Wien betreffend Adalbert Rabelbauer und andere; 
Handakt der Oberstaatsanwaltschaft Wien betref
fend Adalbert Rabelbauer und andere; Unterlagen 
des Bundesministeriums für Justiz betreffend die 
Strafsachen gegen Bela Rabelbauer und andere im 
Zusammenhang mit der Übernahme von Wahlspen
den des Bela Rabelbauer an die ÖVP und mit der 
Kreditgewähiung an die ÖVP durch die Genossen
schaftliche Zentralbank (BI69) 

5. Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie: 

.. Schriftwechsel zwischen der Firma Knoblich 
Licht und verschiedenen Instanzen (BI39) 

6: Rechnungshof: . 

Handschriftliche Aufzeichnungen von Dipl.-Ing. 
Adolf Winter (BI8) 

Rohbericht des Rechnungshofes (BI16) 

Akte des Rechnungshofes aus Anlaß der Prüfun
gen im Zusammenhang mit dem Bau des AKH (BI 
19) 

7. Oesterreichische Nationalbank : 

Unterlagen der Prüfungsstelle der Nationalbank 
(BI66) 

8. Gemeinde Wien: 

Bericht des Kontrollamtes über die Prüfung des 
Auftrages und des Vergabevorganges der Planung 
der Betriebsorganisation für den Neubau des Wie
ner Allgemeinen Krankenhauses (BI2) 

Bericht des Kontrollamtes zu den Jahresab
schlüssen 1975 bis 1978 der AKPE (KA IV - GU 
15-9/80) (BI3) 

Bericht des Kontrollamtes über die Sonderprü
fung der Med-Consult Betriebsberatungs- und 
Warenhandelsgesellschaft m. b. H. (KA IV - GD 

. 74-2180) (BI4) 

Berichte der AKPE an Bürgermeister Gratz und 
Finanzstadtrat Mayr (Bill abis z) 

Bericht des Kontrollamtes vom 14. April 1980 
(KA IV - GU 38-3/80) betreffend J. Odelga Ges. 
m. b. H., Erhebung.en zum Sparbuch 
Nr. 101-976-718 der ÖLB und Brief des Herrn 
Magistratsdirektors der Stadt Wien vom 17. Juni 
1980 an den Kontrollamtsdirektor in der selben 
Angelegenheit. (B113 a und b) 

Ansuchen des Dipl.-Ing. Adolf Winter vom 
18. September 1975 um Gewährung eines Karenz
urlaubes; das dem Ansuchen um Karenzurlaub bei
geschlossen gewesene Protokoll über die Sitzung 
des Aufsichtsrates des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien, Planungs~ und Errichtungs-Aktiengesell
schaft vom 9. September 1975; Bescheid vom 
24. September 1975, mit dem Dipl.-Ing. Adolf Win
ter Karenzurlaub gewährt wurde (BI18) 

Protokolle des "Stacher-Teams" (B118 und BI 
27) 

Verträge der Stadt Wien betreffend die Bera
tungstätigkeiten Dr. Wilflings für die Stadt Wien 
(darunter Vertrag zwischen der Firma Odelga und 
der Stadt Wien); Sondervenrag zwischen Dr. Wilf
ling und der Stadt Wien; Vollständige Korrespon
denz zwischen Dr. Wilfling und der Stadt Wien im 
Zusammenhang mit der Auflösung des Dienstver
hältnisses von Dr. Wilfling; Zustimmung der Stadt 
Wien zur Tätigkeit Dr. Wilflings im Aufsichtsrat 
der AKPE bis zu seiner Bestellung als Aufsichtsrats
mitglied; Gewerbeakt der Firma Odelga (BI33) 

Kontrollamtsberichte betreffend Dkfm. Dr. Wilf
ling - Reisekostenabrechnung; (BI40) 
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Überprüfung der Gebarung des Boltzmann-Insti
tutes für Krarikenhausökonomie bzw. des medizini
schen Fonds d~s Bürgermeisters der Stadt Wien (BI 
40) 

Unterlagen ~on AKPE-Aufsichtsratsvorsitzenden 
Dr. Horny betreffend den Baubeauftragungsver
trag, dieprojektneutrale Ausschreibung der Medi
zintechnik-Planung und die Stellungnahme des 
Vorstandes der AKPE zUm "Frotz-Gutachten" die 
dieser anläßlich seiner Zeugeneinvernahme am 
5. März 1981 zugesagt hat (BI65) 

... 
Bericht des Kontrollamtes der Stadt Wien betref

fend den Bau des AKH; Mitteilung des Bürgermei
sters der Stadt Wien betreffend Berichte der AKPE 
an Stadtrat Mayr (BI67) 

Liste mit Hinweisen auf einzelne Stellen des 
Kontrollamtsberichtes (BI75) 

9. Wiener Allgemeine Beteiligungs- und Verwal
tungsges. m. b. H.: 

Dienstvertrag Dr. Wilflings mit der Firma 
Odelga vom 25. Mai 1970; Vereinbarung vom 
2. Oktober 1978 betreffend die Karenzierung Dr. 
WILFLINGS bei der Firma Odelga; Protokoll der 
Generalversammlung vom 11. Februar 1974 betref
fend die Entschädigung für die Tätigkeit Dr. Wilf
lings als Geschäftsführer des Serotherapeutischen 
Institutes Wien Ges. m. b. H. (BI34) 

10.0delga: 

Sitzungsprotokolle des Aufsichtsrates der Firma 
Odelga für den Zeitraum 1975 bis 1980; Verzeich
nis der Geschäftsführer de'r Firma Odelga ab 1970 
bis 13. August 1980; Liste der Mitglieder des Auf
sichtsrates der Firma Odelga für den Zeitraum 
1975 bis 1980 (BI26) 

Bericht "Boviropa'" und Personal akt "Prokop" 
(BI73) 

11. Abgeordneter zum Nationalrat Fritz Marsch: 

Gutachten von Dozent Dkfm. Dr. Leopold 
Mayer (BI76) 

12. Allgemeines Krankenhaus Wien Planungs- und 
Errichtungs-Aktiengesellschaft (AKPE): 

48 Aufsichtsratsprotokolle der AKPE und Proto
koll über die konstituierende Sitzung des Aufsichts
rates ; Vertrag vom 30. Jänner 1976 zwischen 
AKPE und APAK samt 5 Zusatzvereinbarungen; 
Vertrag vom 19. Juni 1978 zwischen der AKPE 
und AB9 ; Verzeichnis der von der ABO gegenüber 
AKPE erbrachten Leistungen und Aufstellung über 
die seitens der AKPE an die ABO geleisteten Zah
lungen; Zusammenfassende Darstellung der Akte 

betreffend die Vergabe von Aufträgen durch die 
AKPE an die ABO (samt Nachtrag); Unterlagen 
betreffend die Rechtsgrundlagen der AKPE; Proto- , 
kolle über die Hauptversammlung und über die 
Vorstandssitzungen; Verzeichnis der Aufsichtsrats
mitglieder, der Vorstandsmitglieder und Hand
lungsbevollmächtigten (BI9) 

Unterlagen der AKPE betreffend Vergabe eines 
Auftrages durch die AKPE an die ABO (BIJS) 

SSK-Gutachten vo~ 1. März 1976, Teil I (Kurz
fassung) und Teil 11 (Hauptgutachten); Protokolle 
und Tagesordnungen der 19. und der 21. Sitzung 
des Bund/Stadt Wien-Komitees; Protokolle und 
Tagesordnungen der bisher abgehaltenen fünf 
"Politikergipfel" ; der auf Seite 352 des Kontroll
amtsberichtes erwähnte Aktenvermerk vom 3. April 
1978 betreffend Gespräche mit Dipl.-Ing. Armin 
Rumpold; der auf Seite 354 des Kontrollamtsbe
richtes erwähnte Aktenvermerk vom 7. April 1978 
betreffend das Ergebnis der Überprüfung der im 
Aktenvermerk vom 3. April 1978 genannten Unter
lagen (B117 abis j) 

Schreiben der AKPE vom 30. Juli 1980 an den 
Präsidenten des Nationalrates betreffend Prüfung 
der Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisationspla
nung hinsichtlich des Vorwurfes der Parteienfinan
zierung samt privaten Dienstaufzeichnungen von 
Dipl.-Ing. Winter (BI23) 

Protokolle der Vorstandssitzungen - V 81 bis 
V 86; Protokoll über die Aktionärsbesprechung 
,vom 18. Juni 1980; Protokolle der Aufsichtsratssit
zungen (49. bis 52. Aufsichtsratssitzung) (BI25) 

Stellungnahme des Aufsichtsrates der AKPE zum 
Rohentwurf des Rechnungshofberichtes samt Gut
achten des Herrn Prof. Dr. Frotz und Gutachten 
des Herrn Prof. Dr. Aicher (BI28) 

Stellungnahme des Vorstandes der AKPE zum 
Berichtsentwurf des Rechnungshofes über die 
Gebarungsüberprüfung hinsichtlich der Vorgänge 
im Zusam~enhang mit der Vergabe der Betriebsor
ganisationsplanung des AKH durch die AKPE (BI 
29) 

AKPE-Sonderprüfungsbericht betreffend Firma 
Prutscher samt schriftlicher Information des V orsit
zenden des Vorstandes der AKPE an die Eigentü
,mer (BI35) 

'EDV -Ausdrucke betreffend die von der AKPE 
vergebenen Aufträge (BI37) 

AKPE-Unterlagen betreffend die Vergabe des 
Auftrages zur Lieferung und Montage von Sanitär
Containern; Gutachten von Rechtsanwalt Dr. 
GATSCHA (BISS) 

Gutachten vom 7. November 1980 über die wirt
schaftliche Rechtfertigung eines Vertrages über 
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Leistungen der Betriebsorganisationsplanung; 
Aktenvermerk der AKPE vom 31. August 1977 
betreffend Erstellung des Leistungsverzeichnisses 
für den endgültigen BO-Planer; Angebotsbestim
mungen betreffend BO-Planung; Aktenvermerk 
der AKPE vom 11. März 1978 betreffend Vergabe 
der Betriebsorganisationsplanung; Auszüge aus der 
TO und dem Protokoll der erweiterten Aktionärs
besprechung vom 18. März 1976; Unterlagen über 
ein Gespräch zwischen Dir. Kaufmann (Kranken
hausberatungsinstitut Zürich) und Sektionschef Dr. 
Waiz am 26. April 1980 (B/56) Unterlagen über 
Hauptauftrag betreffend Kernbau : Lieferung und 
Montage der elektrischen Energieversorgungs- und 
Verteilungsanlagen (B/6J) 

13. Arbeitsgemeinschaft Projektmanagement Allge
meines Krankenhaus Wien (APAK): 

Sämtliche Verträge zwischen der AKPE und 
APAK bzw. zwischen AKPE und ABO sowie Ver
zeichnis der von der ABO einschließlich ihrer Mit
gliedsfirmen erbrachten Leistungen gegenüber der 
APAK und der AKPE und der an sie geleisteten 
Zahlungen (B/S abis c) 

14. Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisationspla
Dung (ABO): 

Vertrag zwischen AKPE und ABO, Vertrag zwi
schen der ABO und ihren Mitgliedsfirmen, die. für 
die ABO-Geschäftsführer geltende Geschäftsord
nung, Verträge zwischen ABO bzw. ABO-Mitglie
dern und Subunternehmern; Auflistung der von der 
ABO bislang erarbeiteten BO-Arbeitspapiere, 
Hygiene-Arbeitspapiere, Stellungnahmen, Teil~ 
nahme an Gesprächen, Auflistung der bisher erhal
tenen Zahlungen seitens der AKPE; 11 Ordner der 
letztgültigen Arbeitspapiere, 1 Ordner hygienische 
Arbeitspapiere, 1 Ordner Stellungnahmen, 4 Ord~ 
ner betreffend externe ABO-Protokolle (B/JO) 

15. Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft: 

J~hresab,schlüsse 1978 und 1979 so~ie vorläufige 
ZWIschenrechnung per 3. Mai 1980; Überprüfungs
berichte 1978; Revisionsberichte 1979 und 1980 
(B/3J) 

16. SIEMENS AG: 

Unterlagen der Firma Siemens AG über Haupt
auftrag betreffend Kernbau: Lieferung und Mon
tage der elektrischen Energieversorgungs- und Ver
teilungs anlagen (BI58) 

17. Mediplan: 

Schreiben der Firma Mediplan an den Präsiden
ten des Nationalrates im Zusammenhang mit der 

Zeugeneinvernahme von Karsten Becker betreffend 
Besuch von Vertretern der AKPE bei der Mediplan 
und hausinterne Darstellung des negativen Akquisi
tionsergebnisses in Sachen Betriebsorganisations
planung AKH seitens Mediplan Wien sowie eine 
Vereinbarung der ARGE ORP mit der AKPE vom 
Jänner 1980 (B/59) 

18. Dipl.-Ing. Dr. Peter Stelzl: 

Unterlagen über das Projekt Operngasse 20 a 
und Aufstellung über Aufträge von den HBW und 
der Magistratsabteilung 34 (B/62) 

19. Bela Rabelbauer: 

Korrespondenz mit Dr. Mock, Dr. Busek, Herrn 
Bergmann und Dr. Taus sowie mit Herrn Güggi 
(B/64) 

20. Dkfm. Dr. Franz Bauer: 

Brief des Dipl.-Ing. Rumpold vom 25. Juni 1973 
betreffend das Firmenkonzept ,für die Gründung 
der ÖKODATA; Brief des Notars Dr. Hahnt;eich 
an Dr. Pranz Bauer betreffend Änderungsvor
schläge zum Vertragsentwurf für die Gründung der 
ÖKODATA Ges, m. b. H. (B/??) 

Nach Beendigung der Zeugeneinvernahmenhat 
der Untersuchungsausschuß in seiner Sitzung am 
2. April 1981 im Sinne des §35 Abs.2 Geschäfts
ordnungsgesetz einen Unteral:lsschuß zur Abfas
sung eines Berichtsentwurfes eingesetzt. Diesem 
Unterausschuß gehörten die Abgeordneten lng. 
Hob I, Dr. K 0 hirn a i e rund Dr. S t e ger 
an. In der konstituierenden Sitzung des Unteraus
schusses am 2. April 1981 wurde Abgeordneter Dr. 
Steg e r zum Obmann, Abgeordneter lng. Hob I 
zum Obmannstellvertreter und Abgeordneter Dr. 
K 0 hirn a i e r einstimmig zum Schriftführer 
gewählt. Weiters wurde in dieser konstituierenden 
Sitzung beschlossen, Sachverständige gemäß § 40 
Geschäftsordnungsgesetz im Verhältnis 2: 2 : 2 
beizuziehen. In der Folge wurde seitens der SPÖ 
Dr. Günter Hof bau e rund Dr. Josef V e i g I , 
seitens der ÖVP Dr. Franz F i edle r und Stadt
rat Dr. Günter Go 11 e r sowie seitens der FPÖ 
Herbert G rau sam und Dr. Robert S chi n d -
I e r als Sachverständige namhaft gemacht. 

Außer in der konstituierenden Sitzung am 
\2. April 1981 ist der Unterausschuß am 9., 23. und 
28. April 1981 zu weiteren drei Sitzungen zusam
mengetreten. 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
29. April 1981 hat der Obmann des Unterausschus
ses dem Untersuchungsausschuß berichtet, daß es 
vorerst nicht möglich war, zu einem einvernehmli-
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x 670 der Beilagen. 

ehen Berichtsentwurf zu kommen. In der Sitzung 
des Untersuchungsausschusses am S. Mai 1981 
wurden von den Fraktionen umfangreiche Papiere 
für einen Berichtsentwurf vorgelegt. In der Sitzung 
des Untersuchungsausschusses am 12. Mai 1981 
wurden vom Abgeordneten Ing.H 0 b I und vom 
Abgeordneten Dr. S t e ger ein gemeinsamer 
Berichtsentwurf über die Sachverhaltsdarstellung 
zu den Punkten 1 und 2 des Untersuchungsauftra
ges sowie eine gemeinsame Feststellung betreffend 
Punkt3 des Untersuchungsauftrages vorgelegt. 
Weiters legten die Abgeordneten Ing. Hob I und 
Dr. S t e ger getrennte Schlußfolgerungen zu den 
Punkten 1 und 2 und einen getrennten Berichtsteil 
zu _ Punkt 3 des Untersuchungsauftrages und 
getrennte Empfehlungen vor. 

Vom Abgeordneten B erg man n wurde eben
falls ein Berichtsentwurf vorgelegt. 

Im Zuge der weiteren Verhandlungen kam es zu 
einer Unterbrechung der Untersuchungsausschuß
sitzung und zur Fortsetzung dieser Sitzung am 
13. Mai 1981. . 

Bei der Abstimmung wurden mit Stimmenmehr
heit die oben erwähnten gemeinsamen bzw. 

Scbemer 

Berichterstatter 

getrennten Berichtsentwurfsteile der Abgeordneten 
Ing. Hob I und Dr. S te ger als Bericht des 
Untersuchungsausschusses beschlossen. Dieser 
Bericht ist in vier Teile gegliedert: Teil I beschäftigt 
sich mit Punkt 1, Teil 11 mit Punkt 2, Teil III mit 
Punkt 3 des Untersuchungsauftrages und Teil IV 
enthält Empfehlungen. 

Der oberwähnte Berichtsentwurf des Abgeordne
ten B erg man n wurde von den Abgeordneten 
Be r g man n, Dr. Fe urs te i n ,S te i n bau er 
und Ingrid Ti c h y - S ehr e der als gesondertes 
Gutachten gemäß § 42 Abs. 4 der Geschäftsord
nung abgegeben. 

Von den Abgeordneten Ing. Hob I, M ü h I -
b ach e rund Dr. G rad i s c h n i k wurde eben
falls gemäß § 42 Abs. 4 der Geschäftsordnung ein 
gesondertes Gutachten abgegeben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Untersu
chungsausschuß den A'n t rag, der Nationalrat 
wolle den a n g e s chi 0 s sen e n B e r ich t 
(Teile I bis IV) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1981 05 13 

Dr. Steger 

Obmann 
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I. 

Untersuchung der Vergabe von Aufträgen durch 
die AKPE an die ABO bzwt vop Sub auf trägen 

und deren Abwicklung 
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S achverhalts darstellung 
zu Punkt 1 des Untersuchungsauftrages 

1. ALLGEMEINES 
\ 
1.1. ALLGEMEINE ENlWICKLUNG DES 

AKH BIS ZUR GRÜNDUNG DER AKPE 

1.1.1. In seinen Anfängen gehörte das AKH ' 
einem aus Staatsmitteln dotierten Fonds an, und 
zwar einem k. u. k. Fonds, der von der k. u. k. nie
derösterreichischen Statthalterei als Stiftungsbe
hörde geleitet und verwaltet wurde. 

Die erste Republik brachte für das AKH recht
lich kaum Veränderungen, da das AKH de'm "Wie- / 
ner Krankenanstaltsfonds" eingegliedert war, der 
ebenfalls unter staatlicher Verwaltung stand. Ab 
1920' wurde diese Aufgabe vom damaligen Bundes
ministerium für soziale Verwaltung wahrgenom
men.' 

Ei~e Zäsur in der Rechtsstellung des AKH trat 
während der Besetzung Österreichs durch das 
nationalsozialistische Deutschland ein. Der Wierter 
Krankenanstaltsfonds wurde 1939 aufgelöst und 
das AKH in das Eigentum der Stadt Wien übertra
gen. 

Nach Wiederherstellung der' demokratischen 
Verllältnisse in Österreich ergab sich somit eine 
Aufsplitterung der Rechtsträgerschaft zwischen 
Bund und Stadt Wien; während dem Bund die 
Kompetenz für den Universitätsbereich zukam, war 
die Stadt Wien für den Spitalsbereich zuständig. 
Die Rückführung der Kompetenzen in eine Hand, 
wie dies vor 1938 der Fall war, unterblieb. , 

1.t.2. Zeugenaussage Kontrollamtsdirektor Dr. 
Delabro am 27. Juni 1980: 

,Jetzt möchte ich hier ein besonders schwieriges 
Problem, welches für die Prüfung, aber auch für die 
Gestaltung mancher Umstände maßgebend ist, auf
zeigen, nämlich das Problem der zwei Nutzer an 
diesem Krankenhaus. 

Einerseits ist das Allgemeine Universitätsklinik 
und Institut, daher irgendwie zu sehen unter 
Betrachtung .des § 54 des Universitätsorganisations-' 
gesetzes, und andererseits ist es ein allgemeines 
Krankenhaus der Stadt Wien, betrachtet unter dem 
Gesichtspunkt des Wiener Krankenanstaltengeset
zes. 

Die Stadt Wien kommt allerdings alleine durch 
ihre Rechtskörperschaft an diesem Krankenhaus, 
das möchte ich auch hier erwähnen, auf Bundesge
biet, mehr oder weniger in sehr bedeutendem Aus
maß schließlich auch für die Lehre. und Forschung 
auf; und es ist hier eigentlich auch die Meinung zu 

vertreten, die ich persönlich auch früher immer 
schon vertreten habe, daß beim Allgemeinen Kran
kenhaus, welches ja in der Ersten Republik bzw. bis 
zum Zweiten Weltkrieg immer einem Bundesfonds 
angehört hat, nämlich seinerzeit dem k. u. k. Fonds 
und dann dem Bundeskrankenanstaltenfonds, nicht 
überh~upt wegen der Untrennbarkeit von Klinik 
und Lehrbetrieb und Forschung die Rechtsträger
schaft in einer Hand besser wäre, das heißt in der 
Hand des Bundes, so wie man das vielfach auch 
schon woanders findet, ich darf also hier insbeson
dere auf die Verhältnisse in der Bundesrepubli.k 
Deutschland verweisen, wo selbstverständlich Klini
ken, Spital als untrennbare Einheit, Forschung, 
Lehre und Spitalsführung in einer Hand sind.' 

Ich erwähne das deshalb so deutlich, weil sich 
nämlich das Verhältnis Bundesprofessorenschaft -
Klinikvorstände - Stadt Wien, auch wie ein roter 
Faden durch die gesamte Gestaltung des Neubaues 
des Allgemeinen Krankenhauses zieht. Ich habe ja 
schon vorhin gesagt, daß insbesondere auch die 
Auswahl des Standortes nicht zuletzt auf die Vor
schläge der Kliniken erfolgt ist,' damit auch gege-
ben die Bauweise. ' 

1.1.3. Als Folge der aufgesplitterten Kompeten
zen war ein gemeinsames Vorgehen von Bund und 
Stadt Wien notwendig geworden. Am 11. August 
1955 erzielten die beiden Rechtsträger Konsens, 
sich an den Kosten eines Neubaues der H. Chirur
gischen Klinik je zur Hälfte zu beteiligen. 

Am 7. Oktober 1955 trat ein "Koordinationsaus
schuß für die Vorbereitung der Planung für den 
Neubau des AKH" bestehend aus Vertretern der 
zuständigen Ministerien, der Medizinischen Fakul
tät der Universität Wien, des Magistrats der Stadt 
Wien sowie einigen zugezogenen Fachleuten, erst
mals zu einer Besprechung zusammen. Dieser Aus
schuß setzte einen Arbeitsausschuß für die Erbrin
gung der Vorarbeiten ein, in deren Zuge sich her
auskristallisierte, daß den gemeinsamen Bestrebun
gen von Bund und Stadt Wien, anfänglich nur die 
Generalisierung der 11. Chirurgischen Klinik vorzu
nehmen, die Vorstellungen . der. Klinikvorstände 
gegenüberstanden, die einen Neubau des gesamten 
AKH anstrebten. Schließlich einigte sich dieses 
Gremium auf einen Neubau auf dem Gelände der 
"Neuen Kliniken", das ist das im Eigentum der 
Stadt Wien stehende Gelände zwischen Lazarett
gasse und Währinger Gürtel. 

1.1.4. Dazu Kontrollamtsdirektor Dr. Delabro 
in der Zeugenaussage am 27. Juni 1980: 
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Im Jahre 1957 einigte man sich zunächst darauf, 
daß anstelle der vorgesehenen 3 000 Betten dem 
Bau nur mehr 2 500 Betten zugrunde gelegt werden 
sollten. Man einigte sich weiters auf den Standort 
des AKB, nämlich auf den Standort Lazarettgasse 
auf dem Gebiete der sogenannten "Neuen Klini
ken". Ich darf also hier erwähnen, daß für diese 
Standortbestimmung insbesondere auch wieder die 
Klinik-Chefs verantwortlich gezeigt haben, die 
nämlich ausdrücklich erklärten, daß die Klinik auf 
diesem Gebiet errichtet werden soll, weil unbedingt 
die Nähe der Universität gegeben sein müsse. 

Aus dieser Wahl des Standortes, die damals auch 
von einem Berliner Sachverständi.gen gutgeheißen 
wurde, ergab sich aber zwangsläufig aus der räum
lichen Begrenzung, daß man nicht mehr in der 
Pavillon-Bauweise, sondern in der Block-Bauweise 
bauen mußte, weil ansonsten ja, wenn man Pavil~ 
Ions erri~htet hätte, ungefähr ein Flächenausmaß 
des halben 8. oder 9. Bezirkes verbaut hätte werden 
müssen. paher hat man dieses Gebiet gewählt, was 
sich in der Folge bis zum heutigen Tag eben als 
nicht gerade glUcklich erwiesen hat. 

1.1.5. Einen Markstein in der Geschichte des 
neuen AKH stellte der 17. Juli 1958 dar. Damals 
fand . zwischen Vertretern der Bundesregierung, 
nämlich Unterrichtsminister Dr. Drimmel, Finanz
minister Dr; Kamitz, dieser auch in Vertretung des 
Bundesministers für Handel und Wiederaufbau Dr. 
Bock unq der Stadt Wien, vertreten durch Bürger
meister Jonas, die Stadträte Slavik, Thaller und 
Nathschläger, eine Besprechung statt, die folgendes 
einvernehmliches Ergebnis brachte: 

. Statt des ursprünglich beabsichtigten Neubaues 
einer einzigen Klinik soll eine Baueinheit errichtet 
werden, in der im wesentlichen die Kliniken des 
alten Teiles des Allgemeinen Krankenhauses unter-

. gebracht werden können. die Baukosten, sowie die 
Kosten der Gesamtplanung werden je zur Hälfte 
von Bund und Stadt Wien getragen. 

Die Gesamtplanung sollte nicht detailliert ausge
arbeitet, sondern flexibel gestaltet werden, um für 
spätere Baustufen den möglicherweise dann geän
derten Auffassungen nicht vorzugreifen. 

Zur Entscheidung aller wichtigen Fragen des 
Bauvorhabens und als oberstes gemeinsames Organ 
des Bundes und der Stadt Wien wurde ein aus den 
zuständigen öffentlichen Mandataren bestehender 
Spitzenausschuß gebildet, dem die Bundesminister 
für Unterricht, für Finanzen, sowie für Handel und 
Wiederaufbau, der Bürgermeister, die Stadträte für 
Finan~en, für Bauwesen und Gesundheitswesen 
sowie als ständige Konsulenten die Universitätspro
fessoren Dr. Schönbauer und Dr. Fellinger ange
hörten. Der Vorsitz in diesem Ausschuß wechselte 
alternierend zwischen Bund und Stadt Wien. 

Ferner wurde eine gemeinsame Bauleitung 
bestellt, die aus je einem Vertreter des Bundesmini
steriums für Handel und Wiederaufbau und des 
Baliamtes der Stadt Wien sowie je einem Stellver-

treter bestand. Im F2,lle divergenter Auffassungen 
der Bauleitung hatte der Spitzenausschuß zu ent
scheiden. 

Auf Seiten der Stadt.,. Wien fand dies die verfas
sungsmäßige Genehmigung durch einstimmigen 
Beschluß des Wiener Gemeinderates am 6. März 
1959. 

Die Zustimmung des Bundes erfolgte durch 
Erklärung seitens der zuständigen Bundesministe
rien. 

1.1.6. 1960 beschloß der Spitzenausschuß eine 
Geschäftsordnung fUr eine ,,ARGE AKH". Nach 
dieser gehörten dem Spitzenausschuß als stimmbe
rechtigt die zuständigen Bundesminister, der Bür
germeister und die zuständigen amtsfUhrenden 
Stadträte sowie beratend der Dekan und zwei wei
tere Vertreter der medizinischen Fakultät der Uni
versität Wien an. 

Der dem Spitzenausschuß vorgelagerte Bauaus
schuß setzte sich in paritätischer Besetzung aus 
hohen Beamten des Bundes und der Stadt Wien 
sowie dreier Fakultätsvertreter zusammen. Eben
falls paritätisch war das ausführende Organ, die 
Bauleitung, besetzt. Diese war ausschließlich dem 
Weisungsrecht des Spitzenausschusses unterwor
fen, eine Weisungsgebundenheit gegenüber 
Ämtern, Behörden und Dienststellen des Bundes 
oder der Stadt Wien bestand nicht. Ebensowenig 
war aber auch die Bauleitung in der Lage Einfluß 
auf Entscheidungsvorgänge oder Handlungsweisen 
zu nehmen, die im Nutzungsbereich, . also im 
Bereich der Medizinischen Fakultät der Universität 
Wien und der MA 17 - Anstaltenamt, erforderlich 
waren. Ursächlich für diese Konstruktionen war die 
nach 1945 aufrecht gebliebene Aufspaltung der 
Rechtsträgerschaft. Dieser Organisationsform ver
lieh der Gemeinderat mit einstimmigem Beschluß 
vom 4. Mai 1962 die aus der Sicht der Wiener 
Stadtverfassung erforderliche rechtliche Grundlage. 
Er übertrug der ARGE AKH auf Basis der 
Geschäftsordnung 1960 die gesamte Durchführung 
des Neubaues des AKH. Gleichzeitig genehmigte 
er die Generalisierung der H. Chirurgischen und 
der 1. Frauenklinik. Darüber hinaus bekräftigte er 
die Gesamtplanung des neuen AKH. Von seiten 
des Bundes erfolgten die adäquaten Maßnahmen 
durch die zuständigen Bundesministerien. 

1.1.7. Die wesentlichste im Rahmen dieser 
Organisationsform getroffene Entscheidung datiert 

. mit 23. Juni 1965. Damals beschloß der Spitzenaus
schuß, daß das Gebäude, an statt in zwei Etappen in 
einem Zuge errichtet werden sollte. Daraus resul
tierte die Notwendigkeit an Stelle des vor dem 
geplanten Flachkörpers mit aufgesetztem Betten
haus - in der ersten Bauphase war die Realisie
rung eines Volumens von ungefähr zwei Drittel 
dieser Baueinheit beabsichtigt - einen Flachkörper 
mit zwei aufgesetzten Bettentürmen zu errichten. 
Dieser Planung stimmte der Spitzenausschuß 1966 
zu. 
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1.1.8. 1973 wurde Bürgermeister Gratz beim 
Bund mit dem Gedanken vorstellig, eine neue 
Organisationsform für den Bau des AKH in Form 
einer Sondergesellschaft analog zur IAKW AG zu 
schaffen. 

1.1. 9. 1974 erteilten die von der Stadt Wien in 
den Spitzenausschuß entsandten Mitglieder Dr. 
Bandion die Vollmacht, sie in diesem 'Gremium zu 
vertreten. 

Zum Inhalt und Umfang dieser Vollmacht sagte 
Dr. Bandion (Zeugenaussage vom 14. 10. 1980): 

Inhalt und Umfang meiner Generalvollmacht 
war die Vertretung der vier Mitglieder der Stadt 
Wien im Spitzenausschuß für den Neubau des All- ' 
gemeinen Krankenhauses. Der Spitzenausschuß 
war nach dem betreffenden Vertrag zwischen Bund 
und Stadt Wien das höchste Organ, darunter Bau
ausschuß und Bauleitung. Mitglieder seitens der 
Stadt Wien waren der Bürgermeister und die Stadt
räte für Finanzen, Bauten und Gesundheit. 

Hobl: Welche Vorstellungen haben Sie als Gene
ralbevollmächtigter entwickelt im Namen der vier 
Vollmachtgeber ? 

Dr. Bandion:Ich habe zunächst vor meiner 
Bestellung um einen Auftrag ersucht, innerhalb 
acht Wochen berichten zu können, ob das Konzept 
des Neubaues vom Grundsätzlichen her überprüft 
werden soll oder ob lediglich Überlegungen anzu
stellen sind, in welcher Richtung die derzeitige 
Organisation verbessert werden könnte. Es ist dann 
Ende Juni zu einer Berichterstattung an das von mir 
vertretene Gremium gekommen, zu einem ausführ
lichen Bericht Ende des Jahres 1974. 

Hobl: Was war dann eigentlich der Grund, daß 
Sie da Generalbevollmächtigter geworden sind? 
Die Stadträte und der Herr Bürgermeister waren ja 
- soviel ich weiß - bei voller Gesundheit?, 

Dr. Bandion: Die organisatorische Abwicklung 
im Zusammenhang mit dem Neubau des AKH ist 
seit längerem, ins Stocken geraten, Sitzungen des ' 
Spitzenausschusses hatten nicht stattgefunden, 
obwohl zahlreiche Entscheidungen, die in die 
Kompetenz des Spitzenausschusses fielen; herange
standen sind. Bürgermeister Gratz hat sich unver
züglich n;tch seinem Amtsantritt im Juli 1973 
bemüht, daß ähnlich wie bei der Konstruktion der 
IAKW eine Sondergesellschaft zwischen Stadt 
Wien und Bund auch für den Neubau des Allge
meinen Krankenhauses geschaffen werden sollte. 
Es ist aber zu keiner diesbezüglichen Übereinkunft 
mit dem Bund gekommen. Um die Dinge eben in 
Schwung zu bringen, war es dann die Überlegung 
des Bürgermeisters, daß ein solcher Generalbevoll
mächtigter von seiten der Stadt Wien, aber auch 
von seiten des Bundes bestellt wird. 

1.1.10. Der vom Generalbevollmächtigten 
erstattete Bericht bildete die Beratungsgrundlage , 
für einen Arbeitskr~is, der aus Bürgermeister' Gratz, 

den Stadträten Mayr, pfoch und Stacher, sowie 
dem Magistratsdirektor, dem Stadtbaudirektor und 
dem Generalbevollmächtigten bestand. 

Befragt üper die Hauptstoßrichtungen seines 
Berichtes füHrte Dr. Bandion aus: 

Zunächst einmal die Überprüfung des Gesamt
konzeptes und Ersetzung durch ein mögliches 
anderes Konzept und dann die Verbesserung der 
Organisation. 

Dr. Steger: Schien Ihnen das persönlich damals 
noch möglich, ein anderes Konzept an die Stelle zu 
setzen? 

Dr. Bandion: Ich habe zumindest Überlegungen 
in dieser Richtung angestellt und Argumente dafür 
angeführt 

Dr. Steger: Ein anderes Konzept in welche Rich
tung? Wenn Sie das mit einem Satz nur anreichern. 

Dr. Bandion: Daß anstelle des Kernbauesein 
modifizierter Pavillonbau kommen sollte, daß die 
Gemeinde Wien nicht einen anderen Platz gesucht 
hätte, sondern - ohne jetzt ein überspitzter Denk
malschützer zu sein - das Areal des alten AKH 
und der neuen Kliniken zusammengenommen hätte 
und halt dann einige Stock höhere Bauten, aber 
mehrere empfohlen hätte. 

Dr. Steger: In welchem Jahr war das? 

Dr. Bandion: Anfangs 1974. 

Dr. Steger: Diese Siebener Gruppe, war das ein 
informelles Gremium oder war das im Bereich der 
Gemeinde Wien ein offiziell eingesetztes Gre
mium? 

Dr. Bandion: Ein Arbeitsausschuß der befaßten 
amtsführenden Stadträte unter Zuziehung von drei 
Beamten. 

Dr. Steger: Und Sie sagen, daß das damals die 
Mehrheitsmeinung in diesem Gremium war, als 
Versuch noch eine andere Weichenstellung vorzu
nehmen, oder war das jetzt,eine persönliche Mei
nung von Ihnen, die Sie uns jetzt hier mitgeteilt 
haben? 

Dr. Bandion: Ja. Ich habe diese persönliche Mei
nung im Bericht zum Ausdruck gebracht und es 
wurde dann darüber beschlossen. 

1. 1. 1'1. Befragt über die im Arbeitsausschuß zu 
dem Bericht des Generalbevollmächtigten erfolgte 
Willensbildung meint Dr. Bandion: 

Die Argumente, die in Richtung Überprüfung 
des derzeitigen Konzeptes und einer möglichen 
Einstellung gegangen wären, sind hauptSächlich 
von mir gekommen, die wurden ja nicht als richtig 
und zielführend angenommen. Wie ich Politikäu
ßerungen entnehmen konnte, vor allem auch nach
her, war das eine Frage, die schon öfters aufgewor
fen und früher schon abgetan wurde, also nicht 
Neues für die im Gremium vertretenen Politiker. 
Aber ich habe dies pflichtgemäß von meiner Warte 
aus aufgeworfen. 
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1.1.12. Dieser Sachverhalt war auch Gegen
stand der Zeugeneinvernahme von Stadtrat Mayr: 

pr. Steger: Es gibt da die verschiedensten 
Gerüchte, Zeitungsmeldungen zum Teil auch 
bereits Aussagen hier, warum und wie es zur AKPE 
gekommen ist. Können Sie mit möglichst wenigen 
Worten aber doch deutlich schildern, wie es aus 
Ihrer Sicht zur Gründung der AKPE gekommen 
ist? 

Mayr: Ja. Wir haben damals diesen Bericht des 
damaligen Chefs des Präsidialbüros und Ge~eralbe
vollrnächtigten Dr. Bandion vorliegen gehabt, und 
einer dieser Vorschläge war, die Stadt Wien sollte 
allein,. die Bauführung übernehmen: Ich habe das 
damals als nicht zi~lführend betrachtet, weil es mir 
natürlich erschien, daß man bei einem Bauvqrhaben 
derartiger Größenordnung und derartigen Schwie
rigkeitsgrades den mit 50 Prozent an der Zahlung 
beteiligten Partner auch tatsächlich in die Verant
wartung echt einbinden müßte. 

Dr. Steger: Bei anderen vergleichbaren Spitälern, 
die natürlich in Österreich alle kleiner sind, aber 
wenn' sonst Städte ein Spital bauen, ist eigentlich 
der Bund auch dann, wenn er einen Teil der Kosten 
übernimmt, nirgends mit drinnen in der Rechtskon
struktion. 

Mayr: Die Zuschüsse, die nach dem Krankenan
stalte~gesetz geleistet werden zu Investitionen, 
haben nirgends zu einer Beteiligung des Bundes 
geführt. Wir haben es aber beim Allgemeinen Kran
kenhaus neben dem Spitalsbereich ja mit dem klini
schen Bereich zu tun, und es war daher von vorn
herein klar, daß diese Zuschüsse, die der Bund für 
normale Spitalsbauten leistet, hier bei weitem nicht 
ausreichen, sondern, daß eine wesentlich höhere 
Beteiligung des Bundes auf Grund der Funktion 
Forschung und Lehre zu erfolgen hat. Und es 
schien mir - ich sage das noch einmal - aus 
Gründen der Verantwortung, aber auch aus Grün
den der finanziellen Leistung klar, daß der 50-Pro
zent-Partner miteingebunden werden muß. Wir 
hätten ja letzten Endes vor der Gefahr gestanden, 
wenn,wir allein die Bauführung und eventuelle Ver
änderungen entschieden hätten - mit denen ist 
zweifellos immer zu rechnen -, daß der Partner 
beim Zahlen gesagt hätte, das habt ihr allein ent
schieden, hier beteiligen wir uns nicht an der Finan
zierung. Schon' aus diesem Grund war eine Rechts
konstruktion zu suchen, die eine Verantwortung 
beider Zahler festhält. Und ich habe darauf 
gedrängt, daß man eine solche Konstruktion findet, 
die das ermöglicht, das heißt also in Form einer 
Aktiengesellschaft, oder es hätte auch eine andere 
Gesellschaftsform sein können, aber jedenfalls in 
dieser sehr dezidierten Form. 

Dr .. Steger: Das heißt, daß Sie eigentlich von 
vorneherein für einen Syndikatsvertrag oder etwas 
Vergleichbares gewesen sind? 

Mayr: Ich war für die Errichtung einer Gesell-

schaft, die als Werkvertrag den Auftrag bekommt, 
ein Allgemeines Krankenhaus zu errichten. 

Dr. Steger: Daß Dr. Bandion Generalbevoll
mächtigter gewesen ist, mit einem anderen V or
schlag, heißt eigentlich, daß es im Bereich der 
Gemeinde Wien zwei verschiedene Auffassungen 
zu diesem Themenkreis gegeben hat. 

Gab es auf politischer Ebene eine geteilte Mei
nung dazu oder nicht? Wir haben mittlerweile meh
rere Medienmeldungen, daß es da angeblich mas
sive verschiedene Auffassungen auch auf der politi
schen Ebene gegeben haben soll. Was können Sie 
dazu sagen? 

Mayr: Ja. Ich kann aus der Erinnerung sagen, 
daß der damalige Vizebürgermeister Pfoch eher 
dafür gewesen wäre, das eben in der bisherigen 
Form zu führen, während der Herr Bürgermeister 
und ich der Meinung waren, man sollte hier eine 
andere Organisationsform finden, die besser die 
Durchführung ermöglicht. 

Dr. Steger: Das heißt, der Herr Bürgermeister 
und Sie hatten auch auf der Seite des Eigentümer
vertreters Stadt Wien abgesprochen, daß man eine 
eigene Rechtskonstruktion wählen soll, etwa durch 
die Gründung der AKPE, und .das war nie eine 
Streitfrage auf dieser Ebene zwischen Ihnen? 

Mayr: Zwischen Bürge~eister und mir nie. 

Dr. Steger: Auf der Stadtratsebene fällt Ihnen da 
sonst noch jemand ein, der für eine andere Konzep
tion gewesen wäre, eventuell der Gesundheitsrat? 

Mayr: Nein, der war sicherlich nicht für eine 
andere Konzeption. Dem war die Form, in der es 
gebaut wird, aus seiner Natur und seiner Funktion 
heraus ziemlich gleichgültig, er wollte nur mög
lichst rasch zu einem neuen Allgemeinen Kranken
haus kommen. 

1.1.13. 

Dr. Steger: Aus derselben Zeit gibt es die 
Behauptungen, daß eine Einstellungskonzeption 
überlegt, vorgeschlagen wurde von einem Teil 
derer, die hier tätig gewesen sind, und daß es 
angeblich eben aus politischen Gründen für unmög
lich gehalten wurde, diesen Spitalsneubau einzustel
len. Unter anderem hat das "profil" derartige 
Berichte geschrieben über Papiere, die im Bereich 
der Gemeinde Wien - Aktenvermerke des Herrn 
Magistratsdirektor - angelegt worden sein sollen. 
Was können Sie darüber berichten? 

Mayr: In diesem von mir schon erwähnten 
Arbeits- und Informationspapier hat der Generalbe
vollmächtigte Dr. Bandion der Meinung Ausdruck 
gegeben, man könnte auch den Bau einstellen und 
eine Umplanung durchführen. Wir waren aller
dings aus verschiedenen Gründen der Meinung, 
daß das nicht zweckmäßig ist, aus dem Grund, weil 
wIr ... 
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Dr. Steger: Darf ich nur nachfragen, wer ist 
"wir"? 

Mayr: Die damit befaßten Stadträte, also das 
waren der Bürgermeiste;y' Stadtrat pfoch, Stadtrat 
Stach er und ich. ' 

Dr. Steger: Also alle einheitlich. 

Mayr: Ja. Wir waren der Meinung, daß die Kon
zeption für das Allgemeine Krankenhaus an dem 
Punkt und in der Art richtig ist, daß der Bau schon 

. so weit entwickelt war, daß eine Einstellung zwar 
einiges an Kosten bringen kann, und wir waren 
darüber hinaus der Meinung, daß man daher mög
lichst rasch eine Durchführung des Baues erreichen 
sollte, aber keine Einstellung. 

1.1.14. Der amtsführende Stadtrat für Gesund
heit und Soziales wurde zu diesem Sachverhalt 
gleichfalls befragt: 

. Nedwed: Herr Professor! Sie haben im Jahre 
1973 das Gesundheitsressort im Wiener Stadtsenat 
als Nachfolger des langjährigen ÖVP-Gesundheits
stadtrates im Wiener Stadtsenat, Dr. Glück, über
nommen. Welche Situationen haben Sie beim AKH 
vorgefunden und welche Aktivitäten haben Sie zu 
Amtsantritt im AKH entwickelt? 

Dr. Stacher: Nun, die Situation, die ich vorge
funden habe, war an sich unbefriedigend. 

Es war .der Bau schon seit vielen Jahren im Gang, 
es waren die Kinderklinik, die Psychiatrie im Bau, 
es wurde dann der Kernbau begonnen, und es war 
bei der Planung eigentlich eine unübersichtliche 
Situation. Wir haben dann zusammen mit dem Bür
germeister, ich glaube im Feber oder März 1974, 
den Obersenatsrat Bandion als Generalbevollmäch
tigten eingesetzt, um die ganze Situation zu über
prüfen. 

Ich selbst.habe dann außerdem natürlich mit den 
Bauabteilungen gesprochen und war, ich glaube im 
März oder April 1974; bei einer großen Bausitzung 
und konnte mich überzeugen, daß meiner Meinung 
nach in dieser Form an sich die Organisation auf 
die Dauer nicht sehr zielführend sein wird, denn 
bei dieser Bauausschußsitzung war ich plötzlich mit 
72 Mepschen konfrontiert - oder waren es 73? -, 
die diesen Bauausschuß praktisch dargestellt haben, 
und es ist meiner Meinung nach fast unmöglich, in 
einem so großen Gremium de facto Detailentschei
dungen zu treffen. 

Wir haben also dann Dr. Bandion als Generalbe
vollmächtigten eingesetzt, und der hat dann 
Berichte erstattet, Berichte mir persönlich' in 
Gesprächen. Ich habe dann ein Gremium geschaf
fen, und zwar ein Kontaktkomiteee zwischen der 
Universität, also der Fakultät und der Stadt Wien, 
und wir haben dort natürlich ebenfalls alle Gesprä
che über das AKH durchgeführt. 

Nedwed: Herr Stadtrat, wie beurteilen Sie über
haupt die Konzeption des AKH? 

Dr. Stacher: Nun, die Konzeption des AKH ist 
an' sich schwierig in einem Satz zu beurteilen. Sie 
wissen alle, daß ich ja an sich grundsätzlich bei 
einem Versorgungs krankenhaus, also beispielsweise 
Peripheriespital, für einen Pavillonbau bin bezie
hungsweise auch für keinen Pavillonbau, sondern 
für ein sogenanntes Pavillon-Verbundsystem, wie 
wir es beispielsweise im Krankenhaus Ost im 
Augenblick planen. 

Für das Allgemeine Krankenhaus - und· es 
waren ja Diskussionen schon 1955/56/57 und so 
weiter - kam an sich aus der örtlichen Situation 
nur 'ein Zentralbau in Frage. Die Frage war ja, ent7 

weder irgendwo auf die grüne Wiese einen Riesen
Pavillonbau zu stellen und außerdem alle anderen 
Institute - da gehören die Histologie,. die Anato
mie und alle Institute, die also beispielsweise in der 
Währinger Straße, in der Schwarzspanierstraße 
sind, dazu - ebenfalls dort hinauszuv~rlegen, um 
überhaupt einen Studentenbetrieb möglich zu 
machen, oder das Allgemeine Krankenhaus jetzt an 
Ort und SteHe, wo es jetzt gebaut wird, hinzuge-
ben. ' 

Daß, es von wissenschaftlicher • Stelle,' von der 
Seite der Lehre und damals ja auch verkehrstech
nisch - damals hat es ja noch nicht so viele Autos 
gegeben - sinnvoller war, das an dem jetzigelil Ort 
zu bauen, steht für mich außer Diskussion. Wenn 
man eS aber an diesem Ort baut, dann könnte nur 
ein Zentralbau gebaut werden, im besonderen des
halb, weil das ja kein Krankenhaus im üblichen 
Sinn ist, sondern weil es ja eine Ausbildungsstätte 
für immerhin tausende Studenten ist, nebenbei, und 
weil ja die Forschung ebenfalls da ist. Es ist also an 
sich meiner Meinung nach völlig falsch, von einem 
Krankenhaus allein zu reden, sondern man müßte 
sagen: Es ist der größte Forschungsbetrieb Öster
reichs auf medizinischem Sektor plus ein Kranken
haus. 

Nedwed: Herr Stadtrat! Sie haben von der 
Größe des Bauausschusses . gesprochen. Welche. 
Stellung haben Sie zu den Vorschlägen des Gene- " 
ralbevollmächtigten Dr. Bandion eingenommen? Er 
hat ja damals einige Veränderungen vorgeschlagen. 

Dr. Stacher: Ich persönlich waran sich weitest
gehend mit seinen Vorschlägen übereinstimmend, 
denn er hat gesagt, man muß die Bauführung straf
fen, entweder ,in der Form, daß die Stadt Wien 
allein die Bauführung übernimmt, oder in der 
Form, daß man eine andere Konstruktion schafft, 
um hier eine klare Übersicht über die Bausituation 
zu bekommen und klarzustellen, daß man rasch' 
weiterbauen kann. Denn - wenn man auf die Situ
ation noch einmal zurückkommen kann - ich 
habe ja eindeutig gesehen,- das war damals durch 
diese Vielzahl von Leuten manchmal so, und das 
waren auch die ersteri Gespräche, die wir mit den 
Professoren geführt haben, daß manche Räume 
zum Beispiel doppelt vergeben waren und daß 
eigentlich niemand genau einen klaren Überblick 

\ 
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über den Bau gehabt hat -: Das muß einmal zen
tral irgendwie in die Hand genommen werden, und 
in diesem Sinne war ich mit den Vorschlägen von' 
Bandion eindeutig einverstanden, daß hier eine: 
Änderung der Konstruktion der Bauführung not-
wendig ist. ' 

1.1.15. Auch B~rge;meister Gratz hatte zu di~-I 
sem Fragenkomplex Stellung zu nehmen: 

Dr. Kapaun: Herr .Bürgermeister, meine einlei
tende Frage geht dahin, in welchem rechtlichen und 
organisatorischen Zustand haben Sie bei Ihrem 
Amtsantritt das Projekt Allgemeines Krankenhaus 
vorgefunden und welche ersten wesentlichen Maß
nahmen ,wurden in Ihrer Amtszeit auf diesem' 
Gebiet g!!setzt? 

Gratz: Ich möchte grundsätzlich sagen, ich bin 
natürlich, mit dem Allgemeinen Krankenhaus nach 

- Amtsantritt in der Form konfrontiert worden; in 
der man bei Übernahme einer solchen Funktion mit 
dem ges~mten sozusagen Stand der Tätigkeit der, 
Gebietskörperschaft konfrontiert wird. Da~, heißt,' 
zuerst einmal' durch nacheinander stattfiIidende 
Gespräche mit den einzelnen amtsführenden Stadt
räten, jeweils über ihren Arbeitsbereich und über 
den Stand der Projekte und auch unerledigten' 
Arbeiten ,in ihrem Arbeitsbereich. 

Zu diesen Projekten hat natürlich das Allgemeine 
Krankenhaus gehört. Ich glaube, ich kann mir' 
ersparen, hier die Rechtskonstruktion darzulegen, 
sie ist aus Dokumenten und Zeugenaussagen gege-

. ben. Im Grund genommen, eine Bauleitung, paritä
"tisch bestehend aus der Republik Österreich und 
der Stadi: Wien, von seiten der Republik Österreich 
in dieser ,Leitung jeweils die zuständigen Minister 
als Amtsträger, von sei~en der Stadt Wien der Bür
germeist~r und die damit befaßten amtsführenden 
Stadträte" 

Um es,' kurz zusammenzufassen, ich habe nach 
den Beri~hten den Eindruck gewonnen, ich möchte 
, es deutl~ch sagen, daß die dort Beschäftigten 

-'sowohl von seiten des Bautenministeriums als auch 
von seiu!n der Stadt Wien sich redlich bemüht 

'haben, aber d~ß eine Bauleitung, deren Leitung, 
wie soll man sagen, deren Direktion nicht aus ein 
oder zwei Personen besteht, sondern aus einem 
Kollektiv, das aus Ministern, ,Bürgermeister, Stadt
räten besteht, jedenfalls in ihren Entscheidungen 
oft gehiItdert ist und daß sich eben die' ganze 
Schwierigkeit gezeigt hat auch aus den mir immer 

'wieder ~orliegenden Aktenstücken, daß.ja bei 
j'edem Aktenstück die Zustimmung sehr vieler Bun
des- undj:Landesfunktionäre erforderlich war, daß 
jedenfalls hier zu einem Zeitpunkt, bei dem ma'n 
schon ab:sehen konnte, wann der Übergang vom 
noch rel~tiv,. einfacheren, nämlich vom Baugesche
hen, zur; technischen Ausstattung kommt, womit 
ich nicht die medizinischen Geräte meine, sondern 
die innere Technik des Spitals, daß zu diesem Zeit
punkt mit einer solchen Entscheidungsstruktur 

jedenfalls Verzögerungen größter Art eintreten 
könnten. Das war das eine. 

Zum zweiten hat sich gezeigt, daß mangels einer 
eigenen Organisationsform sozusagen die jeweilige 
Hälfte der Entscheidungsstruktur, also entweder 
Bund oder Gemeinde, jeweils zu ihrem Budgetge
setzgeber gehen mußte, um dann die jeweils gerade 
noch erreichbare Summe auch vom anderen zu 
erreichen, was sich darin gezeigt hat, daß der B'au
fortschritt, sagen wir, jedenfalls nicht sehr rasch 
war, weil die Bauraten, was ja auch vorliegt aus den 
Berichten, nicht sehr hoch war. : 

Ich habe dann versucht, auf seiten der Stadt 
Wien die Entscheidungen insofern zu straffen, als 
ich einen Generalbevollmächtigten ernannt habe, 
meinen damaligen Präsidialchef, den derzeitigen 
Magistratsdirektor Dr. Bandion, der von seiten der 
Stadt Wien einmal als einzelner auftreten sollte, 
damit hier die Auffächerung nicht mehr gegeben 
ist. 

Als sich dann gezeigt hat, meiner Überzeugung' 
nach, daß auch das zu keinen optimalen Ergebnis
sen führt, habe ich, wie ja auch aus Unterlage'n her
vorgeht, die Meinung vertreten, und ich glaube 
heute noch, daß meine Entscheidung, persönlich 
damals die richtige war, daß man anhand einer 
Struktur, wie es beim Bau des Internationalen Kon
ferenzzentrums erfolgreich war, daß man an hand 
einer solchen Struktur versuchen sollte, für die 
Durchführung dieses ja wirklich einmaligen Bau
werkes eine ähnliche Konstruktion zu finden. 

1.1.16. 

01'. Kapaun: Herr Bürgermeister, Sie haben uns 
gesagt, daß Sie einen Generalbevollmächtigten 
ernannt haben. Nun gehen durch die Zeitungen 
und durch, die Medien Meldungen, daß dieser 
G,<:neralbevollmächtigte' einen Bericht erstattet hat, 
man redet von einem Geheimpapier, aber es ist in 
diesem Zusammenhang, nachdem alles öffentlich 
ist, ja kaum etwas mehr geheim. 

Meine Frage: Was war der wesentliche Inhalt 
des Situationsberichtes, den Sie von di~sem Gene
ralbevollmächtigten erhalten haben, und wie war 
Ihre Stellungnahme zu diesen wesentlichen V 01'

schlägen? 

Gratz: Der Generalbevollmächtigte hat natür
lich, und ich möchte persönlich sagen, wie ich das 
voraussetze von einem Beamten in einer solchen 
Funktion, sich auch dauernd Gedanken gemacht, 
ob das, was hier geschieht, das Optimale ist oder ob 
man nicht etwas anderes besser tun könnte. 

Ich lege groBen Wert darauf, damit hier nicht 
konstruiert wird, er hätte etwas getan, was er sozu
sagen nicht hätte tun sollen, ich lege großen Wert 
darauf, daß alle Beamten in einer solchen Funktion 
sich zumindest Gedanken machen und dann auch 
ihre Gedanken schriftlich niederlegen, was jetzt 
unabhängig davon iSt, ob diese Gedanken im Ein
zelfall immer aufgegriffen werden. Ich habe es auch 
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getn;-vier verschiedene Ideen, verschiedene Gedan
ken zu einem Punkt zu haben. 

Ich setze voraus, daß dem" Hohen Untersu
chungsausschuß "an sich der Inhalt dieses Doku
mentes bekannt ist und ich nehme auch an, zumin
dest nach dem, was er mir berichtet hat, daß der 
Magistratsdirektor auch eingehend darüber hier 
ausgesagt hat. 

Ich kann daher kurz zusammenfassen, daß ein 
Teil der Vorschläge, die, sagen wir, theoretisch 
gesprochen, sogar durchaus akzeptabel sein könn
ten, ein Teil der Vorschläge darauf hinausgelaufen 
ist, das Ganze noch einmal zu überdenken, ob der 
Bau in dieser Form durchgeführt werden soll, noch 
einmal zu überdenken, ob nicht etwa, ich sage es 
jetzt ganz grob zusammengef:i.ßt, eine andere 
Form, Pavillonsystem und so weiter, besser wäre. 

Ich sage hier, daß diese Ideen rein theoretisch 
sicher beachtenswert waren. Ich sage aber dazu, 
daß ich aus der politischen Realität heraus, und 
zwar nicht der parteipolitischen, sondern einfach 
aus der kommunalpolitischen Realität heraus, wie 
in Österreich Projekte durchgeführt werden, der 
Meinung war, daß das so weit gediehen ist, daß das 
einen derartig ungeheuren Verlust an bereits einge
tretenen Leitungen bedeuten würde, daß man unter 
Umständen, und hier sage ich sehr offen, wir ken
nen ja auch, wie es in Österreich zugeht, zu einem 
solchen Projekt ringen sich Gebietskörperschaften 
nach sehr langen Diskussionen, ich meine, jetzt 
Beginn der sechziger Jahre, wahrscheinlich einmal 
in einem halben Jahrhundert durch, wenn man so 
etwas abbremst, und daß das Spital notwendig ist" 
bestreitet niemand, dann besteht immer die Gefahr, i 
daß in neuen Grundsatzdiskussionen, ob es über-: 
haupt notwendig ist, und wieder mit den Universi-' 
tätsprofessoren, ob man eil) Pavillonspital flächen
mäßig dann am Bisamberg hinaufhauen kann und 
ähnlichem, dann besteht immer die Gefahr, daß 
damit das ganze Projekt überhaupt zum Scheitern 
kommt, und das habe ich im Interesse der Wiener 
Gesundheitspolitik für ausgeschlossen gehalten, 
eine solche Gefahr herbeizuführen. 

Dr. Kapaun: Herr Bürgermeister, wenn ich rich
tig informiert bin, diese Vorschläge, gingen im 
Extrem bis zur Einstellung des derzeitigen Baues 
und Sie haben uns nun Ihre Meinung gesagt. War 
das Ihre Meinung oder wurde diese Meinung in 
irgendeinem Gremium der Stadtverwaltung bera
ten? 

Gratz: Ja, wir haben das natürlich besprochen im 
Gremium meiner Erinnerung nach jedenfalls mit 
den damit befaßten amtsführenden Stadträten. Ich 
möchte nicht ausschließen, daß wir es mit allen 
amtsführenden Stadträten in diesem Kreis bespro
chen haben. Ich mache aus meiner Meinung kein 
Hehl, es sind alle meiner Meinung beigetreten, daß 
der Bau optill).al und beschleunigt weiterzuführen . , 
1st. 

1.1.18. Ausschlaggebend für diese Stadt-Wien
interne Diskussionsphase war die Tatsache, daß der 
Planungs- und Baufortschritt beim Neubau des 
AKH überaus schleppend war. Da dem AKH aber 
auch aus der Sicht der Spitalsversorgung für Wien 
und das Umland eine zentrale Funktion zukommt, 
wurde eine wesentliche Beschleunigung des Bau
fortschrittes als unabdingbar erachtet. Die Überfor
derung der bestehenden Organisation, das tech
nisch und organisatorisch überaus komplizierte 
Bauvorhaben entsprechend abzuwickeln, war evi
dent. 

Seitens der Stadt Wien wurden daher die Bemü
hungen forciert zu einer organisatorischen Lösung 
zu gelangen, die einerseits einen"gestraffieren und 
beschleunigten Planungs- und Bauablauf bewirkt 
und die andererseits auch Grundlage für eine 
etwaig erforderlich werdende außerbudgetäre 
Finanzierung bilden könnte. Orientierungsbilder 
stellten hier bereits bestehende Sondergesellschaf
ten wie vor allem die IAKW AG oder Tunnel- und 
Autobahngesellschaften dar,. Schließlich waren die 
Bemühungen erfolgreich, es kam zu einem Konsens 
mit dem Bund. 

1.1.19. Hiezu Dr. Androsch: 
Der Vorschlag, eine Gesellschaft zu gründen, um 

zu einer Beschleunigung des bis dahin eher langsam 
vonstatten gehenden Baufortschrittes beim AKH zu 
kommen, kam von Herrn Bürgermeister Gratz. Wir 

. waren lange Zeit eher sehr ablehnend, weil wir die 
Schwierigkeiten sahen, in ein bereits im Gang 

: befindliches Bauwerk eine neue Organisationsform 
: einzuschieben. Vorbild für den Herrn Bürgermei
• ster war die IAKW, die sich wie andere Sonderge
i seilschaften _ Arlbergtunnel, Tauernautobahn, 
Gleinalmautobahn - sehr bewährt hatte, mit dem 
Unterschied, daß von allem Anfang an eine solche 
Organisationsstruktur bestanden hat, sodaß wir erst 
- nach Rücksprache auch mit dem Herrn Bundes
kanzler - Ende des Frühjahres 1975 bereit waren," 
diesem Vorschlag näherzutreten, und dann wurden 
über den Sommer die Vorbereitungshandlungen 
zur Gründung, die dann im September 1975 statt
fand, vorgenommen. 

Die zu diesem Zeitpunkt der Organisationsform 
der ARGE AKH innewohnenden Schwächen lie
ßen die Probleme, die mit einer Änderung der 
Organisationsform der Planung- und Bauführun.g 
bei laufendem Projekt verbunden waren, offenbar 
geringer erscheinen, als die Nachteile einer Beibe
haltung der bestehenden Organisation. 

1.1.20. Bürgermeister Gratz sagte dazu aus: 

Dr. Kohlmaier: Herr Zeuge! Teilen Sie die von 
Vize kanzler Androsch vertretene Ansicht, daß die 
Gründung der AKPE und die Übertragung der 
Bauagenden an die AKPE während des bereits fort
geschrittenen Bauvorhabens an sich nicht zweck
mäßig war? 
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Gratz: Ich möchte da auf meine letzte Aussage 
zurückkommen und sagen: Ich weiß von dieser 
Ansicht des Finanzministers und Vizekanzlers, wir 
haben lange darüber gesprochen und diskutiert, ich 
habe viele seiner Gegenargumente auch akzeptiert. 
Ich möchte nur noch einmal sagen, daß ich moti
viert war von dem Bestreben - ich sagte es bereits 
- nach dem Vorbild der IAKW doch eine zügi-
gere Fertigstellung zu ermöglichen. . 

Sie haben beim letztenmal noch darauf hingewie
sen, ob man noch von Beschleunigung sprechen 
könnte.· Ich kann nur wiederholen, daß das eben 
relativ zu sehen ist. 

Or. KoliImaier: Ging die Initiative zur Gründung 
der AKPE von Ihnen persönlich aus oder war das 
eine Meinung, die eine breitere Basis in der Stadt
verwaltung hatte, oder sagen wir, im Bereich der 
Verantw,ortlichen? 

Gratz: Ich muß sagen: Ich bekenne mich dazu, 
daß die Initiative ganz sicher von mir ausging. Ich 
mÖchte mich nicht so sehr loben, also daß man das 
relativ als Lob auffaßt. Aber ich möchte jedenfalls 
nicht alles mir zuschreiben. Ich weiß nicht, ob 
irgend jemand die Idee einmal vorschlug oder auf
brachte, aber es ist ganz sicher, daß ich persönlich 
diese Idee vertreten habe. 

1.1.21. Auch Stadtrat Dr. Stacher, als der für 
Krankenanstalten Zuständige, nahm hiezu Stei-
lung: ' 

Nedwed: War diese andere Konstruktion auch 
die Gründung der AKPE, und welche Stellung 
haben Sie damals eingenommen dazu? 

-

Dr. Stacher: Ich war an sich direkt mit den Ver
handlungen über die Gründung der AKPE nicht 
befaßt, war aber zweifelsohne. einverstanden, daß 
man das macht, weil es eben aus den vorgenannten 
Gründen' absolut notwendig war, hier eine straffe 
Bauführung zu machen, und die AKPE war hier 
nach ihrer Konstruktion- und das war ja damals 
völlig unbestritten, in allen Fraktionen des Gemein
derates, ich erinnere nur daran, daß wir ja die 
Beschlüsse dafür einstimmig im Gemeinderat 
gefaßt haben und daß hier alle positiv Stellung 
genommen haben dazu - die Chance, nun dieses 
Bauvorhaben echtirt den Griff zu bekommen. Man 
muß ja bedenken, daß der Bau schon relativ weit 
fortgeschritten war und daß die Planung zum Teil 
dadurch, daß nicht in vielen Bereichen Konsens 
zwischen Professoren, zwischen den Baufachleuten 
und so weiter bestand, ja nachgehinkt ist. Es war 
also. notwendig, hier eine straffe Führung einmal zu 
erreichen,' und dafür hat die AKPE die besten 
Chancen geboten. 

1.1.22. :: Im Gefolge der Aussage des Magistrats
direktors Dr.Bandion war der Eindruck entstan
den, es wäre doch die Gründung der AKPE vor 
allem von seiten des Finanzministeriums bevorzugt 

worden. Maßgebend hiefür waren folgende Aussa
geteile: 

Steinbauer: Nur zu meinem Verständnis eine 
Zwischenfrage: Also der Bundeskanzler hatte zur 
Jahresmitte 197 4 die Erklärung abgegeben, die 
Frau Minister Firnberg hat gleich zugestimmt. Das 
Bautenministerium ist ja auch involviert. Wie hat 
sich das verhalten? Hat das auch zugestimmt? 

Dr. Bandion: Das hat zunächst gesagt: erst im 
September. Nicht nur ich, sondern auch der B:e~r 
Bürgermeister hat urgiert beim Herrn BautenmInI
ster, und da hat es geheißen: Der Akt - wie ich 
schon sagte - wäre im Finanzministerium, und bis 
zum Jahresende hat sich nichts ergeben. 

Steinbauer: Das Gesundheitsministerium hat 
auch zugestimmt, oder? 

Dr. Bandion: Nein, 'die anderen haben sich über
haupt nicht gerührt. Aber die Stoßrichtung war pri
mär auf das Bautenministerium gerichtet, denn der 
Bautenminister war gleichsam federführend für die 
vier Minister des Bundes, die im Spitzenausschuß 
vertreten waren. 

Steinbauer: Und da ist dann der Akt gelegen bis 
Jahres~nde 1974? 

Dr. Bandion: Ja. Dazu kam dann no~h das Phä
nomen, daß der Bund die Baurate für November 
1974, die bereits angewiesen war, glaube ich, drei 
Wochen bei der Postsparkasse liegen ließ und von 
der Dezember-Rate - bitte das alles auf Grund 
verbindlicher Vereinbarungen ausgemacht 
glaube ich, von 107 Millionen nur 20 MilIionenzur 
Anweisung brachte. Es hat dann die Landesgruppe 
der Bau- und Holzarbeiter protestiert. Interventio
nen von seiten der Stadt Wien im Finanzministe
rium waren ohne Erfolg. Es kam dann zu einer 
Vorsprache, man sprach von Liquiditätsschwierig
keiten. Es kam dann zu einer Vorsprache einer 
Delegation beim Finanzminister, und dann wurden 
diese Beträge überwiesen. Gleichzeitig aber kam 
dann der Meinungsumschwung, es müßte also 
wegen finanzieller Schwierigkeiten nun do~h ~ine 
Sondergesellschaft gegründet werden, weIl diese 
allein die Finanzierung - wie notwendig -
gewährleisten würde. 

1.1.23. Da diese Tatsache durch die Aussagen 
Dr. Androsch und Bürgermeister Gratz nicht voll 
abgedeckt wurde, bildete dieser Sachverhalt den 
Gegenstand weiterer Befragungen: 

Sektionschef Dr. Waiz wurde gefragt: 

Ing. Hobl! Was wissen Sie, Herr .Sektionsc.hef, 
als Leiter der Budgetsektion über die angeblIche 
Zurückhaltung von Budgetmitteln für das Allg~
meine Krankenhaus Ende 1974? 

Dr. Waiz: Ich war nicht in der Abteilung, die für 
das Budget des Wissenschaftsministeriums zustän
dig war, kann aber dazu aus meiner, Erfahrung als 
Angehöriger der Budgetsektion - ich war damals 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 21 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 11 

noch nicht Budget-Sektionschef- folgendes etwa Herbst 1974, vielleicht die neuerliche, ~ aber 
sagen: Da ging es darum'- ich kann auch eine ent- mir zum ersten Mal in der Form bekannte Überle
sprechende Information, die vom Leiter derzustän- gung des Herrn Bürgermeisters, es ~iner Gesell
digen Budgetabteilung erstellt worden ist, dem schaft zu übertragen, mit der großen Skepsis mei
Hohen Ausschuß vorlegen -, daß Finanzierungs- nerseits, unsererseits, auch des Herrn Bundeskanz
schwierigkeiten am Jahresende aufgetaucht sind, lers, in einen schon jahrelang in Gang befindlichen 
und wenn Sie gestatten, darf ich den entsprechen- Bau eine solche Organisationsstruktur einzuschie
den Passus vorlesen, um den es hier gegangen ist. ben, so sehr an sicr die Erfahrungen der anderen 
Es war ein allgemeines Budgetrundschreiben, aus Sondergesellschaften - vor allem auch der IAKW 
dem hervorgeht, daß sämtliche Kredite '" Herr - an sich für diese Form gesprochen haben mögen. 
Vorsitzender, darf ich zitieren? Das war ein Rund- Aber, wie gesagt, von der grünen Wiese weg und 
schreiben an alle Ressorts betreffend den Monats.: , nicht mitten hinein. 
voranschlag Dezember 1974, Zahl sowieso - ich Dr. Steger: Also 1974 gab es dann doch Gesprä
kann eine Kopie zur Verfügung steHen -, wo es che, an denen der Herr Bundeskanzler beteiligt 
heißt: Von den zugewiesenen Ermessensausgaben war, denn Sie, haben jetzt gesagt, auch der Herr 
der ordentlichen und außerordentlichen Gebarung Bundeskanzler hat das goutiert. 
für Anlagen, Förderungsausgaben, Darlehen, mit 
Ausnahme der Ausgaben für Bezugs- und Pensions- Dr. Androsch: Das war :im Spätfrühjahr 1975, 
vorschüsse und Förderungsausgabenzuschuß, blei- wo ich mit dem Herrn Bundeskanzler gesprochen 
ben vorerst 75 von Hundert gebunden. Das Bun- habe, daß die Gemeinde Wien auf die Gesellschaft 
desministerium'für Finanzen rechnet jedoch damit, drängt, daß ich. äußerst skeptisch bin aus den Grün
nach Überprüfung aller zur Deckung möglichen den - ich will slie nicht wiederholen - und daß 
Maßnahmen bereits in Kürze einen erheblichen wir dann mit einiger Skepsis uns, doch entschlossen 
Teil dieser Bindung wie4er freigeben zu können. haben, dieser Vorstellung zu entsprechen. Denn 

Also das war keine bewußte Maßnahme im das Problem war ja und ist ja eigentlich, daß es in 
Zusammenhang mit dem AKH, sondern eine Maß- erster Linie ein Spitalsbau der Stadt ist und das kli
nahrne, die sämtliche Ressorts betroffen hat, und nische Interesse, das hinzutritt, mit 50 Prozent, das 
erst, bis die Finanzierung des Monatsvoranschlages ist vereinbart, reichlich dotierti~t. Das spiegelt ja 
Dezember gesichert war, sind dann die an sich auch der Syndikatsvertrag wieder, zwei Vorstands
zugewiesenen Mittel auch endgültig freigegeben direktoren auf Vorschlag der Stadt und ein V or- . 
worden. ' standsdirektor, auf Vorschlag des Bundes. 

1.1.24. Dr. Androsch sagte auf die Frage Dr. 
Stegers, ob mit ihm Gespräche geführt wurden, 
wonach Dr. Bandion nach Gesprächen mit Dr. 
Kreisky eine Organisation für alleinige Bauaufsicht 
durch die Stadt Wien angestrebt habe: , , 

Dr. Androsch: Ist mir nicht bekannt. Ich habe 
aus den mir bekannten Informationen den Ein
druck, 'daß der Magistratsdirektor eine solche Idee 
verfolgt hat. , 

Dr. Steger: Er beruft sich ausdrücklich darauf, 
daß das der Herr Bundeskanzler gesagt haben soll. 

Dr. Androsch: Ich erinnere mich an kein derarti
ges Gespräch, das einen solchen Inhalt gehabt 
hätte. Und während der Magistratsdirektor viel
leicht das noch verfolgt hat, hat der Bürgermeister 
- das ist mir erinnerlich - die Idee ventiliert nach 
einer Gesellschaft, wobei zunächst von einer Han
delsgesellschaft die Rede war. 

Dr. Steger: Der Magistratsdirektor sagte: Zuerst 
war die Idee des Bürgermeister mit der Sonderge
sellschaft, dann die Idee des Herrn Bundeskanzlers, 
es allein der Stadt Wien zu übertragen, und wieder 
zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich 1975, dann 
tatsächlich erst die AKPE-GrÜndung. Also hier ver
schiedenartige Vorgangsweisen. 

Dr. Androsch: Ich kann das nicht bestätigen. Ich 
kann nur das sagen, was mir bekannt ist, und das ist 

Dr. Steger: Aus Ihrer Sicht, haben jetzt Sie hin
eingedrängt in die Funktion, tatsächlich zu 50 Pro
zent als Kapitalvertretung tätig zu sein, oder hat Sie 

, die Stadt Wien' schrittweise hineingebracht? 

Dr. Androsch: Es war das Drängen der Stadt 
Wien, ich kann noch einmal unterstreichen, wir 
waren sehr zögernd und skeptisch aus den Grün
den. Die 50 Prozent ergaben sich nun allerdings 
wieder aus der viel früher getroffenen Zuschußver
pflichtung für den klinischen Mehraufwand in 
Höhe von 50 Prozent, was sich nicht in der 
Geschäftsführung im Vorstand niedergeschlagen 
hat. 

Dr. Steger: Das ist eigentlich ein Widerspruch zu 
dem was der Herr Magistratsdirektor dann weiter 
anführt, weil er sagt - ich lese wieder vor -: 
Mitte 1974; der Bund hat sich dann bereit erklärt, 
eine Abänderung der Geschäftsordnung in der 
Richtung zuzustimmen, daß die Bauleitung durch 
die Stadt Wien allein geführt wird. Die Frau Bun
desminister Dr. Firnberg hat sofort eine entspre
chende Erklärung unterschrieben. 

Das Bautenministerium hat nicht gleich reagiert, 
hat gesagt, im September wird es soweit sein. Das 
hat sich dann bis zum Jahresende hinausgezogen 
mit dem Hinweis, der Akt läge im Finanzministe
rium und könne daher nicht erledigt werden. 

Ich mache es dann sinngemäß, weil es zu lange 
dauern würde. Die Darstellung, so wie ich sie auf-
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gefaßt habe, war dann so, daß eigentlich der Druck 
vom Finanzministerium kommt, daß man nur dann 
überhaupt einverstanden ist, zum Teil sogar mit 
Zurückhaltung von Zahlungen - bis zu drei 
Wochet). Millionenbeträge und andere Zahlungen 
- erreichen wollte, daß jedenfalls auch das Finanz
ressort auf der Bundesebene gleichrangig als Kapi
talvertreter mit drinnen ist. 

Was sagen Sie zu djeser Darstellung des Herrn 
Magistiatsdirektor, daß er es eigentlich umgekehrt 
sieht, d~ß da last eine s()genannte Erpressungssitua
tion der Gemeinde Wien - ich sage: fast, weil es ja 
juristisch kein Erpressungsfall ist - vorhandeu 
gewesen ist, womit das Finanzresson sich hineinge
drängt hat. 

Dr. Androsch: Vielleicht darf ich zuerst zu den 
Zahlungen Stellung nehmen. Wir haben eine gene
reHe K~rzung der Monatszuweisungen November, 
Dezember 1974, weil infolge des Konjunkturein
bruches Ebbe in der Staatskassa war, was auch zu 
den zwei Milliarden geführt hat, die das Parlament 
lange Zeit beschäftigt haben. Das war überhaupt 
nichts Spezifisches, das AKH und seine Dotierung 
betreffend, was ja auch der Umstand erleuchtet, 
daß das nur einige Wochen Verzögerung bedeutet 
hat, und nicht mehr auch den haushaltsrechtlichen 
Gründen. Also damit steht das überhaupt in keinem 
Zusammenhang. . 

Einen solchen Akt gibt es nach meiner Informa
tion im' Finanzministerium nicht. Es gibt nur Ende 
1974, knapp vor Weihnachten, einen Brief des Bau
tenministers in Ergänzung zu einem Zustands be
richt von Anfang Dezember 1974, wo er nur ein
fach mitteilt, es sei ihm ein solcher Vorschlag zuge
kommen, was unsere Meinung wäre. Obwohl ich 
zuerst eine Beantwortung vorgesehen habe, hat sich 
in einem kurzen Gespräch, in einer V orbespre
chung, ~ine solche erübrigt, sodaß auch das Bauten
ministerium offenbar - so meine Erinnerung -
dem nicht weiter nähergetreten ist. Also wir haben 
sicherlich nicht gedrängt, was auch der Umstand 
zeigt, daß es dann noch bis im September dauerte, 
bis es wirklich zu einer Gesellschaftsgründung 
gekommen ist. 

, 
1.1.25: Dr. Steger stellte Stadtrat Mayr zu die

sem Thema die Frage: 
. Sie wissen, auf was ich anspiele, auf die Behaup

tungen, daß sogar Gelder gesperrt wurden, um die 
Stadt Wien dazu zu bringen, und ähnliches. 

Maye: Nein, das stimmt also sicher nicht. Das 
war aus der Zeit 1974, wo der Bund überhaupt 
durch .den Konjunktureinbruch in Liquiditäts
schwierigkeiten gekbmmen ist. Ich habe so etwas . 
erwartet. Ich habe hier den Originalbericht vom 
12. Deiember 1974, den ich da~u von der Finanz
verwalt~ng bekommen habe. Das war dann so, daß 
der Bund tatsächlich im Dezember 1974 noch einen 
Betrag ~on 107 'Mio S entrichtet hat und daß damit 

sein Anteil, sein 50prozentiger Anteil für die Inve
stitionskostendes Jahres 1974 voll erfüllt war. 

1.2. GRÜNDUNG DER AKPE 

/ 1.2.1. Bund und Stadt Wien einigten sich im 
Rahmen eines Syndikatsvertrages die bisherige 
Organisation zu ändern. Dieser Vertrag hatte den 
Zweck folgende Erfordernisse sicherzustellen: 

Zusammenarbeit zwischen dem Bund und der 
Stadt Wien bei der Planung und Errichtung (Ein
richtung) des AKH; Gründung der AKPE; einheit
liche Leitung der AKPE;Wahrnehmung von 
Grundsätzen, die bei der Errichtung von Gebäuden 
der Stadt Wien zu beachten sind; Einhaltung 
finanz- und wirtschaftspolitischer Grundsätze, die 
bei einem Vorhaben von derartiger Bedeutung 
Berücksichtigung zu finden haben; Festlegung des 
Beteiligungsverhältnisses. 

Gestützt auf die mit der bis dato bestandenen 
Organisationsform des Neubaues des AKH 
gemachten Erfahrungen, haben die Gebietskörper
schaften ihre Motive für diesen Schritt so formu
liert, daß der Ne~bau angesichts seiner Größenord
nung und Besonderheit Gesetzmäßigkeiten unter
liege, die mit üblichen Organisationsformen und 
Instrumentarien kalJm zu bewältigen wären. Im 
Hinblick auf die sich dabei ergebenden personellen 
und organisatorischen Probleme sei es auf Grund 
von Erfahrungen bei ähnlichen Anlässen (z. B. die 
Errichtung der UNO-City) am günstigsten, 'die 
Aufgabe der Planung und Errichtung des Neubaues 
des AKH einer nur damit befaßten Kapitalgesell
schaft unter Beteiligung, des Bundes und der Stadt 
Wien zu übertragen. 

1.2.2. Während auf Bundesseite für die Kon
sensbildung auf Grund der Rechtslage die,Bekun
dung des VertragswiHens durch entsprechende 
Handlungen des Bundesministeriums für Finanzen 
ausreichte, war die Stadt Wien auf Grund ihrer 
Verfassungslage gehalten, eine Beschlußfassung des 
Wiener Gemeinderates herbeizuführen. Im Rah
men der Beschlußfassung über das Vertragswerk 
stimmte der Wiener Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 17. Oktober 1975 einstimmig der vom Stadtse
nat am 9. September 1975 ebenfalls einhellig erteil
ten Vorgenehmigung zu, das Bauwerk in der bishe
rigen Konzeption durch eine zu gründende Kapi
talgesellschaft fortführen zu lassen. 

1.2.3. Im Hinblick auf die einstimmige 
Beschlußfassung im Wr. Gemeinderat wurde 
Gemeinderat Dr. Maria Schaumayer, anläßlich 
ihrer Einvernahme auch die Frage gestellt, was die 
Gründe für ihre Fraktion gewesen seien, diesem 
Beschluß die Zustimmung zu geben. Sie antwor
tete: 
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Der Magistratsantrag war nach meiner Erinne
rung so beschaffen, daß keine Gründe dagegen 
gesprochen hätten. 

Dr. Kapaun: Ja sicherlich, das glaube ich Ihnen 
schon. Wenn man einen Antrag stellt, wird man ja 
keine Gegengründe in den Antrag hineinschreiben. 

Aber ich nehme an, Ihre Fraktion hat sich ja 
sicherlich auch vorher beraten, und es werden ja 
Pro- oder Kontra-Äußerungen gefallen sein. Oder 
war das nicht so. Hat man unbesehen den Antrag 
der Magistratsabteilung akzeptiert? 

Dr. Maria Schaumayer: Nach meiner persönli
chen Erinnerung ist kein riesiges Pro oder Kontra 
gewesen. Ich gebe aber offen zu, daß meine persön
liche Interessenslage im Jahre 1975, da ich keinem 
dieser Ausschüsse angehörte, also durchaus nicht 
auf das AKH gerichtet war. 

Dr. Kapaun: Ich wollte nur wissen, ob in de; 
Gemeinderatsfraktion der ÖVP über diese Frage 
diskutiert wurde, ob es Gegenäußerungen, Proäus
serungen geben hat, oder ob man sich unbesehen 
mit dem Vorschlag einverstanden erklärt hat. 

Dr. Maria Schaumayer: Also unbesehen, glaube 
ich, bekennt sich die ÖVP weder Pro noch Kontra, 
aber mir persönlich ist keine lebhafte Erinnerung an 
das Jahr 1975 eigen. 

Dr. Kapaun: Es gab also nach Ihrer Erinnerung 
keine lebhafte Diskussion über diese Frage. Ist das 
richtig? 

Dr. Maria Schaumayer: Das kann ich nicht 
sagen. Ich kann nur sagen, ich kann mich an keine 
ennnern. 

Dr. Kapaun: Sie können sich an keine Diskus
Slon ennnern. 

Dr. Maria Schaumayer: Ich kann auf keine per
sönliche Erinnerung abstellen, wobei ich noch ein
mal hinzufüge, daß meine primäre Interessenslage 
sich auf die wirtschaftlichen Beteiligungen etc. 
damals gerichtet hat, aber nicht auf, die Gesund
heitspolitik und das AKH. Dafür bin ich in meiner 
ganzen Amtszeit nie typisch gewesen. 

1.2.4. Dazu fragte auch: 

Mühlbacher: Herr Vizebürgermeister! Die ÖVP 
hat 1975 im Wiener Gemeinderat der Gründung 
der AKPE Aktiengesellschaft zugestimmt. Halten 
Sie diese Entscheidung für richtig? 

Dr. Busek: Unter den damaligen Voraussetzun
gen war eine Änderung der Art der Baudurchfüh
rung sicher richtig. Es hat von unserer Seite - ich 
habe ja damals dem Gemeinderat nicht angehört -
Einwände gegeben gegen 'die Art der Konstruktion. 
Insbesondere ist, glaube ich, die Problematik der 
Transparenz hier diskutiert worden. Nähere Argu
mentation ist mir weiter nicht bekannt. 

Mühlbacher: Also das heißt, die Organisations-

fOrI~ wurde von Ihnen voll anerkannt, von Ihrer 
Partei, Ihrer Fraktion. 

Dr. Busek: Die Organisationsform war in dem 
Sinn damals noch gar nicht erkennbar, sondern nur 
die Übereinstimmung, hier eine Sondergesellschaft 
zu errichten. ,.' 

Abg. Mühlbacher: Die Organisationsform als 
Aktiengesellschaft, die ist ja erkennbar. 

Dr. Busek: Die ist einer Kritik von unserer Seite 
unterzogen worden. Es hat damals andere V orstel
lungen gegeben, soweit es mir aus der Geschichte 
bekannt ist. 

Mühlbacher: Ist Ihnen bekannt, ob Alternativen 
bekanntgegeben wurden? ' 

Dr. Busek: I~t mir nicht bekannt. 

1.2.5. Über die Konsequenzen dieses Gemein
deratsbeschlusses befragte Abg. Ing. Hobl Kon
trollamtsdirektor Dr. Delabro: 

Herr Zeuge! l'fach der Wiener Stadtverfassung . 
hat der Wiener Gemeinderat die politische Verant-' 
wortung wahrzunehmen. 'Wie beurteilen·Sie daher 
die Tatsache, daß der Gemeinderat im Jahre 1975 
einstimmig ein Instrument,zur Errichtung des AKH: 
beschlossen hat, welches rechtlich den Durchgriff 
der politischen Verantwort.lichen einschränkt, näm
lich die Gründung einer Aktiengesellschaft? 

Dr. Delabro: Wenn ich die Frage hier höre, ist 
zweifellos das' Problem so zu sehen, daß sich 
damals das Kollegialorgan Gemeinderat, in dem 
alle politischen Parteien vertreten sind - wenn ich 
richtig in Erinnerung habe - mit dem einstimmi
gen Beschluß, das zu tun, sicherlich bewußt sein 
mußte, daß es mit der Übertragung an eine Aktien
g~sellschaft mehr oder weniger aus dem Verant
wortungsbereich des Gemeinderates im engeren 
Sinn herausgehoben worden ist.· Denn in der 
Aktiengesellschaft, im aktienrechtlichen Sinne gese
hen, ist in erster Linle der Vorstand der Verant
wortliche. Und auch hier, würde ich sagen, müßte 
sich der Gemeinderat damals bewußt gewesen sein, 
daß auf eine gewisse Ausgliedeiung' eines Systems 
Bedacht genommen wird. 

1.2.6. Und weiter der Abg. Bergmann: Herr 
Kontrollamtsdirektor! Noch eine kleine Runde. kh 
weiß nicht, wer bei Ihrer ersten Einvernahme, der 
Sie auch schon gefragt hat in Richtung politischer 
Verantwortung und Personen, nicht nur theore
tisch. Nun ist Ihr Erfahrungsschatzum vieles grö~ 
ßer geworden, urid Sie kel).nen die Systeme besser, 
nach denen gearbeitet worden ist. Würden Sie mit 
mir zumindest einmal so weit gehen; daß die Perso
nen, die in Frage kommen, politische Verantwor
tung zu tragen, der Finanzminister auf Bundes
ebene, der Gesundheitsminister, der Wissenschafts
minister und der Bautenminister sind, jeweils. der 
amtierende und für den Zeitraum in dem er amtiert, 
der Bürgermeister der Bundeshauptstadt für den 
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zweiten Teil, der Finanzstadtrat und der Gesund
heitsstadtrat. Würden Sie diesen Personenkreis so 
umfassen, oder fehlt mir einer beim Aufzählen? 

Dr. D~labro: Herr Abgeordneter! Ich muß auf 
meine Antwort zurückkommen. Ich weiche auch 
heiklen Fragen nicht aus. Abgesehen davon, daß ich 
mich an und für sich nicht berufen würde, eine poli
tische Ve,tankerung hier zu überprüfen. Abgesehen 
davon, gl:aube ich, ist es gar nicht so leicht, denn ich 
habe versucht, auch das rechtlich zu erklären, und 
zwar dahingehend, daß man init dem Beschluß, 
eine Aktiengesellschaft zu gründen, meiner Mei
nung nach eine gewisse Distanzierung von einer 
politischen Seite damit erreichte. Denn was hat 
man de~n mit der Aktiengesellschaft gemacht? 
Man hatdas mehr oder weniger ausgelagert. Und 
die vorh~ndenen Eigentürriervertreter haben nicht 
mehr Re~hte,' als Ihnen nachdem Aktiengesetz 
zukomm~n. In Wirklichkeit haben sie ... 

Bergm:1DJl: Wer ist dann verantwortlich für die 
Tatsache, daß eine Aktiengesells~haft gegrÜndet 
worden iSt im Bereich der ~undeshauptstadt? 

Dr. Dt;labro: Wer. verantwortlich ist? Da würde 
ich sagen ... 

. Bergm~nn: Wenn sich das System nicht bewährt 
hat - wer ist dann daran schuld? 

Dr. Steger: Herr Abgeordneter! Das ist jetzt eine 
Bewertungsfrage. Sie müssen sie als Wissenfrage 
stellen, d~nn geht es. Diese Formulierung ist eine 
reine Be'Yertungsfrage. 

Bergmann: Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben 
nur so eiqe nette Plauderstunde gehabt, daKich da 
vielleicht :ein bißehen unvorsichtig im Formulieren 
geworden bin. Also, Herr Kontrollamtsdirektor! 
Wissen Sie, wer die Verantwortung dafür trägt, daß 
es zur Aktiengesellschaft kam, die Verantwortung 
auf seiten des 50-Prozent-Eigentümers Wien? 

Dr. D~labro: Daß es zu einem Beschluß gekom
men, das "steht im Berichi drinnen, daß die Vertre- ' 
ter Bund und Republik am soundsovielten Septem
ber 1975 '~ .. 

Bergm~nn: Zu so einem Beschluß kommt es 
'doch nicht, ohne daß vorher eine politische Ent
scheidung getroffen wird. Keine Aktiengesellschaft 
gründet sich von selbst. 

Dr. DeIabro: Wo man zu dieser inneren Über
zeugung ~ekommen ist, daß man diesen Beschluß 
faßt; wei~ ich wirklich nicht. Für mich ist der Tat
bestand maßgeblich,' daß ich vorgefunden habe, es 
liegt ein Beschluß vor, daß hier eine Aktiengesell
schaft gegründet wird. 

Bergmann: Und von dem Augenblick an war nie
mand me~r verantwortlich? 

Dr. D~labro:Sie Stellen an mich eine sehr 
schwe~ibgende Frage, die auch folgern kann, daß 
ich sage:: Ich habe es versucht, einer rechtlichen 
Beurteilurtg zuzusehen und auch anderer, daß ich 

meiner Meinung nach das Problem so sehe, daß mit 
der Gründung der Aktiengesellschaft, mit dem Aus
gliedern in eine Gesellschaft des privaten Rechtes 
die Eigentümervertreter, die dorthin entsandt wor
den sind, in Wirklichkeit nut jene Einflußnahme 
hatten, die ihnen das' Aktienrecht zukommen läßt. 
An und für sich sind diese Einflußnahmen sehi- ein
geschränkt. Hier habe ich gesagt: persönlich ver
trete ich die Meinung, daß mit der eingeschränkten 
Einflußnahme auch eine eingeschränkte Verant
wortlichkeit besteht. 

1.2.7. Im Syndikatsvertrag (Art. XV) ist für die 
Überbindung ein zwischen Bund, Stadt Wien und 
der zu gründenden AG abzuschließender Vertrag 
vorgesehen, der auch noch die Verpflichtung zur 
Einhaltung von Terminplänen und der Vergabe
richtliriien der Stadt Wien absichern sollte. 

Dieser Beauftragungsvertrag wurde allerdings 
erst im Jahre 1981 abgeschlossen. 

1.2.8. Das Kontrollamt stellt dazu fest: 
Laut Artikel XV sollte weiters zwischen dem 

Bund, der Stadt Wien und er AKPE ein eigener' 
Beauftragungsvertrag abgeschlossen werden. Die
ser Vertrag ist bisher nicht geschlossen worden. Die 
als Inhalt des abzuschließenden Vertrages genann
ten Verpflichtungen der AKPE gegenüber den Syn
dikatspartnem, nämlich die Fortführung des Pro
jektes, die Realisierung eines Terminplanes und bei 
Durchführung des Projektes zu vergebende Liefe
rungen und Leistungen unter Beachtung der jeweils 
bestehenden Vergaberichtlinien der Stadt Wien 
auszuschreiben, werden jedo~h konkludent erfüllt. 
Hierüber liegt eine ausdrückliche Erklärung der 
Vorstandsdirektoren der AKPE gegenüber den 
Vertretem des Kontrollamtes vor. Daraus ergibt 
sich ua.,daß die AKPE bei allen Ausschreibungen 
den Erlaß der Magistratsdirektion der Stadt Wien 
über die Richtlinien für die Vergabe von leistun
gen vom 22. Dezember 1964 (MD-1755/64) in der 
geltenden Fassung anzuwenden hatte, nach dem für 
die Dienststellen und Unternehmungen der Stadt 
Wien die ÖNORM A 2050 ("Vergebung von Lei
stungen") mit entsprechenden Abänderungen als 
verbindlich erklärt wurde. Außerdem wurden die 
ÖNORM A 2050 und die Richtlinien für die Ver
gebung von Leistungen. durch Dienststellen und 
Unternehmungen der Stadt Wien ausdrücklich als 
Grundlage für die von der AKPE am 1. Aprii 1977 
erlassenen "Angebots- und' V ergabeverfahren
Richtlinien" bestimmt, wobei diese Richtlinien der 
AKPE die Anwendung dieser Grundlagen auf den 
Bau des AKH Wien regeln. 

1.2.9. Der Rechnungshof stellt zur Gründung 
der AKPEunter anderem fest: 

"Weiters wurde in einer Besprechung am 
3. Oktober 1975 unter dem Vorsitz des Amtsfüh
renden Stadtrates für Finanzen und in Anwesenheit ' 
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von Vertretern des Bundes, des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates und mehrerer Aufsichtsratsmitglie
der sowie der Mitglieder des Vorstandes und Ver
tretern der Abschlußprüfer, eine Auslegung des 
Syndikatsvertrages vorgenommen, derzufolge es 
erklärter Wille des Bundes und der Stadt Wien 
gewesen sei, daß die Abwicklung der bisherigen 
Geschäfte der ARGE AKH ab Existenzwerdung 
der AKPE ausschließlich durch letztere zu erfolgen 
habe und die Aktiengesellschaft im Namen und für 
Rechnung dieser Arbeitsgemeinschaft auftrete. 
Damit war seitens aller Beteiligten entschieden, daß 
die AKPE bei der Vergabe aller weiteren Aufträge 
für den Bau des AKH bis auf weiteres im Namen 
und. für Rechnung der ARGE AKH auftreten 
sollte. Es wurde lediglich der Vorbehalt gemacht, 
daß bei Übertragung auch der Finanzierung auf die 
Gesellschaft, dh nach Beginn der Aufnahme von 
Fremdkapital, nochmals zu prüfen sein werde, 
inwieweit die Gesellschaft auch im eigenen Namen 
auftreten könne. 

Iin 1. Politikergipfel vom 18. März 1976 wurde 
einvernehmlich festgelegt, daß die AKPE bis zur 
Fertigstellung des gesamten neuen AKH die techni
sche Betriebsführung für die bereits in Benutzung 
stehenden Gebäude übernehmen sollte. Obwohl in 
der darauf folgenden AR-Sitzung hingewiesen 
wurde, daß eine diesbezügliche Verankerung im 
Syndikatsvertrag und in der Satzung erforderlich 
wäre, übernahm die AKPE bereits im Juli 1976 die 
technische Betriebsführung der Kinderklinik/Psy
chiatrie. Da zu diesem Zeitpunkt kein entsprechen
des Vertragsverhältnis zwischen der AKPE Und 
der MA 17 vorlag, erfolgte die Tätigkeit der AKPE 
auch als Geschäftsführung ohne Auftrag." 

1.3. RECHTSFORM DER AKPE 

1.3.1. Die Gründung der AKPE bildet auch 
Gegenstand des Berichtes des Rechnungshofes, 
wobei kritisch angemerkt wird, daß nach wie vor 
die vom Rechnungshof schon in der Vergangenheit 
wiederholt aufgeworfene Frage, ob die Beteiligung 
des Bundes an einer neu gegründeten Gesellschaft 
eine besondere gesetzliche Regelung voraussetzt, 
im RaurI,1 steht. Der Rechnungshof anerkennt dabei 
die vom Finanzministerium gesetzten Bemühungen, 
eine eindeutige Regelung dieses Problemkreises auf 
einer gesetzlichen Grundlage im Zuge einer Neure
gelung des Haushaltsrechtes zu erreichen. Zu einer 
Gesetzwerdung dieses Haushaltsrechtes und damit 
zu einer derartigen Bestimmung ist es bisher aber 
nicht gekommen. 

1.3.2. In seinem Bericht stellt der Rechnungs
hof auch Überlegungen hinsichtlich der Zweckmä
ßigkeit der Übertragung der Errichtung des AKH 

.an eine Aktiengesellschaft an. Er stellt in diesem 
Zusammenhang fest, daß der Unternehmensgegen
stand der AKPE AG im Vergleich zu anderen Son-

dergesellschaften wesentlich eingeschränkt ist. 
Gerade in dem weiteren Unternehmensgegenstand 
der Sondergesellschaften, nämlich nicht nur Pla
nungs- und Errichtungsaufgaben, sondern auch 
Erhaltungs-, Verwaltungs- und Finanzierungsauf
gaben wahrnehmen zu müssen, seien erst wesentli
che Voraussetzungen für wirtschaftlicheres Han- , 
dein gegeben, da die Sondergesellschaften dadurch 
von der Zielsetzung her gezwungen werden, Inve
stitionsentscheidungen auch im Hinblick auf die zu 
erwartenden Folgekosten zu treffen. Auf Grund 
der gleichhohen Beteiligung des Bundes und der 
Stadt Wien an der AKPE entstehen aber insofern 
Interessenkollisionen, als zB. die Investitionswün
sche der Medizinischen Fakultät nicht so sehr auf 
Folgekosten abgestimmt werden müssen, da für sie 
überwiegend die' Stadt Wien als Krankenanstal
tenträger aufzukommen hat. Andererseits bestehen, 
wie das Beispiel der Betriebsorganisationsplanung 
zeigt, seitens der Stadt Wien Bestrebungen, Kosten, 
die an sich in die Zuständigkeit des Krankenhaus
trägers fallen, in den Baukreis zu verlagern, um 
damit eine Kostenbeteiligung des Bundes zu errei
chen. Durch das Fehlen eines Finanzierungsgeset
zes werden weder Zielsetzungen und Terminvorga
ben noch die Kostenbegtenzungen verbindlich 
geregelt. 

1.3.3. Tatsächlich haben die vom Rechnungs
hof aufgezeigten Interessenkollisionen in jeder 
Phase der Errichtung des AKH bestanden und wür
den bei jeder nur denkbaren Organisation der Bau
durchführung bestehen. Tatsache ist auch, daß die 
beteiligten Gebietskörperschaften diesen U mstäri
den immer dadurch Rechnung zu tragen versuch
ten, daß sie eine entsprechend repräsentative 
Zusammensetzung der jeweils beschlußfassenden 
Gremien anstrebten. Es war dies im Rahmen der 
ARGE AKH als auch im Rahmen des Aufsichtsra
tes der AKPE und den um die Ressortzuständigen 
erweiterten Gesprächen auf Aktionärsebene der 
Fall. 

1.4. ORGANE DER AKPE 

Nach dem Syndikaisvertrag sind als Organe der 
Aktiengesellschaft ein Vorstand, der aus je einem 
Vorstandsdirektor für den Hochbau, die Haustech
nik und den kaufmännischen Bereich bestehen soll, 
sowie ein Aufsichtsrat mit höchstens zehn Mitglie
dern vorgesehen. Hinsichtlich des Vorstandes steht 
dem Bund das Nominierungsrecht für ein Mitglied, 
der Stadt Wien eines für zwei Mitglieder zu. Für 
den Aufsichtsrat waren von Bund und Stadt Wien 
anfänglich je vier Mitglieder zu stellen, wobei die 
Vorsitzführung jährlich zwischen Bund und Stadt 
Wien wechseln soll. 1979 wurde die Mitgliederan
zahl auf zehn erhöht. Die Agenden der Hauptver
sammlung werden vom Bundesminister für Finan
zen und vom amtsführenden Stadtrat für Finanzen 
und Wirtschaftspolitik wahrgenommen. 
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1.5. VORSTAND 

1.5.1. Für den Vorstand wurde von seiten des 
Bundes für den Bereich Hochbau Ing. Parzer; von 
seiten det: Stadt Wien Dipl.-Ing. Winter für den 
Bereich Haustechnik und Dr. Schwaiger für den 
kaufmännischen Bereich nominiert. 

1.5.2. Über die Vorgänge bei der Nominierung 
der Vorstandsmitglieder befragt, sagte Stadtrat 
Mayr aus: 

Dr. Gradischnik: Auf wessen Empfehlung nomi
nierten Sie die Vorstandsmitglieder Winter und 
Schwaiger? 

Mayr: Hier muß i\h bitte doch um einiges ausho
len. Wir sind in diesem Zeitpunkt nicht vor dem 
Problem gestanden, zwei Vorstandsmitglieder zu 
nominieren, sondern wir wußten noch nicht, wel
che Vorstandsmitglieder durch den Bun'd nominiert 
werden sollten. Wir hatten uns daher vorbereitet, 
drei Vorstandsmitglieder zu nominieren. Den einen 
davon, Dr. Schwaiger, habe ich naturgemäß per
sönlich gekannt, er ist ja stellvertretender Leiter der 
MA 5, die zur Finanzverwaltung gehört. Zu den 
beiden anderen Vorstandsdirektoren: Da habe ich 
die zuständigen Fachleute, in dem Fall den Baudi
rektor, gebeten, mir mögliche Kandidaten zu 
sagen, nominieren zu lassen. 

Dr. Steger: Beide vom Baudirektor? 

Mayr: Nein, den Dr. Schwaiger von mir, Herr 
Vorsitzender. Weitere zwei, nämlich für den 
Bereich Hochbau und für den Bereich Haustechnik 
von Baudirektor Dipl.-Ing. Seda .. 

Wir hatten also ursprünglich bei uns drei Vor
standsdirektoren gesucht. Das war dann der Dipl.
Ing. Winter, das war ein Herr Ing. Kluger, der für 
den Hochbau vorgesehen gewesen wäre, und das 
war der Dr. Schwaiger. 

Es hat dann der Bund entschieden, daß er den 
Vorstandsdirektor für den Hochbau besetzt und 
hat einen Herrn genannt, Effenberger, Ellenberger" 
bitte um Entschuldigung, den Namen weiß ich 
nicht mehr genau. Er war bei einer Baufirma 
beschäftigt und hat am Tage der Ernennung dann 
abgesagt, er hat· mitgeteilt, daß er diesen Posten 
nicht annimmt. Er hat also offensichtlich diese 
Nominierung dazu benutzt, um seine Position bei 
der Firma zu verbessern. Und erst dann sind lng. 
Parzer vom Bund und die beiden Verbleibenden 
von der Stadt Wien her nominiert worden. 

Dr. Gramschnik: Also wenn ich jetzt richtig ver
stehe, hätte der Bund zum Beispiel auch ohne wei
teres den Direktor für Haustechnik bestellen kön
nen? 

Mayr: Ohne weiteres, natürlich. 

Dr. Gradischnik: Das wußten Sie zu dem Zeit
punkt nicht? 

Mayr: Nein, das wußten wir zum Zeitpunkt der 
Nominierung nicht. 

Dr. Gradischnik: Bitte, wie verschafften Sie sich· 
Kenntnis über die fachliche Eignung der von Ihnen 
vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder? 

Mayr: Es' war meine Bitte an den Baudirektor 
nur Herren zu nominieren, die bereits eine ein
schlägige Erfahrung hatten und die womöglich mit 
der Problematik des Baues vertraut sind. Ich darf 
hier noch einmal auf den Ausgangspunkt zurück
kommen. Es war nicht so, daß die Herren, die in 
der alten Bauleitung tätig waren, schlechte Techni
ker waren, sondern, daß die Organisationsform 
nicht gestimmt hat. Es war daher naheliegend, aus 
jenen, die schon am Bau gearbeitet hatten, auch die 
Vorstandsdirektoren für die AKPE auszuwählen. 

1.5.3. Zum gleichen Themenkreis wurde Dkfm. 
Dr. Androsch befragt: 

Dr. Steger: Jetzt kommt es zur AKPE-Grün
dung, zum Syndikatsvertrag. Wie war es darin mit 
den Nominierungen aus Ihrer Sicht für die drei 
Vorstandsdirektoren? 

Dkfm. Dr. Androsch: Zwei Direktoren 'hat die 
Stadt Wien nominiert, zunächst gab es gar keinen 
Vorstandsdirektor für den Hochbau, weil jemand, 
der schon vorgesehen war, im letzten Augenblick' 
abgesagt h;l.t. Und dann hat der Sektionschef Waiz 
für den vom Bund Vorzuschlagenden den Direktor 
Parzer von der IAKW geholt. 

Dr. Steger: Wen von den drei V orstandsmitglie
dern haben Sie vorher bereits gekannt. 

Dkfm. Dr. Androsch: Ja, wenn vorher sehr viel 
mehr vorher ist, nämlich bis zur Matura, dann war 
es der Direktor Schwaiger. Von der Matura bis zu 
dem Zeitpunkt hatte ich mit ihm keinen Kontakt, 
ich wußte gar nicht, daß er im Magistrat tätig, war. 

Dr. Steger: Und mit Winter, Parzer, keinen per
sönlichen Kontakt? 

Dkfm. Dr. Androsch: Nie. 

1.5.4. Zur Abrundung d~r Darstellung des 
Nominierungsvorganges wurde auch Sektionschef 
Dr. Waiz einvernommen. Er antwortete auf die 
diesbezügliche Frage des Abgeordneten Ing. Hobl 
wie folgt: 

"Nein, es waren überhaupt nur zwei da, weil der 
eine Vorgeschlagene uns am Tag der Gründung 
abgesagt hat, der für den Bereich Hochbau gedacht 
gewesen wäre, so daß am Tag der Gründung nur 
die zwei Vorstandsmitglieder Winter und Schwai
ger da waren, die vom Aktionär Stadt Wien nomi
niert worden waren. Erst nach einiger Zeit haben 
wir dann von seiten des Bundes den Herrn V or
stands direktor Parzer nominiert. . 

Ich kannte Direktor Parzer vom UNO-City
Bauvorhaben, und im Hinblick auf die guten Erfah
rungen, die man dort mit ihm gemacht hatte, haben 
wir den Herrn Direktor Parzer für den Bereich 
Hochbau vorgeschlagen. Wenn ich versuche, mich 
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zu erinnern, so ist das etwa zwei Monate nach' 
Gründung der AKPE gewesen.'" 

1.~.5. Die seitens der AKPE erfolgte Bestellung: 
der von der Stadt Wien nominierten V orstandsmit
glieder bedurfte im Hinblick auf den Beamtenstatus 
der Nominierten noch dienstrechtlicher Maßnah
men im Bereich der Stadt Wien. Dipl.-Ing. Winter 
und Dr. Schwaiger mußten aus Anlaß ihrer Bestel
lung zu V orstandsdirketoren der AKPE ihre 
Karenzierung vom Dienst bei der Stadt Wien errei
chen. Über dieses Ersuchen hat eine gemeinderätli
che Personalkommission zu befinden, die über 
beide Ansuchen dahingehend entschieden hat, daß 
im Hinblick auf das gegebene öffentliche Interesse 
ab 1. Oktober 1975 auf die Dauer der Verwendung 
der AKPE AG ein Urlaub ohne Bezüge ohne Hem
mung des Laufes der Dienstzeit gewährt wird. Die 
bescheidmäßige Erledigung erfolgte durch die 
MA 2 mit Bescheid vOI)l 24. September 1975. 

1.5.6. Hinsichtlich der Nominierung von Dipl.
Ing. Winter als V orstandsm'itglied der AKPE AG 
durch die Stadt Wien befragte Dr. Kohlmaier Bür
germeister G!atz: 

Dr. Kohlmaier: Herr Zeuge! Es gibt also diese 
Frage, die mir sehr wesentlich erscheint. Übergang 
von Verantwortung auf Aufsichtsrat, auf Geschafts
führung der AKPE. Es hat sich leider herausge
stellt, daß bei der Auswahl doch offenbar nicht 
richtig, objektiv richtig - ich sage jetzt nicht sub
jektiv richtig, sondern objektiv richtig - entschie
den wurde, denn es war Dipl.-Ing. Winter, ohne 
daß man dem Strafgericht oder einer anderen 
Behörde vorgreift, zweifellos nicht die richtige Ent
scheidung. Und es gibt, das wissen Sie als Jurist, so 
etwas wie die c,ulpa in eligendo. 

Wer ist nach Ihrer Auffassung gegenüber den 
Bürgern der Stadt Wien für diese Auswahl verant-
wortlich? " 

Gratz: Verantwortlich für die Auswahl - näm
lich dafür, daß sie die Auswahl nach bestem Wissen 
und Gewissen und mit großer Sorgfalt getroffen 
haben - sind alle, die letzten Endes sowohl vorge
schlagen als auch zugestimmt haben. Das ist für 
mich überhaupt keine Frage. Aber erlauben Sie mir, 
hier eines in aller Offenheit zu sagen, was manch
mal in der öffentlichen Darstellung, wo es ja verein
facht wird, nicht so zum Durchbruch kommt: 

Das Dilemma bestand ja nicht darin - das darf 
ich sowohl hinsichtlich Wilfling als auch hinsicht
lich Winter sagen -, daß unfähige Personen ausge
sucht wurden, bezüglich deren man von vornherein 
sagen könnte, sie können fachlich nichts. Das 
Dilemma besteht darin - das sage ich mit großer 
Offenheit -, daß sowohl mit Wilfling als auch mit 
Winter ja Personen ausgesucht wurden, denen von 
ihrer fachlichen Seite her bis jetzt noch VOn vielen, 
die mit' Ihnen gearbeitet haben, oder unter ihnen 

gearbeitet haben, oder für die sie gearbeitet haben, 
das beste Zeugnis ausgestellt wird. 

pas ist ja das Problem. Es ist hier nicht darum 
gegangen, daß man jemand genommen hat, bei 
dem jeder hätte sehen können, d-aß er das nicht 
kann, und daher begeht er Unkorrektheiten. Ich 
möchte auch hier dem Strafgericht nicht vorgreifen. 
Es wurden vielmehr Personen genommen, die an 
sich - wenn ich das so sagen kann nach den 
Berichten: Ich kann es selbst nicht beurteilen -
eine brillante Sachkenntnis mit einer moralischen 
Unzulänglichkeit vereint haben. Das ist in Wirk
lichkeit das Kernproblem,des Ganzen, das sich mir 
genauso stellt wie jedem, der sie beurteilt hat. 

1.5.7. Und weiter. 

Dr. KobImaier: Was nun die von mir vorher 
schon angeschnittene Frage der culpa in eligendo 
betrifft: Wer konkret - ich muß hier die vielstra
pazierten, aber für mich doch sehr zentralen Worte 
"politische Verantwortung" erwähnen -, trägt 
Ihrer Auffassung nach die politische Verantwor-' 
tung für die Auswahl dieser Vorstandsmitglieder? 

Gratz: Ich sagte schon: Die Verantwortung 
jeder, der sie als Funktionsträger ausgewählt hat, 
auch wenn man Vorschläge übernommen hat. 
Natürlich trage ich die Verantwortung für jeden 
Primarius in einem Wiener Spital, wenn mir der 
Landessanitätsrat drei gleichrangige Vorschläge 
macht. Ich trage dafür,'wenn ich einen Vorschlag 
aufnehme - auch natürlich, wenn ich mich erkun
dige, ob der Vorschlag fundiert ist; und er war ja 
von seiten der Fachabteilung fundiert -, natürlich 
genauso mit die Verantwortung wie jeder, der den 
Vorschlag macht. 

Dr. KobImaier: Also: 'Sie tragen hier ebenso die 
Verantwortung wie für die Ernennung anderer 
Amtsträger? 

Gratz: Natürlich. Ja. 

1.5.8. Zu diesem Problemkreis fragte 

Mühlbacher: Und wann haben Sie etwas über 
angebliche Verfehlungen von Dr. Wilfling erfah
ren? 

Dr. Busek: Es ist mir bereits geraume Zeit von 
meiner eige~n Fraktion mitgeteilt worden, daß es 
Bedenken gegen Dr. Wilfling gibt. Ich habe diese 
daraufhin dem Bürgermeister Gratz mitgeteilt. Er 
hat mir gesagt, daß er das auch schon gehört habe, 
daß aber nichts zu beweisen sei. 

Mühlbacher: Wissen Sie noch den Zeitpunkt 
ungefähr? 

Dr. Busek: Es muß 1977178, so etwa, gewesen 
seID. 

Mühlbacher: Herr Vizebürgermeister! Wie beur
. teilen Sie, die Tatsache, daß Ihre Fraktion im Perso-

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)28 von 425

www.parlament.gv.at



18 670 der Beilagen 

nalaussch\:lß dem Abschluß eines Sondervertrages 
mit Dr. Wilfling zugestimmt hat? 

Dr. Busek: Das ist nicht eine Frage des Urteils. 
Ich habe qleine Bedenken, die mir zugebracht wur
den zu Dr. Wilfling, dem aürgermeister mitgeteilt. 
Er hat mir gesagt, das sei untersucht worden, und 
daraufhin hat es von uns aus, sozusagen nach dem 
Prinzip von Treu und Glauben, daß bis zum Beweis 
des Gegenteils dem zu glauben sei, keine Einwände 
mehr gegeben. 

Mühlbacher: Das war 1978. Da sagten Sie vorhin 
schon, 1977/78 waren Sie über seine angeblichen 
Verfehlungen informiert. 

Dr. Busek: Das es hier Bedenken gibt. In Beweis
lage ist niemand gewesen von denen, die mich 
informiert haben. 

1.5.9. 'In dieser Zusammensetzung bestand der 
Vorstand ',bis 14. Mai 1980, das ist der Zeitpunkt 
der Lösung des Vertragsverhiiltnisses des ab 
10. April 1980 im Zusammenhang mit dem profil
Interview (Worm) vom Dienst suspendierten Dipl.
Ing. Winter, im Hinblick auf seine Inhaftierung. In 
der Folge i,nominierte die Stadt Wien den aus dem 
Bereich des Vorstandes der W r. Allgemeinen Betei-
1igungs- Ifnd Verwaltungsgesellschaft mbH (Wie
ner Holding) stammenden Dr. Kraus als Vor~ 
standsmitglied der AKPE, dessen Bestellung zum 
Generaldirektor am 9. Juli 1980, erfolgte. Die Vor
standsvertl-äge mit Ing. Patzer und Dr. Schwaiger 
waren mit 8. September 1980 befristet. Verlängert 
wurde lediglich der mit Ing. Parzer, so daß Dr. 
Schwaiger mit diesem Datum aus dem Vorstand 
ausschied'; Das Kontrollamt hatte empfohlen, die 
Verträge des verbliebenen Vorstandes vorerst nicht 

, um fünf, ~ondern nur um ein Jahr zu verlängern. 
,I 

'. .' 

1.5.10 ';Die vom Abg. Dr. Gradischnik gestellte 
Frage nach den Gründen dieser unterschiedlichen 
Vorgangs'*.reise beantwortete Stadtrat Mayr dahin
gehend: 

Hier hat es eine Reihe von Gründen gegeben. Es 
hat zunächst ein sehr wesentliches Argument dafür 
dargestellt: die Meinung des Rechnungshofes in sei
nem Bericht und es hat - ich bitte um Entschuldi
gung, wenn ich das so deutlich sage - auch die 
politische Überlegung mit eine Rolle gespielt, mög
lichst Ruhe auf der Baustelle zu bekommen und 
eine politische Situation herbeizuführen, wo die 
notwendigen Entscheidungen ohne Beeinflussung 
und ohnd Schwiet:igkeiten getroffen werden kön
nen. Da schien es zweckmäßig, den Dienstvertrag 
von Direk~or Schwaiger nicht mehr zu verlängern; 
auf der a,~deren Seite stand die Notwendigkeit, 
doch eine; Kontinuität im Baugeschehen aufrecht 
zu erhalte'n und ,daher eine unterschiedliche Ent
scheidung: 

1.5.11 Die Stadt Wien nommlerte dann den 
zuletzt im Vorstand der Fertigteilbau Wien 

Ges. m. b. H. tätig gewesen Dipl.-Ing. Dr. Ruggen
thaler für den Vorstand der AKPE, dessen Bestel
lung mit 27. November 1980 erfolgte. 

1.6. AUFSICHTSRAT 

1.6.1. Der Aufsichtsrat der AKPE bestand in 
der Anfangsphase - läßt man die vom Betriebsrat 
zu entsendenden Mitglieder außer Betracht - aus 
acht Mitgliedern, von denen Bund und Stadt Wien 
je vier zu entsenden hatten. Bei Nominierung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates bemühten sich die 
Gebietskörperschaften, die, vom Bau des AKH 
berührten Sachbereiche möglichst zu berücksichti
gen. 

1.6.2. Der Bund nominierte folgende Mitglie
der: 
Dr. Walter Waiz, 
Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 Ibis heute. 

Dipl.-Vw. Dr. Walter Schneider, 
Ministerialrat im Bundesministerium für Finanzen, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis heute. 

Dipl.-Ing. Franz Pachler, 
Ministerialrat im Bundesministerium für Bauten 

und Technik, . 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis heute. 

Dr. Franz Loicht, 
Ministerialrat im Bundesministerium fÜr Wissen

schaft und Forschung, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis heute. 

1.6 . .3. Die Stadt Wien nominierte folgende Mit
glieder: 
Dr. Heinrich Horny, 
Obersenatsrat bei der Gemeinde Wien, MA 4, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis heute. 

Dr. Helmut Krendlesberger, 
Senatsrat bei der Gemeinde Wien, MA 5, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis heute. 

Dr. Erwin Czermak, 
Stadtphysikus bei der Gemeinde Wien, MA 15, 
Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 

1975 bis 15. Juni 1979. 

Dipl.-Ing. Ernst Filz, 
Obersenatsrat bei der Gemeinde Wien, Stadtbau
~amtsdirektor, 

Aufsichtsratmitglied der AKPE ab 9. September 
1975 bis heute. 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 29 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 19 

1.6.4. 1979 erfolgte eine Änderung des Syndi
katsvertrages, die eine Aufstockung der Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder auf zehn vorsah. Der 
Beschluß des Wiener Gemeinderates über die 
Genehmigung der Vertragsänderung datiert mit 
29. Jänner 1979. Diese Erweiterung des Aufsichts
rates hatte die Entsendung Dr. Albert Krassniggs, 
Sektionschef im Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz, Aufsichtsratsmitglied der 
AKPE ab' 22. Feber 1979 bis heute und des 
Bereichsleiters für das Spitalswesen der Stadt Wien, 
Dr. Wilfling, zur Folge. 

1.6.5. Dr. Wilfling nahm allerdings bereits vor 
seiner Bestellung zum Aufsichtsrat an Sitzungen 
teil. Dieser Themenkreis war Gegenstand der 
Befragung von Sektionschef Dr. Waiz: 

Dr. Steger: Können Sie sagen, wieso aber Dr. 
Wilfling schon ab Oktober 1978 bei den Sitzungen 
dabei war, obwohl er damals noch nicht bestelltes 
Aufsichtsratsmitglied war? 

Dr. Waiz: Ja, das hatte folgenden Grund, Herr 
Vorsitzender: Zu dem Zeitpunkt, zu dem seitens 
des Aktionärs Stadt Wien feststand, daß er entsandt 
werden soll, hat man es für zweckmäßig gehalten, 
weil die H\lUptversammlung, bei der die Entsen
dung erfolgt ist, erst einige Wochen oder - ich 
weiß den Zeitraum nicht mehr - vielleicht zwei 
Monate später erfolgt ist, ihm Gelegenheit zu 
geben, dabei zu sein, weil feststand, daß er bei die
ser Generalversammlung ein, zwei Monate später 
ohnehin entsandt wird. Das war die Überlegung. 

... Dr. Steger: Ausgegange~ ist Sie von wem, die 
Uberlegung, die Sie genannt haben? 

Dr. Waiz: Ich glaube, Sie ist von der Spitalsver
waltung ausgegangen, damit der Herr Direktor 
Wilfling nicht zu spät in den Informationsprozeß 
eingegliedert wird. 

Dr. Steger: Es ist trotzdem ungewöhnlich, denn 
in einer Fülle von Aufsichtsräten - Sie wissen das 
ja auch als Sektionschef, außerdem war er sowieso 
im Bund-Stadt-Wien-Komitee -, bei großen 
Banken und überall wird man trotzdem nicht beige
zogen, auch wenn man schon nominiert ist vom 
Kapitalvertreter. 

Dr. Waiz: Ich kann mir diese Überlegung so vor
stellen, derzeit, da er ja Repräsentant des einen 
Nutzervertreters war, es die Überlegung gewesen 
ist, daß es sinnvoll wäre, daß - das ist sicher auch 
die Überlegung gewesen, die überhaupt zur Entsen
dung geführt hat - der Vertreter der Hauptnutzer 
- und vor allem der Betreiberseite in den Auf
sichtsrat kommt. So kann ich es mir erklären. 

Ü.6:Nach dem AusscheidenDi.-Cz~maks 
aus dem Aufsichtsrat am 10. September 1979 folgte 
an seiner Stelle Dr. Siebensohn, Leiter der MA 17. 
Mit seinem Ausscheiden aus dem Dienst der Stadt 

Wien im März 1980 legte Dr. Wilfling auch sein 
Aufsichtsratsmandat zurück. Am 28. Oktober 1980 
wurde Univ.-Prof. Dr. Enenkel in diese Funktion 
gewählt. 

1.6.7. Der Syndikatsvertrag sieht einen jährli
chen Wechsel in der Führung des Vorsitzes im Auf
sichtsrat zwischen Bund und Stadt Wien vor. Für 
diese Funktion waren Dr. Waiz und Dr. Horny in 
Vorschlag gebracht. Den ersten Vorsitz führte Dr. 
Waiz, wobei es in der Folge vorkam, daß er auch 
namens der Stadt Wien für Zeiträume Ihrer Vor
sitzführung zum Vorsitz vorgeschlagen und vom 
Aufsichtsrat in diese Funktion gewählt wurde. 

1.6.8. Gemäß § 12 der Satzung erteilt sich der 
Aufsichtsrat seine Geschäftsordnung selbst. Im § 4 
dieser Geschäftsordnung sind die Aufgaben des 
Aufsichtsrates aufgezählt. Dies sind unter anderem 
die Erteilung der Geschäftsordnung für den V or
stand sowie die Genehmigung, der dem Vorstand 
übertragenen Geschäfte der grundlegenden Angele
genheiten betreffend Bau-, Funktions- und 
Betriebsziel des Gesamtprojektes, wie die Festle
gung und Änderung von baulichen, funktionalen 
und betrieblichen Gru~dlagen für die Verwirkli
chung des Gesamtprojektes sowie wesentliche Ent
scheidungen über die Festlegung oder Änderung 
von Einzelprojekten. Dem Aufsichtsrat obliegen 
somit die wesentlichen Entscheidungen, insbeson
ders zur Finanzierung des Bauvorhabens, als auch 
aller Investitionen und Auftragserteilungen, wie die 
Genehmigung der jährlichen Finanz- und Wirt
schaftspläne, der Abschluß von Werk- und Konsu
lentenverträgen mit einem Gesamthonorar von über 
1 Mio S, der Erwerb, Veräußerung und Belastung 
von Grundeigentum sofern im Einzelfall der Kauf
bzw. Verkaufspreis .oder die Belastung 200 000 S 
übersteigt, die Aufnahme und Kündigung von Kre
diten und Anleihen, soweit sie im Einzelfall 
20 Mio S übersteigen, die Vergabe von Lieferungen 
und Leistungen mit einer Auftragssumme von über 
20 Mio S im Einzelfall, wobei bei Teilaufträgen für 
die Beurteilung der Höhe der Auftragssumme im 
Sinne dieser Bestimmung sämtliche mit dem betref
fenden Vorhaben verbundenen Aufwendungen 
zusammenzurechnen sind· sowie die Vornahme 
sonstiger Rechtsgeschäfte, bei denen der Geschäfts
wert im Einze!fall 1 Mio S übersteigt. 

1.6.9. Als Besonderheit des Aufsichtsrates führt 
das Kontrollamt unter anderem an: 

Diese Überlegungen führen zur Frage, welche 
Besonderheiten der AKPE im Vergleich zur Struk
tur einer Aktiengesellschaft" wie sie sich aus dem 
Aktienrecht ergibt, eigentlich aufwies. Nach 
Aktienrechtliegt der· Schwerpunkt der Geschäfts
führung eindeutig beim Vorstand, der gemäß § 70 
Abs. 1 Aktiengesetz die Gesellschaft unter eigener 
Verantwortung zu leiten hat, während sich der 
Aufsichtsrat im allgemeinen vor allem auf die Über-
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wachung der Geschäfisführungbeschränki (§ 95 
Aktiengesetz) und die Hauptversammlung der 
Aktionäre nur mehr geringe Möglichkeiten der 
unmittelbaren Einflußnahme auf den Geschäfts
gang hat. 

Demgegenüber erscheint bei der AKPE für Ein
flußnahme des Aufsichtsrates auf die Geschäftsfüh
rung stark ausgeweitet, weil er sich auf Grund der 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat bzw. für 
den Vorstand für fast alle wichtigen Geschäfte die 
Zustimmung vorbehalten hat. 

1.7 RECHNUNGSWESEN 

1.7.1. Eine der ersten organisatorischen Maß
nahmen der neu gegründeten Gesellschaft stellte 
die Errichtung des -Rechnungswesens dar, das 
einerseits. in Entsprechung der einschlägigen Buch
führungsvorschriften und andererseits nach den 
projektspezifischen Verhältnissen auszurichten 
war. Die dabei gefun-dene Lösung mußte auch die 
Vermeidung von Steuerbelastungen garantieren. 
Nach Betatung mit den aktienrechtlichen Pflicht
prüfern wurde ein Rechnungswesen mit zwei Ver
rechnungskreisen installiert. Im sogenannten Ver
waltungs~(Bilanz-)kreis finden alle Geschäftstätig
keiten dtir AKPE, die im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung besorgt werden, ihren Nieder
schlag. Diese Aufzeichnungen finden auch Eingang 
in die nach dem Aktiengesetz zu erstellenden Jah
resabschlüsse. Der Bau-(Evidenz)kreis hingegen 
umfaßt das gesamte Baugeschehen. In ihm werden 
die jeweiligen Teilherstellungskosten ausgewiesen. 
Damit soll gegenüber dem Bauherrn Rechenschaft 
über d.ie widmungsgemäße Verwendung der anver
trauten Gelder gegeben werden. 

1.7.2. Die Verbindung der beiden Verrech
nungskreise erfolgt dadurch, daß nicht verbrauchte 
Gelder im aktienrechtlichen ausgewiesenen Bilanz
kreis als Verbindlichkeit gegenüber Bund und Stadt 
Wien ausgewIesen werden. 

Die Verrechnungskreise werden nach dem 
System der doppelten Buchhaltung geführt. 

1.7.3. Anläßlich der Überprüfung der AKPE 
AG haben sowohl Rechnungshof als auch Kontroll
amt der _ Stadt Wien Bedenken gegen die Zweitei
lung des Rechnungswesens vorgebracht. 

Einerseits erschwert diese Zweiteilung Abgren
zungsschwierigkeiten bei der Zuordnung von Auf
wendungen, andererseits unterbleibt eine Behand
lung der Bauverrechnung durch den Abschlußprü
fer. Der Rechnungshof sieht in letzterem eine 
Beschränkung der Bil~nzprüfung bei der gegen
stanolicllen<:;eseIlscllaft besonderer -Art;-oie- . sich
nachteilig für den Nachweis einer ordnungsgemä
ßen Abwicklung des Baugeschehens auswirken 
kann. 

Der Hinweis der AKPE, daß die Teilung zur 
Erreichung wirtschaftlicher Vorteile vorgenommen 
wurde, blieb vom Konttollamt unbestritten. 

1.7.4. Zum Inhalt der Abschlußprüfung führt 
Univ.-Prof. Dr. Tanzer, Aufgabenbereich und 
Grenzen aktienrechtlicher Pflichtprüfung des Jah
resabschlusses §§ 134 ff Aktiengesetz, aus: 

"Ihr Grundzweck ist darin gelegen, bei den 
aktienrechtlich organisierten Unternehmungen jene 
betriebswirtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen 
funktionstüchtig zu erhalten, welche der Gesetzge
ber als unerläßlich für eine geordnete Unterneh
mensführung ansieht. Der uneingeschränkte Bestä
tigungsvermerk besagt sohin, daß die Vermögens
darstellung sowie das i4r zugrundeliegende Rech
nungswesen des Unternehmens keinerlei Verdacht 
in Richtung auf eine mangelhafte Erfüllung dieser 
gesetzlichen Erfordernisse haben aufkommen las
sen. Es wird damit testiert, daß im Rahmen der vor
genomlJ1enen globalen Beglaubigungsprüfung das 
Vorhandensein und die Tauglichkeit jenes Instru
mentariums nicht in Zweifel steht, welches nach 
dem Willen des Gesetzgebers den Organen der 
Gesellschaft den Einsatz der in ihr gebundenen 
Vermögenswerte solcherart ermöglichen soll, daß 
weder dem Unternehmen noch Dritten, so vor 
allem der Gläubigerseite, ein Schaden daraus zu 
erwachsen vermag. Es wird jedoch nicht testiert, 
daß die Unternehmensleitung von den ihr solche
rart vermittelten Einsichten in die Lage der Gesell
schaft einen sachgerechten Gebrauch gemacht hat; 
die Verantwortlichkeit der Organe der Gesellschaft 
bleibt darüberhinaus, zumal mit Hinblick auf eine 
ordnungsgemäße und rechts- sowie sachrichtige 
Unternehmensführung, ungeschmälert bestehen." 

1.7.5. Seitens der AKPE AG wurde dessen 
ungeachtet für die Zukunft die Einbeziehung des 
Evidenzkreises in die Abschlußpiiifung in die Wege 
geleitet. 

1.7.6. Die mit Gründung der AKPE AG für die 
Führung eines Rechnungswesens eingetretene 
Zäsur bestand vor allem in dem Umstand, daß das 
Rechnungswesen durch die Bauleitung nach kame
ralen Grundsätzen geführt wurde. In der Baulei~ 
tung war zwar eine Buchhaltungsabteilung einge
richtet, deren Tätigkeit erschöpfte sich aber im 
wesentlichen in buchhalterischen Hilfsaufzeichnun
gen, wie Auftragsvormerk und Zahlungsevidenz. 
Die nach den öffentlich rechtlichen Vorschriften 
verbindlichen buchhalterischen Aufzeichnungen 
wurden von einer Magistratsdienststelle geführt. 
Die Schaffung eines den aktienrechtlichen V or
schriften entsprechenden Rechnungsweßenserfor
derte eineOrg-anisation-nach dem-SystemTer dop
pelten Buchhaltung, wobei im Hinblick auf die 
grundsätzlichen Unterschiede zwischen kameralen 
Rechnungsstil und Doppik keine sukzessive Über
leitung möglich war. Die Umstellung mußte_ sohin 
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schlagfertig erfolgen, ohne daß wenigstens auf dem 
Personalsektor Kontinuität gewahrt werden 
konnte, weil das in der Bauleitung tätige Personal 
mit dem System der doppelten Buchhaltung nicht 
vertraut war. Daß die Bautätigkeit ohne Einschrän
kung weitergehen mußte, bedeutete, daß die 
Organisation des Rechnungswesens unter besonde
rem Zeitdruck vonstatten gehen mußte. 

1.7.7. Unbeschadet der Gesamtverantwortung 
des Vorstandes wies die Geschäftsordnung für den 
Vorstand das Rechnungswesen organisatorisch 
dem Vorstandsmitglied für den kaufmännischen 
Bereich zu. 

Das für den kaufmännischen Bereich verantwort
liche Vorstandsmitglied Dr. Schwaiger hatte daher 
unverzüglich einen für die Bewältigung dieser 
umfassenden und verantwortungsvollen Aufgabe 
geeigneten Leiter des Rechnungswesens zu finden. 
Seine Kontaktnahmen erfolgten auf der ihm auf 
Grund seiner V ortätigkeit bekannten Ebene mit 
Bankfachleuten und Wirtschaftstreuhändern. 

Auf Grund solcher Kontaktnahmen wurden 
letztlich zwei Personen empfohlen, die auch kurz
fristig verfügbar waren. Von einem Abteilungsdi
rektor der Länderbank wurde Frau Dipl.-Kfm. 
Skola und von Dr. Bauer Herr Dr. Zacek empfoh
len. Nachdem Dkfm. Skola, die in einem Informa
tionsgespräch Interesse an einer Tätigkeit für die 
AKPE zeigte, abgesagt hatte, wurde die Position 
des Leiters des Rechnungswesens mit Dr. Zacek 
besetzt. Dr. Zacek war an der Aufrechterhaltung 
seiner Befugnis als selbständiger Steuerberater 
interessiert, daher erfüllte er seine Aufgaben bei der 
AKPE nicht als Dienstnehmer, sondern auf Grund 
eines Konsulentenvertrages gegen eine Hondrie
rung nach Zeitaufwand. Das Ausmaß der Inan
spruchnahme Dris. Zacek entsprach dem eines voll
angestellten Dienstnehmers. 

1.7.8. Die Bearbeitung des Rechnungswesens 
erfolgte durch Mitarbeiter der AKPE, die hiefür 
notwendigen Unterlagen wurden in den Geschäfts
räumen der AKPE unter den üblichen Sicherheits
vorkehrungen aufbewahrt. Die AKPE beschäftigte 
zu diesem Zweck fünf Angestellte. 

Für die Buchungsmethode 'und die Form der 
Aufzeichnungen bediente man sich eines EDV
unterstützten Systems, das in der Steuerberatungs
kanzlei Kozlik Anwendung fand. Daher wurden 
die in der AKPE bearbeiteten Unterlagen mittels 
eines Dienstwagens der Gesellschaft zur Steuerbe
ratungskanzlei Kozlik transportiert, wo vom Perso
nal der Kanzlei Kozlik die Eingabe auf EDV
gerechte Datenträger so~~e _~ic:}<:()n~rolle ~er Aus: 
wenungen-durchgeTührt wurde. 

1.7.9. Seit 1980 wird auch die Eingabe auf 
EDV -gerechte Datenträger durch Angestellte der 
AKPE besorgt. Die maschinelle Auswertung erfolgt 

auf -der Redienirilage desselben Wirtschaftstreu
händers auf der seinerzeit auch die Steuerbera
tungskanzlei Kozlik die Auswertungen vornehmen 
ließ. 

1.8. PROJEKTORGANISATION 

1.8.1. Dipl.-Ing. Winter und Prof. Franz 
Wojda führen in einem Artikel über den Aufbau 
und die Funktion des Projektmanagements AKH 
aus: 

"Die AKPE ist der Vertreter des Bauherrn und 
als, solcher au-sgerüstet mit allen Enstscheidungs
vollmachten. 

Für die genannte Koordination der Planung und 
Ausführung sowie deren Überwachung wie auch 
die Überführung des Krankenhauses in den Betrieb 
wurde die Arbeitsgemeinschaft Projektmanagement 
Allgemeines Krankenhaus Wien (APAK) geschaf
fen und mit diesen Aufgaben beauftragt. 

Ihre Koordinationsaufgabe umfaßt hierbei die 
fachliche und ablaufmäßige (terminliche) Steue
rung und Kontrolle aller am Projekt beteiligten 
Planer (das sind insbesondere Architekten, Haus
techniker, Organisatoren) und ausführende Firmen. 

Der Nutzer ist der Benützer bzw. Betreiber ,:les 
AKH. Mit diesem ist -durch die AKPE bei unter
stützung durch die APAK der "Nutzerkonsens" 
dh. die Abstimmung aller Ergebnisse, betreffend die 
Organisationsstruktur- und Raumbedarfsplanung 
zu erzielen." 

1.8.2. Im folgenden werden die Aufgaben der 
am AKH-Projekt Beteiligten in zeitlicher Folge' 
geschildert. 

1. Funktionsplanung (Grundsatzplanung) 
Die Organisationsstruktur- und Raumbedarfs

planer (ORP), die Betriebsorganisationsplaner 
(BO) und der medizintechnische Planer - gemeint 
ist die Firma Siemens - erarbeiten in ständiger 
Zusammenarbeit mit den Architekten und den 
Haustechnikplanern, koordiniert durch die APAK, 
die Konzepte der Grundsatzlösung. 

Diese werden nach Abstimmung mit dem Nutzer 
- medizinische Fakultät und MA 17 - von der 
AKPE freigegeben. 

2. Planung, Ausschreibung und Vergabe 
Auf Basis der Grundsatzlösungen werden von 

den Beauftragten Planern die definitiven Lösungen 
erarbeitet und die Ausschreibungen vorbereitet. Die 
AP AK koordiniert die Leistungserbringung der 
Planer und führt gemeinsam mit der AKPE die 
erforderlichen Behördengespräche . 

Die AKPE schreibt aus, die APAK erarbeitet aus 
den eingelangten Angeboten den Vergabevorschla_K 
als-Entscl1eldUfigshilfe lüroie AKPE. Diese vergibt 
die Aufträge. 

3. Ausführung 
Die Erbringung aller Leistungen der a~sführen

den Firmen wird von der APAK zeitlich gesteuert 
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und auf auftrags gerechte Ausführung ~kontrolliert. 
Die Abnahme der Leistungen erfolgt ebenso wie die 
Rechnungsprüfung durch die APAK. Die Über
nahme funktionsfähiger Leistungspakete erfolgt 
durch die AKPE. 

4. Inbetriebnahme 
Die APAK erarbeitet die Stufenfolge der Inbe

triebnahme und koordiniert alle Aktivitäten, die im 
Zuge der Inbetriebnahme an der Besiedelung 
erforderlich sind. 

1.8.3. Bund-Stadt Wien-Komitee 
,Dieses wurde am 28. Oktober 1975 gegründet. 

Laut dem Gründungsprotokoll dient es zur Infor
mation, Meinungs- und Willensbildung der in den 
Gesellschaftsorganen tätigen Personen in inhaltlich 
materieller Hinsicht über die Absichten und Wün
sche der Bauherren. Im Bund-Stadt Wien-Komi
tee sind die Vertreter des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung, des Bundesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz, der medi
zinischen Fakultät und der Stadt Wien vertreten. 

Die Vertreter der AKPE nehmen an den Sitzun
gen mit beratender Stimme teil. 

Bei der Gründung wurde festgelegt, daß ;,Emp
fehlungen des Komitees von der AKPE nach den 
B~stimmungen des noch zu schließenden Beauftra-
gungsvertrages zu verarbeiten sind". . 

1.8.4. Zur AKPE Organisation 
Gemäß den AKPE Organogramm vom 

23. August 1978 war die Abteilung Bauwirtschaft 
dem damaligen Vorstands direktor Schwaiger 
unterstellt. . 

Der Zeuge Winkler, Bereichsleiter i~ Vorstands
bereich Haustechnik und als solcher unmittelbar 
dem Vorstandsdirektor für Haustechnik unterstellt, 
erklärte, die Prüfung. der Preisangemessenheit sei 
Sache d~r Bauwirtschaftsabteilung. So habe zB sein 
Sachbearbeiter, . der Gruppenleiter Glaninger die 
rein technische Seite in einem Geschäftsfall zu 
bearbeiten, währenddessen die Abteilung Bauwirt
schaft die kaufmännischen Agenden und die Preis
angeme$senheit zu bearbeiten habe. Er als Bereichs
leiter habe nur die reine Technik zu prüfen. 

Der Zeuge Glaningererklärte dazu, seine Auf
gabe wäre die Technik zu überprüfen. Dabei wären 
auch kaufmännische Gesichtspunkte durchaus zu 
beachten, wobei aber die kaufmännische Prüfung 
nicht in seinem Bereich läge. Primär wäre er für die 
technische Prüfung zuständig. 

1.8.5. Der Zeuge Schwaiger erklärte auf den 
diesbezüglichen Vorhalt: 

"Das. ist ein grundsätzliches MIKvei:ständili~s, 
muß ich sagen, zwischen meinen Kollegen vom 
technischen Bereich und mir. Die Gruppe Bauwirt
schaft wurde zu einem wesentlich späteren Zeit
punkt überhaupt installiert. 

Hob),: Aber ... ist die Ihnen unterstanden? 

Dr. Schwaiger: Die ist mir unterstanden und war 
in irgendeiner Form als Korrektiv, wenn Sie wollen, 
als. interne Kontrolle zu den technischen Abteilun
gen gedacht. Das heißt, ich kann mir nicht vorstel
len, daß ein Techniker losgelöst vom Preis, von den 
Kosten - irgendeine Lösung vorschlagen kann. 
Nachdem ich ja die Magistratsstrukturen kenne, 
hat mir immer vorgeschwebt eine ähnliche· Lösung, 
wie sie auch im Magistrat besteht, wo gewisse 
Agenden, zum Beispiel Preisprüfung ab bestimmten 
Betragshöhen, auch Kollaudierungen eine soge-

. nannte Kollaudierungsabteilung macht, die dem 
Bereich der Finanzverwaltung angegliedert ist. 

Hobl: Die Magistratsabteilung 6, wenn ich mich 
nicht irre. 

Dr. Schwaiger: Die Magistratsabteilung 6. Aber 
niemals allein, sondern immer gemeinsam mit der 
technischen Abteilung. Diese Funktion sollte nach 
meiner Vorstellung auch die Gruppe Bauwirtschaft 
haben. Anders wäre es gar nicht denkbar. Wenn Sie 
rechnen, daß diese Gruppe Bauwirtschaft inklusive 
dem Leiter dieser Gruppe, ich glaube, zuletzt fünf 
Leute gehabt hat, so ist es völlig undenkbar, daß 
diese fünf Leute allein alle wie immer gearteten 
Preisprüfungen durchführen können, und zwar 
ohne daß jemand anderer hier auch Leistungen er
bringt. 

Hobl: Das heißt, Sie behaupten, Herr Zeuge, die 
APAK hat sozusagen vorgeprüft, dann ist Ihre bau
wirtschaftliche Gruppe mit der technischen Gruppe 
gekommen und hat für den Vorstand noch einmal 
eine Beurteilung auf der Basis der APAK-Beurtei
lung gemacht. 

. Dr. Schwaiger: Richtig. 

Hobl: Was würden Sie dem Vorhalt, wenn Win
ter sagt, die bauwirtschaftliche Gruppe, die Ihnen 
unterstanden ist, hat die Preisangemessenheit 
geprüft, entgegnen? . 

Dr. Schwaiger: Ein Beispiel: Die Preisüberprü
fung besteht ja aus vielen Komponenten. Zum Bei
spiel eine Komponente ist: Zur Erbring1,lng einer 
bestimmten Leistung braucht der präsumtive Auf
tragnehmer eine bestimmte Zahl von Personal 
bestimmter Qualifikation. Hier hat also sicher in 
erster Linie der Techniker eine Meinung zu haben. 
Die Bauwirtschaft kann sich zwar auch dazu eine 
Meinung bilden, aber nicht primär, hat aber viel
leicht primär die Aufgabe, dann die Kosten des ein
zelnen Mannes bei gegebener Qualifikation zu prü
fen. Es ist also hier eine gewisse Arbeitsteilung. So 
habe das zumindest ich immer gesehen. 

1.8.6. Beachtenswert ist auch eine interne Mit
teilung der AKPE, datiert mit 15. November 1977: 

. Es kann der Rechtsabteilung aber nicht zugemu
tet werden, für die Richtigkeit von Auftragsschrei
ben die Verantwortung zu tragen, für die es nur 
handschriftliche Entwürfe gibt und die sodann 
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ohne weitere Kontaktnahme versandt werden; dies 
manchmal auch unter irrtümlicher· Wiederauf
nahme bereits eliminierter Fehlet. 

Zur ordnungsgemäßen Prüfung von Vergabean
trägen und Auftragsentwürfen gehört auch die erit
sprechende Bearbeitungszeit und es erscheint vom 
logischen Standpunkt als ausgeschlossen, daß bei 
rechtzeitiger Bearbeitung auch durch die techni
schen Projektleiter die Ausfertigung von Verträgen 
mit Vergabesummen bis zur Größenordnung des 
Preises von kleineren Industrieanlagen immer eine 
Angelegenheit von Stunden bis maximal zwei 
Tagen sein muß. . 

Zudem muß festgestellt werden, daß viele Män
gel in Auftragsentwürfen gar nicht rein rechtlicher 
Natur sind und die Sorglosigkeit mancher Sachbe
arbeiter im Hinblick auf die Beauftragung und 
damit implizit auf die Abwicklung ihres Projektes, 
auffällt. 

1.8.7. Der Zeuge Dr. Kandutsch erklärte zur 
Bauwirtschaftsabteilung : 

Eine der größten Schwächen des bisherigen Bau
managements war das Fehlen einer wirklich wirksa
men Bauwirtschaftsabteilung. Es gab eine solche, 
sie war aber unzulänglich besetzt, sie war unzu
länglich besetzt in der Qualität der Führung und 
auch in der Ausstattung an Personal und ich bitte 
hier zu berücksichtigen, daß dieser Bau, wenn Sie 
nur an die Erweiterungsbauten Ost denken, doch in 
den letzten Jahren freihändige Aufträge vergeben 
hat in der Höhe von Hunderten Millionen. Da 
wäre, wenn man· auf die Ausschreibung verzichtet" 
weil das Bautempo von den Eigentümern her eine 
Priorität hatte, der Baupreisprüfung eine überra
gende Bedeutung zugekommen und natürlich auch 
der Abrechnungen durch die Schaffung einer Pr~is
kommission. Dieses ist inzwischen geschehen zum 
Beispiel. Wir haben einen neuen Mann vorgeschla
gen, einen Praktiker aus der Bauwirtschaft.' Ab 
1. April arbeitet das ganz anders. So sind also in 
größeren und in kleineren Dingen doch Wirkungen 
zustande gekommen, von denen man· sagen kann, 
daß die begleitende Kontrolle ihre in sie gesetzte 
Hoffnung nicht unbeträchtlich erfüllt hat. 

1.8.8. Nach der Geschäftseinteilung des Magi
strats der Stadt Wien ist eine den Vorstellungen 
Dris. Kandutsch entsprechende Einrichtung im 
Rahmen der Magisttatsdirektion - Stadtbauamts~ 
direktion, also im technischen Bereich, vorgesehen. 

1.8.9. Das Kontrollamt führt zum Themenkreis 
der internen Revision bei der AKPE aus: 

Zieht man nämlich in Betracht, daß die Eigentü
mer, also der Bund und die Stadt Wien, in Kenntnis 
der aufgetretenen Mängel beim Neubau neue 
Wege einer effektiveren Überprüfung der 
Geschäftsführung einschlugen' und innerhalb der 
Gesellschaft eine eigene begleitende Kontrolle ein
richteten, so erhebt sich für das Kontrollamt rück-

blickend die Frage, ob nicht bereits früher bei der 
AKPE zur besseren. Wirksamkeit einer Überwa
chungstätigkeit auf der Schaffung einer ähnlichen 
Einrichtung hätte bestanden werden müssen. 

Der Aufsichtsrat hätte sich bei der ·Wahrneh
mung seiner Überwachlingspfli~ht fallweise auch 
besonderer sachkundiger Hilfe im Sinne der aktien
rechtlichen Bestimmung bedienen können, zumal 
auch der Vorstand für keine interne Revisionsabtei
lung vorgesorgt hatte. 

1.9. UNTERNEHMENSZIELE 

1.9.1. Durch den Syndikatsvertrag und die Sat
zung, beide vom 9. Oktober 1975 undbei~e 
genehmigt vom.Wiener Stadtsenat am 9. September 
1975, wurde die aus dem Jahre 1962 stammende 
Zielsetzung der Errichtung eines Krankenhauses 
erneuert .. 

1.9.2. Demnach wurde die Planung und Errich
tung des Neubaues des Allgemeinen Krankenhau
ses in Wien als Aufgabe der AKPE normiert, wobei 
das bereits begonnene Projekt fortzuführen war. 

1.9.3. Artikel 15 des Syndikatsvertrages lautet: 
In einem zwischen dem Bund, der Stadt Wien 

und der Gesellschaft abzuschließenden Vertrags
werk über die Beauftragung mit der Planung und 
Errichtung der im Punkt XIII genannten Gebäude 
ist diese Gesellschaft zu verpflichten: 

a)das bereits begonnene Projekt fortzuführen, 
b) bei der Realisierung des Vorhabens einen von 

Bund und Stadt Wien vorgeschriebenen Termin
plan einzuhalten und 

c) die bei Durchführung des Projektes zu verge
benden Lieferungen und Leistungen unter Beach
tung der jeweils bestehenden Vergaberichtlinien 
der Stadt Wien auszuschreiben. 

Der Bea uftragungsvertrag wurde erst 1981 
geschlossen. 

1.9.4. Die AufgabensteIlung .der AKPE war 
allerdings nicht allein damit umschrieben. 

Es darf hier die Präambel des Syndikatsvertrages 
auszugsweise zitiert werden: Angesichts· der perso
nellen und organisatorischen Probleme, die sich bei 
der Durchführung dieser Aufgabe mit der bestehen
den Organisationsstruktur ergeben, erscheint es auf 
Grund von Erfahrungen bei ähnlichen Anlässen am 
günstigsten, die Aufgabe einer nur damit befaßten 
Kapitalgesellschaft unter Beteiligung. des Bundes, 
und der Stadt Wien zu übertragen. 

Auf Grund der Schwachstellen der vor' der 
AKPE bestehenden Bauherrenorganisation war 
daher auch eine umfassende Bestandsanalyse durch 
die AKPE durchzuführen. 

Da die finanziellen Mittel seitens der beiden 
Gebietskörperschaften in ausreichendem Maße zur 
Verfügung gestellt wurd~n, war für die AKPE aus 
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finanzieller Sicht' eine taugliche Arbeitsbasis für 
eine zügige Fortführung des Projektes gegeben. 

1.9.5. Die vorerWähnte Bestandsanalyse lag 
wenige Monate nach Gesellschaftsgründung in 
Form des Gutachtens der'Gutachtergruppe Seitz
Sienkiewicz-Kaufmann vor und stand in der 
"Erweiterten Aktionärsbesprechung" am 18. März 
1976 in Behandlung. Die Aussagen dieser interna
tionalen Experten zeigten die Richtigkeit der Ent
scheidung bei Gesellschaftsgründung, nicht bloß 
den Bau auf der Basis des bisherigen Planungs
stands fortzuführen, sondern auch eine umfassende 

'Bestandsanalyse durchzuführen, weil von der Gut
achtergruppe in vielen Fällen auch die Grundsatz-
planung in Frage gestellt und insbesondere die 
Überarbeitung' des Organisationsstruktur- und 
Raumprögramrries empfohlen wurde. 

1.9.6. Aber nicht nur diese Gutachtergruppe 
übte in wesentlichen Punkten an dem Projekt Kri
tik. 

Obwohl das der AKPE zur Realisierung vorlie
gende" Projekt durch die für das Wiener AKH 
zuständigen' obersten Organe der Nutzer, aber 
auch durch Vertreter der medizinischen Fakultät in 
den zuständigen Gremien, maßgebend mitb(;:stimmt 
wurde, wurde gerade von dieser Seite das Projekt .. 
hinsichtlich Umfang und Strukturierung bereits in 
den ersten Monaten der Tätigkeit der AKPE in 
Frage gestellt. 

1.9.7. i Die der AKPE vorgegebene Aufgaben
steIlung, das begonnene Projekt fortzuführen, 
bekam auf Grund dieser Situation einen umfassen
deren Inhalt insoferne, als nunmehr auch eine völlig 
neue Grundsatzplanung erstellt werden mußte. 

1.9.8. ~ Zu der Frage der Zielvorgabeerklärte 
Bürgermeister Gratz: 

Die Zielvorgabe für die AKPE - ich habe ver
sucht, es darzustellen - war deswegen schwie
rig ... Ich habe das letzte Mal gesagt: Hätte man 

" die genaue Planung fertig gehabt, dann wäre wahr
scheinlich ein Generalunternehmer besser gewesen 
als die AKPE, denn dann hätte man gesagt: Ich 
bestelle ein Spital, das soll gen au so und so aus-

- schauen, und wenn es bei der Abnahme in Ordnung 
ist, bezahlen wir den vereinbarten Preis. Die Ziel
vorgabe im die AKPE, das war ja auch die Schwie
rigkeit und das war auch einer der Gründe für die 
Bedenken des Finanzministers Androsch, war 
natürlich deswegen schwierig, weil sie ja zweierlei 

. umfassen mußte. Die Zielvorgabe mußte sein a) fer-
, tig zu planen, damit man einmal weiß, auch im 

Detail und nicht nur vom Gebäudeumfang, was 
drinnen ist, und sie mußte b) sein, das dann fertig 
Geplante mit optimalen Bauraten fertigzustellen. 

Dr. Steger: Jetzt noch einmal zurück zur Frage 
Zielvorg~be. Sie haben schon das letzte Mal' stark 
argumentiert, dann hätte ~an gleich einen General-

unternehmer nennen können, benennen können 
und beim Abschluß das fertige Werk abnehmen. 
Das heißt eigentlich doch dann im Klartext; die 
Konstruktion AKPE war für Sie die Konsequenz 
der Notwendigkeit, daß die Formulierung der Ziel
vorstellung, fertigen Zielvorstellungen zum damali
gen Zeitpunkt nicht möglich erschienen ist? 

Gratz: Sagen wir nicht die Konstruktion AKPE, 
sondern, wenn ich jetzt den Beginn der Gespräche 
nehme, eine Konstruktion, die in einer ähnlichen 
Form wie die IAKW dafür sorgt, daß unter ver
bindlicher Verpflichtung beider Partner, die not
wendigen Geldmittel aufzubringen, das Bauwerk in 
optimaler Bauzeit fertiggestellt wird. Das war mein 
Grund, und ich habe' bereits dargelegt, daß ich 
sicher die grundsätzlichen Bedenken verstanden 
habe, aber dennoch einfach mit diesem Bauwerk, 
wenn ich so sagen kann, einmal weiterkommen 
wollte. 

Dr. ,Steger: Herr Zeuge, da waren Sie aber das 
letzte Mal noch viel deutlicher, denn da haben Sie 
gesagt, ich zitiere wörtlich: "Ich bin an sich näm
lich ein Anhänger der Methode, eher lang zu pla
nen und dann rasch zubauen." Und dann sagen 
Sie: ,,Aber rückblickend bei den Fehlern: Vielleicht 
in der Lust, wenn man schon jetzt grundsätzlich 
dafür ist, auch bald anzufangen, ist vielleicht ein 
Fehler darin zu sehen, daß man sagte: Ich stelle 
nicht die Planung komplett fertig und fange dann 
zu bauen an." Ich lasse etwas aus, dann heißt es 
noch weiter, und ich komme dann zur neuen 
Frage: "Groß war jetzt natürlich die verständliche 
Lust der Universitätsprofessoren, nicht einmal 
einen geplanten Status zu akzeptieren wie bei dem, 
Automodell und zu sagen, das wird jetzt gebaut, 
sondern die verständliche Lust angesichts der Tat
sache, daß es nicht nur nicht fertig gebaut ist, son
dern daß es während des Bauens noch nicht fertig 
geplant ist, neue Forderungen zu stellen." - Sehen 
Sie nicht auch hier doch einen ganz erheblichen 
Grund für die ständigen Verteuerungen, daß eben 
die politischen Entscheidungsträger nicht klar 
umrissen genug die Zielvorgabe vorgeben koimten 
oder vorgegeben haben? 

Gratz: Ich bewundere den politischen Mut, den 
damals alle Seiten ,bewiesen haben, daß sie das 
getan haben. Bei alh:r jetzt 20 Jahre später einsichti
gen Notwendigkeit langer und detaillierter Auspla
nungen und dann des raschen' Baues bin ich noch 
immer der Meinung, daß ich nachträglich 20 Jahre 
später denen keinen Vorwurf zu machen habe, die 
dafür gesorgt haben, daß hier endlich einmal etwas 
begonnen wird. Das ist das eine. 

Ich meine das in vollem Ernst jetzt aus der politi
schen Realität heraus. 

Zum zweiten ist es selbstVerstä:ndlich bei einem 
Bauwerk über so lange Zeit ~ ich muß das wieder
holen, weil sonst vielleicht der Ausdruck "Lust der 
Universitätsprofessoren" falsch verstanden werden 
könnte-: Es kommen zwei Dinge zusammen. Es 
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gibt ~uch hier keine Schwarz-Weiß-Malerei. Es 
gibt das verständliche Bemühen jedes Universitäts
professors,' solange die Detailplanung nicht fertig 
ist, für sich, für seinen Berich, sei es räumlich, sei es 
apparativ, etwas zu verbessern. 
. Es gibt andererseits, gerade wenn man sich die 

Entwicklung der Medizin während der letzten 
20 Jahre ansieht, nicht nur dieses persönliche 
Bestreben, sondern es gibt einfach die Notwendig
keit zu berücksichtigen, daß es. Fächer gibt, die es 
vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat, und daß es 
- hier kann man nur im Namen aller Gebietskör
perschaften sagen, mit Bedauern und 1m Namen 
der Kranken mit Freude, daß es Geräte gibt, von' 
einem Ausmaß und mit einem Preis, von denen man 
vor 20 Jahren noch nicht zu träumen wagte. 

Darin liegt meiner Ansicht nach - ich möchte 
damit nicht nur den Vorwurf weitergeben, man hat 
nicht zu Ende geplant -, darin liegt meiner 
Ansicht nach gerade bei einem Gesundheitsbau
werk ein gewisser Sachzwang drinnen, nämlich im 
gesundheitlichen Bereich, wo man ja nicht wie bei 
den Autos -- deswegen war der Vergleich falsch -
alle zehn Jahre das nächste Modell herausbringt, 
gebäudemäßig doch am Schluß etwas anbieten zu 
können, was dem Stand der Medizin entspricht. 

In dieser Richtung, würde ich, wie gesagt, 
zögern, jetzt von einer späteren Warte aus zu 
sagen, warum hat man nicht die Detailplanung fer
tiggestellt. 

Dr. St~ger: Herr Zeuge! Auf die Art und Weise 
kann man auch einen VW um ein paar Millionen 
bauen, wenn man ihn während des Bauens die ~ 
ganze Zeit weiterplant. Da werden Sie mir sicher' 
recht geben. 
---- ---- ~ .. _-_ ... - ------

Gratz: Sicher. Der Unterschied ist nur, u~d des
wegen korrigiere ich mich ja fast in meiner letzten 
Aussage, der Unterschied ist nur, daß man ja 
erfreulicherweise, muß ich sagen, nicht alle zwei 
oder drei Jahre und auch nicht alle 10 oder 
15 Jahre das nächste Modell eines AKH bauen 
kann, wo man dann die Verbesserungen hinein
nimmt. 

Dr. Steger: Also da würderi wir schon eine Streit
diskussion abführen können, ob das nicht geht, bei 

. der technischen' Revolution bei medizinischen 
Geräten, ob das nicht schon ... 

Gratz: Nicht gebäudemäßig. 

Dr. Steger: Gebäudemäßig nicht, aber das ist ja 
nicht das viele Geld, wie Sie selbst hier auch schon 
ausgesagt haben. Das viele Geld steckt ja innen 
drinnen, und da kann man jetzt gleich weiter 
sagen: Sie haben damals auch in sehr deutlichen 
Worten gesagt: "Ich habe ja zuerst den Scherz 
gemacht, daß die Planung immer nur drei Stock
werke voraus dem Bauwesen war." Und dann habe 
ich gesagt: "Manchmal vielleicht sogar hinten 
nach." Und Sie haben gesagt: "Oder hiilte.n nach." 

Und Sie haben dann weiters auch sehr deutlich, 
sicher richtig, bei der Zielvorgabe schon gezeigt, 
daß Sie hier etwas übernommen haben, wo sehr,vie
les unklar war, als Bürgermeister übernommen 
haben, wo viele Klarstellungen gefehlt haben, des
wegen auch diese Diskussion über Betriebsorgani
sationsplanung usw. Und wir haben dann versucht 
zu klären: Wohin wurde das eigentlich delegiert ab 
Gründung der AKPE? Wo waren da die Entschei
dungskompetenzen ? 

Jetzt zitiere ich wieder wörtlich Ihre Aussage: 
"Und hier war - das habe ich zuerst vergessen -
natürlich die Schwierigkeit der Bauleitung, die sich, 
ich sage das bitte ohne Abwertung der Beamten, 
doch auf einer beamteten Ebene abgespielt hat, die 
es sehr schwer gemacht hat, massiven persönlichen 
Interventionen von Universitätsprofessoren entge
genzutreten. 

Noch Ihr Teil der Aussage. Ich könnte jetzt aus 
Ihrer Aussage zitieren, ich fasse es aber zusammen, 
was uns sonst auch mehrere Zeugen schon gesagt 
haben, daß die Konstruktion praktisch so gewesen 
ist, daß immer dann, wenn der Nutzerkonsens her
gestellt war für die AKPE vom Wissenschaftsmini
sterium, von der Gemeinde Wien Nominierten, 
praktisch von der Ärzteschaft und deren Vertrauten 
der Nutzerkonsens hergestellt war, dann wurde gar 
nicht mehr eine politische Entscheidung dafür ein
geholt, sondern wurde in die Richtung weiterge
baut. 

I~h habe allen diesen Zeugen schon mehrfach 
vorgehalten, ob sich nicht daraus eine Kostenexplo
sion zwangsläufig ergeben muß, weil das Interesse 
all dieser Kreise ja ausschließlich darauf beruht, 
immer das Modernste, Teuerste, Schönste und 
Beste in jedem Zimmer eingebaut zu erhalten, wäh
rend das Interesse der Gemeinde Wien ja sein muß, 
funktionstüchtige, allenfalls auch billige Einrichtun
gen zu haben, wo man allenfalls auch drei Etagen 
erst zum Röntgengerät gehen muß. 

Darf ich Sie auf diesen Widerspruch aufmerksam 
machen - nicht ausgesagten, sondern inhaltlichen 
Widerspruch - und Sie fragen: Weiche Kontroll
mechanismen sehen Sie bei der Errichtung des 
AKH, die verhindern, daß durch Herbeiführung 
des NutzerkonseI;ls es ständig einfach kostenmäßig 
explodieren muß, weil keine politischen Kontroll-
mechanismen vorhanden sind? -

Gratz: Ich möchte das so formulieren, um klar 
herauszuarbeiten, worum es geht. Der Nutzerkon
sens klingt an sich einfach, beinhaltet aber in Wirk
lichkeit diesen Kontrollmechanismus, denn der 
Nutzerkonsens bedeutet ja, daß auch der Nutzer, 

I der dann die Betriebskosten zu tragen hat, damit 
leinverstanden sein muß. Also Nutzerkonsens kann 
:ja nicht nur bedeuten, was wünscht sich alles die 
I Spitalsverwaltung, und was wünscht sich das Wis
Isenschaftsministerium oder die medizinische Fakul
ität, sondern muß ja bedeuten, was von den Forde
!rungen der einen kann der andere Nutzer akzeptie
ren. 
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Und ich weiß - ich war nicht dabei - aber ich' 
weiß von tage- und nächtelangen Sitzungen, wo 
der eine Nutzer, nämlich die Wiener Spitalsverwal
tung, immer in sehr harten Verhandlungen darauf 
hinweises mußte, daß die Wünsche des anderen 

ment akzeptiere. Ich möchte das hier einmal depo
nieren, weil es etwas ist, mit dem man, wie gesagt, 
wenn man die Aufgabe ernst nimmt, sich auch 
selbst dauernd auseinandersetzt. 

Nutzers dann vielleicht sowohl baukosten~ als' 1.9.9. Auf die Frage, ob erwogen worden ist 
betriebskostenmäßig nicht akzeptabel sind. I das Bauwerk mit einem bestimmten Kostenauf-

Und weiter: wand, in einer bestimmten Zeit fertigzustellen, ant-
Dr. Steger: Sie haben uns auch in Ihrer letzten wortete der Zeuge Gtatz: 

Aussage das mit der Zielvorgabe "optimal weitet- Man hat bei der Gründung einmal das an sich 
zubauen" genannt und haben das dann doch kon- natürlich verschieden interpretierbare Wort "opti
kretisiert. Nur, wenn man sich das zwei- oder drei- mal" verwendet. Ich meine, man hat schon dazuge
mai durchliest; kommt man schon zum Ergebnis, sagt: Das bedeutet nicht "so rasch wie möglich", 
daß allenfalls jemand der aus der Wirtschaft, denn "so rasch wie möglich" hätte eine Anordnung 
kommt, glauben konnte~ das priinäre Ziel ist es,. von Überstunden und so weiter, ununterbrochen 
rasch zubauen und im Zweifelsfall soll es ein bis-; mit einschließen können. Es hat auch nicht bedeu
serl mehr kosten. Das zweite primäre Ziel ist es,: tet, "so sparsam wie möglich" im Sinn von "mög
besonders modern und ein tolles Spital zu bauen.! lichst langsam", daß möglichst geringe Budgetraten 
Und das mit "kosterigünstig" kommt bei Ihnen herauskommen. Sondern "optimal" heißt, das "ver-

. damals selbst, wo wir. uns mehrfach darü~er unter- I niinftigerweise verbaubare Bauvolumen" - ohne 
halten haben, tatsächlIch aber erst wesentlich später Überstunden, ohne Sonderrnaßnahmen - umzu
vor, nach einigen Seiten, wo Sie selbst immer wie- setzen. 
der erklären, was die Zielvorgabe war, kommt dann' Eine echte Höchstgrenze festzustellen war 
wörtlich der Satz, was sonst noch in der Zielvor- damals einfach nicht möglich. Ich möchte das jetzt 
gabe drinnen war, den sonstigen Inhalt, daß es eine' hier eher laienmäßig darstellen. Ich bin überzeugt, 
Universitätsklinik und ein Spital nach den Wün- es ist in den Unterlagen viel fachmännischer darge
schen beider Benützer sein soll, - wieder das mit legt. Es war nicht möglich, bei einem Bauwerk, des
den BenUtzern -, daß es die modernstmögliche sen kompletter Inhalt mangels Betriebsorganisa
Klinik, dort kommt, ohne Geldverschwendung sein tionsplanung noch nicht determinierbar war, sozu
soll. Also bei all diesen Dingen habe ich selbstver-. sagen als Laie aus dem Handgelenk ein endgültiges 
ständlichvorausgesetzt, daß das drinnen ist. . Kostenlimit festzulegen. Das ist ja dann meiner 

Hat es dazu je eine schriftliche Unterlage gege-. Erinnerung nach bei einer viel späteren Eigentü
ben, die die AKPE bekommen hat mit diesen Ziel-, merbesprechung gesch~hen. 
vorgaben? ' Und später: 

Gratz:. Wenn ich darf, möchte ich zu Ihren vori
gen Ausführungen auch noch etwas sagen. Ich' 
möchte das ganz ernsthaft, weil tatsächlich die Fra
gen ko~tengünstig und Kostennutzenrechnung, 
gerade fUr jeden politisch Verantwortlichen näm
lich ein ,großes Problem sind; dazu möchte ich 
dann einige Worte sagen. 

Zur konkreten Zielvorgabe möchte ich nur 
sagen, daß meiner Ansicht nach von der Grün
dungsbesprechung der das Zier derartig klar war, 
daß hier sozusagen eine schriftliche Order an die 
AKPE, daß sie jetzt unter diesen Voraussetzungen 
das fertigzustellen hat, nicht notwendig war. 

. Darf ich wirklich zur Frage "kostengünstig" 
eines sagen, ich meine, man soll ja in diesem Aus
schuß sehr offen darüber sprechen. Es ist das große 
Dilemma jedes politisch Verantwortlichen, kon
frontiertmit medizinischen Meinungen,.daß irgend, 
etwas für die Gesundheit notwendig ist, zu sagen, I, 

nein, meiner Ansicht nach ist das in keiner Relation 
zu den Kosten, das ist nicht notwendig; und zwar 
nicht wegen der Öffentlichkeit, sondern weil es/in' 
Wirklichkeit für jeden, der die Aufgabe ernst i 
nimmt, iQnerlich ein moralisches .Problem ist, inwie- . 
weit ich die Kostenfrage in einem Bereich, in dem i 
ich den Nutzen nicht quantifizieren kann, als Argu-! 

In dieser Situation hat es jeder, den man' einmal 
intern im eigenen Bereich zu befragen versucht hat, 
abgelehnt zu sagen: Ich kann eine seriöse Schät
zung abgeben. Das heißt, die Möglichkeit einer 
Kostenlimitierung, hat jeder gesagt, ist ohne wenig
stens grobe Organisationsplanung und damit Hin
weis auf die Ausstattung nicht möglich und wird 
endgültig natürlich immer noch mit großen, ich 
möchte nicht sagen Schätzungsfehlern, aber einfach 
mit Ungenauigkeiten behaftet sein, weil sich derzeit 
- ich muß sagen: zum Leidwesen der Budgetver~ 
antwortlichen, die das zahlen müssen - nichts so 
rasch ändert wie die Medizintechnik in ihren Ent
wicklungen und- in den Kosten der Geräte, die als 
unbedingt notwendig dann angeboten werden und 
verlangt werden. 

1.9.10. 

Dr. KohImaier: Es gibt hier den Syndikatsver
trag. Da wurde vorgesehen, und zwar im Arti
kel XV, daß es einen Beauftragungsvertrag geben 
wird zwischen Bund - Stadt Wien - AKPE. Und 
für den Beauftragungsvertrag muß ich gleichlau
tende Fragen stellen wie für das Sonderfinanzie
rungsgesetz. Er kam nämlich meines Wissens nicht 
zustande.· Können Sie die Gründe dafür nennen? 
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Gratz: Die Gründe weiß ich nicht. Mir ist 
berichtet worden, daß es darüber Gespräche gege
ben hat, daß es - glaube ich - auch Entwürfe, 

/aber zumindest Skizzen gegeben hat, daß man aber 
den wesentlichen Inhalt des Beauftragungsvertra
ges, nämlich die Anwendung der Vergabenormen 
der Stadt Wien von seiten der AKPE, als Verpflich
tung übernommen hat, sodaß der wesentlichste 
Grund für die Stadt Wien, ununterbrochen zu 
drängen, nicht mehr vorhanden war, obwohl es 
richtig ist, daß dieser Vertrag da sein sollte. 

Herr Abgeordneter! Es ist ja nicht so, daß irgend 
jemand diesen Vertrag, den Abschluß dieses Ver
trages abgelehnt hat. Nach den Berichten, die man 
mir mündlich gegeben hat, hat sich einfach gezeigt, 
daß Dinge, die an sich - nämlich durch Baufort
schritt beweisbar - ganz einfach geschehen, wie es 
oft im Leben ist, beim Versuch, das alles im Detail -
niederzulegen, komplizierter werden, als man vor
her gedacht hat. Ich sage jetzt nur meinen Wissens
stand aus den Berichten: Es ist niemals so gewesen, 
daß man hätte sagen müssen, hier ist ein böser 
Wille, daß kein Vertrag abgeschlossen wird, oder 
hier gibt es nicht gerechtfertigte Verzögerungen, 
jetzt muß man sehr kräftig darauf drängen. Mir ist 
immer gesagt worden: Nein, der Beauftragungsver
trag wird diskutiert, wird besprochen. 

Ich kann nur sagen: Ich bedauere es auch, daß es 
ihn bis jetzt nicht gibt. 

1.9.11. Zum selben Themenkreis fragte Dr. 
Steger: 

Herr Zeuge! Wann haben Sie dann die Zielvor
stellungen definiert für die AKPE? Die Zielvor
gabe? 

Wenn man jemandem eine AufgabensteIlung 
gibt, muß man ihm das Ziel, das erreicht werden 
soll mit Verwirklichung seiner Aufgabe, ja formu
liert geben. 

Dr. Stacher: Da kann ich nur sagen: Das ist 
natürlich keine Definition einer Zielvorstellung, 
sondern es war ja die Situation, daß die AKPE 
einen Bau übernommen hat, praktisch, wie der 
nicht sehr glückliche Ausdruck heißt, auf einen fah
renden Zug aufgesprungen ist, und dann primär 
klargestellt wurde mit den Vertretern der AKPE, 
daß einmal die Situation geklärt werden muß, _der 
Istzustand geklärt werden muß, denn da hat ja nie
mand einen exakten Überblick bekommen. 

Dr. Steger: Also diesen Auftrag hat die AKPE 
bekommen, ist das richtig? 

Dr. Stacher: Das ist richtig. Diesen Auftrag hat 
die AKPE bekommen. Dann war die zweite Frage, 
ob es möglich ist, eben mehr belichtete Räume her
zustellen. Die dritte Frage, in welchem Zeitraum 
man das Haus fertig machen kann, eine Aufstellung 
zu machen, welche Kliniken welche Räume haben 

. und das mit der Fakultät und uns gemeinsam zu 
besprechen. . 

Dr. Steger: Da bestätigen Sie aber das, was Herr 
. Ing. Parzer gesagt hat, nämlich daß sich die AKPE 
selbst erst die Zielvorstellungen erarbeiten mußte. 

Dr. Stacher: Zum Teil aus der gegebenen Situa
tion heraus durch die Feststellung des Istzustandes. 

Dr. Steger: Gab es eigentlich kein politisches 
Gremium, das der AKPE bei der Errichtung die 
Zielvorstellungen mitgegeben hat? Die im Vertrag 
im übrigen drinnen sind, Artikel 15 des Syndikats
vertrages. 

Dr. Stacher: Die Zielvorstellungen im Syndikats
vertrag waren ja eine Selbstverständlichkeit und die 
konnte die AKPE ja wissen. Von mir aus ist es ja 
nur um die medizinischen Zielvorstellungen gegan
gen. 

Dr. Steger: Es war vorgesehen laut diesem Arti
kel 15 - Sie werden ihn nicht auswendig wissen 
-, daß ein eigener Beauftragungsvertrag mit den 
Zielvorstellungen abgeschlossen wird zwischen 

~ Stadt Wien und Bund. 

: Dr. Stacher: Der Beauftragungsvenrag ist jetzt 
1 im Abschluß, aber hier sind auch nicht die Zielvor
! stellungen von medizinischer Seite gegeben, denn 
ich habe ja nur Zielvorstellungen von medizinischer 
'Seite gegeben, da ich ja die anderen nicht gegeben 
habe. . 

Dr. Steger: Nicht nur medizinische. Ich meine 
auch die Frage, wieviel es kosten soll und wann es 

· fertig wird und wie groß das ganze' werden soll. 
! Das gehört ja alles zu den Zielvorstellungen. Das 
I ist ja genau das. Sie haben die Frage definiert, daß 
,die AKPE... Kann es denn explodieren, wenn 
! zum Beispiel nur an der richtigen Stelle, teilweise 
: durch Pech und weil man es halt nicht wissen 
,konnte, einer sitzt, der Interesse hat, daß es teurer 
'wird, weil er selbst einen' Prozentsatz kriegt, oder 
kriegt er das alles mitgegeben von einem politischen 

'Gremium. - Das ist die Frage, die in Richtung 
· politischer Verantwortlichkeit natürlich von mir 
gestellt wird. 

I Dr. Stilcher: Nun, die Zielvorstellung größen-
· ordnungsmäßig konnte ja damals von uns nicht 
vorgegeben werden, weil die Planung nicht so weit 
fertig war, daß man überhaupt die Gesamtkosten 
zu diesem Zeitpunkt de facto abschätzen konnte, 
sondern die AKPE hat eben den Auftrag bekom
men, jetzt so rasch wie möglich diese Vorstellungen 
beziehungsweise die Gesamtsumme zu erarbeiten, 

! und dann haben wir den Beschluß gefaßt, wie groß 
die Ausgaben sein dürfen. 

Dr. Steger: Das Kontrollamt sagt aber, es hat 
'großen Wert auf die Bildung einer Projektgruppe 
I gelegt, wobei die Mitglieder dieser Projektgruppe, 
das sollten Betreiber und Nutzer sein, mit voller 

I Entscheidungskompetenz in die Bauplanung und 
: Betriebsorganisation eingebunden werden sollten. 
· In welchem Gremium ist das jetzt passiert? Gibt 
! es diese Projektgruppe bis heute, gibt es so ein mit 
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Entscheidungskompetenz ausgestattetes Gremium, 
wo diese Leute gemeinsam beisammensitzen? -
Nicht ein Konsensgremium, wie Sie uns vorher 
gesagt haben, sondern ein Entscheidungsgremium. 

Dr. Stacher: Es ist derzeit eine Projektgruppe für 
die Betriebsorganisation im Rahmen der AKPE 
begründet worden, die also die Betriebsorganisa
tion ... 

Das ist ~as mit Siebensohn, mit Loicht und noch 
emem ... 

Dr. Steger: Sei~ wann ist das? 

Dr. Steger: Der Beschluß bei den Aktionären 
war im Juni des vergangenen Jahres, 1980. Für die 
Betriebs~rganisation. 

1.9.12. Zu diesem Themenkreis fragte auch Dr. 
Gradischnik Stadtrat Mayr: 

Dr. Gradischnik: Warum unterblieb der 
,Abschluß des Beauftragungsvertrages? Sind 
dadurch Nachteile eingetreten? Gegebenenfalls: 
welche? 

Mayr: Der Beauftragungsvertrag hätte erstens 
den Sinn gehabt, den Termin- und Zeitplan für den' 
Bau des AKH festzulegen, ferner die Ausschrei
bungsnJrmen der Stadt Wien auch für die AKPE 
verbindlich zu machen. Das ist beides durch I 

Beschlüsse der Organe der AKPE geschehen. Es I 

hat daher durchaus vom Inhalt her dieses Beauftra- I 

gungsvertrages nicht mehr bedurft, es sei denn, man 
wäre zu einer Fremdfinanzierung übergegangen.' 
Ein Schaden oder Schwierigkeiten sind dadurch I 

nicht eingetreten. 

1.9.13. Zum selben Themenkreis fragte Dr. 
Steger: Ist zu irgendeinem Zeitpunkt von den I 

Aktionären - Eigentümervertretern - der AKPE 
die- Zielsetzung ausformuliert, mitgegeben worden? . 

Dkf~. Dr. Androsch: Ja insofern; als wir Zeitli
mits und Kostenlimits in einer oder mehreren dieser 
fünf Aktionärsbesprechungen fixiert haben. Das 
war unser Betreiben. Damit hängt ja auch eine 
gewisse Rcrduktion der Bettenzahl und Weglassung 
verschiedener Einrichtungen zusammen. 

Ich kann mich an eine Sache erinnern, weil sie 
geradezu kurios ist. Wir sind auf, einen riesigen 
Raum . mit großer Kubatur' im Zentralgebäude 
gestoßen. Die Frage unsererseits, Stadtrat Mayr 
und mir, war: Was ist diese riesige Kubatur? - Ein 
Sarglager. Und da haben wir herausgefunden, ein 
Sarglager muß nicht unbedingt im Zentralbau sein, 
es sei denn, beim Eingang soll man schon disponie- ! 

ren. Solche Dinge sind gestrichen worden. 

Dr. Steger: Bei den Zielsetzungen war Ihre: 
Gesprächsebene der Herr Stadtrat Mayr, oder 
haben Sie das mit dem Herrn Bürgermeister dann I 

weiterbesprochen ? 

Dkfm. Dr. Androscb: Nein, nein, die Aktionäre 
waren je nachdem, also Bürgermeister oder Stadt-

rat Mayr, Stadtrat Stacher. Die beiden jedenfalls 
auf der Gemeindeseite. 

Dr. Steger: War da rückschauend irgend etwas 
an Spannungen zwischen Stadt Wien und Bundes-, 
Regierungsebene, der Bundesseite Finanzverwal
tung merkbar? 

Dkfm. Dr. Androscb:'Nicht mit der Finanzver
waltung. Die Spannung lag immer bei den Nutzern, 
denn der Spitalsnutzer Gemeinde Wien hat andere 
Interessen als der Kliniknutzer einschließlich For
schung Wissenschaftsministerium. Das ist das per
manente Spannungsverhältnis gewesen. 

Dr. Steger: Wie haben sich diese Spannungen 
gezeigt? 

Dkfm. Dr. Androscb: Daß jeder von den F1ä
chengruppen möglichst den größten Teil wollte. 
Wir haben deswegen im heurigen Jahr, um das end
gültig abzuklären was geschehen ist, sogar zwei 
Politikergipfel gebraucht, um dieses Ziel zu errei
chen. 

Dr. Steger: War das der Grund, warum es 
damals nicht zu weitergehenden Zielvorgaben für 
die AKPE gekommen ist, weil man sich auf dieser 
Ebene nicht einigen konnte? 

Dkfm. Dr. Androscb: Die Zielvorgabe war mit 
dem Zeitlimit und dem Kostenlimit sehr weitge
hend politisch determiniert, und die technische 
Durchführung ist so und so Sache der Organe und 
all derer, die sie beschäftigen. 

1.9.14. 

Steinhauer: Muß ich also das verstehen, daß Sie 
sich mit dem Phänomen inhaltlich, nämlich dem 
Phänomen Spitalsgroßbau, inhaltlich vor Gründung' 
der AKPE nicht auseinandergesetzt haben. 

Dkfm. Dr. Androscb: Ich sagte, da dies eine Bau
frage ist, war ich kompetenzmäßig gar nicht 
zuständig und war vorher kein Spitalsfachmann 
und bin es nachher nicht gewesen, so wenig wie ich 
ein Hochbaufachmann geworden bin durch die 
Beteiligungsvertretung bei der IAKW oder ein Tun
nelfachmann durch die Errichtung des Arlbergtun
nels. 

Die Aufgabe des Eigentümervertreters ist doch 
eine Zielvorgabe und Organe, die diese Zielvorgabe 
realisieren können. Das war schon technisch nicht 
möglich. 

1.9.15. 

Peter: Herr Vizekanzler! Ich bitte Sie vorerst, 
die Grundsätze der Unternehmenspolitik der 
AKPE kurz zu charakterisieren. 

Dkfm. Dr. Androsch: Ich kann nicht die Unter
nehmenspolitik, ich kann nur die auf del1,Weg mit
gegebene Zielsetzung, wie sie von den Aktionären 
mitgegeben wurde, beschreiben. Nämlich, gestützt 
auf die Erfahrungen mit ähnlichen oder gleichgela-
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gerten oder anderen Bauerrichtungsgesellschaften, 
wie ich sie vorhin in Form von Brennerautobahn, 
Arlbergtunnel, Tauernautobahn, Pyhrnautobahn, 
IAKW schon genannt habe, sicherzustellen, mit 
dem kleinstmöglichen Stab; das heißt also Heran
ziehung höchstqualifizierter Leute von außen, mög
lichst rasch, und schon damit, aber auch durch 
andere Maßnahmen möglichst kostengünstig die 
gestellte Aufgabe, nämlich Fertigstellung des 
beschlossenen Projektes, vorzunehmen. 

Peter: Man steht unter dem Eindruck, daß eine 
Ursache für das Übel darin besteht, daß die Präzi
sierung der Zielsetzungen und der Zielvorgaben 
nicht ausr:eichend erfolgt ist. 

Dkfm. Dr. Androsch: Das ist insoferne zutref
fend, als Detailpräzisierungen ja erst im Zuge der 
Planung erfolgen konnten und erfolgen mußten. 
Das heißt, daß im Detail durch die Planung die 
Gesellschaft sich selbst neben der allgemeinen Ziel
setzung die Detailzielsetzung beschaffen mußte, 
was umso. schwieriger war, als zwei .nicht kon
gruente Interessen verschiedener Nutzer mit hin
einspielten. Das unterscheidet dieses Projekt sicher
lich vom Arlbergtunnel, denn zwischen dem Land 
V orarlberg, dem Lan,d Tirol und dem Bund hat es 
von vornherein einen Nutzerkonsens gegeben, was 
der Tunnel können soll oder nicht, während hier 
Spitalsinteressen und da Klinikinteressen zwar über 
weite Bereiche deckungsgleich waren und sind, 
aber in nicht unwesentlichen Grenzbereichen eben 
unterschiedliche Interessen vorliegen und ein 
wesentliches Problem bestand und, ich fürchte, 
noch immer besteht, nämlich den künftigen Betrei
ber, MA 17, so rechtzeitig einzubinden, daß er sich 
auf diesen Betreiberzeitpunkt einstellen, vorberei-

,ten und auch mitgestalten kann. Das beginnt ja 
bereits bei der Übersiedlung. Einen Tunnel kann 
man eröffnen, sehr vereinfacht, aber doch nicht 
übertrieben vereinfacht, wenn Licht und Belüftung 
stimmen, indem man das feierliche Band durch
schneidet. Ein Klinikum - noch dazu dieser 
Größenordnung, aber sicherlich jedes andere auch 
- ist natürlich in seiner Vielfalt und in der Viel
zahl seiner Abläufe viel komplizierter, auch dann, 
wenn es bereits fertig ist. 

Aber anders als sozusagen in einem fortschrei
tenden Verfahren vorzustoßen, in das' dann noch 
immer neue Interessen, weil der medizinisch-tech
nische Fortschritt halt nicht stilltsteht, hineinkom
men, ist die besondere Problematik und muß erar
beitet werden. Das ist gar keine Frage, daß 1958 
medizinisch-technisch andere Bedingungen 
geherrscht haben als 1965, 1970 oder 1980 und 
wahrscheinlich 1985. 

1.9.16. 

Peter: Der Vorwurf, könnte man sagen, hinsicht
lich der nicht präzisierten Zielvorgaben und Zielset
zungen zieht sich ja bis in die jüngsten Aussagen im 
Untersuchungsausschuß herein. Am 17. Feber 1981 

erklärte Dipl.-Ing. Winkler: Es gibt jüngste Aussa
gen der Eigentümer, die lauten: Termin, Kosten, 
Nutzerkonsens, wobei es für uns wichtig wäre, für 
die AKPE, wenn einmal irgendwo verbindlich. die 
Reihenfolge und die Wertigkeit tatsächlich veran
kert wären. Wo müßte aufgrund Ihrer. Erfahrung, 
Herr Vizekanzler, jetzt angesetzt werden, um diese 
Mißstände zu beseitigen? Und Mißstände sind es 
'meines Erachtens. 

Dkfm. Dr. Androsch: Da ist dei Eigentümerver
treter im Detail ganz sicherlich bei der Komplexität 
des Projektes überfordert. Er kann ja nur dann 
arbitrierend eingreifen, wenn ihm sozusagen' Ent
scheidungsalternativen, wie die vorhin erwähnte 
Fläche für diesen Zweck, Fläche für einep. anderen 
Zweck vorgelegt werden. Welche medIzinischen 
Geräte von' deri jet~t schon existenten, bis dahin 
vielleicht angeschafften, zum Zeitpunkt der Inbe
triebnahme, weiterverwendet, in geeigneter Form 
weiterverwendet werden können, welche nicht, 
welche zusätzlich notwendig sind, welche von den 
Wünschen im einzelnen nicht erfüllt werden sollen, 
kann sicherlich nicht Aufgabe der Eigentürherver
treter sein. Sie wären auch damit hoffnungslos 
überfordert oder müßten sich erst recht wieder 
Eirichtungen schaffen, die das tun, was eigentlich 
Aufgabe bzw. Auftrag der· Errichtungsgesellschaft 
im weitesten Sinn ist. Es ist ja auch eine Einrich
tungsgesellschaft. 

1.9.17. Auch Direktor Parzer wurde darüber 
befragt: 

Wir haben also im Jahre 1975 eine Situation vor
gefunden, wo wir geglaubt haben, da also das 
Kerngebäude in Ausführung begriffen ist, gib~ es 
ein einigermaßen abgestimmtes Raum- und Funk
tionsprogramm, nämlich jenes aus dem Jahre 1971, 
auf dem man aufbauen kann und das man nur 
bestenfalls geringfügig modifizieren muß. 

Tatsächlich hat sich herausgestellt, und zwar 
schon wenige Monate nach Aufnahme unserer 
Tätigkeit, daß. dieses Raum- und Funktionspro
gramm von keiner dieser Seiten akzeptiert war,daß 
im Gegensatz zu unserer Annahme, es seien nur 
geringfügige Modifikationen notwendig, hier prak
tisch eine völlige Neuplanung Platz 'greifen müßte. 
Es haben sich also sehr wesentliche Vergrößerun
gen hinsichtlich der Auslegung der Nutzflächen 
ergeben. Ich darf darauf verweisen, daß im Jahre 
1971 eine Nutzfläche vOn rund 168000 m2 vorge
sehen war, während sie heute ungefähr 205 000 m2 

beträgt. 
Die Schwierigkeit daran war aber insbesondere, 

daß· nicht nur dieses Raum- und Funktionspro
gramm völlig geändert werden mußte und völlig 
überarbeitet werden mußte, sondern daß man 
parallel dazu auch bauen mußte, Das Bauwerk war 
1975 in der Grundkonzeption vorgegeben, es war 
ein Drittel des Flachkörpers im Rohbau fertig, und 
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für das Bettenhaus Ost war ein Stahlgerüst vorhan
den. 

Die Gründung war für den· gesamten Bereich 
gegeben. Damit waren auch die Belastungen vorge
geben. 

Und in dieses Korsett hinein haben wir jetzt ein 
neues Spital geplant, und zwar beginnend von der 
Grundstruktur, das heißt, von der ParzelIierung. 
Wir haben zuerst überlegt: Wo kommen jetzt die 
einzelnen Klinik.e.n hin? - Und das kann man nicht 
besser darstellen: Ich habe mir gestern noch einmal 
die Entwicklung der' medizinischen Fakult1it in 
Wien hinsichtlich Institute und Personal geben las
sen. 

Das Raumprogramm, das wir vorgefunden 
haben,war von 1969, es ist dann 1971 kurz über
holt worden. Damals hat es 39 Institute bezie
hungsweise Kliniken gegebed. 1980, 'jetzt, gibt es 
68! 

Was bedeutet das? - Jede Klinik hat ein Hinter
land, hat Nebeneinrichtungen und so weiter. 

. 1969 "Var der Personalstand, und zwar das ärztli
che Personal: Assistenten, Professoren und so wei
ter, 984, heute betr1igt er 1 256. Ich will mit diesen 
beiden Zahlen nur sagen: Das ist der Ausgangs
punkt j~der Planung, und das haben wir natürlich 
sehr zu spüren bekommen. 

Jetzt von der Abwicklung selbst, gehe ich jetzt 
noch gar nicht auf die technischen Probleme ein. 

Wir haben seit 1975 rund 1 400 Gespr1iche mit 
der Fakult1it und mit den Betreibern abwickeln 
müssen, um dieses Ergebnis, n1imlich einen Ent
wurf, zustande zu bringen. 

Ich möchte das jetzt nicht als Kritik verstanden 
wissen, sondern wir sind der Auffassung, daß es 
anders nicht geht. Man muß diese Planung der Kri
tikder sp1iteren Nutzer unterwerfen. Es ist schwie
rig, es ist sehr, sehr schwierig, das möchte ich noch 
sagen. Es hat jeder natürlich seine Vorstellungen, 
seine Wünsche, er möchte die Wünsche ausdrük
ken, er ist ja auch sp1iter derjenige, der es benÜtzt, 
und .hier einen Konsens, einen Ausgleich zu finden 
ist nicht leicht und dauert seine Zeit. 

1.9.18. Und weiter: 
Zur Frage der Vorgaben und Planungsgrundla

gen : Zum Zeitpunkt 1975, als wir das Projekt über
nommen haben, hat sich gezeigt, daß nicht einmal 
eindeutige oder klare Unterlagen über das beste
hende Haus vorhanden waren. Wir sind sofort kon
frontiert worden mit der Frage: Wie sind die' 
Anford~rungen der sp1iteren Nutzer in Vergleich 
zu setzen mit dem heute Vorhandenen, denn 
schließlich und endlich wird das AKH ja erneuert. 
Es ist nicht so, daß man hier etwas ganz Neues . 
plant und auf die gi:üne Wiese setzt, sondern es ist 
an sichli ein bestehendes Areal, ein bestehendes 
Krankenhaus, eine bestehende Universit1it, die 
erneuen ~ird. Wir haben 1976 auch eine sehr 
umfassende Ist-Bestandserhebung über das beste-

hende alte Krankenhaus durchgeführt, und zwar 
vom baulichen Zustand her bis zur medizintechni
schen Einrichtung, um überhaupt Planungsgrundla
gen und Vorgaben für die Neuplanung zu haben. 
Das war der Ausgangspunkt. Ihre Frage ist damit 
so beantwortet: Es gab keine Vorgaben. Es gab 
auch für uns keine klare Zielsetzung. 

Dr. Kapaun: Wie sehen Sie das auf die n1ichsten 
Jahre der Bauzeit? 

Ing. Parzer: Die Technik ~llgemein und die 
Medizintechnik im besonderen haben sich natürlich 
besonders rasant entwickelt von 1950 bis in die 
80er Jahre. Es ist ja undenkbar, daß die Entwick
lung in dieser Rasanz weitergeht, genausb wie auch 
das Wirtschaftswachstum eben nicht mehr im sel
ben Ausmaß wächst. Irgendwann wird das langsa
mer vor sich gehen. ' -. 

Aber es ist selbstverst1indlich - das ist auch in 
der Öffentlichkeit zum Beispiel von Professor Fel
linger geäußert worden - daß man einmal Schluß 
machen muß. Einmal ist das Haus fertig. Zusatz
wünsche wird es immer geben, aber diese müssen 
sich auf die Einrichtung, auf die Ausstattung 
beschr1inken, aber das Haus selbst kann man nicht 
mehr 1indern. 

1.9,.19. Nachdem der Zeuge Parzer das Vor
handensein eines Beauftragungsvertrages verneint 
hat, fragte ihn Dr. Steger: 

In welcher Weise wurden Ihnen dann die Zielset
zungen während Ihrer T1itigkeit vorgegeben? 

Ing. Paner: Die Zielsetzung ist in dieser Form 
erfolgt, daß man 1976, nachdem man erkannt hat, 
daß hier an sich diese Grundlagen nicht vorhanden 
sind, das sogenannte Grundsatzprojekt gemacht· 
hat. Wir haben hier nicht einfach weitergebaut, 
sondern wir haben von vorne begonnen und ein 
sogenanntes Grundsatzprojekt erarbeitet., Dieses 
Grundsatzprojekt wurde dann von den Aktion1iren 
akzeptiert. Vorher wurde der Konsens hergestellt 
mit allen Beteiligten, wie der Fakultät und des 
Betreibers, der Stadt Wien. 

Dieses Grundsatzprojekt war dann die Grund
lage für alle weiteren Planungen. Es ist natürlich im 
Zuge der Abwicklung korrigiert worden, in gewis
sen Bereichen waren Ver1inderungen notwendig. Es 
gab dann im Laufe der Zeit einige Gespr1iche mit 
den Vertretern des Bundes und der Stadt Wien, wo 
zwischendurch diese wesentlichen Entscheidungen 
best1itigt wurden, die für uns als weitere Vorgabe 
dienten. 

Dr. Steger: Verstehe ich das jetzt richtig? - Die 
Zielsetzungen, wie es vorgesehen war, daß sie 
Ihnen vorgegeben werden, haben Sie eigentlich 
nicht bekommen. Sie haben aber selbst als AKPE 
dann das ausgearbeitet und den Konsens darüber 
hergestellt, daß es in dieser Richtung weitergehen. 
soll. Sie sind also auf dem umgekehrten Weg zur 
Erarbeitung der Zielsetzungen gekommen. So habe 
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ich jetzt Ihre Antwort gedeutet. Bitte sagen Sie mir 
das klar. 

Ing. Parzer: Kann man so deuten. Das heißt, wir 
haben die nötigen Entscheidungsgrundlagen erar
beitet, selbst erarbeitet. 

Dr. Steger: Sie haben sie also selbst erarbeitet 
und den Gebietskörperschaften vorgelegt, dann das 
bestätigt erhalten und betrachten das jetzt als Ziel
setzung. 

Ing. Parzer: Das betrachten wir auch als Zielset
zung. 

1.9.20. Zum gleichen Themenkreis sagte Dr. 
Schwaiger: 

Man mußte zuerst den Status dieses Projektes 
erheben. Dies ist sehr rasch geschehen, und zwar 
Ende 1975. Man kann sagen, die erste Zielsetzung 
war ja gerade zu überlegen: Ist es überhaupt sinn
voll, in der Form weiterzubauen? Das war ja vorher 
eine Fragestellung. Wir hatten schon eine Aktio
närsbesprechung am 18. März 1976 gehabt, in der 
all diese Fragen behandelt worden sind. Auch das 
wurde damals zur Diskussion gestellt. 

Und an anderer Stelle: 

Dr. Schwaiger: Nicht daß die AKPE die Zielvor
stellungen unbedingt formulieren mußte, denn es 
gab ja immerhin Raum- und Funktionsprogramm 
aus dem Jahre 1971. Es gab einen Bau, der im Fort
schreiten war, und es war daher nur zu natürlich, 
daß jedermann, auch die Auftraggeber der AKPE, 
davon ausgegangen ist, daß nur das, was also hier 
als Programm vorliegt und was teilweise schon im 
Bau ist, möglichst rasch zu realisieren ist. Das 
konnte jedermann annehmen, auch die AKPE. 

Dr. Steger: Das ist ja noch keine Zielvorgabe. 

Dr. Schwaiger: Das ist in meinen Augen schon 
eine Zielvorgabe. Wenn ich nämlich den Projekt
umfang definiert habe und möglichst rasch dieses 
Projekt, das in diesem Umfang definiert ist, näm
lich in Form eines Raum- und Funktionsprogram
mes, möglichst rasch vollenden soll, ist das für mich 
schon eine Zielvorgabe. Nur daß plötzlich die 
medizinische Fakultät im Jahre 1976, obwohl sie 
immer vorher mit Vertretern dabei war im Spitzen
ausschuß und im Bauausschuß, daraufgekommen 
ist, das, was sie mit als Programm erarbeitet hat, sei 
keine Universitätsklinik, sondern ein Landeskran
kenhaus, war überhaupt nicht vorherzusehen. Und 
so gesehen haben wir die ursprünglichen Zielset
zungen überarbeiten und modifizieren müssen. 

Derselbe Zeuge später: 
Es lag also ein Programm vor, und dieses Pro

gramm sollte möglichst rasch realisiert werden. Nur 
war es für niemanden, auch für uns nicht, vorher
sehbar, daß dieses Programm, auf Grund dessen 
man schon zu bauen begonnen hat, plötzlich zu 
90 Prozent nicht taugen sollte. Das war also nicht 
vorhersehbar. 

1.10. MITWIRKUNG DER NUTZER 

·1.10.1. Die Einbeziehung des Willens der 
zukünftigen Nutzer des AKH erfolgt auf verschie
denste Weise. 

1.10.2. Den Nutzer-Bund vertritt auf Grund 
des Erlasses des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung vom 28. Mai 1976 die Medi
zinische Fakultät. Diese wiederum wird durch eine 
bevollmächtigte Baukommission als kollegiales 
Organ vertreten. Diese Baukommission wird durch 
Prof. Dr. Deutsch als Vorsitzenden und durch 
Prof. Dr. Steinbereithner als Stellvertreter nach 
außen vertreten. -

1.10:3. Das Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung behält sich jedoch die Ent
scheidung bzw. die Genehmigung der von der Uni
versität Wien gestellten Anträge hinsichtlich folgen
der Materien vor: 

a) Genehmigung des Raum- und Funktionspro
grammes (seiner überarbeiteten Fassung 1976) 

b) spätere Abweichungen vom Raum- und Funk
tionsprogramm, soferne sie entweder die klinische 
Organisation berühren oder Mehraufwendungen 
nach sich ziehen, . 

c) Genehmigung der Projektsgrundlagen (des 
Anforderungskatalogs) für Heizung, Lüftung, Kli
matechnik, Starkstrom, Schwachstrom, nachrich
tentechnische Systeme (zB Fernsehen), Ausstat-

. tungskatalog für medizinische Großgeräte. 
Zur Beratung von Angelegenheiten, die nicht in 

die alleinige Zuständigkeit der Allgemeinen Kran
kenhaus-Planungs- und Errichtungsgesellschaft 
gehören, also den Bauwillen der Bauherrn betref
fen, und rücksichtlich derer noch nicht das Einver
nehmen zwischen Bund und Stadt Wien hergestellt 
wurde, bzw. differente Ansichten bestehen, ist das 
gemeinsame Bund - Stadt Wien-Komitee zu 
befassen, deren Vorsitzende Stadtphysikus Dr. Cer
mak und MR Dr. Loicht sind. Nur Angelegenhei
ten, die in diesem Komitee auch nicht einvernehm-

, lich geregelt werden können, sind bei den obersten 
Organen anhängig zu machen. 

1.10.4. Durch die schon erwähnte ressortbezo
gene Beschickung des Aufsichtsrates der AKPE 
und die Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat und 
Vorstand ist gewährleistet, daß auch Projektgrund
lagen und Projektänderungen einer Genehmigung 
durch den Aufsichtsrat bedürfen und dadurch die 
Nutzer unmittelbar an der Willensbildung der 
AKPE in jenen Belangen beteiligt sind, die sie pri
mär tangieren. Das Ausmaß der Berücksichtigung 
der Nutzerinteressen läßt sich an dem Umstand 
ermessen, daß bis dato kein Beschluß des Aufsichts
rates erfolgt ist, der nicht auch mit den Stimmen . 
der Nutzervertreter gefaßt wurde. 
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Weiters sind Vorsitzender und Stellvertreter der 
Baukommission honorierte Konsulenten der 
AKPE. Der Personal- und Sachaufwand des für sie 
im Rahmen der AKPE bereitgestellten Koordina
tionsbüros wird mit Ausnahme der Bezüge des Lei
ters des Büros ebenfalls von der AKPE getragen. 
Damit soll gesichert sein, daß die Interessen der 
Nutzerseite Universität insoweit unmittelbar Ein
gang in den Planungs- und Bauführungsprozeß der 
AKPE finden, als sie von den Organen der Gesell
schaft als' im Rahmen ihrer Zielsetzungen liegend 
anerkannt werden können. 

1.10.5. ,Bund - Stadt Wien-Komitee. 
Das Komitee hat insbesondere über Anträge der 

Planungskommission Neubau AKH, der Medizini
schen Fakultät der Universität Wien, des Anstalten
amtes der Stadt Wien und der AKPE zu beraten, 
wobei letztere bei der Antragsformulierung und 
zugehörigen Meinungs- und Willensbildung sach
verständig und gutächtlich zur Verfügung zu ste
hen hat. 

Als Erledigungen erstattet dieses Komitee Emp
fehlungen an die AKPE, die diese der geschäftsord
nungsgemäßen Behandlung zuführt. 

Die Berichtspflicht der in dieses Komitee entsen
deten Beamten sowie die Vertretung der beteiligten 
Ressorts im Aufsichtsrat der AKPE sichert die ent

,sprechende Information und Entscheidungsbeein
flussung durch die Ressortverantwortlichen. 

1.10.6. Der Abg. Steinbauer fragte Bürgermei
ster Gratz: 

Sie sagen am 14. Jänner; ich habe Sie eigentlich 
wörtlich hier zitiert, Entschuldigung, nicht Sie, der 
Vorsitzende des Ausschusses sagt, das Bund -
Stadt Wien-Komitee hatte keine Entscheidungs
kompetenz, es war eigentlich ein Diskussionsorgan. , 
Wie sieht dies aus Ihrer Sicht aus? 

Gratz: Es war sicher kein Entscheidungsgre
mium, aber ich meine, das Organ war in einer Form 
zusammengesetzt, daß, wenn man sich dort' über 
Dinge geeinigt hat, ist es dann sicher auf die for
melle Ebene transformierbar gewesen. Und das ... 

Steinbauer: Also ich kann annehmen, was im 
Bund - Stadt Wien-Komitee beschlossen oder dis
kutiert wurde, das sollte auch umgesetzt werden. 

Gratz: Ja. 

1.10.7. Abg. De. Steger fragte den Zeugen Sta
cher, wie regelmäßig ihm sein Vertreter im Bund -
Stadt Wien-Komitee berichtet: 

Dr. Stacher: Das ist verschieden, weil das Bund 
- Stadt Wien-Komitee auch nicht in ganz klaren 
Zeitgrenzen ; zusammentritt, sondern nur, wenn 
Fragen offen sind. Da ist manchmal ein Zeitraum 
von zwei bis drei Monaten, manchmal natürlich 
häufiger, weil die Fragen, die von der AKPE auch 

an die Nutzer gestellt werden, in verschiedenen 
Zeitabständen kommen. 

Im Bund - Stadt Wien-Komitee, das wir, die 
Frau Bundesminister Firnberg und ich, gegründet 
haben nach der Gründung der AKPE, sollen ja alle 
Dinge, die die Nutzer betreffen ... 

Dr. Steger: Wann ungefähr? 

Dr. Stacher: 28. Oktober 1975. 

Dr. Steger: Mit welchen Kompetenzen? 

Dr. Stacher: Mit den Kompetenzen, die Fragen, 
die die Nutzer betreffen, sowohl Spitalsverwaltung 
als auch das Bundesministerium, mit der AKPE 
abzuklären und falls dort keine Übereinstimmung 
erzielt wird, die politisch Verantwortlichen damit 
zu konfrontieren, damit auf der politischen Ebene 
Übereinstimmung erzielt wird. 

Dr. Steger: Hatten die eine Möglichkeit, der 
AKPE eine Weisung zu geben? 

Dr. Stacher: Sie hatten an sich keine Möglichkeit 
einer Weisung. 

Dr. Steger: Haben sie regelmäßig mit der AKPE 
Gespräche geführt, aber sie hätten. an sich der 
AKPE gegenüber nichts anordnen können. Dieses 
Komitee meine ich mit sie. 

Dr. Stacher: Nein, das Komitee konnte nichts 
anordnen, sondern es war ein Komitee; indem die 
AKPE ebenfalls vertreten war. 

Dr. Steger: Konnte die AKPE dem Komitee 
gegenüber etwas anordnen? 

Dr. Stacher: Anordnen eigentlich im üblichen 
Sinn nicht, sondern sie konnte nur die Problematik 
natürlich, wenn nicht geklärt war, an das Komitee 
heranbringen. 

Dr. Steger: Wer konnte dann der AKPE gegen
über etwas anordnen nach der formellen Situation? 

Dr. Stacher: Rein formell natürlich die Eigen~ 
. turnsvertreter Finanzstadtrat und Finanzminister. 

Dr. Steger: Was war dann der Sinn des Komi
tees, wenn die keine wirkliche Kompetenz ... ich 
definiere es jetzt so. Nach Ihren Worten ist es ein 
Aussprachegremium gewesen, aber kein Entschei
dungsgremium. . , 

Dr. Stacher: Es war ein Gremium, das eigentlich 
sicherstellen sollte, daß die Wünsche der Nutzer 
bei der Planung berücksichtigt werden. 

Dr. Steger: Das heißt also, es war ein Informa
tionsgremium in beide Richtungen, oder was? Ich 
bin mir noch immer nicht ganz klar, was es eigent
lich dann ist. 

Dr. Stacher: Tatsächlich spielt sich das so ab, 
und das Komitee besteht ,ja auch heute noch, daß 
wenn die drei, die vertreten sind: Stadt Wien als 
Gesundheitsverwaltung, Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung und AKPE, eine Pro-
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blematik ausgeräumt und durchdiskutiert haben 
und zu einem einhelligen Standpunkt gekommen 
sind, dann die AKPE das einfach durchgeführt hat. 

. Dr. Steger: Aber die AKPE war doch verpflich
tet, den Konsens herzustellen, das kann ja nicht so 
sein. Sie sagen jetzt, dieses Komitee konnte kein,e 
Anordnungen treffen, die AKPE konnte auch keine 
treffen. Wer konnte dann Anordnungen treffen? 
. Daß wir es personell einmal eingrenzen. 

Dr. Stacher: Rechtlich konnte die AKPE weder 
dem Ministerium noch uns natürlich Anordnungen 
geben und umgekehrt auch nIcht, aber das ist ja an 
sich ... 

Dr. Steger: Wenn zum Beispiel der Streit um die 
Größe der Ärztezimmer vor sich geht, wer kann 
dann die Entscheidung treffen und sagen, so groß 
sind sie, aus! 

Dr. Stacher: In dem Fall haben wir dann eine 
Eigentümersitzung oder eine Aktionärssitzung 
gemacht, und die Aktionäre haben dann diese Ent
scheidung getroffen. 

Es hat sich ja mit den Ärztedienstzi~mern de 
facto auch heuer, im Jahre 1980, so abgespielt, daß 
das Bund "- Stadt Wien-Komitee mit dem Profes
sorenkollegium und der AKPE nicht zu einem 
Konsens gekommen ist. Daraufhin wurde es an die 
Aktionärssitzung herangetragen, dort wurde bei 
der ersten Sitzung, ich glaube, Mitte Mai, ebenfalls 
noch keine Lösung getroffen. Daraufhin habe ich 
mich wieder informell und rechtlich eigentlich ohne 
Kompetenz mit allen Beteiligten zusammengesetzt. 
Wir -haben einen ganzen Sonntag lang diskutiert, 
haben einen Konsens erreicht. Den haben wir darm 
den Aktionären vorgeschlagen, und die haben ihn 
dann beschlossen. 

Dr. Steger: Wer war jetzt Ihr Vertreter im Bund 
- Stadt Wien-Komitee? 

Dr. Stacher: Im Bund - Stadt Wien-Komitee 
war zuerst der Dr. Czermak auch der Vorsitzende, 
dann war es der Dr. Wilfling, und jetzt ist es der 
Obersenatsrat Siebensohn. 

Dr. Steger: Das heißt, es war ein Aussprache-, 
ein Konsens-Gremium. Wenn dort Konsens erzielt 
wurde, ist dann die Frage zur Entscheidung noch 
woanders hingekommen,. oder hat dann die AKPE 
einfach· nach diesem Konsens entschieden? 

Dr. Stacher: Dann hat die AKPE natürlich nach 
diesem Konsens entschieden und hat es dem Auf
sichtsrat berichtet. 

Dr. Steger: Das heißt also, wenn Dr. Wilfling 
zum Beispiel als Ihr Vertreter im Bund - Stadt 
Wien-Komitee den Konsens erzielt hatte, dann ist 
das gar nicht unbedingt bis zu Ihneh gekommen, 
eine allfällig anstehende Entscheidung? 

Dr. Stacher: Ja, das stimmt. 

1.10.8. Abgeordneter Dr. Steger fragte dazu 
weiters dem Leiter der MA 17: -

Was hat nun das Bund Stadt Wien-Komitee 
zu diesem Zeitpunkt für Kompetenzen gehabt? 

Dr. Siebensohn: Das Bund - Stadt Wien"Komi
tee wurde unmittelbar nach Gründung der AKPE 
ins Leben gerufen. Es war damals unter dem V or
sitz der Frau Bundesminister Firnberg im Wissen
schaftsministerium eine 1}esprechung, wobei ein 
Beamtenausschuß - wenn man so will - ins 
Leben gerufen wurde, der zur Verbesserung der 
Kommunikation Bund - Stadt Wien auf der einen 
Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite 
dienen sollte. Darüber gibt~s einen Aktenvermerk, 
der genau festhält, wozu dieses Gremium ins Leben 
gerufen wurde. 

Dr. Steger: Haben die Entscheidungskompetenz 
gehabt? 

Dr. Siebensohn: Nein. 

1.10.9. In der erweiterten Aktionärsbespre
chung (Politikergipfel) vom 27. Mai 1980 wurde 
eine Institutionalisierung regelmäßiger Nutzerkon
takte auf höchster Ebene zwischen dem Bundesmi
nisterium für Wissenschaft und Forschung einer
seits und dem amtsführenden Stadtrat für Gesund
heit und Soziales andererseits beschlossen. 

Demnach ist über Fragen, für welche im Komitee 
kein Konsens zwischen den Nutzern erzielt werden 
konnte, von den erwähnten Politikern gemeinsam 
zu entscheiden. 

1.10.10. Um eine Vorstellung über die Intensi
tät der Abstimmung des Projektes mit den Nutzer
intentionen zu vermitteln; ist auf eine Passage in. 
der Aussage Ing. Parzers im Zusammenhang mit 
der Erarbeitung eines dem letzten Stand entspre
chenden Raum- und Funktionsprogranimes hinzu
weisen: Wir haben seiU·975 rund 1400 Gespräche 
mit der Fakultät und mit den Betreibern abwickeln 
müssen, um dieses Ergebnis, nämlich einen Ent
wurf, zustande zu bringen. 

1.10.11., In diesem Zusammenhang fragte der 
Abgeordnete Dr. Steger: Daher ist meine Frage, ob 
Ihnen von kompetenter Seite über diese Zielvorstel
lungen mündlich etwas gesagt wurde? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja und nein. Man kann das 
nicht so sagen. Ja insoferne, als wir vom Aufsichts
rat verhalten waren, nach Tunlichkeit den Nutzer
konsens herzustellen. Der Begriff des Nutzerkon
senses, das Ja der Fakultät ist vertraglich oder war 
vertraglich ja nirgendwo festgehalten, sondern. es 
kam indirekt durch die Stimme von Ministerialrat 
Loicht als Vertreter des Wissenschaftsministeriums 
im Aufsichtsrat zum Wirken. 

Dr. Steger: Wir kommen gleich zurück zur Fra
gestellung, wie Ihre persönlichen Zielvorstellungen 
~aren, aber darf ich da die Frage dranhängen: Tra
ten die KlinikVorstände bei ihren Wünschen, die sie 
geäußert haben, alleinverantwortlich im eigenen 
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Wirkungsbereich allf oder haben sie die artikuliert 
ausschließlich unter der Aufsicht des Bundesmini
sterium~ für Wissenschaft und Forschung? 

Dipl.-Ing. Winter: Weder·noch. Um persönliche 
Auswüchse oder überspitite Forderungen zu ver
hindern, wurde die Baukommission der medizini
schen Fakultät relativ bald nach der AKPE-Grün
dung ins Leben gerufen. Diese Kommission, für die 
das UOG maßgebend war, hat - ich kann miCh 
daran ~och genau erinnern - vom Ministerium 
eine Arbeitsteilung erhalten, so quasi, wofür ist die 
Baukoclmission der Fakultät selbst verantwortlich' 
und weiche Entscheidungen sind ~em Ministerium 
vorbehalten. Es ging also nicht in einem konkreten 
Einzelproblem darum, das Ja des Klinikvorstandes 
zu bekommen, sondern das Ja der Baukommission. 
- Ist die Frag~ damit beantwortet? 

Und weiters: 

Dipl.-Ing. Wmter: Sagen wir so - man muß das 
an Hand' des Arbeitsgeschehens sehen -: An der 
vordersten Arbeitsfront standen die Architekten, 
die medizinisch-technische Planungsfirma und spä
ter die ,Betriebsorganisationsplanung, die in einer 
Unzahl i: von Arbeitsgesprächen den sachlichen 
Inhalt der gesamten Planung bestimmt hat. Das war 
sozusag!!n die erste Instanz. In der zweiten Instanz 
mußten' in Abschlußbesprechungen die Klinikvor
stände damit einverstanden sein. Und nun ist das ja 
ein bekanntes Problem im Allgemeinen Kranken
haus, daß es durch die Doppelkliniken manchmal 
divergierende Wünsche gab und wahrscheinlich 
heute n\i>ch gibt. . 

3. Instanz: Erst, wenn die Wünsche der Nutzer 
. in diesen. Gesprächen nicht befriedigt werden konn
ten, soclaß Konflikte, sachliche Konflikte hochge
spielt wurden, kam es an den Vorstand, der dann 
mitunteF mit den beiden VQ!,sitzenden der Baukom
mission,,\Professorert Deutsch und Steinbereithner, 
yersuch~ hat, eine Lösung zu finden. 

4. Instanz: Wenn auch hier keine amikale 
Lösung tnöglich war, ging es in .Gesprächen an das 
sogenanpte Bund - Stadt Wien-Komitee. 

Dr. Steger: Aus unseren Untersuchungen ergibt 
sich für mich der Eindruck, daß eine der wesentli~ 
chen Verteuerungsgrundlagen darin besteht, daß 
sich Politiker nicht sehr viel darum gekümmert 
haben, sondern den Nutzerkonsens immer stärker 
in den Vordergrund treten ließen von Personen, die 
nach derVertragskonstruktion nicht unbedingt ent
scheidungskompetent waren, es aber tatsächlich so 
gewesen j' ist, daß die AKPE-Vorstandsdirektoren 
gewußt haben, wenn sie diesen Nutzerkonsens her
beiführeh können, dann brauchen sie mit diesen 
Fragen hicht auf eine politische Entscheidungs
ebene kommen. 

Dipl.-~ng. Winter: Das ist richtig. 

Dr. Steger:Und hier ergibt sich für uns der Ein
druck, qaß eine gewisse Tendenz, ein gewisses 
Drängen'. der AKPE-Vorstandsdirektoren vorhan-

den war, den Medizinern bei ihren Wünschen 
nachzugeben. Wie sehen Sie das? 

Dipl.-Ing. Winter: Ja, diese Tendenz ist richtig, 
daß wir uns bemüht haben, diesen Nutzerkonsens 
herbeizuführeR, primär der Herr Parzer und ich.' 
Da aber natürlich untrennbar mit der Erzielung 
oder mit der Annäherung an den Nutzerkonsens 
die Kostensteigerung verbunden war, kam immer 
nach einer gewissen Zeit das Warnlämpchen. 
Schwaiger und hat gesagt: Hallo, geht nicht! 

Dr. Steger: Haben Sie erlebt, daß es je ein 
Machtwort der Frau Minister Dr. Firnberg gegeben 
hat, die da den Wünschen der Mediziner einen Rie
gel vorgelegt hat? 

Dipl.-Ing. Wmter: Ich kann mich an ein solches 
Machtwort nicht erinnern. 

Dr. Steger: Also schwächen wir Machtwort ab, 
sagen wir ein "Initiativwerden", bei dem jedenfalls 
gesagt wird: Hier ist die Grenze zum AKPE-V or
stand, weiter dürfen Sie nicht gehen, wenn kein 
Konsens erzielbar ist, dann haben die Mediziner 
Pech gehabt. Also eine Rückenstärkung der AKPE
Vorstandsdirektoren von politischer Seite. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich kann mich an so etwas 
nicht erinnern. Das hat es sicher auch nicht gege
ben, denn der letzte große Konflikt, der wirklich 

. große Konflikt mit der medizinischen Fakultät 
waren die Laborflächen. 

Und diesbezüglich gab es bis zu meinem Aus
scheiden eigentlich keine Klärung. Es gab sogar 
noch einen sogenannten Politikergipfel im Jahre 
1979 hier in den Räumen des Parlaments, bei dem 
man auch keine Klärung. herbeigeführt hat. Ich 
möchte das ganz salopp ausdrücken, man hat uns 
den Ball zurückgegeben, einigt euch mit den Klini
kern. 

1.11. APAK 

1.11.1. Das Kontrollamt führt dazu aus: 
Die Festlegung des Personalst~ndes und der 

Organisationsstruktur der AKPE erfolgte bereits 
. unter dem Gesichtspunkt, daß ein Großteil der Pro
jekt-Management-Aufgaben von einem Dienstlei
stungsunternehmen erfüllt werden sollte. 

Beim Vorstand existierten bereits von Anbeginn 
Vorstellungen über die Installation einer zu beauf
tragenden Projekt-Management-Gruppe mit ver
schiedenen klar abgegrenzten Einzelarbeitsgebie
ten. 

1.11.2. Dem Aufsichtsrat wurde am 3. Oktober 
1975 vom Vorstand ein Durchführungs-Organisa
tionsmodell für die Projekt-Management-Gruppe 
im Zusammenspiel mit der Organisation der AKPE 
vorgelegt. Danach sollte die Projekt-Management
Gruppe in die Bereiche Bauwesen, Haustechnik, 
Organisation und Betriebsberatung gegliedert sein. 
Als Aufgaben wurden angeführt: Terminplanung 
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und Kontrolle, Kostenverfolgung (Gleitung), 
Finanzplan, Planverwaltung, Zubringerdienste für 
Ausschreibungen und Vergaben, Planungskoordi
nierung, Bauleitung und Bauüberwachung, 
Berichtswesen und Statistik, 1. Rechnungsprüfung, 
Abnahmen, Betriebsvorbereitungen, Datenbank 
(EDV), usw. Die Projekt-Management-Gruppe. 
wurde in der Mitte zwischen den Planungsfirmen 
und Konsulenten einerseits und den ausführenden 
Firmen andererseits dargestellt und die Funktions
weise des Organisationsmodells derart erläutert, 
daß die Planungsfirmen und Konsulenten ihr Pla
nungs- und Informationsvolumen zu den ausfüh
renden Firmen fließen lassen. 

.. Vom . Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Waiz, 
wurde geäußert, daß seiner Meinung die bei der 
IAKW gewonnenen Erfahrungen auch hier ange
wendet werden sollten. Ohne auf Einzelheiten der 
Vorstellungen des Vorstandes einzugehen, wurde 
der Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. 

1.11.3. In der Sitzung des Aufsichtsrates am 
22. Dezember 1975 wurde unter anderem die Ver
gabe eines Auftrages an ein~ Firmengruppe zur 
Durchführung des Projekt-Managements behan
delt. Der Besprechung des Aufsichtsrates lag ein 
Bericht des Vorstandes vom 17. Dezember 1975 
zugrunde, indem, ausgehend von der Zielsetzl,lng 
der Projektabwicklung, für die dafür notwendigen 
Leistungen für eine Dauer von rund zehn Jahren 
ein durchschnittlicher Personalstand von 130 bis 
140 Personen als erforderlich erachtet wurde. 

Dem Vorstand erschien es jedoch unmöglich, in 
Anbetracht des fachlich und organisatorisch 
schwierigen Projektes und Einstieges in einen 
bereits laufenden Planungs- und Baubetrieb eigenes 
Personal rechtzeitig und mit der erforderlichen 
Qualifikation und Erfahrung im Rahmen größerer 
Projektabwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im 
erforderlichen Gesamtumfang zu bekommen. Es 
war daher beabsichtigt, mit einem eigenen durch
schnittlichen Personalstand von 30 bis 40 Personen 
nur die wesentlichsten Aufgaben der Projektlei
tung, die Vergaben und die allgemeine Kontrolle 
der gesamten Projektabwicklung wahrzunehmen 
und sich zur Durchführung des eigentlichen Pro
jekt-Managements leistungsfähiger und erfahrener 
Ingenieurbüros als "Erfüllungsgehilfen" zu bedie
nen. 

Dazu wurde vom Vorstand gemeinsam mit der 
Bewerbergruppe AUSTROPLAN, ALLPLAN 
sowie die Architekten MARCHART, MOEBIUS, 
MOSER und Prof. Dr. WOJDA ein Leistungskata
log erarbeitet. 

1.11.4. Es wurde der Antrag gestellt, den Vor
stand zu ermächtigen mit der APAK einen Vertrag 
zur Erbringung der Projekt-Management"Leistun-" 
gen abzuschließen. 

Aus dem Protokoll dieser Aufsichtsratsitzung ist 
zu entnehmen, daß Mitglieder des Aufsichtsrates 

bei der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes 
Bedenken äußerten, weil an der APAK auch Fir
men bzw. Personen beteiligt wären, die das Projekt 
bzw. Einzelprojekte planen. 

Nach eingehender Diskussion kam der Auf
sichtsrat schließlich zum Ergebnis, daß der APAK 
als österreichischer Untemehmensgruppe der Vor
zug gegeben werden sollte, eine Entscheidung über 
die Beauftragung jedoch erst nach Vorliegen eines 
ausgefeilten Vertragsentwurfes getroffen werden 
könne. 

1.11.5. Am 20. Jänner 1976 legte der Vorstand 
der AKPE ~achVerhandlungen mit der APAK 
einen neuen Vertragsentwurf bezüglich Projekt
Management vor, der Grundlage für die Bespre
chung in der 8. Sitzung des Aufsichtsrates vom 
26. Jänner 1976 war. 

In dieser Besprechung wurde der einstimmige 
Beschluß gefaßt: Der Vorstand wird ermächtigt, 
einen Vertrag gemäß dem vorgelegten Entwurf 
nach Maßgabe des Besprechungsergebnisses abzu
schließen. 

1.11.6. Auf die Frage, welche Funktion die 
APAK seiner Ansicht nach gehabt hätte, antwortete 
Dr. Androseh: "Was bei der IAKW der Koordina
tor war." Auf die weitere Frage, ob dies eine Art 
Projekt-Management wäre, antwortete Dr. 
Androsch: "Ich will michjetzt nicht auf irgendwel
che Begriffe festlegen, am besten, man nimmt die 
Verträge her, und dort ist das definiert. Nur kenne 
ich die Verträge nicht, und ich würde es auch aus- . 
wendig nicht wissen." 

Des weiteren antwortete Dr. Androsch auf die 
Frage, ob er die Konstruktion AKPE"':'APAK für 
eine ideale halten würde: 

Dr. Androsch: Ich bin in den Details, in den 
technischen, überfragt. Aber dieselbe Form hat sehr 
gut funktioniert bei der IAKW. Aber ich meine: 
Das heißt nicht, daß es ein Patentrezept ist, mit den 
richtigen Leuten zum richtigen Projekt mag so 
etwas sehr gut funktionieren, und nicht ganz zur 
richtigen Zeit, zu einem anders gelagerten Projekt, 
ist es anders. 

1.11.7. Zu diesem Themenkreis fragte Dr. Ste
ger Stadtrat Mayr: 

Dr. Steger: Wie ist es dann zur Einsetzung der 
APAK gekommen? Haben Sie da zugestimmt im 
Rahmen des Aufsichtsrates und als Eigentümerver-
treter? . , 

Mayr: Nein. Weder noch. Das ist also in den 
Organe-n der AKPE--entSchiedenworden. 

Dr. Steger: Was sagen Sie zu dieser Milliarden
entscheidung ? 

Mayp Es ist damals von der Voraussetzung ~us
gegangen worden" daß sich dieses Modell 
anderswo bewährt hat und daß man dieses Modell 
daher auch für die AKPE verwenden soll. 
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Dr. Steger: Der Rechnungshof meint aber sinn
gemäß - ich glaube, auch das Kontrollamt, ich 
will mich jetzt nicht ganz festlegen, weil ich nicht 
weiß, ob mehr Kontrollamt oder mehr Rechnungs
hof -,' daß hier die AKPE einen Teil dessen, was 

'sie eigentlich' hätte machen müssen, weggegeben 
hat, um sehr viel Honorar weggegeben hat.W as 
sagen Sie dazu? 

Mayr: Natürlich, die APAK war und ist ein 
Organ i der AKPE. Daß es natürlich auch Kosten 
verursa,cht, war klar. Aber bei anderen Modellen 
hat sich das als sehr gut und als sehr zweckmäßig 
erwiesen, und es war daher anzunehmen, daß es 
auch b~i der AKPE zu guten Ergebnissen führt. 

Dr. ,Steger: Die Kontrollamt- und Rechnungs
hofkritik, daß die APAK ineffizient erarbeitet und 
sehr teuer ist, würden Sie nicht teilen? 

Mayr: Nein, die, teile ich nicht. Ich glaube, daß 
wir auf Grund des tatsächlichen Baufortschrittes 
auch feststellen können, daß tatsächlich in diesem 
Bereich Arbeit geleistet worden ist, die durchaus 
den Honoraren entspricht. 

1.11.8. In diesem Zusammenhange fragte auch 

Ing. Hobl: Was können Sie uns über die Rolle 
der AP AK sagen? 

Dr. Waiz: Zur Rolle der APAK ist folgendes zu 
~agen: Sie wurde konstruiert nach dem - wie ich 
sagen darf - glaube ich, bewährten Muster der 
Organisation bei der IAKW-AG, der Organisation 
der Gesellschaft, die die UNO-City gebaut hat. 
Dort hat man das Prinzip verfolgt, möglichst wenig 
Dinge im eigenen Gesellschaftsbereich zu tun, weil 
man ja das qualifizierte Personal für so kurzfristige 
Zeit auch nicht bekommt, und daher gewisse Auf
gaben - Zeitplanung, Bauleitung usw. - Firmen 
zu übertragen. Das ist bei IAKW die sogenannte 
A WI gewesen, und dem Modell entsprechend 
wurde'auch bei der AKPE der eigene Apparat nur 
im notwendigsten Umfang organisiert und wurden 
gewisse Aufgaben daher entsprechenden Firmen -
und das ist diese Arbeitsgemeinschaft APAK -
übertragen, damit nicht alle Aufgaben von der 
Gesellschaft selbst besorgt werden müssen. 

1.11.9. A~läßlich des Ortsaugenscheines am 27. 
August 1980 verschaffte sich der Untersuchungs
ausschuß auch einen Überblick über diesen Organi
sationsbereich, indem er sich die Situation und die 
Überl~gungen zu diesen Fragenbereich, von Dr. 
Schwaiger darlegen ließ: 

"Wir sind also bei der Übernahme der Geschäfte 
einerseits vor der Situation gestanden, ein laufendes 
Bauvorhaben fortzuführen, immerhin auch schon 
damals mit mehreren '100 Mio S Umsatz pro Jahr 
und aJ;ldererseits, erst einen Apparat als Aktienge-

, sellsch'aft aufbauen zu müssen, weil klar war, daß 
die bisherigen Organe sofort abgelöst werden muß
ten und auch von der personellen Seite, von den 

Einzelpersonen her, insbesondere von den Beamten 
des Bundes, nicht 'unbedingt der Wille vorhanden 
war, im Rahmen der Aktiengesellschaft hier weiter 
tätig zu sein. 

Es war uns klar, daß ein solcher Apparat etwa 
150 bis 200 Personen umfassen müßte, und wir 
standen also vor der Situation, diesen Apparat auf
bauen zu müssen. Daß das von vornherein nicht 
leicht ist, we~n man auf den Arbeitsmarkt geht und 
etwa 200 Personen aufnehmen muß, liegt glaube 
ich, auf der Hand, wobei noch die Schwierigkeit 
dazukommt, daß bei der Personalaufnahme eben 
der Nachteil besteht, daß dieses Bauvorhaben nur 
eine Beschäftigung auf Zeit'ist. Es ist also auch von 
der personellen Seite her schon schwer, erstens Per
sonal überhaupt zu bekommen und zweitens zu 
angemessenen Preisen zu bekommen. 

Daher haben wir uns beim Aufbau dieser Orga
,nisation Muster zum Vorbild genommen, die es 
schon im In- und Ausland gibt, die zum Beispiel bei 
der IAKW, aber auch im Ausland bei verschiedenen 
Bauvorhaben mit Erfolg praktiziert worden sind. 
Das heißt, wir sind davon ausgegangen, daß wir 
verschiedene Bauherrenfunktionen einer sogenann
ten Management-Gesellschaft übertragen wollen, 
bestehend aus einer Firma oder mehreren Firmen, 
die einerseits Erfahrung haben in der Abwicklung 
von Bauvorhaben und andererseits womöglich 
schon bei diesem Projekt tätig sein sollen, zumin
dest zum Teil tätig sein sollten. 

Wir haben eine Firmengruppe gebildet, die sich 
im Kurztitel mit APAK bezeichnet." 

1.11.10. An Hand von ausgehängten Schemata 
erläuterte Direktor Dr. Schwaiger weiter: 

"Diese AP AK besteht aus verschiedenen Firmen, 
und zwar aus der Architektengruppe, das war das 

, Element, welches das bisherige Wissen um das Pro
jekt fortsetzen sollte, in der weiteren Management
funktion eine Firma für den Bereich der Haustech
nik nämlich die Firma Allplan, die auch bei der 
IAKW, wie wir gehört haben, mit Erfolg tätig war, 
und als dritte Firma die Firma Austroplan, eine 
Gesellschaft, die auch vom Volumen her und von 
den Beteiligungen her - ich darf erinnern, es sind 
die Kammer der gewerblichen Wirtschaft und die 
Länderbank beteiligt - Vertrauen gehabt hat, 
sodaß wir dieser Firmengruppe zutrauten, dieses 
Management abzuwickeln. 

Primäre Aufgabe dieser APAK ist einmal die 
technische Koordination mit Terminplanung, 
Kostenplanung, Planungskoordination, Kostenver
folgung, soweit es auf der Planungsseite gelegen ist 
und letztlich auch die gesamte örtliche Bauaufsicht. 

Die Firmengruppe hat derzeit rund 11 0 Personen 
Personal inklusive unserer Personalkapazität 
beträgt somit die gesamte Abwicklungskapazität 
rund 190 Leute., Das ist durchaus vergleichbar, 
überhaupt wenn man die Volumen mit anderen 
Bauvorhaben vergleicht." 
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1. 11,H. Weiter: Ing. Parzer 
"Die APAK ist an sich ein Erfüllungsgehilfe, der 

von sich auch keine Entscheidungen treffen kann; 
keine Verträge abschließt und auch keine Aufträge 
erteilt. Offerte auf' Grund von Ausschreibungen 
werden wohl von der APAK geprüft, es kommt 
eine Stellungnahme, ein Prüfbericht, aber die Ent
scheidung liegt bei der AKPE. Es liegt auch die 
Administration des Auftrages bei der APAK, da die 
AKPE selbst den Auftrag ausschreibt. Sie hat an 
sich die Aufgabe, uns Entscheidungsgrundlagen zu 
erarbeiten und den ganzen Ablauf des Projektes 
koordinieren. Zum Beispiel hat sie die Terminpläne 
für die Ausführull,g und auch ,die ganzen Gespräche 
sowie für die Abwicklung der Planung zu erstellen, 
sie hat die einzelnen Sparten zu diesem Gespräch 
einzuladen. Das ist an sich das wesentliche, aber 
man kann nicht sagen, daß jetzt über die APAI\,das 
Projekt läuft. 

Müblbacher: Hat die APAK eine Kontrolltätig
keit auszuüben? 

Ing. Parzer: Die APAK hat eine Kontrolltätig~ 
keit vor allem in der Ausführung auszuüben, weil 
sie ja dort die Aufsicht macht. Also wir haben der 
APAK die Bauaufsicht übertragen, so wie es nor
malerweise bei einem kleineren Projekt der Archi
tekt macht. Dort hat sie eine kontrollierende Tätig
keit und zwar sowohl was die Qualität, die Quanti
tät als auch die Abrechnung betrifft." 

1.11.12. Nach der grundsätzlichen Genehmi
gung durch den Aufsichtsrat erfolgte am 30. Jänner 
1976 der Abschluß des Werkvertrages zwischen der 
AKPE als Auftraggeber und der APAK als Auftrag
nehmer. Nachfolgend werden die wichtigsten Ver
tragsbestimmungen angeführt. 

§ 1 (Gegenstand des Vertrages) 

Die AKPE überträgt der APAK die in § 3 
genannten Leistungen für das Bauvorhaben ,,Allge
meines Krankenhaus der Stadt Wien - Universi
tätskliniken" in Wien IX., und die APAK über
nimmt die Durchführung der genannten Leistungen 
im Sinne dieses Vertrages. 

. § 3 (Leistungen der APAK) 

Die von der APAKzu erbringenden Leistungen 
beziehen sich auf: 

die Bettenhäuser und den Flachkörper (Kern) 
die Hochvoltbunker 
das Wirtschaftsgebäude 
Verkehr,. Versorgung und Entsorgung in 

bau- und betriebstechnischer Hinsicht 

L11.13. Die in der beigeschlossenen Leistungs
übersicht, welche einen integrierenden Bestandteil 
dieses Vertrages bildet, beschriebenen Leistungen 
sind in folgenden Gruppen zusam,mengefaßt: 

1. Erarbeitung der für alle weiteren Tätigkeiten 
erforderlichen Ausgangsgrumtlagen unter Verwen
.dung des vorhandenen Informationsmaterials 

2. Planung der zukünftigen Projektorganisation 

1.11.14. Und weiters: 
3. Durchführung der Projektorganisation: 
Die Leistungen unter diesem Titel umfaßten 

unter anderem die Durchführun~ der zuvor geplan
ten Projektorganisation, die Uberwachung aller 
technischen und organisatorischen Folgeplanungen 
im Hinblick auf die Einhaltung der ORP-Vorgaben 
(ORP 1976) die Überwachung der Betriebsorgani~ 
sationsplanung und der Planung der medizintechni
schen Einrichtungen und Ausstattungen im Hin
blick auf Einhaltung der seitens der AKPE mit den 
späteren Nutzern abgestimmten ORP-Vorgaben 
auf technische Realisierbarkeit und auf sachliche 
Inhaltsprüfung im Vergleich zum Vertragsinhalt 
der BOP. 

Dazu fragte Dr. Steger den Zeugen Zippe, den 
zuständigen APAK-Sachbearbeiter für die BOP: 

" ......... Aber es hat doch die APAK die Erstel
lung der ,Betriebsorganisationsplanung laufend zu 
überwachen. Ist das nicht ein fragwürdiger 
Zustand, wenn der Überwacher, wenn auch in einer 
anderen Firmenkonstruktion, aber es ist ja dieselbe 
Person, gleichzeitig auf der Überwachungsseite 
und auf der ausübenden Seite tätig ist. 

Dkfm. Zippe: Die Betriebsorganisationsplanung 
haben wir nicht fachlich zu überwachen gehabt als 
APAK, sondern wir haben sie zu steuern und zu 
koordinieren gehabt. Eine fachliche Abnahme der 
Leistung erfolgte durch die Nutzer oder Betreiber 
selbst." . 

1.U.1S. Weiters sieht der Vertrag vor: 
4. Technische Planungskoordination 
Darunter fiel die Steuerung des Informationsflus

ses zwischen den Planern und den ausführenden 
Firmen, die technologisch-physikalische Kompati
bilitätsprüfung der einzelnen Planungen im Hin
blick auf Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit, 
verschiedene räumliche Koordinationsaufgaben, 
Koordination und Steuerung der Standardisierun
gen, usw . 

_ S. Leitung und Überwachung der Projektausfüh
rung 
- Dieser Tätigkeit wurde die Baustellenorganisa

tion mit Einsatzplanung und Koordinierung sämtli
cher am Bau beschäftigter Firmen, die Leitung der 
Projektausführung und die örtliche Bau- und Mon
tageaufsicht zugeordnet. 

Unter die Leitung der Projektausführung fielen 
unter anderem die AntragsteIlung für Teil- und 
Schlußzahlungen; die vorläufige und endgültige 
Abnahme der Lieferungen und Leistungen im Ein
vernehmen mit der örtli~hen Bau- und Montage
aufsicht, die Prüfung der betriebsfertigen Anlagen 
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auf Vertragsmäßigkeit und ErteÜung von Mängel
rügen. 

Unter die örtliche Bau- und Montageaufsicht fie
len unter anderem: Überwachung der Herstellung 
des Werkes auf Übereinstimmung mit den Zeich
nungen, Leistungsbeschreibung, technischen 
Regeln und behördlichen Vorschriften sowie des 
Zeitplanes. 

Abnahme von Teilleistungen. 
Prüfung aller Rechnungen auf deren Richtigkeit. 
Dazu, fragte Dr. Steger den Zeugen Stix, 

Geschäftsführer der Austroplan. 

Dr. Steger: Jetzt sind Sie in der APAK im Kon
trollwesen tätig? 

Ing. Stix: Ich bin nicht in der APAK als Kon
trollor oder im Kontrollwesen. Wir haben einen 
Auftrag .zu erfüllen zur Errichtung des Bauwerkes. 

, 
Dr. Steger: Schon. Aber im wesentlichen ja nicht, 

ihn zu planen, sondern die Baudurchführung zu 
überwachen. 

Ing. Stix: Zu koordinieren, wenn ich etwas höre. 

Dr. Steger: Heißt das, überwacht wird' nicht, nur 
koordiniert? 

Ing. Stix: Die Bauausführung wird überwacht. 

Dr. Steger: Von wem? 

Ing., Stix: Von uns auf Grund dFr vorhandenen 
Planung. Wir müssen differenzieren bei der Pla
nung, hier liegt die Verantwortung bei den Planen-
den... ' 

Dr. Steger: Ich glaube, es ist wirklich sprachver
wirrend, denn jedesmal, wenn das Wort Kontrolle 
fällt, verwahrt sich die APAK dagegen, daß sie 
etwas kontrolliert. Das fällt mir heute bei Ihnen als 
einen der soundsovielten Zeugen jetzt auf. Ich 
nehme an, daß ich damit noch keinen falschen V or
halt mache. Zunächst wird immer protestiert und 
gesagt: Nein, wir kontrollieren nichts. 

Der Zeuge Horny erklärte indem Zusammen
hang unter anderem, daß die APAK "die ja die 
Vergabe ausschreibt, die begleitende Kontrolle und 
die Aufsicht ist." 

1.11.16.. Laut § 4 dieses Werkvertrages nimmt_ 
die AKPE zustimmend Zur Kenntnis, daß die 
APAK bestimmte Teilbereiche der von ihr durchzu
führenden Leistungen dieses Vertrages an Herrn 
Prof. 01'.' Wojda überträgt. Die im Rahmen eines 
entsprechenden Subvertrages zu erfüllenden Lei
stungen beziehen sich im wesentlichen auf die 
Fachgebiete der Projekt~Organisation. ' 

Ferner iW.ird seitens der AKPE zustimmend zur 
Kenntnis genommen, daß die APAK für elektro
physikalisehe und medizintechnische Sonderaufga
ben die Firma Siemens als Subunternehmer heran
ziehen wi~d. 

1.11.17. Im § 6 dieses Vertrages sind die Pflich
.ten der APAK festgelegt. Hier wird unter anderem 
ausgeführt : 

. "Die APAK darf als Beauftragte derAKPE keine 
Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. 
Zu diesem Zweck hat die APAK durch wirksame 
interne Vereinbarung bzw. organisatorische Maß
nahmen und, entsprechende Personaldisposition 
dafür Sorge zu tragen, daß Unternehmer oder Lie
feranteninterbssen auch nicht mittelbar zum Tragen 
kommen könren." 

I 

1.11.18. Am 26. Mai 1976 schlossen' die 
erwähnten APAK-Partner den internen Arbeitsge
meinschaftsvehrag. Die Gesellschafter kamen darin 
überein, bestilnmte Arbeitsleistungen an Prof. Dr. 
Wojda als ständigen Subunternehmer zu übertra
gen. Prof. Wbjda war auch - wie unter Punkt 2 
ausgeführt -!Auftragnehmer im Rahmen der BOP 
und als solch9r Subunternehmer der ABO. 

Die als Subunternehmer der APAK beschäftigte 
Firma Siemeds ist gleichzeitig mit der Erstellung 
der medizinis~h-technischen Planung für das AKH 
betraut. I 

Das Kontrollamt führt zu diesen Tatsachen aus: 
"Das Kon~rollamt kann das im Aufsichtsrat 

geäußerte Argument des Vorstandes der AKPE, 
daß durch eire entsprechende Organisation der 
APAK bzw. Aufgabenteilung zwischen ihren Mit
gliedern vorg~sorgt wäre, daß eine Selbstkontrolle 
nicht stattfindr, nicht teilen. Durch die teilweise 
Personenidentltät sowohl im Kontrollbereich der 
APAK als auc'h bei den ausführenden Firmen (zB 

I bei den ArchitJkten Marchart und Moebius, bei der 
, mit der Planu~g bzw. Planungskoordinierung der 

med.-techn. Einrichtung betrauten Firma Siemens, 
aber auch bei ~em mit anderen Aufgaben - auch 
als Geschäftsführer der Firma AGIPLAN -
beschäftigten rrof. Dr. Wojda) erscheinen dem 
Kontrollamt Interessenskonflikte unvermeidbar. 
Weiters ist nicht auszuschließen, daß von den Mit
gliedern an dib APAK zur Verfügung gestelltes 
Personal bei Erfüllung der Aufgaben im Rahmen 
des Projektmarlagements in Konflikt mit Interessen 
jener ausführeriden Firmen gelangen, deren Dienst
nehmer sie sinli (laut Arbeitsgemeinschaftsvertrag 
tritt durch. die\ .. Abstellung des ~ersonals an. die 
AP AK keme r-nderung des Dienstverhältnisses 
ein)." 

I 
1.11.19. Wie weit Interessensverflechtungen 

reichen und ei~e Rolle spielen können ergab sich ' 
aus der Aussage des Zeugen Ing. Haslauer: 

Dr. Steger: I-kerr Zeuge! Sie haben heute gesagt, 
daß sie über Kdntaktleute Einblick hatten - "Sie" 
heißt jetzt Ihre IFirma - in die Konkurrenzofferte. 

Ing.Haslauer\ Ja. . 

Dr. Steger: r elche derartige Kontaktpersonen 
sind Ihnen bekannt, die Einblick gegeben haben? 
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Ing. Haslauer: Erstens war das im speziellen der 
Herr Martin (phonetisch) von der Firma Spar, der 
die Bauabteilung geleitet hat, und in einem anderen 
Fall der Herr Ing. Schaffer (phonetisch). 

Dr. Steger: Was hat dieser Ing. Schaffer zu tun 
gehabt? 

Ing. Haslauer: Der Herr Ing. Schaffer betreibt 
ebenfalls ein Planungsbüro, und damals ging es um 
das Mur-Center in Leoben, das wir als Generalun
ternehmer in Auftrag haben wollten. Er hat als Pla
ner Einsicht in den sogenannten Preisspiegel, der 
bei solchen Vergaben erstellt wird. Man hat uns 
dann Hinweise gegeben, wieviel wir über den Mit
werbern liegen. 

1.11.20. Zu diesem Werkvertrag existieren fünf 
Zusatzvereinbarungen, die die Einführung und pro
jektbegleitende Betreuung eines Anlagenkennzeich
nungssystems, die Abtretung von Teilleistungen an 
die AKPE und Zusatzleistungen infolge Projektser
weiterungen, die Erarbeitung eines Vorschlages f,ür 
die Hardware zum Betrieb einer technisch ökono
mischen Datenbank, die Erstellung der Software 
sowie Planung einer Instandhaltungsorganisation 
und Aufbau eines Instandhaltungsinformationssy
stems mit Hardwarevorschlag und Softwareent
wicklung 'zum Gegenstand haben. 

Anläßlich der Abtretung von Leistungen an die 
AKPE richtete diese am 9. Juni 1978 ein Schreiben 
an die APAK, in dem sie unter Hinweis auf zahlrei
che Gespräche und den Schriftverkehr bezüglich 
mangelhafter Erbringungenvon Einzelleistungen 
feststellte, daß noch immer Ausarbeitungen der 
APAK zum Großteil unbrauchbar und unvollstän
dig wären bzw. nicht mit der nötigen Sorgfalt bear
beitet und geprüft würden. Dies führt zu zusätzli
chen Belastungen der Mitarbeiter der AKPE, zu 
Terminverzögerungen und sei im Hinblick auf die 
gesteckten Projektziele nicht mehr zu akzeptieren. 
Die AKPE vertrat daher die Auffassung, daß 
gewisse Einzelleistungen bzw. Teile davon aus dem 
Werkvertrag mit der APAK vom 30.Jänner 1976 
auszuklammern wären und von der AKPE in 
Zukunft selbst erbracht würden. 

1.11.21. In der 28. Sitzung des Aufsichtsrates 
vom 28. Juni 1978 wurde der Vorstand ersucht, 
einen Bericht über die Tätigkeit der APAK vorzule
gen. Dieser Bericht wurde am 31. Oktober 1978 in 
der 30. Sitzung des Aufsichtsrates vorgelegt. 

Schwierigkeiten mit der APAK in der Anfangs
phase Gahr 1976) waren nach Ansicht des Vorstan
des damit erklärbar, daß entgegen den ursprüngli
chen Annahmen nicht ein kurzfristig zu adaptieren
des Projekt auszuführen war, sondern praktisch ein 

. - funktionell gesehen - neues Projekt entstand, 
welches auch nach dem Grundsatzbeschluß vom 
Jänner 1977 zahlreichen Änderungen unterworfen 
war. Allerdings mußte trotz dieser Schwierigkeiten 
bereits zum damaligen Zeitpunkt bedenklich stim-

men, daß Arbeiten, die zur Routine bei Bauvorha
ben - gleichgültig welcher Größenordnung -
gehören, vori der APAK nicht zufriedenstellend 
geliefert wurden. 

Die ersten zwei Jahre der APAK waren' dadurch 
geprägt, daß zwar Leistungen laut Vertrag erbracht 
wurden, die AKPE jedoch in einem Maße korrigie
rend und initiierend eingreifen mußte, das 
ursprünglich keineswegs beabsichtigt (und' auch 
nicht im Sinne der gewählten Aufgabenteilung 
AKPEI APAK gelegen sein konnte) war .. 

1.11.22 Um auf Dauer Doppelgleisigkeiten zu 
vermeiden, wurden nach monatelangen Verhand
lungen gewisse Leistungen aus dem APAK-Vertrag 
herausgelöst und das Pauschalhonorar der APAK 
um rund 62 Mio S gekürzt. 

Die Gründe für die - insgesamt gesehen -
nicht befriedigende Situation bei der Leistungser

. bringung durch APAK faßte der Vorstand wie folgt 
zusammen: 

- Unterschätzung des Projektes 
Daraus resultierend - Furcht vor Verlustge

schäft; Einsatz billiger und daher nicht qualifizier
ter Mitarbeiter. Erfahrenes Stammpersonal bei den 
Partnerfirmen war nicht ausreichend vorhanden. 

- Unzureichende Wahrnehmung der Interessen 
des Bauherrn 

Trotz vertraglicher Verpflichtung fehlte es an 
ausreichenden Initiativen und Durchsetzungsver
mögen gegenüber den Auftragnehmern des Bau
herrn. 

- Scheu vor der Verantwortung 
Leistungen guter APAK-Mitarbeiter kamen 

kaum zum Tragen, weil Bremseffekt der die 
APAK-Firmen vertretenden Organe vorlag. 

- Grundsätzliche Einstellung der APAK-Fir
men 

Falsche Prioritätensetzung, weil nicht die Wahr
nehmung der Bauaufgabe und deren Realisieru'ng 
nach den Vorstellungen des Bauherrn im V order
grund steht, sondern vielfach angestellte Untersu
chungen, ob für eine bestimmte Tätigkeit oder Aus
sage überhaupt eine vertragliche Verpflichtung 
besteht. Folge davon waren viele unproduktive 
Tätigkeiten sowohl bei APAK als auch bei AKPE. 

Obwohl somit der Zustand hinsichtlich der . Pro
jektabwicklung nicht als ideal zu bezeichnen wäre, 
bestünde laut Vorstand derzeit weder rechtlich 
noch faktisch eine Alternative. 

1.11.23. Nach eingehender Debatte dieses Vor
standsberichts beauftragte der Aufsichtsrat den 
Vorstand, Lösungen für diesen Prqblemkreis zu 
erarbeiten und weiters die APAK in geeigneter 
Form davon in Kenntnis zu setzen. 

In der 31. Sitzung des Aufsichtsrates vom 
31. Dezember 1978 berichtete der Vorstand ergän
zend über die getroffenen bzw. beabsichtigten 

4 
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Maßnahmen zur Verbesserung des Projektmanage
ments und zwar 

1. Einflußnahme auf die personelle Besetzung 
der Bauleitung in der APAK durch Einstellung 
eines qualifizierten Bauleiters 

2. Übernahme von Leistungen der APAK durch 
die AKPE im Bereich der Bauwirtschaft, verbunden 
mit einer Honorarreduktion bei APAK usw .. 

1.11.24. Die AKPE führt dazu aus: 
Die vom Kontrollamt aufgezeigten Schwächen 
der Projektmanagementgruppe sind nach Meinung 
des Vorstandes nicht auf die Vertragsgestaltung 
bzw. Leistungs-, Verantwprtungs- un~ Kompetenz
abgrenzung und die Organisation der Projektab
wicklung zurückzuführen, sondern irrl wesentlichen 
auf die bis zum heutigen ZeitPunt~ noch nicht 
bef~iedigend gel~sten Personalfrage . Der mehr
malige Wechsel In der Geschäftsfüh ng und die 
weitere Personalfluktation sind hierf'r ein deutli
ches Indiz. Aus diesem Grund ist aus eutiger Sicht 
die Firmenzusammensetzung der PAK nicht 
unproblematisch geworden. 

1.11.25. Das Kontrollamt führt w iter aus: 
Aus der Auf teilung der Manage entleistungen 

zwischen AKPE und APAK resul 'eren jedoch 
noch Überschneidungen zu anderen Planem und 
Organisaioren, die eine scharfe Ab renzung der 
Leistungen untereinander erschwer n, wodurch 
eine doppelte oder mehrfache Beza lung solcher 
Leistungen kaum verhindert werden anno 

Die AKPE erwiderte dazu: 
Zur Frage von teilweisen Überschn idungen von 

Leistungen verschiedener Auftragne mer ist zu' 
bemerken, daß diese - wie die u vermeidliche 
Arbeitsteilung für ein derart umfan reiches und 
komplexes Projekt - nicht zur Gänze. auszuschlie
ßen sind. Die "Technische Planungsk ordination" 
ist begrifflich sowohl im Architekte -Vertrag als 
auch im I AP AK -Vertrag enthalten, je och handelt 
es sich dabei um unterschiedliche Leis ungsinhalte. 

1.11.26. Der Wert dei Aufträge a, die APAK 
beträgt bis heute 1 054 571 Mia S. Das Kontrollamt 
führt dazu aus: . 

Rückblickend erhebt sich allerdings die Frage, ob 
die APAK tatsächlich der kostengünstigste Bewer
ber zur Erbringung der Managementleistung war, 
gelang es ihr doch, ihr ursprüpgliches Pauschal
Gesamthonorar von rund 719 Mio S (einschließlich 
Nebenkosten) innerhalb von fünf Jahren auf einen 
Auftragswert von mehr als 1 085 Mio S zu erhöhen. 
Diese enorme Honorarerhöhung wurde nicht nur 
durch die Wertsicherung und die Ausweitung des 
Projektes, sondern auch durch Neuverhandiung 
von Teilleistungen- wobei Leistungen und deren 
Honorare sogar reduziert wurden - bzw. Leistun
gen erzielt, deren Honorierung bei Abschluß des 
Hallptvenrages offen gelassen worden war, wobei 

Kalkulation des erforderlichen Personaleinsatzes 
sowie die Höhe des durchschnittlichen Mann
Monatssatzes, der auch vom Kontrollamt als nicht 
überhöht angesehen wird. Die Tatsache, daß sich 
das APAK-Honorar innerhalb von fünf Jahren 
neben zusätzlichen Leistungen im wesentlich auf
grund von kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen 
erhöht hat, spricht nicht gegen diese Auffassung, 
weil langfristige Verträge über Leistungen mit über
wiegenden Lohnkosten nur zu veränderlichen Prei
sen zustande kommen. 

Die Gegenäußerung des Kontrollamtes lautet: 
Was die behauptete Preiswürdigkeit des APAK

Angebotes betrifft, wird nochmals darauf hingewie
sen, daß zur Beurteilung der Angemessenheit des 
Paus.chalhonorares jedenfalls auch die Qualität der 
erbrachten Leistung heranzuziehen ist. Unter die
sem Gesichtspunkt erscheint dem Kontrollamt, wie 
bereits erwähnt, das Honorar als nicht angemessen. 

1.11.28. Zur Grundsatzfrage der Weitergabe 
von Leistungen dUrch die AKPE an die APAK 
führte das Kontrollamt aus: 

Die Weitergabe von wese~tlichen Aufgaben der 
Abwicklung des Planungs- und Baugeschehens .von 
der verantwortlichen Planungs- und Errichtungsge
sellschaft an die APAK kann vom Kontrollamt in 
der Art, wie sie vorgenommen wurde, nicht positiv 
beurteilt werden. Dadurch Wurde nämlich die Ein
heitlichkeit der Leitung und Bearbeitung des durch 
ständige Änderung bzw. Ausweitung ohnehin 
schon kaum überschichtlichen Gesamtprojektes 
unnötig, und auch auf kostspieleige Weise, weiter 
erschwert. . 

Wenn man weiters bedenkt, daß durch diese 
Konstruktion die öffentlichen Interessen verpflich
tete AKPE und die an erwerbswirtSchaftlichen 
Grundsätzen orientierte APAK gezwungen gew~
sen wäre, in engster Zusammenarbeit das Werk 
gemeinsam aUszuführen, wird offensichtlich, daß 
dieser Interessensgegensatz einem gemeinsamen 
Vorgehen nicht förderlich sein konnte. 

Es wurde vom Kontrollamt bereits mehrmals, 
auch in Vorberichten, festgestellt, daß die AKPE 
selbst nur unzureichend mit fachkundigen Personal 
betreffend die Konzeption und betriebliche Organi
sation einer Universitätsklinik von der Komplexheit 
und Größe des AKH-Neubaues ausgestattet war. 
Es wäre daher zu erwarten gewesen, daß. die AKPE 
diesem Mangel wenigstens durch eine entspre
diesen zusätzlichen. Leistungen ein relativ hoher 
Mann-Monatssatz zugrundegelegt wurde. 

1.11.27. Die AKPE führte dazu unter anderem 
aus: 

Immerhin sind fast 60 Prozent des APAK-Auf
trages leistungs~ und honörarmäßig im Sinne der 
Teilleistung "örtliche Bauaufsicht" nach der GOA 
definiert. Aus diesen Vergleichen ergibt sich die 
Preiswürdigkeit des APAK-Angebotes. 

Wesentlich für die Beurteilung war ferner die 
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chende Auswahl der Mitglieder des Projektmana
gements abgeholfen hätte. Dies war jedoch weitge
hend nicht der Fall. 

1.11.29. Die AKPE erWiderte in ihrer Stellung
nahme: 

Für die getroffene Auswahl der Mitglieder der 
APAK waren die bei Vertrags abschluß maßgeben
den Zielsetzungen und die daraus folgenden Lei
stungsschwerpunkte - nämlich die Planung und 
die bereits begonnene Ausführung des Projektes 
fortzuführen - entscheidend. Es bez'iehen sich 
daher rund 60% der APAK- Leistungen auf die 
Bauausführung (Bauaufsicht, Abrechnung). Daß 
nicht nur ein - funktionell gesehen - neues Pro
jekt, sondern auch die Programmierung neu erstellt 
werden mußten, sodaß erst im Jänner 1977 der 
Projektumfang dem Grundsatz nach festgelegt 
werden konnte, war nicht vorherzusehen. 

Rückschauend ist daher aus heutiger Sicht dem 
Kontrollamt beizupflichten, daß die Einbeziehung 
einer Gruppe mit speziellen Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Programmierung und Betriebsorganisa
tion von modernen Universitätisklinken von Vorteil 
gewesen wäre. 

1.12. FUNKTION DER EIGENTÜMER
VERTRETER (AKTIONÄRSGESPRÄCHE) 

1.12.1. Zur Beschlußfassung über rein gesell-, 
schaftsinterne Belange sind die Aktionäre allein im i 
Rahmen der durch das Aktiengesetz bestimmt~n I 
Form von Hauptversammlungen regelmäßig I 

zusammengetreten. Die Beratung und Beschlußfas
sung von Angelegenheiten, die außerhalb der aktio
närsrechtlichen Entscheidungskompetenz der 
AKPE und deren Organe gelegen waren, erfolgte 
in sogenannten "Erweiterten Aktionärsbesprechun
gen" (auch "Politikergipfel" genannt). Ständige 
Teilnehmer an diesen "Erweiterten Aktionärsbe
sprechungen" waren neben den für die Wahrneh
mung der Beteiligungsrechte zuständigen obersten 
Organen des Bundes und der Stadt Wien, nämlich 
dem Bundesminister für Finanzen und dem amts
führenden Stadtrat der Geschäftsgruppe für Finan
zen und Wirtschaftspolitik, auch die nach den ein
schlägigen Zuständigkeitsbestimmungen für das 
Wiener AKH zuständigen Organe, nämlich der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
und der amtsführende Stadtrat für Gesundheit und 
Soziales. An einzelnen dieser "Erweiterten Aktio
närsbesprechungen" haben überdies der Herr Bun
deskanzler, der Bürgermeister der Stadt Wien und 
die Bundesminister für Bauten und Technik sowie 
für Gesundheit und Umweltschutz teilgenommen. 

1.12.2. Seit Gründung der AKPE am 9. Sep
tember 1975 haben insgesamt sechs solche "Erwei-

terte Aktionärsbesprechungen" stattgefunden und 
zwar am 18. März 1976, am 31. Jänner 1977, a~ 
3. Juli 1979, am 27. Mai 1980, am 18. Juni 1980 
und am 22. Dezember 1980. 

In diesem Zusammenhang sei auf die folgenden 
Aussagen von Dr. Androsch verwiesen: 

,I "Wenn ich das vergleiche mit den anderen Groß
ibauvorhaben, so hat es keines gegeben, bei dem so 
viele Besprechungen auf höchster politischer Ebene 
der Eigentümervertreter erforderlich waren. Diesen 
ging naturgemäß auch eine entspr~chende Informa
'tion seitens des Aufsichtsratsvorsttzenden voraus. 
Bei anderen Vorhaben, den schon vorhin erwähn
ten, war das praktisch nie der Fall. Bei der Tauern~ 
autobahn hat es innerhalb von zehn Jahren eine 
einzige derartige Besprechung gegeben, bei der 
IAKW erinnere ich mich an keine, Arlbergtunnel 

: und Gleinalmautobahn auch nicht. Ich will damit 
'andeuten, daß es üblich ist - das ist ja der Sinn 
dieser Organisationsstrukturen, das ergibt sich aus 

,dem Aktiengesetz -, daß diese Aufgaben von den 
,Organträgern und hier vor allem dem Vorstand 
erfüllt werden." 

1.12.3. Darauf die weitere Frage von Abg. Dr. 
Nowotny: 

Herr Vizekanzler ! Können Sie vielleicht etwas 
näher ausführen, wieviel und in welcher Form diese 
Einschaltung der Politiker erfolgt ist? Sie wissen, 
der Rechnungshof hat das als einen der Punkte 
moniert, daß der Einsatz der Politiker aus seiner 
Sicht zu spät oder zu indirekt erfolgt ist,_ 

Dkfm. Dr. Androsch: Bei der Tauernautobahn 
ist es keineswegs moniert worden, obwohl ungleich 
weniger solche Besprechungen statt.gefunden 
haben. Also immer offenbar dann, wenn dleÜrgan

, träger allein nicht weiterkamen, haben sie gebeten, 
so einen Politikergipfel herbeizuführen. Gegen-
stand - ich glaube, es waren insgesamt fünf in die
sem Zeitraum - war, eine Kostenlimitierung her
beizuführen, eine Kostenreduktion in bestimmten 

: Bereichen, indem verschiedene schon geplante Ein
, richtungen gestrichen wurden, ein Zeitlimit vorzu
geben und vor allem bis zuletzt den schwierigen 
Nutzerkonsens herbeizuführen, weil hier die wider
streitenden Interessen der Spitalsführenden einer
seits und der Klinkverantwortlichen andererseits 
immer bestanden haben, sicherlich noch immer 

. bestehen, aber ich glaube, weitgehend ausgeräumt 
i werden konnten durch zwei Sitzungen in diesem 
: Jahre. (gemeint ist das Jahr 1980) 
I 

1.12.4. Gegenstand der Beratungen In den 
Erweiterten Aktionärsbesprechungen" waren 

, durchwegs Fragen grundsätzlicher Bedeutung, 
: deren Lösung von der Natur der Sache her nicht 
I der AKPE bzw. deren Organen allein überlassen 
, bleiben konnte. So wurden in den einzelnen Sitzun
. gen insbesondere folgende Themen behandelt: 

.-' 
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Sitzung am 18.März 1976: 

1. Kenntnisnahme einer aktuellen Kostenschät
zung per Dezember 1975 in der Höhe von 
18 000 Mio Schilling. 

2. Kenntnisnahme der wesentlichen Aussagen 
der Gutachtergruppe Seitz-Sienkiewicz-Kauf
mann (zB Bettenreduktion). 

3. Kenntnisnahme eines umfassenden Kataloges 
von Ein;parungsmöglichkeiten, insbesonders basie
rend auf Vorschlägen der Gutachtergruppe Seitz
Sienkiewicz-Kaufmann. 

4. Schaffung einer Abteilung "Betriebsführung" 
in der AKPE, welche bis zu einer endgültigen Ent
scheidung über die technische Betriebsführung des 
Gesamtkomplexes den Betrieb der bereits fertigen 
und laufend fertigge.stellten Teilkomplexe sicher
stellen soll. 

5., Vorlage eines Finanzierungskonzeptes binnen 
Jahresfrist. , 

6. Erarbeitung eines Grundsaizprojektes eines 
Raum- und Funktionsprogrammes (Organisations
struktur- und Raumprogramm, kurz ORP). 

7. Zustimmung zu einer weiteren Heranziehung 
der Firma Mediplan für eine projektbegleitende 
Gutachtertätigkeit .. 

Sitzung am 31. Jänner 1977: 

1. Definition des Projektumfanges unter Berück
sichtigung einer Alternative der Beschränkung des 
Neubauvolumens mit Generalsanierung von Altob
jekten. 

2. Kenntnisnahme der geschätzten Betriebsko
sten für das neue AKH. 

1: 

3. Beschlußfassung über das Grundsatzprojekt 
eines neuen Organisationsstruktur- und Raumpro
grammes. 

4. Kenntnisnahme der Schätzkosten in der Höhe 
von 18 100 Mio S zu Preisen per 1. Jänner 1976 
und der vorgelegten Finanzierungsvarianten sowie 
Beschlußfassung darüber, daß die erforderlichen 
Mittel voraussichtlich bis einschließlich 1980 aus 
den Budgets der bei den Gebietskörperschaften 
bereitgestellt werden sollen. 

5. Zustimmung, daß von der Heranziehung der 
Firma Mediplan zu einer projektbegleitenden . Gut
achtertätigkeit'Abstand genommen wird. 

Sitzung am 3. Juli 1979: 

1. Beschlußfassung über verschiedene Projektän
derungen und -erweiterungen sowie über die 
Kostenlimitierung in der Höhe von 20 000 Mio S 
zu Preisen per 1. Jänner 1976. 

2. Festlegung eines Teilinbetriebnahmetermines 
für das Jahr ·1983 und Kenntnisnahme der hiefür 
erforderlichen jährlichen Bauraten. 

Sitzun$ am 27. Mai 1980: 

1. Beschlußfassung über die Installierung einer 
"Begleitenden Kontrolle". 

2. Übereinstimmende Erklärung, daß alle weite
ren Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt der 
raschen Fertigstellung \ (Teilinbetriebnahme 1983 
und Vollinbetriebnahme 1987) und des am 3. Juli 
1979 beschlossenen Kostenlimits zu treffen sind 
und im Sinne dieser Zielsetzungen auch die ober
sten Nutzervertreter, nämlich der Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung und der amtsfüh
rende Stadtrat' für Gesundheit und Soziales, für 
eine rasche Entscheidungsfindung Sorge tragen 
werden. 

Sitzung am 18. Juni 1980: 

1. Kenntnisnahme des Projektstandes hinsicht
lich Planung und Ausführung sowie Bekräftigung 
der Absicht, das Kostenlimit von 20 000 Mio Sund 
die Baukubatur (von rund 2 840 000 m3

) nicht aus
zuweiten. 

2. Wiederholung der Beschlüsse vom 3. Juli 
1979, wonach alle Entscheidungen und Maßnah
men des Vorstandes unter dem Gesichtspunkt einer 
raschen Fertigstellung des Bauvorhabens und der 
Einhaltung des vorerwähnten Kostenlimits zu tref
fen sind und auch die obersten Nutzervertreter die 
hötigen Entscheidungen zur Erreichung dieser 
Zeilsetzungen herbeiführen werden. 

3. Beschlußfassung über Einsparungsmaßnahmen 
zur Einhaltung des am 3. Juli 1979 festgelegten 
Kostenlimits. 

4. Beschlußfassung darüber, daß die Bereitstel
lung des für den künftigen Betrieb erforderlichen 
Personals zum Zwecke der Einschulung ab Herbst 
1980 seitens der Stadt Wien veranlaßt werden wird. 

5. Einrichtung eines Planungsdirektoriums bei 
der AKPE unter Einschluß der Spitalsverwaltung 
der Stadt Wien und des Bundesministeriums . für 
Wissenschaft und Forschung zur Fortführung der 
Betriebsorganisationsplanung in Form einer opti
malen Kombination von Eigenleistung, Leistung 
und Spitalsverwaltung der Stadt Wien, Leistung des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und For
schung und Auftragsvergabe. 

Sitzung am 22. Dezember 1980: 

Beschlußfassung über die Durchführungsmodali
täten der Betriebsorganisationsplimung, 2. Teil. 

1.12.5. Informationsfluß I 

1.12.5.1. Zu diesem Themenkreis fragte 

. Dr. Steger: Welche konkrete Funktion hatten Sie 
dann als Finanzminister überhaupt im Rahmen der 
Errichtung des Neubaues des Allgemeinen Kran-
kenhauses ausgeübt? ' 

Dkfm. Dr. Androsch:Wie bei allen derartigen 
Projekten und Organisationsformen die Organisa
tionsstruktur herbeizuführen, sicherzustellen, daß 
sie funktionieren kann, wenn es Probleme gibt, die 
nicht aus ihr heraus offenbar gelöst werden konn-
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ten - Stichwort "Nutzerkonsens", - und die 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel im jährli
chen Budget zur Finanzierung. Und natürlich, 
soweit es in die Ingerenz des Finanzministeriums 
fiel, die Entscheidung über die Person in den Orga
nen, in dem Fall im Aufsichtsrat: 

Dr. Steger: Glauben Sie jetzt rückschauend, daß 
die Rechtskonstruktion AKPE mit allen Folgerun
gen - jetzt theoretisch, nicht von den handelnden 
Personen her- die beste Konstruktion gewesen 
ist? 

Dkfm. Dr. Androsch: Ich glaube, man kann diese 
Frage nicht isoliert von einem sehr großen und sehr 
komplizierten Bauwerk, das noch nicht fertig ist, 
allein beurteilen, sondern von allen anderen auch. 
Die IAKW ist fertig, die Tauernautobahn ist fertig, 
Arlbergtunnel ist fertig, Gleinalmautobahn ist fer
tig, schon von früher: Brennerautobahn ist eben
falls fertig. Ich glaube, daß sich diese Organisa
tionsform, an den erwähnten Beispielen dargelegt, 
bewährt hat, und ich meine, daß das auch bei allen 
aufgetretenen, beim und vor allem um das AKH 
. aufgetretenen Mißständen auch hier gilt, wenn ich 
für mich als Maßstab nehme, was vorher nicht oder 
nur sehr schleppend weitergegangen ist und was in 
der Zwischenzeit doch an Tempo des Baufort
schritts erreicht werden konnte. 

Und weiters: 

Dr. Steger: In welchem Ausmaß hätten nach 
Ihrer Auffassung die handelnden Personen in der 
AKPE - Vorstand und Aufsichtsrat - eine 
Berichtspflicht Ihnen gegenüber' gehabt, nach der 
gewählten Konstruktion, nach Ihren Vorstellungen 
wieder, das heißt nicht, wie sie wirklich berichtet . 
haben, sondern Berichtspflicht gehabt? 

Dkfm. Dr. Androscb:, Nur die, die sich nach dem 
Aktiengesetz ergibt. 

1.12.5.2. Auf die Frage, wie er sich gegenüber 
dem Aktionärsvertreter Dr. Androsch verhalten 
habe, antwortete der Zeuge 

Dr. Waiz: Es hat hier keine starre Spielregel 
gegeben, sondern ich habe fallweise über den Fort
schritt des Vorhabens berichtet. Insbesondere im 
Zusammenhang mit budgetären Belangen habe ich 
es keinesfalls als meine Aufgabe angesehen und 
würde es auch künftighin nicht so sehen, über jede 
einzelne Vergabe vorher zu referieren oder nach-
her zu berichten. ' 

Wesentlich war an meiner Berichterstattung 
sicher eines: daß ich dann den Herrn Vi~ekanzler 
informiert habe, wenn ich der Meinung war, daß 
auf Aktionärsebene Gespräche bzw. Entscheidun- . 
gen notwendig werden, und ich solche sogenannte 
erweiterte Aktionärsbesprechungen vorgeschlagen 
habe. Erweiterte Aktionärsbesprechungen heißt, die 
beiden Aktionärsvertreter Finanzminister, Finanz
stadtrat; Wissenschaftsminister und Gesundheits-

stadtrat als die beiden Repräsentanten der Nutzer
seiten. 

1.12.5.3. Befragt, in welcher Weise ihm vom 
Finanzminister Vorgaben hinsichtlich der Wahr
nehmung seiner Aufsichtsratsfunktion gemacht 
worden wären, antwortete 

Dr. Waiz: Das war deswegen nicht notwendig, 
weil es hier eine Praxis schon aus der Zeit der 
IAKW-::\G ge~eb~n ?at, also .es gab ~eine .An~ei
sung: Uber diese Dmge berichten Sie mir, über 
diese Dinge berichten Sie mir nicht. 

1.12.5.4. Dr. Steger befragte auch Bürgermei
ster Gratz. 

Dr. Steger: Der letzte Bereich. Treten die Klinik
vorstände bei ihren Wünschen, die sie da im Rah
men des versuchten Nutzerkonsenses zu äußern, 
treten Sie alleinverantwortlich im eigenen Wir
kungsbereich auf bei diesen Gesprächen oder unter 
der Aufsicht des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung? 

Gratz: Die formelle Sache kann ich nicht beant
worten. Aus der praktischen Sache weiß ich, daß sie 
jedenfalls allein auftreten. Ob allein verantwortlich, 
wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Aber daß sie 
gemeinsam auftreten - nicht bei mir -, aber ich 
weiß davon, sie treten jedenfalls - ich nehme an, 
ohne Einzelabsprache mit dem Wissenschaftsmini
sterium - etwa bei diesen Gesprächen, dieser 
Gesprächsrunde, die der Stadtrat Stacher in Inter
vallen zusammengerufen hat, auf. 

Dr. Steger: Die Frage ist, ob Sie wieder als Bür
germeister Informationsgespräche oder Absprachen 
darüber mit der Frau Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung geführt haben? 

Gratz: Nein. 

Dr. Steger: Also institutionalisierte Vereinbarun
gen gab es darüber nicht? Oder ist Ihnen nichts 
bekannt? 

Gratz: Nein. 

Dr. Steger: Könnte es so etwas gegeben haben, 
ohne daß Sie davon wissen? 

Gratz: Es könnte es gegeben haben, ich glaube 
nicht, nach meinem Wissen, daß es mit der Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
institutionalisierte Nutzergespräche gegeben hat. 

Dr. Steger: Ich möchte damit konkretisieren: Ist 
: es denkbar, daß Stadtrat Mayr es direkt mit der 
: Frau Minister vereinbart hat, 'wie es laufen soll, 
i ohne daß Ihnen eine Mitteilung zugekommen ist? 
Daß sich also eine Kompetenz vom Ressort zu den 

: Ärzten verschoben hätte? 

Gratz: Es ist denkbar, aber ich glaube nicht an 
eine solche formelle Vereinbarung. 
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1.12.5.5.· Zum gleichen Themenkreis fragte 

Dr.Gradischnik: In welcher Form haben Sie sich: 
darüber informiert, daß die Tätigkeit der AKPE,' 
den bei ihrer Gründung entwickelten Zielsetzungen. 
auch entsprochen hat? i 

Mayr: Das ist in mehr.eren Formen' geschehen. ! 
Das ist zunächst dadurch gesc~ehen, daß der Vor- i 
stand in Abständen' berichtet hat. Es sind die Gesell
schaftsversammlungen durchgeführt worden. Es i 
sind mir die schriftlichen Berichte von den Auf
s'ichtsratssitzungen vorgelegt worden und es sind 

. letzten E'ndes die Jahresberichte vorgelegt worden. 
Es hat darüber hinaus ständigen Kontakt mit den 
Aufsichtsräten gegeben, vor allem mit den von der 
Stadt Wien nominierten natürlich. 

tet hat. Waren Sie bei diesen Berichten wenigstens 
dabei. 

Dr. Homy: Nein, darf ich Ihnen da eines sagen: 
Es ist im Wesen eines Stellvertreters gelegen, daß 
der Stellvertreter keine Funktion ist, sondern die 
Funktion eben dann wirksam wird, wenn der 
eigentliche Halter, also der Vorsitzende, verhindert 
ist, dann bin ich tätig geworden. Nachdem der Vor: 
sitzende nicht verhindert war, ich glaube, das kann 
man aus den Protokollen sehen, ich erwähne es 
also, bin ich als Vorsitzender-Stellvertreter nicht in 
die Lage gekommen, die Ausübung durchzuführen. 

Steinbauer: Wie häufig sind diese Informationen 
an die Gemeinde Wien gegangen? 

Dr. Homy: Das kann ich nicht sagen, das müß-
1.12.5.6. Zu diesem Themenkreis wurde eben-, ten Sie den Herrn Stadtrat fragen. 

falls der Zeuge Dr. Horny befragt. 

Steinba:uer: Und jetzt glaube ich Ihnen ganz ein
fach nicht - entschuldigen Sie, wenn ich das so 
politisch-herb - sage, daß nur das Präsidium ab 80 
dann tagte und daß es vorher keine Information 
außerhalb des formalen Begriffs Präsidium zwi-: 
schen Waiz und Ihnen gegeben hat, außerhalb der: 
Protokolle der Aufsichtsratssitzung, so wie man:' 
halt kollegial zwischen Vorsitzendem und V orsit- , 
zendem-Stellvertreter sich gegenseitig am laufen-' 
den hält, wenn der eine der Vertreter der 50 Pro
zent Bund und der andere der Vertreter der 
50 Prozent Gemeinde Wien ist. So hätte ich es· 
zumindest erwartet. 

Dr. Homy: Ich darf Ihnen dazu klar und deut
lich folgendes sagen, Herr Abgeordneter. Ich stelle: 
einmal fest, und die Frage habe ich ja beantwortet, . 
- weil Sie meinen, mit der Novellierung des Syndi
katsvertrages, daß der Herr Sektionschef Waiz ja 
Vertreter der Stadt Wien war -, daß der Herr 
Sektionschef Waiz seine Aufgabe immer sehr' 
gewissenhaft erfüllt hat und daß er ja auch immer 
den Herrn Stadtrat direkt informiert hat. 

Steinbauer: Also der Sektionschef Waiz,...,... ich, 
glaube, das ist schon neu - hat den Stadtrat Mayr: 
oder Stadtrat Stacher oder welchen Stadtrat mei-' 
nen Sie jetzt, immer informiert? 

Dr. Homy: Ich darf noch einmal feststellen: Der! 
Herr Sektionschef Waiz hat in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender des Aufsichtsrates über wesentli
che Dinge den Stadtrat M;tyr informiert. Er hat, 
wie es seine Pflicht war,: den Herrn Stadtrat 
besucht, hat ihn um einen Termin ersucht und hat 
ihm über die Gesellschaft berichtet. Das ist also· 
bitte kein Geheimnis, Sie werden das in den Anfra
gebeantwonungen im Wiener Landtag auch nach-. 
lesen können. 

Steinbauer: Ja, jetzt ist aber die Gefahr, daß Sie 
zum funktionslosen Aufsichtsratsvorsitzenden
Stellvertreter geworden sind, wenn der Sektions
chefWaiz immer den Stadtrat Mayr direkt berich-

Steinbauer: Sie haben sich in Ihrer Eigenschaft 
als hochrangiger Gemeinde-Wien -Vertreter au,$ 
dem Finanzb~reich auch nicht erkundigt, wie dieser 
Informationsfluß läuft? 

Dr. Homy: Ich glaube nicht, ,daß man das so 
sehen kann, Berr Abgeordneter, Sie haben die 
Frage gestellt, sondern ich habe einen Jour fix mit 
dem Herrn Stadtrat Mayr, der wöchentlich ist, und 
da habe ich natürlich ihm auch über Dinge, die 
wesentlich erschienen, berichtet. Er hat auch die 
Protokolle gelesen. Der Herr Stadtrat hat sich auch 
von den Vorstandsdirektoren unmittelbar Bericht 
geben lassen und vor allem war auch der Herr Sek
tionschef Waiz eben, ich habe gesagt, daß er ein 
sehr gewissenhafter Mann für mich ist, dazu da, um 
ihn zu informieren. 

1.12.5.7. Dr. Siebensohn berichtete über den 
Informationsfluß zu Stadtrat Stacher: . 

Dr. Siebensohn: Was meine Person betrifft, so 
habe ich in unterschiedlicher Form, manchesmal 
mündlich, manchesmal schriftlich, die Verhand
lungsgegenstände erwähnt. Ich habe selbstverständ
lich über das Ergebnis dieser Besprechungen im 
besonderen im Bund-Stadt-Wien-Komitee berich
tet und die Protokolle zumindest zur Einsicht, aber 
ich glaube sogar automatisch, zur Kenntnisnah~e 
übermittelt. 

1.12.5.8. Der Zeuge Winter erklärte, zwei bis 
dreimal im Jahr mit den anderen Vorstandsmitglie
dern Kontakte mit Stadtrat Mayr gehabt zu haben. 
Dabei hätte der Vorstand zum Beispiel eine Tages
ordnung fÜr einen Politikergipfel abgesprochen. 

Im übrigen habe der Vorstand Stadtrat Mayr 
fallweise über Probleme- informiert, wie zum Bei
spiel das Zusammenspiel mit der MA 17 und die 
Bemühungen des Vorstandes, die Nutzer auf Seite 
der Stadt Wien mehr einzubinden usw. 
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1.12.6. Wahrnehmung der Entscheidungskom
petenzen 

1.12.6.1. Auf die Frage wie oft ihn Sektionschef 
Waiz informiert habe, antwortete der Zeuge 

Dkfm. Dr. Androsch: Also Bauherr ist die Gesell
schaft und nicht der Eigentümervertreter. Und 
wenn der Bauherr Probleme sah, die er im V or
stand und im über das sonstige Maß hinausgehend 
tätigen Aufsichtsrat die Notwendigkeit gesehen hat, 
die Eigentümervertreter zur Entscheidung aufzuru-

! fen, weil sie offenbar in den Organen nicht herbei
geführt werden konnten, so ist das geschehen. 
Nämlich sechsmal, was in anderen Fällen nicht der 
Fall war. 

Steinbauer: Sie haben sich also einmal im Jahr 
rund um den Politikergipfel vom Sektionschef 
Waiz informieren lassen. 

Dkfm. Dr. Androsch: Bei der Budgeterstellung, 
wenn es darum gegangen ist, und die Budgeterstel
lung zieht sich ja bekanntlich übe~ einige Zeit hin, 
wenn die relevanten Posten zur Diskussion stehen; 
ob das a) benötigt wird und ob der Baufortschritt 
ein solcher ist. Und das wurde positiv beantwortet. 
Und wenn etwas positiv von den Organen beant
wortet wird, dann sind andere Dinge nicht notwen
dig. Ich meine, bei einigen Dutzenden Gesellschaf
ten und bei einigen Bauträgergesellschaften war 
nicht einmal das in diesem Ausmaß erforderlich. 

1.12.6.2. Ferner antwortete Dr. Waiz auf die 
Frage, inwieweit ihm vom Finanzminister EinzeI
entscheidungen vorgegeben wurden: 

Dr. Waiz: Es hat sich nicht auf Einzelfälle bezo
gen, aber sicher war, daß meine Aufgabe darin 
bestanden hat - das war ja auch der Grund, die 
Begründung für die Gründung der Gesellschaft -, 
mit größter Effizienz das Bauvorhaben fortzuset
zen und möglichst analog zur IAKW vorzugehen. 

1.12.6.3. Zur Frage der Verantwortungsberei
che im Zusammenhang mit der Gründung der 
AKPE antwortete der Zeuge 

Gratz: Es ist sicher die Verantwortung für Ein
zelmaßnahmen, wenn Sie es so ausdrücken wollen, 
verlorengegangen, weil eben bei einer behördlichen 
Organisation, auch wenn die Verantwortung dele
giert ist, die Formalverantwortung natürlich immer 
beim Behördenleiter beziehungsweise beim politi
schen Ressortchef liegt. 

Also in diesem Sinn ist natürlich, formal gesehen, 
Einzelentscheidungsverantwortung von den Orga
nen des Bundes und der Stadt Wien an die Organe 
der AKPE übertragen woiden. 

1.12.6.4. Abg. Dr. Steger richtete an den Zeu
gen Gratz folgend~ Frage: 

Dr. Steger: Herr Zeuge, ab dem Zeitpunkt der 
AKPE-Gründung, welche Entscheidungen haben 

Sie im Zusammenhang mit dem AKH-Projekt per
sönlich getroffen? Sachlicher Natur. 

Gratz: Persönlich, allein, überhaupt keine. Ich 
meine, persönlich mitgetroffen jene, wo ich bei den 
erweiterten Eigentümergesprächen dabei war. Das 
war zwei- oder dreimal. 

Dr. Steger: Und bei personellen Entscheidungen, 
haben Sie Stadtrat Mayr beauftragt, sämtliche 
AKH-Agenden allein wahrzunehmen? 

Gratz: Nein, eine solche Beauftragung war nicht 
notwendig, weil es der Geschäftseinteilung .ent
spricht. 

Dr. Steger: Ist der auch automatisch zuständig 
für den Bereich des Stadtrates Stacher gewesen? 

Gratz: Nein, der Stadtrat Stach er hat von der 
Eigentümerseite her keine Kompetenz gehabt. Die . 
Kompetenz des Stadtrates Stach er hat sich ergeben 
als der oberste Chef jener Abteilung, die dann spä
ter einmal der 50prozentige Nutzer sein wird. Das 
heißt, ich kann es erläutern. Wir haben damals 
lange nachgedacht, ich habe zum damaligen Zeit
punkt die Meinung vertreten, daß es besser wäre -
zumindest von unserer Seite -, den Nutzer, der ja 
Forderungen zu stellen hat in den meisten Fällen, 
nicht gleichzeitig zum letztverantwortlichen Ent
s~heidungsträger zu machen. 

Dr. Steger: Das heißt jetzt konkret: Wofür war 
jetzt der Stadtrat Stacher überhaupt verantwort
lich? Aber nicht jetzt im Sinne von politischer Ver
antwortung, die man dann als Konsequenz daraus 
zieht, sondern was war in seiner Kompetenz über
haupt noch entscheidungsmäßig gegeben? 

Gratz: Naja, doch die Entscheidung über jene 
Forderungen und Ansprüche, die er, das heißt er 
persönlich ja nie, sondern seine Beamten, als 
zukünftige Nutzer an die AKPE herantragen. 

Und weiter: ' 

Dr. Steger: Das ist jetzt genau die entscheidende 
Frage, wenn man es näher sezieren will mit den 
Kompetenzen. Wir haben Stadtrat Mayr, wir haben 
Stadtrat Stacher als, wie Sie 'sagen, an sich gleich
rangig, mit verschiedenen Kompetenzen, wobei der. 
Eigentümervertreter der Stadtrat Mayr war, aber 
der Zuständige für Inhaltsfragen im Krankenhaus
bereich der Stadtrat Stacher. Fasse ich so richtig 
zusammen. 

Gratz: Ja, nicht für die Entscheidungen in 
Inhaltsfragen, sondern sozusagen für die Ansprü
che des Nutzers, was den Inhalt betrifft. 

Dr. Steger: Wer war dann für die Entscheidun
gen in Inhaltsfragen, also was dort konkret gebaut 
wird, welche Klinikform gewählt wird, wer war 
dafür von Ihrer Arbeitseinteilung zuständig? 

Gratz: Für die Entscheidung Vorstand und Auf
sichtsrat der AKPE, sofern es nicht so gewichtig 
war, daß sie es an eine Eigentümersitzung herange
tragen haben. 
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1.12.6.5. Auf den Hinweis Dr. Stegers, daß aus 
Unterlagen zu ersehen sei, Stadtrat Stach er habe bis 
1976 eine eher distanzierte Haltung zum AKH ein
genommen und sich erst ab diesem Zeitpunkt zu 
einem erhöhten Engagement beim AKH entschlos
sen, antwortete der Zeuge 

Gratz: Im wesentlichen ist es darum gegangen, 
daß Professor Stacher, wie ich glaube, richtiger
weise gesagt hat, der organisatorische Aufbau, das 
heißt, welche Abteilungen, welche Kliniken, usw., 
ist jedenfalls eine Entscheidung, die von der Klinik
seite her zu treffen ist, weil er nicht sagen kann, er 
betreibt andere Fachabteilungen als die Kliniker als 
Kliniken durchsetzen. Das heißt, hier ist ja mit die
ser Doppelkonstruktion . die Spitalsverwaltung 
jedenfaills der Betreiber jener Krankenbetten, die es 
an sich durch die Entscheidung der Universität, 
welche Kliniken es geben soll und wie viele, sozusa
gen vorgegeben ist. 

Das war zu diesem Zeitpunkt, wo es darum 
gegangen ist, was kommt alles hinein, sicher richtig. 
Es hat dann aber Professor Stacher selbst erkannt, 
und natürlich habe ich mit ihm Gespräche darüber 
geführt, er hat selbst erkannt, daß es ja für den Spi
talsbetreiber vom Standpunkt des Spitalsplanes 
interessant ist, welchen Stellenwert nimmt dann das 
Allgembine Krankenhaus einfach bei der ärztlichen 
Versorgung und nicht für Wissenschaft und Lehre 
ein; und er hat sich dann, wie gesagt, ohne formal 
kompetent zu sein, in der Form mehr eingeschaltet, 
als er eben auch aus seiner Funktion als Mediziner 
und Universitätsprofessor heraus mit den Kollegen 
auf der universitäten Seite formlos ohne Kompeten
zen immer wieder Gespräche darüber geführt hat. 

Dr. Steger: N aja, das heißt, Sie legen immer 
. Wert auf die Formulierung formlos und ohne Kom

petenzen. Wir wissen aber aus den anderen Zeu
genaussagen, daß der Nutzerkonsens, der soge
nannte Nutzerkonsens, ein höchstrangiges Ziel der 

I AKPE war. Und das heißt aber dann doch, dieser 
Nutzerkonsens, darüber Entscheidungen zu tref
fen, war ja nicht im Bereich der Geschäftsgruppe 
des Stadtrates Stacher. 

Gratz: Na ja sicher. Der Nutzerkonsens ist ja ein 
Dreiecksverhältnis. Das ist ein Konsens jeweils zwi
schen Einzelnutzer und AKPE und zweitens Kon
sens zwischen den einzelnen Nutzern. Ich meine, 
ohne Formalkompetenz sicher in dem Sinn, daß 
Professor Stach er nicht die Kompetenz gehabt hat, 
jetzt müssen wir uns auf eine bestimmte Sache eini
gen. Ich weiß, daß er, wie gesagt, er hat das als 
formlose Gespräche deklariert, und ich glaube, daß 
die sehr, sehr viel zum formalen Nutzerkonsen~ 
beigetragen h,,:ben. 

Dr. Steger: Ist Ihnen bekannt, daß esinstitutio
nalisierte Gespräche, das heißt jetzt vor allem, 
regelmäßige Gespräche, zwischen Stadtrat Mayr 
und Stadtrat Stacher gegeben hat? 

Gratz: Bitte, es hat sie gegeben. Ob sie in irgend
einer Form institutionalisiert waren, also mit 
bestimmten Wochentagen oder in bestimmten 

. Abständen, glaube ich nicht. Kann ich nicht sagen. 

Dr. Steger:. Haben Sie dazu irgendwelche Auf
träge gegeben für diesen Kompetenzbereich ? 

Gratz: Nein. 

Dr. Steger: Gab es im Rahmen der Festlegung, 
die sich, wie Sie ja sagen, ergeben hat, daß der 
Eigentümervertreter der Stadtrat Mayr ist, gab es in 
diesem Zusammenhang irgendwelche Anordnun
gen von Ihnen, wie diese Kompetenzabgrenzungen 
ausschauen soll? 

Gratz: Nein, Anordnungen nicht .. Aus den 
Gesprächen war klar, daß Stadtrat Mayr jedenfalls 
in den wesentlichen Fragen den Konsens, oder 
sagen wir, da es ja keine Formalhandlungen waren, 
die Übereinstimmungen mit Stadtrat Stacher sucht, 
war eine solche Anordnung nicht notwendig. 

Dr. Steger: Herr Zeuge ! Welche Informationen 
haben Sie persönlich zwischen 1975 und 1980 von 
Stadtrat Mayr und S~adtrat Stacher in diesen Fra
gen der Kompetenzen erhalten? Gab es das, institu
tionalisierte Kontaktnahme? 

Gratz: Es gab keine institutionalisierte Kontakt
nahrne. Ich meine, es gibt von mir mit jedem amts
führenden Stadtrat in nicht ganz gen au fixierten, 
aber regelmäßigen Intervallen natürlich Gespräche 
mit Informationen über den gesamten Geschäftsbe
reich. Und wenn bei dieser jeweiligen Zusammen
kunft Informationen aus dem Bereich AKPEvorge
legen sind, Baufortschritte usw., dann hat er sie mir 
natürlich gegeben. 

1.12.7 . 

1.12.7.1. Zum gleichen Vorhalt Dr .. Stegers 
antwortete der Zeuge 

Dr. Stacher: Das ist in diesem Sinne natürlich 
falsch ausgedrückt. Aber es stimmt ohne weiteres, 
daß ich mich bis zu dem Zeitpunkt nicht so massiv 
im AKH engagiert habe, aus dem einfachen Grund, 
weil ja bis dorthin kein Grund vorhanden war und 
weil bis dorthin die Organisation mit der AKPE 
scheinbar funktioniert hat. 

Als ich dann aber gesehen und dann gehört habe, 
daß das vergeben wurde, ohne daß ich informiert 
wurde, habe ich mehrfach Diskussionen mit der 
AKPE gehabt und gesagt, ich möchte natürlich 
mehr Information im vorhinein und nicht im nach-. 
hinein haben. Und das war das Ganze. Und ich 
habe damals immer gesagt und das sage ich auch 
heute, es wird, auch wenn es kompetenzmäßig 
anders verteilt ist, eben kein Mensch verstehen, daß 
der Gesundheitsstadtrat dort nicht mitmacht und 
ich werde mich, das war mehr oder weniger, wenn 
Sie . wollen, fast. als Drohung aufgefaßt, im Detail 
mit den Dingen beschäftigen. 
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Wie der Aktenvermerk von ihm aUs ausgelegt 
wird, der Wortlaut gibt das Gespräch dem Sinn 
nach wieder, aber nicht im Detail. Ich habe nur 
gesagt, ich werde mich mit dem AKH in mehreren 
Sitzungen ... Und ich habe auch sowohl vom Auf
sichtsratsvorsitzenden, als auch vom Vorstand der 
AKPE verlangt, daß wir häufiger Sitzungen zur 
Information haben. Die haben dann auch stattge
funden und es war immer wieder die Diskussion, 
wieweit die Information in wesentlichen Dingen, 
nicht in Detailfragen, an mich rechtzeitig heran
kommt. Denn ich habe meinem Gefühl nach man
che Informationen etwas zu spät bekommen, nach
dem der Beschluß gefaßt wurde. 

1.12.7.2. Dr. Steger fragte ferner Dr. Mayr 

Dr. Steger: Herr Stadtrat, jetzt Informationsfluß. 
Was war festgelegt, was mußte dem Eigentümer
vertreter Finanzstadtrat, dem Eigentümervertreter 
Bürgermeister der Stadt Wien berichtet werden von 
der AKPE? Haben Sie sich irgendwelche Entschei
dungen vorbehalten, haben Sie irgendeine Berichts
pflicht festgesetzt? 

Mayr: Nein, es sind keine Entscheidungen vorbe
halten gewesen, sondern es war die grundsätzliche 
Entscheidung durch die Eigentümer getroffen: 
Hier ist ein Werkvertrag für die Errichtung der 
AKPE zu machen. Es ist weder entschieden wor
den, welche Firmen im einzelnen zu beschäftigen 
sind, noch in welcher Form. Berichte sind, wenn 
Sitzungen gewesen sind,schriftlich erfolgt,' sind 
dann Probleme aufgetaucht, durch die Direktoren 
persönlich, wo sie meistens als Gesamtvorstand auf
getreten sind. 

1.1.3. KONTROLLE UND BERICHTS· 
PFLICHT DER AKPE 

1.1.3.1. Bestimmungen über eine Gebarungs
kontrolle durch Einrichtungen außerhalb . der 
Gesellschaft finden sich im Syndikatsvertrag nicht. 
Dies rührt daher, daß der Rechnungshof auf Grund 
seiner Kompetenzen zur Prüfung der Gebarung des 
Bundes und der Stadt Wien schon seit jeher über 
das Recht vedügt hat, die Gebarung rund um das 
AKH einer Überprüfung zu unterziehen. Die 
Gründung der AKPE veränderte zwar die Prüf
kompetenz des Rechnungshofes - er. war ab die
sem Zeitpunkt aus dem Titel der finanziellen Betei
ligung des Bundes an der Gesellschaft prüfberech
tigt -, nicht jedoch das Recht hiezu: 

1.1.3.2. Das Kontrollamt der St~dt Wien ver
fügte seit jeher nur über auf den Gebarungsbereich 
der Stadt Wien eingeschränkte Prüfmöglichkeiten. 
Mit Gründung der AKPE ergab sich keine Kompe
tenz für das Kontrollamt mehr. Da die zur Geneh
migung berufenen Organe nur bei mehrheitlichen 
Beteiligungen der Stadt Wien verpflichtet sind die 
Prüfbefugnisse sicherzustellen, und ein Prüfvorbe-

halt für das Kontrollamt keine Aufnahme in den 
Syndikatsvertrag fand, erlosch mit Gründung der 
AKPE die bisherige Prüfbefugnis des Kontrollam
tes. Durch auf schriftlichem Wege erzielten Kon
sens der Aktionärsvertreter wurde dem Kontroll
amt der Stadt Wien ein Prüfrecht eingeräumt. 

,1.1.3.3. Auf die Frage des Abgeordneten Dr. 
Gradischnik, warum erst nachträglich eine Prüf
möglichkeit für das Kontrollamt der Stadt Wien 
vorgesehen worden ist, antwortete Stadtrat Mayr: 

"Wir waren der Meinung, daß der Rechnungs
hof das Recht hatte und hat, nicht nur die AKPE 
zu prüfen, sondern auch die vorhergehende 
Arbeitsgemeinschaft Bund-Wien, sodaß der Rech
nungshof von Anbeginn der Bautätigkeit im 
Bereich des Allgemeinen Krankenhauses das Recht 
zur Prüfung gehabt hätte. Es ist dann, wie der 
Wunsch laut geworden ist, eine Prüfung durch das 
Kontrollamt vorzusehen, selbstverständlich diesem 
Wunsch nachgekommen worden, aber vom Prinzip 
her· meinten wir, daß die Kontrolle durch den 
Rechnungshof ausreichend ist." 

1.1.3.4. Zur Kontrolltätigkeit im Zusammen
hang mit dem Neubau des AKH fragte Hobl den 
Zeugen Delabro: 

"Dad ich Sie fragen, welchen Sinn Sie sehen in 
einer Kontrolle von einmaligem Vorhaben erst in 
einem Zeitpunkt zu dem die wesentlichen Entschei
dungen bereits umgesetzt worden sind, also wie Sie 
eingangs gesagt haben, Sie haben hintennach 
geprüft den Wohnbezirk und die Parkgarage und 

" 
Delahro: Bitte, hier dad ich auf meine ureigenste 

Meinung in Interviews, auf mehreren Tagungen, 
aber auch in der Fernsehsendung wirklich zurück
greifen. Ich halte nichts davon ab~uwarten, bis ein 
Milliardep.bauwerk fix und fertig bis zur letzten 
Kollaudierung abgerechnet ist, und dann kontrol
liere ich und stelle fest, daß das und das geschehen 
ist - wieder meine persönliche Meinung -, wenn 
ich von der Größenordnung des AKH ausgehe, so 
wird voraussichtlich unserer Generation, aber auch 
vielleicht die nächste Generation ein Bauwerk von 
diesem Volumina überhaupt nicht errichten, sodaß 
man sagen könnte, die nachgehenden Feststellun
gen haben prophylaktische Wirkung auf künftige. 
Weil der geht ins Leere, meiner Meinung nach. 

Das ist meine persönliche Meinung zu dem Pro
blem, die aber nicht neu ist, die ich aber schon 
anläßlich meiner Antrittsrede am 17. Juni 1970 im 
Stadtsenatssaal erklärt habe. 

Hohl: Herr Kontrollamtsdirektor! Sind Sie der 
Meinung, daß bei diesen außerordentlichen V orha
ben - Sie haben es uns jetzt charakterisiert, wahr
scheinlich sind das so Vorhaben, die alle vier Gene
rationen vorkommen -, sind Sie der Meinung, daß 
bei so außerordentlichen Vorhaben die von Ihnen 
.festgestellten Mängel hätten vermieden werden 
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können, wenn eine den Geschehnissen zeitlich 
nahere I\ontrolte stattgefunden hätte. Also wenn 
Sie schon als nicht gegeben, soweit ich mich erin
nere - aber wenn Sie zwei Jahre nach Beginn der 
Bauten im Wohnbezirk und der Parkgarage und 
der psychiatrischen Kinderklinik usw., schon als 
KOIitrollamt hätten tätig sein 'können? 

Delahro: Schauen Sie. Auch dazu ganz nüchtern. 
Ich glaube, man soll auch von uns aus - von jenen, 
die jetzt i:in der Kontrolle sind, .das gilt auch für 
meine Mitarbeiter - nicht von der Meinung ausge
hen, daßj wenn man jetzt in der Kontrollinstanz 
sitzt, daß!'man von vornherein die Gescheitheit mit 
dem I Löfiel gegessen hat. Man muß ja das ganz 
nüchtern:sehen, daß es die Kontrolle etwas leichter 
hat. Sie geht nämlich nachher - und' ist also nicht 
dem Tagesordnu~gsbetrieb ausgesetzt, daß unter 
Umständ~n eine Vergabe oder irgend etwas, um 
etwas nicht zu gefährden, vollzogen werden muß. 
Es ist bestimmt nachher leichter zu sagen, diese 
Vorgangsweise war nicht richtig, als wenn man im 
Geschehe!J drinnen steht. 

Wobei "aber ich mit meiner Meinung nicht hinter 
dem Berg stehe, aber ich glaube - wie es auch für 
die kleinste Einheit gilt -, wenn man vom Anfang 
an auf etwas aufmerksam gemacht .wird, hätte sich 
vielleicht Verschiedenes in anderen Bahnen abge
spielt. Bei der Meinung muß ich bleiben. 

Hobl: Herr Kontrollamtsdirektor ! Was waren 
die Gründe.- was wissen Sie darüber aus eigenen 
Wahrnehmungen, daß das nicht stattgefunden hat? 

Delabro: Ja bitte, daß es nicht stattgefunden hat 

Hobl: Es war eine Arbeitsgemeinschaft zwischen 
Bund und Stadt Wien, bevor diese AKPE gegrün
det wurd~. 

, . 

Delabro: Schauen Sie, es ist sehr schwer: Ich 
habe auch bewußt diesem Kapitel nicht allzuviel 
Raum gegeben, weil es mir wirklich ferne liegt, hier 
auf andere jetzt Steine abzuladen. 

Aber bitte. Jetzt müssen Sie mir gestatten, doch 
ein bißchen auf das Rechtliche und auf die Proble
matik einzugehen. 

HolJl: Ja bitte. 

Delabro: Sie haben selbst schon gesagt, Herr 
Vorsitzender, daß zunächst eine Arbeitsgemein
schaft war, zwischen Wien und Bund, und jetzt 
bitte meiner Ausdrucksweise besonderes Augen
merk zu schenken. Genau SO : SO ist das aufgeteilt 
worden c Und nur weil ich gerade den Blick nach 
links wende, den Herrn Stadtrat Goller als ein Mit
glied der jetzigen Wiener Landesregierung hier 
sehe, darf ich sagen, daß ein Kontrollrecht des 
Gemeindeorganes - Kontrollamt - bei einer Auf
teilung einer Gemeinschaft - gleichgültig, was es 
wäre, überhaupt einer Gemeinschaft' -, wo die 
Stadt Wien nicht mit mehrheitlich 50% beteiligt 
war, bis zur Verfassungsnovelle 1977 - die, glaube 

I . 
ich, Mitte 1977 in Kraft getreten ist - überhaupt 
nicht möglich war. 

Es war dem Kontrollamt nicht möglich. Mit der 
Verfassungsnovelle 1977 ist eine Bestimmung ein
getreten, die die Möglichkeit der Prüfung ermög
lichte unter Voraussetzung des Gemeindevorbehal
tes für diese Prüfung. Dieser Gemeindevorbehalt 
für diese Prüfung ist also mit dem Ersuchschreiben, 
dokumentiert mit dem Herrn Bürgermeister,' dann 
vom Jahre 1979, im Einvernehmen mit den beiden 
anderen Aktionären eingetreten. 

Ich darf aber gleichzeitig sagen, was Verfassung 
ist - das ist kein Abwälzen auf eine andere 
Behörde, aber nur entspricht es der Rechtslage - : 
Der Rechnungshof war von Anfang an berechtigt 

. und ermöglicht, sich· auch dieses Bauwerks anzu
nehmen; 

Was den Rechnungshof dazu bewogen hat, das 
nicht zu tun, habe ich aber auch keine Scheu, dies 
hier kundzutun, weil es der Wahrheit entspricht, 
ich habe immer gehört, daß der Rechnungshof per
sonalmäßig nicht in der Lage ist, diese zusätzlichen 
Aufgaben zu übernehmen, was auch hier immer in 
Sitzungen angeklungen ist, daß das bundesweit ist. 
Im Gegenteil, Sie haben immer uns apostrophiert, 
schauen Sie, Sie haben so viele Mitarbeiter, Sie sind 
nur für Wien zuständig, ich habe nur so viel Mitar
beiter und bin für die ganze Republik zuständig. 

üb jetzt eine falsche Prioritätensetzung im Zuge 
des Rechnungshofes erfolgt ist oder nicht, das steht 
nach meiner Beurteilung wirklich nicht zu. 

1.13.5. Darüber hinaus besteht seit 1980 für die 
AKPE eine periodische jährliche Berichtspflicht 
gegenüber dem amtsführenden Stadtrat für Finan
zen und Wirtschaftspolitik zwecks Vorlage dieser 
Berichte -an den zuständigen Gemeinderatsaus
schuß. Der Bericht hat zu beinhalten: 

1. den jeweiligen Planungsstand ; 
2. den Baufortschritt; -
3. den zur Vergabe gelangten Leistungsumfang ; 
4. die im Berichtszeitraum für die Errichtung 

aufgewendeten finanziellen Mittel. 
Diese Berichtspflicht hat ihre Ursache in einem 

Resolutionsantrag im Wiener Gemeinderat. Seine 
rechtliche Umsetzung ist durch entsprechende 
Maßnahmen im Bereich der AKPE erfolgt. Ein 
Bericht über den Zeitraum 1976 bis 1980 wurde 
bereits gelegt. 

1.14. BEGLEITENDE KONTROLLE 

1.14.1. Am 21. August 1980 hat der National
rat einen Entschließungsantrag der Abg. 
Dr. Gradischnik und Genossen angenommen, 
wonach beim Bau des AKH neben' der normalen 
aktienrechtlichen Kontrolle, der Kontrolle durch 
den Rechnungshof und das Kontrollamt der Stadt 
Wien auch eine begleitende Kontrolle auf der 
Ebene der Eigentümer unter Heranziehung des 
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ehemaligen Präsidenten des Rechnungshofes, Dr. 
Kandutsch, installiert werden solle. 

1.14.2. Die Aktionäre Bund und Wien sind 
daher ubereingekommen, eine solche begleitende 
Kontrolle als Organ der Syndikats partner im Wege 
der Erweiterung des Syndikatsvertrages vorzusehen 
und für die AKPE für verbindlich zu erklären. Die 
begleitende Kontrolle wurde so konstruiert, daß 
einerseits durch Berichterstattung an die Eigentü
mer deren Interessen sichergestellt werden und 
andererseits im Sinne einer präventiven Kontrolle 
der AKPE Entscheidungshilfen bei Grundsatzent
scheidungen angeboten werden. Das heißt,' die 
Kontrolleinrichtung ist der eigentlichen Entschei
dung vorgeschaltet. Von der Installierung dieser 
begleitenden Kontrolle wird die aktienrechtliche 
Verantwortung der Organe der AKPE nicht 
berührt. 

1.14.3. Für die Wahrnehmung dieser Kontroll
aufgaben wurde ein eigener Apparat aufgebaut. Es 
ist dies das AKH-Kontrollbüro. als Organ der 
Eigentümer. Der Leiter des Büros wi~d von der 
Syndikatsversammlung berufen und abgesetzt. Das 
erforderliche Personal stellen auf Vorschlag des 
Leiters die Republik Österreich und die Stadt Wien 
bei. Werkverträge sind im Einvernehmen mit Bund 
und Stadt Wien zu schließen. Bund und Stadt Wien 
haben sich verpflichtet, auf die Auswahl der Prüfge
genstände keinen Einfluß zu nehmen. ' 

1.14.4. Das Kontrollbüro hat folgenden Aufga
benkreis übernommen: 

1. Überprüfung der auf die vorhandene Ablauf
planu~g aufbauenden, laufenden und voraus
schauenden Kostenplanung mit den erforderlichen 
J ahresr~teIi. 

2. Überprüfung der Berechtigung der angestreb
ten Investitionen, insbesondere der mit großem 
finanziellen Aufwand verbundenen Investitionen. 

3. Aufzeigung von Möglichkeiten einer rasche
ren und kostensparenderen Umsetzung des Bauher
renwillens in Plan- und Baustrukturen. 

4. Aufzeigung von allfälligen zusätzlichen Mög
lichkeiten einer Kostenoptimierung aller Entschei
dungen in bezug auf Investitionskosten, Investi
tionszeit und Folgekosten. 

. 5. Kostenplanung, bezogen auf Investitionsko
sten unter getrennter Angabe der Erfordernisse für 
Lehre und Forschung und der Erfordernisse für 
den Spitalsbetrieb. . 

6. Beurteilung der Ergebnisse des F~lgekosten
auftrages betreffend den künftigen Betrieb des 
AKH. ' 

7. Prüfung der bestehenden Betriebsorganisation 
und Erarbeitung von Hinweisen auf Möglichkeiten 

- der Strukturverbesserung in den Ablauforganisatio
nen. 

8. Erarbeitung eines Systems für die regelmäßige 
und die stichprobenweise Kontrolle aller Geschäfts
abläufe. 

9. Mitwirkung an der Vorbereitung von Aus
schreibungen und Vergaben. 

10. Benennung jener Investitionen, die wegen 
ihres großen . finanziellen Erfordernisses einer' 
besonderen begleitenden Kontrolle bedürfen. 

11. Kontrollen über besonderes Ersuchen von 
Organen der AKPE nach Maßgabe der Möglich
keiten des Kontrollbüros. 

12. Sonstige Verbesserungsvorschläge. 

1.14.5. Bei unüberbrückbaren Auffassungsdi
vergenzen zwischen den Organen der AKPE und 
dem Kontrollbüro, hat dieses das Recht Einspruch 
zu erheben und darüber den Eigentümern zu 
berichten. Der Vorlage eines solchen Einspruches 
an die Eigentümer hat eine Befassung des' Auf
sichtsrates voranzugehen, der unverzüglich eine 
Überbrückung der Divergenzen zu versuchen hat. 
Gelingt dies, ist den Eigentümem hievon zu berich
ten, anderenfalls ist von den Eigentümerveruetern 
die endgültige Entscheidung zu treffen. 

1.14.6. Von seiten der Stadt Wien wurde hiezu 
die verfassungsmäßige Genehmigung durch einhel
ligen Beschluß des Stadtsenates unter Inanspruch
nahme seiner Notkompetenz am 11. November 
1980 gegen nachträgliche Genehmigung durch den 
Wiener Gemeinderat (einhelliger Beschluß vom 
14. November 1980) eingeholt. 

1.15. BAUDURCHFÜHRUNG 

1.15.1. Die Baudurchführung konnte beim All
gemeinen Krankenhaus nur etappenweise nach 
Maßgabe der Freimachung des vorgesehenen Bau
geländes erfolgen. So ergaben sich folgende Etap
pen: 

1964 bis 1968 wurde der Wohnbezirk mit den 
beiden Schwesternhäusern und dem Schulgebäude 
errichtet. Dies erfolgte nach dem Abbruch von zwei 
Krankenhauspavillons und des alten Einfahrtsge
bäudes. 

1968 bis 1975 wurde der Komplex Kinderklinikl 
Psychiatrie erbaut. Hiezu mußte vorerst die 
Anstaltsapotheke 11 provisorisch im entstandenen 
Schulgebäude untergebracht werden, sodaß der 
Abbruch des ursprünglichen Gebäudes der Anstalts
apotheke und eines Teiles der alten Neurologisch
Psychiatrischen Universitätsklinik erfolgen konnte. 

1970 bis 1974 wurde im Westen des Geländes, 
unmittelbar an die alte Psychiatrie angrenzend die 
Tiefgarage erbaut. . 

1972 startete die Errichtung des Hauptgebäudes 
im Osten des Geländes, nachdem verschiedene 
Werkstättengebäude und ein weiterer Teil der alten 
Psychiatrie abgebrochen werden konnte. 
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1.15.4. Von September 1976 bis Mitte 1980 ' 
wurde ein umbauter Raum von knapp 1,3 Mio m3 

geschaffen. Für die Erweiterungsbauten im Norden 
und Osten wurden 1979/80 fast 400000 m3 Erde 
ausgehoben, 14000 m Bohrpfähle eingebracht und 
Schlitzwände in einer Fläche von knapp 30 000 m2 

hergestellt. Für die Stahlbetonkonstruktionen wur
den seit. 1976 mehr als 55000 t Zement und mehr 
als 13 000 t Bewehrungsstahl verwendet. Für den 
konstruktiven Stahlbau der beiden Bettenhäuser 
wurden! knapp 6 000 t, für Stahlkonstruktionen für 
verschi~dene Haustechnikbereiche 1 400 t, für die 
Einbauschung der Transformatorenstationen mehr 
als 1 000 t Stahl eingesetzt. Es wurden 62000 m2 

Rostschutz und 28000 m2 Brandschutz aufge
bracht. Dachabdichtungen wurden im Ausmaß von 
50 000 rt12 vorgenommen. Am Flachkörper des 
Hauptgebäudes wurden 9 600 m2 Fensterbänder 
und Parapettplatten'l an den ?eide.n Bettenhäusern 
28 400 m2 Vorhangfassaden, Im LIchthof 1 440 m2 

Fassaden montiert. 

1.15.5. Letztlich zeigte sich auch der seinerzei
tige Präsident des Rechnungshofes Dr. Kandutsch 

Diese Bautätigkeiten wurden unter Aufrechter
haltung, des Klinikbetriebes der alten Psychiatrie 
entfaltet. Gleiches gilt auch für die anderen in das 
Baugeschehen involvierten Spitalseinrichtungen 
(L Medizinische, 1. Hals-, Nasen-, Ohren-Klinik, 
Neurologische Klinik und die Zentralküche). 

1974 wurde die, neue Psychiatrie fertiggestellt, 
das alte Gebäude geräumt und abgebrochen. 

1.15.2. Seit 1975 wird am Hauptgebäude voll 
gebaut." 

Bis zur Gründung der AKPE konnte das Kon
trollamt in einem mehr als 20jährigen Planungsge
schehen keine Erwägungen und Festlegungen über 
die Höhe der voraussichtlichen Herstellungskosten 
des Kernbaues samt den Erweiterungsbauten fest
stelle;'\. 

Des weiteren war auch kein Terminlimit der Pla
nung und der Herstellung des Neubaues erfolgt. 

1.15.3. Im Zuge der Planungsbesprechung zur 
Umsetzung der vorliegenden Planung zy.rischen-
AKPE und den Nutzern stellte sich heraus, daß 
eine bloße Adaptierung des Raum- und Funktions
prograrltms 1971 nach den neuen Erfordernissen 
keinen gangbaren Weg darstellte. Es mußte ein völ
lig neues Raum- und Funktionsprogramm erarbei
tet werden. Dieses in Fertigstellung begriffene Pro-' 
gramm schließt die in den vergangenen Jahren ein
getretenen Entwicklungen von Medizin, Medizin
technik und Technik als solche sowie die inzwi
schen verschärften behördlichen Auflagen zB 
punkto. Dienstnehmer- und Brandschutz sowie 
Hygiene mit ein. 

bei seiner erstmaligen Konfrontation mit dem Pro
jekt beeindruckt, wenn er unter anderem aussagt: 

"Mein Eindruck in diesem Riesenhaus war: Nur 
wer dieses Haus stundenlang in-und auswendig 
gesehen hat, kann überhaupt mitreden, worum es 
sich hier handelt. Es sind hier technische Erforder
nisse herausgekommen, die im vorhinein niemand 
abschätzen konnte. Ich möchte Ihnen nur eine Zif
fer sagt, die sehr, sehr beeindruckend ist: 

Auf Grund neuer technischer Notwendigkeiten, 
die sich aus Größe des Hauses und aus dem medizi
nischen Fortschritt ergc::ben, wurden allein 
200 000 m3 an Mehrvolumen in der Baukubatur 
notwendig." 

1.15.6. Weiters wurden dem Untersuchungs
ausschuß anl:tßlich eines am 27. Juni 1980 abgehal
tenen Lokalaugenscheines eine Fülle weiterer 
Daten im Zusammenhang mit dem inneren Ausbau 
des AKH dargelegt. 

Diesem Ortsaugenschein sind die von der ÖVP 
in den Untersuchungsausschuß entsendeten Mit
glieder allerdings ferngebleiben. 

1.15.7. Den Projektfortschritt spiegeln auch die 
Aufwendungen für den Neubau des AKH wider. 
Von 1957 bis November 1975 wurden rund 
2 679Mio S ausgegeben. Zwischen November 
1975 und Mitte 1980 waren bereits 5 201 Mio S 
verausgabt. Davon entfallen auf das Hauptgebäude 
(Kern) 3 594 Mio S, Erweiterungsbauten 494, auf 
AKH Gesamtprojekt-Kosten, die nicht objektweise 
zugeordnet werden 489, Psychiatrie/Kinderklinik 
406, Neurologie 94, Wohnbezirk und Parkgarage 
12, Verkehr und Außenanlagen 9, Neurochirurgie 
5, Sanierung und Ausbau verschiedener alter Klini
ken 3, AKPE 95 Mio S. 

Nach dem letzten Planungsstand hat das Projekt 
(Hauptgebäude und die erforderlichen Erweite
rungsbauten) nun einen umbauten Raum von 
2,8 Mio m3• Darin sind die bereits in Betri.eb befind
lichen Teile (Wohnbezirk mit Schwesternhäusern 
und Schulgebäude, Komplex Kinderklinik/Psych
iatrie und Tiefgarage für 2 500 PKW), die insge
samt einen umbauten Raum von 700 000 m3 auf
weisen, nicht enthalten. 

1.15.8. In diesem Projekt sind unterzubringen: 
I. und 11. Medizinische Universitätsklinik, 
I. und H. Universitätsklinik für Gastroenterolo-

gie und Hepatologie, 
1. und H. Chirurgische Universitätsklinik, 
1. und 11. Universitätsklinik für Unfallchirurgie, 
1. und H. Universitätsklinik für Hals-, Nasen-, 

Ohren -Krankheiten, 
1. und 11. Universitäts-Frauenklinik, 
1. und 11. Universitäts-Augenklinik, 
1. und II. Universitäts-Hautklinik, 
Universitätsklinik für Chemotherapie, 
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Universitätsklinik für Arbeitsmedizin, 
Universitätsklinik für Anästhesie und Allgemeine 

Intensivmedizin, 

Kardiologisc-he Universitätsklinik, 
Neurologische Universitätsklinik, 
Orthopädische Universitätsklinik, 
Urologische Universitäts klinik, , 
Universitätsklinik für Kiefer- und Gesichts-

chirurgie, 
Universitätsklinik für Strahlentherapie und 

Strahlenbiologie, 
Universität für Kinderchirurgie, 
Neurochirurgische Universitätsklinik (die In 

einem Zubau zur Kinderklinik errichtet wird), 
Universitätsklinik für Zahn-, Mund-und Kiefer

heilkunde (die erst zu einem späteren Zeitpunkt im 
Südosten des Hauptgebäudes gebaut werd.en kann, 
weil dort jetzt noch die 1. Hals-, Nasen-, Ohren
Klinik steht). 

Zentralinstitut für Radiodiagnostik, 
Institut für Physikalische Medizin, 
Institut für Klinische Chemie und· Laborato

riumsdiagnostik, 
Institut für Medizinische Computerwissenschaf-

,ten, 
Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Institut für Blutgruppenserologie, 
Intensivblutbank, 
Neuropathologische Laboratorien, 
V ergifu"ngs-Informationszentrale , 
Physikalisch -Technische Prüfanstalt, ' 
Institut für Nuklearmedizin, 
Institut für Biomedizinische Technik und -Phy-

sik, 
Endoskopie, 
Kreislaufdiagnostik, 
Atemphysiologie, 
Klinische Pharmakologie, 
Neurophysiologie, 
Neuropsychologie und 
Forschungslaboratorien. 

In einem Erweiterungsbau 1m Osten werden 
untergebracht: 

Die Tierhaltung, 
Tierexperimentelle Abteilung, 
Mikrobiologie sowie 
das Institut für Allgemeine und Experimentelle 

Pathologie und weitere Forschungslaboratorien. 

Es wird geben: 
50perationsabteilungen mit 350pyrationsräu

men, 
die Operationsabteilung Transplantation mit 

30Ps 
die Entbindungsabteilung mit 12 Entbindungs

zimmern und 20Ps für Kaiserschnittgeburten im 
Operationsgeschoß, 

3 OperatiOnssäle (und 14 Betten) in der Notauf
nahme, 

1 Operationsraum in der Abteilung zur Behand
lung von Verbrennungen, 

30perationsräume in der Neurochirurgie und 
schließlich 

20 Eingriffsräume n:it Narkoseeinrichtungen in 
den Ambulanzbereichen. 

Die Wissenschaftliche Bibliothek wird 
350 000 Bände und 1 200 Fachzeitschriften aufneh-
men; 

die große Apotheke wird nicht nur das AKH, 
sondern auch noch einige andere Wiener Spitäler 
versorgen; 

die Küche wird für die Produktion von etwa 
7 000 Essen eingerichtet sein. 

Bereits fertiggestellt sind die Universitäts-Kin
derklinik, die Universitätsklinik für Neuropsychia
trie des Kindes- und Jugendalters, die Psychiatri
sche Universitätsklinik und das Institut für Tie
fenpsychologie und Psychotherapie. 

Insgesamt - also mit den bereits fertiggesteJlten 
Kliniken - wird das neue AKH über knapp 
2 200 Betten verfügen, davon rund 130 Betten für 
Intensivpflege und Dialyse. 

Im Hauptgebäude wird es nur tagesbelichtete 
Zwei- lind Dreibettzimmer, Einbettzimmer für 
Schwerkranke, Isolierzimrper für Patienten, die mit 
Problemkeimen infiziert sind, und einige Sechsbett
zimmer für Kinder nach Operationen geben. 

Der Unterrichtsbereich ist im neuen AKH für 
4 000 Studenten ausgelegt. Im einzelnen handelt es 
sich um 

1 Hörsaal mit 530 Plätzen, / 

2 Hörsäle mit je 296 Plätzen, 
2 Hörsäle mit je 154 Plätzen, 
4 Hörsäle mit je 94 Plätzen, 
2 Kursräume mit je 72 Plätzen, 
12 Kursräume mit je 48 Plätzen; 
12 Kursräume mit je 20 Plätzen, ' 
16 Seminarräume in den Bettengeschossen, 
2 Mikroskopiersäle in der Pathologie und in der 

Mikrobiologie, 
1 Demonstrationsraum in der Pathologie und 
1 Unterrichtsraum für Chemische Übungen. 

"Im bereits fertiggestellten 'Komplex Kinderkli
nik/Psychiatrie befinden sich 1 Hörsaal mit 
362 Plätzen und 3 Kursräume mit 72 Plätzen. Die 
Neurochirurgie erhält einen Kursraum mit 40 Plät" 
zen. 

Eine besondere Bedeutung kommt im Unter
richtsbereich der Audiovision zu. Sie wird den 
Unterricht entscheidend verbessern. Einschließlich 
der Audiovisionszentrale nimmt der Unterrichtsbe
reich mehr als 8 500 m2 Nettonutzfläche ein, das ist 
etwa die dreieinhalbfache Fläche des Unterrichtsbe
teiches im Großklinikum Großhadern bei Mün
chen. 
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1.16. ENTWICKLUNG DER BAUKUBA
TUR 

1.16.1. Der Stand des umbauten Raumes des 
Kerns ~amt Nebengebäuden betrug am 31. Jänner 
1975 1972 400 m3 • 

1.16.2. Die Tätigkeit der AKPE begann ab 
9. September 1975. Zur Erhebung des, Bauumfan
ges wurde von dieser Prof. Seitz, . Hamb~rg, ~r. 
Med. ~ienkiewicz, Aachen und Dlpl.-Betnebswlrt 
Kaufmann, Zürich, beauftragt, den mit Stichtag 
1. Oktober 1975 erreichten Stand des Bauvorha
bens Allgemeines Krankenhaus Wien festzustellen, 
zu an~lysieren und ein Gutachten zu erstellen 
(SSK-Gutachten). 

Darih erfolgte eine Analyse und Bewertung des 
Ist-Zustandes der Gesamtanlage des Neubaues All
gemeines Krankenhaus Wien. Der Kern der Anlage 
war in: der Rohbauplanung zu diesem Zeitpunkt 
(Ende 1975) noch nicht abgeschlossen. Die Roh
bauplanung wurde abschnittweise entsprechend 
dem Baufortschritt erstellt. 

1.16.3. Um einen Maßstab für die Umsetzung 
des vorgegebenen Nutzflächenprogramms in die 
Planung zu erhalten, wurde vom Kontrollamt auch 
ein Vergleich mit ähnlichen Bauvorhaben in der 
BRD vorgenommen. Nach den Gutachtern sind 
Kliniken mit einer Bettenanzahl wie im AKH sel
ten. Aus diesem Grunde wurden für den Vergleich 
mit Verhältniszahlen solche Kliniken ausgewählt, 
die in den letzten Jahren fertiggestellt bzw. im Jahr 
1975 in Bau waren sowie von iliier Auslegung in 
Größe und Zielrichtung dem AKH entsprachen. 

Das Kontrollamt muß hier jedoch einschränkend 
vermerken, daß ein Vergleich mit Projekten - ins
besondere mit solchen in der BRD - wegen völlig 
verschiedener Situation auf dem Gebiet der Ambu
lanzlei~tungen, deren Umfang in Österreich gegen': 
über den Verhältnissen im Ausland ungleich größer 
ist, seh~ erschwert wird. 

Es i~t daher auch hier auf die Aussage Dr. Dela
bros vom 27. Juni 1980 hinzuweisen, deren hiefür 
relevanter Teil lautet: 

- " ... nicht überhaupt wegen der Untrennbarkeit 
Klinik und Lehrbetrieb und Forschung die Rechts
trägerschaft in der Hand besser wäre, daß heißt in 
der Hand des Bundes, so wie man das vielfach auch 
woanders findet; ich darf hier insbesondere auf die 
V erhäl~nisse in der Bundesrepbulik Deutschland 
verweisen, wo selbstverständlich Kliniken, Spital als 
untrennbare Einheit Forschung, Lehre und Spitals
führung in einer Hand sind. Ich erwähne das de~
halb so deutlich, weil sich nämlich das Verhältms 
Bundesprofessorenschaft-Klinikvorstände - Stadt 
Wien auch wie ein roter Faden durch die gesamte 
Gestaltung des Neubaues des Allgemeinen Kran
kenhauses zieht." 

1.16.4. Demnach' wurden die Relationen für 
den Raumaufwand "Bruttorauminhalt zu Nutzflä
che" (BRIINF) und für den Flächenaufwand 

Bruttogrundrißfläche zu Nutzfläche" (BGF/NF) 
~ls Maßstab einer wirtschaftlichen Planung heran
gezogen. Bei Vernachlässigung der Einflüss~ aus 
unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen bel den 
ausgeführten Vergleichsobjekten liegen die Durch
schnittswerte der Relation für den Raumaufwand 
(BRIINF) bei 8,70 und für den Flächenaufwand 
(BGF/NF) bei 1.93. Die, für die Gesamtanlage 
AKH ermittelten Werte liegen mit 10,80 (BRI/NF) 
und 2,48 (BGF/NF) über diesen Durchschnittswer
ten. 

1.16.5. Wesentliche Aussagen des SSK-Gutach
tens waren 

a) Vorschlag der Bettenr~duktion um zirka 
600 Betten 

b) keine Notwendigkeit für Doppelkliniken 
c) Überarbeitung des Organisationsstruktur- und 

Raumprogramms unbedingt erforderlich 
d) Schlechtes Brutto-Nettonutzflächenverhältnis. 

1.16.6. In der Aktionärsbesprechung zwischen 
Vertretern des Bundes und der Stadt Wien am 
18. März 1976 wurde das Bauvolumen folgender
maßen aufgegliedert: 

Flachkörperbereich 
Zwei Bettentürme 
Wirtschaftsgebäude 

Gesamtvolumen 

rund 1 415000 m3 

rund 400 000 m3 

rund 205 000 m3 

rund 2 020 000 m3 

Diesem Gesamtvolumen entsprachen die Brutto
Geschoßflächen von insgesamt 544 172 m2• 

Um die Herstellungskosten zu senken, wurde die 
Gesamtbettenanzahl des neuen AKH von 
2 730 Akutbetten (inklusive Intensivbetten, exklu
sive Neugeborenenbetten) auf 2 100 Akutbetten 
reduziert. 

Dies bedeutete eine Reduzierung der Betten im 
Kerp. von 2310 auf 1680 Betten. Als Folge der 
Reduzierung der Betten um 27% sollten 19 000 m2 

umgewidmet sowie die Anzahl der Operationsäle 
und der Umfang der technischen Anlagen für die 
Ver- und Entsorgung vermindert werden. Weitere 
9 000 m2 sollten durch die Ausgliederung einzelner 

,Bereiche aus dem Kern für jene Disziplinen zur 
Verfügung gestellt werden, die aus Gründen des 

I, notwendigen funktionellen Zusammenhanges 
unbedingt im "Kern" sein müßten. Von dem im 

: Kern der Anlage insgesamt frei werdenden Flächen 
,von 28000 m2 (19000 + 9000 m2) sollten rund 
16000 m2 für im Wirtschaftsgebäude geplante Ein
richtungen (Küche, Werkstätte, Schaltwarte) und 
die restlichen rund 12000 m2 für die Zahnklinik 
umgewidmet werden. 

. -1.16.7 :""Laut dem Tagesordnungspunkt 8 dieser 
Besprechung ha~tl.: die AKPE ein Grundsatzprojekt 
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(1976) zu erarbeiten, welches die beschlossenen 
Maßnahmen berücksichtigt. Dieses Grundsatzpro
jekt sollte auch Größe und Lage der Flächen für die 
einzelnen Kliniken, die zentralen Bereiche und son
stige Elemente ausweisen. 

1.16.8. Im Juli 1976 wurde zwischen der AKPE 
und der von Prof. Dr. med. Riethmüller sowie der 
Firma MEDIPLAN neu gegründeteten "Arbeitsge
meinschaft für die Organisationsstruktur- und 
Raumbedarfsplanung des Allgemeinen I Kranken
hauses Wien (Universitätskliniken)" (ARGE ORP) 
ein Vertrag über die Ausarbeitung des Organisa
tionsstruktur- und Raumbedarfsprogramms 
betraut. 

Diese Ausarbeitung bildete in der Folge die 
Grundlage für die Erstellung des Grundsatzprojek
tes 1976, bei dessen DetailIierung jedoch immer 
wieder Änderungen eintraten. In weiterer Folge 
kam es zu großen Verzögerungen bei der Planung 
der ORP, damit auch bei der Architekten- und 
Spartenplanung und dementsprechend beim Bau
fortschritt selbst. 

1.16.9. Mangels eines für die Baudurchführung 
brauchbaren detaillierten RFP, trotz einer nahezu 
20jährigen Planungsdauer, setzte die eigentliche 
RFP- und BO-Planung somit erst unter der AKPE 
in den Jahren 1976/77, bei bereits in Fertigstellung 
begriffenem Rohbau des Kerns der Anlage, ein. 
Aber auch zu diesem Zeitpunkt wurde die notwen
dige Einheit der RFP- und BO-Planung - wobei 
die RFP-Planung die vorherige Erhebung des Ist
Zustandes und spezielle betriebsorganisatorische 
Daten bedingt hätte - von der AKPE nicht 
erkan~t bzw. in ihrer Konzeption nicht berück
sichtigt. 

1.16.10. Grundsatzprojekt 1976 

Zur flexiblen Anpassung der Ausführung an die 
geänderten Bauauffassungen und Klinikwünsche 
wurden im Jahre 1976 für den Kern und die Erwei
terungsbauten sechs verschiedene Ausführungsva
rianten einschließlich Kostenschätzungen erstellt. 

Die Varianten A, B, C, D und E unterschieden 
sich insbesondere dadurch, daß gewisse Funktions
bereiche entweder im Kern untergebracht oder 
"ausgelagert" wurden. 

1.16.11. Eine Minimierung des Bauvolumens 
und damit der Baukosten wurde mit der Variante B 
angestrebt. Ein Konsens mit den späteren Nutzern 
unter Bedachtnahme auf größtmögliche Wirtschaft
lichkeit sollte mit der Variante E/B erreicht wer
den. 

1.16.12. Die durch Verminderung des Bauvolu
mens geringeren Herstellungskosten der Variante B
("Sparvariante") hätten durch die Konzentration 
aller Elemente einschließlich der Zahnklinik im 
Kerngebäude erreicht werden sollen. Dazu wären 

die Nutzflächen der einzelnen Kliniken, Institute 
und sonstigen Einrichtungen zu reduzieren gewe
sen. Neben dem Kerngebäude bzw. außerhalb des 
AKH-Neubaues wären nur die Maschinenzentrale 
bzw. die Institute für Mikrobiologie und Biochemie 
untergebracht worden. Von der Medizinisch~n 
Fakultät wurde jedoch diese Projektvariante B auf 
Grund der vorgenommenen Flächenreduktion als 
unannehmbar abgelehnt. Auch nach Meinung der 
ORP-Planer wäre eine solche Lösung, im Hinblick 
auf die AufgabensteIlung des AKH bezüglich 
Lehre, Forschung und Krankenversorgung nicht 
vertretbar. Die Gesamtsumme der Einsparungs
möglichkeiten, die durch die Variante B des 
Grundsatzprojektes 1976 zu verwirklichen gewesen 
wäre, wurde mit 2 130 Mio S errechnet. 

1.16.13. So kamen die in der Besprechung zwi
schen Vertretern des Bundes und der Stadt Wien 
am 18. März 1976 aus einer Reduzierung des Bau
volumens vorgesehenen Einsparungen von 
1280 Mio S nicht zum Tragen. 

Der Konsens mit den Nutzern wurde mit der im 
folgenden dargestellten und zur Realisierung vor
geschlagenen Variante E/B erreicht: 

Das Kerngebäude, bestehend aus dem Flachkör
per und den beiden Bettenhäusern, wurde gegen
über dem Planungsstand 1975 im Bereich des OP
Geschosses erweitert. 

Die Struktur der Bettenhäuser wurde, wie nach
stehend angeführt, festgelegt: 

Im Bettenhaus Ost sollten acht Normalpflegege
schosse mit vier Bettenstatiönen zu je 28 Betten je 
Geschoß und ein Geschoß für Intensivpflege und 
im Bettenhaus West sollte von Ost abweichend ein 
Normalpflegegeschoß als Reservegeschoß vorgese
hen werden. In der Variante E/B wurden somit die 
Pflegebereiche von 2 176 Betten (laut Antrag 1972) 
auf 1 788 Betten (1 680 Normalpflegebetten und 
108 Intensivpflegebetten) verringert; der umbaute 
Raum im Flachkörper des Kerngebäudes ist im glei
chen Zeitraum von 1 700 000 m3 auf 1 870 000 m3 

erhöht woiden. 

1.16.14. Neben dem Kerngebäude wurden aus 
technischen und hygienischen Gründen sowie auf 
Grund der für die Erfüllung vorhandener Wünsche 
nicht ausreichenden Flächen im Kerngebäude die 
Errichtung weiterer Elemente vorgesehen. Dadurch 
erhöhte sich der umbaute Raum der Erweiterungs
bauwerke von 250 000 m3 (Planungsstand Dezem
ber 1975) um 90000 m3 auf vorerst 340000 in3. 
Das der Aktionärsbesprechung am 18. März 1976 
zugrunde gelegene Gesamtvolumen von rund 
2 020 000 m3 erfuhr daher eine Erhöhung um 
190000 m3 auf 2 210 000 m3' 

Da~it wurde zwar eine Reduzierung-der Betten
anzahl in Entsprechung des SSK-Gutachtens vor
genommen, gleichzeitig aber der ~ umbaute Raum 
durch ,,Auslagerungen" erheblich vermehrt. Damit 
erhöhte sich aber das Verhältnis zwischen Spitals-
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bett und umbauten Raum erheblich, was gleichzei
tig eine richt unerhebliche Verschiebung von der 
Versorgung dei Bevölkerung mit Spitalsbetten zur 
Bereitstellung von Einrichtungen für Lehre und 
Forschung bedeutete. Seit dem Jahre 1976 führten 
weitere Forderungen nach neuen Nutzflächen zu 
vermehrten Erweiterungsbauten, den sogenannten 
,,Auslagerungen " . 

1.16.15. Die ARGE ORP hat diese Variante 
EIB im übrigen auf der Annahme der Abschaffung 
der Doppelklinikstruktur aufgebaut. Ein ausdrück
licher Hinweis der ORP-Planer auf den Entfall der 
Doppelkliniken fehlte allerdings in ihrer Ausarbei
tung. Die Klinikvorstände haben bei ihrer Geneh
migung der Variante EIß diesen Umstand offenbar 
übersehen. 

1.16.16. Die schon im SSK~Gutachten enthalte
nen Hinweise auf hohe Kennwerte und eine auf
wendige Konzeption wurden mit der Variante EIB 
somit ungünstiger. Dem Vorschlag der AKPE, das 
vorgelegte Projekt der weiteren Planung, Errich
tungund kontinuierlichen Baufortführung 
zugrunde zu legen, stimmten die Vertreter des Bun
des und der Stadt Wien am 31. Jänner 1977 zu. 

Der Vorstand führte zur Variante EIB bei dieser 
Aktionärsbesprechung unter anderem aus: 

"Es darf darauf hingewiesen werden, daß allfäl
lige Alternativen zu dieser Variante des Grundsatz
projektes nur ohne Konsens mit dem Nutzer reali
siert werden können." 

1.16.i7. Im Jahre 1977 hatte die Abstimmung 
der ORP-Planung mit der Architektenplanung zur 
Folge, daß einerseits die Architekten die Planung 
des Gebäudeinneren wiederholten, obwohl der 
Rohbau bereits weitgehend fertiggestellt war, ande
rerseits sich die ARGE ORP selbst, abweichend 
vom Ablaufschema gemäß dem Vertrag (Raumbe
darfsplanung und ORP-78-Planung), an der Archi
tektenplanung orientieren mußte. Somit gab es 
ständige Veränderungen zufolge verspätetet Pla
nung bzw. Neuplanung des Inneren eines bereits im 
Stadium der Fertigstellung befindlichen Rohbaues, 
damit auch Behinderungen zeitlich unmittelbar 
nachlaufender Planungen, Koordinationsschwierig
keiten und anderes mehr. 

1.16.18. Am 24. Oktober 1977 richtete der, 
G'ruppenleitei: der Geschättsgruppe für Finanzen 
und Wirtschaftspolitik Obersenatsrat Dr. Horny an 
Stadtrat Mayr folgendes Schreiben: 

In der Angelegenheit AKH gestatte ich mir, Sie 
von folgendem in Kenntnis zu setzen: 

Nach dem Stand Oktober 1977 erhöhen sich d~e 
geschätzten Kosten für das noch zu vollziehende 
Bauprogramm von ursprünglich 17 Mrd. Sauf 
18,5 Mrd. S. Der Vollständigkeit halber sei darauf 
verwiesen, daß darin die Zahnklinik noch nicht ent
halten ist. Meine Auffassung geht nun dahin, im 

Aufsichtsrat für eine Limitierung der Baukosten zu 
plädieren. In diesem Zusammenhang taucht auch 
immer wieder die Frage des Nutzerkonsens auf, dh. 
vor allem die Fakultät steht auf dem Standpunkt, 
daß erst nach Berücksichtigung ihrer Wünsche die 
einzelnen Baugeschehen in Angriff genommen wer
den können. In der Praxis bedeutet das eine Verla
gerung der Endentscheidung über Art, Volumen, 
Kosten usw. von den Gesellschaftsorganen auf die 
Fakultät. 

Ich halte diese Vorgangsweise für nicht tragbar. 
Eine weitere offene Frage stellt sich hinsichtlich 

des künftigen Betreibers. Bis heute ist noch nicht 
klargestellt, ob die MA 17 die künftigen Anlagen in 
ihren Verantwortungsbereich übenlehmen wird. 
Nach wie vor besteht zB hinsichtlich der bereits seit 
1974 in Nutzung stehenden Abteilung Psychiatriel 

,Kinderklinik keine Vereinbarung mit der MA 17. 
Meines Erachtens kann dieser von mir aufge

zeigte Problemkreis nur von den p.olitischen Spit
zen geklärt werden. 

1.16.19. Dazu fragte 

Steinbauer: Was wurde nun mit Ihrem Schrei
ben, das Sie uns hier freundlicherweise gegeben 
haben, 'über den interessanten Vorschlag, eine Limi
tierung zu machen, was hat sich da nun abgespielt? 

Dr. Homy: Da hat sich eigentlich verschiedenes 
abgespielt. Der Herr Stadtrat, der uns dann auch 
mündlich dazu berichtet hat, hat sich sehr nach 
einer Limitierung bemüht. Er hat mir auch gesagt, 
ich soll im Aufsichtsrat eintreten. Das ist auch 
geschehen, und letztlich ist dann - das ist immer 
sehr schwer - eine Aktionärsbesprechung - ich 
muß mich wieder vorsichtiger ausdrücken: Es ist 
nicht allzuleicht auf Grund natürlich der Befassung 
der Regierungsmitglieder, eine Aktionärssitzung 
zusammenzubekommen, vor allem eine erweiterte 
Aktionärssitzung, weil ja die Bauwillensträger nicht 
nur Finanzminister und Finanzstadtrat sind, son
dern auch Wissenschaftsminister und Gesundheits
stadtrat, und es wurde darauf gedrängt, und in die
ser Sitzung im Jahre 1979 - ich glaube, es war im 
Juli - ist es dann-zu dieser Limitierung gekommen. 
Man hat gesagt, mehr darf es nicht sein, 20 Milliar
den, Stand, ich glaube, 1. Jänner 1976. 

Auf die Frage warum sich diese Entscheidung , 
solange verzögert hat antwortete 

Dr. Hortty: Ich sehe darin ehrlich gesagt keine 
lange Verzögerung, sondern es wurde ja dann alles 
auch im Aufsichtsrat in Richtung auf den Vorstand 
hingedrängt, die entsprechenden Gespräche zu füh~ 
ren, und der Vorstand hat ja dann auch seine Aus-, 
arbeitungen gemacht und Jiat in dieserSiizung im 
Jahre 1979 auch ein Einsparungsprogramm vorge
legt aus seiner Sicht. Die Auslösung dieses Schrei
bens war dann sicherlich, daß der Vorstand von 
sich auch ein Einsparungsprogramm gemacht hat. 
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Auf die Frage ob er, Horny, Waiz davon verstän
digt habe, daß die Baukosten seiner Meinung nach 
davonlaufen, erklärte 

Dr. Homy: ,Ich habe den Waiz sicher ,davon 
auch verständigt, daß ich gesagt habe: Du, diese .. 
nur habe ich es nicht schriftlich getan. Vielleicht 
habe ich ihm sogar eine Abschrift geschickt; bitte, 
das weiß ich aber nicht. 

Steinhauer: Und der Waiz hat daraufhin nicht 
reagiert? :Oder schon? 

Dr. Homy: Oh ja, der Sektionschef Waiz hat 
diese Bestrebungen gleichermaßen unterstützt, 
möchte ich unterstreichen. 
, Nur habe ich, weil ich den Stadtrat Mayr als sehr 

engagierten Mann kenne, ihm dieses Schreiben 
geschickt, damit natürlich auch auf seine Unterstüt
zung als Eigentümervertreter gerechnet, indem ich 
auf die Wichtigkeit hingewiesen habe, und ich 
glaube, der Erfolg war ja dann in der Limitierung 
im Jahr 1979 da. 

1.16.20. Ab Juli' 1977 erfolgte wieder eine 
Umplanung von der Einfachklinik- auf die Doppel- . 
klinikstruktur. 

Der Zeuge Becker, ein Mitarbeite'r der ARGE 
ORP erklärte dazu, im Laufe des Jahres 1977 eine 
Order für diese Umplanung bekommen zu haben. 
Nach der Feststellung des Kontrollamtes gestaltete 
sich diese Umplanung kostspielig und zeitra~bend. 

.1.16.21. Nach der Er;tellung des Grundsatzpro
jektes 1976 wurde die Planung weiterhin der 
Enwicklung angepaßt und die sichtbar gewordenen 
Tendenzen hinsichtlich der fortschreitenden~Diffe
renzierungen der medizinischen Fach~ .und'Teilge
biete dabei berücksichtigt. 

Im Kern der Anlage erfolgte, außer den bereits 
erwähnten, durch die Reduzierung der Betten
anzahl und die Auslagerung von Kliniken umge
widmeten Flächen von 28 000 m2, noch ein Ausbau 
des Flachkörpers. 

1.16.22. Seit dem Jahre 1975 bis Juli 1979 
erhöhte sich die Nutzfläche des Kerngebäudes ein
schließlich der Erweiterungsbauwerke von 
174419 m2 um 13,35% auf 197700 m2 ' und die 
Brutto-Grundrißflächen von 455 172 m2 um 
49,32% auf 679685 m2

• Der Rauminhalt stieg in 
dieser Zeit von 2019602 m3 um 37,54% auf 
2777677 m3• 

1.16.23. In der Besprechung zwischen Vertre
tern des Bundes und der Stadt Wien am 3. Juli 1979 
wurden Änderungen des Projektvolumens bespro
chen. Ein Mehrbedarf von 11 000 m2 Nutzfläche ist 
mit Forderungen der künftigen Nutzer begründet 
worden. 

Weitere 340 000 m3 entstanden durch die für die 
haustechnischen Anlagen zu gering dimensionier
ten Volumina, wobei die Nutzfläche dieser Anlage 

unverändert blieb. Durch die Mehrkubatur von 
498 000 m3 wurde das im Grundsatzprolekt mit 
2210000 m3 geplante Volumen auf 2708000 m3 

erhöht. Neu dazu kommen noch die Kubaturen für 
die Medizinisch-technischen Schulen, für die Aus
lagerung der Neurochirurgie sowie für die Feuer~ 
wache, sodaß der umbaute'Raum insgesamt ,mit' 
2 836000 m3 am 3. Juli 1979 angegeben wurde und 
im Vergleich zum Grun,dsatzprojekt eine Erhöhung 

, um 28,33% eintrat. " 

1.16.24. In dieser Besprechung wurde auf 
Grund weiterer Expansionswünsche der Klinikvor
stände lediglich eine Projekterweiterung durch 
,,Auslagerung" ,der Neurochirurgischen Klinik 
genehmigt. Die Gesamtbettenanzahl wurde endgül
tig mit 2 173 Betten festgelegt und insbesondere 
beschlossen, daß der Kostenrahmen . \ron 
19500 Mio S (Preisbasis 1. Jänner 1976) nicht 
mehr überschritten und das Projekt hinsichtlich 
Bettenanzahl, Nutzflächen, Struktur des Hauses, 
usw. nicht mehr geändert werden darf. Bis ;w die
sem Zeitpunkt ist weder ein Kosten- noch ein Zeit, 
limit festgelegt worden. 

1.16.25. Der VoistandJührte in dieser Bespre
chung unter anderem ,aus: 

, Als viel zu zeitraubend erweist sich die derzeitige 
Praxis der Zusammenarbeit mit den Betreibern, ins
besondere auf dem Gebiet der Planung' dei: 
Betriebsabläufe und Betriebsorganisation, die auch 
sehr wesentlich die Raum- u~d Einrichtungspla-
nung bestimmen. _, 

Eine mit vertretbarem Zeitaufwand 'verbundene 
und damit sinnvolle Abstimmung mit den künftigen 
Nutzern ist nur dann möglich, wenn wie bereits 
erwähnt, erfahrene Fachkräfte der Verwaltung, 
Pflege und Technik vollbeschäftigt i,n die Planu!1g 
integriert werden. 

Derzeit b~steht die Tendenz in Richtung folgen
der Arbeitsweise: 

- Zustimmung der Betreiber zu jedem Detail 
hat V Qrrang vor Bauterminen u'nc1 Kosten; 

- Erwirkung der Zustimmung der Betreiber hat 
sich nach deren terminlichen Möglichkeiten zu 
richten; 

-Mehrstufiger Meinungsbildungsprozeß der 
Betreiber 

1.16.26. Der Vorstand schlug weiters folgende 
Vorgangsweise vor: 

. Eindeutige Bestimmung des Auftrages der AKPE 
durch Festlegung folgender Prioritäten: 

a) Fertigstellungstermin 1986/87 und Fixierung 
des Kostenrahmens ; 

b) Teilinbetriebnahme 1983 entsprechend den 
Vorschlägen der AKPE 

c) Keine grundsätzlichen Änderungen des Pro
jektes; Bettenzahl, Nutzflächen, Strukturierung des 
Hauses sind festgelegt ' , ' 

5 
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d) Entscheidungen werden ausschließlich in den 
. zuständigen Organen: der AKPE, in denen . die 

Betreiber entsprechend vertreten sind, getroffen; 
e) Vorabstimmung . mit den Betreibewauf 

. Arbeitsebene ist zwar wünschenswert; Dauer des 
Abstimrriungsprozesses hat sich aber· nach vorgege

. :benen Bauterminen u'nd Kostenvorgaben zu rich-
ten;, . . . 

f) Grundsätzliche Festlegung über die Art und 
Verantwordichkei~' der späteren (technischen)' 
Betriebsführung. , 

1.16.27. In dieser Besprechung vom 3. Juli 1979 
wurde die Baukuba~ur, wie erwähnt, mit insgesamt 
2 836 000 m)angegeben. Obwohl bei dieser Bespre
chung.heschlossen wurde, den . Bauumfang einzu
schrän~en, legten die Aktionäre Bund und Stadt 
Wien' in einer weiteren Besprechung am 18. Juni 
1980 die GesamtsuIl).~e des umbauten R~umes mit 
2 84J 6.00 ml fest. 'Die Aufgliederung war jedoch 
wesentlich verändert worden. 

1.16.28. Somit traten beim umbauten Raum 
zwischen dem 31. Jänner 1975 und dem Politiker
gipfel vom 18. Juni 1980 folgende Erhöhungen ein: 

Kern 
Strahlenbunker. 
Wirtsch~ftsge-
bäude 
Erweiterungsbau" 
werke usw. 

BesprlCchung Bund-Wien 
18. Juni 1980 

1788660 ml 1960000 m l 

'25700 m l 47800 m) 

158040 m) 

833800 ml 

1972400 m) 2841600 ml 

1.16.29. Das Kontrollamt führt dazu aus: 
.Der enormen Ausweitung der Baurnassen auf 

über 2,8 Mio m) für den Bereich des Kerngebäudes 
und der Erweiterungsbauten - also neben dem 
Komplex Kinde_~klink-Psychiatrie den eigentli
chen Spitalsbau -'- steht die Kubatur des gegenwär
tigen Althauses gegenüber, die sieh laut Angabe der 
Verwaltung des AKH auf insgesamt 1',3 Mio ml 

beläuft, wobei die Bettenanzahl im-künftigen Neu
bau insgesamt 2 173 ausmachen wird .. 

Die Erweiterung des gegenwärtigen Bauvolu
mensdes Althauses auf die künftige Kubatur des 
Neubaues im Ausmaß von nahezu 120% ist nach
weisbar vor allem auf die immer wieder vorge
brachten Wünsche der Klinikvorstände zurückzu
führeJ;!.. In dieser Ausweitung des Projektes'
zusammen mit der Baugestaltupg in Form der 
Blockbauweise - sieht das Kontrollamt überhaupt 
das Kardinalproblem des gesamten Neubaues. Sie 
ist sowohl in erster Linie füi: das enorme Ansteigen 
der Herstellungskosten, als auch für die allenfalls 
nocn gravierendere Frage der Kosten des künftigen 
Betriebes verantwortlich. 

,t. 

1.16.30. Die Stellungnahme der AKPE lautete 
hiezu: 

Die vom Kontrollamt angestellten Flächen- und 
Kubaturvergleiche des AKHmit ausländischen 
Großkliniken basieren auf den Zahlenwerten des 
SSK-Gutachtens von 1976. Obzwar solche Verglei
che; wie das "Kontrollamtselbst meint, senr proble
matisch sind, geben sie generelle Anhaltspunkte. 
/Die N ergleichszahlen selbst sind jedoch aus mehre
renGründen anzuzweifeln und es wird daher vor
geschlagen, daß im Zuge der noch zu beauftragen
.den detaillierten Betriebskostenermittlung von einer 
neutralep -Stelle das jetzt vorliegende Planungser
gebnis des AKH mit einigen repräsentativen auslän
dischen Großkliniken hinsichtlich des Verhältnisses 
der Brutto- zu Nutzfläche bzw. der Kubatur zu 
Nutzfläche, überprüft wird. Auch ein Vergleich des 
Flächenaufwandes pro Bett ist "dann möglich, wenn 
man die besonderen Verhältnisse des AKH, vor 
allem den gegenüber ausländischen Kliniken gege
benen größeren Anteil an Ambulanzeinrichtungen 
sowie der Therapiebetten, berücksichtigt. Es wer
dlCn im neuen AK,H zusätzlich zu den 2173 Plan-. 
betten für die Normal- und Intensivpflege, 80 Neu':~ -" 

~geborenenbettchen, 18 präpartale-, 14 Notauf
nahme-, 24 Betten für die Brachy~Curie-Therapie 
und 18 Betten in der Nuklearmedizinischen Station 
vorgesehen. Wieweit Behandlungsbetten bei den 
zum Vergleich herangezogenen ausländischen Kli
niken und in welcher Zahl berücksichtigt wurden; 
ist unbekannt. Ferner liegt ein großer Unsicher
heitsfaktor, der die Vergleiche verschiedentlich ver
zerren kann, in der Kubaturermittlung. 

In' der Gesamtkubatur des AKH sind auch alle 
unter qem Niveau liegenden Kollektoren für die 
haustechnischen Anlagen sowie alle untergeordne
ten Kellerräume und Technikgeschosse einschließ
lich der Kühltürme-Aufbauten berücksichtigt. Auch 
in diesem Fall i~! bei Vergleichen eine gleichartige 
Berechnung au~zustellen. Ein weiteres Faktum, 
welches vor allem den F1ächenaufwan~ pro Bett . 
stark verfälschen kann, sind _die Flächen für For
s~hung und Lehre, die bei den einzelnen Großklini
ken sehr unterschiedlich sind, da sie einerseits von 
den Studentenzahlen abhängen, für die es keine 
unmittelbaren Zusammenhänge mit der Bettenzahl 
gibt, andererseits das festgelegte Ausmaß für For
schungseini-ichtungen ebenfalls keinen Bezug zu 
den Bettenzahlen hat. Zum Verhältnis Nutzfläche 
und B~ttofläche ist bereits im SSK-Gutachten 
insofern eine Unrichtigkeit gegeben, da für die 
große Anzahl von Ambulanzpatienten - bis 
7000 Personen. pro Tag - keine Warteflächen 
zugeschlagen wurden_ Auch hier wird die vorge
schlagene genaue Aufstellung die entsprechenden 
richtigen Zahlenwerte ergeben. Neben den Verglei
chen von Kubatur u~d Flächen muß jedoch der Lei
stungsvergleich schließlich für die Qualität der Pla
nung zur Beurteilung herangezogen werden und 

. hier sind vor-allem beim AKH Wien neben den sta
tionär zu behandelnden Patienten' m den 

1-
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J 2 It3 Planbetten die durchschnittliche Verweil
dauer, die Anzahl der Therapiebetten, die hohe 
Zahl der ambulanten Behandlungen, der aus den 
für 4 000 Studenten folgende Aufwand für die 
Lehre und schließlich die Forschungs~'inrichturigen 
zu berücksichtigen. 

Zum Hinweis des Kontrollamtes auf die durch 
die bedeutenden Dimensionen des Neubaues ent
stehenden Schwierigkeiten der organisatorischen 
Bewältigung ist zu bemerken, daß diese_ wie von 
ausländischen Beispielen bekannt, a~ch dort bei 
wesentlich kleineren ähnlichen Vorhaben aufgetre-
.ten sind. ' 

1.17. BAUKOSTEN 

1.17.1. Eine Darstellung der Ko;tenentwick
lung für das Neue AKH sollte mit dem Datum' 
4. Mai 1962 beginnen. Damals berichtete der amts
führende Stadtrat für Gesundheitswesen Dr. Glück 
dem Gemeinderat über das AKH und nannte als 
Kosten für das damalige Projekt, das als erste Bau
stufe 1 300 - 1 500 Betten umfassen sollte, einen 
Betrag von I'\lnd 700 Mio Sauf Preisbasis 1958. 
Hochgerechnet auf das Jahr 1980 war mit Kosten 
von rund 1 Mrd S zu rechnen. Allerdings I,ag dieser 
Kostenschätzung noch kein baureifes' Projekt 
zugrunde, bekanntlich wurde ja erst Mitte 1963 die 
Grundsatzplanung· der Architekten für das AKH 
genehmigt. Der 1965 vom Spitzenausschuß gefaßte 
Beschluß, das AKH in einem Zuge zu bauen, ergab 
eine Kubatur von rund 1,2 Mio Kubikmeter, auf' 
Preisbais 1965 wurden die Kosttm für dieses Pro
jekt auf 3,1 Mrd S geschätzt. 

Die Kubatur des nunmehr zur Errichtung 
gelangenden Projekts beträgt inklusive W ohnbe
zirk Kinderklink/Psychiatrie und Tiefgarage rund 
3,5 Mio Kubikmeter, also rund das Dreifache des 
Projektes aus dem Jahre 1965. Der nunmehrige 
Projektumfang hätte auf Preisbasis 1965 bereits 
9 Mrd S gekostet. 

Auf Preisbasis 1980 lautet die Kostenschätzung 
auf 24,2 Mrd S. Im. Zuge der Recherchen des 
Untersuch,!Jngsausschusses stellte sich heraus, daß 
die erste verläßliche Kostenschätzung erst nach 
Gründung der AKPE erstellt werden konnte. 

1.17.2. Über die Möglichkeit einer brauchbaren 
. undlür die-Setzung -eines Kostenrahmens geeigne
ten KostenschätZung sowie deren Wert im Hinblic~ . 
auf die Aktualität des Projektstandes zum Zeit-· 
punkt der Gründung der AKPE darf folgende Zeu
genaussage wiedergegeben werden: 

Befragt, von welchem Kostenvolumen bei Grün
dung einer Finanzierungsgesellschaft ausgegangen 
worden wäre, antwortete Dr. Bandion 

"Das dürfte sogar den Tageszeitungen zu ent
nehmen gewesen sein. Ich war bei solchen Gesprä
chen nicht dabei. Ich selbst habe während meiner 
Funktionsdauer zumindest zweimal, ich glaube 

sogar- dreimal~jeweils Kostenschätzungen verlangt 
bzw. wieder zurückgegeben, weil sie nach meiner 
Beurteilung nicht vollständ)g gewesen sind. 

Dr. Kohlmaier: Haben Sie überhaupt den Ein
druck, daß man die Frage der Kostenschätzung 
anläßlich der Gründung der AKPE nicht ausrei-. 
chend geklärt hat? 

Dr. Bandion: Das kann ich nicht beurteilen, ich 
habe die Unterlagen dann nicht mehr eingesehen. 
Es war jedenfalls eine Neukalkulation erforderlich, 
da es ja Umplanungen gegeben hat. 

Dr. Kohlmaier: Aber kann ich Ihre Worte von· 
vorhin so verstehen, daß Sie sich eher engagiert 
haben im Sinne einer KlarsteIlung der zu erwarten
den Kosten? 

Dr. Bandion: Ja, natürlich. 

Dr. Kohlmaier: Und haben Sie sie dann als 
befriedigt empfunden? 

Dr. Bandion: Nein, in keiner Weise, weil die 
Beträge, obwohl die Kostenschätzungen in relativ 
kurzen Abständen aufeinander erfolgt sind, so stark 
differiert haben." " 

Zur Beurteilung der Baukostenschätzungen sei 
auf 1.19. verwiesen. i 

1.18. BETRIEBSKOSTEN 

1.18.1. Angesichts ·der Auswirkungen auf die 
Budgets der beiden Gebietskörperschaften, die 

i Stadt Wien als Krankenhausträger und den Bund, 
I im Wege der AbgeltungsverPflichtung für den k1ini
I sehen Mehraufwand, wurde im Zuge der Untersu-
i chungen auch die Frage der künftigen Betriebs-
kosten des AKH ventili~rt. ' .. 

,,,Dr. Steger: Gab es damals schon Betriebsko
stenüberlegungen ? 

Mayr: Das kann ich nicht hundertprozentig 
beantworten. ' 

Dr. Steger: Aus heutiger Sicht, ich brauche es ja 
nicht hundertprozentig. Wann würden Sie schät
zen, daß es losgegangen ist mit Betriebskostenbe
rechnungen, die vorhanden waren? 

Mayr: Das liegt schon sehr weit zurück, es ist 
sicher, daß 1975, 1976 schon Überlegungen hin
sichtlich der Betriebskosten angestellt worden sind 
und daß man daqlit gerechnet hat, daß die Betriebs
kosten im neuen Bau höher sind als im alten. 

Dr. Steger:Nur gibt es jetzt die Behauptung, daß 
die Betriebskosten so hoch sein werden, wie die 

- aller anderen Spitäler zusammen. Sie haben dazu 
der Öffentlichkeit in Pressekonferenzen ja au~h 
schon verschiedene Zahlen vorgelegt. Wenri Sie 
jetzt vergleichen, die damaligen Betriebskosten
schätzungen, Ihre jetzt vorgelegten Zahlen, die 
Herr Dipl.-Ing. Rumpold mittlerweile der Öffent
lichkeit genannt hat? Er redet von bis zu 10 Milliar-

\ 
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den~ - die nach semer Auffassung herauskommen 
werden.' 

Mayr; Das stimmt also mit den Kosten, die Herr 
, Ing. Rumpold vorgelegt hat, überhaupt nicht über
ein. Ich habe den letzten Vergleich auf der Basis 
des Jahres 1979, das ist der letzte Rechnungsab
schluß, der uns zur Verfügung steht. Hier haben 
die Ausgaben exklusive Investitionen, also die rei
nen Betriebsausgaben für das bestehende alte Allge
meine Krap.kenhaus, 1 941 Mio S betragen. Dazu 
kommen der Beitrag des Bundes von 348 Mio S für 
den sogenannten klinischen Mehraufwand und 
weiters 380 Mio S für das im AKH tätige Bundes
personal: Wir haben daher insgesamt einen Betrag 
von 2,3 Mrd S. In diesem Betrag von 1 941 Mio S 
sind die 348 Mio S klinischer Mehraufwand 
berücksichtigt, plus 380 Millionen, die der Bund 
direkt zahlt. Die Gesamtkosten sind 2391 Millio
nen. 

Unsere Berechnungen auf der gleichen Preisbasis 
würden für das neue Allgemeine Krankenhaus etwa 
einen Beitrag von 2 940 Millionen mit dem einer 
Prognose anhaftenden, Unsicherheitsfaktor erge
ben. 

Dr. Steger: Dabei haben Sie aber zu keinem 
Zeitpunkt eine Berechnung von den Anlagekosten 
her zugrunde gelegt. Es gibt internationale Verglei
che, die davon ausgehen, was also eine Anlage ins
gesamt kostete, und dann nimmt man Prozentsätze 
als Sclläiillngen-für--die Betriebskosten HabenSie 
derartige Berechnungen je angestellt? 

Mayr: Doch, Herr Vorsitz~nder, wir haben die 
gleichen Überlegungen angestellt, wenn ich von 
den Voraussetzungen ausgehe, die immer mehr 
durch die Unterlagen erhärtet werden, daß die sei
nerzeitige vereinbarte Kostenteilung zwischen 
Bund und Stadt Wien, also 50 : 50, etwa auch dem 
Aufgabenbereich entspricht '- und ich gehe a1,lf die 
jetzige Preisbasis, nämlich 26 Mrd S -, dann wür
den auf den neuen Spitalsbau 13 Mrd S entfallen. 
Ein 30prozentiger Betriebskostenanteil gemessen 
an den Investitionen würde etwa zu einem gleichen 
Ergebnis kommen. Das ist also jene Faustregel, die 
man von den Investitionskosten her anwendet. 

Wir befinden uns also von zwei Seiten her, näm
lich von qer Faustregel, von den' Investitionen her 
zu rechnen, und von unseren eigenen "Überlegun
gen, die nämlich schon wesentlich detailierter sind: 
Wieviel Pers'onal brauchen wir, was brauchen' wir 
an Heizkosten, an Medikamentkosten, etwa in den 
gleichen Größenordnungen, wobei ich allerdings 
zugebe --i das heißt, zugeben ist wahrscheinlich der 
falsche Ausdruck -, deutlich unterstreiche, daß 
wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt die medizintech~ , 
ni~che Einrichtung noch nicht festgelegt haben. Wir 
werden die medizintechnische Einrichtung erst in 
,einem Zeitpunkt festlegen, der dem Lieferzeitraum 
von solchen Geräten entspricht, vorerst eine Prü
fung machen, was vom Altbestand noch verwend
bar ist, und dann den Versuch machen, die modern-

sten Geräte zu bestellen. Daß von der meCfizintech- , 
nischen Einrichtung eine Beeinflussung der 
Betriebskosten ausgehen kann, darf ich bitte mit 
aller Deutlichkeit sagen. Diese Komponente ist der
zeit noch nicht erfaßbar. ' 

Dr. Steger: 26 Milliarden Preisbasis _1980 oder 
hochgerechnet auf den Fertigstellungstermin? 

Mayr: Nein, hochgerechnet auf den Fertigstel
lungstermin wären es 37 Milliarden." 

1.18.2. Das Kontrollamt stellt zur Frage der 
Betriebskosten fest: 

Neben der Entwicklung der Herstellungskosten 
darf natürlich die - vielleicht sogar gravierendere 
- Frage der künftigen Betriebskosten nicht aus 
den Augen/gelassen werden. 

Über die Höhe dieser Betriebskosten können 
derzeit kaum fundierte Aussagen gemacht werden. 
Es gibt zwar Faustregeln, nach denen die Betriebs
kosten einer Universitätsklinik größeren Umfanges 
aufgrund internationaler Vergleiche einen gewissen 
Prozentsatz (zwischen 16% und 33%; vgl. dazu 
auch Gutachten SSK) der Herstellungskosten aus
machen; diese Schätzungen erscheinen dem Kon
trollamt jedoch, auch im Hinblick auf die Eigenart 
des künftigen Neubaues, zu vage, um daraus ernst
hafte Schlüsse zu ziehen. Dies gilt aber ebenso für 
eigene Schätzungen der AKPE, deren Vorstand 
gegenüber den Vertretern des Bundes und der 
Stadt Wien am 18. März 1976 das Ausmaß der 
künftigen Betriebskosten des Neubaues mit einem 
Mehraufwand von bloß 40% der Betriebskosten der 
gegenwärtigen Betriebskosten des Altbaues angege
ben hatten. 

1.18.3. Es ist wesentlich Anhaltspunkte über 
das Ausmaß der künftigen Betriebskosten zu fin
den. Diese stellen das grundsätzliche Problem für 
die budgetmäßige Bewältigung des Betriebes des 
neuen AKH dar. Die bis heute durchgeführten 
Schätzungen sind jedoch, wie schon vom Kontroll
amt ausgeführt, mit ungeheuren Unsicherheitsfak
toren behaftet: 

Dazu der Zeuge Dr. Kandutsch: 
"Nun möchte ich sagen: Was die echten Folge

kostensein werden, das kann heute seriös niemand 
sagen. Es ist nun Zeit, die Baukosten doch so in den 
Griff zu bekommen, weil man hoffen kann, daß 
gewisse Folgekosten nicht mehr weiter kommen. 
Und es ist auch notwendig, den Medizinern einmal 
einen Stopp zu geben. Denn eines ist klar: Es erfin
det jedes Jahr irgendwo irgend jemand etwas 
Neues, was man auch noch ausbauen könnte." 

1.18.4. Dr. Kandutsch, der in der Folge die lei
tung des als begleitende Kontrolle für den Neubau 
AKH eingerichteten Kontrollbüros übernommen 
hat, ist im Rahmen dieser Funktion unteranderem 
die Aufgabe gestellt, die Bauherrschaft auf alle 
Möglichkeiten 'einer' Minimierung der Betriebsko-
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, " sten hinzuweisen; was erwarten läßt, daß sich die 
baurelevanten Folgekosten auf Unabweisbares 
beschränken.' \ 

1.19. Bauwirtschaftlicher Prüfbericht des Kon
trollamtes 

1.19.1. Über die rund 25jährige Planungs- und 
Bautätigkeit beim Neubau des AKH in Wien liegt 
nunmehr auch ein "Bauwirtscha:ftlicher Prüfbericht 
über den Neubau des Wiener Allgemeinen Kran
kenhauses (Universitätskliniken)" des Kontrollam
tes der Stadt Wien vom März 1981 vor. 

Dieser Prüfbericht ist mit 968 Seiten entspre
chend dem PrUfzeitraum sehr umfangreich, sodaß 
nur auf die' wesentlichen Feststellungen des Kon
trollamtes eingt:gangen werden soll. 

Wie schon an anderer Stelle dieses Berichtes 
erwähnt, wurden bereits im Jahre 1957 die wesent- ' 
lichen Entscheidungen für den Neub~u getroffen, 
die noch heute den Gegenstand von Grundsatzdis
kussioneri bilden. 

So wurde vom Koordinations- und Arbeitsaus
schuß (Vorläufer des nachmaligen Spitzenausschuß 
der ,,ARGE AKH") im Jahre 1957, in dem der 
Bund durch die Bundesminister Dr. Drimmel, Dr. 
Kamitz und Dr. Bock und die Stadt Wien durch die 
Stadträte Thaller, Weinberger und Resch bzw. Sla
vik vertreten waren, folgendes entschieden: 

1. der Planung sind 2 500 Betten (an~tatt des vor
handenen Standes von rund 3 000) zugrunde zu 
legen. 

2. Standort des künftigen Neubaues soll das 
Gelände der sogenannten "Neuen Kliniken" zwi
schen Lazarettgasse und Währinger Gürtel sein 

3. die Planung soll nicht in Pavillon~ sondern in/ 
Blockbauweise erfolgen 

4. die Gesamtplanung ist so flexibel wie möglich 
zu halten 

"1.19.2. Diese Grundsatzentscheidungen basier
ten nieht zuletzt auf der Sachmeinung ~er Vertreter 
der medizinischen Fakultät der Universität Wien. 

So erklärte Prof. Dr. Fellinger bereits in der Sit
zung des Koordinationsausschusses am 7. Oktober 
1955, daß "eine solche Konzentrierung (Anrn.: der 
Kliniken in Blockbauweise) erwünscht sei, da diese 
die Zusammenarbeit der Ärzte erleichtere". Prof. 
Dr. Fellinger stellte hinsichtlich dieser Baukonzep
tion auch einen . entsprechenden Antrag in der Sit
zung des Kooröirtationsausschusses am 11. Mai 
1956: 

"Blockbaüweise wird ohne Gegenrede zur 
Kenntnis genommen". 

Mit dieser' Meinung stand 
der genannte Vertreter der medizinischen Fakul

tät nicht allein. Auch andere maßgebende Persön
lichkeiten vertraten in der Öffentlichkeit die gleiche 
oder eine ähnliche Meinung wie Prof. Dr. Fellin
ger. 

Prof. Dr. Schönbauer etwa erklärte im Jahre 
1957, daß ein: Pavillonsystem abzulehnen und ein 
Blockbau nach Art von Hochhäusern vorzuziehen 
sei. In Übereinstimmung damit standen die Vorstel
lungen des damaligen Gesundheitsstadtrates Wein
berger, der an zwei Blocks von mittlere.m Hoch
hausformat als Zentrum des neuen Allgemeinen 
dachte. 

Prof. Dr. Schönbauer hat auch in den folgenden 
Jahren wiederholt darauf hingewiesen, daß das Spi
tal der Zukunft Hochhausform haben und daß den 
darin untergebrachten Kliniken die Möglichkeit zu 

, 'enger Zusammenarbeit geboteR werden müsse. 

1.19.3. Gesundheitsstadtrat Dr. Glück vertrat 
im Jahre 1961 die Ansicht, das Festhalten am Pavil
lonsystem würde bedeuten, daß der Nachteil der 
langen Verbindungen zwischen den einzelnen Bau
ten bestehen bliebe. 

1.19.4. Im Jahre 1975 erklärte der ÖVP
Gesundheitssprecher Dr. Wiesinger noch folgen-
des: ' 

"Natürlich sind wir für den Neubau des AKH. 
Wir bekennen uns zu dieser Planung, weil sie nicht 
zuletzt auf die Initiative unseres damaligen Stadtra
tes Primarius Dr. Glück zurückzuführen ist. Es 
besteht ja zurzeit keine Kritik an der Planung an 
und für sich, darüber sind sich alle Verantwortli
chen und auch Fachleute, sowohl Architekten wie 
Ärzte, einig, daß die Konzeption des AKH die rich
tigste ist. Und ich kann nur Prof. Fellinger als zwei
fellos kompetenten Fachmann auf diesem Gebiet 
zitieren, der erklärt hat, das wird die modernste 
Klinik Europas werden." 

\ ' Demgegenüber vertr~t A.bgeor~net~r Dr. Wiesin
ger am 19. März 1980 In einer drInglichen Anfrage 
an den Bundesminister für Finanzen folgende Auf
fassung: 

;,Der zweite und ,nicht entschuldbare Fehler 
'wurde. jedoch im Sommer 1972 begangen. Das ist 
die endgültige Bruchstelle, an deren Folgen wir 
heute leiden. Zu' diesem Zeitpunkt war es nämlich 
bereits allen im Krankenhauswesen Tätigen völlig 
klar, daß die Auffassungen über ,Monsterkranken
häuser in Blockbauweise, die in Amerika entwickelt 
und dann in Europa übernommen wurde, alsfal
scher Weg international abgelehnt wurden. Damals 
wußte man bereits, daß derartige Gr6ßkrankenhäu
ser nicht geführt werden können, daß sie über
durchschnittlich kostenaufwendig sind und daß die 
Beilungserfolge für die Patienten unbefriedigend 
sind. 

Die Katastrophe, vor der wir heute stehen, war 
also keineswegs unabdingbar, sondern die Verant
wortung da,für tragen ausschließlich die Bundesre
gierung und die Stadt Wien. Und von dieser Ver
antwortung, die im Desinteresse, im Unvermögen 
und im Nichtakzeptieren neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse liegt, wird Sie niemand vor der 
Geschichte entbinden." 
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1.19.5. Der frühere VP-Gesundheitsstadtrat' 
J?r. Glück ist jedoch nach wie vor von der Konzep-' 
Uon des AKH-Neubaues überzeugt, da er auch im 
Jahre 1980 erklärte, dieser Neubau des AKH sei 
mit Sich~rheit keine Fehlentscheidung. 

Dr. Glück als seinerzeit immerhin maßgebend an 
der Entscheidung persönlich Beteiligter steht also 
hier im deutlichen Gegensatz zum VP-Abgeordne- . 
ten Dr. Wiesinger .. 

1.19.6. Ein Bekenntnis zum Neubau des AKH 
ergibt sich auch aus der Zeugenaussage von Bür
germeist~r Gratz: 

"Worüber ich damals gesprochen habe, war -
ich darf ,das vieIleicht auch noch einmal wiederho
len -, daß ich in der Situation, wenn man nimmt,' 
Ende der fünfziger Jahre, Anfang dersechziger 
Jahre mit all dem, was an wirtschaftlichen und 
sozialen Forderungen am Tisch gelegen ist, daß ich 
in dieser Situation die Männer bewundere, die 
gesagt haben, wir wollen dieses alte Krankenhaus 
ersetzen ... Ich bewundere den politischen Mut, 
den damals alle Seiten bewiesen haben, daß sie das 
getan haben. Bei aller jetzt 20 Jahre später einsichti
gen Notwendigkeit langer und detaillierter A~spla
nungen und dann des raschen Baues bin ich noch 
immer d~r Meinung, daß ich nachträglich 20 Jahre 
später·.·4~nen keinen Vorwurf zu machen habe, die 
dafür gesorgt haben, daß hier endlich einmal etwas 
begonnen wir<,i." 

1.19.7~ Der "Bauwirtschaftliche Prüfbericht" 
des Konfrollamtes, der alle Vorgänge seit dem Zeit
punkt der Entscheidung über den Neubau des 

, A.K~ um.faßt, zeigt eine Reihe von Mängeln auf, 
die sich, Im wesentlichen wie folgt kategorisieren, 
lassen: / 

1. Grundsätzliche Planungsfehler 
2. Fehler in der Planungsorganisation und Pro-

jektabwicklung - . 
3. Mängel in der Kostenplanung 

• 4. Ajlsführungsmängel 

1.1'9.8~ Zu 1. Grundsätzliche Planungsfebler: 
Auf der Basis eines Raum- und Funktionsprogram
mes aus ~em Jahre 1960, überarbeitet in den Jahren 
1968 bis 1971, wurde mit den Bauarbeiten für den 
Kern der Anlage i,rriJahre 1972 begonnen: 

Obwohl dieses Raum-' und Funktionsprogramm 
(auch Organisationsstruktur- und Raumprogramm 
~ ORP" bzw. RFP genannt) mit allen Beteiligten, 
msbesondere den Vertretem der Spitalsverwaltung 
der Stadt Wien und der medizinischen Fakultat . 
abgestimmt. war, wurde es etwa zur Jahreswend: 
1975/76 - also zu einem Zeitpunkt, als die Rohar-

, beiten am Kern der Anlage weit fortgeschritten 
waren --;- vor' allem von der medizinischen Fakultät 
hinsichtlich Projektu!TIfang und -strukturierung in, 
wesentlichen Punkten in Frage gestellt. . 

Dieses Infragestellen wird dadurch verständlich 
daß - wie im Kontrollamtsbericht (S 18) aufge~ 

zeigt wird - wese~tliche Voraussetzungen für ein 
taugliches Raum- und Funkiionsprogramm nicht 
vorhanden waren, nämlich die rechtzeitige Ist
Zustands aufnahme und die Erfassung der wichtig
sten betriebsorganisatorischen Abläufe. 

1.19.9 •. So führt das Kontrollamt auf Seite 18 
des Prüfberichtes aus: 

"Bei der Konzeption der Planungsgrundsätze 
und der Pla{lungsorganisation sowie beim Pla
nungsablauf mußten grundlegende Mängel - vor . 

.,' allem die fehlende rechtzeitige Ist-Zustandsauf
nahme und Erfassung der wichtigsten betriebsor
ganisatorischen Abläufe mit baulichen Auswirkun
gen, welche Vorgabe für~ die . Raum- und 

. Funktionsprogrammerstellung sind - festgestellt 
werden. Die RFP-Planung erfolgte hauptsächlich 

. auf der Grundlage von Annahmen, war daher man
gelhaft. Es gelang auch nicht eine effiziente Pla
nungsorganisation zu schaffen, die die durch den 
Planungsfortschritt notwendigen Entsch,eidungen 
traf. So hätten ua. als- Kriterien für Planungsent
scheidungen eine Höchstgrenze der Herstellungs
kosten' einerseits. sowie eine Festlegung der Pla
nungs- und Bauzeit andererseits, gelten sollen, was 
jedoch nicht der Fall war. Rückblickend kann auch 
festgestellt werden, daß seinerzeit - beim Beschluß 
des Spitzenausschusses iin Jahre 1965, das neue 
AKH in einer, statt wie geplant in zwei Etappen zu 

. errichten - sicherlich nicht abgesehen wurde, wel
che probleme sich für die Planung und Baudurch: 
führung durch die Herstellung eines Zel1tr~lbaues 
ergeben werden. Im Hinblick auf die im Planungs
stadium unvorhersehbare Entwicklung wurde somit 
von Anfang an eine größtmögliche innere Flexibili
-tät des Kerns der Anlage - durch ein Rastersystem 
auf Modulbasis versetzbarer Zwischenwände und 
vermehrter Installationen - vorgesehen und damit 
die Möglichkeit nachträglicher Änderungen von 
Räumen für andere Zwecke geschaff~n. (' 

1.19.1 0 Trotz dieses Mangels wurde im.] ahre 
1972 mit dem Bau begonnen, wobei die entspre
chende Beschlußfassung im Wiener Stadtsenat am 
22: August 1972 nach vorheriger Genehmigung im 
SpItzenausschuß über. Antrag von Stadtrat Dr. 
Glück erfolgte. . 

Als weiterer Kritikpunkt des Kontrollamtes ist 
die Entwicklung des Projektumfanges hervorzuhe-" 
ben. Während der Projektumfang noch im Jahre 
1975 durch die Bettenzahl von 2 730 Betten 
bestimmt war, was in etwa mit dem Grundsatzbe
schluß aus dem Jahre 1957 konform geht, erfuhr 
das Projekt ab dem Jahre 19-76 trotz Reduktion um 
fast 600 Betten eine beträchtliche Ausweitung. 

q9.11. Auch die Frage, ob bestehe~de 
Objekte in die Neubauplanung hätten einbezogen 
werden sollen, nachdem für diese Objekte beträcht
liche Assanierungs- und Adaptierungskosten aufge-

I 
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wendet wurden, wird vom Kontrollamt (Seite 21 
des Prüfberichtes behandelt: 

"Für die Assanierungen, Umbauten upd Adaptie
rungen der genannten Kliniken wurde bis 
31. Dezember 1979 ein _ Betrag 'von' rund 
372,11 Mio S aufgewendet. Trotz dieses enormen 
Aufwandes wurde zu keinem Zeitpunkt der späte
ren Grundsatzplanung erwogen, diese Teile des 
AKH in das Konzept des Neubaues einzubeziehen, 
auch dann noch nicht, als wegen weitergehenden 
Forderungen dei KIinikvorstände kostspielige 
Erweiterungsbauten - trotz des Platzmangels auf 
dem Bauplatz - in Angriff genommen wurden." 

1.19.12. Hiezu ist auf die entsprecheI).den 
Beschlüsse des Spitzenausschusses zu verWeisen, 
wonach im Zusa!TImenhanK mit der Entscheidung, 
den Neubau in einem Zuge auszuführen, diesbe
zügliche Überlegungen angestellt wurden. 

Aus den Protokollen über die Sitzungen des Spit
zenausschusses geht hervor, daß diese Assanie
rungs- und Adaptierungsarbeiten vorwiegend über 
Drängen der medizinischen Fakultät vorgenommen 
wurden. 

So findet sich unter' Tagesordnungspunkt 5 der 
5. Sitzung des Spitzenausschusses vom 8. Jänner 
1960, an der als Vertreter des Bundes, unter ande
ren die Bundesminister Dr. Drimmel, Dr:"Kamitz, 
Dr. Bock und Proksch und als Vertreter der Stadt 
,Wien unter anderen Bürgermeister JOI1as sowie die 
Stadträte Dr. Glück, Slavik und Heller sowie Ver
treter dei: medizinischen Fakultät teilgenommen 
haben, folgendes Besprechungsergebnis : , 

Tagesordnurigspunkt 5 "In der für Ende März 
laufenden Jahres vorgesehenen Sitzung des Spit
zenausschusses wird über die von der Fakultät 'vor
geschlagenen Adaptierungsarbeiten beraten wer-" 
den. Hiezu wird von der Fakultät ein Gesamt
wunschprogramm zusammengestellt und dem 
Unterrichtsministeriums vorgelegt werden. Das' 
Ministerium wird die Wünsche an die in Frage . 
kommel).den Stellen zur Ermittlung von Kosten und' 
zwecks Abhaltung von Finanzverhandlungen zwi
schen Bund und Stadt Wien hinsichtlich der 
Kostenaufteilung weiterleiten." 

1.19.13. In der 6. Sitzung des Spitzenausschus
ses am 27. April 1960 (Teilnehmer auf Seiten des 
Bundes unter anderen die Bundesminister Dr. 
Drimmel, Dr. Bock, Proksch und auf Seiten der 
Stad! Wien unter anderen Bürgermeister Jonas 
sowie die Stadträte Dr. Glück, Slavik und Heller 
sowie Vertreter der medizinischen Fakultät) wurde 
dieser Fragenkomplex unter Tagesordnungspunkt 7 
"Beschlußfassung über das Wunschprogramm der 
medizinischen Fakultät, betreffend Adaptierungen 
in den Neuen Kliniken" behandelt und schließlich 
dem Vorschlag, die 11. Chirurgische und I. Frauen
Universitätsklinik zu erweitern Und zu,modernisie
ren, im Prinzip zugestimmt. 

'Eine umfassende Behandlung der Frage von 
Adaptierungsmaßnahmen im bestehenden AKH bis 
zur Fertigstellung des Neubaues erfolgte in der 
13. Sitzung des, Spitzenausschusses am 23. Juni 
J965 anläßlich der Beschlußfassung, den Kern der 
Anlage in einer Baustufe zu errichten (Tagesord-' 
nungspunkt 5 b). Teilnehmer an dieser Sitzung 
waren die Bund~sminister Dr. Piffl~Percevic, Dr. 
Schmitz, Dr. Kotzina und Proksch als V ertret~r des 
Bundes sowie Bürgermeister Marek und die stadt
räte Dr. Glück, SIavik und Heller sowie, Vertreter 
der med. Fakultät. 

1.19.14. Dem Bericht der Bauleitung an dem 
Spitzenausschuß kann entnommen werden, daß 
diese Frage der. Adaptierungsmaßnahmen in der 
9. Sitzung des Bauausschusseseingehend beraten 
wurde und der Vorschlag, den Kern der Anlage in 
einem Zuge zu errichten aus folgenden Gründen 
befürwortet wird: 

Ersparnis an Adaptierungskosten für das 
Gebäude der 11. FraUeI1-Klinik. 

Entfall der Generalsanierung der Gebäude. der 11. 
HNO- und I. Medizinischen Kliniken. (,,Als Ersatz 
für den abgebrochenen Wenckebachpavillon müßte 
lediglich in der I. Med. Klinik ein"den Wünschen 
von Prof. Dr. Deutsch entsprechendes Akutpro
gramm mit einem Kostenaufwand von rund 
15,35 Mio S durchgeführt werden.") 

Einsparung von. rund 264 Mio S, die für die 
. Adaptierung dieser Gebäude vorgesehen waren. 

Einsparung von 82 Mio S durch Entfall eines 
Versorgungstunnelsystems für diese Kliniken. 

L~ut Gegenüberstellung der Bauleitung war mit 
einer Einsparung von insgesamt rund 605 Mio S - . 
vorwiegend aus dem Entfall ansonsten notwendiger 
Adaptierungsarbeiten am bestehenden AKH - bei 
Errichtung des Kerns der Anlage in einem Zuge zu 
rechnen. . . '. 

Auch· die Vertreter der medizinischen Fakultät, 
Prof. Dr. Fellinger und Prof. Dr. Hoff sprachen 
sich für die Errichtung in einemZugeaus. Prof. Dr. 
Hoff sei hier aus dem Protokoll zitiert: 

" . .. daß während der Bauzeit im Bereich der 
Neueri. Kliniken sicher Kosten ~utlaufen werden -
gemeint sind die Adaptierungen - die jedoch auf 
das unumgängliche Maß beschränkt werden kön
nen. Da die Entwicklung der Medizin nicht abzuse
hen sei, kann' über die künftige Verwendung. der 
Neuen Kliniken derzeit keine Entscheidung getrof
fen werde~, die bei der Generalsanierung der Klini
ken Kunz-Antoine investierten Geldmittel werden 
sicher nicht verloren sein." 

1.19.15. Zu einem Zeitpunkt, als bereits etwa , 
80% des Kerns der Anlage im Rohbau fertiggestellt 
waren, wurden nach der AKPE-Gründung auf poli
tischer Ebene' einschlägige Überlegungen in Rich
tung Reduzie~ung des Neubauvolumens angestellt. 

Da sich im Zuge der im Anschluß an die;;Erwei
terte Aktionärsbesprechung" vom 18. März 1976 
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notwendigen grundlegenden Überarbeitung des 
Organisationsstruktur- und Raumprogrammes eine 
Projektvergrößerung abzeichnete, wurden auch 
Alternativen untersucht, ob man nicht das Neubau
volumen reduzieren sollte und anstelle des entfal
lenden' Neubauvolumens bestehende Altobjekte 
umbauen bzw. eIner Generalsanierung unterziehen 
sollte, um die im Neubau entfallende Bettenzahl in 
Alt:ol?jekten bere, tzustellen. .. 

Diese AlternatIve (c:in Bette.nturm wäre entfallen) 
stand im Zusam~enhang mit der Beschlußfass!lng 
über das neue Orundsatzobjekt eines ORP in der 
"Erweiterten Aktionärsbesprechung" am 31. Jänner 
1977 zur Diskulssion, wurde allerdings einhellig 
verworfen, weil ~ies eine BaueinsteIlung von rund 
drei Jahren und verlorene Planungs- und Still
standskosten voA rund 1,5 Mrd S bedeutet hätte 
und in Summe k~um mit Einsparung bei Investitio
nen und Betriebskosten zu rechnen gewesen wäre. 

1.19.16. zu~ Fehler in der Planungsorganisa-
tion und Projek bwicklung· , 

In diesem Zus mmenhang ist vor allem auf die 
Kritik des Kond'ollanites (Seite 162 ff. des Prü
fungsberichtes)'h~nsichtlich der Einschaltung einer 
Projekttnanagementgruppe (APAK) zu verweisen. 
Hauptpunkte de~Kritik sind dabei, daß durch diese 
Konstruktion nic tunbedingt .die kostengünsti~ere 
Lösung gefunden wurde und eme straffere AbwIck
lung bei Einsatz on eigenem Personal zu erwarten 
gewesen wäre. I 

Allerdings wird die Projektorganisation vor 
Gründung der A~E und damit vor Einschaltung 
der APAK, als a sschließlich bauherrneigenes Per
sonal mit der Pr jektabwicklung befaßt war, vom 
Kontrol.lamt eben alls negativ beurteilt (Seite 88 des 
Prüfbenchtes) . 

In di~sem Zu~ammenhang sei die. Feststellung 
des Kontrollamtes erwähnt, wonach dIe bedeuten
den DimenSione~des Neubaues jede Art von Bau
leitung. vor die S wie~igkeit der organisato.ri.schen 
Bewältigung der Planungs- und BauabwIcklung 
stellen, und zwar in einem Umfang, die die Anfor
derungeß der W rtschaftlichkeit hinter jenen der 
bloßen Durchführbarkeit nahezu zurücktreten las
sen. 

1.19.17., Zu 3. Mängel in der Kostenplanung 
Obwohl bereits im Jahre 1964 mit dem Bau der 

ersten Baustufe· des Neubaues (Wohnbezirk) 
begonnen wurde und diese im Jahre 1967 abge
schlossen war, we ters die' beiden nächsten Baustu-

\ fen (Parkgarage und Kinderklinik/Psychiatrie) 
weitgehend fertig estellt waren und auch mit dem 
Bau des Hauptgeßäudes (Kern der Anlage) bereits 
begonnen war, lag noch im Jahre 1972 keine 
umfassende und vollständige Kostenschätzung vor. 

Die Kostenschätzung des Jahres ',1972 lautete 
noch auf 4490 Mio S (einschließlich USt); dabei 
war aber' eine Vielzahl von Kostenarten, von denen 

einige besonders kon~tenintensiv sind (zB medizi
nisch-technische Geräte), nicht berücksichtigt. 

Es sind dies: 
1. Sämtliche Möbel und Einrichtungsgegen

stände, beweglich und fest eingebaut, 
2. Medizin-technische Geräte, fest eingebaut und 

mobil, 
3. Elektro-medizinische Einrichtungen, wIe 

Röntgenanlagen, Nuklearmedizin usw., 
4. Einrichtung der Küche samt Lagerräume, 
5. Erstausstattung mit allen inventarisierungs

pflichtigen Gegenständen, 
6. sämtliche Einrichtungen und Geräte für die 

elektronische Datenverarbeitung, 
7. das Wirtschaftsgebäude samt allen erforderli

chen Einrichtungen und Zuleitungen zum Kernge
bäude, 

8. sämtliche Außenanlagen mit allen Verkehrs
wegen, 

9. künstlerische Ausgestaltung, 
10. Honorare und Gebühren. 

1.19.18. War also nach der Feststellung des 
Kontrollamtes ein beträchtlicher Xostenanteil noch 
im Jahre 1972 nicht einmal grob geschätzt, so 
erhöhten sich auch die in die Schätzung einbezoge
nen Kos!,engruppen bis Anfang 1974 - also inner
halb von 1 112 Jahren - vor allem auf dem Haus
technik~Sektor sehr beträchtlich. Es stiegen die 
Schätzkosten im genannten Zeitraum für die Stark
stromanlagen von 650 Mio Sauf 1 150 Mio S, für 
die Klimatechnik von 650 Mio Sauf 1 202 Mio S 
und für die Sanitärinstallationen von 210 Mio Sauf 
650 Mio S (Seite 65 des Prüfberichtes). 

Hiezu stellt das Kontrollamt weiters fes~ (Seite 
65 des Prüfberichies): 

"Teilweise wurden, entsprechend der fortschrei
tenden Planung auch die Kosten zusätzlicher Lei-'· 
stungen geschätzt und berücksichtigt. So waren im 
Kreditantrag des Jahres 1972 die Kosten der Allge
meinen Midizintechnik und Elektromedizin nicht 
enthalten und wurden nun mit 1 500 Mio S 
geschätzt. Weiters wurde in die' Kostenermittlung 
ein Betrag von 500 Mio S für die Nachrichtentech
nikaufgenommen. Dieser Betrag von. 500 Mio S 
stellte jedoch nur eine Grobschätzung dar, da der 
Gesamtumfang der Nachrichtentechnik einschließ-. 
lich der Kommunikationseinrichtungen, der audio
visuellen Einrichtungen für die, Kliniken und für 
den Unterricht, der administrativen EDV usw. 
wesentlich von der Anfang 1974 noch nicht vo!,han
denen Betriebsorganisation abhängig war. Durch 
das Fehlen einer Betriebsorganisation konnten für 
die entsprechenden Angaben nur die Annahmen 
der einzelnen Konsulenten herangezogen werden." 

. 1.19.19. Diese Feststellungen des Kontrollam
tes decken sich mit der schon an anderer Stelle die
ses Berichtes wiedergegebenen Aussage des seiner
zeitigen Generalbevollmächtigten Dr. Bandion. 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 73 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 63 

"Ich selbst habe während meiner Funktionsdauer 
zumindest zweimal, ich glaube sogar dreimal, 
jeweils Kostenschätzungen verlangt bzw. wieder 
zurÜckgegeben, weil sie nach meiner Beurteilung 
nicht vollständig sind." 

Aber nicht nur die Unvollständigkeit der bis zum 
Jahre 1975 vorliegenden Kostenschätzungen wird 
vom Kontrollamt kritisiert, sondern auch die Tatsa
che, daß während des fast 25jährigen Planungsge
schehens keine Festlegungen über die Höhe der 
voraussichtlichen Herstellungskosten getroffen 
wurden. Hiezu das Kontrollamt auf Seite 19 des 
Prüfberichtes: 

"Weiters wurde festgestellt, daß Erwägungen 
und Festlegungen über die Höhe der voraussichtli
chen Herstellungskosten und eine Terminisierung 
der Konzeptplanung und Herstellung des Neu
baues in dieser Phase des fast 25 Jahre dauernden 
Planungsgeschehens nicht edolgten. Erst im Jahre 

, 1979 wurde ein Kostenrahmen von 19 500 Mio S. 
(Preisbasis 1. Jänner 1976) und der Projektstand 
mit insgesamt 2173 Betten endgültig kompetenz
mäßig festgelegt." 

1.19.20. Demgegenüber wurde bereits wenige 
Wochen nach Gründung. der AKPE eine alle 
Kostenanen umfassende Kostenschätzung, geglie
dert nach Bauteilen und Leistungsgruppen, erstellt, 
die zu Preisen per 1. Jänner 1976 Gesamtkosten 
von rund 18 000 Mio S für das noch zu realisie
rende Projekt ergab. Diese Kostenschätzung lag 
auch den Beratungen in der "Erweiterten Aktio
närsbesprechung" am 18. März 1976 zugrunde und 
wurde laufend entsprechend dem jeweils neuesten 
Wissens- und Projektstand fortgeschrieben (siehe 
Kontrollamtsbericht Seiten 70 und 71). Dabei wird 
im Zuge der Fortschreibung immer ein Vergleich 
mit der ersten Kostenschätzung auf gleicher Preis
basis (1. Jänner 1976) angestellt, um jederzeit den 
Überblick über köstenmäßige Auswirkungen von 
Projektänderungen zu behalten. 

Diese Art der KostendarsteIlung wird vom Kon
troll amt als sehr ausführlich gegliedert beurteilt. 

1.19.21. Schließlich wurde in der "Erweiterten 
Aktionärsbesprechung" am 3~ Juli 1979, nach weit
gehender KlarsteIlung des endgültigen Projektum
fanges, auch ein Kostenlimit in der Höhe von 
20000 Mio Sauf Preisbasis 1. Jänner 1976 (dieser 
Betrag enthält auch die Kosten der später zu 
errichtenden Zahnmedizinischen Klinik, die in den 
vom Kontrollamt angegebenen 19 500 Mio S nicht 
enthalten sind) für das noch zu realisierende Pro
jekt festgelegt, das entspricht zu Preisen per 1. Jän
ner 1980 einem Betrag von 24 200 Mio S. 

In dieser "Erweiterten Aktionärsbesprechung" 
wurden aber auch die vom Kontrollamt als bis zu 
diesem Zeitpunkt unterbliebenen bemängelten kon
kreten Terminvorgaben für eine Teilfertigstellung 
und Gesamtfertigstellung des Projek~s festgesetzt. 

1.19.22. Im folgenden sei auf die vom Kontroll
amt erstellte Gesamtkostenübersicht verwiesen: 

(Siehe Tabelle auf S. 64.) 

1.19.23. Das Kontrollamt führte dazu weiters 
aus: 

Für das Kerngebäude und die dazugehörigen 
Erweiterungsbauten sowie sonstige Gebäude und 
Edordernisse ist auf die in der 47. Aufsichtsratssit
zung vom 12. Mai 1980 gehannten Kostenedorder
nisse zurückgegriffen worden. Danach belaufen 
sich die Kosten laut Punkt 3 der Tagesordnung zu 
heutigen Preisen, also mit Stand 1. Jänner 1980, auf 
rund 24 200 Mio S. Mit den Ausgaben für bereits 
abgerechnete Bauwerke ergab sich somit ein 
Gesamtbetrag- von rund 26 200 Mio S im Prüfzeit
raum. 

Der Vollständigkeit halber sei vermerkt, daß im 
Hinblick auf die geplante Fertigstellung des AKH 
im Jahre 1987 (vorgesehene Teilinbetriebnahme 
1983) auch eine von der AKPE erstellte Hochrech
nung der Gesamtkosten für den Zeitraum ~er Fer
tigstellung vorlag. In dieser Hochrechnung sind 
insbesondere voraussichtliche Lohn- und Material
preissteigerungen für alle noch zu erbringenden 
Arbeiten, Leistungen und Lieferungen des AKH
Neubaues auf Grund von EdahfUngswerten ver
gangener Jahre enthalten. Der hochgerechnete 
Gesamtbetrag bis zur Fertigstellung wurde danach 
von der AKPE mit 36 700 Mio S geschätzt. Es ist 
dies ein Schätzbetrag, der sich beim Entstehen all
'fälliger edorderlicher Finanzierungskosten um 
diese erhöhen würde. 

1.19.24. Zum genannten Sch:ttzbetrag und ins
besondere zu dem hochgerechneten Wert der 
Gesamtkosten soll nicht unerwähnt bleiben, daß im 
Juli 1979 erst 52,6% der Gesamtaufwendungen 
baulicher und betrieblicher Art, koStenmäßig gese
hen, ausgeschrieben worden waren. Abgesehen von 
den bereits fertiggestellten und abgerechneten Lei-

. stungen weisen jedoch die ausgeschriebenen Lei
stungen eine beachtliche finanzielle Bandbreite auf. 

Umsomehr können daher die darüber hinaus 
noch nicht einer Ausschreibung unterworfenen lei
stungen und deren Kosten nur als Grobschätzun
gen gewertet werden, weshalb es dem Kontrollamt 
nicht möglich war, auf die größenordnungsmäßige 
Richtigkeit der voraussichtlichen Gesamtkosten 
Rückschlüsse zu ziehen. Dies auch schon wegen 
des unterschiedlichen Fertigstellungsgrades der ein
zelnen. Bauwerke und insbesondere dem überaus 
großen Arbeitsumfang, der beim Kerngebäude und 
den Erweiterungsbauwerken noch zu erbringen ist. 
Es muß daher für eine zielsichere und wirtschaftli
che Kostengestaltung bis zur Gesamtfertigstellung 
schon an dieser Stelle empfohlen werden, daß der 
Kostenplanung aller noch erforderlichen Leistun
gen ein ganz besonderes Augenmerk zugewendet 
wird. 
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. Gesamtkostenübersicht 
(laut vorgelegenem Zahlenmaterial der AKPE im Prüfzeitraum) *). 

Betrie6s-
ARGE 

Gesamtkosten-; Hochgerechnete. 
Bau- AKH-Bauleitung AKPE Gesamtausgaben schätzung Gesamtko"Sten-

Aus~aben' vom 
- Ausgaben vom . Stand am mit Preis basis schätzwene 

Bau eginn bis 4. November 1975 bis 1. Jänner 1980 1. Jänner 1980 

Beginn 3. November 1975 31. Dezember 1979 
(in Mio. S exklusive MWSt.) 

Architekten, Sta-
tiker, Baulei-
tungsbedarf 
(ARGEAKH- von bis 
Bauleitung) ..... 1957 1975 227374739,67 . - 227374739,67 
Generalsanierun! 
II. Chirurgie un 
I. Frauenklinik .. 1961 158 995 380,59 692656,72 159688037,31 

im Zeitpunkt Fraueninventar .. 1963 54 627 930,92 529748,44 55 157679,36 
Umbau der Inbetrieb-

I. Medizinische . nahme 1987 

Universitätsklinik 1966 30 066 692,79 56373,50 30 123 066,29 (voraussicht-
lich . Teilbe-

Adaptierung trieb ab Ende 
II. Frauenklinik 1983, Vollbe-
und HNO-Klinik 1967 Fertig- 9398904,28 128474,70 9527378,98 trieb 1987) 
Adaptierung stel- 2252530037,21 
I. Medizinische lung - ohne MWSt 
Universitätsklinik 1'968 in den 1963507,- 1963507,- rd. 2 000 rd. 2000 
Adaptierukll ~ahren !. 
n. Frauen inik .. 1969 1962 7332263,78 1567352,20 8 899615,98 
Adaptierung bis 

1977 I. HNO-Klinik .. 1972 996919,04 - 996919,04 
Umbau 
I. HNO-Klinik .. ~972 2499829,71 - 2499829,71 
Neurologie 
(ehemals Kinder-
klinik) ......... 1973 9003595,22 94235742,84 103239338,06 
Wohnbezirk .... 1964 1967 350047210,66 107545,- 350 154755,66 
Psychiatrie und 
Kinderklinik .... 1966 1974 644376515,97 374698970,37 1019075486,34 
Parkgarage ..... 1968 1974 270 762 654,71 11 904 172,22 282666.826,93 
Neurochirurgie .. 1977 - 1 162856,88 1 162856,88 

. Kerngebäude, 
Erweiterun~sbau-
ten, Verke rsan-
bindungen und 
Außen anlagen .. _ 1972 911 760 712,47 3438074488,03 4 349 835 200,50 34700 
Hochbau ....... 7200 (einschließ-
Haustechnik .... 7600 lich Jahreser-
Med. Technik ... 3200 fordernis von 
Sonstige Einrich- 4 500.Mio. S 
tung ........... - 2200 für das Jahr 
Inbetriebnahme .. 500 1987 und die 
Baunebenkosten . ,3500 Folgejahre) 
AKH-Gesamt-
projektkosten 

AKPE ... 378 776428,54 378 776 428,54 
Kosten der Pro-
jektabwicklung 

AKPE, .. 78913 716,60 78 913 716,60 

Gesamtsumme .. 2 679 206 856,81 4 380 848 526,04 7060 055 382,85 26200 36700 

*) Siehe textliche Erläut~rungen für den Zeitraum 1957 bis 1987. 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 75 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 65 

1.19.25. Zu 4. Ausführungsmängel 
Unte; diese Gruppe von Bemängelungen sind 
nach der hier getroffenen Gliederung die verschi~
densten Arten von fehlerhaften Handlungen. zu 
subsumieren. Bei diesen vom Kontrollamt kritisier
ten V orgäng'en handelt es sich im wesentlichen um 

Bauverzögerungen; 
das Volumen an Nachtragsaufträgen;. 
die Anerkennung zu hoher Honorare (zB Archi

tektenhonorare) und andere Preise (insbesondere 
auf Grund von Nachtragsangeboten); 

Überzahlungen durch fehlerhafte Abrechnun-
gen;. 

Mängel in der Bauausführung; 
. die Art der Vergebung von Leistungen (zB frei

händige Vergabe statt Ausschreibung). 

1.19.26. Da der "Bauwirtschaftliche Prüfbe
richt" des Kontrollamtes, wie erwähnt, die V or
gänge während einer etwa 25jährigen' Planungs
und Bauzeit umfaßt, ist die Zahl der' Mängelfest
stellungen in Summe sehr groß. Es kann daher in 
diesem Bericht nicht im Detail auf die einzelnen 
Kritikpun.kte, des Kontrollamisberichtes eingegan
gen werden. 

Die nachstehende Darstellung gibt daher nur 
einen beispielhaften Überblick über die Beanstan
dungen des Kontrollamtes, soweit sie besonders 
schwerwiegend erscheinen oder geeignet sind, die 
immer wieder vorgebrachten Hauptpunkte der Kri
tik, nämlich Projektvolumen, steigenden Kosten, 
lange Bauzeit, zu verdeutlichen. Besonders hervor
zuheben wären in diesem Zusammenhang die Prü
fungsfeststellungen hinsichtlich der Architektenho
norare sowie 'der Objekte "Wohnbezirk", "Parkga
rage" und "Kinderklinik/Psychiatrie". ' 

1.19.27. Der Architektenvertrag für den Neu
bau des AKH wurde im Jahre 1962 abgeschlossen 
und im Jahre 1968 neu gefaßt und in der Folge in 
geringem Umfange modifiziert. Der Vertrag ist in 
den Grundzügen nach den Grundsätzen der 
Gebührenordnung für Architekten (GOA) konzi
piert, dh. das Honorar bemißt sich nach den Her
stellungskosten des geplanten Bauwerkes. 

Gegen diese Honorarbemessung , richtet sich 
hauptsächlich die Kritik des Kontrollamtes : 

"Im Architekten-Vertrag 1962 wurden diese 
Kostenteile ,maschinen-technische Sparte' (Hei
zung, Lüftung, Aufzugsanlagen, alle Stark- und 
Schwachstromeinrichtungen us~.) genannt, wobei 
vereinbart wurde, daß diese zu 80% in die der 
Gebührenberechnung zugrunde liegenden Gesamt
bausumme einzubeziehen sind. 

Nun ist es sicherlich so, daß die Architekten bei 
Erbringung ihrer Teilleistungen (zB Vorentwurf, 
Entwurfsplanung des Gebäudes) die Ergebnisse der 
Planung der haustechnischen Anlagen (im Hinblick 
auf erforderliche Mauerdurchbrüche usw.) berück~ 

I 

sichtigen und somit hiefür eine Mehrleistung er
, bringen müssen. 

Daß hiefür aber 80% der späteren Anschaffungs
kosten dieser Einrichtungen der Vergebührung 
unterworfen· werden dürfen, erscheint dem Kon
trollamt im Hinblick auf den Grundsatz einer lei
stungsadäquaten Honorierung als problematisch. 

Dabei muß unter dem Aspekt eines angemesse
nen Preis-Leistungs-Verhältnisses überhaupt die 
Frage aufgeworfen werden, inwieweit eine Hono
rierung, die auf Herstellungskosten abstellt, lei
stungsgerecht sein kann, wenn man in Erwägung 
zieht, daß bei sehr kostspieligen Eiririchtungsvorha
ben etwa eines Hochhauses (zB EDV-Anlagen, 
komplizierte medizinisch-technische Geräte), die 
ihrerseits einen relativ geringen arc::hitektonisch
planerischen Aufwand erfordern, durch Einbezie
hung relativ teurer Anschaffungskosten in die 
Honorarberechnung von Afchitektenseite automa
tisch - und losgelöst von der tatsächlich erbrach
ten Leistung - mitpartizipiert wird. Im Falle etwa 
eines hochspezialisierten Universitätsspitales, wie 
beim AKH-Neubau, kann durch die' Automatik 
darüber hinaus kaum erwartet werden, daß eine 
Beratung der Bauherrschaft in einer Richtung erfol
gen wird, die' auf eine Einschränkung des Projektes 
- und damit dessen Kosten - abzielt. (In diesem 
Zusammenhang muß andererseits wieder betont 
werden, daß die stets neu begonnenen Planungen 
bzw. Umplamingen und deren Kosten natürlich 
nicht den Architekten, sondern der Bauherrnvertre
tung und deren Mängel hinsichtlich der Planungs
organisation bzw. Planungsgrundsätze anzulasten 
sind.) 

Die Verhältnismäßigkeit des Aufwandes und der 
Honorierung ist jedoch seit dem Jahre 1969 aus
drücklich normiert. Gemäß § 31 Abs. 1 Ingenieur
kammergesetz wird nämlich b(:stimmt, daß bei Fest
legung der Gebührenordnungen - die ihrerseits 
'Mindestgebühren darstellen, die nicht unterschrit
ten werden dürfen - insbesonaere der Leistung 
und dem Aufwand Rechnung zu tragen ist. (Nach 
Ansicht des Kontrollamtes würde sich hieraus die 
Möglichkeit ergeben, allenfalls die gemäß §§ 31 
und 72 Ingenieurkammergesetz als Bundesverord
nung geltende GOA gemäß Artikel 139 B-VG beim 
Verfassungsgerichtshof wegen .Gesetzwidrigkeit. 
anzufechten.)" 

Dazu die AKPE in ihrer Stellungnahme: 
"Die AKPE hat trotz eindeutiger vertraglicher 

Biqdungen eine Reihe von Änderungen und Ver
besserungen wie die Reduktion von 80% auf 75% 
anrechenbare HT -Kosten erzielt. 

Die übrigen Vereinbarungen im 1. Nachtrag vom 
10. November 1978 sind ein Teil des Verhand
lungsergebnisses, das gesamtheitlich gesehen und 
beurteilt werden muß. 

Hinsichtlich Leistungsüberschneidungen wurde 
bereits darauf hingewiesen, daß keine Mehrfach
und Doppelverrechnungen vorliegen. 
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Bei künftigen Verhandlungen mit der ARGE 
Architekten wird versucht werden, die Anregungen 
des Kontrollamtes durchzusetzen." 

1.19.28. Die Errichtung des "Wohnbezirkes" 
und der "Parkgarage" war im Jahre 1968 bzw. 
1974 abgeschlossen. Beide Bauobjekte fallen also 
zur Gänze in den Tätigkeitsbereich der vor Grün
dung der AKPE für die Bauabwicklung zuständi
gen ARGE AKH-Bauleitung. 

Die a:bgerechneten Gesamtkosten beliefen sich 
auf rund 350 Mio S bzw. auf rund 283 Mio S, die 
Bauzeiten betrugen rund 3 11z Jahre bzw. rund 
5 llz Jahre.' . 

Die Bemängehmgen des Kontrollamtes hinsicht
lich der Bauabwicklung bei diesen beiden Bauob
jekten bestehen darin, daß in verschiedenen Fällen 
eine öffentliche Ausschreibung unterblieb, Zusatz
leistungen auf Grund von Nachtragsanboten oft 
erst lange nach Leistungserbringung' bestellt und 
die Bauausführungsfristen ohne PönaIisierung. 
überschritten wurden sowie verschiedene Abrech
nungsfehler festgestellt werden mußten. 

Als Resümee zu den Prüfungsfeststellungen für 
diese beiden Bauobjekte kann folgende grundsätzli
che Aussage des Kontrollamtes herangezogen wer
den: 

"Dem ~ntsprechend wurden denn auch die über
wiegend technisch zu lösenden Baustufen, wie der 
Wohnbezirk, die Parkgarage oder auch die Adap
tierung der neuen Kliniken sicherlich ohne größere 
Schwierigkeiten' ausgeführt. Die eigentlichen Pro
bleme begannen naturgemäß beim Komplex Kin
derklinik/Psychiatrie, vor allem aber dann bei der 
Konzeption der Planung und Ausführung des 
Kernbaues ." 

1.19.29. Mit dem Bau des Objektes "Kinderkli
nik/Psychiatrie" wurde im Jahre 1967 begonnen; . 
die Besiedlung erfolgte ab 1974. Die im Jahre 1966, 
vorgesehenen Gesamtkosten von 411 Mio S belie
fen sich bis 30. November 1980 auf rund 

gen und gaben bis zur Fertigstellung laufend neue 
Wünsche bekannt. Die dadurch notwendig gewor
denen Umplanungen, Umwidmungen und bauliche 
Abänderungen wirkten sich nicht nur auf die 

. Kostenentwicklung nachteilig aus, sondern führten 
, auch dazu, daß einige Räume dem derzeitigen Ver

wendungszweck hinsichtlich der Raumgröße, der 
Belichtung, der Türbreiien und dergleichen nicht 
mehr entSprechen und Anlaß gaben, die· eheste 
Beseitigung solcher Unzulänglichkeiten zu empfeh
len." 

Die Gründe für die lange Bauzeit und damit 
auch für Kostensteigerungen zeigen sich aber auch 
aus folgendem: 

"Ursachen von Bauzeitverzögeru"ngen besonde
rer Art sind einem Aktenvermerk vom 7. Juni 1968 
zu entnehmen. Darin wurde darauf hingewiesen, 
daß ,das Bauvorhaben seit Beginn der Planung im 
Jahre 1962 im Zeichen schwieriger Übersiedlungen 
und Ablösungsvorgänge stand'. Dies deshalb, weil 
das Baugelände beengt war und die Errichtung der 
einzelnen Objekte nur etappenweise erfolgen 
ko~nte. Erschwerend für die Bauführung wirkte 
sich danach weiters auch die Uneinsichtigkeit eines 
Klinikvorstandes aus, der dem Abbruch einiger 
Teile der alten Psychiatrie nicht zustim!p.te. Seitens 
der ARGE AKH-Bauleitung wurde in diesem 
Zusammenhang darauf verwiesen, daß das alte 
Gebäude der Psychiatrie in den Bereich der Tiefga
rage ragt und daher bei einer Inbetriebnahme der 
Kinderklinik und Psychiatrie die Zugänge nach
träglich nochmals mit hohem Kostenaufwand 
umgebaut werden müßten. Da der Klinikvorstand 
dennoch bei seiner ablehenden Haltung blieb, 
konnte der Bauteil KP II erst 18 Monate später als 
vorgesehen begonnen werden." 

1 OSO'Mio S; etwa die Hälfte dieser Mehrkosten 
entfällt allerdings auf Lohn- und Materialpreiser-' 

1.19.30. Zur Problematik der wirtschaftlichen 
Bauabwicklung einerseits und der Nutzermitbe
stimmung andererseits stellt das Kontrollamt weiter 
fest: 

"Zum Planungsablauf für den Gebäudekomplex 
Kinderklinik und Psychiatrie (KP I - KP IV) sei 
abschließend bemerkt, daß aus dem eingesehenen 
umfangreichen Schriftverkehr wohl einerseits der 
hohe Schwierigkeitsgrad für die Bewältigung der 
damit verbundenen Bauprobleme hervorgeht, ande
rerseits aber auch beachtliche Bauabwicklungsfeh~ 
ler erkennbar sind. Insbesondere hätten die Nutzer 
(Ärtzeschaft), weit mehr als dies der Fall war, zur 
zeitgerechten Bekanntgabe' ihrer Bauwünsche ver
halten werden sollen, damit diese, nach Überprü
fung ihrer Berechtigung bereits weitestgehend bei 
der Planung Berücksichtigung finden hätten kön- . 
nen. Dies wäre insbesondere auch aus wirtschaftli
chen Gründen geboten gewesen, um den Bauaus
schreibungen ausgereifte Leistungsbeschreibungen 
zugrunde zu legen und wirtschaftliche Gestehungs
kosten im Wettbewerbe erlangen zu können. Da 
dies verschiedentlich nicht der Fall war, ergaben 

höhungen. . 
Hauptkritikpunkte des Kontrollamtes sind bei 

diesem Objekt die übermäßige Kostensteigerung, 
, die lange Bauzeit und die gravierenden Planungs

und AusführungsmängeL 
Nach den Feststellungen des Kontrollamtes wur

den diese Kostenerhöhungen nicht nur durch Bau
abwicklungsmängel, sondern auch durch die Nut-
zer verursacht: . 

"Beginnend von der Planung bis zur Mängelbe~ 
hebung kam es fallweise zu Unzulänglichkeiten, die 
zu der bisherigen beachtlichen Kostenerhöhung 
beigetragen haben. Bei der Planung der Gebäude
gruppen KP I - KP IV und des Kindergartens war 
wohl auf die Raumvorstellungen der Nutzer einge
gangen worden, jedoch änderten diese während der 
Baudurchführung wiederholt ihre Raumvorstellun-
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sich Bauzeitverluste und Mehrkosten durch nach
trägliche Bauabänderungen. Doch nicht nur die 
ARGE AKH-Bauleitung, sondern auch die ARGE
Architekten haben es fallweise verabsäumt, die 
Nutzer auf die wirtschaftlichen Nachteile nicht 
zeitgerecht vorgebrachter Bauwünsche besonders 
zu verweisen." 

Die hier vom Kontrollamt erhobene Forderung, 
die Nutzer (Ärzteschaft) zur zeitgerechten - und 
wohl auch koordinierten - Bekanntgabe ihrer 
Bauwünsche zu verhalten, war wohl vom jeweils 
zuständigen' Bundesminister (seinerzeit Bundesmi
nister für Unterricht, später Bundesminister fü~ 
Wissenschaft und Forschung) durchzusetzen. Diese 
Funktion wurde für den für die Planung des Objek
tes "Kinderklinik/Psychiatrie" maßgebenden· zeit
raum vorwiegend von den Ministern Dr. Piffl-Per
cevic und Dr. Mock wahrgenommen. 

1.19.31. Zu diesem Fragenkomplexwurde auch 
die von 1965 bis 1973 dem Wr. Stadtsenat angehö-
rende Dr. Maria Schaumayer befragt. . 

Dr. Kapaun: Wissen Sie etwas über das Zustan
dekommen, über die Schwierigkeiten, die Professor 
Hoff beim Abbruch seiner Klinik gemacht hat? 

Dkfm. Dr. Schaumayer: Das muß ich leider auch 
verneinen. 

Dr. Kapaun: Sie wissen also nichts darüber, was 
. Dr. Glück als der damals zuständige Stadtrat unter

nommen hat, um den damals zuständigen Minister 
der Bundesregierung zu veranlassen, bei Herrn 
Professor Hoff zu intervenieren oder Abhilfe zu 
schaffen? 

Dkfm. Dr. Schaumayer: Nein. 

Dr. Kapaun: Aber Sie wissen, daß der damals 
zuständige Minister Herr Dr. Mock war? 

Dkfm. Dr. Schaumayer: Das müßte ich rekon
struieren. Ich weiß das Jahr nicht. 

1.19.32. Obwohl das Objekt "Kinderklinikl 
Psychiatrie" bereits ab dem Jahre 1974 besiedelt 

. wurde, konnte die behördliche Endbenützungsbe
willigung erst im September 1979 erwirkt werden. 

Gründe hiefür waren· die zahlreichen Baumängel, 
die in den letzten-Jahren mit einem Kostenaufwand 
von rund 67 Mio S zum Großteil behoben wurden; 
für weitere Mängelbehebungen werden. voraus
sichtlich noch rund 24 Mio S erforderlich sein. 

Dazu das Kontrollamt: 
"In der Kinderklinik und der Psychiatrie sind 

verschiedentlich Mängel aufgetreten, die teilweise 
mit großem technischen Einsatz un,d Kostenauf
wand behoben wurden. Es handelt sich dabei 
sowohl um Mängel von der Planung her als auch 
um Ausführungsmängel am Bauwerk und bei den 
haustechnischen Anlagen. Dies.e Mängel sind nicht 
nur durch Ausführungsänderungen während der 
Baudurchführung, sondern auch durch Versäum-

nisse und Fehlleistungen der Planer, der Konsulen
ten, der ARGE AKH~Bauleitung und der ausfüh
renden Firmen entstanden. 

Die Mängelbehebungen fielen überwiegend in 
die Zeit der AKPE, wobei diese versuchte, die 
Behebung mit den zur Gewährleistung verpflichte
ten Auftragnehmern durchzuführen, was jedoch 
nur in Einzelfällen gelang." 

1.19.33. Die bei der Planung und Bauabwick
lung des Kerngebäudes vom Kontrollamt aufge
zeigten Mängel· sind sowohl zahlenmäßig als auch 
von den finanziellen Auswirkungen her gewichtiger 
als bei den übrigen Bauobjekten. Dies ergibt sich 
zwangsläufig daraus, daß das Bauvolumen dieses· 
Objektes samt den angeschlossenen Erweiterungs
bauten und damit auch das Arbeitsvolumen ein viel
faches der übrigen Objekte darstellt. Vielfach wir
ken sich auch Entscheidungen, die vom Kontroll
amt als grundsätzliche Planungsfehler . kritisiert 
werden, erst beim Kerngebäude aus. Abgesehen 
davon haben auch solche Entscheidungen geradezu 
zwingend Nachteile zur Folge, die nun vom Kon
trollamt einer Kritik unterzogen werden. 

Als Beispiel sei hier angeführt, daß das Volumen 
an ohne Wettbewerb veI;gebenen Nachtragsaufträ
gen auch aus der durch den Standort und die Kon
zeption weitgehend bedingten langen Bauzeit resul
tiert . 

Auch die beim Kerngebäude vom Kontrollaint 
kritisierten Vorgänge reichen vielfach in die Zeit 
vorl Gründung der AKPE zurück. 

Auf die ·Frage des Abg. Ing. Hobl zu dem "Bau
wirtschaftlichen Prüfbericht" des Wiener Kontroll
amtes; 

"Wi'e würden Sie die)n diesem Bericht enthalte
nen Feststellungen anteilsmäßig etwa in Vor-AKPE 
und Nach-AKPE-Zeit zuordnen? Also diekriti
schen Bemerkungen, die in den fast 1 000 Seiten 
enthalten sind. Ist das mehrheitlich vor der AKPE
oder nach AKPE-Gründung zu sehen?" 

antwortete Kontrollamtsdirektor Dr. Delabro: 

"Diese Frage mathematisch zu quantifizieren, ist 
kaum möglich, das würde eine echte Durchfor
stung des Berichtes auf diesen Inhalt vielleicht mög
lich machen. Aber es ist auch aus einem anderen 
Grund nach meiner Meinung nicht leicht, denn 
zwangsläufig, wenn Sie bedenken', daß die AKPE 
im Herbst 1975 gegründet worden ist, daß das 
gesamte Baugeschehen um dieses Werk von Anfang 
an 1955 mehr oder.weniger begonnen hat, so lag in 
der Berichterstattung zweifellos ein langer Raum 
der vorherigen ARGE AKH, in der alle Planungs
grundlagen geschaffen worden sind." 

Und weiter dazu Dr. Delabro: 
"Daß natürlich Fehler vorher passiert sind, auf 

die dann aufgebaut worden ist, glaube ich, muß 
man auch sagen, wenn hier insbesondere aue die 
verschiedenen Planungswandel eingegangen wird. 
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Aber zu quantifizieren, wo jetzt das Gravierende 
oder das Nichtgravierende liegt, ist sehr schwer. 
Die geldwirksamen Ausgaben sind zweifellos erst 
nach 1975 gesetzt worden, daher ist 'aber auch 
zügiger gebaut worden - das muß man schon 
sagen -, wobei ich aber auch die Kritik aufrechter
halte, daß das zügiger Bauen sicherlich noch von 
der Seite zu beurteilen war, ob es sinnvoll war, 
zügiger· zu bauen bei einer vielleicht noch nicht , 
ganz ausgereiften Planung." 

2. RAUM-, FUNKTIONS- UND BETRIEBS
ORGANISA TIONSPLANUNG 

2.1. .Raum- und Funktionsplanung (RFP b~. 
ORP) 

2.1.1. Durch das Raum- und Funktionspro
gramm .(RFP) werden grundsätzliche und detail
lierte Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, 
des künftigen Betriebes des Neubaues des AKH 
vorweggenommen. Durch das RFP erfolgt die Fest
legung der Raumgrößen sowie die Anordnung der 
Räumlichkeiten der einzelnen Betriebseinheiten 
zueinander, ebenso werden die zugehörigen Trans
port- und Kommunikationsverbindungen festge
legt. 

Für die Planung des Kernbaues des AKH 
erfolgte zwar jahrelang eine RFP-Planung, die 
Betriebsorganisationsplanung setzte jedoch relativ 
spät ein. Dies hat~e zur Folge, daß die erst später 
beginnende Betriebsorganisationsplanung sich 
geschaffenen Gegebenheiten anpassen mußte. 

Im Jahre 1957 wandten sich die Mitglieder des 
Koordinations- und Arbeitsausschusses - an Prof. 
Dr. Riethmüller aus Tübingen mit dem Ersuchen, 
ein RFPzu erstellen. 

/ 

2.1.2. In dem Vertrag zwischen der Stadt Wien 
und Prof. Dr. Riethmüller vom 26. Juli 1957 fand 
die naturgemäß starke Wechselbeziehung zwischen 
funktionaler Raum- und Flächenaufteilung im RFP 
einerseits und aufbau- und ablauforganisatorischen 
Überlegungen andererseits dahin gehend Eingang, , 

_ daß die städtische Krankenhausverwaltung und 
Klinikvorstände rund 30 Fragen beantworten soll
ten, die auf Daten über die Anzahl von Leistungen 
und Patienten der verschiedenen Untersuchungs
und Behandlungsbereiche im AKH sowie 'auf 
Grunddaten über die Wiener Spitäler abzielten. 

. Da sich die Klinikvorstände und die Magistrats
abteilung 17 außerstande sahen, die meisten dieser 
Fragen zu beantworten, erklärte sich der RFP~Pla
ner bereit, das RFP hauptsächlich auf Grund von 
Vergleichszahlen zu erstellen. . 

2.1.3. Ausgehend von Überlegungen hinsicht
lich der Kosten vor' allem des künftigen Betriebes 
und der weitgehenden Entlastung des Pflegeperso
nals fordert das RFP beispielsweise eine starke Zen-

t;alisierung gemeinsamer Einrichtungen sowie eine 
derartige Anordnung bzw. Ausstattung des Pfle
gebereiches, daß lange Betriebswege vermieden 
werden. 

. In den Jahren 1962, 1964, 1967, 1972 und 1975 
wurden hinsichtlich der RFP-Planung noch weitere 
Verträge mit Prof. Dr. Riethmüller geschlossen. 

Die laufende Adaptierung des RFP an die Anfor~ 
derungen der'Nutzer, das heißt vor allem der Kli
nikvorstände, auf Grund ständig geänderter Gege
benheiten führte schließlich zum "Organisations
struktur- und Raumprogramm (ORP) 1971". 

2.1.4,. Von größtem Einfluß auf den Planungs
und Bauverlauf war jene grundsätzliche Entschei
dung, die die Errichtung des neuen AKH nicht in 
Pavillon-, sondern in Blockbauweise festlegte. 
Diese folgenschwere Entscheidung wurde bereits 
im Koordinationsausschuß im Jahre 1955 auf Vor
schlag der damals führenden Klinikvorstände von 
allen Beteiligten einhellig getroffen und blieb von 
diesen seither stets unwidersprochen. Dabei ist 
unbestritten, daß die Idee eine~ Zentralbaues 
zumindest seinerzeit allgemein anerkannt w:ar. 

Der ,Ungewißheit der künftigen, nicht vorherseh
baren Entwicklung eines - überdies in Zentralbau
weise konzipierten - Universitätsspitals wollte 
man von Beginn an durch eine größtmögliche 
innere Flexibilität des Kerns der Anlage begegnen. 

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewie
sen werden, daß in den letzten Jahrzehnten im 
Bereich der Medizin eine gewaltige Entwicklung 
eingesetzt hat, die durch die Verselbständigung von 
Teilgebieten übergeordneter' medizinischer Diszi
plinen nicht nur nominelle Bedeutung hat, sondern 
auch mit erheblichen personellen und räumlichen 
Konsequenzen verbunden ist. Da nicht anzuneh
men ist, daß diese Entwicklung bereits zum Still
stand gekommen ist, andererseits sich Prognosen 
nur für relativ kurze Zeiträume treffen lassen, ist 
eine gewisse Flexibilität unumgänglich. 

----- -~-
---~""-----

2.1.5. Die Bundesregierung und die Stadt Wien 
hatten im Rahmen ihrer Überlegungen, welche zur 
Gründung der AKPE führten, auch die Absicht, 
eine Analyse des Ist-Zustandes des AKH-Projektes 
vornehmen zu lassen.. " 

Hiezu fragte 

Dr. Steger: Wie kommt es eigentlich dazu, daß 
plötzlich die MEDIPLAN mit drinnen ist als Auf
tragnehmer bei der AKPE? Was haben Sie da in 
Erinnerung? 

Di. wiiZ: 'Eines-weiß ich gänz- siche~Zur 
MEDIPLAN kamen wir deshalb, weil vor bezie
hungsweise am Beginn der Tätigkeit der AKPE 
eine sogenannte Ist-Zustands-Erhebung gemacht 
worden ist. ' 

Dr. Steger: Von 'wem ist die gemacht worden? 

Dr. Waiz: Von Professor Seitz aus Hamburg. 

\, 
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Dr. Steger: Wer hat den gebracht? 

Dr. Waiz: Den hat - ich glaube mich fast mit 
Sicherheit erinnern zu können - der Herr Bundes
kanzler gebracht, weil er sich in der Zeit der Grün
dung der AKPE, glaube ich, auch mit dem Problem 
"wie geht es weiter" beschäftigt hat. 

Dr. Steger: Der sollte die Ist-Zustands-Erhebung 
machen? 

Dr. Waiz: Ja, das war am Beginn. Also die Rede 
war schon unmittelbar vor der Gründung der 
Gesellschaft, und ich hatte dann persönlichen Kon
takt mit dem Herrn Professor Seitz, und daher 
weiß ich es, daß ihn der Herr Bundeskanzler 
gekannt hat. Und der hat diese Ist-Zustands-Erhe
bung zusammen mit Kaufmann aus Zürich und 
Sienkiewicz aus Deutschland gemacht, konnte das 
natürlich nicht allein und hat sich dabei Mitarbeiter 
der MEDIPLAN bedient. Der Vorstand hat dann 
die Idee gehabt: Wenn die Leute der MEDIPLAN 
schon von den Dingen soviel verstehen und eine so 
kritische Analyse abgegeben haben im Rahmen der 
Ist-Zustands-Erhebung, dann sollte man sie . auch 
für einen Auftrag heranziehen. Also so kam ~ber 
Professor Seitz die MEDIPLAN Hamburg zu dem 
Auftrag. ,., 

or. Steger: Also die MEDIPLAN hat schon mit
gearbeitet, aber über Professor Seitz. 

Dr. WaiZl Ja. 

Dr. Steger: Er wurde erst später durch die AKPE 
beauftragt. 

Dr. Waiz:!cI:{ weiß nicht, Herr Vorsitzender, ich 
kann nicht präzise sagen, da müßte man den V or
stand fragen, wie der Professor Seitz das gehand
habt hat. Ich weiß nur, daß er sich Mitarbeiter der 
MEDIPLAN bedient hat. An sich war er persönlich 
verantwortlich. 

Dr. Steger: Wissen Sie da terminiich noch etwas, 
wann das gewesen ist? 

Dr. Waiz: Ja, das war realisiert, also den Auftrag 
mit den drei Gutachtern Ist-Zustands-Erhebung, 
darunter Professor Seitz, haben wir gemacht, als 
die AKPE schon gegründet war. Das war eine der 
ersten Entscheidungen. Aber Gespräche darüber 
hat es schon vorher gegeben, weil man eben eine 
Analyse des Ist-Zustandes haben wollte. 

Dr. Steger: Nur, ich verstehe Sie jetzt nicht 
ganz: Das Gutachten wirdja 1975 gemacht, eigent
lich sogar bevor die A.KPE da ist, wird das schon 
beauftragt, wird das Seitz-Gutachten beauftragt. 

Dr. Waiz: Beauftragt hat es erst die AKPE. 

Dr. Steger: Aber 1975. 

Dr. Waiz: Aber Gespräche darüber wurden vor
her schon· eingeleitet. 

Dr. Steger: Jetzt soll aber die MEDIPLAN erst 
am 9. April gegründet wordep sein, die deutsche 

MEDIPLAN. Da ist jetzt irgendwo eme große 
Zeitlücke. Wissen Sie darüber etwas? 

Dr. Waiz: Das weiß ich nicht, Herr Abgeordne
ter. Ich kann mir den Widerspruch nur so erklären, 
daß der Professor Seitz mit Leuten gearbeitet hat, 
die später die MEDIPLAN gebildet haben. Ich 
weiß nur sicher, die Argumente des Vorstandes 
habe ich noch im Ohr: Wenn die MEDIPLAN
Leute schon Fachwissen haben und dieses Gutach
ten gemacht haben, dann machen wir sie uns jetzt 
auch nutzbar für einen anderen Auftrag. 

Dr. Steger: Dieses Gutachten von .Professor 
Seitz soll ja sehr negativ gewesen sein für den 
Zustand. 

Dr. Waiz: Ja, in Teilbereichen ja. 

Dr. Steger: Hat es darauf dann Schlußfolgerun
gen gegeben, die das Negative berücksichtigt 
haben? 

Dr. Waiz: Soweit das im Hjnblick auf den gege-
. benen Baufortschritt und Planungsstand möglich 

war, ist dem Rechnung getragen worden. Aber das 
Gutachten hat sich ja auch mit der Zeit vorher und 
den Entscheidungen vorher befaßt. 

Dr. Steger: Sie haben gesagt, Sie glauben mit 
großer Sicherheit, daß der Herr Bundeskanzler den 
Professor Seitz genannt hat als den Experten, der 
da wesentlich wäre. Haben Sie noch in Erinnerung, 
wer Ihnen gegenüber das mitgeteilt hat? War das 
der Herr Bundeskanzler selber, oder gab es da 
andere Mittelsmänner? 

Dr. Waiz: Auf die Gefahr, daß ich mich irre, aber 
ich glaube, midi zu eiinnerri~ daß -Ich ind{anzler-

. amt gerufen wurde und dort den Professor Seitz 
kennengelernt habe, mit der Einschränkung, daß 
ich das nicht hundertprozentig behaupten kann. 
Aber mit größter Wahrscheinlichkeit ist es so gewe
sen. 

Ferner fragte hiezu 

Steinhauer: Ist Ihnen die Funktion Professors 
Seitz im Rahmen der Neuen Heimat in der Bundes
republik bekannt? 

Dkfm. Dr. Androsch: Ich weiß nicht, welche 
Funktion er dort im konkreten hat. Er ist u~s 
damals benannt word~!l als - es sind ja nicht sehr 
viele in ganz Europa - einer der Spitalsfachleute. 
Das war. auch der Grund, warum er einer der drei 
Gutachter wurde neben zwei anderen. 

Steinhauer: Sie sagten, er ist "uns" damals 
benannt worden. Wer hat ihn benannt? . 

Dkfm. Dr. Androsch: Wenn ich mich recht erin
nere, war das eine Anregung des Herrn Bundes
kanzlers, der ihn gekannt haben dürfte. 

Seitz ist trotz erfolgter Ladung vor dem PU nicht 
erschienen und schrieb an den Präsidenten des 
Nationalrates: .-_/ \, 

"In Beantwortung Ihres geschätzten Einladungs
schreibens vom 28. 1. 1981 darf ich mitteilen, daß 
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ich überzeugt bin, zur Aufklärung der maßgeben
den Vorgänge aus eigenem Wissen nicht beitragen 
zu können. Darüber hinaus bitte ich um Verständ
nis, wertn ich mich als deutscher Staatsbürger zu 
internen Angeleg~nheiten der Republik Österreich 
nicht äußern möchte. 

Ich werde daher Ihrer Einladung nicht folgen." 

2.1.6. Daraufhin beauftragte die AKPE unmit
telbar nach Beginn Ihrer Tätigkeit am 1. Dezember 
1975 drei ausländische Experten - Prof. Seitz und 
Dr. Sienkiewicz und DipI.ombetriebswirt Kaufmann 
-, mit der Erstellung eines Gutachtens über den 
bisherigen Stand des AKH-Projektes. Dieses Gut
achten (kurz SSK) wurde am 1. März 1976 fertig
gestellt. Schon im September 1975 hatten Mitarbei
ter der Mediplan Krankenhausplanungsgesell
schaft m. b. H. Hamburg(kurz MEDIPlAN Ham
burg) mit der Arbeit an Teilbereichen dieses Gut
'achtens begonnen. Da Seitz seinen Arbeitsanteil am 
SSK nicht allein erledigen konnte, hatte er die 
MEDIPlAN Hamburg als Subunternehmer be auf- ' 
tragt. 

Alleingesellschafterin dieser Firma ist die NEUE 
STÄDTEBAU Ges. m. b. H., welche zusammen 
mit der NEUE HEIMAT Wohnbau gesellschaft die 
Unternehm~ngsgruppe NEUE HEIMAT bildet. 
Letztere steht im Eigentum des Deutschen Gewerk
schaftsbundes und von Einzelgewerkschaften. 

Der AKPE war diese Mitarbeit der MEDIPlAN 
Hamburg ; sowie die Eigentumsverhältnisse an die
ser Firma und der Unternehmungsgruppe NEUE 
HEIMAT bekannt. 

2.1.7. Nach Arbeitsbeginn der Expertengruppe 
SSK wurde beschlossen, das gesamte RFP, seit 
1971 als ORP bezeichnet, zu aktualisieren und ein 
neues ORP 1976 ausarbeiten zu lassen. Es bestand 
innerhalb der AKPE, aber auch seitens der Gutach~ 
tergruppe SSK kein Zweifel, daß diese Überarbei
tung aus Gründen der Kontinuität nur von Prof. 
Dr. Riethmüller durchgeführt werden könne. 

Die fachliche Stellung Riethmüllers war aller
dings scho~ zum damaligen Zeitpunkt nicht unbe
stritten. 
. . Riethmüller ist trotz Ladung njcht vor dem PU 
erschienen, und er schrieb an den Präsidenten des 
Nationalrates: 

,;Gegenüber der ersten Ladung zum Erscheinen 
als Zeuge vor dem parlamentarischen Untersu
chungsausschuß vom Januar dieses Jahres haben 
sich die Umstände beträchtlich verändert. Durch 
Zustellung der Ladung des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien zur Geschäftszahl 23 d 
Vr 3710/80 wurde mir bekannt; daß ich als 
Beschuldigter in einem Strafverfahren des erwähn
ten Gerichtes geführt werde. Wenngleich die mir 
gemachten V orwüde vom Gericht noch nicht kon
kretisiert wordclt-sind, besteht doch kein Zweifel, 
daß sie mit jenem Problemkreis zusammenhängen, 
über den auch meine Zeugenaussage vor dem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuß stattfinden 
soll. 

Da ich sohin als Beschuldigter geführt werde, 
kann ich als Zeuge nicht vernommen werden und 
ich kann nicht meine notwendige Verteidigung vor, 
dem Strafgericht durch Aussagen vor dem parla
mentarischen Untersuchungsausschuß allenfalls 
präjudizieren. Die Einleitung eines Strafvedahrens 
gegen mich im Gegenstande schließt sohin meine 
Vernehmung vor dem parlamentarischen Untersu
chungsausschuß aus, und ich ersuche aus diesem 
Grund, mein Fernbleiben zu entschuldigen." 

Riethmüller war, wie erwähnt, seit 1957 beim 
AKB-Projekt mit der Raum- und Funktionspro
grammplanung befaßt und hat in der Folge sein 
i 959/1960 erstelltes RFP mehrmals umgearbeitet. 
In einer nahezu 20jährigen Planungsdauer zeigte er 
sich jedoch außerstande, einJür den Hochbau und 
die Haustechnik brauchbares RFP zu erstellen. 
Dies vor allem deshalb, da er bei seinen Arbeiten 
weder eine Ist-Zustands-Aufnahme noch die wich
tigsten Betriebsabläufe mit deren baulichen Auswir
kungen berücksichtigte, sondern statt dessen ledig
lich auf Grund von Annahmen und Vorstellungen 
plante. 

2.1.8. Nach Ansicht der Zeugen Stacher, Ban
dion, Siebensohn und Wilfling war weiters seine 
Leistung auf Grund des am 30. Jänner 1973 abge
schlossenen Vertrages nicht zufriedenstellend: So 
leistete er hiebei nur .eine Dokumentationsarbeit, 
wobei er auch hier ohne RÜcksicht auf vorhandene 
Ist-Daten plante. Diese zumindest seit dem Früh
jahr 1974 beim Bund und der MA 17 vorhandene 
Kritik fand auch in einer Sitzung des 'Stacher
Teams (anwesend Stach er, Wilfling, Winrer, Sie
bensohn) vom 9. März 1974 ihren Nied<ll"schlag. So 
erschien: dem Leiter der MA 17, Siebensohn, die 
vertragsgemäß von Riethmüller zu erbringe~de 
Beratungsleistung für die Gebäudegruppe Kinder
klinik/Psychiatrie überhaupt nicht brauchbar. 
Riethmüller hatte zum Zeitpunkt der Besiedlung 
dieser Gebäudegruppe im Jahre 1974 noch geplant, 
"wie man den Mist herausbringt". In einer Sitzung 
des Stacher-Teams am 9. März 1974 meinte . 
Siebensohn, daß Riethmüller keine bzw. nur sehr 
wenig fruchtbare Arbeit geleistet habe. Wilfling 
vertrat dazu die Ansicht, daß Riethmüller die 
Betriebsorganisadon von Unterlagen abschreibe. 

Infolgedessen hat die MA 17 im Sept<;mber 1974 
die damalige diesbezügliche Beratungsleistung 
Riethmüllers abgebrochen. 

2.1.9. Dr. Stegerfragte den Zeugen Dr. Sta
cher in diesem Zusammenhang: 

Dr. Steger: Wie stark war der Riethmüller bei 
Ihnen? Nehmen Sie den heute noch immer wichtig 
bei solchen Entscheidungen? Ist das für Sie ein sehr 
wichtiger Mann? 
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Dr. Stacher: Er ist für mich heute sicher kein 
wichtiger Mann mehr. Er war aber zur damaligen 
~eit d<;>ch der einzige, der meiner Meinung nach 
emen Überblick über das Haus beziehungsweise die 
Planung gehabt hat und haben mußte. 

Dr. Steger: Der Herr SenatsratSiebensohn hat 
zugesagt, Ihnen einen Aktenverrrierk über die 
Besprechung Riethmüller im AKH betreffend die 
Betriebsorganisation zu übermitteln. Es trägt das 
Datum 9. März 1974. Das ist aus dem Rechnungs
hofbericht, damit Sie wissen, aus welcher Unterlage 
ich das habe: ' 

,,A)lS . den Ausführungen des Herrn Senatsrats 
Siebensohn geht hervor, daß eine große Diskussion 
mit Professor Riethmüller betreffend die Betriebs-· 
organisation AKH-Neubau stattgefunden hat und 
daß Senatsrat Siebensohn den Eindruck hatte daß 
hier Professor Riethmüller trotz des bereits' sehr 
weit vorgeschrittenen Zeitpunktes zur Erfüllung 
dieser Leistung keine beziehungsweise nur sehr 
wenig fruchtbare Arbeit geleistet hat. Dies war der 
Grund, warum Herr Stadtrat Stacher auch um V or
lage eines diesbezüglichen Aktenvermerkes unter 
Angab~.,der Besprechungsteilnehmer ersucht hat." 

Haben Sie diesen Aktenve~merk erhalten, und 
welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen, 
wenn Sie ihn gekriegt haben? 

Dr. Stacher: Bitte, ich weiß nicht, ob ich den 
Aktenvermerk als Papier oder ob ich einen Bericht 
erhalten habe. Aber die Konsequenzen, die wir dar
aus gezogen haben, waren, daß wir eben die Frage 
diskutiert haben, wieweit Riethmüller in der weite
ren Planung allein die Betriebsorganisationspla
nung machen soll, und daß ja eigentlich im Prinzip 
klargestellt wurde, daß er das sicherlich allein nicht 
machen kann: 

Auch Winter war über diese Kritik an Riethmül
ler voll informiert. 

2.1.10. Der Aufsichtsrat ermächtigte am 
22. Dezember 1975 die AKPE zum Abschluß eines 
Anschlußauftrages mit Riethmüller. Ungeachtet 
dieser Ermächtigung hatte der Vorstand unterdes
sen den .Entschluß gefaßt, die MEDIPLAN Ham
burg, welche ja beim SSK mitarbeitete, auch künf
tig ,zu beschäftigen. Insbesondere Winter schlug 

'immer wieder die MEDIPLAN Hamburg vor. 
o Andererseits sollte aber Riethmüller, wie schon 
, angeführt, ebenfalls weiter beschäftigt werden. 

Hier ist freilich festzustellen, daß die V orstands
mitgli~der Winter und Parzer in einer Besprechung 
am 12. Feber 1976 mit Waiz sehr wohl eine eventu
elle A~sschaltung Riethmüllers erwogen. In diesem 
Falle sollte eben der MEDIPLAN Hamburg ein 
anderer Partner bei der Neubearbeitung des RFP 
beigegeben weiden. letztliCh veranlaßte~der V or
stand die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft für die 
Organisations struktur- und Raumbedarfsplanung 
des AKH Wien - Universitätskliniken zwischen 
der MEDIPLAN Hamburg und Riethmüller. 

/ 

Aus den Aufzeichnungen Winters geht hervor, 
daß er mit Wilfling die Zusammensetzung der 
ARGE ORP und deren Beauftragung abgespro
chen hatte. 

Auf die grundsätzlichen Anmerkungen zum Fak
tenkomplex Wilfling beim Themenkreis 2 dieses 
Untersuchungsauftrages wird verwiesen. Zäm 
damaligen Zeitpunkt hatte· Wiffling in rechtlicher 
Hinsicht überhaupt nichts mit diesem Problemkreis 
zu tun. 

Stadtrat Stacher und Siebensohn waren mit die
sem Problemkreis überhaupt nicht befaßt. 

2.1.11. In einer Besprechung des Bund-Stadt 
Wien-Komitees am 2. März 1976 wurde auf eine 
Zusammenarbeit zwischen Prof. Dr. Riethmüller 
und der Betriebsberatungsunternehmung "MEDI
PLAN" Krankenhausplanungs Ges. m. b. H. hinge
wiesen, die bei der Erstellung des Gutachtens SSK 
mitgewirkt hatte. Inzwischen' hatte Prof. Dr. 
Riethmüller und die Firma MEDIPLAN eine 

'"Arbeitsgemeinschaft für die Organisationsstruk
,tur- und Raumbedarfsplanung des Allgemeinen 

Krankenhauses Wien (Universitätskliniken)" -
ARGE ORP genannt - gebildet. 

Die ARGE ORP nahm ihre Tätigkeit - vorerst 
ohne schriftlichen Vertrag - bereits am 5. April 
1976 auf. Die AKPE hatte dies nämlich aus Ter
mindruck und weil wesentliche Verhandlungs
punkte schon abgeklärt waren, mündlich veranlaßt. 
. Winter besuchte außerdem vom 12. bis 14. April 

1976 die MEDIPLAN Hamburg, um deren techni~. 
sche Leistungsfähigkeit zu erkunden. Der schriftli
c_he Vertrag zwischen AKPE und ARGE ORP 
wurde am 8. Juli 1976 abgeschlossen. 

2.1.12. Gegenstand des Vertrages mit der 
ARGE ORP waren Leistungen der ORP-Planung 
in drei Stufen. Als Stufe 1 sollten die Erstellung 
einer Organisationsstruktur-Übersicht und eine 
Grobflächenschätzung als Grundsatzprojekt 1976, 
als Stufe 2 die Ausarbeitung eines Organisations
struktur- und Raumbedarfsprogramms ,ti.ndschließ
lich als Stufe 3 die Aufstellung eines ORP 1978 vor-
gelegt werden. , 

Die ARGE ORP (Sitz: Tübingen) nahm ihre 
Tätigkeit im April 1976 (Vertrag vom 8 • Juli 1976) 
auf. Die der ARGE· übertragenen Leistungen im 
Rahmen der ORP-Planung waren vereinbarungs
gemäß unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des 
Auftraggebers (AKPE) zu erbringen. 

Der ARGE ORP wurden nun vertragsgemäß von 
der AKPE im Jahre 1976 sukzessive unterschiedli
che Randbedingungen für die Organisationsstruk
tur vorgegeben, die von der' ARGE ORP zu Alter
nativlösungen auszuarbeiten waren. Auf diese 
Weise enthält das vom 23. September 1976 vorge
legte "Organisationsstruktur- und Raum
(bedarfs)programm, Stufe 1 - Grun~satzprojekt" 
,sechs Alternativen, und zwar die Varianten A, B, C, 
D, EI A 'und E/B. 

6 
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bas QRP 1976 umfaßte demnach im einzelnen 
insbesondere: 

1. eine Organisations struktur-Übersicht nach 
den im ORP 1971 gegliederten Bereichen; 

2. eine Nutzflächenzusammenstellung dieser 
Organisationsstruktur als Grobflächenschätzung; 

3. eine Erläuterung dieser Gröbflächenschätzung 
auf Grund von Daten über Leistungen und P;ltien
ten in Ambulanzen der Jahre 1963 bis 1974, über 
die Entwicklung des wissenschaftlichen Personals, 
der Anzahl und Dauer von Operationen sowie über 

,Bedarf und Leistungen der einzelnen Ver- und Ent
sorgungsbereiche. 

4. Die zu dieser Grundsatzprojekts-Variante A 
alternativen Grundsatzprojekte B bis EIB entspre
chen den von der AKPE vorgegebenen Randbedin
gungen. 

2.1.13. Mit Beginn der Stufe 2 der ORP-Pla
nung offenbarte sich die ganze Problematik der 
Projektierung des Neubaues, nämlich die Neupla
nung des Inneren eines in Fertigstellung begriffe
nen zentralen Rohbaues mit nicht mehr vermehrba
rem Flächenangebot, mangelnde Kenntnis künfti
ger, einander vielfach bedingender Betriebsabläufe, 
Schwierigkeiten der Koordinierung vielfältigster 
Planungsleistungen. Es wurde offenbar, daß bei der 
Planung des ORP und der neuerlichen Vorent
wurfs- und Entwurfsplanung der Architekten 
sowohl in grundsätzlichen Fragen der Raumvertei
lung als auch der Gestaltung der Räumlichkeiten 
immer mehr auf die Fachkenntnisse einerseits und 
die Wünsche und Vorstellungen insbesondere der 
Fakultätsvorsteher andererseits 'zurückgegrifferi 
werden mußte. Dies führte natürlich zu einer star
ken Verzögerung des Planungsfortschrittes des 
ORP und damit gleichzeitig zu einer Verzögerung 
der Architekten- und Spartenplanung sowie des 
Baufortschrittes. Nachdem mit Fortschreiten der 
Detailplanung des ORP offenkundig wurde, daß 
betriebsorganisatorische Aufgaben, insbesondere 

,über Leistungsdaten und Ablaufvorstellungen, 
unumgänglich waren,_ wurden zur ORP-Planung 
auch die Vertreter der sogenannten Gruppe BO 
Interim beigezogen. 

Der 1976 vorgefundene Projektstand erforderte 
angesichts d«:r bereits ausgeführten und in Ausfüh
rung befindlichen Bauarbeiten eine möglichst 
rasche Modifikation des vorliegenden ORP 1971. 

2.1.14. Die ORP-Umplanung der Jahre seit 
1976 war gerade dadurch gekennzeichnet, daß vor 
allem den Vorstellungen der medizinischen Fakul
tät der Universität Wien ("Die gesamte Planung 
gleicht daher eher jener eines großen Landkranken
hauses als jener eines modernen Universitätsklini
kums" , Zitat aus einem Schreiben der medizini
schen Fakultät an die AKPE vom 8. Juni 1976) über 
ein modernes Klinikum weitgehend Rechnung_ 
getragen wurde. 

Zusammenfassend muß daher festgestellt wer
den, daß das RFP 1959/1960 mit allen nachfolgen
den Modifizierungen wederauf Grund einer Istzu
standsaufnahme noch einer Planung der wichtig
sten Betriebsabläufe mit baulichen. Auswirkungen 
erstellt wurde, sondern mit Atisnahme einiger pro
grammatischer Vergaben lediglich auf Annahmen 
- teilweise auf Grund von Auskünften oder Wün
schen der künftigen Nutzer -- oder Vor~tellungen 
und Konzeptionen des RFP-Planers Riethmüller 
beruht. Das bedeutet, daß beispielsweise die Flä
chenausmaße der Räume sowie ihre Anordnung 
zueinander weder das Ergebnis einer Aufnahme des 
Istzustandes des bestehenden AKH noch eingehen
der Untersuchungen über die künftigen Bet;riebsab
läufe sind. 

.. 

2.1.15. Zur Frage der Honorierung der ARGE 
ORP 

Die drei vertraglichen Leistungsabschnitte (die 
sich honoraranteilsmäßig im Verhältnis 30 : 40 : 30 
des Gesamtvolumel1s darstellten) sollten bis Juli 
1976 bzw. bis Februar 1977 bzw. bis Februar 1978 
fertiggestellt werden. Der Vertrag (§ 7) sah eine 
feste Pauschalvergütung von 3,9 Mio DM (rund 
öS ... ) zuzüglich 15% Nebenkosten vor. 

2.1.16. Die erste Stufe waren die Arbeiten zum 
Grundsatzprojekt 1976, welche annähernd ter
mingemäß beendet wurden. Auf Grund der Kon
takte mit den Nutzern kam es indessen in weiterer 
Folge zu häufigen Wiederholungen immer dersel
ben Arbeit und damit verbunden zu gewaltigen 
Verzögerungen. So mußte die ARGE' ORP statt 
ursprünglich angenommener 500 Besprechungen 
insgesamt 1 400 Besprechungen im Rahmen dieses 
Auftrages führen. 

2.1.17. .Der frühere AKPE-Direktor Dr. Ger
hard Schwaiger illustrierte die Situation in seinen 
Ausführungen vor dem Ausschuß 'am 27. Juni 1980 
wie folgt: 

"Tatsächlich hat sich herausgestellt, und zwar 
schon wenige Monate, nach Aufnahme. unserer 
Tätigkeit, daß dieses Raum- und Funktionspro
gramm von keiner dieser Seiten akzeptiert war, daß 
im Gegensatz zu unserer Annahme, es seien nur 
geringfügige Modifikationen notwendig, hier prak
tisch eine völlige Neuplanung Platz greifen müßte. , 
Es haben sich also sehr wesentliche Vergrößerun
gen hinsichtlich der Auslegung der Nutzflächen 
ergeben. Ich darf darauf hinweisen, daß im Jahre 
1971 eine Nutzfläche von rund 168 000 m2 vorge
sehen war, während sie heute ungefähr 205' 000 m2 

beträgt. 
Die Schwirigkeit daran war aber insbesondere, 

daß nicht nur dieses Raum- und Eunktionspro
gramm völlig geändert und überarbeitet .werden 
mußte, sondern daß man parallel dazu auch bauen 
mußte." 

\ 
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eines angemessenen Aufschlages von 20% für I 

Hauptverwaltungs- und Unterhehmensgemeinko- I 

steno I 

b) einen Bericht d~s Dozenten Dkfffi.Dr. Mayer,
Wien" vom 10. Dezember 1980, aus dem weiters i 
herVorgeht, daß der Nettogewinn der Mediplan I 

Haml:hirg nach Abzug der Steuern' 1,1 Mio S' 
betrage. Dieser Gewinn bewege sich in einem nor-
malen und ahgemessenen Rahmen. ' 

Der, Zeuge Becker erklärte dazu, daß das Projekt, 
noch 'nic4t schlußabgerechnet sei. 

In diesem Zusam'menhang fragte Dr. Feurstein: 
Darf ich Sie noch e,inmal im Zusammenhang mit 
der-,ORP-PlanUng frag!!n: Können Sie sagen, wie 
hoch Ihre Selbstkosten sind? Wir haben Sie schon 
einmal ~efragt. Das können Sie nicht. 

Becke'r: Nein"daskann ich Ihnen so auchriicht ' 
,sagen. 

2.1.22~lDie ,Unternehmungsgruppe NEUE 
HEIMAT schuf 1976 einen Geschäftsführungsbei
rat für ihre Tochterfirmen, welcher 1979 aufgelö~t 
wurde. Dieser Geschäftsführungsbei'rat diente der 
Konzernmuttet als Kontroll- und Koordinierurigs
organ. Seitens der Konzernleitung saßen in diesem 
Beirat unter anderem der Vorstandsvorsitzende 
Albert Vietor, dessen Stellvertreter Harro Iden und 
das Vorstandsmitglied Rolf Gekamp. Vletor und 
Iden saßen auch seit September 1974 im Aufsichts-

, rat der Firma Infrabau Ges. m. b. H. Wien. Diesbe
tüglich wird auf die 'weiteren .Ausführungen beim 
Untersuchungs auftrag 3 verwiesen. 

Vietor ist trotz erfolgter La<hlIlg nicht vor dem 
PU erschienen. ' 

Er schrieb dem Präsidenten ~es Nationalrates: 
"Ihr 'geschätztes EinladungsschreIben , vom 

'28. Jänner 1981 habe ich erhalten'; Ich bin i,ndes der, 
Überzeugung, zur Aufklärung der maßgebenden 
Vorgänge aus eigenem Wissen nichts beitragen zu 
können. Darüber hinaus bitte ich Um Verständnis, 
w~nn ich ,mich als deutscher Staatsbürger in meiner 
Position zu internen Angelegenheiten der Republik 
Österreich nicht äußern möchte. ' 

" Ich be~bsichtige dahei nicht, Ihrer Einladung zu 
folge.n." ' 

2.2.' BETRIEBSORGANISATIONSPLA-
NUNG (BOP) vor der AKPE ' 

2.2.1. "Die ARGE~Architekten forderten in 
einem Schreiben an die Direktion des AKH am 
30. Juni 1969 eine vertiefte Bearbeitung der Orga
nisation, Betriebsführung und des EinsatZes techni
scher Hilfsmittel. Am 9. März 1970 wandte sich der 
Vertreter :des Bundesministeriums -für Bauten und 
Technik im Bauausschuß in einem Schreiben an 
den Wierier Stadtba,udirektor als den diesbezügli-' 
chen Vertreter der Stadt Wien und wies darauf hin, 
daß bereits seit Ende 1968 die Bauleitung und die 

,A.t;chitekten bemüht gewesen wären, die --VerWal-

tung des AKH von der Notwendigkeit einer'recht
zeitigen Betriebs- und Organisationsplanung für 
den Kern der Anlage zu überzeugen. Im RFP sei 
zwar die Betriebsstruktur des Neub.auesim Prinzip 
vorgegeben, es bestehe aber trotzdem ein großes, 
Feld noch offener Details, die teilweise auch die 
Bauplanung beeinflußten. Um Fehler zu vet:meiden, 
ersuchte der Vertreter des Bundes am 9. März 1970 
die Magistratsabteilung 17 zu veranlassen, Baulei
tung und Architekten entweder aus Beamtenkreisen 
oder durch Heranziehung eines eigenen Betriebs
planungsbüros - dabei wurde die Firma Ratio 
genannt - zu unterstützen. 

2.2.2. Bereits im November 1969 legte der 
RFP-Planer Professor Dr. Riethmüller nach Auf
forderung durch die Bauleitung ein Angebot über 
ein BO-Konzept vor, das einen Rahmen für die 
eigentlic;:he Bearbeitung der BO daist~llen sollte. 
Auf Grund einer weiteren Besprechung bot. er am 
28. April 1970 für nahezu alle Bereiche (gemäß den 
RFP 1960) eine detailliertere Bearbeitung der 
Betriebsablaufsorganisation an, wobei er ausdrück
lich die Heranziehung österreichischer Institute 
befürwortete. Am 13. Februar 1970 offerierte die 
Firma Ratio unter Berufung auf Vorgespräche mit 
Vertretern der Verwaltung des AKH" der ARGE
Architekten sowie \ auf Einladung der MA 17 ihre 
Beratung bei der Betriebsplanung und Organisa
tion. 

',2,.2.3. In der 13. Sitzung des Bauausschusses 
am 6. Mai 1970 wies die Bauleitung auf die Not
wendigkeit einer BetriebsorganisatioI).splanung für 
die weitere Bauplanung hin. Die Bauleitung schlug 
hiezu - ähnlich wie bei der Planung des neuen 
Klinikums in Berlin'- die Bildung eines Teams 
vor, dem die genannte Firma Ratio - wenn auch 
ohne spezielle Erfahrung in der Spitalsorganisation 
-, der bisherige RFP-Planer Professor Dr. 
Riethmüller so~ie Vertreter des Spitalserhalters 
angehören sollten. Die Vertreter des Magistrats 
brachten gegen die Firma Ratio Einwände vor. ' 

Die Firma Ratio legte jedoch anfangs 1971 neu
erdings, allerdings nunmehr gemeinsam mit Profes
sor Dr. Riethmüller ein Angebot für die Betriebs
planung des Neubaues des AKH vor, das im' 
Gespräch mit den Beteiligten mehrmals überarbei
tet wurde. ,Sein Inhalt bildete weitgehenq die 
Gr~ndlage des späteren Alleinangebotes von Pro
fessor Dr. Riethmüller. Das Honorar dieses 
gemeinsamen Angebotes errechnete sich gemäß sei
ner letzten Fassung vOm 1. Februar 1972 auf der 
Grundlage von 0,91% des angenommenen Objekt
wertes des Neubaues von 5 MrdS'also 45,5 MioS 
das sind rund 3,97 MioS Jahreshonorarbei ange~ 
nommener Beratungsdauer von 12 Jahren, immer 
ohne 'Umsatzsteuer. ' 

2.2.4. In der.. 1 (Sitzung des' Bauausschusses 
am 14. Mä~Z 1972 'berichtete die Bauleitung über 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 85 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 75 

die letzte Fassung dieses Angebotes und beantragte, 
den Vertrag abzuschließen. Begründet wurde der 
Antrag mit der Feststellung, daß die Magistratsab
teilung 17 zwar die für die künftige Betriebsfüh
rung und Betriebsorganisation zuständige Stelle sei, 
daß diese aber außer statistischen Unterlagen kei
nen Beitrag zur Erarbeitung einer künftigen BO zu 
leisten in der Lage sei. In der Beantwortung des 
Auftrages in der 13: Bauau~schußsitzung käme 
somit nur eine Bearbeitung durch Experten in 
Frage. Die Bauleitung fügte hinzu, daß weitere 
Angebote von sechs Bewerbern vorliegen. Die Mit
glieder des Bauausschusses vertraten jedoch einhel
lig die Meinung, daß die öffentlichen Dienststellen 
mit Betriebsorganisationsgesellschaften bisher nur 
schlechte Erfahrungen gemacht hätten: Die Firmen 
holten sich bei den Sachbearbeitern der zu untersu
chenden Bereiche Unterlagen und Informationen' 
und faßten diese lediglich in einem Bericht zusam
men. Da die Erstellung einer Betriebsorganisations
planung als dringlich angesehen wurde, eine Aus
schreibung aber mangels einer Leistungsbeschrei
bllfig - die zu präzisieren die MA 17 sich für 
außer Stande erklärte - nicht möglich erschien, 
wurde die MA 17 ersucht, mit dem RFP-Planer 
Prof. Dr. Riethmüller c;lie Möglichkeit der Erarbei- . 
tung einer Betriebsorganisationsplanung zu klären. 
Doch sollten sich die Verträge, mit Ausnahme des 
Komplexes Kinderklink/Psychiatrie, nur auf die 
Grobplanung für die Gesamtanlage beziehen. 

2.2.5. In einer internen Besprechung der betei
ligten Magistratsdienststellen beim Stadtbaudirek
tor am 7. April 1972 vertrat dieser im Gegensatz 
zur Magistratsdirektion die Ansicht, daß. eine 
Anbotseinholung mit detaillierter Ausschreibung 
unmöglich erschiene, da die, MA 17 hiefür die 
Unterlagen so weit aufgliedern müßte, daß ver
gleichbare Anbote gelegt werqen könnten, dies aber 
bereits einer Betriebsorganisationsplanung nahe 
komme und von der MA 17 aus personellen Grün
den nicht erwartet werden könne. Er schlug daher 
vor, einen gemeinsamen Auftrag an Prof. Dr. 
Riethmülle~ und der Firma Ratio in der Größen
ordnung von etwa 13 Mio S zu vergeben, allerdings 
nur hinsichtlich der Grobplanung für den Kern der 
Anlage und der verfeinerten Planung für den vor 
der Fertigstellung stehenden Komplex Kinder
klink/Psychiatrie. Es wäre auch möglich, daß dann 
bereits die MA 17 die weitere Bearbeitung überneh
men könnte. Im-Gegensatz dazu meinte der Leiter 
der MA 17 nunmehr, daß es der Zielsetzung doch 
förderlicher sein würde, wenn einige Beamte der 
MA 17 auÄ,chließlich mit dieser Aufgabe befaßt 
werden kön~ten. 

2.2.6. In der Fortsetzung der' 14. Sitzung des 
Bauausschusses am 20. April 1972 berichtete der 
Leiter der MA 17, daß er sich der Meinung 
anschließe, wonach es im Hinblick auf die Gesamt
planung und Organisationseinheit der Krankenap-

stalten der Stadt Wien zweckmäßig wäre, geeignete ' 
Angehörige der MA 17 ausschließlich mit der Bear
beitung der Betriebsorganisation zu betrauen, 
wobei gegebenenfalls außenstehende Organisatio
nen fallweise zur Mitarbeit herangezogen werden 
sollten. 

Am 17. Mai 1972 beauftrage er delI Krankenan
staltenreferenten der MA 17, die gesamte Angele
genheit im Zusammenhang mit der Ausarbeitung 
und Überwachung einer Betriebsorganisation für 
den Neubau des AKH zu betreuen .. 

2.2.7. Der Bericht der Bauleitung in der 16. Sit
zung des Spitzenausschusses am 2~ Mai 1972 faßte 
die oben dargestellte Entwicklung zusammen: "Die 
MA 17 wird mit der Durchführung der Betriebsor
ganisationsplanung betr~~t und beauftragt, ehe-' 
stens mit Prof. Dr., Riethmüller einen entsprechen~ 
den Beratungsvertrag' abzuschließen. Die V or~ . 
schläge haben sich. auf die Grobplanung der 

, Gesamtanlage und die Erarbeitung der Betriebsor
ganisation für den Bereich Kinderklink/Psychiatrie 
in Abstimmung auf das zukünftige System des 
Kerns der Anlage zu beziehen." 

Nach abschließenden Verhandlungen mit dem 
Anbieter Prof. Dr. Riethmüller Wurde der Vertrag 
zwischen ihm und deI;' ARGE-AKH, vertreten 
durch die MA 17, am 30. jänner 1973 geschlossen .. 

pie Grobplanung umfaßte folgende Arbeitspha':
sen, die nach einem beigelegten Terminplan auf die 
Dauer von fünf Jahren zu erledigen waren: . 

Arbeiten für Vorentscheidungen mit baulichen 
Auswirkungen. . 

Erhebung des Istzustandes _ (gegenüber dem 
gemeinsamen Angebot waren nunmehr weder 
Erhebungen von Arbeitszeiten und Mengen durch
zuführen noch mußte ein schriftlicher Katalog des 
istzustandes erstellt werden) . 

Erarbeitung von Zielvorstellungen (insbesondere 
für die Teilsysteme, Steuerung des Personenver
kehrs, Kommunikation, Information sowie M'ate
rialbewegungen ) 

Erarbeitung :von Lösungsmöglichkeiten (Detail
lierung der Organisa:tionsstruktur) 

Grob8eschreibung der Arbeitsabläufe . 
Grobbeschreibung des, optimalen Betriebsmodel

les (zusammenfassende Darstellung, der Grobpla
nung). 

Hinsichtlich der' Betriebsorganisation für den 
Komplex Kinderklink/Psychiatrie mußte nunmehr 
überprüft werden, inwieweit sich entsprechend dem 
fortgeschrittenen Ausbauzustand überhaupt noch 
Änderungen für die Betriebsorgartisationsplanung 
ermöglichen lassen. 

2.2:8. Als Gesarrithonorar wurden 14,55 Mio S 
vereinbart, wobei auf die Grobplanung' 12,7 Mio S 
und auf den Komplex KinderklinklPsychiatrie 
1,85 Mio Sentfielen. 

/ 
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In der Zeit vom 18. Mai 1973 bis 30. Juni 1975 I 

- das ist der Zeitraum vom Beginn der Erfüllung i 
des Vertrages bis zur letzten' Lei~tungsabnahme' 
durch die Bauleitung bzw. MA 17 - lieferte Prof. i 

Dr. Riethmüller in Durchführung des Vertrages: 
insgesamt 32 schriftliche Ausarbeitungen. Ferner' 
leistete er die betriebsorganisatorische Beratung 
hinsichtlich 'des Komplexes Kinderklink/Psychiat-; 
rie und lieferte eine weitere schriftliche Ausarbei
Hing betreffend eine automatische Containertrans
ponanlage. (Für diese Sonderleistung wurde ein 
Pauschalhonorar von umgerechnet 500 000 S ver
einbart, wodurch sich das Gesamtentgelt aus den 
Verträgen auf 15,05 Mio S erhöhte.) 

2.3. BOP AB DER AKPE 

2.3.1. • In einer Besprechung am 11. November -
1975 zwischen dem Leiter, der MA 17 und zwei 
Vorstandsdirektoren der AKPE wurde festgelegt, 
daß die Interessen des Auftraggebers aus dem Ver
trag vom, 30. Jänner 1973 nicht mehr von der 
MA 17, sondern von der AKPE zu vertreten wären. 
Weiters wurde entschieden, daß die Aufträge +yr 
Erstellung der "BO-Feinplanung" zur gegebenen 
Zeit von der AKPE vergeben werden sollten. 

V 'd . \ 2.3.2. ' on en lflsgesamt 32 Ausarbeitungen 
des BO-Grqbplaners Riethmüller werden im Gut
achten SSK 19 erwähnt und mehr oder weniger 
ausführlich beurteilt. Sie werden von den Gutach
tern überWiegend als Konzepte für die Grobpla
nung anerkannt, teilweise sogar als über die Grob
planung hinausgehend beurteilt, wobei jedoch dar
auf hinge~iesen wird, daß sie mit Ausnahme, des 
"Strukturkonzeptes der audiovisuellen Einrichtun
gen" lediglich Diskussionsfassungen darstellen. In 
vielen Fällen wurde bemängelt, daß keine Wirt
schaftlichkeitsrechnungen oder Nutzwertanalysen 
zum Beweis der Auslagen angestellt wurden. 

Vieles an den Konzepten, die Prof. 'Dr. 
Riethmüller entwickelte, ist sicherlich sehr positiv 
zu werten; dies kommt auch im Gutachten SSK 
zum Ausdruck. Allerdings geht Prof. Dr. Rtiethmül
ler dabei stets davon aljs, daß er lediglich Modelle 
für den künftigen Betrieb des AKH zu liefern hätte. 
Was bereits' bei seiner RFP-Planung grundsätzlich 
festgestellt wurde, gilt auch für die BO-Grobpla
nung, daß er nämlich zumeist von eigenen Vorstel
lungen bzw. von bloßen Annahmen ausgeht, nicht 
aber von einem exakt erhobenen Istzustand der 
bestehenden Spitalsanlage. Dies, obwohl e~ für die 
Erhebung eines Istzustandes im Rahmen der BO
Grobplanung vertraglich ausführlich verpflichtet 
war (wenn auch ohne Verpflichtung' zur Dokumen
tation seiner Erhebung). Mehrere Ausarbeitungen 
stellen derartig einfache Darstellungen von Abläu
fen oder teilweise eine bloße Aufzählung von Ein
richtungselementen dar, die zur Frage verleiten, 

warum solche Arbeiten zu verhältnismäßig hohen 
Honoraren außer Haus vergeben, werden mußten. 

Immerhin fand die in der schon erwähnten Sta
cher-Team-Sitzung vom 9. März 1974 zum Aus
druck gekommene negative Kritik über Riethmüller 
auch im SSK-Gutachten ihren Niederschlag. 

2.3.3. Am 20. April 1976 richtete die AKPE an 
Prof. Dr. Riethmüller in Zusammenfassung eines 
Gespräches vom 12. April 1976 ein Schreiben, in 
dem festgehalten wird, daß die weiteren Ausarbei
tungen aus dem Vertrag vom 30. Jänner 1973 nur 
mehr grundrißunabhängige Fragen bzw. Problem
kreise betreffen, sodaß es zu keinen divergierenden 
Aktionen mit der ARGE-ORP kommen könne. 
Der Berater wurde deshalb ersucht, die derzeit lau
fenden Ausarbeitungen einem sinnvollen Abschluß 
zuzuführen und hierüber eine Teilschlußrechnung 
vorzulegen. Gleichzeitig wurde er in dem Schreiben 
jedoch aufgefordert ,- um diesen Leistungsab
schluß sinnvoll durchführen zu können und eine 
Basis für die weitere Bearbeitung der Betriebsor
ganisation' zu schaffen - vorzuschlagen, welche 
Arbeiten aus dem Vertrag vom 30. Jänner 1973 
noch durchzuführen wären.:, 

Aus einem späteren AKPE internen Aktenver
merk (vom 8. August 1977) wird der Beweggrund 
zu diesem Schreiben ersichtlich~ Danach sei es Tat
sache, daß das Büro Riethmüller allein seinen au~ 
dem Vertrag vom 30. Jänner 1973 resultierenden 
VerpfIichtungen zur BO-Grobplanung, wie sie sich 
den -Anforderungen der Bereiche Hochbau und 
Haustechnik entsprechend ergeben hätten, nicht 
nachkommen könnte, weil seine Kapazität nicht 
ausreiche, die zu bewältigenden Aufgaben der BOP 
hinreichend abzudecken. 

2:3.4. KONZEPTION EINER TECHNI
SCHEN BETRIEBSFÜHRUNG 

Die seit dein Stach er-Team zwischen Winter 
einerseits und Rumpold und Bauer andererseits 
bestehenden Kontakte führten dazu, daß Rumpold 
schon im, Gründungsstadium der ÖKODATA 
Aquisitionsgespräche mit Winter führte. So war es 
ihm im Dezember 1975 gelungen, Winter von der 
rechtzeitigen Konzeption einer technischen 
Betriebsführung des AKH zu überzeugen. 

In der Folge legt die ÖKODATA 
Ges. m. b. H. u. Co KG, obwohl sie in dieser 
Rechtsform noch nicht bestand, am 7. Jänner 1976 
ein diesbezügliches Angebot für Ausarbeitungen zu 
einem Pauschalhonorar von 280000 S. Die AKPE 
erteilte dazu den Auftrag am 22. März 1976. Zum 
damaligen Zeitpunkt bestand die technische Lei
stungsfähigkeit der ÖKODATA allein in der Per
son Rumpolds, welcher auch die Konzeption per
sönlich ausgearbeitet hat. 

Die Frage des Rechnungshofes nach den Refe
renzen einer, laut Stellungnahme der AKPE erst im 
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"Innenverhältnis" bestehenden Gesellschaft blieb 
unbeantwortet. 

2.3.5. PILOTSTUDIE DURCH DIE ARGE 
AGIPLAN/ÖKODATA 

Nach der im März 1976 erfolgten Vorlage des 
SSK-Gutachtens hielt die AKPEdie Kenntnis der 
Daten des laufenden Betriebes des AKH für wei
tere Planungsschritte für notwendig. Die MA 17 
war nicht in der Lage, der AKPE Daten über 
Ambulanzfrequenzen, Personal- und Raumausstat
tung zur Verfügung zu stellen. Erste Gespräche 
über die Erhebung dieser Daten führte die AKPE 
mit einem Subunternehmer, der APAK, :[>rof. Dip\.
Ing. Dr. W ojda, der für diese Erhebungen eine 
ARGE AGIPLAN/ÖKODATA vorschlug. Wojda 
bekleidete bei der AGIPLAN die Funktion . eines . 
Gesellschafter-Geschäftsführers. 

Die AKPE beauftragte mit Schreiben vom 
3. August 197~ diese ARGE, den zu erwartenden 
Arbeitsanfall am Beispiel der zweiten Augenklinik 
zu testen. Die daraus entstandene Pilotstudie 
wurde am 13. September 1976 vorgelegt. Sie war 
laut Aussage des Zeugen W ojda eine zufriedenstel-
lende Arbeitsleistung. . 

Bei der Pilotstudie fiel vor allem auf, daß sich 
diese Erhebung laut Angebot vom 25. Juli 1976 auf 
fünf Kliniken erstreckte und mit 400 000 S hono
riert werden sollte, daß sich die Ausarbeitung 
sodann nur auf die 2. Augenklinik beschränkte, hie
fÜr aber nahezu das gleiche Honorar, nämlich 
378210 S in Rechnung gestellt wurden. 

2.3.6. MITWIRKUNG DES DEUTSCHEN 
KRANKENHAUSINSTITUTES (DKI) BEI DER 
SYNCHRONISATION DER PLANUNG 

2.3.6.1. Stadtrat Stacher beschäftigte praktisch 
seit Beginn seiner Tätigkeit das DKI mit Arbeiten 
betreffend das Gesundheitswesen in Wien. Am 
24. April 1976 fand in der MA 17 eine Besprechung 
zwischen Stacher, Wilfling, Winter und Mitglie
dern des DKI über eine Beauftragung desselben 
beim AKH-Projekt statt. Des weiteren reisten Win
ter, Wilfling und Parzer am 28. Mai 1976 zum DKI 
nach Düsseldorfund besprachen dort einen mögli
chen Auftrag an das DKI, welcher die Synchronisa
tion der Planung zum Inhalt haben sollte. 

2.3.6.2. Am 19. Oktober beanspruchte das DKI 
bereits eine V oraus- und Abschlagszahlung von 
15000 DM unter Hinweis auf einen entsprechen
den Auftrag durch Winter anläßlich einer Bespre
chung am 14. Juni 1976 in Düsseldorf. Das DKI 
hat folglich schon zu diesem Zeitpunkt die AKPE 
laufend beraten. Es legte indessen erst am 
28. Oktober 1976 ein Anbot, welches zum integrie
renden Bestandteil des Auftrages vom 9. Dezember 
1976 wurde. Die AKPE beauftragte demgemäß das 
DKI für die Jahre 1976 und 1977 mit einer beglei-

tenden krankenhausplanerischen Beratung. Als 
Gesamthonorar. erhielt das DKI· dafür rund 
249000 Sausbezahlt. 

2.4. ERHEBUNG AUSGEWÄHLTER 
STRUKTUR- UND LEISTUNGSDATEN 
DURCH DIE ARGE ODELC;;AlÖKODATA 

2.4.1. Anschließend an die Pilotstudie unter
breitete die ARGE AGIPLAN/ÖKODATA mit 
Schreiben vom 31. August 1976 und vom 8. Sep
tember 1976 Vorschläge für den Zielkatalog einer 
weiteren Leistungserhebung . beim derzeitigen 
AKH. Dessenungeachtet legte eine ARGE 
ODELGA/ÖKODATA mit Schreiben vom 
21. September 1976 ein Anbot über die Erhebung 
ausgewählter Struktur- und Leistungsdaten. 

Aus den Unterlagen geht hervor, daß die ARGE 
AGIPLAN/ÖKODATA ursprünglich auch für die 
Durchführung der eigentlichen . Istzustandserhe
bung hinsichtlich aller Kliniken vorgesehen war.' 
Nicht nur im Auftragsschreiben . der AKPE vom 
3. August 1976, sondern auch aus zwei weiteren 
Schreiben, und. zwar der Firma AGIPLAN vom 
19. August 1976 und der ARGE AGIPLAN/ÖKO
DATA vom 31. August 1976 an die AKPE, er~eben 
sich Hinweise, daß die ARGE AGIPLAN/ÖKO
DAT A mit der AKPE in Verliandlungen über die 
Auftragserteilung der Istzustandserhebung stand. 

Im September 1976 wurde jedoch entschieden, 
daß der Auftrag nicht durch die ARGE AGI
PLAN/ÖKODATA, sondern durch eine neue 
Arbeitsgemeinschaft, nämlich jene zwischen der 
Firma ODELGA und der Firma ÖKODATA, 
abgewickelt werden sollte. Gemäß dem Protokoll 
der 14. Sitzung des Aufsichtsrates vom 29. Septem
ber 1976 sollte neben diesen beiden Unternehmun
gen die Firma AGIPLAN als Subunternehmer mit
arbeiten. Aus einer Gedächtnisnotiz des AKPE
Vorstandes ist zu entnehmen, daß sich, kurz bevor 
Gespräche mit Vertretern der AGIPLAN/ÖKO~ 
DAT A über' Leistungsinhalt und Honorar aufge
nommen wurden, die Firma ODELGA, vertreten 
durch Dkfm. Dr. Wilfling, eingeschaltet und eine 
Einbeziehung dieses Unternehmens urgiert hatte. 
Im Hinblick darauf, daß zwischen der Stadt Wien 
und der Firma ODELGA ein Vertrag über die 
Beratung der Stadt Wien durch die Firma 
ODELGA Jür den gesamten ;Krankenhausbereich 
bestand, sei es der AKPE sinnvoll erschienen, diese 
Unternehmung in den Auftrag einzubinden, weil 
dadurch sichergestellt sei, daß auch tatsächlich die 
für den Betreiber wesentlichen Daten erhoben wür
den. 

Auf die vom Aufsichtsrat gestellte Frage an den 
Vorstand der AKPE, warum nicht auch andere Fir
men zur Anbotslegung eingeladen worden wären, 
antwortete Direktor Winter, daß die in Aussicht 
genommenen Auftragnehmer große Erfahrungen 
im Spitalsbereich und außerdem besondere Kennt-
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nisse betrieblicher Gegebenheiten hätte, sodaß.die 
Heranziehung anderer Firmen nicht zieIführend 
gewesen wäre. Andere Firmen könnten überdies 
aus den angeführten Gründen die Aufgabe nicht in 
der vorgesehenen Zeit bewältigen. 

2X2. '. Hier sei die d~malige DoppelsteIlung 
Wilflings kurz beleuchtet. 

Am 1. Mai 1976 wurde Wilfllng zum Berater des 
amtsfi.ihrenden Stadtrates der Geschäftsgruppe IV 
bestellt. In rechtlicher Hinsicht war er für die Er
bringung dieser Beratungsleistung seitens der 
ODELGA von allen sonstigen Verpflichtungen 
freizustellen, wogegen er in faktischer Hinsicht in 
der Sparte Krankenhausberatung weiterhin für die 
ODELGA tätig war. " 

Wilfling war bei der 00 ELGA trotz seiner Bera
tungstätigkeit weiterhin Geschäftsführer. 

Dazu fragte 

Dr. Steger: Herr Zeuge, die letzte Zusatzfrage. 
Wissen Sie, wann Dr. Wilfling aus der ABO-Mitar
beit ausgeschieden ist? 

Dr. Stacher: Das weiß ich nicht. 

Dr. Steger: Mußte erlhnen eine solche Tätigkeit 
mitteilen? 

Oe. Stacher: Hat er bei der ABO überhaupt mit
. gearbeitet? Der ABO-Auftrag ist ja erst vergeben 
worden, nachdem Wilfling bei uns bereits Bereichs
leiter war. Also mir ist nicht bewußt, daß er bei der 
ABO überhaupt mitgearbeitet hat. 

Dr. Steger: Die ODELGA-Krankenhausbe
triebsberatung - die kennen Sie? 

Dr. Stacher: Ja. 

Dr. Steger: Die hat als Geschäftsadresse "Büro 
der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales, 
1010 Wiell, Schottenring 24." Hat er Ihnen das gar 
nicht mitgeteilt? 

Dr. Stacher: Das war bis 1. Jänner 1978. 

Dr. Steger: Die hat von .dort als ABO gearbeitet. 
Das habe ich gefragt, bis wann er das gemacht hat. 
Oder hat er das nicht mitteilen müssen, Herr Stadt
rat, daß er das von der Dienststellenadresse aus 
macht? 

Dr. Stae:her: Das mußte' er. nicht mitteilen, weil 
das Büro dort war und weil er an sich ein Teil der 
ODELGA war und nicht mir unterstellt war. Er 
war ja nur zur Beratung dort. 

Dr. Steger: Aber das ODELGA-Büro war ja 
nicht dort. 

. Dr. Stacher: Er war ja in dem Büro daneben. 
Neben dem Geschäftsgruppenbüro hat er ja die 
Betriebsberatung gehabt von der ODELGA, war 
aber der ODELGA unterstellt. Er war mir in dieser 
Zeit nicht unterstellt. Erst ab 1. Jänner 1978 als 
Bereichsleiter war er Angestellter der Stadt Wien 
und war mir unterstellt. Das ist immer die Situ-

ation, daß er damals Direktor der ODELGA und 
Mitglied der Holding war. 

Dr. Steger: Das stimmt nicht. Laut dem Vertrag 
hatte ihn die ODELGA freizustellen für Sie als 
Berater. Vom 1. Mai 1976 bis 31. Dezember 1977 
war er freizustellen. Und da hat er ODELGA
Briefpapier mit Ihrer Geschäftsgruppenanschrift. 

Drum frage ich, ob er Ihnen über so etwas 
berichten mußte. Etwas ganz Harmloses. Mußte er 
es berichten oder nicht? 

Dr. Stacher: Die ODELGA hat meines Wissens 
ihren Betriebszweck ausgeweitet vor diesem 
Betriebsberatungsvertrag auch auf ... 

Dr. Steger: Aber nicht auf die Geschäfts
gruppe 4! 

Dr. Stacher: ... Krankenhausbetriebsberatung. 
Und diese Krankenhausbetriebsberatung hat im 
Rahmen dieses Vertrages ein Büro neben mir in der 
Geschäftsgruppe gehabt. 

De. Steger: Obwohl er freigestellt war bei 
ODELGA, konnte er das für ODELGA in Ihrem 
Büro machen? 

Dr. Stacher: Er war ja nicht freigestellt bei 
ODELGA, sondern der Vertrag, Herr Vorsitzen
der, war ein V ertr~g ... 

Dr. Steger: Das wäre kürzer geworden. Aber das 
muß man schon im Vertrag nachschauen, ob es 
wahr ist, damit nicht der Vorhalt falsch ist. 

Dr. Stacher: Wir müssen das schon klarstellen. 
'Der Vertrag der Stadt Wien Betriebsberatung war 
kein Vertrag mit Wilfling, sondern war ein Vertrag 
mit der Betriebsberatungsgruppe der Firma 
ODELGA. 

Dr. Steger: Herr Stadtrat! Damit wir nicht etwas 
Falsches im Protokoll haben - sofort -: 

,,21. Mai 1976". Das ist dieser Vertrag~ "Zur 
Ermöglichung der ausschließlichen Befassung mit 
der vertragsgegenständlichen Beratungstätigkeit" 
- das heißt zur Stadt Wien - "Wird Herr Dkfm. 
Siegfried Wilfling für die Dauer dieses Vertrages 
von allen sonstigen Verpflichtungen im Rahmen 
der beauftragten Firma freigestellt werden." 

Das' steht hier. Also er war bei der Firma 
ODELGA laut diesem Vertrag, der von der 
ODELGA und vom amtsführenden Stadtrat unter
zeichnet ist, also von Ihnen. Für die Stadt Wien: 
Der amtsführende Stadtrat. Ich glaube, das ist Ihre 
Unterschrift. 

Dr. Stacher: Darf ich Sie aber ersuchen, daß Sie" 
die Vertragspartner ebenfalls nennen? 

Dr. Steger: Die Stadt Wien und die Firma 
ODELGA. 

Dr. Stacher: Eben. 

Dr. Steger: Die ODELGA hat freigestellt. 

" 
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Dr. Stachel': Das heißt; der Vertrag wurde mit 
der Firma ODELGA geschlossen, und im Rahmen 
dieses Vertrages mußte sich die Firma ODELGA 
verpflichten, daß er für die Beratung vorhanden 
und freigestellt ist, das heißt, für mich zur Verfü
gung gestellt. Vielleicht ist es falsch formuliert, viel
leicht hätte es "zur Verfügung gestellt" heißen sol-
len. . 

Dr. Steger: Bitte, ·da bin ich Rechtsanwalt. Wenn 
da steht, er ist von sämtlichen Verpflichtungen frei
gestellt, heißt das, er darf dort nicht arbeiten. Das 
ist, bitte, die Formulierung. Wenn er trotzdem für 
die ODELGA arbeitet, noch dazu mit der Adresse 
Ihrer Geschäftsgruppe, habe ich eben gefragt, wie-
weit Sie davon informiert wal'en. . 

Dr. Stachel': Ich war davon informiert, daß die 
ODELGA ihren Betriebszweck ausweitet, daß eine 
eigene Gruppe .,.- es ist ja auch ein zweiter Direk
tor dann bestellt worden - eben für die Betriebsbe
ratung ist und daß im Rahmen dieser Gruppe 
sichergestellt wird, daß Dkfm. Wilfling diese Bera
tungsleistung ganztägig für mich erbringen kann, 
,Wobei der Vertrag ja beinhaltet hat nicht nur sein 
Gehalt, sondern auch alle zusätzlichen Dinge, die 
da mit waren, ich glaube Sekretärin und so weiter. 
Die Details und die Ausrechnung des Betrages 
kenne ich nicht, denn der Vertrag wurde zwischen 
der Magistratsdirektion und der Holding ausgear
beitet. 

Dr. Steger: Das ist wirklich zu lang. Ich sage es 
noch einmal: Ja, daß er für Sie tätig ist. Jetzt ist er 
aber in derselben Zeit mit ODELGA in der ABO
Konstruktion drinnen. Haben Sie da etwas gewußt 
darüber, hat er da angefragt dafür, haben Sie eine 
Erlaubnis . gegeben oder nicht? 

Dr. Stachel': Ich habe keine Erlaubnis gegeben. 

Dr. Steger: Sie wußten auch nichts davon. 

2.4.3. Zielsetzung dieser Istzustaridserhebung 
sollte die Erlangung aussagefähiger und fundierter 
Unterlagen über die betrieblichen Strukturen und 
der patientenbezogenen Leistungen des derzeitigen 
AKH sein. 

2.4.4. Die Erfassung der Daten und Kenngrö
ßen sollte durch die Mitarbeiter der Anbieter oder 
unter Anweisung durch das· Klinikpersonal mittels 
Interview bzw. Fragebogenmethode durchgeführt 
werden. Die Auswertung der Daten sollte teilweise 
mittels EDV erfolgen. Die Ergebnisse waren in' 
einem schriftlichen Bericht vorzulegen. Der Zeit
raum der gesamten Untersuchung wurde mit insge
samt 8 Monaten angegeben. Als Leistungsentgelt 
wurde ein Pauschalhonorar in der Höhe 
6,37 Mio S für die anfallenden Nebenkosten, ein 
Pauschalbetrag von 10% des Honorars, also 
637 000 S, angeboten. Als ·gesamtes Pauschalhono
rar wurden somit 7 007 000 S gefordert. 

In Ergänzung zu diesem Angebot erläuterte die 
Arbeitsgemeinschaft ODELGAlÖKODAT A mit 
Schreiben vom 2~. September 1976 ihre Kalkula
tion des Pauschalhonorars. Danach gehen die 
Anbieter von einem Tägsatz je Mitarbeiter (Mann/ 
Tag) von 3800 S aus, das entspricht bei der 
Annahme von 20 Arbeitstagen je Monat einem 
Mann/Monat-Satz von 76 000 S. Begründet wird 
die Höhe des Tagsatzes mit der Schwierigkeit der 
Erhebung beim laufenden Betrieb mit der zwangs
läufigen Inanspruchnahme der Mitarbeiterüber 'die 
normale Arbeitszeit hinaus, mit der kurzen Lei
stungsfrist sowie mit der erforderlichen Abziehung 
der Mitarbeiter von anderen Projekten. Bei einer 
Annahme von insgesamt 1678 Mann/Tagen 
ergebe sich ein Honorarbetrag von 6 376 400 S. 

Dipl.-Ing. Rumpold antwortete zur Frage der 
Honorarhöhe : 

"Die Höhe der Honorarsätze für planerische 
Leistungen ist meines Wissens am unteren Ende der 
Skala der europäischen Honorarsätze und liegt 
auch nach der Empfehlung der österreichischen 
Betriebsberater irgendwo in der Mitte. 

Ich darf daran erinnern, daß ein Hochschulpro
fessor derzeit in Österreich für das Werk eines 
Tages, seien es Vorträge oder sonst etwas, etwa 
10 000 bis 15 000 S erhält und daß das andere Ende 
der Honorarskala etwa 3 000 bis 4 000 Sausmacht, 
und wenn Sie einen Mitarbeiter umrechnen, der 
30 000 S brutto verdient, so kommen Sie auf Selbst
kosten, wenn Sie ihm keine Krankheit zurechnen, 
von etwa 2 500 S pro Arbeitstag. 

2.4.5. Die vertragsgegenständlichen Leistungen 
wurden von de; ARGE ODELGA/ÖJ(ODATA an 
die Firma ODELGA übertragen, mit der Auflage, 
Arbeiten im Werte von 5 770 000 S zuzüglich des 
g.esamten Nebenkosten-,Pauschales an die Firma 
OKODATA weiterzugeben. Somit entfielen von 
der Pauschalhonorarsumme einschließlich Neben
kosten auf den ARGE'-PartnerFirma ODELGA 
600000 S und auf die Firma ÖKODATA 
6407000 S. Welcher Partner nun tatsächlich lei
stungen erbrachte, in welchem Umfang er als Sub
unternehmer auftrat oder i.m Personalleasing mit
wirkte, war der AKPE nicht bekannt. . 

Die Firma AGIPLAN hat hiebei der ARGE 
ODELGA/ÖKODATA Personal beigestellt. 

Von der ARGE ODELGAlÖKODATA wurden 
33 Ausarbeitungen über Erhebungen des Ist
Zustandes der Organisationseinheiten des beste
henden AKH in der Zeit vom 18. Oktober 1976 bis 
21. Juni 1977 sowie ein Schluß bericht mit zusam
mengefaßten bzw. verdichteten Daten geliefert. 

2.4.6. Die 33 Ausarbeitungen der Erhebung 
stellen nach Ansicht des Kontrollamtes eine sehr 
gründliche Untersuchung des Ist-Zustandes des 
bestehenden AKH dar. 

Der Rechnungshof stellt in sei'nein Bericht 
, jedoch fest: Obwohl eine ~bstimmung der Daten 
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mit den 'einzelnen Kliniken mehrfach, behauptet 
wurde, vertraten die-Kliniken überwiegend die 
Meinung, daß eine detaillierte Überprüfung des 
Zahlenmaterials nicht möglich sei und daß vor 
allem die Umlegung von Ambulanzfrequenzen auf 
ein in zehn Jahren in Betrieb zu nehmendes Kran
kenhaus äußerst problematisch wäre. Eine Interpre
tation der Erhebung könne überhaupt nur durch 
mit der Klinik engst vertraute Personen vorgenom
men werden, zumal auch nach Durchsicht der 
Leseexemplare die Möglichk~it von sachlichen Feh
lern nicht ausgeschlossen sei. 

2.4.7. Zur Tätigkeit Wilflings erklärte der 
Zeuge Rumpold: 

Dr. Gradischnik: Herr Dipl.-Ing.! Wie kam es 
zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft ODELGA 
und ÖKODATA, die dann zur Erarbeitung der 
interimistischen Betriebsorganisationsplanung . her-
angezogen wurde? . 

Dipl.~Ing. Rumpold: Die Gründung der Arbeits
gemeinschaft ODELGA/ÖKODATA ist auf meh
rere Umstände zurückzuführen. Umstand Num
mer 1 war die Tatsache, daß es meines Wissens 
zum Zeitpunkt 1976 keine ausreichenden Aussagen 
über die Besucherfrequenzen, über die Anzahl der 
Räume, über den Betrieb des bestehenden Allge
meinen Krankenhauses gab. 

Die Baudurchführung kam in eine Phase, wo 
man nicht mehr, ich würde sagen, Beton irgendwo 
blind hinschütten konnte, sondern man mußte sich 
überlegen, welche Vorgänge auf den z~r Verfü
gung gestellten Flächen sich abspielen. Ich möchte 
Sie darauf hinweisen, daß zum Beispiel die Ein
gangs zone des AKH erst im Jahre 1975/76 umge
plant wurde. Meines Wissens war vorher ein einzi
ges Tor geplant, bei dem täglich 20000 Menschen 
aus- und' eingehen hätten sollen. Allein' dieser 
Umstand zeigt, wie wenig man sich vor der Baupla
nung mit den betrieblichen Erfordernissen beschäf
tigt hatte. 

Es war denn 1976 Herr Professor Wojda, glaube 
ich, tätig, um für eine Abteilung eine Art von 
Musterdarstellung des derzeitigen Betriebes auszu
arbeiten. Wilfling war Berater oder Bereichsleiter, 
das weiß ich heute nicht mehr, er war zuerst Bera
ter des Stadtrates Stacher und als solcher von der 
Nutzerseite der Gemeinde Wien für das Allgemeine 
Krankenhaus mit involviert. Er hat gemeint, daß es 
eine gute Idee wäre, das gesamte Haus so zu durch
kuchten, wie Wojda es bei einer Abteilung machen 
wollte; ich glaube, es war die Augenklinik. Ich bin , 
an Wojdaherangetreten, daß sich die ÖKODATA 
daran beteiligen wollte. Nach' einigen Gesprächen 
ist bei dieser Studie eine Beteiligung der ÖKO-

. DATA erfolgt. . 
Für die Gründung der Arbeitsgemeinschaft war 

ein Umstand ausschlaggebend, den Dr. Wilfling ins 
Treffen geführt hat, daß hier der Nutzer entschei
dend mitwirken sollte, und die ODELGA wäre eine 

geeignete Firma dafür. Ich habe dieser Arbeitsge
meinschaft zugestimmt, dann kam es zur Gründung 
dieser Arbeitsgemeinschaft. 

2.4.8. 

Dr. Gradischnik: Sie haben heute vormittag 
schon ausgeführt, daß Sie mit Dr. Wilfling offen
sichtlich nicht gut harmoniert haben. Sie haben 
aber,hier gesagt, Sie haben zugestimmt, daß die 
ODELGA, daß Wilfling hier mitarbeitet. Aus wel
cher Erwägung heraus? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Diese Arbeitsgemeinschaft 
bestand 1976 und in den ersten Monaten 1977. Ich 
habe am Vormittag gesagt, daß ich am Anfang 
keine Schwierigkeiten hatte und daß ich lange Zeit 
brauchte, um die Dinge wirklich zu sehen. , 

Vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang 
etwas anfügen zum Vormittag. Es ist darum gegan
gen, wann Wilfling eine Beteiligung respektive eine 
Zahlung im Zusammenhang mit der ABO, mit der 
Betriebsorganisation, verlangt hat, ob vor oder 
nach Vertragsabschluß. Ich habe darauf hingewie
sen, daß jede Arbeit eines Betriebsorganisators vom 
Beurtei'ler, der ja auf der einen Seite von der Fakul
tät und auf der anderen Seite von der Gemeinde 
Wien kommt, abhängig ist. 

Die Arbeiten, die wir vorgelegt haben,fanden 
größtenteils Zustimmung, aber es gibt das Bund
Stadt-Wien-Komitee. Im Bund-Stadt-Wien-Komi
tee hat meines Wissens Wilfling immer Schwierig
~eiten gemacht. Hier müssen Sie die entscheidende 
Position auch sehen, daß Sie eine geistige Arbeit 
einem Dritten plausibel machen müssen. Wenn der 
aber dann' nicht will, kann er Ihnen die beste Arbeit 
immer wegdiskutieren. 

'Dr. Gradischnik: Zu diesem Zeitpunkt haben Sie 
aus freien. Stücken zugestimmt, daß die ODELGA 
hier mitarbeitet. Es ist kein Druck von irgendeiner 
Seite auf Sie ausgeübt worden? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Aus freien Stücken habe ich 
nicht zugestimmt, denn hätte ich nicht zugestimmt, 
hätte ich keinen Auftrag bekommen. Ohne Zustim
mung, ohne diese Arbeitsgemeinschaft hätte es an 
die ÖKODATA den Auftrag nicht gegeben. 

Dr. Gradischnik: Von wem ist das so apodiktisch 
ausgegangen, wie Sie das jetzt sagen? Wer hat 
Ihnen gesagt: Sie kriegen es nur, wenn die 
ODELGA mitmacht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Vielleicht wurden diese 
Worte nicht verwendet, aber mir hat Wilfling zu 
verstehen gegeben: Hier gibt es nur dann einen 
Auftrag, wenn die ODELGA beteiligt wird . 

Dr. Gradischnik: Also das ist von Wilfling ausge
gangen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ja. 
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2.4.9. 

Steinbauer: Kann ich gleich bei dieser ARGE 
ODELGA/ÖKODATA verbleiben. - Sie müssen 
verstehen, daß es für uns relativ schwierig ist, die 
Honorarbildung in solchen Aufträgen zu erkennen. 
Wie setzt sich die Honorarbildung in Höhe von 
6,3 Mio S nach Ihrer Erinnerung bei diesem Ver
trag zusammen? Was war da Beurteilungskriterium, 
jetzt allein für den ÖKODATA-Teil, und was. war 
die Leistung der ODELGA für die 600000 S? \ 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die Honorargrundlage war 
die Erfahrung der Pilotstudie an einer Klinik, dann 
der Multiplikator 26 Kliniken, 25 oder 26 verschie
dene medizinische Bereiche. Dazu kommt die 
Berücksichtigung der Zusammenhänge. Wenn es 
mehrere Bereiche gibt, so ist es ja nicht nur ein mul
tiplikativer Effekt, sondern Sie müssen auch die 
Querverbindungen berücksichtigen, plus einem 
Nebenkostenzuschlag von 8 oder 10 Prozent für 
Papier, Computer und so weiter. Das war die 
Grundlage für gas Gesamthonorar für das Anbot. 

Es wurden dann meines Wissens in den Verhand
lungen mit der AKPE einige Abstriche gemacht, die 
vorher vorgesehen waren, die Berechnung der Tei
lung der Honorarhöhe zwischen ÖKODATA und 
ODELßA erfolgte relativ einfach, indem die 
ODEtGA gefordert hat, sie müsse für ihren good 
will, für ihre Leistungen eben, ich glaube 10 Pro
zent oder in dieser Höhe, einen Anteil bekommen. 

Steinbauer: Habe ich jetzt richtig verstanden, 
daß diese Pilotstudie, da kann es sich ja nur um die 
Augenklinikstudie, um 400 000 S handeln, mal 26 
ware 10 Mio S und etliches? Habe ich hier richtig 
nachvollzogen? Unter Pilotstudie bei einer Klinik 
habe ich diese erste Studie verstanden, die 
ursprünglich für fünf Kliniken vorgesehen war für 
einen Kostenfaktor in der Größenordnung von 
400 000 S, dann aber nur, glaube ich, für die 
Augenklinik gemacht wurde. Bin ich da richtig aus
gegangen vön diesen 400 000 S? War das, die Basis? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich kann die Zahl oder die 
genaue Honorarangabe über diese Studie jetzt 
nicht nachvollziehen ohne Unterlage, aber ich 
meine, es war irgendwo in der Gegend zwischen 
200000,- und 400000,- S, das könnte stimmen. 

Daß es für fünf Kliniken geplant war und dann 
für eine gemacht wurde, hat seinen Grund im 
Umfang der Studie; es war vorher nämlich ein rela
tiv einfaches Programm gewählt worden, und im 
Zuge der Durchführung, deshalb war es auch eine 
Pilotstudie, hat inan erkennen müssen, daß es so 
nicht geht, sondern daß wesentlich umfangreichere 
Erhebungen durchzuführen sind. Damit also die 
Honorarhöhe nicht geändert wird, hat man dafür 
den Umfang reduziert. 

2.4.10. 

Steinbauer: Jetzt ist aber die ODELGA-Leistung, 
wenn ich also jetzt sehr vereinfacht sage, Nebenko-

sten abgerechnet, also die Studie hat 6 Millionen 
gekostet, die mit 600 000 S übrigbleibt, ein glatter 
Prozentsatz. Gehe ich richtig in der Annahme, daß 
also die ODELGA eigentlich keine Eigenleistung in 
diesem Zusammenhang erbracht hat im Sinne von: 
Mitarbeiter der ODELGA machen selbst Erhebun
gen, Berichte et cetera, sondern damit eine Vermitt
lung des Auftrages, der ansonsten der ÖKODATA 
nicht zugeflossen wäre, honoriert wurde? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die ODELGA hat meines 
Wissens - ich kann nur das Bild von außen beur
teilen - keine Leistungen im Sinne von Erhebun
gen und im Sinne von Kompilationen der Erhe
bungsergeb~isse erqracht. Die ODELGA hat 
damals damit argumentiert, daß ihre Leistungen im 
wesentlichen in der Zurverfügungstellung des good 
wills bestand. 

Steinbauer: Das müßte ja ziemlich klar auch 
belegbar sein, weil es ja eine Arbeitsgemeinschaft 
war. Sie müßten ja eigentlich Bescheid wissen, 
wenn Ihr Partner in der Arbeitsgemeinschaft mehr 
als nur good will einbringt. In Ihrer Erinnerung 
müßte das ja deutlich verankert sein, wenn es 
irgend etwas Wesentliches war. Verstehe ich das 
richtig? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Mit der Arbeitsgemein
schaft hat es eine besondere Bewandtnis. Sie war als 
Arbeitsgemeinschaft gegründet. Nach Auftrags~r
teilung hat jWilfling an mich das Ersuchen gestellt, 
doch den Gesamtauftrag zunächst von· der 
ODELGA fakturieren zu können an das AKH, die 
ÖKODATA sollte ihrerseits eine Faktura an die 
ODELGA schreiben. Soweit also der Grund, nach 
dem ich damals gefragt habe: Es hat geheißen, 
damit eben die ODELGA in der Beratungssparte 
mehr Umsatz macht. 

In der sachlichen Arbeit ist die ODELGA nie 
aufgetreten, . sondern sie ist als Geschäftsführer 
Wilfling und Berater des Gesundheitsstadtrates für 
Wien auf der Kundenseite aufgetreten und hat also 
Dinge gutgeheißen oder abgelehnt,.die vorgeschla-
gen wurden. . 

Steinbauer: Wußten Sie iin Zusammenhang mit 
diesem Auftrag von irgendeinem Ansinnen nun der 
Person Wilfling, der ja hier in der Arbeitsgemein
schaft - zum damaligen Zeitpllnkt war er ja 
Geschäftsführer der ODELGA - als Geschäftsfüh
rer Partner der Arbeitsgemeinschaft war? Gab es 1m 
Zusammenhang mit diesem Auftrag dann neben 
der offiziellen Honorierung - ich sage es jetzt ver
einfacht - an dIe ODELGA, neben den 600 000 S 
noch etwas anderes, eine andere Honorierung oder 
zumindest das Ansinnen auf eine Honorierung von 
Wilfling? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Neben der offiziellen 
Honorierung an die ODELGA, die in meinen 
Augen hoch genug war, gab es kein weiteres Ansin
nen. 
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Steinbauer: Auch nicht an das Boltzmann-Insti
tut? - Das hat es ja daI!1als noch nicht gegeben. 

Frage: Was hat nun Ihr Partner in der ÖKO
DAT A zu einem solchen Geschäft gesagt, also 
Bauer? Hat der dieses Geschäft zustande gebracht, 
oder wer hat diese ARGE-ODELGA-ÖKODATA
Pilotstudie zustande gebracht? Sie oder Dkfm. 
Bauer? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die Arbeitsteilung in der 
ÖKODATA erfolgte in der Regel so, daß ich mich 
vorwiegend um fachliche Aspekte gekümmert habe, 
daß aber sicherlich Gespräche zwischen Bauer und 
Wilfling stattgefunden haben werden. 

2.4.11. 

Steinbauer: Welche Rolle hat jetzt der AKPE
Vorstand im Zusammenhang mit der ARGE 
ODELGA/ÖKODATA gespielt? 

Denn auffällig ist, und in den einschlägigen 
Berichten kritisch vermerkt wird ja, daß am 
21. September die ARGE ihr Anbot macht und am 
22. September 1976 in einer Besprechung Wilfling, 
Rumpold, AKPE-Vorstand schon offenkundig die 
Klärung und de facto der Zuschlag geschieht. Hat 
es in dieser Besprechung so kurz nach der Anbotsa
che oder in einem anderen Zusammenhang die 
Frage nach der Angemessenheit des Honorars von 
seiten des AKPE-Vorstandes gegeben? , 

Dipl.-Ing. Rumpold: Die Zeit der Anbotslegung 
ist eine wesentlich längere. Das, was hi~r von Ihnen 
erwähnt wird, ist vielleicht die schriftliche Über
gabe des wochenlang vorher besprochenen Ange
botes, das ja in seinen Teilen über eine lange Zeit 
hinweg mit dem AKPE-Vorstand besprochen 
wurde. Es hat von seiten des AKPE-Vorstandes 
immer wieder die Forderung gegeben, der wir 
nachgekommen sind, eine Kalkulation der Einsatz
zeiten, der berechneten Einsatzpreise als Unterlage 
für die Überprüfung des genannten Honorars eben 
zu bekommen. 

Bei diesen Preisen ist man davon ausgegangen, 
glaube ich, es gab einen Präzedenzfall, das war die 
APAK, die also damals mit Mann-Tagessätzen um 
aie 4 000 S vereinbart wurde, sich an diese anzuleh
n'en. 

Es gab dann noch natürlich Argumentationen, ob 
die Qualifikation höher oder tiefer ist. Die APAK 
hat wesentlich andere Aufgaben und beschäftigt ein 
anderes Personenspektrum als jenes, das bei Erhe
bungen von Zuständen in laufenden medizinischen 
Bereichen notwendig ist. 

2.4.12. 

Dr. Steger: Noch einmal zurück zu' einem schon 
ein bißehen ausgewalzten Thema. Wir haben hier 
einen Bericht, den es mittlerweile gibt im Zusam
menhang mit diesem Gutachten, zu dem Sie heute 
schon mehreres gefragt wurden, im Gesamthonorar 
6370000 S, das der ODELGA mit der Auflage 

erteilt wurde, 5770000 S an die ÖKODATA wei
terzugeben. Da hat Dr. Wilfling eine Zusatzverein
barung vorgelegt für das, was sein Arbeitsanteil 
gewesen wäre. Kannten Sie diese Zusatzvereinba
rung? Sie war von Ihnen nicht unterschrieben. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich bin schon ein paarmal 
auf diesen Punkt angesprochen worden. Dr. Wilf
ling hat mir immer wieder viele Papiere vorgelegt, 
die ich meistens abgelegt habe, aber nicht unter-

I schrieben. 
Dr. Steger: Aus diesem Papier geht sinngemäß 

hervor, daß diese 600 000 S für good will zu leisten 
wären. Etwas Ähnliches haben Sie sinngemäß auch 
heute' schon hier geantwortet, indem Sie eigentlich 
keine konkreten Arbeitsleistungen sonst von ihm 
hier berichtet haben. 

Als was würden Sie das interpretieren, was De. 
Wilfling selbst als good will bezeichnet? Was ist das 
aus Ihrer Sicht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Good will ist aus meiner 
Sicht .. 

Dr. Steger: In diesem Zusammenhang. Bitte 
nicht allgemein juristisch geantwortet. Schon im 
Zusammenhang mit diesem konkreten Geschäfts-
fall. ' 

Dipl.-Ing. Rumpold: In jedem Geschäftsfall, wo 
die Möglichkeit bestanden hat, daß Wilfling in sei
ner Eigenschaft als Berater des Gesundheitsbereichs 
oder als Bereichsleiter des Gesundheitsbereichs der 
Stadt Wien eine Arbeit als Empfänger sozusagen 
ablehnen könnte, war sein good will w~chtig. 

2.4.13. 

Dr. Steger: Herr Zeuge! Mir haben mehrere 
Leute in letzter Zeit gesagt - das ist jetzt etwas, 
was ich persönlich sage, nicht gedeckt durch Akten
inhalt oder den Ausschuß -, daß das Problem all
fälliger Zahlungen nicht darin besteht, daß man pri
mär keinen Auftrag bekommt, sondern daß',es 
nachher keine Auftragsabnahme gibt. 

Sie haben eigentlich in einem Satz jetzt so etwas 
Ähnliches gesagt. Sie haben gesagt, es gab nachher 
die Abnahmeverpflichtung durch das Bund-Stadt
Wien-Komiteee. Das haben Sie Steinbauer in einem 
Seitenthema geantwortet. 

Heißt das, daß Sie auch das Problem gesehen 
haben, daß solche Arbeiten, wenn sie fertig sind, ja 
immer angenommen werden müssen, abgenommen 
werden müssen, und daß Sie sich nicht sicher 
waren; wenn nicht ein bestimmter Personenkreis 
miteingeschlossenist, daß, es zu einer Abnahme 
überhaupt kommt? Oder noch deutlicher gefragt: 
Hätten Sie es für möglich gehalten, wenn es keine 
Inkludierung eines gewissen Personenkreises gibt, 
daß Ihnen allein deswegen die Abnahme verweigert 
wird? 

pipl.-Ing. Rumpold: Persönlich halte ich das 
, nicht für leicht mÖglich, daß die Abnahme verwei
gert wird. 
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Aber die Relation Einsatzkosten zu Umsatz
größe wird ja immer schlechter, je öfter Sie einen 
Bericht, 'eine Arbeit abändern, diskutieren, neu 
schreiben ·~üssen. 

Dr.- Steger: Das heißt jetzt: Die Befürchtung 
wäre nicht gewesen, daß es zu überhaupt keiner 
Abnahme kommt, aber daß mehrfach noch Verän
derungen, Zusatzwünsche geäußert werden, also 
keine direkte Abnahme des Erstberichtes erfolgt, 
wenn es nicht ein Miteinschließen dessen gibt, was 
dann 'als good will hier bezeichnet ist? 

Dr. Steger: Leistungserhebung durch die ARGE! 
Vorschläge für den Ziel katalog der Leistungserhe
bung. Das-ist immer der Beginn. So beginnt man 
eigentlich. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Es gibt bitte zwei Phasen. 
Ich muß, mich jetzt ein bißehen konzentrieren. 
Zuerst gab es die modellhaft~ Erhebung - die war 
zusammen mit AGIPLAN -, und dann gab es die 
nachfolgende Erhebung, die war zusammen mit 
ODELGA. Das sind zwei verschiedene Dinge, 
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das eine 
war ein kleiner Teil, und das andere war ein großer 

Dipl.-Ing. Rumpold: Man muß hier stärker diffe- Teil. ' 
renzieren. Bei jeder organisatorischen Arbeit ist die Dr. Steger: Warum das Umsteigen von AGI
Mitwirkung des Gremiums oder des Kunden, der pLAN auf ODELGA? Sie haben gesagt, das kostet 
sie in Auftrag gibt, äußerst wichtig, weil es ja nach- immer, wenn wer anderer auch mitmacht. Das 
vollziehbar sein muß. Diese Mitwirkung kann jetzt haben Sie heute unter anderem gesagt. 
konstruktiv erfolgen oder nicht konstruktiv erfol-
gen. Wenn sie konstruktiv erfolgt, dann haben alle DipL-Ing. Rumpold:Das Umsteigen von AGI
wesentlich schneller ein wesentlich besseres Ergeb- PLAN auf /ODELGA war für mich dadurch 
nis. Wenn sie nicht konstruktiv erfolgt, dann wird begründet, daß Wilfling mir versichert hat, er hätte 
zwar nach langer Zeit einmal ein Ergebnis erreicht, mit Wojda gesprochen, der sollte als Subauftrag
aber die Qualität wird nicht so g\lt sein', und es wird nehmer zum Zug kommen, und zwar ist er aus ver~ 
auch wesentlich teurer sein, es zu erarbeiten. khiedenen Gründen, vor allem dadurch, daß die 

, Mitarbeit der Nutzer besser gesichert ist, wenn die 
Dr. Steger: Heißt das halt für manche, lieber' ODELGA mitmacht, für eine Arbeitsgemeinschaft 

rechtzeitig jemand mitverdienen lassen und dafür ODELGA/ÖKODPl.TA ist. 
das Werk abgenommen bekommen, als nicht mit- .. . 
verdienen lassen und das Werk wird nicht abge- Dr. Steger: Die verschiedenen Konstruktionen, 
nommen? Ist das eine unzulässige Schlußfolgerung, die es ja später dann mehrfach gibt mit Subunter-
die ich aus Ihren Antworten ziehe? nehmerschaften, sind gekommen von Dr. Wilfling, 

I ~ der das empfohlen hat? ' 
" Dipl .... Ing. Rumpold: Diese Entscheidtlng_sf~ei~eit 

war ja nicht gegeben, denn wie zum Beispiel die DipL-Ing. Rumpold: Wenn die ODELGA dabei 
Konstellation ODELGA - ÖKODATA zeigt, hat war, ja. Sie müssen bedenken, daß rund um das 
es für mich nicht die Wahl gegeben, das allein oder AKH gewisse Leistungen zu erbringen sind, die von 
zusammen zu machen, es hat nur die Wahl gege" einem Partner jeweils nur sehr schwer erbracht 
ben, entweder zusammen zu machen oder nicht zu werden können, weil er entweder nicht über genü-
machen. gend Kapazität verfügt oder weil er anders nicht 

, über die speziellen Kenntnisse in dem Bereich ver-
Dr. Steger: Herr Zeuge! Wie kam es trotz 

Erstattung von Vorschlägen für den Zielkatalog fügt und daß die Bildung von Arbeitsgemeinschaf
ten im Wirtschaftsleben eine relativ gängige Sache 

der Leistungserhebung durch die ARGE AGI- ' .. zur Ergänzung von Kapazitäten und so weiter ist. 
PLAN/OKODATA am 31. August 1976 und 
8. September 1976 dennoch zu einem gleichartigen Dr. Steger: Herr Diplomingenieur! Drittens hät-
Anbot der ARGE ODELGA/ÖKODATA 'vom ten Sie uns sagen müssen, daß Sie uns heute auch 
21. September 1976? schon erzählt haben, oder weil man sonst den Auf

trag nicht bekommt. 
DipL-Ing. Rumpold: Der Inhalt der Frage ist, 

wieso es zu parallelen Angeboten. . . DipL-Ing. 'Rumpold: Das habe ich schon ausge-
führt. 

Dr. Steger: Arbeitsgemeinschaften. Eine heißt 
AGIPLAN/ÖKODATA, eine heißt ODELGAI Dr. Steger: Gab es z~ diesem Zeitpunkt schon 
ÖKODATA. Beide bieten gleichartig an, die eine konkrete Vereinbarungen mit Wilfling ad perso-
vorher, nämlich AGIPLAN/ÖKODATA, die nam bezüglich dieses Umsteigens? 
andere wenig später, Gleichartiges, die Differenz DipL-Ing. Rumpold: Mit Wilf1ing ad personam 
ist zwei Wochen, nein, nur 13 Tage. In beiden ist hat es nie Vereinbarungen gegeben. Es wurde heute 
die ÖKODATA' drinnen. Einmal hat sie die AGI- eine Vereinbarung zitiert, die .mir vorgelegt wurde, 
PLAN dabei, einmal die ODELGA. die ich aber' nicht unterzeichnet habe. Ich habe 

Die Frage ist: Warum zuerst mit AGIPLAN und lediglich die Unterschrift unter dem Anbot von 
dann kurz darauf dasselbe, aber mit ÖKODATA? Wilfling als Geschäftsführer der ODELGA. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Das ist das Angebot für Dr. Steger: Wieso hat am 22. September 1976 
die. . . noch vor Eingang des Anbotes - dils ich gerade 

J 
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.vorhin genannt habe - der ARGE ODELGA/ 
ÖKODATA der Vorstand bereits mit Ihnen und 
mit Dr. Wilfling ein Gespräch abgehalten? Können 
Sie sich daran erinnern? 

2.5. GUTACHTEN "WÄSCHEVERSOR-
GUNG" DURCH DIE FIRMA ODELGA 

2.5.1. Die AKPE stellte bereits zu Beginn des 
Jahres 1976 Überlegungen betreffend das W;ische
reiproblem im neuen AKH an. Der Einfluß Wilf-

. lings ist auch in diesem Geschäftsfall erkennbar. So 
ersuchte die ODELGA am 4. Oktober 1976 die 
AKPE, ihr die von einer Wiener Wäscherei erarbei
teten Kostengegenüberstellungen zuzustellen. Aus 
der daraus folgenden Antwort der AKPE ging aber 
hervor, daß dieser Wunsch von Wilfling im Rah
mert seiner Funktion als Berater des amtsführenden 
Stadtrates ausgegangen war. 

Dipl".-lng. Rumpold: Nein. Ich habe heute schon 
einmal davon gesprochen, daß eine kurze Zeit zwi
schen Eintreffen eines Angebotes und der Auftrags
vergabe gelegen ist. Dieses Eintreffen des Angebo
tes ist die letzte schriftliche Form, die dann endgül
tig abgegeben wird. Ich bitte nicht zu vergessen, 
daß, bevor man ein Angebot schreibt, ja umfangrei
che Verhandlungen mit dem Auftraggeber zu pfle
gen sind. Sonst tr;fft das Angebot ja nicht das, 'Yas 
der Auftraggeber will. Das Abgeben des Angebotes 
ist ja der letzte Schritt in einer Verhandlungskette, 
wo das dann dokumentiert wird, was vorher ver
handelt wird. 

2.5.2. . Einer der au·sländischen Experten des 
SSK-Gutachtens war Diplombetriebswirt Kauf
mann. Er ist gleichzeitig geschäftsführendes Mit-

2.4.16 .. Rumpold hat sein Verhältnis zu Wilf- glied des Krankenhausberatungsinstitutes-Zürich 
ling wie folgt dargestellt: ' AG (KBI). Kaufmann lernte anläßlich seiner Tätig-

keit für das SSK-Gutachten in Wien Wilfling ken-
Dipl.-Ing. Rumpold: Ich kenne zum Beispiel' nen. Ende 1976 gründete er mit Wilfling auf dessen 

Herrn Wilfling seit dem Jahre 1974, ich habe etwa Veranlassung eine Arbeitsgemeinschaft Kranken
drei oder vier Jahre gebraucht, ihn zu durch~ hauswäscherei, bestehend aus den Partnern 
schauen, und ich habe seither nach Möglichkeit ODELGA und KBI. 
vermieden, mit ihm Kontakt zu haben. Wenn Sie 
aber in Österreich und speziell in Wien Geschäfte 
auf dem Krankenhaussektor machen, so ist es kaum 
möglich, diesen Kontakt nicht zu .pflegen. Ich bin 
dafür von meinem Partner schief angesehen wor
den, weil man sich eben mit solchen Leuten zu ver-
stehen hat. . 

Dr. Nowotny: Was heißt das; "zu verstehen 
hat"? 

Dipl.-Ing~ Rumpold: In Wien gibt oder gab es 
eine Konstellation, daß es einen Mann gab, der das 
Krankenhauswesen in den letzten Jahren oder im .
letzten Jahr)n der Hand hatte. Wenn Sie in Wien 
auf dem Krankenhaussektor tätig werden, so geht 
es nicht. gUt, wenn Sie diesen MalJ.n nicht mögen. 

Dr. Steger: Haben Sie ihn aus persönlichen 
Motiven nicht mögen oder aus anderen Gründen? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe ihn seit 1974 
gekannt. Ich habe drei Jahre gebraucht, um seine 
Persönlichkeit zu verstehen, und habe mich dann 
entschlossen, eher wenig mit ihm zu tun zu haben. 

pr. Steger: Dr. Wilfling ist ja eine der Schlüssel
figuren, übe~ die Sie jetzt das Urteil abgeben, daß 
Sie ihn durchschaut haben und deswegen sogar 
Schwierigkeiten in Ihrem eigentlichen beruflichen 
Bereich in Kauf genommen haben. . 

Daher die Zusatzfrage, ob das persönliche 
Umstände waren, warum Sie das gemacht haben, 
oder ob Sie glaub~n, daß .es Eigenschaften und Fak
ten gegeben hat im Zusammenhang mit dem Spi
talswesen als Ganzes und mit dem Bereich, den wir 
untersuchen in der Person des Dr. Wilfling, die zu 
dieser Beurteilung geführt haben. 

Dipl.-Ing. Rumpold: Es waren für mich rein per
sönliche GruIjde. 

Ein diesbezüglicher Vertrags entwurf wurde von 
Wilfling und Kaufmann am 13. bzw. 18. Dezember 
1976 unterzeichnet. Dabei beauftragte Wilfling 
Kaufmann, ein Gutachten über "die Abklärung des 
Standortes einer Wäscherei für das AKH" zu 
erstellen. 

2.5.3. Obwohl die AKPE ihrerseits noch keinen 
Auftrag erteilt hatte, begann Kaufmann am 
28. Dezember 1976 mit seiner Arbeit. LautAussage 
des Zeugen Kaufmann vor Gericht hatte ihm Wilf
ling in verschiedenen Gesprächen zugesichert, daß 
die ODELGA diesen Auftrag zur Erstellung des 
Gutachtens erhalten werde und das KBI in Form 
einer Arbeitsgemeinschaft daran mitarbeiten könne. 
Die Anteile der Partner waren zum damaligen Zeit
punkt noch nicht festgelegt. 

Der AKPE waren diese Vorgänge bekannt. So 
inforplierte sie am 12. Jänner 1977 die MA 17 
dahin gehend, daß sich die ODELGA und das KBI 
zu einer ARGE zur Planung der Krankenhauswä
scheversorgung für das AKH zusammengeschlos
sen hätten. 

Kurz vor der endgültigen Beauftragung durch 
die AKPE kam es laut Aussage des Zeugen Kauf
mann zu einer Besprechung zwischen Kaufmann, 
Wilfling und Winter.Wilfling teilte dabei Kauf
mann mit, daß die ARGE ODELGA/KBI das Gut
achten nicht durchführen könne. Das .KBI könne 
nur ein Subunternehmer der ODELGA sein, weil 
die .ODELGA seit neuestem einen Gewerbeschein 
für Beratungen habe und sich in dieser Sparte profi
lieren müsse. 

2.5.4. Wilfling führte auch mit Rumpöld 
Gespräche über diesen Auftrag. Rumpold seiner-
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seits führte "natürlich auch mit der AKPE darüber 
Gespräche". Ein Ergebnis dieser Gespräche war die 
Abänderung des schon erwähnten ersten V ertrags
entwurfes. Demzufolge war nicht mehr die ARGE 
ODELGA/KBI, sondern nunmehr allein die 
ODELGA Vertragspartner der AKPE. Der am 
23. Feber 1977 seitens der AKPE unterzeichnete 
Vertrag enthielt einen Auftragswert von 834 000 S. 

2.5.5. Die ODELGA beschäftigte daraufhin die 
ÖKODATA als Subunternehmer. Die Leistungen 
der ÖKODATA bestanden darin, die von Kauf
mann gelieferten Unterlagen auf die Wiener Ver
hältnisse umzuarbeiten. Die ODELGA hat dabei 
laut den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen 
Rumpold und Kaufmann keine Leistungen 
erbracht. Das Honorar wurde zu 70 Prozent auf 
die ÖKODATA, zu 20 Prozent auf das KBI und zu 
10 Prozent auf die ODELGA aufgeteilt. 

2.6. BETRIEBSORGANISA TIONS-INTE-
RIMSPHASE (BOI) VOM 1. FEBER 1977 BIS 
15. APRIL 1978 . 

2.6.1. Kurz nach dem schon erwähnten Eintritt 
der AKPE in den zwischen der MA 17 und 
Riethmüller geschlossenen Vertrag (siehe 
Punkt 2.3.1.) stellte Winter mit seinem Wissen von 
der Kritik an Riethmüller Überlegungen an, "den 
Vertrag zu stoppen", "bei Abschluß aufzulösen und 
einen neuen Gesamtabschluß zu betreiben". Der 
Zeuge Rumpold bestätigte, daß die 'AKPE das Auf
tragsverhältnis mit Riethmüller in dieser Form nicht 
fortsetzen wollte. In der Vorstandssitzung vom 
20. April 1976 wurde berichtet, daß die sinnvolle 
Finalisierung des seinerzeitigen Auftrages veranlaßt 
wurde. Die AKPE sendete am selben Tag an 
Riethmüller ein Schreiben mit dem Inhalt, seine 
laufende Arbeit zu be enden und einen Vorschlag 
dahin gehend zu machen, welche Arbeiten aus die
sem Vertrag noch durchzuführen wären. Riethmül
ler hat jedoch in der Folge einen solchen Vorschlag 
nicht gemacht. 

2.6.2. Die ÖKODATA war natürlich weiterhin 
bemüht, beim AKH-Projekt'beschäftigt zu werden. 
Sie wollte auch eine Möglichkeit haben, noch näher 
mit den Planungs problemen konfrontiert zu wer
den. In diesem Zusammenhang wies Winter die 
ÖKODATA auf Riethmüller und sein bestehendes 
Vertragsverhältnis hin. 

Winter schrieb auch am 23. November 1976 an 
Wilfling und bat ihn, "wie bereits mündlich bespro
chen um Aktivierung der Planungsgruppe für die 
BO". Tatsächlich wurde bereits in der V orstands
sitzung vom 6. Dezember 1976. über ein Mitte Jän
ner 1977 zu erwartendes Anbot einer Bietergruppe 
ODELGA & Co. berichtet. Eine' ARGE 
ODELGA/ÖKODATA überreichte jedoch schon 
am 22. Dezember 1976 ein Anbot, welches sodann 
im Vorstandsgespräch vom ,17. Jänner 1977 zitiert 

wurde. Obwohl noch kein abgeändertes Anbot die
ser ARGE vorlag, legte der Vorstand bereits am 
18. Jänner 1977 für das nächste Vorstandsgespräch 
am 24. Jänner 1977 einen Tagesordnungspunkt 
über die "interimistische Beauftragung der ARGE 
ODELGAlÖKODATA" fest. 

Die ARGE selbst legte am 21. Jänner 1977 neu
erlich ein Anbot, über welches aber erst am 31. Jän
ner 1977 vom Vorstand diskutiert wurde. 

2.6.3. In diesem Vorstandsgespräch . wurde 
grundsätzlich vereinbart, "daß eine interimistische 
Beauftragung zu betriebsorganisatorischen und 
betriebshygienischen Fragen bis zur definitiven 
Beauftragung einer BO-Planungs-ARGE' an die 
ARGE ODELGA/ÖKODATA durchgeführt 
wird". Die ARGE hat daraufhin am 1. Feber 1977 
mit den Arbeiten der BOI begonnen. 

Hiezu ist in rechtlicher Hinsicht .vorwegneh
mend festzustellen, daß die ARGE ODELGAI 
ÖKODATA als Subunternehmer von Riethmüller 
beschäftigt wurde. Riethmüller waren jedoch am 
1. Feber 1977 Rumpold, Bauer und Wilfling per
sönlich noch völlig unbekannt. Daher lag zu diesem 
Zeitpunkt auch noch keine Vereinbarurig zwischen 
Riethmüller und der ARGE vor. 

2.6.4. Die AKPE (Winter) hat sodann alle 
Anstrengungen unternommen, diese ARGE in den 
bestehenden und noch nicht völlig ausgeschöpften 
Vertrag mit Riethmüller aus dem Jahre 1973 einzu~ . 
binden. Daneben war .Rumpold der Meinung, daß 
Riethmüller aus Gründen der Kontinuität weiter 
beschäftigt werden sollte. 

Winter machte folglich über Wunsch Bauers am 
24. März 1977 im Hotel Modul bei einem Mittag-

. essen Riethmüller mit Rumpofd, Bauer und Wilf
ling bekannt. Danach kam 'es zu eingehenden 
Besprechungen zwischen der AKPE, der ARGE 
und Riethmüller, bei denen sich Riethmüller bereit 
erklärte, den Vertrag lediglich mit den Subunter
nehmern ÖKODATA und Prof. Dr. Flamm durch
zuführen. 

Entgegen dem Willen von Riethmüller wurde in 
der endgültigen Neufassung des Vertrages auch die 
ODELGA, neben der ÖKODATA, als Subunter
nehmer von Riethmüller aufgenommen. Auch in 
diesem Geschäftsfall muß von der 'schon abgehan
delten starken Einflußmöglichkeit Wilflings ausge
gangen werden. Zu den schon erfolgten Ausfüh
rungen über Wilfling sei die Zeugenaussage Bauers 
hinzugefügt, der auch den Eindruck hatte "daß 
Wilfling über die ODELGA sozusagen im Organi
sationsbereich etwas anbieten wollte, was auch die 
Abstimmung mit dem künftigen Nutzer erleich
tert". Dies zeigt sich auch in den Unterlagen zur 
Vorstandssitzung vom 12. Dezember 1977, wonach 

. der wesentliche B.eweggrund der AKPE für die Ein
bindung der ODELGA die Tatsache gewesen sei, 
daß die ODELGA. eine Krankenhausbetriebsbera
tung betreibe und auf diesem Weg gewährleistet 
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sein sollte, daß die Planungsergebnisse auf dem 
Sektor der BO für das AKH mit den Zielen der 
Spitalsverwaltung für das gesamte Krankenhauswe~ 
sen im Einklang stünden. 

2.6.5. Das für die BOI schließlich verbindliche 
Vertragsverhältnis beruhte auf dem V ~rtrag vom 
30.Jänner 1973 mit Riethmüller, seinen Anderungs
vorschlägen vom 22. Juli 1977 sowie weiteren 
Änderungsvorschlägen der AKPE vom 1. Juli 1977. 
Dabei wurden die AufgabensteIlung, das Leistungs
verzeichnis, das Honorar und die Fälligkeiten ver
ändert ~owie einer Leistungserbringung durch Sub
unternehmer zugestimmt. 

Die AKPE begründete diese Vorgangsweise 
gegenüber den Kontrollbehörden mit der mangeln
den technischen Leistungsfähigkeit Riethmüllers. 
Der Rechnungshof hielt dieser Argumentation sinn
gemäß entgegen, daß die in der Sphäre eines Auf
tragnehmers auftauchenden Probleme bei der Lei
stungserbringung nicht vom Auftraggeber gelöst 
werden müssen. 

2.6.6., Bereits mit Schreiben vom 1. August 
1977 hatte Prof. Dr. Riethmüller als Auftraggeber 
des Subunternehmers ARGE ODELGA/ÖKO
DATA deren Aufgaben und die Richtlinien des 
Arbeitsverfahrens sowie die Weitergabe der Bear
beitung von Hygienefragen an Prof. Dr. FlaIIJ:m als 
Subunternehmer der ARGE ODELGA/OKO
DAT A vorgeschlagen. Insbesondere wurde darin 

'auch die Auf teilung desPauschalhonorars von 
7000 S pro Mann/Tag behandelt: Danach sollten 
der ARGE ODELGA/ÖKODATA für Leistungen 
als Subunternehmer 5000 S pro Mann/Tag ange
wiesen werden, während Prof. Dr. Riethmüller als 
Hauptunternehmer \ 2 000 S verbleiben sollten. In 
Hygienefragen sollte der Subunternehmer Prof. 
Dr. Flamm 6 000 S, der Hautpunternehmer Prof. 
Dr. Riethmijller 1 000 S erhalten. Aus diesem Brief 
sowie aus dem Schreiben Prof. Dr. Riethmüllers 
vom 10 . .(\ugust 1977 ~n die AKPE geht weiters 
hervor, daß sein~ bisherigen Leistungen, wie jene 
der . ARGE ODELGA/ÖKODATA, ab 1. Feber' 
1977 und ::auch jene des Subunternehmers Flamm in 
den Rahmen des neuen (modifizierten) Vertrages 
als miteinbezogen zu gelten hätten. 

2.6.7. . Vom Auftragnehmer Prof.Dr. Riethmül
ler und seinen Subunternehmern ARGE 
ODELGA/ÖKODATA und Prof. Dr. flamm wur
den insgesamt 87 schriftliche Ausarbeitungen gelie-
fert. " 

Von den insgesamt in der Phase "BO-Interim" 
vorgelegten elf Teilrechnungen betraf insbesondere 
die 1. Teilrechnung vom 5. August 1977 den vor 
Vertragsabschluß vom 22, Juli 1977 liegenden Zeit
raum, wobei von insgesamt 162 in Rechnung 
gestellten i Mann/Tagen von der APAK 132,5 
Mann/Tage mit dein 'Betrag von 938242 S aner
kannt wurden. Für die gesamte J;lhase BO-Interim' 

wurde dem Auftragnehmer und den Subunterneh~ 
mern insgesamt ein Betrag von 10060042 S 
bezahlt. 

2.6.8. Vom Rechnungshof wurde festgestellt, 
daß ihm keine Unterlagen vorgelegt werden konn
ten, auf welche Weise sich der Vorstand von der 
Preisangemessenheit des Anbotes überzeugt hätte. 
Der Hinweis im Anbot, daß die Vergütung von 
7 000 S auf einer Mischkalkulatioh beruhte, die 
sowohl die Kosten für qualifizierte und höchstqua
lifizierte Mitarbeiter als auch das unterschiedliche 
Gehaltsgefüge ÖsterreiChs und der BRD ber~ck
sichtigte, genügte anscheinend dem Vorstand, diese 
Vergütung ohne Diskussion anzuerkennen. 

2.6.9. Die Leistungen in der BOI erbrachten 
Riethmüller, die ÖKODATA und Flamm. Die 
ODELGA hat hier keine Leistung erbracht. Laut 
einer Gedächtnisnotiz eines Vorstandsmitgliedes 
fand diesbezüglich am 31. Jänner 1978 eine Bespre
chung statt. Demnach habe sich die ODELGA 
geweigert, als Erbringer von Leistungen im Rah
men der ARGE ODELGA/ÖKODATA in 
Erscheinung zu treten. Die ODELGA hat auch aus 
diesem Auftrag keine Zahlungen erhalten. 

2.7. VERGABE VON PLAN LEISTUNGEN 
IM ALLGEMEINEN 

2,.7; 1. V orC'rsi losgelöst vori der im speziellen 
Fall von der AKPE eingeschlagenen Vorgangsweise 
seien die für Vergaben geltenden Regeln sowie die 
von den Gebietskörperschaften geübte Praxis dar
gestellt. 

Die Umsetzung der den Gebietskörperschaften 
bei Durchführung ihrer Verwaltungs aufgaben auf
erlegten Gebote der Wirtschaftlichkeit, Sparsam
keit und Zweckmäßigkeit'ihres Handelns dient 
unter anderem, die Einhaltung bestimmter Richtli
nien hei Vergabe von Aufträgen zu sichern. Durch 
sie soll ein rechtlich einwandfreier und funktionie
render Wettbewe~bsmechanismus gewährleistet 
werden, sodaß die Auslober in die Situation gelan
gen, unter Konkurrenzdruck ,erstellte Anbote zu 
erhalten und so dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit 
entsprochen wird. Die Vergebung von Leistungen 
ist in der ÖNORM A 2050 reglementiert. Diese 
ÖNORM hat! jedoch keinen allgemein verbindli- - ' 
chen Charakter, daher bedarf es zur Begründung 
der Anwendungspflicht durch die Gebietskörper
schaften jeweils eines Rechtsaktes (Verwaltungsver
ordnung) der Gebietskörperschaft. Im Zuge der 
Beweisaufnahme konnte festgestellt werden, daß 
der Bund und sämtliche Bundesländer Rechtsakte 
gesetzt ,haben, die zur Anwendung der ÖNORM 
A 2050 in ihrem Bereich verpflichten. 

2.7.2. Die Gebietskörperschaften hätten bei 
, uneingeschränkter Verbindlicherklärung der 
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ÖNORM A 2050 diese ohne Beschränkung auf 
bestimmte Sachgebiete für die Vergabe von Lei
stungen (Arbeiten und Lieferungen) jeder Art -
ausgenommen Ideen- und Entwurfswettbewerbe -
anzuwenden. 

Allerdings haben nicht sämtliche Gebietskörper
schaften den sachlichen Anwendungsbereich der 
ÖNORM A 2050 uneingeschränkt für verbindlich 
erklärt. 

Der Ministerrat hat am 26. September 1978 eine 
Neufassung der Richtlinien zur ÖNORM A 2050 
für die Vergabe von Leistungen durch Bundes
dienststellen beschlossen. Darin ist zu Punkt 1,13 
ausgeführt: 

"Ideen- und Entwurfswettbewerbe sowie die 
Vergabe von Planungen, Projektierungen, Berech
nungen, Gutachten, künstlerische Leistun~en usw. 
unterliegen nicht den Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050." 

Gleiches gilt im Bundesland Kärnten. 

2.7.3. In sämtlichen anderen Bundesländern 
wurde die ÖNORM A 2050 uneingeschränkt über
nommen, die Vergabe von Planungsleistungen 

, erfolgt in der Praxis in Form der freihändigen Ver
gabe. Die Beweisaufnahme ergab auch, daß Bemü
hungen, eine einheitliche Vorgangsweise bei Ver
gabe planerischer Leistungen im Wege eines Verga
begesetzes zu schaffen, bisher oline Erfolg blieben. 
Die Ursache für das Unterbleiben einer gesetzli
chen Regelung wird vor allem in bestehenden inter
nationalen Verpflichtungen, wie im Rahmen des 
GA TI und der EFT A vermutet, die einer Präfe
renzierung schutzwürdiger inländischer Unterneh
men entgegenstehen. 

Der Unterschied, der sich aus der verschiedenen 
Anwendung der ÖNORM A 2050 durch die 
Gebietskörperschaften ergibt, besteht darin, daß bei 
einer freihändigen Vergabe auf Grund der 
ÖNORM A 2050 bestimmte allgemeine Grund
sätze wie Preisangemessenheit, Vergabe an befugte 
und fähige Unternehmer, über Gesamt- und Teil
vergabe, über die Erstellung der Preise anwendbar 
bleiben. Auch gilt für Freihandvergaben, daß nach 
Möglichkeit mehrere Anbote eingeholt werden soll
ten. Bei Nichtgeltung der ÖNORM A 2050 sind 
auch diese Grundsätze nicht verbindlich. Somit 
sehen sich Kontrollinstanzen vor der Situation, daß 
die gleichen Verwaltungshandlungen bei den ein
zelnen Gebietskörperschaften nach verschiedenen 
Maßstäben zu beurteilen sind. 

2.7.4. Ist die Frage der Anwendbarkeit der' 
ÖNORM A 2050 geklärt, so ist damit aber noch, 
nicht feststehend, auf welche Weise die Leistung 
vergeben werden soll. Die ÖNORM A 2050 sieht 
neben der Vergabe im Wege der öffentlichen Aus
schreibung und im Wege der beschränkten Aus
schreibung auch die freihändige Vergabe vor, die 
als Vergabe ohne Ausschreib,ung umschrieben wird 
und bei der Leistungen ohn~ förmliches Verfahren 

und nach freiem Ermessen vergeben werden. Als 
Regelfall gilt die Vergabe im Wege einer öffentli
chen Ausschreibung. Beschränkt ausgeschrieben 
oder freihändig vergeben darf nur bei Vorliegen 
bestimmter in der Norm angeführter Gründe wer
den. 

Ziel der Ausschreibung ist die Erlangung ver
gleichbarer Anbote., Sie ist daher nur dann sinnvoll 
und zweckmäßig, wenn vor Beginn des Vergabe
verfahrens Leiktungsinhalt und -umfang eindeutig 
und erschöpfend bestimmbar sind. Wo dies auf 
Grund der Gegebenheiten nicht erfolgen kann, 
fehlt es an den Grundvoraussetzungen für eine 
Ausschreibung. ' 

'2.7.5. Nach der ÖNORM A 2050 hat eine Aus
schreibung somit zur Voraussetzung, daß alle für 
die Ausarbeitung der Angebote und die Abwick
lung des Vertrages maßgebenden Umstände ein
deutig und klar sein müssen, sodaß eine genaue 
Leistungsbeschreibung erfolgen kann.' Leistungsbe
schreibung und sonstige Bestimmungen sollen in 
derselben Fassung für Anbot und abzuschließenden 
Vertrag verwendbar sein. Die .Beschreibung der 
Leistung soll möglichst erschöpfend sein. Ist eine 
Leistung derart beschreibbar, so dürfen, um die 
Vergleichbarkeit aufrechtzuerhalten, die Bieter 
kein von der Ausschreibung abweichendes Anbot 
'legen. Die ÖNORM A 2050 verlangt daher, daß 
sich die Bieter in Ihren Anboten an die Ausschrei
bung zu halten haben. Der vorgeschriebene Text 
des Leistungsverzeichnisses darf somit weder verän
dert noch ergänzt werden. Weichen die Bieter in 
ihrerer Gesamtheit bei Anbotslegung von der Aus
schreibung ab, ist diese aufzuheben. 

Kann die 'Leistungsbeschreibung detailliert und 
eindeutig erfolgen, liegt es im Sinne des Wettbe
werbsprinzips, wenn der Auslober eine Kontakt
nahme mit den Bietern während des Vergabever
fahrens unterläßt. Daher sind Verhandlungen ;nit 
den Bietern in Richtung Anbotsänderungen zur 
Erlangung von Preisnachlässen, wenn damit der 
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bieter ver
letzt wird, nicht zulässig. Gespräche zum Zwecke 
von Klarstellungen dürfen geführt werden. 

2.7.6. Kann eine zu solchen Ergebnissen füh
rende Leistungsbeschreihung nicht bewerkstelligt 
werden, erweist sich eine Ausschreibung als nicht 
zweckmäßig. Läßt die Art der benötigten Leistung 
eine ausreichend präzise Beschreibung nicht zu, so 
erachtet die ÖNORM A 2050 den Weg einer Frei
handvergabe für gangbar, allerdings nicht ohne 
gänzlichen Verzicht auf das Wettbewerbsprinzip. 
Bei dieser Vergabeart soll dem Wettbewerbsmo
ment durch Einholung mehrerer Anbote "zum 
Durchbruch verholfen werden. Daraus ergibt sich 
für jene Gebietskörperschaften, die nicht von vorn
herein Planungsleistungen vom Geltungsbereich 
der ÖNORM A 2050 ausgeklammert haben, daß je 
nach Konkretisierungsgrad einer Planung, die Ver
gabeart zu bestimmen ist. 

7 
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Univ.-Prof. Dr. Josef Aicher führt in seinem 
Rechtsgutachten über die Frage, ob die AKPE bei 
Ausschreibung und Vergabe der umfassenden BOP 
in einer der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit verletzenden Weise gegen die ein-. 
schlägigen Vergaberichtlinien verstoßen hat, aus: 

"Es mag daher durchaus möglich sein, Detailpla
nungen auszuschreiben, wenn schon auf vorgela
gerten Planungsstufen eine Konkretisierungsgrad 
erreicht wurde, der eine präzise und gen aue 
Umschreibung des Planungsumfanges und des Pla- . 
nungsinhaltes ermöglicht. Das Problem' der Aus
schreibbarkeit von Planungsleistungen stellt sich 
daher als Problem der Planungsstufe dar. So gese
hen erscheinen jederifaUs Fundamentalplanungen 
nicht ausschreibbar, weil auf dieser Ebene Auffas
sungsunterschiede im Bereich der Planungsme
thode unmittelbar noch den Umfang des Leistungs
spektrun:ts und der Planungsdichte determinieren." 

2.7.7 •. Wie die aus dem Landesbereich vernom
menen Zeugen übereinstirn.mend bestätigen, zählt 
es in den· Bundesländern zur ständigen Praxis, daß 
geistige Leistungen freihändig vergeben werden. 
Diese Tatsachen finden auch in der Aussage des 
Kontrollamtsdirektors der Stadt Wien am 
6. November 1980 ihre Bestätigung: 

Ing. Hobl: Zu einem an~eren Thema. Herr Kon
trollamtsdirektor. Die Richtlinien des Bundes zur 
ÖNORM A 2050 sehen für Planungsleistungen 
keine Ausschreibung vor, und auch in den Vergabe
richtlinien der Stadt Wien ist diesbezüglich keine 
ausdrückliche Bestimmung enthalten. Und unab
hängig davon, ob es sich jetzt beim ABO-Auftrag 
bei der der Erlangung von Anboten für die 
Betriebsorganisation durch die AKPE um Aus
schreibungen gehandelt hat oder nicht, möchte ich 
ganz gern wissen, wovon das Kontrollamt ableitet, 
daß in diesem Fall Ausschreibungspflicht vorgele
gen wäre, opwohl weder in den Bundesrichtlinien 
noch in den Richtlinien der Stadt Wien etwas drin
nen steht. 

Dr. Delabro: Bitte, die Frage möchte Ich ganz 
allgemein beantwortet wissen, und zwar mit Rück
sicht auf die Funktion, die ich bekleide dahinge
hend, daß ich glaube, daß man bei einem Amt, wel
ches Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Spar
samkeit zu prüfen hat, glaube ich, bei allen Dingen, 
ob, jetzt gen au normgemäß vorgeschrieben oder 
nicht vorgeschrieben, aufzeigen soll, daß man dort, 
wo dem Wettbewerb Rechnung getragen werden 
soHte, wo der Auftraggeber allenfalls durch Ver
gleichsangebote günstiger fahren könnte als sonst, 
diesen Grundsatz verwirklichen sollte und aus
schreiben. sollte. 

Ich darf dazu sagen, in der Zwischenzeit wurde 
auch im Rahmen der Kollegenschaft, ob jetzt städ
tische Kontrollämter oder Landeskontrollämter, 
diese Frage vielfach diskutiert und es durfte hier 
que~ durch Österreich keine einheitliche Auffas-

sung bestehen und vielfach diese Meinung vertreten 
werden, daß eine, wenn ich so sagen möchte, Zick
Zack-Richtung durch alle Gebietskörperschaften 
geht. 

Ich glaube aber für das Aufzeigen gerade dieses 
Problemes, wie auch die inzwischen installierte 
Kommission festgestellt hat, wäre es' sicherlich 
erstrebenswert, wenn man hier einheitliche Richtli
nien, sicherlich unter Anwendung und aufbauend 
auf die ÖNORM, erstellen würde. Nehmen Sie fol
genden Fall: Die Stadt Wien schreibt ein Groß pro
jekt aus, dort sitzt sicherlich mit Rücksicht auf den 
Personalstand und die Kapazität der Stadt Wien 
ein geeigneter Beamtenapparat, der vielleicht in der 
Lage ist, auszuschreiben. Ein ähnliches Groß pro
jekt im Verhältnis zum Aufkommen einer anderen 
Gebietskörperschaft könnte woanders auch durch
geführt werden, wobei ich jetzt, ohne jemanden in 
der geistigen Kapazität irgendwie herabsetzen zu 
wollen, sage, daß der vielleicht dazu gar nicht in 
der Lage ist. Ich glaube, es sollte daher wirklich 
versucht werden, verbindliche und verständliche 
Richtlinien zu schaffen, damit es nicht vom Ermes
sen des einzelnen abhängig ist, was er ausschreibt 
und wie er ausschreibt. Wenn ich jetzt verfolge, 
daß hier ein neues Vergabegesetz ist, so glaube ich, 
ist man jetzt selbst daran, diesen einheitlichen Weg, 
der vielleicht bis jetzt nicht einheitlich geregelt war, 
endlich in den Griff zu bekommen und Normen zu 
finden, die ein einheitliches Vorgehen ermöglichen. 

Ing. Hobl: Herr Kontrollamtsdirektor. Letzte 
Frage für mich heute. Wie beurteilen Sie dann im 
Lichte Ihrer jetzigen Aussage - den Kontrollamts
bericht kennen wir ja alle - die von der AKPE 
gewählte Vorgangsweise, wo doch sicher ist, und 
die Gesellschaft hat sich ja auch so geäußert, daß 
bei der österreichischen Praxis - wie Sie auch jetzt 
geschildert haben, gehen da die Meinungen quer 
durch die Republik - die Gesellschaft doch ver
sucht hat, Anbote zu erhalten, die unter Wettbe
werbsdruck gestanden sind. Und wenn ich mich an 
die Angaben in Ihrem Bericht und im Bericht des 
.Rechnungshofeserinnere, so waren eigentlich nur 
zwei Angebote halbwegs vergleichbar, nämlich das 
von der ABO-Gruppe und das von Suter & Suter, 
während die anderen Bewerber ja nur Teilleistun
gen angeboten haben. 

Also wenn man jetzt im Hinblick auf das, was Sie 
uns meiner· Meinung nach richtigerweise gesagt 
haben, es gehen in der Republik die Ansichten 
kreuz und quer, betrachtet, dann müßte man doch 
auch die Vorgangsweise der AKPE, die auch von 
der' AP AK beraten wurde, anders beurteilen. 

Dr. Delabro: Herr Abgeordneter! Sie bringen 
mich jetzt in ein fürchterliches Dilemma. 

Ing. Hobl: Das will ich nicht. 

Dr. Delabro: Das ist zwangsläufig der Fall. Denn 
ich muß, und zwar nicht aus dem Titel des Müssens 
heraus, sondern ich mUß inhaltlich zu dem Bericht 
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des Kontrolhuntes stehen. Und meine Äußerung, 
die ich jetzt abgegeben habe, steht ja nicht im 
Widerspruch dazu, sondern nach Meinung des 
Kontrollamtes, das also Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu prüfen hat, ist es so. Wenn 
jemand anderer anders würdigt, bitte ich glaube ... 
Wir können nur Empfehlungen geben, daß etwa 
einzuhalten ist, aber wenn jemand anderer einen 
Umstand würdigt, weil die Verhältnisse repu
blikweit anders sind, ist das sicherlich auch eine 
Auslegung. 

Aber vom Kontrollstandpunkt aus, glaube ich, 
muß man zubilligen, daß das Kontrollamt auch 
weiterhin wahrscheinlich auf diesen Umstand auf
merksam machen würde, mit der Empfehlung, es 
eben nicht als einen Tatbestand abzutun, sondern 
eben vernünftig einheitlich auszulegen. Daß die 
anderen, die es anzuwenden hatten, es wahrschein
lich dann schwieriger hatten, weil sie . eben die 
breite Palette vor sich sahen, will ich überhaupt 
nicht leugnen. 

Ing. Hobl: Herr Kontrollamtsdirektor! Im 
Bereich dieser großen Gemeinde Wien wird doch 
vielfach die Erbringung geistiger Leistungen ver
langt, die nicht genau zu umschreiben sind. Haben 
Sie immer denselben Standpunkt eingenommen bei 
anderen Dienststellen, die Ihrer Prüfpflicht unter
liegen? Oder haben Sie da manchmal als Kontroll
amt feststellen müssen, trotz der Maxime Wirt
schaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit der 
Verwaltung war es richtig, daß man nur von diesem 
einen Menschen oder dieser einen Gruppe die Er
bringung dieser geistigen Leistung erwartet hat?: 
Können Sie sich da an ein Beispiel erinnern? 

Dr. Delabro: Bitte, ich glaube, ich muß hier fol
gendes sagen. Ich glaube, hier prallen wieder ver
schiedene Interpretationsschwierigkeiten aufeinan
der. 

Ing. Hobl: Das sind dann die Mißverständnisse, 
nicht? 

Dr. Delabro: Daß uns bekannt war, daß in der 
ÖNORM Ideenwettbewerbe ausgenommen sind, 
war Uns ja klar, weil wir es ja auch gelesen haben. 
Wir haben aber bezweifelt, daß es sich hier um 
einen solchen Ideenwettbewerb handelt. Daher 
kann ich also diese Frage nicht beantworten, weil 
die anderen Leistungen, die allenfalls wirklich unter 
einer echten Planungs-, Gestaltungsidee verstanden 
werden, waren eben nach unserer Auffassung nicht 
solche, die hier vergleichbar sind. 

2.7.8. Wie berechtigt die Hinweise des Kon
trollamtes der Stadt Wien auf die Notwendigkeit 
einer Vereinheitlichung der Vergabe form für Pla
nungsaufträge in Österreich sind, wird durch ein
zelnevon Vertretern der Landesverwaltungen vor 
dem Untersuchungsausschuß gemachten Aussagen 
nachdrücklich unter Beweis gestellt. Besonders her
vorgehoben zu werden verdienen in diesem Zusam-

menhang Aussagen der Vertreter Tirols und V or
arlberg, da hier Vergaben getätigt wurden, die zum 
Teil sachliche Identität mit jenen aufweisen, die 
'von der AKPE getätigt 'wurden, also Untersu
chungsgegenstand bilden und die zum Teil auch 
'von Auftragnehmern erbracht worden sind, an die 
auch von der AKPE Aufträge ergingen. Geht man 
von der Feststellung des Kontrollamtsdirektors der 
Stadt Wien aus, es dürfe nicht von der personellen 
Kapazität der vergebenden Stelle abhängig sein, ob 
ein und dieselbe Leistung mit oder ohne Wettbe
werb zur Vergebung gelangt. So erscheinen für die 
Beurteilung der durch die AKPE gehandhabten 
Vorgangsweise folgende Passagen der Aussage des 
Vertreters der Tiroler Landesregierung von Inter
esse: 

"Dr. Feurstein: Herr Hofrat: Sie haben gesagt, 
daß sich der politische Referent bei der Anbotsaus
wahl, bei der Auftragserteilung beteiligt." 

Wie funktioniert überhaupt die Betreuung eines 
Projektes durch den politischen Referenten? Gl!)t 

! es nur eine punktuelle Betreuung oder gibt es eine 
,laufende Betreuung eines Auftrages? Ich denke hier 
vor allem an den Krankenhausbau in Tirol, den Sie 
jetzt durchführen müssen. 

Dipl.-Ing. Walcher: Wir haben seit zwei Jahren 
Hochbaurichtlinien, in denen ganz genau festgelegt 

· ist, welche Regierungsvorlagen durch die Fachab
teilungen zu machen sind. Gerade beim Kranken

i hausbau ist die Rechtsabteilung für die Kranken
; häuser mit den Angelegenheiten befaßt, es ist die 
Hochbauabteilung, es ist die Wirtschaftsabteilung 
befaßt, und es wird als erstes ein Grundsatzbe
schluß durch die Landesregierung befaßt, der den· 
Inhalt hat auf Grund der Ist-Aufnahme, der Bedarf 

i wird hier also festgelegt. 

Dr. Feurstein: Und wer stellt den Bedarf fest, 
wer nimmt die Ist-Vornahme vor? Geht das nach 
außen, oder lassen Sie das im Amt erarbeiten? 

Dipl.-Ing. Waleher: Wenn es sich um kleinere 
Dinge handelt, wird das mit den Klinikvorständen 
oder mit den Leitern der Landeskrankenhäuser 
abgesprochen. Die zuständige Fachabteilung, also 
Krankenhausfachabteilung, beurteilt, ob der Bedarf 
tatsächlich dann auch so gegeben ist, wie er darge
stellt wird. 

Bei größeren Sachen, wie beim Neubau unserer 
Universitätskliniken, Frauen- und Kopfkliniken, ist 
ein Büro eingeschaltet, das Krankenhausberatungs
institut Zürich-Kaufmann, das die gesamten Ist
Aufnahmen macht, die Kennzahlen erarbeitet und 
danach das Raumprogramm im Einvernehmen mit 
uns erstellt, das dann letztlich von der Landesregie
rung als erstes zu genehmigen ist. Dann werden 

, von der Landesregierung Ausführungsvorschläge 
• genehmigt, und schließlich werden V orprojekte 
· von der Landesregierung genehmigt. 
i Bei üns'ist es dann noch so, daß das im Einver
i nehmen mit dem Wissenschaftsministe~ium zu 
· machen ist, weil der Bund ja einen 40prozentigen 
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Beitrag zum Bau der Universitätskliniken leistet; 
das ist hier die Ausnahme, ·sonst bleibt alles im 
.Lande, Bauträger ist bei den Universitätskliniken 
auch das Land, aber es ist alles im .. Einvernehmen 
mit dem Wissenschaftsministerium festzulegen. 

Dr. F~urstein: Ich habe Sie vorhin gefragt, in 
welchem' Umfang befaßt sich der politische Refe
rent mit dieser Baudurchführurig ? 

Dipl.-Ing. ~alcher: Der politische Referent 
bringt praktisch alle diese Anträge in die Landesre
gierung ein, und die Landesregierung beschließt als 
Kollegialorgan dann die Anträge vom Baupro
gramm bis zur Durchführung, bis zur Ausführung 
des letzten Details. I 

Dr. Feurstein: Informiert sich der politische 
Referent auch außerhalb dieser Notwendigkeiten, 
die zur AntragsteIlung in der Landesregierung füh
ren? 

Dipl.-Irig. Waleher: Nach Bedarf, wir sind dazu 
angehalten, zweimal im Jahr Bericht zu erstatten: 
Einmal im Juni, da wird der Bericht erstattet über 
das laufende und das abgelaufene Baujahr und der 
Voranschlag für das kommende Jahr bekanntgege
ben, oder der Antrag für den Landesvorschlag des 
nächsten Jahres und damit ein Bericht über das 
Baugeschehen; zum zweitenmal zum Jahresende. 
Für den Budgetlandtag wird für jedes Bauvorhaben 
dem politischen Referenten ein Bericht erstattet. 
Wenn sich irgendwelche Fragen ergeben, werden 
sie zwischendurch selbstverständlich beantwortet. 

Dr. Feurstein: Wie ist es mit der Beauftragung 
dieser Firma in Zürich? Wie erfolgte diese Beauf
tragung: nach einem Pauschalhonorar oder nach 
anderen Richtsätzen oder Richtlinien? 

Dipl.-Ing. Waleher: Diese Firma wurde zuerst 
nicht von seiten des Baues beauftragt, sondern ich 
glaube von der Landesamtsdirektion, einmal die 
ganze Sache zu überprüfen auf Grund eines Rech
nungshofbe:richtes, eines Prüfberichtes des Rech
nungshofes,1 der festgestellt· hat, daß eine Klinik in. 
diesem Ausmaß in Innsbruck wahrscheinlich gar 
nicht notwendig ist, wie sie geplant war. Die Pla
nung hat bereits im Jahr 1969 begonnen. Da ist 
dann vom Land - ich weiß nicht,' von wem es. 
bestellt worden ist, jedenfalls nicht über den Bau -
dieses Beratungsinstitut Zürich gegen ein Pauschale 
verpflichtet worden, diese Dinge' zu untersuchen 
und einen Bericht für den Rechnungshof auszuar
beiten. Auf Grund dieses Auftrages, der voll abge
wickelt worden ist, wurde dann dieses Kranken
hausberatungsinstitut für die begleitende Planung, 
für die Organisationsplanung, für die Betriebspla
nung beauftragt mit einem Monatspauschale, das' 
mindestens zehnrilal im Jahr zu bezahlen ist, es sind 
um die 320 '000 S pro Monat. 

Dr. Feurstein: Wie erfolgt die Abrechnung durch 
das Institut in Zürich? Genügt es einfach, daß man 
eine Mqnatsrechnung stellt: Ich bitte um Überwei
sung der Monatsrate August oder September 1980, 

oder muß die Firma gewisse Lei~tungsnachweise 
erbringen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Sie werden nur bezahlt auf 
Grund der erbrachten Leistungen. 

Für die Abwicklung dieses Bauvorhabens ist bei 
uns eine neue Projektorganisation eingesetzt, die -
aus der sogenannten Projektdirektion, einem 
Beamtenkomitee besteht, das sich mindestens alle 
14 Tage mit allen Fragen des Baues und der Pla
nung befaßt, und an diesen Sitzungen nimmt immer 
das Beratungsinstitut Zürich teil, sodaß man stän
dig im Bild ist, welche Leistungen durch dieses 
Büro erbracht werden. 

Dr. Feurstein: Verlangen Sie andere Nachweise? 
Ich denke jetzt konkret, daß bestimmte Leistungs
verhältnisse vorgelegt werden müssen, die auch 
bewertet werden müssen. Wie sieht das aus? Kön
nen Sie das ein bißehen erklären? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja. Es ist in letzter Zeit zum 
Beispiel vom Wissenschaftsministerium ein Fragen
katalog zu beantworten gewesen, aus dem zu ent
nehmen ist, welche Kennzahlen dem gesamten Pro
jekt für die Auslegung zugrunde liegen, also die 
Ambulanzzahlen, die Belagszahlen der Betten in 
den einzelnen Krankenhäusern und alle diese Kri
terien, die erforderlich sind, um die Planung eben 
so durchführen zu können, daß sie dem Bedarf ent
spricht und nach wirtschaftlichen und organisatori
schen Grundsätzen in Ordnung ist. 

Steinbauer: Eine Zusatzfrage, Herr Hofrat, nur 
weil ich als Wiener schlecht informiert bin: Um 
welches Bettenvolumen, also welche Bettenzahl 
geht es ungefähr bei dem Projekt? 

Dipl.-Ing. Waleher: . Das wird durch den Kran
kenanstaltenplan ständig fortgeschrieben. Zur Zeit 
ist das ganze Landeskrankenhaus, das zugleich 
Universitätsklinik ist, auf 1 750 Betten ausgelegt. 

Steinbauer: Also das Volumen, über das wir hier 
gerade diskutiert haben und die Beratung stattfin
det, umfaßt 1 700 Betten. 

Dipl.-Ing. Waleher: Indirekt ja, direkt aber 
,bezieht sich seine Beratungstätigkeit auf das jetzt 
geplante Neubauvorhaben, die Frauen- und Kopf
klinik mit einer Bettenzahl von etwa 450. 

Steinbauer: Eine zweite Zusatzfrage - Kollege 
Dr. Feursteinhat Sie schon gefragt-: Es ist offen
kundig eine Pauschalsumme ausgemacht, aber trotz 
der Pauschalierung kontrollieren Sie die dahinter

. stehende Leistung. Werden Ihnen hier Arbeitsblät-
ter oder gen aue Verrechnungen darüber, wer wann 
wo gearbeitet.hat, vorgelegt? 

Dipl.-Ing. Walcher: Ja, das erstreckt sich auf 
ungeheuer viel Papier, man könnte es fast in Kilo 
ausdrücken, was da jede 14 Tage geliefert wird. 

Steinbauer: Sie können aber auf Grund dieser 
Papiere, dieser Unterlagen durchaus auch noch hin
terfragen, wie viele Menschen gearbeitet haben, wie 
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die Menschen heißen und welche Einzelleistungen Ing. Nedwed: Und Sie kennen ja nur zwei Perso-
Sie erbracht haben? nen. 

Dipl.-Ing. Waleher: Wir kennen eigentlich nur 
zwei Menschen dieses Beratungsbüros, obwohl wir 
wissen, daß das Krankenhausberatungsinstitut, ich 
glaube, acht oder neun Mitarbeiter hat, die zum 
Teil in Innsbruck und zum anderen Teil in Zürich 
sitzen. Kaufmann hat sich in Innsbruck ein Büro 
errichtet und hat auch die Gewerbeberechtigung 
zur Führung dieses Büros bekommen. Er hat sich 
selbst über unseren Auftrag einen Leistungskatalog, 
also ein Pflichtenheft, gemacht, aus dem ganz 
genau hervorgeht, wer was zu welchem Zeitpunkt 
zu erbringen hat. Und das sind wir a jour mit allen 
diesen Leistungen, sodaß wir - ich möchte sagen 
- täglich in der Lage sind, festzustellen, wieweit 
diese Arbeiten gediehen sind. 

Steinbauer: Die zwei Personen, von denen Sie 
gesprochen haben, sind quasi die Kontaktleute, 
Ihre djrekten Verhandlungs- und Gesprächspart
ner? 

Dipl.-Ing. Waleher: Das sind einmal Herr Kauf
mann selbst als Dipl.-Betriebswirt und ein Mitarbei
ter, Architekt und Betriebsingenieur in einem. 

Dr. Feurstein: Herr Hofrat! Is~es möglich, daß 
Herr Kaufmann Subunternehmer, also andere Fir
men, heranzieht, um die Leistungen, die Sie brau
chen, für die Durchführung dieses Projektes zu 
erbringen? . 

Dipl.-Ing. Walcher: Ich kenne eigentlich keinen 
Fall. Herr Kaufmann verfügt einerseits über soviel 
Fachwissen auf allen diesen Gebieten und zum 
anderen über soviel Literatur, daß es fast nicht not
wendig erscheint, irgendwelche Fachkräfte noch 
heranzuziehen. 

Dr. Feurstein: Dem Herrn Abgeordneten Stein
bauer haben Sie geantwortet, daß Sie ja für jede 
Leistung auch einen Leistungsnachweis in der 
Weise erhalten, daß mitgeteilt wird, welche Perso
nen was gemacht haben .. 

Dipl.-Ing. Waleher: Nein, nicht in dieser Form. 
Es ist alles mit dem Krankenhausberatungsinstitut 
Zürich durch Herrn Kaufmann unterschrieben, 
jede dieser geforderten Leistungen. 

Ing. Nedwed: Sie haben darauf hingewiesen, daß 
es einen Leistungskatalog gibt. War bei der Ver
gabe dieser Leistungskatalog schon vorhanden? 

Dipl.-Ing. Walcher: Der war bereits vorhanden, 
ja. Und auf Grund dieses Leistungsverezichnisses 
oder Leistungskataloges hat das Krankenhausinsti
tut das Angebot gemacht, das von der Landesregie
rung angenommen wurde. 

Ing. Nedwed: Und gibt es die Honorarsätze, auf 
Grund derer Sie jetzt die Pauschalleistungen über
prüfen können? Sie sagen, es gibt monatliche 
Abrechnungen. 

Dipl.-Ing.Walcher: Ja. 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja. 

Ing. Nedwed: Können Sie. das irgendwie nach 
Honorarsätzen überprüfen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Es gibt dafür eigentlich 
keine . Honorarrichtlinien, geschweige denn eine 
Gebührenordnung. 

Ing. Nedwed: Sie bezahlen also die Leistungen 
doch nach Pauschalsätzen. 

Dipl.-Ing. Waleher: Nach Pauschalsätzen. 

Dr. Kapaun: Herr Hofrat! Wenn ich Sie fragen 
darf: Sie zahlen monatlich 320000 S, zehnmal im 
Jahr, Pauschale. Haben Sie andere Krankenhausin
stitute oder Personen, die dazu eine Berechtigung 
haben, herangezogen, um zu vergleichen, was vom 
Finanziellen her für Sie tragbar wäre? 

Dipl.-Ing. Waleher: Von der Bauseite her nicht. 
Ich habe schon gesagt, Kaufmann wurde ursprüng
lich von der Landesregierung bestellt, für die Über
prüfung bzw. für die Beantwortung der Fragen, die 
durch den Rechnungshof aufgeworfen worden 
sind. Dann ist daraus dieser Anschlußauftrag ent
standen, den die Landesregierung direkt an ihn ver
geben hat. 

Dr. Kapaun: Können Sie die Frage beantworten, 
ob jemand geprüft hat, ob das Honorar für die Lei
stung angemessen ist? 

Dipl.-Ing. Walcher: Das kann ich nicht beant
worten, denn der Auftrag ist nicht über die Bauab
teilung gelaufen. 

Dr. Kapaun: Wen müßte man diesbezüglich in 
der Landesregierung Tirol befragen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Den Vorsitzenden der Pro
jektdirektion, das ist der Landesamtsdirektor-Stell-
vertreter Dr. Gstrein. . 

Dr. Kapaun: Noch einmal dezidiert die Frage: 
Wissen' Sie, wurden auch andere, möglicherweise 
potente. Firmen herangezogen, um diese Leistung 
zu erbringen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Für diese Leistungen nicht, 
wohl aber für verschiedene andere Planungsleistun
gen. Ich darf bitte noch erwähnen, daß die Planung 
unserer Kliniken bereits seit dem Jahre 1969 läuft, 
daß der Bau zweimal eingestellt werden mußte, 
weil man gerade auf Grund der Feststellungen des 
Rechnungshofes umplanen mußte, weil man die 
ganze Sache noch einmal überdenken mußte. Da ist 
dann dieses Krankenhausinstitut eingeschaltet wor
den. Dann hat man alle damals beauftragten Pro
jektanten noch einmal eingeladen, auf Grund von 
in der Zwischenzeit erarbeiteten Leistungskatalo
gen für jede Planungskategorie ihre Anbote zu stel
len. 

Dr. Kapaun: Wie und aus welchen Gründen 
wurde gerade das Institut Kaufmann beauftragt? Es 
wird ja Entscheidungsgründe dafür gegeben haben. 

----
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Dipl.-Ing. Walcher: Meine Meinung war, daß 
Herr Kaufmann zu dieser Zeit hier in Wien beim 
AKH eingesetzt war. 

Dr. Kapaun: Und im Detail wissen Sie nicht, 
warum Kaufmann den Auftrag bekommen hat? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ich nehme an, weil man ihn 
von da her gekannt hat. In Tirol gibt es niemanden. 

Dr. Kapaun: Wissen, Sie, ob damals irgendwelche 
Verhandlungen mit anderen Personen zur Vergabe, 
dieses Auftrages waren; ursprünglich? 

Dipl.-Ing. Walcher: Ursprünglich: Das ist mir 
nicht bekannt. 

Ing. Nedwed: Ich möchte nur wissen, wie hoch 
insgesamt der Auftrag an dieses Beratungsinstitut 
Zürich ist. 

Dipl.-Ing. Waleher: Ich habe erwähnt: Es ist eine 
Planungs- und Beratungsbegleitung. 

Ing. Nedwed: Unlimitiert? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja. 

Ing. Nedwed: Also unlimitiert. Das heißt, man ' 
weiß eigentlich gar nicht, wieviel das, insgesamt 
kosten wird. Wie ist denn das vertraglich veran
kert? Wissen Sie das? 

Dipl.-Ing. Waleher: Das ist eigentlich damit 
bestimmt, daß er die Beratung während der Pla
nung bis zur Betriebsübergabe durchzuführen hat. 
Das heißt also mindestens für die Bauzeit. 

lng. Nedwed: ,Wissen Sie, wie lange die Bauzeit 
dauert und wann er die Beratung begonnen hat? 

Dipl.-Ing. Walcher: Die eigentlicher Beratung 
hat er vOr zwei Jahren begonnen. Und die Bauzeit 
ist jetzt präliminiert bis ~um Jahre 1986. 

Steinhauer: Herr Hofrat! Damit da keine Miß
verständnisse bei mir entstehen. Wissen Sie, wie~ 
kündbar der Vertrag ist? Jährlich wird er erneuert, 
oder wie sind die Kündigungsfristen in diesem 
Beratungsvertrag . 

Dipl.-Ing. Waleher: Da bin ich leider nicht im 
Bilde darüber. 

Steinbauer: Also Sie können hier nicht Bescheid 
sagen, weil jetzt ein bißchen der Eindruck entstand, 
daß dies ein unlimitierter Vertrag ist. Der Vertrag 
hat mutmaßlich Kündigungsklauseln und Kündi
gungsmöglichkeiten ? 

Dipl.-Ing. Walcher: Ich kann es nicht sagen. 

Steinbauer: Sie sagten: 320000 S pro Monat ist 
das Pauschalhonorar. ,Dies ist aber jetzt nicht das 
Pauschalhonorar nur für die zwei Gesprächspart
ner, die Ihnen zur Verfügung stehen; das würde ja 
bedeuten, daß einer im Monat 160000 S kostet, 
sondern dies ist ein Pauschalhonorar, das Arbeits-' 
leistungen umschließt, wo die von Ihnen genannten 
anderen Personen sowohl in Zürich als auch im 
lnnsbrucker Büro eingeschlossen sind. Also mit den 
320 000 S wird die gesamte Leistung abgedeckt. 

Frage: Sind Sie nun in der Lage, pro Monat bei 
verrechnetem Pauschale auch dann noch festzustel
len, welche Personen - das wird ja von Frage zu 
Frage unterschiedlich sein - nun an den leistun
gen des Monats so und so mitgewirkt haben? Oder 
wird dies von Ihnen nicht kontrolliert? 

Dipl.-Ing. Walcher: Wird von uns nicht kontrol
liert. Wir bekommen alle Leistungen, die verlangt 
werden, komplett und termingerecht auf den Tsich 
gelegt. 

SteiDbauer: Aber es sind nicht nur zwei Perso
nen, sondern es sind das gesamte Institut und allfäl
lige Experten sonstiger Art, die Ihnen damit zur 
Verfügung stehen? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja, ich habe erwähnt, daß 
das Büro in Innsbruck mit zwei Mitarbeitern und 
einer Sekretärin ist, und die übrigen Leute sind in 
Zürich, weil der ja noch andere Arbeiten macht. 

Dr. Gradischnik: I~h darf hier ap. eine Frage des 
Kollegen Feurstein anknüpfen: Kann oder darf das 
Institut Kaufmann an Subunternehmen Aufträge 
vergeben, oder braucht es die Zustimmung des 
Amtes? 

Dipl.-Ing. Walcher: Das ist vertraglich nicht ver
einbart, es haftet für alles das Institut, also Herr 
Kaufmann persönlich. 

Dr. Gradischnik: Aber es könnte' das Institut 
Kaufmann Subunternehmer, ohne das Sie das nun 
wissen, heranziehen? Sie sind nur interessiert daran, 
daß die Leistung erbracht wird? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja. 

Dr. Gradischnik: Sie haben gesagt, bevor Kauf
mann diesen Auftrag in lnnsbruck bekommen hat, 
hat man ihn in Tirol nicht gekannt. 

Dipl.-Ing. Waleher: Nein. 

- Dr. Gradischnik: Auch nicht in Expertenkreisen, 
wo Sie ja zu Hause sind, wenn ich das so ausdrük
ken darf. 

Dipl.-Ing. Walcher: Auf diesem Gebiet bin ich 
nicht Experte. 

Dr. Gradischnik: Aber von der Bauseite her hat 
man ihn nicht gekannt. 

Dr. Feurstein: Herr Hofrat! Zu meinem Ver
ständnis: Sie haben, glaube ich, gesagt, daß er 
zunächst für eine grundSätzliche Planung, für eine 
Rahmenplanung herangezogen worden ist in einem 
beschränkten Umfang. Ist das richtig? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja, ja! 

Dr. Feurstein: Und erst dann, nachdem man die 
Erfahrung mit ihm gemacht hat auf Grund dieser 
Rahmenplanung, hat man ihn mit dieser begleiten
den Planung beauftragt. Das sind also zwei völlig 
verschiedene Verträge. 

Dipl.-Ing. Walcher: Ja. 
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Dr. Feurstein: Kennen Sie den Inhalt dieses Ver
trages über die begleitende Planung dem Inhalt 
nach? 

Dipl.-Ing. Walcher: Nur in groben Zügen. Aber 
ich weiß über Kündigungsklauseln nicht Bescheid. 
Ich kenne nur die Aufgaben, die er zu erbringen 
hat. 

Dr. Feurstein: Aber Sie kennen auch nicht eine 
konkrete Bestimmung über Subbeauftragung? Die 
ist Ihnen nicht evident? 

Dipl.-Ing. Walcher: Ich glaube, da ist nichts ent
halten darin. 

Dr. Feurstein: Sie wissen es aber nicht sicher? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ich glaube, daß es nicht ent
halten ist drinnen. Denn Kaufmann ist persönlich 
für die gesamte Tätigkeit verantwortlich und haftet 
auch dafür. 

Dr. Feurstein: Das ist sicherlich richtig, daß das 
drinnen steht. 

In der Form ist die Formulierung, an die Sie sich 
erinnern? 

Dipl.-Ing. Waleher: Ja. 

Dr. Feurstein: Wie ist es in den anderen Berei
chen der Tiroler Landesregierung? Gibt es auch 
solche begleitende Planungen mit Pauschalhonorie

. rungen? 

Dipl.-Ing. Waleher: Nein, gibt es nicht! Nein, 
. das ist das einzige größte und schwierigste Bauvor
haben. Zu allen anderen Bauvorhaben werden 
üblicherweise, soweit wir nicht selber als Bauamt in 
der Lage sind zu planen, Fachprojektanten bzw. 
Zivilingenieure herangezogen, wobei die örtliche 
Bauaufsicht und die sogenannte. technischgeschäft
liche Oberleitung in der Regel von uns selbst 
erbracht wird, um eine bessere Kontrollmöglichkeit 
zu haben. 

Dr. Feurstein: Noch einmal zurück zu dieser 
Planung von Diplombetriebswirt Kaufmann. Arbei
tet er mit Ihnen zusammen oder arbeitet er vor
nehmlich mit diesem Projektierungsteam zusam
men? 

Dipl.-Ing. Walcher: Ich bin in diesem Projekt
team mit drinnen. Die Projektorganisation besteht 
aus dieser Projektdirektion, die aus einem Bauten
team besteht - es sind fünf Beamte -, darüber 
hinaus gibt es einen sogenannten Bauausschuß, in 
dem Politikervertreter sind, dann die Nutzervertre
tung, da sind die medizinische Fakultät und die Kli
nikvorstände, die Betroffenen sind da also mit drin
nen, und diese Gespräche führt alle Kaufmann mit 
den Nutzern, und alles wird dann in der Projektdi
rektion, in diesem Beamtengremium, erarbeitet als 
Vorschlag zur Beschlußfassung durch die Landes
regierung. 

Dr. Feurstein: Die schlußendliche Verantwor
tung liegt also bei den politisch Verantwortlichen 

und nicht bei Kaufmann und nicht bei irgend 
jemand anderem. Auch nicht das Team? 

Dipl.-Ing. Walcher: Auch nicht das Team. 

Dr. Feurstein: Auch das Team hat keine Eni
scheidungsmöglichkeit; sondern die Landesregie~' 
rung? ' 

Dipl.~Ing. Walcher: Ausschließlich in allen Fra
gen die Landesregierung als Kollegi~lorgan. 

. Dr. Feurstein: Und wie ist die Einflußnahme des 
Wissenschaftsministeriums? Sie haben vorhin 
erwähnt, daß das Wissenschaftsministerium gewisse 
- Sie haben es nicht genau formuliert - Forde
rungen, Kriterien und Kennzahlen veranlagt hat. 

Dipl.-Ing. Waleher: Das Wissenschaftsministe
rium ist selbstverständlich daran interessiert, daß 
die Unterrichts- und Forschungserfordernisse bei 
dem Bau erfüllt sind. Und darauf wird das Haupt
augenmerk gerichtet, also Unterrichtsräume, die 
gesamten Wissenschafts- und Forschungseinrich
tungen, La,bors und alle diese Dinge, Arbeitszirn - . 
mer für Assistenten. 

Dr. Feurstein: Auf die Auftragsvergabe nimmt 
das Wissenschaftsministerium keinen Einfluß? 

Dipl.-Ing. Wacher: Nein. Bauträger ist das Land. 

Ing. Nedwed: Sie sind Mitglied dieser Projektdi
rektion. Dadurch sind Sie ja bei allen Besprechun
gen dabei und wissen natürlich Bescheid auch über 
budgetäre Fragen im Zusammenhang mit dem 
Krankenhausbau. Wisse" Sie: wie hoch der 
Gesamtauftrag an die Beratungsorganisation 
Zürich ist? 

Dipl.-Ing. Waleher: Den müßte man sich errech
nen, nachdem ja ... 

Ing. Nedwed: Sie wissen nicht, ob das limitiert 
ist? 

Dipl.-Ing. Waleher: Das ist nicht limitiert. Es 
heißt: monatlich, aber maximal zehnmal im Jahr. 

Ing. Nedwed: Es ist nicht limitiert, das heißt also, 
es könnte auch über die Bauzeit hinausgehen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Aber da würde es dann so 
sein - es ist darüber schon gesprochen worden -: 
Sollte ein Baustopp eintreten, dann würde man 
auch diese Arbeiten einstellen. 

Ing. Nedwed: Können' Sie uns sagen, ob es eine 
Möglichkeit gibt, der Beratungsfirina Kaufmann zB 
zu sagen, sie dürfen oder sie dürfen nicht einen 
Subunternehmer beschäftigen? Gibt es eine solche 
Möglichkeit? Ist das jemals in der Projektsdirektion 
besprochen worden? 

Dipl.-Ing. Walcher: Wir haben noch nie eine· 
Veranlassung dazu gehabt. 

Dr. Gradischnik:, Herr Hofrat! Wenn ich also 
richtig gehört habe, können Sie. nicht sagen, ob die 
Leistungen, die das 'Büro Kaufmann erbringt, von 
einem Mann oder von mehreren gemacht wurden, 
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ob das gesamte Büro hier beschäftigt war oder ob 
möglicherweise auch dieser gesamte Auftrag an 
einen Dritten, an einen Subunternehmer übergeben 
wurde? Das können Sie nicht überprüfen? 

Dipl.-Ing. Walcher: Das können wir nicht über
prüfen. Ich habe schon erwähnt, es kommt alles mit 
Unterschrift Kaufmann, und wir wissen, daß ein 
Architekt, der zugleich Betriebsingenieur ist, mitar~ 
beitet, und daß er sich vielleicht manche Dinge von 
seinen Züricher'Fachleuten noch aus seiner eigenen 
Firma beschafft. 

Dr. Gradischnik: Überprüfen können Sie das 
nicht? ' 

Dipl.-Ing. Waleher: Nein, wir sehen auch kein 
Erfordernis darin. 

Dr. Gradischnik: Für Sie ist Kaufmann der Ver
tragspanner und mit seiner Unterschrift wird das 
geliefert? 

Dipl.-Ing. Waleher: Wird 'geliefert und er ist 
auch voll verantwortlich für alles. 

2'.7.9. Die Ausführungen des Vertreters der 
Tiroler Landesregierung 'sind vor allem auf Grund 
der Tatsache für die Findung eines Beurteilungs
maßstabes für die Vorgangsweise der AKPE von 
Interesse, da es um Problemlösungen ging, die wie 
in Wien im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Klinikums standen. Daß derartige Problem
stellungen aber durchaus auch bei Baurnaßnahmen 
im Bereich von Landeskrankenhäusern auftreten 
können und auch dort ähnliche Lösungen versucht 
wurden, ergibt sich aus der Aussage des Vertreters 
der Vorarlberger Landesregierung, einem Bundes
land mit bekanntermaßen hohen Aktivitäten auf 
dem Krankenanstaltensektor. Die relevanten Teile 
der Zeugenaussage lauten: 

Ing. N~dwed: Haben Sie im Bereich desAmtes 
der Landesregierung einmal eine Betriebsorganisa
tions-Beauftragung gehabt oder etwas ähnliches? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Ja. Wir haben in den sech
zigtr Jahten das Landesnervenkrankenhaus Val
duna generalsaniert und total umgebaut. Dort ist es 
zum Trag~n gekommen, andererseits beim Neubau 
des Landesunfallkrankenhauses und des Kranken
hauses de~ Stadt Feldkirch. Beim Landesnerven
krankenhaus Valduna war es kein Wettbewerb und 
kein Neubau, sondern eine Generalsanierung in 
den einzelnen Bauabschnitten. Dort hat man zu 
Beginn der sechziger Jahre ein Spitalkonzept für 
Vorarlberg vorbereitet und auf Grund dieses Spital
konzeptes dann für die Generalsanierung Valduna 
eine Zielplanung erstellen lassen, um später in Etap
pen dieser Zielplanung entsprechend, die General
sanierung zu realisieren. Es war zum Beispiel im 
ersten Bauabschnitt ein Wirtschaftstrakt, Küche, 
Wäscherei und so weiter, ein Behandlungstrakt, 
eine Neurqlogie und eine Psychiatrie, weil vorher 
alles durcheinander war, und dann im zweiten 
Abschnitt eine Akutpsychiatrie, und so hat man das 

dann eben festgelegt. Man hat den ersten Bauab
schnitt durchgeführt und in den sechziger Jahren 
die seinerzeitige Zielplanung überarbeitet, adaptiert 
nach dem neuesten Stand, und den zweiten Bauab
schnitt gebaut, den man, im Vorjahr bezogen hat. 

Ing. Nedwed: Das war eine Freihandvergabe an 
eine Betriebsorganisationsfirma? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das war das Konzept für 
ganz Vorarlberg. Das ist von einer Schweizer 
Firma, und zwar von der Hospitalplan AG in 
Zürich - das ist ein Institut für Spitalsplanung -
entworfen worden, und im Anschluß an dieses 
Gesamtkonzept hat dieses Institut die Zielplanung 
für die Valduna bekommen. Betriebsorganisation, 
Beschaffungsplan und so weiter, das kam dann erst 
später, weil nach dieser Zielplanung mußte man ja 
dazu übergehen und Architekten mit der Überset
zung der Baupläne beauftragen. 

Ing. Nedwed: Das war also keine Ausschreibung, 
sondern eine Freihandvergabe von Anfang an mit 
Folgea~fträgen ? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Zum Teil. 

Ing. Nedwed: Ist es ausgeschrieben worden? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Es sind Statiker, Haustech-
niker und so weiter zu Folgeaufträgen eingeladen 
worden, aber die Zielplanung war keine Ausschrei
bung. 

Dr. Feurstein: Können Sie uns, Herr Hofrat, 
noch etwas erläutern, warum für diese Zielplanung 
keine Ausschreibung gemacht werden konnte? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Bei der Zielplanung war 
folgendes: Weil diese Planungsgesellschaft das 
Gesamtkonzept für Vorarlberg entwickelt hat und 
natürlich am besten wußte, wie man im Rahmen 

. einer Generalsanierung aus diesen alten Häusern, 
früher hat es geheißen: Landes-, Heil- und Pflege
anstalt, das war ein Irrenhaus und eine Pflegean
stalt, die einer Stiftung gehörte, ein modernes 
Krankenhaus machen kann, und zwar ein Landes
nervenkrankenhaus. 

Voraussetzung für diese Konzeption war ja die 
Festlegung des gesamten Spitalskonzeptes, weil wir 
zuerst wissen mußten, wer auf Grund eines 
Gesamtkonzeptes da überhaupt drinnen bleiben soll 
oder noch dazukommen soll. Die Gesundheitsab
teilung, die medizinische Abteilung und die Finanz
abteilung und meine Hochbauabteilung haben sich 
gemeinsam damit befaßt, und da war man der Mei
nung, daß es nicht zielführend wäre, alle von vorn 
beginnen zu lassen, sondern daß die Firma, die die
sen Vorsprung beim Gesamtkonzept Vorarlberg 
hatte, eine Zielplanung machen soll. Daß die nicht 
später den Planungsauftrag bekommen sollte, war 
von vornherein klar. 

Dr. Feurstein: War es also nicht so, daß man die
ses Hospital vollkommen frei hat planen lassen, 
sondern daß sie eingebunden worden ist, mehr als 
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Beratung des Amtes der Landesregierung bei der 
Durchführung der Krankenhausbauten? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Jawohl. Die mußte im Rah
men dieser Zielplanung sowohl mit der Verwal
tung' mit der Gesundheitsabteilung und mit allen 
zuständigen Abteilungen, mit der Finanzabteilung 
und mit uns vom Hochbau dauernd Schritt halten 
und parallel mit uns ihre Ideen entwickeln und 
absprechen. 

Auf die Frage von Dr. Kapaun, ob es richtig ist, 
daß die Firma Hospitalplan auf zwei Ebenen für 
das Land V orarlberg tätig war, nämlich zunächst 
mit der Erstellung des Gesamtspitalkonzeptes für 
das ganze Land und in der Folge für einzelne Kran
kenanstalten, beginnend mit Valduna und in Fort
setzung Feldkireh, antwortete Dipl.-Ing. Berchtold: 

In Feldkirch war sie nur gering eingeschaltet. 

Dr. Kapaun: Nur gering. - Als ursprünglich die 
Firma Hospitalplan beschäftigt wurde, haben Sie da 
auch mit anderen Leuten verhandelt, mit anderen 
Firmen oder Unternehmungen, die derartige Pla
nungen durchführen? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das entzieht sich meiner 
Kenntnis, weil da vor allem der politische Referent, 
der damalige Landesrat Schoder, und die Gesund
heitsabteilung die Fühler ausgestreckt haben. Die 
haben sich auch in Deutschland Sachen angeschaut, 
und die Hospital hat ja vor allem aus Deutschland 
und nicht aus der Schweiz ihre Referenzen 
gebracht. Universitätsklinik Frankfurt, Saarbrük
ken, Offenbach, Hannover, später dann Marburg. 
Der Regierungsreferent Altlandesrat Schoder hat 
sich damals zu Beginn der sechziger Jahre schon 
bemüht. . 

Dr. Kapaun: Und in der Folge wurde dieselbe 
Firma auch dann wieder beschäftigt. Wurden da 
Vergleichsangebote eingeholt? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Bei der Valduna? Da 
waren keine Vergleichsangebote. Wir haben nur 
mit den Deutschen die Honorarsätze verglichen, 
mit den deutschen Aufträgen, die die Firma gehabt 
hat. 

Dr. Kapaun: Die die gleiche Firma in Deutsch
land bekommen hat? Aber nicht eine andere Firma 
in Deutschland? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das war im ersten Bauab
schnitt, damals war ich noch nicht verantwortlich. 
Aber ich weiß nur, daß man auf Grund von deut
schen Unterlagen das verglichen hat, das weiß ich. 

Dr. Kapaun: Hatte nach Ihrem Wissen die Firma 
Hospitalplan 1960 oder heute eine Gewerbeberech-
tigungin V orarlberg? . 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das entzieht sich meiner 
Kenntnis. 

Aber Sie wollten von der Hospitalplan wissen, ob 
sie auch im Krankenhaus Feldkirch dabei war. 
Dazu ist folgendes zu sagen: Am Anfang war sie 

dabei, und als es zur Realisierung des Gesamtauf
trages kam, ist sie ausgestiegen, weil sie mit den 
Vorstellungert des' Architekten nicht einverstanden 
war. Dann hat man eine deutsche Firma herangezo
gen, und das ist dann schiefgegangen. Einige Jahre 
später hat man dann einen Teil noch einmal von 
der Hospital wieder machen hssen, weil es halt 
doch das Bessere war. 

Dr. Kapaun: Ich glaube es Ihnen, daß diese 
Firma besser war. Nur hätte ich gerne gewußt, weil 
es meinen Kollegen Feurstein auch so in allen Bun
desländern' interessiert, ob die Firma Hospitalplan 
eine Gewerbeberechtigung für die Durchführung 
derartiger Arbeiten in Vorarlberg besitzt. Sie haben 
ja gesagt, Sie prüfen bei all den Dingen, ob eine 
Gewerbeberechtigung vorliegt. Ich nehme an, Sie 
werden das beantworten" können. 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das kann ich nicht beant
worten, weil das vor meiner Zeit in Bregenz war. 

Dr. Kapaun: Und arbeitet diese Firma heute 
nicht mehr im Raume VQrariberg? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Im Land nicht, nein. 

Dr. Kapaun: Wie stellen Sie fest, daß diese Firma 
Hospitalplan tatsächlich die preisgünstigste ist: Sie 
sind mit der Arbeit zufrieden, das glaube ich Ihnen 
gerne, aber wie stellen Sie fest, daß diese Firma die 
preisgünstigste ist? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Heute gibt es ja Honorar
vergleiche, wenn man das heute erst macht, aber 
damals, in den sechziger Jahren, da hat mein Vor
gänger eben bei verschiedenen anderen nachge
fragt, was andere für diese Leistung bezahlt haben, 
weil es ja keine Honorarverordnung in dieser Hin
sicht gegeben hat. 

Dr. Kapaun: Aber echte Vergleiche mit aus
schreibungsähnlichem Charakter haben Sie nicht 
angestellt? 

Dipl.-Ing. Berchtold: In dieser Sparte nicht, nein. 

Ing. Nedwed: Herr Hofrat! Sie haben einen Lei
stungskatalog erwähnt. Sind in diesem Leistungska
talog Honorarsätze oder J::!etails enthalten, auf 
Grund derer man abrechnen kann, oder handelt es 
sich um Pauschalsätze ? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Auf welche Leistungen 
beziehen Sie das? Auf dieser Hospital? 

Ing. Nedwed: Auf die Planungsleistung, auf die 
Hospital. 

Dipl.-Ing. Berchtold: Nein, da sind keine 
Honorarsätze, da ist nur der Leistungskatalog . 
genau aufgeschlüsselt, was die Firma bietet, wenn 
wir das und das vergeben. , 

Ing. Nedwed: Und wie können Sie feststellen, 
daß das wirklich erledigt wurde, bevor Sie dann 
anweisen? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Die Firma ist ja in stetem 
Köptakt mit der Verwaltung, mit den Ärzten, mit 
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der Gesundheitsabteilung, mit dem Architekten, mit 
der Hochbauabteilung. Ich bekomme ja laufend die 
Unterlagen, die werden ja aufgeschlüsselt nach die
sen Positionen. 

Ing .. Nedwed: Wissen Sie, wie viele Leute im 
Rahmen dieses Auftrages tätig sind? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Bei der Hospital? Das 
dürfte damals ein Büro gewesen sein von 20 Leuten 
in der Schweiz .. 

Ing. Nedwed: Wissen Sie, wieviele in Vorarlberg 
gearbeitet haben? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das waren fallweise für die 
einzelnen Sparten immer die zuständigen Sachbear
beiter, denn das ist ja dort im Haus spezialisiert, 
daß der eine bei der Orgal).isation, der andere bei 
der Einrichtung das macht/o~ 

Ing. Nedwed: Es ist nicht genau überprüfbar, 
sondern Sie bezahlen eigentlich nach Pauschalsät
zen? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Nein, wir zahlen nach der' 
Herstellungssumme, bitte die ist bemessen. 

Ing. Nedwed: Ein Prozentsatz von der Herstel
lungssumme der Bauleistungen? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Als Prozentsatz, ja, das ist 
keine Pauschalsumme. 

Dr. Feurstein: Dieser Prozentsatz wurde in den 
Verhandlungen festgelegt? Oder wie wurde dieser 
Prozentsatz festgelegt? Gab es ein Angebot, und 
dann wurde verhandelt über dieses Angebot? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Im zweiten Bauabschnitt, 
bei dem ich dabei war, gab es ein Angebot zum Bei~ 
spiel für die Einrichtungs- und Beschaffungspla
nung, andererseits für die Betriebsorganisation. Wir 
haben uns in der Baukommission darüber unterhal
ten und haben gesagt: Die Betriebsorganisation 
wird nicht. vergeben, weil wir eine Verwaltung da 
haben, die den ersten Bauabschnitt beherrscht, und 
diese Verwaltung soll jetzt den zweiten Bauab
schnitt selbst integrieren und ihr Wissen da einflie
ßen lassen,da brauchen wir keine Firma dazu. 

Für die Einrichtungs- und· Beschaffungsplanung 
war ein gewisser Honorarsatz angeboten, und wir 
haben dann gesagt, man braucht irgend jemand, 
der uns das macht, und haben gesagt: Der Honor-

• arsatz war ungefähr angemessen, aber weil er schon 
den ersten Bauabschnitt gemacht hat, soll er es billi
ger machen. Wir haben verhandelt, und wir haben 
dann ein gi,instigeres Anbot bekommen. 

Dr. Feurstein: Und mit der. Gewerbeberechti
I$.ung? Dieses Hospital hat keine Niederlassung in 
Osterreich ? . 

Dipl.-Ing. Berchtold: Nein. 

Dr. Feurstein: Das ist ein rein schweizerisches 
Unternehmen, das als Schweizer Unternehmen auf
getreten ist? . 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das ist ein Wien er, der in 
der Schweiz dieses Institut aufgebaut hat und in 
Österreich auch Aufträge erledigt. 

'Dr. Feurstein: Daher stellt sich für Sie eigentlich 
I$.ar· nic?t d!e Frage, ob diese~ Unternehmen in 
Osterreich eme Gewerbeberechugung hat? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Er hatte nie eine Filiale bei 
uns in Österreich, nie. 

Dr. Gradischnik recherchierte, inwieweit sich der 
Auftraggeber ein Bild über dem hinter der erbrach
ten Leistung stehenden Personaleinsatz des Auf
tragnehmers machen konnte, er fragte: 

Haben Sie sich die Mitarbeiterprofile vorlegen 
lassen von der Firma Hospital, damit Sie wissen, 
welche Leute hier mitbeschäftigt sind? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Das war so, daß bei den 
einzelnen Sparten ja immer verschiedene Sachbear
beiter bei uns aufgekreuzt sind und die Verhand
lungen geführt haben und das erarbeitet haben. 

Dr. Gradischnik: Aber Mitarbeiterprofile haben 
Sie sich nicht vorlegen lassen? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Nein. Weil ich habe ja als 
Vertragspartner nur den Dr. Malik, die Hospital. 

Dr. Gradischnik: Den Leiter? 

Dipl.-Ing. Berchtold: Dem Leiter. Ich kann doch 
nicht fragen, was hat der Maier und was hat der 
Müller gemacht, das kann ich nicht. 

2.8. VORGÄNGE BIS ZUR AUSSCHREI
BUNG DER AKPE VOM 15~ SEPTEMBER 1977 . 

2.8.1. Laut Geschäftsverteilung für den V or-
. stand fällt die Betriebsorganisationsplanung (BOP) 
sowohl unter die gemeinsamen V orstandsangele
genheiten als auch unter die Agenden des V or
standsdirektors für Haustechnik, Winter. Der V or
stand legte diese Bestimmung derart aus, daß 
grundsätzliche Belange der BOP gemeinsame Vor
standsangelegenheit wären, wogegen Winter die 
Federführung bei der BOP zukommen sollte. 

Winter hat sich immer sehr frühzeitig zusammen 
mit Wilfling um die Zusammensetzung von Firmen
gruppen gekümmert, welche Aufträge zur betriebs
organisatorischen Beratung bekommen sollten. 

Er selbst führt dazu aus, daß er als Auftraggeber 
an der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (kurz 
ARGE) von leistungsstarken Unternehmungen für 
die BOP interessiert gewesen sein müßte. 

2.8.2. Wilfling hat sich bereits im Jahre 1975 
mit dem Gedanken einer Ausweitung der 
Geschäftstätigkeiten der ODELGA auf die Sparte 
der Betriebsberatung beschäftigt. Er teilte schon 
Ende 1975 Winter seine Vorstellung mit. Wilfling 
hielt bei der BOP für das AKH grundsätzlich das in 
Österreich darüber vorhandene Wissen für nicht 
ausreichend. Daher kam er zur Ansicht, daß mehr 
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als die Hälfte eines allfälligen Auftrages - zirka 
60 Prozent - im Inland geleistet werden könnten, 
wogegen für den Rest - zirka 40 Prozent - aus
ländische Beratungsfirmen ihr Wissen beisteuern 
könnten. Für die ODELGA stellte er sich vor, daß 
diese die Hälfte eines Inlandsanteiles an diesem 
Auftrag bekommen sollte. 

Seine vorhin erwähnten Bestrebungen führten 
kurz danach, im Juli 1976, dazu, daß die ODELGA 
ihren Betriebsgegenstand auf die Krankenhausbera
tung einschließlich der Betriebsorganisation erwei
terte. Im Zusammenhang damit war es in der 
ODELGA auch zu einer Teilung der Direktion in 
die Sparte Krankenhausversorgung und Kran~en
hausberatung gekommen. Die einzige Person in der 
ODELGA Zur Ausführung einer Betriebsberatung 
war Wifling selber. Seiner Aussage gemäß hätte die 
ODELGA im Falle eines Auftrages das nötige 
Fachpersonal eingestellt. 

2.8.3. Die ÖKODATA wurde zur Jahreswende 
1975/1976 gegründet. Deren Eigentümer, Rum
pold und Bauer, waren natürlich ebenfalls bestrebt, 
Beratungsaufträge zu erlangen. Bauer teilte Anfang 
1976 Wilfling die Gründung der ÖKODATA und 
die Absicht mit, auf dem Gebiet der Betriebsbera
tung titig zu werden. 

Die DoppelsteIlung Wilflings war selbstverständ
lich auch Bauer bekannt, der Wilfling aber in erster 
Linie als Vertreter der MA 17, also des künftigen 
Nutzers, ansah. 

In diesem Zusammenhang ist die Aussage des 
Zeugen Stach er beachtenswert, daß Wilfling ihn 
von seinen hier dargestellten Aktivitäten nie infor-. 
miert habe. 

Wilfling veranlaßte R,umpold, einer gemeinsa
men Beteiligung von ODELGA und ÖKODATA 
an einem allfälligen BOP-Auftrag von vornherein 
zuzustimmen. Rumpolds Überlegung war ebenfalls, 
daß die ÖKODATA einen BOP-Auftrag nicht 
allein machen könnte, weil diese auch auf den Wis
sensstand ausländischer Beratungsfirmen angewie
sen sein würde. 

2.8.4. Auf Grund handschriftlicher Unterlagen 
Direktor Dipl.-Ing. Winters schließt der Rech
nungshof eine negative Beeinflussung des Vergabe
vorganges nicht aus. Aus den Unterlagen ist zu ent
nehmen, daß· bereits am 28. Jänner 1976 zwischen 
Dipl.-Ing. Rumpold, Dkfm. Dr. Wilfling und Dipl.
Ing. Winter Überlegungen über die Beteiligung ein
zelner Firmen am "BO-Kuchen" angestellt wurden. 
Zunächst wurde ein Institut - gemeint ist das DKI 
-, die Firma ÖKODATA und Prof. Dr. Riethmül
ler, je zu einem Drittel in Erwägung gezogen. Als 
zweite Variante war eine gemeinsame. Befassung 
der Beratungsunternehmungen Mediplan und Prof. 
Dr. Riethmüller mit der Hälfte des Auftragsumfan
ges und der ÖKODATA ebenfalls mit der Hälfte 
im Gespräch. Am 3. Feber 1976 verteilten 
gesprächsweise Dipl.-Ing. Rumpold und Direktor 

Winter, diesmal ohne Anwesenheit Dkfm. Dr. Wilf
lings, den "BO-Kuchen" zu je einem Drittel an die 
Firmen ÖKODÄTA, Agiplan und Prof. Dr. 
Riethmüller, wobei Dkfm. Dr. Wilfling und allen
falls auch die Firma Mediplan als Subunternehmen 
in Betracht gezogen wurden. Bei einer weiteren 
Besprechung am 3. November 1976 wurden betref
fend die BO-Vorgangsweise wieder das DKI, die 
Fa. ODELGA und unter Umständen die Fa. Medi
plan unter der Federführung der Fa.ÖKODATA 
von Dkfm. Dr. Wilfling, Dr. Schw~iger, Dipl.-Ing. 
Rumpold und Dipl.-Ing. Winter ins Gespräch 
gebracht, wobei Dkfm. Dr. Wilfling eine beglei
tende Prüfung ablehnte. Er meinte, es dürfe nie
mand über der BO-Planungsgruppe stehen. 

2.8.5. Da das Vergabeergebnis eine genüber 
den angeführten Gesprächen abweichinde Auftei
lung zwischen den ARGE-Partnern zeigt und von 
seiten der Kontrollbehörden eine Beeinflussung der 
Vergabe nicht festgestellt wurde, versuchte der 
Ausschuß die Wertigkeit dieser von Dipl.-Ing. Win
ter vermerkten Vorgänge festzustellen. 

Dipl.-Ing. Winter sagte dazu aus: 
Dr. Steger: Welcher dieser Herren hat in wel

chem Ausmaß Einfluß genommen auf Sie, damit 
die Firma ABO oder die Arbeitsgemeinschaft ABO 
diesen Auftrag bekommt? . ' 

Dipl.-Ing. Winter: Es hat keiner der Herren auf 
mich persönlich Einfluß genommen in dem 
Umfang, daß ich sagen konnte, ich habe für die 
ABO gestimmt aus dem und dem Grund, sondern 
wir haben zu dritt diesen Beschluß gefaßt, auf 
Grund der Überzeugung, auf Grund der eingehen
den Analyse der Angebote, daß die ABO für uns, 
für die Firma und für das Projekt der optimale Auf
tragnehmer ist. 

Dr. Steger: Wer hat die Anordnung getroffen, 
daß nach der Ausschreibung kaufmännisch etwas 
zu machen ist, damit die Relation klargestellt wer
den, wer es zu kriegen hat? 

Dipl.-Ing. Wmter: Der einzige Einfluß - unter 
Anführungszeichen, möchte ich sagen - war, die 
getrennte Vergabe, das heißt also die Leistungen, 
die voraussichtlich in den ersten dreißig Monaten 
erforde;lich waren - ich bezeichne es nicht als 
Einfluß, sondern als Anregung und sie kam, glaube 
ich, vom Sektionschef Waiz -, das also nicht auf 
einmal zu vergeben, sondern sich anzusehen, ob die 
Gruppe wirklich die Leistungen in dem Sinne, wie 
wir es brauchen, beziehungsweise wie es vom Nut
zer gefordert wurde, zu erbringen imstande ist. 

Dr. Steger: Und wieso haben Sie zweieinhalb 
Jahre vor der Vergabe bereits gewußt, wie das ver
geben wird? Jänner, Februar 1976? 

Dipl.-Ing. Wmter: Ich habe es zweieinhalb Jahre 
vorher nicht gewußt. Das hat nichts mit dem Wis
sen der Vergabe zu tun, sondern ich wurde in die
sem Gespräch informiert, daß eine Gruppe mög
licherweise gegründet wird oder zusammengestellt 
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wird, wobei die Anteile im Innenverhältnis diese 
Zusammensetzung haben könnten. Sie sehen ja 
daraus, es handdt sich um ein Gespräch zwischen 
dem Herrn Rumpold und mir, der mir das gesagt 
hat. Und ich habe es mir notiert. 

Und weiter: 

Dr. S~eger: Ich habe Sie gefragt, wieso es die 
ABO gekriegt hat. Das war meine Frage. leh habe 
überhaupt nichts vom Innenverhältnis geredet .. Ich 
habe wörtlich gesagt - ich kann es Ihnen zum drit
ten Mal wiederholen -: Begonnen habe ich damit, 
daß ich gesagt habe, welchen Einfluß diese Herren 
bei der Vergabe an die ABO ausgeübt haben, und 
die Frage war dann, wieso Sie das vorher gewußt 
hab~n, soviel vorher. 

Dipl.-Ing. Wmter: Ich habe es ja nicht gewußt, 
bitte. Wenn heute jemand anderer diesen Auftrag 
erhalten hätte, dann wäre die Situation anders. Daß 
eben zufällig oder auf -Grund des gesamten Ablau
fes diese Gruppe, über die mich der Rumpold am 
3. Februar beziehungsweise der Herr Rumpold UJld 
der Herr Wilfling schon einen Monat vorher, am 
28. Jänner, informiert haben, daß die Gruppen so 
und so aussehen könnten, das hat doch damit nichts 
zu tun, daß diese Gruppen nun tatsächlich den Auf
trag' in einer etwas anderen Zusammensetzung 
erhalten haben. Es ist doch etwas ganz Normales, 
daß man vor einer Ausschreibung von einer Gruppe 
informiert wird, daß daran gedacht wird, daß diese 
oder jene' Firmen zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengehen. 

Dr. Steger: Sie können jede Antwort geben, es 
wird alles protokolliert. Aber ich fasse es als Pflanz 
al,lf, wenn Sie mir jetzt als Antwort schon geben 
wollen - womit ich mich in guter Gesellschaft mit 
allen Angehörigen aller Fraktionen mit Sicherheit 
weiß -, daß Sie es als ganz normal bezeichnen, 
daß man monatelange oder zweieinhalb Jahre vor
her bereits. weiß, wer den Auftrag kriegt, und das 
unter der Überschrift "Verteilung des Kuchens" 
festhält. Das bitte geben Sie mir nicht als Antwort, 
daß das ganz normal ist! Zumindest erhoffet Sie 
nicht, daß ich es glaube. ' 

2.8.6. Auch der Abgeordnete Steinbauer 
befragte Dipl.-Ing. Winter über diesen Sachverhalt. 

Steinbauer: Wir kommen zum BO-Kuchen, und 
zwar ist das die Seite, bei der Sie zwei Gespräche 
führen, eines mit Rumpold und eines mit Wilfling. 
Da bitte ich, Sie, mir den Unterschied in dieser,Pla
nung zu erläutern. 

Sie wissen, was ich meine: Einige Zeit vor Ver
gabe wird sehr ausführlich diskutiert, wie man den 
Kuchen verteilt. Jetzt will ich ganz einfach von 
Ihnen den Unterschied erläutert bekommen, 
warum einmal so und so, was -für oder gege.n 
gesprochen hat. 

Bitte sehr, Seite 85. Da ist folgendes: Am 28. Jän
ner 1976 treffen Sie sich mit Rumpold/Wilfling 

und führen ein Gespräch über die Betriebsvertei
lung, wobei' 'der BO-Kuchen zweiter Tagesord
nungspunkt ist, einmal so lautet - ich zeige Ihnen 
das dann gleich -, und jetzt möchte ich die Vor
teile der einen Konstruktion und die Nachteile der 
anderen oder utp.gekehrt von Ihnen genau erläutert 
bekommen. 

Dipl.-Ing. Winter: So weit idi mich. erinnern 
kann, wurde ich damals in den beiden Gesprächen 
informiert, daß seitens der hier angeführten Unter
nehmungen beabsichtigt ist, eine Arbeitsgemein
schaft ins Leben zu rufen, und sich die einzelnen 
Mitglieder noch nicht im kl~ren sind, wie die 
Arbeitsgemeinschaft im Innenverhältnis aussehen 
könnte. Und so wurde mir beim ersten Gespräch 
genannt - ich nehme an, das heißt unter 2 a) ... 

Und ferner: 

Steinbauer: Was ist der Unterschied zwischen a) 
und b)? Also das DKI, die ÖKODATA und 
Riethmüller, und in dem'anderen Fall die eme 
Hälfte und die andere Hälfte ÖKODATA, also 
mehr ÖKODATA: 

Dipl.-Ing. Winter: Es wurden mir zwei Varian
ten vorgele ... , also ich wurde darüber informiert, 
daß erwogen wird, eine Arbeitsgemeinschaft zu 
gründen, entweder in dieser Form oder in Form der 
Variante b), und einige Tage später wurde mir ja 
nochmals wieder eine andere Variante vorgestellt 
sozusagen. 

Steinbauer: Aber bitte, was ist, was spricht jetzt 
für die b)-Variante? Sie sind ja der Sachkundige .. 
Was ist der Unterschied? Mir fällt ja nur auf, daß 
die ÖKODATA in jedem Fall dabei ist. 

Dipl.-Ing. Winter: Jedes Unternehmen hat ein 
spezifisches Leistungsspektrum, und die Firmenver
treter, die sich hier zusammengesetzt haben, um 
über eine Arbeitsgemeinschaft, über die Gründung 
einer Arbeitsgemeinschaft zu sprechen, haben 
sicherlich die Stärke, die sie auf Grund ihres Unter
nehmens in eine solche Gruppe einbringen können, 
durchdiskutiert, und dabei entstanden eben ver
schiedene Modelle. 

Steinbauer: Was ist der Unterschied zu dem 
, einige Tage später doch ganz anderen Konstruk

tionssystem? Hat Ihnen da der Herr Rumpold'vor
geschlagen, den Herrn Wilfling auf die Rolle eines 
Subunternehmers zu reduzieren? Der fehlt nämlich 
bei dem zweiten Gespräch, beim ersten war er 
dabei, da hat er vielleicht mehr Mitsprache gehabt. 
Oder warum ist es einige Tage später doch propor
tional anders? 

Dipl.-Ing. Winter: Das kann ich deshalb 'nicht 
beantworten, weil man es mir erzählt hat, und ich 
habe es mir notiert und habe gesehen: Also $chein
bar ist die Konstrukti~n oder die Gründung einer 
solchen Arbeitsgemeinschaft auf Grund der doch 
eher großen Dynamik einmal so und so nicht ganz 
einfach. 
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Warum man mir gesagt hat am 28. Jänner, man 
erwägt eine Variante a) oder b), und sechs Tage 
später wieder eine etwas modifizierte Form, näm
lich im Vergleich zur Variante 2 a) nicht das Insti
tut, sondern die Firma AGIPLAN hineinzugeben 
- ich kann also nur sagen: Ich war ja über den 
sachlichen Inhalt dieser einzelnen Gespräche in kei
ner Weise informiert, geschweige denn involviert. 
Ich habe es mir aufgeschrieben, weil man es mir 
erzählt hat, aber ich kann dazu nicht mehr sagen: 
Warum ist man von dieser Variante auf diese 
gekommen?, denn die endgültige Variante hat ja 
wieder anders ausgesehen. 

Steinhauer: Behaupten Sie jetzt, daß der Herr 
Rumpold Ihnen das alles eingeredet hat oder vorge
stellt hat, und Sie waren passiver Zuhörer? Wollen 
Sie das damit behaupten? Der Herr Rumpold ist 
also schuld. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich würde hier nach meinen 
Maßstäben nicht nach Schuld sprechen, wenn 
jemand zu mir kommt und mir erzählt, wir spre
chen, es wird gesprochen über die Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft, und ich frage: Na wie schaut 
die aus?, und man sagt es mir. 

Steinhauer: Und ist Ihnen dabei vielleicht nicht 
klar geworden, daß Sie einen Großauftrag, daß Sie 
dabei sind, die Nehmer eines Großauftrages, wo 
Sie Vergeber sind, schon zusammenzuführen und 
untereinander abzustimmen, lange vor der öffentli
chen Ausschreibung? 

"Dipl.-Ing. Winter: Ich sehe das keineswegs so,' 
denn daß es zu einer Ausschreibung kommen 
mußte, war ja immer klar, und die Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft von leistungsstarken Unter
nehmen, an der· mußte ich auch als Auftraggeber 
interessiert sein, und wenn man die Herren im Rah
men eines Mittagessens bekannt macht, sehe ich 
hier in keiner Weise die Verletzung einer ÖNORM 
oder einer sonstigen Vorschrift. 

2.8.7 •. Dipl.-Ing. Rumpold wußte auf Frage Dr. 
Stegers zu diesem Sachverhalt zu berichten: 

Dr. Steger: Am 28. Jänner 1976 gab es ein 
Gespräch Dipl.-Ing. Rumpold, Dr. WilfIing und 
Direktor Winter. Da gibt es den ersten Aktenver
merk über die Beteiligung einzelner Firmen am -
wie es so schön heißt - BO-Kuchen. 

Können Sie sich an das Gespräch erinnern? 

Dipl.-Ing. Rumpold: An das Wort "BO-Kuchen" 
kann ich mich im Detail nicht erinnern. Aber ich 
kann mich erinnern, daß Winter immer eine sehr 
spezielle Wortwahl hatte. Ich würde, glaube ich, 
aus vielen Hunderten heraus kennen, ob er etwas 
geschrieben hat oder andere. Ich habe mit Wilfling, 
mit Winter, mit Schwaiger, mit Bauer eine Unzahl 
von Gesprächen geführt über die Betriebsorganisa
tion, über den Zusammenschluß entsprechender 
Firmen. Diese Gespräche haben dann letztendlich 

auch die Gruppierung erzeugt, die da 1977 in 
schriftlicher Form an die AKPE herangetreten ist. 

Danach wurde, glaube ich, eine Ausschreibung 
von der AKPE im Verfahren einer beschränkten 
Ausschreibung gemacht, wobei bei dieser Aus
schreibung relativ schwierig war, ein entsprechen
des Anbot daraufhin zu erstellen. Es wurde dann 
von unserer Gruppe der AKPE ein Anbotstext vor
gelegt, der nicht genau dieser Ausschreibung ent
sprochen hat, weil wir der Meinung waren: Wenn 
man die Ausschreibung so in das Angebot einarbei
tet, wie sie vorlag, ist das fast nicht möglich oder' 
unmöglich. 

Auf eine weitere Frage antwortete: 

Dipl.-Ing. Rumpold: "Es hat natürlich vorher 
Gespräche gegeben, das waren die von mir bereits 
zitierten Gespräche mit Winter, Wilfling, manch
malauch Bauer, Schwaiger, Rumpold, die sich das 
ganze Jahr 1976 hinzogen." 

2.8.8. Als weiteren Teilnehmer an solchen 
Gesprächen wurde Dkfm. Dr. Wilfling befragt: 

Steinhauer: Als "profil"-Leser kennen Sie das 
berühmte ·"BO-Kuchengespräch". Können Sie mir 
erläutern, was sich bei diesem BO-Kuchengespräch 
nach ihrer Sicht abgespielt hat? 

Ich darf zu Ihrer Erinnerung sagen: Es ist der 
28. Jänner, die ÖKODATA ist überhaupt erst sechs 
Wochen am Markt. Die Herren Rumpold, Wilfling 
und Winter sitzen beisammen, reden über die tech
nische Betriebsführungs-Ges. m. b. H., eine _ nicht 
unerhebliche Vorentscheidung, wie Sie mir bestäti
gen werden, und reden dann über den BO-Kuchen, 
und zwar über die Verteilung. der ABO. Und dann 

. wird nun gesagt: ein Drittel OKODATA, ei~ Drit
tel Riethmüller, ein Drittel Institut. 

Eine zweite Variante ist: MED - wahrschein
lich MEDIPLAN - und Riethmüller und ÖKO
DATA halbe-halbe. 

Was ist der Unterschied zwischen den zwei 
Varianten gewesen? 

Dr. Wilfling: Ich weiß nicht, Herr Abgeordneter, 
ob ich bei dem Gespräch dauernd dabei war. Ich 
habe natürlich auch diese Aktenvermerke gesehen. 

Für mich hat sich jetzt rückblickend eigentlich 
immer mehr und mehr der Eindruck verstärkt, daß 
man bei jeder Gelegenheit versucht hat, die 
ODELGA hinaus oder in den Subunternehmer zu 
drücken, wenn ich diese Aktenvermerke alle an mir 
vorbeiziehen lasse. 

Ich habe heute vormittag erklärt, daß sich die 
ODELGA unter meiner Geschäftsführung auch mit 
dem Gedanken beschäftigt hat, Betriebsberatung zu 
machen und natürlich auch hier Aufträge zu krie
gen. Ich habe am Vormittag mitgeteilt, daß ich sei
nerzeit die Meinung vertreten habe, daß man nur 
Know-how im Ausland einkaufen sollte; aber die 
Arbeit im Inland machen sollte. 
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Da habe ich geglaubt, daß mehr als die Hälfte, 
rund 6Q Prozent, im Inland leistbar sind, und habe 
mich auch hingelassen zu sagen, daß die Hälfte 
davon, ein Drittel von der Leistung, die im Inland 
ist - dazu war ich, glaube ich, auch verpflichtet 
und berechtigt -, in meinen Überlegungen für die 
ODELGA vorgesehen habe. 

Steinbauer: Ein Drittel war Riethmüller, den Sie 
in Wort und Schrift immer wieder als bedingt fähig 
dargestellt haben; Sie gehören zu den wenigen, die 
sehr frühzeitig seine Qualifikation angegriffen 
haben. Ein Drittel bedingte Fähigkeit, ein Drittel 
Neugründung ÖKODATA, die nachweislich 
damals nur auf dem Augenpaar Rumpold ruhen 
konnte. Oder war für Sie die Tatsache, daß Bauer 
Mitgesellschafter war, wichtig? 

Dr. WilfIing: Ich habe auch erklärt und stehe zu 
dem, daß ich den Herrn Prof. Riethmüller nur des
wegen und in meine bzw. ODELGA-Überlegungen 
miteinbezogen habe, weil er für mich eine Nabel
schnur zur Genesis war, wei.1 nicht alles aufgezeich
net war. Aber er sollte nach meinen Überlegungen 
einen ganz kleinen Anteil haben. Die Sache Deut
sches Krankenhausinstitut habe ich auch erklärt, 
dort wollte ich Know-how haben und glaube, 
immer noch den Beweis antreten zu können, daß 
die beste Literatur in Europa auf dem Kranken
haussektor beim Deutschen Krankenhausinstitut 
liegt. Ich habe auch hier gestanden, daß auch die 
ODELGA für den Fall, daß man auf dem Gebiet 
einen Auftrag kriegt, Leute, anstellen muß. 

Aber der Grundgedanke war ja auch, daß man in 
Österreich damit ein Know-how aufbauen kann. Es 
war mir klar, daß die ODELGA nicht die Ressour
cen hatte, um da groß hineinzusteigen. Ich war 
einer von denen, die zugegeben haben, daß man 
Know-how aus dem Ausland kaufen müßte. 

Steinbauer: Und was war die Größenordnung, 
wenn man damals schon vom Drittel redet, die man 
zur Vergabe gesehen hat, zu diesem Zeitpunkt?, 

Dr. WdfIing: Herr Abgeordneter! Hier ging es 
um ein Leistungspaket; über Geld ist von meiner 
Seite damals überhaupt nicht gesprochen worden, 
weil man über Geld nicht reden konnte, weil kein 
Mensch gewußt hat, was eigentlich zu tun ist. 

2.8.9. Zur Besprechung vom 3. November 1976 
befragt, eJ;klärte der Zeuge Wilfling zuerst, er wäre 
als Berater der Stadt Wien bei diesem Gespräch 
dabei gewesen. Später änderte er seine Aussage 
dahingehend ab, daß er "mit Sicherheit" als 
ODELGA-Geschäftsführer dabei gewesen wäre. 

2.8.10. Wie erwähnt, geht unter anderem aus 
den Aufzeichnungen Winters die geplante Einbe
ziehung Riethmüllers in eine Arbeitsgemeinschaft, 
zur Betriebsorganisation hervor. 

Aus den Zeugenaussagen ist zu ersehen, daß er 
trotz der, schon dargestellten Kritik an seinen 
Arbeiten hier miteinbezogen werden sollte. Dies 

deshalb, da es der erwähnten Gesprächsrunde rich- _ 
tig erschien, ihn aus Gründen· seines bisherigen 
Wissens vom AKH-Projekt und seiner Mitverant
wortung weiter zu beschäftigen. 

2.8.11. Ein weiterer Zweck der ganzjährigen 
Gespräche im Jahre 1976 zwischen Bauer, Rum
pold und Wilflingeinerseits und Winter und 
Schwaiger andererseits war es, der AKPE Informa
tionen für deren Zielsetzungen und damit für das 
von der AKPE für die BOP zu erstellende Lei
stungsverzeichnis zu geben. Da hiefür auch das 
Wissen ausländischer Beratungsfirmen notwendig 
schien, nahm Wilfling in der ersten Hälfte 1976 
Kontakte zum DKI, Düsseldorf, auf. 

Einen dieser Kontakte bildete die Reise von Win
ter, Parzer und Wilfling zum DKI am 28. Mai 
1976. Bei der dortigen Besprechung wurden ua. 
auch die Grundprinzipien einer Betriebsorganisa
tion erörtert. Weiters berichtete Winter über den 
,damaligen Zustand der Betriebsorganisation. Man 
legte in dieser Besprechung fest, alle bisherigen BO 
Ausarbeitungen zusammenzutragen und eventuell 
an das DKI und Wilfling zu übergeben. 

2.8.12. Im Juli 1976 gab die AKPE in der 
"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und in der 
"Neuen Zürcher Zeitung" ein Inserat mit folgen
dem Wortlaut auf: "Für eines der größten europä
ischen Bauvorhaben, ein Universitätsklinikum (mit 
zirka 2 000 Betten) suchen wir für die Planung und 
Durchführung der Betriebsorganisation ein erfahre
nes, schlagkräftiges Consulting-Unternehmen. 
Besondere Bedeutung kommen hiebei der Organi
sationsstruktur, Funktionsanalyse, Kontroll- und 
Informationssystem, Ver- und Entsorgung zu". 
Ersucht wurde um Zusendung von Informations
material sowie Referenzangaben. 

Einer der ausgeschiedenen Bewerber war die 
Firma HOSPITALSYSTEM, BRD, USA. Diese 
Firma bezeichnete in einem Schreiben vom 
4. November 1977 an'dieAKPEdie Vorgangsweise 
der AKPE als etwas ungewöhnliche Art, für ein 
derart komplexes Großprojekt ein passendes Anbot 
erhalten zu wollen. Weiters führte die Firma aus, 
daß sie auf anonyme Inserate hin lediglich allge
meine Informationen bereitstelle. 

2.8.13. Auf Grund der genannten Inserate mel
deten sich nach Angabe der AKPE 56 Bewerber, 
wovon die AKPE von Anfang an einen Großteil 
nur auf bestimmten Teilgebieten für einsetzbar 
hielt. Dementsprechend wurde in einem pirmären 
Auswahlverfahren nach den der AKPE zur Verfü
gung stehenden Unterlagen ,bzw. nach den Krite
rien LeistungsspektrUm, Krankenhauserfahrung 
und allgemeiner Eindruck eine Einengung der 
Bewerber vorgenommen-:- wodlirch stch'die Anzahl 
der Bewerber auf 16 reduzierte. Nach einem weite
ren Verfahren, das nach vertiefteren Auswahlkrite
rien (den Firmen zur Verfügung stehende Personal-
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kapazität, durchgeführte Aufträge -für Neu- bzw. 
Umorganisation von Spitälern, usw.) durchgeführt 
wurde, verblieben nur mehr acht Unternehmungen, 
die in der Zeit von März bis Juni 1977 zu Informa
tionsgesprächen eingeladen wurden. 

2.8.14. Dabei wurde den Bewerbern die Situa
tion der BOP für den Neubau des AKH erläutert, 
ein Grobleistungsverzeichnis mit den Planungsbe
reichen vorgestellt, sowie alle erforderlicheR Infor
mationen (Pläne, Terminlisten, usw.) übergeben. 
Im Grobleistungsverzeichnis waren die Vorstellun
gen der AKPE über die Schwerpunkte der künfti
gen BOP (15 Tatbestandsgruppen) aufgelistet. 

Aufgrund dieser Besprechungen wurden nach 
Aufforderungen durch die AKPE von den meisten 
dieser Unternehmungen detailliertere Vorstellun
gen über die BOP im Neubau des AKH vorgelegt. 

Im Bundesgebiet wurden bei den in den Jahren 
1973 bis 1977 in Österreich in Betrieb genommenen 
größeren Krankenanstalten Erkundigungen einge
holt, die jedoch ergaben, daß dort für die Betriebs
organisationsplanung keine österreichischen Unter
nehmen eingesetzt und ausländische Beratungsfir
men nur für Teilbereiche herangezogen wurden. 

2.8.15. An weiteren Beratungsfirmen hatten 
sich zwischenzeitlich die Firmen Agiplan Deutsches 
Krankenhausinstitut, Odelga, Ökodata und 
Riethmüller als an Betriebsorganisationsplanungs
aufträgen interessiert gezeigt. 

Die Firma Agiplan hatte in einem Schreiben vom 
21. Jänner 1977 der AKPE mitgeteilt, daß ihr 
bekannt geworden sei, daß in nächster Zeit der 
Auftrag der Planung der BO für das Projekt AKH 
zur Vergabe gelangen werde und ersuchte, zur 
Angebotsabgabe aufgefordert zu werden. 

Nach Empfehlung des zuständigen Sachbearbei
ters laut Aktenvermerk vom 2. März 1977 sollte 
auch mit diesen angeführten Unternehmen Kontakt 
aufgenommen werden. . 

Währenddessen die AKPE die mit den acht aus
ländischen Bewerbern erwähnten Gespräche in 
Aktenvermerken festhielt, war dies bei den zuletzt 
genannten Firmen nicht der Fall. 

Mit Schreiben vom 3. Juni 1977 teilten die in der 
ABO vereinigten Firmen ODELGA, ÖKODATA, 
DKI und Riethmüller an die AKPE die Gründung 
einer Arbeitsgemeinschaft mit. Gleichzeitig bewar
ben sie sich weiters um die Beauftragung mit der 
BOP für das AKH. Als Vertreter der ABO wurde 
Rumpold namhaft gemacht. 

. In der Aufsichtsratsitzung der ODELGA vom 
15 . Juni 1977 informierte Wilfling den Aufsichtsrat 
über die beabsichtigte Arbeitsgemeinschaft der 
ODELGA mit den anderen ABO-Firmen. Der 
österreichische Anteil würde umsatzmäßig mehr aJs 
50 Prozent betragen. Der im Mai 1977 zum Auf
sichtsrat der ODELGA ernannte AKPE-Vorstands
direktor Schwaiger war bei dieser Sitzung anwe
send. 

2.8.16. Wie schon erwähnt, reichten die ausge
wählten acht Unternehmen bei der AKPE detail
lierte Stellungnahmen ein. Auf Grund dieser wurde 
seitens der AKPE eine Bewertung nach folgenden 
Kriterien vorgenommen: Methode und Übersicht
lichkeit der Darstellung von Abläufen und deren 
Zusammenhänge, Flexibilität, Verarbeitung der, 
vorgegebenen Unterlagen, Vollständigkeit in der 
Übersicht der Aufgabengebiete, Referenzen für 
ähnliche Großprojekte, allgemeiner Eindruck bei 
Gesprächen und der Ausarbeitung. Nach diesen 
Kriterien geprüft wurden nur noch die Firmen 
Kearney, Insitut für Funktionsanalyse, . Suter und 
Suter und Hospitalplan als ernstzunehmende 
Bewerber angesehen und zusammen mit der ABO 
für die Durchführung einer beschränkten Aus
schreibung ausersehen. 

2.8.17. Kontrollamt und Rechnungshof bemer
ken zu der Auslese und der Beurteilung der letzt
lich zur Anbotslegung eingeladenen Consulting 
Unternehmen, daß eine unterschiedliche Behand
lung zwischen aus- und inländischen Unternehmen 
festzustellen sei. Seitens des Kontrollamtes wurde 
auch kritisch vermerkt, daß eine erschöpfende Son
dierung auf dem inländischen Beratermarkt unter
blieben sei. 

2.8.18. Zu der unterschiedlichen Behandlung 
der aus- und inländischen Beratungsfirmen erklärte 
die AKPE, daß deren Vorkenntnisse auf dem Wie
ner Spitalsektor hiefür ausschlaggebend gewesen 
wären. Immerhin hätte die Firma Odelga einen 
vom Wiener Gemeinderat genehmigten Beratungs
vertrag mit der Stadt Wien geschlossen, ebenso 
hätte die Firma Ökodata auf genehmigte Verträge 
mit der Stadt Wien hinweisen können. 

2.8.19. Winter notierte am 16. Juni 1977 in sei
nen Notizen: "Bisherige Analysen zeigen, daß eine 
Ausschreibung nicht zielführend ist, da die Bewer
bungsfirmen keine ausreichenden Referenzen 
haben und nur vereinzelte Unternehmungen Teiler
fahrung haben." Der Zeuge Winter erläuterte diese 
Notiz dahingehend, daß die bisherigen Analysen 
sich auf die ausländischen Bewerbungsschreiben 
auf Grund der im Juli 1976 erfolgten Inserate bezo
gen hätten. Eine Ausschreibung wäre deshalb nicht 
zielführend gewesen, weil die Leistung schwer zu 
beschreiben gewesen wäre. Des weiteren führte 
Winter aus: "Wir erwogen halt, soll man von Haus 
aus sagen', es ist eine freihändige Vergabe, auf der 
anderen Seite kann man es ja bis zu einem gewissen 
Grad ausschreiben.. . Auf dieser Gratwanderung 
sind wir dahingewandert und haben meiner Ansicht 
nach das Beste herausgeholt, was zu machen war." 

2.8.20. In diesem Zusammenhang führt Dr. 
Aicher in seinem schon erwähnten Gutachten unter 
anderem aus: 

Wesentlich, aber im Kontrollamtsbericht nicht 
als Faktum ausgewiesen, scheint mir nun zu sein, 
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daß diese Analyse, als erste Ergebnisse vorlagen, im 
Vorstand hinsichtlich der zu wählenden Vergabeart 
einen Meinungsumschwung herbeigeführt hat. 
Hatte man noch am 18. April 1977 eine öffentliche 
Ausschreibung erwogen, zeigt ein V orstandsproto
koll vom 16. Juni 1977 ein ganz anderes Bild: 
Danach hätten die bisherigen Analysen ergeben, 
daß es nicht zielführend wäre, eine Ausschreibung 
vorzunehmen, da nach eingehendster Bewertung 
praktisch nur -zwei bis drei Unternehmungen für 
eine ganzheitliche BO-Planung in Frage kommen. 
Es würde daher zielführend sein, die in Frage kom
menden Unternehmungen direkt zur Anbotslegung 
einzuladen und zu versuchen, in einzelnen Firmen
gesprächen den optimalen Planer bzw. die Pla
nungsgruppe herauszukristallisieren, wie es auch in 
der ÖNORM A 2050 vorgesehen sei. 

Und weiters: 
Jedenfalls kann festgehalten werden, daß der 

Gedanke einzelner Firmengespräche, die sich schon 
bei der Vorbereitung der Ausschreibung bewährt 
haben und die dann in der weiteren Folge des Ver
gabeverfahrens noch als verpönte "Verhandlungen 
mit dem Bieter" eine Rolle spielen sollten, nicht erst 
eine "Eingebung" während des Vergabeverfahrens 
war, sondern schon der Vorbereitsphase als zweck
dienliche Vorgangsweise für die Feststellung des 
geeigneten Partners erwogen wurden. 

2.8:21. 'Am 1. Juli 1977 verfaßte der zuständige 
Sachbearbeiter einen Bericht über die Aktivitäten 
zur Findung des endgültigen BO-Planes. Er 
bemerkte darin, daß man bei den Bewerbern eine 
weitere Bewertung der fachlichen Qualifikation 
nach bestimmten Kriterien vorge'nommen habe. In 
seiner Zusammenfassung führte er aus: 

Es zeichnet sich jedoch ab, daß die ARGE 
Betriebsorganisationsplanung mit Abstand die vor
teilhafteste Kombination vQn Einzelfirmen dar
stellt, wobei eventuell diese ARGE erweitert wer
den könnte oder sich aber konkreter Subunterneh
mer bedienen könnte. 

Dazu frage Dr. Feurstein: Könnte man auf 
Grund Ihrer Feststellung schlußfolgern, daß bereits 
im Juli 1977 eine sehr starke Präferenz in Richtung 
ABO-Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisations
planung bestanden hat, aus Ihrer Sicht, von Ihnen 
aus? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Warum schreiben Sie dann das? 
"Es zeichnet sich jedoch ab ... " 

Dipl.-Ing; Hogl: Aus der Information heraus an 
den V orstaIld, daß man auf der einen Seite eine 
Reihe von neuen oder fremden Firmen, wie man es 
auch nennen will, hier sich bei dem Projekt bewor
ben haben, 'und auf der anderen Seite, daß man 
sagt, es· sind hier vorhandene Firmen, die wohl in 
Einzelleistungen aufgetreten sind und sich aber zu 
einer Arbeitsgemeinschaft bereit erklären würden 
oder bereit erklärt haben. In diesem Sinne der Fort-

führung des Wissens und nicht einer zusätzlichen 
toten Zeit, die hier im Sinne von Neuinformatio
nen, Wissenaufbereitung usw. nicht hier wieder von 
vorne begonnen werden muß. 

2.8.22. Nach Abschluß der Vorarbeiten erging 
am 23. August 1977 ein zusammenfassender 
Bericht an den Aufsichtsratsvorsitzenden, in dem 
vorgeschlagen wurde, die Firmen, bzw. Firmen
gruppen Institut für Funktionsanalyse, Suter und 
Suter, Hospitalplan, Kearney, ARGE Betriebsor
ganisationsplanung und Agiplan zur Anbotslegung 
einzuladen. 

In einem Aktenvermerk vom 31. August 1977 
hielt: der zuständige Sachbearbeiter Hogl fest, daß 
bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses nach 
Meinung des Aufsichtsratsvorsitzenden Waiz das 
Kriterium einer zeitlich begrenzten Teilbeauftra
gung zu berücksichtigen wäre. 

Waiz vertrat nämlich die Ansicht, das Risiko 
eines derart großen Planungs auftrages möglichst zu 
vermindern. Hogl selbst wurde darüber vom V or
stand informiert. Rumpold reagierte auf diese Wil
lensänderung der AKPE zuerst negativ, ließ sich 
aber in vielen Gesprächen von Waiz überzeugen, 
daß eine Teilung doch besser wäre. Diese Willens
erklärung von Waiz an die AKPE brachte zum 
damaligen Zeitpunkt indessen Probleme mit sich. 
Die AKPE hatte das Leistungsverzeichnis in der 
Endredaktion soweit erstellt, daß eine Verminde
rung auf eine Teilleistung nicht mehr zeitgerecht 
vor dem geplanten Ausschreibungsbeginn erfolgen 
konnte; 

2.8.23. Im Kontrollamtsbericht wird dazu noch 
aufgezeigt, daß nach der am 15. September 1977 
erfolgten Ausschreibung die Firma Mediplan ein 
Schreiben an die AKPE richtete, in dem sie mit
teilte, "von der geplanten Ausschreibung der 
Betriebsorganisationsplanung erfahren zu haben 
und um Aufforderung zu Anbotslegung ersuchte, 
weil sie auf diesem Gebiet über spezielle Erfahrun
gen verfüge und mit den Einzelheiten des Projektes 
bestens vertraut sei; Diese Selbsteinschätzung
erachtete 'die Firma offensichtlich deshalh für 
berechtigt, da sie bei Erstellung des SSK-Gutach
tens mitgewirkt hatte und seit 1976 Mitglied der 
ARGE ORP war. In einem Fernschreiben vom 
20. Oktober 1977 teilte die AKPE der Firma Medi
plan mit, daß sie dem Ersuchen nachkomme und 
die Ausschreibungsunterlagen abgeholt werden 
könnten, daß aber der Termin für die Anbotsab
gabe nicht erstreckbar sei. 

Der Rechnungshof brachte diesen Vorgang mit 
einem am 16. Oktober 1977 zwischen Direktor 
Dipl.-Ing. Winter und Dr. Seitz, der als Vorstands
mitglied d-er Wohnbaugenossenschaft "Neue Hei
mat" in einem Naheverhältnis zu deren Tochter
firma Mediplan stand, geführten Gespräch in 
Zusammenhang. Es wäre' auch Direktor Dipl.-Ing. 

; Winter gewesen, der Dr. Seitz von der Tatsache 
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der Einladung der Firma Mediplan zur Anbotsle
gung informierte. Der Zusammenhang ergäbe sich 
auch daraus, daß Direktor Dipl.-Ing. Winter in 
einer Gedächtnisnotiz festhielt, die Firma Mediplan 
sollte "und er pressure" in die Betriebsorganisa
tionsplanung miteinbezogen werden. 

2.8.24. Seitens der AKPE wurde unter Hinweis 
auf den Ausschreibungs- und Vergabevorgang als 
bewiesen erachtet, daß von einer Einbeziehung der 
Firma Mediplan "under pressure" keine Rede sein 
könne. Der Rechnungshof vermeinte hiezu, er habe 
aus dem handschriftlichen Vermerk des Direktor 
Dipl.-Ing. Winter keine Schlußfolgerungen gezo
gen, sondern habe led,iglich dessen Inhalt wiederge
geben. 

2.8.25. Diese Aktennotiz bewog den Ausschuß 
aber zu weiteren Recherchen. 

Dr. Steger: Sie haben unter anderem am 
3. November 1976, festgehalten, bei der BO-Vor
gangsweise, DKI, ÖKODATA, Odelga und dann 
steht: 

Mediplan - in Klammer (under pressure). 
Was heißt das? 

Dipl.-Ing. Winter: Soweit ich mich ermnern 
kann, hat die Firma Mediplan Interesse gezeigt 
oder angemeldet, bei der Betriebsorganisationspla
nung mitzumachen. Die Firma Mediplan war bei 
der MA 17 bzw. bei Dr. Wilfling weniger beliebt, 
und daher habe ich dieses und er pressure wahr
scheinlich aus diesem Grund dazugeschrieben. 

Dr. Steger: Wenn Sie sagen, was Sie gerade 
getan haben, es heißt unter Druck: Wer hat 
gedruckt? 

Dipl.-Ing. Winter: Die Firma Mediplan hat sich 
bemüht in Wien Fuß zu fassen, und es ist' ihr 
scheinbar nicht so richtig gelungen, und das dürfte 
damals zu dieser Notiz geführt haben. 

Dr. Steger: Wer hat gedrückt? 

DipL-Ing. Winter: Die Firma Mediplan hat bei 
verschiedenen Leuten sich bemüht, ins Geschäft zu 
kommen. 

Dr. Steger: Under pressure heißt Druck ausüben 
- wer waren die Personen? 

Dipl.-Ing. Winter: Mediplan - Sie meinen 
Namen. Der Geschäftsführer, damals die beiden 
Geschäftsführer, davon hieß einer Weiß, den zwei
ten. Namen weiß ich nicht, waren, wie iC,h erfahren 
habe, bei verschiedenen Stellen der Stadt Wien, ich 
weiß nicht bei wem Sie waren, haben sich bemüht, 
im AKH ganz allgemein mehr Aufträge zu bekom
men, als sie damals hatten, nämlich 50 Prozent der 
ORP-Planung. 

Dr. Steger: Wodurch hat Herr Weiß auf Sie, 
Herr Winter, Druck ausüben können? 

Dipl.-Ing. Winter: Man darf sich hier nicht an 
dem Wort pressure wörtlich so aufhängen, sondern 

er hat sich eben bemüht, Druck ausüben in dem 
Sinn konnte er natürlich nicht, aber wenn jemand 
einmal im Monat anruft und jeden zweiten Monat 
vorbeikommt und sagt: Na ja, können wir nicht 
dort ... - er bemüht sich halt -, Akquisition 
betreibt. 

Dr. Steger: Schon. Aber ich nehme nicht an, daß 
jeder, der sich bemüht, ins Geschäft zu kommen, 
von Ihnen bezeichnet wird als jemand, der Druck 
ausübt. 

Dipl.-Ing. Winter: Deutsche Geschäftsleute ent
wickeln fallweise eine agressive Akquisition, die 
man fast als .Druck bezeichnen könnte, und so ist 
das zu verstehen und nicht anders. 

" 

Dr. Steger: Wodurch -;- die Eingangsfrage, die 
Sie noch nicht beantwortet haben - war ein Herr 
Weiß in der Lage, auf Sie Druck auszuüben? 

Dipl.-Ing. Winter: Er war ja nicht in der Lage, 
Druck auszuüben. Er hat es versucht. . 

Dr. Steger: Also dieses under pressure heißt, es 
ist' versucht worden, aber nicht ausgeübt worden, 
der Druck. 

Dipl.-Ing. Winter: Könnte man so auslegen, ja. 

Dr. StegeJ,:: Was heißt denn dann der nächste 
Satz, der dransteht, gleich auf dem selben Akten
vermerk: Wilfling lehnt begleitende Prüfung ab, es 
darf niemand über der Betriebsorganisationspla
nungsgruppe stehen. 

Dipl.-Ing. Winter: Ich habe damals den Stand
punkt vertreten, daß man; wenn man eine Tätigkeit 
ausführt, auch eine gewisse Kontrolle, sich selbst 
kontrollieren lassen soll, und habe damals die soge
nannte projektbegleitende Kontrolle, wie sie jetzt 
wieder vorgesehen ,ist, vorgeschlagen und bin dabei 
bei niemanden auf Gegenliebe gestoßen. Und das 
Argument vom Dr. Wilfling war: Über der 
Betriebsorganisationsplanungsgruppe kann llle
mand stehen. 

Dr. Steger: Und mit, dem under pressure hat das 
nichts zu tun? 

Dipl.-Ing. Winter: Nein. 

Und weiter: 

Dipl.-Ing. Winter: Die Fir~a Mediplan hatte ja 
zu jenem Zeitpunkt den Auftrag, im Rahmen der 

. Arbeitsgemeinschaft Organisationsstruktur u. 
Raumprogrammplanung tätig zu sein;' und daher 
sind ja die Leute bei uns dauernd aus- und einge
gangen. Vor allem der - damals noch nicht -
heutige Geschäftsführer, Herr Architekt Becker. 
Natürlich, wenn man sehroft im Hause ist und die 
Möglichkeit hat, im Vorbeigehen 'hereinzukommen 
und zu fragen: Na, wie steht es, können wir nicht 
hier noch etwas machen, können wir nicht dort 

_noch etwas machen? . ' 
Auf Grund der Präsenz der Firma Mediplan und 

des Herrn Architekten Becker, der Einsatzleiter 

, 8 
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war, immer oder sehr oft im Haus war, ha't er mehr 
akquiriert als vielleicht andere. 

Und ferner: 

Dr. Steger: Dieser Aktenvermerk, den ich Ihnen 
vorgehalten habe - Sie haben ihn vorher gelesen 
- war vom 3. November 1976. Seit wann ist denn 
das, was ,Sie dann als besonders fleißiges Akquirie
ren bezeichnen, losgegangen bei der Firma Medi
plan? Dieser Aktenvermerk war, wie gesagt, vom 
3. November 1976. 

Dipl.-Ing. Winter: Das Akquirieren der Firma 
Mediplan war eigentlich eine Kontinuität aus dem 
Seitz-Sienkiewicz-Gutachten, weil . eine große 
Anzahl der Mitarbeiter der Firma Mediplan ja 
bereits im Seitz-Sienkiewicz-Gutachten mitgearbei
tet hat. Herr Prof. Seitz ad personam hatte als Mit
glied dieser Gruppe ja kein Personal zur Verfü
gung, un~ das Personal, das der. Professor Seitz 
eingebracht hat, waren ja Leute der Firma Medi
plan. 

Dr. Steger: Das Gutachten war Ende 1976, also 
vielleicht gar nicht lange vor dem, denn das ist 
3. November 1976. 

Dipl.-Ing. Wmter: Daher haben natürlich die· 
Leute versucht - sie wußten ja es geht jetzt dem
nächst zu Ende -, in irgendeiner Form eine Konti
nuität der',Beschäftigung zu bekommen. 

Dr. Steger: Warum steht da in Klammer: Medi
plan. 

Dipl.-Ing. Wmter: Dieser SatzzeichensteIlung 
darf man nicht zuviel Bedeutung geben ... 

Dr. Steger: Heißt das, daß das Subunternehmer
schaft sein soll? Kann ich Ihnen helfen? 

Dipl.-Ing. Wmter: Das kann ich nicht sagen, ob 
das damals Gesprächsthema war oder nicht. Aber 
an und für sich: Wie ich damals nach rund einem 
Jahr Tätigkeit die Firma Mediplan kannte, habe ich 
sie für' betriebsorganisatorische Tätigkeiten' als 
nicht prädestiniert gehalten. 

2.8.26. Die Einvernahme Dipl.-Ing. Rumpolds 
als einen weiteren Teilnehmer an dem Gespräch am 
3. November 1976 ergab folgendes. 

Dr. Steger: Es gibt noch diese Aktenvermerke -
ich habe jetzt gerade einen vom 28.Jänner 1976 
vorgelesen- die vom AKPE-Direktor Winter' 
stammen. Da gibt es einen .weiteren vom 3. Feber 
1976. Da sollen nur Sie und Herr Direktor Winter 
dabeigewesen 'sein, ohne Wilfling. Damals soll be
sprochen worden sein: ÖKODATA, Agiplan und 
Prof. Riethmüller zu je einem Drittel. Hier heißt es 
wörtlich: ,,+ Wilfling Sub + Mediplan eventuell 
Sub". Können Sie sichdaran erinnern? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich habe schon ausgeführt, 
daß es viele Gespräche und viele Konstruktionsmo
delle für die Zusammenstellung einer geeigneten 
Gruppe gegeben hat. Ich möchte noch einmal auf 

die Mediplan zurückkommen, warum die hier eine 
Rolle spielt. Die Mediplan hat in der Person des 
Professor Sienkiewicz zusammen mit dem Kauf
mann und Seitz - ich glaube Seitz ist der Medi
plan-Mensch gewesen - dieses Gutachten zum 
Zeitpunkt des Tätigkeitsbeginns der AKPE 
geschrieben. Dieses Gutachten war damals für mich 
wirklich eine profunde Sammlung von Dingen, die 
verbessert gehören. Es ist leider in vielen Bereichen 
bis heute nicht dazu gekommen, dem Gutachten zu 
folgen, aber aus der Sicht, daß es dort einen Mann 
gibt, der schon Erfahrung hat, und auch aus der 
Potenz der Mediplan war immer Mediplan ein 
Gesprächspunkt. 

Dr. Steger: Das bezieht sich jetzt sinngemäß auf 
dieses Gespräch vom 3. Feber 1976, wobei Sie 
sagen, Sie können sich nicht im einzelnen an die 
Gespräche erinnern. ' 

Es gibt eines vom 3. November 1976. Da gibt es 
wieder einen handschriftlichen Aktenvermerk, in 
dem es zu diesem Themenkreis heißt: 

"BO-Vorgangsweise, DKI + ÖKO + Odelga 
+ (Mediplan [und er pressure])." . 

Wir haben schon mehrfach versucht, dem näher
zukommen, was dieses "under pressure" heißt. Ich 
glaube, auch der Herr Abgeordnete Dr. ~eurstein 
wollte von Ihnen darüber etwas erfahren. Was 
heißt - die Gesprächsteilnehmer waren also Wilf
ling, Schwaiger - das steht ohne Titel hier -, 
Rumpold, ego - das heißt Winter -, dieses 
"under pressure" in diesem Zusammenhang aus 
Ihrer Sicht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Aus meiner Sicht habe ich 
bei all diesen Konstruktionen andere Firmen nicht 
geliebt. Das' ist klär, denn je mehr Firmen dabei 
sind, umso geringer wird unser Anteil. Auf der 
anderen Seite habe ich aber die Notwendigkeit sehr 
wohl verstanden, potente Firmen, die .an kürzlich 
gebauten Krankenanstalten mitgearbeitet haben, 
damit man die letzte Entwicklung miteinbeziehen 
~ann, zu beteiligen. Ich weiß heute noch relativ gut, 
daß die Firma Mediplan in Österreich verschiedene 
Beratungsaufträge - ich glaube, sie hat sogar den 
Vorarlberger Krankenanstaltenplan gemacht -
übernommen hat. Nun habe ich mit der Mediplan 
aus dem Beratungsauftrag, den sie im Krankenhaus 
Oberpullendorf gemacht hat, ein derartig negatives 
Erlebnis gehabt, daß ich gesagt habe, warum muß 
die Mediplan dabei sein oder warum sollte die 
dabei sein. Ich glaube, das "under pressure" bezieht 
sich darauf, daß vielleicht andere Stellen gerne die 
Mediplan dabei haben wollten. Das kann ich nicht 
sagen, aber es war sicher kein "pressure" aus der 
Gesprächsrunde, die dort war. 

Dr. Steger: Das ist auch ganz logisch, das habe 
ich Ihnen auch gar nicht unterstellt, daß Sie Druck 
ausgeübt haben, um die Mediplan hineinzubringen. 
Ich wollte nur gerne wissen, ob Sie eine Erinnerung 
haben, wer allenfalls "pressure" - "pressure" ist ja 
für alle Beteiligten Druck, der ausgeübt wird, auch . 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 115 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 105 

wenn uns Herr Dipl.-Ing. Winter relatiy lang 
erklärt hat, daß er nicht mehr so genau weiß, was 
das Wort "pressure" jetzt heißen könnte - ausge
übt hat., 

Habe~n Sie aus dieser Gesprächsführung noch im 
Gedächtnis, wer das gewesen sein könnte, der hin
ter dem Klammerausdruck "under pressure" steht? 
Sehr viele Beteiligte gab es ja nicht. Vier Leute 
haben mitgehört: Wilfling, Schwaiger, Rumpold 
und Winter. Wer kann es selber gewesen sein oder 

. erwähnt haben, daß jemand anderer Wichtiger da 
Druck ausübt? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Also an das Wort "under 
pressure" kann ich mich nie erinnern, aber das 
kommt vielleicht daher. Schauen Sie, jeder, der 
nicht gut Englisch kann, verwendet Worte, deren 
Bedeutung ganz anders sind. Das ist sehr schwierig. 

Dr. Steger: Das heißt also, Sie glauben, es 
könnte etwas anderes heißen, oder heißt das, Sie 
haben nicht mehr in Erinnerung, wer von den vier 
Leuten damals die Mediplan ins Spiel bringen 
wollte. Sie waren es sicher nicht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ich war der, der am liebsten 
niemanden gehabt hätte. Ich habe gesehen, ein paar 
müssen sein, und die Firma Mediplan habe ich 
sicher nie genannt, obwohl der Geschäftsführer, 
der damals beim AKH tätig war ... Sie müssen ja 
wissen, es gibt beim AKH im Laufe der Jahre rela
tiv viele Beratungsfirmen, die tätig waren. Die 
Mediplan hat damals, glaube ich, mit Prof. 
Riethmüller das Raum- und Funktionsprogramm 
erstellt. Ich weiß nur, daß Winter immer die Medi
plan vorgeschlagen hat. 

Dr. Steger: Aus Ihrer Erinnerung war es höchst
wahrscheinlich der Winter selbst? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Ja. 

2.8.27. Der Gesprächsteilnehmer Dr. Wilfling 
gab dazu an: 

Dt. Steger: Sie können sich also nicht erinnern, 
wer die Fa. Mediplan ins Spiel gebracht hat bei die
sem Gespräch? 

Dr. Wdfling: Ich weiß das nicht. 

Dr. Steger: Wissen Sie, ob über die Mediplan 
gesprochen wurde? 

-- ---- - ._. 

Dr. Wdfling: Nein, in diesem Zusammenhang 
nicht. 

Dr. Steger: In welchem Zusammenhang können 
Sie sich erinnern, daß Qort gesprochen wurde? 

Dr. Wilfling: Ich weiß, daß die Firma Mediplan 
in Österreich am Markt auch Krankenhausbera
tung machen will. Das ist das einzige, was ich dazu 
sagen kann. 

Dr. Steger: Ist Ihnen überhaupt nicht einsichtig, 
wieso da festgehalten wurde "under pressure"? 

Dr. Wdfling: Nein, nein. 

l 

Dr. Steger: Herr Dipl.-Ing. Winter weiß ,es nicht, 
Herr Dr. Rumpold weiß es nicht, der Dr. Wilfling 
weiß es nicht. Es wird dann Dr. Schwaiger 'gewesen 
sem. 

Dr. Wilfling: Einer muß es ja geschrieben haben. 
Ich weiß nicht, was Sie vor sich haben, sicher einen 
Winter-Aktenvermerk. Das kann ich annehmen ... 

Dr. Steger: Er sagt, er weiß es nicht, durch wen 
das ausgeübt wurde. Er war es jedenfalls nicht. Wir 
haben jetzt drei von vieren, die es nicht waren. Hal
ten Sie für denkbar, daß es Dr. Schwaiger war, der 
diese Pression ausgeübt hat? 

Dkfm. Dr. Wilfling: Nein, mit Sicherheit halte 
ich Dr. Schwaiger nicht dafür, daß er Pression aus-
geübt hat. . 

2.8.28. Schließlich wurde auch der vierte 
Gesprächsteilnehmer mit dieser Frage konfrontiert: 

Dr. Steger: Daß es eine Besprechung schon 1976 
gegeben hat: Wilfling, Schwaiger, Rumpold und 
Winter, wo festgelegt wurde zur Betriebsorganisa
tionsvorgangsweise, daß dort DKI, Ökodata, 

,Odelga plus Mediplan "under pressure" hinein
. kommen, das haben Sie nicht in Erinnerung? 

I 

3. November 1976. 

Dr. Schwaiger: Ich habe das auch aus verschiede
nen Darstellungen entnommen. In dieser Form 
kann ich mich wirklich nicht erinnern, in dieser 
Ausdruckweise, daß hier Mediplan berücksichtigt 
werden sollte. 

I Dr. Steger: Die meisten sagen immer, sie können 
I sich nicht erinnern, aber der Dr. Schwaiger wird 
,das wissen. Sie wissen es aber auch nicht? 

Dr. Schwaiger: Nein, ich habe mir schon Gedan
ken gemacht im Hinblick auf die Zeitungsmeldun
gen in diesem Punkt. Ich kann aber beim besten 

. Willen hier nicht bestätigen, daß das bei einem 
Gespräch, bei dem ich zugegen war, in dieser Form 
besprochen worden wäre. 

2.8.29. Dipl.-Ing. Hogl verneinte ebenfalls ein 
Wissen über eine Druckausübung im Zusammen

I hang mit einer Berücksichtigung der Firma Medi
plan. 

2.8.30. Einen allerdings überraschenden 
Schlußpunkt zu diesem Themenkreis setzte der für 
Akquisitionen der Firma Mediplan verantwortliche 
Karsten Becker anläßlich seiner Einvernahme. Der 
Kürze und Aussagekraft wegen darf hier das Resü
mee Dr. Feursteins zu der Aussage wiedergegeben 
werden, nachdem der Zeuge verneint hatte, er habe 
im Zusammenhang mit der Vergabe des ABO-Auf
trages den Eindruck gewonnen, er sei von der 
AKPE'an der Nase herumgeführt worden. 

Dr. Feurstein: Ja, ich kann Ihnen helfen, ich habe 
nämlich auch den Eindruck, daß Sie an der Nase 
herumgeführt worden sind. Sie gründen die Medi-
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plan Wien, Sie müssen sich mit Mühe als Bewerber, 
als Anbotsleger aufdrängen, Sie verhandeln noch 
im Februar, als die ganze Sache entschieden ist mit 
der AKPE über die Auftragsvergabe, und Sie müs
sen dann feststellen, daß alles umsonst gewesen I 
ist ... 

2.9. VORGÄNGE BIS ZUR ANBOTSER-: 
ÖFFNUNG AM 31. OKTOBER 1977 

2.9.1. Die Ausschreibung der. AKPE vom, 
15. September 1977 beinhaltete den Angebotsge- I 

genstand Planung der Betriebsorganisation für den 
Kern der Anlage und die Erweiterungsbauten. Der 
Ablauf der Angebotsfrist war mit 28. Oktober 1977 
festgelegt. 

Als Beilagen zur Einladung zur Angebotsabgabe 
waren insbesondere vorgesehen die Angebotsbe
stimmungen, Projektbeschreibung und sonstige 
Grundlagen der Leistungserbringung, Leistungsbe
schreibung sowie Art und Form der Leistungser
bringung, rechtliche Bestimmungen, Verzeichnis 
und Erklärung' der Mitglieder von Leistungsge
meinschaften sowie ein Verzeichnis der Subunter
nehmer beinhaltend die Art und Umfang der von 
diesen zu erbringenden Leistungen. 

2.9.2. Auf Grund der Angebotsbestimmungen 
waren den Angeboten neben den Referenzen auch 
Unterlagen über die dem Bieter dauernd zur Verfü
gung stehenden Mitarbeiter anzuschließen. Weiters 
hatte sich der Anbieter zu verpflichten, zusammen 
mit dem Angebot eine Auflistung der nach seinen I 
Erfahrungen zusätzlich zu erbringenden leistun
gen zu übergeben, die für einen ordnungsgemäßen 
Betrieb des Krankenhauses erbracht werden muß-' 
ten und nicht im Leistungsverzeichnis besonders, 
angeführt waren. Anzubieten war ein Pauschal
preis, für den Fall, daß die Honorierung auf der 
Basis des tatsächlichen Personaleinsatzes erfolgt" 
hatte der Bieter die für die einzelnen Mitarbeiterka-' 
tegorienzur Verrechnung gelangenden Mann/ , 
Monatssätze anzugeben. Weiters hatte der Bieter 
ein Arbeits- und Terminprogramm.samt Personal
einsatzplan vorzulegen. 

Die AKPE behielt sich eine Teilvergabeder ~i-
stungen vor. 

2.9.3. Das Angebot hatte auch Anforderungen 
an das von den Nlitzern und ,der AKPE zur Verfü-: 
gung zu stellende Personal zu enthalten. Als Unter
lagen konnten sämtliche einschlägigen Vorarbeiten 
auf betriebsorganisatorischem Gebiet (insbesondere 
Ausarbeitungen der BO-Grobplanung, der Ist- • 
Zustands erhebung, der BO-Interimsplanung, das 
Grundsatzprojeki: 1976 und das Gesamtkonzept 
,,Ausbauplanung, Ausführung, Besiedlung und 
Betrieb") eingesehen werden. 

In der Projektbeschreibung und den sonstigen 
Grundlagen der Leistungserbringung wurde die 

Projektorgapisation dargesw,It.'\ind vor allem die 
Hauptplanungsb,ereiche:' ' 

Bereich der klinischen Medizin, der sonstigen 
medizinischen Einrichtungen, der Forschung und 
Lehre, der Verwaltung, der Betriebsdienste und die 
bestehenden Objekte und deren Untergliederung 
(letztere waren in einem siebenseitigen Schema auf
gelistet). Als' weitere Grundlagen der Leistungser
bringung wurden die Grobplanungen überfunktio
naler Teilbereiche von Prof. Riethmüller, eine Auf
stellung über die vorhandenen Ist-Zustandserhe-. 
bungen über das bestehende AKH, eine Aufstellung 
über die vorhandenen Arbeitspapiere zum Grund
satzprojekt und zum Organisationsstruktur- und 
Raumbedarfsprogramm, eine Aufstellung über die 
vorhandene Ausarbeitung der BO-Interim, eine 
Aufstellung der Stellungnahmen zu hygienischen 
Fragestellungen und eine Aufstellung über die bis
her ausgearbeiteten N utzerinfor!llationsmappen 
beigegeben. Auf die bei der BO-Planung zu beach
tenden gesetzlichen Vorschriften wurde ebenso 
hingewiesen, wie auf regionale und überregionale 
Planungen auf dem Krankenanstaltensektor. Ver
langt war ferner, daß sich die BO-Planung nicht 
n~r auf einzelne funktionelle abgrenzbare Bereiche 
beschränken soll, sondern daß sie darüber hinaus 
auch alle jene Systeme einschließen muß, die sich 
über mehrere oder a1le Bereiche erstrecken. 

2.9.4. Die eigentliche Leistungsbeschreibung 
sowie Art und Form der Leistungserbringung war 
in sieben Leistungsgruppen unterteilt, wobei die 
dort beschriebenen Einzelleistungen keine taxative 
Aufzählung darstellen sollten: 

1. Funktio'nsplanung: Aufbauorganisation, 
Ablauforganisation; 

2. Verteilungssysteme : Personenbewegungen, 
Kommunikationssysteme, Güterbewegungen. 

3. Informationssysteme: Informationsfluß, EDV. 
4. Personalplanung: Stellenplanung, Stell~nbe

schreibungen, Tätigkeitslisten, Personalbedarfser
mittlung, Einsatzpläne, Anwesenheitserfassung. 

5. S~chmittelplanung: Standardermittlung, Ein-', 
richtungsplanung, Bedarfsermittlung, Erfassung· 
vorhandener Sachmittel, Kassenauszüge, Aus
schreibun~sunterlagen, Auslieferungsplan, Richtli -
nien für Übernahme; 

6.Inbetriebnahmeplanung: Aufbereitung 
Planungsunterlagen, Schulung, Besiedlung, 
fung der Planungsvorschläge, Übernahme 
Inventarisierung von Sachmitteln; 

von, 
Prü
bzw. 

7. Planung der Instandhaltung: Ausarbeitung 
und Einführung eines Instandhaltungskonzeptes, 
Erarbeitung und Einführung eines Instandhaltungs
systemes für dieanlagenweise Inbetriebnahme wäh
rend der Bauzeit, Notlaufpläne für Anlagen, Soft
wareentwicklung, Detaillayout der Betriebsflächen, 
Aufbauorganisation und Kostenstruktur hinsicht
lich Instandhaltung. 
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Zur Leistungserbringung gehörten auch detail
lierte Betriebskostenschätzungen sowie angesichts 
der vorgesehenen stufenweisen Inbetriebnahme die 
Erarbeitung funktionsfähiger Teilkomplexe. Soweit 
edorderlich, waren für einzelne Teilbereiche auch 
Alternativlösungen anzubieten. 

Die Angebotsunterlagen wurden am 16. Septem
ber 1977 an die Unternehmeri versendet. Als Ange
botstermin war der 28. Oktober 1977, 15 Uhr vor
gesehen. Bereits in den Angebotsbestimmungen 
wurde den Bietern mitgeteilt, daß eine öffentliche 
Angebotsverhandlung nicht stattfindet. Der Ablauf 
der Zuschlagfrist war mit 28. Feber 1978 termini
siert. Dieser Vorgang war bereits dem V orsitzen
den des Aufsichtsrates angekündigt worden. In der 
Folge wurde der Kreis der Anbieter - wie bereits 
dargestellt - um die Firma Mediplan erweitert. 

2.9.5. Winter und sein Bereichsleiter Winkler 
reisten vom 7. bis 8. Oktober 1977 zum IFH nach 
Kopenhagen, um Besprechungen über das Ange
botsvedahren für die BOP zu führen. Ein Reisebe
richt wurde nicht verfaßt. 

Winter hielt in seinen Notizen fest, daß aufgrund 
der teilweise zur Vedügung stehenden Ist-Daten 
eine Simulation des AKH gemacht und schwerwie
gende Abweichungen zu dem von der ARGE ORP 
erarbeiteten Grundsatzprojekt 197 6, Variante EB, 
festgestellt wurden. Dies veranlaßte Winter zur 
Notiz, daß, wenn das Gesagte und sein Eindruck 
stimme, Riethmüller aus dem Verkehr gezogen 
werden müßte, da er nach völlig unzureichenden 
veralteten Planungsmethoden arbeite. 

2.9.6. Winter vermerkte ferner eine äußerst 
beeindruckende IFH-Demonstration eines EDV
Programms für grundsätzliche Planungsdaten. Dies 
veranlaßte ihn zur Anmerkung, daß er unbedingt 
den Kontakt zwischen dem IFH und der ÖKO
DAT A herstellen müsse. Winter teilte folglich 
Rumpold mit, daß das IFH eine interessante Firma 
wäre und er, Rumpold, ·sich diese anschauen solle. 
Rumpold rief daraufhin Dr. Lohfert vom IFH an 
und vereinbarte für den 14. Oktober 1977 einen 
Termin bei ihm. Winter hat desgleichen mit Fern
schreiben vom 11. Oktober dem IFH einen Besuch 
von Rumpold angekündigt. 

Rumpold fuhr sodann mit Mitarbeitern der 
ÖKODATA zum IFH. Er ließ sich dort über ein 
für die Spitalsplanung entwickeltes EDV-Pro
gramm informieren und gab dem IFH zu verstehen, 
daß er im Falle einer Nichtbeauftragung des IFH 
an einer Zusammenarbeit mit diesem interessiert 
wäre. Rumpold hielt nämlich auf diesem Sachgebiet 
da~ IFH für sehr gut.' Die ÖKODATA konnte 
zudem dieses Spezialwissen nicht anbieten und 
suchte daher jemanden dafür. 

Rumpold erklärte, sein weiteres Ziel ware natür
lich gewesen, daß das IFH diesen Auftrag nach 
Möglichkeit nicht bekäme. Er selbst habe nämlich 
schon so viel Zeit für die Akquisition dieses Auftra-

ges verwenden müssen. Zu diesem Zweck erk\ärte 
er auch dem IFH,.,wie groß die Schwierigkeiten in 
Wien seien. Rumpold erklärte ferner, daß ihn das 
IFH davon informiert habe, daß es ein Mitbieter 
bei dieser Ausschreibung wäre. Das IFH ließ Rum
pold sogar sein Angebot, allerdings ohne Preisan
gabe, lesen. 

Lohfert kam als Folge dieser Kontakte entweder 
1977 oder zu Beginn 1978 zur ÖKODATA nach 
Wien. Vorwegnehmend ist hier zu erwähnen, daß 
das IFH ab dem Jahre 1978 von der ODELGA, der 
ÖKODATA und im Jahre 1979 mit einem kleinen 
Auftrag auch von der MED-CONSULT als Subun
ternehmer beschäftigt wurde. 

2.9.7. Zur Erstellung der Leistungsverzeich
nisse vermerkt der Rechnungshof kritisch, daß die 
F'irma ÖKODATA wesentlich an der Vorbereitung 
der Ausschreibung mitgewirkt hat. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auf die von der ÖKO
DATA Ende 1976 übermittelten Vorstellungen 
über eine Detailplanung und. Gestaltung der 
Betriebsorganisation. 

Dieses Leistungsverzeichnis vom Dezember 1976 
war laut Aussage des Zeugen Rumpold unter der 
Mitwirkung von Wilfling und des DKI erarbeitet 
worden. 

Am Jahresende 1976/77 übergab Rumpold 
außerdem Wilfling einen Vertragsentwud über ein 
"großes Angebot Betriebsorganisation in der 
AKPE." Rumpold hat sodann mit Wissen Wilflings 
einen weiteren Leistungskatalog entwoden und am 
21. Jänner 1977 an das DKI übersendet. In der 
Folge hat eine ARGE BO am 27. Jänner 1977 die 
Erstfassung eines Leistungsverzeichnisses der 
AKPE vorgelegt. 

Auf dieser Grundlage aufbauend legte die ÖKO
DAT A in zwei weiteren, Ausarbeitungen vom 
10. Mai 1977 und 15. Juli 1977 der AKPE ihre Vor
stellungen über das Leistungsverzeichnis vor. -

2.9.8. Der Rechnungshof anerkennt in diesem 
Zusammenhang, daß der AKPE auch diesbezügli
che Ausarbeitungen von Consulting-Unternehmen 
wie·Insititut für Funktionsanalyse, Hospitalplanung 
sowie Suter & Suter für Verfügung standen. Der 
Rechnungshof verweist an dieser Stelle auf die Ver
gaberichtlinien der Stadt Wien, nach denen die 
Verfassung von Leistungsverzeichnissen nach Mög
lichkeit nicht an Unternehmen übertragen werden 
sollte, vielmehr sollen zur Vorbereitung einer Aus
schreibung und zur Begutachtung nur Personen 
herangezogen werden, deren Unbefangenheit 
außer Zweifel steht. Daran knüpft der Rechnungs
hof die Feststellung, daß die Firmen, die bei der 
Vorbereitung von Ausschreibungen mitgewirkt 
haben, einen Wettbewerbsvorteil besessen haben .. 

2.9.9. Der schon erwähnten Übermittlung eines 
Leistungsverzeichnisses durch die ÖKÖDATA an 
die AKPE am 15. Juli 1977 war auch ein Abstim-
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mungsgespräch zwischen dem Mitarbeiter der 
ÖKODATA, Dr. Böhm und Djpl.-Ing. Hogl am 
22. Juni 1977 vorausgegangen. Die AKPE richtete 
als Folge dessen am 23. Juni 1977 an die ÖKO
DAT A ein Schreiben, in welchem sie dieser eine 
Grobstruktur der Funktions- und Aufgabengliede
rung als Grundlage für die weitere Bearbeitung des 
Leistungsverzeichnisses BOP übermittelte. 

Die AKPE hat laut Aussage des Zeugen Parzer 
sämtliche Unterlagen, welche sie von Firmen 
erhielt, für. die Endformulierung . der Ausschrei
bungsunterlagen verwendet. So sind zum Teil in 
den Ausschreibungsunterlagen idente Unterlagen 
mit den Ausarbeitungen der ÖKODATA enthalten. 

Der Zeuge Parzer meinte, daß es für ihn gerade 
bei solchen Leistungen, wie die BOP, selbstver
ständlich gewesen. wäre, Firmen mit gewissen 
Erfahrungen zu ersuchen, Unterlagen für die 

,Erstellung einer Ausschreibung zu liefern. 
. Laut Aussage des Zeugen Rumpold hat die 

AKPE die von der ÖKODATA abgelieferten Aus
arbeitungen mehrmals unter der Einflußnahme der 
Nutzer und auch des Wilfling umgearbeitet. Die 
AKPE hat sodann das daraus resultierende Lei
stungsverzeichnis der APAK zur weiteren Bearbei
tung übermittelt. 

2.9.10. . Die AKPE verweist auf die durch die 
APAK erfolgte Überarbeitung aller vorgelegenen 
Leistungsverzeichnisse. Über die Bearbeitung der 
Leistungsverzeichnisse durch die APAK wurde 
Dkfm. ZIPPE befragt. 

Bergmann: Herr Zeuge, um ein paar Fragen 
nachzuvollziehen, die der Herr Abgeordnete Hobl 
schon gestellt hat. Sie haben vorhin gesagt, daß bei 
den Ausschreibungsunterla,gen keine von Ihnen 
genannte Firma mitgewirkt hat. Nun ist doch unbe
stritten, daß die ÖKODATA die Ausschreibungs
unterlagen ,ausgearbeitet hat. . 

Dkfm. Zippe: Diese Ausschreibungsunterlagen, 
die uns durch die AKPE zur Verfügung gestellt 
wurden -, ich kann mich nicht entsinnen, ob 
ÖKODATA oben gestanden ist oder nicht -
waren von unserer Warte aus unbrauchbar, und 
wenn Sie diese beiden vergleichen, so. werden Sie in 
geringen Fällen eine Identität erkennen können. 

Bergmann: Es hat ja eine Auseinandersetzung 
Ihrer Firma - ich weiß jetzt nicht, waren es Sie 
oder Prof. Wojda- um diese Ausschreibungsun~ 
terlagen der ÖKODATA gegeben. Hat es Sie nie 
gewundert, daß dann die ÖKODATA die war, die 
zum Zuge gekommen ist? 

Dkfm. Zippe: Wir versuchten, das Leistungsver
zeichnis so ·neutral und so allgemeingültig zu 
gestalten, daß jede Firma, die auch nicht das 
Know-how hatte, erkennen konnte, was wir unter 
dieser Leistung verstehen und verstehen wollten. 
Für uns war das von der AKPE zur Verfügung 
gestellte Leistungsverzeichnis eher so aufgebaut, 

daß sicherlich nur Insider möglicherweise hier den 
vollen Umfang und den vollen Rahmen dieses Auf
trages erkennen konnten. Und da haben wir eben 
gesagt, daß wir das nicht brauchen können. 

, 

2.9.11. Im Zusammenhang mit der Frage, 
inwieweit die APAK die Leistungsverzeichnisse in 
einer Weise überarbeitet hat, daß die Zielsetzung, 
eine vollkommen neutrale Ausschreibung vorzu
nehmen, auch erreicht werden konnte, ist folgende 
Beurteilung der Ausschreibung durch den Bieter 
Suter & Suter, der mit dem Auftrag nicht betraut 
wurde, von Interesse: . 

Er schreibt auf Seite 5 seines Anbotes: 
Obwohl die durch die AKPE/APAK zur Verfü

gung gestellten Ausschreibungsunterlagen sehr 
systematisch und seriös erarbeitet worden sind, 
zeigt die Erfahrung, daß selbst die auf Grund iden
tischer Ausschreibungsunterlagen angebotenen Pla
nungsleistungen schwierig untereinander vergleich
bar sind, können doch die gestellten Aufgaben in 
unterschiedlicher Breite und Detailschärfe bearbei
tet werden. 

Wir sind deshalb bei unserrem Leistungsangebot 
davon ausgegangen, daß erforderungsgemäß ein 
'gewisser Mindestaufwand ermittelt werden kann, 
der gestattet, die ausgeschriebenenPlanungsarbei
ten befriedigend zu lösen; je nach angestrebter 
Detailbreite und -tiefe, je nach aktiver Mitarbeit 
der Benutzer können diese Mindestaufwendungen 
jedoch überschritten werden. 

Es erscheint uns deshalb unumgänglich, daß 
einerseits eine genaue Abgrenzung der im einzel
nen zu bearbeitenden Aufgabenbereiche und die 
sich daraus für Planer sowie Benutzer ergebenden 
Leistungen und Honorare gegebenenfalls vor Ver
tragsabschluß mit allen Beteiligten durchgespro
chen werden sollten, und daß andererseits die 
Pflichtenhefte im Laufe der Tätigkeit angepaßt 
werden. 

2.9.12. Eine weitere Beurteilung der Neutrali
tät der Leistungsverzeichnisse erfolgte im Rahmen 
der Einvernahme des Zeugen Becker, der verant
wortlich für das von der Firma Mediplan zur Erlan
gung des Betriebsorganisationsauftrages abgege
bene Anbot zeichnete: 

Dr. Feurstein:Es würde also bedeuten, daß Sie 
dieses An'gebot im wesentlichen formuliert haben? 

Becker: Ich habe es mit zwei Mitarbeitern in 
Hamburg formuliert. Ja. Ich bin Architekt, ich bin 
kein Betriebswirt. Deswegen mußte ich mich ande
rer Herren bei uns bedienen. 

Bergmann: Wenn Sie dem schon ausweichen, 
was ich durchaus verstehen kann, daß Sie sagen, 
das eine Anbot ist seriöser als das andere, so kann 
es ja auch sein, daß die Ausschreibung unseriös 
war. Haben Sie den Eindruck gehabt, daß Sie auf 

. etwas Bestimmtes zugeschnitten war? 
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Becker: Nein, den Eindruck hatte ich nicht, auch 
im nachhinein nicht,' daß Sie jetzt schon auf eine 
bestimmte Bietergruppe zugeschnitten war sondern 
eigentlich mehr so die Naivität ein bißchen eines 
Menschen, der damit anfängt. Das ist vielleicht 
jetzt eine etwas harte Aussage, aber ich weis, daß 
seinerzeit in Aachen solche Leistungen ausgeschrie
ben wurden und die Ausschreiber genauso. hilflos 
davorsaßen lind eigentlich das, was ausgeschrieben 
wurde, nochmals in Vertragstexte gegossen wurde, 
sich einfach mit der Realität nachher nicht mehr 
deckte. Und ich hatte auch hier den Eindruck, daß 
der Praxisbezug ein bißchen fehlte, bei dem was 
man wollte von den Bietern. 

2.9.13. Das Ko~trollamt kritisiert in diesem 
Zusammenhang, daß das von der AKPE ausge
schriebene Spektrum betriebsorganisatiorischer Lei
stungen, wegen der nicht ausreichenden Kenntnisse 
der Betriebsvorgänge im AKH, zu weit geraten ist. 
Mangels Vermeidbarkeit von Überschneidungen 
sich teilweise gegenseitig bedingender Teilleistun
gen, wäre hiedurch die Möglichkeit einer mehrfa
chen Verrechnung eines Planungskomplexes eröff
net worden. Daraus resultiere nach Meinung des 
Kontrollamtes eine Verteuerung der Planungslei
stung. 

Die AKPE erwiderte dazu, daß nur durch Ver
gabe einer umfassenden Betriebsorganisation 
sichergestellt werden könne, daß alle erforderlichen 
Leistungen abgedeckt sind und weder Bearbei
tungslücken noch Nachforderungen entstehen kön
nen. 

2.9.14. Einen weiteren Ansatzpunkt. für Kritik 
sieht das Kontrollamt in der Erstellung des Lei
stungsverzeichnisses derart, daß global einer jeden 
einzelnen Planungs einheit alle angeführten Einzel
leistungen zugeordnet werden und somit jede 
denkbare betriebsorganisatorische Leistung beim 
Anbieter abrufbereit bestellt wird. Wenn von die
sem Leistungsumfang - was anzunehmen ist -
nur ein wesentlich geringerer Teil in Anspruch 
genommen wird, wird erreicht, daß die tatsächlich 
benötigte Planungsleistung unverhältnismäßig teuer 
ist. Eine Integrierung sachkundiger Verueter des 
Anstaltenamtes in 'den Entscheidungsprozeß 'des 
Planers und Errichters hätte es demgegenüber 
erlaubt, einzelne gewünschte Beratungsleistungen 
von Betriebsberatungsunternehmungen entspre
chend ihrem tatsächlichen Bedarf zu konkretisieren 
und somit die Grundvoraussetzung für die Beurtei
lung sowohl der Brauchbarkeit der erbrachten Lei
stungen als auch deren Preisangemessenheit zu 
erfüllen. Zu der Ausschreibung der Totalplanung 
sei es jedoch gekommen, da die AKPE die Nutzer 
aus deren Verantwortlichkeit in der Angelegenheit 
Betriebsorganisationsplanung entlassen und diese 
Planung als ihre Aufgabe erachtet hat. Insbeson
dere die MA 17 hätte aber auf Grund ihrer Sach
kenntnis in der Lagd sein müssen, Problemlösungen 

für die Betriebsorganisationsplanung zu' finden, 
daher hätte sich die AKPE der entscheidenden Mit
wirkung der MA 17 .versichern müssen bzw. diese 
von den Aktionären fordern müssen. 

Die vo~ Kontrollamt zur Verbilligung der 
Betriebsorganisationsplanung geforderte Einbezie
hung der MA 17 wäre für die AKPE zum damali

, gen Zeitpunkt jedoch nicht realisierbar gewesen. 
Dazu fragte 

Ing. Nedwed: Eine große Rolle in allen unseren 
Diskussionen spielt die Betriebsorganisationspla
nung. Warum wurde die eigentlich nicht im Bereich 
der MA 17 durchgeführt? 

Dr. Stacher: Ich habe das schon mehrfach 
gesagt. Betriebsorganisationsplanung hätte man 
zweifelsohne vom Anfang des Baugeschehens an, 
also .von 1965 an, innerhalb der MA 17 aufbauen 
können, so ähnlich, wie wir es jetzt im Kranken
haus Ost machen, wobei wir - und das sage ich 
auch ehrlich - mit etwas Bauchweh begonnen 
haben, Beamte und Ärzte, die an sich mit Planung 
direkt noch nichts gehabt haben, in diese Betriebs
organisationsplanung einzubinden; es hat sich bis 
jetzt sehr gut bewährt. Hätte man damals eine 
Gruppe errichtet und sie entsprechend ausgebildet 
und Fachleute zugezogen, daß also eine Betriebsor
ganisationsplanung parallel entstanden wäre, so 
wäre es sicherlich möglich gewesen, innerhalb der 
MA 17 eine Betriebsorganisationsplanung zu 
machen. 

Es war aber so, daß 1971, 1972, 1973 sowohl 
mein Vorgänger als auch ich 1974 gesagt haben: Im 
jetzigen Stadium, ist es einfach nicht mehr möglich, 
die Betriebsorganisationsplanung im Rahmen der 
Stadt zu machen oder im Rahmen der MA 17, denn 
wir haben weder über das entsprechend ausgebil
dete Personal, weder funtionell noch quantitativ 
verfügt, und es wäre völlig unmöglich gewesen, in 
einem Zeitpunkt, in dem wir außerdem noch das 
ganze SpitalsweseIl zu reorganisieren begonnen 
haben, aus dem an sich mangelhaft vorhandenen 
Personal jetzt noch Personal herauszuziehen und 
eine Betriebsorganisationsplanung eines derartig 
großen Baues - das ist ja kein Wochenendhaus, 
sondern das ist ein Riesenbau - zu organisieren, 
abgesehen davon, daß niemand Ausgebildeter vor
handen war. Und aus diesem Grund war es zu dem 
Zeitpunkt völlig unmöglich, eine Betriebsorganisa
tionsplanung von der MA 17 aus durchzuführen. 

Ich glaube, das muß heute jeder einsehen. Es ist 
auch heute nicht möglich, die Betriebsorganisa
tionsplanung allein zu machen. 

Ich möchte nochmals in dem Zusammenhang 
darauf hinweisen: Das ist ja kein Krankenhaus wie 
das Lainzer Krankenhaus oder das Krankenhaus 
Ost, hier kommen ja für die Betriebsorganisations
planung ganz andere Fakten außerdem noch zum 
Tragen: Bau von Hörsälen, Bau für die Lehre, 
Elektronenmikroskopisches Zentrum, die zusätzli
che Situation der Forschung, die ja in den anderen 
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Spitälern nicht gegeben ist. Und wenn heute 
manchmal gesagt wird: Ja man hätte das alles 
machen können, weil hier die Beamten vorhanden 
sind oder das Personal vorhanden ist, das imstande 
ist, beziehungsweise das Erfahrung hat auf dem 
Krankenhaussektor, so muß ich nur einmal sagen: 
Dieses Allgemeine Krankenhaus ist nur zum Teil, 
vielleicht geschätzt zur Hälfte, ein Krankenhaus 
und zum anderen Teil eben eine Forschungs- und 
Lehrstätte. 

Ing. Nedwed: Herr Stadtrat! Inwieweit waren 
Sie über. den Vergabeablauf der Betriebsorganisa
tionsplan~ng an die ABO informiert? 

Dr. Stacher: Im Detail war ich über den Verga
beablauf ,nicht informiert, sondern es war folgen
des: Wir haben natürlich sehr gedrängt, und zwar. 
auf Wunsch des Professorenkollegiums, in unseren 
Sitzungen gedrängt, daß eben die Betriebsorganisa
tionsplanung rasehest in Angriff genommen wird, 
aus dem einfachen Grund, weil wir befürchtet 
haben, wenn die Betriebsorganisationsplanung zu 
spät einsetzt, daß wir dann bei der Inbetriebnahme 
Schwierigkeiten haben. Das ist eine Furcht, die sich 
eigentlich die ganzen Jahre durchgezogen hat. 

2.9.15 Auch aus. der Aussage Bürgermeister 
Gratz' ergaben sich die mangelnden Möglichkeiten 
der AKPE, eine Mitwirkung der Nutzer zu errei
chen. 

Dr. Steger: Herr Bürgermeister! Zur Betriebsor
ganisationsplanung: Da hat es verschiedenste politi
. sehe Vorschläge gegeben, wie das weiter gemacht 
werden soll. In welchem Gremium, haben Sie in 
Erinnerung, sind die politischen Entscheidungen 
vorbesprochen worden, daß es außer Haus verge
ben wird? 

Gratz: Mit "außer Haus" meinen Sie; jetzt 
"außer AKPE". 

Dr. Steger: Daß es nicht von Magistratsbedien
steten direkt durchgeführt wird, sondern daß das 
marktwirtschaftlich, wenn man so will, vergeben 
wird. 

Gratz: Kurz zusammengefaßt: diese Beratung zu 
Beginn der Amtsperiode - ich glaube, es muß im 
ersten Quartal 1974 gewesen sein -, die ich, wie 
gesagt, einberufen hatte, damit jeder Amtsführende 
Stadtrat dort vor allen anderen Amtsführenden 
Stadträten seine Darstellungen über Probleme des 
Ressorts· up.d kommende Arbeit gibt. Hier hat 
erstens Professor Stacher deponiert- meines Wis
sens sogar .mit einer schriftlichen Arbeitsunterlage 
-, wie notwendig es ist - ich wiederhole mich -, 
rasch zu I:iner Betriebsorganisationsplanung zu 
kommen, weil seiner Ansicht nach, wie sich ja rich
tig zeigt, keine vorliegt. 

Dr. Steger: Herr Zeuge! Ich will bitte vor allem 
gern wissen : Welche Gremien haben in welcher 
Abfolge die Entscheidung dafür getroffen? 

Gratz: Ich darf das kurz sagen. Ich glaube, es ist 
nur zusammenhängend verständlich. 

Meiner Erinnerung - Anfang 1974 - hat Pro
fessor Stacher berichtet. Sowohl seine Überlegung 
als auch natürlich unsere war - oder wenn Sie so 
wollen, meine Gegenfrage; so etwas findet ja nicht 
formalisiert statt -: Ist es möglich, das selbst zu 
machen? Beispiel: Ihr habt ja auch die Betriebsor
ganisationsplanung für die Rudolfsstiftung im 
wesentlichen gemacht! 

Seine Antwort: Mit dem Personal, das er derzeit 
zur V erfüg~ng hat - und bei Aufstockung wüßte 
er nicht, wo er das Fachwissen hernehmen soll -, 
ist es ihm ausgeschlossen, mit Hilfe der Magistrats
abteilung, wie er sie als Stadtrat im Spätherbst 1973 
übernommen hat, ein~ Betriebsorganisationspla
nung für Spital plus Universitätsklinik dieser Grö
ßenordnung zu machen. 

Daher ist zu diesem Zeitpunkt, 1974, einfach 
besprochen worden: Wie kommt man an das Fach
wissen heran? Kann man die Leute selbst anstellen? 

Und damals ist - ich glaube, mich zu erinnern 
- berichtet worden, daß es höchstwahrscheinlich 
- es ging damals noch um die Stadt Wien -, nicht 
möglich sein wird, für eine Aufgabe" die ja noch 
dazu nicht für ein ganzes Berufsleben durchzufüh
ren ist, sondern eben für die Zeit der Betriebsorga
nisationsplanung von seiten der Stadt Wien, die 
notwendigen Fachleute, von denen es einige Dut
zend in Europa geben soll, wie gesagt wurde, anzu
stellen. Das heißt, es ist damals grundsätzlich 
gesagt worden, es wird wahrscheinlich notwendig 
sein, die Planungsarbeiten außer Haus zu vergeben . 
Das war zu diesem Zeitpunkt. 

Dr. Steger: Vom Stacher Ihnen persönlich 
gesagt? 

Gratz: Dort in diesem Kreis, daß es sicher not
wendig sein wird, das zuerst nach. außen zu verge
ben. 

Dr. Steger: Und welches Gremium hat das dann 
formell entschieden? 

Gratz: Entschieden hat das kein Gremium, weil 
es, zumindest meines Wissens, zu einer Vergabe der 
ganzen Betriebsorganisationsplanung vor Grün
dung der AKPE dann ja auch nicht mehr gekom
men ist. Es war das daher sozusagen eine Tour 
d'horizont über das Ressort, was in den nächsten 
Jahren zu entscheiden sein wird. Die Entscheidung 
über die Auswärtsvergabe und an wen ist dann in 
diesem . Gremium und auch in keinem sonstigen 
Gremium, politischen Gremium, oder anderen, dem 
ich angehöre, diskutiert oder entschieden worden. 

2.9.16. Die ausschließliche Bezugnahme des 
Kontrollamtes auf die Nichtmitwirkung der MA 17 
an der BOP fußt auf der Tatsache, daß das Kon
trollamt die Möglichkeiten einer Mitwirkung des 
Universitätsbereiches an der BOP nicht überprüfen 
konnte. 
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Tatsache-ist, daß auch die Nutzerseite "Universi
tät" eine Mitwirkung an der Betriebsorganisations
planung nicht in Erwägung gezogen hatte, vielmehr 
wurde es als Selbstverständlichkeit aufgefaßt, daß 
diese durch die AKPE durch Vergabe an Dritte 
erstellt werden sollte. 

2.9.17. Generaldirektor Dr. Kraus verwies vor 
dem Ausschuß darauf, daß die AKPE die Leistung 
seitens der Betriebsorganisationsplaner erst dann 
als erbracht 'ansieht, wenn dazu das "placet" der 
Nutzer vorliegt. Die Betriebsorganisationsplaner 
haben daher Abstimmungsgespräche mit den Nut
zern zu führen. Dies ist jedoch, wie Stadtrat Dr. 
Stacher in seiner Zeugenaussage klarstellt, nicht 
Mitwirkung im Sinne der Vorstellungen des Kon
trollamtes: . 

Dr. Stacher: Daß das meine Meinung war? Die 
Meinung habe ich ja auch immer vertreten. Wir' 
hätten das qualifizierte Personal nicht in genügen
dem Maße gehabt - und wir haben es auch nicht 
nicht -, um allein die Betriebsorganisationspla
nung zu machen. ' 

Dr. Steger: Aufgrund dessen sind nämlich die 
Ausschreibungsbedingungen geändert worden. 
Vorher war ja vorgesehen, daß es da Mitarbeit gibt. 
Es wurden also die Ausschreibungsbedingungen 
geändert. Darum ist das nämlich so wesentlich. 

Dr. Stacher: Über diese Änderung der Ausschrei
bungsbedingungen bin ich nicht informiert, aber 
Mitarbeit natürlich im Rahmen der V<>rgaben, die 
wir ganztägig in größerer Zahl zur Verfügung stel
len können. Wir hätten es rein personell tatsächlich 
nicht. 

Dr. Steger: Ja, es heißt nämlich im Kontrollamts
bericht; Seite 384, daß deswegen die Ausschrei
bungsbedingungen geändert werden sollten: Es 
sollte nunmehr mit keiner Mitarbeit der Nutzer, 
aber auch der AKPE gerechnet werden. 

Und das ist -die Begründung, warum die ganze 
Betriebsorganisation sich so teuer darstellt, denn 
die sagen, ja bitte, wenn die mitgearbeitet hätten, 
wäre es viel billiger gekommen. Ich darf auch 
sagen, der Herr Magistratsdirektor hat hier am 
Zeugensessel gesagt, die Mitarbeit wäre möglich 
gewesen. 

Dr. Stacher: Herr Vorsitzender! Ich glaube, daß 
das hier jetzt falsch zitiert ist, nämlich Mitarbeit in 
dem Sinne, was die Spitalsorganisation reines Spital 
anbelangt, hat ja die MA 17 die ganzen Jahre auch 
geleistet, und es war ja eine Diskussion zwischen 
der AKPE und mir über die Möglichkeit der Teil
nahme an Planungsgesprächen. Es wurde mir an 
Hand des Computerausdruckes eindeutig nachge
wiesen, daß in dem Jahr - ich glaube, es war 1977 
oder 1976 - eben 2000 Planungsgespräche mit 
den Mitarbeitern der MA 17 gehalten wurden. Und 
es wurden in Wirklichkeit viele Planungsgespräche . 
geführt. Aber das ist ja das Entscheidende für die -

Betriebsorganisation und für die spätere Inbetrieb
nahme, die Planung im Detail, und hier hat die 
MA 17 mitgearbeitet. 

Dr. Steger: Dann heißt das aber, daß Sie mir 
sagen, das war zu teuer bei der Betriebsorganisa
tion, denn da hat eh die Magistratsabteilung mitge
arbeitet. Da bin ich auch gerne einverstanden, wenn 
Sie mir das jetzt sagen. Sie sagen als Begründung, 
daß jemand mitgearbeitet hat und daß es deswegen 
so teuer ist. Wenn Sie mir jetzt sagen, 
2 000 Gespräche mit der Magistratsabteilung und 
die haben so viel mitgearbeitet . . . Sie können es 
sich aussuchen, nicht ich gebe Ihnen die Antwort 
vor. 

Dr. Stacher: Herr Vorsitzender! Man müßte ein
mal klären, was Mitarbeit ist in der Diskussion, aus 
dem einfachen Grund: Mitarbeit, Zielvorgaben und 
ÜberPrüfungen von Vorschlägen, das hat die 
MA 17 gemacht. Ausarbeitungen der Vorschläge 
hat die MA 17 nicht gemacht und hat auch kein 
Personal dazu gehabt. Und das ist der Unterschied 
zwischen Mitarbeit, das liegt an dem falschen Aus
druck Mitarbeit: Ausarbeitungen sicher nicht, Kon
trolle der ausgearbeiteten Grundlagen selbstver
ständlich schon, und das ist bei mir ebenfalls eine 
Mitarbeit. ' 

2.9.18. Während die MA 17 für diesen 
Abstimmungsvorgang kostenlos Eigenpersonal ein
setzt, somit ihre Kompetenz für die Betriebsorgani
sationsplanung anerkennt, betrachtet die Universi
tät auch den Abstimmungsvorgang als Durchfüh
rung von Fremdaufgaben, was aus der Tatsache der 
Honorierung des hiefür eingesetzten Universitäts
personals durch die AKPE zu ersehen ist. Die noch 
ausstehende zweite Phase der Betriebsorganisa
tionsplanung soll jedoch unter Mitwirkung beider 
Nutzer vonstatten gehen. 

2.9.19. Zu dem Fragenbereich"Unwirtschaft
lichkeit der Totalausschreibung" nimmt auch Univ. 
Prof. Dr. Aicher in seinem Gutachten Stellung 
(Seite 68): 

War aber von vornherein klar, daß der konkrete 
Leistungsinhalt letztendlich nur in einzelnen Bieter
gesprächen festzulegen war, war auch die Aus
schreibung aller erdenklichen BO-Planungsleistun
gen ungefährlich. Tatsächlich wurde dann ja auch 
in den Gesprächen mit der ABO bei Aushandlung 
des Leistungsvertrages eine Reduktion des Lei
stungsinhaltes vorgenommen. Es ist daher von 
vornherein verfehlt, werln das Kontrollamt meint, 
daß durch die alle erdenklichen Planungsleistungen 
umfassende Ausschreibung bereits all diese Leistun
gen "abrufbereit bestellt" wurden. 

2.10. VORGÄNGE BIS ZUR GENEHMI
GUNG DER VERGABE AN DIE ABO 

2.10.1. Nach dem Verhandlungsprotokoll der 
AKPE über die Anbotseröffnung am 31. Oktober 
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1977 langten von sechs Unternehmungen Anbote 
rechtzeitig ein. D<ts Anbot der Firma Kearney ging 
erst nach Ablauf der Anbotsfrist ein und enthielt 
lediglich eine Leistungsbeschreibung ohne Preisan
gabe. Es wurde deshalb von vornherein ausgeschie-
den. . 

2.10.2. Der bei der AKPE bei einer Angebots
abgabe übliche Vorgang stellt sich so dar, daß am 
Abgabetag in der PosteinlaufsteIle eine Verhand
lungsschrift aufgelegt wird, in der die einlangenden 
Anbote der Reihe nach mit Datum und Stunde 
maschinschriftlich von einem Bediensteten der 
PosteinlaufsteIle festgehalten werden. Außerdem 
wird die Abgabeieit auf dem Briefumschlag- festge
halten, das Datum nur, wenn der tatsächliche 
Abgabetag mit dem festgelegten Abgabetag nicht 
übereinstimmt. _ 

Der Rechnungshof stellt fest, daß die Anbote 
verschlossen in die Direktion gebracht worden sind, 
und die Anbotseröffnung von den V orstandsdirek
toren Dipl.-Ing. Winter und Dr. Schwaiger zwar 
kommissionell, aber ohne Zuziehung weiterer Zeu
gen durchgeführt wurde. 

Der Zeuge Parzer erklärte, es sei vom Vorstand 
eine gemeinsame Anbotseröffnung vereinbart wor
den. Er selbst sei jedoch dazu zu spät gekommen. 

2.10.3. Die ÖNORM A 2050 führt zur Eröff
nung der Angebote unter Punkt 4.21 aus: 

Die Angebote sind am festgesetzten Ort und zur 
festgesetzten Zeit· zu öffnen. Die Eröffnung hat 
womöglich kommissionell, zumindest aber in 
Anwesenheit eines Zeugen zu erfolgen. Die Bieter 
sollen nach öffentlicher Ausschreibung grundsätz-

.lich, nach beschränkter Ausschreibung in der Regel 
berechtigt l sein, an der Eröffnung teilzunehmen. 

2.10.4 .. Während der Rechnungshof diesen 
Vorgang als unüblich empfand, wurde seitens der 
AKPE die Vorgangsweise dahingehend interpre
tiert, daß die Sorgfaltspflicht der V orstandsmitglie
der einen Hinweis auf die Unüblichkeit der Vor-, 
gangsweise nicht rechtfertigt. 

2.10.5. Der Zeuge Kandutsch erklärt zum 
geschilderten Vorgang 

"die Herren haben sich damit einem Verdacht 
ausgesetzt, den einer niemals auf sich lädt, der den 
Begriff Manager zu Recht trägt". 

2.10.6. Das Anbot der ABO wurde laut der 
handschriftlichen Eintragung Schwaigers in der 
Verhandlungsschrift am 24. Oktober 1977 abgege
ben,. das zugehörige Begleitschreiben ist jedoch mit 
28. Oktober 1977 datiert. Der Zeuge Rumpold 
erklärte dazu, daß die ABO dieses Begleitschreiben 
am 28. Oktober geschrieben habe. Ferner habe die 
ÖKODATA das Angebot am Ende der Ausschrei
bungsfrist, also am 28. Oktober 1977 abgegeben. 

2.10.7. Seitens des Kontrollamtes blieb der 
Vorgang der Anbotseröffnung ohne jede Kritik. 
Ausdrücklich dazu befragt erklärt Dr. Delabro. 

Dr. Delabro: Ich kenne die Kritik vom Rech
nungshof, ich weiß, daß sich diese Kritik in unse
rem Bericht nicht findet. Ich sage auch nachher, 
obwohl die Kritik des Rechnungshofes jetzt hier 
liegt, daß ich diesem Umstand, das heißt also, wir 
diesem Umstand nicht die Bedeutung beigemessen 
haben, denn wenn auch hier zwei V orstandsmit
glieder ... , muß ich doch an und für sich von vorn
herein den Grundsatz aussprechen und die Über
zeugung haben, daß diese Vorstandsmitglieder das 
Vertrauen genießen, daß also hier diese Anbotser
öffnung ... , und diese Anwesenheit von zwei Vor
standsmitgliedern ist uns also ausreichend erschie
nen. 

Dr. Gradischnik: Also halten Sie die Anbotser
öffnung für korrekt? 

Dr. Delabro: Ja, ich bleibe auch dabei! 

2.10.8. Bei Anbotseröffnung wurden somit zu 
berücksichtigende Anbote der Firmen Suter & 
Suter, Agiplan (Teilanbot), Mediplan, Hospital
plan, Institut für Funktionsanalyse und ABO, fest-
gestellt. . 

2.10.9. Das IFH legte ein Anbot über einen 
Beratungszeitraum von 8,6 Jahren mit einem Pau
schalhonorar von 172,5 Mio S. 

2.10.10. Das Anbot der ARGE BO, die sich aus 
DKI, ÖKODATA, Prof. Dr. Riethmüller und 
einem noch nachzunennenden Gesellschafter 
zusammensetzte, sah für einen 10jährigen Pla
nungszeitraum ein Pauschalhonorar für die Lei
stungsgruppen 1 bis 6 von 349,44 Mio S einschließ
lich der Einführung einer Kostenrechnung vor. 

Über die Erstellung des Anbots der ABO liegen 
widerspruchsvolle Zeugenaussagen vor. Laut dem 
Zeugen Rumpold hätten Böhm und Scharmüller 
das Anbot in sachlicher Hinsicht erstellt. Das 
Honorar hätten Rumpold und Bauer zusammen I 

mit den Partnerfirmen berechnet. Laut dem Zeugen 
Scharmüller war es Böhm; laut dem Zeugen Wilf
ling waren es Rumpold und Keldenich vom DKI, 
welche das Angebot erstellt hätten. 

Er, Wilfling, sei nicht dabei gewesen. Der Zeuge 
Bauer hingegen "würde annehmen, daß Wilfling 
am Angebot selbst mitgearbeitet hat". 

Wie nahezu alle Bieter hielt sich auch die ABO 
bei ihrem Anbot nicht an das Leistungsverzeichnis 
der AKPE. Dieses erschien ihr nur schwer nach
vollziehbar und außerdem nicht sinnvoll. 

Laut Aussage des Zeugen Rumpold war es für 
ihn erkennbar, daß es sich dabei um eine 
beschränkte· Ausschreibung handelte. 

Die ABO forderte in ihrem Anbot unter anderem 
die Einführung einer Projektorganisation auf seiten 
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der beiden Nutzer Bund und Stadt Wien. Die Nut
zer sollten einerseits Auskunftspersonen nennen, 
andererseits ein Arbeitsteam von zehn bis zwölf 
Leuten abstellen. Bei der damaligen Projektorgani
sation würden nach Ansicht der ABO 10 Prozent 
ihrer Kapazität für Projektkoordination, 38 Pro~ 
zent - wegen ungenügend koordinierter und 
mehrgleisiger Information der Bauherrn und Nut
zer - für Information, Gespräche usw. und 
52 Prozent für die eigentliche produktive Planungs
arbeit verwendet werden müssen. 

Der Anteil für Gespräche usw. konnte nach Auf
fassung der ABO nur durch eine Straffung der Pro
jektorganisation auf Bauherren- und Nutzerseite 
gekürzt werden. 

2.10.11. Der Honorarberechnung wurden drei 
Personalkategorien für einen Mannmonat mit je 
116000 S, 100000 Sund 84000 S zugrunde 
gelegt. 

Unter Annahme eines 10jährigen Planungszeit
raumes wurde das schon angeführte Pauschalhono
rar von 349,44 Mio Seinschließlich der Einführung 
einer allerdings nicht ausgeschriebenen Kosten
rechnung ermittelt. Hiezu kam ein allgemeines 
Nebenkostenpauschale in Höhe von 15 Prozent, 
sowie weit~re 4 Prozent für zusätzliche Nebenko
sten. 

Die Höhe des Gesamthonorars von 
415833600 S wurde mit erhöhten Aufwendungen 
wegen verspäteten Beginns der BOP, Fehlens der 
Vertreter der zukünftigen Betreiber usw. begrün
det. Für den Fall der Beauftragung mit der Gesamt
leistung wurde ein Nachlaß von 5 Prozent angebo
ten und überdies auf das mögliche Entfallen der 
Einführung der Kostenrechnung hingewiesen. Sub
unternehmer und deren Leistungen führte die ABO 
im Anbot nicht an. 

2.10.12. Das Angebot der AGIPLAN ging von 
vornherein davon aus, daß die BOP von mehreren 
Unternehmungen abgewickelt werden sollte. Dem
gemäß hatte der Bieter die Einladung zur Aus
schreibung so verstanden, daß seine Leistung bloß 
eine Ergänzung der Aktivitäten der übrigen Bieter 
darstellen sollte. 

Laut dem Zeugen Wojda hätte die AGIPLAN 
die BOP nie allein machen können. Sie hätte immer 
Partner gebraucht. Da eI:, W ojda, keine sinnvolle 
Möglichkeit gesehen hätte, einen solchen Partner 
zu finden, hätte er ein Teilangebot über Leistungen 
in Höhe von 63,36 Mio S zuzüglich 8 Prozent 
Nebenkosten abgegeben. 

2.10.13. Die Mediplan bot einen Großteil der 
Leistungen auf Nachweis an, sodaß sich das Pau
schalhonorarvon 53,81 Mio S nur zum Teil auf die 
ausgeschriebenen Leistungen bezog. 

2.10.14. Seitens der Firma Suter & Suter wur
den die Leistungsgruppen 1 bis 6 über einen Zeit-

raum von acht Jahren mit einem Pauschalhonorar 
von 380 Mio Sausschließlich Informationssystem 
angeboten. 

2.10.15. Das Anbot der Firma Hospitalplan 
lautete auf 290 192 Mio S. 

2.10.16. Die Prüfung der Anbote erfolgte 
durch die APAK. Am 13.Dezember 1977 lieferte 
die AP AK die eigentliche Auswertung der Ange
bote im Hinblick auf den Ausschreibungstext. 

Bei Beurteilung der Angebote wurde nach fol-
genden Kriterien vorgegangen: 

Kurzdarstellung des Angebotes, 
Umfang und Inhalt d~r angebotenen Leistungen, 
Vergütung (Honorar, Nebenkosten, Mannl 

Monatssätze, Gleitung), 
weitere Ausschreibungsbestimmungen (Arbeits

gemeinschaften, Subunternehmer, Referenzen, Mit
arbeiter), 

Projektabwicklung (Vorstellung der Projektor
ganisation zur Projektabwicklung, Arbeits- und 
Terminprogramm) und 

rechtliche Bestimmungen. 

2.10.17. Nach den Kriterien erfolgte ein 66 Sei
ten umfassender, genauer Vergleich jedes der sechs 
Angebote mit den Bestimmungen und den Bedin
gungen der Ausschreibung. Den Abschluß der Aus
wertung der Anbote bildete eine "Zusammenfas
sung und Empfehlung", in der die APAK feststellte, 
daß in nahezu allen Anboten teilweise vom Lei
stungsverzeichnis abgegangen worden sei, was die 
Auswertung wesentlich erschwerte. Für einen Ver
gleich der Anbote wäre nach Meinung der APAK 
unbedingt zweckmäßig,· neben den Leistungsinhal
ten und Honorarsummen auch auf eine Reihe wei
terer Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen. Solche 
Gesichtspunkte sah die APAK insbesondere - und 
zwar auf Grund des Termindruckes, der auf dem 
gesamten Projekt lastete -. in ,~vorhandenen 
Kenntnissen über das bestehende AKH bzw. Pro
jektkenntnissen im Hinblick auf den Neubau AKH 
sowie Möglichkeiten einer harmonischen Überfüh
rung des geistigen Inhaltes der ORP-Planung in 
den späteren Betrieb". Dabei sollten auch "volks
wirtschaftliche Erwägungen" und die Forderung 
nach möglichst hoher Planungsqualität Beachtung 
finden. Zusammenfassend stellte die APAK fest, 
daß es nach der Auswertung der Anbote nicht 
zweckmäßig erscheine, die Bearbeitung des gesam
ten Leistungsvolumens einem Bieter allein zu. über
tragen und schlug vor, eine neue Arbeitsgemein
schaft unter Berücksichtigung der Planungsschwer
punkte der einzelnen Bieter zusammenzuführen, 
um eine optimale Leistungserbringung für das 
gesamte Projekt sicherzustellen. Dabei sollte das 
Leistungsvolumen des künftigen Betriebsorganisa
tionsplaners hinsichtlich der Sachmitteleinrichtun
gen und -ausstattung gegenüber den übrigen Pla-
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'nern und der APAK stärker präzisiert bzw. noch 
detaillierter abgegrenzt werden. 

2.10.18. Der Zeuge Zippe, als zuständiger 
APAK-Sachbearbeiter, erklärte dazu, die ABO 
allein wäre nach Meinung der APAK nicht geeignet 
gewesen" das ganze Leistungsspektrum abzudek
ken. Die ,neue ARGE sollte daher aus allen Anbie
tern zusammengeführt werden. 

2.10.19. In diesem Zusammenhang fragte auch 

Dr. Steger: Es hat aber die APAK den Stand
punkt gehabt, daß eine neue Arbeitsgemeinschaft 
gebildet werden sollte. Warum ist dieser Stand
punkt nicht zum Tragen gekommen? 

Dr. Schwaiger: Das erschien uns nicht notwen
dig. Es ist ja auch nicht präzisiert seitens der 
APAK, inwiefern, es ist dieser Ratschlag nur sehr 
vage oder diese Meinung und wir waren der Mei
nung, daß durch alle diese Firmen, durch diese vier 
Firmen, alle Arbeitsbereiche oder Leistungsbereiche 
ausreichend abgedeckt waren und daher keine Not
wendigkeit bestand, ... 

Dr. Steger: Hatte da die APAK irgendeine Kom
petenz bei der Mitentscheidung? 

Dr. Schwaiger: Die APAK hatte die Kompetenz, 
erstens das Angebot zu prüfen von der V ollständig
keit her, von der Vollständigkeit des Leistungsum
fanges her, sie hatte die Aufgabe die Preisangemes
senheit zu prüfen. 

I Dr. Steger: Jetzt sagen Sie, die APAK hatte die 
Kompetenz zu prüfen, ob die Vollständigkeit gege
ben ist. Jetzt sagt Ihnen diese APAK, daß sie der 
Meinung ~st, daß das nicht der Fall ist. Warum 
gehen Sie ~ann darüber hinweg? 

Dr. Schwaiger: Ich habe gerade gesagt, daß die 
APAK sehr wohl eine Sachmeinung zu äußern hat; 
nur ist diese Sachmeinung ... 

Dr. Steger: Die Kompetenz hatte die APAK, das 
haben Sie gerade gesagt, zu prüfen, ob die Voll
ständigkeit des Leistungsverzeichnisses gegeben ist. 

Dr. Schwaiger: Sagen wir, Kompetenz in dem 
Sinne, daß sie die Befugnis hatte und die Aufgabe, 
aber die AKPE war ja nie, nicht nur in diesem Fall, 
sondern auch in anderen Fällen, an die V orstellun
gen der APAKgebunden. Wir hatten uns sehr kri
tisch mit der Schlüssigkeit dieser Ratschläge ausein
anderzuset~en, und es ist oft vorgekommen, daß 
wir zu einem anderen Ergebnis, zumindest zum 
Teil, gekommen'sind .. 

Dr. Steger: Wozu braucht man dann die APAK 
überhaupt? Wenn man dann in einer solchen Frage 
über sie hinweggeht? Sie bekommt ja auch relativ 
viel Geld für ihre Tätigkeit. 

Dr. Schwaiger: In Einzelfällen kann ich mich 
nicht voll einer Meinung meines Sachverständigen 
anschließen ... 

Dr. Steger: In Einzelfällen, aber das ist eine ganz 
wesentliche Frage, ob das Leistungsverzeichnis vom 
Anbieter erfüllt wird oder nicht? Wenn der sagt, er 
erfüllt es nicht, dan geht er doch nicht ohne längere 
Diskussion und ohne Rückendeckung als V or
standsmitglied vor allem, Herr Zeuge, darüber hin
weg. Haben Sie sich nirgends die· Rückendeckung 
für Ihre Meinung geholt? Haben Sie nirgends 
Rücksprache gehalten? Vor der Aufsichtsratsent
scheidung am i2. April? 

Dr. Schwaiger: Wir haben nicht Rü~kfrage 
gehabt. Meistens hat sich das so abgespielt, daß wir 
versucht haben, unterschiedliche Meinungen mit 
der APAK auszudiskutieren. 

Dr. Steger: Das ist doch nicht ausdiskutiert, 
wenn die APAK sagt, sie hat eine andere Meinung, 
und Sie setzen Ihre Meinung durch. 

Noch einmal Herr Zeuge: Ich frage Sie, ob Sie 
sich als Geschäftsführer abgesichert haben, indem 
Sie sagten: Wenn wir über die APAK in der Frage 
hinweggehen, dann reden wir zum Beispiel mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden bereits vorher. 

Dr. Schwaiger: Wir haben uns nicht nur von dem 
Gedanken der Absicherung leiten lassen, sondern 
wir haben eben den unserer Meinung nach richti
gen Vorschlag vorgebracht. Ob das richtig ist oder 
nicht, zeigt sich dann am Ergebnis. Das Ergebnis ist 
doch derart, daß erstens alle Leistungsbereiche 
abgedeckt waren, das die Leistungen' in Ordnung 
sind, und im nachhinein kann man das doch' um so 
besser beurteilen. 

2.10.20. Das Kontrollamt vertritt zu dieser 
Phase des Vergabeverfahrens die Auffassung, daß 
trotz V erpflichtun.~ der AKPE und AP AK zur 
Anwendung der ONORM A 2050 gegen deren 
Vorschriften verstoßen wurde und daß schließlich 
überhaupt - anstatt wegen zugegebener, weitge
hender Unvergleichbarkeit der Anbote nach der 
ÖNORM A 2050 die Ausschreibung aufzuheben 
und zu wiederholen - die Auswahl des Bestbieters 
nicht mehr allein auf Grund der Angebote, sondern 
auch nach anderen Gesichtspunkten erfolgte, 
wodurch die Möglichkeit der ungleichmäßigen 
Behandlung der Bieter eröffnet wurde. 

Das Kontrollamt konzediert aber das Zutreffen 
der Tatsache, daß auf dem Projekt infolge weiter
gehender Planungs- und Bauleistung Termindruck 
lastete und eine Aufhebung der Ausschreibung 
daher zu unabsehbaren weiteren Verzögerungen 
des Planungs- und Baugeschehens geführt hätte. 

Das Kontrollamt wiederholt hier allerdings den 
Hinweis, daß es verabsäumt wurde, die ORP und 
die BOP als einheitliche Leistung auszuschreiben. 

2.10.21. Mit diesen Feststellungen setzt sich 
auch Univ.-Prof. Dr. Aicher in dem von ihm erstell
ten Gutachten auseinander: 

Die vom Kontrollamt festgestellten Verletzungen 
der ÖNORM A 2050 bauen darauf auf, daß die 
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AKPE die umfassende BO-Planung im Wege der 
beschränkten Ausschreibung hätte vergeben müs
sen. Dagegen wurde im Gutachten unter IU, C 
nachgewiesen, daß die AKPE ~u einer freihändigen 
Vergabe berechtigt war und die von ihr vorgenom
mene beschränkte Ausschreibung infolge der 
Unmöglichkeit einer erschöpfenden Beschreibbar
keit von Planungsleistungen dieser Kategorie nur 
den Zweck haben konnte, für die von allen Anfang 
an geplanten Verhandlungen mit den BO-Planem 
eine gewisse Vergleichsbasis über deren Leistungs
kapazität, über deren Vorstellung zur Projektor
ganisation und vor allem über die in Rechnung zu 
stellenden Kostenfaktoren zu erhalten. Ihrem 
Zweck nach war daher die beschränkte Ausschrei
bung nichts anderes als ein "Einholen mehrerer 
Angebote" im Sinne des Punktes 1,4~~ ÖNORM 
A 2050, das die AKPE im Interesse des Wettbe
werbsprinzips -...:. soweit als ~ möglich - mit den 
Formalien einer beschränkten Ausschreibung 
durchgeführt hat. Zu mehr war sie aber nicht ver
pflichtet, sodaß sich die vom Kontrollamt festge
stellten Abweichungen von der ÖNORM nur aus 
der grundsätzlich verfehlten Sicht des Kontrollam
tes, die AKPE hätte eine Ausschreibung durchfüh
ren müssen, als Rechtsverletzung darstellen. 

Auf die zent~al erscheinen:d~n Vo~rfedes 
Kontrollamtes ist daher unter diesem Aspekt noch 
kurz einzugehen. . 

Das Kontrollamt betrachtet es als besonders 
schwerwiegenden Mangel, daß Punkt 3,25 
ÖNORM A 2050 nicht beachtet wurde. Danach 
darf im Angebot der vorgeschriebene Text des Lei
stungsverzeichnisses weder geändert noch ergänzt 
werden. Ebenso sei die ABO auch von anderen 
Bedingungen der Ausschreibung abg.ewichen, 
wodurch gegen Punkt 3,12, 1. Halbsatz ONORM 
A 2050 verstoßen worden sei, wonach sich der Bie
ter bei Erstellung des Angebotes an die Ausschrei
bung zu halten hat. Letzteren Verstoß ortet das 
Kontrollamt freilich verfehlterweise nur beim 
Angebot der ABO. In Wahrheit enthielten aber 
auch die Angebote der anderen Anbieter diesbeZi\g
liche Abweichungen. Es liegt nun auf der Hand, 
daß die Nichtbeachtung der ÖNORM-Bestimmun
gen durch die Bieter nicht der AKPE zum Vorwurf 
gemacht werden kann. Vorzuwerfen wäre der 
AKPE nur, daß sie daraus nicht die entsprechenden 
Konsequenzen gezogen hat. Die Konsequenz hätte 
sein müssen, daß das Anbot der Bieter, die von den 
Ausschreibungsbedingungen abgewichen sind, 
gemäß Punkt 4,51 ÖNORM A 2050 von vornher
ein auszuscheiden gewesen wäre. Da indessen nicht 
nur die ABO allein, sondern sämtliche Bieter von 
den sonstigen Ausschreibungsbedingungen mehr 
oder minder stark abgewichen sind, hätten sämtli
che Anbote ausgeschieden werden müssen und 
nicht nur das Anbot der ABO, wie dies das Kon
troll amt erst im Zusammenhang mit der Frage der 
mangelnden Gewerbeberechtigung einzelner 
ARGE-Mitglieder (Verstoß gegen Punkt 1,32 und 

4,32) fordert. Damit wäre aber die Ausschreibung 
aufzuheben gewesen. In der Tat zieht das Kontroll
amt die Konsequenz auch bei der Frage der Abwei
chung aller Bieter vom vorgegebenen Leistungsver
zeichnis, mit der Folge, daß nach Ansicht des Kon
troll amtes eine neuerliche Ausschreibung geboten 
gewesen wäre. Hiezu ist aber schon dargelegt wor
den, daß selbst unter der Annahme, daß die AKPE 
hätte ausschreiben müssen, eine neuerliche Aus
schreibung von der ÖNORM A 2050 nicht gefor
dert wird, wenn der Tatbestand des Punktes 1,4331 
oder des Punktes 1,4338 ÖNORM A 2050 gegeben 
ist, die wie oben dargelegt, in concreto beide erfüllt 
waren. Hiefür muß es aber gleichgültig sein, ob die 
Ausschreibung wegen der Abweichung aller Bieter 
von der Leistungsbeschreibung - wie auch das 
Kontrollamt annimmt - oder wegen der Abwei
chung von den sonstigen Ausschreibungsbeaingun
gen durch alle Bieter hätte erfolgen müssen. In 
jedem Falle wäre die AKPE zumi~dest jetzt zu 
einer freihändigen Vergabe berechtigt gewesen, 
wenngleich sich diese Frage nach der hier vertrete
nen Auffassung gar nicht stellt, weil die AKPE von 
vornherein zu einer freihändigen Vergabe berech
tigt war. 

2.10.22. Kontrollamt- und Rechnungshof stel
len fest, daß nach der ÖNORM A 2050 darauf zu 
achten ist, ob der Bieter zur Erbringung der lei
stung befugt ist. Zum Zeitpunkt der Anbotslegung 
verfügte von den drei Mitgliedern der ABO ledig
lich die Firma ÖKODATA über eine gewerberecht
liche Befugnis zur Betriebsberatung. Bezüglich der 
ausländischen Partner erging die Anmeldung von 
Prof. Riethmüller erst am 2. Juni! 978. Im Falle des 
DKI sei erst am 4. August 1978 seitens der MA 63 
festgestellt worden, daß dieses Institut mangels 
Gewinnabsicht kein Gewerberecht begründen 
müsse. 

Bei Prof. Dr. Riethmüller war zu ergänzen, daß 
er auch anläßlich der Betrauung mit der Grobpla
nung zur Betriebsorganisation im Jahre 1973 durch 
die ARGE AKH nicht auf die Notwendigkeit einer 
Gewerbeberechtigung hin überprüft worden ist. 
Beim DKI vermeint der Rechnungshof, daß eine 
stichprobenweise Überprüfung des Verhältnisses 
von Honoraranteil zum Leistungsanteil und zum 
qualitativen Personaleinsatz zumindest bei diesem 
Projekt Zweifel über eine nur kostendeckende 
Tätigkeit aufkommen läßt. 

Der Rechnungshof stellt weiters fest, die. MA 63 
habe sich über die Rechtsmeinung des Bundesmini
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie hin
weggesetzt. 

2.10.23. Tatsächlich ging die Rechtsansicht des 
Bundesministeriums davon aus, daß beim DKI 
Gewinnabsicht gegeben wäre, die MA 63 hatte auf 
Grund der Angabe des DKI aber davon auszuge
hen, daß eine Gewinnabsicht nicht gegeben und 
daher eine Gewerbeberechtigung nicht vonnöten 
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war. Ein dennoch vorliegendes Gewinnstreben ist 
demnach vom DKI zu verantworten. 

2.10.24. AuchUniv.-Prof. Dr. Aicher setzt sich 
mit der Relevanz fehlender Gewerbeberechtigun
gen einzelner ABO-Mitglieder auseinander: 

Entgegen der Ansicht des Kontrollamtes stellt 
sich die Frage der fehlenden Gewerbeberechtigung 
einzelner ABO-Mitglieder nicht als Verstoß gegen 
Pkt. 4,32 ÖNORM A 2050 dar, weil die AKPE 
nicht zu .einer Ausschreibung verpflichtet, sondern 
zu freihändiger Vergabe befugt war. Richtig ist 
freiiich, daß der Auftraggeber auch bei freihändiger 
Vergabe den Grundsätzen des Pkt. 1,3 verpflichtet 
bleibt und darin auch festgehalten ist, daß eine Ver
gabe nur an Unternehmen erfolgen darf, die zu die
sen Leistungen befugt sind. Im Zeitpunkt der Ver
gabe (Abschluß des Leistungsvertrages am 19. Juni 
1978) waren Ijedoch die· ,gewerberechtlichen V or
aussetzungen bei drei ARGE-Partnern gegeben, 
und der bestehende Rechtsstreit, ob das DKI über
haupt eine Gewerbeberechtigung benötigt, am 
4. August 1978 in verneinendem Sinn entschieden. 
Ein Verstoß gegen Pkt. 1,32 ÖNORM A 2050 liegt 
somit nicht vor. 

Nun bestimmt freilich Pkt. 23 der Vetgaberichtli
nien der Stadt Wien, daß bei freihändiger Verge
bung die Prüfung der Befugnis schon von der Ein
ladung zur Bewerbung vorzunehmen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt lagen zweifelsohne die Gewerbeberechti
gungen der deutschen ARGE-Partner noch nicht 
vor. Pkt. 23 besagt jedoch nur, daß die Prüfung vor 
der Einladung vorzunehmen ist, nicht jedoch man
gels Vorliegen der Gewerbeberechtigung nicht zur 
Anbotsstellung eingeladen werden darf. Nun wird 
man freilich die Bestimmung in der Regel so verste
hen müssen, daß bei negativem Prüfergebnis auch 
von einer Einladung Abstand zu nehmen sein wird. 
Jedoch ist in concreto zu berücksichtigen, daß das 
von der ARGE als vertretungsbefugt nominierte 
Unternehmen, die Ökodata, die Gewerbebefugnis . 
besaß und I hinsichtlich der ausländischen Partner 
die AKPE ~uf Grund deren langjährigen einschlä
giger Tätigkeit in der BRD wohl annehmen durfte, 
daß der Erwerb der österreichischen Gewerbebe
rechtigung nur eine Formsache sei. 

2.10.25. Im Zuge der Recherchen des Aus
schusses konnte bei zwei an ausländische Bera-· 
tungsfirmen vergebende Gebietskörperschaften 
eine gewisse Rechtsunsicherheit in der Frage der 
Notwendigkeit von Gewerbeberechtigungen festge
stellt werden. Die auch bei der Betriebsorganisa
tionsplanung im AKH als Anbotleger auftretende 
Hospitalplan kann auf Beratungstätigkeiten im 
Auftrag des Landes V orarlb~rg hinweisen, ohne 
daß vdn der vergebenden Stelle die Frage des 
Gewerberechtes releviert worden wäre. Dem seit 
nahezu 10 Jahren vom Land Tirol zu Beratungs
diensten im Zusammenhang mit dem Klinikum 

Innsbruck herangezogenen Diplomvolkswirt Kauf-· 
mann aus Zürich ist vom Magistrat Innsbruck erst 
1979 eine Gewerbeberechtigung ausgestellt wor
den, wobei als Detail am Rande zu vermerken war, 
daß dies auf Grund einer an ihn ergangenen Emp
fehlung seitens der AKPE geschehen ist. 

2.10.26. Das Anbot der ABO wurde nur von 
Ökodata, DKI und Riethmüller gelegt. Hinsicht
lich des 4. Partners wurde im Begleitschreiben ver
merkt, daß der noch nachzunennende Gesellschaf
ter umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Planung und Organisation von Krankenanstalten 
besitzt. . 

Laut dem Zeugen Rumpold kam Wilfling ein 
paar Wochen vor der Angabe des Anbots auf die 
Idee, nicht die ODELGA, sondern eine nachzunen
nende Firma hineinzuschreiben. Wilfling erklärte 
dazu Rumpold, er, Wilfling, habe den Gewerbe
schein für die Betriebsberatung, sei aber in Zukunft 
nicht mehr Geschäftsführer der ODELGA. Er ver
sicherte indessen Rumpold, daß der nachzunen
nende Partn~r eine Verbindung mit der ODELGA 
habe und leistungsfähig sein würde. Rumpold 
erklärte ferner, Wilfling habe ihm gegenüber 
behauptet, diese V organ'gsweise mit dem Vorstand ' 
abgesprochen zu haben. Der Zeuge Wilfling 
erklärte dazu, er habe unter anderem nicht unter
schrieben, weil sein Nachfolger nicht feststand. Es 
sei darüber hinaus nie davon die Rede gewesen, 
daß er eine Firma nachnennen wollte. Er wollte 
lediglich der ODELGA rechtliche Schwierigkeiten 
bei einem Ausstieg aus der ABO ersparen. 

--------------'" 
--~_.- _._-- _._----_.~ 

2.10.27. Auch die Nachnominierung eines 
ARGE-Partners durch die ABO nahm das Kon
trollamt als Anlaß für· kritische Feststellungen. Mit 
diesen setzt sich Univ.-Prof. Dr. Aicher auf Seite 72 
·seines Gutachtens auseinander: 

Einen besonderen Verstoß gegen die Ausschrei
bungsbedingungen durch die ABO erblickt das 
Kontrollamt in der Tatsache, daß sich die ABO die 
Nachnominierung eines ARGE-Partners vorbehal
ten hat und dementsprechend lI;uch die Firma 
Odelga als ARGE-Partner nachgenannt wurde. Da 
die ABO daher bei Angebotslegung nur aus drei 
Mitgliedern bestand, verstoße die in den Angebots
bestimmungen nicht enthaltene Möglichkeit der 
Erweiterung der ARGE gegen Pkt. 3,22 der 
ÖNORM A 2050. Der Einwand ist formal wohl 
richtig. Gewiß war eine Nachnominierung nicht 
vorgesehen. Es ist jedoch ernsthaft in Frage zu stel
len, ob dieses Fehlen die Konsequenz gerechtfertigt 
hätte, selbst wenn man von der Pflicht zur 
beschränkten Ausschreibung ausgeht, das Anbot 
der ABO von vornherein auszuscheiden. Daß die 
ÖNORM den Bieter so strikt an den Ausschrei
bungstext bindet, hat doch nur den Zweck, die Ver
gleichbarkeit der Anbote zu sichern, die jedoch 
durch die Frage, ob die ABO den umschriebenen 
Leistungsumfang in der festgesetzten Leistungszeit 
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mit drei oder vier Mitgliedern erbringt, nicht beein
trächtigt wird, zumal ja auch die künftige Abwick
lung der Leistungsbeziehungen dadurch nicht 
erschwert wurde, da die Firma Ökodata ohnehin 
im Sinne des Punktes 3,211 ÖNORM A.2050 als' 
Bevollmächtigter genannt war. Daß infolge der 
Nachnominierung eines ARGE-Partners das Anbot 
entgegen Pkt. 3,229 ÖNORM A 2050 nicht von 
allen Bewerbern unterfertigt war, ist ebenso unpro
blematisch, weil diese Bestimmung ja nur sichern 
soll, daß die unterfertigten Bewerber sich durch 
ihre Unterschrift mit dem Anbot identifizieren, 'und 
die unterfertigten Bewerber bis Ablauf der 
Zuschlagsfrist an ihr Anbot gebunden bleiben. Die
sen Folgen der Unterschriftsleistung der drei schon 
feststehenden ARGE-Partner, tat die Nachnomi
nierung der Firma Odelga keinen Abbruch, zumal 
auch hier die AKPE davon ausgehen konnte, diese 
Fragen in den Vertragsverhandlungen noch zu klä
ren. 

2.10.28. Laut Aussage des Zeugen Seidler hatte 
Bauer ihm am 30. Mai 1978 eine maschingeschrier 
bene Vereinbarung gezeigt, wonach die im Sommer 
1978 erfolgte interne ABO-Einigung über die 
Honoraraufteilung schon am 25. November 1977 
zumindest zwischen Wilfling und Bauer ausge
handelt worden war. Das Datum ,,25. November 
1977" war laut Aussage des Zeugen Seidler hand
schriftlich eingesetzt. 

2.10.29. Über die interne ABO-Verhandlung 
befragt, erklärte Dipl.-Ing. Rumpold: 

Dipl.-Ing. Rumpold: Herr Dr. Feurstein! Meine 
Aussage hat gelautet: Das Aufteilungsverhältnis ist 
ein Ergebnis, das auf zwei Säulen steht, die eine 
Säule ist der Arbeitsumfang, den- jede Firma über- . 
nommen hat, und die andere Säule ist ein bißchen 
Verhandlungsergebnis. 

Dr. Feurstein: An dem Wilfling teilgenommen 
hat oder nicht? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Selbstverständlich hat Wilf
ling teilgenommen. 

Dr. Feurstein:In welcher Position? 

Dipl.-Ing. Rumpold: Als Verhandlungspartner 
für diese Firma (gemeint ist Odelga). 

Dr. Feurstein: Für~ie MED-CONSULT? 
/ . 

Dipl.-Ing. RumPold: Zwar war in der Zeit der' 
Herr Seidler G"~schäftsführer der ODELGA, aber· 
dies so kurz, daß er ja in diesen Bereichen noch 
sehr wenig Kenntnisse hatte. Es hat also formell für 
die ODELGA Seidler gesprochen, und es ist, bitte, 
dieser Prozentsatz noch festgelegt worden in einer 
Zeit, in der man unter dem Namen ODELGA 
gedacht hat. Dann 'ist dafür die MED-CONSULT 
unter den gleichen Bedingungen eingetreten. 

2.10.30. Mit Wirkung vom 1.Jänner 1978 
wurde Wilfling zum Bereichsleiter für die Kranke.n-

und Wohlfahrtsanstalten der Stadt Wien sowie für 
Angelegenheiten der Gesundheitsökonomie 
bestellt. Vom 1. Jänner 1978 bis 13. Feber 1978 war 
Wilfling auch handelsrechtlicher Geschäftsführer 
derODELGA. 
.. Sein Nachfolger, Dipl.-Ing. Dr. Seidler, trat am 
13. Feber 1978 in der ODELGA sein~n'Dienst an. 

Am 16. Jänner 1978 langte bei der AKPE ein mit 
,,28. Oktober 1978" datiertes Schreiben der ABO 
ein, in welchem diese die ODELGA als 4. ABO
Partner nachnannte. 

2.10.31. In der Zeit zwischen 18. Jänner 1978 
, und 1. Feber 1978 führten Vertreter der AKPE und 

, der APAK mit den Bietern der sechs verbliebenen 
Angebote Abstimmungsgespräche, die in erster 
Linie nur Erläuterungen der Anbote betrafen, 
jedoch auch auf Gnmd des Umstandes erforderlich 
wurden, daß die AKPE in Kenntnis gesetzt wurde, 
daß die MA 17 kein entsprechend qualifiziertes 
Personal für eine Mitarbeit zur Verfügung stellen . 
kann. Dies mitzuteilen hielt die AKPE für ange
bracht, da die Angebote laut den Angebotsbestim
mungen allgemein auf einer Mitwirkung der Nut
zer aufbauten. Es sollte nunmehr mit keiner Mitar
beit der Nutzer oder der AKPE gerechnet werden. 
Diese Bietergespräche wurden von den Kontrollin
stanzen nicht in Kritik gezogen, weil hiedurch nicht 
gegen den Grundsatz der gleichmäßigen Behand
lung der Bieter verstoßen wurde. 

2.10.32. Am 27. Feber 1978 wurde gegenüber 
sämtlichen Bietern festgehalten, daß die ursprüng
lich vereinbarte Zuschlagsfrist vom 28. Feber 1978 
auf 31. Mai 1978 erstreckt wird. 

Die Bieter übermittelten der AKPE auf Grund 
der Abstimmungsgespräche weitere abgeänderte 
Anbotsunterlagen, zu welchen die AKPE jedoch 
keine Stellungnahme mehr abgab. 

Bereits am 3. Feber 1978 sind mit dem Vertreter 
der ABO Einzelheiten der Leistungsgruppen 3, 5 
und 6 besprochen worden. Am 23. Feber 1978 
wünschte die AKPE Infortnationen über die Struk
tur der ABO, die Auftragsgestaltung und den zeitli
chen Ablauf der BO-Planung. Die Informationen 
wurden mit Schreiben der ABO vom 10. März 1978 
erteilt. 

2.10.33. Die AKPE führte ab dem 28. Feber 
1978 weitere Gesprächenurmehr mit der ABO. 

Die AKPE führte in ihrer Stellungnahme zum 
Kontrollamtsbericht aus, daß es dem Vorstand ab 
28. Feber 1978 klar gewesen sei, daß die ABO nach 
Klärung aller vertragsrelevanten Detailfragen als 
Bestbieter dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vor
geschlagen werden würde. 

Gemäß dem Zeugen Schwaiger war am 28. Feber 
1978 für den Vorstand der Meinungsbildungspro~ 
zeß hinsichtlich' des Bestbieters abgeschlossen. Aus 
seiner Sicht hätte letzten Endes Winter die Ent
scheidung für die ABO veranlaßt. Für die Zeugen 
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Parzer und Schwaiger wäre lediglich das Anbot von 
Suter & Suter das einzige mit der ABO vergleich
bare Anbot gewesen. 

Der Zeuge Delabro, Leiter des Kontrollamtes, 
konnte für diese Entscheidung keinen sachlichen 
Grund finden. 

Das Kont~ollamt stellte fest, daß die ÖNORM 
A 2050 davon ausgeht, daß von der Einladung zur 
Ausschreibung bis zur Erteilung des Zuschlages ein 
einheitliches Verfahren in einem Zuge durchge
führt wird. Nach Ansicht des KA hat die AKPE mit 
dieser Handlungsweise den bis dahin gewählten 
Weg der beschränkten Ausschreibung zu veranlas
sen. Sie ist ab der Aufnahme der alleinigen Bieter
gespräche mit der ABO von einem Ausschreibungs
verfahren in eine freihändige Vergabe umge
schwenkt. 

2.10.34. Am 13. März 1978 kam es zu einer 
Besprechung zwischen den drei V orstandsmitglie
dern, den Aufsichtsräten Waiz und Loicht sowie 
Wilfling und Siebensohn. 

Die Vertreter der· Spitalsverwaltung und des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und For
schung wiesen dabei neuerlich auf die Dringlichkeit 
der Vergabe der BOP hin. Seitens der Vorstands
mitglieder wurde, darauf hingewiesen, daß die 
Dringlichkeit bekannt wäre. Dessenungeachtet 
müsse aber die Angebotsauswertung mit entspre-" 
chender Sorgfalt durchgeführt werden. 

2.10.35. Wilfling meinte in dieser Besprechung 
weiters, daß ein Angebotsvergleich auch in diesem 
Fall.vonnöten sei; andererseits aber die Spitalsver
waltung der Stadt Wien nur jene Planerakzeptie
ren könne, durch deren Planungsphilosophie eine 
sinnvolle Einbindung des neuen AKH in den 
betrieblichen Gesamtorganismus der Wiener Spi
talsverwaltung gewährleistet sei. Seiner Meinung 
nach entsprachen dieser Anforderung weitestge
hend die in der ABO vereinigten Firm~n, während 
dies von' den Konkurrenten nicht gesagt wer~en 
könne. 

Diese Äußerung Wilflings erfolgte in semer 
Eigenschaft als Bereichsleiter. 

2.10.36. Die Zeugen Stacher und Siebensohn 
erklärten, grundsätzlich nicht für die BOP zustän
dig z,u sein. Die Vergabe der BOP sei eine eindeu
tige Zuständigkeit der AKPE. 

Stacher erklärte weiters, Informationen über das 
AKH-Projekt durch das Bund-Stadt-Wien-Komi
tee einerseits und durch von ihm verlangte Gesprä
che mit dem Vorstand und dem Aufsichtsratsvorsit
zenden andererseits erhalten zu haben. 

Die Zeugen Siebensohn und Parzer bestätigen, 
daß laufende Kontaktgespräche zwischen dem 
Vorstand und dem Magistrat (MA 17) stattgefun
den hätten, weil man das Einvernehmen mit dem 
Nutzer gesucht habe. ' 

Dazu fragte Dr. Steger den Zeugen Siebensohn: 
Der Herr Stadtrat Stacher sagt, daß die gar nicht 

zuständig waren für die Frage der Betriebsorganisa
tionsplanung, die Geschäftsgruppe IV. Warum 
führt dann der Dr. Wilfling die Gespräche, wenn er 
nicht zuständig ist? ' 

Dr. Siebensohn: Weil auf der anderen Seite 
sicher ist, daß, wenn das Haus fertiggestellt ist, der, 
Magistrat den Betrieb dort gewährleisten soll, und 
in dem Zusammenhang ist natürlich, schon interes
sant, wer und welche Betriebsorgapisation für die
ses Haus geplant wird. 

2.10.37. In einem Aktenvermerkder AKPE' 
vom 3. April 1978 wurde festgehalten, daß in ver~ 

. schiedenen Gesprächen mit der Firma Ökodata der 
Gedanke erörtert wurde, nicht die ausgeschriebene 
Gesamtleistung, sondern nur jenen Teil der 
Betriebsorganisationsplanung, der voraussichtlich 
in den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren unbe
dingt benötigt werden wird, an die ABO zu verge
ben. Dafür seien aber noch Informationen seitens 
der ABO erforderlich, die in mehreren Schreiben 
(vom 6. April 1978, 7. April 1978, 10 April 1978) 
auch erteilt wurden. Am 31. Mai 1978 wurde in 
einem Schreiben der Firma Ökodata an die AKPE 
bestätigt, daß die Zuschlagsfrist vereinbarungsge
mäß bis 12. Juni verlängert wurde. Eine Verlänge
rung gegenüber den anderen Bietern erfolgte nicht, 
weil zwischenzeitlich der Aufsichtsrat der AKPE 
nach Informationen durch den Vorstand in seiner 
25. Sitzung vom 12. April 1978 die Vergabe der 
Betriebsorganisationsplanung an die ABO geneh
migt hatte. Die Information des Vorstandes enthielt 
auch Darlegungen, in denen unter Auswertung der 
Beurteilungen der APAK dargetan wurde, warum 
die anderen Bieter dem Vorstand als nicht ausrei
chend qualifiziert erscheinen. Offensichtlich war 
daher dem Vorstand der AKPE schon vorher klar, 
daß die ABO nach Klärung aller relevanten Detail
fragen dem Aufsichtsrat als Bestbieter zur Geneh
migung vorgeschlagen wird. Der Zeitpunkt dieser 
Überzeugung wird mit 28. Feber 1978 zu fixieren 
sein, da hier die Detailverhandlungen mit der ABO 
über die Vertragsgestaltung einsetzten und auch 
die Frage einer Vergabe mit einem von der Aus
schreibung abweichenden Leistungsinhalt konkre
tere Gestalt annahm. 

2.10.38. Erste Anzeichen einer verbindlichen 
Entscheidung der AKPE für die ABO sind schon 
für den Anfang 1978 erkennbar. 

So erklärte der Zeuge Scharmüller, ein Angestell
ter der Ökodata, für ihn wäre ab Anfang 1978 fest
gestanden, daß der BOP-Auftrag an die ABO 
gehen würde, Rumpold habe ihn nämlich zu diesem 
Zeitpunkt gefragt, ob er bereit wäre, die Geschäfts-, 
führung der ABO zu übernehmen. Der ZeUge 
Rumpold selbst konnte sich an keinen bestimmten 
Zeitpunkt erinnern. 
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2.10.39. i Die ABO begann anfangs 1978 
Gespräche mit den Firmen AGIPLAN, IFH und 
auch MEDIPLAN über eine jeweilige Sub unter
nehmerschaft zu führen. Laut dem Zeugen Rum
pold haben im wesentlichen Bauer, Scharmüller . 
und er diese Gespräche geführt. , 

Der Zeuge Wojda traf sich laut seiner Aussage 
ab Anfang, 1978 zu Gesprächen mit Rumpold, 
Scharmüller und Gärtner vom DKI übei: eine Sub-. 
unternehmerschaft der AGIPLAN. 

Die ABO hatte diese Gespräche entsprechend 
einer Empfehlung der AKPE mit ihm begonnen; 

Am 23. Feb~r 1978 kam es zu' einer Besprechung 
von Vertretern der ABO und der AGIPLAN im 
Beisein des gesamten Vorstandes über eine "Gesell-
schaftskonstruktion" . . 

Vorwegnehmend ist zu erwähnen, daß alle diese 
Kontaktgespräche schließlich zur Beauftragung 

- der AGIPLAN als Subunternehmer der ABO 
am 21. Juni 1978; 

- des IFH als Subunternehmer von ÖKO
DATA, ODELGA und MEDCON$ULT 
führten. . 

Der Rechnungshof kritisierte, daß seitens der 
AKPE eine Empfehlung für die Verwendung der 
Firma Agiplan als Subunternehmer der ABO gege
ben worden ist. Der Rechnungshof akzeptierte 
allerdings die Erklärung der AKPE,dies sei' als 
Bemühung des Vorstandes. zu werten, die lei
stungsfähigkeit der präsumtiven Auftragnehmer-' 
gruppe zu verbessern. 

2.10.40. Nachdem seit 28. Februar 1978 fest
stand, daß die ABO beauftragt werden sollte, wur
den erst am 3. April 1978 - acht Tage vor der ent- ,. 
scheidenden Aufsichtsratssitzung -ua. folgende 
Unterlagen bzw. Berechtigungsnachweise, die. 
bereits laut Ausschreibung vom 15. September 1977 
hätten vorliegen müssen, von der ABO verlangt: 

- fehlende Gewerbescheine; 
- die Nennung der maßgebenden Mitarbeiter 

und Anführung welche einschlägigen Planungen 
diese Personen erbracht haben; 

- eine Kalkulation der dem Anbot zugrundelie~i 
genden M~nn-Monats-Sätze; 

- eine Darstellung der Nutzerorganisation, die 
eine Honorarsenkung um 15 vH bewirken kÖnnte; 
. - konkrete Angaben' hinsichtlich Honoraran

rechnung BÖI; 
- eine verpflichtende Erklärung der ABO, daß 

der ARGE-Vertrag und die allfälligen Subunter
nehmerverträge vorgelegt werden. 

2.10.41. Der Vorstand der AKPE teilte die 
Befürchtungen der APAK, daß kein einziges Unter
nehmen in der Lage wäre, das komplette Aufgaben
spektrum zu bewältigen .. 

Das hat gegen Ende 1977 dazu geführt, daß für 
das konkrete Auftragskonzept auch die im Som
mer 1977 angeregte Alternative erwogen wurde,. 

nicht den kompletten Auftrag, sondern bloß ein 
"Planungspaket" von' zwei bis drei Jahren zu verge-
· ben. Darüber fanden auch Gespräche mit der 
APAKstatt. Mit Schreiben vom 13. März 1978 
teilte die APAK der AKPE mit, daß sie zwar in 
Anbetracht der Komplexität der Betriebsorganisa-

· tionsplantmg eine Teilbeauftragung für äußerst 
,problematisch halte, zumal die .Betriebsorganisa-
· tionsplanung auf eine Gesamtbeauftragung hin aus
geschr,ieben wurde und deF Bieter für eine!). optima
len Betrieb im Neubau garantieren müsse.' Sollte 
sich jedoch eine Teilbeauftragung als unmöglich 

; erweisen, halte die APAK den "Entwurf 1 : 100 
(ptojektablaufbestimmender Meilenstein)" als' 
Abgrenzungskriterium für bedingt möglich, dh., die 

, Teilleistung müßte sämtliche Leistungen aus dem 
Volumen des Gesamtauftrages enthalten, die - bei 
termingerechter Übereinstimmung mit der ORP
Planung - für die Erstellung dieses Entwurfes 
relevant wären, wobei der Bieter die Verantwor
tung für das Ergebnis der Eritwurfsplanung mitzu-
tragen hätte. . 

2.10.42. Im Hinblick auf die Auffassung des 
Vorstandes, die ABO wäre hiv.sichtlich der Gesamt
ausschreibung als Bestbieter anzuse.hen,,' wurden, 
wie' erwähnt, die . Verhandlungen über eine 
30monatige Planung als Teilbeauftragung nur mehr 
mit der ABO geführt. All dem lag der Gedanke 
zugrunde, daß die ABO erst ihre Leistungsfähig~eit 
unter Beweis stellen sollte, ehe ihr der Gesamtauf
trag überantwortet wird: Unbestreitbar hat die 
Betriebsorganisations-Teilbeauftragung zu einer, 
Änderung des Leistungsinhaltes geführt. Es wurde 
aus dem Volumen des Gesamtauftrages ein detail
liertes'Leistungsverzeichnis erstellt, welches jene 
Leistungen enthält, die voraussichtlich in den näch
sten 2Y2 Jahren benötigt werden; Diese Leistungen 
sollte der "Entwurf 1/100" abgrenzen und sie soll
ten auch terminiich bestimmt sein. 

2.10.43. Die AKPE hat diese Leistungsbeschrei
bung der ABO am 6. April 1978 übermittelt. Letz-' 

tere erklärte dazu am.7. April ihr. Einverständnis 
und nahm Zur Kenntnis, daß die Leistung in 

, 30 Monaten zu erbringen. war. Sie machte dazu 
· geitend,.d,aß in die Leistungsbeschreibung der 30-
Monate-Planung später~ Bearbeitungsstufen vorge
zogen wurden und dieser vermehrte Aufwand nur 
durch einen überdurchschnittlichen Personaleinsatz 
bewältigt werden. könne. Als Gesamtvergütung 
wurden 122,82 Mio S ohne Umsatzsteuer angege
ben. 
_ Dieser Betrag setzte sich aus einem nicht näher 
aufgegliederten Pauschalhoriorar. in Höhe von, 
106,8 Mio S zusätzlich 15 Prozent Nebenkosten 
zusanÜnen. 

2.10.44. Das Angebot der ABO vom 7. April 
.' 1978, mit seiner Begrenzung des Auftragsumfanges 
auf 20 Monate stellte nach Ansicht des Rechnungs-

9 
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hofes und des' Kontrollamtes eine wesentliche 
Änderup.g gegenüber dem ABO-Anbot vom Okto
ber 1977 dar. Während die der Ausschreibung 
zugrundeliegende Leistungsbeschreibung auf einen 
Zeitraum von zehn Jahren abgestellt war und die 
Abwicklung der gesamten BO-Planung zUm Inhalt 
hatte, ~ußte f~r einen begrenzten Zeitraum von 
der AKPE ein neues aus dem Gesamtleistungsver
zeichnis abgeleitetes Leistungsverzeichnis erstellt 
werden" ümI1insichtlich der Leistungsfeststellung 
auch abgegrenzte und überprüfbare Teilaufgaben 
festzul~gen. 

Nach Ansicht der KOht~ollbehörden war dieses 
. Anbot als neues Anbot zu werten, für welches es 

kein verj;';leichbares Anbot gab. 

2.10.45. Auf die darauf gerichtete Kritik des 
Rechnun'gshofes und des Kontrollamtes nimmt 
auch Univ.-Prof. Dr. Aicher gutächtlich Bezug: 

Der zentrale Vorwurf des Kontrollamtes, daß 
durch die ausschließlich mit der ABO geführten 
Gespräche gegen Punkt 4,4 (Verbot der Verhand
lung mit dem Bieter) und gegen den darin formu
lierten Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung 
aller Bieter verstoßen wurde, wurde ausführlich 
schon unter III, C 2-6 des Gutachtens zurückge
wiesen und dabei insbesondere dargetan, daß von 
einem "plötzlichen Einschwenken" in eine freihän
dige Vergabe schon deshalb keine Rede sein kann, 
weil die AKPE von vornherein zu einer freihändi
gen Vergabe berechtigt war. Daß sich dabei auch 
der Leistungsinhalt geändert hat, kanQ. angesichts 
der Problematik der Beschreibbarkeit von Betriebs
organisationsplanungsleistungen nicht verwundern. 
Darauf braucht jetzt auch .nicht mehr eingegangen 
zu werden.· 

Zu erörtern ist in diesem Zusammenhang der 
Vorwurf des Kontrollamtes, daß in diesen Gesprä
chen nicht· nur der Planungsumfang konkretisiert 
und insbesondere die Planungsstufe festgelegt 
wurde, sondern sich gegenüber dem ausgeschriebe
nen Leistungsspektrum gravierende Änderungen 
deshalb ergeben haben, weil bei diesen Gesprächen 
von ganz anderen Leistungsvoraussetzungen ausge
gangenen wurde, als dies bei der Ausschreibung am 
15. September 1977 der Fall war: nämlich von einer. 
Leistungszeit von nur 30 Monaten gegenüber acht 
bis zehn Jahren bei der Ausschreibung. Daraus 
zieht das Kontrollamt offenbar die Konsequenz - . 
wenngleich dies auch nicht ausdrücklich gesagt 
wird -, daß auf dieser geänderten Basis auch mit 
den anderen Bietern hätte weiter verhandelt wer,. 
den müssen oder eine neuerliche Ausschreibung der 
BO-Planungmit verkürzter Leistungszeit hätte' 
erfolgen müssen. 

Demgegenüber ist zu betonen, daß die AKPE die 
Betriebsorganisationsplanung üb.erhaupt freihändig 
vergeben durfte und es daher auch keinen Pflicht
verstoß darstellt, daß die AKPE über Teilbeauftra
gung i~ zeitlicher Hinsicht mit dem Bieter verhan-

delt, den sie auf Grund der im Ausschreibungsver- . 
fahren betreffend die gesamte Betriebsorganisa
tionsplanung gewonnenen Vergleichsmaßstäbe für 
den Bestbieter hält, zumal die Einschränkung des 
Planungszeitraumes von durchaus sachlichen Erwä
gungen' getragen war. Wie oben im einzelnen dar
gestellt wurde, hegte der Vorstand der AKPE, wie 
auch die APAK in ihrer Angebotsbeurteilung vom 
13. Dezember 1977, die Befürchtung, daß kein ein
ziges Unternehmen. in der Lage wäre, das kom
plette Aufgabenspektrum zu bewältigen, sodaß 
Anfang 1978 der Gedanke Gestalt annahm, vorerst 
ein Planungspaketvon zwei bis dreijahren zu ver
geben, was dann, nachdem die APAK einen Vor
schlag für eine zeitliche und inhaltliche Abgren
zung eines Planungsteilbereiches vorgeschlagen 
hatte, auch in den konkreten Gesprächen mit der 
ABO seinen Niederschlag fand und zu einem Lei
stungsrahmen geführt hat, der hauptsächlich die 
Entwurfsplanung der' ARGE ORP(Stufe 3 der 
ORP-Phinung) durch betriebsorganisatorische Aus
sagen absichern sollte. Im Grunde genommen war 

< dies bei aller 'Problematik einer Teilbeauftragung 
eine sehr verantwortungs bewußte Maßnahme des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates, der' dem V or
schlag des Vorstandes in seiner 25. Sitzung beige
treten ist. Denn sie war von dem angesichts der 
Dimensi'on des Planungsprojektes gerechtfertigten 
Gedanken getragen, daß die ABO erst ihre Lei
stungsfähigkeit beweisen sollte, ehe ihr der Gesamt
auftrag übergeben wird. Zudem wurde auch in der 
25. Sitzung des Aufsichtsrates richtig bemerkt, daß 
für eine Planungsphase im Zeitraum von zwei bis 
zweieinhalb Jahren der Personaleinsatz besser 
überblickt werden könne. 

Das zentrale Problem bestand· dabei' freilich 
darin, das Honorar für den Teilauftrag ohne vorhe
rige Auspreisung von Teilleistungen zu ermitteln. 
Diese Frage wurde auch im Aufsichtsrat diskutiert. 

. Dieser Gesichtspunkt dürfte auch der tragende 
. Grund der Kritik des Kontrollamtes an dieser V or
gangsweise sein. Hiezu ist jedoch zu bemerken, 
daß die AKPE, die berechtigt war, den G!!samtauf~ 
trag freihändig zu vergeben, auch diesen Teilauf
trag auf gleiche Weise vergeben durfte. Die 
ÖNORM A 2050 (Pkt. 1,432) definiert die freihän
dige Yergabe als Vergebung nach freiem Ermessen 
und verlangt, um der Ermessensübung eine inhalt~i

. ehe Richtlinie zu geben: die Einholung mehrer 
Anbote. 

Die Anbote, die die AKPE dementsprechend für 
die Gesamtplanung eingeholt hat und auf Grund 
derer sie zur Überzeugung gelangt ist,' daß die 
ABO Bestbieter sei, haben jedoch ihre Bedeu~ung 
auch für die Beauftragung mit einer Teilplanung in 
zeitlicher Hinsicht beibehalten. Denn immerhin 
mußten die Bieter einen Terminplan und einen Per-

· sonaleinsatzplan vorlegen,. aus denen man im 
· Zusammenhang mit den ebenfalls bekannten und 

der Kalkulation zugrundegelegten Mann-Monats-
· sätzen das anteiligen Honorar für Teile der 
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Gesamtleistung ermitteln kann. Nun liegt es ~u-f der 
Hand, daß sich die Planungsleistungen nicht 
gleichmäßig auf die gesamte Planungsleistung von 
acht bis zehn Jahren verteilen, sondern in der 

In einem Aktenvermerk von Ihnen vom 
20. Februar 1978 findet sich unter Punkt 11 ein 
Hinweis, wo steht, ÖVP-BO und Firma? Was 
bedeutet das? . 

Anfangsphase eine größere Planungsleistung zu Dipl.-Ing. Winter: Das war also ein Vorstands ge
erbringen ist, was sich auch in einem relativ höhe- spräch mit allen drei Vorständen und Sektionschef 
ren Honorar niederschlägt: Jedoch sind auch diese Waiz. (Nach Einsichtnahme in die Unterlage): Ich 
Honorarforderungen anhand der schon für die glaube, daß in dem damaligen Gespräch von Sek-

. Gesamtplanung vorgelegten Manneinsatzpläne - tionschef Waiz angeregt wurde, eine - unter 
überpüfbar. Anführungszeichen _ ÖVP-nahe Firma in die 

Wenn man den Zeitdruck berücksichtigt, unter Arbeitsgemeinschaft Betriebsorganisationsplanung 
dem das gesamte Projekt der BO-Plamingsvergabe einzugliedern oder aufzunehmen. Ich glaube, daß 
stand, muß man zugeben, daß der Weg des Vor- • das von jemanden ... aber ... ich kann heute nicht 
standes, über die Vergabe der Teilplanungsphase mehr sagen ... Es dürJte von Sektionschef Waiz 
mit dem hinsichtlich der Gesamtleistung als Best- gekommen. sein, und ich glaube, er hat auch eine 
bieter qualifizierten Unternehmen zu verhandeln . Firma genannt, aber ich kann mich nicht mehr erin
an statt mit allen Bietern parall weiterzuverhandeln, nern, welche Firma das war. 
oder gar die Teilplanungsphase neu auszuschrei-
ben, nicht fehlsam gewesen sein konnte. Mühlbacher: Wieso "ÖVP", wenn kein Zusam-

: menhang... . 

2.10.46. Am 10. April 1978 wurde die ABO Dipl.-Ing. Winter: Sie senen ja, es ist ,keine von 
unter Androhung nachteiliger Folgen für die spä- ,mir vorgeschriebene Tagesordnung, sondern eine 
tere Vergabe zur Abgabe einer verbindlichen Erklä- 'Besprechung, bei der ich mir die Punkte notiert 

: habe, die zur Sprache kamen. rung hinsichtlich Anerkennung der in der BOI 
angefallenen Kosten in Höhe von 7,3 Mio S (ohne. Und wieso geradeÖVP? - Ich kann dazu ... 
Umsatzsteuer) auf den Auftragswert aufgefordert. Dr. Steger: Wieso gerade ÖVP, braucht man ja 

Dieser schriftlichen Aufforderung stand eine nicht so allgemein zu beantworten. Entweder Sie 
Erklärung der ABO vom gleichen Tage gegenüber, wissen es, oder Sie wissen es nicht. Da~ kann man 
in der ohne Bezugnahme auf dieses Schreiben i kürzer machen. . 
lediglich eine BOI-Anrechnung in Höhe von rund I' Dipl.-Ing. Wmter: Ich weiß den N.amen. der 
533400 S zugestanden wurde. ; . Firma nicht mehr, das habe ich gemeint." 

, ---- -------~-- -., __ ~ __________ ~ _~ __ .0_- __ .. _._ 

\ 2.10.47. Der Rechnungshof stellt- fest, daß-i I' . _. ---.-------.- .. 
gru d "tz!' h 't 11 B' Mö !' hk ., 2.10.49. Sekt. Chef Dr. Walz wußte dazu zu 

n. sa JC. ml a e~ letern .. g IC elten el~er berichten. . 
Arbeltsgememschaftsblldung erortert wurden. Dies ! . 
entsprach den Überlegungen des Vorstandes, die in Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Aus den Unterlagen 
einem Schreiben vom 12. Dezember 1977 an den . des Herrn Ing. Winter stoßen mir zwei Fragen auf. 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates folgendermaßen ,Es gibt hier eine Unterlage vom 20. Februar 1978, 
dargelegt wurden: . da steht unter Punkt 11: OVP BO-Firma. Und wei-

Von den verbleibenden sechs Angeboten kann ters steht auf eine~ Unterlage v0I?- 21. März. 1977: 
bereits heute gesagt werden, daß kein einziges Busek: K?nta~t Wird ~on W. - Ich nehme a~, W. 
Unternehmen in der Lage ~äre, das Aufgabenspek- dü:Eten SI~ sem o~er Jeman~ and7rer - .bekntte~~~ 
trum komplett zu bewältigen. Man kann daher Können Sie zu diesen Notizen Irgendeme erkla
davon ausgehen, daß eine Auftragsnehmerkon- rende Bemerkung machen? 
st.~ktion in Form' ~iner ARGE möglicherweise m.it I Dr. Waiz: Ich kann mir eines vorstellen. Ich habe 
FIXIerung verschiedener Subunternehmer die sicher - an das kann ich mich sicher erinnern -
zweckmäßigste Lösung sein wird. 'von diesem zufälligen Gespräch mit Herrn Vize-

Der Rechnungshof sieht darin einen Wider- bürgermeister Busek dem Vorstand berichtet und 
spruch zur Bewertung der ersten Interessenten, bei habe gesagt - übrigens hat mich der Herr Bürger
der davon ausgegangen worden ist, eine Firma habe : meister angesprochen, wer da einen Nachtrag krie
das.ganze Spektrum abzudecken und Firmen, von . gen wird -, daß ich ihm gesagt hätte: Bitte sehr, 
d~nen anzunehmen war, daß sie diesen Erforder- wir sind dankbar, wenn uns jemand gute Leute 
nissen nicht entsprechen würden, aus dem weit~ren oder Firmen nennt. Ich könnte mir denken - diese 
Verfahren ausgeschieden wurden. . . andere Äußerung habe ich irgendwie dunkel in 

2.10.48. Der Untersuchungsausschuß hat sich 
auch mit den Bemühungen um eine Einschaltung 
einer "ÖVP-nahen Firma" in die BOP auseinan
dergesetzt. Hiezu fragte der Abgeordnete Mühlba
cher den Zeugen Winter: 

Erinnerung -, daß man - ich glaube, der Direk
tor Winter könnte es gewesen sein, oder vielleicht 
waren auch drei dabei, ich weiß es nicht - gesagt 
hat: Gerührt hat sich nichts, soll man jetzt zum 
Stadtrat Busek gehen und fragen, ob er wen weiß. 
Ich könnte mir vorstellen, daß ich darauf so 
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reagiert 'habe, wie Si~ gesagt haben: "bekrittelt" 
oder wie; wenn ich das überhaupt bin, daß ich 
gesagt habe: Ja, bittschön, aber nicht den Eindruck 
erwecken, als ob man unbedingt jetzt jemand vom 
Stadtrat Busek oder Vizebürgermeister Busek 
Nominierten dabei haben will. Ich habe das inter
pretiert, was ich seinerzeit - ich kann es mir nur so 
erklären' '- zu Vizebürgermeister Busek gesagt 
habe. - -

2.10.50. Dr. Schwaiger wurde über diesen vor
gang ebenfalls befragt und gab an. 

Ing. Hobl: Herr Zeuge, was wissen Sie über die 
geplante Einbindung der ÖVP-Firma in die BO
Vergabe. Ist das jemals im Vorstand oder zwischen 
einem deren Vorstandsdirektoren und Ihnen be
sprochen worden? Es könnte ja nur Winter gew~
sen sem. 

Dr. Schwaiger: Ich kann mich hier' nicht mehr 
erinnern, in welcher Form gesprochen wurde, muß 
ich ehrlich'sagen, weil es nur sehr nebulos war. Ich 
habe nur einmal gehört, daß sich eine Firma, ich 
glaube AWF, so ähnlich, auch für Leistungen auf 
diesem Sektor interessiert. Ich weiß nicht mehr, 
muß ich ehrlich sagen, in welchem Zusammenhang 
ich das gehört habe, und es war dann für mich' irre
levant, weil sich die Firma nicht gemeldet hat. 

2.10.51. Auch Dr. Drenning bestätigte einen 
solchen Vorgang wahrgenommen zu haben. 

Mühlbacher: Herr Zeuge! Sowohl Aussagen aus 
dem Bereich des Vorstandes der AKPE als auch 
Notizen Direktor Winters ist zu entnehmen, daß 
eine Einbindung sogenannter ÖVP-naher Firmen; 
in' die BO-Planung zu Diskussion stand. Was wis
sen Sie darüber? Was können Sie uns dazu sagen? , 

Dr.-Drenning: Es kann sich wohl im konkreten 
Fall nur um die Firma Prutscher handeln, auf die 
Sie anspielen, sonst wüßte ich nicht, wer gemeint 
sein sollte. 

Mühlbacher: Die Firma AWF, wie heißt es? 

Dr. Drenning: Allgemeine Wirtschaftsförderung. 

'Mühlba~her: Was wissen Sie dazu? 

Dr. Drenning: Es hat einmal ein Gespräch gege
ben, ob man die A WF nicht auch het:anziehen 
.könnte, aber das ist gescheitert, bevor es meines 
Wissens nach überhaupt konkret geworden ist. 

Mühlbacher: Mit wem haben Sie das Gespräch 
geführt? 

Dr. Drenning: Ich glaube, mit dem Geschäftsfüh
rer der AWF. Der ist gekommen und hat gesagt, ob 
man nicht der A WF auch ein Geschäft machen 
könnte. Das muß in einer Phase gewesen sein, als ' 
Wilfling noch Direktor gewesen ist. Dann habe ich • 
ihn gefragt, ob diese Möglichkeit bestünde, und er 
hat gesagt: Nein, er sieht diese Möglichkeit nicht, 
und ich habe nicht weiter nachgest?ßen. ' 

Die Gründe für das Scheitern dieser Bemühun
gen konnten nicht eruiert werden. 

2.10.52. Als Detail am Rande konnte festge
stellt werden, daß die Firma A W & F ihre Handels

': registereinlage auf eine neue Einlage umschreiben 
ließ, sodaß aus der' neuen Einlage nicht mehr zu 
erkennen ist, daß in der Zeit vom 15. Februar 1974 
bis 13. August 1979 qr. Klauhs, de~.bis März 1977 
auch Bundesfinanzreferent der OVP war, als 
Geschäftsführer der Firma A W & F fungiert hat. 
Die Umschreibung der Registereinlage erfolgte am 
17. April 1980, das ist der Tag, an dem der Natio
nalrat die Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses ua. zur Untersuchung der Vorgänge bei 
der Vergabe der BO-Planung beim AKH beschlos-
sen hat. " . 

Daß die Akquisitionsbestrebungen der Firma 
A W & F durchaus nachhaltig sind, erweist sich aus 
dem Umstand ihrer Bestrebungen auf- Beteiligung 
an dem umfangmäßig weit größeren Folgeauftrag 
zur Betriebsorganisationsplanung im 'AKH. Sie 
strebt im Rahmen des kürzlich vorgelegten Konsor
tialangebots der Vereinigung österr. Betriebs-' und 
Organisationsberater eine Beteiligung an der weite
ren Betriebsorganisationsplanung an. 

Die Befragung von Generaldirektor Dr. Kraus 
ergab dazu: ' 

Dr. Kapaun: Herr- Zeuge, ich frage konkret: Ist 
bei den Anbietern innerhalb dieses Konsortiums 
auch eine Firma A W & F oder A WF dabei? 

Dr. Kraus: Ja, die ist die Erste, das ist mir genau 
in Erinnerung, weil sie nämlich als erste Firma drin
nen steht. Es ist dann Grünberg als ausländische 
Firma drinnen und dann noch eine B, es sind acht 
oder neun Firmen, ich weiß es jetzt im Detail nicht 
auswendig. 

Dr. Kapaun: Welche Referenzen haben Ihnen" 
die ausländischen Beraterfirmen vorgelegt? Ist das 
auch schon so weit oder ... 

Dr. Kraus: Es sind schon gewisse Referenzen 
vorgelegt worden. Ich hape auch mit dem Leiter 
Dr. Gerold, das ist der Präsident der Vereinigung, 
schon zweimal Gespräche gehabt, die sind derzeit 
noch selbst in einem Abstimmungsprozeß, weil 
auch hier die Problematik besteht, daß sie sich erst 
klarwerden müssen, wie sie sich das untereinander 
aufteilen wollen oder können. Denn, wie erwähnt, 
Referenzen in so großem Umfang -bezogen auf. 
die Größe des Projektes AKH - besitzen inländi
sche Berater nicht. 

\ 

/ ; 

2.11. GENEHMIGUNG DER VERGABE 
DURCH DEN AUFSICHTSRAT 

2.11.1. Auf Grund der Höhe der Auftrags
summe oblag' die Genehmigung der Auftragsver
gabe an die ABO dem Aufsichtsrat, die in dessen 
25. Sitzung am 12. April 1978 erteilt wur,de. 
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Die Tagesordnung für die 25. Aufsichtsratssit
zung am 12. April 1978 wurde am 31. M1trz 1978 
an sämtliche Aufsichtsratsmitglieder ohne Beilage 
versendet. In dieser Sitzung sollte ua. auch die Ver
gabe der BO beschlossen werden. Die Beilagen zur 
Tagesordnung waren am 5. April 1978 im Entwurf 
fertiggestellt und wurden am 11. April 1978 den 
Aufsichtsratsmitgliedern zugestellt, dh. am Vortrag 
des Sitzungstermines. 

In dieser Sitzung hatte der AR zwölf Tagesord
nungspunkte zu behandeln. Neben der Behandlung 
von Berichten hatte er ein Auftragsvolumen von ' 
insgesamt rund 760. Mio S (ausschließlich UST) zu 
genehmigen. 

Der Vorstand stellte den Antrag, der ABO aus 
Vorsichtsgründen nicht den 'Gesamtauftrag, son
dern vorerst einen Auftrag für einen Zeitraum von 
3D Monaten zu erteilen. Dafür sei ein detailliertes 
Leistungsverzeichnis erstellt worden. 

2.11.2. Der Vorstand übernahm in seinem 
Antrag zum Teil die Ausführungen der APAK vom 
13. Dezember 1977 und das von Wilfling für seine 
Empfehlung vom 13. März 1978 angebe ne Motiv. 
So erschiene es zweckmäßig, beim Vergleich der 
ausgewerteten Anbote neben den Leistungsinhalten 
und Honorarsummen auch auf vorhandene Pro
jektkenntnisse beim derzeitigen und beim neuen 
AKH, die Planungs philosophie usw. Bedacht zu 
nehmen. Gerade das Kriterium ,der Planungsphilo
sophie sei für die Spitalsverwaltung der Stadt Wien 
dafür bestimmend gewesen, eine eindeutige Präfe
renz für die ABO abzugeben. 

2.11.3. Der Sachbearbeiter Hogl stellte den 
Vergabevorgang aus seiner Sicht wie folgt dar: 

Dr. Feurstein: Wen hat es gegeben, wer stand 
dahinter, wer hat Ihnen empfohlen, diese Gruppe 
besonders zu berücksichtigen? 

DiplAng. Hogl: 'Mir hat das gar niemand emp
fohlen. Wir haben darüber gesprochen auch über 
diesen Schlußbericht, den ich dann so geschrieben 
habe, aber empfohlen hat mir das überhaupt nie
mand. 

Dr. Feurstein: Mit wem haben Sie diesen Schluß-
bericht besprochen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Mit dem Vorstand. 

Dr: Feurstein: Mit wem? 

Dipl.-Ing.Hogl: Mit Winter, Schwaiger, Parzer 
auch. 

Dr. Feurstein: Diese waren mit der Formulierung 
einverstanden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Diese haben dagegen nichts 
gesagt. 

Dr. Feurstein: Waren Sie mit der Formulierung 
einverstanden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja, denn sonst wlke sie nicht so 
geblieben. 

Dr. Feurstein:' Haben Sie diese F~rmulierung 
verlangt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Sie haben jetzt gesagt, sie wäre 
sonst nic\l,t so geblieben. Sie machen ei,nen Bericht 
und schreiben das in den Bericht hinein, was die 
Vorstandsdirektoren hören wollen., 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein, das war ein Vorschlag 
von mir in diesem Sinn. 

Dr. Feurstein: Dieser Bericht ging dann an den 
Aufsichtsrat. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Dr. Feurstein: Haben Sie diesen Bericht an den 
Aufsichtsrat abgefaßt, formuliert? 

Dipl.-Ing, Hogl: Nein, es sind meine Beilagen 
dazugekommen. ' 

Dr. Feurstein: Warum fehlt in dem Bericht an 
den Aufsichtsrat nun diese Passage "es zeichnet 
sich ab"? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich weiß es nicht. 

Dr. Feurstein : Welche Gründe können dafür ent
scheidend gewesen sein? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe den Bericht an den 
Aufsichtsrat, selbst nicht abgefaßt, und ich weiß 
auch nicht, aus welchen Gründen diese Formulie
rung nicht hineinkam. 

Dr. Feurstein: Haben sich Aufsichtsratsmitglie
der mit dieser Formulierung nicht einverstanden 
erklärt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das weiß ich nicht. 

Dr. Feurstein: Hat Wilfling auf Ihre Formulie
rungen Einfluß genommen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Sie erklären sich heute hier voll 
verantwortlich für diese Formulierung ganz allein. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Dr. Feurstein: Mit allen Konsequenzen? 

DipL-Ing. Hogl: Ja. 

Dr. Feurstein: Was wissen Sie über die Vertei
lung des BO-Auftrages an die ABO-Partner? 

DipL-Ing. Hogl: Das, was als Bestandteil, als 
. Blatt definiert wurde, welche Anteile die einzelnen 
ARGE-Partner bekommen laut ARGE-Vertrag. 

Dr. Feurstein: Wie ist es zur Verteilung dieses 
Kuchens gekommen, man nennt das die Verteilung 
des Kuchens auf Grund der Notiz von Winter. 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich spreche vom Arbeitsgemein
schaftsvertrag der ARGE-Betriebsorganisationspla
nung, der uns nach der Vertragsunterzeichnung 
übermittelt wurde, davon habe ich gesprochen. 
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Dr. Fe,urstein: In dieser Phase, bis es zur Unter
zeichnung gekommen ist, haben Sie gar nichts 
gehört, nichts gesprochen, nichts geredet, nichts 
geschrieben? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Es war Ihnen vollkommen gleich- . 
gültig, wie sich diese Arbeitsgemeinschaft schluß
endlich zusammensetzt? 

Dipl.-Ing. Hogl:' Die Zusammensetzung de~/ 
Arbeitsgemeinschaft war definiert, welche ARGE
Partner da waren. Nur mit welchen Anteilen die 
einzelnen schlußendlich die BO-Planung durchfüh
ren, das war nicht definiert. 

Dr. Feurstein: Wie konnte Wilfling bereits 1m 
November 1977 festlegen, daß die Odelga nur 
einen Anteil von rund 10% bekommt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das weiß ich nicht. 

Dr. Feurstein: Ist Ihnen jemals gesagt worden, 
wie die Verteilung der Prozente unter den ABO
Partnern sein soll? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Haben Sie sich erkundigt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich wollte es wissen, also auch 
ini Rahmen d,er Gespräche, die aber die Auf teilung 
für die einzelnen ARGE-Partner war, aber das war 
in diesem Sinne nicht vordringlich, weil wir vor
dringlicherweise während der Zeit dann bis Juni 
1978 :im Vertrag gearbeitet haben, aber da war das 
in diesem Sinne für mich nicht so schwerwiegend. 

Dr. Feurstein.: An wen haben Sie sich gewandt 
und gebeten man soll Ihnen mitteilen, wie die Ver
teilung für die Prozente für die ABO-Partner 
erfolgt? ' 

Dipl.-Ing. Hogl: An meinen oder unseren 
Gesprächspartner, also den Sprecher der ARGE
BO, den Herrn Scharmüller. 

Dr. 'Feurstein: Wann haben Sie das dem Herrn 
Scharmüller gesagt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Das war nur in dem Zeitraum 
der Vertragserstellung. 

Dr. Feurstein: Im März, April 1978? 

Dipl.-Ing. Hogl: Eher gegen Schluß erst, also 
Mai, Juni. 

Dr. Feurstein: Was hat Ihnen Scharmüller geant
wortet? 

Dipl.-Ing; Hogl: Das kann er mir nicht sagen. 
Zumindest war es in dem Sinn. Ich weiß es nicht, 
aber in dem Sinn hinhaltend, daß ich es nicht 
gewußt habe. I 

Dr. Feurstein: Könnte man auf Grund Ihrer Fest- ' 
stellung schlußfolgern, daß bereits im Juli 1977 eine ' 
sehr starke Präferenz in Richtung ABO-Arbeitsge
meinschaft-Betriebsorganisationsplanung bestan
den hat, aus Ihrer Sicht, von Ihnen aus? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Warum schreiben_ Sie dann das? 
Es zeichnet sich jedoch ab ... 

Dipl.-Ing. Hogl: Aus der Information heraus an 
den Vorstand, daß man auf der einen Seite eine 
Reihe von neuen oder fremden Firmen, wie man es 
auch nennen will, hier sich bei dem Projekt bewor
ben haben, und ,auf der anderen Seite, daß man 
sagt, es sind ,hier vorhandene Firmen, die wohl in 
Einzelleistungen aufgetreten sind und sich aber zu 
einer Arbeitsgemeinschaft bereit erklären würden 
oder bereit erklärt haben. In diesem Sinne der Fort
führung des Wissens und nicht eine; zusätzlichen 
toten Zeit, die hier im Sinne von Neuinformation, 
Wissenaufbereitung !lSW. nicht hier wieder von 
vorne begonnen werden muß. 

Dr. Feurstein: Ich frage Sie jetzt noch einmal, 
was hat Dipl.-Ing. Parzer zu diesem Vorschlag 
gesagt? Hat er das zur Kenntnis genommen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ja. 

Dr. Feurstein: Schwaiger? 

Dipl.-Ing. Hogl: Genauso. 

Dr. Feurstein: Winter? 

Dipl.-Ing. Hogl: Keine Bem~~rkungen dagegen. 

Dr. Feurstein: Haben Sie eine Bevorzugung für 
diese Stellungnahme bei einem der drei Herren 
bemerkt? 

I?ipl.-Ing. Hogl: Ist mir nicht bew)Jßt. 

Dr. Feurstein: Haben sich Aufsichtsratsmitglie
der in dieser Sache mit Ihnen in Verbindung 
gesetzt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein. 

Dr. 'Feurstein: Haben sich Politiker In dieser 
Sache mit Ihnen in Verbindung gesetzt? 

Dipl.-Ing. Hogl: Nein." 
Schließlich beendete Dr. Feurstein die Befragung 

wie folgt ' 
"Bisher war man immer der Meinung, daß Dipl.

Ing. Winter der Hauptverantwortliche war, daß die 
BO-Planung so vergeben worden ist. Jetzt gewinnt 
man den Eindruck, daß es der Dipl.-Ing. Hogl ist, 
der diese Verantwortung hat, auf Grund dieser Ein
vernahme. Können Sie dazu etwas sagen? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich meine, das war von mir ein 
Vorschlag, den ich damals in diesen Aktenvermerk ' 
aufgenommen und an den Vorstand gegeben habe. 

Dr. Feurstem.: Sehen Sie eine Veranlassung, 
Dipl.-Ing. Winter zu entlasten? 

Dipl.-Ing. Bogl: Nein. 

Dr. Feurstein: Sind Sie von Dipl.-Ing. Winter 
besonders gut behandelt worden? 

Dipl.-Ing. Hogl: Ich habe keinen Unterschied 
gesehen gegenüber meinen Kollegen. 
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2.11.4. Der Vorschlag, den Auftrag an die 
ABO zu vergeben, wurde vom Vorstand, an erster 
Stelle mit der gegenüber Suter & Suter um' 
27165 Mio S niedrigeren Honorarforderung' 
begründet. 

Diese Aussage wurde durch eine Gegenüberstel
lung einer im Zuge der "Bietergespräche" erfolgten 
Modifikation unterstützt. Demgemäß errechnete 
sich die Honorarsumme des ABO-Anbots, unter 
Berücksichtigung von Preisnachlässert usw. auf 
369 335 000 S. Beim Anbot der Firma Suter & 
Suter errechnete die AKPE eine Summe von 
396 500 000 S. Dazu stellte der RH fest, daß der 
Begriff "Bietergespräche" in diesem Zusammen
hang irreführend ist. Die überprüfte Unternehmung 
hat den in der ÖNORM A 2050 verankerten 
Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung aller 
Bieter nicht beachtet, da seit 28. Februar 1978 nur 
mehr Gespräche mit der AB<;) geführt wurden, die 
den Zweck hatten, weitere Preisnachlässe gegen
über dem Anbot zu erlangen und auf diese Weise 
eine günstigere Vergleichsgrundlage zu schaffen. 

Da aber zum Anbot von Suter & Suter in dieser 
Richtung keine weiteren Verhandlungen geführt 
wurden, erachtete der RH einen Vergleich zwi
schen den beiden Anboten als irreführend. 

2.11.5. Der AufsiChtsrat wurde informiert, daß 
für diesen Auftrag ein detailliertes Leistungsver
zeichnis mit einem veranschlagten Honorarumfang 
einschließlich Nebenkosten von 122,82 Mio S 
erstellt wurde. 

Dem Aufsichtsrat wurde, wie schon erwähnt, 
keine Kalkulation des Pauschalhonorars vorgelegt. 
Der Rechnungshof stellt dazu fest, daß dieser auch 
nicht auf Grund des geänderten Leistungsverzeich
nisses aus dem ursprünglichen Gesamtanbot unmit
telbar ableitbar war. 

Dazu wies die AKPE lediglich auf die Bespre
chungen vom 3. und 6. April 1978 hin und erklärte, 
daß 'im Rahmen dieser Verhandlungen entspre
chende Unterlagen übergeben worden seien. 

2.11.6. Wesentliche Gesichtspunkte für den 
Vergabevorschlag des Vorstandes zugunsten der 
ABO waren ua. der beträchtliche Inlandsteil. 

Im Feber bzw. März 1979 hat der Vorstand der 
AKPE dem Amtsführenden Stadtrat für Finanzen 
und Wirtschaftspolitik Mayr mitgeteilt, daß 
65,6 vH des an die ABO geleisteten Honorarvolu
mens auf österreichische Unternehmen entfallen' 
und 34,4 vH auf ausländische Firmen. 

Am 8. Mai 1980 mußte der Vorstand dem Stadt
rat berichten, daß sich der Inlandsteil des Horior:lr
volumens auf 51,1 vH verringert hat, da Leistungen 
zT an ausländische Subunternehmer weitergegeben 
wUrden, von denen die AKPE keine Kenntnis hatte. 

Seitens der ABO wurde entgegen der bestehen
den vertraglichen Verpflichtung keine Genehmi
gung der AKPE für die Beschäftigung zusätzlicher 
Subunternehmer eingeholt. 

2.11.7. Gemäß § 10 Z 13 des Vertrages über 
Leistungen der Betriebsorganisationsplanung waren 
die Kosten der gegenüber der Ausschreibung vom 
15. September 1977 zusätzliche'n Ergebnisse aus 
der BOI-Phase in angemessener Höhe vom 
Gesamthonorar 'in Abzug zu bringen. Aus dieser 
Vertragsbestimmung ergab sich in der Folge ein 
Streit zwischen AKPE und ABO, der praktisch 
über die ganze Vertragsdauer hinwegreichte. 

2.11.8. ' Die AKPE .stellte hiezu fest, daß die 
Vertragsformulierung ,;in angemessener Höhe" nur 
ein Komprorniß zwischen den damaligen Darstel
lungen der ABO und der AKPE sein konnte. Ein 
weiteres Verzögern der Beauftragung der BOP 
hätte auch nach der vom Kontrollamt bestätigten 
Meinung der AKPEzu schwerwiegenden Folge
schäden führen können. 

Der Aufsichtsrat hat sich tro,tz der angeführten 
Qffenen Fragen mit der Zusage, daß die Zusam-, 
mensetzung der ABO das Optimum einer Firmen-' 
konfiguration sei, zufriedengegeben. 

2.11.9. Die Vergab~ durch den Aufsichtsrat bil
dete auch Gegenstand der Befragung des zum Zeit
punkt der Einvernahme' Vorsitzenden des Auf
sichtsrates Dr. Horny.' 

Dr. Gradischnik.: Herr Zeuge! Sowohl der Rech~ 
nungshof als auch das Kontrollamt haben die Ver
gabe der BO-Planung an die ABO kritisiert. Stellen 
Sie die Vergabe nun aus Ihrer Sicht dar. 

. Dr. Homy: Ich darf vielleicht da etwas ausholen. 
Es ist an sich schon unmittelbar nach der GrüJ;ldung 
der AKPE die Notwendigkeit ejner BO-pianung 

. außer Streit gestanden, und ich glaube, das war 
auch schon natürlich vor der Gründung der AKPE. 
Aber es hat sich die AKPE damit befaßt. 

Es ist dann so weit gekommen, daß man das 
ursprüngliche Projekt überarbeitet hat, und es ist zu 
dem Erweiterungsprojekt'gekommen. Man hat also 
gemeint, unmittelbar nachdem dieses Erweiterungs
projekt fertig ist, müßte eben die Betriebsplanung, 
die Betriebsorganisation erfolgen. Es wurde dann 
auch seitens verschiedenster Aufsichtratsmitglieder 
diese Vergabe der Betriebsorganisationsplanung 
urgiert, und es ist auch schort dem Aufsichtsrat mei- . 
ner Erinnerung nach 1977 mitgeteilt worden, daß 
die entsprechenden Vorarbeiten oder Vorerhebun
gen geleistet werden. Man hat, also Angebote einge
zogen. Und schließlich ist es dann nach vielfachem 
Drängen auch des Aufsichtsrates, glaube ich, im 
April 1978 zur Vergabe des ABO-Auftrages 
gekommen. 

Damals sind dem Aufsichtsrat vorgelegen die 
'Ergebnisse der beschränkten... Das heißt, der, 
Vorstand hat referiert über die Ergebnisse der 
beschränkten Ausschreibung, hat dann erwähnt, 
daß faktisch zwei, Anbote irgeridwie im Raum ste-' 
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hen, das waren Suter & Suter und dann der ABO
Auftrag, und hat gesagt, daß preislich gesehen der 
ABO-Auftrag der günstigste wäre~ und hat dies 
auch gemeint aus den verschiedeqsten Überlegun
gen heraus, vor allem (laß hier ein starker österrei
chiseher Anteil wäre und hier öst~rreichische Fir
men am Werk wären und Leute, dIe das österreichi- . 
sehe und speziell das Wiener.Kritnkenanstaltenwe
sen kennen. Das war nach meinem Dafürhalten 
auch ein entscheidendes Moment für diesen ABO
'Auftrag. Und es wurde darüber dann- eben die Ent
scheidung getroffen. 

Dr .. Gradischnik: Ist das diese berühmte Wiener 
Ktankenhausphilosophie, die sfhon öfters bei Zeu
geneinvernahmen herausgekommen ist? 

Dr: Homy: Ja die sogenannte Planungsphiloso
phie spukt so verschiedentlich durch die Gemüter. 
Ich habe ~ieeinmal gelesen in einem Aktenvermerk, 
und sie ist auch. im Aufsichtsrat vom Vorstand 
,einige Male gebracht worden. Ich und wie ich 
glaube, alle anderen haben unter Planungsphiloso
phie eine Philosophie verstanden, die - bitte ich 
glaube, das ist ein hochtrabender Titel - gewisse 
Grundsätze hat, die davon ausgehen, daß solche 
Firmen in Anspruch ge~ommen werden sollen, die 
speziell dasösterreichische Spitalswesen und auch 
die österreichische Gesetigebung in diesem Bereich 
kennen. . 

Dr. Gradischnik: Herr Zeuge! Was hat für eine 
Teilung des Auftrages an die ABO gesprochen, und 
von wem wurde diese zitiert? . 

Dr. Homy: leh darf feststellen, daß dem Auf
sichtsrat in dieser Sitzung bereits vom V orst~nd der 
Antrag vorlag, nur eine Teilbeauftragung durchzu
führ~n. Es hat sich über diesen Punkt auch eine 
Dis~ussion. entwickelt. Meiner Erinnerung nach 
war ein Aufsichtsratsmitglied für den Gesamtauf
trag, alle anderen haben sich aber für den Teilauf
tragausge~prochen, insbesondere auch der Vorsit-, 
zende, der Herr Sektionschef'·Waiz. Und man ist 
deshalb zu. dem Teilauftraggekommen, weil man 
vermeint hat, man 'soll erst einmal mit einem Teil 
hineingehen, um die Leistungen kennenzulernen 
und nicht mit dem ganzen Geschäft. Entschuldigen 
Sie den Ausdruck hier, es war doclt ein Auftrag, 
glaube ich, der an die 400 Millionen ausgemacht 
hätte; das sollte man nicht. 

Steinhauer: Herr Obersenatsrat! Ist Ihnen 
damals nicht' auch der G.edanke gekommen, wenn 
.man yon einem ,370-Millio~en-Beratungsauftrag 
122 Millionen vergibt, daß dann der Anschlußauf
tragzwingend ist, außer es ist eine katastrophale 
Fehlleistung zu erwarten? 

Dr. Homy: ICh darf dazu folgendes s~gen: Man 
hat, und ich· habe schon das eine Mitglied erWähnt, . 
gemeint, man sollte dem den ganze~ geben, denn es 
läge ja ohnedies ein Anschlußauftrag in der Luft. 
Dem wurde aber von den anderen Mitgliedern mei-

ner Erinnerung nach widersprochen. Man hat 
gesagt: sicherlich ist es irgendwo naheliegend, 
,wenn aber die Leistung nicht entsprechend wäre, so 
müßte man eben trachten, daß man weiter dort 
sieht, sich- anders zu behelfen .. 

Steinhauer: War man sich so wenig sicher, daß 
die den Auftrag bewältigen können? 

Dr. Homy: Nein, diese Schlußfolgerung kann 
man aus dem meines Erachtens nicht ziehen, son
dern es war eben der Au~ruck der notwendigen 
Vorsorge, . die glaube ich, ja am Platz war oder ist, 
nach all diesen Fragen. 

Dr. Gradischnik: Herr Zeuge! Wer war denn 
das?, ein Aufsichtsratsmitglied, das für die Gesamt
vergabe war? 

Dr. Homy: Ich kann mich also nicht erinnern. 
Ich wollte nur sagen: . 

Wilfling war damals noch nicht Mitglied des 
Aufsichtsrates. Ich glaube, es war Ministerialrat 
Bachler. Ich kann mich aber nicht erinnern. Ich 
weiß nur, daß irgendwie naheliegend von manchen 
vielleicht gefragt werden würde: Es war nicht der 
Herr Dr. Wilfling, der war meines Wissens damals 
noch gar nicht. ; . 

Dr. Gradischnik: Herr Zeuge! Was sagen Sie zu 
der Kritik von Rechnungshof und Kontrollamt an 
der Vorgangsweise des AKPE-Vorstandes bei der 
Vergabe der BO-Planung? 

Dr. Homy: Ja, eine solche Kritik hat es gegeben. 
Es hat auch dann in dem Frotz-Gutachten eine der
artige Kritik gegeben, die ist. entnommen dem soge

,nannten Rohbericht. Im Endbericht ist sicherlich 
auch eine Kritik ~n dem Vorstand enthalten, aber, 
wie' ich glaube, in weit gemilderter Form gegenüber 
dem Rohberichi.lch spreche jetzt vom Rechnungs
hofbericht. 

Was der Aufsichtsrat getan hat; dazu kann ich 
folgendes sagen: Er hat diese Kritik eben zur Stel
lungnahme dem Vorstand gegeben, der auch seine 
Äußerung dazu abgegeben hat. Jetzt, nach Vorlie
gen de~ endgültigen Rechnungshofberichtes, wird 
unter Heranziehung von Sachverständigen - da ist 
man sich im Aufsichtsrat im klaren - abgewogen, 
ob und inwieweit aus dieser Kritik Konsequenzen 
zu ziehen wären, und welche. 

Es träfe an sich ja unmittelbar nur'mehr ein Vor
standsmitglied, das aus der alten Ära da ist, das ist 
der Ing.Parzer, wenn irgendwelche zivilgerichtli-
ehe Handlungen zu setzen wären. . 

. Dr. Gtadischnik: Herr Zeuge! Hat der Auf-
sichtsratsvorsitzende Waiz ,Einfluß auf die Vergabe 
des ABO-Auftrages genommen? 

Dr. Homy: Mir ist nichts bekannt,und ich habe 
keinerlei Hinweise oder Zeichen gesehen, die auf 
eine solche Einflußnahme überhaupt hätten schlie
ßen lassen. 

Dr. 'Gradischnik: Hat Dkfm. Wilfling darauf 
Einfluß genommen? 
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Dr. Homy: Da ist mir auch nichts bekannt. Ich 
habe nur durch verschiedene Gespräche und auch 
durch Aktenvermerke - sicherlich durch den 
Aktenvermerk, den ich aber erst im nachhinein 
gelesen habe - erfahren, daß er sich, glaube ich, 
dafür ausspricht. Ich habe aber das' als eine recht
mäßige Einflußnahme, nicht Einflußnahme, son-, 
dern als eine rechtmäßige Standpunktdarlegung 
gesehen, weil er letztlich ja Bereichsleiter und für 
den Betrieb in dieser Form verantwortlich war. 
Wenn ich so sagen darf: Von einem unzulässigen 
Einfluß ist mir nichts bekannt. 

2.11.10. Zu diesem Themenkreis fragte auch: 

Steinbauer: Gut. Und wann sind nun die ersten 
Firmenüberlegungen bei Ihnen aufgetaucht, also 
Sie sind mit dem Thema Betriebsorganisation von 
Anfang an als Problemzone vertraut gemacht wor
den: Wann tauchten nun erstmals eine Firmenkom
bination oder Firmenfragen in· dem Zusammen
hang, wann tauchen Firmennamen im Zusammen
hang mit der Betriebsorganisationnach Ihrer Erin-

. nerung auf? ' 

Dr. Homy: Nach meiner Erinnerung tauchten 
diese Fragen ganz konkret bei der Aufsichtsratssit
zung auf, die im Frühjahr, glaube ich, April 1978 
war. Früher wurde uns immer mitgeteilt, daß eben 
eine Angebotseinziehung erfolgt ist und auch eine 
beschränkte Ausschreibung und man sehen müsse, 
wer und wie hier Bestbieter wird. 

Vnd ich bin konkret - ich habe j~ an keinerlei 
Vorgesprächen teilgenommen und man hat mich . 
auch in keiner Weise damit befaßt, war auch gar 
nicht notwendig als Mitglied des Aufsichtsrates, 
daß ich also, weil ich ja keine Funktion als Vorsit~ 
zender hatte, Vorgespräche führe - befaßt worden 
in der Sitzung ... 

Dr. Homy: Ich glaube, das ist Ihre Auslegung .. 
Ich darf noch einmal, Herr Abgeordneter, um alle 
Zweifel hier auszuräumen, zurückkommen darauf, 
was ich dem Herrn Abgeordneten Gradischnik 
gesagt habe. Das Problem der Betriebsorganisation 
ist zweifellos bereits im Jahr 1976 oder 1975 aufge
taucht. Die Notwendigkeit einer Betriebsorganisa7 
tion wurde nach der Festlegung des Erweiterungs-

. projektes beso~ders unterstrichen, und es war die 
Information des Direkrors des Vorstandes - ich 
glaube Winter war es -', daß man eine Anbotsein
holung durchgeführt hat. Man hat annonciert in 
ausländischen Zeitungen, und man wird trachten, 
die bestmöglichen Gruppierungen zu erreich~n. 

Ich darf noch einmal sagen: Für mich waren 
eigentlich Name und Verbindungen uninteressant. 
Für mich war entscheidend, welche Firma nach 
Meinung des Vorstandes und nach Meinung auch, 
sagen wir, von Aufsichtsratsmitgliedern, ,also nach 
Meinung jedes seriösen Menschen, der in dem 
Zusammenhang zu tun hat, die beste und dafür 
geeignetste Firma war. 

Und weiter: 

Steinbauer: Wie habe~ Sie geprüft, wenn man 
fragen darf. Durch Fragen im Aufsichtsrat. 

Dr. Homy: Ja, im Aufsichtsrat durch Fragen. 
Und ich nabe weiters - und das glaube ich sagen 
zu können: Es wurde auch schon von der Pla
nungsphilosophie gesprochen -' mich auch davon 
überzeugen lassen, wenn vor allem die Nutzer die
ses Projekt gutheißen, daß es zweckmäßig ist, und 
wenn Sie heute den Rechnungshofbericht lesen, so 
hat der Rechnungshof selbst zum Schluß eigentlich 
nicht mehr irgendeine Kritik unmittelbar an den 
Preisen gemacht ~ es ist, glaube ich, eine Diffe
renz von 6 Millionen genannt ~ und hat diese bei
den Anbote gegen\ibergestellt. Es war also auch sei
ner Meinung offensichtlich nur - so habe ich es 
gelesen - Suter & Suter und die ABO letztlich ... 

Steinbauer: Wer hat diese Teilung vorgeschla
gen? 

Dr. Homy: Ich darf noch einmal erwähnen: Die 
Teilung hat .der Y orstand im Vorstandsbericht 
bereits vorgeschlagen. 

Steinbauer: Und wann sind Sie erstmals mit der 
Teilungsüberlegung konfrontiert worden? 

Dr. Homy: In der Aufsichtsratssitzung. 

Steinbauer: Und nun hatte ich.bislan& ... 

Dr. Homy: Pardon! Als mir die Tagesordnung 
zugegangen ist. 

2.11.11. Abschließend fragte der Abg. Stein
bauer, ob rückblickend auf die Position Dipl.-Ing. 
Winters, der die ABO-Vergabe referiert hatte, da 
man sich nun ja in einer wesentlich günstigeren 
Beurteilungssituation befindet, nunmehr die Situa
tion anders .beurteilt würde. 

Darauf Dr. Horny: 
Ich würde also eines meinen dazu, daß man 

selbstverständlich, wie Sie schon richtig gesagt 
haben, nachher gescheiter wird, wenn man die ver
schiedenen Kritikpunkte liest. 

Ich würde sicherlich vielleicht dann noch zusätz
liche Prüfungen und weitere Fragen stellen, wie sie 
heute aufgezeigt wurden. Ich würde aber meinen, 
daß dem Grunde nach die Entscheidung, wie sie 
hier getroffen worden ist, wenn man sie also gegen
überstellt Suter & Suter, nicht falsch war. 

2.11.12. In einem von Univ.-Prof. Dr. Frotz im 
Auftr~g des Aufsichtsrates erstellten Rechtsgutach
ten führte dieser zur Frage der Information des 
Aufsichtsrates durch den Vorstand auf Seite 158 
aus: 

Bemerkenswert ist insofern dreierlei: 
1. daß der Vorstand weder den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates noch diesen besonders informiert hat 
über die Tätigkeit der APAK bei der ersten Selek
tion der Bewerber, sodaß der Aufsichtsrat der 
AKPE ohne weiteres.annehmen mußte, die APAK 
habe pflichtgemäß insoweit schon mitgewirkt und 

\ 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)138 von 425

www.parlament.gv.at



128 670 der Beilagen 

ihre Meinung decke sich v~ll mit der des Vorstan
des; 

2. daß im Bericht an den Aufsichtsrat nichts steht 
über das der Einladung an die e~ähnten sechs 
Bewerber zur Anbotslegung zugrunde gelegte Lei
stungsverzeichnis und daß auch im vorhergehenden 
Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden offen
bar nicht gesagt wird", wie dieses zustande gekom
men ist und daß an dessen Erstellung die ÖKO
DAT A mitgearbeitet hatte; 

3. und vor allem, daß dem Aufsichtsrat der 
AKPE schlicht verschwiegen wurde, daß bereits 
Mitte 1977 eine eindeutige positive Meinung für 
die Betrauung der ABO mit der BOP bestand. 

Weiters auf Seite 159/160: 
Festzuhalten ist ferner, daß dem Vorsittenden 

des Aufsichtsrates der AKPE und erst recht dem 
Aufsichtsrat nie die Gesichtspunkte mitgeteilt wor
den sind, die zur Auswahl des engeren Firmenkrei
ses geführt haben und auch nicht die verschiedenen 
Eindrücke, die der Vorstand auf Grund der persön
lichen Kontakte mit den einzelnen Firmen gewon
nen hatte. 

Weiters auf Seite 177/178: 
Die Ausführungen dieses Unterpunktes zusam

menfassend darf festgehalten . werden, daß die 
Zustimmung des Aufsichtsrates der AKPE zur Ver
gabe der BOP an die ABO nicht pflichtwidrig war. 
Dies bedeutet nicht, daß der Gutachter sie für rich
tig hält, sondern nur, daß der Aufsichtsrat auf 
Grund der ihm vom Vorstand der AKPE geleiste
ten Informationen auch bei pflichtgemäßer Prüfung 
die Zustimmung für richtig halten durfte. Ohne 
daß dafür ausreichende Anhaltspunkte bestanden, 
denen der Aufsichtsrat hätte nachgehen müssen, 
war die Berichterstattung des Vorstandes der 
AKPE in wesentlichen Punkten teils unvollständig, 
teils falsch, wie der Vorstand im übrigen den Auf
sichtsrat auch von den späteren merkwürdigen Ver
änderungen in der ABO und den Subunternehmer
einschaltungen pflichtwidrig nicht unterrichtet hat. 
Der Aufsichtsrat der AKPE muß, nachdem ihm die 
wirkliche" Sachlage auf Grund der Berichte des 
Kontrcillamtes und des Rechnungshofes und wich
tige Aspekte der Rechtslage auf Grund dieses Gut
achtens bekannt sind, alsbald pflichtgemäß prüfen, 
ob er aus dem Verhalten der Vorstandsmitglieder 
der AKPE Konsequenzen zumindest im Hinblick 
auf § 75 Abs.4 AktG zu ziehen hat. Auch eine 
Rechtsverfolgung nach §§ 84, 97 AktG ist pflichtge
mäß zu erwägen. 

2.11.13. Das Kontrollamt stellt im Zusammen
hang mit seinen Prüfberichten am 12. Mai 1980 zur 
Erwägung, die Verträge der Vorstandsdirektoren 
im Hinblick auf die anhängige bauwirtschaftliche 
Prüfung im Herbst 1980 nur für einen kürzeren 
Zeitraum als fünf Jahre zu verlängern. 

2.11.14. Der Rechnungshof führt zusammen
fassend zur Vergabe an die ABO aus: " 

- Bei der Vergabe der Betriebsorganisationspla
nung selbst sind, nach Ansicht des RH, die Organe 
der AKPE nicht mit jener wünschenswerten Sorg
falt vorgegangen, welche die Auswahl des Auf trag- " 
nehmers bei einem derart bedeutungsvollen Bereich 
der Planung erfordert hätte. Auch wenn die' Ver
gabe nach der ÖNORM A 2050 nicht rechtsver
bindlich für Gesellschaften besonderer Art und in 
bezug auf geistige Leistungen vorgeschrieben ist, 
hätte deren Beachtung einer wirtschaftlich gebote
nen und zweckmäßigen Vorgangsweise entspro~ 
ehen .. 

2.12. ANWENDUNG DER ÖNORM A 2050 
DURCH STADT WIEN UND AKPE 

2.12.1. Wie ua. aus dem Gutachten von Prof. 
Dr. Aicher hervorgeht, war die AKPE seit ihrer 
Gründung vertraglich verpflichtet, die Vergabe
richtlinien der Stadt Wien und damit auch die 
ÖNORM A 2050 ihren Auftragsvergaben zu
grunde zu legen. 

2.12.2. Der, ZeugeSkyba vom Amt der Wiener 
Landesregierung erklärte auf Befragen folgendes: 

Dr. Steger: Gilt jetzt die ÖNORM A 2050 für 
Planungsleistungen oder nicht? 

Dr. Skyba: Dem Grundsatz nach schon. Die 
Schwierigkeit ist ja nicht - so sehe ich es zumin
dest -, ob die Norm gilt oder nicht, sondern ich 
glaube, die Schwierigkeit liegt darin, daß man die 
Leistung nicht umschreiben kann. Und wenn man 
eine Leistung nicht umschreiben kann, kann man 
sie nicht ausschreiben. Man muß also eine Leistung, 
Um sie ausschreiben zu können, so genau quantifi
zieren und qualifizieren können, daß das Anbot 
nachher möglichst unverändert in den Leistungsver
trag übernommen werden kann. 

Dr. Steger: Heißt das jetzt im Klartext: Entschei
dend für die Frage, ob es auszuschreiben ist oder 
nicht, auch bei Planungsleistungen, ist die Frage, ob 
die Leistung exakt genug umschrieben werden 
kann? 

'\. Dr. Skyba: Ich glaube schon. 

Dr. Steger: Bei welcher Magistratsabteilung sind. 
Sie? J \ 

, 

Dr. Skyba: Ich bin in der Magistratsdirektion. 

Dr. Steger: Das deckt sich dann an sich, so wie 
ich das sehe, mit der Stellungnahme der Magistrats
abteilung 4, die wörtlich erklärt hat - ich zitiere 
aus dem Rechnungshofbericht: 

Grundsätzlich wird die Auffassung erklärt, daß 
geistige Planungsleistungen, sofern die Leistungen 
genau be~chrieben und in ein Leistungsverzeichnis 
gekleidet werden können, öffentlich ausgeschrieben 
werden könnten. - Würden Sie das voll unter-, 
schreiben auch? 

Dr. Skyba: Ja. 
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Dr. Steger: Das ist also die Zusammenfassung 
dessen, was auch Sie gemeint haben? 

Dr. Skyba: Ja. 
Und weiter: 

Dr. Steger: Das, was ich gesagt habe wegen der 
ÖNORM, wo ich das von der MA 4 vorgelesen 
habe: Gilt dasselbe auch nach den Richtlinien 
Wiens? Sie werden die kennen: Magistrat der Stadt 
Wien - Richtlinien, und so weiter. 

Dr. Skyba: Ja. 

2.12.3. Zur Frage, ob die AKPE eme 
beschränkte A'usschreibung vorgenommen habe, 
führte der Rechnungshof aus: 

Die AKPE wies in ihrer Stellungnahme zum 
Kontrollamtsbericht die Beanstandungen des Kon
trollamtes bezüglich der Nichteinhaltung der Ver
gaberichtlinien mit der Begründung zurück, daß 
Planungsleistungen nach den Bestimmungen' der 
ÖNORM nicht auszuschreiben seien und daher auf 
die einzelnen Kritikpunkte zum Kontrollamtsbe
richt nicht näher eingegangen werden müsse. 

Der RH war der Meinung, daß diese Rechtferti
gung der AKPE, die ÖNORM nicht angewendet' 
zu haben, wie sie auch vom damaligen V orstands
direktor Schwaiger gegenüber dem RH vertreten 
wurde, in deutlichem Widerspruch zu den vor 
Bekanntwerden des Kontrollamtsberichtes erfolg
ten Informationen sowohl an den Aufsichtsrat als 
auch an die Aktionäre und die Öffentlichkeit stand. 

Vor dem genannten Zeitpunkt lagen folgende 
Stellungnahmen der AKPE zur Frage der normen
gemäßen Vorgangsweise vor: 

Hauptversammlung vom 30. Mai 1978: 
Genehmigung des Geschäftsberichtes 1977: 
Schließlich wurde im Berichtsjahr eine 

beschränkte Ausschreibung durchgefÜhrt, derzu
folge eine ARGE BO-Planung mit überwiegend 
inländischer Zusammensetzung vorauss,ichtlich 
beauftragt werden wird. 

Aufsichtsratssitzung vom 27. September 1978: 
Am 28. August 1978 wurde der Vorsitzende des 

AR brieflich von einem Stadtrat um Beantwortung 
einiger Fragen bezüglich der Planung der BO 
ersucht. Die Beantwortung dieser Frage wurde in 
dem Bericht über den Baufortschritt eingearbeitet 
und an den Amtsführenden Stadtrat der Geschäfts
gruppe Finanz- und Wirtschaftspolitik übermittelt: 
... "ist die BO-Planung besonders herVorzuheben, 
,die auf Grund einer beschränkten AusschJ;eibung \ 
vergeben wurde ... woraus sich die Vergebungsart 
einer beschränkten Ausschreibung im Sinne der 
ÖNORM A 2050 ergab ... " 

Aufsichtsratssitzung vom 27. Feber 1979: 
Entgegnung zur Aussendung eines Parteipresse

dienstes vom 13. Feber 1979: Die Vergabe des BO-

Auftrages erfolgte auf Grund einer beschränkten' 
Ausschreibung im Sinne der für die Vergebung von 
Leistungen durch Gebietskörperschaften geltenden 
Richtlinien. 

Aufsichtsratssitzung vorn 27. März 1979: , 
Beantwortung einer Anfrage an den Wiener 

Stadtsenat vom 14. März 1979: Ausnahmen von 
der öffentlichen Ausschreibung: Planung der BO: 
Beschränkte Ausschreibung. 

Vorsitzender'des Aufsichtsrates vom 12. Dezem
ber 1977: 

Wunschgemäß geben wir Ihnen den letzten 
Stand über Tätigkeiten zur Findung der BO-Planer 
bekannt. Es wurde eine beschränkte Ausschreibung, 
zu der die nachstehend angeführten Firmen einge
laden wurde, durchgeführt. 

Gemeinderat 19. Juni 1978: 
Beantwortung einer Frage' anläßlich der Sitzung 

des Gemeinderates vom 22. Mai 1978: 
Eine öffentliche Ausschreibung wurde nicht vor .... 

genommen, weil von vornherein klar war, daß eine 
einwandfreie Ausführung der gegenständlichen 
Planungsleistungen nur von wenigen Unterneh
mungen zu erwarten sein wird, sodaß im Sinne der 
ÖNORM A 2050 die Vergebungsart einer 
beschränkten Ausschreibung gewählt wurde. 

Stadtrat vom 5. Juni 1979: 
Beantwortung eines . Schreibens vom 16. März 

1979 seitens eines Stadtrates: 
Es entspricht dem Wesen einer beschränkten 

Ausschreibung, daß nur jene Firmen zur Anbotsle
gung eingeladen werden, von deren Eignung die 
ausschreibende Stelle überzeugt ist ... wurde auch 
die beschränkte Ausschreibung über die Planung 
der BO von der AKPE durchgeführt. 

Information an die Öffentlic~keit vom 21.' Feber 
1979: 

Entgegnung zur Pressekonferenz vom 20. iFeber 
1979: ' 

Die AKPE verwahrt sich gege~ die Unterstel
lung, daß die Vergabe auf Grund einer "Proforma
Ausschreibung" erfolgt ist; die Vergabe erfolgte 

'vielmehr nach einer ordnungsgemäßen beschränk
ten Ausschreibung. 

Entgegnung in einem Nachrichtenmagazin vom 
4. Feber 1980: 

Die Planungs- und Betriebsorganisation wurde 
nicht "fast freihändig" ... vergeben. Die AKPE hat 
vielmehr eine beschränkte Ausschreibung für die 
BO-Planung durchgeführt. 

Diese Haltung hat die AKPE nicht nur in einer 
ersten Phase gegenüber der Öffentlichkeit vertre
ten, sondern sie stand nach Feststellung des RH 
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auch in 'Vollem Einklang init den Unterlagen über 
den Gebarungsvorgang selbst. 

Auf dem vom Vorstand vom 28. bzw. 29. Juli 
1978 unterzeichneten V ergabevorschlag/Vergabe
antrag 'wurde die Vergabe eindeutig als 
beschränkte Ausschreibung gekennzeichnet, 
obwohl auf diesem Formular grundsätzlich auch 
die Möglichkeit der Kennzeichnung als freihändige 
Vergabe mit Wettbewerb oder ohne Wettbewerb 
vorgesehen wäre. 

Nachdem, wie angeführt, der Vorstand der 
AKPE über zwei Jahre hinweg diese Meinung ver
trete,n hat, sah der RH in der ,nun nach Vorliegen 
des'Kontrollamtsberichtes'auch gegenüber dem RH 
vertretenen Auffassung, daß die ÖNORM A 2050 
nicht anzuwenden bzw, eine beschränkte, Aus
schreibung nicht verpflichtend vorgeschrieben' sei, 
den Versuch, die bei der Vergabe der BO-Planung 
an die ABO gewählte V or~.angsweise nachträglich 
zu rechtfertigen, die der ONORM A 2050 nicht 
entsprochen hat. 

2.12.4. Der Zeuge Parzer erklärte zur Frage, 
ob eine beschränkte Ausschreibung von der AKPE 
vorgenommen wäre: 

Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Es liegt uns hier - das 
ist der Eindruck - der Versuch einer Ausschrei
bung nach der ÖNORM vor. Wir haben vor die
sem Ausschuß Zeugen gehört aus allen Bundeslän
dern, und uns wurde gesagt, daß beispielsweise bei 
der Planung der Universitäts klinik in Innsbruck der 
Auftrag für die Betriebsorganisationsplanung frei
händig vergeben wurde, daß für die Planun'g des 
Spitalwesens in V orarlberg u,nd auch für einzelne 
Krankenanstalten in Vorarlberg eine freihändige 
Vergabe der Betri~bsorganisationsplanung erfolgte. 
Als Begründung wurde uns von diesen Fachleuten 
und von allen Fachleuten, die wir in diesem Zusam
menhang 'gehört haben, mitgeteilt; daß die 
ÖNORM A 2050, um die es sich hier dreht, de 
facto nicht, anwendbar sei und daß es in diesen Län
dern, speziell in Tirol, einen ausdrücklichen Regie
rungsbeschluß gibt, daß die ÖNORM nicht 
Anwendung finden soll. 

Nun, wenn 'man das Ergebnis Ihrer Arbeit beur
teilt, den Versuch der Ausschreibung auf der ande
ren Seite und letzten Endes die Vergabe an eine der 
Firmen, wofür die Tatsache ausschlaggebend war, 
hauptsächlich es handelt sich um österreichische/ 
Partner dieser Firmen, dann gewinnt man den Ein
druck, daß auch in Ihrem Rahmen nicht nach der 
ÖNORM vorgegangen wurde. Haben Sie über
haupt das Gefühl, daß man danach vorgehen 
konnte? 

Ing. Parzer: Vielleicht. darf ich da allgemein 
zuerst etwas sagen: Wie Sie wissen, war ich ja 
29 Jahre bei Siemens in einem ausgesprochenen 
Planungsbüro. Also ich war in einer Planungsabtei
lung, die' an sich mit dem Vertrieb und mit der 
Erzeugung nichts zu tun, hatte. Und in diesen 

29 Jahren - das möchte ich hier ausdrücklich 
sagen - haben wir nicht einen Auftrag bekommen 
oder abgewickelt auf Grund einer öffentlichen Aus
s~hreibung. Also wir haben Offerte gelegt, wir 
haben Angebote ausgearbeitet - ich nehme an, 
daß sich unsere Kunden sicher auch Konkurrenzof
ferte eingeholt haben - und dann auf dem Ver
handlungsweg unsere Aufträge bekommen. 

In diesem Fall, also bei der ABO, war ich persön
lich - und wir haben eigentlich im Vorstand hier 
keine unterschiedlichen Auffassungen gehabt -
auch sehr früh dafür, daß man hier eine Ausschrei
bung macht, und zwar aus folgendem Grund: Für 
mich war es unmöglich, auch nur'die Größenord~ 
nung dieses Aufwandes abzuschätzen. Also ich 
hatte kein Gefühl dafür und auch keine Erfahrung, 
was das kosten konnte. Daß so eine Ausschreibung 
problematisch ist, das wissen wir, das ist allgemein 
bekannt, denn geistige Leistungen im vorhinein zu 
formulieren ist eben das Problem. 

Ich meine, ob man jetzt nach der ÖNORM 
A 2050 vorgehen muß oder nicht muß, das ist 
jetzt ... 

Dr. Kapaun: Ob man kann. Diese Frage möchte 
ich g~rne beantwortet haben. 

Ing. Parzer: Na ja, ob man kann. Ich meine, wir 
haben uns in diesem Fall, und das wurde uns auch 
von den Kontrollbehörden a:ttestiert, eigentlich 
bemüht. Ich glaube, der ganze Verlauf, auch wenn 
man hier gegenteilige Behauptungen aufstellt, ist 
eben abgelaufen im Sinne der ÖNORM A 2050, 
und zwar nach einer beschränkten Ausschreibung. 

Nun hat dann das Ergebnis auch in diesem Fall 
gezeigt, daß scheinbar eine so eindeutige Beschrei
burig der Einzelleistung nicht möglich ist, daß jeder 
der Bieter sozusagen auch dazu den eindeutigen 
oder klaren Preis, den richtigen Preis kalkulieren 
kann. Also das war halt einfach' eine Realität dann 
beim Ergebnis der Ausschreibung. 

Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Der Vorwurf, der 
gegen den Vorstand und gegen den Aufsichtsrat 

,der AKPE erhoben wird, ist ja der, daß man hier 
Aufträge nicht nach sachlichen Kriterien vergeben 
habe, und macht den Vorwurf, bei Anwendung der 
ÖNORM A 2050 wären eben bei eirier ordentli
chen Ausschreibung Vergleiche möglich gewesen, 
man hätte Preisvergleiche ziehen können und ande
res mehr. 

Es steht hier eben dem entgegen die Aussage der 
Fachleute- Sie haben auch von den geistigen Lei
,stungen gesprochen -, und dazu wollte ich Ihre 
Meinung haben. War es letzten Endes Ihrer Mei
nung nach eine Ausschreibung im landläufigen 
Sinne, auf die man die ÖNORM A 2050 anwenden 
konnte, oder - um es anders zu formulieren -
war das eine Ausschreibung im Sinne eines Infor
mationsangebotes oder ähnlicher Art? Denn eine 
Ausschreiburig mit vergleichbaren Leistungen war 
es letzten Endes sicherlich nicht. 
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Ing. Parzer: Ich würde sagen: Vom rein forma-
len Ablauf her haben wir uns nach der ÖNORM 

. A 2050 gerichtet. Nur - ich muß wiederholen -
vom Ergebnis her wurde eigentlich wieder bestätigt, 
daß es eben kaum möglich ist, solche L~istungen in 
der Form auszuschreiben. 

2.12.5. Zur Frage, ob die BOP exakt genug 
ausgeschrieben wäre, erklärte der Zeuge Delabro: 

Dr. Steger: Zu einem anderen Themenkreis, der 
vom Herrn Abgeordneten Ing. Hobl schon ange
schnitten wurde. Es geht i,mmer um die Frage der 
Möglichkeit von Ausschreibungen auch bei Pla
nungsleistungen. Man könnte jetzt die Frage ein
mal umdrehen und sie so stellen: Hat nach Ihren 
Prüfungen die AKPE die zu erbringenden Leistun
gen exakt genug ausgeschrieben, exakt genug defi-

. niert, sodaß eine normale Ausschreibung möglich 
gewesen wäre? 

Dr. Delabro: Ja, bitte, aus den X Positionen 
haben wir die Ableitung getroffen, daß da sehr 
umfangreiche Ausschreibungsunterlagen hinausge
gangen sind. 

Dr. Steger: Ja, das ist jetzt noch keine wirkliche 
Antwort. Umfangreich kann sehr vieles sein, ... 

Dr. Delabro: Leistungsbezogene Angaben. 

Dr. Steger: Ja, und es ist trotzdem kein entspre
chendes Leistungsverzeichnis da. 

Dr. Delab~o: . , . Positionen ausgeschrieben wor
den sind, die also hier inhaltlich eine gute Fundie

'rung dargestellt haben, 

Dr. Steger: Sie würden glauben, das, was von der 
AKPE festgelegt wurde, hätte ausgereicht, um das 
als eine ausreichende Ausschreibungsunterlage zu 
betrachten? 

Dr. Delabro: Bitte, das ist immer jetzt wieder 
sehr schwer zu sagen, ... 

Dr. Steger: Nach Ihren Prüfungen, was Sie. ,'. 

Dr. Delabro: Meiner Meinung nach ja. 

2.13. PREISANGEMESSENHEIT 

2.13.1. Die MA 17 war schon seit den 60iger 
Jahren vom tatsächlichen Personalstand her nicht 
in der Lage, eine' BOP beim AKH selbst durchzu
führen oder daran wesentlich mitzuwirken. 

\ 
2.13.2. Dazu fragte der 

Ing. Nedwed: Eine große Rolle in allen unseren 
Diskussionen spielt die Betriebsorganisationspla
nung. Warum wurde die eigentlich nicht im Bereich 
der MA 17 durchgeführt? 

Dr. Stacher: Ich habe das schon mehrfach 
gesagt. Betriebsorganisationsplanung hätte man 
zweifelsohne vom Anfang des Baugeschehens an, 
also von 1965 an, innerhalb der MA 17 aufbauen 
können, so ähnlich, wie wir es jetzt im Kranken-

haus Ost machen, wobei wir - und das' sage ich 
auch ehrlich - mit etwas Bauchweh begonnen 
haben, Beamte und Ärzte, die an sich mit Planung 
direkt noch nichts gehabt haben, in diese Betriebs
organisationsplanung einzubinden; es hat sich bis 
jetzt sehr gut bewährt. Hätte man 'damals eine 
Gruppe errichtet und sie entsprechend ausgebildet 
und Fachleute zugezogen, daß also eine Betriebsor
ganisationsplanung parallel entstanden wäre, so 
wäre es sicherlich möglich gewesen, innerhalb der 
MA 17 eme Betriebsorganisationsplanung zu 
machen. 

Es war aber so, daß 1971, 1972, 1973 sowohl, 
mein Vorgänger als auch ich 1974 gesagt haben: Im 
jetzigen Stadium ist es einfach nicht mehr möglich, 
die Betriebsorganisationsplanung im Rahmen der 
Stadt zu machen oder im Rahmen der MA17, denn 
wir haben, weder über das entsprechend ausgebil
dete Personal, weder funktionell über das Personal 
noch quantitativ über das Personal v;erfugt, und es 
wäre völlig unmöglich gewesen, in einem Zeit-

, punkt, in dem wir außerdem noch das ganze Spi
. talswesen zu reorganisieren begonnen haben, aus 

dem an sich mangelhaft vorhandenen Personal jetzt 
noch Personal herauszuziehen und eine Betriebsor
ganisationsplanung eines derartig großen Baues -
das ist ja kein Wochenendhaus, sondern das ist ein 
Riesenbau - 'zu organisieren, abgesehen davon, 
daß niemand Ausgebildeter vorhaQden war. Und 
aus diesem Grund. war es zu dem Zeitpunkt völlig 
unmöglich, eine Betriebsorganisationsplanung von 
der MA 17 aus durchzuführen. 

Ich glaube, das muß heute jeder einsehen. Es ist 
auch heute nicht möglich, die Betriebsorganisa
tionsplanung allein zu machen. 

Ich möchte nochmals in dem Zusammenhang 
darauf hinweisen: Das ist ja kein Krankenhaus wie 
das Lainzer Krankenhaus oder das Krankenhaus 
Ost, hier kommenja für die Betriebsorganisations
planung ganz andere Fakten außerdem no'ch zum 
Tragen: Bau von Hörsälen, Bau für die Lehre, 
Elektronenmikroskopisches Zentrum, die zusätzli
che Situation der Forschung, die ja in den anderen 
Spitälern nicht gegeben ist.- Und wenn heute 
manchmal gesagt wird: Ja man hätte das alles 
machen köl'men, weil hier die Beamten vorhanden 
sind oder das Personal vorhanden ist, das imstande 
ist beziehungsweise das Erfahrung hat auf dem 
Krankenhaussektor, so muß ich nur noch einmal 
sagen: Dieses Allgemeine Krankenhaus ist nur zum 
Teil, vielleicht geschätzt zur Hälfte, ein Kranken
haus und zum anderen Teil eben eine Forschungs
und Lehrstätte. 

2.13.3. Weiters fragte 

Dr. Gradischnik: Wieso, Herr Zeuge, war die 
MA 17 nicht selbst in der Lage, die Betriebsorgani
sationsplanung mit eigenem Personal durchzufüh
ren? 
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Dr. Siebensohn: Der Aufgabenbereich einer sol
chen Betriebsorganisationsplanung hätte. den Ein
satz von, ich möchte gering sagen, mehreren Dut
zend Leuten erfordert, die wir in dem Ausbildungs
stand damals sicherlich nicht besessen haben. Ein 
s6lChe~r Au-sbildungsstand kann von heute~ auf mor
gen sicherlich nicht erzeugt werden, hier bedarf es 
eines Vorlaufes einiger Jahre, damit die Personen, 
die mit solchen Planungsarbeiten dann betraut wer
den können, diese Tätigkeit verantwortungsvoll 
und effizient ausüben können. 

Diese Personen sind schlicht und einfach nicht 
zur Verfügung gestanden, denn die MA 17 war 
keine Magistratsabteilung für Krankenhausplanung 
oder für Planungsagenden überhaupt, sondern wir 
sind nach der Geschäftseinteilung an sich zuständig 
für die Verwaltung der Krankenanstalten, die 
bestehen. Auf die AufgabensteIlung, die mit dem 
Neubau des AKH gekommen ist, war die Abteilung 
sicherlich~icht ausgerichtet. 

2.13.4; Zum selben Themenkreis fragte 

Dr. Steger: Sie haben sinngemäß gesagt, daß 
allenfalls noch Überlegungen da waren, ob die 
Betriebsorganisationsplanung mit Mitwirkung des 
Magistrats der Stadt Wien nicht billiger gegangen 
wäre. Hat es solche Versuche gegeben, zu einer 
Mitwirkung des Magistrats der Stadt Wien zu 
kommen? 

Dr. Waiz: Ja, ich habe mir erlaubt zu sagen, Herr 
Vorsitzender, daß die AKPEbemüht war, Personal 
beigesteIlt zu bekommen. Es war nicht möglich. Ich 
weiß, daß es beim Magistrat Bemühungen in dieser 
Richtung gegeben hat. Ich kann im einzelnen nicht 
beurteilen, wie die Sache gelaufen ist. Aber auch 
aus den Unterlagen der AKPE ist ersichtlich; daß 
man sich um diese Personalbeistellung seitens der 
AKPE bemüht hat, es aber dazu nicht gekommen 
ist. 

2.13.5. Der Zeuge Dr. Schwaig~r erklärte 
dazu: 

. Dr. Schwaiger: Ich muß: sagen, wir waren immer 
der Meinung, daß eigentlich die betriebsspezifi
schen Dinge, etwa die ßetriebsorganisationspla
nung und "auch die EDV, die man ja dann darunter 
subsumiert ,hat, ureigenste Sache der Nutzer sind, 
also auch der Fakultät und der Spitalsverwaltung. 
Nur haben wir aus den Gesprächen gewußt, daß 
das aussichtslos ist, und das hat sich ja auch bestä
tigt im nachhinein, das heißt im Zuge der Abwick
lung, daß weder die Fakultät noch die Spitalsver- . 
waltung dasjenige Personal bereitstellen konnte, 
das auch die ABO und wir immer wieder gefordert 
haben, wenigstens wenn ein externer Planer vor
handen ist, daß die mitarbeiten. Also nicht einmal 
dieses Personal ist meines Wissens bis heute vor
handen, geschweige denn Personal, das sozusagen 
selbst Lösungen erarbeitet. 

2.13.6. Die AKPE war daher in der Folge 
bemüht, für die BOP geeignete hausfremde Partner 
zu finden. 

Dadurch kam es zu jenem ABO-Vertrag, dessen 
unmittelbare Vorstufe in der BOI-Phase lag. 

Gemäß § 10 Z 13 des ABO-Vertrages waren die 
Kosten aus der BOI-Phase in angemessener Höhe 
vom Gesamthonorar in Abzug zu bringen. Aus die
ser Vertragsbestimmung ergab sich in der Folge ein 
Streit zwischen AKPE und ABO, der praktisch 
über die ganze Vertragsdauer hinweg reichte. 

2.13.7. Die Planungsleistungen der BO waren 
zum damaligen Zeitpunkt - verglichen mit dem 
Baufortschritt - im Rückstand. Für die AKPE war 
daher die Erstellung der BOP vordringlich. 

Aus den im Jahre 1977 durch die AKPE zu Lei
stungs- und Kostenvergleichszwecken eingeholten 
Konkurrenzofferte von sieben Firmen bzw. Arbeits
gemeinschaften ergaben sich die schon unter 
Punkt 2.10. erwähnten Anbote. 

Die APAK nahm, wie schon erwähnt, eine Aus
wertung der Anbote im Hinblick auf den Aus
schreibungstext vor. 

Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat in des-
sen 25. Sitzung am 12. April 1978 unter anderem: 

Somit kommen nur die Bieter 
- ARGE BO-Planung 
- Suter & Suter 
für eine Beauftragung in. Betracht, wobei sich im 

Zuge der Bietergespräche folgende Modifikationen 
der Anbote ergeben ... 

ABO 396 335 Mio S 
Suter & Suter 396 500 Mio S. 

2.13.8. Der Aufsichtsrat der AKPE ließ im 
November 1980 durch die beeideten Wirtschafts
prüfer Dr. Mayer und Dr. Stadler ein Gutachten 
über die wirtschaftliche Rechtfertigung des ABO
Auftrages erstellen. Auf Seite 10 des Gutachtens 
wird ausgeführt: 

Nach Ansicht des Vorstandes' der AKPE war 
demnach die ABO auch preislich der Bestbieter . 
Das Kontrollamt hat zwar in seinem Bericht die 
Berichtigung der Anbote kritisiert; die Frage, ob 
diese Kritik berechtigt ist, erscheint den Gutachtern 
jedoch nicht von wesentlicher Bedeutung, da für 
die Wahl der ABO nicht allein die Preisdifferenz 
von rund 27,2 Mio S, sondern der gegenüber and,e
ren Bietern höhere inländische Leistungsanteil, die 
besseren Projektkenntnisse der in der ABO verei
nigten Partner und schließlich auch ihre spezifi
schen Kenntnisse auf dem Gebiete des österreichi
schen, besonders aber des Wiener Spitalswesens 
ausschlaggebend waren. Überdies muß darauf hin
gewiesen werden, daß auch die Preisdifferenz in 
den ursprünglichen, nicht berichtigten Anboten 
unter Berücksichtigung der weitet unten noch 
näher zu erläuternden Problematik der Auswahl ' 
des Bestbieters für derartige Aufträge derart gering 
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war, daß sie für die Auswahl des Auftragnehmers 
nicht entscheidend sein konnte. 

2.13.9. Im ABO-Vertrag wurde ausdrücklich 
vereinbart, daß ein Teil der Vertragsleistungen der 
Gemeinschaft auch durch die Wiener Firma AGI
PLAN als Subunternehmer durchgeführt werden 
sollte; diese von der AGIPLAN zu erbringenden 
Leistungen sind im übrigen im ABO-Vertrag detail-
liert dargestellt. ' 

Die Möglichkeit der Heranziehung weiterer 
Subunternehmer ist im Vertrag vorgesehen; aller
dings bedurfte sie der Zustimmung des Auftragge
bers. 

Vertragsgegenstand und Terminplanung sind im 
übrigen ·ebenfalls ausführlich im Vertragsannex 
festgelegt. Außerdem sind Leistungsgrundlagen 
und Leistungen der Auftraggeber genau abgesteckt. 
Schließlich wurde vereinbart, daß die Partner der 
Arbeitsgemeinschaft für die Einhaltung des Vertra
ges als solidarische Gesamtschuldner zu sehen sind. 

\ 
2.13.1"0. Im Zusammenhang mit der Analyse 

des ABO-Vertrages sehen die Gutachter Mayer 
und Stadler die folgenden wirtschaftlichen Bestim
mungen als wesentliche an: 

Die Vertragsleistungen sind, beginnend ab 
1. Mal 1978, binnen 30 Monaten, also bis 31. Okto
ber 1980, zu erbringen. Die Möglichkeiteinver
nehmlicher Änderungen von Leistungspreis und 
Honorar ist ausdrücklich vorgesehen; sie hätte 
allerdings keiner ausdrücklichen vertraglichen Fest
legung bedurft, weil dies selbstverständlich ist. 
Ohne Einvernehmen wurde für die Fertigstellung 
der Leistungen eine Nachfrist von drei Monaten 
vereinbart (§ 912). Der Beginn der Leistungsfrist -
1. Mai 1978 - lag vor dem schriftlichen Vertrags
abschluß am 19. Juni 1978. Aber auch schon vor 
dem 1. Mai 1978 haben einzelne Mitglieder der 
ABO bereits Leistungen für den Bereich des späte- , 
ren Vertragsgegenstandes erbracht (BO~Iiiterim
Vertrag mit Prof. Dr. Riethmüller vom 30. Jänner 
1973). Im § 10 des ABO~Vertrages wurde aus
drücklich vereinbart, daß deren Kosten vom 
Gesamthonorar in Abzug zu bringen sind. Eine 
Nennung der Höhe dieser Kosten ist im Vertrag 
jedoch nicht erfolgt; es wurde nur erwähnt, daß die 
Kosten den Vertragspartnern bekarint sirid. 

Das Honorar für den Auftrag wurde in §10/1 
und 2 wie folgt festgelegt: 

Arbeitshonorar 
zuzüglich 15%iges 
Nebenkostenpauschale 

S 106313 750,-

S 15 947 062,50 

S 122260812,50 

2.13.11. Weiters führen die Gutachter aus: 
Für die Beurteilung wesentlich ist, was unter pau

schalierten Nebenkosten zu verstehen ist. Diese 
Kosten werden im Vertrag bloß 'demonstrativ wie 
folgt umschrieben: Arbeitsplatzkosten, Betriebsko-

sten für Büros, TeieIon- und flostgebühren, Ver
sicherungsprämien, Schreibleistungen, Vervielfälti
gungen, Erstellung von Broschüren und Demon
strationsmaterial, Dokumentationen, Reisekosten, 
Taggelder usw. 

Ausdrücklich,wurde auch vereinbart, daß sämtli
che Aufwendungen für Hard- und Software, die 
bei der Erbringung der Planungs leistungen notwen
dig sind, nicht gesondert vergütet werden .. 

Dagegen können allfällige Kosten für Reisen, die 
Mitarbeiter der Auftragnehmer über ausdrückliche 
Anordnung der Auftraggeber durchführen, gegen 
Nachweis gesondert verrechnet werden. 

Der vereinbarte Honorarbetrag ist in doppelter 
Weise wertgesichert: § 10/6 sieht vor; daß das 
Honorar mit Ausnahme eines 15%igen Festanteiles 
sich um den gleichen Prozentsatz verändert wie die 
Bezüge der entsprechenden Kategorie des Kollek
tiVvertrages für Angestellte der eisen- und metall
verarbeitenden Industrie. Dies ist offenbar auch der 
Grund, daß im Vertrag die Vergütungen für die 
einzelnen Personalkategorien in Mann-Monats
Sätzen angeführt werden, obwohl es sich um einen 
Vertrag gegen ein Pauschalhonorar handelt. Ein 
zweiter Wertsicherungsfaktor liegt in der Anpas-, 
sung des Vertragshonorars hinsichtlich eines 
20%igen Anteils an dem Devisen-Mittelkurs der D
Mark gegenüber dem österreichischen Schilling; es 
handelt sich hier offenbar um den Honoraranteil 
für die beiden deutschen Mitglieder d~r ABO. 

Schließlich enthält der Vertrag in § 11 auch V or
schriften über die Rechnungslegung und die Zah
lungsbedingungen. Es wurde vorgesehen, daß die 
Auftragnehmer im Abstand von zwei Monaten 
Abschlagsrechnungen über aliquote Teile der zum 
Zeitpunkt der Rechnungslegung aKtuellen Honor
arsumme legen können; -clabei ist ein 5%iger Dek
kungsrücklaß vorgesehen. Wie diese Verrechnung 
dann tatsächlich erfolgt ist, wird später darzustellen 
sem. 

Vom wirtschaftlichen Standpunkt wesentlich ist 
es, daß es sich um einen Vertrag mit einer Pau
schalhonorarvereinbarung handelt; irgendwelche 
konkrete Nachweise über den Fortschritt.derAuf
tragserfüllung sind im Vertrag nicht vorgesehen. 
Das Honorar kann also, wenn der Auftrag ver
tragsgemäß erfüllt wird, nur durch die zitierten 
Wertsicherungsklauseln verändert werden. 

2.13.12. Einer der Schwerpunkte der Leistun
gen der ABO lag in der Abstimmung der Planungs
ergebnisse mit der Spitalsverwaltung (MA 17) und 
der medizinischen Fakultät der Universität Wien 
als den künftigen Nutzern des Vorhabens. 

Wie Mayer und Stadler weiter berichten, können 
dem Geschäftsbericht der Arbeitsgemeinschaft, der 
im Mai 1980 veröffentlicht wurde, statistische Zah
len entnommen werden, die den Arbeitsaufwand bis 
zum damaligen Zeitpunkt illustrieren sollen. Dem
nach wurden 282 Ausarbeitungen, 130 Stellungnah
men und etwa 2 000 Abstimmgespräche mit Nut-
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zern und Planern durchgeführt. Daneben wurden 
ORP-Gespräche, BO-Gespräche, Gespräche mit 
der AKPE, der APAK sowie mit Architekten und 
sonstigen Planern erwähnt. Im Zuge dieser Leistun
gen waren nach Angabe der ABO bis April 1980 
insgesamt 78 Mitarbeiter (hievon im Durchschnitt 
35 Personen ständig) eingesetzt. 

2.13.13. Weiters führen die Gutachter aus: 
Die ABO hat der AKPE wohl regelmäßig Perso

naleinsatzlisten übermittelt. Diese enthalten jedoch 
nach den uns erteilten Auskünften keine Ist-Zahlen, 
sondern lediglich Plan-Angaben über den geplan
ten Personaleinsatz. Eine Kontrolle, ob der tatsäch
liche Arbeitseinsatz mit den gemeldeten Plan
Daten übereinstimmt, war im Hinblick auf die Ver
einbar~ng eines Pauschalhonorars nicht erforder-
lich und wurde auch nicht durchgeführt. ' 

2.13.14. Dazu erklären die Gutachter: 
Eine gen aue re Analyse ergab, daß in 24 Monaten 

insgesamt 762 Mann-Monate geleistet wurden, was 
einen DU,rchschnitt von 32 ständigen Mitarbeitern 
ergibt. . 

Im Vergleich dazu ist anzuführen, daß als 
Grundlage für die Berechnung des Pauschalhono
rars für den Organisationsauftrag für den Zeitraum 
von 30 Monaten eine Gesamtleistung von '1 020-
Mann-Monaten angenommen worden ist. Das 
bedeutet, daß während dieser Zeit durchschnittlich 
34 Personen im Einsatz stehen müßten; dieser Per
sonaleinsatz wurde, sofern die statistischen Anga
ben der ABO den Tatsachen entsprechen, in den 
ersten zwei Jahren der Organisationsplanung etwa 
erreicht bzw. nur geringfügig unterschritten. 

2.13.15. Zum Arbeitsablauf berichten die Gut
achter folgendes: 

Der praktische Arbeitsablauf gestaltet sich derart, 
daß die Mitarbeiter der einzelnenPartnerfirmen 
der ABO sowie der Subunternehdter mit allen 
Beteiligten (Architekten, Planern und zukünftigen 
Nutzern) Gespräche führen. Die Grundlage für 
diese Organisationsgespräche bilden, wie bereits 
erwähnt, der Organisationsplan und die Auf teilung 
in Planungsbereiche. Die zeitliche Abfolge der 
Arbeiten wird vom Terminplan der Betriebsorgani
sation bestimmt.-

Die in den Organisations gesprächen erarbeiteten 
Ergebnisse" werden in Arbeitspapieren festgehalten 
oder in sogenannten Stellungnahmen sowohl den 
einzelnen Gesprächspartnern als auch der AKPE 
und der APAK zur Kenntnis gebracht. In weiteren 
Gesprächen und Verhandlungen werden diese 
Ergebnisse verbessert, ausgefeilt und erforderli
chenfalls an geänderte Gegebenheiten angepaßt. 
Dadurch entstehen weitere Arbeitspapiere, 
wodurch die vorher erstellten als überholt gelten. 
Wenn auch die zukünftigen Nutzer, also, die 

MA 17 und die Vertreter der Fakultät, mit der 
Organisationsplanung einverstanden si~d, münden; 
diese Gespräche in einem "abgestimmten" Arbeits
papIer. 

Insgesamt mußte jedes Arbeitspapier eine Ent
wicklungsfolge von 12 Phasen durchlaufen, ehe es 
in der Schlußfassung vorlag. Für die schemage
rechte Bearbeitung eines bestimmten Planungsbe
reiches war dabei jeweils ein Zeitbedarf von 28 bis 
32 Wochen vorgesehen. 

.,. 
2.13.16. Die Gutachter führen weiters aus: . 
Um' einen Überblick über den Stand der von der 

ABO erbrachten Leistungen zu erhalten, hat die 
-AP AK diese Leis~ungserbringung' zu verschiedenen 
Stichtagen bewertet. Erstmals stellte die APAK die 
Leistungen zum 31. März 1980 zusammen; sie 
bewertete sie mit 68% des Gesamtauftrages. Zum 
Stichtag 31. August 1980, also zwei Monate vor 
Ablauf der vertraglichen Frist (3 L Oktober 1980), 
wurde von der APAK neuerlich eine Bewertung der 
erbrachten Leistungen der ABO vorgenommen. In 
diesem Zeitpunkt lagen für die insgesamt 122 Berei
che 320 Arbeitspapiere und weitere 12 Personalar
beitspapiere vor; von diesen waren 71 mit den Nut
zern bereits endgültig abgestimmt. Die Leistungser
füllung erreichte zu diesem Stichtag 81 %. -Unter 
Berücksichtigung dieses Teiles der Betriebsorgani
sation waren daher mit Stichtag 31. August 1980 
noch etwa 12% der vertraglich zu erbringeriden 
Leistungen bis 31. Oktober 1980 zu erfüllen. 

2.13.17. Wie einem Aktenvermerk vom Okto
ber 1980 zu entnehmen ist, einigten sich die Ver
tragspartner AKPE und ABO, daß für die bereits 
oben erwähnten Leistungen der BO-Interim und 
für die nicht abgerufenen pzw. im reduzierten 
Umfang abverlangten Leistungen das. Gesamthono
rar um die folgenden Beträge zu kürzen sei: 

Leistungen der BO-Interim 
nicht abgerufene bzw. im redu';:
zierten Umfang abverlangte 
Leistungen 

Gesamtreduktion daher 

S 2 086 378,40 

S 5 881621,60 

S 7 968000,-

Unter Berücksichtigung dieser' Kürzungen des Lei
stungsumfanges waren nach Auskunft der APAK 
rund 94% der vertraglichen Leistungen der ABO 
erbracht. 

2.13.18. Nach dem Ergebnis der letzten buch
halterischen Abstimmungen, die von den beiden 
Gutachtern Dr. Mayer und Dr. Stadler im Auftrag 
des AKPE-Aufsichtsrates vorgenommen wurden, 
ergibt sich folgende Abrechnung der AKPE gegen
über der ABO: 
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Teilrechnung 1 
bis 14 

Vertragliches 

öS 

Grundhonorar 114 110 080,
Preisgleitung 

öS 

laut Vertrag 6178412,- 120288492,-

ab: 5,0% Dek-
kungsrücklaß 6014 424,60 
ab: 2,4% 
Skonto 

(von 
S 97 552 997,70) 2 341 271,98 
ab: Einbehalte-
ner Pönalebe-
trag 496 270,05 

ab: Anrechenbare Kosten 
BO-Interim 

8 85i 966,63 

111 436525,37 

2086378,40 

109350146,97 

Nach der inzwischen erfolgten Einigung über die 
Höhe der (oben erwähnten) Abzüge für verschie
dene Vorleistungen bzw. nicht mehr erbringbare 
Leistungen ergibt sich folgende Abrechnung: 

Valorisierte 
Ge;amtvergü
tung 
abzüglich 
Abz~ge (siehe 
2.13.17.) 

ab: Deckungs
rücklaß (5,0%) 
ab: Skonto 
ab: Pönale 

Gesamtvergü
. tung zuletzt 

öS öS -

6056052,-
2341271,98 

496 270,05 

129089055,-

7968000,-

121 121 055,-

8893594,03 

112 227 460,97 

2.13.19. Die Gutachter Mayer und Stadler 
führten in ihrem Gutachten aus, daß eine Beurtei
lung des Inhalts und der Qualität der ABO-Arbeits
papiere sowohl den Rahmen des ihnen erteilten 
Auftrags als auch ihre fachliche Kompetenz über-
schritten hätte. . . 

Bezüglich der Qualität der von der ABO geleiste
ten Arbeiten hätten sie sich auf die diesbezüglichen 
Aussagen von Vertretern der AKPE, der AP AK 
und der künftigen Betreiber und Nutzer (Oberse
natsrat Dr. Siebensohn, MR Dr. Loicht vom 
BMfWuF) gestützt. 

Die Gutachter trafen inder Folge ua. auf Seite 
36 folgende Feststellung: "Die zur kritischen Beur
teilung der Ausarbeitungen der ABO berufenen 
Instanzen (APAK, Medizinische Fakultät und Spi
talsverwaltung) haben übereinstimmend ausgesagt, 

daß von der ABO in Zusammenarbeit mit den übri
gen; an der Bearbeitung der Organisationsprobleme 
befaßten Personen, nach dem derzeitigen Beurtei
lungsstand, brauchbare Lösungen erarbeitet wur
den, wobei das Gewicht der Beiträge der ABO 
unterschiedlich war." 

Der Zeuge Siebensohn erklärte dazu, über Teil- . 
bereiche der BOP das Gespräch mit den. beiden 
Gutachtern geführt zu haben. 

2.13.20. Der Zeuge Zippe, stellvertretender 
Geschäftsführer der APAK und zuständiger leiten
der Sachbearbeiter für die BOP, erklärte, daß nicht 
er selber, sondern nur Mitarbeiter von ihm Aussa
gen gegenüber den Gutachtern gemacht hätten. 

Auf die Frage, wie er die ABO-Arbeit fachlich 
qualifiziere, antwortete er dazu, die ABO habe ihre 
Leistung erfüllt, da der Nutzer diese abgenommen 
habe. Ferner glaubte er, daß alles korrekt'entspre
chend der Vereinbarung abgeliefert worden sei. 
Auf den Vorhalt, daß zBdie Firma SPIWAG, eiri 
Subunternehmer der MED-CONSULT, AUsarbei
tungen ablieferte, welche sie schon einmal der 
MA 17 verkaufte, antwortete der Zeuge, dies habe 
sich der Kenntnis der AP AK entzogen. In weiterer 
Folge fragte ihn Dr. Steger: 

Und was sagen Sie heute dazu? Was ist das dann, 
wenn man das doppelt verkauft? 

Dkfm. Zippe: Ich muß sagen, es ist eine Pla
nungsleistung. Man lebt. von einem Know-how, das 
man sich bei irgendeinem Projekt als Planer erwor
ben hat, und das verkauft inan immer wieder. Man 
kann nur ein Know-how verkaufen, das man sich 
schon einmal erworben hat. 

Dr. Steger: Aber Sie haben als APAK zu kontrol
lieren, ob die Kalkulationsunterlagen für die gei
stige Leistung stimmen. Das heißt ja dann, ich kann 
ja nicht zweimal die Zeit zum Beispiel voll verrech
nen. 

Dkfm. Zippe: Es würde niemanden möglich sein, 
die Bieter-Palette zu überprüfen, wo Sie ihr Know
how sich aneignen konnte, in welchen Spitälern sie 
schon einmaI dieselben Arbeitspapiere geliefert hat; 
Das _ ist unmöglich. 

2.13.21. Der Zeuge Stach er erklärte, -daß beim 
Sozialmedizinischen Zentrum Ost, welches 
980 Betten in der endgültigen Ausbaustufe haben 
würde, die MA 17 selbst die BOP mache. Es seien 
Ärzte und Beamte gefunden worden, welche in der 
Freizeit versucht hätten, eine BOP in Angriff zu 
nehmen. So habe das Raum-. und Funktionspro
gramm eine halbe Million Schilling gekostet. Die 
Kosten der dortigen BOP schätzte der Zeuge Sta
eher auf 5 bis 10 Mlo S. Er erklärte weiters dazu, 
natürlich sei das Sozialmedizinische Zentrum Ost 
nicht mit dem AKH auf Grund der verschiedenen 
AufgabensteIlung vergleichbar: 

Der Zeuge Moser, Geschäftsführer der APAK, 
erklärte auf die Frage der Preisangemessenheit und 

10 
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der Durchführung des ABO-Auftrages, daß die 
APAK seinerzeit eine Schätzung der BOP in Höhe 
von 70 oder 80 Mio S gemacht habe. Die Anbote 
hätten das Ganze natürlich bei weitem übersteigen. 

2.13.22. Auf die Frage der Preisangemessenheit 
des ABO-Auftrages antwortete der Zeuge Becker: 

Rein inhaltlich fand ich das sehr viel Geld, und 
ich konnte mir nicht vorstellen, daß das rein über 
einen Preiswettbewerb passiert wäre. Das muß ich 
eben einmal sagen. Und daß da vielleicht andere 
Absprachen mitgewesen sind. Unser ARGE-Partner 
Riethmüller saß in dieser ABO ja auch mit drinnen 
und auch er war wenig bereit, darüber etwas zu 
sagen. Es. war ihm wahrscheinlich uns gegenüber 
ein bißch~n peinlich. 

2.13.23. Der Zeuge Delabro antwortete auf 
dieselbe ,Frage, daß die Rahmensätze an der oberen 
Grenze ausgeschöpft worden wären. Man hätte die 
Rahmensätze, die vorhanden seien, weiter unten 
ausschöpfen können. 

2.13.24. Ferner fragte Abg. Dr. Gradischnik: 
Herr Präsident,' wie beurteilen Sie die Arbeiten der 
ABO? 

DR. Kandutsch: Unterschiedlich. Die ABO hat 
aus Leuten bestanden, die auf dem Gebiete der 
Ver- und ErltSorgung, also das, was man die Infra
struktur riennt, durchaus gute Fachleute waren. Sie 
ist halt auch eine Arbeitsgemeinschaft, bei der man 
nicht sagen kann, alle Bereiche sind gleich gut qua
lifiziert gewesen. Der EDV-Bericht, den wir sehr 
genau studiert haben, weil ich in meinem Team 
einen wirklich hervorragenden Fachmann habe, hat. 
uns absolut nicht befriedigt. (Dr. Feurstein: Der 
EOV-Bericht?) Der EDV-Bericht, also der Bericht 
über die EDV-Pt'anung. Der Bericht über die medi
zin-technische Planung ist von <;len Klinikchefs und 
vom Bauausschuß in' Grund und Boden gedonnert 
worden, 11;1 anqeren Bereichen, muß ich sagen, sind 
Planungen leider nicht erbracht worden, die längst 

i da sein müßten. Zum Beispiel die ganze Zentralkü
che hat keine Betriebsorganisationsplanung. Es 
hängt daher die Funktiöns- und Raumplanung sehr 
in der Luft. Aber gleichzeitig haben wir nicht nur 
die baulichen Fortschritte jetzt schon, sondern 
haben die gesamten Kücherteinrichtungen schon 
bestellt. Also das ist auch wieder ein Fall, wo sich 
die Betriebsorganisationsplanung mehr an die Ein
richtung richten wird als umgekehrt. 

Insgesamt möchte ich sagen, ist die Betriebsor
ganisationsplanung überzahlt. Wir halten die 
122 Mio S, die bis jetzt bezahlt wu'rden, als über
höht. Das, bitte, steht auch s,chon im Rechnungs
hofbericht und im Kontrollamtsbericht. 

Es kommt dazu noch ein Argument im Rück
schluß, das ganz unglaublich interessant ist: Der 
zweite Teil der Betriebsorganisationsplanung hätte 
noch 250 Mio S ausmachen sollen. Das wurde 
umstrukturiert. Es wurde eine eigene Betriebsor-

ganisationsplanungsabteilung in' der AKPE 
gemacht und wurde im Aufsichtsrat so beschlossen 
auf Antrag des Vorstandes, daß in Zukunft 60 % 
der Betriebsorganisationsplanung im eigenen Haus 
und 40 % außer Haus gegeben wird an Beratungs
firmen, und zwar vor allem im medizinischen 
Bereich, weil man hier sagte: Man muß den Klinik
chefs gegenübertreten mit hochrenommierten, 
bedeutenden Betriebsberatern. Die gibt es vor allem 
im Ausland, in der Bundesrepublik, in der Schweiz, 
in St6ckholm. Und die Kostenschätzungen sind für 
beid~ Teile 70 Mio S, was ich für zu gering erachte. 
Aber bitte, sollen es 100 Mi6 S werden. Und dort 
wären noch 250 Mio S zu zahlen gewesen, wenn es 
den ganzen Krach nicht gegeben hätte. Ich glaube, 
einen besseren Beweis, daß das überzahlt gewe'sen 
ist, kann ich gar nicht geben. 

Dr. Gradischnik: Um wievieI, Herr Präsident, 
glauben Sie, ist \las überzahlt? 

Dr. Kandutsch: Das wird die Abrechnung erge
ben. Und bitte, das müssen Sie auch noch wissen: 
Der Geschäftsführer der Betriebsorganisationspla
nung ist ein -ehemaliges Mitglied der ABO; Das ist 
der Herr Kruse, der in der Techmed die Arbeiten 
gemacht hat auf dem Sektor Küche, Versorgung, 
Entsorgung, Müllabfuhr, Wäsche und diese 
Geschichten. Er versteht halt wirklich etwas davon, 
keine Frage. Das heißt also, man kann nicht herge
hen und sagen: 'Hier hat jemand Kosten geschätzt, 
der von dem Geschäft keine Ahnung hat oder der 
der ABO eines auswischen wollte. 

Dr. Gradischnik: Wann ist mit der Schlußrech
nung zu rechnen? 

Dr. Kandutsch: Der Vertrag für die Planung 
läuft noch auf vier Jahre, und dann erst wird man 
sehen, wie es dann wirklich geworden ist. Ich muß 
sagen, für mich ist das letzte Wort auch in dieser 
Auftragsstruktur noch nicht gesprochen, weil ich 
der Auffassung bin, ich werde sehr, sehr sorgfältig 
schauen, ob diese Ausschreibungen, diese Bera
tungsfirmen wirklich in dem Ausmaß notwendig 
sind. Was heute die Betriebsberater kosten, ist ja 
unvorstellbar. Ein Herr aus der Bundesrepublik hat 
heute einen Mann/Tagessatz von 2 400 DM plus 
Nebengebühren. Der korrimt auf 17000, 18000 S 
pro Tag. Herr Abgeordneter! 

Und weiters: 

Dr. Gradischnik: Herr Präsident! Darf ich jetzt 
nochmals auf den ABO-Auftrag zurückkommen, 
auf den 122-Millionen-Vertrag. Der ist doch mit 
31. Jänner 1981 beendet. 

War das jetzt ein Irrtum mit den vier Jahren, weil 
Sie gesagt haben, dann wird man erst sehen wegen 
der Schlußrechnung. 

Dr. Kandutsch: Der Vertrag ist ausgelaufen und 
die Tätigkeit eingestellt worden, und jetzt werden 
di~ im ABO-Vertrag vorgesehenen Leistungen 
durch hauseigene, das heißt durch eigenes Personal 
plus Fremdleistungen, innerhalb der nächsten vier 
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Jahre weitergearbeitet, und dann kann man erst 
sehen, ob die Kostenschätzung der jetzigen 
Geschäftsführung mit diesen 73 Millionen oder 
100 Millionen eingetreten ist . 

. Dr. Gradischnik: Dann wird die Schlußrechnung 
erst in vier Jahren gelegt werden? 

Dr. Kandutsch: Das ist also keine ABO-Leistung 
mehr dann, aber es ist die zu erbringende Leistung 
für die Betriebsorganisationsplanung, die ja als Auf
gabe bleibt. 

2.1.3.25. Weiters erklärte der Zeuge Kandutsch, 
derzeit sei es nicht J?öglich, eine endgültige Beur
teilung über die Preisangemessenheit und die Lei
stung der ABO abzugeben. Dies würde davon 
abhängig sein, was die anschließende Planung bes
ser zustande bringen würde. Solche Leistungen 
könne man nur im Vergleich erfassen. 

Zur Frage der Subunternehmer erklärte derselbe 
Zeuge am Beispiel des IFH als Subunternehmer: 
Eine solche Dreiecksbeauftragung kann doch 
betriebswirtschaftlich nur heißen, daß die Honorie
rung so günstig gewesen ist, daß man sich eine sol
che Zwischenschaltung erlauben kann, denn sie 
wäre doch sinnvollerweise direkt gegangen. 

2.1.3.26. Laut Aussage des Zeugen Kraus und 
den Aussagen der Gutachter Mayer und Stadler 
war die ABO nicht bereit, ihre Unterlagen zur Fest
stellung des Gesamtaufwandes offenzulegen. 

2.1.3.27. Auf die Frage, ob sich ein Politiker um 
die Offenlegung bemüht hätte, nachdem diese 
informiert worden seien, antwortete der Zeuge Dr. 
Kraus: Das ist mir auch nicht bekannt. Niemand. 

2.1.3.28. -Laut Schreiben der Gesellschaft für 
Revision- und Treuhändige Verwaltung 
Ges. m. b. H. vom 19. August 1980 wäre ein" 
umfassende Aussage hinsichtlich des V orwudes der 
Parteienfinanzierung im Bereich der ABO nur nach 
Einsicht in _ die Geschäftsaufzeichnungen der 
Gesellschafter der ABO möglich, wobei auch der 
Kreis allfälliger Subunternehmer miteinzubeziehen 
wäre. Bekanntlich hat· der Zeuge Winter im 
Gespräch mit dem Journalisten Worm im März 
1980 den Vorwud der Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit dem ABO-Auftrag erhoben. 

2.1.3.29. Nach dem zu erwartenden Rohgewinn -
(Umsatz minus Aufwand) des ABO-Auftrages 
befragt, erklärte \ der Zeuge Rumpold, in der 
Betriebsberatung rechne man mit einem Rohgewinn 
von 20 bis 25% des Umsatzes. 

Der Zeuge Scharmüller bestätigte aus seiner 
langjährigen Betriebsberatertätigkeit, daß im übli
chen Betriebsberaterhonorar etwa 20% Ertrag stek
ken würden. 

Weiters erklärte der Zeuge Rumpold, daß für das 
Jahr 1978 der Betriebsgewinn der ÖKODATA bei 

25 bis 30% des Umsatzes liege. Der Zeuge Schar
müller erklärte zur selben Frage, er glaube 20% in 
etwa. 

2.14. DER EINTRITT DER FIRMA MED
CONSULT ANSTELLE DER ABO-FIRMA 
ODELGA 

2.14.1. Der Vertrag über die Leistung der BOP 
(kurz ABO-Vertrag wurde am 19.Juni 1978 zwi
schen der ARGE AKH, vertreten durch die AKPE, 
und der ABO geschlossen. Für die ABO unter
schrieben die Firmen ÖKODATA, DKI, Prof. 
Riethmüller und die ODELGA vertreten durch 
Seidler. 

Die Firma ODELGA teilte am 15. Juni 1978 mit, 
daß nach Rücksprache mit der Wr. Allgemeinen 
Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft m. b. H. 
die Firma ODELGA den zwischen AKPE und den 
Mitgliedern der ABO abzuschließenden Vertrag 
unterschreiben werde. Am 28. August 1978 teilte 
die Firma ODELGA der AKPE mit, daß auf Grund 
eines Notariatsaktes vom gleichen Tag die Rechte 
und Pflichten aus dem zwischen der AKPE und der 
ABO abgeschlossenen Vertrag vom ARGE-Mit-. 
glied Firma ODELGA, auf die zwischen der Firma 
Prutscher und Firma ODELGA gegründete Toch
tergesellschaft MED-CONSUL T übergegangen 
selen. 

- 2.14.2. Am 13. Februar 1978 begann Dr. Seid
ler bei der ODELGA seine Tätigkeit als Geschäfts
führer. Dr. Seidler war sofort mit dem Problem der 
Teilnahme der ODELGA an der ABO konfrontiert. 
Nach dem Austritt des Geschäftsführers Dr. Wilf
ling aus der ODELGA zu Beginn 1978 vedügte die 
ODELGA über kein für eine Betriebsberatung 
geeignetes Personal. Wilfling -hatte sich nämlich 
allein in der ODELGA um die Betriebsberatung 
gekümmert. 

Zu diesem Zeitpunkt waren in der ABO erst 
gewisse Arbeitsbereiche der BOP auf die einzelnen 
Partner verteilt. Weiters sollte eine allfällige Hono
raraufteilung erst unter den Partnern verhandelt 
werden. Dr. Seidler nahm in der Folge an den-ent
sprechenden internen ABO-Gesprächen zwischen 
Rumpold, Scharmüller und Keldenich teil. Wilfling 
hatte Seidler einen 30%igen Anteil der ODELGA 
als Zielvorgabe mitgegeben und ihm empfohlen, 
-vier bis fünf Leute für die geplante Betriebsberatung 
der ODELGA aufzutreiben. Die Bemühungen Dr. 
Seidlers waren jedoch vergeblich. Infolge dessen 
ließ Seidler diese Absicht fallen. 

2.14.3. Am 24. Februar 1978 sprach Seid lex: mit 
dem Vorstandsdirektor Dr. Drennig von der WIE
NER ALLGEMEINEN BETEILIGUNGS- UND 
VERWALTUNGS GES. M.B. H. (kurz Holding), 
welche der Alleingesellschafter der ODELGA ist. 
Wilfling hatte 1976 oder 1977 die Holding über 
den Beitritt der ODELGA zur ABO und die damit 
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zusammenhängenden Ertragsaussichten informiert. 
Die H~lding wußte, daß Wilfling sich in der' 
ODELGA allein um die Sparte Betriebsberatung 
gekümmert hatte. Dr. Drennig verwies bei diesem 
GespräGh auf die Möglichkeit der Erbringung der 
Beratungsleistung durch eine Tochtergesellschaft 
der Firmen ODELGA und Prutscher, wobei nach 
seiner Ansicht die Leute der Firma Prutscher den 
Auftrag. erfüllen könnten. Drennig selbst hatte die
sen Einfall nach einer Zusammenkunft mit dem 
Gesellschafter der Prutscher-Firmengruppe Hans 
Christoph Prutscher bekommen. 

2.14.4. Auf Befragen des Abgeordneten Bauer, 
erklärte Drennig, an der Firma FASERPLASTIK 
KUNS1:STOFFE GES. M. B. H. UND CO KG als 
Kommanditist beteiligt zu sein. 

Ein weiterer Kommanditist derselben ist die 
Schweitzer Firma A WIGA, deren Rechtsvertreter 
Dr. Herbert Schall er gleichzeitig auch Rechtsver
treter und Treuhänder der Firmengruppe Prutscher 
ist. Die Gesellschaftsanteile der A WIGA stehen zur 
Gänze iin Eigentum der Firma FLEURYV AL AG, 
Zug, Schweiz. Der Zeuge Hans Christoph Prut
scher erklärte, ihm wären die Eigentumsverhältnisse 
an dieser AG nicht bekannt. 

Der Zeuge DDr. Prutscher erklärte, die Firmen 
Prutscher oder er persönlich seien nicht an der 
A WIGA beteiligt. 

Die Firma Johann Prutscher OHG leistete aller
dings in den Jahren 1977 und 1978 der A WIGA 
eine personelle Unterstützung und eine Zwischenfi
llanzierungshilfe gegen ein vereinbartes Enigelt von 
3MioS. 

2.14.5. Bei den schon erwähnten internen 
ABO-Gesprächen, die in den Monaten März und 
April geführt wurden, gewann Seidler den Ein
druck, daß Rumpold, Bauer, Wilfling und· Schar
müller fix mit dem ABO-Auftrag rechneten. Bei 
diesen Verhandlungen holte sich Seidler jeweils bei 
Wilfling Ratschläge ein. Im Gegensatz dazu 
bemerkte Wilfling vor dem parlamentarischen 
Untersuchungs ausschuß mit den Vorgängen betref
fend die ABO nach seinem Austritt aus der 
ODELGA Anfang 1978 nichts mehr zu tun gehabt 
zu haben. 

Wilfling hat jedoch den Aufsichtsrat der 
ODELGA am 16. März 1978 über die geplante 
Beteiligung der ODELGA bei der "Betriebsorgani
sation AK',' informiert. 

Obwohl' die AKPE den Auftrag noch nicht ver
~.eben hatte, fingen Ende März die ABO-partner 
OKODATA, Prof. Riethmüller und das DKI voll 
zuarbeiten an, ~eil mit 30. September 1978 der 
erste Termin ,zur Abgabe einer Teilleistung bereits 
fest stand. Die ÖKODATA bot dem derart unter 
Termindruck stehenden Seidler die Mitarbeit des 
IFH als Subunternehmer der ODELGA an. Das 
IFH begann auch ab 1. Mai 1978 für die 
ODELGA, und zwar ohne schriftlichen Vertrag 

interimistisch zu arbeiten. Der diesbezügliche Ver
trag wurde am 20. Juli 1978 abgeschlossen. Damals 
gab die ODELGA ihren bereits durch den Abschluß 
des ABO-Vertrages vom 19. Juni 1978 feststehen
den Anteil von 11,9 Mio S zum gleichen Preis an 
das IFH weiter, welches bis zum 30. September 
1978 Leistungen im Werte von 1,4 Mio S erbrachte. 
Die Abrechnung dieser Leistungen führte Seidler 
im Herbst 1978 in Anwesenheit und im Namen des 
Geschäftsführers der MED-CONSULT durch. 

2.14.6. Der Aufsichtsrat der AKPE genehmigte 
am 12. April 1978 die Vergabe des BOP-Auftrages 
an die ABO. Bei den inden anschließenden 
Wochen stattgefundenen internen 'ABO-Bespre
chungen schlug Rumpold folgende Auf teilung des 
ABO-Honorars vor: Für die ÖKODATA allein 
15% für Koordination; 15% für das Büro, EDV und 
Miete. 

Sowie 50% für alle Partner zusammen und 20% 
für die Dispositionsmasse. Rumpold bezifferte 
gegenüber Seidler seine' Selbstkosten für Büro, 
EDV und Miete mit 10 Mio S. Das dafür anteilige 
ABO-Honorar betrug 18 Mio S. Seidler hielt daher 
nicht nur diese 15% für Büro etc. sondern auch die 
15% für Koordination zu hoch und weigerte sich 
daher, dieser ABO-internen Honoraraufteilung 
zuzustimmen. 

2.14.7. Mittlerweile hatte Drennig seinen Vor
schlag einer Tochterfirma der ODELGA dem übri
gen Vorstand der Holding zur Kenntnis gebracht, 
welcher sich den Zielvorstellungen Drennig 
anschloß. Drennig erwog die Gründung einer 
Tochtergesellschaft der ODELGA gemeinsam mit 
Prutscher aus folgenden Zielvorstellungeri: 

A) Diese Tochtergesellschaft könnte einerseits 
auf Grund der Prutscher-Beteiligung in ÖVP-na
hen Bundesländern und andererseits auf Grund der 
ODELGA-Beteiligung in SPÖ-nahen Bereichen 
geschäftlich zum Zuge kommen. 

B) Da die ODELGA fachlich und personell nicht 
geeignet war, sollte der ABO-Auftrag von vornher
ein an die Tochtergesellschaft weitergegeben wer
den. Dadurch würde Prutscher ein Vorteil zukom
men, für welchen Prutscher der ODELGA in sei
nem Exportgeschäft Vorteile zukommen lassen 
sollte. ' 

C) Eine ergänzende sinnvolle Marktpolitik mit 
Prutscher zu betreiben. 

Am 29. Mai 1978 richtete Seidler ein Schreiben 
an die Holding. Dieses Schreiben brachte ua. der 
Holding zur Kenntnis, daß 55% des ABO-Hono
rars an die ÖKODATA gehen würden. Das 
Erkenntnis einer damit ohnehin geringen Ver
dienstmöglichkeit für die ODELGA veranlaßte die 
Holding endgültig zur Entscheidung einer Grün
dung einer Tochtergesellschaft zusammen mit Prut
scher. Dabei war es dem Holding-Vorstand durch
aus bewußt, daß infolge der nicht vorhandenen 
technischen Leistungsfähigkeit der ODELGA der 
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ABO-Auftrag derselben sofort an die Tochterge
sellschaft überbunden werden wird. 

2.14.8. Über die Initiative und die hinter dieser 
Firmengründung stehenden Motive befragt, 
erklärte der Generaldirektor der Wr. Wolding Dr. 
MachtI. 

Die Initiative zur Gründung der MED-CON
SULT ging nicht von der OOELGA, von der 
Geschäftsführung der ODELGA aus, sondern war 
eine Angelegenheit, die im Vorstands bereich der 
Holding behandelt worden ist. Die ODELGA, 
ihrerseits ein Produktions- und Handelsunterneh
men, hängt hinsichtlich. des geschäftlichen Erfolges 
weitgehend davon ab, wieweit neue Krankenanstal
ten . und neue Krankenhäuser eingerichtet werden 
müssen. 

Wenn ich da etwas ausholen darf: 
Die letzte große Einheit, die fertiggestellt wurde, 

war die Rudolfstiftung, und es war nicht zu erken
nen, daß in absehbarer' Zeit über den Reinvesti
tionsbedarf hinaus ein wesentlicher neuer Bedarf 
entstehen wird . 

. Wir haben uns daher auch Sorgen gemacht über 
die Zukunft dieser Firma. Wir haben versucht, das 
Problem "drittes Bein" ebenfalls ins Treffen zu füh
ren. 

Und da kam die Überlegung, die vom Vorstand 
herangetragen worden war, etwa mit der Firma 
Prutscher eine gemeinsame Firma als Tochterfirma 
zu gründen. Wesentliche Voraussetzungen hiefür: 
Die Firma Prutscher war wesentlich im Labormö
belbau tätig, die ODELGA mehr oder weniger tätig 
im technischen Einrichtungsbau, hauptsächlich Ste
rilisationsgeräte, sodaß sich von vornherein angebo
ten hat, hier die Kombination eines Komplettange
botes oder eines Full-Service, wie man es auch 
bezeichnen mag, zusammenzubringen. 

Das zweite war, daß die FirmaODELGA in 
Bereichen stark war, in denen die Firma Prutscher 
nicht.. sonderlich stark war, vi ce versa die Firma 
Prutscher wieder dort stark war, wo wir wenig im 
Geschäft waren. 

Dazu kam noch das große Auslandsgeschäft, das 
die Firma Prutscher damals, soweit wir das beurtei
len konnten, mit großem Erfolg betrieben hat, 
sodaß wir geglaubt haben, eine Kombination zuein
ander oder miteinander könnte auch für die 
ODELGA von Vorteil sein. Das war etwa die 
Grundüberlegung, die von der Beteiligungskommis
sion und auch vom Aufsichtsrat einstimmig positiv 
beurteilt wurde. 

Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Sie sagen, die Idee 
kam im Vorstand der Holding. Haben Sie diese 
Idee geboren? 

Dr. Machtl: Diese Idee habe ich nicht geboren. 

Dr. Kapaun: War es ein anderes Vorstandsmit
glied? 

Dr. Machtl: Ja, es war einanderes Vorstandsmit-
glied. . 

Dr. Kapaun: Wer war das? 

Dr. MachtI: Das war konkret Dr. Drennig, der 
diese Möglichkeit zur Kenntnis bekam und im V or
stand bei uns vorbrachte. 

Dr. Kapaun: Darf ich Sie bitten, das etwas näher 
zu präzisieren."Er bekam zur Kenntnis": Gab es 
da Gespräche? Ist man an ihn herangetreten, oder 
auf welche Art kam das zustande? 

Dr. Machtl: Da würde ich Sie bitten, Dr. Dren
nig zu befragen. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, 
daß Dr. Drennig im Vorstand mit der Idee vorstel
lig wurde und wir uns nicht in einer einzigen Sit
zung, sondern wiederholt mit diesem Problem 
beschäftigt haben. 

Dr. Kapaun: Und, Herr Zeuge, die Beteiligung 
einer anderen Firma, als da Prutscher war, kam das 
nicht in Frag~? Wurde nicht im Vorstand das ganze 
Spektrum der auf diesem Markt tätigen Firmen 
ventiliert? Wieso eigentlich nur Prutscher? 

Dr. Machtl: Sicherlich wäre auch eine andere 
Firma in Frage gekommen, sofern es mit dieser 
irgendwelche Kontakte gegeben hätte oder wir 
gewußt hätten, daß sich eine solche Möglichkeit 
eröffnet. 

. 2.14.9. Zum gleichen Sachverhalt berichtete 
Dr. Drennig: 

Mühlbacher: Ein anderer Kreis, Herr Zeuge. 
Wer war bei der Wiener Holding Initiator für die 
Gründung der MED-CONSUL T? 

Dr. Drennig: Das war eigentlich eine Gemein
schaftsarbeit im Vorstand, wenn ich so sagen kann, 
wobei die Motive sicher unterschiedlich gewesen 
sind, aber letzten Endes zum gemeinsames ?iel 
geführt haben. Das kann man durchaus präzisieren, 
denn hier war das Interesse, doch auch privatwirt
schaftlich organisierte' -Firmen mit einzubeziehen. 
Es hat bereits. ein Jahr vorher einen Antrag meiner 
Partei im Gemeinderat gegeben, die Betriebsorgani
sation aus der ODELGA auszuklammern. Bei Dr. 
Machtl war das Interesse, daß die ODELGA nicht 
allein tätig sein sollte und Dr. Kraus hat vorher· 
einen Bericht verfaßt gehabt, in dem er darauf hin
gewiesen hat, daß die ODELGA Schwierigkeiten in 
wirtschaftlicher Hinsicht haben wird. Es war 
damals die Zeit des Auslaufens des Rudolfsspitals 
und man hat sich daher um eine intensivere Markt
beobachtung kümmern müssen. 

Mühlbacher: Wer hat die Firma Prutscher als 
Partner in der MED-CONSULT vorgeschlagen, 
Herr Zeuge? 

Dr. Drennig: Das ist nicht so einfach zu beant
worten. Mit der Firma Prutscher hat es seitens der 
ODELGA ja vorher schon Kontakte gegeben. Es 
wird dem Ausschuß ja bekannt sein, daß Prutscher 
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und ODELGA schon vorher gemeinsam im Rahmen 
der Medizintechnikplanung zusammengearbeitet 
haben gegenüber dem AKH, sodaß der Zusammen
hang schon vorher bestanden hat. Herr Prutscher 
ist zu allen drei Vorstandsmitgliedern gekommen, 
ich selber bin einmal mit ihm zusammengekommen, 
und zwar' weil mich damals noch Wilfling gebeten 
hat, in einer strittigen Sache zu. vermitteln. Dabei 
hat sich das ergeben. 

Nach dem Motto: Warum streiten wir, versu
chen wir doch, lieber zu kooperieren. 

MühIbacher: Waren Sie ein Befürworter zur 
Gründung der MED-CONSULT? 

Dr. Drennig: Ja, das war ich. 

Mühlbacher: War die Absicht von Haus aus, die 
Firma MED-CONSULT als Briefkastenfirma zu 
gründen? 

Dr. Drennig: Diese Absicht hat nie bestanden. 
Die Firma MED-CONSULT war nie als Briefka
stenfirma gedacht. Ich wüßte auch nicht irgendein 
Indiz, das darauf hinweisen könnte. 

, MühIbacher: Welche Funktionen hatten Sie in 
der ODELGA, Herr Zeuge? 

Dr. Drennig: Wir haben uns in der Holding die 
Aufsichtsratmandate eingeteilt, wobei das eigent
lich nur nach der Gleichmäßigkeit der Arbeitsbela
stung verteilt worden ist, und dabei ist mir der Auf
sichtsratpfJsten in der .ODELGA zugefallen, daher 
hatte ich ein gewisses Nahverhältnis zu diesem Pro
bkm. 

Die angestrebte Gründung der MED-CON
SUL T wurde in der Folge der Beteiligungskommis
sion, die als beratendes Organ des Eigentümerver
treters der Stadt Wien fungiert und in der sämtliche 
im Wiener Gemeinderat vertretenen Parteien Sitz 
und Stimme haben, einhellig bewilligt. 

Als Dr. Drennig im Zuge seiner Befragung auf 
die Einhelligkeit dieser Beschlußfassung zu spre
chen kam, sah er als eine der Ursachen hiefür die 
von seiner Seite erfolgte Vorinformation der ÖVP
Fraktion in der Beteiligungskommission und im 
Aufsichtsrat der Wiener Holding. Dies veranlaßte 

. Abg. Dkfm. Bauer zu folgender Frage: 
Herr Dt. Drennig! Ich darf noch einmal nachfra-. 

·gen, ob ich das richtig verstanden habe: Sie haben 
die ÖVP-fraktion über den ABO-Auftrag infor
miert? Denn Sie sind mit dieser Vorstellung in die 
Fraktion gegangen. 
I 

Dr. Drennig: Nein, nein. Ich habe sie informiert 
über uns~re Zielvorstellungen, die dem Antrag 
zugrunde liegen, die MED~CONSULT zu grün
den. Und da war die Zielvorstellung eben: Auf der 
einen Seite wollen wir ins Exportgeschäft und in 
bestimmte Bundesländer stärker hineinkommen, als 
es bisher der Fall gewesen ist, und auf der anderen 
Seite ... aber das mit dem Exportgeschäft hat der 
Seidler übrigens auch ausdrücklich bestätigt, sogar 
zu einer Zeit, als die MED-CONSULT gegründet 

gewesen ist, und auf der anderen Seite wir dafür 
bereit sind, einen Teil abzutreten, wobei das damals 
noch als Möglichkeit im Raum gestanden ist. 

Dkfm. Bauer: War in diese Information der 
Umstand miteinbezogen, daß beabsichtigt ist, dann 
die MED-CONSULT bei der ABO-Auftragsab
wicklung heranzuziehen? 

Dr. Drennig: Es wurde, wie ich gerade gesagt 
habe, als Möglichkeit sicher zur Sprache gebracht. 

,2.14.10. Diese Information bildete auch den 
Gegenstand der Befragung von Vizebürgermeister 
Dr. Busek und Gemeinderat Dr. Schaumayer als 
von der ÖVP in die Beteiligungskommission ent
sendete Mitglieder und DDr. Neuner als von der 
ÖVP für den Aufsichtsrat der Wien er Holding 
nominierten stellvertretenden Vorsitzenden dieses 
Gremiums. 

Dazu fragte: 

Mühlbacher: Dr. Drennig sagte aus, sowohl die 
ÖVP-Fraktion der Beteiligungskommission als 
auch die des Aufsichtsrates der Wiener Holding 
über die Gründung der MED-CONSULT und die 
anteilige Durchführung des ABO-Auftrages infor
miert zu haben. Ist das richtig? 

Dr. Busek: Das weiß ich nicht, weil ich beiden 
nicht angehöre. 

Mühlbacher: Sie wurden nicht informiert? 

Dr. Busek: Ich wurde nicht informiert, nein. Ich 
bin Mitglied der Beteiligungskommission erst seit 
Frühjahr oder So~mer 1980. 

2.14.11. Weiters fragte der Abgeordnete Dr. 
Steger: 

Ich möchte daher jetzt Sie fragen, wieweit Sie 
persönlich als Parteiobmann, als Stadtrat, als 
jemand, den wahrscheinlich auch seine eigene Hol
ding-Fraktion informiert, der in der· Gründungs
phase der Firma MED-CONSULT Informationen 
aus der eigenen Fraktion - und dann würde mich 
auch interessieren, von wem und welche Informa
tionen - erhalten haben? 

Dr. Busek: Ich habe keinerlei Informationen 
erhalten. 

Dr. Steger: Hat es zu keinem zeitpunkt Gesprä
che mit Ihnen direkt über die Gründung der MED
CONSULT gegeben? 

Dr. Busek: Nein. 

Dr .. Steger: Auch nicht im Bereich des Stadtse
nats? 

Dr. Busek: Auch nicht im Bereich des Stadtse
nats. 

Dr. Steger: Und in der Fraktion werden solche 
Dinge entschieden vom Aufsichtsratgremium und 
Ihrer dortigen Fraktion ohne Mitteilung an die Par
tei? 
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Dr. Busek: Es werden sicher Dinge vorgelegt, 
die den dort vertretenen Mitgliedern des Gemein
derates - das gilt für die Beteiligungskommission 
~ so gravierend vorkommen, daß sie damit etwa' 
den Klubvorstand oder ein Parteigremium befassen. 
Das war meiner Erinnerung nach nicht der Fall. 

Dr. Steger: Ist nach der Gründung, als erstmals 
der eine oder andere den Verdacht geäußert hat, 
daß diese Firma funktionslosen Zwischenhandel 
betreibt, hat es dann aus der Beteiligungskommis
sion heraus Gespräche mit Ihnen gegeben? 

Dr. Busek: Zu dem Zeitpunkt habe ich der Betei
ligungskommission bereits angehört, und meine 
Fraktion hat den Antrag auf Auflösung des Ver
tragsverhältnisses, der die MED-CONSULT 
betrifft, gestellt. 

Dr. Steger: Sagen Sie uns das im Zeitablauf, 
damit wir das exakter haben. 

Dr. Busek: Ich bin nach meiner Erinnerung im 
Frühjahr oder Sommer 1980 in diese Kommission 
gekommen. Damals ist die ganze Diskussion um 
den ABO-Auftrag und die Art und Weise der Aus
schreibung und der Durchführung schon sehr heiß 
gewesen samt der Rolle dieser Firma. Es war -
auch aus den Berichten - nicht erkennbar, was 
diese Firma selber soll. Daher sind mehrere Anträge 
gestellt worden von meinen Kollegen im Kontroll
ausschuß, Überprüfungsanträge, und von meiner 
Fraktion in der Beteiligungskommission ein Auflö
sungsantrag. Das muß gewesen sein Juni oder Juli 
1980. 

Dr. Steger: Das heißt also, noch einmal repli
ziert, sinngemäß haben Sie das schon gesagt: Vor 
Gründung der MEDCONSULT gab es überhaupt 
keine Information an Sie direkt, kein Gespräch, das 
mit Ihnen persönlich geführt wurde, weder aus 
Ihrer Fraktion heraus noch von der SPÖ her? 

Dr. Busek: Nichts. 

Dr. Steger: Und nach der Gründung haben Sie 
erst, so wie eben andere auch, erfahren, daß da 
möglicherweise funktionsloser Zwischenhandel 
betrieben wird, und dann sofort Konsequenzen 
ergriffen. 

Dr. Busek: Richtig. 

Dr. Steger: Die politischen Überlegungen, die 
Dr. Drennig geäußert hat, nämlich, daß man sehr 
bewußt zusammenspannt, so fast großkoalitionär 
zusammenspannt Firmenbereich X und Firmenbe
reich Y, die wurden mit Ihnen nie erörtert? 

Dr. Busek: Nie. 

2.14.12. An Dr. Schaumayer stellte Dr. Steger 
in diesem Zusammenhang die Frage: 

Frau Zeugin! Eine Abschlußfrage, die ich an Sie 
habe. Der Herr Zeuge Dr. Drennig hat wörtlich 
gesagt, befragt - das, was auch ein bißchen Wellen 

in den Medien geschlagen hat ..:..., was ist dahinter
gestanden hinter dieser Gründung der MED
CONSULT, was war die Ratio des Ganzen - jetzt 
zitiere ich wörtlich -: . , 

"Wir erhofften uns von Prutscher ein günstigeres 
Entree in Bundesländern, wo die ÖVP vielleicht ein 
besseres Entree hatte, und bei der ODELGA dort, 
wo dieSPÖ ein besseres Entree hatte." Was sagen 
Sie zu diesem Zitat? 

Dr. Maria Schaumayer: Herr Vorsitzender! Ich 
kann nur wiederholen, daß die Begründung für die 
Gründung der MED-CONSULT ganz anders 
gelautet hat, daß der Schwerpu.nkt Prutschers auf 
Export liege und daß davon die ODELGA profitie
ren könne. 

Dr. Steger: Das heißt, wenn er dann sagt in sei
ner späteren Zeugenaussage, daß er darüber seine 
Fraktion informiert hat, muß das ein Irrtum des Dr. 
Drennig sein. 

Dr. Maria Schaumayer: Muß das ein Irrtum de~ 
Drennig sein. Ja. . 

Dr. Steger: Sie haben kein Erinnerungen, keine 
Wahrnehmungen, daß es eine Information darüber 
tatsächlich gegeben hätte? 

Dr. Maria Schaumayer: Absolut nicht. 

Dr. Steger: Sie können das, auch wenn Sie es 
zum drittenmal vorgehalten bekommen, 'ausschlie
ßen, daß es in einer Fraktionsbesprechung - er 
spricht nämlich ausdrücklich später davon, daß er 
in Fraktionsbesprechungen seine Fraktiön' infor
miert hat - je der Fall war? 

Dr. Maria Schaumayer: Das kann ich absolut 
ausschließen. 

Dr. Steger: Sie müssen sich aber dessen bewußt 
sein, Frau 'Zeugin, daß, wenn Sie soweit gehen zu 
sagen, Sie können das ausschließ~n, Sie indirekt 
oder eigeritlich auch sehr direkt dem Zeugen Dr. 
Drennig unterstellen, etwas Falsches ausgesagt zu 
haben. 

Dr. Maria Schaumayer: Das unterstelle ich ihm 
nicht, aber ich billige ihm zu, daß man sich nicht an 
alles richtig erinnert. 

Dr. Steger: Das ist juristisch sicher von der Aus
sage her sehr geschickt gesagt. Aber, Frau Zeugin, 
dann meinen Sie eigentlich, daß ein stellvertreten
der Generaldirektor in diesem Bereich tätig war, 
der in einer so wesentlichen und wichtigen Frage 
wie den Inte6tionen für eine Firmengründung sich 
eigentlich sehr stark irrt. 

Dr. Maria Schaumayer: Darf ich fragen, wen Sie 
mit stellvertretenden Generaldirektor meinen, Herr 
Vorsitzender. 

Dr. Steger: Na ja, vielleicht war der Titel anders, 
ich meine Dr. Drennig. 

Dr. Maria Schaumayer: Richtig. 
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Dr. Steger: Jetzt ist er wieder Vorstandsdirektor 
in einem anderen Bereich. Ich kriege ein bißerl die 
Gänsehaut bei dem Gedanken, daß er sich auch 
dort' ab und zu' schlecht erinnert, wenn es um Fir
mengründungen der Länderbank vielleicht geht. 

Dr. Mafia Schaumayer: Ich würde sagen; daß 
das nicht unmittelbar Gegenstand des Ausschusses 
sein dürfte. 

Dr. Steger: Darum frage ich Sie, ob Sie ihm 
wirklich,unterstellen,cdaßer sich in so einer wesent
lichen Frage mehrfach dezidiert irr,t. 

Dr. Maria Schaumayer: Herr Vorsitzender! Ich 
muß bitten, mir nicht"zuJunterstellen, daß ich unter
stelle. Ich habe mich geäußert, ich halte einen Irr
tum bei Kollegen Dr. Drennig für möglich. 

Dr. Steger: Sie schließen einen Irrtum für sich 
aus? , 
. Dr. Maria Schaumayer: Nein, nein" wenn Sie 

dem Zwiegespräch gelauscht haben, bin ich also 
durchaus bekenntnisfreudig, daß ich mich auch 
sehr oft irre oder nicht erinnere. 

2.14.13. Über diesen Themenkreis wurde auch 
der von der ÖVP in den Aufsichtsrat der Wiener 
Holding entsandte stellvertretende Vorsitzende 
DDr. Neuner befragt: 

Dr. G~adischnik: Welche Informationen Dr. 
Drennigs waren das Motiv für die ÖVP-Fraktion 
des Aufsichtsrates der Wiener Holding, für die 
Gründung der MED-CONSULT und die Durch
führung des.anteiligen ABO-Auftrages einzutreten? 

DDr. Neuner: Keine Informationen. Sondern 
der Vorstand der Wiener Holding hat in einer Sit
zung vom Mai 1978 vorher schon den Aufsichts
'ratsmitgliedern mit der Sitzungseinladung einen 
Vorlagebericht über die Gründung der MED
CONSUI:.T zur Verfügung gestellt, undin der Sit
zung' selbst ist diese Frage behandelt worden .. 

Das ist einstimmig dann über die Bühne 'gegan
gen. Vori:nformationen sind uns aus der Beteili
gungskom'mission zugegangen. Die Beteiligungs
kommission hatte damals vor der Sitzung des Auf
sichtsrates der Wiener Holding getagt. Dabei ist die 
Gründung der MED-CONSUL T, meines Wissens 
einstimmig, befürwortet worden und dann im Auf
sichtsrat der Wiener Holding nach einem weiteren 
mündlichen Bericnt des Generaldirekt~rs Macht! 
ebenso einstimmig beschlossen worden. 

In der Sitzung, die vor der Aufsichtsratssitzung 
stattgefunden hat, innerhalb unserer Fraktion, hat 
Herr Dr. Drennig auch über die Gründung der 
MED-CONSULT berichtet. Im einzelnen glaube 
ich nur üb<;:r diese Dinge, die dann auch inder Sit
zung behandelt worden sind. 

Dr.Gradischnik: Bitte' Herr Zeuge, was waren 
jetzt die Gründe, daß sie dafür waren, daß die 
ÖVP-Fraktion dafür war? 

DDr. Neuner: Die chronologischen Gründe der 
SPÖ-Fraktion und der freiheitlichen Fraktion. 

'Or. Gradischnik: Und wenn Sie die jetzt bitte aus 
Ihrer Sicht s~gen.könnten. 

DDr. Neuner: Der Vorlagebericht des General
direktors Dr. Macht!, wonach damals schriftlich 
berichtet worden ist, daß die ODELGA im mehr 
medizinisch-technischen Bereich Und die Firma 
Prutscher mehr im Möbelbau für Spitäler tätig ist. 

Daß Zweite, daß die ODELGA wenig Auslands
erfahrung habe, die Firma Prutscher mehr Ausland
serfahrung habe und daß es zweckmäßig wäre, 
gemeinsame Offerte zu machen, indem sich diese 
verschiedenen Programme und AufgabensteIlungen 
der beiden Firmen ergänzen könnten. 

Hiezu sei, na~h dem Vorlagebericht des Dr. 
MachtI, die Gründung der MED-CONSULT 
zweckmäßig, vor allem deshalb, weil die MED
CONSULT von beiden Partnern dann für Pla
nungsarbeiten herangezogen und hiebei studiert 
werden könnte, inwieweit die gemeinde eigene 
Firma ODELGA mehr und intensiver in das Pro
gramm zusammen mit Prutscher eingeschaltet wer-
den könnte. ' 

Dr. Gradischnik: Und was hat Ihnen bzw. Ihrer 
Fraktion Drennig gesagt? 

DDr. Neuner: Dasselbe. Und vor allem war nicht 
der Bericht Drennig für mich so maßgebend, son
dern maßgebend war, daß die Beteiligungskommis
sion vorher diesen Fragekomplex ,einstimmig 
beschlossen hat. 

2.14.14. Nochmals wurde 
Stadler, Vorstandsdirektor der 
befragt: 

dazu Dipl.-Ing. 
Wiener Holding, 

Dr. Steger: Jet~t interessiert mich schon auch ein 
bißehen mehr, ob der Herr Dr. Drennig jene Erklä
rung abgegeben hat, mit wem er das außerhalb der 
Holding vorbesprochen hat. Denn so eine grundle
gende Entscheidung trifft man ja auch im Rahmen' 
der Holding nicht, ohne Rücksprache zu halten. 
Haben Sie hier Wahrnehmungen, Informationen 
aus erster Hand von ihm oder von einem anderen 
Holdingmitglied, mit wem das abgesprochen war? 
Ich erinnere Sie daran, daß Sie das unter Zeugen
pflicht zU beantworten haben, wenn Sie etwas dar
über wissen. 

Dkfm. Stadler: Herr Dr. Drennig hat sicherlich 
die Deckung seiner Fraktion für diese V organgs
weise - nach dem Eindruck, den ich hatte -
gehabt. 

Dr. Steger: Hat er dabei Erklärungen abgegeben, 
was das ist, seine Fraktion, ob das jetzt die Auf
sichtsratsfraktion ist, wo es ja auch Fraktionssitzun
gen vorher gibt, was in jedem Aufsichtsrat eines 
öffentlichen Bereiches in Österreich stattfindet, 
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oder hat er erklärt, daß er unter "seiner Fraktion" 
andere Personen versteht? Ich könnte mir jetzt zum 
Beispiel vorstellen, es könnte theoretisch der Bun
desparteiobmann sein, es könnte theoretisch der 
J;,.andesparteiobmann Dr. Busek sein. Hat er hier in 
Ihrer Anwesenheit je etwas erklärt? Oder haben Sie 
sonstige Informationen? 

Dkfm. Stadler: So dezidiert, wer also di~ Frak
tion sei oder wer im Rahmen der Fraktion aller zu 
subsumieren sei, nicht. 

Dr. Steger: Hat er je erklärt, ob das eine persön
liche Initiative ist von ihm, also seine Idee, oder ob 
er das abgesprochen -hat? Das ist jetzt schon ein 
Unterschied, ob man da-\,über etwas merken konnte 
aus den Vorgesprächen, ob er es politisch abgespro
chen hat mit jemanden .. 

Dkfm. Stadler: Er hat also sicherlich gesprochen. 
Ob man das als abgesprochen bezeichnen kann ... 

Dr. Steger: Mit wem hat er politisch gesprochen? 
Was hat er Ihnen darüber gesagt? Lassen wir statt 
"abgesprochen" den Ausdruck "gesprochen". 

Dkfm. Stadler: Er hat also mit führenden Leuten 

Dr. Steger: Wen hat er Ihnen gesagt? Wen haben 
Sie gehört, daß er es gesagt hat? 

Dkfm. Stadler: Er hat beispielsweise mit Dr. 
Busek darüber gesprochen, hat er gesagt. 

Dr. Steger: Hat er gesagt, daß er das vor diesen 
Beschlüssen im Aufsichtsrat getan hat, oder können 
Sie das nicht dezidiert sagen, ob das vor der Giiin
dung oder allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
war? 

Dkfm. Stadler: Da kann ich mich nicht erinnern, 
.zu welchem Zeitpunkt das war. 

Dr. Steger: Können Sie es aufs Jahr eingrenzen? 
Die Gründung war, wie ich herausgeschrieben 
habe, im Juli 1978. Hat er das jetzt irgendwann vor 
kurzem gesagt, daß er mit zum Beispiel Busek 
gesprochen hat, oder ist aus dem zu entnehmen, 
daß das im Jahr 1978 zirka gewesen ist? 

Dkfm. Stadler: Das stammt also sicherlich nicht 
aus der jüngsten Periode. 

Dr. Steger: Sondern aus ... 

Dkfm. Stadler: Aus früherer Zeit, aber den 
genauen Zeitpunkt ... 

Dr. Steger: Also Sie können es nicht auf den Tag 
und aufs Monat genau sagen. Würden Sie sich 
zutrauen in ihrer Erinnerung zu sagen, daß das 
1978 gewesen ist? 

Dkfm. Stadler: Daß es 1978 gewesen ist, kann 
ich nicht bestätigen. 

Dr. Steger:Früher oder später eher? 

Dkfm. Stadler: Es war sicherlich auch zum Zeit
punkt der Gründungsphase, aber den genauen Zeit
punkt bin ich nicht in der Lage zu sagen. 

Auch der Abg. Dr. Feurstein versuchte sich Klar
heit über die Divergenzen in den Aussagen Dr. 
Drennig, DDr. Neuner, Dkfm. Stadler einerseits 
und Dr. Busek und Dr. Schaumayer andererseits zu 
verschaffen, indem er fragte: 

Sie haben gesagt, Drennig hätte die Fraktion 
informiert. Hat Ihnen Drennig gesagt: Ich habe die 
Fraktion informiert, die ÖVP-Fraktion? 

. Dkfm. Stadler: Sd eine Äußerung hat er in der 
Vorstandssitzung meiner Erinnerung nach 
gemacht. 

2.14.15. Zusammenfassend fragte Dr. Steger: 
Sie hatten den Eindruck aus Gesprächen, aus' 

direkten Wahrnehmungen,. nicht aus irgendwelchen 
Vermutungen, sondern aus Gesprächen,' die Sie 
geführt haben, aus Sitzunl;en, wo Sie dabei waren, 
daß Dr. Drennig bei der Gründung der MED
CONSULT mit Wissen und Billigung Dr. Buseks 
agiert hat. Fasse ich das richtig so zusammen? 

Dkfm. Stadler: Ja. 

2.14.16. Auch Dipl.-Ing. Rumpold 'wurde 
schon am 27. 8. 1980 zur MED-CONSULT 
befragt: 

Dr. Kohlmaier: Auf Grund welcher Wahrneh
mungen haben Sie sich Ihre Gedanken über' diese 
Firma MED-CONSULT gemacht? 

Dipl.-Ing.Rumpold: Für mich war interessant, 
daß die Firma Prutscher dabei ist, die in meinen 
Augen so ein bißchen wenig Einschlägigkeit bei der 
Betriebsberatung hatte. Auf der anderen Seite ist es 
sicherlich eine Firma, die sehr viel Umsatz mit Spi
talseinrichtungen macht, und auf der zweiten Seite 
die ODELGA, die eigentlich in der gleichen Sparte 
arbeitet, was für mich nicht ganz zusammengepaßt 
hat. 

Nachdem ich aber auch Überlegungen gehört 
. habe, man sollte die ganze Sache doch ein bißehen 
koalitionär gestalten, und Prutscher eher der ÖVP, 
die ODELGA der SPÖ 2.ugerechnet wird, war das 
auch ein Element, das man überlegen kann. 

2.14.17. Diese nicht vorgesehenen Beweiser
gebnisse finden ihren deutlichen Niederschlag in 
der Strategie der Zeugenbefrag\lng. Vor Einver
nahme des Zeugen Dr. Drennig hatte der 
Geschäftsführer der MED-CONSULT Enerwit
schläger Fragen über die Gestion dieser' Firma zu 
beantworten. Auf folgende signifikante Befragungs
teile ist hinzuweisen: 

Bergmann: Was war die Motivation des Seidler, 
eine Firma zu gründen, jetzt unabhängig davon ob 
Sie der Geschäftsführer da sind oder nicht? 

Enerwitschläger: pas weiß ich nicht. 

Bergmann: ... die einmal primär Briefkasten
funktion hat. 
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Enerwitschläger: Ich glaube nicht, daß Direktor 
Seidler die Motivation gehabt hat, eine Firma zu 
gründen, sondern es haben sicher Gespräche statt
gefunden. Aber genau. darüber, warum die Firma 
MED-CONSULT gegründet worden ist, gibt es 
einen Syndikatsvertrag und andere Überlegungen 
kenne ich nicht. Da müssen Sie die' Gesellschafter 
fragen. 

Bergmann: Die Frage ist ja nur, ob das, was im 
Syndikatsvertrag steht, auch die Geschäftsrealität 
war. Die war es aber offensichtlich nicht. 

Und weiter: 

Bergmann: Das heißt, Sie haben zum Zeitpunkt 
der Gründung dieser Briefkastenfirma keine 
Gewerbeberechtigung gehabt. 

Enerwitschläger: Das war gar nie geplant, daß 
das eine Briefkastenfirma ist, darf ich das noch ein
mal erwähnen. 

Bergmann: Ich sage ja nicht, daß es geplant war, 
es war halt so. 

Enerwitschläger: Nein, war es auch nicht. 

Bergmann: Vielleicht war es eine ungeplante 
Briefkastenfirma. 

Enerwitschläger: Ich glaube, eine Firma, die ein 
Büro hat und so weiter, ist keine Briefkastenfirma, 
die Personal hatte und noch hat. 

Ferner: 

Enerwitschläger: Der Herr Korbel war seit Juni 
oder Juli 1979 bei mir Angestellter - ich müßte das 
nachlesen :- und seit damals in der ABO tätig. Von 
mir wurde er an die Firma TECHMED zu einem 
sehr guten Preis verleast. Aber was er für die Firma 
ODELGA getan hätte, weiß ich nicht. 

Steinbauer: An und für sich arbeitsrechtlich 
bedauerliche Sachen, diese LeasinJ?-Sachen,. beson
ders für die Kollegen von der SPO. . 

Dr. Steger: Herr Abgeordneter Kohlmaier, bitte. 

Dr; Kohlmaier: In der ersten Zeit der Gründung, 
aus was und aus wem hat die Firma wirklich 
bestanden? Außer Ihnen? 

Enerwitschläger: Im ersten Monat nur aus mir. 

Dr. Kohlmaier: Wo sind Sie gesessen? 

Enerwitschläger: In der Diefenbachgasse 351m 
vorderen Gebäude. 

Dr. Kohlmaier: Was ist das für ein Gebäude? 

Enerwitschläger: Prutscher-Gebäude, im Prut
scher-Haus. 

Dr. Kohlmaier: Wer hat Ihre Briefe geschrieben? 

Enerwitschläger: Im ersten Monat im Prinzip 
Leute von der Firma Prutscher, wenn ich im ersten 
Monat etwas gebraucht habe. Ich habe mich um die 
Gründung gemüht, habe mich bemüht um die 
Bankkonten, Stempel usw., ich habe keine Sekretä-

rin besonders gebraucht. Im zweiten Monat hatte 
ich die Frau Huber. 

Dr. Kohlmaier: Ich bin schon fertig mit folgen
der Frage, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das 
schon beantwortet, denn ich bin wirklich nicht 
zufrieden mit ihrer Antwort. Sie müssen sich doch 
etwas gedacht haben, denn normalerweise kriegt 
eine Firma einen Auftrag, die das schon lange 
gemacht hat, die da existiert, die am Platz da ist. 
Aber da wird eine Firma gegründet für einen Auf
trag. Normalerweise gibt man einen Auftrag ja 
einer Firma. Aber hier ist eine Firma für einen Auf
trag gegründet worden, sehe ich das richtig? 

Enerwitschläger: Ich glaube nicht, daß die Firma 
für einen Auftrag gegründet wurde, sondern die 
Firma wurde gegründet, und der Auftrag wurde als 
Startkapital eingebracht. Und es war geplant, auch 
andere Aufträge zu erhalten, die teilweise auch 
erhalten wurden. 

Außerdem: 

Bergmann: Wenn Sie sich schon bei der Grün
dung Ihrer Firma nichts gedacht haben, haben Sie 
sich auch nichts gedacht, daß die TECHMED für 
Sie so geheimnisvoll erreichbar war? Über New Jer
sey. 

Enerwitschläger: Für mich war die Firma TECH
MED nicht geheimnisvoll erreichbar, sondern der 
Herr Versloot war eigentlich immer erreichbar. 
Der ist nur jetzt nimmer mehr erreichbar, weil er 
nicht mehr nach Österreich kommt. 

Bergmann: Personal hat er auch keines gehabt. 
Haben Sie ihm dann eines zur Verfügung gestellt.? 

Enerwitschläger: Er hat von Haus aus den Herrn 
Pawlak mitgebracht, der einige Zeit für uns gear~ 
beitet hat. 

Bergmanlt: Wo glauben Sie denn, daß die Gelder 
hingegangen sind, die in die TECHMED geflossen 
sind? 

Enerwitschläger: Sicher ein Teil an' den Herrn 
Versloot, weil er etwas geleistet hat, ein Teil an 
seine Mitarbeiter. 

B~rgmann: Wir sind uns heute einig, daß er 
überbezahlt worden ist. 

Enerwitschläger: Nein. 

Bergmann: Sie haben die TECHMED-Ange
stellten direkt bezahlt, teilweise erst unter viel spä
terer Umbuchung über die TECHMED. Warum 
eigentlich? 

Enerwitschläger: Die Firma TECHMED hat 
anschließend dann eingesetzt den Herrn Kruse und 
den' Herrn Albrecht. Die Leute haben eigentlich 
sehr viel gearbeitet. Ich habe an die Firma TECH
MED jegliche Zahlungen am Anfang, nachdem sie 
mit den Leistungen in Verzug waren, eingestellt. 
Und diese Zahlungen habe ich nur mit Unterschrift 
des Zeichnungsberechtigten Versloot für die 
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TECHMED an die Mitarbeiter getätigt, sonst 
wären die da~ongelaufen. 

Denn der Herr Versloot hätte sie nicht bezahlen 
können, die Firma TECHMED, wenn er von mir 
kein Geld kriegt, daher nur indirekt an die Mitar
beiter Akontozahlungen, die ich später der TECH
MED in Abzug gebracht habe. 

Auch an Bürgermeister Gratz wurden Fragen, 
die die Tätigkeit der Firma MED-CONSULT 
betrafen, gerichtet: 

Dr. Kohlmaier: Es ist Ihnen sicher bekannt oder 
unser letztes Gespräch noch in Erinnerung,' das ja 
eher eingehend war und das wir dann aus Termin
gründen abbrechen mußten. Ich mÖchte an sich 
dort fortsetzen. Aber ich stehe unter dem Eindruck 
inzwischen stattgefundener Einvernehmungen, wo 
ich wieder sozusagen zurückgeführt werde zu Fra
gen, die wir an sich schon erörtert haben, Herr 
Zeuge. Und zwar klang schon das letzte Mal insbe
sondere die Frage der begleitenden Kontrolle bzw. 
der nicht stattgefundenen begleitenden Kontrolle 
an. Mir ist aus den Einvernahmen der letzten Tage 
ein Fall sehr lebhaft in Erinnerung, er sticht irgend
wie wegen seiner Kraßheit besonders hervor. Es ist 
von der. Firma MED-CONSULT - die wir nach 
den Gesprächen, die wir mit dem Herrn Enerwit
schläger geführt haben, ja doch eher als Briefka
stenfirma anzusehen ist - ein Reinigungsauftrag 
an die Firma SPIW AG vergeben worden. Ein Rei
nigungsauftrag, für den die MED-CONSULT 
gegenüber der AKPE 900 000 Schilling verrechnet 
hat, bezahlt wurden 400 000 Schilling. 500 000 
Schilling waren einfach Rebbach. 

Wie hat man sich seitens der Bauherrschaft 
gegen solche Durchstechereien versucht, im. vorhin
ein abzusichern, denn es ist ja leider die Firma 
MED-CONSULT nicht wie ein Schwammerl im 
Wald gewachsen, sondern es waren hier ja verschie
dene Paten am Werk, Geburtshelfer, die sich zum 
Teil im Bereich der Gemeinwirtschaft, wie etwa der 
Firma ODELGA bewegen. Herr Zeuge'! Wie haben 
Sie vorgesorgt, daß diese Dinge, die ja eine krasse 
Benachteiligung der AKPE gebracht haben, nicht 
mehr vorkommen können? 

Gratz: Herr Abgeordneter, an sich grundsätz
lich, und zwar jetzt nicht nur im Fall der AKPE, 
soll ja solchen unzumutbaren - wie Sie es darge
legt haben und arbeitslosen Verdiensten 
dadurch begegnet werden, daß grundsätzlich über
all Leistungen und Ankauf von Waren zuerst aus
zuschreiben sind. Dann, darf ich doch auf ein 
Detail verweisen, daß, glaube ich, es gar nicht 
anders möglich ist, als entweder, was man erwarten 
könnte bei einer Firma eine annähernde Selbstvor
kalkulation, wo man· es größenordnungsmäßig 
überhaupt erfassen kann und zweitens: die Aus
schreibung ergibt sich ja daraus, daß man auf die 
Frage, ob eine Firma einen - sagen wir - mora
lisch unvertretbaren Gewinn aus eine~ Lieferung 
oder Leistung erzielt, daß diese Frage ja nur bei 

jenen Firmen beantwortbar ist, wo die öffentliche 
Hand durch das gänzliche oder teilweise Eigentum 
der öffentlichen Hand, wie etwa bei Holdingfirmen 
oder deren Töchter und Enkeln überhaupt in der 
Lage ist, das festzustellen. 

Das heißt, es' gibt - und das möchte ich doch 
grundsätzlich sagen - grundsätzlich bei allen Lei
stungen und Lieferungen eine Frage, die Frage des 
Gewinnes des Lieferanten oder Leistungserbrin
gers, die ja überhaupt für den Empfänger, für den 
Auftraggeber nicht beantwortbar ist, wenn" er nicht, 
wie in diesem Fall, dadurch, daß es im Eigentum 
der öffentlichen Hand steht, die Möglichkeit hat, 
das festzustellen. 

2.14.19. Eine völlig konträre Behandlung 
erfuhr das Beweisthema dann anläßlich der Befra
gung Dkfm. Stadlers, nachdem er die Aussagen Dr. 
Drennigs bestätigte. 

Dr. Feurstein: Aha: 1979/80. Und in dem Zeit
raum bis 1979/80, daß es da keine Geschäfte gege
ben h~t, wem schreiben Sie das zu? 

Dkfm. Stadler: Anbahnung gerade bei Bera
tungsgeschäften, wo es erforderlich ist, entspre
chende Referenzen zu erbringen, wo es erforder
lich ist, sich mit Fachpersonal auszustattel'l, das man 
erst sukzessive bekommen kann, und man kann ja 
auch nicht einen hochqualifizierten Mann, ich 
denke hier beispielsweise an Kruse, den kann man 
nicht ins Blaue hinein engagieren, ohne daß man 
einen entsprechenden A4ftrag in Aussicht hat, weil 
da schlittern Sie in Verluste hinein. Das ist ja nicht 
möglich. . 

Dr. Feurstein: Da bin ich Ihrer Meinung. Aber 
Sie wollten uns ja nachweisen ... 

Dkfm. Stadler: Nein, ich wollte gar nichts nach
weIsen. 

Dr. Feurstein:-... daß die Fa. MED-CONSULT 
durch die Zusammenarbeit mit Prutscher Im 
Inlandsgeschäft neue Geschäfte machen sollte. 

Dkfm. Stadler: Das war beabsichtigt. 

Dr. Feurstein: Aber nicht gelungen. Erklären Sie 
mIr, warum. 

Dkfm. Stadler: Das sind also jetzt die Tatsachen. 

Dr. Feurstein: Erklären Sie mir, warum das 1978 
und 19'79 nicht möglich war. 

Dr. Stadler: 1978 war die Gründung. 

Dr. Feurstein: Da war sie schon lange vorbei. 

Dkfm. Stadler: Die, Gründungsphase dauert 
sicherlich so lang, bis entsprechend eingearbeitetes 
Personal zur Verfügung ist. Das ist sicher bei jeder 
geistigen Tätigkeit so. ' 

Dr. Steger: Aber, Herr Kollege Feurstein, Ihnen 
persönlich ist der Nachweis gelungen, daß erst im 
Mai 1979 der Handelsgewerbeschein zum Beispiel 
ausgestellt wurde und bei manchen Berechtigungen 
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überhaupt bis 1980 gedauert hat. Das haben Sie 
persönlich durch Fragen hier auch herausholen 
können. Ich möchte nur zur Erläuterung das 
anhängel'l:' 

2.14.20. Am 30. Mai 1978 beschloß der Auf
sichtsrat der Holding die Gründung 'der Tochterge
sellschaft MED-CONSULT Betriebsberatung und 
Warenhandels Ges. m. b. H. (kurz MED-CON
SULT). Die Holding-Direktoren Machtl und 
Drennig haben in diesem Zusammenhang Stadtrat 
Mayr über die grundsätzlichen Überlegungen der 
Holding berichtet, welche auch von Stadtrat Mayr 
akzeptiert wurden .. 

Am 8. Juni 1978 teilte Drennig Seidler den Ent
schluß der Holding 'zur Firmengründu~g mit. 

2.14.21: Seic'Uer führte am s~lben Tag ein 
Gespräch mit Dr. Bauer in der ÖKODATA. Bauer 
machte ihin wegen seiner schon erwähnten Weige
rung, der· ABO-internen Honoraraufteilung zuzu
stimmen, Vorhaltungen. Er zeigte Seidler eine die
sem bisher völlig unbekannte maschingeschriebene 
Vereinbarung vom 25. November 1977, bei der das 
Datum handschriftlich eingesetzt worden war. 
Diese schon erwähnte Vereinbarung enthielt die 
von RumRold nach der Vergabe des ABO-Auftra- . 
ges vorgeschlagene Hoqoraraufteilung und war 
vonWilfling unterschrieben worden. Auf Grund 
dieser Sachlage willigte Seidler gegenüber Bauer in 
die vorgeschli!gene Honoraraufteilung ein. 

2.14.22. Seidler rief am 13. Juni 1978 in der 
Holding Drennig an und schilderte ihm das 
Gespräch mit Bauer. Drennig rief später wiederum I 
Seidler an und teilte ihm mit, daß Machtl über die 
Situation sehr erregt gewesen sei. Weiters teilte er 
Seidler die Anweisung Machtls mit, nur den 
AKPE-ABO-Vertrag zu unterschreiben; Hinsicht
lich der Aufgabenbereiche sei für die ODELGA 
eine akzeptable Lösung zu erreichen. Seidler habe 
im Namen der Tochtergesellschaft-MED-CON
SUL T abzuschließen. Im Gegensatz dazu meinte 
der Zeuge MachtI, er habe nur darauf verwiesen, 
daß Seidler das Beste aus der Situation herausholen 
möge. Der. Zeuge Drennig bestritt diese Version 
Seidlers und wies darauf hin, daß Seidler schon 
unterschrieben habe, bevor das Gespräch zustande 
kam. 

.. 2.14.23. Bei einer am nächsten Tag in der 
OKODATA stattgefundenen Sitzung teilte Seidler 
mit, daß· die MED-CONSULT anstelle der 

, ODELGA . in das Vertragsverhältnis eintreten 
werde. Ferner brachte er eine Forderung Wilflings 
gegenüber der ABO zur Sprache. Wilfling hatte 
Seidler vermutlich am 9. Juni 1978, darauf hinge
wiesen, daß ihm auf Gru.nd einer Vorleistung 
2 Mio S gegenüber der ABO zustünden. Seidler hat 
in der ODELGA über diese Vorleistung keine 
Unterlagen vorgefunden. Rumpold und die übrigen 
Gesprächspartner reagierten, laut Seidler, in dieser 

Sitzung auf diese vorgebrachte Forderung Wilflings 
überhaupt nicht. 

Im übrigen kam eine endgültige ABO-interne 
Einigung über die Zuteilung der Arbeitsbereiche im 
Juni 1978 zustande. 

2.14.24. Der ABO-interne Arbeitsgemein
schaftsvertrag wurde am 24. Juni 1978 von den Fir
men ÖKODATA, DKI, Prof. Riethmüller und 
MED-CONSULT, vertreten durch den späteren 
Geschäftsführer Enerwitschläger, unterzeichnet. 
Diese Unterschrift Enerwirtschlägers erfolgte zum 
damaligen Zeitpunkt für eine handebrechtlich noch 
nicht vorhandene Firma. 

Die AKPE führt zu dieser rechtlichen Situation 
in ihrer Stellungnahme zum Rechnungshofbericht 
auf Seite 38 und 39 aus, daß die ODELGA auf 
Grund ihrer Vorgangsweise Gesamtschuldner und 
damit Vertragspartnerder AKPE bis zum 5. Juni 
1979 gewesen war. Erst an diesem Tag hat die 
AKPE die ODELGA aus dem Gesamtschuldver
hältnis entlassen. Für die von der ODELGA bei der 
AKPE pegehrte Aufnahme der MED-CONSULT 
in die ABO gab die AKPE erst am 26. Feber 1979 
ihre vertraglich vorgesehene schriftliche Zustim
mung. Somit hatte in rechtlicher Hinsicht bis zu 
den angeführten juridischen KlarsteUuhgen die 
ODELGA wohl Verpflichtungen gegenüber der 
AKPE, aber nicht gegenüber der ABO. Anderer
seits hatte die MED-CONSUL T wohl Verpflich
tungen gegenüber der ABO, aber nicht gegenüber 
der AKPE. 

Der AKPE war jedoch diese Situation ua. deswe
gen bekannt, da das AKPE-Vorstandsmitglied Dr. 
Schwaiger in seiner gleichzeitigen Funktion als 
Aufsichtsrat der ODELGA in deren Aufsichtsrats
sitzung vom 29. Juni 1978 die Gründung der MED
CONSULT mitbeschloß. Außerdem bemerkte er in 
dieser Sitzung, daß die Teilnahme der MED
CONSULT an der BOP eine beachtenswerte 
geschäftliche Starthilfe darstelle. 

2.15. SUBUNTERNEHMEN 

2.15.1. Im § 7 Pkt.3 des ABO-Vertrages war 
festgehalten, daß die ABO vor einer Beauftragung 
von Sub unternehmen die Zustimmung der AKPE 
einzuholen hat . 

Die in der ABO vereinigten Firmen haben zahl
reiche Subunternehmer beschäftigt, bei denen größ
tenteils keine Zustilllmung eingeholt wurde. Die 

. AKPE hatte lediglich im ABO-Vertrag zustimmend 
die Beschäftigung der Firma AGIPLAN zur Kennt
nis genommen, bei der Prof. Wojda als Gesellschaf
ter-Geschäftsführer agiert. Zur damit verbundenen 
Problematik wird auf das Kapitel APAK verwiesen. 
In allen anderen nachstehend angeführten Fällen 
hat die ABO keine Zustimmung der AKPE mehr 
eingeholt. 
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So beschäftigte die ODELGA das IFH interimi
stisch bis zum 30 September'1978, Ab diesem Zeit
punkt übernahm dann die MED-CONSULT die 
Abwicklung des Auftrages von der ODELGA, 

Die ÖKODATA beschäftigte ebenfalls das IFH, 
von welchem ua, Ausarbeitungen von grundsätzli
cher Bedeutung, wie etwa der immer wieder von 
den Nutzern urgierte Generalplan 1978 stammen, 
Das Kontrollamt stellt in diesem Zusammenhang 
fest, daß der Aufbau der BOP damit aber weitge
hend der in den Ausschreibungsunterlagen des IFH 
niedergelegten Vorgangsweise folgte. 

2.15.2. Ein langjähriger Geschäftspartner der 
Firma ODELGA war Conrad Versloot, der Allein
inhaber der Firma GKE, welcher mit der ODELGA 
und somit auch mit Wilfling in langjähriger 
Geschäftsverbindung stand. Versloot teilte am 
27. Juni 1978 Seidler mit, wenn er Aufträge 
bekäme, würde er ersuchen, diese mit der Firma 
TECHMED DEVELOPMENTS LTD. (kurz 
TECHMED) abzuschließen. 

Mit Schreiben vom 5. Juli 1978 legte ein Direk
tor D. Mittchel an die ODELGA und gleichzeitig 
damit, an Seidler ein Anbot über die Erbringung 
von Leistungen in Teilbereichen der BOP. Der Ver
fasser des' Anbots wies insbesondere auf die am 
27. Juni 1978 bei der ODELGA geführten Unterre
dungen hin. Als Honorar verlangte die TECH
MED 6,5 Mio S. Diesem Anbot war der ABO-Ver
trag angeheftet. 

Seidler führte dazu aus, dieses Anbot sei eines 
Tages auf dem Tisch gelegen. Er wüßte nicht, von 
wem es stamme. Aus seinem Gespräch mit Versloot 
sei ihm aber klar, daß dieser hinter der TECH
MED stehe und deren Eigentümer ·sei. 

Der Zeuge Machtl gab dazu an, daß Seidler 
Wilfling nach einem geeigneten Betriebsberater 
gefragt haben solL Letzterer habe ihm Conrad 
Versloot genannt. 

Der Zeuge Drennig gab dazu an, daß das Anbot 
von Versloot stamme. 

2.15.3. Am 20. Juli 1978 schloß die ODELGA 
mit dem IFH den schon erwähnten schriftlichen 
Vertrag ab. 

Die ODELGA und die Firma Prutscher gründe
ten am 28. Juli 1978 die MED-CONSULT, an der 
sie zu gleichen Teilen beteiligt sind. Gleichzeitig 
schlossen die bei den Gesellschafter einen Syndi
katsvertrag ab, auf-Grund dessen die Firma Prut
scher bei allen ihren Geschäften der ODELGA und 
der MED-CONSUL T eine Einschaltung ermögli
chen sollte. Die ODELGA wiederum erklärte sich 
ua. bereit, den ABO-Auftrag an die MED-CON
SULT weiterzugeben. 

Enerwitschläger war ein Angestellter der Firmen
gruppe Prutscher, welcher nach erfolgter Liquida
tion der MED-CONSULT zu Prutscher zurück
kehren wird, Die Liquidation wurde 1980 von den 

Gesellschaftern beschlossen, aber bis heute nicht 
realisiert. 

Zum Unternehmungszweck der MED-CON
SULT befragt, führte Enerwitschläger aus, daß die 
MED~CO NSULT keine Erzeugerfirma,sondern 
nur eine Handelsfirma sei. 

Der MED-CONSULT fehlten zu Beginn ihrer 
Geschäftstätigkeit alle entsprechenden Gewerbebe
fugnisse. Dieser Mangel bestand für das Gewerbe 
der Betriebsberatung sogar bis zu der am 10. März 
1980 erfolgten gültigen Anmeldung eines gewerbe
rechtlichen Geschäftsführers. Einen Handelsgewer
beschein erhielt die MED-CONSULT am 30. Mai 

, 1979 ausgestellt. 
Die MED-CONSUL T hatte außer dem 

Geschäftsführer EnerWitschläger bei der Gründung 
kein PersonaL Laut Syndikatsvertrag hatten die bei
den Gesellschafter der MED-CONSUL T ein Per
sonal zur Verfügung zu stellen. Nachdem dies 
jedoch nicht geschah, begann die MED-CON
SUL T selbst geeignetes Personal zu suchen. 

2.15.4. Schon eine Woche vor Gründung der 
MED-CONSUL T übergab Seidler Enerwitschläger 
zwei Anbote uzw. von den Firmen TECHMED 
und Hospitalplan, Schweiz. 

Da das TECHMED-Honorar billiger war, 
begann Enerwitschläger mit Versloot eine Woche 
nach Gründung der MED-CONSULT zu verhan
deln. Referenzen legte die TECHMED keine vor. 
Auch eine Überprüfung einer allfälligen techni
schen Leistungsfähigkeit und Qualifikation der 
TECHMED war Enerwitschläger nicht möglich. 
Ihm erschien die Tatsache, daß Versloot jahrelang 
mit der ODELGA Geschäftsverbindungen hatte, 
ausreichend. Wilfling hat gegenüber der ODELGA 
und später gegenüber dem Kontrollamt die Fähig
keit des Versloot zur Erbringung der entsprechen
den Planungsleistungen bestätigt. 

2.15.5. Nachdem Enerwitschläger in Verhand
lungen mit Versloot das TECHMED-Honorar auf 
6 Mio S senken konnte, schloß die MED-CON
SUL T mit Versloot als Vertreter der TECHMED 
am 11. August 1978, einen Vertrag zur Erbringung 
von betriebsorganisatorischen Leistungen in der 
Höhe von 6 Mio S ab. Dieser Vertrag umfaßte 
nahezu die Hälfte des anteilmäßigen Auftragsvolu
mens der ODELGA. Währenddessen im ABO-Ver
trag der entsprechende Mann/Monat/Satz 
150 000 S betrug, belief sich dieser Satz im TECH
MED-Vertrag auf 100000 S. 

2.15.6. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma 
TECHMED ist nunmehr mit Zustimmung des 
Kontrollbüros bei der AKPE angestellt und steht 
dort für Betriebsorganisationsplanung in Verwen
dung. Zu den Bedingungen der Anstellung führte 
der Zeuge Dr. Kraus aus: 

"Er war selbständig hier tätig als Berater mit 
einer eigenen Firma, hat die entsprechenden 
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Gewerbeberechtigungen und alles gehabt. Bitte, 
Herr!Vu~e wird bei uns derzeit eingestellt mit 
60000 S 1m Monat, 14mal. Nachdem er den 
Wohnsitz in ,Süddeutschland, glaube ich, in' Mün
chen, im Raum von Augsburg hat, hat er noch zwei 
Heimreisen, und zwar Bahnfahrt erster Klasse, also 
keine Flugreisen, sondern nur Bahnfahrten erster 
Klasse. Ich möchte sagen, das ist, glauben wir, eine 
sehr günstige Vereinbarung, denn Berater sind nor
malerweise, wie man weiß, ja relativ teuer." 

2.15.7." Mit Vereinbarung vom 5. September 
1979 wurde das Gebiet der Sachmittelplanung aus 
dem Vertrag ausgeschieden und in der Folge von 
der MED-CONSULT selbst erstellt. Der TECH
MED-Auftrag verminderte- sich hiedurch auf 
5 029 800 S. Das Personal für die TECHMED 
wurde teils von Versloot mitgebracht, teils durch 
Inserate der MED-CONSUL T erst angeworben 
oder in einem Fall von der MED-CONSUL T an 

. die TECHMED entgeltlich überlassen. 
Die Zahlungen der MED-CONSULT erfolgten 

zuerst an die Chase Manhattan Bank in Jersey und 
. sodann an das gleichnamige Institut in Wien. Die 
Mitarbeiter der TECHMED mußten von der 
MED-CONSULT bezahlt werden, welche dafür 
ihre Zahlungsaufträge an die TECHMED anteilig 
verminderte. 

2.15.8. Die Eigentumsverhältnisse an der 
TECHMED sind bis heute ungeklärt. Conrad 
Versloot konnte infolge unbekannten Aufenthaltes 
zu diesem Sachverhalt nicht befragt werden. Aus 
der Aussag~ der Zeugen Drennig und Seidler kann 
jedoch geschlossen werden, daß Versloot entweder 
der Eigentümer oder in irgendeiner Form an der 
TECHMED beteiligt ist. Dies ergibt sich ua. dar
aus, daß die Frau von Versloot, welche in keinem 
Dienstverhältnis zur TECHMED steht, auf dem 
TE~HMED-Konto einzelzeichungsberechtigt ist. 

Der Zeuge Wilfling erklärte, die Eigentumsver
hältnisse an der TECHMED nicht zu kennen bzw. 
an der TECHMED nicht beteiligt zu sein. 

2.15.9. Unter Mitwirkung von Seidler vergab 
die MED-CONSULT am 11. August 1978 auch 
den Planungsbereich Raumreinigung mit einem 
Auftragswert von 400 000 S an die Firma SPIW AG 
Ges. m. b. H. Die MED-CONSULT erhielt als 
ABO-Partner für diesen Planungsbereich 
900000 S. 

2.15.10. Obwohl die Firmengruppe Prutscher 
der MED-CONSULT keine geeigneten Mitarbei
ter beistellen konnte, übertrug die MED-CON
SULT der Firma Johann Prutscher OHG den Pla
nungsbereich funktionsdiagnostische Labors um 
880000 S. Auch hier ist es erwähnenswert, daß die 
MEDCONSULT als ABO-Partner für denselben 
Planungsbereich 1,1 Mio S erhielt. Die Firma Prut
scher hat, da sie keine geeigneten Mitarbeiter hatte, 
diese Arbeit durch freie Mitarbeiter erledigen las
sen. Allerdings führten personelle und technische 
Schwierigkeiten dazu, daß der noch nicht erledigte 
Arbeitsanteil von der MED-CONSUL T zurückge
nommen wurde und um 400 000 S als Sub auftrag 
an das IFH weitergegeben wurde. 

2.15.11. Somit gab die MED-CONSULT mit 
Ausnahme der Sachmittelplanung alle ihr übertra
genen Planungs bereiche an Subunternehmer um 
rund 6,3 Mio S weiter. Sie selbst erhielt dafür von 
der AKPE 11,9 Mio S. Über den wirtschaftlichen 
Sinn dieser Handlungsweise befragt, erklärte der 
Zeuge Enerwitschläger, daß die MED-CONSULT 
ihren jeweiligen Gewinn für eine entsprechende 
Koordinationstätigkeit erhalten habe. Er erklärte 
weiters, daß es das Ziel der MED-CONSUL T 
gewesen sei, als eine Handeslfirma die Aufträge so 
günstig wie-nur möglich weitergeben. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER SOZIALISTI
SCHEN PARTEI ÖSTERREICHS 

Zu 1. Allgemeines: 

1.1. Die aus der Verfassungslage sich ergeben
den Voraussetzungen für den Bau und den Betrieb 
von Universitätsklinikenbewirken - wie auch der 
Rechnungshof und das Kontrollamt der Stadt Wien 
feststellen - österreichweit Interessengegensätze 
zwischen dem Universitätsbereich und dem Kran
kenanstaltenträger. Während für den Universitäts
bereich die Erreichung optimaler Lehr- und For
schung~~inrichtungen oberste Zielsetzung sind und 
daher Uberlegungen über die Folgekosten in den 
Hintergrund treten, ist die Interessenlage des Kran
kenanstaltenträgers vornehmlich auf die Erfüllung 
der ihm auf Grund des Krankenanstaltengesetzes 
überantworteten Versorgungs aufgabe ausgerichtet. , 

, Auf Grund des medizinischen Standards eines Kli
, nikums hat der Krankenanstaltenträger zusätzliche 
überregionale Versorgungsaufgaben· zu erfüllen, 
die durch die besonderen Behandlungserfordernisse 
eine besonders hohe Kostenintensität aufweisen -
eine Situation, von der besonders die Universitäts
kliniken in Wien und Innsbruck betroffen sind. Die 
in der Bundesverfassung festgelegte Kompetenzver
teilung (Lehre und Forschung Art. 10 B-VG, Kran
kenanstaltenwesen Art. 12 B-VG) bewirkt somit die 
Notwendigkeit, die Fragen des Baus und des 
Betriebes von Universitätskliniken in Form des 
sogenannten "Nutzerkonsens" zu lösen. Es ist 
naheligend, daß dieser "Nutzerkonsens". durch die 
möglichst volle Erfüllung der Wünsche beider Nut
zer leichter zu erreichen ist. So bezeichnet das 
Kontrollamt als Ursache für die Ausweitung des 
AKH-Projektes die immer wieder vorgebrachten 
Wünsche der Klinikvorstände. Die vom Kontroll
amt als rechtlich problematisch bezeichnete Dop
pelfunktion der Klinikvorstände - sie sind als 
Organe des Bundes gleichzeitig Leiter der jeweili
gen Abteilungen des städtischen Krankenhauses -
stärkt die Einflußnahme der Klinikvorstände. 

Als der Bund und die Stadt Wien sich 1955 vor
erst nur auf die gemeinsame Finanzierung des Neu
baues der 11. Chirurgischen Klinik geeinigt hatten, 
waren die Bestrebungen der Klinikvorstände schon 
in dieser Phase auf einen Neubau auf dem Gelände 
der neuen Kliniken ausgerichtet. Aus der Standort
wahl - ein entsprechendes Gutachten eines Berli
ner SachverStändigen wurde damals aus ausrei
chend empfunden - ergab sich zwangsläufig und 
unbestritten die Blockbauweise. Diese Festlegung 
und die Folgeentscheidung des Jahres '1965, das 
Gebäude anstelle in zwei Etappen in einem Zuge zu 
errichten, sind - dies wird auch vom Kontrollamt 
zum Ausdruck gebracht - das Kardinalproblem 
des Neubaues des AKH.' 

1.2. Wie dem bauwirtschaftlichen Prüfbericht 
des Kontrollamtes entnommen werden kann, stel-

len die der vorgegebenen Bauweise immanenten 
außerordentlichen Dimensionen des Neubaues jede 
Bauleitung vor große Schwierigkeiten bei der 
organisatorischen Bewältigung der Planungs- und 
Bauabwicklung, und zwar in einem Umfang, der 
die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit hinter 
jene der bloßen Durchführbarkeit nahezu zurück
treten läßt. 

1.3. Diese Tatsachenlage war auch zum Zeit
punkt der Entscheidung, das "Neue AKH" in die
ser Form ,und an diesem Standort zu errichten, ' 
gegeben. Offen muß allerdings die Antwort auf die 
Frage gelassen werden, ob die Dimension der Pro
bleme von' den damals zur Entscheidung berufenen 
Politikern erkannt worden ist. Dabei steht fest, daß 
auf Bundesseite bis 1970 die Nutzerinteressen für 
den Universitätsbereich von ÖVP-Ministern w~hr
genommen wurden, und zwar beginnend mit Dr. 
Drimmel und endend mit dem heutigen Bundespar
teiobmann Dr. Mock. Auf Seiten der Stadt Wien 
war das für das AKH zuständige GesundheitsreF 
sort bis 1973 ebenfalls mit ÖVP-Mandataren 
besetzt, zuletzt mit Primarius Dr. Glück, der die
sem Ressort weit über ein Jahrzehnt vorstand. Auch 
war es Dr. Glück, der sich im Einklang mit den 
Professoren vehement für einen Zentralbau ein
setzte und schließlich die 1965 getroffene Entschei
dung, den Bau in einem Zuge d~rch~uführen, maß
geblich beeinflußt hat. Weniger Erfolge konnte Dr. 
Glück bei seinen Versuchen verzeichnen, eine der 
Bedeutung des Projektes auch für die spitalsmäßige 
Versorgung Wiens und seines Umlandes gerecht
werdende Unterstützung seiner Partei- und Res
sortkollegen auf Bundesebene zu erreichen. So war 
es ihm nicht möglich zB Dr. Mock dafür zu gewin
nen, daß Prof. Dr: Hoff veranlaßt wird, einer zeit
gerechten Räumung seiner Klinik, die für die not
wendigen Baurnaßnahmen unerläßlich war, zuzu
stimmen. Auch' innerhalb der ÖVP-Fraktion in 
Wien hat Dr. Glück zu wenig Unterstützung erhal
ten: Aus der Zeugenaussage der Exstadträtin und 
nunmehrigen ÖVP-Gemeinderätin Dr. Schau
mayer vor dem Untersuchungsausschuß ergibt sich 
das damalige Desinteresse der ÖVP an Problemen 
des Baues des AKH. 

1.4. Verfolgt man weiters die Äußerungen der 
für Fragen der Gesundheitspolitik zuständigen 
ÖVP-Politiker zum Thema Planung und Bau des 
AKH, so reichen diese - je nach tagespolitischer 
Tunlichkeit - von Eigenlob für die Initiierung des 
Baus bis zur Qualifikation des sowohl für Lehre 
und Forschung als auch für die Spitalsversorgung 
notwendigen Baus als Katastrophe. Diese Kon
zeptlosigkeit und tagespolitische Opportunität 
bewies vor allem Dr. Wiesinger, der folgende 
widersprechende Erklärungen abgab: 

Am 12. Juni 1975 erklärte der ÖVP-Gesund
heitssprecher Dr. Wiesinger folgendes: 
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"Natürlich sind wir für den Neubau des AKH. 
Wir bekennen uns zu dieser Planung, weil sie nicht 
zuletzt auf die Initiative unseres damaligen Stadtra
tes Primarius Dr. Glück zurückzuführen ist. Es 
besteht ja zur Zeit keine Kritik an der Planung an 
und für 'sich, darüber sind sich alle Verantwortli
ehen und auch Fachleute, sowohl Architekten wie ' 
Ärzte, einig, daß die Konzeption des AKH die rich
tigste ist. Und ich kann nur Prof. Fellinger als zwei-

. fellos kompetenten Fachmann auf diesem Gebiet 
zitieren, ,der erklärt hat, das ,wird die modernste 
Klinik Europas we~den." 

Demgegenüber vertrat Abgeordneter Dr. Wiesin
ger am 19. März 1980 in einer dringlichen Anfrage 
an den Bundesminister für Finanzen folgende Auf
faSSung: 

"Der zweite und nicht entschuldbare Fehler 
wurde jedoch im Sommer 1972 begangen. Das ist 
die endgültige Bruchstelle, an' deren Folgen wir 
heute leiden. Zu diesem Zeitpunkt war es nämlich 
bereits allen im Krankenhauswesen Tätigen völlIg 
klar, daß: die Auffassungen über Monsterkranken
häuser inBlockbauweise, die in Amerika entwickelt 
und dann in Europa übernommen wurde, als fal
scher Weg international abgelehnt wurden. Damals 
wußte man bereits, daß derartige Großkrankenhäu
s,er nicht geführt werden können, daß sie über
durchschnittlich kostenaufwendig sind und daß die 
Heilungserfolge für die Patienten unbefriedigend 

,sind. ' 
Die Katastrophe, vor der wir heute stehen, war 

also keineswegs unabdingbar, sondern die Verant
wortung dafür tragen ausschließlich die Bundesre
gierung und die Stadt Wien. Und von dieser Vei
antwortu~g, die im Desinteresse, im Unvermögen 
und im Nichtakzeptieren neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse liegt, wird Sie niemand voh der 
Geschichte entbinden." 

1.5. Bei aller nun erkennbaren- Problematik ist 
die Entscheidung, den Neubau im Stadtinneren 
und nicht :t~f der grünen Wiese zu errichten, man
gels echter Alternativen nach wie vor zu akzeptie
ren. Es ist alles daranzusetzen, durch Einhalten des 
nunmehr ,vorliegenden Zeitplanes eine zügige 
Fertigstellung des AKH zu erreichen, um dem not
wendigen Bedarf von Lehre und Forschung einer
seits und den Ansprüchen der Bevölkerung nach 
hochwertiger spitalsmäßiger Versorgung anderer-
seits'gerecht zu werden. ' 

1.6. Der vom Kontrollamt festgestellte außer
ordentliche Schwierigkeitsgrad der Organisation 
der Baudurchführung zeigte sich allerdings erst mit 
zunehmendem Baufortschritt. Konnte in ,der 
Anfangsphase die zwischen Bund und Wien 
gegründete Arbeitsgemeinschaft für den Neubau 
des AKH noch als taugliches Instrument erachtet 
werden, so sah sich diese Bauorganisation auf 
Grund der' Entscheidung zu Gunsten eines Neu
baues 'in einem Zuge mit einem Projekt konfron-

tiert, das als größtes der Zweiten Republik anzuse
hen ist. Da diese Arbeitsgemeinschaft nicht in der 
Lage war, bei den damals auf Nutzerseite zuständi
gen politischen Instanzen die entsprechende Unter
stützung zu erhalten, kam es zu den vom Kontroll
amt festgestellten grundlegenden und die weitere 
Projektabwicklung negativ beeinflussenden, fehler
haften Vorgängen in der Planungsphase. Trotzdem 
beschloß der Spitzenausschuß 1972 den Baubeginn, 
was vom Wiener Stadtsenat am 22. August 1972 
über Antrag von Dr. Glück zur Kenntnis genom
'men worden ist. 

1.7. Die anläßlich der Übernahme des Gesund" 
heitsressoris der Stadt Wien durch Dr. Stacher 
gewonnene Erkenntnis der Überforderung der 
bestehenden Bauorganisation sowie die von dem in 
der Folge' eingesetzten Generalbevollmächtigten 
Dr. Bandion erstatteten Berichte machten eine 
grundlegende Änderung der Organisationsstruktur 
notwendig, Auf Grund der bei dem ähnlich gelager
ten Bauvorhaben der UNO-City gemachten Erfah- ' 
rungen hat sich als Lösung die in der IAKW AG 
gefundene Organisationsform angeboten. Die Tat
sache des bereits sehr weit gediehenen Baues und 
des Planungsrückstandes war wohl schwerwiegend 
und belastete die neu zu schaffende Organisations
form von vornherein, doch gab es keine echte 

-Alternative zu der zwingenden Organisationsände
rung bei laufendem Bauvorhaben. 

1.8. Daß diese Sachlage auch die im Wiener 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen überzeugte, 
beweist der einstimmige Beschluß des Wiener 
Gemeinderates (1975) für den Bau des AKH eine 
sich am Modell der IAKW AG orientierende 
Organisationsform zu schaffen. Schließlich bestä
tigte die als Zeugin vernommene Dr. Schaumayer, 
daß in ihrer Fraktion im Jahre 1975 die Notwen
digkeit der Organistionsänderung und die Fortfüh
rung des begonnenen Bauvorhabens außer Diskus
sion stand. 

1.9. Die AufgabensteIlung der AKPE unmittel
bar nach Gründung war vor allem der rasche Auf"' 
bau 'einer funktionsfähigen inneren Organisation 
und die Vornahme einer Bestandsanalyse. ' 

1.10. Beim Aufbau eines Rechnungswesens und 
eines Projektmanagements waren, wegen der auf 
menschliche Gründe zurückzuführenden fehlenden 
Bereitschaft, einen Übergang der Agenden auf den 
Rechtsnachfolger unter voller Wahn,mg der Konti
nuität herbeizuführen, außerordentliche Probleme 
personeller und gebarungssichernder Art zu bewäl
tigen. Dieser Vorgan"g ist auch Anlaß der Kritik 
durch das Kontrollamt, die, soweit sie das Rech
nungswesen betrifft, sich auf formale Gesichts,
punkte beschränkt. 

1.11. Hinsichtlich der Einschaltung einer Pro
jektmanagementgruppe (APAK) übt das Rontroll-
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amt materielle Kritik und erachtet den Einsatz von 
Eigenpersonal als die bessere Lösung. Aus der Kri
tik des Kontrollamtes wird aber offenbar, daß 
selbst die APAK offensichtlich nicht in der Lage 
war, qualifiziertes Personal im erforderlichen Aus
maß zu finden und anzustellen. Dies, obwohl in 
dieser Managementgruppe Firmen vertreten sind, 
die alle Erfahrungen besitzen, um geeignetes Perso
nal zu finden. 

1.12. Die Probleme in der Übergangsphase um 
das Jahr 1975 ergaben sich durch die, wie das Kon
trollamt der Stadt Wien feststellt, nicht befriedigen
den Leistungen der ARGE AKH und dadurch, daß 
die offenbar in die Effizienz einer privatrechtlichen 
Kapitalgesellschaft gesetzten großen Erwartungen 
nicht sofort in vollem Umfang erfüllt werden konn
ten. Während die bisherigen Verantwortungsträger 
ihre Tätigkeit abrupt beendeten, gaben die neuen 
Verantwortlichen den für die Zukunft erforderli
chen Maßnahmen Priorität, sodaß eine nahtlose 
und vollständige Erfassung der Unterlagen der 
Vergangenheit teilweise unterblieb. 

1.13. Diese Übergangsphase war für die Klini
ker ein willkommener Anlaß, mit ihnen akkordierte 
Planungsergebnisse erneut in Frage zu stellen. 

1.14. Diese Übergangsphase stellt auch eine der 
Ursachen für den, erst im Jahre 1981 erfolgten 
Abschluß eines Beauftragungsvertrages dar. Das 
Kontrollamt mißt diesem Umstand allerdings nur 
formelle Bedeutung bei, da die AKPE die im Syndi
katsvertrag für den abzuschließenden Beauftra
gungsvertrag vorgesehenen Vertragsinhalte, wie die 
Fortsetzung des begonnenen Bauvorhabens und die 
Beachtung der Vergaberichtlinien der Stadt Wien, 
konkludent erfüllt hat. 

1.15. Für die Aktionäre bestand in Ansehung 
der Bestimmungen des Syndikatsvertrages Klarheit 
über die Unternehmensziele der neuen Gesell
schaft. Die AKPE hatte von dem vom seinerzeiti
gen Spitzenausschuß und von den Organen der 
Stadt Wien (Stadtsenat) akzeptierten Planungs
stand auszugehen. Nach Vorliegen der Statusfest
stellung wurde die Zielsetzung im Rahmen einer 
um die Ressortsverantwortlichen erWeiterten Aktio
närsbesprechung modifiziert. Die Modifizierung 
bestand in der Erarbeitung einer völlig neuen 
Raum- und Funktionsplanung bei laufendem Bau
vorhaben. Die Einstellung des Bauvorhabens bis 
zur Erreichung eines dem Bauzustand entsprechen
den Planungsstandes hätte Mehrkosten von 
1,5 Mrd S verursacht. 

1.16. Es steht daher fest, daß der fehlende 
Beauftragungsvertrag nicht zu Unklarheiten über 
die Unternehmensziele führte. 

Im Beauftragungsvertrag ein ausschließliches 
Instrument für eine Limitierung von Kosten und 
Festlegung von Terminen sehen zu wollen, 

erscheint insofern verfehlt, als ein gleicher Effekt 
im Rahmen der erweiterten Aktionärsgespräche 
(3. Juli 1979 in der Höhe von 20 Mrd S mit Stich
tag 1. Jänner 1976) der sogenannten "Politikergip
fel" erreicht werden konnte und überdies festzuhal

,ten ist, daß dieser Kreis mit jenem Personenkreis 
ident ist, der für den Abschluß des Beauftragungs
vertrages zuständig wäre. Wenn kritisch vermerkt 
wird, daß die Setzung eines Limits für Kosten und 
Termine erst relativ spät erfolgt ist, so mag dies tat
sächlich in gewissem Umfang in Fehlern der Voror
ganisation und durch die in der Übergangsphase 
notwendig gewordenen Umplanungen begründet 
gewesen sein, doch wäre es dennoch wünschens
wert gewesen, schon ,zu einem früheren Zeitpunkt 
auf ein Kostenlimit und Terminsetzungen mit allem 
Nachdruck zu bestehen. 

1.17. Zu der häufig erörterten' Frage, ob die 
verantwortlichen Politiker sich ausreichend in den 
Entscheidungsprozeß beim AKH eingeschaltet 
haben, ist festzustellen, daß die rntensität der Mit
wirkung p~litischer Instanzen am Entscheidungs
prozeß nach 1975 nachweislich über jener liegt, die 
zur Zeit der ARGE AKH zu verzeichnen war und 
daß der einstimmige Beschluß des Wien er Gemein-

~ derates, eine Aktiengesellschaft zu gründen, zur 
Folge hatte, daß die Kompetenzen im politischen 
Bereich auf die Wahrnehmung der sich aus dem 
Aktiengesetz und aus' dem Syndikatsvertrag erge
benden Aufgaben beschränkt worden ist. 

1.18. Die Einbindung des Nutzerwillens in 
Projektentscheidungen erfolgte nach Gründung der 
AKPE in einer Weise, die eine Abstimmung der 
Projektdurchführung mit den Interessen der späte
ren Nutzer gewährleistete. Die die Nutzerinteres
sen sichernde Beschickung des Aufsichtsrates, die 
Einrichtung von Nutzergremien, wie das Bund
Stadt Wien-Komitee, die Baukommission mit teil
weiser Integration in die AKPE, die Institutionali
sierung eines Nutzerkonsens auf der Ebene des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
und des' Gesundheitsstadtrates sowie letztlich die 
sogenannten "Politikergipfel" , zeigen das Bemühen _. 
der Verantwortlichen, die sich aus den unterschied- ' 
lichen Zielsetzungen von Lehre und Forschung und 
des Krankenanstaltenträgers ergebenden Probleme 
einer Lösung unter Wahrung eines Interessensaus
gleiches zuzuführen. 

1.19. Auf Seite des Krankenanstaltenträgers 
Stadt Wien ist für die inhaltliche Bestimmung der 
Nutzeranforderungen der auf Grund des Kranken
anstaltengesetzes für Zentralkrankenanstalten 
geforderte Standard maßgebend. Für Raumgröße 
und Ausstattung bestehen genormte Anforderun
gen, die auch bei den übrigen von der Stadt Wien 
errichteten Krankenanstalten Anwendung finden. 
Die Besonderheit des AKH liegt aber in der Bewäl~ 
tigung von technischen Problemen, die sich aus der 

11 
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Konzeption als Zentralbau sowie dem Ineinander
greifen von Lehre und Forschung mit dem Spitalbe
trieb ergeben. Dies bedingt häufig besondere 
Lösungen, für die echte Vergleiclie nicht angeboten 
werden können. Außerdem wurde die Projektab
wicklung durch die während der Bauzeit verschärf
ten Vorschriften in den Bereichen Dienstnehmer
schutz, Brandschutz sowie Hygiene erschwert. 

1.20. In der Diskussion der Beamten und Poli
tiker, di~ das Kostenargument in den Vordergrund 
rücken, mit den Medizinern, die die Anschaffung 
kostspiel,iger Einrichtungen und. Anlagen mit dem 
Argument begründen, daß diese zur optimalen 
medizinischen Betreuung oder zur Verbesserung 
der Chancen der Rettung 'menschlichen Lebens 
erforderlich sind, gerieten meist die ökonomischen 
Überlegungen ins Hir;'tertreffen bzw. erfolgte die 
Diskussion in einem Bereich, der sich einer Kosten
Nutzen-Rechnung im üblichen Sinne entzieht. 
Dennoch erscheint zur Einhaltung des vorgegebe
nen Kostenrahmens eine Selbstbeschränkung der 
Kliniker in hochspezialisierten medizinischen For
schungsbereichen notwendig. 

1.21. Anläßlich eines Ortsaugenscheines 
konnte über den künftig für den Patienten im 
neuen AKH gegebenen Standard Aufschluß / 
gewonnen werden. Der nicht befriedigende Stan- -
dard in großen Teilen des alten AKH sollte bei 
Überlegungen über die Humanität des Neubaues 
nicht läng~r verschwiegen werden. 

1.22. Um die vorgesehene Kostenbegrenzung 
auch tatsächlich einzuhalten, wurde auf Grund 
eines vom Nationalrat am 21. August 1980 ange
nommenen Entschließungsantrages der Abgeordne
ten Dr. Gradischnik und Genossen, neben der Kon
trolle durch Rechnungshof und Kontrollamt auf 
der Ebene. der Eigentümer eine begleitende Kon
trolle geschaffen. Die begleitende Kontrolle hat 
den Eigentümern Entscheidungshilfen in Grund
satzfragen zu geben und sie auf Einsparungsmög
lichkeiten hinzuweisen, wobei das besondere 
Augenmerk auf eine Minimierung der Kosten des 
künftigen Betriebes zu legen ist. Als Apparat fun-

I - giert ein ,Kontrollbüro, dessen Leiter die Möglich
keit hat, das erforderliche Personal einzustellen. 

1.23. Die Neuheit dieser Einrichtung' läßt es 
geboten erscheinen, ihren Wirkungsgrad nach eini
ger Zeit einer Prüfung zu unterziehen, um beurtei
len zu können, inwieweit sich eine solche Einrich
tung generell für die Bewältigung öffentlicher Auf
gaben durch privatrechtlich eingerichtete Gesell
schaften eignet. 

1.24. Zur Kontrolle des Baues des AKH durch 
die verfassungsmäßigen Kontrolleinrichtungen ist 
festzuhalten, daß der bauwirtschaftliche Kontroll
amtsbericht die einzige mit dem Bau im Zusam

. menhang stehende Prüfhandlung während der 

gesamten Baudauerdes neuen AKH war. Um dem 
Kontrollamt eine Prüfmöglichkeit zu geben, war 
ein Übereinkommen zwischen den Aktionären 
erforderlich. Für den Rechnungshof war eine Prüf
möglichkeit in jeder Phase des Projektgeschehens 
gegeben. 

1.25. Es wird daher angeregt, bei Projekten 
dieser Größenordnung eine dem tatsächlichen Bau
geschehen zeitlich möglichst nahe Kontrolle Platz 
greifen zu lassen, um die Möglichkeit zu haben, 
aufgezeigte Fehlentwicklungen noch zu korrigie
ren. Dies war beim Bau. des AKH durch den zeitli
chen Abstand der Prüfhandlungen zum kritisierten 
Geschehen teilweise nicht mehr möglich. 

1.26. Als Kriterium für die Beurteilung der 
Effizienz der AKPE kann insbesondere der von der 
Gesellschaft erreichte Planungs- und Baufortschritt 
herangezogen werden. Es wird anerkannt, daß die 
AKPE eine Beschleunigung des Planungs- und 
Bauablaufes erreicht hat. In diesem Zusammenhang 
ist ilOchmals auf die Feststellung des Kontrollamtes 
zu verweisen, daß die Dimensionen des Neubaues 
jede Bauleitung vor die Schwierigkeit der organisa
torischen Bewältigung der Planung und Bauab
wicklung stellen, und zwar in einem Umfang, der 
die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit hinter 
jene der bloßen Durchführbarkeit nahezu zurück
treten läßt. Dies ist auch der Grund, weshalb sich, 
bedingt durch die Größe des Bauvorhabens,die 
potentesten Anbieter einer Branche zur Auftragsbe
wältigung zu Arbeitsgemeinschaften zusammenge
'schlossen haben. Ein Umstand, der die Beurteilung 
der angebotenen Leistungen für den Auftragneh
mer zweifellos erschwert. 

1.27. Die vom Kontrollamt besonders bemän
gelten Architektenhonorare sollten von der zustän
digen Aufsichtsbehörde zum Anlaß genommen 
werden, die der Honorarbemessung zugrundelie
genden Gebührenordnungen im Lichte des § 31 des 
Ingenieurkammergesetzes einer neuerlichen Über
prüfung zu unterziehen, da seitens des Kontrollam
tes eine Anfechtung dieser Verordnungen beim 
Verfassungsgerichtshof zur Erwägung gestellt wird. 

Zu 2. Raum-, Funktions- und Betriebsorganisations
planung: 

2.1. Der 1976 von der AKPE vorgefundene 
Projektstand erforderte angesichts der. bereits aus
geführten und in Ausführung befindlichen Bauar
beiten eine möglichst rasche Modifikation des vor
liegenden ORP 1971. Es war sicher für die AKPE 
unmöglich vorherzusehen, daß seitens der Nutzer 
das Bestehen der ORP, immerhin die Basis für die 
behördlichen Genehmigungen des Bauvorhabens 
und eine dreijährige Bauzeit vor Gründung der 
AKPE und seinerzeit auch von allen beteiligten 
Stellen akzeptiert war, in einem so großen Umfang 
in Frage gestellt werden w;ird. Nach dem Gutach-
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ten SSK stand fest, daß die Überarbeitung des ORP 
1971 nur unter Mitwirkung von Prof. Dr. 
Riethmüller durchgeführt werden konnte. Darüber 
hinaus sollten die Erkenntnisse und das Wissen der 
Expertengruppe in diese Überarbeitung einfließen, 
sodaß die Fa. MEDIPLAN zu einer Arbeitsgemein
schaft mit Prof. Dr. Riethmüller zusammenge
schlossen wurde. 

Wäre durch ,Ausschreibung eine projektfremde, 
sich erst neu formierende Gruppe herangezogen 
worden, dann hätte eine solche Maßnahme mit 
großer Wahrscheinlichkeit zunächst zu einem Still
stand der Planung und in weiterer Folge zu einer . 
Einstellung der Arbeiten geführt. Bei einer Arbeits
einstellung wären aber enorme Stillstandskosten 
entstanden (vgl. 1.15.). Die ORP-Umplanung der 
Jahre seit 1976 war gerade dadurch gekennzeich
net, daß vor allem den Vorstellungen der medizini
schen Fakultät der Universität Wien ("die gesamte 
Planung gleicht daher eher jener eines großen 
Landkrankenhauses als jener eines modernen Uni
versitätsklinikums" - Zitat aus einem Schreiben 
der medizinischen Fakultät an die AKPE vom 
8. Juni 1976) über ein modernes Klinikum weitge
hend Rechnung getragen wurde. 

2.2. Die von der ARGE ORP offengelegte 
Honorarkalkulation basierte einerseits auf einem 
Basis-Mann/Monatssatz von 12000 DM und 
Wertzuschlägen, die sich für 1976 auf 3000 DM 
beliefen und sich für 1977 und 1978 bis auf rund 
17000 DM erhöhten. 

Durch Vervielfachung mit insgesamt 240 Mann/ 
Monaten und Aufschlägen (für Varianten, Porti, 
Vervielfältigungen) von insgesamt 9% wurde ein 
Gesamtbetrag errechnet, von dem ein Honorarab
schlag von 7% in Ansatz gebracht wurde. Dieses 
Leistungshonorar wurde darüber hinaus auch an 
Hand der (bundesdeutschen) Gebührenordnung 
der Ingenieure überprüft. Dabei wurde ein Objekt
wert von 15 Mrd S zugrundegelegt, was unter 
Anwendung des bezüglichen tariflichen Gebühren
satzes von 27,5/10 ebenfalls die vertragliche 
Honorarsumme absichert. 

2.3. Im Zuge der Tätigkeit, insbesondere durch 
die Notwendigkeit, auf die von Planem und Nut
zern ständig geforderten Umplanungen, Anpassun
gen und Ergänzungsplanungen einzugehen, ließen 
sich erhebliche Verzögerungen in der Erstellung 
des ORP nicht vermeiden. Anders hätten. die von 
bei den Seiten vorgebrachtep. Aktualisierungs- und 
Rationalisierungsvorschläge, insbesondere auch auf 
dem betriebsorganisatorischen Sektor, nicht 
Berücksichtigung finden können. 

Schon für .den ersten Teil der Vertragsleistungen 
verzeichnete die ARGE ORP einen Mehrleistungs
aufwand von etwa 2 Monaten, beließ es aber jeden
falls bei dem vertraglich vereinbarten Teilhonorar 
(30% Anteil). ' 

Angesichts der durch zusätzliche oder abgeän
derte Wünsche der Nutzerseite (Klinikvorstände) 
notwendigen Änderungen der Ablauf- und Termin
pläne und der dadurch erforderlichen Erstreckung 
des Bearbeitungszeitraumes in der Stufe 2 ergaben 
sich jedoch Änderungen in den vertraglich festge
legten Aufgaben der ARGE ORP, die die ARGE 
zu einer Neudurchrechnung ihres Honorars und 
einer Bewertung ihres Mehraufwandes zwang.,(Die 
Änderurigen der Zielvorgaben durch den Auftrag
geber machte den seinerzeit geschlossenen Werk
vertrag weitgehend hinfällig.) 

N ach wiederholten Vorstellungen seitens der 
ARGE anerkannte die AKP:E (24. Aufsichtsrats,sit
zung vom 23. Feber 1978) und das für die Bau
überwachung zuständige Organ der AKPE (die 
APAK) einen Teil des geltend gemachten Mehrauf
wandes und billigte das Honorar für die zweite 
Teilleistung mit 2994187 DM (das ist der 
ursprünglich geforderte Betrag von 1,56Mio DM 
plus 66,9% Erhöhungserfordernis plus .vertragliche .. 
15% Nebenkosten). 

Die baufortschrittsbedingte Änderung und die 
Anpassung des Leistungsvolumens der ARGE ORP 
führte auch im 3. Leistungsabschnitt der ARGE zu 
Honorarverhandlungen zwischen den Vertrags
partnern. Als Mehraufwand wurden 65 Bespre
chungstage genannt und hiefür über ein Mehrho
norar von 857150 DM (zuzüglich 15% Nebenko
sten) verhandelt. Hievon wurde von der AKPE 
schließlich ein Teilbetrag von 443 000 DM (zuzüg
lich 15% Nebenkosten) anerkannt .. 

Die Verzögerungen waren entwicklungskausal 
und erforderten ein flexibles und kooperatives Mit
gehen seitens der ARGE; ein Umstand, der bei dem 
besonders strukturierten Marktobjekt AKH 
zwangsläufig und unvermeidlich war. Das vertrag
lich festgelegte Leistungsvolumen der ARGE mußte 
sich dadurch adäquat ändern; ebenso das auf dem 
ursprünglichen Planungspotential kalkulierte Lei-
stungsentgelt. "'. 

2.4. Zu dem von der ARGE ORPin Rechnung 
gestellten Mann/Monats-Honorarsatz von 
12000 DM (entsprechend 86400 S) ist zu sagen, 
daß er unter Zugrundelegung eines zwanzigtätigen ' 
Arbeitseinsatzes pro Monat einem durchschnittli
chen Mann/Tagessatz von rund 4 320 Sentspricht. 
Dieser Satz - der offenbar nur im Rahmen einer 
Paketvereinbarung angeboten werden konnte -
veranlaßte das Kontrollamt anläßlich seiner Ein" 
schau bei der AKPE zu keiner direkten kritischen 
Bemerkung, da er sowohl im Vergleich zu bundes
deutschen Honorarsätzen als auch im Vergleich zu 
damals geltenden österreichischen Honorarusancen 
als . akzeptabler Kostenansatz angesehen werden 
konnte. Der von der ARGE ODELGA/ÖKO
DAT A auf Basis österreichischer-unverbindlicher
Honorartarife im Angebot vom 21. Jänner 1977 
vorgeschlagene Satz von 4500 S je Mann/Tag 
(zuzüglich 15% Nebenkosten und Wertsicherung 
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auf KV-Basis) zeigt, daß die ARGE ORP im Rah- gung des komplexen, in sich sowohl zeitlich als 
men ihrer Tätigkeit als technische~ Planer offenbar auch volumsmäßig schwer abgrenzbaren Aufgaben
nicht unübliche Beratersätze kalkulierte. Auch die bereiches gesehen werden. Wenngleich man bei 
~päter Uuli 1977) zwischen AKPE und ODELGA/ einem Werkvertrag mit Honorarpauschalierung 
OKODATA akzeptierten Honorarsätze von grundsätzlich davon ausgehen kann, daß ein 
5000 Sund 6000 S je Personaleinsatztag (ohne bestimmtes (abgegrenztes) Werk zu einem fixierten 
Wertsicherung, ohne weiteren Zuschlägen) ,spre- Preis bedungen wird, erforderte jedoch im gegen
ehen fUr die Marktkonformität der dieser ARGE ständlichen Fall die ständige Um- und Weiterpla
gewährten Vergütung. ' , nung des Bauobjektes eine ebenso flexible Verände-

Zur Höhe der im Inland von spezialisierten Bera- rung, insbesondere Erweiterung und Adaptierung 
tungsunternehmen angesetzten Honorarwerte ist des Vertragsgegenstandes. Dieser Umstand fi,ihrt 
allgemein zu bemerken, däß bis heute eine amtlich nach herkömmlicher Lehre bei jedem Werkvertrag 
geprüfte bzw. approbierte Honorarordnung für die zu einer Entbindung des Leistungsverpflichteten 
Berufsgtuppe der technischen Planer nicht besteht. von der Vertragseinhaltung. Diesem Argument 
Die Erforschung der Marktusancen, die Heranzie- konnte sich auch der Vertragspartner AKPE nicht 
hung der für technische Planungsbüros bestehen- verschließen. Wie der Vorstand der Gesellschaft 
den (unverbindlichen) Honorartarife, allenfalls dem Aufsichtsrat (in der Sitzung vom 23. Feber 
auch der Vergleich mit der Gebührenordnung der 1978) berichtete, war der Mehraufwand in der 
Ziviltechniker und dem Honorartarif der Wirt- Stufe 2 "vor allem auf die Doppelklinikstruktur im 
schaftstreuhänder zeigen jedoch, daß Tages/ Untersuchungs- und Behandlungsbereich (die erst 
'Manns ätze in der Größenordnung' zwischen, . seit Juli 1977 durch Umplanungen berücksichtigt 
3 500 Sund 7 000 S vorkommen und in der Wirt- werden mußten) sowie auf die Umplanung einiger 
schaftspraxis akzeptiert werden. Die Angemessen- Funktionsbereiche" zurückzuführen; in der Stufe 3 
heil: solcher Sätze muß naturgemäß unter Berück- war der Mehraufwand gegenüber der Pauschalver
sichtigung des Schwierigkeitsgrades des Bearbei- einbarung vor allem durch' unvorhersehbare 
tungsgegenstandes einerseits und der speziellen Terminplanänderungen im Baubereich bedingt. 
Berufserfahrung der heranzuziehenden Berater 
andererseits gesehen werden. 2.7. Sieht man von der nachgewiesenen, offen-' 

bar gerechtfertigten und von der AKPE auch 
'2.5. Im besonderen, hier vorliegenden Fall, akzeptierten Nachforderung für den der ARGE 

erschien es wirtschaftlich vernünftig, Prof. ORP entstandenen Mehraufwand ab, so hält auch 
Riethmüller und die Fa. MEDIPLAN heranzuzie- eine Gewichtung der von der ARGE verrechneten 
hen. Dies nicht nur angesichts ihres unzweifelhaf- Tag/Mann-Honorarsätze anhand anderer Maß
ten Know-hows, sondern auch - bei Herrn Prof. stäbe einer objektiven Beurteilung stand. Wie bei 
Riethmüller - im Hinblick auf seine für das AKH der Honorargestaltung der Betriebsorganisations
bereits geleisteten Vorarbeiten und damit gewonne- planung lassen sich auch die durch die ARGE ORP 
nen Erfahrungen. In allen Organen der AKPE verrechneten Tag/Mann-Honorarsätze als Ergeb
bestand Einhelligkeit darüber, daß rationellerweise nis eines gewogenen Durchschnittes der an der 
nur dieses Expertenteam für die Neubearbeitung Vertragserbringung beteiligten Personalqualifika
und Finalisierung des neuen Organisationsstruktur- tionen ansehen. Dabei muß berücksichtigt werden, 
und Raumprogrammes in/Frage kam. Dies erklärt daß die ARGE ORP zu mindestens hinsichtlich 
we,iters zugleich, warum innerhalb der AKPE- ihrer leitenden Sachbearbeiter auf bundesdeutsche 
Organe gleichfalls Einhelligkeit darüber bestand, Qualifikationen zurückgreifen mußte. Projeziert 
von einer de'nkbaren, aber jedenfalls kostspieligen man schließlich die sowohl in' der BRD als auch in 
und aus den oben dargelegten Gründen nicht sinn- Österreich vertretene Meinung, daß die technische 

,vollen Ausschreibung der ORP-Planung abzuse- Strukturplanung kostenmäßig zwischen 0,1 und 
hen. 0,3% der präliminierten Baukostensumme anzuneh-

Es besteht· kein Zweifel, daß das Beraterteam men ist (wobei im gegebenen Fall damals von einem 
ARGE ORP auf Grund seiner besonderen berufli-' Volumen von 15 Milliarden Schilling ausgegangen 
chen Spitzenstellung. auch besonders gelagerte wurde), so zeigt sich, daß auch unter diesem 
Honoraranforderungen hätte stellen können. Den- Gesichtspunkt das von der ARGE geforderte 
noch läßt sich anhand der vorgelegten Unterlagen Honorar (unter Einschluß der Restkostenschät
erkennen, daß die ARGE ORP ihrem Entgeltvor- zung) nicht unvertretbar erscheint. 
schlag nicht unseriöse Berechnungen zugrunde 
legte. Dabei mußte allerdings von einem Soll-Rah
men des Vertragsgegensta!1des ausgegangen wer
den, der auf die Zielvorstellungen des Auftragge
bers im Zeitpunkt der Vertragsschließung abgestellt 
war. 

2;6. Die. spätere Ausweitung der Honorarfor
derungen kann demnach nur unter Berücksichti-

2.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die 
Honorierung der eigentlichen Leistungen der 
ARGE ORP unter dem Maßstab der in der Bun
desrepublik Deutschland als auch in Österreich ver
tretenen Honoraransätzen weder als unübfich noch 
als unvertretbar angesehen werden kann. 

Daß die ursprüngliche vertragsg~genständliche 
Leistung durch die zwangsläufige technologische 

.. \ 
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Weiterentwicklung des Bauobjektes, aber auch -
wie aus den zitierten Aussagen der AKPE-V or
standsmitglieder deutlich wird -' durch die nach
träglichen Wünsche der künftigen Nutzer wesentli
che und erhebliche, aber offenbar auch berechtigte 
Abänderungen und Anpassungen der Tätigkeit der 
ARGE ORP erforderten, konnte dieser ARGE· 
jedenfalls nicht angelastet werden. Der Anrech
nung für den dadurch verursachten Mehraufwand 
auf gesicherter rechtlicher Grundlage konnte von 
der AKPE nicht entgegengetreten werden, wobei es 
der AKPE im Verhandlungswege gelang, diese 
Honoraranforderungen um beachtliche Abstriche 
zu vermindern. 

Schließlich muß das angeforderte und von der 
AKPE bezahlte Honorar auch im Verhältnis zum 
Wert der von der ARGE ORP tatsächlich erbrach
ten Leistung gesehen werden. 

2.9. Feststeht, daß das Anstaltenamt der Stadt 
Wien am Ende der sechziger Jahre unter Führung 
des ÖVP-Stadtrates Dr. Glück, keine ausreichen
den Personal kapazitäten besaß, um die Probleme 
der BÖ-Planung für eine Krankenanstalt, die nicht 
nur der Krankenversorgung, sondern der For
schung, Lehre und Wissenschaft dient, allein oder 
unter Zuhilfenahme einer Beratungsfirma lösen zu 
können. 

Es war daher sinnvoll den RFP-Planer Prof. Dr. 
Riethmüller, der seit Anbeginn mit den Planungs ab
läufen im AKH vertraut war mit der BO-Grobpla
nung zu beauftragen. 

2.10. Die AKPE stand vor der Situation, daß 
auf Grurid des Fortschrittes des Projektes betriebs
organisatorische Aussagen unbedingt und rasch 
notwendig waren. Da die AKPE eine funktionsfä
hige Anlage zu bauen hatte, war die Abstimmung 
mit den künftigen Nutzern, wie bereits in SSK
Gutachten ausgeführt, unerläßlich. 

Wie schwierig die Beurteilung planerischer Lei
stungen ist, ist aus den unterschiedlichen Ansichten 
des Kontrollamtes der Stadt Wien und des Rech
nungshofes zur "Erhebung ausgewählter Struktur
und Leistungsdaten" zu ersehen. Während nach 
Ansicht des Kontrollamtes eine sehr gründliche 
Untersuchung vorlag, erachtete der Rechnungshof 
das Ergebnis für problematisch. Wenn aber bereits 
angesichts der Beurteilung dieser einfachen Ist
Zustandserhebung es zu differenten Meinungen 
zwischen den Kontrollbehörden kam, ist die 
Bewertung komplexer Planungsleistungen, die 
nicht in allen Einzelheiten beschrieben werden kön
nen, noch vielmehr den subjektiven Beurteilungs
kriteren des Urteilenden überlassen. 

Die Herren Dipl.-Ing. Rumpold und Dr. Wilf
ling sind am Markt als Konkurrenten aufgetreten 
und hatten offensichtlich kein spannungsfreies Ver
hältniszueinander. Bei der Beurteilung der Aussa
gen muß dieses gespannte Verhältnis sowie die 
gegebene Konkurrenzsituation maßgeblich m 

Rechnung gestellt werden. Hinsichtlich der Würdi
gung der Zeugenaussage des Dipl.-Ing. Rumpöld 
darf auf den Anhang 1 zu Teil I verwiesen werden. 

. Die fachlichen Qualifikationen des Dr. Wilfling 
waren unbestritten. Zur Frage über Gerüchte gegen 
die Person des Dr. Wilfling erklärte Vizebürger
meister Dr .. Busek vor dem U ntersuchungsaus
schuß: 

Mühlbacher: Und wann haben Sie etwas über 
angebliche Verfehlungen von Dr. Wilfling erfah-
ren? . ' 

Dr. Busek: Es ist mir bereits geraume Zeit von 
meiner eigenen Fraktion mitgeteilt worden, daß e~ 
Bedenken gegen Dr. Wilfling gibt. Ich habe diese 
daraufhin dem Bürgermeister Gratz mitgeteilt. Er 
hat mir gesagt, daß er das auch schon gehört habe, 
daß aber nichts zu beweisen sei. 

Mühlbacher: Wissen Sie noch den Zeitpunkt, 
ungefähr? 

Dr. Busek: Es muß .1977 /78, so etwas, gewesen 
sem. 

Mühlbach'er: Herr Vizebürgerrrieister! Wie beur
teilen Sie die Tatsache, daß Ihre Fraktiqn im Perso
nalausschuß· dem Abschluß eines Sondervertrages 
mit Wilfling zugestimmt hat? 

Dr. Busek; Das ist nicht eine Frage des Urteils. 
Ich habe meine Bedenken, die mir zugebracht wur
den, zu Dr. Wilfling, dem Bürgermeister mitgeteilt. 
Er hat mir gesagt, das sei untersucht worden, und 
daraufhin hat es von uns aus, sozusagen nach· dem 
Prinzip von Treu und Glauben, daß bis zum Beweis 
des Gegenteils dem zu glauben sei, keine Einwände 
mehr gegeben. 

Mühlbacher: Das war 1978. Das sagten Sie vor
hin schon, 1977/78 waren Sie über seine angebli~ 
chen Verfehlungen informiert. 

Dr. Busek: Das es hier Bedenken gibt. In Beweis
lage ist niemand gewesen von denen, die mich 

\ informiert haben. . 
Es gab also zur Zeit, als Dr. Wilfling Berater des 

Stadtrates für Gesundheit und Soziales war. bzw. 
zur Zeit seiner Bestellung zum BereIchsleiter keine 
über Gerüchte hinausgehenden Anhaltspunkte für 
strafrechtliche Verfehlungen. Inwieweit a~f Grund 
der inzwischen eingeleiteten Untersuchungshand
lungen strafrechtlich zu ;thndende Verfehlungen 
vorliegen, wird das Gericht zu klären haben. 

; 
2.11. Als V orfrage für die Beurteilung des' Ver

gabevorganges bei der Betriebsorganisationspla
nung für das AKH ist die. für die Vergabe s<;>lcher 
Leistungen in Österreich bestehende rechtliche 
Situation zu klären. 

Die für die Vergabe von Leistungen maßgebliche 
ÖNORM A 2050 bedarf zu ihrer Verbindlichkeit 
für die einzelnen Gebietskörperschaften einen 'die . 
Anwendungspflicht begründenden generellen Ver
~altungsakt dieser Cebietskörperschaft. Soweit 
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bekannt ist, sind auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene derartige Verbindlicherklärungen 
erfolgt, doch ist feststellbar, daß nicht alle Gebiets
körperschaften die ÖNORM A 2050 in ihrem vol
len Umfang als verbindlich übernommen haben. ZB 
haben der Bund und das Bundesland Kärnten die 
Vergabe von Planungsleistungen vom Geltungsbe
reich der ÖNORM A 2050 ausdrücklich ausge
nommen. Die übrigen Gebietskörperschaften verge
ben solche Leistungen unter' Anwendung der 
ÖNORM A 2050 freihändig. 

2.12. Die AKPE hatte die VergaberichtliIi.ien 
der Stadt Wien anzuwenden, die die 
ÖNORM A 2050 uneingeschränkt für verbindlich 
erklären. Bei der Stadt Wien werden Planungslei~ 
stungen unter Anwendung der ÖNORM A 2050 
freihändig vergeben. Es war dies auch bei Jer 1972 
erfolgten Vergabe der Grobplanung der Betriebsor
ganisation der FalL Die AKPE war daher berech
tigt, die Betriebsorganisationsplanungim Wege 
einer Freihandvergabe durchführen zu lassen. 

2.13 .. Mit dieser Tatsachenlage konfrontiert, 
erklärte 4er Kontrollamtsdirektor der Stadt Wien, 
daß das Kontrollamt di~ Prüfung der Vergabe der 
Betriebsorganisation durch die AKPE zum Anlaß 
genommen habe, die auf Ebene der Kontrollbehör
den über. eine möglichst wirtschaftiiche Vergabe 
von Planungsleistungen geführte Diskussion dahin 
zu lenken, daß der Versuch unternommen wird, in 
Österreich zu einer einheitlichen Vergabeform für 
Planungsleistungen, die den Grundsätzen der Wirt
schaftlichkeit weitestgehend entsprechen, zu gelan-
gen. ' 

Es gehe nämlich auch zum Schutz der Auftrag
nehmer nicht an, daß ein und dieselbe Leistung von 
einer Gebietskörperschaft unter und von einer 
anderen GebietskÖrperschaft ohne Wettbewerbs
druck zur Vergabe gelangt. Außerdem dürfe es 
nicht von der .personellen Kapazität der vergel:ien
den Stelle abhängen, ob die Vergabe einer Leistung 
im Wege einer Ausschreibung oder freihändig 
erfolgt. . 

2.14. Die AKPE hat bei Vergabe der Betriebs
organisationsplanung anfänglich eine öffentliche 
Ausschreibung beabsichtigt. In der Folge hat die 
AKPE, da 'sie nur an Bietern interessiert war, die 
den Gesamtauftrag zu erbringen in der Lage waren, 
eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt und 
ist auf Basis dieser Ausschreibungsergebnisse -zur 
freihändigen Vergabe nur eines. Teiles der ausge
schriebenen' Leistung übergegangen. 

2.15. Daß die 'freihändige Vergabe des ABO
Auftrages letzten Endes die Folge des unbrauchba
~en Ergebnisses der vorangehenden Ausschrei
bungsversuche war, findet seine Bestätigung auch 
in den Berichten der Kontrollbehörden. Während 
das KontroUamt einräumt, daß die Ergebnisse der 

erfolgten Ausschreibung zu deren Aufhebung und 
Wiederholung hätten führen müssen - was ange
sichts des großen Zeitdruckes nicht vertretbar 
gewesen wäre -, muß auch der Rechnungshof 
anerkennen, daß die Versuche, einen Bieter für die 
Betriebsorganisationsplanung im Ausschreibungs

'wege zu finden, gescheitert sind. 

2.16. Der Kritik der Kontrollbehörden kann 
aber in folgenden Punkten gefolgt werden: Das 
Ausleseverfahren hinsichtlich der ausländischen 
Consulting-Unternehmen wurde nicht sorgfältig 
genug vorgenom~en. Die Leistungsverzeichnisse 
waren zu umfassend und haben wegen der daraus 
resultierenden Überschneidung zu Doppelleistun
gen geführt. . 

Die Einschaltung von Subunternehmen wurde 
nicht ausreichend überwacht. 

Eine ausreichende Überprüfung des Vorliegens 
der Gewerbeberechtigungen ausländischer Unter
nehmen unterblieb. Der Frage der' Referenzen 
wurde nicht die Q.otwendige Sorgfalt beig~messen. 

2.17. Im Zusammenhang mit der vom Kontroll
amt erhobenen Kritik stellt sich die Frage, wie weit 
die nach den Vergabevorschriften vorzunehmende 
Prüfung der Leistungsfähigkeit einer zu beauftra
genden Firma zu gehen hat. Gibt eine bei einer Pla
nungs- oder Beratungsfirma zum Zeitpunkt der 
Vergabe noch fehlende personelle Kapazität die 
Berechtigung von einem Zuschlag abzusehen? Wie 
würde sich eine solche Vorgangsweise auf die Exi
stenz von Planungs firmen auswirken? Wie konnten 
unter diesen Aspekten die AKPE und die MA 17 
die Erklärung abgeben, Teile der Betriebsorgartisa
tionsplanung nunmehr selbst durchführen zu wol
len, wenn zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklä
rung das erforderliche Personal noch gar nicht vor
handen war? 

Solche Fragen wären dann aber auch bei Ver
gabe von Herstellungen zu stellen. Wie wäre zB bei 
einer Her'stellerfirma die Tatsache zu beurteilen; 
daß eine Auftragserfüllung nur nach Vornahme 
innerbetrieblicher Investitionen möglich ist. Es wird 
wohl schwer verlangt werden können, daß die Inve
stitionen schon vor Erhalt des Zuschlages ~.etätigt 
sein müssen. Außerdem würden -derartige Uberle
gungen Vergaben an Generalunternehmen unmög
lich machen. 

2.18. Die von den Kontrollbehörden vorge
brachte Kritik zur Präsenz von Auftragnehmern 
(zB AGIPLAN) in der Firmengruppe, der das Pro
jektmanagement (APAK) übertragen ist, sollte 
'unverzüglich zu Maßnahmen führen, die derartige 
Interessenkollisionen ausschließen. 

2.19. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß die 
Einschaltung von späteren Bietern in die Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse niclu: dazu geführt hat, 
daß einzelne Bieter Wettbewerbsvorteile hatten. 
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Weiters, daß die Anboteröffnung korrekt vor 
sich ging und daß der letztlich Zur Vergabe füh
rende Vergabevorschlag vom zuständigen Sachbe
arbeiter ohne jede Beeinflussung von außen oder 
durch den V oistand erfolgt ist. 

2.20. Die Vermutung, daß im Zusammenhang 
mit den dem Untersuchungsausschuß vorliegenden 
handschriftlichen Aufzeichnungen" Direktor Win
ters über verschiedene Gespräche im Jahre 1976 mit 
Vertretern zukünftiger Auftragnehmer, betreffend 
die Verteilung des sogenannten "BO-Kuchens", 
eine Beeinflussung des Vergabevorganges zugun
sten einer bestimmten Firmengruppe/ erfolgt sei, 
konnte im Verfahren vor dem U ntersuchungsaus
schuß nicht erhärtet oder bestätigt werden. 

Auch der Kontrollamtsdirektor und der ehema
lige Präsident des Rechnungshofes haben vor dem 
Untersuchungsausschuß dargelegt, daß" anläßlich 
der Prüfung der Vergabe keine Vorgänge festge
stellt werden konnten, die als strafrechtlich bedenk
lich zu qualifizieren gewesen wären. 

Dessenungeachtet wird von der Staatsanwalt
schaft untersucht, ob hinsichtlich einzelner Perso-'" 
nen strafbare Tatbestände gegeben sind. 

2.21. Welche Überlegungen im Zusammenhang 
mit der in den Winter-Aufzeichnungen enthaltenen 
Formulierung "MEDIPLAN-under-pressure" 
angestellt wurden, konnte nicht geklärt werden. 
Der Rechnungshof stellt hiezu fest, daß es sich um 
einen für konkrete Schlußfolgerungen nicht geeig
neten Vermerk Direktor Winters handelt. Winter 
selbst konnte vor dem Untersuchungsausschuß 
gleichfalls keine relevante Interpretation geben. 
Anzumerken ist, daß die Fa. MEDIPLAN in den 
BO-Auftrag nicht eingebunden wurde. 

2.22. Im Zuge der Untersuchungen kam aller
dings hervor, daß der Wiener ÖVP-Obmann Dr. 
Busek Schritte unternommen hat, um eine Beteili
gung der ÖVP-nahen Beratungsfirma A W&F an 
der Betriebsorganisationsplanung in die Wege zu 
leiten. Diese Bemühungen blieben jedoch ohne 
Erfolg. Dessenungeachtet ließ man die Registerein
lage der Fa. A W&F umschreiben, sodaß nicht mehr 
zu ersehen war, daß bis 1979 Dr. Klauhs, der bis 
1977 Bundesfinanzreferent der ÖVP war, als 
Geschäftsführer dieser Firma tätig war. Besonders 
hervorzuheben ist die Tatsache, daß die Umschrei
bung der Registereinlage am 17. April 1980 
erfolgte, das ist der Tag, an dem der Nationalrat 
die Einsetzung des Untersuchungsausschusses ua. 
zur Untersuchung der Vorgänge bei der Vergabe 
der Betriebsorganisationsplanung beim AKH 
beschlossen hat. 

Ob diese Handlung bloß Ausdruck schlechten 
Gewissens war, oder den Zweck verfolgte, der Fa". 
AW&F, die nunmehr eine Beteiligung an den Fort
setzungsaufträgen zur Betriebsorganisationspla-

nung anstrebt, die ÖVP-Nähe zu nehmen, mag 
dahingestellt bleiben. 

2.23. Breiten Raum widmen die Kontrollbehör
den der Nachnennung der Fa. ODELGA durch die 
ABO sowie der Weitergabe dieses Planungsauftra
ges an die Fa. MED-CONSULT, an der die Fa. 
ODELGA und die Fa. PRUTSCHER zu je 50% 
beteiligt sind. Die MED-CONSULT gab ihren" 
Auftragsanteil überwiegend an Subunternehmer 
weiter. Als einer der Subunternehmer stellte sich 
die Fa. TECHMED heraus. Die "genaue Kenntnis 
der Sachverhalte um die Fa. MED-CONSULT ist 
dem Umstand zuzuschreiben, daß dem Kontroll
amt hinsichtlich dieser Firma ein Prüfrecht zusteht. 

Das zur Klärung dieser Sachverhalte' vor dem 
Ausschuß durchgeführte Beweisverfähren war 
durch das Bemühen der ÖVP gekennzeichnet, in 
der Fa. MED-CONSULT eine Briefkastenfirma 
sehen" zu wollen, die durch funktionslo~en Zwi
schenhandel Gewinne erwirtschaftet und durch 
Weitergabe von Aufträgen zu überhöhten Preisen 
an sogenannte "Inselfirmen" Geldtransfers ermög
licht hat. Die ÖVP schloß in diesem Zusammen
hang eine Parteienfinanzierung nicht aus. 

2.24. Das Preis-LeistungscVerhältnis der Fa. 
TECHMED deutet nicht auf solche Transfers hin, " 
und es sind auch keine Hinweise aufgetaucht, von 
wem der Fa. TECHMED eine derartige Funktion 
unter Umständen nahegelegt worden sein könnte. 

Bewiesen konnte hingegen werden, daß die 
Gründung der Fa. MED-CONSULT unter Beteili
gung der auch von Funktionären der ÖVP als 
ÖVP-nahe eingestuften Fa. PRUTSCHER mit 
Wissen und Willen Dr. Buseks initiiert worden und 
daß die Beteiligung der zu gründenden Firma am 
BO-Planungsauftrag für das AKH bekannt gewe
sen ist. 

Diese Fakten wurden von verschiedenen Zeugen, 
ua. auch durch ÖVP-Funktionäre bestätigt, von 
Dr. Busek hingegen verneint. 

2.25. Die beeideten Wirtschaftsprüfer Dr. 
Mayer und Dr. Stadler führten zur Frage der Preis
angemessenheit aus: 

"Die Angemessenheit des Preises für geistige Lei
stungen, zu denen Planungs- und Beratungsleistun
gen gezählt werden müssen, ist grundsätzlich 
schwer zu beurteilen, da die Qualität der Leistung 
nicht exakt meßbar ist. Die Schwierigkeit einer sol
chen Beurteilung wird umso größer, je komplexer 
die" Leistung ist. 

Bei dem auch im Rahmen des Teilauftrages an 
die ABO großen Umfang von Planungsleistungen, 
die erbracht wUrden, ist es praktisch unmöglich, im 
nachhinein eine Bewertung der ausgeführten Arbei
ten vorzunehmen. Dies unter anderem auch des
halb, weil im nachhinein ein Außenstehender auch 
nicht annähernd abschätzen kann, welcher Arbeits-
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aufwand durch Abstimmungen mit anderen Pla
nungen und durch die Herbeiführung des Konsens 
der Betreiber und Nutzer, der einen wesentlichen 
Bestandteil der Aufgaben der ABO bildete, verur
sacht wurde. 

Es erweist sich gerade bei Organisationsaufgaben 
sehr häufig, daß das Ergebnis der Arbeiten des 
Organisat()rs den Anschein einer selbstverständli
chen Lösung erweckt, daß es aber sehr viel Arbeit 
und Mühe kostet, eine solche selbstverständlich 
erscheinende Lösung auszuarbeiten und insbeson
dere mit allen davon Betroffenen abzustimmen." 

Abschließend stellen sie fest: 
" ... , daß eine Reihe von Argumenten für die 

Angemessenheit des mit der ABO vereinbarten 
. Preises spricht. Ein sicherer Beweis, daß dieser 
Preis angemessen war, läßt sich nicht erbringen; 
noch weniger gibt es aber nach dem Ergebnis unse
rer Untersuchungen sichere Indizien für die 
Behauptung, daß der vereinbarte Preis nicht ange
messen war. 

Entscheidend für die wirtschaftliche Rechtferti
gung des ABO-Auftrages ist nach der Meinung der 
Gutachter. letztlich, daß die geforderte Organisa
tionsleistung im wesentlichen vertragsgerecht 
erbracht worden ist und daß damit von dieser Seite 
keine Verzögerungen bei der Fertigstellung und 
Inbetriebnahme des AKH verursacht wurden. Die
ser Umstand ist für die wirtschaftliche Beurteilung 
des Auftrages das entscheidende Kriterium, da jede 
Verzögerung in der Erbringung der geforderten 
Organisationsleistung ein Mehrfaches an Schaden 
für die Verwirklichung des Gesamtwerkes ausge
löst hätte. Auch bei der Vergabe des Restauftrages 
sollten daher unseres Erachtens neben der Höhe 
des Honorars die von den einzelnen Bietern gebo
tene Gewähr für eine termin- und sachgerechte 
Erfüllung des Vertrages in angemessener Weise 
berücksichtigt werden." 

Der Untersu~hungsausschuß sieht sich aufgrund 
der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht in 
der Lage festzustellen, daß der mit der ABO verein
barte Preis unangemessen war bzw. eine solche 
Unangemessenheit den verantwortlichen Organen 
der AKPE bereits zum Zeitpunkt des Vertragsab
schlusses erkennbar sein mußte. 

Letztlich wird sich die Qualität der erbrachten 
Leistung und damit auch der dafür geforderte Preis 
nach Inbetriebnahme des neuen AKH herausstel
len, da erst zu diesem Zeitpunkt endgültig festste
hen wird, ob das entwickelte Betriebsorganisations
modell den Anforderungen, die an die Anstalt 
gestellt werden, entspricht. 

2.26. Der Rechnungshof stellt zu den Vorgän
gen bei Vergabe der Betriebsorganisationsplanung 
durch die AKPE in den Schlußbemerkungen seines 
Berichtes fest: 

"Bei der Vergabe der Betriebsorganisationspla
nung selbst sind, nach Ansicht des Rechnungshofes, 
die Organe der AKPE nicht mit jener wünschens
werten Sorgfalt vorgegangen, welche die Auswahl 
des Auftragnehmers bei einem derart bedeutungs
vollen Bereich der Planung erfordert hätte. Auch 
wenn die Vergabe nach der ÖNORM A 2050 nicht 
rechtsverbindlich für Gesellschaften besonderer Art 
und. in bezug auf geistige Leistungen vorgeschrie
ben ist, hätte deren Beachtung einer wirtschaftlich 
gebotenen und zweckmäßigen Vorgangsweise ent
sprochen." 

Damit folgte er den vom Kontrollamt der Stadt 
Wien angestellten Überlegungen, die Vergabe von 
Planungsaufträgen österreichweit einer Vereinheit
lichung zuzuführen, wobei das Kontrollamt die zur 
Vorgangsweise der AKPE geäußerte Kritik im 
Sinne einer Optimierung einer bereits auf höherer 
Stufe befindlichen Vorgangsweise versteht. 

2.27. Will man nämlich für die von der AKPE 
bei Vergabe der Betriebsorganisationsplanung 
gesetzten Überlegungen und die dazu erhobene 
Kritik einer objektiven Beurteilung unterziehen,. so 
wird man hiefür nur dann das richtige Augenmaß 
erhalten, wenn die bei anderen Gebietskörperschaf
ten, bei gleichartigen Vergaben geübte Praxis mit
berücksichtigt wird. 

Es konnte beispielsweise festgestellt werden, daß 
in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg bei 
wesensgleichen Vergaben wie folgt vorgegangen 
wurde: 

Es erfolgten Freihandvergaben ohne Einholung 
mehrerer Offerte, mit teilweise nicht fixierter 
Honorarhöhe, ohne Prüfung der hinter dem Auf
tragnehmer stehenden personellen Kapazitäten und 
der Referenzen an ausländische Beratungsfirmen 
ohne Gewerbeberechtigung. 

Unter diesen Aspekten muß auch die vom Rech
nungshof in seiner Schlußbemerkung verwendete 
Formulierung ". . . nicht mit jener wünschenswer
ten Sorgfalt vorgegangen ... " gesehen werden, was 
den Rechp.ungshof offenbar veranlaßt hat, eine 
Verletzung der pflichtgemäßen Sorgfalt durch die 
Organe der AKPE nicht festzustellen. 

Auch das Kontrollamt ortete in den Vorgängen 
bei Vergabe der AKPE nur verbesserungswürdige 
Handlungsweisen und keine. Pflichtverletzungen, 
da es nach Vorliegen des Prüfergebnisses eine Ver-
1ängerung der Vorstandsverträge vorgeschlagen 
hat. Die Empfehlung, eine kürzere Vertragsdauer 
als fünf Jahre vorzusehen, wurde JTIit der im Mai 
1980 noch anhängigen bauwirtschaftlichen Prüfung 
begründet. 

Letztlich finden diese Feststellungen auch in den 
von der AKPE von verschiedenen Universitäts-Pro
fessoren zur Vergabe der Betriebsorganisationspla
nung eingeholten Gutachten, die dem Rechnungs
hof vorgelegt wurden, ihre Bestätigung. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER FREIHEIT
LICHEN PARTEI ÖSTERREICHS 

Zu 1. Allgemeines: 

Li. Das AKH ist einerseits eine Universitätskli
nik und andererseits ein Krankenhaus der Zentral
versorgung für den Raum Wien und Umgebung. 
Währenddessen der Universitätsbereich zum Bund 
gehört, ist die Stadt Wien, vertreten durch die 
MA 17, der Krankenanstaltenträger. 

Rechtsträger des AKH ist als Liegenschaftseigen
tümer die Stadt Wien. 

Diese Doppelfunktion ist letzten Endes für das 
Verständnis der mit dem AKH -Projekt verbunde
nen Probleme von Bedeutung. Bund und Stadt 
Wien haben naturgemäß beim AKH verschiedene 
Aufgabenbereiche zu erfüllen. 

Der Universitätsbereich hat sein Augenmerk auf 
die Bereitstellung von Einrichtungen für Lehre und 
Forschung gerichtet. Aufgabe der Stadt Wien ist es 
dagegen, die medizinische Versorgung der Bevöl
kerung sicherzustellen. 

Es liegt nahe, daß nur ein gemeinsames V orge
hen bei der Partner eine Lösung der ihnen gestellten 
Aufgaben bewirken kann. 

1.2. Die Vorstellungen der Klinikvorstände 
haben seit dem Jahre 1955 bis zum heutigen Tage 
die Entscheidungen über das AKH-Projekt maß
geblich beeinflußt. 

So hatte die von den Klinikvorständen getroffene 
Standortwahl die Blockbauweise des AKH zur 
Folge. 

Die 1958 getroffene Entscheidung über die Pla
nung und den Neubau des AKH in einer Bauein
heit sowie über die Projektorganisation (Spitzen
ausschuß, Bauausschuß, Bauleitung) wurde seitens 
des Bundes und der Stadt Wien von den damaligen 
ÖVP- und SPÖ-Politikern getragen. 

Die Verantwortung von SPÖ- und ÖVP·Politi
kern war für dieses Projekt auch in der Folge gege
ben. 

Von allen im Rahmen des. Spitzenausschusses 
gefällten Entscheidungen hat die aus dem Jahre 
1965 die größte Tragweite. Damals wurde 
beschlossen, das Gebäude anstatt in zwei Etappen 
in einem Zuge zu errichten. 

1.3. Die damals gewählte Organisationsform, 
die zu gleichen Teilen vom Bund und der Stadt 
Wien getragen wurde, erwies sich jedoch in der 
Folge als äußerst schwerfällig und wenig wirksam. 
Der Planungs- und Baufortschritt ging nur sehr 
schleppend vor sich. 

Schon in diesem Zeitabschnitt müssen freilich 
entscheidende Fehler festgestellt werden. 

Projekte gelten dann als erfolgreich, wenn es 
gelingt, die projektierten Lösungsziele unter Beach-

tung von Kosten~ und Terminvorgaben ("limits") 
zu erreichen. Überträgt man diese allgemeingültige 
Aussage auf die damalige Situation, muß man fest
stellen, daß die Bundesregierung und die Stadt 
Wien nicht in der Lage waren, die Lösungsziele, 
Kosten- und Terminvorgaben gemeinsam zu erar
beiten. 

Die Gründe dafür lagen unter anderem in einer 
Planung, die nicht von einer genauen Bedarfserhe
bung, sondern von Annahmen ausging. Des weite
ren lagen sie im Wunschdenken der Klinikvor
stände, in einer Zeit ständigen Wandels den jeweils 
letzten Stand der Entwicklung in die Planung mit 
einzubeziehen. 

Darüber hinaus hätte nach internationaler Mei
nung die Planungs- und Bauzeit für ein derartiges 
Projekt nicht länger als 10 Jahre betragen dürfen. 
Es gab auch kein Kostenlimit, wie dies in der Bun
desrepublik Deutschland bei öffentlich geförderten 
Spitalsbauten selbstverständlich ist. 

Eine Erklärung für diese ungünstige Entwick
lung kann nur in der Fehleinschätzung der Lage 
durch die dafür verantwortlichen SPÖ- und ÖVP
Politiker gefunden werden. Hier ist insbesondere 
hervorzuheben, daß für die Nutzerinteressen des 
Universitätsbereichs vor der heute zuständigen 
Frau Bundesminister Firnberg bis 1970 ausschließ
lich ÖVP-Minister, darunter der heutige Bundes
parteiobmann Dr.· Mock, zuständig gewesen sind. 

Bei der Stadt Wien war neben den bekannten 
SPÖ-Politikern auch ein ÖVP-Politiker, nämlich 
Prim. Dr. Glück, als Leiter des Gesundheitsressorts 
für diese Situation mitverantwortlich. 

1.4. Es ist anzuerkennen, daß sich die Bundes
regierung und die Stadt Wien aufgrund der geschil
derten Probleme seit dem Jahre 1973 bemühten, 
eine neue Form der Projektsorganisation einzUfüh
ren. Das Ergebnis . dieser Bemühungen war die 

. Gründung der AKPE. 
Die AKPE sollte einen gestrafften und beschleu

nigten Planungs- und Bauablauf erreichen. 
Der von der Bundesregierung und der Stadt 

Wien veranlaßte schlagartige Wechsel zwischen der 
alten Bauleitung und der AKPE hatte allerdings zur 
Folge, daß eine sorgfältige Problemanalyse auf 
politischer Ebene unterblieb. 

Die Bundesregierung und die Stadt Wien waren 
der Meinung, mit der Gründung der AKPE ihre 
Verantwortung für eine richtige und bestmögliche 
Durchführung des AKH-Projektes auf die AKPE 
und deren Organe übertragen zu haben. 

Wie aus den Zeugenaussagen ersichtlich ist, 
wollten die verantwortlichen Politiker der Bundes
regierung und der Stadt Wien in Hinkunft nur 
mehr dann, Entscheidungen treffen, wenn ihnen 
von der AKPE bestimmte Fragen zur Entscheidung 
vorgelegt wurden. Dies sollte bei Problemen der 
Fall sein, bei welchen die AKPE selbst nicht ent
scheiden konnte oder entscheiden wollte. Eine kon-

\ 
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krete Richtlinie, welche Probleme an sie herange
tragen ~erden sqllten, gaben die Bundesregierung 
und die Stadt Wien der AKPE nicht. 

1.5. Es muß hier festgehalten werden, daß es 
beim AKH-Projekt genauso wie bei anderen Pro
jekten dieser Art Entscheidungskompetenzen gibt, 
die von ihrer Natur her nicht delegiert werden kön
nen. Dazu gehören jedenfalls eine Termin- und 
Kostenvorgabe, Entscheidungen, welche die AKPE 
unmöglich allein treffen konnte. 

In diesem Zusammenhang ist auch bemerkens
wert, daß im Beauftragungsvertrag, dessen 
Abschluß bereits 1975 zwischen dem Bund und der 
Stadt Wien einerseits und der AKPE andererseits 
vorgesehen war, ein Terminplan vorgeschrieben 
werden sollte. Dieser Vertrag kam allerdings erst 
1981 zustande. Der Bundesregierung und der Stadt 
Wien waren daher jedenfalls seit 1975 die'grundle
gen den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Pro
jektabwicklung bekannt. 

1.6. Während bis zur Gründung der AKPE die 
Organisationsform extrem eigentümernah war, 
wurde sie ab 1975 ins Gegenteil verkehrt. Dies des
halb, da bei einer Aktiengesellschaft der Eigentü-' 
mer formell die geringste Einflußmöglichkeit hat, 
der Aufsichtsrat ein Kontrollorgan darstellt und die 
Alleinverantwortung beim Vorstand liegt. Nach
dem die AKPE aber nicht nach marktwirtschaftli
chen Prinzipien ausgerichtet ist - ein Kontrollme~ 
chanismus der jeweiligen Ertragslage daher weg
fällt - wäre es umso dringlicher, gewesen, dem 
Vorstand brauchbare Zielsetzungen mitzugeben. 

. Hiezu sei erwähnt, daß diese Zielsetzungen 
natürlich. nicht endgültige sein sollten und konnten. 
Es ist selbstverständlich, daß sich Zielsetzungen 
ständig durch neue Randbedingungen ändern und 
daher in regelmäßigen Zeitabständen überprüft 
werden müssen. Sie wären aber eine immer vorhan
dene Richtlinie für die Vorgangsweise des V or
stands gewesen. 

Die Unterlassung der Festlegung eines Ter~in
und Kostenlimits seitens der Bundesregierung und 
der Stadt Wien an die AKPE muß daher· angesichts 
der Tatsache, daß es sich beim AKH-Projekt um· 
das größte seiner Art in Europa handelt, als überaus 
folgenschwer beurteilt werden. 

1.7. Zusammenhängend mit den Fragen des 
Termin- und Kostenlimits hätte auf politischer 
Ebene auch die Frage des "Nutzerkonsens" geklärt 
werden müssen. . 

Statt dessen ließen die Bundesregierung und die 
Stadt Wien die Organe der AKPE völlig auf sich 
allein gestellt die Zielsetzungen erarbeiten. Die von 
einzelne'n Politikern vor dem Ausschuß geäußerten 
Meinungen, wie z. B., das Ziel der AKPE wäre der
artig klar gewesen, daß eine schriftliche Order an 
sie nicht notwendig gewesen wäre, oder ein Scha
den oder Schwierigkeiten selen durch das Fehhm 

eines 'Beauftragungsvertrages nicht eingetreten, zei
gen in eindringlicher Weise die Passivität der maß
geblichen Politiker. 

Die AKPE wäre natürlich der starken Einfluß
nahme der Klinikvorstände ausgesetzt. Es war 
daher von ihr allein nicht zu erwarten, den von den 
Nutzern vertretenen Forderungen jene der 
größtmöglichen Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit entgegenzusetzen. 

1.8. In der Entwicklung der Baukubatur sind 
die Versäumnisse der Bundesregierung und der 
Stadt Wien abzulesen. Nachdem die Medizinische 
Fakultät die Sparvariante B als unannehmbar abge
lehnt hatte, kam es zur wesentlich kostspieligeren 
Variante EIB des Grundsatzprojektes 1976. Dies 
bedeutete eine erhebliche Verschiebung von der 
Versorgung der Bevölkerung mit Spitalsbetten zur 
Bereitstellung von Einrichtungen für Lehre und 
Forschung. 

Außerdem kam es in der Folge aufgrund weiterer 
Nutzerforderungen zu neuerlichen Vermehrungen 
der Nutzfläche. 

Es ist bezeichnend, daß der Vorstand beim Poli
tikergipfel vom 31. Jänner 1977 betreffend die N ut
zerforderungen an die politische Ebene gleichsam 
einen Hilferuf ausstieß - der Vorstand hatte näm
lich darauf hingewiesen, daß allfällige Alternativlö
sungen zur Variante EIB nur 0 h n e Konsens mit 
den Nutzern realisiert werden könnten -, der aber 
von den verantwortlichen Politikern einfach nicht 
beachtet wurde. 

Diese Haltung der Bundesregierung und der 
Stadt Wien hinderte die Politiker jedoch nicht, 
nichtsdestoweniger in den erweiterten Aktionärsbe
sprechungen spezielle Entscheidungen, darunter 
auch die Entfernung des Sarglagers aus dem Kern
bau, zu treffen. 

1.9. Es entbehrt auch nicht einer gewissen 
AKH-eigenen Logik, daß letzten Endes nicht die 
Bu'ndesregierung und die Stadt Wien, sondern ein 
Beamter der Stadt Wien die Initiative ergriff und im 
Oktober 1977 dem Eigentümervertreter der Stadt 
Wien ein Kostenlimit vorschlug. Er war zur bemer- ' 
kenswerten Einsicht gekommen, daß nicht die 
AKPE, sondern die Medizinisehe Fakultät die End
entscheidungen beim AKH-Projekt trifft. 

Erst danach bemühte sich der Eigentümervertre
ter der Stadt Wien um ein Kostenlimit, welches 
dann zum Beschluß des Politikergipfels vom Juli 
1979.führte. 

Im Juni 1980 wurde eine neuerliche Erweiterung 
der Baukubatur beschlossen. Diese hat sich somit 
seit Bestehen der AKPE um 44% erhöht. Diese 
enorme Ausweitung des Bauvolumens ist, wie das 
Kontrollamt zutreffend feststellt, zusammen mit 
der' Baugestaltung in Form der Blockbauweise das 
Kardinalproblem des gesamten Neubaus. 

Sie ist in erster Linie sowohl für das enorme 
Ansteigen der Herstellungskosten als auch für die 
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brennende Frage der künftigen Betriebskosten aus
schlaggebend. Laut Kontrollamt könn~n heute 
noch immer keine fundierten Aussagen über die 
künftigen Herstellungs- und Betriebskosten 
gemacht werden. 

Gerade hier zeigt sich noch einmal deutlich, daß 
nicht das Bauen ins Uferlose, sondern - ausge
hend von einer Budgetplanung der öffentlichen 
Hand - eine Termin- und Kostenlimitierung von 
vornherein der richtige Weg gewesen wäre. 

1.10. Schon vor Gründung der AKPE waren 
die Nutzer, nämlich die dem Bund zugehörenden 
Klinikvorstände und die MA 17, nicht mit entspre
chender Mitverantwortung in die Bauplanung mit 
eingebunden. Auch nach Gründung der AKPE 
wurde die Stellung der Nutzer nicht einwandfrei 
geregelt. 

Die Nutzer wirkten an der Entscheidungsfin
dung in einem mehrstufigen Instanz'enverfahren als 
Beurteiler der Planung mit. Dieses Verfahren sah 
nur bei Nichterfüllung der Nutzerwünsche eine 
Verlagerung der Entscheidung in die nächsthöhere 
Instanz vor. Dieser Mechanismus setzte sich bis 
zum Bund-Stadt-Wien-Komitee fort. Wurden 
nämlich auf dieser Beamtenebene Lösungen auch 
grundsätzlicher Fragen mit völlig ungewissen Fol
gekosten für den Steuerzahler zwischen beiden 
Nutzern erzielt, wurde die politische Ebene damit 
überhaupt nicht mehr befaßt. \ 

Eine Einflußnahme des Bundes auf politischer 
Ebene war nur zugunsten der Nutzerwünsche der 
Medizinischen Fakultät feststellbar. 

Die AKPE selbst war seitens des Aufsichtsrates 
dazu verhalten, den Nutzerkonsens herzustellen. 

Eine Erklärung für diese seit 1955 feststellbare 
Vogel-Strauß-Politik kann viell~icht in einer gewis- r 

sen Gleichgültigkeit oder in einer psychologischen 
'Hemmung der verantwortlichen Politiker gegen
über der Medizin gefunden werden. 

Es ist daher auch nicht weiter verwunderlich, daß 
zwischen der Bundesregierung und der Stadt Wien 
keine Kommunikation zwischen den Nutzern auf 
höchster politischer Ebene feststellbar war. Erst 
1980 wurden regelmäßige Nutzerkontakte zwi
schen dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung und dem Amtsführenden Stadtrat für 
Gesundheit und Soziales vereinbart. 

1.11. Bei der Auswahl der Mitglieder des Vor
standes und des Aufsichtsrates gingen die Bundes
regierung und die Stadt Wien nicht mit der erfor
derlichen Sorgfalt vor. Es fehlen nämlich dem 
Großteil der bestellten Personen einfach die grund
legenden fachlichen Kenntnisse über die Planung 
und den Bau eines Krankenhauses und gleichzeiti
gen Universitätsklinikums. ' 

Dies war insofern verhängnisvoll, da die politi
sche Ebene die Entscheidungskompetenzen des 
Aufsichtsrates stark ausgeweitet hat und diesem 

daher eine überaus wichtige Rolle bei der Abwick
lung des Projektes zugedacht war. 

Ein wirksam arbeitender Aufsichtsrat wäre aber 
umso wertvoller und notwendiger gewesen, weil ja 
bei der AKPE das Marktgeschehen als Kontrollme-
chanismus völlig ausfällt. -

Es ist weiters auffallend, daß die dem gesamten 
Aufsichtsrat übertragenen Aufgaben der, Überwa
chung des Vorstandes in der Praxis größtenteils nur 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates selber durch
geführt wurden. So war sein Stellvertreter der Auf
fassung, erst bei Verhinderung des Aufsichtsrats
vorsitzenden tätig werden zu müssen. 

1.12. Das Fehlen einer Problemanalyse ,bei 
Gründung der AKPE machte sich auch bei Schaf
fung der APAK bem~rkbar. Die AKPE mußte näm
lich kurz nach ihrer Gründung ihre Unmöglichkeit 
feststellen, die Projektabwicklung sofort selbst zu 
übernehmen. Sie kam daher auf die Idee, wichtige 
Bauherrenfunktionen einer hausfremden Organisa
tion zu übertragen. Auf politischer Ebene war vor 
Gründung der AKPE von einer derartigen Projekt
organisation allerdings nie die Rede. 

Die Leistungserbringung durch die AP AK muß 
insgesamt als nicht befriedigend bezeichnet werden 
(Unterschätzung des Projekts, unzureichende 
Wahrnehmung der Bauherreninteressen, Scheu vor 
Verantwortung) . 

Auch in diesem Zusammenhang haben sich die 
Bundesregierung und die Stadt Wien nicht ingenü
gen dem Maße um die mit der APAK zusammen
hängenden Probleme gekümmert. 

Des' weiteren waren Unzulänglichkeiten in der 
/ AKPE-Organisation selbst festzustellen. 

Nach Ansicht der FPÖ sind die Bundesregierung 
und die Stadt Wien nicht nur für ihre eigene Tätig
keit, sondern darüber hinaus auch für die richtige 
Ausführung der Tätigkeiten ihrer untergeordneten 
Organisationseinheiten - also für das gesamte 
AKH-Projekt - voll verantwortlich. 

1.13. Die FPÖ verkennt nicht, daß durch die 
Gründung der AKPE eine Beschleunigung des 
Baufortschrittes erreicht werden konnte. Es ist 
allerdings festzuhalten, daß ein Bauen verbunden 
mit inhaltschweren Fehlern eine unnütze und unnö
tige Belastung für den Steuerzahler darstellt. Diese 
gewichtigen Fehler waren insbesondere bei der Pla
nung und Baudurchführung festzustellen. 

Des weiteren wäre es von der Bundesregierung 
und der Stadt Wien zu erwarten gewesen, der 
AKPE die erwähnten Zielsetzungen mitzugeben. 
Es wäre weiters ihre Aufgabe gewesen, den von den 
Nutzern vertretenen Forderungen jene der 
größtmöglichen Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit entgegenzusetzen. 

Dazu wäre am besten eine Organisationsform 
gewesen; in der ein geregelter Ausgleich dieser bei
den Interessensrichtungen in den verantwortlichen 
Organen erfolgt wäre. 
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Die Einbindung der N utzervertreter, auch auf 
politischer Ebene, in die Organisationsform hätte 
zu ausgewogenen, raschen und endgültigen Ent
scheidungen über die Nutzerforderungen einerseits 
und das Sparsamkeitsgebot andererseits geführt. 

1.14. Die Delegierung der Entscheidungen 
nach unten bis auf die Ebene der politischen 
Inkompetenz, verbunden mit der Unlust der politi
schen Funktionsträger, Entscheidungen an sich zu 
ziehen, ist der wichtigste Grund für die unbefrie
digeI).de Entwicklung des' AKH-Projektes. 

Abschli~ßend sei hier die Antwort von Bürger
meister Gratz auf die Frage des Obmannes Dr. Ste
ger: "Sind Sie der Auffassung, daß sich die Politi
ker, die verantwortlichen Politiker, im Zusammen
hang mit dem AKH zu allen Zeiten ausrei~hend um 
dieses Spital gekümmert haben?" zitiert: 

"Im Lichte meines' jetzigen Wissens, rückblik
kend, hätte man sich mehr darum kümmern müs
sen." 

Zu 2. Raum-, Funktions- und Betriebsorganisations
planung: 

2.1. Grundsätzlich ist unter Planung ein syste
matischer Problemlösungsprozeß zu verstehen. 
Hiezu ist festzustellen, daß beim AKH~Projekt 
davon nicht gesprochen werden kann. Wie das 
Kontrollamt zutreffend feststellt, muß der Pla
nungsablauf als mangelhaft angesehen werden, weil 
es offenbar nicht gelang, eine wirksame Planungs
organisation zu schaffen. Deren Sinn wäre es gewe
sen, die durch den Planungsfortschritt notwendigen 
Entscheidungen zu treffen und durch endgültigen 
Ausschluß von ungünstigen Alternativen das opti
male Planungsergebnis zu erreichen. 

Ferner nahmen im betriebsorganisatorischen Pla
nungsgeschehen weder der Universitätsbereich 
noch das Anstaltenamt (MA 17) eine bestimmende 
Position ein. Ihre Mitwirkung beschränkte sich 
immer auf die Beurteilung der ihnen vorgelegten 
Planungen. Allerdings war insbesondere dem Uni
versitätsbereich ein entscheidender Einfluß durch 
die ungescliriebene Notwendigkeit des "Nutzer-
konsens" gegeben. . 

Wie schon erwähnt, war es ein Grundsatz der 
AKPE, daß die Planer mit den Nutzern unter allen 
Umständen zu einem Konsens gelangen mußten. 
Weder die AKPE noch die APAK waren in den 
Fachfragen jedoch selbst entscheidungsfähig. 

An der Tätigkeit des seit Planungsbeginn in Fra
gen des Raum- und Funktionsprogramms tätigen 
deutschen Spitalsexperten Prof. Riethmüller wurde 
immer wieder - teils massive - Kritik geübt. Dar
aus wurden jedoch nicht nur keine Konsequenzen 
gezogen, Riethmüller wurde trotz dieser negativen 
Erfahrungen 1978 als ABO-Partner akzeptiert. 

2.2 Die Anfänge der Beziehungen des im fol
genden behandelten Personenkreises reichen zum 
Teil sehr weit zurück. So lernten Wilfling und 

Bauer einander schon in den sechziger Jahren ken
nen. Eine Erweiterung dieser Beziehungen fand seit 
1973 statt. In diesem Jahr wurde das sogenannte 
Stacher-Team gegründet, dem unter anderem Wilf
ling und Winter angehörten. Zu den Gesprächen 
des Stacher-Teams wurden fallweise auch Rumpold 
und Bauer beigezogen. 

Aus den Zeugenaussagen ist ersichtlich, daß ins
besondere Wilfling und Winter aufgrund der ihnen 
beiden wesenseigenen dynamischen und konse
quenten Handlungsweise "ein Herz und eine 
Seele" bildeten. Aber auch die Beziehungen Win
ters zu Bauer und ;Rumpold können zumindest als 
gut und korrekt bezeichnet werden. 

Ein erstmaliges Auftreten der Achse Winter -
Wilfling war bei der Beauftragung der ARGE ORP 
im Frühjahr 1976 durch die AKPE erkennbar. Es 
ist schon hier für die Charakterisierung der V or
gangsweise Wilflings bezeichnend, daß er zum 
damaligen Zeitpunkt mit diesem Problemkreis in 
rechtlicher Hinsicht überhaupt nichts zu tun hatte. 

2.3. Anfang 1976 wurde die ÖKODATA 
gegründet. Deren Eigentümer Rumpold und Bauer 
waren interessiert, Aufträge zu erlangen. In der 
Folge führte Rumpold' in fachlicher Hinsicht und 
beide zusammen in kommerzieller Hinsicht Ver
han~lungen zwecks Erlangung von Aufträgen für 
die ÖKODATA. 

2.4. Der Geschäftsfall "Erhebung ausgewählter 
Struktur- und Leistungsdaten durch die ARGE 
ODELGA/ÖKODATA" ist schon entscheidend 
durch die Handlungsweise Wilflings geprägt. Wilf
ling war seit dem 1. Mai 1976 zum Berater des 
Amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe für 
Gesundheit und Soziales bestellt worden, blieb aber 
weiterhin Geschäftsführer der ODELGA. 

Hier muß festgehalten werden, daß Wilfling in 
der sachlichen Arbeit nicht mehr als ODELGA
Geschäftsführer, sondern immer als Berater des 
Amtsführenden Stadtrates auftrat. 

Wi~flin.~ machte Rumpolddeutlich klar, daß es 
für die OKQDATA in Zukunft nur unter einer 
Bedingung Aufträge seitens der AKPE geben 
würde. Diese Bedingung war die Miteinbeziehung 
der ODELGA in den jeweiligen Geschäftsfall. Die 
daraus ersichtliche starke Einflußmöglichkeit Wilf
lings bei der AKPE ließ Rumpold nur die Wahl, die 
Arbeit zusammen mit der ODELGA oder über
haupt nicht zu machen. 

Die ÖKODATA hat diese Bedingung Wilflings 
auch bei allen künftigen AKPE-Aufträgen erfüllt. 
Bemerkenswert ist ferner, daß die ODELGA, wel
che in der Sparte Betriebsberatung lediglich die 
Arbeitskraft Wilflings zur Verfügung hatte, in kei
nem dieser Geschäftsfälle irgend eine Leistung tat
sächlich selber erbracht hat. 

Aus den Zeugenaussagen ist ersichtlich; daß 
Stadtrat Stacher diese Vorfälle offensichtlich völlig 
unbekannt waren. 
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2.5. Die koordinierte Vorgangsweise Win-
ters und Wilflings zugunsten der ODELGA und 
der ÖKODATA ist weiters auch in den Geschäfts
fällen "Gutachten Wäscheversorgung durch die 
Firma ODELGA" und "Betriebsorganisations
Interimsphase" ersichtlich. 

Wilfling war auch ein mannigfaltiger Ideenbrin
ger. Er wußte natürlich, daß beim AKH-Projekt 
nunmehr die Vergabe des Auftrages für Betriebsor
ganisationsplanung (BOP) ins Haus stand. Für ihn 
war es selbstverständlich, daß auch seine Firma 
ODELGA an diese~ Auftrag beteiligt werden 
sollte. So teilte er seine Vorstellungen schon Ende 
1975 Winter mit. Winter seinerseits hat sich sehr 
frühzeitig um die Zusammensetzung von Firmen
gruppen im Rahmen der Betriebsorganisaiion (BO) 
gekümmert. 

In der Folge kam es daher ini Jahre 1976 zwi
schen Rumpold, Wilfling, Winter und fallweise 
Bauer sowie Schwaiger zu Gesprächen über die 
Vergabe der BOP, von· welchen Winter drei in sei
nen Notizen festgehalten hat (BO-Kuchen-Gesprä
che). In diesem Zusammenhang zeigt auch die Aus
sage eines der ÖKODATA-Eigentümer, wonach 
"das Abgeben des Angebots ja der letzte Schritt in 
einer Verhandlungskette ist, wo dann dokumentiert 
wird, was vorher verhandelt wurde" in aller Deut
lichkeit die ernsthaften Bestrebungen dieses Perso
nenkreises, eine Firmengruppe für die BOP auf die 
Beine zu stellen. 

Obwohl damals noch niemand genau wußte, 
"was eigentlich zu tun wäre", wurde schon über 
eine Auf teilung des Auftragsvolumens gesprochen. 
Eine konsequente Folge dieser Bestrebungen waren 
auch die Kontakte von Winter und Wilfling zum 
DKI im Frühjahr i 976. Eine Klärung über die Ein
bi'ndung Riethmüllers in die ABO konnte aufgrund 
seiner Weigerung, als Zeuge vor dem Ausschuß zu 
erscheinen, nicht herbeigeführt werden. 

2.6. Der AKPE-Vorstand wollte allerdings, um 
die Größenordnung des Aufwandes für den BOP
Auftrag abschätzen zu können, eine Ausschreibung 
durchführen. 

Die als Vorstufe dieser Ausschreibung nicht in 
Österreich, sondern ausschließlich im Ausland 
durchgeführte Marktsondierung läßt allerdings 
Zweifel am Willen der AKPE, einen Bestbieter auf 
Grund eines fairen Wettbewerbs zu ermitteln, auf
kommen. 

Auch die Aussiebung der Bewerber unter dem 
Gesichtsp1mkt, daß ein Beratungsunternehmen 
allein das ganze Leistungsspektrum abzudecken 
habe, ist nur in diesem Zusammenhang erklärlich. 
Im Gegensatz dazu hatten nämlich die vorhin 
erwähnten Gespräche des Jahres 1976 von vornher
ein eine Arbeitsgemeinschaft mehrerer Firmen zum 
Ziel. Von der Bewältigung des Aufgabenspektrums 
durch eine einzige Unternehmung allein war hiebei 
nie die Rede. 

Ein konkretes Ergebnis dieser Gespräche war 
auch die Erstellung von· Leistungsverzeichnissen, 
welche die ÖKODATA der AKPE Ende 1976 in 
einer immer mehr verfeinerten Form übermittelte. 
Aus den Zeugenaussagen und dem Rechnungshof
bericht ist dadurch ein klarer Wettbewerbsvorteil 
für die spätere ABO erkennbar. 

2.7. Die' guten Verbindungen zwischen Rum
pold, Bauer, Wilfling, Winter und Schwaiger sind 
auch durch eine gemeinsame Südafrika-Reise die
ser Personengruppe im ersten Quartal 1977 zu 
erläutern. Es konnte dabei nicht geklärt werden, in 
welcher Eigenschaft Wilfling diese Reise mit
machte. Anderseits war es bemerkenswert, daß die 
ÖKODATA den finanziellen Reiseaufwand von 
Wilfling und Winter zumindest teilweise getragen 
hat. So bezahlte sie für Wilfling einen Teil der 
Flug- und Hotelkosten. Winter bekam von ihr die 
Kosten eines Mietwagens und einer Ausrüstung für 
einen Ausflug in einen Nationalpark ersetzt. 

Weitere Stationen dieses ungleichen Wettbe
werbs zwischen der ABO und den vt:rbliebenen 
ausländischen Bewerbern bilden das Festhalten von 
Gesprächen in Aktenvermerken ausschließlich mit 
den ausländischen Bewerbern; die Bewerbung der 
ABO vom 3. Juni 1977, ohn'e daß der zuständige 
Sachbearbeiter die ABO dazu eingeladen hatte und 
der keinesfalls einer kaufmännischen Sorgfalt ent
sprechende Aktenvermerk der AKPE vom 1. Juli 
1977, wonach, sich abzeichne, "daß die ABO mit 
Abstand die vorteilhafteste Kombination von Ein
zelfirmen darstelle ... ". Hiezu ist festzustellen, daß 
bei keinem der vier ABO-Partner die technische 
Leistungsfähigkeit konkret überprüft wurde. Für 
diese Handlungsweise konnte vor dem Ausschuß 
keine überzeugende Begründung gegeben werden. 

2.8 Welchen Stellenwert Winter der beschränk~ 
ten Ausschreibung vom 15. September 1977 selber 
beimißt, ergibt sich aus seiner Aussage: "Wir erwo
gen halt, soll man von Haus aus sagen, es ist eine 
freihändige Vergabe, auf der anderen Seite kann 
man es ja bis zu einem gewissen Grad ausschrei
ben ... Auf dieser Gratwanderung sind wir dahin
gewandert und haben meiner Ansicht nach das 
Beste herausge.holt, was zu machen war." Eine 
krasse Verletzung des Wettbewerbsprinzips stellt 
auch die von Winter veranlaßte Reise Rumpolds 
zum IFH nach Kopenhagen dar. Sie. hatte aus
schließlich den Zweck, die technische Leistungsfä
higkeit der ÖKODATA durch eine Subunterneh
merschaft des IFH zu verstärken. 

2.9 •. Die Anbotseröffnung vom 31. Oktober 
. 1977 durch die Vorstandsmitglieder Schwaiger und 
Winter in Abwesenheit des dritten V orstandsmit
gliedes steht nicht im Einklang mit den Bestimmun- . 
gen der ÖNORM A 2050, da sie zwar kommissio
nell, aber ohne Anwesenheit eines Zeugen erfolgte. 
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Auffallend war auch die Abgabe eines Teilanbots 
durch die Firma AGIPLAN. Es ist in diesem 
Zusamm~nhang nicht auszuschließen, daß der 
Geschäftsführer dieser Firma, Wojda, aufgrund sei
ner Funktion bei der AP AK durch ein nur ihm 
bekannt~s Wissen einen Wettbewerbsvorteil erlangt 
hat. 

Eine endgültige Klärung der Motive Wilflings, 
welche ihn dazu bewogen, die ODELGA im ABO
Anbot nicht anführen zu lassen, konnte nicht erfol
gen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß er ange
sichts seiner bevorstehenden Ernennung zum 
Bereichsleiter der Geschäftsgruppe für Gesundheit 
und Soziales sich eine Möglichkeit vorbehalten 
wollte, in wirtschaftlicher Hinsicht auch nach sei
nem Ausscheiden aus der ODELGA an dem BOP
Auftrag beteiligt zu sein. 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 wurde Wilfling 
zum Bereichsleiter bestellt. Dem Abschluß des dies
bezüglichen Sondervertrages stimmten sowohl die 
Fraktion der SPÖ als auch die der ÖVP im Perso
nalausschuß des Wien er Gemeinderates zu. 

2.10. Nach Ansicht' der FPÖ stellt das Gesche~ 
hen' am 25. November 1977 eine weitere wichtige 
Station dar. Ungeachtet des noch laufenden Verge
bungsverf;threns war an diesem Tag eine Einigung 
über die Honoraraufteilung zwischen, Bauer und 
Wilfling erzielt worden. 

Bezeichnend ist auch, daß die AKPE die Mei
nung der APAK bei deren Auswertung der Anbote 
vom 13. Dezember 1977 nicht beachtet hatte. Die 
APAK war der Ansicht, daß kein Bieter, also auch 
nicht die ABO allein, geeignet gewesen wäre, das 
ganze Leistungsspektrum abzudecken. Eine sachli
che Begründung für diese ablehnende Haltung der 
AKPE konnte dem Ausschuß dazu nicht gegeben 
werden. 

Es ist weiters auch festzuhalten, daß' nach 
Ansicht des Kontrolla,mtes bei einer ordnungsgemä
ßen Durchführung dieses Ausschreibungsverfah
rens die Ausschreibung in diesem Stadium hätte 
aufgehoben werden müssen. Davon war aber nie 
die Rede. 

2.11. Die aus verschiedenen Zeugenaussagen 
erkennbare Bevorzugung der ABO durch die 
AKPE ist schon für Anfang 1978 ersichtlich. 

Dazu k~mmt die Tatsache, daß die AKPE zu 
den von den anderen Anbietern noch überreichten 
Unterlagen'im Rahmen der Abstimmungsgespräche 
ohne jedweden Übergang keine Stellungnahme 
mehr abgab. Sie führte nämlich ab 28. Feber 1978 
nur mehr mit 'der ABO Gespräche. Die AKPE 
behauptet dazu, an diesem Tag sei ihr Meiriungsbil
dungsprozeß abgeschlossen gewesen. 

Auch die Gespräche mit dem G.eschäftsführer der 
Firma AGIPLAN vom 23. Feber 1978 über eine 
"Gesellschafterkonstruktion" im 'Beisein des Vor
standes und von Vertretern der ABO zeigen in ein-

deutiger Weise, daß der Willensbildungsprozeß des 
Vorstands schon längst abgeschlossen war. 

Dazu ist festzustellen, daß die AKPE mit dieser 
Handlungsweise den bis dahin gewählten Weg der 
beschränkten Ausschreibung endgültig verlassen 
hat. Sie ist ab diesem Zeitpunkt mitten in einem 
Ausschreibungsverfahren in eine freihändige Ver
gabe umgeschwenkt. Nach Meinung der FPÖ 
waren dafür keine sachlichen Gründe vorhanden. 

2.12. Der AKPE-Vorstand erklärt am 13. März 
,1978 in einer Besprechung, daß "die Angebotsaus
wertungen mit entsprechender Sorgfalt durchge
führt werden müssen". 

Unter Beachtung des v~m Vorstand angeblich 
am 28. Feber 1978 abgeschlossenen Meinungsbil
dungsprozesses ist diese Äußerung als ein ein
schneidender Widerspruch anzusehen. 

Die von' Wilfling in .dieser Besprechung 
gemachte Empfehlung ("Planungsphilosophie") ist 
ebenfalls als unmißverständliche Einflußnahme 
Wilflings zugunsten der ABO zu werten. , 

Abgesehen davon, konnten die zum Gegenstand 
befragten Zeugen dem Ausschuß nicht erklären, 
warum Wilfling diese Empfehlung in seiner Eigen
schaft als Bereichsleiter abgab, zumal Stadtrat Sta
eher vor dem Ausschuß auss~gte, gar nicht für die 
Vergabe der BOP zuständig zu sein. 

Ein weiteres Indiz für die Einflußmöglichkeiten 
Wilflings auf Winter war die Aussage Bauers auf 
die Frage des Vorsitzenden Dr. Steger, ob die Mei
nung des Bereichsleiters Wilfling für Winter 
wesentlich gewesen wäre: "Wenn ich es Jetzt reali
stisch sehe, dann glaube ich, war sicherlich auf die 
Meinung von Dr. Wilfling irgendwo einzugehen." 

Bezüglich der Frage, ob Wilfling im Zusammeri
hang mit dem ABO-Auftrag auch ein strafrechtli
ches Verschulden in Richtung der Forderung uner
laubter Schmiergeldzahlungen trifft, sei auf die 
Sachverhaltsdarstellung zu Punkt 2) des Untersu
c~ungsauftrages (2. Faktenkomplex Wilfling) vet-

, WIesen. 

2.13. Es ist weiters bezeichnend, daß eine 
Woche vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung 
am 12. April 1978 die ABO noch immer nicht 
wesentliche Unterlagen, welche sie bereits in ihrem 
Anbot hätte vorlegen müssen, der AKPE übermit
telt hat. Dazu kam noch, daß wesentliche Vertrags
punkte noch völlig ungeklärt waren. 

Außerdem stellt das Anbot vom 7. April 1978 mit 
seiner Begrenzung des Auftragsumfanges auf. 
30 Monate nach Ansicht der beiden Kontrollbehör~ 
den ein neues Anbot dar, für welches keine Ver
gleichsanbote eingeholt wurden. Diese Ansicht teilt 
übrigens auch das, Gutachten Mayer-Stadler. 

2.14. Bei der Information des Aufsichtsrates 
durch den Vorstand ist festzustellen, daß der V or~ 
stand den Aufsichtsrat über folgende Punkte nicht 
informierte: 
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Die Tätigkeit der AP AK; die Erstellung des Lei
stungsverzeichnisses; die bereits Mitte 1977 vor
handene eindeutige positive Meinung der AKPE 
über die ABO; die Gesichtspunkte und Eindrücke, 
die zur Auswahl des engeren Firmenkreises führten. 

Weiters ist festzustellen, daß die Berichterstat
tung des Vorstandes in wesentlichen Punkten teils 
unvollständig, teils falsch war. 

2.15. Nach Ansicht der FPÖ steht zweifellos 
fest, daß die AKPE eine gültige beschränkte Aus
schreibung laut ÖNORM A 2050 durchgeführt 
hat. Die AKPE hat dabei die vorgesehenen Bestim
mungen der ÖNORM ·auf das gröblichste verletzt. 

Zusammenfassend gelangt die FPÖ daher zur 
Ansicht, daß diese Ausschreibung aufgrund des vor
liegenden Sachverhaltes als eine Scheinausschrei
bung zu werten war, um gegepüber der Öffentlich
keit den Anschein eines korrekten Vorgehens zu 
erwecken. 

Abschließend sei noch dazu die Aussage des Zeu
gen Becker wiedergegeben, der auf die Frage, 
warum nicht die MEDIPLAN den Auftrag bekom
men haBe, antwortete: "Man hatte mir so hinter 
der Hand gesagt, daß man das eigentlich von vorn
herein so gedacht hätte, daß die das kriegen. Ich 
habe gesagt: Na ja, dann war das wohl nichts." 

2.16.. Die Initiative zur Gründung der MED
CONSULT ist auf den damaligen Aufsichtsrat der 
Firma ODELGA und Vorstandsdirektor der WIE
NER HOLDING, den heutigen Vorstandsdirektor 
der Länderbank Dr. Drennig, zurückzuführen, der 
diesen Einfall nach einer Zusammenkunft mit dem 
Gesellschafter der Firmengruppe Prutscher, Hans
Christoph Prutscher, bekommen hatte. 

Drennigs Zielvorstellungen waren: 
Diese Tochtergesellschaft könnte einerseits auf

grund der Prutscher-Beteiligung in ÖVP-nahen 
Bundesländern und andererseits aufgrund der 
ODELGA-Beteiligung in SPÖ-nahen Bereichen 
geschäftlich zum Zuge kommen; da die ODELGA 
fachlich und personell nicht geeignet war, sollte der 
ABO-Auftrag von vornherein an eine Tochterge
sellschaft weitergegeben werden. Dadurch würde. 
Prutscher ein Vorteil zukommen, für welchen Prut
scher der ODELGA seinerseits im Exportgeschäft 
Vorteile zukommen lassen sollte; 

eine ergänzende sinnvolle Marktpolitik mit Prut
scher zu betreiben. 

2.17. Der Vorstand der WIENER HOLDING 
hat sich diesen Vorstellungen Drennigs voll ange
schlossen. Drennig hatte vor den entsprechenden 
zustimmenden Beschlußfassungen der Beteiligungs
kommission (das beratende Organ des Eigentümer
vertreters der Stadt Wien) und des Aufsichtsrates 
der WIENER HOLDING die ÖVP-Fraktion die
ser Gremien über seine erwähnten Zielvorstellun
gen informiert. 

Die ÖVP-Fraktion wußte daher, daß die Firma 
ODELGA sofort ihren Anteil am ABO-Auftrag an 
die MED-CONSULT weitergeben würde. 

Währenddessen der stellvertretende Aufsichts
ratsvorsitzende der WIENER HOLDING, Neuner 
(ÖVP), eine Information der ÖVP-Fraktion durch 
Drennig bestätigte, stellte dies Gemeinderat und 
gleichzeitiges Mitglied der Beteiligungskommission 
Schaumayer (ÖVP) entschieden in Abrede. Sie 
erklärte, es müsse sich dabei um einen Irrtum von 
Drennig handeln. Sie selbst halte es für ausge
schlossen, daß sie sich in diesem Zusammenhang 
Irre. 

Auch Vizebürgermeister Busek erklärte, keinerlei 
Informationen über die Gründung der MED
CONSULT erhalten zu haben. Über diese Grün
dung habe es mit ihm zu keinem Zeitpunkt Gesprä
che gegeben. 

Demgegenüber bestätigte der Vorstandsdirektor 
der WIENER HOLDING, Stadler, daß Drennig 
bei der Gründung der MED-CONSULT mit Wis
sen und Billigung Dr. Buseks agiert habe. 

Eine Klärung dieser widersprüchlichen Zeugen
aussagen war dem Ausschuß nicht möglich. 

2.18 Die in der ABO vereinigten Firmen 
beschäftigten zahlreiche Subunternehmer und hol
ten, abgesehen von einer Ausnahme, keine Zustim
mung der AKPE dazu ein. 

Hier ist besonders die Rolle der MED-CON
SULT hervorzuheben, welche ohne Referenzen 
und ohne irgend ein Personal mit diesem Planungs
auftrag bedacht wurde. Diese Firma hat fast sämtli
che der ihr übertragenen Planungsbereiche an Sub
unternehmer weitergegeben. 

Die MED-CONSULT hat somit auf Kosten der 
Steuergelder einen funktionslosen Zwischenhandel 
betrieben. 

2.19. Ein endgültiges Urteil über die Preisange
messenheit des ABO-Auftrages ist derzeit nicht 
möglich. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß ein 
marktwirtschaftlicher Wettbewerb nicht stattgefun
den hat. Verschiedene Zeugenaussagen haben das 
Honorar für die ABO als überhöht bezeichnet. . 

Die Selbstkosten der einzelnen ABO-Partner für 
diesen Auftrag konnten aufgrund der Weigerung 
derselben, ihre Unterlagen vorzulegen, nicht ermit
telt werden. 

Bezüglich der Einschaltung von Subunternehmen 
ist zu vermerken, daß in betriebswirtschaftlicher 
Hinsicht allein der Preis des eigentlich Leistenden 
angemessen ist.-Im Gegensatz dazu ist der Preis des 
weitergebenden Auftragnehmers überhöht, weil bei 
der Weitergabe in der Regel Honorarvorteile als 
Verdienstspanne einbehalten werden. 

Die Einschaltung von Sub unternehmen hat daher 
das Preis-Leistungsverhältnis zum Nachteil der 
AKPE verschlechtert. 

Die FPÖ gelangt daher zusammenfassend zur 
Ansicht, daß aufgrund des derzeit bekannten Sach
verhalts eine Preisangemessenheit des ABO-Auf
trags mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ange
nommen werden kann. 
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ANHANG 1 ZU, PUNKT 1 

DES UNTERSUCHUNGSAUFTRAGES 

Der Untersuchungsausschuß hatte' auch die 
Behauptungen zu untersuchen, wonach 

a) die Firma CONSÜLTATIO Aufträge im 
Zusammenhang mit dem Bau des AKH erhalten 
hätte . 

und 
b) Dr. Androsch an der Firma ÖKODATA betei

ligt sei. 
Anmerkung: Am Ende des jeweiligen Punktes 

des Sachverhaltes wird auf jene Seiten von Parla
mentsprotokollen (PP) und sonstigen Unterlagen 
verwiesen, auf denen der dargestellte Sachverhalt 
beruht. 

1. Beginnend im Jahre 1974 wurden vom amts
führenden Stadtrat für das Gesundheitswesen, Prof. 
Stacher, Fragen der Neuorientierung des Wiener 
Krankenanstaltenwesens im Rahmen von Teamge
sprächen (Stacher-Team) behandelt; zu diesen 
Expertengesprächen kam es insbesondere, als es um 
die Aufnahme der notwendigen Grundinformatio
nen der betriebswirtschaftlichen Neuorientierung 
betreffend des Wiener Spitalswesens ging. 

pp 123/124, pp 1066 fE, pp 1113, pp 1124/25 

2. Diesem . sogenannten" "Stacher-Team'" 
gehörten Dr. Wilfling, Dipl.-Ing. Winter, der als 
Baufachmann tätig war, Dr. Siebensohn als Leiter 
der MA 17 und der Sekretär des amtsführenden 
Stadtrates an. 

Als sogenannte "WIENER BETRIEBSWIRT
SCHAFTLICHE GRUPPE" wurden diesen 
Gesprächen fallweise Dipl.-Ing. Rumpold und Dr. 
Bauer beigezogen. 

pp 83 f., pp 91, pp 97, pp 121, pp 122, 
pp 149 ff., pp 263, pp 266 f., pp 702, pp 869, 
pp 1050/51, pp 1060, pp 1124/25 .. 

Bericht 'des Rechnungshofes vom 27. Juni 1980, 
S.104. ~ 

3. Die AufgabensteIlung war im Jahre 1974 vor 
allem die Erarbeiuing eines Zielplanes für die vom 
Wiener Gemeinderat 1974 genehmigte Kranken
versorgung und Alterihilfe in Wien. 

Zur Aufstellung dieses Zielplanes und Lösung 
der damit verbundenen Organisationsprobleme 
wurde als ,Mitarbeiter auch das DKI (DEUT
SCHES KRANKENHAUSINSTITUT) herange
zogen. 

pp 208, pp 1124/25 

S. 495 B/27 - Schreiben des Stadtrates Univ.
Prof. Dr. Alois Stacher an den Präsidenten des 
NationalrateS betreffend Protokolle von Teamsit
zungen (Stacher-Team):" ... Am 10. Feber 1975 
und am 4. Juli 1975 fanden gemeinsame Sitzungen 
mit dem Deutschen Krankenhausinstitut DKI statt, 
bei denen die Planungsunterlagen und Vorschläge' 
des DKI diskutiert wurden ohne daß ein Protokoll 
angefertigt worden ist." 

4. Im Rahmen der VerwirklK:hyng dieses Ziel
planes waren Modelle der betrieblichen Führung 
von Krankenanstalten (Organis:ttionsformen) und 
die damit verbundene Einführung einer KostensteI
lenrechnung für die Anstalten zu prüfen, wobei zu 
diesem Fragenkomplex die Experten der Fa. CON
SULTATIO beigezogen wurden. Der MA 17 war 
nämlich bekannt, daß die Fa. CONSULTATIO für 
die MA 5 nicht nur als Steuerberater, sondern auch 
bei der Einführung der Mehrwertsteuer mit betrieb
lichen Organisationsproblemen beschäftigt war, die 
"Kameralistik der STADT WIEN" daher von der 
Buchhaltungs- und betriebsorganisatorischen \ Seite 
her kannte.' , 

PP 875, PP 906, PP 1055, PP 1058, PP 1060 ff, 
PP 1080, PP 1113, PP 1124/25, PP 1128 ff, 
PP 1486, PP 1548 

Rechnungshofunterlagen B/9/E. S. 3499 
3501 und B/19 E. S: 3505 - 3508. 

5. Im Zusammenhang mit diesem vorskizzier
ten Aufgabenbereich erstattete die Fa. CONSUL
TATIO im Auftrag der STADT WIEN ua. zwei 
Gutachten betreffend die "steuerlichen Auswirkun
gen der Organisationsmodelle im Zusammenhang 
mit der in Aussicht genommenen Umstellung der 
MA 17 auf einen Betrieb im Sinne der Stadtverfas
sung" lind die' "organisatorlschen Erfordernisse 
und Konsequenzen der erwähnten Umstellung der. 
MA 17 auf einen Betrieb". 

PP 406, PP 408, PP 664, PP 889, PP 1080, 
PP 1124/28 

Bericht des Rechnungshofes vom 27. Juni' 1980, 
S. 102 

Rechnungshofunterlagen B/19 E. S.3493. 

6. Wenn daher in den handschriftlichen Auf-· 
zeichnungen des Dipl.-Ing. Winter über diese Bera
tungen und Expertengespräche . der Vermerk 
"CONSULTATIO - DKI (95000 S)" aufscheint, 

12 
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dann steht diesl'!r Vermerk in einem eindeutigen, 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den 
aufgezeigten Organisationsproblemen. 

PP 845 
B 27 - Schreiben des Stadtrates Univ.-Prof Dr. 

Alois Stacher an den Präsidenten des Nationalrates 
betreffend Protokolle von Teamsitzungen ("S.ta
eher:. Team Cl) 

RechnungshoEunterlagen BI19 E. S.3409, 
3412-14,3446-54,3492193. 

7. Ein weiterer handschriftlicher Vermerk 
Dipl.-Ing. Winters, nämlich "Wilfling berichtet 
über seine MA 1"7 Erhebungen (Siebensohn auf 
Urlaub), Stand der EDV in MA 17; Kostenerhe
bungen usw.; weitere Vorgangsweise mit DKI, 

,IBM, CONSULTATIO, ... Betriebsorganisation 
muß in 'unseren Händen bleiben (CONSULTA
TIO);" ist seinem Inhalt nach ebenfalls eindeutig 
dem vorerwähnten' Themenkreis zuzuordnen; 
waren doch Vertreter der Fa. CONSULTATIO 
mit betriebsorganisatorischen Fragen der Gemeinde 
Wien beschäftigt. Der Klammerausdruck "CON
SULTATIO" - sowie der weitere Vermerk "muß 
in unsere,n Händen bleiben" nimmt erkennbar dar
auf Bezug und steht im Einklang mit der diesbezüg
lichen Aussage Dipl.-Ing. Winters vor dem Unter
suchungsausschuß, daß Stadtrat Prof. Stach er vor
geschlagen hat, die Betriebsorganisation weiterhin 
in der Geschäftsgruppe IV zu belassen. Das ist auch 
den Ausfuhrungen Prof. Stachers vor de~ Untersu
chungsausschuß zu entnehmen. Versuche, aus die
sem "Wi~ter-Vermerk" eine Beziehung zwischen 
Winter und der Fa. CONSULTATIO herauszule
sen oder gar eine von Winter geplante Einbindung 
der "CONSULTATIO" in das AKH-Geschehen 
abzuleiten, müssen in den Bereich der Spekulation 
verwiesen werden. 

PP 42 -45, PP 42 f, PP 45 f, PP 46, ' PP 66, 
PP 1059160, PP 1125 Ef, PP 1124125, PP 1128129, 
PP 1128 f 

8. Im Juli 1975, etwa zur Zeit seiner Bewer
bung als .vorstandsdirektor, verfaßte Winter ein 
sechs Seiten umfassendes Papier, in dem er seine 
"Gedanken zur Projekt-Managementsituation im 
Bereich des Neubaues des AKH" niederlegte; darin 
wird beispielsweise die "CONSULTATIO" als 
"leistungsfähiger Konsulent" und als "für allge
meine und organisatorische Belange mögliches 
Unternehmen" genannt. 

PP 665, PP 670, PP 1060, PP 1148, PP 1151, 
PP 1395 ' 

9. Festzuhalten ist übrigens, daß sich Dipl.-Ing. 
Winter gemäß seinen Aufzeichnungen auch mit der 
Heranzieh~.mg einer "ÖVP-BO-FIRMA" beschäf
tigte. Hinsichtlich der Versuche der Einschaltung 
der Fa. A Wund F wird auf die Sachverhaltsdarstel
lungen Punkt i verwiesen. 

PP 83, PP 1111112, 
PP 1678179, PP 1753 

RH 191E. 3505-08 

PP 863, PP 1438, 

10. Abgesehen davon, daß Dipl.-Ing. Winter 
aufgrund seiner Tätigkeit im "Stacher-Team" die 
Fa. CONSULTATIO bzw. die Mit~rbeiter dieser 
Firma als im organisatorischen und kaufmänni
schen Bereich erfahren und erfolgreich tätig anse
hen konnte, ist es tatsächlich zu keinem "Einbau 
der CONSULTATIO" in das AKH-Geschehen, 
und zwar weder im betriebsorganisatorischen noch 
im kaufmännischen Bereich, gekommen. Es steht 
vielmehr auf Grund der Ergebnisse der gerade zu 
dieser Frage sehr eingehenden und sorgfältigen 
Beweisaufnahme zweifelsfrei fest, daß die Fa. 
CONSULTATIO im Zusammenhang mit dem Bau 
des AKH keine Aufträge erhalten hat. 

PP 42143, PP 115 
Gerichtsakt BIl2 S. 3760 Ef (DkEm. Franz 

Bauer, NiederschriEt bei der WIPO) 

11. Zu der dem Untersuchungsausschuß in der 
Sitzung am 13. Jänner 1981 vorgeleg.ten sogenann
ten "objektiven" Darstellung der OVP-Fraktion, 
die vor dem politischen Hintergrund der damals 
bevorstehenden Wahl von Dr. Androsch zuIl) Stell
vertreter des Vorsitzenden der CA-BV zu sehen 
und daher auch entsprechend zu würdigen ist, wäre 
- so ferne dadurch überhaupt Fragenkomplexe der 
AKH-Untersuchung berührt werden - vorweg aus 
der Sicht der durchgeführten Beweisaufnahme fol
gendes zu sagen: Daß die Fa. CONSULTATIO 
(wie sich aus der Aussage von Dipl.-Ing. Rumpold 
und von anderen Zeugen sowie ,aus den Betriebs
prüfungsfeststellungen ergibt) einer anderen Firma 
Mitarbeiter zur Verfügung stellt (Seite 14 des 
ÖVP-Papiers), ist nichtS Ungewöhnliches, da ja das 
know-how der Mitarbeiter des Unternehmens das 
Betriebskapital darstellt. Da Dr. Bauer Geschäfts
führer der Fa. CONSULTATIO war, ist es selbst
verständlich, daß die von ihm für die Fa. ÖKO
DAT A erbrachten Leistungen dieser Gesellschaft 
verrechnet wurden. Außerdem steht gemäß der 
Betriebsprüfung der Fa. ÖKODATA fest, daß Dr. 
Bauer entsprechend den Vorschriften der Wirt
schaftstreuhänderberufsordnung stundenweise 
abgegolten wurde. 

,Auch die auf eine Aussage von Dipl.-Ing. Rum
pold gestützte Darstellung auf Seite 14 des ÖVP
Papiers, daß die Mitarbeiter der Fa. CONSUL
TATIO und der Fa. ÖKODATA nicht in der Lage 
gewesen seien, anzugeben, für welches Unterneh
men sie im Einzelfall tätig wurden bzw. bei wel
chem sie in einem Angestelltenverhältnis standen, 
wurde durch das Beweisverfahren nicht erhärtet. 
Schon: auf Grund der Mitarbeiteraufzeichnungen 
(siehe ÖKODATA~BP-Bericht) über die durchge
führten Leistungen, die stundenweise geführt wur
den und die auch für die steuerliche Buchhaltung 
und Auseinanderrechnung relevant waren, müßte 
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jedem Mitarbeiter eindeutig klar gewesen sein, 
wann und für .wen er tätig wurde und wer jeweils 
sein Dienstgeber war. 

Die diesbezügliche Aussage Dipl.-Ing. Rumpolds 
erscheint auch schon deshalb nicht schlüssig, weil es. 
eine grobe Pflichtverletzung des Geschäftsführers 
Dipl.-Ing. Rumpold gewesen wäre, seinen Mitar
beitern nicht klar zu' machen, für welches Unter
nehmen sie arbeiten. 

Zu der immer wieder in der politischen Ausein~ 
andersetzung und in den Medien kritisierten Zur
verfügungstellung von Räumlichkeiten der Fa. 
CONSULTATIO an die Fa. ÖKODATA ist fest
zustellen, daß eine derartige Vorgangsweise im 
Geschäftsleben durchaus üblich ist und daß diese 
entgeltliche Zurverfügungstellung - wie sich im 
Zuge des durchgeführten Beweisverfahrensinsbe
sondere auch aus der Vernehmung von Dr. 
Androsch ergab - nur über einen kurzen Zeit
raum, in dem das Büro der Fa. ÖKODATA in der 
Neulerchenfelder Straße noch nicht bezugsfähig 
war, erfolgt. 

Daß die Fa. CONSULTATIO eine Dienstlei
stungsbestätigung für einen Angestellten der Fa. 
ÖKODATA ausfertigte und unterfertigte (Seite 15 
des ÖVP-Papiers) war ein integrierender und not
wendiger Bestandteil ihrer Tätigkeit als Lohnver
rechner. Fest steht weiters, daß die zwischen der 

. Fa. ÖKODATA und der Fa. CONSULTATIO 
bestehende Verrechnungssumme über 1 Mio S (auf 
S. 15 des ÖVP-Papiers bezeichnet als "Millionen
geschäfte") eindeutig - wie sich aus den diesbe
züglichen Zeugenaussagen und aus den Feststellun
gen der Betriebsprüfungen' ergibt - auf die 
erbrachten Leistungen zurückzuführen ist. Auf 
Grund des Beweisverfahrens ist auch festzuhalten, 
daß es sich dabei um keine Aufträge im Zusammen
hang mit dem AKH gehandelt hat. Daß Rechnun
gen der Fa. CONSULTATIO von der Fa. ÖKO
DATA ohne genaue Prüfung der Preisangemessen
heit bzw. der diesen Zahlungen zugrundeliegenden 
Leistungen beglichen wurden (Seite 16 des ÖVP
Papiers und Zeugenaussagen Dipl.-Ing. Rumpold 
vom 14. Oktober 1980), wurde durch die weiteren 
Zeugeneinvernahmen und die vorliegenden BP
Ergebnisse in keiner Weise verifiziert; auch würde 
eine derartige Vorgangsweise eine weitere grobe 
Pflichtverletzung des Geschäftsführers Dipl.-Ing. 
Rumpold darstellen. Dafür, daß die Fa. CONSUL
TATIO ihre Honorarverrechnungen nicht entspre
chend den Bestimmungen der Wirtschaftstreuhän
derberufsordnung durchgeführt hätte, ergibt sich 
auf Grund des abgeführten Beweisverfahtens über
?aupt kein Anhal.tspunkt. Dieser Ko~plex wurde 
1m Zuge der Betriebsprüfung der Fa. OKODATA 
eingehend geprüft und gab, wie nachstehend darge
stellt, zu keinerlei Beanstandungen Anlaß. 

Tz. 5. Geschäftsführung: 
Die Geschäftsführung der KG erfolgte im Prü

fungszeitraum durch die Fa. ÖKODATA Betriebs-

beratungs Ges. m. b:H.' (Geschäftsführer der 
Ges. m. b. H. war Herr Dipl.-Ing. Armin Rum
pold). 

Tz. 6. Beteiligungen an anderen Untemebm'en: 
Das Unternehmen war im Prüfungszeitraum an, 

nachstehenden 'Unternehmen beteiligt: 
a) Fa. PRO DATA: Datenverarbeitungs- und 

Programmier Ges. m. b. H. (Beteiligung 90%), 
Wien 16, Neulerchenfelder Str. 12; 

b) über die als Treuhänder fungierenden Gesell
schafter Dkfm. Dr. Franz Bauer und Dipl.-Ing. 
Armin Rumpold an der Fa. Dipl.-Ing. Fuchs 
Ges. m. b. H. in Wien 16, Neulerchenfelder Str. 12 
(Beteiligung 52%); 

c) über die als Treuhänder fungierenden Gesell
schafter Dkfm. Dr.Franz Bauer und Dipl.-Ing. 
Armin Rumpold an der Fa. COMBIT RECHEN-
ZENTRUM, Dipl.-Ing, Heinz Fuchs' 
Ges. m. b. h. & CO KG, Wien, 16, Neulerchenfel-
der Str. 12, (Beteiligung 52%)." , 

GeschäftsverbindUngen mit der Fa. CONSUL
TATIO REVISIONS- UND TREUHAND 
GES. M. B. H.: 

Im Zuge der BP wurden auch di~ Geschäftsbe
ziehungen zur Fa. CONSULTATIO 
CES. M. B. H., ari der der Mehrheitsgesellschafter 
Dkfm. [)r. Bauer zu 25% beteiligt war, untersucht. 
Zweck dieser Untersuchung war es, Klarheit dar
über zu erhalten, ob den der Fa. CONSULTATIO 
zugeflossenen Erträgen entsprechende Leistungen 
gegenüberstehen, oder ob everituell lediglich eine 
Art von Gewinnbeteiligung vorliegt. 

,Folgende, von der Fa. CONSULTATIO 
erbrachte und in Rechnung gestellte Leistungen 
wurden festge,stellt: 

1. Steuerberatungsarbeiten (inklusive. Kosten der 
Lohnverrechnung, Führung der Buchhaltung und 
Erstellung der Bilanzen). . 

2. Sonstige Beratungsleistungen: (Personalbei
steIlung aufgrund von Gestellungsverträgen). 

3. Vermietung von Räumlichkeiten, Schreib- und' 
Kopierarbeiten (in Summe vonl14 ODDS). 

Im Rahmen dieser Leistungen ~rden die durch 
den Geschäftsführer Dkfm. Dr. Bauer persönlich 
durchgeführten Arbeiten der Fa .. ÖKODATA 'mit 
einem Stundensatz von 400 S, andere Mitarbeiter 
der Fa. CONSULTATIO mit 300 S je Stunde in 
Rechnung gestellt. 

Bei den Personalgestellungen wurden die Selbst
kosten zuzüglich eines 20%igen Zuschlages berech~ 
net. Für Buchhaltungsarbeiten wurden 200 S je 
Stun~Ie verrechnet. 

Diese Sätze erscheinen nicht. überhöht. Die 
Anzahl der geleisteten Stunden wurden anhand der 
Arbeitsaufschreibungen (Zeitaufschreibungen) 
nachgewiesen. Im Wesentlichen waren nachste
hende Personen für die Fa. ÖKQDATA tätig: 
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DkfIl}. Dr. Bauer, Mag. Lugits, Dr. Anzengruber, 
Dr. Hafner, Dkfm. Gossar, Frau i TItz-Kramer, 
Mag. Heller, Dkfm. Mutits, Dr. Zacek. 

I 
, , 

Betrag Rechnungsdatum 

, Von der Fa. CONSULTATIO wurden insgesamt 
nachstehende Beträge der Fa. ÖKODATA in 
Rechnung gestellt: 

93418,- S 5. August 1976 für sonstige Beratungen 1976 

141 837,- S 29. Oktober 1976 
, 316099,15 S "17. Mai 1978 

, 863091,20 S 18. Mai 1978 

"237791,90 S 9. Oktober 1978 

:' 529881,67 S 12. Juni 1979 

(davon 117000 S für sonstige Beratungen 1976) 

(davon 291 435,40 für s()nstige Beratungen 1976) 

(davon 745 181,40 S ftirsonstige Beratungen 1977) 

(davoQ 90 507 S,für sonstige Beratungen 1977) 

(davon 430 007,17 S für sonstige Beratungen 1978) 

Der auf die persönliche Arbeitsleistung des 
Dkfm. Dr., Bauer entfallende Entgeltanteil betrug 
für 1976 212000 S, für 1977 216000 S und für 
1978 17l 600 S. 

Von der Fa.ÖKODATA KG wurden für die Fa. 
CONSULTATIO folgende Leistungen erbracht 
und in Rechnung gestellt: 

1 109000 S am 8. Juni 1978, 13 500 S am 
12. Dezember 1978. 

Weiters wurde seitens der Fa. ÖKODATA KG 
der Fa.; CONSULTATIO vom 10. April ,bis 
14. September 1978 eine Geldaushilfe in Höhe von 
1 100 000 Sgewährt. Diese Aushilfe wurde >mit 9% 
verzinst. 

PP432/33, pp 896, pp 912, pp 907/908, pp 
914, pp 917/18, pp 1262 

Wie oben dargestellt, sah Dipl.-Ing. Winter 
durch seine Tätigkeit im "Stacher-Team" die Fa. 
CONSULTATIO bzw. Mitarbeiter derselben im 
organisatorischen und kaufmännischen Bereich als 
erfahren und erfolgreich tätig an. 

Dies dürfte auch Im handschriftlichen Vermerk 
Dipl.-Ing. Winters " ... CONSULTATIO auch 
indirekt", w.elcher vom 1. Oktober 1975 datiert, 
zum Ausdruck kommen. Zum damaligen Zeitpunkt 
- Dipl.-Ing. Winter war kurz vorher Vorstandsdi
rektor der AKPE geworden - war, der Mitarbei
terstab der AKPE i,m Aufbau und dürfte sich Dipl.
Ing. Wint~r nach wievor mit dem Gedanken getra-

. gen habe~, für Tätigkeiten aus dem kaufmänni
schen Bereich die CONSULTATIO bzw. einen 
Mitarbeiter dieser Firrha heranzuziehen bzw. vor
zuschlagen. Dem dürften jedoch die Bedenken des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Sektionschef 
Waiz, der wegen der Person des damaligen Finanz
ministers gegen' jedwede Beschäftigung' der Fa. 
CONSULTATIO bzw. Mitarbeiter dieser Firma i~ 
Rahmen des Baues des AKH Stellung bezogen 
hatte, entgegengestanden' sein. Es liegt somit die 
Annahme I nahe, daß Dipl.-Ing. Winter seine 
Absicht, diese Untersagung zu umgehen, mit "auch 
indirekt" umschrieben hat. 
, Die Hintergründe sowie die Motive, die Dipl.

Ing. Winter Zu dieser Notiz veranlaßten, konnten 
somit nicht eindeutig aufgeklärt werden; dieser 
Vermerk könnte sich auch auf eine weitere' von 

Winter ins Auge gefaßte Beteiligung der Stadt 
Wien am Planungs geschehen beziehen, wobei auch 
in diesem Zusammenhang festzuhalten ist, daß die 
Fa. CONSULTATIO keine AKH-Aufträge erhal
ten und sich auch gar nicht um die Akqui~ition der
artiger Aufträge bemüht hat. , 

pp 42/43, pp 46/47, pp 65/66, pp 665, pp 852/ 
53, pp 858, pp 898/99, pp 906/07, pp 431 

13. Wie dargestellt kannte Dipl.-Ing. Winter 
Dr. Bauer als Betriebsberater und Steuerberater. 

Aus den sichergestellten Unterlagen in Verbin-. 
dung mit den bezughabenden Vernehmungen, geht 
hervor, daß sich Dipl.-Ing. Winter auch noch nach, 
seiner Bestellung in den Vorstand der AKPE 
Gedanken zur Umorganisation eines Teilbereiches 
des Magistrates machte; da Winter Dr. Bauer als 
Fachmann auf dem Gebiet der Betriebsorganisation 
kennengelernt hatte, übermittelte er diesem mit 
Schreiben vom 15. September 1976 ein "Gedanken
modell für die Umörganisation eines Teilbereiches 
des Magistrates". Hiezu ist festzuhalten, daß eine 
diesbezügliche Tätigkeit Dr. Bauers bis auf die ein
gangs erwähnten Aktivitäten nicht ermittelt werden 
konnte, sodaß aus diesem Schreiben Winters fÜr 
den Untersuchungsausschuß lediglich festzustellen 
ist, daß Winter Dr. Bauer zwar diesbezügliche Vor
stellungen übermittelte, dieser jedoch keinerlei 
bezughabende Tätigkeit entwickelte. 

Nur nebenbei sei in diesem Zusammenhang 
bemerkt, daß Dipl.-Ing. 'Winter auch dem ÖVP
Obmann Dr. Bauer Informationen im Zusammen
hang mit dem AKH-Bau zukommen ließ und Kon
takte mit Dr. Busek (der im übrigen auch mit Dipl.-

. Ing. Rumpold verschiedene Kontakte hatte) hand
schriftlich festhielt. 

pp 78, pp 82/83, pp 87 -89, pp 195, pp 208, 
PP 665, pp 1147/48, pp 1151 

14. Weiters geht aus der Übersendung dieses 
Schreibens an Di. Bauer in Verbindung damit, daß 
Dipl.-Ing. Winter mit diesem vorher einige Fachge
spräehe in diese Richtung geführt haben dürfte" 
hervor, daß Dipl.-Ing. Winter sich als mit Dr. 
Bauer in geschäftlichem Kontakt befindlich erach
tete. 
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Damit kann jedoch die angebliche Äußerung 
Dipl.-Ing. Winters seinem Bekannten Varvaressos 
gegenüber, er solle sich die Fa. CONSULTATIO 
als Steuerberater nehmen "weil man es sich da bes
ser richten könne" so gesehen werden, daß er 
hoffte, da er Dr. Bauer ja bereits geschäftlich 
kannte, bei diesem etwa günstigere Geschäftsbedin
gungen und dgl. erzielen zu können. 

Beziehungen (geschäftlicher oder privater Art) 
zwischen Dipl.-Ing: Winter einerseits und der Fa. 
CONSULTATIO andererseits - ausgenommen 
die vorerwähnten geschäftlichen Kontakte zwi
schen Dipl.-Ing. Winter und De. Bauer - konnten 
vom Untersuchungs ausschuß somit auch nach dies
bezügl~hel1- eingehend durchgeführten Ermittlun-· 
gen nicht erhoben werden. Ein Grund, der Winter 
zur obigen Äußerung berechtigen würde, ist nicht 
ersichtlich. 

pp 43, pp 115, PP1270 
Gerichtsakt BI12 S 2667 Ei. (Zeugeneinvernahme 

Dr. Angermann) 
-

15. Dipl.-Ing. Rumpold kannte Dr. Bauer etwa 
seit dem Jahre 1972, da letzterer Steuerberater des 
elterlichen Betriebes Dipl.-Ing. Rumpolds war. 

Gerichtsakt B}12 S 25151 Ei. (Anzeige des Dipl.
Ing. Armin Rumpold gegen Dkfm. Dr. Franz 
Bauer) .. 

16. Seit etwa dieser Zeit trug sich Dipl.-Ing. 
Rumpold mit dem Gedanken, ein eigenes Betriebs
beratungsunternehmen zu gründen; er stand dies
bezüglich mit Dr. Bauer in Verbindung, . der 
schließlich, da er ebenfalls eine derartige Firmen
gründung ins Auge gdaßt hatte, seine Gedanken,. 
die Gründung einer Betriebsberatungsfirma betref
fend, zu Papier brachte. 

Obwohl Dipl.-Ing. Rumpold anläßlich seiner 
Vernehmung am 27. August 1980 eine Beteiligung 
des Finanzministers an der Fa. ÖKODATA dezi
diert ausgeschlossen hatte, ließ er in der Folge in 
einem Nachrichtenmagazin handschriftliche Ent
würfe Dris. Bauer veröffentlichen, die seinerzeitige 
und, wie die Beweisaufnahme ergab, letztlich nicht 
realisierte Überlegungen zu einer Firmengründung 
mit der stillen Beteiligung des Finanzministers bein
halteten. Diese handschriftlichen Notizen ("Zur 
Konstruktion der Fa. ÖKODATA") lauten wie .. 
folgt: 
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2. 

670 der Beilagen 

Reinschrift der vorangegangenen handschriftlichen Notizen 

Gegenstand: 

Rechtsform : 

. Zur Konstruktion der "ÖKODATA~' 

siehe Gesellschaftsverträge 

KG mit Ges. mbH als Komplementär 

175 

3. Beteiligungsverhältnis : 

3.1 KG: Ges. mbH 3% Komp\. 
Androsch 32% Komp\. 
Bauer 32% Komp\. 
Rumpold 33% Komp\. 

3.2 Ges.mbH Androsch 33% 
Bauer 33% 
Rurripold 34% 

Der Geschäfts- und Kapitalanteil Androsch wird bis auf weiteres treuhändig gehalten (handeIsrecht
lich verzeichnet - steuerlich zurechenbar?) 

4. Kapitalausstattung: 

4.1 

4.2 

KG 

Ges. mbH 

150000,-

100000,-

(soll einzuzahlen) 

('14 wird eingezahlt, S 25 000,-) 

. 5. Ges. mbH erhält von KG die Kosten der Geschäftsführung ersetzt und die Haftungsprämie von 3% 
als Gewinnanteil unabhängig vom Ergebnis der KG. 

6. Kooperation mit Consultatio: 
Betriebswirtschaftliehe Bewertung 
Kanzleimäßige Abwicklung 
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7. 

8. 

670 der Beilagen 

Verrechnungspreise zwischen Consultatio und ÖKODATA werden wie folgt kalkuliert: 

Echt von derÖKODATA zu tragende Kosten für Dienstleistungen der Consultatio sind davon 
Selbstkosten. 

Die Diffe~enz zwischen Marktpreis der Consultatio und ihren Selbstkosten = Teil der Gewinnab
schöpfung 

Androsch/Bauer 

Ein Vorteil der Consultatio: Fixkostendegression 

Gewinnverteilung : 

im Genannten: Androsch 
Bauer 
Rumpold 

Geschäftsführung: 

33% 
33% 
34% 

Rumpold mit starken Bindungen an Generalversammlung bzw. Gesellschafterbeschlüsse 
(siehe Vertragsbestimmungen) 

9. Entwürfe: 

9.1 Ges. mbH-Vertrag 

9.2 KG-Vertrag 

9.3 Treuhand-Vertrag 
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Gesellschaftsvertrag über die Erweiterung einer Gesellschaft mbH und Co. KG 

1. Die Herren Dkfm. F. Bauer und Dipl.-Ing. Dr. Ru(mpold) und die ÖKODATA (unleserlich) die 
Datenverarbeitungs. .. errichten 

2. 

3. 

... eine Kommanditgesellschaft unter der Firma "ÖKODATA" Betriebsberatungs Ges. mbH und 
CO.KG 

wieA Sch 

wieA a) - i) 

jedoch nicht: letzten Absatz: Zum Gegenstand 

... in dieser Firma 

4. wieA 

5 a. Persönlich haftende Gesellschafterin dieser Kommanditgesellschaft ist die "ÖKODATA" Ges. mbH 
für "Datenverarbeitung" mii einer Einlage von 

S 4 500,- (in Worten viertausendfünfhundert) 

b. Kemmanditisten der Gesellschaft sind: 

ba) A mit einer Einlage von 

bb) B mit einer Einlage von 

bc) C mit einer Einlage von 

c. Sämtliche der Einlagen sind bis längstens ... 

in voller Höhe zu leisten. 

S 
S 96000,

,.S 49500,-

zusammen. .. S 150000,-

\ 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 187 von 425

www.parlament.gv.at



178 670 der Beilagen 

PP 656, PP 670, PP 675, PP 917 

17. Zu den in den Medien verschiedentlich ver
öffentlichten Behauptungen, Vizekanzler Dr. 
Androsch sei an diesen Unternehmen beteiligt, gab 

. Dipl.~Ing. Rumpold 19. Juni 1978 folgende "eides
stattliche Erklärung"· ab : 

Ich versichere als Gesellschafter der ÖKO
DATA-Betriebsberatung an Eidesstatt, daß unsere 
Firma einen Auftrag Kostenrechnungssystem für 
das Allgemeine Krankenhaus Wien nicht erhalten 
hat. Weiters versichere ich an Eidesstatt, daß Herr 
Vizekanzler Dr. Hannes Androsch weder 
Geschäftsführer noch Gesellschafter der ÖKO
DATA Betriebsberatungs Ges. m. b. H & CO KG 
ist. -

In seiner Vernehmung am 14. Oktober 1980 
begründete Dipl.-Ing. Rumpold diese Formulierung 
mit den Besonderheiten des deutschen Presserech
tes . und daß dadurch nicht ausgeschlossen sei, daß 
der Finallzminister in einer anderen Form an der 
Firma ÖKODATA beteiligt sein könnte. 

Im Zusammenhang mit dieser Entgegnung liegt 
dem Untersuchungs ausschuß ein Schreiben der 
Firma CONSULTATIO (gezeichnet von Dr. 
Bauer) an die Firma ÖKODATA (z. Hd. Dipl.-Ing. 
Rumpold) vor. In diesem Schreiben teilt Bauer, zu 
der von Rumpold vorgeschlagenen Kostenüber
nahme bzw. Teilung der angefallenen Kosten mit, 
daß die Richtigstellung unwahrer Behauptungen in 
einer Zeitung, wie es die Wirtschaftswoche dar
stellt, in erster Linie im Interesse der betroffenen 
Firma liegt. Daraufhin übernahm die Firma ÖKO
DAT A diese Kosten. 

PP 657, PP 660, PP 670, PP 707 

18. Über eine allfälli~e Beteiligung Dris. 
Androsch an der Firma ÖKODATA vor dem 
Untersuchungsausschuß befragt, führte Dipl.-Ing. 
Rumpold vorerst im wesentlichen aus, Dr. Bauer 
habe ihm bei den Gesprächen anläßlich der Grün
dung der Firma ÖKODATA erklärt, Dr. Androsch 
werde über Dr. Bauer an dieser beteiligt sein, dies
bezügliche schriftliche Unterlagen könne er, Rum
pold, nicht vorlegen. 

PP 191, PP 408, PP 424, PP 443, PP 644/45, 
PP 688, PP 896/97, PP 700 - 702, PP 917, 
PP 1980 - 82 

19. Entgegen dieser letzten Behauptung, näm
lich, daß er keine Unterlagen habe und nach Bera
tung mit Rechtsanwalt Dr. Graff legte Dipl.-Ing. 
Rumpold bei der nächstfolgenden Einvernahme vor 
den Unters~chungsausschuß mit dem Bemerken, er 
sei diesbezüglich nicht genau befragt worden, die 
vorzitierten schriftlichen Aufzeichnungen vor. 
Bezüglich 'der Datierung der Aufzeichnungen 
führte Dr. Bauer sinngemäß an, er könne nicht aus
schließen, daß er etwa in den Jahren 1973 und 1974 
seine Gedanken betreffend allfällige Firmengrün-

dungen zu Papier gebracht habe. Unter Hinweis 
auf eine notarielle Beglaubigung der Rückseite des 
Blattes eines Terminkalenders des Jahres 1975, auf 
dem die handschriftlichen Entwürfe konzipiert 
worden waren, führte Dipl.-Ing. Rumpold hiezu 
aus, daß das Schriftstück Ende 1975, Anfang 1976 
entstanden sein müsse; mangels weiterer diesbezüg
licher Unterlagen und in Frage kommender 
Beweise war eine Aufklärung dieses (möglicher
weise auf den lange zurückliegenden -Zeitraum 
zurückzuführenden) Widerspruches nicht möglich. 
Ob sich Dr. Bauer seinerzeit Dipl.-Ing. Rumpold 
gegenüber - unter Ausnützung eines "Beziehungs
geflechtes" (wie Dipl.-Ing. Rumpold diese Situ
ation bezeichnete) - so verhielt, daß dieser anneh
men konnte, der Finanzminister sei an der Firma 
ÖKODATA treuhänderisch beteiligt ("Sch~intreu
handschaft"), war lJlangeis konkreter Anhalts
punkte nicht zu klären. Diese Frage ist übrigens 
Gegenstand einer anhängigen zivilrechtlichen Aus
einandersetzung zwischen Dipl.-Ing. Rumpold und 
Dr. Bauer. 

PP 414, PP 547, PP 653, PP 670/71, PP 675, 
PP693/94, PP698/99; PP 716, Pp 733 - 736, 
PP 738/39, PP 803/804, PP 807 - 810 

20. Dr. Bauer erklärte hiezu, daß er vor Grün
dung der Firma ÖKODATA Dr. Androsch auf ein 
allfälliges Beteiligungsverhältnis an' einer zu grün
denden Betriebsberatungsfirma angesprochen, die
ser jedoch das Anbot sofort und in eindeutiger 
Weise ausgeschlagen hat. 

PP 408, PP 670/71, _ PP 675, PP 735, PP 738, 
PP 887/88. 

21. Dr. Androsch bestätigte als Zeuge vor dem 
Untersuchungsausschußam 11. November 1980 die 
Ausführungen Dr. Bauers dahingehend, daß er sich 
an ein derartiges Gespräch erinnern könne, das 
Anbot Dr. Bauers jedoch in eindeutiger Weise 
abgelehnt hat; auch seine Befragung am 17. März 
1981 ergab keine anderen Gesichtspunkte. 

PP 653, PP 887 - 889, PP 908/909. 

22. Im übrigen konnte er sich um die Gestio
nierung der Firma CONSULTATIO wegen Zeit
mangels nicht kümmern, über einzelne Geschäfts
fälle müsse die Geschäftsführung befragt werden. 

PP 890, PP 898, PP 906 - 909, PP 914, PP 918. 

23. Es ist daher festzustellen, daß die zu diesem 
Punkt eingehendst durchgeführten Ermittlungen 
des Untersuchungsausschusses (Vernehmungen, 
finanzbehördliche BP, Erhebungen der WIPO), der 
Aussage Dris. Androsch Entgegenstehendes nicht 
zutage brachten; eine Beteiligung Dris. Androsch 
an der Firma ÖKODATA allenfa,lls auch in Form 
einer durch Dr. Bauer gehaltenen Treuhandschaft, 
ist somit auszuschließen. 
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24. Neben dem oben dargestellten wider
sprüchlichen Verhalten Rumpolds in diesem 
Zusammenhang muß darauf verwiesen werden, daß 
er selbst seine Ansicht uber die Beteiligung Dris. 
Androsch an der ÖKODATA," sollte er diese 
Ansicht nicht von Anfang an wider besseren Wis
sens geäußert haben, zumindest revidierte, da er, 
neben einer diesbezüglichen Zivilklage, Dr. Bauer 
nunmehr in einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
Wien des Be"truges, darin bestehend, Dr. Bauer 
hätte unter Vorspiegelung einer Beteiligung" Dris. 
Androsch für sich eine größere Firmenbeteiligung 
gegenüber ihm beansprucht und auch erhalten und 
daraus betrügerischen Gewinn gezogen, bezichtigt. 

PP716 
Auszug aus BI12 (Gerichtsakt S. 25151 ff: Straf

anzeige des Dipl.-Ing. Armin Rumpold gegen 
Dkfm. Franz Bauer: 

" Sachverhaltsdarstellung über Verteilung der 
Geschäftsteile bei der ÖKODATA Betriebsgesell
schaft m. b. Hund ÖKODATA. Betriebsgesell
schaft m. b. H. & Co. KG: Ich lege hiemit eine 
Fotokopie der von mir gegen Herrn Dkfm. Dr. 
Franz Bauer eingebrachten Klage beim Handelsge
richt Wien vor. Dem in der Klage:: geschilderten 
Sachverhalt ist zu entnehmen, daß mich der Ange
zeigte mit der Behauptung der Herr Vizekanzler 
Finanzm~!lister Dr. Hannes Androsch beteiligte sich , 
an der OKODATA Betriebsberatungsgesellschaft 
m. b. H. und der ÖKODATA Betriebsberatungs 
Ges. m. b. H & Co. KG mit 1/3 und Herr Dr. 
Franz Bauer müsse für ihn dieses Drittel als Treu
händer halten, über Tatsachen getäuscht und zu 
einer Handlung, Duldung und Unterlassung verlei
tet, wodurch er einerseits sich selbst unrechtmäßig 
bereichert hat lind mich an meinem Vermögen in 
einem 100000 S übersteigenden Betrag geschädigt 
hat. Die Bereicherung des Herrn Dr. Franz Bauer 
liegt darin, daß anstelle der ursprünglich vorgesehe
nen 50 : 50 Beteiligung am Stammkapital der bei
den Gesellschaften mit 2/3 und ich nur mit 1/3 
beteiligt war. Es wurde in der Folge aller Nutzen 
aus der Beteiligung an den Gesellschaften, darunter 
auch der Gewinn im Verhältnis 2/3 zu 1/3 zugun
sten Dr. Franz Bauers aufgeteilt, wodurch er sich 
unrechtmäßig bereichert hat und ich andererseits 
um den gleichen Betrag geschädigt wurde. Bei der 
Auf teilung 50: 50 hätte Dr. Bauer um die die 
Differenz von 1/3 auf 50% weniger und ich um die 
gleiche Differenz mehr aus allem Nutzen, der mit 
dem Besitz dieser Stammanteile zusammenhängt, 
somit auch aus dem Gewinn, gehabt. Diese Beträge 
liegen weit über 100 000 S 

Auszug aus BI12 (Gerichtsakt) S. 25257 ff: 
Klage des Dipl.-Ing. Armin Rumpold gegen Dkfm. 
Dr. Franz Bauer wegen 60 000 S samt Anhang, 
sowie Klage auf Abtretung von Geschäftsteilen, 
beim Handelsgericht Wien, vom 12. Dezember 
1980: 

... Ich habe daher im Zuge meiner Vernehmun
gen im Zusammenhang mit den Untersuchungen 

(" 

über die Vorfälle rund um das Allgemeine Kran
kenhaus am 3. September 1980 vor der Untersu
chungsrichterin Dr. Pable angegeben, daß" Herr 
Vizekanzler Finanzminister Dr. Hannes Androsch, 
zu einem Drittel an der ÖKODATA treuhändig 
beteiligt sei. Der Beklagte wurde ebenfalls vernom
men und hat diese Beteiligung bestritten. Weiters 
hat der Beklagte auch im parlamentarischen Unter
suchungsausschuß jede Beteiligung des Herrn 
Vizekanzlers bestritten. Auch der Herr Vizekanz
ler Finanzminister Dr. Androsch hat in seiner Ein
vernahme durch den parlamentarischen AKH
Untersuchungsausschuß eine Beteiligung an der 
ÖKODATA in Abrede gestellt. Wenn es "also rich
tig ist, daß der Herr Vizekanzler Finanzminister 
Dr. Androsch an den oben genannten beiden 
Gesellschaften nicht beteiligt sein soll und der 
Beklagte damit auch keine Anteile für den Herrn 
Vizekanzler treuhändig hält, dann hat mich der 
Beklagte durch List zu einem Vertrage veranlaßt: 
Bevor mir der Beklagte, für mich glaubhaft, versi
cherte, daß sich Herr Dr. Androsch mit einem Drit
tel an der Firma zu beteiligen wünsche und er 
daher ein Drittel des Stammkapitals für diesen treu
händig übernehmen müsse, habe ich 50% des 
Stammkapitals für mich verlangt. Ich war aus
schließlich deshalb bereit mich mit ei~em Drittelan
teil zu begnügen weil mir der Vorteil der Drittelbe
teiligung des Herrn Vizekanzlers vom Beklagten 
glaubhaft dargestellt wurde. Mir war auch völlig 
klar, daß ein Unternehmen, an welchem der Herr 
Vizekanzler beteiligt ist andere Möglichkeiten zur 
Geschäftsentfaltung hat, als eine Firma an der nur 
der Beklagte und ich beteiligt sind. Allein aus die
sem Grund habe ich daher der Drittelbeteiligung 
für mich an den Gesellschaften zugestimmt. Falls es 
richtig ist, daß Herr Vizekanzler Dr. Hannes 
Androsch nicht an der ÖKODATA beteiligt ist, 
wurde ich vom Beklagten durch List zum Abschluß 
des Notariatsvertrages GZ 267 aus 75 des öffentli
chen Notars Dr. Hahnreich über die Errichtung 
der ÖKODATA Betriebsberatungs Ges. m. b: H 
und zum Abschluß über die ÖKODATA Betriebs
beratungs Ges. m. b. H & Co. KG veranlaßt. Ich 
verlange daher, daß der Beklagte für die rriir daraus 
erwachsenen nachteiligeI1 Folgen Genugtuung lei
stet, indem in den beiden Gesellschaften für den 
Beklagten und mich ein Beteiligungsverhältnis 
50 : 50 hergestellt wird. Ich behalte mir weiters vor, 
allen durch diese listigen Handlungen des Beklag
ten entstandenen Schaden und umgangenen 
Gewinn ersetzt zu verlangen. 

25. Im übrigen ist weiters zu bemerken, daß 
dem Personenkreis, der mit Rumpold; Bauer sowie 
Mitarbeitern der ÖKODATA und CONSULTA
TIO intensive geschäftliche Kontakte und Verbin
dungen hatie, in keinem Fall aus irgendeiner eige
nen Wahrnehmung eine Beteiligung Dris. Androsch 
an der ÖKODATA ersichtlich war oder\sonst 
bekannt wurde. 
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Dies wurde insbesondere auch durch die Aussa
gen der Zeugen Dipl.-Ing. Spann und Dr. Kunze 
bestätigt. . 

pp 1275, pp 1282 -,84, pp 1477, pp 1495/96, 
- pp 1501/02, pp 1505, pp 1518, pp 1530. 

Gerichtsakt B/12; S. 25928 fE. Zeugeneinvernah
me Gerhard Egle. 

... erwähnte Rumpold Ende 1978, er habe einen 
Zettel im Tresor von höchster Explosivität, der vor 
allem die Anteilsverhältnisse an der ÖKODATA 
betreffe ... Über Befragungen gebe ich an, daß mir 
außer diesen Äußerungen aus sonst keiner Tatsache 
eine Beteiligung Dris. Androsch an der ÖKO
DAT A bekannt ist ... 

26. Zur Aussageehrlichkeit und Glaubwürdig
keit Dipl.-Ing. Rumpolds muß man sich in diesem 
Zusammenhang vor Augen führen - fest steht 
übrigens, daß er vor dem Untersuchungsausschuß 
auch seine Vermögensverhältnisse vorerst unrichtig 
darstellte und erst bei einer weiteren Vernehmung 
(nachdem das Ergebnis einer gerichtlichen Haus
durchsuchung vorlag) die Eigentümerschaft eines 
Betrages von 9,5 Mio S zugestehen mußte - daß 
er einem.engen Mitarbeiter (Dipl.-Ing. Spann) von 
einer allfälligen Beteiligung Dris. Androsch an der 
Firma ÖKODATA Mitteilung machte, in einem 
Zug jeddch darauf hinwies, daß er,- sollte dieser 
irgend jemandem davon Mitteilung machen, 
bestreiten werde, eine derartige Äußerung gemacht 
zu haben. 

pp 652/53, pp 678/79. 
Beilage B/43: Zum Bericht betreffend die Haus

durchsuchung bei Dipl.-Ing. Armin Rumpold. 
Beilage B/46: Bundesministerium für Finanzen 

(Hausdurchsuchung bei Dipl.-Ing. Armin Rum
pold) 

27. Die Beteiligungsverhältnisse an den Firmen 
ÖKODATABetriebsberatungs Ges. m. b. H. und 
ÖKODATA Betriebsberatungs Ges. m. b. H. & 
Co. KG ,s~ellen sich wie folgt dar: 

1. ÖKODATA GES. M. B. H.: 
a) Dkfm. Dr. Franz Bauer 78% 
b) Dipfl.-Ing. Armin Rumpold 22% 

2. ÖKdDATA GES. M. B. H. & Co. KG: 
a) ÖKODATA GES. M. B. H. (Komplementär) 

3% 
b) Dkfm. Dr. Franz Bauer (Kommanditist) 64% 
c) Dipl.-Ing. Armin Rumpold (Kommanditist) 

33% 
(B/57 Betriebsprüfungsbericht betreffend die 

Firma. ÖKODATA Betriebsberatungs 
Ges. m. b. H. & Co. KG.) 

Das Beteiligungsverhältnis ebenso wie die spätere 
Gebarung wurde allein zwischen den Gesellschaf
tern Bauer und Rumpold ausgehandelt. 

pp 429, pp 443, pp 676 - 78, pp 733 - 35. 

28. Die Auftragssituation der Firma ÖKO
DAT A war von Beginn an gut. In der Anfangs
phase der Fa. ÖKODATA wurden, wie bereits dar
gestellt, von der Fa. CONSULTATIO gemietete 

. Büroräume seitens der Fa. ÖKODATA, die ihrer-
seits der Fa. CONSULTATIO hiefür die Miete 
erstattete, angernietet. 

Festzuhalten ist hiezu, daß für die angernieteten 
Räume ordnungsgemäß Miete bezahlt wurde. Dr. 
Androsch war von der Vermietung zunächst nicht 
unterrichtet und untersagte, als er hievon erfuhr, 
die weitere Zurverfügungstellung von Büroräum
lichkeiten seitens der Fa. CONSULTATIO an die 
Fa. ÖKODATA. 

pp 167, pp 182/83, PP 424, PP 432, PP 445, 
PP 697/98, PP 918, pp 1486, pp 1488. 

Beilage B/57 betreffend Betriebsprüfungen Ea. 
PRODATA, ÖKODATA KG, RUMPOLD. 

29. Diese Räume der Fa. CONSULTATIO 
benützte vorweigend Dipl.-Ing. Rumpold der vor 
diesem Zeitpunkt (Anfang 1976), zur Fa. CON
SULTATIO in einem Vertragsverhältnis stehend, 
ebendort verschiedene Arbeiten durchgeführt hatte: 

pp 156/57, fP 227, pp 395/96, pp 661, pp 895. 

30. Obgleich in der obigen Darstellung bereits 
erwähnt, muß in diesem Zusammenhang nochmals 
festgehalten werden: 

Auf Initiative Dr. Bauers - Dr. Androsch hatte 
hievon keine Kenntniswaren nach Gründung der 

-. Fa. ÖKODATA einige freiberufliche Mitarbeiter 
der Fa. CONSULTATIO - darunter auch Dr. 
Bauer - im Rahmen von Arbeiten der Fa. ÖKO
DATA tätig; das diesbezügliche Honorar wurde 
zwischen den Fa. ÖKODATA und CONSULTA
TIO verrechnet (siehe auch vorzitierten Betriebs
prüfungsbericht) wobei sich kurzfristig zugunsten 
der Fa. ÖKODATA ein Kapitalüberhang ergab, 
der daraus entstand, daß für zukünftig zu erbrin
gende Leistungen der CONSULTATIO Leistungs
honorare (somit im vorhinein) an die Fa. CON
SULTATIO überwiesen worden waren und in der 
Folge entsprechend erbrachter Leistungen aufge
braucht wurden. 

pp 223, pp 232, pp 414, pp 416/17, pp 703, 
pp 738, pp 807/808, pp 810, pp 917, pp 1478, 
pp 1481, pp 1505. . 

31. Zusammenfassend ist daher festzuhalten 
daß die Leistungen der CONSULTATIO-Mitar
beiter für die Fa. ÖKODATA von dieser zu Markt- ' 
preisen (somit ohne irgendeine Begünstigung) 
gekauft wurden und die. erwähnten, bei der Fa. 
CONSULTATIO erliegenden Honorare mit 
marktüblichen Zinsen verrechnet wurden. Fest steht 
auch, wie bereits erwähnt, daß dieses Personal kei
nerlei Arbeiten und Tätigkeiten für das AKH ver
richtete. 

pp 183/84, pp 199, PP 658. 
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Beilage B157: betreffend Fa. PRODATA, ÖKO
DATA KG, Rumpold. 

32. In diesem Zusammenhang ist auf einen wei
teren Personalbeistellungsvertrag zu verweisen: 

Im Rahmen des Betriebsbeginnes der APAK 
oblag Prof. Wojda die EDV-unterstützte Projekt
organisation der Baustelleneinrichtung, wobei man 
vorerst, mangels eigenen Personals, trachtete, hie
für Mitarbeiter einschlägig tätiger Unternehmen 
und zwar vorübergehend, zu beschäftigen. 

Hiefür bot sich ua. ein Teil des Mitarbeiterstabes 
der Fa. ÖKODATA an: es wurde daher in der 
Folge zwischen der Fa. ÖKODATA und Prof. 
W ojda ein Personalbeistellungsvertrag· abgeschlos
sen, wonach von dieser von Feber 1976 bis März 
1977 sechs auch für die ÖKODATA tätige freibe
rufliche Mitarbeiter zeitweilig für Prof. Wojda 
abzustellen waren und auch abgestellt werden. Hie
für überwies Prof. Wojda an die Fa.ÖKODATA 
einen Gesamtbetrag von etwa 2,4 Mio S. 

pp 178, PP 434, pp 1199, pp 1299, pp 1317118. 

33. Wie im Bericht der Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft ÖSTERREICHISCHE WIRT
SCHAFTSBERATUNG vom 15. April 1980, wel
che bei der APEK eine Sonderprüfung durchführte, 
ersichtlich, wurden die erbrachten Leistungen und 
die dafür in Rechnung gestellten Beträge seitens 
der APAK einer ordnungsgemäßen Rechnungsprü
fung unterzogen und auch ordnungsgemäß abge
rechnet. Daß sich Prof. Wojda zur "Erfüllung sei
ner Aufgaben" (nur und ausschließlich) des Perso
nals der Firmen AGIPLAN und ÖKODATA (und 
nicht etwa der CONSULTATIO) bediente, steht 
im übrigen auch auf Grund der diesbezüglichen 
Feststellungen des Rechnungshofes fest. (siehe 
Rechnungshofbericht Dezember 1980, 
Punkt 67.1.2.). 

Es erweisen sich somit auch die zu vorliegendem 
Sachverhalt aufgestellten Behauptungen eines 
Zusammenhanges der Fa. CONSULTATIO mit 
dem AKH-Bau als haltlos. 

Auszug aus B 12 (Gerichtsakt) S. 12.967: Bericht 
über eine Sonderprüfung bei der APAK durch die 
ÖSTERREICHISCHE WIRTSCHAFTSBERA
TUNG INTERNATIONALE TREUHAND 
GES. M. B. H. vom 15. April 1980 . .. 

"Zusammenfassend ist daher auf Grund unserer 
Prüfung festzustellen, daß im Zeitraum 1976 bis 
einschließlich Februar 1980 von der Gesellschaft 
keine Zahlungen an Dritte geleistet wurden für die 
keine überprüfbaren Nachweise oder Zeichnungen 
vorliegen" ... "Dabei war gleichzeitig davon aus
zugehen, daß die erbrachten = getätigten leistun
gen und die hiefür in Rechnung gestellten Beträge 
von den zuständigen Sachbearbeitern der APAK 
einer ordnungsgemäßen Rechnungsüberprüfung 
unterzogen wurden." 

34. Eines der ersten Aufgabenbereiche der 
AKPE war die Erstellung des Rechnungswesens; 
nachdem ein weiterer Bewerber absagte, wurde Dr. 
Sepp Zacek hauptberuflich und als selbständiger 
eigenverantwortlicher Steuerberater mit dieser Auf
gabe betraut. 

pp 434135, pp 867, pp 8891890, pp 89.7, 
pp 1295, pp 1433134, pp 1446. 

35. In der Folgezeit war der Genannte in gerin
gem Umfang für von ihm persönlich zu erledigende 
Arbeiten in der Firma CONSULTATIO tätig. 

pp 434, pp 1295-97, pp 1299. 

36. Festzuhalten ist hiezu, daß dasVertragsver
hältnis Dr. Zacek zur AKPE sowie dessen erwähn
ter Einsatz für einen persönlichen Kundenkreis in . 
der Fa. CONSULTATIO vollkommen im Einklang 
mit der Wirtschaftstreuhänderberufsordnung steht 
und durch diese gedeckt ist. 

pp 497, pp 1295, pp 1434. 

37. Letzteres gilt auch bezüglich Dkfm. Günter 
Kozlik, der ebenso wie Dr. Zacek eine eigene 
Berufsbefugnis besitzt. Dkfm. Kozlik führt im Rah
men eines Werkvertrages mit der AKPE für diese 
die EDV -unterstützte maschinelle Aufbuchung der 
in der AKPE kontierten Buchhaltungsunterlagen 
durch. Wo der Genannte seine - eigenverantwort
liche - Tätigkeit für die AKPE abwickelt entzieht 
sich der Einflußmöglichkeit der AKPE. 

pp 1303, pp 1307, pp 1447. 

38. Zusammenfassend ist nach sorgfältiger und 
gewissenhafter Prüfung der Beweismittel sowohl im 
einzelnen als auch in ihrem inneren Zusammen
hang folgendes Untersuchungsergebnis festzuhal~ 
ten: 

1. Die CONSULTATIO hat im Zusammenhang 
mit dem Bau des AKH keine Aufträge erhalten, 
noch sich um solche beworben. 

2. Zwischen der CONSULTATIO und dem Bau 
des AKH bestanden und bestehen weder direkte 
noch indirekte geschäftliche Verbindungen. 

3. Die CONSULTATIO hat auch im Rahmen 
ihrer Geschäftsbeziehungen mit der ÖKODATA 
keine Aufträge iql Zusammenhang mit dem Bau des 
AKH erhalten oder durchgeführt, noch sich um 
solche Aufträge beworben. 

4. Die von der CONSULTATIO für die ÖKO
DAT A erbrachten Leistungen wurden zu den 
marktüblichen Preisen ordnungsgemäß verrechnet. 

5. Dr. And1'Osch war zu keiner Zeit an der ÖKO
DATA GES. M. B. H. und (oder) der ÖKODATA 
GES. M. B. H. & CO. KG in irgendeiner Form -
etwa durch eine verdeckte Treuhandschaft - betei
ligt. 
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ANHANG 2 ZU PUNKT 1 

DES UNTERSUCHUNGSAUFTRAGES 

,Der Untersuchungsausschuß hatte auch die 
Behauptung zu untersuchen, daß im Zuge der Ver
gabe des BO-Auftrages vom Vorsitzenden des Auf
sichtsrates Sektionschef Dr. Waiz Druck ausgeübt 
wurde. 

Die Behauptung, im Zusammenhang mit der 
Vergabe des BO-Auftrages sei vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates, Sekt. Chef Dr. Waiz, "Druck" 
ausgeübt worden, taucht in dem vom Profil-Redak
teur Worm am 1. April 1980 mit Direktor Ing. 
Winter geführten und teilweise auf Tonband aufge
nommenen Gespräch auf und wurde darauf in der 
Wochenzeitschrift "Profil" Nr. 15 vom 8. April 
1980 publ'iziert. 

Laut Tonban'd (Tr~nskription T12) hat Ing. Win
ter gesagt: '" , . und damals kam etwas, was ich bis 
heut net ,weiß,· warum man die Welle eingeleitet 
h:1.t, nicht das Ganze zu vergeben, sondern nur 
eihen Teil; das war eigentlich keine Initiative von 
uns, dan~ mein ich AKPE, wurscht 'was, offiziell 
kam sie an uns heran vom Waiz." 

Im Zusammenhang damit steht eine Erklärung 
von Red. Worm, die dieser am 9. April 1980 in der 
Kanzlei von RA Dr. Schachter, anläßlich der teil
weisen Abspielung des erwähnten Tonbandes im 
Beisein von RA Dr. Schachter, Sekt. Chef Dr. Waiz 
und OSR Dr. Horny abgegeben hat. In der über 
dieses Gespräch mit Red. Worm von RA Dr. 
Schachter', verfaßten und am 10. April 1980 der 
Staatsanwaltschaft übergebenen Aktennotiz heißt 
es diesbezüglich: . \ . 

Über Ersuchen Dr. Schachter kommtIng. W orm 
gegen 21 Uhr 30 in die Kanzlei Dr. Schachter. Ing. 
Worm erklärt im Beisein der Herren Sektionschef 
Dr. Waizund .OSR Dr. Horny, daß er nur bereit 
sei, Teile, des Tonbandes vorzuspielen und zwar. 
jene Passagen, die sich mit der Person des Sektions
chef Waii im 2,usammenhanKmit Druckausübung 
auf den V:orstand bei Vergabe des ABO-Auftrages 
befassen. Ing. Worm erklärt ,einleitend, daß er eine 
Vereinbarung mit Dipl.-Ing. Winter am Dienstag, 
dem 1. April 1980, für 14 00 Uhr in einem Kaffee
haus im 7. 'B~zirk hatte. Aus einem Manuskript liest 
er das Eirileitungsgespräch vor. Er erklärt, daß er 
Dipl.-Ing.IWinter beschuldigt habe, Provisionen 
von der Fa. SIEMENS empfangen zu haben. Nach 
Mitteilung,:von Ing. Worm hat dies J:?ipl.-Ing. Win~ 
ter zugegeben und ersucht, er wolle "Liechtenstein 
gegen Waiz tauschen". (Das bedeutet den angebli
chen Vorwurf, 18 Mio. S in einem Koffer per Auto 
nach Liechtenstein transportiert zu haben, Provi-

sionsgelder von SIEMENS). Wenn das Profil dar
über nichts berichten würde wäre Dipl.-Ing. Winter 
bereit, über eine unerlaubte Einflußnahme des Sek
tionschef Dr. Waiz bei der Vergabe des obigen 
Auftrages zu sprechen.' . 

Trotz wiederholtem Ersuchen erklärte sich lIig. 
W orm nicht bereit, diese Passage. vorzuspielen, ' 

Hinsichtlich des Gespräches Red. Worm Dipl.
Ing. Winter am 1. April 1980 sagte Dipl.-Ing. Win
ter vor dem Untersuchungsausschuß folgendes aus: 
(107 PP) 

Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an jedes 
Detail eines zwei Stunden langen Gespräches erin
nern, aber ich weiß noch, er wollte immer vom 
"Druck" etwas wissen. 

Aktenkundig ist ferner,. daß Dipl.-Ing. Winter 
noch in der Nacht vom 9. auf 10, April 1980 in 
Anwesenheit von RA Dr. Schachter seinen Vorwurf 
gegen Sektionschef Dr. Waiz laut Tonband zur 
Stellungnahme vorgehalten wurde. Dabei erklärte 
er, daß er ebenso wie seine Vorstandskollegen nie 
von Sektionschef Dr. Waiz unter Druck gesetzt 
worden sei. 

Zu der Behauptung von Ing. Winter, Sektions
chef Dr. Waiz sei bei der Vergabe des BO-Auftra
ges überraschend dafür eingetreten, den Auftrag zu 
teilen und vorerst nur die 1. Phase des Planungsauf
trages zu vergeben, liegen dem Untersuchungsaus
schuß Dokumente und Zeugenaussagen vor: 

Im Aktenvermerk der AKPE vom 31. August 
1977 betreffend Stand und Vorgangsweise zur 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses heißt es: , .. : 
es wird versucht, die angeführten Vorschläge in das 
vorhandene Leistungsverzeichnis nach Möglichkeit 
einzubauen, wobei das Kriterium einer zeitlich 
begrenzten (2 Jahre) Teilbeauftragung zu berück
sichtigen ist (Waiz). 

In den· Angebotsbestimmungen (Beilage azur 
Einladung zur Angebotsabgabe am \15. September 
19-77) lautet Punkt'11 : . 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Leistung 
auch in Teilleistungen zu vergeben . ~ . 

Aus beiden Dokumenten ergibt sich demnach, 
daß der Gesamtvorstand bereits imV 6rbereitungs
stadium der Angebotseinholung auch eine Teilbe-
auftragung vorgesehen hat. . 

Sektionschef Dr. Waiz hat vor dem Untersu
chungsausschuß dargestellt, aus welcher Überle
gung er von Anfang an für eine zeitliche Teilung 
des BO-Planungsauftrages eingetreten ist: 
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Das Risiko eines Planungs auftrages, noch dazu 
eines so großen, eines so wichtigen, von dem so viel 
für die Fortführung des Baugeschehens abhängt, 
dieses Risiko möglichst zu minimieren ... 

Man kann, wenn die erste Phase abgeschlossen 
ist, beurteilen: Ist die Sache sehr gut gelaufen, und 
wenn ja, sich dafür entscheiden, welche Regelung 
man für die zweite Phase wählt. (856 PP). 

Dipl.-lng Winter gab dazu vor dem Untersu
chungsausschuß folgende Darstellung: 

Auf die Frage von Obmann Dr. Steger, welchen 
Einfluß verschiedene Personen auf die Vergabe des 
BO-Planungsauftrages genommen hätten, erklärte 
Dipl.-Ing. Winter: 

Beginnen wir beim Herrn Sektionschef Waiz. 
Wir hatten mit dem Herrn Sektionschef Waiz 
außer den Aufsichtsratssitzungen verschiedentliehe 
Arbeits- und Informationsgespräche, wo wir ihn 
über die Tagesordnung der nächsten Aufsichtsrats
sitzungen, über das Geschehen im wesentlichen 
informiert haben. Wir haben ihn also darüber infor
miert, wie eine Ausschreibung - eine interessante 
Ausschreibung - ausgegangen ist, wieweit eine 
Vergabevorschlag gediehen ist, wann wir rechnen, 
daß wir um eine Genehmigung im Aufsichtsrat 
ansuchen, also ihn praktisch informiert darüber. 

Natürlich wurde er auch im Zusammenhang mit 
der Betriebsorganisation-Planungsgruppe infor
miert. Ich kann nicht mehr sagen wann, in welchem 
Umfang, mit welchen Details, und von einer Ein
flußnahme, von einer bewußten Einflußnahme, daß 
wir von Sektionschef Waiz hier Anweisungen 
erhalten hätten, kann eigentlich nicht die Rede sein. 
(56/57 PP) 

Auf eine weitere Frage von Dr. Steger erklärte 
Dipl.-Ing. Winter: . 

Es hat keiner der Herren auf mich persönlich 
Einfluß genommen in dem Umfang, daß ich sagen 
könnte, ich habe für die ABO gestimmt aus dem 

,und dem Grund, sondern wir ha~~n zu dritt diesen 
Beschluß gefaßt, auf Grund der Uberzeugung, auf 
Grund der eingehenden Analyse der Angebote, daß 
die ABO für uns, für die Firma und für das Projekt 
der optimale Auftragnehmer ist. (57 PP) 

Der einzige Einfluß - unter Anführungszei
chen, möchte ich sagen - war, die getrennte Ver
gabe, das heißt also die Leistungen, die voraussicht
lich in den ersten dreißig Monaten erforderlich 
waren - . ich bezeichne es nicht als Einfluß, son
dern als Anregung, und sie kam, glaube ich; vom 
Sektionschef Waiz -, das also nicht auf einmal zu 
vergeben, sondern sich anzusehen, ob die Gruppe 
wirklich die Leistungen im Sinne, wie wir es brau
chen bzw. wie es vom Nutzer gefordert wurde, zu 
erbringen imstande ist. (57 PP) 

Dazu gibt es auch eine Aussage von Prof. Dipl.
Ing. Wojda vor dem Untersuchungsausschuß: 

Wahrscheinlich wollte man nicht dieses Gesamt
volumen ad hoc vergeben. Man hat die Möglichkeit 
gesehen, nachfolgend vielleicht doch noch den 

Betreiber einzubeziehen. Als ich von der Teilung 
gehört habe, habe ich eigentlich selbst die Meinung 
vertreten, da gibt es keinen zweiten Teil, da wird 
der Betreiber hoffentlich in der Zwischenzeit selbst 
gestärkt sein und bestimmte Funktionen selbst erb
rmgen. 

Bergmann: Das heißt, daß die Teilung eh nur ein 
optischer Trick war und es wäre dann ohnehin wei
tergegangen. 

Dipl.-Ing. Wojda: Nein, das habe ich nicht sagen 
wollen. Ich habe im Gegenteil sagen wollen, daß 
auf Grund der Teilung es möglich gewesen wäre, 
den Betreiber später noch einzubeziehen. 
(1329 PP) 

Aus den Unterlagen über die 25. Aufsichtsratssit
.zung der AKPE am 12. April 1978 (Bericht des 
Vorstandes und Protokoll), in der die Vergabe der 
Betriebsorganisationsplanung behandelt worden ist, 
ergibt sich folgendes: 

1. Die Teilvergabe des Auftrages wurde vom 
Dreier-Vorstand einhellig beantpagt und wie folgt 
begründet: 

Um sicherzustellen, daß die Arbeitsgemeinschaft 
im Hinblick auf eine optimale Leistungserbringung 
im Zuge der praktischen Projektabwicklung die 
intern zu koordinierende Leistungsfähigkeit nach
weisen kann, wird der Arbeitsgemeinschaft nicht 
der Gesamtauftrag, sondern vorerst ein Vertrag für 
einen Zeitraum von 30 Monaten erteilt. Hiefür 
wurde ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellt, 
welches jene Leistungen enthält, die voraussichtlich 
in den nächsten zweieinhalb Jahren nötig sind 
(siehe Beilage); diese Leistungen sollen durch den 
projektablaufbestimmenden Meilenstein "Entwurf 
1 :100" grundsätzlich abgegrenzt und in terminIi
cher Sicht bestimmt sein. Die Vergabe dieses Auf
trages an die Arbeitsgemeinschaft stellt keine Präju
dizierung für die Vergabe von weiteren Leistungen 

'dar. 
2. Die Vergabe bzw. Teilvergabe wurde vom 

Aufsichtsrat eingehend und auch unter Abwägung 
der Vor- und Nachteile einer Teilvergabe disku
tiert. Aus dem Protokoll darüber ist bemerkens
wert: 

Auf Frage von Waiz, ob die Arge BO das Perso
nal hesitzt, um die angebotenen Leistungen· zu er
bringen und ob sich der Vorstand von der Perso
nalstruktur überzeugt hat, antwortete Winter, daß 
diese Frage in quantitativt;t und qualitativer Hin
sicht eingehend geprüft wurde. Besonders hervor
zuheben ist die Erfahrung der Mitarbeiter am öster
reichischen Krankenhaussektor. 

Dr. Waiz meint, daß für eine Teilbeauftragung 
auch der Umstand spricht, daß der Personaleinsatz 
für zweieinhalb Jahre leichter zu überblicken ist. Er 
fragt in diesem Zusammenhang, ob das Personal, 
das die Spitalsverwaltung den BO-Planern abstellen 
soll, schon zur Verfügung steht. 

Schwaiger antwortet, daß eine Qualifikationsbe
schreibung der benötigten Leute bereits übergeben 

13 
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wurde, jedoch bisher keine Reaktion erfolgt ist. 
Wichtig ist aber nicht nur die Abstellung an sich, 
sondern, ,daß die Leute auch mit den nötigen Kom
petenzeniausgestattet sind. SoUte dies der Fall sein, 
könnte das Honorar noch um 15 % gesenkt werden. 

Dr. Waiz ersucht den Vorstand um ein Schreiben 
an Herrn Stadtrat Stach er, daß das Personal nun

. mehr benötigt wird. 

3, Der Antrag des Vorstandes auf Vergabe der 
Betriebsorganisationsplanung (Teilvergabe) an die 
ABO wurde vom Aufsichtsrat einstimmig beschlos
sen. 

Zusammenfassend ergibt sich, daß die Behaup
tung, der Vorsitzende des Aufsichtsrates habe 
durch "Druckausübung" auf die Vergabe der BO
Planung an die ABO eingewirkt, im Zuge des vom 
Ausschuß durchgeführten Beweisverfahrens durch 
keine einzige Zeugenaussage erwiesen wurde. Die 
Einflußnahme von Sektionschef Waiz erstreckte 
sich auf die Teilung dieser Vergabe; diese Teilung 
ermöglichte es auch in der Folge, die späteren Nut
zer in die weitere Planung mit einzubinden. 

Wie Präsident Dr. Kandutsch in seiner Aussage 
vor dem Untersuchungsausschuß (PP 4 ff und 9 JE) 
ausführte, ergaben sich auch für den Rechnungshof 
keinerlei Hinweise für die behauptete "Druckaus
übung". 

Der Zeuge Dr. Kandutsch erklärte folgendes: 
Zur Auftragsvergabe : Nämlich wer hat ei~ge

wirkt? Der Vorstand hat auf Grund dieser Präfe-

renzen, aufgrund der Referenzen entschieden. Ich 
kann Ihnen aber darüber hinausgehend - das habe 
ich, glaube ich, schon bei einer anderen Gelegen
heit gesagt - niemanden nennen, der di~ekt oder 
indirekt gesagt hat: Nehmt diese, das sind die 
besten! So etwas kennen wir nicht. 

Es kommt im Winter-Papier die Behauptung vor, 
daß es der Sektionschef als Aufsichtsratsvorsitzen
der gewesen sein sollte, der gewisse Präferenzen zu 
erkennen gegeben hätte. Ich halte das nach Kennt
nis der Persönlichkeit und, nach allen Unterlagen 
für ausgeschlossen. Gerade der nicht! Aber das sage 
ich jetzt hier als irren könnender Mensch, aber 
doch auf Grund der Beschäftigungen, die sich 
gerade in letzter Zeit sehr massiert haben. (15 PP) 

Der Vorwurf, der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
habe "Druck" ausgeübt, erscheint aber schon aus 
folgenden Überlegungen nicht schlüssig: 

Um mit Erfolg "Druck" auszuüben, hätte der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates auf sämtliche Mit
glieder des Dreier-Vorstandes "Druck" ausüben 
müssen. 

Ferner hätte er - da nach der Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat der AKPE dieser mit der Ver
gabe des BO-Auftrages zu befassen war - auf 
sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates - "Druck" 
ausüben müssen. 

Für eine derartige Vorgangsweise ergeben sich 
aber aus den vorliegenden Beweisunterlagen sowie 
aus allen diesbezüglichen Zeugeneinvernahmen 

• nicht die geringsten Hinweise. 
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11. 

Untersuchung der Vorwürfe im Zusammenhang 
mit angeblichen gesetzwidrigen fmanziellen 
Zuwendungen durch die Fa. SIEMENS bzw. von 

anderen Firmen, die am Projekt beteiligt sind 
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Sachverhaltsdarstellung 
zum Punkt 2 des Untersuchungsauftrages 

Auf Grund der dem Untersuchungsausschuß vor
liegenden polizeilichen Ermittlungen, der Ergeb
nisse der bisherigen gerichtlichen Untersuchung in 
Verbindung mit den vom Untersuchungsausschuß 
durchgeführnm Vernehmungen und Ermittlungen 
sind betreffend den Untersuchungsgegenstand zur 
Untersuchung der Vorwürfe im Zusammenhang 
mit angeblichen gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen durch die Fa. SIEMENS bzw. von 
anderen Firmen, die am Bauprojekt des Allgemei
nen Krankenhauses in Wien beteiligt sind, folgende 
Sachverhaltsfeststellungen zu treffen: 

Wie in anderem Zusammenhang ausführlich dar
gestellt oblag bis 1975 der Bau des AKHeiner 
Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich und 
der Stadt Wien. Die genannte Arbeitsgemeinschaft 
wurde zur Durchführung aller mit dem Neubau des 
AKH im Zusammenhang stehenden Aufgaben von 
der Republik Österreich und der Stadt Wien' 
gegründet. Die Organe der Arbeitsgemeinschaft 
waren der Spitzenausschuß, der Bauausschuß sowie 
die Bauleitung. 

Der Spitzenausschuß war das oberste gemein
same Organ der Arbeitsgemeinschaft mit Kompe
tenz zur Entscheidung aller grundlegenden Fragen, 
die über die Zuständigkeit des Bauausschusses hin
ausgingen. Ihm oblagen grundsätzliche Entschei
dungen, so die Genehmigung von Auftragserteilun
gen bzw. Beschlußfassung über finanzielle Fragen, 
die einen 2 Mio S übersteigen,den Betrag betrafen. 
Dem Spitzenausschuß gehörte~ ab Ende April 1960 
die zuständigen Bundesminister, der Bürgermeister 
von Wien und die zuständigen amtsführenden 
Stadträte sowie der Dekan und zwei weitere Ver
treter der Medizinischen Fakultät der Universität 
Wien an. 

Der Bauausschuß bestand aus Vertretern der 
Republik Österreich und der Stadt Wien aus den 
Bereichen Finanz-, Verwaltungs- und Bauwesen 
sowie Vertretern der Universitätskliniken. Er hatte 
die Aufgabe die Bauleitung in ihrem Aufgabenbe
reich zu beraten und zu unterstützen. 

Die Bauleitung war das ausführende Organ der 
Arbeitsgemeinschaft. Sie bestand aus je einem Bau
leiter der Republik Österreich und der Stadt Wien, 
deren Stellvertreter, je zwei Losbauleitern, je zwei 
Bauwerkmeistern, je zwei Prüfungsorganen sowie 
Kanzleikräften. Aufgabe der Bauleitung war es ua. 
Arbeiten, Ausschreibungen und Auftragsvergaben 

durchzuführen. Sie unterstand dabei weisungs
gebunden den oben genannten Ausschüssen. Nach 
außen hin waren alle Aufträge von den beiden Bau
leitern gemeinsam abzuzeichnen. Die Funktion von 
örtlichen Bauleitern übten der Bauleitung direkt 
unterstellte Losbauleiter aus. 

II 

1. In der Funktion eines derartigen Losbauleiters 
war ab JUQ-i 71 Dipl.-Ing. Winter tärig. Dipl.-Ing. 
Adolf Winter besuchte zunächst das Technologi
sche Gewerbemuseum und schloß im Jahre 1967 
sein Studium für Elektrotechnik an der Techni
schen Hochschule in Wien ab. Am 17. Juli 1967 trat 
er in die Dienste der Gemeinde Wien und fand 

'zunächst - nach Absolvierung einer dreimonati
gen Einschulung - in der MA 34 Verwendung, wo 
er für Elektro- und Sanitärinstallationen öffentli
cher Gebäude zuständig war. Sein Tätigkeitsbe
reich erstreckte sich bis 1971 auch auf elektronische 
und haustechnische Angelegenheiten des Fernheiz
werkes Spittelau. Winter war unmittelbar dem 
Gruppenleiter der MA 34, Dipl.-Ing. Franz Weich, 
unterstellt, der seit 1963 auch in der Bauleitung für 
den Neubau des Wiener Allgemeinen Krankenhau
ses und dort für den Bereich der Haustechnik tätig 
war. Als Dipl.-Ing. Weich nach Gründung der 
Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum 
Wien AG von der Gemeinde Wien in den Vorstand 
dieser Gesellschaft entsendet wurde, folgte ihm 
Dipl.-Ing. Adolf Winter in der Funktion eines 
Gruppenleiters der MA 34 und auch in der Funk
tion bei der Bauleitung des AKH. Während seiner 
Tätigkeit als Angehöriger der MA 34 übte Winter 
in der Zeit von 1973 bis 1975 eine N ebenbeschäfti
gung als Lehrer am Technologisch.~n Gewerbemu
seum aus und war in den Jahren 197111972 als 
Angestellter sowie in der Folge 1973 und 1974 als 
Konsulent der Heizbetriebe Wien Ges. m. b. H. 
zusätzlich tätig. Auf Grund dieser Beschäftigungen 
erzielteer in den Jahren 1971 und 1972 Nebenein
kommen in der Höhe von 2 000 S monatlich 
brutto, in den Jahren 1973 und 1974 hi,llgegen 
bereits insgesamt 160 800 S brutto. 

Nach Gründung der ALLGEMEINES KRAN
KENHAUSPLANUNGS- UND ERRICH
TUNGS AG (AKPE) wurde Dipl.-Ing. Winter sei
tens de?Gemeinde Wien als Vorstands direktor für 
Haustechnik in die neu gegründete Gesellschaft 
entsendet. Er bezog in dieser Eigenschaft zunächst 
ein monatliches Bruttoeinkommen in der Höhe von 
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50 000 S, zuletzt, bis zu seiner Verhaftung im Zuge 
des gegen ihn beim Landesgericht für Strafsachen 
Wien anhängigen Strafverfahrens, in der Höhe von 
68000 S. Dipl.-Ing. Winter ist Eigentümer eines in 
Wien 12, Schneiderhahngasse Nr.51 errichteten 
Einfamilienhauses und eines zum Kaufpreis von 
468 480 S erworbenen Grundstückes in Ziem. 

Mit Vertrag vom 24. Oktober 1975 erwarb Win
ter auf der griechischen Insel Skiatos ein Haus mit 
Grundstück zum vertraglichen Kaufpreis von 
290000 Drachmen (164832 S), wobei allerdings 
der Verkehrswert der Liegenschaft den Kaufpreis 
offensichtlich um ein Vielfaches übertrifft, zumal 
das zuständige griechische Finanzamt einen Wert 
von 890 000 Drachmen als Steuerbemessungs
grundlage annahm, die von Winter unbekämpft 
blieb. 

Mit den Verträgen vom 7. Februar 1977 sowie 
vom 19. März 1979 erwarb Winter jeweils einen 
Hälfteanteil des Hauses Wien 6, Mariahilfer 
Straße 17, um jeweils 1 950000 S. Winter ist ferner 

"- Eigentümer eines Motorbootes im Werte von cirka 
500 000 S und mit einer Einlage von 200 000 S als 
Kommanditist an der Fa. DIPL.-ING. WOLF
GANG AN DER LAHN GES. M. B. H. & CO. 
KG - CHARTER-AIR, beteiligt. Er besitzt den 
Privatpilotenschein. 

Sein Vermögen wird' durch Wertpapiere im 
Gesamtwert von 750000 S und eine Briefmarken
sammlung, deren Wert mit mindestens 2 100 000 S 
zu veranschlagen ist, abgerundet. 

Zu erwähnen sind ferner sechs Lebensversiche
rungsverträge und ein Sparguthaben in der Höhe 
von cirka 100000 S. 

Als Losbauleiter hatte Dipl.-Ing. Winter die 
Funkton eines Gruppenleiters der Gruppe Kran
kenhaus Neubauten inne. In dieser Funktion unter
standen ihm die Sparten Heizung, Lüftung, Elek
trotechnik. und Maschinenbau. Er hatte für diesen 
Bereich Aufträge auszuschreiben, die Ausschrei
bungsunterlagen zu erstellen, Angebote zu,überprü
fen, Bietergespräche zu führen sowie den zuständi
gen Gremien Vorschläge zur Vergabe von Aufträ
gen zu unterbreiten. Dipl.-Ing. Winter hatte 
dadurch weitgehende Kompetenzen und im 
Bereich der Haustechnik als einziger Techniker 
einen umfassenden Einflußbereich. 

Fest steht, daß Dipl.-Ing. Winter über gute fach
liche Argumentation verfügte und es unter Beru
fung auf seine unbestrittenen fachlichen Kenntnisse 
verstand, allfällige Einwände auszuräumen. 

2. Dipl.-Ing. Winter war seit längerer Zeit mit 
Dipl.-Ing. Hartmann befreund~t. Dieser beschäf
tigte sich mit dem Gedanken, neben seiner Tätig
keit als Angestellter einer Wiener Firma einer wei
teren Beschäftigung nachzugehen und dazu. eine 
Firma in Liechtenstein zu ,gründen. Mit 3. Februar 
1971 gründete Dipl.~Ing. Hartmann mit dem Kapi
tal eines burgenländischen Großindustriellen und 
zwar mit 50 000 sfr als Stammkapital die Fa. 
PLANTECH CORPORATION FOR PLAN-

NING OF TECHNICAL INVESTMENT. Reprä
sentant dieser Firma war das ALLGEMEINE 
TREUUNTERNEHMEN in Vaduz und Verwal
tungsräte waren Dr. Bruno Güggi mit Einzelzeich
nungsrecht sowie Peter R .. mit Kollektivzeich
nungsrecht. Das Gründungskapital wurde von 
Dipl.-Ing. Hartmann am 31. Jänner 1972 bei der 
VERWALTUNGS- UND PRIVATBANK AG in 
Vaduz auf ein Konto einbezahlt und bereits am 
17. Februar 1972 auf das Konto Nr. 5892.00 über
wiesen. Über letztgenanntes Konto waren Dr. 
Bruno Güggi und bis 5. März 1973 auch Dipl.-Ing. 
Hartmann zeichnungsberechtigt. Bereits am 
24. Februar 1972 hob Dipl.-Ing. Hartmann fast den 
gesamten einbezahlten Kapitalbetrag ab, sodaß 
lediglich ein geringer Kapitalstand auf diesem 
Konto verblieb. Infolge seines engen Kontaktes mit 
Dipl.-Ing. Hartmann erfuhr Dipl.-Ing. Winter sehr 
bald von der Fa. PLANTECH. Schon kurz nach 
Gründung der Fa. PLANTECH nannte Dipl.-Ing. 
Hartmann gegenüber Dr. Bruno Güggi Dipl.-Ing. 
Winter als ebenfalls weisungeberechtigte Person. 
Damit stand Dipl.-Ing. Winter eine Firma zur Ver
fügung, über die Provisionszahlungen abgewickelt 
werden konnten. Da Dipl.-Ing. Hartmann in der 
Folge das Interesse an der Firma verlor übernahm 
Dipl.-Ing. Winter im März 1973 die genannte 
liechtensteinische Firma allein und wurde mit 
2. März 1973 bezüglich des genannten Kontos der 
Fa. PLANTECH zeichnungsberechtigt. Wie im fol
genden dargestellt, benützte Dipl.-Ing. Winter 
dies~ Briefkastenfirma zur Abwicklung zahlreicher 
Schmiergeldgeschäfte. 

III 

1. Anfang 1972 hatte Dipl.-Ing. Winter die Vor
bereitungen zur Ausschreibung der ACT-Anlage 
(Automatische Container Transportanlage) durch 
die Bauleitung der ARGE AKH zu treffen. Da es 
den Gewohnheiten entspra.ch bei der Planung auch 
Firmen die allenfalls für eine Auftragsvergabe in 
Betracht kamen heranzuziehen wandte sich Dipl.
Ing. Winter Anfang 1972 an einen unmittelbar dem 
Vorstand unterstellten Prokuristen der Fa. ITT. 
Diese Firma gehört einem internationalen Konzern 
an; die Konzernleitung befindet sich in New York, 
die Verantwortungsträger für den europäischen 
Bereich haben in Brüssel ihren Sitz. Diesen sind alle 
Schwestergesellschaften in Europa Rechenschaft 
über ihre Tätigkeit schuldig. Der Firmenkonzern 
betreibt ua. in der Bundesrepublik Deutschland 
mehrere Gesellschaften wobei insbesondere die Fa. 
SEL mit Sitz in Berlin und Stuttgart sowie die Fa. 
ITT in Essen zu erwähnen sind. 

Dipl.-Ing. Winter war nämlich bekannt, daß sich 
die Fa. ITT seit 1968 durch ihre Organe um Auf
träge bei der Errichtung des neut'n AKH bemühte 
aber niemals zum Zug gekommen war. Bereits im 
Zuge der ersten Gespräche zwischen Dipl.-Ing. 
Winter und dem vorgenannten Firmenverantwortli
chen, Ing. Zelniczek, bezüglich der ACT-Anlage 
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brachte Dipl.-Ing. Winter seine Fa. PLANTECH 
ins Gespräch und erklärte, daß hinter dieser Firma 
Leute stehen würden, die auf die Auftragsvergabe 
Einfluß nehmen könnten. Für den genannten Ver
antwortlichen der Fa. ITT war es daher von vorn
herein klar, daß Dipl.-Ing. Winter zumindest an 
dieser Firma beteiligt sein mußte, zumal diesem im 
Zuge seiner Tätigkeit bei der ARGE-AKH die fak
tische Entscheidung bei der" Auftragsvergabe 
zukam. Schon bei diesen Vorgesprächen deponierte 
Dipl.-Ing. Winter daß er bei Bezahlung von Provi
sionen an die genannte liechtensteinische Firma die 
Vergabe des Auftrages "steuern" könne. Unmittel
bar anschließend an diese Gespräche richtete die 
Fa. PLANTECH am" 29. März 1972 an die Fa. ITT 
ein Schreiben in dem sie zum Ausdruck brachte, 
daß sie über nennenswerte Erfahrung im Kranken
hausbereich verfüge, ihr bekannt sei, daß die Fa. 
ITT mit Planungsaufträgen für das AKH befaßt 
wäre und ihre Mitarbeit anbot." Auf Grund dieses 
Schreibens informierte der Gesprächspartner des 
Dipl.-Ing. Winter die ihm übergeordneten Firmen
verantwortlichen, mit denen alle bedeutenden Auf
träge abgesprochen werden mußten. Diese hatten 
wieder ihrerseits monatlich in Brüsselden Vertre
tern der Konzernspitze Rechenschaft über die 
Geschäftsabwicklung bzw. größere Aufträge und 
die finanzielle Gebarung zu geben. Die Firmenlei
tung der Fa. ITTwar nicht nur über die Aufträge 
an sich informiert, sondern auch über die damit im 
Zusammenhang stehenden Provisionszahlungen. 
Da sowohl die Planung als auch die allfällige Aus
führung der ACT -Anlagen im Allgemeinen Kran
kenhaus nicht von der ITT AUSTRIA allein bewäl
tigt werden konnte sondern überwiegend die deut
sche Schwesternfirma SEL heranzuziehen war, kam 
es in der Folge nicht nur zu Gesprächen zwischen 
Dipl.-Ing. Winter und Verantwortlichen der öster
reichischen Niederlassung dieser Firma sondern 
auch zu Kontakten des Dipl.-Ing. Winter mit den 
Organen der deutsch~n Firma. Bei all diesen 
Gesprächen deponierte Dipl.-Ing. Winter seine 
Geldforderung für die Einflußnahme auf die Ver
gabe des Auftrages. Nach Abschluß der Gespräche 
richtete schließlich die ITT AUSTRIA am 
16. November 1972 ein Schreiberi an die Fa. 
PLANTECH in welchem sie unter Hinweis auf die 
Planung der ACT-Anlage beim AKH eine Hilfe
stellung bei der Vertragsabwicklung des genannten 
Projektes wünscht und dafür bei Auftragsvergabe 
als Erfolgshonorar 1 % der Endabrechnungssumme 
akzeptieren werde.' Weiters enthielt dieses Schrei
ben einzelne Zahlungsmodalitäten, den Hinweis, 
daß die Bezahlung entweder durch die ITT AU
STRIA oder durch die Schwesterfirma SEL erfol
gen würde und sich das Honorar bei Auftreten 
besonderer Schwierigkeiten und Beschäftigung von 
Fachgutachtern bis 1,2 % erhöhen könne. Dieses 
Schreiben wie" auch die übrige Korrespondenz 
wurde von dem in Frage kommenden Verantwortli
chen der Fa. ITT AUSTRIA unterzeichnet. Dipl.-

Ing. Winter ließ daraufhin durch seine Fa. PLAN
TECH am 20. Dezember 1972 unter Hinweis auf 
die besprochene Abmachung antworten, der Fa. 
Irr AUSTRIA werden alle Informationen zukom
men um die notwendigen Aktivitäten entfalten" zu 
können. Am 15. Februar 1973 erfolgte seitens der 
Bauleitung der ARGE-AKH die öffentliche Aus
schreibung der ACT -Anlage. Da sich um diesen 
Auftrag mehrere Firmen bewarben richtew Dipl.
Ing. Winter am 23. März 1973 durch seine Fa. 
PLANTECH neuerlich ein Schreiben an ITf AUS
TRIA in dem er aus taktischen Gründen den Ein
satz von Fachgutachten zur Erlangung des Auftra
ges empfahl und damit zusammenhängend' eine 
Erhöhung des Honorars auf 1,2 % der Auftrags
summe forderte. Weitere Aktivitäten entfoltete er 
durch ein Schreiben vom 6. Juli 1973 mit welchem 
er eine Systemgegenüberstellung und einer Quali
tätsspiegel aller Förderanl~gen die in den Angebo
ten aufschienen an die Fa. ITT übermittelte. Mit 
gleichem Da,tum richtete er durch seine Fa. PLAN
TECH einen weiteren Brief an ITT in welchem 
auch eine "Projektsteuerung" bei anderen Kran
kenanstalten angeboten wurde. Im Hinblick auf die 
regelmäßigen Kontakte zwischen Dipl.-Ing. Winter 
und dem vorzitierten Firmenverantwcrtlichen 
bewarb sich die Fa. ITT auch um den Auftrag" für 
die Errichtung der haustechnischen Überwachungs
anlage beim AKH welcher durch die Schwester
firma in Essen, BRD, auszuführen war. Dipl.-Ing. 
Winter führte die Bietergespräche und vereinbarte 
für sich ein Honorar in der Höhe von 14 000 sfr. 

Nachdem der Fa. Irr für den genannten Auf
trag der Zuschlag erteilt worden war, richtete 
Dipl.-Ing. Winter durch die Fa. PLANTECH am 
19. November 1973 eine Honorarnote über 
14000 sfr an die Fa. ITT Essen, die den Bftrag am 
20. Dezember 1973 auf das Konto der Fa. PLAN
TECH überwies. 

Nach Eröffnung der Angebote für die ACT-. 
Anlage erschien es Dipl.-Ing. Winter günstig ein 
Gutachten eines SachverStändigen einzuholen, der 
schon seit Jahren mit verschiedensten Aufgaben im 
Zuge der Errichtung des AKH betraut wa,'. Dieses 
Gutachten kam zum Schluß, daß die Fa. :TT und 
deren Schwesterfirma Bestbieter wären. Dem Gut
achten folgend wurde der Auftrag zur Errichtung 
der ACT-Anlage im AKH schließlich am 31. Okto
ber 1974 an die Fa. Irr AUSTRIA und deren 
Schwesterfirma SEL vergeben. Das Auftragsvolu
men betrug insgesamt rund 205 Mio S wovon auf 
die Montage der Anlage durch Irr AUSTRIA 
etwa 40 Mio S und auf die Lieferung de" Anlage 
durch deren Schwesterfirma SEL etwa 163 Mio S 
entfielen. 

2. Bereits am 19. November 1974 wurde seitens 
der Fa. PLANTECH im Hinblick auf die Auftrags
erteilung an die Fa. ITT und deren Schwesterfirma 
SEL zur Errichtung der ACT -Anlage im AKH eine 
Honrarnote über 205 000 sfr 'gelegt, wel:::he 50% 
des Erfolgshonorars in der Höhe von 1 ,2% des 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)198 von 425

www.parlament.gv.at



6 670 der Beilagen 

Gesamtauftrages beinhaltete. Diese Honorarnote 
übermittelte die Fa. IIT AUSTRIA an ihre Schwe
sterfirma SEL und erklärte sich diese am 21. Jänner 
1975 gegenüber der Fa. PLANTECH bereit die 
Honorarnöte anzuerkennen und die erste Rate der 
Provisionszahlung zu überweisen. Tatsächlich 
erfolgte Ende Feber 1975 die Überweisung von 
143 500 sfr auf das Konto der Fa. PLANTECH bei 
der VERWAL TUNGS- UND PRIVATBANK AG 
in Vaduz:. 

Nach Einlangen einer Anzahlung seitens der 
ARGE-AKH bei der Fa. IIT AUSTRIA und der 
Schwesterfirma SEL richtete die Fa. PLANTECH 
nunmehr am 25. April 1975 ei~ weiteres Schreiben 
an die Fa. SEL und begehrte darin die Überweisung 
des Restbetrages in Höhe von 62 500 sfr. Diesem 
Wunsch wurde am 25. April 1975 seitens der Fa. 
SEL nachgekommen. 

3. Anfang Dezember 1974 liquidierte Dipl.-Ing. 
Winter die ihm seit dem Ausscheiden des Dipl.-Ing. 
Hartmann alleine gehörende Fa. PLANTECH. 
Gleichzeitig gründete er am 12. Dezember 1974 die 
Fa. GEPROMA, GENERAL PROJEKT MANA
GEMENT LTD. mit einem Stammkapital von 
50 000 sfr. Repräsentant dieser Fa. war wieder das 
Allgemeine Treuunternehmen, Verwaltungsrat war 
neuerlich Dr. Bruno Güggi. Die Fa. GEPROMA 
verfügte über mehrere Konten und zwar bei der 

'VERWALTUNGS- UND PRIVATBANK AG 
über ein sfr-Konto, ein ÖS-Konto und über ein 
DM-Konto und bei der Leu Bank AG in Zürich 
über ein sfr-Konto, ein ÖS-Konto und zwei DM
Konten. Über die Konten bei der Bank in Vaduz 
war Dr. Bruno Güggi der allein den Weisungen des 
Dipl.-Ing. Winter verpflichtet war, verfügungsbe
rechtigt. Vom Eintreten der Fa. GEPROMA an die 
Stelle der Fa. PLANTECH unterrichtete Dipl.-Ing. 
Winter mündlich den oben genannten Prokuristen 
der Fa. IIT, Ing.·Zelniczek. Im Namen der beiden 
liechtensteinischen Firmen erhielt auch die Fa. IIT 
AUSTRIA und deren Schwesterfirma SEL eine 
schriftliche Verständigung über die Firmenände
rung. Am 3. ,März 1975 richtete die Fa. 
GEPROMA einen Brief an die Fa. IIT AUSTRIA, 
in dem sie deren Zustimmung zur Übertragung 
aller Rechte und Pflichten aus dem Geschäftsfall 
ACT-Anlagen beim AKH zur Kenntnis nimmt und 
die Bedingungen wiederholt. Von den Vereinba
rungen über die Zahlungen an die genannten Brief
kastenfirmen und die Ursachen dafür waren seitens 
der Fa. IIT AUSTRIA nicht nur die bisher 
Genannten, sondern auch der Finanzdirektor und 
sein· Stellvertreter informiert. 

4. Im März 1975 wurde seitens der ARGE-AKH 
der Fa. SEL im Zusammenhang mit dem Hauptauf
trag der erste Nachtragsauftrag mit einer Auftrags
summe von rund 3 Mio S erteilt. Unmittelbar dar
auf, nämlich am 5. April 1975, legte Dipl.-Ing.Win
ter durch die ihm gehörige Fa. GEPROMA, 
GENERAL PROJEKT MANAGEMENT LTD. 

. Va duz, eine weitere Honorarnote über 620 000 S, 

worauf seitens der Fa. SEL am 2. Juli 1975 
310000 S auf das Konto der GEPROMA überwie
sen wurde.-

IV 

Anfang 1973 erfolgte die Anbotseröffnung hin
sichtlich des Auftrages über zehn Fahrsteige beim 
AKH. Ua. bewarb sich um diesen Auftrag auch die 
Fa. Raus Hamburg. 

Die Auftragssumme lag bei rund 18 Mio S. Nach 
Anbotseröffnung fuhr Dipl.-Ing. Winter nach 
Hamburgund führte Gespräche mit einem Prokuri
sten dieser Fa. in deren Rahmen er seine Hilfe bei 
Erlangung und Abwicklung des Auftrages· anbot. 
Unmittelbar darauf setzte er sich neuerlich mit dem 
Geschäftsführer der genannten Firma in Verbin
dung und nannte die Fa. PLANTECH als die 
Stelle, über die das Honorar für die versprochene 
Leistung fließen sollte. Mit Datum 27. März 1973 
ließ der Beschuldigte durch die ihm gehörige Fa. 
PLANTECH ein Schreiben an die Fa. R richten in 
dem er für Projektierungsarbeit, Auftragssteuerung 
und Gesamtmanagement ein Honorar in der Höhe 
von 2% der Auftragssumme verlangte. Schon vor
her hatte ein Prokurist dieser Firma mit Dipl.-Ing. 
Winter die Provisionszahlung besprochen; darauf 
legte die Fa. PLANTECH mit Schreiben vom 
12. Juni 1973 eine Honorarnote über 60000 sfr an 
die in Hamburg ansässige Firma. Diese überwies 
am 7. September 1973 die genannte Summe auf das 
Konto 5892.00 der VERWALTUNGS-UND PRI
VATBANK AG in Vaduz zugunsten der Fa. 
PLANTECH. 

V 

Mit der Umstrukturierung der Organisation 
beim Neubau des AKH wurde wie an anderer 
Stelle ausführlich dargestellt, mit 9. September 1975 
die ALLGEMEINE KRANKENHAUS WIEN, 
PLANUNGS- UND ERRICHTUNGS AG 
(AKPE) gegründet und Dipl.-Ing. Winter zu einem 
der drei Vorstandsdirektoren bestellt. Er hatte dort 
den selben Aufgabenbereich zu erfüllen wie in der 
Bauleitung der ARGE-AKH war jedoch nunmehr 
auch zeichnungsberechtigt und konnte Aufträge an 
Firmen nach Gegenzeichnung durch einen zweiten 
V Qrstandsdirektor vergeben. Im Innenverhältnis 
war er dem Aufsichtsrat der'· Gesellschaft verant
wortlich. 

1. Im Rahmen des Auftrages zur Errichtung der 
ACT-Anlage beim AKH waren weitere Zusatzauf
träge zu vergeben, die Dipl.-Ing. Winter nunmehr 
als Vorstandsdirektor an die Fa. IIT AUSTRIA 
und deren Schwesterfirma SEL selbst erteilte. 
Jeweils nach Vergabe eines solchen Zusatzauftra
ges legte er durch seine Fa. GEPROMA Kostenno
ten um die Schmiergeldzahlungen flüssig zu 
machen. Die Fa. SEL überwies auf Grund solcher 
Honorarnoten am 22. September 1975 149000 S, 
am 21. Oktober 1975 944 000 S, am 22. März 1976. 
500000 S, am 9. August 1976 21-1162 S, am 
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4.Feber 1977 534236S und am 15. Juli 1975 
88638 S auf das Konto der Fa. GEPROMA in 
Liechtenstein. 

2. Im Jahre 1977 trug sich die Fa. SEL mit dem 
Gedanken die Abteilung Förderanlagen aufzulassen 
und ihren Auftrag zur Lieferung der ACT -Anlagen 
an eine dritte Firma weiterzugeben. Zu diesem 
Zweck wurde von einem Projektleiter der Fa. SEL 
Dipl.-Ing. Winter kontaktiert, der mit einer Über
nahme des Auftrages durch die Fa. SCHINDLER 
Berlin, unter gleichzeitiger Einschaltung einer 
österreichischen Firma nämlich der Fa. WERT
HEIM für den Fall einverstanden war, daß seine 
noch offenen Provisionsforderungen für den 
Gesamtauftrag erfüllt würden. Dipl.-Ing. Winter 
hat daher schon vor jenem Zeitpunkt, da er als 
Vorstandsmitglied der AKPE diese Vertragsände
rung offiziell genehmigte, eine bindende Zusage 
unter den genannten Bedingungen gemacht. Es 
sollten dabei nicht nur alle noch offenen "Provi
sionsforderungen" aus dem ACT-Auftrag sondern 
auch alle anderen Schmiergeldforderungen des 
Dipl.-Ing. Winter aus den der Fa. ITT AUSTRIA 
zugekommenen Aufträgen " beim AKH, nämlich 
jenen zur Errichtung der Fernsprechnebenstellen
anlage und der Gebäudeautomationsanlage, abge
rechnet werden. 

3. Schon im Jahre 1973, nämlich mit Schreiben 
der Fa. PLANTECH vom 6. Juni und 2. August 
hatte sich Dipl.-Ing. Winter gegenüber der ITT 
AUSTRlA erbötig gemacht gegen ein Pauschalho
norar von 5% bei Förderanlagen und von 3% bei 
kommunikationstechnischen Einrichtungen, Auf
tragserteilungen an die Fa. ITT AUSTRIA zu 
bewirken. Die ITT AUSTRIA, vertreten durch 
deren Verantwortliche, erklärte sich mit diesem 
Vorschlag einverstanden und wies insbesondere auf 
die zu planende Fernsprechanlage beim AKH hin. 
Als nunmehr im Jahre 1977 der Auftrag zur Errich
tung der zentralen Fernsprechnebenstellenanlage 
im AKH zu vergeben war, führte Dipl.-Ing. Winter 
als zuständiger Vorstandsdirektor eine beschränkte 
Ausschreibung durch, an der sich die Fa. ITT AUS
TRIA, SIEMENS, SCHRACK und KAPSCH 
beteiligten. Die Fa. ITT legte ein Anbot mit einem 
Gesamtpreis von rund 75 Mio S in dem auch die 
Apparate enthalten waren. Dipl.-Ing. Winter schied 
nunmehr aus sämtlichen Angeboten den Posten 
Apparate sowie die anteiligen Entgeltsummen aus, 
wodurch die Fa. ITT mit einer Angebotssumme 
von etwa 69 Mio S Bestbieter wurde. Sie erhielt am 
9. Mai 1977 den Auftrag. Schon vor der schriftli -
chen Auftragserteilung richtete Dipl.-Ing. Winter 
durch seine Fa. GEPROMA eine Honorarnote 
über 180000 sfr an die Fa. ITT, wobei als Zah
lungsgrund der Hinweis auf eine geleistete Unter
stützung der Verkaufsorganisation im Iran ange
führt wurde. Diese Vorgangsweise war vorher zwi
schen den Firmenverantwortlichen und Dipl.-Ing. 
Winter abgesprochen worden, da ein Teil der Pro
visionszahlungen auf ein anderes Projekt umge-

wälzt werden sollte. Tatsächlich stand diese 
Honorarnote in ursächlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit der Auftragserteilung für die 
Fernsprechnebenstellenanlage. Der genannte 
Betrag wurde am 22. Juli 1977 von der :?a. ITT 
AUSTRIA an die Fa. GEPROMA überwiesen. 

4. Kurz vor der von Dipl.-Ing. Winter begehrten 
Endabrechnung aller seiner Schmiergeldforderun
gen erteilte er als Vorstandsdirektor der AKPE an 
die Fa. ITT AUSTRIA den Auftrag zur Errichtung 
der Gebäudeautomationsanlage. Die Fa. LT hatte 
sich um diesen Auftrag neben ander~n Firmen, wie 
HONEYWELL und BITZ beworben und war nach 
Anbotseröffnung an dritter Stelle gelegen. Im Zuge 
der Bietergespräche verstand es Dipl.-Ing. Winter 
den Leistungsumfang so zu ändern und durch Wei
tergabe von Informationen an einen Firmc'nverant
wortlichen der Fa. ITT zu bewirken, daß diese 
Nachlässe gewährte und daraufhin Bestbieter 
wurde. Der Auftrag wurde schließlich am 
27. Oktober 1978 mit einer Auftragssumme von 
etwa 40 Mio S an die Fa. ITT vergeben. 

5. Die Fa. SEL, eine Schwesterfirma der Fa. ITT 
AUSTRIA, richtete am 10. November m978 ein 
Schreiben an die Fa. GEPROMA, wies darin auf 
die bereits mündlich erfolgte Abstimmung der noc,h 
offenen ffonorarnoten hin und erklärte si:::h bereit, 
auf der Basis des Jahres 1978 eine offene Provision 
in der Höhe von 5 313 171 S und für den Anteil der 
Fa. ITT AUSTRIA einen weiteren Betrag von 
541 373 S insgesamt daher 5 854544 S zu bezah
len. Sie stellte dabei fest, daß damit alle auf Grund 
der getroffenen Vereinbarungen entstandenen Ver
pflichtungen abgegolten wären. Diese Betrag 
wurde Ende Dezember 1978 von der Fa. SEL auf 
das Konto der Fa. GEPROMA in Vaduz überwie
sen. Gleichzeitig reduzierte die Fa. SEL den gegen 
sie bestehenden Honorar(Provision-)anspruch der 
Fa. ITT AUSTRIA von 5% um die genannte 
Summe von 541 373 S. 

6. Am 7. Dezember 1978 richtete Dipl.-Ing. Win
ter durch die Fa. GEPROMA ein Schreiben an die 
Fa. ITT AUSTRIA, in welchem auf Grund einer 
weiteren Abrechnung ein Betrag von 2 900 000 S 
begehrt wurde. Diesem Schreiben waren schon 
Gespräche mit einem Verantwortlichen dieser 
Firma vorangegangen, wobei Meinungsverschie-

, denheiten über den abzurechnenden Geldbetrag 
entstanden waren. Dipl.-Ing. Winter drCckte nun
mehr im genannten Schreiben aus, daß cr im Hin
blick auf die gute Zusammenarbeit ur:d weitere 
gemeinsame Aktivitäten den ihm zustehenden 
Betrag auf 2 500 000 S ermäßige.' Zur Abgeltuitg 
dieser Forderung überwies die Fa. ITT AUSTRIA 
am 5. März 1979 340 000 DM auf das Konto der 
Fa. GEPROMA. Festzuhalten ist, daß auf Grund 
der Abrechnung zwischen der Fa. ITT AUSTRIA 
und deren Schwesterfirma SEL letztlich diejenige 
der beiden Schwesterfirmen die die zugehörigen 
Aufträge tatsächlich ausführte, mit den Schmier
geldzahlungen belastet wurde. 
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VI 
1. Dipl.-I~g. Winter hat in ,den Jahren 1975 bis 

1979 als Vorstandsdirektor der AKPE für die Ertei
lung von Aufträgen an die Firmen ITT AUSTRIA 
und SEL (Schwesterfirma) Provisionen in oben dar
gestellter Höhe erhalten, angenommen und nicht 
an die AKPE abgeführt. Dieser Umstand war allen 
seitens der Firma Irr AUSTRIA damit befaßten 
Herren auf Grund der Besprechungen, der Korre
spondenz und der gesamten Vorgangsweise 
bekannt. 

2. Festzuhalten ist hiezu jedenfalls, daß die Firma 
ITT AUSTRIA entsprechend der Konzernvor
schriften die Kalkulationsunterlagen in denen die 
ProvisionsZahlungen ausgeworfen waren be·i der 
für Europa zuständigen Konzernleitung Brüssel 
vorlegen mußten. Alle Aufträge ab 1 Mio S waren 
vom Generaldirektor intern abzuzeichnen und 
mußten genehmigt werden. Derartige Aufträge 
waren jeweils der Konzernspitze zu melden. Fest
zuhalten ist weiters, daß auf Grund der beschriebe
nen ~ msatzausweitung seitens der Firmenleitung 
der Firma ITT AUSTRIA Ing. Zelniczek (der Ver
h.andlungspartner des Dipl.-Ing. Winter war) 1974 
eme zusätzliche offizielle Geldzuwendung iri der 
Höhe von 100000 S gewährt wurde; ob er dar
überhinaus einen weiteren namhaften Geldbetrag 
(4.00 ~OO S?) in diesem Zusammenhang erhielt, 
wird Im Zuge des gerichtlichen Strafverfahrens zu 

.. klären sein. 

VII 

Als weiteres Unternehmen welches Millionen an 
die Firma PLANTECH bzw. GEPROMA über
wies, steht die Firma SIEMENS AG fest. Diese 
erhielt vor Gründung der AKPE beim Neubau des 
Wien er Allgemeinen Krankenhauses Aufträge im 
Rahmen der Errichtung des Schwesternwohnhau
ses, der Kinderklinik, sowie der psychiatrischen 
Klinik. Im März 1975 erhielt die Firma SIEMENS 
den Auftrag zur Lieferung und Montage der elek
trischen Energieversorgungs- und Verteileranlagen 
des Kerngebäudes im Umfang von 1 083 000 000 S 
ohne MWSt. Bei der Anbotseröffnung anläßlich 
der Ausschreibung dieses Großauftrages hatte sich 
die mitbietende Firma BROWN BOVERI als Bil
ligstbieterin ~rwiesen, während die Firma ELIN die 
zweite und die Firma SIEMENS die dritte Stelle 
einnahmen. Im Hinblick auf einen bei der Überprü
fung der Anbote durch die Bauleitung an·geblich 
festgestellten Rechenfehler im Ausmaß von 
100 Mio S im Anbot der Firma SIEMENS wurde 
an diese als Billigstbieter der Auftrag vergeben. 

Nach Gründung der AKPE erhielt die Firma 
SIEMENS vom 16. April 1976 bis 13. Dezember 
1979 18 Zusatz auf träge im Gesamtausmaß von 
zirka 360 Mio. S, davon acht Aufträge mit einem 
Volumen von zirka 34J Mio in den Jahren 1976 bis 
1978. Die Aufträge sind noch nicht zur Gänze aus-

geführt. Schließlich wurden von der AKPE seit Juni 
1977. no~h diverse kleinere Aufträge, im Umfang 
von msgesamt über 10 Mio S erteilt. Bezüglich der 
Großaufträge war eine Weitergabe an Subunter
nehmer im Ausmaß von 26% vom Auftraggeber 
ausbedungen worden. In der Bauleitung der 
ARGE-AKH und im Vorstand der AKPE war 
Dipl.-Ing. Winter für die Auftragserteilung an die 
Firma SIEMENS zuständig. Er hatte auch die Ver- . 
handlungen mit den Geschäftspartnern zu führen. 
Die Firma SIEMENS überwies zwischen 30. Mai 
1972 und 30. Dezember 1974 im die Firma PLAN
TECH Corporation for planning of technical 
investment Vaduz 53 Teilzahlungen in verschiede
ner Höhe (von 1 800 sfr bis 90 200 sfr), insgesamt. 
735400 sfr was unter Berücksichtigung der jeweili
gen Tageskurse einem Betrag von 4538 333 S ent
spricht. Die einzelnen Überweisungen erfolgten 
jeweils auf das Konto der genannten Firma 
(Nr. 5892) bei der VERWALTUNGS- UND PRI
VATBANK AG Vaduz. Den Zahlungen zugeord
nete. Honorarnoten der Firma PLANTECH sind 
mit Prüfungsvermerken Verantwortlicher der 
Firma SIEMENS versehen. Die Honorarnoten ent
sprechen jeweils Schreiben der Firma SIEMENS an 
die Firma PLANTECH, die das Diktatzeichen der 
betreffenden Firmenverantwortlichen aufweisen 
und in denen unter Bezugnahme auf einen Rah
menauftrag und auf übermittelte Ausarbeitungen 
von· NorIl1,texten die Firma PLANTECH jeweils 
zur Einsendung einer Rechnung über einen 
bestimmten Betrag aufgefordert wird. Außerdem 
liegt ein Rahmenauftragsschreiben mit dem Diktat
zeichen des Ing. Otto Schweitzer vom 27. März 
1972 vor, das sich auf quantitativ nicht umschrie
bene Leistungen zu einem Gegenwert von maximal 
5 Mio S bezieht. Dieses ist von zwei weiteren Ver
antwortlichen der Firma SIEMENS unterzeichnet. 

Weiters überwies die-Firma SIEMENS an die 
Firma GEPROMA General Projekt Management 
Vaduz, die, wie die Firma PLANTECH, dem 
Dipl.-Ing. Winter gehörte, in ähnlicher Weise wie 
an die Firma PLANTECH zahlreiche Geldbeträge, 
und zwar im Jahre 1975 267300 sfr, 1976 
224100 sfr, 1977 343200 sfr und 1978 885300 sfr 
was unter Berücksichtigung der Tageskurse 
6260085,22 entspricht. Es handelt sich um 42, 
durch das Bankhaus S. zwischen dem 9. Mai 1975 
und 22. Mai 1978 auf ein Konto der Firma 
GEPROMA bei der VERWALTUNGS- UND 
PRIVATBANK AG Vaduz vorgenommene Über
weisungen in verschiedener Höhe von 1 800 sfr bis 
75000sfr. 

Bei der Firma GEPROMA wurden mehrere 
kurze Auftragsschreibenaus dem Jahre 1975 
beschlagnahmt, die von Verantwortlichen der 
Firma SIEMENS abgezeichnet waren und Stark
stromprojekte" betreffen. In diesen Auftrag;~chrei
ben sind außer BesteIlnummern genaue Preise (in 
öS angegeben) jedoch keinerlei technische Details 
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angeführt. Die entsprechenden Honorarnoten der 
Firma GEPROMA enthalten die jeweiligen Auf
tragsnummern und die Preise in immer runden sfr
Beträgen. Unter den sich auf die Firma 
GEPROMA beziehenden Unterlagen fanden sich 
ferner Durchschriften von Auftragsbestätigungen, 
die Aufträge der Firma SIEMENS bezüglich der 
Ausarbeitung von Projektierungsunterlagen für 
Straßenbeleuchtungen (Auftrag vom 25. November 
1974) und Sportplatzbeleuchtungsanlagen (Auftrag 
vom 21. Oktober 1976) betreffen. In der Art der 
bereits bezüglich der Geschäftsverbindung PLAN
TECH - Firma SIEMENS dargestellten V or
gänge wurde die Firma GEPROMA von der Firma 
SIEMENS jeweils zur Verrechnung bestimmter 
Teilbeträge unter Anführung dei angegebenen Auf
tragsnummern aufgefordert. In diesen von Firmen
verantwortlichen der Firma SIEMENS abgezeich
neten Schreiben wird auf die Rahmenbestellung 
sowie auf angeblich eingesandten Unterlagen 
Bezug genommen. Die entsprechenden Honorar
noten der Firma GEPROMA nehmen auf diese 
Schreiben als Bestellungen unter Anführung der 
Bestellnummer Bezug. Sie tragen Kontrollvermerke 
der bereits genannten Firmenverantwortlichen. 
Schließlich wurde von der Firma SIEMENS noch 
fünf Bestellschreil?en im Gesamtvolumen von 
1 592 500 S an die Firma GEPROMA aus dem 
Jahre 1977 betreffend die Ausarbeitung eines Stark
stromprojektes vorgelegt, das angeblich die Projek
tierung eines Zivilflughafens im Irak betraf. Sie 
waren ebenfalls von Verantwortlichen der Firma 
SIEMENS unterzeichnet. 

Diesen Überweisungen der Firma SIEMENS an 
die Firmen PLANTECH und GEPROMA stehen 
in Wahrheit keine Lieferungen dieser Firmen 
gegenüber. So wurden beispielsweise angeblich von 
der Firma PLANTECH und GEPROMA stam
mende Normtexte bzw. technische Unterlagen bei 
der Firma SIEMENS bzw. einer ihrer Schwesterfir
men in Deutschland hergestellt. Weitere Indizien 
dafür sind das Fehlen von entsprechender Korre
spondenz sowie von Unterlagen über Arbeitsge
spräche, die Unbekanntheit der .als Kontaktperson 
genannten Herren "Pouroir und Sternheim" zu 
deren Ausforschung keinerlei Hinweise gegeben 
werden konnten lind für deren Existenz trotz 
Beschlagnahme der Unterlagen am Firmensitz in 
Liechtenstein und weiters trotz Einvernahme des 
Verwaltungsrates der Firmen PLANTECH und 
GEPROMA Dr. Bruno Güggi als Zeugen keine 
objektiven Anhaltspunkte vorliegen. Im übrigen 
liegt diesbezüglich ein Bericht des Univ.-Prof. 
Dr. Erich Loitlsberger und des Dkfm. Dr. Max 
Stadler vom 18. August 1980 über eine Sonderprü
fung der Firma SIEMENS vor, wonach die angeb
lich von der Firma PLANTECH gelieferten Norm
texte eine große Ähnlichkeit mit den zur Zeit der 
Lieferung bereits von zirka 60 Kalkulanten der 
Firma SIEMENS für ihre Kalkulationsbereiche ver-

wendeten systematischen und standardisierten Tex
ten aufweisen. Die angeblichen Plantechtexte, zu 
deren Anfertigung ein Mittelschultechniker oder 
ein erfahrener Kalkulant ohne weiter~ in der Lage 
ist, entsprachen nicht dem Wert der an die Firma 
PLANTECH geleisteten Zahlungen und waren 
lediglich durch Angabe der ÖNORMEN und der 
ÖVE-NORMEN genauer spezifiziert als die sonst 
bei der Firma SIEMENS verwendeten Texte, 
obwohl gerade die Angabe der ÖNORMEN der 
angeblich postulierten internationalen Verwendbar
keit der Texte widersprach. Weiters steht hiezu 
fest, daß die ersten angeblich aus Liechtenstein 
stammenden Texte (zirka 20 S.) im Zusammenhang 
mit angeschafften Automaten unverwendbar waren. 

Auch die von der Firma SIEMENS vorgelegten, 
angeblich von der Firma GEPROMA gelieferten, 
bisher nicht verwendeten Ausarbeitungen für Stra
ßen- und Sportplatzbeleuchtungen, erreichten, wie 
das vorzitierte Gutachten beweist, bei weitem ·nicht 
den Wert der an die Firma GEPROMA in diesem 
Zusammenhang geleisteten Zahlungen. 

Bezüglich der Projektunterlagen für einen Bau 
eines Flugplatzes in Irak fehlen teilweise die techni
schen Unterlagen und zur Gänze Postunterlagen 
für die Versendung von Ausarbeitungen in den Irak 
obwohl bei der Firma SIEMENS entsprechende 
Postaufzeichnungen geführt werden. Im übrigen 
konnte im Postverzeichnis der Firma SIEMENS 
auch kein Paketverkehr mit der Firma GEPROMA 
festgestellt werden. Schließlich geht aus dem Gut
achten des Sachverständigen Eisenreich vom 
9. Oktober 1980 hervor, daß die, von der Firma 
SIEMENS vorgelegten und nach den Behauptun
gen der in Frage kommenden Firmenverantwortli
chen von der Firma GEPROMA gelieferten Ausar
beitungen für Beleuchtungen vollkommen mit den 
vom Sachverständigen eingesehenen· Original unter
lagen ident sind, die nach Mitteilung des Leiters der 
Abteilung Technik-Beleuchtung im Werk der 
Firma SIEMENS Traunreuth auf Grund von im 
Werk Traunreuth ermittelten Lichtverteilerkurven 
bei einer Schwesterfirma der Firma SIEMENS 
erstellt wurden. Die vorliegenden Unterlagen sind 
daher zweifelsfrei und zur Gänze von einer Schwe
sternfirma der Firma SIEMENS hergestellt wor
den. Schließlich gab einer der genannten Verant
wortlichen der Firma SIEMENS, nämlich Ing. Ouo 
Schweitzer zu, daß die vorliegenden Unterlagen 
(Normtexte und technische Unterlagen) zum Teil 
erst nachträglich im Jahr 1979 zum Zwecke, der 
Täuschung von Prüfungsorganen angefertigt wur
den. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, 
daß sich die Ablichtung einer Aktennotiz der Firma 
SIEMENS vom 7. Mai 1979 über eine Besprechung 
von Firmenverantwortlichen mit Finanzbeamten 
unter den bei der Firma PLANTECH und 
GEPROMA in Liechtenstein sichergestellten 
Unterlagen fand. Sie enthält in gedrängter Form 
die später lin Zuge der gegenständlichen Untersu
chung gegebene Darstellung hinsichtlich der angeb-
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lichen Lieferung von Normtexten durch die Firma 
PLANTECH. 

Aus dem vorliegenden Ermittlungsergebnis geht 
somit hervor, daß Dipl.-Ing. Winter mit den Ver
antwortlichen der Firma SIEMENS Provisionszah
lungen, die an seine liechtensteinsche Firma zu lei
sten sind, vereinbart hat. 

Fest steht auch, daß Dipl.-Ing. Winter in den 
Jahren 1976 bis 1980 an Ing. Otto Schweitzer Zah
lungen in der Höqe von etwa 2 000 000 S geleistet 
hat; Belege die den Zweck dieser Zahlungen erge
ben, liegen nicht vor. Für die Verwendung dieser 
Gelder konnte kein Nachweis erbracht werden. 
Derzeit steht nicht fest, ob die gemeinsam mit Ing. 
Schweitzer für die Überweisungen nach Liechten
stein mitverantwortlichen weiteren Firmenvertreter 
vom Rückfluß an Ing. Schweitzer wußten; weiters 
ist bislang nicht bekannt, ob an diesen Personen
kreis Geldrückflüsse aus Liechtenstein stattfanden. 
Lediglich in einem weiteren Fall steht auf Grund 
der Untersuchungsergebnisse fest, daß Dipl.-Ing. 
Winter im Jahre 1978 an einen mit den Transaktio
nen zwischen der Firma SIEMENS und der Firma 
GEPROMA befaßten Verantwortlichen der Firma 
SIEMENS einen Betrag von 100 000 S mittels 
Scheck bezahlte. 

VIII 
Weitere Fälle von Leistung unerlaubter Provisio

nen sowie einer sogenannten Schwarzgeldbeschaf
fung wurden im Zusammenhang mit der Firma 
KNOBLICH bzw. deren Geschäftsführer Sefcsik 
auf der einen Seite, Ing. Schweitzer und Dipl.-Ing. 
Winter auf der anderen Seite, erhoben. Die Firma 
KNOBLICH unterhielt seit Jahren intensive 
Geschäftsbeziehungen zur Firma SIEMENS und 
erhielt von. dieser zahlreiche Aufträge zur Liefe
rung von Leuchten. Ebenso erhielt die Firma 
KNOBLICH Aufträge von der ARGE-AKH sowie 
Sub auf träge von der Firma SIEMENS die den 
Neubau des Allgemeinen K,rankenhauses betrafen. 
Aus der sichergestellten Geschäftskorrespondenz 
der Firma.KNOBLICH vertreten durch deren 
Geschäftsführer Sefcsik ist zu entnehmen, daß di.ese 
fingierte Bestellschreiben an die Firma PLAN
TECH richtete und um Ausarbeitung von Angebo
teh ersuchte. Dem entsprechend legte die Firma 
PLANTECH jeweils projektbezogene Rechnungen 
an die Firma KNOBLICH und zwar am 6. Juli 
1972 über 23500·sfr, am 18. Oktober 1972 über 
5 300 sfr, am 26. Jänner 1973 über 47000 sfr, am 
13. August 1973 Über 28 000 sfr und am 
27. Dezember 1973 über 18000 sfr. Nach Einlan
gen der Rechnungen bei der Firma KNOBLICH 
verfügte deren Geschäftsführer Sefcsik die Bezah
lung dieser. fingierten Honorarnoten vom Konto 
der Firma KNOBLICH. Die genannten Geldbe
träge wurden hierauf auf das Konto der Firma 
PLANTECH in Liechtenstein überwiesen. Dipl.-

Ing. Winter hob in der Folge jeweils um 20% ver
minderte Beträge vom Konto der Firma PLAN
TECH ab (diese 20% verblieben ihm als "Hono
rar") brachte sie nach Wien und übergab sie über 
einen Mittelsmann an Sefcsik. Dieser verwendete 
die ihm zugekommenen Geldbeti'äge für seine eige
nen Zwecke. 

IX 
1. Im Zuge der Errichtung des neuen AKH 

bekam 4ie Firma SIEMENS AG den Zuschlag für. 
die Elektroinstallation mit einem Auftragsvolumen 
von zirka 1,3 Mrd S. Zugleich wurde sie verpflich
tet, einen Teil des Auftrages an dritte Firmen wei
terzugeben. Die Entscheidung bezüglich dieser 
Weitergaben war vom zuständigen Verantwortli
chen der Firma SIEMENS AG, Ing. Ott~ Schweit
zer, zu treffen. Einen bedeutenden Teil dieser Sub
beauftragungen erhielt die Firma ÖSTERREICHI
SCHE AEG-TELEFUNKEN GES.M.B.H. wobei 
es im Zusammenhang mit dieser Subbeauftragung 
ebenfalls zur Leistung von Schmiergeldzahlungen 
und zwar unter Zuhilfenahme einer weiteren Brief
kastenfirma kam. Nachstehend' sei die Art und 
Weise dieser Schmier- bzw. Schwarzgeldbeschaf
fung und die Motive hiezu skizziert: 

Im Bestreben der Ausweitung des Auftragsvolu
mens hatte ein Vorstandsdirektor einer österreichi
schen Firma (diese scheint als Auftragnehmerin 
beim AKH-Bau nicht auf) zusammen mit einer 
Gruppe deutscher Industrieller sowie Rechtsanwäl
ten aus Vorarlberg und Liechtenstein die Firma 
"INTERNATIONAL PULP AND PAPER INGE
NERING ESTABLISHMENT" und zwar all'ein 
zum Zweck der Schwarzgeldbeschaffung gegrün
det. Dem verantwortlichen Geschäftsführer der 
Firma AEG war auf Grund Mitteilung des genann
ten Vorstanddirektors, den er persönlich kannte, 
sowohl der Bestand dieser 'Briefkastenfirma . als 
auch der Grund, warum diese gegründet worden 
war, bekannt. Seitens der Firmenleitung war ihm 
(Verantwortlicher der Firma AEG) das Ziel 
gesteckt worden, die Geschäfte insbesondere aus 

• dem Bereich der. Installationstechnik auszuweiten. 
Dies nicht nur um gegenüber der (ausländischen) 
Konzernleitung besondere Erfolge auszuweisen, 
sondern auch deswegen, da der Jahresumsatz 
sowohl Grundlage für die Berechnung der jährli
chen Gratifikationen als auch für die von der Firma 
freiwillig bezahlte Zusatzpension war. Eine solche 
Umsatzausweitung sollte durch Bezahlung von 
Schmiergeldern erreicht werden. Dies war der 
Konzernleitung bekannt das derartige Provisions
zahlungen bei Erstellung des Budgets als Kalkula
tionsfaktor berücksichtigt wurden. Da jedoch 
Schmiergeldzahlungen im Budget der Firma gegen
über dem Konzern nicht vorgesehen waren und 
weiters wohl auch zur Verschleierung gegenüber 
den österreichischen Steuerbehörden ging man im 
Zusammenwirken mit der kaufmännischen Leitung 
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des Unternehmens daran, derartige Gelder über 
Scheinbestellungen und Scheinrechnungen zu 
beschaffen. Derartige ("projektbezogene") Schein
aufträge lauteten etwa: Untersuchung der prozeß
technischen Voraussetzungen für rechengesteuerte 
Papiermaschinen. Die Abwicklung dieser Aufträge 
mit der liechtensteinischen Briefkastenfirma und 
der damit verbundenen Geldbeschaffung ging nun 
so vonstatten, daß die Firma AEG an die liechten
steinische Firma Schreiben sandte, in welchen sie 
die Firma PULP AND PAPER projektbezogen mit 
einer Planungsleistung bzw. Untersuchung beauf
tragte. Anschließend legte diese eine bezügliche 
Rechnung worauf der Rechnungsbetrag von der 
Firma AEG auf das Konto der Firma PULP AND 

. PAPER überwiesen wurde. Nach Einlangen der 
Geldbeträge in Liechtenstein wurden diese von Fir
menverantwortlichen der Firma AEG bzw. deren 
Gewährsle~ten in Barem vom Ausland abgeholt 
und nach Osterreich verbracht. 

Um die Schwarz- bzw. Schmiergeldbeschaffung 
besser in der Hand zu haben ging schließlich die 
Firma AEG daran, selbst eine derartige Briefkasten
firma nämlich die Firma PFG. ESTABLISHMENT 
PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR GEBÄUDE
TECHNIK einzurichten. Die Geldbeschaffung 
über diese Firma spielte sich in der gleichen oben 
dargestellten Weise ab: vorerst wurde eine Schein
besteIlung an die Firma PFG' gerichtet, anschlie
ßend von dieser Rechnung erstellt und hierauf sei
tens der Firma AEG die betreffenden Geldbeträge 
nach Liechtenstein überwiesen. Von dort wurden 
hierauf die Geldsummen von Gewährsleuten der 
Firma AEG welche sich 20% der Überweisungs
summe als "Honorar" .einbehielten, ohne Deklarie
rung nach Österreich verbracht und hier jenen Ver
antwortlichen dritten Firmen, welche die Firma 
AEG mit Aufträgen bedacht hatten, als Schmiergel
der ausbezahlt. 

Im Zuge des Bemühens des Verantwortlichen 
der Firma AEG, Dr. Fürnsinn, den Umsatz der 
Firma auszuweiten, trat er an Ing. Schweitzer (Fa. 
SIEMENS) mit dem Erfolg heran, daß die Firma 
SIEMENS 1975 der Firma AEG einen Sub auftrag 
in Höhe von 45 Mio S zusicherte. 

Dr. Fürnsinn wollte jedoch einen höheren Sub
auftrag erreichen und befaßte mit dieser Frage 
einen weiteren Firmenverantwortlichen, nämlich 
Ing. Haslauer. ' 

Ing. Haslauer war im Zuge seiner Tätigkeit bei 
der Firma AEG mit Carl Sefcsik bekannt gewor
den, der seit 1972 Gesellschafter der Firma KNOB
LICH-LICHT Ges. m. b. H. war und auch 'die 
Funktion eines Geschäftsführers inne hatte (siehe 
VIII). Carl Sefcsik seinerseits war wieder auf 
Grund dieser Tätigkeit mit Ing. Otto Schweitzer 
verbunden, zum al zwischen der Firma SIEMENS 
AG und der Firma KNOBLICH-LICHT Ges. m. b. 
H. rege geschäftliche Beziehungep herrschten, 
wobei die Firma KNOBLICH zahlreiche Sub auf-

träge von der Firma SIEMENS erhielt (siehe VIII). 
Ing. Haslauer, der von diesen geschäftlichen und 
auch persönlichen Kontakten wußte, trug im Jahre 
1976 Carl Sefcsik das Problem, nämlich einen wei
teren Sub auftrag beim AKH von der Firma SIE
MENS AG zu erreichen, vor. Sefcsik erklärte. sich 
bereit bei Ing. Otto Schweitzer zu intervenieren, 
verlangte jedoch die Zusage einer 5%igen Provision 
für den Fall, daß seine Intervention Erfolg habe. Er 
trat nun an Ing. Schweitzer mit seinem Anliegen 
heran, sicherte ihm die Zuzählung eines Teiles der 
Provision zu, worauf die Firma SIEMENS AG am 
21. Dezember 1976 in eineI1l Schreiben (gezeichnet 
von Dkfm. Ernst Swoboda und Ing. Johann Mück) 
der Firma AEG tatsächlich einen weiteren Subauf
trag in der Höhe von 100 Mio S zusagte. Schon vor 
dieser schriftlichen Absichtserklärung teilte jedoch 
Carl Sefcsik Ing. Haslauer den Erfolg seiner Bemü
hungen mit, worauf bereits, um die fällige Provision 
an Sefcsik sicherzustellen, am 12. April 1976 ein 
Scheinauftrag an die Firma PFG über 5 230 000 S . 
gerichtet wurde. Um dieses Geld flüssig zu machen, 
ersuchte Dr. Fürnsinn bei der Firma SIEMENS um 
eine Anzahlung, die jedoch abgelehnt wurde. Dar
aufhin erklärte sich Carl Sefcsik namens der Firma 
KNOBLICH-LICHT Ges. m. b. H. bereit, von 
jener Anzahlung, die seine Firma von der Firma 
SIEMENS für einen Sub auf trag erhalten hat, einen 
Teilbetrag namens der Firma SIEMENS nämlich 
5,5 Mio S an die ÖSTERREICHISCHE AEG
TELEFUNKEN GES.M.B.H. zur Überweisung zu 
bringen. Um diese Geldtransaktion nach außen hin 
zu decken und ihren wahren Sinn zu verschleiern, 
erstellte die Firma AEG über die genannte Summe 
Scheinrechnungen an die Firma KNOBLICH
LICHT Ges. m. b. H. Carl Sefcsik überwies darauf
hin vom Konto der Firma KNOBLICH-LICHT 
Ges. m. b. H. 5,5 Mio S an die Firma AEG. Zur 
Sicherung dieser Anzahlung übernahm ein Wiener 
Bankinstitut namens der AEG die Bankhaftung 
gegenüber der Firma KNOBLICH-LICHT Ge,s. m. 
b. H. Diese Bankhaftung war vorerst mit Ende 
1977 limitiert, wurde aber in der Folge laufend ver
längert und erlosch schließlich am 25. April 1980, 
nachdem die Fi~ma KNOBLICH ua. vertreten 
durch Carl Sefcsik ihr Einverständnis dazu erklärt 
hatte, zumal am 11. Feber 1980 die Firma SIE
MENS AG ihren beabsichtigten Sub auftrag über 
insgesamt 145 Mio S durch eine Rahmenbestellung 
über 100 Mio S bekräftigte. Nach Einlangen des 
Geldes von der Firma KNOBLICH-LICHT wur
den davon 5 230 000 S auf das Konto der Firma 
PFG überwiesen. Hierauf fuhren Dr. Fürnsinn und 
Ing. Haslauer nach Vaduz, hoben den einbezahlten 
Betrag wieder ab und brachten ihn nach Wien, wo 
er Carl Sefcsik als Provisionszahlung übergeben 
wurde. Dies in Kenntnis des Umstandes, daß Carl 
Sefcsik das Geld für sich behalten oder an Dritte 
weitergeben würde, aber nicht der Firma KNOB
LICH-LICHT Ges. m. b. H. zurückfließen lassen 
würde. Carl Sefcsik gab von diesem Geldbetrag 
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800000 San Ing. Otto Schweitzer und mindestens 
50 000 S an Ing. Horst Georg Haslauer. Den Rest
betrag legte er auf ein Sparbuch, welches er schließ
lich zur besicherung eines Kredites für die Errich
tung einer Frühstückspension verwendete. Zwi
schen 1977 und Anfang 1980 erbrachte die Firma 
KNOBLICH-LICHT Ges. m. b. H. an die Firma 
AEG mehrfache Leistungen und wurde schließlich 
mit Schreiben vom 25. April 1980 die Firma AEG 
ersucht, die Anzahlung von 5,5 Mio S gegen die 
offenen Rechnungen zu buchen. 

2l Dit: Briefkastenfirma PFG machte sich der 
Geschäftsführer der Firma KNOBLICH.-LICHT? 
Sefcsik, für weitere Fälle von Schmier- und 
Schwarzg~ldbeschaffung zunutze: Er wußte um die 
übliche Vorgangsweise sich über diese Firma 
Schwarzgeld beschaffen zu können und veranlaßte 
die betreff~nden Verantwortlichen der Firma AEG 
mit denen er geschäftlichen Kontakt (siehe VIII 
oben) hatte, daß sie von der Firma PFG im Jänner 
und Mai 1976 je eine fingierte Honorarnote über 
300 000 S an die Firma KNOBLICH legen ließen 
und überwies nach Erhalt der Rechnungen jeweils 
den Rechnungsbetrag auf das Konto der Firma 
PFG. In der Folge bekam er einen jeweils um 20% 
verminderten Betrag von den über das Konto der 
Briefkastenfirma Verfügungsberechtigten ausbe
zahlt und verwendete das Geld für nicht im Inter
esse der Firma KNOBLICH gelegene Zwecke. ' 

3. Im Zuge der Erhebungen wurden weitere Fälle 
von Schmiergeldzahlungen bekannt: So etwa kas
sierte CarlSefcsik dafür, daß er sich bei der Firma 
SIEMENS

1 

für eine Subbeauftragung der Firma A. 
in der Größenordnung von 20 Mio S' verwendete 
und die Firma A. tatsächlich einen derartigen Auf
trag erhielt, vom Geschäftsführer der Firma A. 
IMio S. ' 

In weiteren Fällen konnten die Schmiergeldernp
fänger allerdings bislang nicht ausgeforscht wer
den: Die Auswertung ua. der Geschäftsbücher der 
Firma KNOBLICH ergab, daß Carl Sefcsik als ver-
antwortlicher Geschäftsführer der Firma KNOB
LICH 1975 bis 1978 Provisionen (Schmiergelder) 
an solche Personen flüssig machte, die der Firma 
KNOBLIOH Aufträge zukommen ließen. In der 
Buchhaltung der Firma KNOBLICH sind sqlche 
Aufwendungen als unbekannte Provisionen ausge
wiesen: Für das Jahr 1975 scheinen mehr als 1 Mio 
S, für 1976'3,3 Mio S, für 1977 etwa 4,5 Mio Sund 
für 1978 80000 S auf. Von diesen Geldbeträgen 
hat der Geschäftsführer der Firma KNOBLICH 
mindestens 4,5 Mio S an entscheidungsbefugte 
Organe verschiedener Großfirmen, deren Namen 

,er nicht nennen will, für die Vergabe von Aufträgen 
an die Firma KNOBLICH als Schmiergelder 
bezahlt. 

X 

Weitere Fälle von Schmiergeldzahlungen im 
Zusammenhang mit dem Bau des neuen AKH wur-

den im Fall der Firma SCHRACK, einem österrei
chischen Großbetrieb auf dem Elektrosektor, 
bekannt. 

1. Die Firma SCHRACK litt in den Jahren 1977 
und 1978 unter Auftragsmangel. Der V orstandsdi
rektor dieser Firma bemühte sich im Jahre 1977 um 
den Auftrag für die Errichtung der Lichtrufanlage 
des Neubaues des AKH und erfuhr, daß die Ver- , 
gabe dieses Auftrages über eine ausländische Firma 
schon feststehen sollte, Er versuchte daraufhin bei 
Dipl.-Ing. Winter eine Auftragserteilurig zugunsten 
der Firma SCHRACK herbeizuführen. Dipl.
Ing. Winter zeigte sich zunächst ablehnend und 
verwies darauf, daß die Firma SCHRACK zu teuer 
und ihr System nicht geeignet wäre. Zur selben Zeit 
wurde auch das für den Neubau des AKH zu 
installierende BrandrneIdesystem ausgeschrieben. 
Die Firma SCHRACK war unter den Bewerbern, 
erhielt jedoch den Auftrag nicht, obwohl sie zu 
bedeutenden Preisnachlässen bereit war. Der Auf
trag wurde vielmehr an die Firma SIEMENS verge
ben. Seitens der Firma SCHRACK wurde hierauf 
abermals mit Dipl.-Ing. Winter wegen einer Auf
tragserteilung für die Errichtung der Lichtrufanlage 
Kontakt aufgenommen. Dipl.-Ing. Winter erklärte 
nunmehr, daß die vorgenannte ausländische Firma, 
für die die Firma SIEMENS die Generalvertretung 
übernommen hätte, bereits Vorleistungen erbracht 
hätte. Über ',eine Auftragserteilung an" die, Firma 
SCHRACK könne nur gesprochen werden, wenn 
diese bereit wäre, die Spesen dieser ausländischen 
Firma in der Höhe von 200 000,':"" S abzudecken. 
Der Vorsitzende df~s Vorstandes der Firma 
SCHRACK sowie der Vorstandsdirektor, die wuß
ten, daß es sich in Wahrheit um eine Schmiergeld
foderung des für die Vergabe fachlich zuständigen 
Vorstandsdirektors der AKPE Dipl.-Ing. Winter 
handelte, waren mit diesem Angebot einverstanden 
und übergab der Vorstandsdirektor der Firma 
SCHRACK im Zusammenhang mit dem Auftrag 
der AKPE vom 7. September 1977 über die Errich
tung der Lichtrufanlage den Betrag von 
200 000;- S an Dipl.-Ing. Winter in bar. Das Auf
tragsvolumen betrug zirka 16 Mio S. In der Folge 
wurden der Firma SCHRACK Zusatzaufträge in 
der Höhe von 7 Mio S erteilt. Der Schmiergeldbe-

. trag wurde bei der Firma SCHRACK als "Stille 
Provision" gebucht. Dipl.-Ing. Winter verwendete 
die ihm übergebene Summe für eigene Zwecke. 

2. Im Frühjahr 1978 trat Dipl.-Ing. Winter von 
sich aus an den vorgenannten Direktor der Firma 

, SCHRACK heran und teilte ihm mit, daß er der 
Firma SCHRACK Subaufträge der Firma SIE
MENS AG 'im Rahmen der Errichtung des Neu
baues des AKH verschaffen könne. Es müßten 
jedoch für bereits erfolgte Projektierungen an eine 
Planungsfirma 3% de,s Subauftragswertes bezahlt 
werden. Dipl.-Ing. Winter legte Wert darauf, daß 
der gegenständliche Sub auftrag im Zusammenhang 
mit der Bezahlung der "Provision" in keiner Unter
lage aufscheinen sollte. Man einigte sich darauf, 
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daß die Firma SCHRACK von einer liechtensteini
schen Planungsfirma eine Honorarnote erhalten 
sollte, die sich auf Planungsarbeiten für verschie
dene andere Projekte ~eziehen sollte, da die Firma 
SCHRACK damals im Rahmen dieser Projekte 
beschäftigt war. 

In der Folge, nämlich am 6. Juni 1978 erhält die 
Firma SCHRACK von der Firma SIEMENS eine 
von Verantwortlichen dieser letzteren Firma unter
zeichnete Bestellabsichtserklärung bezüglich stark
stromtechnischer Anlagen für den Kern des Neu
baues des Allgemeinen Krankehhauses im Umfang 
von 50 Mio S. Aufgrund einer Honorarnote der 
Firma GEPROMA (welche, wie dargelegt, Dipl.
Ing. Winter gehörte) vom 6. Juli 1978 auf der nach 
der getroffenen Vereinbarung die erwähnten öster
reichischen Großprojekte sowie diverse Leistungen 
angeführt waren, die in Wahrheit niemals erbracht 
worden sind, überwies die Firma SCHRACK am 
18. Juli 1978 den Betrag von 200 000,- sfr an die 
Firma GEPROMA. Daraufhin wurde von der 
Firma SIEMENS der Auftrag im Gesamtumfang 
von 50 Mio S an die Firma SCHRACK tatsächlich 
erteilt. 

3. In der Folge rief Dipl.-Ing. Winter den inzwi
schen aus der Firma SCHRACK ausgeschiedenen 
vorerwähnten Verantwortlichen dieser Firma 
zwecks Vermittlung weiterer Geschäfte an. Dipl.
Ing. Winter bot die Erhöhung des Subauftrages der 
Firma SIEMENS an die Firma SCHRACK auf 
100 Mio S an und verlangte dafür eine Provision in 
der Höhe von 3% des Erhöhungsbeitrages. Dipl.
Ing. Winter übergab bei dieser Gelegenheit von sich 
aus an den ehemaligen Vorstands direktor einen 
Scheck über 340 000,- S, und zwar als Belohnung 
für dessen Bemühungen im Zusammenhang mit der 
Zahlung von 200 000,- sfr an die Firma 
GEPROMA, und versprach ihm eine weitere 
Belohnung in der Höhe von 25% der Provision für 
den Fall, daß er das von ihm vorgeschlagene 
Geschäft bei der Firma SCHRACK durchsetzen 
könne. Nachdem der Firmenverantwortlicheder 
Firma SCHRACK mit dem ihm überbrachten Vor
schlag einverstanden war, wurde dies Dipl.
Ing. Winter mitgeteilt und erhielt die Firma 
SCHRACK tatsächlich mittels schriftlichen Auftra
ges vom 5. Feber 1979 (gezeichnet von den mit 
Dipl.-Ing. Winter jahrelang in Verbindung stehen
den Verantwortlichen der Firma SIEMENS, 
Dkfm. S. und Ing. Schweitzer) eine Ausdehnung 
des Lieferauftrages· auf den Umfang von 
100 Mio S. Dipl.-Ing. Winter erhielt für seine Ver
wendung in einem Kuvert 1,5 Mio S. Von diesem 
Betrag gab Dipl.-Ing. Winter 250000,- S an den 
vorgenannten ehemaligen Vorstandsdirektor der 
Firma SCHRACK, der das Geschäft angebahnt 
hatte, weiter. Über die Geldübergabe wurden kei
nerlei Belege ausgestellt. 

XI 

1. Zu den in den obigen Abschnitten an Hand 
. von sichergestelltem Beweismaterial dargelegten 

Ermittlungsergebnissen wurden vor dem. Untersu
chungsausschuß ua. nachgenannte Zeugen vernom
men, wobei im folgenden die Bezug habenden Aus
sagenteile auszugsweise wiedergegeben werden: 

Dipl.-Ing. Adolf Winter verweigerte sowohl 
anläßlich seiner Vernehmung durch die Sicherheits
behörden bzw. die Untersuchungsrichterin als auch 
vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus
schuß jegliche zielführende Angaben im Zusam
menhang mit dem gegenständlichen Untersu
chungsauftrag. 

Der Zeuge Carl Sefcsik bestätigte im wesentli
chen vor dem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß seine im Zuge des Strafverfahrens 
gewählte Verantwortung, wonach er nicht bereit 
sei, die Empfänger von insgesamt mindestens 
4 500 000,- S an unbenannten Provisionen, die er 
für die Vergabe von Aufträgen an die Firma 
KNOBLICH-LICHT als Schmiergelder bezahlt 
habe, zu nennen. Er bestätigte ferner,ldaß Gelder 
der Firma KNOBLICH-LICHT über die Winter
Firma PLANTECH geflossen seien und keinerlei 
Aktivitäten entwickelt zu haben, um die Eigentü
mer der genannten Firma zu erfahren. Er führte in 
diesem Zusammenhang (S. 1876) wörtlich aus: "Ich 
habe mir eines angewöhnt, in dieser Branche: nicht 
zu fragen und nicht irgend etwas nachzuforschen. 
Wenn ich einen Auftrag gehabt habe, war das für 
mich erledigt. Da habe ich eigentlich keinerlei 
Gespräche mit Schweitzer darüber geführt. Und 
mich hat es etwas verwundert damals, wie er mit 
Winter gekommen ist und mir die Beträge gebracht 
hat." ' 

Zu den unbenannten Provisionsempfängern 
befragt, sagte Sefcsik in der 30. Sitzung des Unter
suchungsauschusses aus, er sei nicht bereit, deren 
Namen zu nennen: "Es ist kein Beamter dabei, es 
sind reine Privatbetriebe gewesen und Konzernbe
triebe." 

Ing. Otto Schweitzer entschlug sich vor dem par
lamentarischen Untersuchungsausschuß im Hin
blick auf das gegen ihn anhängige Strafverfahren 
der Aussage, legte aber später im Strafverfahren 
insofern ein Geständnis ab, als er schließlich zugab, 
daß die liecht~nsteinischen Firmen PLANTECH 
und GEPROMA nichts geliefert hätten und die bei 
der Firma SIEMENS befindlichen diesbezüglichen 
Unterlagen zum Teil - erst nachträglich im 
Jahre 1979 zum Zwecke der Täuschung der Prü
fungsorgane angefertigt worden seien. Schweitzer 
behauptete ferner, daß die nach Liechtenstein über
wiesenen Beträge zum Großteil an Ing. Mück und 
ihn zurückgeflossen seien. 

Ing. Erich Zelniczek iegte dem parlamentari
schen Untersuchungsausschuß dar, daß er bereits 
vor Erlangung des ersten Auftrages beim AKH für 
die Firma ITT Austria mit Winter Besprechungen 
geführt habe, anläßlich derer ihm Winter die" Firma 
PLANTECH als jenes Unternehmen genannt habe, 
welches die Vergabe von Aufträgen bewirken 
könnte. Mit Ausnahme des ersten der Firma ITI 

o 
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Austria erteilten AKH-Auftrages sei ihm klar gewe-
, sen, daß ·den Geldleistungen der Firma Irr keine 
Gegenleistungen der Firmen PLANTECH und spä
ter GEPROMA gegenüberstanden. Auf die Frage, 
welche einflußreichen Leute er hinter den genann
ten Firmen vermutet habe, führte Ing. Zelniczek 
aus: "Ich habe überhaupt niemanden gemeint, son
dern der Herr Winter hat eben diesen Eindruck 
vermittelt, daß hier etwas Einflußreiches dahinter
steckt und wir damit rechnen können, daß alles 
glatt geht". 

Auch der Generaldirektor der Firma Irr Austria 
Dipl.-Ing. Edmund Hainisch gab die Überweisung 
von Schmiergeldzahlungen an die liechtensteini
sehen Firmen PLANTECH und GEPROMA 
ebenso wie die Tatsache, von Ing. Erich Zelniczek 
über die Ursachen für die Erlangung von Aufträgen 
beim Neubau des AKH informiert worden zu sein, 
zu und 'bestätigte vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß den Erhalt eines Offertes 
der Firma PLANTECH, wonach die Firma in der 
Lage sei, ITT Austria "bei der Ausarbeitung der 
Offerte für diese oder jene Vorhaben entsprechend 
unterstützend behilflich zu sein und dafür eine Pro
vision in der Höhe von dem und dem in Anspruch 
'zu nehmen" (S. 371 bis 1205, 1206). Er habe ver
mutet, daß sich hinter der PLANTECH Corpora
ti on eine Expertengruppe versteckte, die mit dem 
Bauherrn (gemeint offenbar AKPE) in irgendeiner 
Weise zu tun hätte (S. 372 bis 1308). 

Der ehemalige Generaldirektor der Firma ITT 
Austria, II!g. Fritz Mayer bestritt energisch von den 
Schmiergeldüberweisungen an die Firma PLAN
TECH und GEPROMA Kenntnis gehabt zu 
haben. Er Wurde zunächst vom Zeugen Ing. Zelnic
zek in dieser Richtung be-, später entlastet und 
führte zu diesem Thema vor dem parlamentari
schen Untersuchungsausschuß in dessen 10. Sit
zung wörtlich aus: "Begonnen hat ja die 
Geschichte, wie sie selber gesagt haben, sehr früh
zeitig und sehr harmlos, nämlich in der Form, daß 
von diesen Fi~men an die Firma Anbote gemacht 
wurden, daß man diese Anbote, wie es scheint, 
geprüft hai und zunächst gesagt hat, also gut, dann 
gebt uns diese Beratung oder Information, und man 
·hat damit diesen, wie ich verstehe, ersten, Vertrag 
abgeschlossen, der· da in der Größenordnung von 
1 Komma irgendwas, 2% oder so etwas ähnliches, 
gelegen hat. 

'D;tbei hat sich kein Mensch etwas gedacht, und 
weil sich keiner etwas gedacht hat dabei - nämlich 
Böses gedacht hat dabei -, hat man es mir auch 
gar nicht erzählt. Dann hat man - sie müssen das 
ja 'zurückdenken; ich weiß gar nicht mehr genau, 
wann diese erste Zahlung überhaupt erfolgt ist, das 
werden sie aber sicher in den Unterlagen haben -
das wahrscheinlich irgendwo zur Kenntnis genom
men, hat, damals schon den Zusammenhang 
gewußt, hat nicht gewußt, wie man sich verhalten 
soll usw. und hat gesagt: Also gut, erledigen wir die 
Angelegenheit, und damit ist sie fort, ohne den 

Alten damit lang zu mobilisieren. Passiert ist pas
siert." "Gemma", sowie ,,Als ich die Geschichte 
erlahren habe - also Ende Juni (gemeint 1980), 
ich weiß nicht, wann das war -, bin ich in die 
Firma gestürzt und habe gesagt: Sagt's einmal, was 
ist denn los? Worauf meine Leute mir wirklich rüh
rend sagten, wir sind grad dabei, die Unterlagen zu 
suchen, 'nämlich das, wofür wir bezahlt haben. Also 
die Leute aus der Kontrollabteilung haben angefan
gen zu suchen. Sage ich, na also schön, gut, sagt 
mir, wenn ihr es habt. Und dann ist herausgekom
men, daß nichts da war." 

Der kaufmännische Direktor der Firma Irr Au
stria, Dr. Gustav Rose war in dieser Eigenschaft mit 
den Überweisungen an die Firmen PLANTECH 
und GEPROMA befaßt und deponierte, zu den 
Leistungen dieser Unternehmen befragt, in der 
29. Sitzung des Untersuchungsausschusses (1847): 
"Das kann ich ihnen nicht sagen, welche leistun
gen erbracht wurden, weil ich nicht überprüft habe, 
welche Leistungen erbracht wurden. 

... Es gab Leistungsübereinkommen, Korrespon
denzen, wo gewisse Beträge vom Auftragsvolumen 
für Koordinierungen, Auftragsabwicklungen usw. 
zu bezahlen sind. Aber ich habe nicht überprüft, 
welche Leistungen wir bekommen haben." 

Die Frage wer das dann überprüft habe, beant
wortete der Zeuge dahingehend, daß er dies nicht 
sagen könne. 

Die Zeugen Dkfm. Ernst Swoboda ,und Heinz 
Philipp, beide Angehörige der Firma SIE
MENS AG Österreich, behaupteten im gerichtli
chen Verfahren, daß den Leistungen der Firma 
SIEMENS AG Österreich ordnungsgemäße 
Gegenleistungen der Firmen PLANTECH und 
GEPROMA gegenübergestanden seien, entschlu
gen sich jedoch vor dem Untersuchungsausschuß 
im Hinblick auf das gegen sie anhängige Strafver
fahren gemäß § 153 StPO der Aussage im Zusam
menhang mit dem Untersuchungs auf trag. Ing. 
Johann Mück bestreitet, an der Überweisung von 
Schmiergeldzahlungen der Firma SIEMENS AG 
Österreich an die Firmen PLANTECH und 
GEPROMA mitgewirkt zu haben und führte vor 
dem Untersuchungs ausschuß am 10. Oktober 1980 
zur Preiswürdigkeit der angeblichen Gegenleistun
gen von PLANTECH und GEPROMA aus, SIE
MENS habe eine Wirtschaftlichkeitsrechnung 
machen lassen und er wisse noch nichts Besseres. 
Diese Wirtschaftlichkeits berechnung habe seines 
Wissens Schweitzer mit Philipp gemacht, eine Ver
mutung, daß Schweitzer ein persönliches Interesse 
amZustandekommen der Verträge mit PLAN
TECH und GEPROMA gehabt' haben könnte, 
habe er zum damaligen Zeitpunkt nicht im leisesten 
erkennen können. Er gebe aber zu; heute eine Spur 
anders zu denken. Die Frage, wer hinter den Fir
men PLANTECH und GEPROMA stehe, habe er 
sich nie gestellt (S. 560 bis 1750). 

Wenn es Tatsache sei, daß die gelieferten Norm
texte keinen realen Wert darstellten, dann habe 
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Schweitzer, wenn er das geprüft habe, ihn betro- Zur Prax;is der Schmiergeldzahlungen führte 
gen, dann sei Schweitzer mit von der Partie. Er, Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn (S.2135) 'wörtlich aus: 
Mück, ;,fühle sich unschuldig bis dorthinaus". "Wir waren Anfänger auf dem Gebiet. Wir haben 

Ähnlich wie der ehemalige Generaldirektor der das im Laufe der Jahre lernen müssen. Wir sind 
F· a ITT At' I F't Mb' h d sicherlich - bitte, ich kann das schwer im einzel-lrm us na, ng. n z ayer, ga aue er 
Vorstandsvorsitzende der SIEMENSAG Öster- nen wirklich nachweisen - kanpp gewesen mit die-
reich; Dr. Walter Wolfsberger, in der 12. Sitzung sen Dingen." 
des Untersuchungsausschusses am 10. Oktober Der Generaldirektor der Firma E.SCHRACK, 
1980 zu Prot?koll, v~!1 den Vereinbarungen, die Elektronik AG gibt zu, Bargeldüberweisungen lI)it 
die SIEMENS AG Osterreich mit der Firma dem Zweck, AKH-Aufträge zu erhalten, an die 
PLANTECH getroffen habe, zunächst nichts Firma GEPROMA getätigt zu haben. 
gewußt und davon erst im Frühjahr 1979 durch die Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
in der Zeitschrift profil erfolgten Veröffentlichun- der Finita E. SCHRACK, Elektronik AG, Sven 

'gen erfahren zu haben. Zur Problematik der von Uwe Stengl, gab am 25. März 1981 vor dem Unter-
den Firmen PLANTECH und GEPROMA der suchungsausschuß an, von Zahlungen der Firma 
Firma SIEMENS AG Österreich gelieferten ,,Aus- SCHRACK an die Firma GEPROMA im Ausmaß 
arbeitungen" führte der Zeuge wörtlich aus: "Wir von rund 3 000 000,- S sei ihm heute viel bekannt, 
sind aber im Besitz dieser Unterlagen und müssen weil er viel gelesen und gehört habe. Zum Zeit-
feststellen, daß diese Normtexte der PLANTECH punkt, als diese Zahlungen geleistet worden seien, 
zum Teil unbrauchbar waren, daß die Unterlagen, habe er darüber nichts gewußt. Das gelte auch für 
die von GEPROMA geliefert worden sind, entwe- den Fall, wenn er Geld ausgezahlt habe. 
der überhaupt nicht eingesetzt wurden oder nicht 
benötigt wurden." Auch das als Zeuge vernommene Der am 31. März 1981 vernommene Zeuge 
Vorstandsmitglied der Firma SIEMENS, Dipl.- Ing. Camillo Knoblich, der Gründer der Firma 
Ing. Hans Vogl, führte vor dem Ausschuß aus, erst KNOBLICH-LICHT, gab vor dem Untersu-
auf Grund des im Jahre 1979 in der Zeitschrift pro- chungsausschuß an, während der Leitung des 
fil erschienenen Artikels von den Geschäften zwi- Unternehmens nie Schmiergelder bezahlt zu haben, 
sehen SIEMENS und den Firmen PLANTECH er kenne weder die Firma PLANTECH noch die 
und GEPROMA Kenntnis erlangt zu haben. Sei- Firma GEPROMA, "da habe sich der Herr Sefcsik 
tens der Firma SIEMENS sei damals' eine Revision' mit dem Prokuristen Geld gemacht, anders sehe er 
eingeleitet worden, um festzustellen, ob diese Auf- . das gar nicht". 
träge in Ordnung gewesen seien. 2. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergeb-

nisse steht fest, daß auf die Konten der Firma 
Zur . Überweisung eines Betrages von PLANTECH und GEPROMA von verschiedenen 

270000,- sfr durch SIEMENS auf ein Konto der beim AKH-Bau beschäftigten Firmen insgesamt 
Firma GEPROMA konkret gefragt, gab Dipl.- rund 3 Mio sfr, etwa 9 000 000,- Sund 
Ing Vogl (S. 1942) an: "Mein ganzer Bereich sind 340000,- DM überwiesen wurden. 
weit über 4 Mrd S. Also wenn ich mich um jeden 
einzelnen Fall kümmern müßte, da würde ich wahr- Dr. Bruno Güggi tätigte im Auftrag von Dipl.-
scheinlieh zu keiner vernünftigen Arbeit mehr kom- Ing. Winter teilweise Barabhebungen, teilweise ver
men. Man muß einmal die Dimension sehen, die fügte er Überweisungen auf die Konten der Firma 

GEPROMA bei der Leu BankAG in Zürich und das hat. Und etwas, was auf Grund der Delegation, 
die wir in unserer Firma haben, delegierbar ist, das auf das Konto des in Zürich ansässigen Patentan-
wird delegiert." waltes Dipl.-Ing. R. 

Insgesamt behob Dr. Güggi in der Zeit zwischen 
Der ehemalige Angehörige der Firma ÖSTER- 17. Dezember 1974 und 14. September 1979 

REICHISCHE AEG-TELEFUNKEN, Ing. Horst 816279,- sfr und zwischen 18. Juli 1975 und 
Georg Haslauer, gab den vorstehend zur Darstel- 17. September 19791742934,- S und übergab die 
lung gelangten Sachverhalt ebenso wie der ehema- Geldbeträge jeweils Dipl.-Ing. Winter. Auf die 
lige geschäftsführende Direktor dieses Unterneh- Konten der Firma GEPROMA bei der Leu. 
mens Dipl.-Ing. Dr. Günter Fürnsinn als richtig zu. Bank AG überwies Dr. Güggi im Auftrag' von 

Ing. Haslauer führte am 24. März 1981 vor dem Dipl.-Ing. Winter insgesamt 200105,- sfr, 
Untersuchungs ausschuß aus, daß die Firma AEG- 5810303,- Sund 340 000,- DM. Auf das Konto 
TELEFUNKEN auf Grund der Schmiergeldzah- des Patentanwaltes Dipl.~Ing. R. gelangten über 
lungen Einblick in Konkurrenzofferte erhalten Auftrag von Dipl.-Ing. Winter insgesamt 
habe und sich damit auf die Preise der Konkurrenz 145 190,- sfr und 463 062,- S zur Überweisung; 
habe einrichten können (S. 2116). Daß Dipl.-Ing. Winter über die Konten bei der Leu 

Ing. Haslauer bestätigte ebenso wie Dr. Fürn- Bank AG persönlich verfügungsberechtigt war, 
sinn, daß die Firma ÖSTERREICHISCHE AEG- ergibt sich aus den vorliegenden Unterlagen und 
TELEFUNKEN Provisionszahlungen an Carl Urkunden. Auch die Eröffnung der Bankkonten 
Sefcsik geleistet habe, um AKH-Aufträge.zu erhal- des Dipl.-Ing. Winter in Wi~n brachte eindeutige 
ten. Hinweise auf den 'ab 1972, also dem Jahr der Grün-

14 
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dung der Firma PLANTECH und des Beginns der 
Tätigkeit' des Dipl.-Ing. Winter in der Bauleitung 
des AKM, stetig steigenden Vermögenszuwachs. 
Die Eröffnung dieser Bankkonten ergab auch, daß 
Dipl.-Ing;. Winter rund 3 Mio S an bekanntgewor
dene Firmenverantwortliche weitergab und 
3,5 Mio S bisher unbekannte Empfänger erhielten. 

Im Zusammenhang mit Punkt 2) des Untersu
chungsauftrages konnte der Untersuchungsaus
schuß feststellen, daß insbesondere in Großunter
nehmen !' eine die Schmiergeldzahlung wirksam 
unterbindende Leistungs- und Rechnungskontrolle 
nicht durchgeführt wird, da die Mehrzahl der Fälle 
durch ein Zusammenspiel jeweils eines Angehöri
gen des technischen und kaufmännischen Bereiches 
vorgenommenen Malve;sationen durch interne 
Revision praktisch nicht aufgedeckt werden kön
nen. 

Nachg~nannte Personen wurden rechtskräftig in 
den Anklagestand versetzt: 

Dipl.-Ing. Adolf Winter wegen der Verbrechen 
des schweren und gewerbsmäßigen Betruges unter 
Ausnützung einer Amtsstellung, zum Teil als Betei
ligter, sowie der Untreue, zum Teil als Beteiligter, 
und wegen des Vergehens der verbotenen Interven
tion nach § 308 Abs. 1 StGB. 

earl Sefcsik wegen des Verbrechens der 
Untreue, zum Teil als Beteiligter, Ing.Ouo 
Schweitzer, Ing. Erich Zelniczek, Ing. Johann 
Mück, Dipl.-Ing. Edmund Hainisch, Ing. Fritz 
Mayer, Dkfm. Ernst Swoboda, Heinz Philipp, 
Dr. Gustav Rose sowie Friedrich Leucht jeweils 
wegen der Verbrechen des schweren Betruges und 
der Untrt!ue als Beteiligte und Eduard Harald 
Schrack wegen des Verbrechens der Untreue als 
Beteiligter. 

. XII 
Die Uiltersuchung weiterer Vorwürfe angebli

cher gesetzwidriger finanzieller Zuwendungen an 
weitere Firmen, die am AKH-Projekt beteiligt 
waren, ergibt folgendes Bild: 

L. Für ihre Tätigkeit wurde der AP AK von der 
AKPE vertraglich eine Vergütung von mehr als 
600 Mio S zugesichert. Nach den Angaben des 
Magistratsdirektors Dr. Josef Bandion wandte sich 
vor längerer Zeit der Prokurist der Firma AU
STROPLAN an den AKPE-Vorstandsdirektor 
Ing. Parzer und teilt ihm mit, daß sich bei den Kal
kulationsunterlagen der APAK eine Post ,,2% von 
600 Mio S" mit dem Vermerk "Fortbildung V or
stand AKPE" und dem Hinweis auf den Namen 
des Dipl.~Ing. Winter befinde. Dies ließ ihn vermu
ten, daß dem Vorstand der AKPE bzw. Dipl.
Ing. Winter ungerechtfertigt möglicherweise ein 
Betrag von 12 Mio S zugeflossen wärebzw. zuflie
ßen sollte. Interne diesbezügliche Erhebungen ver
liefen jedoch ergebnislos. Dieser Sachverhalt wurde 
von dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Walter 
Waiz am 24. März 1980 zum Gegenstand einer 

Strafanzeige gegen unbekannte Täter gemacht. 
Dem vorliegenden Erhebungsergebnis gemäß 
konnte der Nachweis, daß der Betrag von 12 Mio S 
tatsächlich zur Auszahlung gelangte, nicht erbracht 
werden, 

2. FAKTENKOMPLEX WILFLING 
Dkfm. Dr. Siegfried Wilfling war k~rzfristig 

beim Bankhaus Brüll & Kalmus, bei der Firma IBM 
und in den Jahren 1965 und 1966 bei der Firma 
Anger beschäftigt. 

Bereits während seines Studiums gründete er im 
Jahre 1967 die Firma SERVICE MASTER WILF
LING Ges. m. b. H., die sich Unter Verwertung 
einer Lizenz der amerikanischen Firma Service 
Master mit der gewerblichen Reinigung von Teppi
chen beschäftigte. 

Dr:Wilfling war ferner an den Raumausstat
tungsfirmen BEUTEL & CO in Wien und 
WESTOR AG in Luzern anteilsmäßig beteiligt. 
Beim letztgenannten Unternehmen übte er die 
Funktion eines Verwahungsrates aus. 

Seine Beteiligung an der WESTOR AG meldete 
Wilfling dem Magistrat der Stadt Wien erst im 
Jahre 1976. 

Während er die Firma SERVICE MASTER 
WILFLING Ges. m. b. H. im Jahre 1971 an Viktor 
Wagner verkaufte, endeten seine Beteiligungen an 
den Firmen BEUTEL & CO sowie WESTORAG 
im Jahre 1977. 

Im Jahre 1970 nahm Wilfling seine Tätigkeit bei 
der Firma ODELGA als zweiter Geschäftsführer 
neben dem bisherigen Geschäftsführer Dipl.
Ing. Krajca auf. Das Dienstverhältnis des Dipl.
Ing. Krajca erlosch mit Ende des Jahres 1970. Ab 
dem 1. Jänner 1971 war somit Wilfling alleiniger 
Geschäftsführer der Firma ODELGA. 

Im Jahre 1973 wurde Dkfm. Wilfling Mitglied 
des sogenannten "Stacher-Teams". 

Mit Werkvertrag, der in der Gemeinderatssit
zung am 1. August 1974 genehmigt wurde, wurde 
festgehalten, daß Dkfm. Wilfling als "Konsulent 
der Stadt Wien in der Zeit vom 1. März 1974 bis 
28. Feber 1975 nach den Intentionen des amtsfüh
renden Stadtrates der Geschäftsgruppe IV -
Soziales und Gesundheit und des Magistratsdirek
tors Vorschläge für die Reorganisation des Wiener 
Anstaltenwesens in betriebswirtschaftlicher Hin
sicht zu erstatten habe". Die notwendigen Kon
takte im Magistratsbereich seien in erster Linie mit 
der Magistratsabteilung 17, deren Einrichtungen 
und Bedienstete Dkfm. Dr. Wilfling im Einverneh
men mit dem Leiter der MA 17 zur Verfügung ste
hen würden, und der Magistratsdirektion zu pfle
gen. 

Wilfling verpflichtete sich, seine der Stadt Wien 
bekannte Haupttätigkeit als Geschäftsführer der 
Firma ODELGA und der SEROTHERAPHEUTI
SCHES INSTITUT WIEN Ges. m. b. H. so einzu
richten, daß er in dringenden Fällen ohne Verzug, 
sonst aber zu den unter angemessener Fristsetzung 
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anberaumten Terminen zur Verfügung stehen 
könne. 

Als Honorar und als Abgeltung der mit der 
Durchführung dieses Auftrages verbundenen Aus
lagen wurde ein jährliches Entgelt in der Höhe von 
120 000,- S festgelegt (B/33). 

Am 21. Mai 1976 wurde ein Beratungsvertrag 
zwischen der Stadt Wien, vertreten durch die 
Geschäftsgruppe IV, und der Firma J. ODELGA, 
ärztlich technische Industrie Ges. m. b. H., Wien 
abgeschlossen, in dessen § 1 festgelegt wird, daß die 
Stadt Wien die Firma J. ODELGA beauftragt, den 
amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe IV 
sowie die diesem unterstehenden Dienststellen in 
den betriebswirtschaftslichen und organisatorischen 
Fragen zu beraten, die sich im Zuge der Verwirkli
chung der vom Gemeinderat gebilligten Konzep
tion der "Krankenversorgung und Altenhilfe in 
Wien (Zielplan)" ergeben. 

Laut § 2 dieses Vertrages hat die Beratungstätig
keit der Beauftragten darin zu bestehen, aus eige
ner Initiative und auf ausdrückliche Veranlassung 
im Einzelfall in Fragen der im § 1 genannten Art 
auf schnellstmögliche Weise fundierte Entschei
dungshilfen zu bieten, die sich an den Leitvorstel
lungen des Zielplanes und an den Gegebenheiten 
der Verwaltung der Stadt Wien orientieren. 
Zufolge § 3 wird die Beauftragte die ihr obliegende 
Beratungstätigkeit durch die Person des Geschäfts
führers Dkfm. Dr. Siegfried Wilfling ausüben, der 
sich zu seiner Unterstützung Mitarbeiter der Beauf
tragten bedienen kann. Zur Ermöglichung der aus
schließlichen Befassung mit der vertr;ags~egen
ständlichen Beratungstätigkeit wird Dkfm. 
Dr. Siegfried Wilfling für die Dauer dieses Vertra
ges - unbeschadet einer Übergangsfrist von höch
stens drei Monaten - von allen sonstigen Ver
pf�ichtungen im Rahmen der beauftragten Firma 
freigestellt. 

Das Entgelt für die von der Beauftragten zu er
bringenden Leistungen wurde mit jährlich 
3 300 000,- S zuzüglich Mehrwertsteuer - unter 
Vereinbarung einer Preisgleitungsklausel - festge
setzt. Gemäß § 5 tritt dieser Beratungsvertrag mit 
1. Mai 1976 in Kraft und wurde für den Zeitraum 
von drei Jahren abgeschlossen. 

Dieser Vertrag mit der Firma ODELGA wurde 
vom Stadtsenat und Gemeinderat einstimmig 
genehmigt. 

Im Jahre 1977 gelang es Dkfm. Dr. Wilfling 
unter anderem, an der Wirtschaftsuniversität Wien 
einen Lehrauftrag für Krankenhausökonomie zu 
erhalten. Ende des Jahres 1977 bzw. zu Beginn des 
Jahres 1978 gründete er nach Kontaktaufnahme 
mit Magistratsdirektor Dr. Josef Bandion im Rah
men der LUDWIG BOLTZMANN-GESELL
SCHAFT das Institut für Krankenhausökonomie, 
dem er in der weiteren Folge bis zu seiner Enthe
bung am 4. Juni 1980 vorstand. 

Die Finanzierung des Institutes sollte hauptsäch
lich im Wege von Spenden sowie durch Honorare 
für Gutachten erfolgen, den Statuten der LUDWIG 
BOLTZMANN-GESELLSCHAFT zufolge hatten 
jedoch die Aktivitäten des Institutes gemeinnützig 
zu sem. 

Mit Sondervertrag vom 15. Jänner 1978, abge
schlossen zwischen der Stadt Wien, vertreten durch 
den Magistrat, MA 2, und Dkfm. Dr. Siegfried 
Wilfling wurde dieser mitWirkung vom 1. Jänner 
1978 zum Sondervertragsbediensteten im Büro des 
amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe 
"Gesundheit und Soziales" auf unbestimmte Zeit 
bestellt. Dem Abschluß dieses Sondervertrages 
stimmten sowohl die Fraktion der SPÖ als auch die 
der ÖVP 1m Personalausschuß des Wiener 
Gemeinderates zu. 

Seine Funktion und der Umfang seiner Aufgaben 
wurde am 9. Jänner 1978 gemäß § 11 ader 
Geschäftsordnung für den Magistrat wie folgt fest
gelegt: 

"Bereichs leiter für die Kranken- und W ohl
fahrtsanstalten der Stadt Wien sowie für Angele
genheiten der Gesundheitsökonomie mit dem sich 
aus § 12 Abs.3 der Geschäftsordnung für den 
Magistrat der Stadt Wien ergebenden Weisungs
recht gegenüber den MA 12, 16 undl7. 

Die Bereichsleitung umfaßt insbesondere: 
Alle Angelegenheiten der von der MA 17 verwal

teten Krankenanstalten, Pflegeanstalten, Pflege
heime und sonstigen Einrichtungen sowie der übri
gen dieser Abteilung nach Maßgabe der Geschäfts
einteilung für den Magistrat der Stadt Wien oblie
genden Aufgaben; 

Verbindungsdienste zu den Kranken- und Son
derkrankenanstalten sowie Pflegeheimen, soweit sie 
den MA 12 und 15 zukommen; , 

Mitwirkung bei der sozialen Führung und 
Betreuung von Pflegeheimen der Stadt Wien, 
soweit sie von der MA 12 wahrzunehmen ist; 

ökonomische Angelegenheiten des Gesundheits-
wesens; 

wirtschaftliche Aufsicht über Einrichtungen des 
sektorisierten psychiatrischen Dienstes" (S. 3757, 
3758). 

Auf. Grund der Bestellung zum Bereichsleiter 
wurde Wilfling eine Position, die unmittelbar dem 
amtsführenden Stadtrat für Gesundheit und Sozia
les nachgeordn-et war, zuerkannt. 

In dieser Eigenschaft hatte er insbesondere die 
seitens der Stadt Wien im Rahmen des Neubaues 
des AKH zu wahrenden Nutzinteressen zu beob
achten. 

In den dem Untersuchungsausschuß zur Verfü
gung stehenden handschriftlichen Aufzeichnungen 
des Dipl.-Ing. Winter findet sich ein Aktenvermerk 
über eine Besprechung am 28. Jänner 1976, an der 
neben Winter Dipl.-Ing Rumpold und Dr. WiHling 
teilnahmen.. In diesem Aktenvermerk finden sich 
unter der Überschrift "BO-Kuchen" Überlegungen 
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über die. Beteiligung bestimmter Firmen an der 
Betriebsorganisationsplanl.mg. In einem weiteren 
Vermerk über eine Besprechung am 3. Feber 1976; 
Teilnehmer Winter und Rumpold, findet sich unter 
der Übetschrift "BO" unter anderem der Hinweis: 
"Wilfling Sub". Aus einem weiteren handschriftli
chen Vermerk Dipl.-Ing. Winters geht hervor, daß 
auch die Firma ODELGA in die Überlegungen hin
sichtlich der BO-Vorgangsweise mit einbezogen 
wurde. 

Nach einem Aktenvermerk der AKPE vom 
14. März 1978 fand am 13. März 1978 eine Bespre
chung zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrates, des 
Vorstandes der AKPE sowie des Magistrats zum 
Thema Vergabe der BOP statt. Bei diesem Anlaß 
führte Dkfm Dr. Wilfling aus, daß ein Angebots
vergleichauch in diesem Fall vonnöten sei, anderer
seits aber die Spitalsverwaltung der Stadt Wien nur 
jene Planer akzeptieren könne, durch deren Pla
nungsphilosophie eine siniwolle Einbindung des 
neuen AKH in den betrieblichen Gesamtorganis
mus der Wiener Spitalsverwaltung gewährleistet 
sei. Seiner Meinung. nach entsprächen diesen 
Anforderungen weitestgehend die in der ABO ver
einigten Firmen, während dies von den Konkurren
ten nicht gesagt werden könne. Am 12. April 1978 
wurde auf Grund eines diesbezüglichen Vorschla
ges der Vorstand der AKPE vom Aufsichtsrat ein
stimmig ermächtigt, der ABO einen mit 30 Mona
ten und einem Honorar.von 122,82 Mio S limitier
ten Planungsauftrag zu erteilen. 

Nach Erteilung dieses Auftrages 'kam es am 
19. Juni 1978 zu einem Mittagessen in einem Wie
ner Restaurant, an dem Dkfm. Dr. Franz Bauer, 
Dipl.-Ing. Arinin Rumpold, Dipl.-Ing. Adolf Win
ter, Dr. Herbert Schwaiger und Dkfm. Dr. Sieg
fried Wilfling teilnahmen. 

Der Zeuge Dipl.-Ing .. Rumpold gab am 
27. August 1980 vor dem parlamentarischen U nter
suchungsausschuß zu Protokoll, Wilfling habe, 
nachdem Dipl.-Ing. Winter und Dr. Schwaiger das 
Lokal verlassen hätten, für die Erteilung des 
erwähnten Auftrages an die ABO die Zahlung einer 
Provision verlangt. Dies habe er insofern präzisiert, 

, als bei Auftiagsvergabe' ein Betrag von 500 000 S 
und in der weiteren Folge pro Arbeitsjahr etwa 
1 Mio S bezahlt werden sollten. 

Auf Gr~nd der vereinbarten Laufzeit des der 
ABO erteilten Auftrages von 30 Monaten sei hiebei 
unklar geblieben, ob die Gesamtsumme der ver
langten Provision 2,5 Mio S oder 3,5 Mio S betra
gen sollte. Für ihn sei klar gewesen, daß eine derar
tige Zahlung nur als gerechtfertigt angesehen wer
·den könne, wenn der Aufwand der ÖKODATA
als deren Vertreter bzw. Gesellschafter Bauer und 
Rumpold angesprochen wurden - sich durch Er
bringung einer Leistung vermindere. Da nicht klar 
gewesen sei, in welcher Form dieser Leistungsaus
tausch erfolgen könne, sei er, Rumpold, als 
Geschäftsführer dem Ganzen ablehnend gegen
übergestanden. ' 

Auf die Frage, aus welchem Grunde Wilfling erst 
1978 ein derartiges .Ansinnen gestellt habe, führt 
der Zeuge aus, daß Leistungen im Zusammenhang 
mit der Konzeption einer Betriebsorganisation 
eines Krankenhauses nicht allein vom Berater 
erstellt werden können, sondern dieser vielmehr auf 
die Mitarbeit des zukünftigen Betreibers angewie
sen sei. Wilfling sei ein wesentlicher Repräsentant 
des' zukünftigen Betreibers gewesen, sodaß es sehr 
wohl in seinem Einflußbereich gelegen sei, ob der 
die Betriebsorganisation Planende erfolgreich oder 
nicht erfolgreich arbeiten könne. 

So könne erklärt werden, daß Wilfling erst nach 
Vertragsabschluß mit der ABO diese Forderung 
aufgestellt habe. Die Arbeiten, die seitens der 
ÖKODATA vorgelegt worden seien, hätten größ
tenteils Zustimmung gefunden. Im Bund- und 
Stadt-Wien-Komitee habe jedoch Wilfling seines 
Wissens immer Schwierigkeiten gemacht. Eine ent
scheidende Position nehme der Umstand ein, daß 
geistige Arbeit einem Dritten plausibel gemacht 
werden müsse, wenn der aber nicht wolle, könne er 
die beste Arbeit immer wegdiskutieren (S: 152 bis 
156, 171 des Protokolls). 

Wilfling sei im Restaurant plötzlich - wie 
immer, wenn es wichtig gewesen sei - erschienen 
und habe sich als "Geburtshelfer", der die Partner 
zusammengebracht habe, bezeichnet (S. 186 des 
Protokolls). 

Die Gegenfrage, welch'e Leistungen seitens Wilf
lings erbracht werden sollten, sei unbeantwortet 
geblieben (S. 179 f des Protokolls). 

Anläßlich seiner Vernehmung am 24. Oktober 
1980 vor dem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß ergänzte Dipl.-Ing. Rumpold seine Anga
ben, indem er ausführte (S. 711 des Protokolls), die 
Forderung Wilflings habe ihn nicht überrascht, 
"weil er ja schon eine Zeitlang Erfahrung gesam
melt hätte". 

Das Verhältnis zwisch~n Bauer und Wilfling sei 
eines der engsten, die er kenne. 

Bereits 1977 sei es anläßlich des Ausscheidens 
Wilflings aus der ARGE Kostenrechnung zu einer 
Auseinandersetzung mit diesem gekommen. Nach 
anfänglicher Ablehnung der Forderungen Wilflings 
habe ihm Bauer klargemacht, daß eine derartige 
Vorgangsweise ungeschickt sei, weil Wilfling die 
Durchführung der Kostenrechnung im Rahmen der. 
Stadt Wien auf Grund seiner Funktion zur Gänze 
blockieren könne (S. 711, 712 des Protokolls). 

Auch vor der Untersuchungsrichterin des Lan
desgerichtes für Strafsachen Wien machte Rumpold 
über die von Wilfling anläßlich des Aufenthaltes im 
Restaurant Wegenstein am 19. Juni 1978 aufgestell
ten Forderungen gleichlautende Angaben und 
führte ergänzend aus, er habe darauf bei diesem 
Gespräch nicht näher eingehen wollen, sondern sei 
bestrebt gewesen, die Entscheidung hierüber mög
lichst auf die lange Bank zu schieben, weil er sich 
dessen bewußt gewesen sei, daß Wilfling im Falle 
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einer sofortigen Ablehnung seines Ansinnens alle 
Hebel in Bewegung setzen würde, um gegen die 
ABO Stimmung zu machen. 

Vor allem habe er befürchtet, daß der Auftrag in 
Frage gestellt werden könnte. Zu berücksichtigen 
sei in diesem Zusammenhang die Tatsache gewe
sen, daß es Wilfling in der Hand gehabt habe, die 

. Abnahme der - wenngleich ordnungsgemäß 
erbrachten - Leistung zu verzögern. 

Dr. Bauer habe ihm, Rumpold, nach dem 
Gespräch den Einflußbereich Wilflings deutlich vor 
Augen geführt. 

Er habe mit der Möglichkeit einer Leistungser
bringung durch Wilfling nicht gerechnet und auch 
dessen institut für Krarikenhausökonomie nicht für 
leistungsfähig erachtet, weil dieses über keine Mit
arbeiter verfügt hätte. Im sei· lediglich bekannt 
gewesen, daß in diesem Institut nur die Sekretärin 
Wilflings, die jedoch Angehörige der Magistratsab
teilung 17 gewesen sei, Dr. Krcal und vielleicht 
noch ein' oder zwei Leute als freiberufliche Mitar
beiter gesessen seien, die aber keine Zeit gehabt 
hätten. 

Im Gegensatz zu seiner oben wiedergegebenen 
Aussage vom 24. Oktober 1980 gab Rumpold bei 
dieser Einvernahme an, ob Wilfling anläßlich der 
Äußerung seiner Forderung im Restaurant Wegen
stein Leistungen des Boltzmann-Institutes angebo
ten habe, könne er nicht mehr sagen, weil er daran 
keine Erinnerung habe. Ihm sei es es nur darum 
gegangen, eine Form zu finden, Wilflings Forde
rung abzulehnen und trotzdem dessen Groll nicht 
auf sich zu ziehen. 

Das Gespräch vom 19. Juni 1978 sei völlig ernst 
geführt, die erwähnte Forderung Wilflings sei von 
diesem ernst gemeint worden. Bauer habe ihn, 
Rumpold, auch an läßlich eines einige Tage nach 
dem 19. Juni 1978 geführten Telefonates darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Position Wilflings 
nicht unterschätzt werden dürfe und dieser mög
licherweise bei der Auftragsabnahme Schwierigkei
ten machen werde. In diesem Zusammenhang sei es 
klar gewesen, daß Bauer die Meinung vertreten 
habe, die erwähnten Schwierigkeiten würden dann 
eintreteI)., wenn der geforderte Betrag nicht an 
Wilfling bezahlt würde. 

Zirka im Jänner 1979 habe Wilfling anläßlich 
eines Telefonates mit ihm (Rumpold) die Frage 
gestellt, wann nun endlich bezahlt würde, er müsse 
"das" jetzt durchführen, weil er nur mehr wenig 
Zeit habe. Dies sei so zu interpretieren gewesen, 
daß die Aufnahme Wilflings in den Aufsichtsrat der 
AKPE bevorgestanden sei und dieser Umstand als 
Druckmittel - im Hinblick auf die dadurch 
geschaffene Möglichkeit einer negativen Einfluß
nahme - Verwendung finden sollte. 

Wilfling sei -' so Rumpold - bei dieser Gele
genheit erklärt worden, die Bezahlung sei von 
einem schriftlichen Auftrag auf die Grundlage eines 
Gesellschaftsbeschlusses abhängig. In diesem 
Zusammenhang sei er, Rumpold, von Bauer ange-

sprochen worden, der ihm den Vorwurf gemacht 
habe, daß auf Grund seines Verhaltens keine Folge
aufträge mehr erwartet werden könnten (S. 13299 
bis 13302). Dipl.-Ing. Armin Rumpold wiederholte 
die wiedergegebene Darstellung dieses Sachverhal
tes schließlich auch anläßlich der am 6. November 
1980 vor dem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß erfolgten Gegenüberstellung mit Wilfling 
und Bauer. . 

Dkfm. Dr. Siegfried Wilfling schilderte an läßlich 
seiner Vernehmung vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß am 29. August 1980 den 
hier interessierenden Sachverhalt in der Form, daß 
in der zweiten Hälfte des jahres 1978 ein Gespräch 
zwischen Vertretern der ÖKODATA und ihm in 
seiner Eigenschaft als Leiter des Ludwig-Boltz
mann-Institutes für Krankenhausökonomie stattge
funden habe, in dessen Verlaufe sich die Frage 
ergeben habe, ob das Institut nicht gewisse theore
tisch-wissenschaftliche Grundsatzdaten für die 
Betriebsorganisation erarbeiten könnte. Man habe. 
.ihm gesagt, in der Kalkulation waren für diese 
Sachgebiete zwischen 2 Miü und 3 Mio S vorgese
hen. Er habe daraufhin die Ludwig-Boltzmann
Gesellschaft verständigt und gefragt, ob er einen 
derartigen Auftrag überhaupt übernehmen könne. 

Die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft habe sich 
damit beschäftigt; im November 1978 sei man in 
einem Gespräch zwischen dem Vertreter der Lud
wig-Boltzmann-Gesellschaft und Dr. Bauer zur 
Überzeugung gelangt, daß ein Boltzmanninstitut 
eine derartige Arbeit (Betriebs beratung) nur steuer
schädlich übernehmen könnte und damit die ganze 
Gesellschaft gefährdet wäre (S. 249 des Protokolls). 
Das erwähnte, in der zweiten Hälfte des Jahres 
1978 stattgefundene Gespräch zwischen ÖKO
DAT A und ihm sei darauf zurückzuführen, daß in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1978 die Vertreter 
der ÖKODATA an ihn herangetreten seien und 
erklärt hätten, daß sie gewisse Grunddaten und 
theoretische Voraussetzungen für ihre Arbeit benö
tigen würden. 

Am 6. November 1980 deponierte Wilfling vor 
dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß, 
Bauer und Rumpold seien der Meinung gewesen, 
daß ein derartiger Auftrag dem von ihm geleiteten 
Boltzmanninstitut für Krankerihausökonomie über
tragen werden könne. Nach dem Gespräch im Juni 
1978 im Restaurant Wegenstein sei über diese 
Angelegenheit an und für sich, so glaube er, ein 
zweites Mal nicht mehr gesprochen worden. Erst 
im November 1978 habe das erwähnte Gespräch 
mit dem. Vertreter der Boltzmann-Gesellschaft, Dr. 
Zaruba, stattgefunde~ "das die rechtliche Basis für 
die Auftragsübernah'me genommen hat. Und damit 
war dann .. " klar: Das geht nicht" (S. 784 des Pro-
tokolls). " 

Weiter befragt deponierte Wilfling, daß anläß
lich des Gespräches im Restaurant Wegenstein kon
kret über einen Leistungsumfang in der Größen
ordnung von 40 oder 45 Mann/Monaten gespro-
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chen worden sei. Konkrete Gespräche über den 
Leistungsinhalt hätten aber nicht stattgefunden. 

Entgegen seinen ursprünglichen Angaben (S. 
249, 275 des Protokolls) gab Wilfling am 
6. November 1980 vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß zu Protokoll, er habe an 
Rumpold·· und Bauer das Ansinnen gestellt, dem 
Boltzmanninstitut für Krankenhausökonomie den 

, theoretischen Teil der im Rahmen der BOP zu erb
ringenden Leistungen zu übertragen. 

Wilfling war nicht in der Lage, diesen Wider
spruch ausreichend zu klären. 

Dkfm. Dr. Franz Bauer gab am 6. November 
1980 vor dem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß (S. 811, 812 des Protokolls) zu Protokoll, 
weder an den Termin des am 19. Juni 1978 geführ
ten Gespräches mit Wilfling und Rumpold noch an 
dessen Inhalt aus der Erinnerung Angaben machen 
zu können. Wenn offenbar mehrere Leute im 
Restaurant Wegenstein gewesen seien und überein
stimmend angegeben hätten, daß dieses Gespräch 
stattgefunden habe, sei es möglich. Er könne sich 
nur daran erinnern, daß in der zweiten· Hälfte des 
Jahres 1978 in allgemeiner Form darüber gespro
chen worden sei, ob die Möglichkeit bestehe, das 
Boltzmanninstitut für Krankenhausökonomie bera
tungsmäßig mitwirken zu lassen. Möglicherweise 
habe dieses Gespräch im Restaurant Wegenstein 
seinen Anfang genommen, er könne das aber nicht 
so genau sagen. An eine bestimmte Auftragssumme 
in der Größenordnung von 2,5 Mio S oder 
3,5 ,Mio S habe er keine Erinnerung, weil dies für 
ihn auch kein besonders zentrales Thema gewesen 
sei (S. 813 aes Protokolls). Über Vorhalt der Aussa~ 
~.en Wilflings, es sei aus Anlaß der ventil.~erten 
Ubertragung eines Auftrages seitens der OKO
DATA an das Boltzmanninstitut für Krankenhaus
ökonomie zu einem Gespräch mit dessen V ertr~ter 
Dr. Zaruba g'ekommen, führte Dr. Bauer (S. 814 
des Protokolls) aus, daß dies nicht der Fall gewesen 
sei. Gegenstand des zuletzt erwähnten Gespräches 
sei vielmehr der Umstand gewesen, daß das Boltz
manninstitut der Fa. ÖKODATA einen kleinen 
Auftrag in der Größenordnung von 60 000 S bzw.· 
70 000 S zu übertragen beabsichtigte. In diesem 
Zusammenhang sei die Frage relevant gewesen, ob 
die Fa. ÖKODATA an das Boltzmanninstitut mit 
Mehrwertsteuer fakturieren könne oder nicht; die
sem Zweck habe dieses Gespräch gedient. 

Auf den Widerspruch zwischen seinen Angaben 
und jenen Wilflings aufmerksam gemacht, führte 
Bauer aus, er würde diesen Widerspruch nicht als 
sehr gravierend ansehen. Es sei möglich, daß er hier 
(gemeint offensichtlich der erwähnte Auftrag in der 
Größenordnung von 60 000 S bis 70 000 S), zumal 
es um eine konkrete steuerliche Frage gegangen sei, 
eine dezitierte Erinnerung daran habe. Der Aus
gangspunkt für das erwähnte. Gespräch zwischen 
ihm, Zaruba und Wilfling sei sicherlich der in Aus
sicht genommene Auftrag des Boltzmanninstitutes 
für Krankenhausökonomie an die Fa. ÖKODATA 

gewesen. Er selbst habe an diesem Gespräch als 
Angehöriger der CONSULTATIO, die ja Steuer
berater der Fa. ÖKODATA gewesen sei, teilge
nommen. 

Die Behauptung Wilflings, daß nach dem bereits 
mehrfach erwähnten Gespräch im Restaurant 
Wegenstein, bei dem ein Leistungsanteil "von 2 bis 
3 Mio S so en passant drinnen gewesen sei", wei
tere Gespräche mit ihm, Bauer, stattgefunden hät
ten (S. 818 des Protokolls), beze.ichnete Bauer als 
unwahr (S. 814, 815 des Protokolls). 

Im Gegensatz dazu hatte Bauer am 2. September 
1980 (S. 396 des Protokolls) vor dem parlamentari
schen Untersuchungsausschuß zwar ebenfalls 
behauptet, er könne sich an das Gespräch im 
Restaurant Wegenstein konkret nicht mehr erin
nern, sei jedoch mit dem angeschnittenen Problem 
im Laufe des Jahres 1978 sicherlich einige Male 
konfrontiert gewesen. Seiner Eriimerung nach sei 
von einer Provision nicht die Rede gewesen, son
dern Wilfling habe zu überlegen gegeben, ob nicht 
das Boltzmanninstitut fallweise Arbeiten im Rah
men der Betriebsorganisation übernehmen könne. 
An sich sei es möglich gewesen, daß sozusagen von 
einem Auftragsrahmen die Rede gewesen sei, ob 
das aber 2,5 oder 3,5 Mio S gewesen seien, könne 
er nicht mehr sagen. Auf die weitere Frage, ob er 
ausschließen könne, daß im Restaurant Wegenstein 
der Ausdruck Provision gefallen sei, antwortete 
Bauer mit: "Sicher nicht" (S. 403 des Protokolls). 

Bauer gab ferner zu' Protokoll, daß in diesem 
Zusammenhang im Laufe des Jahres 1978 sicherlich 
Kontakte mit Wilfling bestanden hätten (S. 400 des 
Protokolls). 

Andererseits deponierte Bauer anläßlich dersel
ben Vernehmung am 2. September 1980, daß er das 
Wort "Provision" nicht in Erinnerung habe, dieses 
tauche für ihn erst im Aktenvermerk des Kontroll
amtsdirektors auf (S~ 442 des Protokolls). 

Als richtig räumte Bauer an diesem Tag ein, daß 
anläßlich des Gespräches im Restaurant Wegen
stein zwar über einen Betrag im Zusammenhang 
mit einem Auftrag, nicht aber über den Leistungsin
halt gesprochen worden sei. 

Dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß 
liegen übereinstimmende Aussagen der Zeugen Dr. 
Bandion und Dr.. Zaruba vor, wonach Wilfling 
einen Budgetvoranschlag des Boltzmanninstitutes 
für Krankenhausökonomie im Herbst 1978 erstellt 
und am 6. Feber 1979 offiziell der Ludwig-Boltz
mann-Gesellschaft vorgelegt hat, worin als Posten 
Dritteinnahmen ein Betrag von 3 040 000 S veran
schlagt war. Wilfling selbst führte hiezu vor dem 
parlamentarischen Untersuchungs ausschuß aus, 
daß es sich hiebei um einen Sammelposten gehan
delt habe, diese Position aber auch den anläßlich 
des Gespräches im Restaurant Wegenstdn in Aus
sicht genommenen Auftrag der Fa. ÖKODATA an 
das Institut für Krankenhausökonomie beinhaltet 
habe (vgl. S. 819 des Protokolls, wonach das 
Gespräch für ihn "ein Ansatzpunkt der Möglich-
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keit" gewesen sei, der sich im erstellten Budget nie
dergeschlagen habe). 

Wegen des oben dargestellten Sachverhaltes und 
weiterer, teilweise ähnlich gelagerter Fakten, die 
vom Untersuchungsauftrag nicht umfaßt sind, 
wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wien gegen 
Dr. Wilfling Anklage erhoben. Ob bezüglich dieses, 
im vorliegenden Zusammenhang relevanten Sach
verhaltes Dr. Wilfling strafrechtliches Verschulden 
in Richtung (Forderung) unerlaubter Schmiergeld
zahlungen trifft, wird im ausstehenden gerichtli
chen Strafverfahren zu klären sein. 

3. FAKTENKOMPLEX RUMPOLD 
BAUER 

3.1. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird 
auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Fakten
komplex "Auftragsvergabe an die ABO" verwiesen. 
Ob den Genannten in diesem Zusammenhang 
irgendein strafrechtliches Verschulden anzulasten 
ist, muß das strafgerichtliche Verfahren ergeben. 

3.2. Nach einer von Fritz Hahn - 2. Präsident 
des Wiener Landtages - am 31.Juli 1980 erstatte
ten Strafanzeige soll Dipl.-Ing. Armin Rumpold 
zum Nachweis seiner Befähigung als gewerberecht
licher Geschäftsführer der Fa. ÖKODATA 
Betriebsberatungsges. m. b. H. & Co KG der Ge
werbebehörde ein von Dkfm. Franz Bauer als 

.. Geschäftsführer der CONSULTATIO Revisions
und Treuhand Ges. m. b. H. ausgestelltes Zeugnis 
vorgelegt haben, in dem bestätigt wurde, daß Dipl.
Ing. Rumpold in der Zeit von November 1972 bis 
Jänner 1976 für die CONSULTATIO tätig war. 
Da Dipl.-Ing. Rumpold angeblich nur geringfügige 
Beratungsleistungen erbrachte, sei die Gewerbebe
hörde (Magistratisches Bezirksamt für den 
12. Bezirk) durch Täuschung über dessen Befähi
gung als Betriebsberater zur Veleihung der Gewer
beberechtigung veranlaßt worden. Dipl.-Ing. Rum
pold bestritt bei seiner gerichtlichen Vernehmung 
und vor dem Untersuchungs ausschuß jedwede 
Täuschungsabsicht und führte aus, daß er bereits 
auf Grund des ihm von der Firma IBM ausgestell
ten Zeugnisses die Gewerbeberechtigung für 

·Betriebsberatung erhalten hätte; im übrigen stellte 
er in Abrede, bei der CONSULTATIO nur gering
fügige Beratungsleistungen erbracht ~u haben. 
Dkfm. Bauer, der diese Angaben im wesentlichen 
bestätigte, gab an, daß das Dienstzeugnis von 
Dipl.-Ing. Rumpold verfaßt und von ihm (Bauer) 
deshalb unterfertigt worden sei, weil er der Mei
nung war, daß Dipl.-Ing. Rumpold auf Grund sei
ner bisherigen Tätigkeit und der für die Firma 
CONSULTATIO erbrachten Leistungen die Quali
fikation eines Betriebsberaters zukomme. 

Diese Frage ist ebenfalls im strafgerichtlichen 
Verfahren zu klären. / 

3.3. In einer von Dipl.-Ing. Armin Rumpold ver
faßten Anzeige vom 1. September 1980 wird gegen 
Dkfm. Franz Bauer der Vorwurf der versuchten 
Nötigung erh~ben. Dieser Anzeige liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

Als Dipl.-Ing. Rumpold dem Kontrollamtsdirek
tor der Stadt .Wien Dr. Fritz Delabro von den Pro- . 
visionsforderungen des Dkfm. Dr. WilfIing berich
tete und dies Dkfm. Bauer bekannt wurde, kün
digte er Dipl.-Ing. Rumpold in einem Telefonge
spräch an, daß er die WIPO gegen ihn "mobilisie
ren" ("auf den Hals hetzen") werde, wenn er seine 
(den Dkfm. Dr. Wilfling belastenden) Angaben 
nicht zurücknehme. Zeuge dieses Telefongesprä
ches sei der Magistratsdirektor der Stadt Wien Dr. 
Josef Bandion gewesen. 

N ach den Behauptungen des Anzeigers sei er in 
der Folge vom Geschäftsführer der Fa. ÖKO
DATA Dkfm. Peter Scharmüller schriftlich aufge
fordert worden, bekanntzugeben, an welche 
Beamte er als ehemaliger Geschäftsführer "Zahlun
gen" geleistet hätte, um der Gesellschaft Vorteile 
zu verschaffen. In diesem Zusammenhang wurde 
vom Anzeiger der Verdacht geäußert, daß zur Stüt
zung des Bestechungsvorwurfes die Geschäftsbü
cher \ der Fa. ÖKODATA nachträglich geändert 
wurden. 

Dkfm. Frariz Bauer stellte bei seiner gerichtli
chen Einvernahme am 16. September 1980 und vor 
dem Untersuchungsausschuß eine Bedrohung bzw. 
Nötigung des Dipl.-Ing. Rumpold in Abrede und 
erklärte im wesentlichen, daß er von Rumpold eine 
KlarsteIlung über den Inhalt seines Gespräches mit 
dem Kontrollamtsdirektor Dr. Delabro haben 
wollte, weil er bei Untersuchung durch die Wirt
schaftspolizei eine Rufschädigung der Firma ÖKO
DAT A befürchtete. Diese bestreitende Ausführung 
steht im Widerspruch zu den Behauptungen· des 
Dipl.-Ing. Rumpold in seiner Strafanzeige. 

Magistratsdirektor Dr. Josef Bandion bestätigte, 
daß er Ohrenzeuge des angeführten Telefongesprä
ches zwischen Dipl.-Ing. Rumpold und Dkf. Bauer 
war ,die drohenden Äußerungen des Dkfm. Bauer 
hörte und diese in einer handschriftlichen Notiz 
festhielt. 

Das Verhalten des Dr. Franz Bauer ist ebenfalls 
Gegenstand gerichtlicher Untersuchung und somit 
vom Strafgericht zu klären. 

4. FAKTENKOMPLEX PRUTSCHER 
4.1. Auf welche Art und Weise im internationalen 

Wirtschaftsleben Geldtransaktionen durchgeführt 
werden; zeigt ein im Rahmen der AKH-Untersu
chungen bekannt gewordener Geschäftsfall der Fa. 
Johann PRUTSCHER Ges. m. b. H.: Im Jahre 
1978 wurde an die Firma Niki LAUDA Ltd. Hong
kong auf Grund eines Vertrages eine Zahlung von 
5 Mio S geleistet und von der Firma PRUTSCHER 
unter Provisionsaufwendungen gebucht. Im finanz
behördlichen Prüfungsverfahren wurde von dem~n 
der Schweiz abgeschlossenen Vertrag weder ein 
Original noch eine beglaubigte Abschrift vorgelegt. 
Die der Betriebsprüfung vorgelegte Fotokopie der 
Vereinbarung stellte kein taugliches Beweismittel 
zum Nachweis dieses Rechtsgeschäftes dar. Weiters 
wurde die in diesem Vertrag angeführte Leistung 
der Firma LAUDA Hongkong nicht näher defi-
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niert, sondern erschöpft sich in der allgemeinen 
Aussage, daß die Firma LAU DA Hongkong durch 
ihre Werbetätigkeit mit dem Namen einer promi
nenten Person, welcher die Firma LAUDA Hon
kong die diesbezüglichen Rechte eingeräumt haben 
soll, ein "wohlwollendes Verhältnis und Kontakte 
zu potentiellen Abnehmern solcher Waren herstel
len wird, welche die Firma PRUTSCHER liefern 
kann". Im Gegensatz zu dieser nicht näher bezeich
neten Leistung der Firma LAUDA Hongkong hat 
der Vertragspartner, die Firma PRUTSCHER, 
jedoch eine eindeutige Gegenleistung in Form einer 
Geldüberweisung auf ein Schweizer Bankkonto in 
Höhe von 5000000 S in zwei Teilbeträgen, erster 
Teilbetrag von 2,5 Mio S bei Vertragsabschluß, 
zweiter Teilbetrag von 2,5 Mio S spätestens 
31. März 1978, zu erbringen. Da ein Leistungs
nachweis durch die Firma LAUDA Hongkong ver
traglich nicht vereinbart war,. hätte die Firma 
PRUTSCHER die oben angeführten Geldüberwei
sungen selbst dann auch vornehmen müssen, wenn 
die Firma LAUDA überhaupt nicht tätig geworden 
wäre. Auf Grund der vertraglichen Abmachungen 
stand der Fa. PRUTSCHER kein Recht zu, die 
vereinbart~n Leistungen bei Nichterfüllung zu 
erzwingen. Im finanzbehörlichen Prüfungsverfah
ren wurde auch kein Korrespondenzverkehr vorge
legt, der Aufschluß über die' tatsächlichen 
Geschäftsbeziehungen der beiden Firmen geben 
könnte. Da im Wirtschaftsleben Vertragsabschlüsse 
zwischen Geschäftspartnern, und besonders bei 
ausfändischen. Geschäftspartnern Leistung und 
Gegenleistung gen au bestimmen und entsprechende 
Sanktionen bei Nichterfüllung vorsehen, kann der 
gegenständliche Vertrag nicht als Grundlage für 
ein ernstgemeintes Rechtsgeschäft aufgefaßt wer
den. In einer Stellungnahme der Firma PRUT
SCHER wird ausgetührt, daß auf Grund de.s Ver
trages mit der Firma LAUDA Hongkong Aufträge 
aus dem Nahen Osten für die Firma PRUTSCHER 
angebahnt wurden. Wie dazu der W erbeträge~ der 
Firma LAUDA Hongkong angab, ging es um ein 
bestimmtes Projekt in Teheran, aber nicht um .die
ses sondern um die ganze Infrastruktur an und für 
sich. Die angestrebte Geschäftsverbindung sei 
jedoch infolge der politischen Ereignisse nicht 
zustande gekommen, das vereinbarte Honorar von 
5 Mio S sei jedoch von der Firma PRUTSCHER 
trotzdem bezahlt worden. Abgesehen von der Tat
sache, daß eine nichterbrachte Leistung im Wirt
schaftsleben gewöhnlich nicht honoriert wird, 
erscheint es äußerst zweifelhaft, daß die Firma 
PRUTSCHER das erforderliche Know-how und 
die gewerbliche Befähigung, die Errichtung dieses 
Projektes im Nahen Osten besaß. Beim abgeschlos
senen Vertrag mit der Firma LAUDA Hongkong 
ergeben sich Widersprüche im Vertragsinhalt und 
den gesetzten ~rfüllungshandlungen. Vertragsge
mäß sollte die Uberweisung von 2,5 Mio S in zwei 
Raten erfolgen. Tatsächlich fanden diese Überwei
sungen jedoch zu einem späteren als dem vertrag-

lieh festgesetzten Zeitpunkt statt. Außerdem wur
den vom geprüften Unternehmen PRUTSCHER 
der Firma LAUDA Hongkong noch pauschalweise 
Kostenvergütungen in Höhe von etwa 152000 S 
und ein Jahr später in Böhe von etwa 250000 S 
gewährt, obwohl diesbezüglich im Vertrag keine 
Vereinbarungen getroffen wurden. Diese darge 
stellten Sachverhaltsfeststellungen, wie Nichtvor
lage des Originalvertrages, nichtterminierte Ver
tragsleistungen ohne Leistungsnachweis und' ohne 
Leistungserfüllungsverpflichtung, unglaubwürdige 
Angaben und öffentliche Äußerungen über erfolgte 
Leistungen und schließlich Widersprüche zwischen 
Vertragsinhalt und den gesetzten Erfüllungshand
lungen, lassen den Schluß zu, daß die mit der Firma 
LAUDA Hongkong abgeschlossenen Vereinbarun
gen als nicht ernst gemeintes Vertragsverhältnis 
steuerlich als Scheingeschäft gemäß § 23 BAO zu 
werten ist. Die auf Grund dieses Vertrages geleiste
ten Provisionstahlungen in Höhe von '5 Mio S 
waren daher der Privatsphäre der Gesellschafter 
zuzuordnen und aus den Betriebsausgaben auszu
schneiden. 

Festzuhalten ist ferner, daß der in Frage stehende 
Vertrag zwischen der Firma Johann PRUTSCHER 
OHG und der Niki LAUDA Ltd. Hongkong in der 
Schweiz namens der Firma Niki LAUDA Ltd. 
Hongkong von dem vom Untersuchungs ausschuß 
als Zeugen vernommenen Udo Proksch unterfertigt 
wurde. 

Am 17. März 1981 gab der Zeuge Hans Chri
stoph Prutscher im Untersuchungs ausschuß zum 
angeführten Vertragsverhältnis zwischen den Fir
men Johann PRUTSCHER OHG und Niki 
LAUDA Ltd. Hongkong befragt an, er sei durch 
ein Gespräch mit dem damaligen persischen Bot
schafter auf die bevorstehende Reise Laudas nach 
Persien aufmerksam gemacht worden, wobei der 
Botschafter erklärt habe, er habe den Besuch Lau
das beim Schah organisiert, Lauda wolle den 
Besuch aber nur, wenn ihm ein gewisser Betrag 
bezahlt werde, absolvieren. Daraufhin habe er, 
Prutscher, Lauda angerufen und ihm erklärt, daß 
man eine derartige Gelegenheit doch nicht auslas
sen könne. In der Folge hätten sie. "einen Vertrag 
abgeschlossen über die Herstellung von Kontakten 
mit einem fixierten Betrag". 

Die Firma Johann PRUTSCHER OHG habe 
sich bereit erklärt, einen Fixberrag in der Höhe von 
5 Mio S zu bezahlen. 

Eine fachliche Qualifikation Laudas sei in diesem 
Zusammenhang nicht erforderlich gewesen, son
dern nur sein internationales Renommee. 

Auf den Vorhalt, daß anläßlich der Betriebsprü
fung ein Leistungsnachweis nicht habe erkannt wer
den können, antwortete H. C. Prutscher, daß die 
Betriebsprüfung noch nicht abgeschlossen sei. Im 
Gegensatz zu. der von den Betriebsprüfern vertrete
nen Meinung sei die Leistung tatsächlich erbracht 
worden, obwohl eine Kontaktnahme mit dem. 
Schah von Persien als Folge der zwischenzeitig 
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eingetretenen politischen Veränderungen im Iran 
nicht zustande gekommen sei. Lauda 'habe aber 
zum Beispiel auch in Saudi-Arabien "andere Kon
takte, die er auf Grund seiner internationalen 
Tätigkeit habe, verschafft". 

Es sei richtig, so führte H. C. Prutscher aus, daß 
Lauda auch im Zusammenhang mit den Philippinen 
tätig gewesen sei. Die Fa. johann PRUTSCHER 
OHG sei knapp vor Abschluß eines Milliardenauf
trages -"im Zusammenhang mit dem Gesundheits
wesen, mit der Errichtung von Spitälern" gestan
den. 

Lauda habe jedenfalls Kontakte zu potentiellen 
Abnehmern hergestellt und damit seine vertragliche 
Verpflichtung edüllt. 

Der Zeuge H. C. Prutscher verweigerte unter 
Berufung auf das Geschäftsgeheimnis die Beant
wortung sämtlicher über den Umfang der bezeich
neten Aussagen hinaus ins Detail gehenden Fragen, 
insbesondere nach den Personen, zu denen Kon
takte hergestellt worden seien. 

Im Zusammenhang mit dem Philippinenprojekt 
ergänzte er allerdings seine Aussage dahin, daß 
Lauda auch in diesem Falle durch Herstellung von 
Kontakten (S. 2030) bzw. "am Rande", "teilweise", 
indem er "manche Kontakte mit herzustellen 
geholfen' hat", tätig gewesen sei, wobei die ins Auge 
gefaßten Spitalsprojekte in Manila an der "Skanda
lisierung der letzten Zeit" gescheitert seien (S. 2046 
des Protokolls). 

H. C. Prutscher räumte· auch als richtig ein, daß 
er im Zusammenhang mit dem Philippinengeschäft 
gemeinsam mit Udo Proksch Manila besucht habe. 

Der Zeuge Andreas Nikolaus Lauda führte zum 
selben Themenkreis in der 34. Sitzung des AKH
Untersuchungsausschusses am 24. März 1981 
zunächst aus, er habe an und für sich nicht vor, 
über die Fa. NIKI LAUDA Ltd. Hongkong zu 
reden. Das auf Grund des erwähnten Vertrages 
vom 16. November 1977 von der Fa. jOHANN 
PRUTSCHER OHG entrichtete Honorar sei dem 
erstgenannten Unternehmen zugekommen. Der 
Vertrag sei deshalb zustande gekommen, weil an 
ihn, Lauda, *ährend er Weli:meister gewesen sei, 
verschiedene Länder Projekte von Rennbahnbauten 
im arabischen Raum und besonders in Persien her
angetragen hätten. Die Fa. PRUTSCHER habe 
davon erfahren und ihn beauftragt, gewisse Strek
kenzu besichtigen und eine Stellungnahme darüber 
abzugeben, ob dort eine Rennstrecke gebaut wer
den könne oder nicht. Insbesondere sei der Fa. 
PRUTSCHER daran gelegen gewesen, einen· Ver
trag abzuschließen, der die Frage klär,en sollte, ob 
und wo für .die Fa. PRUTSCHER "mit der Infra
struktur von Hotels und sonstigen Dingen eine 
Public Relation gemacht werden konnte" (S. 2149 
des Protokolls). Der "Prutscher-Vertrag" sei ein 
ganz speziell auf Rennbahnprojekte abgestimmter 
Vertrag gewe~en und sonst nichts. 

Die gleichen Projekte hätten' für Saudi-Arabien 
bestanden, dort seien zwei Rennbahnprojekte aktu
ell gewesen (S. 2153 und 2154 des Protokolls). 

Auf die Zielsetzung der Fa. jOHANN PRUT
SCHER OHG angesprochen, gab der Zeuge 
Lauda an, daß im Falle der Errichtung einer Infra
struktur um Rennstrecken die Fa. PRUTSCHER 
diejenige sein sollte, die ihre Produkte dort ver
kaufe. 

Im Gegensatz zum Zeugen H. C. Prutscher; der 
bekundet hatte, Lauda habe mit 4 bis 5 Personen 
Werbe gespräche oder Werbekontakte im Ausland 
aufgenommen, gab Lauda zu Protokoll, er könne 
diese Aussage nicht präzisieren, er habe nur mit 
Christoph Prutscher und Udo Proksch gesprochen 
(S. 2255 des Protokolls). 

Es sei richtig, daß infolge des Umsturzes in Per
sien ein Werbegespräch von ihm, _Lauda, nicht 
durchgeführt worden sei. 

Der Zeuge führte ferner aus, er habe mit den 
sogenannten Philippinengeschäften Prutschers 
überhaupt nichts zu tun gehabt und auf wörtlichen 
Vorhalt der· diesbezügliChen Zeugenaussage H. C. 
Prutschers: "Die einzige Verpflichtung, die ich da 
übernommen habe, die leider schiefgegangen ist, 
war die, den Herrn Prutscher und den Herrn 
Proksch nach Manila zu fliegen. Die ganze Reise 
hat in Bangkok geendet, weil unsere Flugerlaubnis 
nur bis Bangkok war, und ich bin mit ihm nie nach 
Manila gekommen. Die zwei Herren sind. dann 
weiter nach Manila geflogen und ich wieder nach 
Hause zurück." Er sei nur "Pilot auf einem Flug
zeug" gewesen und_habe keine Kontakte herge-
stellt. . 

In der weiteren Folge seiner Vernehmung präzi- ' 
sierte Lauda seine Aussage zum angeblichen Pro
jekt im Iran in der Form, daß er H. C. Prutscher 
mitgeteilt habe, daß der Sohn des Schah eine Renn
strecke bauen wolle. Gleichzeitig habe er Prutscher 
aufgefordert, sich darum zu kümmern, "daß er da 
unten seine Sachen machen kann", und habe ihm 
verschiedene Leute gesagt. Namen habe er nicht 
genannt, "wahrscheinlich Automobilclub" bzw . 

. "Interessengruppen, die da unten waren. Ich kann 
mich aber jetzt nicht mehr erinnern, wie die heißen 
oder was die gemacht haben" (S. 2160 des Proto
kolls). 

4.2. Die Fa.., jOHANN PRUTSCHER 
Ges. m. b. H., die sich ua. mit der Herstellung von 
Spital- und Laboreinrichtungen befaßt, entwickelte 
im Zuge des.Neubaues des AKH bedeutende Akti
vitäten zur Erlangung von Aufträgen. 

Auf Grund der bisher vorliegenden Erhebungser
gebnisse im Zusammenhang mit den dem Untersu
chungsausschuß vorliegenden Angaben ergibt sich 
hiezu folgendes: 

DemUntersuchungsausschuß lagen in diesem 
Zusammenhang ua. insbesondere der Zwischenbe
richt der Großbetriebsprüfungsabteilung des 
Finanzamtes für den 1. Bezirk vom 6. März 1981 
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sowie der auf die Fa. jOHANN PRUTSCHER 
Bezug nehmende Abschnitt des Berichtes des Kon
trollamtes der Stadt Wien betreffend den AKH
Bau und die Aussagen, der Zeugen DDr. Pius 
Michael' : Prutscher, Hans Christoph ,Prutscher 
sowie Andreas Nikolaus Lauda vor dem Parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß vor. 

DDr. Pius Michael Prutscher ist zu 55% Anteils
eigentümer der Fa. jOHANN PRUTSCHER 
OHG, Hans Christoph Prutscher ist Eigentümer 
der Restallteile. 

Dieser Firma ist in Form einer stillen Beteiligung 
die RINTER HAUSVERWALTUNGS 
Ges. m. b. H angeschlossen. Die Fa. JOHANN 
PRUTSCHER OHG ist ihrerseits an der LOGO 
MÖBEL Ges. m. b. H. beteiligt und' gleichzeitig 
Eigentümerin der RINTER-ROHSTOFF-RÜCK
GEWINNUNGS AG. 

Die Fa. jOHANN PRUTSCHER OHG ist fer
ner zu 50% Eigentümer der Fa. MED-CONSULT 
und schließlich Eigentümerinder in Bad Tölz, 
BRD, etablierten LABOR-BAU Ges. m. b. H. 

DDr. Pius Michael Prutscher und dessen Sohn 
Wolfg.angsind Eigentümer der Fa. G. M. PRUT
SCHER ~es. m. b. H. & Co. KG und der Fa. 
BENSEGGER und PRUTSCHER Ges.m. b. H. 
sowie der DDr. ,PlUS MICHAEL PRUTSCHER 
Ges. m. b. H. Ferner besteht eine Beteiligung der 
Fa. jOHANN PRUTSCHER OHG an der 
Schweizer Fa. RINTER HANDELS Ges. m. b. H. 

/' 

Bei der PRUTSCHER Ges. m. b. H. handelt es 
sich laut Aussage des DDr. Pius Michael Prutscher 
um die Führungs-Ges. m. b. H. (S. 2011 ff. des Pro
tokolls.) 

DDr. Pius Michael Prutscher war in der Zeit von 
1964 bis 28. Jänner 1971 Wirtschaftsstadtrat der 
Stadt Wien und gleichzeitig bis 1969 oder 1970for
mell Geschäftsführer der Fa. jOHANN PRUT
SCHER QHG. Er gab an, "formal Ende 1960" die 
Geschäftsführung niedergelegt zu haben, eine dies
bezügliche Änderung des Gesellschaftsvertrages sei 
jedoch erst 1969 oder 1970 erfolgt (S.2011, 2012 
des Protokolls.) 

DDr. Prutscher führte ferner aus, daß die wäh
rend seiner Tätigkeit als Stadtrat in den Jahren 
1967 und 1968 im Zusammenhang mit dem Neu
bau des AKH der Fa. JOHANN PRUTSCHER 
erteilten Aufträge bereits unter der De-facto
Geschäftsfühterschaft seines Sohnes Hans Chri
stoph Pruisch~r übernommen worden seieh; er 
habe darauf keinen Einfluß genommen. Sein Sohn 
H. C. Prut~cher habe sich im Zusammenhang mit 
dem Bau des AKH bestimmt nicht an ihn gewen
det, um Interventionen zu erreichen. "Es könnte 
Ende 1960/ Anfang 1970 gewesen sein, daß er 
gesagt hat, bitte, ich suche dort ein Entree, bitte 
kann ich bei dem vorsprechen, daß ich also angeru
fen haben, damit er, vorsprechen kann, aber nicht 
mehr. Aber'an das erinnere ich mich nicht, aber ich 
will es nicht ausschließen der Vollständigkeit hal
ber" (S. 20.09 des Protokolls). 

4.2.1. Gründung und Beauftragung der Fa. 
MED-CQNSULT 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die diesbezüglichen Ausführungen zum Fakten
komplex "Auftragsvergabe an die ABO" verwiesen. 

4.2.2. Auftragsvergabe an die ARGE PRUT
SCHER - ODELGA (Herstellung, abgehängter 
Bandrasterdecken) 

Auf Grund einer öffentlichen Ausschrei~ung im 
Jahre 1974 zur Auftragsvergabe "Herstellung abge
hängter Bandrasterdecken für das AKH" ging 
zunächst die Fa. HOFMANN & MACULAN als 
Bestbieter hervor, konnte jedoch später keinen 
Nachweis der Preisangemessenheit erbringen, wes
halb die Leistungen neuerlich öffentlich ausge
schrieben wurden. Als Bestbieter ging nach dem 
Vergabevorschlag der APAK vom 3. April 1978 die 
Bietgemeinschaft der Firmen PRUTSCHER -
ODELGA hervor. Die Anbotsumme betrug 
zunächst rund 160 Mio S und wurde inder Folge 
auf 146 Mio S verringert. Über Vorschlag des 
AKPE-Vorstandes wurde schließlich vom Auf
sichtsrat der AKPE die Auftragsvergabe an die Fa. 
PRUTSCHER genehmigt. Ob es bei Vergabe und 
Ausführung des gegenständlichen Auftrages zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen ist, wird derzeit im 
Zuge gerichtlicher Erhebungen geprüft. 

4.2.3. Auftragsvergabe an die Bietgemeinschaft 
VOEST-Alpine - ODELGA (Herstellung von 
"Trennwänden") 

Als Anbotsteller traten ua. die Bietgemeinschaft 
der Firmen VOEST-Alpine und ODELGA mit 
einer Anbotsumme von rund 100 Mio S und die Fa. 
PRUTSCHER mit einer von etwa 154 Mio Sauf. 
Den gegenständlichen Auftrag erhielt die Bietge
meinschaft VOEST-Alpine - ODELGA, die sich 
jedoch in der Folge auflöste, sodaß die Leistung 
allein von der VOEST-Alpine zu erbringen ist. 

Im Zusammenhang mit der Ausführung dieses 
Auftrages wurde zwischen den Unternehmen 
VOEST-Alpine und ODELGA ein Betrag von 
12 Mio S für von der Fa. ODELGA zu erbringen
den Beratungsleistungen vereinbart", wobei eine 
Million bereits flüssiggemacht wurde. 

Dieser Sachverhalt ist ebenfalls Gegenstand einer 
gerichtlichen Überprüfung, wobei darauf zu ver
weisen ist, daß es nach den dem Untersuchungsaus
schuß vorliegenden diesbezuglichen Ermittlungser
gebnissen (Aussagen) zu vereinbarten Beratungslei
stungen gekommen ist und kommt. 

4.2.4. Auftragsvergabe an die ARGE HOR
VAT AKH SANITÄR 

Die AKPE erteilte der Arbeitsgemeinschaft 
HORVAT AKH SANITÄR (kurz ARGE SANI- , 
TÄR) einen Rahmenauftrag zur Planung, Liefe
rung und Montage, von Sanitärinstallationen im 
Neubau des AKH. 
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Auf Grund einer Anzeige des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates der AKPE, Dr. Walter Waiz, vom 
25. August 1980 soll es bei der Vergabe für die Lie
ferung und Montage von 
1. SANITÄR-CONTAINERN und 
2. LEIBSCHÜSSELSPÜLMASCHINEN 
im AKH zu "Vorkommnissen" seitens der daran 
beteiligten Firmen bzw. Personen gekommen sein. 
Auf Grund der vorliegenden Unterlagen ergibt sich 
im einzelnen: 

SANITÄR-CO NT AINER 
Zur Ausführung dieser Sanitärinstallationen wur

den von der ARGE SANITÄR zwei Subunter
nehmerangebote d'er VOEST -Alpine, (gemeinsam 
mit der Fa. BAD 2000) und der Fa. PRUTSCHER 
vorgelegt. 

Obgleich die Anbotsumme der Fa. PRUT
SCHER um zirka 4,74% über dem Angebot der 
VOEST-Alpine lag, wurde der Auftrag an die Fa. 
PRUTSCHER vergeben, zumal diese der AKPE 
ausdrücklich zusagte, daß erhebliche Eigenleistun
gen (zB Verfliesungen) in Wien erbracht werden. 

In der Folge gab jedoch die Fa. PRUTSCHER 
den gesamten Auftrag dergestalt weiter, daß die 
Sanitär-Container von der VOEST-Alpine erzeugt 
und von der V orarlberger Fa. BAD 2000 verfliest 
werden, wodurch sich die Tätigkeit der Fa. PRUT
SCHER möglicherweise auf die Ausstellung von 
Rechnungen beschränkte. Nach Meinung der 
AKPE hätte die Fa. PRUTSCHER den gegen
ständlichen Auftrag nur dadurch erlangt, daß sie 
ihren Organen die Erbringung von Eigenleistungen 
vortäuschte. Bei Beauftragung der anderen Bieter
firmen hätte somit ein Betrag von 3,8 Mio S einge
spart werden können. 

LEIBSCHÜSSELSPÜLMASCHINEN 
Im Hauptauftrag der ARGE SANITÄR war die 

Lieferung und die Montage von "Leibschüsselspül
maschinen" enthalten. 

Anfang des Jahres 1980 legte die ARGE SANI
T ÄR Angebote zur Lieferung dieser Maschinen 
vor, wobei die engere Wahl auf zwei Produkte, 
nämlich auf die Geräte der deutschen Fa. ZK
HOSPITAL und der Schweizer Fa. HILDE
BRAND fiel. Die Anbotsumme der 2:K -Geräte lag 
bei rund 42 Mio S, für die der HILDE
BRAND-Geräte jedoch bei rund 55 Mio. S. 

Die ARGE SANITÄR gab dem HILDE
BRAND-Gerät einen deutlichen Vorzug, worauf 
die APAK der AKPE dieses Produkt empfahl. 
Dipl.-Ing. Adolf Winter erklärte bei den Vergabe
gesprächen im AKPE-Aufsichtsrat, daß nur das 
Gerät der Fa. HILDEBRAND in' Frage komme 
und daher der Mehrpreis von rund 13 Mio S 
gerechtfertigt sei. 

Der Aufsichtsrat genehmigte daraufhin den Auf
trag für die HILDEBRAND-Geräte, zumal auch 
erklärt wurde, daß bei diesem Produkt der österrei
chische Fertigungsanteil zirka 50% beträgt. 

In der Folge stellte sich jedoch heraus, daß die 
Preisdifferenz von 13 Mio S nicht einen Qualitäts
unterschied in den Produkten, sondern darauf 
zurückzuführen ist, daß die Fa. PRUTSCHER, die 
selbst keine Leistungen zu erbringen und lediglich 
die Fakturen auszustellen hatte, mit der Fa. HIL
DEBRAND einen Exklusivliefervertrag für das 
AKH abgeschlossen und auf die wesentlich niedri
geren Preise der Erzeugerfirma einen Aufschlag 
vorgenommen hatte. 

Die AKPE erklärte daraufhin ihren Rücktritt von 
dem am 27. März 1980 mit der ARGE SANITÄR 
abgeschlossenen Vertrag, sodaß kein Schaden ein
getreten ist. 

Bei der vorliegenden Sachlage ergibt sich der 
Verdacht, daß der Aufsichtsrat der AKPE auf 
Grund von Falschinformationen zur Genehmigung 
des Ankaufes eines wesentlich teueren, jedoch kei
neswegs besseren Gerätes veranlaßt wurde. 

Ob Christoph Prutscher (als Vertr,eter der Fa. 
PRUTSCHER) und Dipl.-Ing. Adolf Winter (als 
verantwortliches Vorstandsmitglied der AKPE) in 
diesem Fall strafrechtlich zu ahndendes Verschul
den anzulasten ist, bildet Gegenstand einer gericht
lichen Untersuchung. Eine abschließende Beurtei
lung des dieser Auftragsvergabe zugrundeliegenden 
Sachverhaltes ist jedoch erst nach Abschluß der 
gerichtlichen Erhebungen II).öglich. 

5. Im übrigen wird auf die veröffentlichten 
Zeugenaussagen vor dem Untersuchungsausschuß 
verwiesen; aus diesen können weitere Geschehens
abläufe und Fakten, welche über das Wirken ver
schiedener Personen Aufschluß geben, herausgele
sen werden'. 

In diesem Zusammenhang sei auf folgende wört
liche Passagen von Zeugenaussagen verwiesen: 

5.1. Zu 'Wmter: 

Mag. Dir. Dr. Bandion beantwortete die in der 
13. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
14. Oktober 1980 an ihn gestellten Fragen wie 
folgt: ' 

Frage: Bevor Winter zur AKPE kam, hat es ja 
einmal einen Vorfall gegeben, der die MA 34 
betroffen hat hinsichtlich der Heizwerke. Ist Ihnen 
da im Zusammenhang mit der Person Winter und 
allfälliger Unregelmäßigkeitsverdacht etwas zu 
Ohren gekommen? 

Antwort: Zum damaligen Zeitpunkt nicht, erst 
aus dem Personalakt im Rahmen der Untersuchun
gen jetzt mußte ich feststellen, daß es damals schon 
aus Kollegenkreisen heraus Bedenken gegen Win
ter gegeben hatte. Allerdings war mir damals auch 
eine gewisse Rivalität unter den im Rahmen der 
Bauleitung tätigen Beamten evident: einerseits 
Bund gegen Stadt Wien und umgekehrt, anderer
seits Hochbau gegen Haustechnik. 

Frage: Herr Magistratsdirektor! Jetzt hat es ja 
einige gerüchteweise bzw. also Ihnen teilweise zu 
Ohren kommende Hinweise gegeben, daß da etwas 
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nicht stimmt. Da ist einmal die Frage rund um den 
Prokuristen Reschreiter von der Austro-Plan. 

Da wurde der Hinweis gegeben, der auch dann 
publizistisch einer der ersten war: die zwei Prozent 
Fortbildung. . 

Antwort: Ja. 
Frage: Können Sie noch einmal diesen Vodall 

schildern, wie es Ihnen damals zu Ohren kam? 
Antwort: Ich bekam gelegentlich - und wußte 

bei dem Gespräch mit dem RedakteUr Worm nicht 
mehr, von wem - eine Mitteilung, daß im Rahmen 
der Kalkulation der APAK eine Kalkulationspost 
gewesen sein sollte: zwei Prozent Fortbildung, 
Vorstand AKPE, mit dem Vermerk Winter. 

Ein Prokurist, Reschreiter, soll das mittelbar dem 
Direktor Parzer haben wissen lassen, der sich mit 
Reschreiter getroffen hat. Da wurde das ganze 
etwas abgeschwächt. Parzer wollte das aber nicht 
auf sich beruhen lassen. 

Frage: Entschuldigen Sie die Zwischenfrage: Sie 
haben es von Parzer edahren? 

Antwort: Nein, ich wußte es nicht mehr. Zwi
schendurch hat sich herausgestellt, und zwar nach 
meiner Vernehmung bei der Untersuchungsrichte
rin, durch ~in zufälliges Gespräch, daß das ein Mit
arbeiter des Direktors Parzer war, der mir das gele
gentlich einmal gesagt hatte. 

Frage: Könnte ich den Namen haben? 
. Antwort: Dipl.-Ing. Pokieser. 
Frage: Von der APAK? 
Antwort: Von der AKPE. 
Frage: In welchem Zeitpunkt sind wir jetzt? 
Antwort: Das kann ich nicht mehr beurteilen. -

Ich pflege auf dem Tisch eine Mappe zu haben, wo 
Papier eingespannt ist, und schreibe darauf. Ich 
habe das dann herausgeschnitten und unter AKPE 
bzw. Allgemeines Krankenhaus abgelegt, ohne dar
auf zu schreiben, daß das Pokieser war und wann 
das Gespräch war. 

Frage: Wann ungefähr? Ich meine nicht auf den 
Tag genau. 

Antwort: Das müßte, schätze ich, zwei Jahre 
oder noch länger zurückgelegen sein. Das war viel
leicht schon in der Anfangsphase. 

Frage: Also es könnte auch 1976 schon gewesen 
sein? 

Antwort: Es könnte auch 1976 vielleicht gewesen 
sein. Ich weiß es nicht. 

Frage: Pokieser ist zu Ihnen gekommen? 
Antwort:. Nein. Es war irgendeinmal ein Tele

fongespräch. Er ist nicht zu mir gekommen, ich 
kenne den. persönlich. Dann hat es geheißen, daß 
ein Herr Artinger oder Arbinger, von der AU
STROPLAN entsandt in die Aufsichtsstelle oder in 
die Bauaufsicht der APAK, die ganze Angelegen
heit durch einen Vermerk geklärt habe. 

Parzer soll sich an den Aufsichtsrat gewandt 
haben. Es soll das im Rahmen des Vorstandes zur 
Sprache gekommen sein, und es hätte sich heraus
gestellt, daß an dem Ganzen nichts dran war. 

Frage: Sie hatten ja verglichen mit Parzer und 
Waiz wenig Möglichkeiten, das zu kontrollieren. 
Was und welche Schritte haben Sie eingeleitet? 

Antwort: Ich hatte auch keine Zuständigkeit. 
Bitte, was sollte ich bei diesem Ondit machen? Es 
war nur irgendwann einmal, ich glaube, ein Jahr 
später, Herr Dipl.-Ing. Katzenschlager, der in der I 

APAK auch eine maßgebliche Rolle spielt, bei mir, 
zurückkommend auf frühere Vorsprachen ... 

Frage: Entschuldigung. Zu meiner Hilfe: jetzt 
sind wir bei 1977? 

Antwort: In etwa. 
... und wollte sich bei mir erkundigen, wie ich 

die Situation einschätze, ob die Stadt Wien je in der 
Lage sein wird, mit beamteten Kräften den techni
schen Betrieb des AKH zu führen, ob ich meine, 
daß es von seiner Warte aus zweckdienlich sei, 
Überlegungen in dieser Richtung anzustreben, 
denn es wäre kostspielig für ihn, für diesen Fall 
dann eine Betreuungsmannschaft aufzubauen oder 
nicht. Wir haben darüber etwas diskutiert, und 
beim Hinausgehen fragte er: Gibt es sonst noch 
etwas, was wir zu besprechen hätten? - Sage ich: 
Ja, Sie könnten mir sagen, ob der Winter tatsäch
lich Geld gekriegt hat oder nicht? - Darauf sagte 
er schmunzelnd: Sie wissen aber auch alles!, und ist 
gegangen. 

Frage: Herr Magistratsdir6l{tor! Jetzt wäre ich 
natürlich neugierig: Wußten Sie alles oder wissen 
Sie alles? 

Antwort: Nein. 
Frage: Dann könnten wir uns hier die Arbeit 

ersparen. 
Antwort: Es war von Anfang an evident, daß 

keine Geldbeträge gezahlt wurden. Ich habe auch 
über diese Sache mit dem Sektionschef Waiz -drei
mal gesprochen. 

Frage: Und wie hat sich Waiz jetzt verhalten hin
sichtlich dieser immerhin 600 Millionen ... 

Antwort: Er ist auch davon ausgegangen, daß da 
nichts dahinterstecke, . und ich habe mich . dann 
eigentlich sehr gewundert, daß wegen des "profil"
Artikels von ihm die Anzeige erstattet wurde. Ich 
habe das also als einen Sprung nach vorne aufge
faßt, weil von vornherein klar war, daß aus der 
Sache ja nichts herauskommen könnte, das war ja 
ein toter Hund. 

Frage: Das heißt also: In den Gesprächen, die 
Waiz und Sie hatten, hat Waiz Ihnen auch jeden 
Verdacht, der da allenfalls bei Ihnen war, entkräf
ten können, nämlich mangels an Beweisen. 

Antwort: Er hat bedauert und gesagt: Na ja, das 
sind immer nur Redereien, man müßte einmal 
etwas Konkretes haben. 

Frage: Machte Waiz. auf Sie den Eindruck als 
einer, der nun Recherchen angestellt hat, oder 
einer, der eher hilflos sagte: Na ja, man hat nichts 
in der Hand! 

Antwort: Ich habe angenommen bzw. habe 
edahren, daß sich die Vorstandsmitglieder oder 
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zumindest Parzer an ihn gewandt haben. Das heißt, 
für mich war er in dieser Sache als Vorsitzender des 
Aufsichtsrates befaßt. 

Frage: Es ist doch jetzt erheblich, Herr Magi
stratsdirektor, wenn das 1977 war, dann hätten wir 
uns überschlagsartig, wenn ich überlege, was in den 
Jahren darauf an den Herrn Winter geflossen ist, 
zweistellige Millionenbeträge ersparen können. 

Daher bitte ich Sie, noch einmal nachzudenken, 
ob in den Gesprächen mit Waiz sichtbar wurde, 
daß dieser Recherchen über das von Ihnen ja schon 
genannte Gespräch Parzer - Waiz angestellt hat? . 

Antwort: Waiz ist ja davon ausgegangen, daß in 
der Sache nichts dahinter ist. Denn angeblich 
wurde ihm ja ein entlastender Vermerk von diesem 
Herrn Artinger oder wer es immer war vorgelegt. 
Ich betone noch einmal: Ich hatte ja mit der Sache 
nichts zu tun, sondern meine Kontakte haben mich 
zu diesem Wissen geführt, und ich habe auch dem 
Herrn Worm gegenüber in dieser Sache keine Mit
teilung gemacht. Ich habe ihn nachher zur Rede 
gestellt und habe gesagt: Wieso kommen Siei zu 
einer solchen Formulierung, daß ich das gesagt 
hätte? Es waren auch nie Untersuchungen in der 
Magistratsdirektion im Gange, so wie er das dar
stellte. Sagte er: Ich habe ja auch nicht geschrieben, 
daß ich das von Ihnen habe. Ich habe es erfahren 
vom Prof. Wojda, der mir etwa ein Jahr zurücklie
gend das ziemlich schlotternd mitgeteilt hat. 

Frage: Also im Jahr 1979 ... 
Antwort:-Ja. 
Frage: Herr Magistratsdirektor! Da habe ich 

mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Ich meinte, 
auch gar nicht, daß Sie in der Lage gewesen seien, 
sondern ich wollte nur wissen, ob Sie sich erinnern 
können, daß Waiz Ihnen in diesen drei Gesprächen 
erkennen ließ, welche Recherchen er angestellt hat, 
denn immerhin war es ja ein 600-Millionen-Ver
dacht, der im Raume stand. 

Antwort: Nein, das hat er nicht. 

Frage: Sie haben nicht den Eindruck gehabt, aus 
diesen drei Gesprächen, daß er weitere Recherchen 
angestellt hat? 

Antwort: Das konnte ich nicht beurteilen. Einer
seits hörte ich ja, daß er damit befaßt wurde und 
auf Grund des AVs abgelegt wurde, also nehme ich 
an, daß er nicht nur die Recherchen eingestellt hat, 
sondern auch darüber befunden hat. Andererseits 
im Gesp,rächzwischenjhm und mir war ich der, der 
auf die~en Sachverhalt hingewiesen hat. 

Frage: Ich verstehe. Nun gibt es in Ihrer Verneh
mung noch einen Punkt hinsichtlich Winter, wo 
Wilfling Gerüchte ins Spiel gebracht hat oder 
gebracht haben soll, daß Winter von Siemens Provi
sion genommen hat. Sie sagten dann in der Verneh
mung: Lange, bevor Siemens überhaupt im 
Gespräch war. Können Sie mir das noch ein biß
chen erläutern, was dieser Vorfall rund um die Per
son Winter und Provisionen war? 

Antwort: Ich habe wieder um drei Ecken gehört, 
daß Wilfling sich äußern soll, daß Winter angeblich 
Provisionen von Siemens bekomme. 

Frage: Zu welchem Zeitpunkt war das? 
Antwort: Vielleicht 1977, 1978. Ohne jeden wei

teren konkreten Hinweis. 
Frage: Da w:ar aber noch weniger Substanz im 

Sinne von Zeugen usw. für Sie als Magistratsdirek-
tor sichtbar. . 

Antwort: Überhaupt p.icht. Nein. 
Frage: Daher konnten Sie auch nichts unterneh

men in dieser Frage? 
Antwort: Nein. Aber ich habe Winter darauf 

angesprochen. . 
Frage: Wann haben Sie ihn angesprochen? 
Antwort: Ziemlich bald, nachdem ich es gehört 

habe. 
Frage: 1977, wann ungefähr? 
Antwort: Das kann ich nicht beurteilen. 
Frage: Wie hat sich Winter verantwortet? 
Antwort: Er hat sich bei mir bedankt, daß ich 

ihm das mitteile, und hat beklagt, daß es solche 
üble Gerüchtemacherei gäbe, ausgerechnet von 
Wilfling (S. 608-610 des Protokolls). 

Vorstandsdirektor Ing. Paner beantwortete die 
in der 21. Sitzung des Untersuchungsausschusses 
am 27. Jänner 1981 an ihn gestellten Fragen folgen-
dermaßen: ' 

Frage: Haben Sie je den Eindruck gehabt, daß 
der'Lebensstil und die Lebensform des Winter doch 
in einem unterschiedlichen Verhältnis zu Ihrer und 
zu der Ihres Kollegen Schwaiger steht. 

Antwort: leh möchte nicht sagen, daß ich den 
Eindruck gehabt habe, denn soweit mir Winter 
damals so nebenbei erzählt hat, hätte seine Frau da ' 
ein Photogeschäft betrieben. Ich wußte, daß er 
keine Kinder hat, sodaß ich eigentlich gerade in der 
Anfangsphase nichts daran gefunden habe, daß 
er ... 

Frage: Und später? 

Antwort: Später. kam natürlich ein Mißtrauen 
auf, das muß ich zug~ben. Mißtrauen ist zwar 
etwas übertrieben, aber nicht das beste Gefühl, 
denn das war schon 1976, es wurden unsere Ver
träge sehr spät unterzeichnet, das muß ich einwen
den, wir waren ja schon ein Jahr tätig, da hat mich 
Herr Dr. Waiz einmal angesprochen in der Frage: 
Es gäbe da ein Gerücht, daß Winter zu Siemens 
Beziehungen hätte und sogar vielleicht Provisionen 
erhielte. 

Waiz fragte mich: Was machen wir da? :- Ich 
sage: Sofort mit Winter sprechen. Ich sagte dann: 
Ich übernehme das, ich werde mit Winter, reden. 
Ich bin dann mit Winter essen gegangen und habe 
dann versucht, Winter dann in dieser Frage auf 
Herz und Nieren zu interviewen. Ich habe' ihm 
auch sinngemäß gesagt, daß es bei dieser Aufgabe 
undenkbar ist, daß der Vorstand auch nur in den 
leisesten Verdacht kommt und s~ weiter. Er hat mir 
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dann damals mit einer Überzeugung gesagt: Er hat 
,eine weiße Weste, und solche Gerüchte gibt es 
nicht ... 

Frage: Herr Zeuge! Darf ich Sie unterbrechen. 
Ist das nicht ein bissel naiv. Das hören wir jetzt 
schon wiederholte Male, das irgend wer mit dem 
Herrn Winter geredet hat, ob er vielleicht nicht 
doch und .gar bestechlich ist. Ist das nicht ein bissel 
naiv, daß die Untersuchungen nur so laufen,daß 
man den Verdächtigen fragt, dann hat der einen 
unschuldigen Augenaufschlag, und damit ist das 
Thema beendet? 

Antwort: Nein, denn das Thema war auch nicht 
beendet, sondern ich habe Winter gesagt, das hat er 
jetzt zu bereinigen, indem er mit seinem V orgesetz
ten sprechen muß. 

Anläßlich eines Gespriiches, das der Vorstand 
beim Stadtrat Mayr hatte - wir waren damals zu 
dritt -, hat Wintervon sich aus dann dem Stadtrat 
Mayr in unserer Gegenwart erklärt, er sei von mir 
angesprochen worden, er habe gehört, daß es 
Gerüchte gäbe. Er kann nur erklären, daß das alles 
erstunken und erlogen sei, das gibt es nicht, er habe 
eine reine. Weste und so weiter. Er hat dort eine 
Erklärung abgegeben. Ich nehme an, daß er dies 
vielleicht auch gegenüber Waiz gemacht hat 
(5. 1157 des Protokolls). 

Sektionschef Dr. Walter Waiz beantwortete die 
in der 16. Sitzung des Untersuchungsausschusses 
am 11. November 1980 an ihn gerichteten Fragen 
wie folgt: 

Frage: Haben Sie den Herrn Vizekanzler infor- \ 
miert über die großen vielfachen Verdächtigungen 
der Schmiergeld zahlungen, die an Herrn Winter 
geleistet worden sind? Sie sind ja einige Male dar
auf aufmerksam gemacht worden, von Herrn Ban
dion, von Leuten der APAK, auch von Leuten der 
AKPE. Was haben Sie auf Grund dieser Verdächti
gungen gesagt? Haben Sie mit dem Vizekanzler nie 
darüber gesprochen? ... 

Antwort: Herr Vorsitzender! Herr Abgeordne
ter! Ich muß den Sachverhalt zurückweisen, den 
Sie in die Einbegleitung Ihrer Frage aufgenommen 
haben. Ich bin nicht mehrere Male von Schmier
geldzahlungen an Direktor Winter informiert wor
den, sondern konkret ging es um folgendes: Ich 
habe eine: Gedächtnisnotiz erhalten über ein 
Gespräch von Journalisten mit einem früheren 
Angestellten der ÖKODATA. In dieser Gesprächs
notiz ist die Rede von - ich weiß nicht, wie der 
Ausdruck hier ist - Unregelmäßigkeiten hinsicht
lich der Person Winter. Ich habe darauf folgendes 
getan: Dieser Aktenvermerk ist vom 21. Feber 
1979. Ich habe darauf Stadtrat Mayr informiert 
und bin gemeinsam mit Obersenatsrat Horny am 
27. Feber beim Kontrollamtsdirektor gewesen. Wir 
haben sowohl ... 

Herr Abgeordneter! Dazu gehört noch, daß am 
27. Feber diese Meldung beim KontrolIamtsdirek
tor gemacht wurde - das war um 13.00 Uhr -

und noch am selben Tag, um 16.45 Uhr - ich habe 
ausdrücklich in meinem Kalender noch nachgese
hen - habe ich auch Generaldirektor Wolfsberger 
von dieser Information, von diesem Gerücht infor
,miert. 

Frage: Gut. Darf ich 'Sie jetzt fragen: Bandion 
sagt - nachdem er gesagt hat, er hätte dreimal mit 

, Ihnen gesprochen, dreimal, sie leugnen es -: Er ist 
auch - nämlich Sie - davon ausgegangen, daß da 
nichts dahinter stecke. Und ich - nämlich Bandion 
- habe mich dann eigentlich sehr gewundert, daß 
wegen des "profil"-Artikels von ihm die Anzeige 
erstattet wurde. - Sie haben Anzeige erstattet? 

Antwort:Ja, am 26. März. 
Frage: Ich habe das alles als einen Sprung nach 

vorne aufgefaßt. - Sie haben vorher gezweifelt an 
der Richtigkeit der Verdächtigungen und Vermu
tungen, und plötzlich, als der "profil"-Artikel 
erscheint, erstatten Sie Anzeige. Sie haben so oft, 
einige Male ... 

Möbius: Auch ein Beispiel, wo Sie jetzt zugege
ben haben, daß Sie von dem gewußt haben. Sie 
haben von den zwei Prozent gewußt. Sie haben von 
den Verdächtigungen wegen der Schmiergeldzah
lungen bei Siemens gehört. Auf Grund des "profil"
Artikels, auf einmal auf Grund einer Pressemel
dung, von der Sie annehmen, daß sie falsch war, 
erstatten Sie Anzeige. Warum erst dann und nicht 
vorher? Warum haben Sie mit dem Finanzminister 
nie darüber gesprochen? 

Antwort: Ich habe, nachdem dieser von Ihnen 
zitierte "profil"-Artikel erschienen ist, mit sehr 
konkreten Hinweisen überlegt, ob man im Hinblick 

. darauf, daß sehr 'konkrete Hinweise da waren, 
Anzeige erstatten sollte. Ich habe mich mit dem 
Herrn Finanzminister besprochen. 

Frage: Entschuldigung, zu diesem Zeitpunkt 
erst? 

Antwort: Wie? 
Frage: Erst nach Erscheinen des "profil"-Arti

kels? 
Antwort: Ja ... 
Frage: Das erste Mal. Entschuldigung! Das erste 

Mal? Nur zur Präzisierung: Das erste Mal? 
Antwort: Was, das erste Mal? 
Frage: Gesprochen mit dem Finanzminister nach 

Erscheinen ... 
Antwort: Über diese Vorwürfe, und mich bera

ten mit dem Präsidenten der Finanzprokuratur. 
Nachdem auch dieser zur Anzeige geraten hat, 
habe ich aus dem Zimmer des Präsidenten der Pro
kuratur mich beim Herrn Magistratsdirektor Ban
dion informiert, ob die Mitteilung im "profil", daß 
er eine Untersuchung führe, stimme. Nachdem er 
das verneint hat, war ich entSchlossen - auch im 
Hinblick auf den Rat des Präsidenten der Prokura
tur -, die Anzeige zu erstatten, und ich habe sie 
auch noch am selben Tag im Einvernehmen mit 
Herrn Obersenatsrat Horny erstattet (Seiten 848-
850 des Protokolles). 
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4.2.5.2. Zu Wilfling: Im Zusammenhang mit 
der Person Dipl.-Kfm. Dr. Siegfried Wilfling 
beantwortete Magistratsdirektor Dr. Bandion fol
gende in der 13. Sitzung des Untersuchungsaus
schusses an ihn gerichtete Fragen: 

Frage: Deswegen daher die Fragestellung: Was 
ist es jetzt von der Seite der Gemeinde Wien her, 
wenn man sich das jetzt im konkreten wirklich 
anschaut? Denn sonst gibt es ja ein klar durchor
ganisiertes Modell, und da gibt es den Bereichsl.ei
ter, etwas, was Dr. Wilfling später geworden Ist. 
Die Frage: War er schon so eine Art Nebenbe
reichsleiter, oder war das außerhalb aller sonstigen 
Kompetenzen? 

Antwort: Die tatsächliche Einflußnahme des Dr. 
Wilfling auf die Geschäftsgebarung im Rahmen der 
Geschäftsgruppe Gesundheit war sehr groß, und es 
hat diesbezÜglich laufend Schwierigkeiten gegeben. 
Das heißt, Wilfling hat sich über die Beratungstä
tigkeit hinaus effektiv in die Gestaltung einzelner 
Verwaltungsakte oder Verwaltungstätigkeiten ein
gemischt. 

Frage: Wissen Sie etwas über die konkreten fak
tischen Tätigkeiten des Dr. Wilfling? Jetzt nicht 
das, was er sonst arrogiert hat, sondern das, was so 
der tägliche Funktionsablauf, Tätigkeitsablauf bei 
ihm war. 

Antwort: Ich glaube, er hat sich mit allembefaßt, 
was in der Geschäftsgruppe im Bereich rund um 
den Stadtrat herum angefallen ist. 

Frage: Jetzt kommt die nächste Vertragsphase -
wie gesagt, das dauert ein bißchen länger, aber es 
sind nur diese Vertragsphasen, die wir so erklärt 
kriegen müssen -, das ist der Abschluß des. Son
dervertrages. Wie und warum kam es zu dIesem 
Sondervertrag jetzt? Terminmäßig 1. Jänner 1978. 

Antwort: Einerseits war es seit eh und je der 
Wunsch des Stadtrates Stacher, daß es zu einer vol
len Verpflichtung Wilflings kam, und andererseits 
von meiner Warte aus ist die Unvereinbarkeit dieser 
D'oppelfunktion - hier Berater des Stadtrates, dort 
Geschäftsführer der ODELGA - auch etwa für 
mich evident geworden, sodaß es dann letztendlich 
eben zum Abschluß dieses Vertrages als Versuch 
einer sauberen Lösung gekommen ist. 

Frage: Und fededührend war der Herr Stadtrat, 
der das primär haben wollte? 

Antwort: Ja. Wobei ihn zum damaligen Zeit
punkt die Gewerkschaft auch unterstützt hat. 

Frage: Und mit diesem Sondervertrag wurde Dr. 
Wilfling sofort Bereichsleiter? 

Antwort: Die Bestellung zum Bereichsleiter hat 
einen separaten Akt erfordert, aber der ist am 
9. Jänner 1978 edolgt. ' 

Frage: Und ab welcher Phase - wenn Sie sich 
alle diese Vertragsentwicklungen überlegen - hat 
eigentlich Dr. Wilfling konkreten Einfluß bei der 
Auftragsvergabegehabt ? 

Antwort: Das kann ich im Detail nicht beurtei:
len. 

Frage: Trennen wir es vielleicht in rechtlich und 
faktisch. 

Antwort: Ich glaube, daß Wilfling immer 
bestrebt war, einen optimalen faktischen Einfluß 
auszuüben. 

Frage: Und rechtlich? Ab dem Augenblick wo er 
Bereichsleiter war? 

Antwort: Rechtlich ab dem Augenblick, wo er 
Bereichsleiter war. 

Frage: Ist zu diesem Zeitpu'nkt schon irgend
wann etwas aufgefallen, wie die engere Kontakt
nahme des Herrn Wilfling zu ganz bestimmten Per
sonengruppen ist, so wie wir heute zum Beispiel 
jetzt wissen, daß es einmal eine Empfehlung gege
ben hat? Ist Ihnen da irgend etwas anderes aufge
fallen? 

Antwort: Es hat nur ziemlich von Anfang an, 
immer Klagen gegeben, da~ Wilfling seine Berater
funktion im Zusammenhang mit seinen eigenen Fir
men - gemeint sind vor allem Reinigungsfirmen 
- ausnützt, daß er Einfluß nimmt auf Bestellungen 
und daß er Beamte in bestimmtem Sinne beeinflußt, 
wobei seine Einflußnahme die Betreffenden in 
Konflikte in Ausübung ihrer Dienstespflichten 
geführt haben soll (Seiten 621,622 des Protokolls). 

Frage: Wenn Sie rückblickend jetzt überlegen: 
War das ein Fehler, daß er in der Doppelfunktion 
tätig war - hie ODELGA-Geschäftsführer und 
gleichzeitig schon Werkvertrag und dann Bera
tungsvertrag? 

Antwort: Ja. 
Frage: Welche Hinweise über Unregelmäßigkei

ten, Herr Magistratsdirektor, bei der Amtsführung 
Dr. Wilflings sind Ihnen erinnerlich? Hinweise, die 
an Sie geg'angen sind? ' 

Antwort: Wie ich schon ausführen dudte, da und 
dort immer wieder eine Meldung, er nutze, seine 
Einflußfähigkeit aus im Hinblick auf seine eigenen 
Reinigungsfirmen, er beeinflußt Beamte bei der 
Auftragsvergabe und bringe sie in Konflikt mit 
ihren Dienstpflichten. 

Ein erster Höhepunkt in dieser Richtung war im 
November 1976, als der zuständige Hauptgruppen
obmann der Gewerkschaft mit einer Delegation 
von Gewerkschaftsvertretern aus dem Gesundheits
sektor kam und sich bei mir über solche V organgs
weisen des Dr. Wilfling beschwerte. 

Es waren da ein paar Anlaß fälle, zB: Die 
ODELGA hat ein Offert, das nur um 500 S vom 
Offert einer anderen Firma differiert hat, einge
bracht. Einem Beamten der MA 17 fällt ein, daß es 
hier noch aus seiner Erfahrung eine andere Firma 
gibt, die Gleichartiges vermutlich b~lIiger anbietet. 
Er reklamiert das, ruft den zuständIgen Verwalter 
an, der zuständige Verwalter sagt, ja, das w~ss~n 
wir sowieso, die Firma hat sogar angeboten, dIe Ist 
um soundsoviel -zigtausend Schilling billiger, aber 
Dr. Wilfling - damals noch Bera~er und 
Geschäftsführer der ODELGA - hätte Ihm den 
Auftrag bzw. die Empfehlung gegeben, dieses 
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Anbot als Unteranbot nach der DIN-Norm auszu
scheiden. Er hat halt als Berater Aufträge erteilt, 
weil seine faktische Einflußfähigkeit . eben größer 
''War als die rechtliche Grundlage seiner Berater
funktion, einen Auftrag, der, was die Bewilligung 
anlangt, in die Zuständigkeit des Gemeinderates 
gefallen wäre, zu, teilen, damit er in der Abteilungs
zuständigkeit bleibt und deQ Auftrag eben· die 
Firma ODELGA bekommen kann. So ist es. Bitte, 
ich habe einmal mit Wilfling ein Gespräch geführt, 
diesbezüglich, wo ich ihm alles erzählt habe, was 
mir eingefallen ist. Das hat dreieinviertel Stunden 
gedauert und war im Herbst vergangenen Jahres. 

Frage: Und wie hat er dann reagiert? 

Antwort: Ja, er hat zweimal während des 
Gespräches gesagt, ob es eine Möglichkeit gibt, das 
Dienstverhältnis zu beenden. Am Schluß des 
Gespräches hat er sich, schon wieder soweit erfa~
gen, weil er gesehen hat, daß ich in den maßgeb~i
chen Fakten in Wirklichkeit keine hundertprozenti
gen Zeugen bringen kann. Das Malheur war ja 
immer das, daß man Mitteilungen von da und dort 
bekommen hat, aber niemals bereit war, auch dazu 
zu stehen. 

Frage: Das heißt eigentlich, Sie haben versucht, 
ihn massiv damit zu konfrontieren, um das abzu
stellen. 

Antwort: Da war auch schon diese 3,5-Mill-S
Geschichte evident, und er hat dem Amtsführenden 
Stadtrat dann mitgeteilt, daß er jetzt wieder ~ein 
volles Vertrauen hat, der mir das dann eher erfreut 
mitgeteilt hat. 

Frage: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bitte, 
wie war das? 

Antwort: Das Ergebnis. dieses Gesprächs war, 
daß er offenbar erkannt hat, daß ich in Wirklich
keit nichts in der Hand habe. Ich habe ihm aber 
nicht mein Vertrauen ausgesprochen. Er aber hat 
seinem Stadtrat berichtet, es wären jetzt alle Mei
nungsverschiedenheiten oder Unklarheiten geklärt, 
und er hätte mein volles Vertrauen, und das hat mir 
der Herr Stadtrat Stacher mit einer ehrlichen Über
zeugung und einer gewissen Befriedigung mitge
teilt. 

Frage: Zusatzfrage. Ich habe überhaupt den Ein
druck, daß!das ruhige Auge des Magistratsdirektors 
manche Dinge schon früher festgestellt hat: Wann 
habe.n Sie hinsichtlich der Verdachtsmomente, die 
sich um Wilfling abgezeichnet haben, den Bürger
meister bzw. Gesundheitsstadtrat erstmals infor
miert - wenngleich Sie keine Beweise hatten? 

Antwort: Ab 1976. November 1976. 
Frage: Dem Bürgermeister oder ... ? 
Antwort:' Das war ja damals ziemlich offiziell, 

diese Gewerkschaftsvorsprache, ob ich da in con
creto den Bürgermeister informiert habe, kann ich 
mich nicht' erinnern, in der Folge mehrfach, aber 
wir waren uns in Übereinstimmung klar, daß es also 
keine echte' rechtliche Handhabe gibt. . 

Frage: Daß also die Beweise auch nicht ausrei
chen? 

Antwort: Nicht ausreichen: 
Frage: Warum hat man aber dann dem Herrn 

Dr. Wilfling trotzdem im Jahre 1978 diesen Ver
trag gegeben, ihn also in eine hohe Funktion einge
setzt, wenngleich man schon Jahre vorher ernste 
Bedenken gehabt hat? 

Antwort: Dr. Wilfling schien dem Amtsführen
den Stadtrat für das Gesundheitswesen unentbehr
lich. 

Frage: Und dies, wiewohl Sie diese Bedenken 
ihm gegenüber geltend gemacht haben? 

Antwort: Ja. 
Frage: Herr Magistratsdirektor! Wir haben bei 

den bisherigen Einvernahmen schon festgestellt 
bzw. nähere Aussagen bekommen, daß sich Dr. 
Wilfling offensichtlich auch schon sehr stark in die 
Position des Quasi-Eigentümervertreters begeben 
hat, noch bevor er als Bereichsleiter angestellt war. 
Ich habe da zB einen Teil der Aussage, da wurde es 
auch ihm einmal vorgehalten. 

Jetzt ist die Frage: Wenn er nur Berater war, 
aber nicht Vertreter der Gemeinde Wien - das ist 
die Phase dieses Werkvertrages, dieses Beratungs
vertrages -, dann konnte er doch formell eigent
lich überhaupt nie als direkter Vertreter der 
Gemeinde Wien auftreten. Ist das richtig so? 

Antwort: Das ist richtig. Rechtlich konnte er das 
nicht. 

Frage: Durch wen konnte er dann allenfalls in 
dieser Phase so stark wirksam werden, nicht jetzt 
faktisch, . sondern durch welche Person, daß man 
geglaubt haben konnte, daß er wirklich diese Mög
lichkeiten hatte? 

Antwort: Durch seine eigene Dynamik. und 
durch die Erweckung des Anscheins, daß der Amts
führende Stadtrat ihn voll decken würde. Wobei 
ich betonen muß, daß er offenbar nur Persönlich
keiten im Bereiche der Beamtenschaft gegenüberge
standen ist, die sich das gefallen haben lassen bzw. 
deren Widerstandswillen unter seinem Einfluß 
deutlich gebrochen wurde. 

Frage: Was Sie mit der Erweckung des 
Anscheins sagen, ist sicher sehr richtig und exakt 
formuliert. Meistens funktionieren sehr viele 
Machtgruppen nur, weil der Anschein erweckt 
wird, daß es eben so laufen muß. Und das war 
offensichtlich in dem vorliegenden Fall auch gege-
ben. . 

Antwort: Ja. 
Frage: Ein anderer Themenkreis, Herr Magi

stratsdirektor, in der Zwischenrunde ... 
Antwort: Wenn ich das ergänzen darf, Herr 

Vorsitzender: wobei ich den Eindruck hatte, daß es 
ihm gelungen ist, den Amtsführenden Stadtrat 
abzuschirmen und bei den anderen Mitarbeitern 
den Eindruck zu erwecken, daß es gar keinen Sinn 
hätte, den Amtsführenden Stadtrat in bestimmten 
Sachen beschwerdemäßig anzugehen, sondern man 
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sich selbst dadurch nur Nachteile verschaffen 
würde. Gelegentlich in Gesprächen mit Stadtrat 
Stacher hat dieser beklagt bzw. vorwurfsvoll es gar 
nicht für möglich gehalten, daß sich die Mitarbei
ter, die so beschwert waren, bei ihm nicht gemeldet 
und ihm den Sachverhalt nicht mitgeteilt haben (Sei
ten 622-624, 639 des Protokolls). 

KontroUamtsdirektor Dr. Delabro beantwortete 
am 6. November 1980 in der 15. Sitzung des Unter
suchungsausschusses folgende an ihn gerichtete 
Fragen: 

Frage : Vor der Kilometergeldaffäre haben Sie 
keinen konkreten Anhaltspu:nkt? 

Antwort: Nein. Es ist manchmal geredet worden 
von einem unguten Gefühl. Ich kann es am besten 
in meiner Funktion sagen. WievieIe Leute kommen 
zu mir: Herr Kontrollamtsdirektor, wir haben ein 
ungutes Gefühl! - Wenn man ihnen dann auf den 
Zahn fühlt: worin liegt das ungute Gefühl, sagen 
Sie mir doch etwas Konkretes! - Ja, konkret weiß 
ich nichts. 

Ich möchte auch gleich dazu sagen, weil ich 
weiß, wo Sie mit Ihrer Frage hinauswollen. In die- _ 
ser Funktion ist man ja sicherlich ein bisseI ge
schult. Ich für meine Person kann sagen, daß ich 
auch dem zuständigen Amtsführenden Stadtrat nie 
mehr Hinweise von einem "unguten Gefühl" gege
ben habe, ich niemals bis zum Zeitpunkt des Kilo
metergeldes bzw. bis zum Zeitpunkt der Tatsache 
des gefälschten Flugtickets auf eine kriminelle 
Handlung des Dr. Wilfling hingewiesen habe. 

Frage: Aber doch von anderen mitgeteilt bekom
men haben den Eindruck, es stimmt. 

Antwort: Wenn man dem allen nachgeht, wenn 
man ein "ungutes Gefühl" hat, wenn man mit 
"ungutem Gefühl" zu beurteilen anfangt, wird es ja 
fürchterlich (Seiten 754, 755 des Protokolls). 

Der Amtsführende Stadtrat Dr. Alois Stacher 
gab auf folgende an ihn in der 19. Sitzung des 
Untersuchungsausschusses am 14. Jänner 1981 
gerichtete Fragen zu Protokoll: 

Frage: Es hat aber dann Verdachtsmomente 
gegeben über Verfehlungen seitens Dr. Wilflings. 
Welche Haltung haben Sie dazu eingenommen! 
Haben Sie davon gewußt? Es hat ja Hinweise von 
verschiedenen Seiten gegeben. 
, Antwort: Ja, ich möchte eigentlich diesen Aus

druck Verfehlungen" in der Form gar nicht sagen, 
sondern es war so - das habe ich mir aufgeschrie
be~, denn sonst wird das wieder falsch ausgelegt 

Ich glaube, im fünfundsiebziger Jahr war einmal 
ein Gespräch mit dem Magistratsdirektor Bandion, 
der gesagt hat, Wilfling hätte irgendeinen Druck 
bei Ausschreibungen ausgeübt. Selbstverständlich 
habe ich mit dem Dkfm. Wilfling darüber gespro
chen, und er hat gesagt, das stimmt nicht. 

Er hat auch dann dem Herrn Magistratsdirektor 
einen Brief geschrieben, in dem er klargelegt hat, 
daß das nicht stimmt, und hat die Kopie diese~ 
Briefes auch mir gegeben mit Kopien von Protokol-

len vorhergehender Sitzungen, an, denen also 
andere Beamte auch teilgenommen haben, unter 
anderem Abteilungsleitersitzungen, die vor dem 
Gespräch mit dem Magistratsdirektor stattgefun
den haben. Nachdem er in diesem Brief, soweit ich 
mich im Detail erinnern kann, hineingeschrieben 
hat: "Sollten noch Fragen offen bleiben, Herr 
Magistratsdirektor, bitte ich, mit mir zu sprechen", 
aber keine Frage an mich gestellt wurde, so war ich 
fest überzeugt, daß diese Situation bereinigt ist. Ich 
habe auch dann keine weiteren Schwierigkeiten 
gehabJ (Seite 1052 des Protokolls). 

Frage: Herr Stadtrat, ich werde ganz kurz sein in 
der Fragestellung. Vielleicht darf ich Sie bitten, 
auch nur ganz kurz zu antworten. Es geht um die 
Beziehungen zu Wilfling, um die noch klarzulegen. 

Es ist richtig, Sie haben sich schützend in SPÖ
Sitzungen vor Dr. Wilfling gestellt. Warum? 

Antwort: Ja, ich habe in· SPÖ-Sitzungen für 
Wilfling und für einen Wirtschafter gesprochen, 
Ich habe immer gesagt: Ich benötige einen Wirt
schafter, und den fachlich Besten, den ich kenne, 
das ist der Wilfling (Seite 1079 des Protokolls). 

Frage: Eine Aktennotiz von Dr. Wilfling, vom 
24. Jänner 1977, betrifft Besprechung mit Herrn 
Dipl.-Ing. Rumpold, gemeinsame Projekte ÖKO

'DATA-ODELGA am 22. Jänner 1977: 
J 

7. Großes Angebot Betriebsorganisation an die 
AKPE. Hier wird nochmals Herr Dipl.-Ing. Rum~ 
pold davon informiert, daß wir seinen ursprüngli
chen Vertrags entwurf an Herrn Dr. Damian ver
einbarungsgemäß weitergegeben habeI).. Hat er 
Ihnen gar nicht mitgeteilt, der Dr. Wilfling? 

Antwort: Das weiß ich nicht. 
Frage: Das deutet halt auch ein bisseI in die 

Richtung, daß der Herr Dr. Wilfling schon auch ' 
wichtige Fragen, die in die Hunderte Millionen 
gegangen sind, Ihnen gar nicht berichtet hat, wenn 
Sie das sagen. 

Antwort: Ja, sekundär muß man sagen, daß er 
sicherlich manche Dinge 'gemacht hat, die ich nicht 
gewußt habe (Seiten 1075, 1076 des Protokolls). 

Frage: Als Rechtsanwalt, wenn ich Ihnen das 
sagen darf, weiß ich natürlich: Wenn jetzt der 

. Magistratsdirektor sagt, der übt unzulässigen 
Druck aus und möglicherweise kassiert er was, und 
wenn das dann dem Betroffenen gesagt wird, dann 
habe ich noch keinen erlebt, der das sofort zugibt. 
Es kommen Leute, die ich in Verfahrenshilfe vertei
digen muß, die haben schon die Anklageschrift auf 
dem Tisch, die kommen und belügen immer als 
ersten Schritt den eigenen Rechtsanwalt. Sie haben 
das Gefühl, wenn sie den überzeugt haben, daß sie 
unschuldig sind, dann wird es ihnen auch bei 
Gericht gelingen. Darf ich Sie in diesem Lichte bit-

, ten, sich das zu überlegen. 
Antwort: Ich sage Ihnen ja, daß ich heute auf 

Grund dieser Erfahrungen - ich bitte Sie, auch zu 
bedenken, daß meine Erfahrungen bis dahin auf 
rein medizinischer Basis w~ren, wobei die Arbeit 

15 
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des Mediziners sehr auf Vertrauen aufgebaut ist 
und nicht auf Mißtrauen -, daß ich aus der heuti
gen Situation natürlich eine Prüfung noch wesent
lich stärker durchführen würde. 

Ich 'glaube aber auf der anderen Seite, daß ich 
zweifelsohne sagen kann: Wenn Juristen --,. und 
Ihre juridische Belehrung nehme ich gerne zur 
Kenntnis - in genügendem Maße im Magistrat 
vorhandeIl sind, so wäre ich eigentlich der Mei
nung, daß Sie mich, wenn da etwas Fragliches ist, 
darauf aufmerksam machen müßten, daß man das 
oder das machen sollte. 

Ich darr noch einmal gerade zu diesen Aktenver
merken ~nd zu d~esem Brief von 1975 sagen: Es 
'stellt sicH ja jetzt anscheinend heraus, als wäre 
wirklich nichts gewesen. Ich weiß es ja nicht. Aber 
heute würde ich zwangsläufig vorsichtiger sein, und 
ich will also nichts Besonderes sagen, aber ich habe 
vor kurzem gesagt: Ich bin mit großem Vertrauen 
als Mediziner Stadtrat geworden, ich habe nach 
einem Jahr noch Vertrauen gehabt, ich habe drei 
Jahre spate gesundes Mißtrauen gehabt und bin 
damit ein Politiker geworden. 

Das ist!, die Situation aus der letzten Erfahrung. 
Ich hoffe, daß sich dieses ungesunde Mißtrauen, 
das ich jetzt manchmal habe, wieder in ein gesun
des Mißtrauen zurückverwandelt (Seite 1064 des 
Protokolls). . 

Der Zeuge Dipl.-Ing. Armin Rumpold beantwor
tet in der 7. Sitzung des Untersuchun'gsausschusses 
am 27. August 1980 die an ihn gerichtete Frage: ... 
Trotz Insistierens ist es uns nicht sehr gelungen, 
herauszubekommen, was ist das Besondere an der 
Struktur des Dr. Wilfling! 

Antwort: Ich kann nur meine persönliche Mei
nung hier sagen, die sicherlich nicht Allgemeingül
tigkeit hat. Ich fürchte mich vor Menschen wie Dr. 

Wilfling. Wenn zu viele solche an maßgeblichen 
Positionen sitzen, dann· ist diese Demokratie für 
mich nicht mehr erstrebenswert .. 

Frage: Meinen Sie das aus finanziellen Motiven 
oder aus Machtmotiven ? 

Antwort: Es geht mehr um die Macht, glaube 
ich, denn im Wiener Spitals markt war es einem 
unmöglich, einen Auftrag zu kriegen, wenn Wilf
ling nicht, gewollt hat (Seite 186 des Protokolls) .. 

Vizebürgermeister Or. Erbard Busek beantwor
tete in der 36. Sitzung des Untersuchungsausschus
ses am 30. März 1981 die an ihn gestellten Fragen 
wie folgt: 

Frage: Und wann haben Sie etwas über angebli
che Verfehlungen von Dr. Wilfling erfahren? , 

Antwort: Es ist mir bereits geraume Zeit von 
meiner eigenen Fraktion mitgeteilt worden, daß es 
Bedenken gegen Dr. Wilfling gibt. Ich habe diese 
daraufhin' dem Bürgermeister Gratz mitgeteilt. Er 
hat mir gesagt, daß er das auch schon gehört habe, 
daß aber nichts zu beweisen sei. 

Frage: Wissen Sie noch den Zeitpunkt ungefähr? 
Antwort: Es muß 1977/78, so etwas, gewesen 

sem. 
Frage: Herr Vizebürgermeister! Wie beurteilen 

Sie die Tatsache, daß Ihre Fraktion im Personalaus
schuß dem Abschluß eines Sondervertrages mit Dr. 
Wilfling zugestimmt hat? 

Antwort: Das ist nicht eine Frage des Urteils. Ich 
habe meine Bedenken, die mir zugebracht wurden 
zu Dr. Wilfling, dem Bürgermeister mitgeteilt. Er 
hat mir gesagt, das sei untersucht worden, und dar
aufhin hat' es von uns aus, sozusagen nach dem 
Prinzip von Treu und Glauben, daß bis zum Beweis 
des Gegenteils dem zu glauben sei, keine Einwände 
mehr gegeben (Seite 2311 des Protokolls). 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER SOZIALISTI
SCHEN PARTEI ÖSTERREICHS 

Im Zuge der Tätigkeit des Untersuchungsaus
schusses konnte der Nachweis erbracht werden, 
daß im Zusammenhang mit Auftragsvergaben beim 
Bau des AKH über verschiedene Liechtensteinische 
Briefkastenfirmen Schmiergelder geflossen sind, 
·woraus sich der Verdacht der Bereicherung hin
sichtlich des ehemaligen Vorstandsmitgliedes der 
AKPE, Dipl.-Ing. Winter, sowie leitender Ange
stellter der involvierten Firmen und eine entspre
chende finanzielle Schädigung der Träger des 
AKH ergibt. 

Darüber hinaus haben die Ermittlungen des 
Untersuchungsausschusses ergeben, daß derartige 
ungesetzliche Provisions- und Schmiergeldzahlun
gen im privaten Wirtschaftsbereich weitverbreitet 
sind. 

Die strafrechtliche Beurteilung dieser Vorgänge 
muß den mit der jeweiligen Sache befaßten Gerich
ten überlassen bleiben, deren Urteil der Untersu
chungsausschuß aus rechtsstaatlichen Gründen 
nicht vorgreifen kann. 

Unabhängig davon ist jedoch der Untersu
chungsausschuß der Auffassung, daß das System 
der Vergabe von Aufträgen, insbesondere von 
Großaufträgen, reformbedürftig ist. Eine di~sbe
zügliche gesetzliche Regelung erscheint unerläß
lich, eine bloße Änderung der bestehenden Verga
beordnungen wäre nicht in der Lage, die bestehen
den Probleme zu lösen. 

Die im Entwurf für ein 2. Antikorruptionsgesetz 
vorgeschlagenen Änderungen sind positiv zu beur-

teilen. Darüber hinaus werden folgende. Maßnah
men vorgeschlagen: 

1. Eine Erweiterung der Anzeigepflicht durch die 
Abgabenbehörden, wenn der Verdacht auf Amtsde
likte oder Wirtschaftsdelikte vorliegt' (§ 251 Finanz
strafgesetz ). 

2. Beseitigung steuerlicher Begünstigung soge
nannter Schmiergelder. 

3. Durch Fortsetzung der österreichischen Initia,-' 
tiven, insbesondere im Rahmen des EuroparateS, 
sowie bei der Verhandlung bilateraler Rechtshilfe
verträge sollte angestrebt werden, daß Rechtshilfe 
in Strafsachen auch bei Steuerdelikten, vor . allem, 
wenn diese mit einer betrügerischen Handlungs
weise zusammentreffen, gewährt wird. 

4. Eine weitere Verbesserung der Ausbildung 
und Fortbildung von Richtern und S~aatsanwälten 
sowie der Erhebungsorgane der Sicherheitsbehörc 

den, die mit der Aufklärung von Wirtschaftsdelik
ten befaßt sind. 

5. Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots von 
gut ausgebildeten Sachverständigen; um eine 
raschere Abwicklung von Wirtschaftsstrafverfahren 
zu ermöglichen. 

6. Statistische Erfassung von Wirtschaftsdelikten, 
die auch im Sicherheitsbericht der Bundesregierung 
entsprechend dargestellt werden soll. 

Der Untersuchungs ausschuß verweist in dieselIl 
Zusammenhang w;eiters auf die zu Punkt 1 und 2 
des Untersuchungsauftrages abgegebenen umfang
reichen Empfehlungen. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER FREIHEIT
LICHEN PARTEI ÖSTERREICHS 

Im Zuge der Tätigkeit des Untersuchungsaus
schusses konnte der Nachweis. erbracht werden, 
daß im Zusammenhang mit Auftragsvergaben beim 
Bau des AKH über verschiedene Liechtensteinische 
Briefkastenfirmen Schmiergelder geflossen sind, 
woraus 'sich der Verdacht der Bereicherung des 
ehemaligen Vorstandsmitgliedes der AKPE, Dipl.
Ing. Winter, sowie eines weiteren Personenkreises 
und eine entsprechende finanzielle Schädigung der 
AKPE ergibt. . 

DarüBer hinaus haben die Ermittlungen des 
Untersuchungsausschusses ergeben, daß derartige 
ungesetzliche Provisions- und Schmiergeldzahlun
gen auch in anderen Bereichen der Wirtschaft weit
verbreitet· sind. 

Die s~rafrechtliche Beurteilung dieser Vorgänge 
muß den mit der jeweiligen Sache befaßten Gerich
ten überlassen bleiben. Der Untersuchungsausschuß 
kann im Hinblick auf rechtsstaatliche Grundsätze 
dem Ergebnis dieser gerichtlichen Beurteilung nicht 
vorgreifen. . 

Gleidies gilt hinsichtlich der in der Sachverhalts
darstellung enthaltenen Faktenkomplexe Wilfling, 
Rumpold, Bauer und Prutscher. 'Unabhängig davon 
ist jedoch der Untersuchungs ausschuß der Auffas
sung, daB das System der Vergabe von Aufträgen, 
insbeson,~ere von Großaufträgen, reformbedürftig 

/ 

ist. Eine diesbezügliche gesetzliche Regelung 
erscheint unerläßIich, eine bloße Änderung der 
bestehenden Vergabe ordnungen wäre nicht in der 
Lage, die bestehenden Probleme zu lösen. 

Ebenso erscheinen gesetzliche und sonstige Maß
nahmen zu einer effizienteren Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität notwendig. In diesem 
Zusammenhang ist auf die umfangreichen Empfeh
lungen zu verweisen. 

Wie dem Punkt 5. der Sachverhaltsdarstellung zu 
entnehmen ist, tauchten im Zusammenhang mit 
Dipl.-Ing. Winter und Dkfm. Dr. Wilfling in den 
vergangenen Jahren immer wieder Hinweise auf 
Unregelmäßigkeiten auf. Im Falle Dipl-Ing. Win
ters reichen diese Verdachtsmomente bis in die Zeit 
seiner Tätigkeit· bei der MA 34 - also vor seiner 
Bestellung zum AKPE-Vorstandsmitglied 
zurück. Im Falle Dkfm. Dr .. Wilflings gab es solche 
Hinweise erstmals 1976, kurze Zeit nach Beginn 
seiner Beratertätigkeit bei Stadtrat Dr. Stacher. 

Die Erhebungen des Untersuchungsausschusses 
zeigen nach Ansicht der FPÖ, daß diese Anschuldi
gungen seitens jener Personen, denen sie bekannt 
wurden, nicht genügend ernst genommen wurden. 
Die in diesem Zusammenhang' ergriffenen Maß
nahmen, die im wesentlichen aus Gesprächen mit 
den Betroffenen oder mit Dritten bestanden, müs
sen als nicht ausreichend bzw. zielführend bezeich
net werden. . 
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111. 

Untersuchung der Vorwürfe betreffend angebli
che Parteienfinanzierung im Zusammenhang· mit 

Auftragserteilungen 
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BERICHT DER SOZIALISTISCHEN PARTEI 
ÖSTERREICHS 

L MEDIPLAN, PILGRAM-ZENTRUM, TRAC
TUS 

SACHVERHALTSDARSTELLUNG: 

In den Jahren 1980/81 wurde insbesondere in 
mehreren Artikeln einer Wochenzeitschrift eine 
Kampagne geführt, in welcher behauptet wurde, 
~aß im Zusammenhang mit dem ORP (Organisa
tIonsstruktur und Raumprogramm) Auftrag an die 
A~GE ORP. (50% MEDIPLAN-Hamburg, 50% 
R1ethmüller) 1m Umfang von 46,5 Mio S und dem 
Prof. Seitz, Dr. Sienkiewicz und Kaufmann erstell
ten Gutachten (SSK-Gutachten) im Auftragswert 
von 15 Mio S Millionenbeträge in Firmen mit SP
Einfluß, insbesondere in den VORWÄRTS~VER
LAG, geflossen sind. Im einzelnen sollen 7,6 Mio S 
über die PILGRAM-ZENTRUM Ges. m. b. H. 
und 12,5 Mio S 1) über die Firmen TRACTUS und 
MERKUR an die VORWÄRTS AG und die SPÖ 
geflossen seien (Wochenpresse vom 12. November 
1980). Unter Berufung auf den dem Untersu
chungsausschuß vorliegenden Bericht des Kontroll
amtes der. Stadt Wien (BI2) wurde weiters behaup
tet, daß die ARGE ORP "nur die Hälfte der verein
barten Leistungen erbracht, aber fast das doppelte 

, Honorar verrechnet habe" (Wochenpresse 
1.2. November 1980) und daher die genannten Mil
honen-Beträge aufbringen konnte. 

Der Untersuchungsausschuß hatte sich in diesem 
Zusammenhang daher mit folgenden Fragen zu 
befassen: ' 

1. Haben der Abg. Marsch (Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der VORWÄRTS AG), der Abg. 
Prechtl (Obmann des Vereins Eisenbahnerheim, 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 
INFRABAU) sowie Bundesminister Dr. Salcher 
(Mitglied des Aufsichtsrates der INFRABAU) Ein
fluß auf die Auftragsvergabe der AKPE, insbeson
dere der Vergabe des Auftrages der ORP-Planung 
a? die ARGE O~P genommen? Ist der Auftrag an 
dle.ARGE ORP Im Gesamtumfang von 46,5 Mio S 
prelsangemessen?.Sind aus diesem Auftrag der SPÖ 
oder der VORWARTS AG Millionenbeträge zuge
flossen? (siehe 1.1.) 

2. Was waren die Gründe für die Gründung der 
~EDIPLAN-Wien biw. in welchem Umfang hat 
die MEDIPLAN-Wien Aufträge im AKH-Bereich 
bekommen? Sind der SPÖ oder der VORWÄRTS 
AG dadurch Millionenbeträge zugeflossen? (siehe 
1.2.) -

3. Was waren die Gründe für die Beteiligung der 
TRACTUS an der INFRABAU? 

') Später wurde richtigerweise behauptet, daß die Neue 
H~I~at-Hamburg die Zahlung der Zinsen für den 12,5-
Millionen-Kredit der TRACTUS bei der Verkehrskredit
bank übernommen habe. 

Was waren die Gründe für'die Übernahme der 
Zinsen für' das Darlehen von 12,5 Mio S der 
TRACTUS bei der Verkehrskreditbank durch die 
NEUE HElMAT-Hainburg? (siehe 1.3.) 

4. Was -waren die Gründe für die Gründung und 
Auflösung der PILGRAM-ZENTRUM 
Ges. m. b. H.? (siehe 1.4.) 

5. Zusammenfassend: 
Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erteilung 
des AKH-Auftrages an die ARGE ORP (MEDI
~LAN~Hamburg 50%, Riethmüller 50%) und der 
Ubernahme von V,'erlusten, die bei der INFRABAU 
entst~nden sind, durch die NEUE HEIMAT-Ham
burg, I und zwar der Verluste, _die bei der PIL
GRAM-ZENTRUM Ges. m.b. H. aus dem Kauf
vertrag mit der VORWÄRTS AG und aus der 
Tätigkeit der INFRABAU selbst entstanden sind? 
Besteht ein Zusammenhang des AKH-Auftrages an 
die MEDIPLAN-Hamburg mit der Übernahme der 
Bürgschaften durch die NEUE HEIMAT-Ham
burg ; im Zusammenhang mit dem Erwerb eines 
50%igen Anteils an der INFRABAU durch die 
TRACTUS? (siehe 1.1.-1.4.) 

1 

1.11. Zu 1 und 5 

1.1:.1. Die Abgeordneten Precht!, Marsch und 
Bund'esminister Salcher stellten in ihrer Einver
nahrrie am 10. Dezember· 1980 übereinstimmend 
fest, daß sie von der Erteilung des ORP-Auftrages 
an di~ ARGE ORP erst aus Zeitungsmeldungen im 
Jahre, 1980 erfahren hätten sowie, daß sie keinerlei 
Einflllß auf die Auftragsvergabe der AKPE genom
men haben: , 

I 
• Mühlbacher: Herr Abgeordneter! Sie sind Auf
sichtsrat der INFRABAU, und in diesem Ztisam
men~ang und mit der Firma MEDIPLAN darf ich 
,ei~igf Fragen an Sie richten. Erstens: Haben Sie 
Emflpß auf Auftragsvergaben der' AKPE genom
men~ 

I 

Prechd: Nein. 
i " 

Mühlbacher: Herr Abgeordneter! Haben Sie im 
Zug~ der Gründung der MEDIPLAN-Wien erfah
ren, daß die MEDIPLAN-Hamburg, eine Schwe
stergesellschaft, einen AKH-Auftrag bekommen 
hat?; , 

Prechd: Nein, das stand In der damaligen Auf
sichdratssitzung, wie aus' den Protokollen ersichtc 
lieh, ~berhaupt nicht zur Disku~sion. ICh persönlich 
habe: das erst aus der Presse vor etwa einem halben 
Jahr :erfahren. 

I 
Mj,ihlbacher: Herr Abgeordneter! Wann haben 

Sie erfahren, daß die ARGE-ORP, diese MEDI
PLAN-Hamburg - Riethmüller, einen Auftrag 
über:46,5 Mio S bekommen hat? 

Prechtl: Etwa zum gleichen Zeitpunkt aus der 
Pres~e. 
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• Ing. f,lobl: Herr Abgeordneter Marsch! Haben 
Sie Einfluß auf Auftragsvergaben der Allgemeinen 
Krankenhaus-Planungs- und Errichtungsgesdl
schaft genommen? 

Marsch: Ich habe keinen Einfluß genommen.' 

Ing. Hobl: Wann haben Sie erfahren, daß die 
Arbeitsgemeinschaft ORP, also das ist Herr Profes

, sor Riethmüller und MEDIPLAN-Hamburg, einen 
Auftrag über 46,5 Mio S beim AKH erhalten. hat? 

Marsch: Das war lange nach dem Auftrag. 

Ing. Ht,bl: Na haben Sie das in irgendeinem Gre
mium erfahren, in irgendeinem 'Aufsichtsrat oder 
so? ' 

Marsch: Nein, ich habe das durch die Zeitungen 
erfahren. Ich habe mich ja damit nicht zu befassen 
gehabt. 

• Dr. Kapaun: Herr Bund'esminister! Ich möchte 
Sie zunächst fragen : Wann haben Sie erfahren, daß 
die ARGE ORP, das ist die ARGE zwischen der 
Firma MEDIPLAN-Hamburg und Professor 
Riethmüller, einen Auftrag über 46,5 Mio S bekom
men hat? 

De. Salcher: Das habe ich nicht in meiner Funk
tion als Bundesminister erfahren und nicht in mei- : 
ner Tätigkeit als Aufsichtsrat der INFRABAU, son
dern erst'aus den Zeitungen, als darüber geschrie
ben wurde. 

1.1.2. Zuerst ist ausdrücklich festzustellen, daß 
der ORP-Auftrag an eine Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE ORP) erteilt wurde, an der die MEDI
PLAN-Hilmburg lediglich zu 50% beteiligt ist. Die 
MEDIPLAN-Hamburg ist eine 100%ige Tochter 
der NEUEN HElMAT-Hamburg. An der MEDI
PLAN-Hamburg sind somit weder Firmen mit 
SPÖ- oder VORWÄRTS-Beteiligung noch die 
SPÖ oder die, VORWÄRTS-AG beteiligt. Es ist 
daher jed'enfalls festzustellen, daß aus dem ORP
Auftrag von insgesamt 46,5 Mio S - davon erhielt 
die MEDIPLAN-Hamburg auf Grund des Verhält
nisses in der Arbeitsgemeinschaft 23,25' Mio S -
Gelder an die SPÖ oder den VORWÄRTS-Verlag 
direkt nicht geflossen sind. ' . 

1.1.3. :: Der Untersuchungsausschuß hatte aber 
auch zu prüfen:, ob der an die ARGE ORP verge
bene OR'p-Auftrag zwar keine direkten Zahlungen, 
jedoch -" wie dies unterstellt wurde - sonstige 
Geldleist~ngen der beauftragten Firmen an 'die 
SPÖ bzw. ihr nahestehende Firmen bewirkt hat: 

Der Abgeordnete Marsch hat bei seiner Einver
nahme am 10. Dezember 1980 dem Untersuchungs
ausschuß '.eine Bestätigung der Allgemeinen Treu

, handgese1lschaft m. b. H. (ATH) vorgelegt, in dem 
in bezug auf den Gewinn der MEDIPLAN~Ham
burg aus dem ORI;'-Auftrag ausgeführt wird: 

"Als langjähriger Abschlußprüfer Ihrer Gesell
schaft bestätigen wir, daß in den Jahren 1976 bis 

1979 die folgenden Ergebnisse erzielt und an die 
Obergesellschaft abgeführt bzw. von ihr gedeckt 
wurden: 
1976 Überschuß TDM 
1977 Überschuß TDM 
1978 Fehlbetrag TDM 
1979 Fehlbetrag TDM 

819 
45 

673 
2 103 

In diesen Ergebnissen ist aus dem oben genann
ten Auftrag ein Gewinn von TDM 471 enthalten, 
der sich unter Berücksichtigung eines angemesse
nen Aufschlages von 20% für HauptVerwaltungs
und Unternehmensgemeinkosten aus den Bilanzun
terlagen ergibt." 

1.1.4. Weiters legte der Abgeordnete Marsch 
dem Untersuchungsausschuß ein Gutachten des 
beeideten Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters 
Doz. Dkfm. Dr. Leopold Mayer vor, in dem ausge
führt wird: 

"Der langjährige Abschlußprüfer der MEDI
PLAN-Krankenhausplanungs-Gesellschaft m. b. H., 
die ATH Allgemeine Treuhandgesellschaft mbH, 
Hamburg, hat mir mitgeteilt, daß diese Gesellschaft 
in den Jahren 1976 bis 1979 aus der Durchführung 
des vorgenannten Auftrages (Erstellung eines 
Raum- und Funktionsplanes) einen Gewinn in 
Höhe von rund 471 000 DM erzielt hat. Dieser 
unversteuerte Überschuß ist in den Ergebnissen, die 
die genannte Gesellsch:J.ft in den Jahren 1976 bis 
1979 an die Organobergesellschaft NEUE HEI
MA T Städtebau überrechnet hat, enthalten. 

Der gesamte Auftragswert für den Auftrag an die 
vorgenannte Arbeitsgemeinschaft belief sich ein
schließlich eines 15%igen Zuschlages für Nebenko
sten unter Berücksichtigung der im Zuge der Auf
tragsdurchführung vereinbarten Honorarerhöhun
gen netto (ohne Umsatzsteuer) auf 6 194636 DM. 
Da nach den mir erteilten Auskünften die beiden 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft mit je 50% am 
gesamten Auftrag beteiligt waren, ist der MEDI
PLAN Krankenhausplanungs Gesellschaft mbH für 
diesen Auftrag ein Honorar in der Höhe von 
3097318 DM zugeflossen. Der von derATH All
gemeine Treuhandgesellschaft mbH mi~geteilte und 
bestätigte Gewinn, der unter Berücksichtigung 
angemessener Hauptverwaltungs- und, Unterneh
mungsgemeinkosten ermittelt wurde, beträgt dem
nach rund 15% des Auftragswertes. 

Bei Beurteilung der Angemessenheit dieses 
Gewinnes sind meines Erachtens die folgenden 
Umstände zu beachten: 

1. Es handelt sich um einen unversteuerten 
Gewinn, der bei der Organobergesellschaft mit 
Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet ist. 

2. Der Gewinn beträgt rund 55% der Honorarer
höhungen, die im Zuge der Auftragsdurchführung 
nach ziemlich langen und harten Verhandlungen 
mit dem Auftraggeber vereinbart werden konnten. 

"Diese Erhöhungen des Honorars beliefen sich ein~ 
schließlich des 15%igep. Zuschlages für Nebenko-
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sten auf 1 709636 DM (für den 15%igen Anteil der 
Gesellschaft daher auf 854 818 DM). 

3. Die Übernahme eines Planungsauftrages, der 
auch die Abstimmung der Planungsleistungen mit 
den Nutzern vorsieht, gegen ein Pauschalhonorar 
ist mit einem sehr erheblichen finanziellen Risiko 
verbunden. Es ist daher notwendig, daß in ein sol
ches Honorar ein angemessener Risikozuschlag 
eingebaut wird, der bei normaler Abwicklung des 
Auftrages zu einem entsprechenden Auftragsge
winn führt. Daß die Übernahme des Auftrages 
gegen ein Pauschalhonorar mit einem erheblichen 
Risiko verbunden war, zeigt der Umstand, daß ein 
Gewinn nur deswegen erzielt werden konnte, weil 
es im Verhandlungsweg möglich war, unter Hin
weis auf den gestiegenen Arbeitsumfang Erhöhun
gen des ursprünglich vereinbarten Honorars durch
zusetzen. 

Unter Berücksichtigung der vorangeführten 
Umstände liegt der von der ATH Allgemeine Treu
handgesellschaft mbH mitgeteilte und bestätigte 
Auftragsgewinn'der MEDIPLAN Krankenhauspla
nungs Gesellschaft mbH meines Erachtens in einem 
normalen und angemessenen Rahmen. 

1.1.5. Als weiteres Beweismittel wurde dem 
Untersuchungsausschuß ein Gutachten des beeide" 
ten Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters Dozent 
Dkfm. Dr. Leopold Mayer 1) vorgelegt, in dem zur 
Frage der Vergabe der ORP-Planung an die ARGE 

. ORP ausgeführt wird: 

Der Auftrag über die Raum- und Funktionspla-
nung für das AKH: ' 

Im Zeitpunkt der Gründung der AKPE erwies es 
sich als vordringlich,. eine detaillierte Raum- und 
Funktionsplanung für den Neubau des AKH 
durchzuführen, wobei insbesondere der Umstand, 
daß das AKH sowohl als Spital als auch als Ambu
latorium als auch als Ausbildungsstätte für Medizi
ner (Klink) dienen soll, zu berücksichtigen war. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AKPE 
entschlossen sich, diesen Auftrag einer Arbeitsge
meinschaft zwischen dem, Büro für Planung von 
medizinischen Lehr-, Forschungsstätten und Kran
kenhäusern (Prof. Dr. Riethmüller), Tübingen, und 
der MEDIPLAN Krankenhaus-Planungsgesell-

') Zur Person des Dozenten Dr. Leopold Mayer 
erklärte Abg. Marsch bei seiner Ei'nvernahme: 

Ich bin heut~ in der Lage, Ihnen einen Bericht des u~s 
vom Präsidenten des Wirtschaftsprüfer-Verbandes 
(gemeint: Kammer der Wirtschaftstreuhänder) - so 
heißt der Verband - genannten Prüfers zu übergeben. Es 
ist das die Alpen-Treuhand, eine Gesellschaft, die jeden
falls in keinem Nahverhältnis zur SPÖ steht. Sie heißt: 
,,Alpen-Treuhand Gesellschaft", die man ja von der Seite, 
wohin sie auch Beziehungen hat, kennen muß. 

Den Herrn Dozenten Dr. Leopold Mayer, der mir 
unter drei Firmen mit Namen an erster Stelle genannt 
wurde, haben wir darum gebeten ... " 

schaf~ mbH, Hamburg, zu vergeben. Die Vergabe 
an diese Arbeitsgemeinschaft wurde damit begrün
det, daß Herr' Prof. Dr. Riethmüllet bereits .seit 
Beginri der Planungs arbeit für das AKH intensiv in 
diese :Planung eingeschaltet war und auch bereits 
Vorarbeiten für. ein Raum- und Funktionspro
gramrh geleistet hatte und daß die MEDIPLAN 
GmbH Hamburg über einschlägige Erfahrungen 
beim Bau anderer Großspitäler (insbesondere Klini
kum iin Aachen) verfügte. Der Vertrag mit der 
Arbeitsgemeinschaft wurde am 30. Juni 1976 abge
schlossen. 

Die' Erstellung des Raum- und Funktionspro
gramrps sollte in drei Stufen vor sich gehen: 

1. Stufe 
Ers~ellung einer Organisationsstruktur-Übersicht 

und etner Grobflächenschätzung und krankenhaus
plane~ische Beratung zum Grundsatzprojekt (GP, 
Maßstab 1 :500). 

I 

2, ~tufe 
Au~arbeitung eines Organisationsstruktur- und 

Raurnbedarfsprogramms (ORbP 77) und Beratung 
bei d~r Umsetzung dieses Programms in .skizzen
hafte I Grundrißlösungen unter Berücksichtigung 
der Grundsatzentscheidungen des Bauherrn auf der 
Basis des Grundsatzprojekts. 

3. ~tufe 
Beratung bei der Umsetzung des ORbP 77 in 

einen Entwurf 1: 1 00 und endgültige Aufstellung 
eines prganisationsstruktur- und Raumprogramms 
(ORP78). 

Es var vorgesehen, daß die Arbeiten für die erste 
Stufe I,am 5. April 1976' beginnen und am 9. Juli 
197 6 abgeschlossen sein sollen. Die Stufe 2 sollte 
am 4l Feber 1977 und die Stufe 3 sollte am 
10. Feber 1978 abgeschlossen sein. 

Für den Auftrag wurde im Vertrag vom 30. Juni 
1976 ein Pauschalhonorar in Höhe von 
3900 OQO DM (zuzüglich Umsatzsteuer) zuzüglich 
eines Zuschlags von 15% für alle Nebenkosten mit 
Ausnahme der Kosten von Studienreisen im Auf
trag d~s Auftraggebers vereinbart. Das Pauschalho
norar,' das vom Auftragnehmer auf Grund der 
Gebü*renordnung für Ingenieure (unter Zugrunde
legung eines Objektwertes von 15 Mrd S) errechnet 
wurd<;, enthielt auch einen Risikoansatz für die 
Infladonsraten in den Jahren 1976, 1977 und 1978 
(für 1978 allerdings limitiert für 15% der Gesamt
leisturlg). Es wurde vereinbart, daß vom Gesamtho
norar '30% auf die Stufe 1, 40% auf die Stufe 2 und 
30% auf die Stufe 3 entfallen. Von der gesamten 
Leistung von etwa 240 Mann-Monaten sollten rund 
50% (,120 Mann Monate) im Jahre 1976, 35% (84 
Mann:-Monate) im Jahre 1977 und 15% (36 Mann
Mona~e) im Jahre 1978 erbracht werden. 

Am: 22. August 1977 teilte die Arbeitsgemein
schaft MEDIPLAN-Riethmüller der AKPE mit, 
daß skh bei der Durchführung der Stufen 2 und 3~ 
nicht : vorhersehbare Mehraufwendungeh wegen 
Verstärkung der Abstimmgespräche mit den Nut-
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zern des Allgemeinen Krankenhauses ergeben und 
daß daher eine Erhöhung des Pauschalhonorars 
erforderlich sei. In dem Schreiben wurde die Auf
fassung vertreten, daß sich der Arbeitsaufwand für 
die Stuf~ 2 gegenüber dem bei Auftragserteilung 
vereinbarten Arbeitsumfang um rund 95% erhöht 
habe. 

Die Arbeitsgemeinschaft Projekt-Management 
Allgemeines Krankenhaus Wien = Universitäts
klinken (im folgenden kurz APAK genannt), die 
von der AKPE mit der laufenden Kontrolle der für 
den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses aus
geführten Lieferungen und sonstigen Leistungen 
beauftragt ist, bestätigte mit Schreiben vom 
24. Oktober und 9. November 1977, daß sich der 
Arbeitsa~fwand auf Grund einer Änderung der 
Zielvorg~be und verstärkter Abstimmgespräche mit 
den Nutzern tatsächlich vergrößert habe und daß 
daher die Anerkennung von Mehrleistungen der 
Arbeitsgemeinschaft gerechtfertigt sei. Die Mehr
leistungen für die Stufe 2 wurden von der AP AK 
mit rund175% (von 40% des Gesamtauftrags) veran
schlagt. 

Am 5'. Dezember 1977 wurde zwischen der 
AKPE und der Arbeitsgemeinschaft eine Erhöhung 
des Honorars für die Stufe 2 um 66,9% des anteili-
gen Honorars für die Stufe 2 
(1 560 oqo DM = 40% des Gesamthonorars), 
somit urp 1 043640 DM vereinbart; gleichzeitig 
wurde festgehalten, daß die Stufe 2 im Jahre 1978 
abgeschlossen werden sollte. Über die Erhöhung 
des Honorars für die Stufe 3 sollten erst in einem 
späteren: Zeitpunkt Vereinbarungen abgeschlossen 
werden. :. -

Am 31. Juli 1978 ersuchte die Arbeitsgemein
schaft bei der AKPE um einen Termin für die end
gültige Honorarfestsetzung für die Stufe 3. Dieses 
Ersuchen wurde von der AKPE trotz der Tatsache, 
daß die APAK auch für die Stufe 3 bestätigte, daß 
Mehrleistungen vorliegen, sehr hinhaltend behan
delt. Na~h mehrmaligen Urgenzen bezüglich der 
Festsetzu,ng eines Verhandlungstermines erklärte 
die Arbeitsgemeinschaft im Herbst des Jahres 1979, 

-" daß sie ab der 40. Kalenderwoche 1979 nicht mehr 
an Besprechungen teilnehmen werde, wenn es bis 
dahin zu keinen Verhandlungen über die Honorar
forderungen komme. 

Die -APAK erklärte in einem Schreiben vom 
3. Oktober 1979, daß in diesem Fall die gesamte 
Planung. für das Allgemeine Krankenhaus zum 
Stillstand käme. 

Am 6: Dezember 1979 wurde die Honorarver
einbarung mit der Arbeitsgemeinschaft {dahin 
gehend ergänzt, daß das Honorar für die Stufe 3 
um einen Pauschalbetrag vqn 443 000 DM (zuzüg
lich 15% Nebenkosten) erhöht wurde. Gleichzeitig 
wurde festgelegt, daß die Beratungsleistungen der 

-Arbeitsgemeinschaft in Wien in der 50. Kalender
woche des Jahres 1979 enden; die Schlußpapiere 
über diese Beratungsleistungen sollten bis zur 

8. Kalenderwoche des Jahres 1980 fertiggestellt 
werden. I 

Die APAK teilte der AKPE am 25. Feber 1980 
mit, daß ihres Erachtens die Vereinbarung einer 
pauschalen Horareihöhung um 443 000 DM ein 
für die AKPE günstiges Verhandlungsergebnis dar
stellte. 

Für die restlichen Tätigkeiten der Arbeitsgemein
schaft ab Beginn des Jahres 1980 wurde pro Mann
Monat ein Honorar von 13 800 DM zuzüglich 4% 
Nebenkosten und zuzüglich von Pauschalbeträgen 
für Reiseko~ten (alle Honorare zuzüglich Umsatz
steuer) vereinbart. Dabei sollte ein Anwesenheitstag 
in Wien je nach der Dauer der Anwesenheit als 
0,15 bis 0,20· Mann-Monate gelten. 

Das gesamte Honorar für die bis zum 
31. Dezember 1979 von der Arbeitsgemeinschaft 
erbrachten Leistungen setzt sich demnach wie folgt 
zusammen: 
ursprüngliches 
Pauschalhonorar 
Honorarerhöhung 
für die Stufe 2 
Honorarerhöhung 
für die Stufe 3 

3 900 000 DM 1) 

1043 640.DM 1) 

443000 DM 1) 

5 386 640 DM 1) 

Zu diesen Honorarbeträgen kommt noch jeweils 
die Umsatzsteuer hinzu. 

1.1.6. Der als Zeuge in der 27. Sitzung des 
Untersuchungsausschusses vom 24. Feber 1981 ver
nommene Karsten -Becker führte im Zusammen
hang mit dem Zustandekommen des ORP-Auftra
ges folgendes aus: 

Becker: Ich bin als Architekt tätig, bin Mitarbei
ter der MEDIPLAN in Hamburg und bin weiterhin 
GeschäftSführer der MEDIPLAN in Wien. 

Ing. Hobl: Herr Zeuge! Was wissen Sie über den 
Auftrag an die ARGE ORP im Ausmaß von 
46,5 Mio S, den die MEDIPLAN-Hamburg 
gemeinsam mit Professor Riehtmüller seinerzeit 
erhalten hat? 

Becker: Darüber weiß ich eine ganze Menge, 
denn-ich bin von seiten MEDIPLAN Projektleiter, 
ich leite dieses Projekt und ich glaube, da ganz gut 
informiert zu sein. Wenn Sie das vielleicht etwas 
näher eingrenzen könnten. 

Ing.Hobl: Wie sind diese beiden Teilnehmer, 
also MEDIPLAN-Hamburg und Professor 
Riethmüller, zu dem Auftrag gekommen? Haben 
sie sich da darum bemüht oder hat man sie ange-
schrieben? - -

Becker: Da kann ich Ihnen vielleicht keine ganz 
erschöpfende Auskunft geben, aber ich werde ver
suchen, aus meinem Wissen das zu rekonstruieren. 

') Jeweils zuzüglich 15% als Pauschalabgeltung von 
Nebenkosten. 
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Vielleicht zur Klärung der Anfangssituation : Der 
Auftrag selbst wurde seinerzeit von der Geschäfts
führung der MEDIPLAN-Hamburg und Herrn 
Professor Riethmüller verhandelt. l<;h war bei die
sen Auftragsverhandlungen nicht dabei. Ich habe 
das Projekt erst übernommen, nachdem der Auf
trag - zumindest mÖglichst - so weit verhandelt 
war, daß die.Arbeit begonnen werden konnte 1 ~76. 

lng. Hobl: Wissen Sie etwas über die Ursacheri 
der Verzögerung, hinsichtlich der Leistungserbrin
gung durch die MEDIPLAN-Hamburg bei diesem 
Auftrag? 

'Becker: Die Hauptursache bestand wohl darin, 
daß wir mit der AKPE steuerliche Fragen zu klären 
hatten. Das heißt: Sitz der ARGE und Heranzie
hung bei der Versteuerung. Es war von vornherein 
klar, daß wir umsatzsteuerpflichtig sind. Das ist 
unbestritten. Aber weitere Steuern wollten und soll
ten wir als ausländisches Unternehmen nicht bezah
len. Und das war sowohl unseren Steuerberatern, 
die wir zuzogen, als auch den Fachleuten der 
AKPE, nicht restlos bekannt. 

Meiner Meinung nach - das weiß ich aber nicht 
gen au - hat die AKPE auch noch eine Absprache 
beim Ministerium gestartet, um diese Sache zu klä
ren. Oder beim zuständigen Finanzamt, ich kann 
Ihnen das nicht so genau sagen. 

Und daher ist der Vertrag dann erst im Juli 1976 
unterschrieben worden. 

Ing. Hobl: Wie kam es im Zuge der Verhandlun
gen mit der AKPE zu den Preiserhöhungen? 

Becker: Zunächst einmal gab es ja eine Kalkula
tionsgrundlage der AKPE gegenüber. Sie werden ja 
wahrscheinlich den Kontrollamtsbericht der Stadt 

. Wien kennen. Da ist diese Kalkulation über zwei 
Wege, das heißt, einmal über einen Mann-Monats
Nachweis, also eine Aufwandskalkulation, und 
zum anderen eine Gegenrechnung über eine 
Gebührenordnung für Ingenieure - also eine deut
sche Gebührenordnung für Ingenieure - aufge
führt und, ich glaube, richtig wiedergegeben. Das 
war Grundlage des Vertragsabschlusses. 

In d~r Folge der Bearbeitung hat es dann erhebli
che zeitliche Verzögerungen gegeben, und zwar -
ich darf da vielleicht ein bißehen weiter ausholen: 
Die Leistung war in drei Phasen zu erbringen: 

Die Phase 1 war die Arbeit am sogenannten 
Grundsatzprojekt. Das Grundsatzprojekt ist weit
gehend termingerecht abgewickelt worden. Das 
heißt: Wir haben im April 1976 begonnen und 
haben den Schlußbericht zum Grundsatzprojekt im 
September 1976 vorgelegt. Das sollte eigentlich 
noch etwas früher sein nach dem Wunsche der 
AKPE ursprünglich, also bei Arbeitsbeginn, aber 
die Verzögerung - ich kann Ihnen das jetzt nicht 
mehr in Wochen und Tagen sagen - war relativ 
genng. , 

Dann hat sich die Freigabe des Grundsatzprojek
tes für die weitere Bearbeitung bis zum Jahresende 

hingezogen. Ich vermute, weil die Zustimmung der 
entsprechenden Gremien auf der Bauherrenseite 
nicht vorlag. Und wir konnten dann mit Beginn des 
Jahres 1977 mit der nächsten Stufe, das heißt der 
Verfeinerung der einzelnen Betriebsstellen' - in 
diesem Vertrag hieß es: Elemente - beginnen. Das 
heißt also: Für den Bereich des Krankenhauses 
durcharbeiten. 

Dabei wurden dann in der Abstimmung und in 
der Zustimmung zu den einzelnen Elementen die 
Nutzer in wesentlich stärkerem Maß eingeschaltet, 
als das bei VeI'tragsabschluß wohl Absicht gewesen 
ist. Jedenfalls gestaltete sich dann die Bearbeitung 
doch als wesentlich schwieriger, als ursprünglich 
angenommen, und es entstanden zeitliche Verzöge
rungen in ganz erheblichem Ausmaße. Wir sind 
dann - ich glaube im Herbst 1977 - an die AKPE 
herangetreten und haben ihr mitgeteilt, daß wir nun 
außerhalb des terminlichen Ablaufes liegen. 
Ursprünglich waider Vertrag so abgeschlossen, 
daß wir im Feber 1978 mit der Gesamtbearbeitung 
fertig sein sollten. Wir waren im Herbst 1977 ja 
noch lange nicht so weit, daß diese Stufe 2 über
haupt sich dem Ende näherte, und haben die AKPE 
darauf hingewiesen, daß durch diese zeitliche 
Streckung bei uns mehr Aufwendungen entstehen, 
und haben dann - im November war das, glaube 
ich, 1977 - mit der AKPE verhandelt um eine 
Honorarverschiebung zunächst. Da wurde dann 
vereinbart, das Honorar der Stufe 3 zum Teil in die 
Stufe 2 mit hineinzunehmen, um dann die Stufe 3 
in einem verkürzten Verfahren unter Umständen 
abzuwickeln und um im Gesamthonorar zu bleiben. 
Es wurden auch die Termingrundlagen stärker 
fixiert, beziehungsweise im Rahmen der Verhand
lung wurden Terminpläne der APAK herangezo
gen, auf die wir uns dann berufen haben. Diese 
Terminänderungen wurden aber wiederum nicht 
eingehalten, und so haben wir uns im Jahr 1978 
erneut mit der AKPE in Verbindung gesetzt und 
verhandelt. Es wurde wieder im November oder 
Anfang Dezember schlußendlich verhandelt, und es 
kam eine Honorarerhöhung zustande, wiederum 
mit einer weiteren Präzisierung und Grundlage auf 
einem Terminplan der APAK, und im Jahre 1979 
ging das gleiche Spiel von vorne los, und wir haben 
zum Jahresende 1979 eine Schlußvereinbarung 
dann mit der AKPE getroffen dahingehend,' daß 
die Leistungen im wesentlichen abgeschlossen wer
den sollten. Das sah folgendermaßen aus. Wir hat
ten uns dann geeinigt, unsere sogenannten Schluß
arbeitspapiere für jedes einzelne Element, also für 
jeden einzelnen Bereich, auf dem Stande zu erstel
len, der 1979, Dezember, erreicht war, Dort, wo 
nicht sowieso das Planungsende, dh. der Entwurf
stand fertig vorlag. Und ein und wenige Elemente 
darüber hinaus im Jahr 1980 im Rahmen einer 
Beratung auf Abruf weiterhin zu bekleiden. Über 
diese Beratung im Jahr 1980 haben wir dann im 
Jänner eine separate Vereinbarung getroffen, die 
festlegte, welche Elemente das im einzelnen zu sein 
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haben, und auf welcher Basis wir diese Bearbeitung 
durchführen. Es ist da vereinbart worden, daß wir 
nach einem Mann-Monatssatz bezahlt werden, und 
zwar nur gegen Aufwand, das heißt also, unsere 
Mitarbeiter wurden per Telex 14 Tage vorher auf
gefordert, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Wien 

. zu erscheinen, und für dieses Erscheinen wurde 
jeweils ein Bruchteil eines Mann-Monatssatzes 
angesetzt. 

Ing. Hobl: Mit wem haben Sie da bei der AKPE 
verhandelt" wenn die Fristüberschreitungen waren, 
Ihre Hono~adorderungen dadurch entstanden sind 
und nicht zuletzt auch daim 1980 mit den Mann
Monatssätzen, die Sie zuletzt erwähnt haben? Wer 

, waren da Ihre Verhandlungspartner von seiten der 
AKPE? 

Becker: Verantwortliche Verhandlungspartner 
waren Hetr Direktor Patzer für den technischen 
Teil. Wir waren sozusagen bei ihm fachlich ange
bunden und für die kaufmännische Seite Herr Dr. 
-Schwaiger .. 

1.1.7. Herr Dozent Mayer führt dazu in sei
nem Gutachten weiter aus: 

Nach den Auskünften, die mir Herr Generaldi
rektor Dr. Kraus und Herr Direktor Ing. Parzer 
von der AKPE erteilten, wurden die Beratungslei
stungen der Arbeitsgemeinschaft im wesentlichen 
ordnungsgemäß erbracht. Die Überschreitungen 
des ursprünglich vertraglich vereinbarten Termins 
für die Ausführung des Auftrags waren hauptsäch
lich auf die Erweiterung des Leistungsumfanges, 
insbesondere die Verstärkung der Abstimmgesprä
che mit den Nutzern, zurückzuführen. 

Ähnlich wie bei der Abwicklung des Auftrags 
über die Betriebsorganisation wutden auch bei der 
Durchführung der Raum- und Funktionsplanung 
für die ein:zelnen Planungsbereiche (65 Projekte) 
sogenannte.Arbeitspapiere(insgesamt 1 436 Stück) 
erstellt. Nach Herstellung des Einverne~mens mit 
den Nutzern wurden sogenannte abgestimmte Fas
sungen dies.!:!r Arbeitspapiere ausgearbeitet; für Pro
jekte, für die bis Ende 1979 noch keine mit den 
Nutzern abgestimmte (endgültige) Berichte vorla
gen, wurden sogenannte Schluß papiere erstellt. 

Wie einem Schreiben des Abschlußprüfers der 
NEUEN HEIMAT (Organobergesellschaft) und 
der MEDIPLAN GmbH, Hamburg (Organgesell
schaft), derATH Allgemeine Treuhandgesellschaft 
mbH, Hamburg, vom 3. Dezember 1980 zu entneh
men ist, hat die MEDIPLAN Gmbh, Hamburg, bei 
Ausführung dieses Auftrages in den Jahren 1976 bis 
1979 einen (unversteuerten) Überschuß in Höhe 
von rund 471 000 DM, das sind rund 15% ihres 
50%igen Anteils am' Auftragswert, erzielt. Bei der 
Berechnung dieses Auftragsgewinns wurden 
Hauptverwaltungskosten und Unternehmensge
meinkosten , in angemessener Höhe (Aufschlag 
20%) in Re~hnung gestellt. 

Bei Beurteilung der Angemessenheit dieses 
Gewinns sind meines Erachtens die folgenden 
Umstände zu beachten: 

a) Es handelt sich um einen unversteuerten 
Gewinn, der bei der Organobergesellschaft mit 
Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet ist . 

b) Der Gewinn betrug rund 55% der Honorarer
höh!.mgen, die - wie weiter oben ausgeführt 
wurde - im Zuge der Auftragsdurchführung nach 
ziemlich langen und harten Verhandlungen mit 
dem Auftraggeber vereinbart werden konnten. Die 
nachträglich vereinbarten Honorarerhöhungen 
beliefen sich einschließlich des 15%igen Zuschlags 
für Nebenkosten auf 1 709636 DM (für den 
50%igen Anteil der MEDIPLAN-Hamburg daher 
auf 854 818 DM). 

c) Die Übernahme eines Planungs auftrages, der 
auch die Abstimmung der Planungsleistungen mit 
den Nutzern vorsieht, gegen ein Pauschalhönorar 
ist für den Auftragnehmer mit eip.em erheblichen 

-finanziellen Risiko verbunden. Dies gilt im beson
deren Maße, wenn der Arbeitsumfang des Auftrags, 
wie dies in der Vereinbarung zwischen der 'AKPE 
und der Arbeitsgemeinschaft MEDIPLAN der Fall 
war, nicht sehr genau definiert ist. Es ist daher not
wendig, daß der Auftragnehmer in einem solchen 
'Fall in sein Honoranbot einen angemessenen Risi
kozuschlag einbaut; der bei normaler Abwicklung 
des Auftrags zu einem entsprechenden Auftragsge
winn führen kann. Daß die Übernahme des Auf
trags gegen ein Pauschalhonorar mit einem erhebli
chen Risiko verbunden war, zeigt der Umstand, 
daß ein Gewinn überhaupt nur erzielt werden 
konnte, weil es im Verhandlungsweg gelungen ist, 
unter Beweis auf den gegenüber den ursprüngli
chen Vorstellungen gestiegenen Arbeitsumfang 
Erhöhungen des ursprünglich vereinbarten -Hono- . 
rars durchzusetzen; 

Unter Berücksichtigung der vorangeführten 
Umstände kann festgestellt werden, daß der von 
der ATH Allgemeine Treuhandgesellschaft mbH 
mitgeteilte und bestätigte Auftragsgewinn der 
MEDIPLANcHamburg in einem normalen und 
angemessenen Rahmen gelegen ist." 

1.1.8. Auch in der Befragung des Zeugen Kar
sten Becker am 24. Feber 1981 wurde der Gewinn 
der MEDIPLAN-Hamburg aus dem ORP-Vertrag 
erörtert: 

Ing. Hobl: Herr Zeuge! Welchen Gewinn hat die 
MEDIPLAN-Hamburg aus dem ARGE-ORP-Auf
trag erwirtschaftet? Können Sie uns da etwas 
sagen? Vorsteuer und Nachsteuer. 

Becker: Darüber kann ich Ihnen noch keine 
erschöpfende Auskunft geben, einfach weil die Ver
arbeitung noch nicht zu Ende ist. Ich müßte erst in 
meinen Unterlagen einmal nachsehen. Ich bin 
informiert, daß diesem Ausschuß von dem Herrn 
Marsch eine Unterlage unseres Steuerprüfers, unse
res Wirtschaftsprüfers in Hamburg vorgelegt wurde 
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über die Gewinne der Jahre 1976 bis 1979. Die 
Zahlen würde ich dann lieber gen au zitieren, nicht 
aus dem Kopf. Wir haben dieses Projekt nicht 
schlußabgerechnet bisher, weil es einfach in der 
Bearbeitung nicht zu Ende ist und weil auch der 
Schlußeinbehalt, der vertraglich mit 5%, glaube ich, 
vereinbart war, von der AKPE nach wie vor 
zurückgehalten wird, und wir gerade jetzt mit der 
AKPE im Gespdch sind, ein.e Schlußdokumenta
tion über alles zu erstellen. Das ist der Wunsch 
dort. Wir sind auch sehr daran interessiert, daß 
diese Leistung endlich zu Ende kommt, daß wir sie 
sozusagen bei uns abrechnen können. Ich habe 
damals, als wir mit der AKPE die letzten Verhand
lungen hatten, im 7ger jahr, damit gerechnet, daß 
wir als MEDIPLAN, dh. Vorsteuer, nicht Nach
steuer, Nachsteuer kann ich nicht sagen, weil das 
bei uns im Rahmen des Konzerns dann hin- und 
hergerechnet wird, etwa auf 10% kommen werden. 
Ich glaube nicht, daß das zu halten ist, denn wir 
haben doch durch die laufenden Vereinbarungen 
eigentlich eine Verschlechterung unserer Kalkula
tionsbasis erfahren. Aber, wie gesagt, ich kann es 
Ihnen nicht genau sagen, weil es einfach nicht zu 
Ende ist. 

Ing. Hobl: Das heißt, wenn Sie die Hon, -are 
nicht erhöht hätten oder erhöht bekommen h~:ten, 
wäre vom ursprünglichen Pauschalpreis her gese
hen sicher ein Verlust zu erwarten, wenn Sie jetzt 
mit einer 10% Quote ... 

Becker: Ja, ganz gewiß. Ganz gewiß. Dem' v" 
darf das vielleicht nochmals zurückiühren auf,' ~ 
Ausgangskalkulation. Damals beim Vertrag la~~ 
diese beiden geschilderten Kalkulationsansätze "01 

auf der die AKPE bestand, und zum anderen a", 
auch eine sehr genaue Eingrenzung der Leistuntr 
und zwar einmal wurde im Vertrag genau beschrie
ben, was in den einzelnen Stufen zu leisten ist, 
jeweils pro Element, und das Ganze war in einem 
großen Terminplan, der von uns zum Vertrag 
erstellt worden ist und der Vertragsbestandteil ist, 
aufgeführt und zwar nach einzelnen Bearbeitun
gen, also nach Arbeitspapieren und Besprechungen 
in Wien aufgeteilt, Besprechung Nutzer - Archi
tekten und insgesamt, und wenn man den damali
gen Stand mit dem heutigen Stand vergleicht, dann 
ist das also schlicht eine Vervierfachung. 

Ich glaube, wir sollten etwa an die 500 Bespre
chungen führen. Ich habe das müssen, werde das 
auch genau nachschlagen und wir haben, als wir 
mit der AKPE Ende November verhandelten, 
November/Dezember, hatten wir etwa 
1 300 Besprechungen tatsächlich geführt oder sind 
es 1 400 ungefähr, 1 440. 

Auch bei der Anzahl der Arbeitspapiere ist durch 
die häufige Überarbeitung, die wir einfach machen 
mußten, und zwar nicht nur kleinere, sondern wir 
haben teilweise auch bei ganz anderen Grundlagen 
bei einigen ~er Teilelerhente wieder von vorne 
angefangen, eine erhebliche Wiederholungs- und 

Mehrarbeit entstanden, sodaß wir ohne diese weite
ren Honorierungsvereinbarungen mit der AKPE in 
ganz ungeheure ' Verluste hineingekommen wären. 
Da bin ich ganz sicher. 

Wir haben ja jeweils mit zunehmender Zeit auch 
sehr, ich möchte fast sagen, erbittert verhandelt, es 
war also gerade so am Jahresende 1979 nicht ein
fach, zu einer Vereinbarung zu kommen. 

Ing. Hobl: Was sagen Sie dann unter diesem 
Gesichtspunkt zu dem, angeblich bestimmte Kom
mentare zum Kontrollamtsbericht . den Sie zuerst 
erwähnt haben und den wir natürlich in diesem 
Untersuchungsausschuß kennen, da gibt es Kom
mentare, daß die MEDIPLAN-Hamburg um das 
doppelte Geld die halbe Leistung erbracht hat, also 
eigentlich - das steht nicht im Kontrollamtsbe
richt, aber manche der Leser des Kontrollamtsbe
richtes kommen zu -dieser Schlußfolgerung und 
sagen daher -, vQn Preisangemessenh'eit kann da 
überhaupt keine Rede sein. Die MEDIPLAN hat 
also im Wahrheit für eine halbe Leistung, wenn 
man es liest, was sie erbringen müßte, das doppelte 
Geld erhalten. 

Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, der, in der 
österreichischen Öffentlichkeit gemacht wird? 

Becker: Der Vorwurf ist für uns sehr ärgerlich. 
Ärgerlich und geschäftsschädigend. Und schon von 
unserer Seite so natürlich nicht zu sehen. Und ich 
glaube, es werden die falschen Passagen verglichen. 
Es wird dabei - ich kann das also nur vermuten -
herangezogen ein Leistungsstand im Bericht) und 
zwar vom; Mai 1979, wenn ich mich recht erinnere, 

'wo gesagt wird, daß etwa 50% des Leistung'sstandes 
vorhanden ist. Und dann wird dem gegenüberge
stellt sozusagen die Summe der Honorarvereinba
rung, die Ende 1979 mit der AKPE vereinbart war. 
Diese bei den Dinge wurden gegenübergestellt, und 
das ist unrichtig. Erstens, weil vom Mai bis zum 
Jahresende bekanntlich mehr als ein halbes Jahr 
vergangen ist, in dem eine ganze Menge noch bear~ 
beitet wurde. Aber das ist gar nicht das Wesentli
che, sondern auch der Stand, wie er in dem APAK
.:'rotokoll zum Mai 1979 dargestellt wird, stellt dar, 
welcher Leistungsstand bei der Entwurfstandpla
nung, also, ob der Entwurfstand oder Vorentwurf
stand erreicht ist oder nicht erreicht ist. Der wird 
':argestellt. Bei uns handelt es sich aber durch die 
L.~ltliche Streckung ja um erhebliche Wiederho
lungsleistungen, das heißt, daß wir einige Lei-' 
stungsschritte 'ja nicht einmal, sondern mehrmals 
gemacht hatten pro Element; die immer wieder 
sozusagen von vorne begonnen haben. Insofern ist 
da~ im Verhältnis zu dem, was Sie mit der AKPE 
verhandelt und wofür wir honoriert wurden, gar 
nicht miteinander vergleichbar. Das ist einfach, das 
ist nicht stimmig. 

1.1..9. In de; Zusammenfassung des Gutachtens 
'des Dozent Mayer wird festgestellt: 

"Der Beratungsauftrag, den die MEDIPLAN 
Krankenhausplanungs GmbH Hamburg zusammen 
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mit dem Büro für Planung von medizinischen Lehr
Forschungsstätten und Krankenhäusern (Prof. Dr. 
Riethmüller), Tübingen, durchgeführt hat, wurde 
nach den Auskünften, die mir das für diesen 
Bereich zuständige Vorstandsmitglied der AKPE 
erteilt hat, .:im wesentlichen ordnungsgemäß ausge
führt. Aus einer Bestätigung der ATH Allgemeinen 
Treuhandgesellschaft mbH, Hamburg, geht hervor, 
daß die MEDIP1AN GmbH bei der Ausführung 
dieses Auftrags unter Berücksichtigung anteiliger 
Zentralverwaltungskosten einen Gewinn in der 
Größenordnung von 15% des Auftragswerts erzielt 
hat. Dieser unversteuerte Gewinn ist etwa halb so 
hoch wie' die im Zuge der Auftrags'durchführung 
durchgesetzten Honorarerhöhungen und kann 
meines Erachtens unter Berücksichtigung der mit 
solchen Aufträgen verbundenden Unsicherheiten 
und Risken als wirtschaftlich angemessen angese
hen werden." 

1.1.10. Der Zeuge Karsten Becker führte am 
24. Feber 1981 zu der Frage eines behaupteten 
Geldflusses von der MEDIPLAN-Hamburg an SP
nahe Firmen weiters aus: 

Ing. Hobl: Herr Zeuge! In Österreich wird' auch 
immer wieder von bestimmter Seite der Vorwurf 
erhoben, daß im Zusammenhang mit dem AKH
Auftrag, den Ihre Fa. MEDIPLAN erhalten hat, 
also diesen Auftrag ARGE-ORP, irgendwelche 
Gelder an die SPÖ oder ihr gehörige Firmen direkt 
oder indirekt geflossen sind. Sie haben in der 
Geschäftsführung der MEDIPLARPlatz oder sind 
Sie Geschäftsführer? . 

Becker:' Ich bin nicht Geschäftsführer der 
MEDIPLAN-Hamburg, sondern nur der MEDI
PLAN-Wien. 

Ing. Hobl: Aber haben Sie da irgend etwas, 
könriten Sie als Mitglieder der MEDIPLAN in der 
Richtung feststellen, also der MEDIPLAN-Ham
burg? 

Becker: Von der MEDIPLAN-Hamburg kann 
ich mit ganz großer Sicherheit sagen, daß Gelder 
nicht geflossen sind. 

Zur Verdeutlichung dessen vielleicht: In dem 
Prüfungsbericht unseres Wirtschaftsprüfers ist ja 
auch ganz: deutlich zu sehen, daß im Jahre 1976 bei 
der MEDIPLAN Gewinne gemacht wurden und in 
den folgenden J ahren Verluste. Also in den Verlust
jahren wäre es auch gar nicht möglich gewesen, 
irgendwelche Zahlungen zu leisten. Und in dem 
Jahr, wo Gewinne geflossen sind, das war ein Licht
blick, aber Gelder sind nicht geflossen. Da bin ich 
ganz sicher, das weiß ich auch. 

Ing. Hohl: Müßten Sie das wissen in Ihrer Eigen
schaft als Mitarbeiter der MEDIPLAN-Hamburg, 
wenn so ein Geldfluß gewesen wäre, oder wäre das 
eher eine zufällige Information. 

Becker:. Nein, von meinem Status dort müßte ich 
das nicht ;~nbedingt wissen. Ich bin Architekt und 

in dem Sinne technischer Mitarbeiter und bin für 
die kaufmännische Abwicklung nicht zuständig. 
Aber Sie können sich vorstellen, bevor ich hierher 
gefahren bin, habe ich mich bei uns im Hause doch 
umgehört, habe einige Herren, die dafür zuständig 
sind, befragt, und die haben mir einhellig gesagt, 
daß solche Zahlungen nicht erfolgt sind. 

Ing. Hobl: Es wird auch in diesem Zusammen
hang behauptet, daß anläßlich der Erteilung des 
Auftrages ARGE ORP an MEDIPLAN und 
Riethmüller die NEUE HEIMAT Zuwendungen 
gemacht hat an die genannten Firmen, also VOR
WÄRTS und Verein Eisenbahnerheim. Da haben 
Sie auch nichts gehört in Ihrer Tätigkeit? Hat man 
nicht gesagt, seid fleißig, schaut, daß ihr es mög
lichst billig macht, damit viel Geld übrig bleibt, das 
wir da verwenden können? 

Becker: Nein, in diesem Zusammenhang nicht. 
Die Mahnung, seid fleißig, die geht bei uns gene
rell; weil es nicht ganz einfach ist, mit Planungs
dienstleistungen immer ausreichend Geld zu verdie
nen. Aber diesen Weg sozusagen, um damit irgend
welche Zuwendungen zu erreichen, den halte ich 
für ganz ausgeschlossen. 

Auch wenn Sie unsere Situation der MEDI
PLAN sehen, eben als Dienstleistungsbetrieb auf 
dem Planungssekto~, da können Sie namhafte 
Gewinne auf Dauer gar nicht erzielen. Das ist eine 
Sache, die mehr oder weniger Null für Null auf
geht. 

1.1.11. Der Abg. Marsch sagte dazu (Sitzung 
vom 10. Dezember 1980): 

Bergmann: Herr Zeuge! Sie können nicht leug
nen, daß sich die MEDIPLAN-Hamburg direkt 
und indirekt um den großen Betriebsorganisations
planungsauftrag beworben hat. Dazu liegen akten
kundig ja schon die Dinge vor. 

Marsch: Für mich stellen sich diese Fragen über- , 
haupt nicht. Für mich stellt sich die Frage, ob aus 
irgendeinem AKH-Geschäft der MEDIPLAN
Wien oder MEDIPLAN-Hamburg der VOR
WÄRTS direkt oder indirekt oder die SPÖ einen 
Betrag erhalten hat ... 

Dr. Steger: Und diese Frage beantworten Sie 
wie? . 

Marsch: Mit Nein. Keinen Schilling hat die SPÖ, 
der VORWÄRTS oder irgendeine andere Einrich
tung der SPÖ oder des VORWÄRTS erhalten. 

1.1.12. Der Untersuchungsatisschuß kommt 
somit zu dem Ergebnis, daß aus dem ORP-Auftrag 
im Gesamtumfang von 46,5 Mio S die MEDI
PLAN-Hamburg einen unversteuerten Gewinn in 
der Höhe von rund 471 000 DM erzielt ha~. Dies 
entspricht etwa einem Nettogewinn von 1,2 Mio S. 
Aus diesem Nettogewinn von 1,2 Mio S ergibt sich 
ferner, daß der ORP-Auftrag preisangemessen war, 
da ein überhöhter bzw. ein in keinem Verhältnis zu 
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den durchgeführten Arbeiten stehender Gewinn 
nicht festgestellt werden konnte. 

Aus der Höhe des Gewinns von 1,2 Mio S ist 
daher auch auszuschließen, daß im Zusammenhang 
mit dem ORP-Auftrag an die ARGE-ORP der 
SPÖ bzw. ihr nahestehenden Firmen Geldbeträge 
in Millionenhöhe zugeflossen sind. 

1.2. Zu 2 und 5 

1.2.1. Zu den Ursachen für die Gründung der 
MEDIPLAN-Wien wurde von den Zeugen Prechtl 
(10. Dezember 1980), Salcher (10. Dezember 
1980), Becker (24. Feber 1981), Sajbl (24. Feber 
1981), Eder (16. März 1981) und Wuchterl 
(16. März 1981) ausgeführt: 

• Mühlbacher: Herr Abgeordneter! Wie ist es 
zur Gründung der MEDIPLAN-Wien gekommen? 

Prechtl: Es war ein Vorschlag des Aufsichtsrats
vorsitzenden Mitte 1976, eine MEDIPLAN-Wien 
zu gründen, und dem hat der Aufsichtsrat in seiner 
Gesamtheit einschließlich des deutschen Geschäfts
partners seine Zustimmung gegeben. 

Mühlbacher: Der Aufsichtsrat der INFRABAU? 

Prechtl: Der Aufsichtsratsvorsitzende hat es 
gegeben: Albert Vietor. 

Dr. Feurstein: Was war jetzt der eigentliche 
Grund der Gründung der MEDIPLAN-Wien? 

Prechtl: Das war eine Überlegung der deutschen 
Kollegen. Das war der Geschäftspartner, und wir 
haben demgegenüber keinen Einwand gehabt 
damals, wenn Sie das meinen. Vom AKH war weit 
und breit keine Spur. 

• Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Im Jahre 1976 
Wlirde nach unseren Unterlagen die Fa. MEDI
PLAN-Wien gegründet. Haben Sie an dieser Grün
dung mitgewirkt, und wenn ja, in welcher Weise? 

Dr. Salcher: Ich habe an dieser Gründung nicht 
direkt mitgewirkt, aber im Aufsichtsrat der INFRA
BAU wurde über diese Gründung berichtet. 

Wir haben im Aufsichtsrat diese Gründung dann 
zur Kenntnis genommen, und ich habe in der Dis
kussion - ich kann mich noch sehr genau eri~nern 
::- diese Gesellschaftsgründung begrüßt, weil in 
Osterreich. auf Grund meiner langjährigen Erfah
rungen im Spitalswesen eine solche Gesellschaft 
gefehlt hat. . 

Wenn man die Bundesländer betrachte~, sieht 
man, daß einzelne Bundesländer ihre Krankenhaus
pläne vom Deutschen Krankenhausinstitut in Düs
seldorf haben erstellen lassen, andere wieder von 
der Hospital, einer Schweizer Firma, das Land 
Tirol von einer deutschen Firma. Es wr also nicht 
möglich, in Österreich solche Planungen machen 
zu lassen. Ich habe geglaubt, daß damit auch einem 
Bedürfnis des österreichischen Marktes entspro
chen wird. 

Dr. Kapaun: Herr Zeuge! Als die MEDIPLAN
Wien gegründet wurde, war Ihnen und den ande
ren bekannt, daß die MEDIPLAN-Hamburg beim 
AKH einen Auftrag bekommen hat? Und bestand 
zwischen der Gründung und der Tatsache der 
Beauftragung der MEDIPLAN-,Hamburg irgend
ein Zusammenhang? 

Dr. Salcher: Ich habe schon gesagt, daß die 
MEDIPLAN-Wien gegründet wurde, um nach 
Möglichkeit in Österreich Aufträge fUr Grundsatz
planungen, Krankenhausplanungen zu erhalten. In 
der Firma INFRABAU wurde nur die Gründung 
und kein weiterer Auftrag besprochen. Das wäre 
auch nicht möglich gewesen, weil das eine vollkom
men andere Gesellschaft war. 

Noch viel weniger war es üblich, über Di~ge zu 
sprechen, die eine bundesdeutsche Gesellschaft 
betroffen haben. Der Auftrag, wie ich jetzt weiß, ist 
an die MEDIPLAN-Hamburg ergangen, und dar
über wurde nie gesprochen, weder in der INFRA
BAU noch sonstwo. Es war uns also nicht bekannt, 
daß ein solcher Auftrag gegeben wurde. 

Dr. Kapaun: Hat in der Folge die Fa. MEDI
PLAN-Wien im Rahmen des AKH irgendeinen 
Auftrag nach Ihrem Wissen bekommen? 

Dr. Salcher: Ich kann nur über meine eigenen 
Wahrnehmungen sprechen. Eine solche Wahrneh
mupg habe ich nicht gemacht. 

• Becker: Aber der Sinn der MEDIPLAN-Wien 
G.t:ündung war ja, Aufträge iniÖsterreich abzuwik
keln. Denn so einen Beratungsauftrag wie diesen, 
der sich über Jahre hinzieht, mit einem solchen Lei
stungsvolumen über die Entfernung sinnvoll zu er
bringen, vor allem weil:da ja ein ganz wesentlicher 
Teil von Beratungslei"stungen drinnen ist. Wir 
haben ja auch unser Angebot bewußt so aufgebaut, 
daß also nicht fernab akademisch etwas erarbeitet 
wird, was dann spätere Betreiber und Nutzer fres
sen müssen, sondern daß eine ganz wesentliche 
Zusammenarbeit und Beratung in Wien stattfindet, 
das können sie nur am Ort überhaupt machen, 
zumindest wenn sie auch· ihren Sitz und die Perso
nen, die es machen, in der Nähe des Auftragsortes 
wohnen und arbeiten haben, sonst ist das rein wirt
schaftlich und auch organisatorisch gar nicht abzu~ 
wickeln. 

Dr. Feurstein: MEDIPLAN-Hamburg und 
MEDIPLAN-Wien, ihr seid eine Einheit, das ist 
genau das gleiche .. Man tritt einmal unter dem 
Namen MEDIPLAN-Hamburg auf, das andere 
Mal unter dem Namen MEDIPLAN-Wien. Wel
ches sind die Gründe für diesen Wechsel Ham
burg-Wien? 

Becker: Ich hatte es am Anfang schon gesagt. 
Aufträge sind über die große Entfernung schlecht 
abzuwickeln. Dazu muß ich etwas weiter ausholen. 
Die MEDIPLAN hatte bis 1976, Anfang 1977, 
zwei Niederlassungen, eine in Hamburg, eine in 
München. Von der Münchner Niederlassung aus 
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sind einige Aufträge in Österreich abgewickelt wor
den. Insgesamt war es aber nicht mehr machbar, die 
Niederlassung München weiter zu betreiben. Sie 
war zirka~i 20 Mitarbeiter stark und in einem sol
chen Dieqstleistungsunternehmen wie den unseren 
ist es schwierig, an sehr vielen verschiedenen Orten 
zu arbeiten. 

In Müpchen war die Auftragslage schlecht 
geworden~ einfach weil im süddeutschen Raum 
einige Dinge verlorengegangen waren. Wir haben 
uns entschlossen, die MEDIPLAN-München dann 
aufzulösen und die Mitarbeiter nach Hamburg zu 
überführen. Damit war eine rein geographische 
Nähe nicht mehr gegeben. 

Wir waren aber gleichzeitig der Meinung, daß 
sowohl aus dem, was wir bisher in Österreich getan 
hatten, als; auch aus der Einschätzung der gesamten 
Lage des Marktes Krankenhausplanungen in Öster
reich Cha~cen für weitere Aufträge bestehen wür
den. Als :6asis für eine ortsnahe Bearbeitung haben 
wir uns dann entschlossen, die MEDIPLAN-Wien 
zu gründen, um im Falle von Aufträgen dann von 
hier aus auch arbeiten zu können, das heißt, 
zunächst einmal bestimmt von Hamburg Leute 
nach Wien zu versetzen. Ganz gewiß, denn diese 
Art der Planungen sind nicht mit Mitarbeitern zu 
machen, die'man irgendwo ad hoc auf dem freien 
Arbeitsmarkt aufliest. Das ist ein langer Prozeß, his 
man da den richtigen Mitarbeiterstab hat. 

Das haben wir in Hamburg. Wir haben in Ham
burg auch Mitarbeiter, die so weit beweglich sind, 
daß sie' zu solchen Versetzungen bereit sind. Aber 
es war auch erklärte Absicht, im Fall von Aufträgen 
- da ist ja zum Beispiel ein ausgesprochener Rie
senauftrag, diese Betriebsorganisation - auch hier 
sich dann mit Personen it;t Österreich sozusagen 
auszustaffieren, also den Personalstand zu kriegen. 

• Ing. Hobl: Können Sie uns sagen, Herr Zeuge, 
warum die MEDIPLAN-Wien gegründet wurde? 

Mag. Sajbl: Die MEDIPLAN-Wien wurde 
gegründet aus den Überlegungen, daß die MEDI
PLAN~Hamburg Tlitigkeiten bereits vor meiner 
Zeit in Österreich ausgeführt hat und es das allge
meine Interesse war, in Österreich im Gesundheits
wesen tätig zu sein. Man' wollte also auf diesem 
Wege eine. Gesellschaft aufbauen. 

Ing. Hobl: Herr Zeuge! Hat die MEDIPLAN
Wien Aufträge im Rahmen des Baus des neuen All
gemeinen ,Krankenhauses in Wien erhalten? 

Mag. Sajbl: Die MEDIPLAN-Wien hat im 
Zusammenhang mit dem Bau des Allgemeinen 
Krankenhauses keinen Auftrag bekommen.. . 

Ing. Hobl: Haben Sie sich um solche Aufträge 
beworben als MEDIPLAN-Wien? 

Mag. Sajbl: Die MEDIPLAN-Wien hat sich um 
den Betriebsorganisationsauftrag beworben, der ist 
aber nich~ zustande gekommen. 

• Ing. Hobl: Können Sie uns, Herr Zeuge, etwas 
erzählen, wie es zur Gründung der MEDIPLAN
Wien gekommen ist? 

Eder: Das war ein Auftrag, den der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat übermittelt hat 
mit dem Wunsch, diesem zuzustimmen. Aber es 
war ein Wille der NEUEN HEIMAT, daß in Wien 
so eine Firma gegründet wird; meines Wissens aber 
hat sie keine Geschäfte getätigt. 

• Ing. Hobl: Und wurde im Aufsichtsrat der 
INFRABAU über die MEDIPLAN-Wien berichtet, 
daß sie gegründet werden soll und welche Aktivitä
ten diese neugegründeteFirma dann entfalten soll. 

Wuchterl: In einer der ersten Aufsichtsratssitzun
gen der INFRABAU, an der ich teilnahm, hat der 
Vorsitzende des Vorstandes der NEUEN HEI
MA T, Herr Vietor, angeregt, eine MEDIPLAN
Wien zu gründen und zu schaffen. Dem hat der 
Aufsichtsrat zugestimmt. 

/ 

Ing. Hohl: Und über Aktivitäten der MEDI
PLAN-Wien wissen Sie da etwas in Ihrer Eigen
schaft als Mitglied des Aufsichtsrates der INFRA
BAU? 

. Wuchterl: Es wurde in den Aufsichtsratssitzun~ 
gen über die Tätigkeit der MEDIPLAN berichtet, 
und ich weiß nur, daß die MEDIPLAN praktisch in 
Österreich bis zum heutigen Zeitpunkt keine Auf
träge erhalten hat. 

1.2.2. Der Untersuchungsausschuß konnte fest
stellen, daß die MEDIPLAN-Wien (50% MEDI
PLAN-Hamburg 50% INFRA-BAU) am 
27. Dezember 1976 gegründet wurde. Die Eintra
gung in das Handelsregister erfolgte am 4. Jänner 
1977. Die Gründung der MEDIPLAN-Wien 
erfolgte somit erst nach der Erteilung des ORP
Auftrages an die ARGE-ORP am 8. Juli 1976. Der 
Untersuchungsausschuß konnte weiters feststellen, 
daß die MEDIPLAN-Wien keinerlei Aufträge im 
Rahmen des AKH erhalten hat. 

1.2.3. In einem weiteren Gutachten des beeide
ten Wirtschaftsprüfers und' Steuerberaters Dozent 
Dkfm. Dr. Leopold Mayer wird zusammenfassend 

. ausgeführt: 
"Die MEDIPLAN-GmbH Wien, eine Tochter

gesellschaft der MEDIPLAN GmbH, Hamburg, 
und der INFRABAU GmbH, Wien, hat seit ihrer 
Gründung erst einen kleinen Auftrag außerhalb von 
Wien ausgeführt und fÜr den Neubau des Allgemei
nen Krankenhauses in'· Wien weder Leistungen 
erbracht noch dafür Honorare erhalten." 

1.2.4 ... Der Untersuchungsausschuß hat in sei
ner Sitzung vom 2. März 1981 beschlossen, den 
Bundesminister für: Finanzen zu ersuchen, im Wege 
der Steuerbehörden bei der Fa. MEDIPLAN-Wien 
(ab 1976), zu ermitteln, ob Vorgänge direkter oder 
indirekter Parteienfinanzierung im Zusammenhang 
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mit Auftragserteilungen beim Bau des Allgemeinen 
Krankenhauses feststellbar sind und, allfällige, dies
bezügliche Wahrnehmungen dem Untersuchungs
ausschuß mitzuteilen. 

Im darauf bezugnehmenden Prüfungsbericht 
über die Fa. MEDIPLAN Ges. m. b. H. Wien 
(B/72 Beilage H) wurde dem Untersuchungsaus
schuß mitgeteilt: 

"Die Firma erhielt von der AKPE keinen Auf
trag. Gesetzwidrige finanzielle Zuwendungen 
konnten keine festgestellt werden. 

Eine Parteienfinanzierung war aus den Unterla
gen nicht ersichtlich." 

Es ist daher auszuschließen, daß im Zusammen
hang mit AKH-Aufträgen Gelder von der MEDI
PLAN-Wien in die INFRABAU bzw. die SPÖ 
oder den VORWÄRTS geflossen sind. 

1.2.5. Der Untersuchungsausschuß konnte sich 
dabei auch auf ein Gutachten des beeideten Wirt
schaftsprüfers und Steuerberaters Dozent Dkfm. 
Dr. Leopold Mayer stützen in dem es heißt: 

"Sie haben mir den Auftrag e'rteilt zu prüfen, ~b 
die in verschiedenen Zeitungen aufgestellte 
Behauptung, daß im Zusammenhang mit Aufträgen 
für den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien finanzielle Zuwendungen an die SPÖ erfolgt 
sind, der Wahrheit entsprechen. Auf Grund der von 
mir bisher durchgeführten Untersuchungen kann 
ich Ihnen bestätigen, daß die Fa. MEDIPLAN 
Krankenhausplanungsgesellschaft mbH, Wien, in 
der Zeit zwischen ihrer Gründung am 27. Dezem
ber 1976 (Eintragung in das Handelsregister am 
4. Jänner 1977) und dem 31. Dezember 1979 weder 
direkt noch indirekt irgendwelche Tätigkeiten 1) im 
Zusammenhang mit dem Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses in Wien ausgeführt hat, und daß 
diese Gesellschaft im gleichen Zeitraum weder an 
die SPÖ noch an ein ihr nahestendes Unternehmen 
irgendwelche Zahlungen oder sonstige Vergütun-
gen geleistet hat." ' 

') Dr. Gradischnik: Zweite Zusatzfrage. Herr Zeuge! 
Wir haben hier ein Gutachten des Dozenten Dr. Leopold 
Mayer, der unter anderem ausgeführt hat, daß die MEDI
PLAN-Wien in der Zeit zwischen ihrer Gründung -
27. Dezember 1976 bzw. 4. Jänner'1977, also Eintragung 
im Handelsregister - und dem 31. Dezember 1979 
weder direkt noch indirekt irgendwelche Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Neubau des Allgemeinen Kran
kenhauses in Wien ausgeführt hat. Können Sie das bestä
tigen? 

Becker: Das ist so, ja. Also wenn es beauftragte Tätig
keiten waren. Daß wir uns beworben haben, das nehme 
ich in dem Sinn nicht als Tätigkeit, sondern als Akquisi
tion. 

Dr.Gradischnik: Sie haben sich also lediglich bewor
ben, aber Sie haben keine Tätigkeit ausgeübt? 

Becker: Nein. 

1.3. Zu 3 bzw. 5 

1.3.1. Im Zusammenhang mit der Übernahme 
der Zinsen für das Darlehen von 12,5 Mio S der 
TRACTUS bei der Verkehrskreditbank durch die 
NEUE HEIMAT Hamburg, konnte durch die Ein-

, vernahme der Abg. Prechtl, Marsch und Bundesmi
, nister Salcher sowie auf Grund von in der Öffent
lichkeit abgegeben Erklärungen folgender Sachver-
halt festgestellt werden: , 

Am 23. Juli 1969 wurde dieiNFRABAU GES. 
M. B. H. gegründet. Die NEUE HEIMAT Ham
burg und die BA WAG beteiligten sich zu je 50.%. 
Hinsichtlich der Führung des 'Unternehmens kam 
es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
NEUEN HEIMAT Hamburg und der BAWAG. 
Deshalb einigten sich die beiden Gesellschafter 
dahin gehend, daß die BA W AG aus der INFRA
BAU ausscheide. Die NEUE HEIMAT Hamburg 
wollte den 50%igen Geschäftsanteil der BA WAG 
nicht übernehmen, damit die INFRABAU GES. 
M. B .. H., Wien, nicht eine zu 100% Ausländern 
gehörige Gesellschaft wird. Die NEUE HEIMAT 
Hamburg suchte daher einen neuen Partner zum 
Erwerb der 50%igen Beteiligung der BAWAG. Sie 
suchte diesen Partner vor allem im Bereich der 
österreichischen Gewerkschaftsbewegung.' Man 
einigte sich auf die Gründung einer Gesellschaft, 
die den 50%igen Anteil der BA W AG erwerben 

. sollte. Diese Gesellschaft war die TRACTUS 
BETEILIGUNGSGES. M. B. H. 

Vom Stammkapital der TRACTUS im Umfang 
von 100000 S übernahm die VORWÄRTS AG 
einen Geschäftsanteil von 20 000 S, der Verein 
Eisenbahnerheim einen Geschäftsanteil von 
80 000 S. Für den 50%igen Anteil an der INFRA
BAU GES. M. B. H. war ein Nominale von 
25 Mio S aufzubringen. Dieser Betrag wurde wie 
folgt aufgebracht: 

Die VORWÄRTS AG stellte der TRACTUS ein 
unverzinsliches Darlehen von 2,5 Mio S zur Verfü
gung, die 2,5 Mio S brachte die VORWÄRTS AG 
durch ein Darlehen bei der Zentralsparkasse auf. 
Die Zinsen für dieses Darlehen trägt die VOR
WÄRTSAG. 

1.3.2. Hiezu liegt dem Untersuchungsausschuß 
ein Schreiben des beeideten Wirtschaftsprüfers und 
Steuerberaters Dkfm. Dr. Max Stadler vom 
18. Feber 1981 an den Vorsitzenden des Aufsichts
rates der VORWÄRTS AG vor, in dem es heißt: 

"Ihrem Wunsche e'ntsprechend erlaube ich mir, 
Ihnen in meiner Eigenschaft als aktienrechtlicher ' 
Abschlußprüfer der VORWÄRTS/AG zU bestäti
gen, daß gemäß einer mit in Fotokopie vorliegen
den Zahlungsanweisung der Zentralsparkasse der 
TRACTUS für einen Beteiligungserwerb der 
INFRABAU zur Vetfügung gestellte Betrag von 
2 500 000 Sam 9. Juni 1976 der TRACTUS auf ihr 
Konto bei der Österreichischen Verkehrskredit AG 
überwiesen worden ist. 

16 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 239 von 425

www.parlament.gv.at



14 670 der Beilagen 

Zu diesem Zweck hat die Zentralsparkasse 
VORWÄRTS einen Sonderkreditrahmen einge
räumt, der bis Ende 1977 zur Verfügung stand." 

1.3.3. Der Abg. Marsch führte hiezu aus: 

Bergmann: Woher hat die Merkur die 2,5 Mio S, 
mit denen· sie. . . . 

Marsch: Der VORWÄRTS hat einen Kredit auf
genommen und bezahlt. 

Bergmann: Wo? 

Marsch: Ich glaube, bei der "Z" oder bei der 
BAWAG oder bei der Länderbank, das kann ich 
nicht genau sagen. 

Bergmann: Den Kredit, den Sie a~.fgenommen 
haben, ob Merkur oder VORWARTS, von 
2,5 Mio S, wer hat den zurückbezahlt? 

Marsch: Der ist nicht zurückbezahlt, für den 
zahlen wir noch immer Zinsen. 

Bergmann: In welcher Höhe? 

Marsch: In normaler Höhe. 

1.3.4. Der Verein Eisenbahnerheim brachte ein 
Darlehen von 10 Mio S,'war jedoch nicht bereit, 
die Risken für den Betrag zu übernehmen, da er für 
solche Zwecke über keine Geldmittel verfüge und 
vereinbarte daher mit der NEUEN HEIMAT 
Hamburg, daß diese sich gegenüber dem Verei? 
Eisenbahnerheim verpflichtete, den Geschäftsantell 
des Vereins Eisenbahnerheim an der TRACTUS 
auf dessen Verlangen zum Preis von 10 Mio S zu 
erwerben oder durch einen Dritten erwerben zu 
lassen. (Punkt 2 der Zinserstattungsverpflichtung 
vom 16. Juni 1976). 

Weiters: mußte sich die NEUE HEIMAT Ham
burg verpflichten, die Zinsen für dieses Darlehen 
von 10 Mio S zu tragen, soweit der Zinsaufwand 
nicht durch eine Dividende gedeckt sei, die die 
INFRABAU an die TRACTUS ausschütte und 
dem Verein Eisenbahnerheim zukomme. Das 
Risiko der Beteiligung des Vereins Eisenbahner
heim war daher mit seiner Einlage von 80 000 S an 
der TRACTUS begrenzt. 

1.3.5. Der Untersuchungsausschuß hat in ~ei
ner Sitzung vom 23. Feber 1981 die Beischaffung 
aller Unterlagen, die bei der Österreichischen 
Nationalbank über die Zahlung der Zinsen durch 
die NEUE HEIMAT, Hambu~g, zugunsten des 
vom "Verein Eisenbahnerheim" im Jahre 1976 aus 

. Anlaß der 'Beteiligung der Fa. TRACTUS an der 
Fa.' INFRABAU aufgenommenen Kredites über 
10 Mio S aufliegen, beschlossen. 

Die Nationalbank hat in einer Stellungnahme 
vom 6. März 1981 (BI 66) hiezu folgendes mitge
.teilt: , 

"Es stehen uns keine Unterlagen über die allfäl
lige Zahlung von Zinsen durch die NEUE HEI
MAT, Hamburg, zugunsten eines v?m ,VEREIN 

EISENBAHNERHEIM' im Jahre 1976 aus Anlaß 
der Beteiligung der Fa. TRACTUS an der Fa. 
INFRABAU aufgenommenen Kredites über 
10 Mio S zur Verfügung. 

In den Unterlagen zu Z 4 befindet sich jedoch 
eine Bilanz der Fa. TRACTUS zum 31. Dezember 
1976, in welcher unter 11/2 der Passiyen eine Darl~
hensverbindlichkeit der TRACTUS an den VereIn 
Eisenbahnerheim in Höhe von 10 Mio Saufscheint 
(Beleg 4/21)." . 

Im Zusammenhang damit hat der Abg. Berg
mann in der Sitzung des Untersuchungsausschusses 
vom 25. März 1981 einen Antrag eingebracht; in 
dem es ua. heißt: 

"Der Untersuchungsausschuß wolle beschließen, 
das Bundesministerium für Inneres zu ersuchen, 
durch geeignete' Erhebungen (der Wirtschaftspo
lizei) festzustellen, auf welche Weise die ~EUE 
HEIMAT, Hamburg, die aus Anlaß der Betelhgu?g 
der Fa. TRACTUS an der Fa. INFRABAU Im 
Jahre 1976 seitens des ,Vereines Eise?-bahnerheim' 
aufgenommenen Kredites (über 10 MIO S) angefal
lenen Zinsen zugunsten des ,Vereines Eisenbahner
heim' bezahlte und wie die hiefür erforderlichen 
Gelder von der Bundesrepublik Deutschland nach 
Österreich gebracht (transferiert) wurden." 

Zur Klärung dieses Sachverhaltes hat der Abg. 
Prechtl dem Vorsitzenden des Untersuchungsaus
schusses Dr. Steger am 26. März 1981 folgendes 
Schreiben übermittelt: 

Wie ich in Erfahrung gebracht habe, liegt ein 
" ~~rag der Abg. Bergmann und Genossen an ~e~ 

Untersuchungsausschuß vor, über das Bundesmlfil
sterium für Inneres durch geeignete Erhebungen 
festzustellen, auf welche Weise die NEUE HEI
MAT, Hamburg, die aus Anlaß der Beteiligung der 
Fa. YRACTUS an der Fa. INFRABAU im Jahre 
1976 seitens des ;Vereines Eisenbahnerheim' aufge
nommenen Kredites über 10 Mio Sangefallenen 
Zinsenzugunsten des ,Vereines Eisenbahnerheim' 
bezahlte und wie die hiefür erforderlichen Gelder 
von der Bundesrepublik Deutschland nach Öster
reich gebracht (transferiert) wurden. 

Ich bin in der Lage, den Sachverhalt aufzuklären. 
Seit Abschluß der dem Untersuchungsausschuß 
vorliegenden ,Zinserstattungsverpflichtung' der 
NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU GESELL
SCHAFT M. B. H. vom i6. Juni 1976 wurden jähr
lich die Zinsen in der Weise bezahlt, daß im Auf
trag der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU 
GESELLSCHAFT M. B. H. an die Bank für 
Gemeinwirtschaft, für die bei der BA WAG-Zen
trale das Konto Nr. 211516 geführt wird, auf das 
Konto der Gewerkschaft der Eisenbahner bei der 
BAWAG, Filiale Pilgramgasse, Konto 
Nr. 30-22507-2, überwiesen wurden. Die Meldung 
an die Nationalbank wurde als Tableaumeldung 
(das ist eine Sammelmeldung für D,eviseneingänge) 
unter Pos. Nr. 117 Zinsenzahlungen abgegeben. 

Die Überweisungen an Zinsen betrugen für die 
Zeit vom 16. Juni bis 31. Dezember 1976 
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446666,67 S und in der Folge' für jedes Jahr 
800000 S. Ichschließe die Fotokopie für sämtliche 
Überweisungen für die Jahre 1976 bis 1980 an, w~il 
dies ermöglicht, den Vorgang besser zu verstehen. 
Ebenso schließe ich die Kontoauszüge der Gewerk
schaft der Eisenbahner an, aus denen ersichtlich ist, 
daß diese Zahlungen jeweils von der BA WAG auf 
das Konto der Gewerkschaft der Eisenbahner über
wiesen wurden. 

Aus Punkt 4 der oben erwähnten Zinserstat
tungsverpflichtung vom 16. Juni 1976 geht hervor, 
daß die NEUE! HEIMAT STÄDTEBAU GESELL
SCHAFT M. B. H. berechtigt ist, den vom ,Verein 
Eisenbahnerheim' zu erstattenden Zinsaufwand 
jeweils um 80% der von der INFRABAU GESELL
SCHAFT M. B. H. an die TRACTUS ausgeschüt
teten Dividende zu kürzen. Eine Ausschüttung von 
Dividenden seitens der INFRABAU ist bis zum 
heutigen Tag nicht erfolgt. Es ist auch noch nicht 
absehbar, wann dies der Fall sein wird. 

Der in der Nummer 12 des profil vom 23. März 
1981, S. 60, erWähnte B~ief der NEUEN HEIMAT 
STÄDTEBAU ~GESELLSCHAFT M. B. H. an die 
Österreichische Nationalbank vom 21. Dezember 
1976 beziehtsich, wie ich, um Mißverstände zu ver
meiden, klarstellen will, nicht auf das Rechtsver
hältnis zwischen dem Verein Eisenbahnerheim und 
der NEUEN l;IEIMAT STÄDTEBAU GESELL
SCHAFT M. B. H.· hinsichtlich des Darlehens von 
10 Mio S. Er bezieht sich vielmehr auf den Kredit, 
den die TRACTUS BETRIEBSBETEILIGUNGS
GESELLSCHAFT M. B. H. bei der Österreichi
schen Verkehrskreditbank über einen Betrag von 
12,5 Mio S aufgenommen hat. Die Verpflichtung 
der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU GESELL
SCHAFT M. B. H., die Zinsen für diesen Kredit zu 
bezahlen, ergibt sich aus dem, dem Untersuchungs
ausschuß bereits vorgelegten Schreiben der TRAC
TUS an die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU 
GESELLSCHAFT M.B. H. vom 16. Juni· 1977. Im 
zweiten Absatz dieses Briefes wird um die Überwei
sung der Zinseri deswegen ersucht, da mit Dividen
denzahlungen durch die INFRABAU gegenwärtig 
nicht zu rechnen sei. Das ist offenbar auch der 
Grund, warum die NEUE HEIMAT STÄDTE
BAU GESELLSCHAFT M. B. H. in ihrem Schrei
ben vom 31. Dezember 1976 an die Österreichische 
Nationalbank von Zahlungen a fonds perdu 
spricht. 

Ich hoffe, hiej:nit zur Aufklärung des Sachverhal
U:s beigetragen zu haben." 

Der Antragsteller Bergmann zog auf Grund der 
Klärung des Sachverhaltes seinen Antrag in der Sit
zung des Untersuchungsausschusses vom 30. März 
1981 zurück. 

1.3.6. Prechtl führte zu den Gründen, warum 
sich der Verein Eisenbahnerheim an der TRAC
TUS beteiligte; folgendes aus (Sitzung vom 
10. Dezember 1980): 

Prechtl: Es ist so, wenn es erlaubt ist, weiter aus
zuholen: Der Verein "Eisenbahnerheim" ist ein tra
ditionsreicher alter Verein mit der Gründung 1911. 
Er wurde 1917 statuiert und 1934 - das ist not
wendig zur Klarstellung - seines Vermögens 
beraubt, und es kam damals an den Beamtenbund 
der Kameradschaft. Der Verein "Eisenbahner
heim" hat neuerlich dann im Jahre '1938 sein 
gesamtes Vermögen verloren. Und es ist so, daß 
dann erst im Jahre 1948 auf Grund des Restitu
tionsfonds ein Teil dieses Vermögens zurückge
stellt worden ist. 

Die Gründung der Fa. TRACTUSund auch die 
Beteiligung des Vereines "Eisenbahnerheim" haben 
die Ursache darin, daß ein Hotel errichtet worden 
ist im Jahre 1912, das den derzeitigen Erfordernis
sen nicht mehr entsprochen hat. Die Überlegungen 
des Vereines "Eisenbahnerheim" sind nun in die 
Richtung gegangen, unmittelbar neben dem Kon
greßzentrum, das ja vielen hier bekannt ist, unter 
dem Titel Kongreßhaus ein Hotel zu errichten. 

Damals war ein verhältnismäßig hoher Aufwand 
von der Geschäftsführung der Fa. TRACruS 
durchzuführen. Das Hotel wurde nicht errichtet, 
weil sich Finanzierungsschwierigkeiten ergeben 
haben. 

Dr. Feurstein: Wo? 

Prechtl: Das .unmittelbar an das Eisenbahner
heim, Gewerkschaft der Eisenbahner, angrenzende 
Grundstück. Wir wollten dieses Grundstück einmal 
erwerben, aber der Besitzer hat es nicht hergebe
ben. Sonst wäre unser Saal größer gebaut worden. 
Das war die Überlegung in dieser Richtung. 

Als dann aus irgendwelchen Gründen - das 
weiß ich also nicht - der Geschäftspartner, die 
BA WAG, ausgeschieden ist und nachdem wir 
Anrainer gewesen sind und den Wunsch geäußert 
haben, ein Hotel zu errichten, ist man an un/her
angetreten, uns zu beteiligen. Wir haben das dann 
getan, und es wird jetzt, es steht im Bau - und ich 
habe die Einreichpläne aus dem Jahre 1971 hier, die 
liegen vor - ein Bürohaus mit einigen Wohnungen. 
nun errichtet, weil wir glauben, daß es für das Kon
greßzentrum sinnvoll erscheint. Das war die Über
legung, die Fa. TRACTUS zu machen. Der Verein 
"Eisenbahnerheim" ist einzig und allein seit Jahr
zehnten - man kann sagen: seit fast 70 Jahren -
auch der Konzessionsinhaber, Konzessionsinhaber 
der Hotelkonzession, der Restaurationskonzession 
und des Kaffeehauses und auch im Besitz einer 
Kinokonzession, die aber in den dreißig'er Jahren 
geschaffen worden ist. Und jeder Vorsitzende der 
Gewerkschaft der Eisenbahner ist auch gleichzeitig 
Obmann des Vereines "Eisenbahnerheim" gewe
sen. Das wurde damals aus -rechtlichen Gründen 
gewählt. Die Statuten stammen noch aus dem Jahre 
1911 und wurden nicht geändert. 

Aber die primäre Überlegung wa;, nur dieses 
Hotel zu errichten. Das war, um das ganz offen zu 
sagen, die einzige Überlegung, die wir seinerzeit 
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gehabt haben, und die dementsprechenden 
Beschlüsse auch der Organisationen und allel' Frak
tionen sind in dieser Richtung auch vorgelegen. 

1.3.7. Der Zeuge Wuchterl erklärte bei seiner 
Einvernahflle (16~ März 1981): 

Wuchterl: .. , und weiß, daß sich die Gewerk
schaft der Eisenbahner schon lange Gedanken 
gemacht hat über das Grundstück, das neben dem 
jetzigen Kongreßhaus liegt, das die Gewerkschaft 
der Eisenbahner im Jahre 1961 errichtet hat. 
Damals, 1961, wollte man gemeinsam mit diesem 
Kongreßhaus ein Hotel errichten, das also aus 

. irgendwelchen Überlegungen, ich glaube aus rein 
wirtschaftlichen, nicht zustande kam. Es wurde 
dann eine Konstruktion gefunden, daß gemeinsam 
mit einer Baugenossenschaft dieses Kongreßzen
trum und ein Wohnhaus errichtet wurde. Man 
machte sich immer wieder Gedanken, ob nicht in 
Verbindung mit dem Restaurant, für das der Verein 
Eisenbahnerheim eine Konzession hat und das er 
führt, auch in irgendeiner Form ein Hotel errichtet 
werden kann. Man hat schon damals erste Kon
takte genommen wegen des Erwerbs dieser Liegen
schaft Kralikgasse. Damals war eine Autoreparatur
werkstätte dort. Ich glaube, im Jahre 1970 oder 
1971 gab es dann Gespräche mit der damaligen 
Eigentümeriri wegen des Erwerbes. Diese Liegen
schaft wurde dann von einer der Töchter der 
INFRABAU erworben, und man dachte daran, ein 
Hotel zu i errichten, wobei man sich vorgestellt hat, 
daß der Verein Eisenbahnerheim oder der Pächter 
des Vereins Eisenbahnerheim der Betreiber sein 
sollte. Es ging um die Finanzierung. Es wurden 
damals Pläne erstellt, auch eine Baubewilligung für 
ein Hotel gegeben. Der Verein' Eisenbahnerheim 
oder.besser gesagt die Gewerkschaft der Eisenbah
ner war also sehr daran interessiert, dort einen 
Hotelbau zu errichten. Aus welchen Gründen es 
dann zu c;lieser Errichtung nicht gekommen ist, 
weiß ich nicht, aber ich glaube, daß einer der 
Beweggründe, sich an der INFRABAU zu beteili
gen, sicherlich dieser geplante Hotelneubau gewe
sen ist, weil man glaubte, hier gemeinsam mit oder 
durch die INFRABAU oderirgendeiner ihrer 
Gesellschaften einen Bauträger zu finden, der die
ses Hotel errichtet. Das war eine der Überlegun
gen, glaube ich, daß man sich hier beteiligt hat. Die 
zweite Überlegung, die ich nach meiner Best~llung 
als Geschäftsführer auf Grund meiner Gespräche 
mit den deutschen Kollegen erfahren konnte, war, 
daß also die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU 
daran interessiert war, wieder einen Partner aus der 
Gewerkschaftsbewegung zu finden, um nach dem 
Ausscheiden der BA WAG hier tätig sein zu kön
nen. Die restlichen 12,5 Mio S, welche die TRAC
TUS noch benötigte, wurden durch ein Darlehen 
gedeckt, welches die Verkehrs kreditbank der 
TRACTUS gewährte. Die NEUE HEIMAT Ham
burg übernahm die Bürgschaft für den Kredit von 

12,5 Mio S und verpflichtete sich, die Darlehens
zinsen an die Verkehrskreditbank zu zahlen. 

Das Motiv der NEUEN HEIMAT Hamburg für 
die Übernahme der oben erwähnten Risken lag 
darin, daß sie einen österreichischen Partner in der 
INFRABAU GES. M. B. H. haben wollte. 

1.3.8. Dazu sagten die Abg. Prechtl und 
Marsch in der Sitzung des Untersuchungsausschus
ses vom 10. Dezember 1980 folgendes aus: 

• Dr. Feurstein: Jetzt kommen wir zum zweiten 
Kredit, dem der Verkehrskreditbank. Woher 
kommt der zweite Kredit von 12,5 Mio S? Die 
stammen von der Verkehrskreditbank, die die 
TRACTUS aufgenommen hat? 

Prechtl: Ja. 
Dr. Feurstein: Kreditnehmer war die TRAC

TUS? 
Prechtl: Ja. 
Dr. Feurstein: Und auch die Zinsen für diesen 

Kredit wurden von der NEUEN HEIMAT 
bezahlt? 

Prechtl: Ja. 
Dr. Feurstein: Wissen Sie, in welcher Größen

ordnung kier Zinsen bezahlt werden? 
Prechtl: Das kann ich momentan nicht sagen. 

Das weiß ich nicht. . 
Dr. Feurstein: Stimmen die 5,4 Mio S, die bisher 

von der NEUEN HEIMAT für diesen Kredit -
Verkehrskreditbank -:- bezahlt wurden? 

Prechtl: Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht 
der Geschäftsführer. So genau bin ich nicht orien
tiert. 

Dr. Feurstein: Kann das stimmen, diese 5,4 Mio? 
Prechtl: Möglich. 
Dr. Feurstein: Warum zahlt die NEUE HEI

MAT auch für diesen Kredit die Zinsen? 
Prechtl: Das kann ich Ihneri sehr offen sagen. 

Die NEUE HEIMAT ist eine so große Gesell
schaft. Ihnen ist es wert, glaube ich, auf Grund der 
Prestigefrage, in Österreich zu sein und nicht eine 
rein deutsche Gesellschaft zu sein. Das waren die 
Überlegungen der Deutschen, die sie gebracht 
haben, das ist also nicht unser Problem gewesen, 
sondern das ist das Problem der Deutschen und 
auch der Geschäftsführung der Deutschen gewe
sen. 

• Ing. Hobl: Herr Abgeordneter Marsch! Was 
war der Grund für die Übernahme der Zinsen für 
das Darlehen von 12,5 Mio S der TRACTUS bei 
der Verkehrskreditbank durch die NEUE HEI
MAT Hamburg? Können Sie uns da etwas sagen,? 

Marsch: Die TRACTUS hat die Aufgabe gehabt, 
die österreichische Beteiligung zu übernehmen 
nach Abtretung durch die BA WAG, die auch den 
Zeitpunkt bestimmt hat. 

Ing. Hobl: Bei wem? 
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Marsch: B~i der INFRABAD. Dieser Anteil von 
25 Mio S, den die BAWAG zum Nominale abgege
ben hat, konnte von den bei den Partnern der 
TRACTUS nicht aufgebracht werden. Das ist der 
Verein Eisenbahnerheim und der VORWÄRTS. 
Wir sind eingeladen, aber wir waren nicht in der 
Lage und bereit, mit mehr als 2,5 Mio S beizutreten 
-und die Eisenbahner mit 10 Mio S -, daher 
h.aben noch 1\2,5 Mio S gefehlt, und der NEUEN 

. HEIMAT war eine österreichische Beteiligung das 
wert, für diesbn Kredit die Zinsen zu übernehmen. 

So ist es daku gekommen, daß der VORWÄRTS 
in diese Beteiligung einen Betrag von 2,5 Mio S 
gegeben hat. I 

• BergmamiJ: Wann wurde die TRACTUS 
gegründet? 

Marsch: Den Zeitpunkt für die Gründung der 
TRACTUS gab die BA WAG an, nämlich als sie 
den 50%igen {\nteil an der INFRABAU abgestoßen 
hat. Das war :1975 oder 1976. 

I . 

Bergmann: i Warum hat die BAWAG diesen 
50%igen Ant~il abgestoßen? 

Marsch: Di~ BA WAG hat den 50%igen Anteil an 
die INFRABAu abgestoßen, weil sie nicht zugleich -
Kreditgeber ~nd Bauträger sein wollte, sie würde 
damit - und :war es auch - ihr eigener Kreditge
ber, diese Tr!:nnung wollte sie durchführen und 
daher hat sie diesen 50%igen Anteil an der INFRA
BAU abgegebbn. 

Bergmann: Die TRACTUS verfügte zum Zeit
punkt ihrer Gründung mit Ausnahme des Stamm
kapitals über keine Mittel? 

Marsch: Nein. Der VORWÄRTS ist ja an der 
TRACTUS nur mit einer Minderh~it von 20% 
beteiligt: Er hat dazu einen entsprechenden Anteil 
an das Grun9kapital eingebracht. Soweit ich weiß, 
war das ein g:anz bescheidener Betrag vo 20 000 S, 
wenn ich mich nicht irre. 

I 

Bermann: Wer war federführend bei der Grün-
dung der TR{..CTUS? . 
Marsch:D~s ergibt sich eigentlich aus der Teil

haberschaft, daß 80% der Verein Eisenbahnerheim 
und 20% der:VORWÄRTS war. Daher waren in 
diesem Verhältnis heide Teile, Verein Eisenhahner
heim und Vorwärts, federführend, nur eben- VOR
WÄRTS mit dem minderen Anteil. 

Bergmann: Iv on wem ging die Initiative zu dieser 
Gründung aus? 

Marsch: r1as war auf eine Einladung der 
NEUEN HdMAT zurückzuführen, die die abge
stoßenen Anteile der BA W AG in österreichischem 
Besitz halten }>rollten. 

Bergm~nn:1 Wie komm~ die N~UE HEIMAT 
Ihrer Memung nach auf die Idee, sich an den Ver
ein Wiener Eisenbahnerheim zu wenden? 

Marsch: W;eil sie im gewerkschaftsnahen Bereich 
Beteiligungen gesucht hat. 

Marsch: Schauen Sie: ]ch möchte das anders 
darstellen, nämlich so, wie es war, so wie es für 

mich erschienen ist: Die NEUE HEIMAT hat 
einen österreichischen Partner gesucht an Stelle der 
BA WAG für die 25 Mio. Verein Eisenbahnerheim 
und VORWÄRTS brachten diese 25 Mio nicht auf, 
sondern der VORWÄRTS unterstÜtzte die TRAC
TUS mit 2,5 Mio, der Verein Eisenbahnerheim mit 
10 Mio. Daher waren noch 12,5 Mio offen, damit, 
die 50%ige österreichische Beteiligung bleibt, und 
das war der NEUEN HEIMAT wert, die Zinsen zu 
zahlen . 

Marsch: Nein. ~ch rede von den 12,5 Mio, Sie 
reden von den 10 Mio. 

Bergmann: Von den 25. 
Marsch: Nein. Bitte teilen Sie die 25 in drei 

Teile: Erstensdie 2,5 Mio S des VORWÄRTS, für 
die er die Zinsen zahlt, einen Kredit aufgenommen 
hat und noch nichts zurück~ekriegt hat, das war 
eine Einbahnstraße, VORWARTS an TRACTUS, 
aber nicht TRACTUS an VORWÄRTS, zweitens. 
die 10 Mio Eisenbahnerheim, das ist ihre Sache. 
Wie die das gemacht hab~n, weiß ich· nicht und 
interessiert uns auch nicht. Die dritte Sache war, 
daß die restlichen 12,5 Mio S als Kredit der TRAC
TUS bei der Verkehrs kredit besichert wurden 
durch die NEUE HEIMAT, die auch die Zinsen 
gezahlt! hat. Und da wurde dann schriftlich verein
bart, daß, wenn Gewinne ausbezahlt werden, diese 
Zinsen dann von der TRACTUS übernommen wer
den oder zurückgezahlt werden müssen. Jedenfalls 
hätte die TRACTUS, und daher weder Eisenbah
nerheim noch der VORWÄRTS,. aus diesen 
12,5 Mio S etwas bekommen, sondern nur aus dem 
eigenen Anteil, das heißt: Für den VORWÄRTS 
aus den 2,5 Mio S, das ist doch klar. 

Die 12,5 MioS Sind ein Kredit, den die TRAC
TUS bei der Verkehrs kredit aufgenommen hat. 
Das ist einmal Nummer eins. 

Nummer zwei: Es hat die NEUE HEIMAT für. 
diesen Kredit garantiert und die Zinsen bezahlt. 

Nummer drei: Die TRACTUS hat mit der 
NEUEN HEIMAT vereinbart, laut Brief vom 
16. Juni 1977 ... bis auf weiteres,jeweils am Jahres- . 
ende aus dem oa. Kredit fälligen Zinsen auf unser 

. Konto - das ist also das TRACTUS-Konto - bei 
der Verkehrskredithank zu überweisen. Das heißt, 
daraus geht hervor: In dem Moment, wo Gewinne 
entstanden wären, hiitte sich die NEUE HEIMAT 
für ihre Kreditabsicherung und Zinsenzahlung 
davon etwas zurückgeholt. 

• Dr. Steinbauer: Was ist die Begründung, was 
ist, noch eininal gefragt, die Gegenleistung der 
TRACTUS hinaus nach Hamburg für diesen gan
zen Zinsendienst, den man ja unter normalen ' 
Geschäftsleuten nicht bekommt? 

Marsch: Ich werde es noch einmal wiederholen: 
Ich habe das schon vorher gesagt. 

Die NEUE HEIMAT war interessiert, einen. 
österreichischen Partner zu bekommen. VOR
WÄRTS und Eisenbahnerheim waren nur zu 
gewissen Beitragsleistungen bereit. Beim VOR-
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WÄRTS konnte das Risiko nicht über die 2,5 Mio 
hinausgehen. Der NEUEN HEIMAT war es als 
renommierte Firma so viel wert, damit die Firma 
österreichisch bleibt, auch dafür die Garantie zu 
übernehmen und die Zinsen zu zahlen. Das war es 
ja der NEUEN HEIMAT wert, nicht dem VOR
WÄRTS, I:md daher haben sie die Zinsen gezahlt. 

1.3.9. Beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuer
berater Dozent Dkfm. Dr. Leopold Mayer führt in 
seinem Gutachten ua. folgendes aus: 

"Da die NEUE HEIMAT-Gruppe weiterhin 
daran interessiert war, bei der INFRABAU GMBH 
einen östefreichischen Partner zu haben, wurde mit 
Gesellschaftsvertrag vom 28. Mai 1976 die TRAC
TUS BETRIEBS BETEILIGUNGS GESELL
SCHAFT I:M. B. H. mit einem Stammkapital von 
100 000 Serrichtet. Gesellschafter der TRACTUS 
GMBH ~aren mit 80% der Verein Eisenbahner
heim, ein Verein, der der Gewerksch~ft der Eisen
bahner nahesteht, und mit 20% die MERKUR 
GMBH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
VORWÄRTS AG, die von dieser mit verschiede
nen Holding-Aufgaben betraut war. Im Jahre 1980 
wurde die Beteiligung an der TRACTUS GMBH 
direkt von der VORWÄRTS AG übernommen, da, 
90% der Anteile der MERKUR GMBH von der 
VORWÄRTS AG an die SPÖ veräußert wurden. 

Der Kaufpreis für die Beteiligung an der INFRA
BAU GE~MBH (25 000 000 S) wurde von der 
TRACTUS GMBH durch Kredite der nachstehen
den Kreditgeber aufgebracht: 

12,5 Mio S verzinslicher Kredit der ÖSTERREI
CHISCHEN VERKEHRSKREDITBANK AG, 

10 Mio S unverzinslicher Kredit des Vereines 
Eisenbahnerheim, 

2,5 Mio S unverzinslicher Kredit der VOR
WÄRTSAG. 

Für den Kredit der ÖSTERREICHISCHEN 
VERKEHRSKREDIT AG an die TRACTUS 
GMBH hat die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU 
GMBH Hamburg am 4. Juni 1976 eine Bürgschaft 
übernom~en, die zuletzt mit Schreiben vom 
26. Juni 1978 \ bis 30. Juni 1982 verlängert wurde. 
Die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU GMBH hat 
sich gegenüber den Geschäftsführern der TRAC
TUS GMBH ,auch verpflichtet, die Zinsen für. die
sen Kredit zuzüglich der mit den Zinsen verbunde
nen Belastung mit Gewerbesteuer der TRACTUS 
GMBH so lange zu refundieren, als die INFRA
BAU GMBH keine Dividende ausschüttet, die zur 
Deckung di~ser Zinsen und Steuern ausreicht. 
Diese mÜr\dliche Zusage, jeweils am Jahresende die 
fällig weidenden Zinsen für einen Kredit der 
ÖSTERREICHISCHEN, VERKEHRS KREDIT- ' 
BANK AG zu überweisen, solange sie nicht aus 
Dividende~ der INFRABAU GMBH gedeckt wer
den können, wurde in einem Schreiben der TRAC
TUS GMBH an die NEUE HEIMAT STÄDTE
BAU GMBH vom 16. Juni 1977 festgehalten; diese 
GesellschaJt hat bisher die Zinsen regelmäßig 
bezahlt und damit vermieden, daß sie von der 

ÖSTERREICHISCHEN VERKEHRSKREDIT
BANK AG als Bürge in Anspruch genommen wird, 
wenn die fälligen Zinsen nicht bezahlt werden. 

Ich habe schon weiter oben erwähnt, daß es 
durchaus üblich ist, daß Unternehmen, die interna
tional tätig sind, bestrebt sind, an ihren ausländi
schen Tochtergesellschaften nationale Partner zu 
beteiligen. Das Bestreben der NEUEN HEIMAT
Gruppe, an der INFRABAU GMBH einen österrei
chischen Partner zu beteiligen, ist demnach keines
falls ungewöhnlich. Ich habe ferner ausgeführt, daß 
die NEUE HEIMAT -Gruppe als der wirtschaftlich 
aktive Partner, der umfangreiche Erfahrungen bei 
der Abwicklung von Bauprojekten besitzt, praktisch 
die Verantwortung für die finanzielle Entwicklung 
der INFRABAU GMBH trägt. Es ist naheliegend, 
daß die österreichischen Gesellschafter der INFRA
BAu GMBH, wenn sie dem Gesellschafter NEUE 
HEIMAT maßgeblichen Einfluß auf die Geschäfts
politik der Gesellschaft einräumen, nicht für allfäl
lige Verluste, die sich aus dieser Geschäftspolitik 
ergeben können, aufkommen möchten. Die Gesell
schafter der TRACTUS GMBH waren daher nur 
unter der Voraussetzung bereit, diese Gesellschaft 
zu errichten und über diese Gesellschaft die Anteile 
der BA WAG an der INFRABAU GMBH zu erwer
ben, wenn damit kein ins Gewicht fallendes finan
zielles Risiko und keine finanziellen Belastungen 
verbunden sind. Diesem Wunsch hat die NEUE 
HEIMAT-Gruppe dadurch entsprochen, daß sie 
durch ihre Bürgschaft die Aufnahme eines Kredits 
zur Finanzierung von 50% der Anschaffungskosten 
des Stammanteils an der INFRABAU GMBH 
ermöglicht hat und sich überdies verpflichtet hat, so 
lange den Zinsenaufwand für diesen Kredit zu tra
gen, als der TRACTUS GMBH aus ihrer Beteili~ 
gung an der INFRABAU GMBH keine Gewinnan
teile zufließen, die zur Deckung der Zinsen ausrei
chen. 

Aus der Tatsache, daß die NEUE HEIMAT
Gruppe den österreichischen Partnern der INFRA
BAU (GMBH, die sich auf ihren Wunsch an dieser 
Gesellschaft beteiligt haben, zumindest einen Groß
teil der mit dieser Beteiligung verbundenen finan
ziellen Lasten abnimmt, kann meines Erachtens 
keine Begünstigung dieser österreichischen Partner 
abgeleitet werden. Eine finanzielle Zuwendung an 
die VORWÄRTS AG oder an die SPÖ kann in die
ser Maßnahme nicht erblickt werden." 

In der Zusammenfassung des Gutachtens wird 
ausgeführt: ' 

"Die Tatsache, daß die NEUE HEIMAT STÄD
TEBAU GMBH für einen Kredit der ÖSTERREI
CHISCHEN VERKEHRSKREDITBANK AG an 
die TRACTUS GMBH, den diese Gesellschaft zum 
Erwerb einer 50%igen Beteiligung an der INFRA: 
BAU GMBH aufgenommen hat, die Bürgschaft 
und die Zahlung der Zinsen übernommen hat, 
solange die Zinsen nicht aus Gewinnausschüttun
gen der INFRABAU GMBH gedeckt werden kön
nen, kann meines Erachtens keinesfalls als eine 
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Begünstigung i der österreich ischen Gesellschafter 
der INFRABAU GMBH und der dahinter stehen
den Unternehmen und Verbände angesehen wer
den, wenn man berücksichtigt, daß die Beteiligung 
von der TRACTUS GMBH über ·Wunsch der 
NEUEN HEIMAT-Gruppe erworben wurde und 
die NEUE HEIMAT -Gruppe auch als der mit· der 
Bestimmung der Geschäftspolitik betraute Gesell
schafter die Hauptverantwortung für die finanzielle 
und wirtschaftliche Entwicklung der INFRABAU 
GMBH trägt. 

Zum Abschluß sei noch bemerkt, daß der 
Umstand, daß der Anteil der österreichischen Parte 
ner an der INFRABAU GMBH von einer aus
schließlich zu diesem Zweck gegründeten Gesell
schaft erworben wurde und von dieser Gesellschaft 
verwaltet wird, in keiner Weise als ungewöhnlich 
anzusehen ist; es entspricht der Übung zahlreicher 
Unternehmungen und Konzerne, für bestimmte 
Aktivitäten rechtlich selbständige Tochtergesell
schaften zu errichten. Aus der Zusammensetzung 
der Organe der TRACTUS GMBH und auch der 
MERKUR GMBH und aus deren Gesellschafterli
sten geht deutlich hervor, wer hinter diesen Hol
ding-Gesellschaften steht, sodaß durch die Errich
tung und Einschaltung dieser Gesellschaften auch 
keine Verschleierung der tatsächlichen Eigentums
und Herrschaftsverhältnisse angestrebt ode·r 
bewirkt werden konnte." 

1.3.10. AJf Grund eines vom Untersuchungs
ausschuß am ~. März 1981 beschlossenen Antrages, 
den Bundesminister für Finanzen zu ersuchen, im 
Wege der Steuerbehörden bei der INFRABAU ab 
1970, der TRACTUS ab 1976 sowie der MERKUR 
GES. M. B. Hi. zu ermitteln, ob Vorgänge direkter 
oder indirekter Parteienfinanzierung im Zusam
menhang mit! Auftragserteilungen beim Bau des 
AKH feststellbar sind und allfällige diesbezügliche 
Wahrnehmungen dem Untersuchungsausschuß mit
zuteilen, wurden dem Untersuchungsausschuß 
BetriebsprüfuAgsberichte übermittelt (B/7~, Beilage 
B, G, I). Darin wird bezüglich dieser Firmen ausge-
führt: : 

"Infrabau ! 

Die Gesells'chaft erhielt im Zusammenhang mit 
dem Bau des f..KH keine Aufträge. 

Gesetzwidrige finanzielle Zuwendungen konn
ten nicht festgestellt werden. 

Desgleichert waren weder direkte noch indirekte 
Parteienfinanzierungen ersichtlich. 

Tractus I 

Die Firma ~rhielt von der AKPE k~inen Auftrag. 
Gesetzwiddge finanzielle Zuwendungen konn-

ten keine festgestellt werden. 
Eine Partei~nfinanzierung war aus den Unterla

gen der TRACTUS GES. M. B. H. allein nicht 
ersichtlich. 

Merkur 
Die Merkur erhielt von der AKPE keine Auf

träge. 

Es ergaben sich keine Hinweise auf gesetzwid-
rige Zuwendungen. . 

Hinweise auf direkte oder indirekte Parteienfi
nanzierungen wurden nicht vorgefunden.", 

1.4. Zu 4 bzw: 5-

1.4.1. Zur Neuerrichtung des Druckhauses 
VORWÄRTS auf Grundstücken die der VOR
W ÄRTS seit der Ersten Republik besitzt, wurde 
mit der Fa. INFRABAU die PILGRAM-ZEN-

TRUM-ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT 
M. B. H. gegründet. 

• lng. Hobl: Herr Zeuge! Was waren die Gründe 
erstens für die Gründung und zweitens für die Auf
lösung der PILGRAMZENTRUMS-ENTWICK
LUNGS GES M. B. H.? 

Marsch: Die Gründe waren die, daß der VOR
W ÄRTS aus der Ersten Republik Liegenschaften 
gehabt hat, die ihm ja in der Systemzeit der Christ
lich-Sozialen weggenommen wurden· und in der 
Zeit, in der Österreich okkupiert war, natürlich 
nicht zurückgegeben wurden, daß er diese Liegen
schaften wieder zurückbekam, die aber nicht mehr 
alle Erträge abgeworfen haben, weil sie ja nach 
1945 nicht gebraucht wurden, sodaß sich einerseits 
die Überlegung eines Verkaufes ergab. Andererseits 
hat die INFRABAU, also eine Tochter. der 
NEUEN HEIMAT INTERNATIONAL zu 50% 
und zu den anderen 50% der BA W AG damals, in 
diesem Viertel, überhaupt im Raum Wien, ein Pro
jekt gesucht, weil sie bauen wollte. Und so ist es zu 
diesem Vertrag gekommen. 

Wir haben unsere Grundstücke angeboten. Das 
war aber nicht das ganze Viertel. Uns hat - wenn 
ich "uns" sage, meine ich jetzt den VORWÄRTS, 
und ich war dessen Aufsichtsratsvorsitzender 

. damals - ein Eckhaus gefehlt. Das war aber 
wesentlich für den Vertrag, und daher war das mit 
eine Bedingung der INFRAI3AU, daß dieses Eck
haus auch erworben werden sollte. Es ist aber dann 
nicht erworben worden, und auch Baubedingun
gen, die in der Planung vorgesehen waren, wurden 
rechtlich nicht akzeptiert, sodaß das Projekt nicht 
durchgeführt werden konnte, und hier hat, der Ver
trag vorgesehen, daß es, zum Nachteil des VOR
WÄRTS z\jr Auflösung des Vertrages kommen 
kann. Es war also ein Vertrag zur. beiderseitigen 
Unzufriedenheit. . 

1.4.2. Im' Gutachten des beeideten Wirtschafts
prüfers und Steuerberaters Dozent Dkfm. Dr. 
Leopold Mayer wird zu der Liegenschaftstransak
tion zwischen VORWÄRTS AG und der PIL
GRAM ZENTRUMSENTWICKLUNGSGE
SELLSCHAFT folgendes ausgeführt: 

Die wirtschaftliche Beurteilung dieser Liegen
schaftstransaktion und der im Anschluß an diese 
Transaktion vorgenommenen finanziellen Abwick
lung setzt zunächst eine kurze Darstellung der 
Struktur und der Aufgabe der INFRABAU GMBH 
Wien, voraus. 
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Die INFRABAU GMBH, Wien, ist eine Bauträ
gergesellschaft, die im Jahre 1969 von der NEUEN 

, HE,IMATINTERNATIONAL. GMBH, Hamburg, 
mit einem Stammkapital von 25 Mio S gegründet 
wurde. Der im Gesellschaftsvertrag vom 21. Juli 
1969 festgelegte Firmenwortlaut NEUE HEIMAT 
KOMMERZ- UND KOMMUNALBAU GMBH 
wurde noch vor Eintragung der Gesellschaft 
(28. November 1969) mit Gesellschafterbeschluß 
vom 23. September 1969 in INFRABAU GMBH 
abgeändert. Am! 30. Dezember 1970 wurde. die 
Erhöhung des Stammkapitals um 25 Mio Sauf 
50 MioS beschlossen; die neue Stammeinlage 
wurde von der Bank für Arbeit und Wirtschaft AG. 
(im folgenden kurz BA W AG genannt) übernommen. 

Die Aufgabe der INFRABAU GMBH bestand 
und besteht in der Errichtung von Wohn- und 
Geschäftsgebäuden, die im Wohnungseigentum' an 
Interessenten verkauft werden. 

Die NEUE HEIMAT INTERNATIONAL, eine 
100%ige Tochtergesellschaft der NEUE HEIMAT 
STÄDTEBAU GMBH, fungiert in der Bundesre
publik Deutschland als Holding-Gesellschaft für 
die Auslandsaktivitäten der NEUEN HEIMAT
Gruppe ; sie 'entwickelt daneben auch noch eigene 

, betriebliche Aktivitäten. Es entspricht der allgemei
nen Geschäftspolitik der NEUEN HEIMAT
Gruppe, für die Auslandsaktivitäten in den einzel
nen Staat<;n Tochtergesellschaften zu errichten, an 
denen nationale Partner beteiligt sind. Die anläß
lieh der Kapitalerhöhung im Jahre 1970 hergestelI" 
ten Beteiligungsverhältnisse an der INFRABAU 
GMBH, Wien, stehen demnach mit der diesbezüg
lichen ,Ge,schäftspolitik der NEUEN HEIMAT-

" Gruppe in). Einklang. 
Die Tatsache, daß die Initiative zur Errichtung 

der INFRABAU GMBH von der NEUEN HEI~ 
MAT-Gnippe ausging, hatte zur Folge, daß die 
Geschäftspolitik dieser Gesellschaft maßgeblich 
von der NlEUEN HEIMAT bestimmt wird und daß 
der österreichische Partner geringeren Einfluß auf 
die Gesch#tspolitik nimmt. Die führende Stellung 
des Gesel:lschafters NEUE HEIMAT, die auch 
darin zum Ausdruck kommt, daß der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats ein Vertreter der NEUEN HEI
MAT ist, bedingt naturgemäß auch eine erhöhte 
Verantwortung dieses Gesellschafters für das finan
zielle Ergebnis der INFRABAU GMBH. 

EZ 459 KG Margareten 
. Schönbiunnerstraße,44 (K-Nr 459; Grst 26) 

EZ 1263 KG Margareten 

Internationale Gemeinschaftsgründungen zwi
schen einem Unternehmen mit großem Fachwissen 
und großer Erfahrung (know-how) auf einem 
bestimmten Gebiet, das sich im Ausland betätigt, 
und einem nationalen Partner sind im Wirtschafts
lehen durchaus üblich (sogenannte Joint Ventures). 
Es ist auch naheliegend, daß von einem Unterneh
men, das sich im Eigentum des Deutschen Gewerk
schaftsbundes und verschiedener Fachgewerkschaf
ten befindet, als österreichischer Partner ein Unter
nehmen ausgewählt wurde, das gleichfalls in einem 
Naheverhältnis, zum Österreichischen Gewerk
schaftsbund steht. 

Im Rahmen ihrer Planungs- und Bauaktivitäten 
verfolgte die INFRABAU GMBH seit dem Jahre 
1972 das Projekt der Errichtung eines Büro- und 
Geschäftszentrums auf einem Liegenschaftskom
plex, der durch die Rechte Wienzeile, die Pilgram
gasse, die Schönbrunnerstraße und die Sonnenhof
gasse begrenzt wird (Pilgram-Zentrum). Ein Groß
teil der Grundstücke dieses Liegenschaftskomple
xes befand sich im Eigentum der VORWÄRTS 
AG. Die VORWÄRTS AG war an einem Verkauf 
dieser Grundstücke sehr interessiert, da der beim 
Verkauf der Liegenschaft erzielbare Erlös zur 
Abstattung der bestehenden verhältnismäßig hohen 

. Finanzschulden dieser Gesellschaft verwendet und 
, auf diese Weise die Finanzierung dringend notwen

diger Investitionen ermöglicht bzw. erleichtert wer
den sollte. 

Die Planung und Errichtung des Pilgram-Zen
trums wurde von der INFRABAU GMBH einer 
Tochtergesellschaft, der PILGRA.M-ZEN
TRUMS-ENTWICKLUNGS-GESELLSCHAFT 

M. B. H. (PZE-GMBH), übertragen. Diese Gesell
schaft wurde am 26. März 1973 gemeinsam von der 
INFRABAU GMBH (76%) und der VORWÄRTS 
AG (24%) errichtet. Am 12. April 1973 übertrug die 
VORWÄRTS AG ihre Gesellschaftsanteile an die 
INFRABAU GMBH, sodaß die PZE-GMBH seit 
diesem Zeitpunkt eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der INFRABAU GMBH war. 

Am 29. Juni 1973 wurde nach längeren Verhand
lungen zwischen der VORWÄRTS AG und der 
PZE-GMBH ein Kaufvertrag über die im Eigen
tum der VORWÄRTS AG befindlichen Grund
stücke abgeschlossen. Es handelte sich im einzelnen 
um folgende Liegenschaften: . 

Grundstücksfläche 
insgesamt davon bebaut 

m2 'm 2 

676 475 

876 710 Rechte Wienzeile 93 (K-Nr 1261; Grst 32/1) 
Rechte Wienzeile 95/97 (K-Nr 1263; Grst 3212, 32/3) } 
Sonnen~ofgasse 8 (K-Nr 1115; Grst 478) 3234 2496 

Rechte Wienzeile 101 (K-Nr 1116; Grst 16) 986,- 986 
Pilgramgasse 11 (Grst 31/2)' 575 457 

'Pilgramgasse 13 (Grs~ 3 J/3, 31/6) 1075 966 
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Als Kaufpreis für diese Liegenschaften wurde ein 
Betrag von 57 Mio S vereinbart. Vernachlässigt 
man den Wert der auf den Grundstücken befindli
chen Gebäudb, die zum größten Teil abgebrochen 
werden sollten, dann betrug der Kaufpreis 9875 S 
pro m2 Grundfläche. Es wurde vereinbart, daß ein 
Teil der Räumlichkeiten.in den verkauften Liegen
schaften bis zum 31. Dezember 1975 geräumt und 
bestandsfrei der Käuferin zu übergeben ist und daß 
die Ausmietung der übrigen Räumlichkeiten von 
der Käuferin' auf eigene Kosten vorzunehmen ist. 

Der Kaufvertrag wurde unter den folgenden auf
schi!benden Bedingungen abgeschlossen: 

a) daß bis zum 31. Dezember 1975 eine 
Abbruchbewilligung für die auf den kaufgegen
ständlichen Liegenschaften bestehenden Baulich
keiten erreicht werden kann, 

b) daß bis längstens 31. Dezember 1973 von der 
zuständigen Behörde Baufluchtlinien bekanntgege
ben werden, , 

c) daß bis längstens 31. Dezember 1975 von der 
zuständigen Behörde die Baubewilligung zur 
Errichtung eines neuen Gebäudekomplexes mit 
einer Gesch~ßflächenanzahl 1: 5 rechtskräftig' 
erteilt wird; , 

d) daß es bis längstens 31. Dezember 1973 zwi
schen der Käuferin und der BAWAG 'hinsichtlich 
des dieser Bank gehörenden Eckhauses Pilgram" 
gasse/Rechte Wienzeile zu einem Kaufvertragsab
schluß zu einem marktgängigen Preis gekommen 
ist. . 

Im Abschnitt IX des Kaufvertrags wurde verein
bart, daß sich die Verkäuferin verpflichtet, der 
Käuferin sämtliche im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag direkt und indirekt entstandenen Kosten 
(insbesondere 'Finanzierung des Kaufpreises, sämtli
che Kosten det Ausmietung und Planung des neuen 
Gebäudekomplexes, mit der Durchführung des 
Kaufvertrags verbundene Kosten)zU~·erseJz~n, 
wenn es - aus welchen Gründen immer -zur· 
Auflösung de~ Kaufvertrags kommen sollte. 

Vom vertraglich vereinbarten Kaufpreis in Höhe 
von 57 Mio S ,wurde im Jahre 1973 ein~ Betrag von 
54063376,96 S wie folgt bezahlt: 

a) ein Kredit in Höhe von 20 Mio S, der bereits 
am 9. März 1972 von der INFRABAU GMBH auf
genommen worden war, wurde von der VOR
WÄRTS AG bis zur Auflösung des Kaufvertrags 
mit 17063376,96 S ausgenutzt. Die INFRABAU 
GMBH hat die PZE-GMBH in laufender Rech
nung mit diesem Betrag zuzüglich der für diesen 
Kredit in den i Jahren 1972 und 1973 angefallenen 
Zinsen helastet; 

b) ein Betrag von 37 Mio S, den die PZE
GMBH am 7. Juni 1973 als Kredit bei der BAWAG 
aufgenommen hatte, wurde bar an die VOR
W ÄRTS AG überwiesen. 

Im Zuge der Planung des Pilgram-Zentrums 
stellte es sich im Jahre 1973 heraus, daß auf Grund 
der eingetrett;nen Verschlechterung der Verhält-

nisse auf dem Grundstücksmarkt keine Chance 
bestand, dieses Projekt rentabel abzuwickeln. Die 
PZE-GMBH schloß daher mit der BAWAG keinen 
Kaufvertrag über das Eckgrundstück Pilgram
gasse-Rechte Wienzeile ab, und es kam demnach 
vereinbarungsgemäß zur Auflösung des Kaufver
trags, die in der Bilanz der PZE-GMBH zum 
31. Dezember 1973 bereits berücksichtigt wurde. 

In dieser Bilanz wurde eine Forderung der PZE
GMBH an die VORWÄRTS AG in Höhe von 
57822049,75 S ausgewiesen, die sich wie folgt 
zusammensetzte: 

Geleistete Kaufpreiszahlungen 
Zinsen für die Jahre 1972 und 
1973 

S 
54 063 376,96 

3758672,79 

57 822 049,75 

Die Zinsen, die der VORWÄRTS AG für die 
Jahre 1972 (für den von der INFRABAU GMBH 
bei der BA WAG aufgenommenen Kredit, der am 
31. Dezember 1972 von der VORWÄRTS AG 
bereits mit rund 11,6 Mio S ausgenutzt war) und 
1973 angelastet wurden, waren um 320400,84 S 
höher als die Zinsen, die die PZE-GMBH für die
sen Zeitraum für den von ihr selbst bei der 
BA WAG aufgenommenen Kredit (37 Mio S) und 
für den Kredit der INFRABAU GMBH in Höhe 
von 20 Mio S (die Zinsen für diesen Kredit wurden 
der PZE-GMBH von der INFRABAU GMBH in 
voller Höhe angelastet) aufwendet hat 
[3 438 271,95 SI)]. 

Im Prüfungsbericht der Österreichischen Wirt
schaftsberatung INTERNATIONALE TREU
HANDGESELLSCHAFT MBH über den Jahres
abschluß der PZE-GMBH zum 31. Dezember 
1973, der am 24. Juni 1975 ausgefertigt wurde, 
wurde ausgeführt, daß zwischen der PZE-GMBH 
und der VORWÄRTS AG eine gesonderte Verein
barung abgeschlossen wurde, die die Rückführung 
der Zahlungen 'der PZE-GMBH einschließlich der 
angelasteten Zinsen bis 31. Dezember 1975 vor
sieht. 

Diese in. einem Aktenvermerk vom 14. Mai 1975 
- also mehr als ein Jahr vor Einteilung des Pla-

. nungsauftrags von der AKPE an die MEDIPLAN 
GMBH, Hamburg - festgehaltene Vereinbarung 
sah vor, daß die VORWÄRTS AG der PZE-, 
GMBH lediglich rund die Hälfte der in den Jahren 
1972 bis 1974 angefallenen Zinsen vergüten muß 
und daß der durch Ausnutzung des Kredits der 
INFRABAU GMBH entrichtete Teil des Kaufprei
ses = 17 063 376,96 S (verzinslich) und die Zinsen 
für 1972 bis 1974 = 5 100 000 S (unverzinslich) bis 
31. Dezember 1975 gestundet werden. 

1) Zinsen für den Direktkredit der BAWAG (ab 5. Juni 
1973) = 1720069,87 S Zinsen für den Kredit der 
BAWAG an die INFRABAU GMBH (für 1972 und 1973) 
= 1718202,08 S, daneben sind, bei PZE-GMBH im 
Jahre 1973 noch Avalprovisionen m Höhe von 
92 480,77 Sangefallen. 
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Im Jahre 1974 hat .sich die Forderung der. PZE
GMBH an die VORWÄRTS AG wie folgt entwik
kelt: 

S 
Stand am 1. Jänner 1974 
Zinsen für 1974 

57 822 049,75 
1341327,21 

Belastung mit Ausmietungsko
sten (aus 1973) 
Belastung mit Adaptierungsko
sten (aus 1973) 

712637,18 1) 

102776,- 2) 

Stand am 31. Dezember 1974 59978790,14 3
) 

Durch die Zinsenbelastung für das Jahr 1974 hat 
sich der Gesamtbetrag der Zinsen für die Jahre 
1972 bis 1974 auf 5 100 000 S erhöht; dieser Zin
senbetrag, der bis zum 31. Dezember 1975 zinsen-

Stand am 1. Jänner 1975 
Zinsen für1975 (11,35% pa) 
Rückzahlungen 

Barkaufpreis 
Zinsen für das 1. Quartal 1975 
Ausmietungskosten (Teilzahlung) 
Adaptierungskosten 

Stand am 31. Dezember 1975 

Der am 31. Dezember 1975 aushaftende Saldo 
gliederte sich wie folgt auf: 

Durch Ausnützung des Kredites 
der INFRABAU GmbH entrichte-I 
ter Teil des Kaufpreises 
Zinsen für 1972 bis 1974 
Zinsen für das 2. bis 4. Quartal 
1975 
Ausmietungskosten (Rest) 

S 

17063376,96 
5100000,-

1819237,58 
212637,18 

24195251,72 

Bei derPZE-GmbH entstand im Jahre 1975 ein 
Verlust in Höhe,von 1 518527,68 S, der ebenso wie 

1) 614342,44 S zuzüglich Umsatzsteuer 

I 

frei gestundet wurde, entspricht im Sinne der Ver
einbarung vom 14. Mai 1975 ungefähr der Hälfte 
des Zinsenaufwands der PZE-GMBH in der Zeit 
bis 31. Dezember 1974. 

Bei der PZE-GMBH, die im Jahre 1973 (Rumpf
wirtschaftsjahr) einen Verlust von 24 126,12 S zu 
verzeichnen gehabt hatte,. entstand im Jahre 1974 
ein Verlust in Höhe von 6 134 196,08 S, der haupt
sächlich auf die Differenz zwischen den der VOR
WÄRTS AG angelasteten Zinsen (1341327,21 sy 
und den für die eigenen Kredite angefallenen Zin
sen, Kreditprovisionen und Avalprovisionen 
[6503740,85 S 4)] zurückzuführen war. 

Im Jahre 1975 entwickelte sich die Forderung 
der PZE-GMBH an die VORWÄRTS. AG wie 
folgt: 

S 

37 000 000,- 6) 
1436312,20 

500000,-

S 
59978790,14 
3 255 549,78 ') 

102776,- 39039088,20 

24195251,72 

der Verlust des Jahres 1974 größtenteils auf die 
Differenz zwischen den Zinsenerträgen 
(3 255 549,78 S) und den Zinsenaufwendungen, 
Kreditprovisionen und Avalprovisionen 
[4610577,37 S 7)] zurückzuführen ist. 

Die in den Jahren 1973, 1974 und 1975 bei der 
PZE-GmbH enstandenen Verluste in Höhe von 
insgesamt 7676 849,88 S 8) wurden Ende 1975 
durch einen GesellschatterzuschuiS der INFRA
BAU GmbH abgedeckt; dieser Gesellschafterzu
schuß wurde der INFRABAU GmbH von ihrer 
Muttergesellschaft, der NEUEN HEIMAT 
INTERNATIONAL GmbH, ,refundiert. 

2) 88600,- S zuzüglich Umsatzsteuer 
» Ohne Berücksichtigung einer im Jahre 1975 beglichenen Verbindlichkeit aus der Verrechnung von Telefonkosten 

in Höhe von 2 077,10 
4) Zinsen für den Direktkredit der BA WAG in Höhe von 37 000 000,- S = 3 533 202,23 S, Zinsen für den Kredit 

der BAWAG in Höhe von 20 000 000,- S (über die INFRABAU GmbH) = 1650528,35 S, Zinsen für sonstige Bank
kredite = 5063,30 S,Kreditprovisionen = 644471,82 S, Avalprovisionen= 218948,80 S, Zinsen für Verrechnungs
salden mit Konzernunternehmen = 451 526,35 S .. 

') 1. Qu;trtal 1975 = 1 436 312,20 S, 
2. Quartal 1975 = 769716,62 S, 
3. Quartal 1975 = 517258,79 S, 
4. Quartal 1975 = 532262,17 S. 

6) 10 000 OOO,~ S am 28. Feber 1975, 
1000000,- Sam 21. April 1975, 

26000000,- S am 30. April 1975. 
7) Zinsen für den Direktkredit der BAWAG in Höhe von ursprünglich 37 000 000,- S = 1 011 824,77 S, Zinsen für 

den Kredit der BAWAG in Höhe von 20000000,- S (über INFRABAU GmbH) = 1788740,19 S, Zinsen für son
stige Bankkredite = 11693,73 S, Kreditprovisionen = 326260,- S, Avalprovisionen = 215 139,05 S, Zinsen für Ver-
rechnungssalden mit Konzernunternehmen = 1 195982,13 S, sonstige Zinsenaufwendungen = 60937,50 S. . 

8) Verlust 1973 = S 24126,12, 
Verlust 1974 = S6134196;08, 
Verlust 1975 = SI 518 527,68 
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Im Jahre 1976 entwickelte sich die Forderung 
"der PZE-GmbH an die VORWÄRTS AG wie 
folgt: 

I 

Stand am 1. Jänner 1976 
Zinsen für 1~76 (11,35% bzw. 
10,35%) I 

Stand am 31. Dezember 1976 

I 

S 
24195251,72 

2780 590,55 1) 

26975842,27 

Die PZE-GmbH erzielte im Jahre 1976 einen 
Jahresgt;~inn lin Höhe von 2776,05 S. Die an die 
VORWARTS AG verrechneten Zinsen waren in 
diesem Jahr um 84 812,15 S höher als der eigene 
Aufwand an Zinsen und Kreditprovisionen 
[2695 778,40 S 2)]. 

Am 29. M~rz 1977 wurde eine neue Vereinba
rung zwische,h der PZE-GmbH und der VOR
WÄRTS AG: abgeschlossen, wonach die VOR
WÄRTS.AGam 29. April 1977 eine weitere Zah
lung von 20 000 000 S an die PZE~GmbH leistet 
und die verbleibende Forderung in Höhe von 
6975842,27 S ab 1. Mai 1977mit 4% verzinst wird. 

i 

Für die. Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 1977 
übernahm die NEUE HEIMAT INTERNATIO
NAL GmbH die Verzinsung der Forderung in 
Höhe von 26975842,27 S (Verzinsung mit 9% pa). 

,Über die Ab~ta~tung der Restforderung in Höhe 
von 6 975 84~,27 S zuzüglich der ab dem 1. Mai 
1977 anfallenden Zinsen sollte innerhalb eines Jah
res eine V ere~nbarung getroffen werden. -

Im Jahre 1977 entwickelte sich demnach die For
derung der PZE-GmbH an die VORWÄRTS-AG 
wie folgt: ' 

I 
Stand am 1. J:jnner 1977 
Zinsen 1977 (4% von 
6975 842,27 S ab 1. Mai 1977) 
Rückzahlung am 29. April 1977 

Stand am 31. pezember 1977 

S 
26 975 842,27 

186022,46 
20000000,-

7 161 864,73 

Bei der PZE-GmbH entstand im Jahre 1977 ein 
Jahresverlust in Höhe von 569 736,16 S, der auf die 
nie.~rigere Verzinsung der Forderung an die VOR
W ARTS AG! ab 1. Mai 1977 zurückzuführen ist. 
Die Zinsen für die Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 
1977 (9% pa = 809 525,27 S) wurden der PZE-

') 1. Quartal 1976 (11,35%) 694 168,50 S 
2. Quartal 1976 (11,35%) 714084,38 S 
3. Quartal 1976 (10,35%) 677 212,70 S 
4. Quartal 1976 (10,35%) 695124,97 S. 

2) Zinsen und Kreditprovisionen für d~n Kredit der 
BA WAG in Höhe von 20 000 000 S (über die INFRA
BAU GmbH») = 2017185,65 S, Zinsen für sonstige 
Bankkredite = 95000 S, Zinsen für Verrechnungssalden 
mit Konzernunternehmen = 573238,58 S und sonstige 
Zinsenaufwendungen = 10354,17 S. 

GmbH von der INFRABAU GmbH vergütet, die 
ihrerseits wieder einen Ersatz dieser Zinsenvergü
tung von der NEUEN HEIMAT INTERNATIO
NAL GmbH erhalten hat. Die gesamten Zinsenauf
wendungen der PZE-GmbH beliefen sich im Jahre 
1977 auf 1 393 402,16 S 1). 

In den Jahren 1978 und 1979 erfolgten keine 
Zahlungen der VORWÄRTS AG an die PZE
GmbH. Die Geschäftsführung der PZE-GmbH, die 
identisch ist mit der Geschäftsführun.~" der INFRA
BAU GmbH, gewährte der VORWARTS AG mit 
Wirkung vom 31. Dezember 1979 einen Nachlaß in 
Höhe von 4 Mio S, der durch einen Gesellschafter
zuschuß der INFRABAU an die PZE-GmbH in 
gleicher Höhe ausgeglichen wurde. Dieser Geseil
schafterzuschuß .wurde der INFRABAU GmbH 
von der NEUEN HEIMAT INTERNATIONAL 
GmbH nicht ersetzt, sondern mußte von ihr selbst 
getragen werden. 

Durch die Zinsenbelastungen (Zinss~tz 4% pa bei 
jährlicher Zinsenverrechnung) und durch den For
derungsnachlaß entwickelte sich die Forderung der 
PZE-GmbH an die VORWÄRTS AG in den Jah
ren 1978 und 1979 wie folgt: 

Stand am 1. Jänner 1978 
Zinsen 1978 
Stand am 31. Dezember 1978 
= 1. Jänner 1979 
Zinsen 1979 
Forderungsnachlaß (Stichtag 
31. Dezember 1979) 
Stand am 31. Dezember 1979 

S 
7 161 864,73 

286474,59 

7448339,32 
297933,57 

4000000,-
3746272,89 

In zusammengefaßter Form stellt sich die Ver
rechnung zwischen der PZE-GmbH und der VOR
WÄRTS AG in den Jahren 1973 bis 1979 wie folgt 
dar: . 

Kaufpreiszahlung"der PZE
GmbH an die VORWÄRTS 
AG 
Zinsen belastungen 
Belastungen mit Ausmiet- und 
. Adaptierungskosten 
Zahlungen der VORWÄRTS 
AG an die PZE-GmbH 
Forderungsnachlaß (Nachlaß 
von Zinsen, Ausmietkosten und 
Adaptierungskosten) 

Restforderung am 31. Dezem
ber 1979 

s 

54063 376,96 
11 906 570,95 

815413,18 

59039088,20 

"" 
4000000,-

3746272,89 

') Zinsen für den Kredit der BA W AG in Höhe von 
20 Mio S = 779089,02 S, Zinsen für Konzernverrech
nungssalden = 613 972,90 S und sonstige Zinsenaufwen
dungen = 340,24.5. 
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Bei der PZE-GmbH sind in diesem Zeitraum 
Verluste (einschließlich der Gesellschafterzu
schüsse) in Höhe von 14 073 392,30 S 1) entstan
den; . von den Verlusten entstanden ua. 
8459528,83 S durch nicht gedeckte Zinsenaufwen-
dungen (Zinsenaufwand insgesamt . 
20366 152,23 S) und 4 000 000 S durch den Forde
rungsnachlaß an die VORWÄRTS AG. Von diesen 
Verlusten wurden 8486375,15 S von der Alleinge
sellschafte~in' der PZE-GmbH, der INFRABAU 
GmbH, abgedeckt und dieser wieder von der 
Gesellschafterin NEUE HEIMAT INTERNATIO
NAL GmBH refundiert; 4 000 000 S wurden von 
der INFRÄBAU GmbH für eigene Rechnung abge
deckt und der Rest von 1 587017,15 S scheint in 
der Bilanz zum 31. Dezember 1979 als Reinverlust 
auf. 

Die dargestellten finanziellen Transaktionen 
zwischen der. PZE-GmbH und der. VORWÄRTS 
AG sind unter Berücksichtigung von Auskünften, 
die mir insbesondere von den Geschäftsführern der 
INFRABAU GmbH erteilt wurden, wirtschaftlich 
wie folgt zu beurteilen: 

Die PZE-GmbH besaß nach den vertraglichen 
Vereinbaningen auf Grund der von ihr an die 
VORWÄRTS AG geleisteten Zahlungen nach Auf
lösung des Kaufvertrags über die Grundstücke des 
PILGRAM-ZENTRUMS am 31. Dezember 1973 
zweifellos eine Forderung in Höhe von 
58637462,93 S (Kaufpreiszahlungen zuzüglich 
Zinsen für 1972 und 1973 und zuzüglich Ausmiet
und Adaptierungskosten) an die VORWÄRTS AG. 
Rein rechtlich konnte von dieser Forderung allen
falls die Hphe der für die Jahre 1972 und 1973 in 
Rechnung gestellten Zinsen und der Ausmiet- und 
Adaptieru~gskosten in Streit gestellt werden. 

In wirts9haftlicher Betrachtung stand dieser For
derung der PZE-GmbH an die VORWÄRTS AG 
allerdings :ein nicht unerheblicher Schaden der 

•• I 

VORWARTS AG gegenüber, den diese dadurch 
erlitten haue, daß der nach längeren Verhandlun~ 
gen abgeschlossene Kaufvertrag über die Grund
stücke der VORWÄRTS AG auf Grund wirtschaftli
cher Erwägungen der PZE-GmbH und ihres 
Gesellschafters INFRABAU GmbH wieder aufge
löst wurdei und daß dadurch aUen in der Zwischen
zeit erstellten Reorganis;uionsplänen der VOR
WÄRTS AG die finanzielle Grundlage entzogen 
wurde. Die VORWÄRTS AG hatte die Kaufpreis
zahlungen • zur Abstattung der teilweise 'langfristi
gen Kredite, die ihr insbesondere von der BA W AG 
eingeräumt worden waren, verwendet und mußte 
nach Auflösung des Kaufvertrages neue Kredite 
aufnehmen, die statt für dringend erforderliche 
Investitionen für die Rückzahlung des Kaufpreises 

1) Verluste 1973 bis 1975 = S 7 6766 849,88. 
Gewinn 1976 = S 2 776,05 
Verlust 1977 = S 569736,16 
Verluste 1978 und 1979 = S 5 829 582,31 

an die PZE-GmbH verwendet werden mußte. Zu 
beachten ist auch der Umstand, daß sich die Markt- . 
verhältnisse auf dem Grundstückmarkt im Jahre 
1973 nachhaltig verschlechtert hatten, und daß 
daher keine Chance mehr bestand, die Grundstücke 
der VORWÄRTS AG um einen Kaufpreis, der 
auch nur annähernd den Veräußerungsmöglichkei
ten in den vorangegangenen Jahren entsprochen 
hätte, zu verkaufep.. Es war daher wirtschaftlich 
durchaus verständlich, daß die VORWÄRTS AG' 
unter Berufung auf den ihr erwachsenen wirtschaft
lichen Nachteil versuchte, die Rückzahlung des 
Kaufpreises hinauszuzögern und bestrebt war, in 
der Zwischenzeit für die Verbindlichkeiten gegen
über der PZE-GmbH nur niedrige Zinsen' zu 
bezahlen. 

Die Geschäftsführung der PZE-GmbH und der 
INFRABAU GmbH konnten sich den Argumenten 
der VORWÄRTS AG nicht ganz verschließen und 
stimmten daher der Pauschalvereinbarung über die 
Zinsen für die Jahre 1972 bis 1974 zu, nachdem 
sich die NEUE HEIMAT INTERNATIONAL zur 
Abdeckung der daraus resultierenden Verluste der 
INFRABAU GmbH bereit erklärt hatte. 

In den Jahren 1975 und 1976 wurde die nach 
Rückzahlung eines Betrags von rund 39 Mio S ver
bliebene Restforderung an die VORWÄRTS AG 
normal verzinst. 

Im Jahre 1977 leistete die VORWÄRTS AG eine 
weitere Zahlung in Höhe von 20 Mio S an die 
PZE-GmbH. Im Zusammenhang mit dieser Zah
lung erkl\irte sich die Geschäftsführung der PZE
GmbH und der INFRABAU GmbH bereit, für die 
Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 1977 auf die Ver
rechnung von Zinsen ganz zu verzichten und ab 
dem 1. Mai 1977 nur verminderte Zinsen in Höhe 
von 4% pa. in Rechnung zu stellen, wobei sich die 
NEUE HEIMAT INTERNATIONAL GmbH zur 
Vergütung des Zinsenausfalis in den ersten vier 
Monaten des Jahres 1977 bereit erklärte. Die VOR
WÄRTS AG strebte schon damals eine Regelung 
an, daß ihr der nach Zahlung von 20 Mio S verblie
bene Rest der Verbindlichkeit. zur Gänze erlassen 
werden sollte. 

Ende 1979 erklärte sich die Geschäftsführung 
derINFRABAU GmbH, die in diesem Jahr er~t
mals einen größeren Gewinn erzielt hatte, bereit, 
von der Forderung derPZE-GmbH an die VOR
WÄRTS AG einen Betrag von 4 Mio Sendgültig 
nachzulassen, um auf diese Weise die Meinungsver
schiedenheiten mit der VORWÄRTS AG, die 
bereits sechs Jahre angedauert hatten, zu beenden. 
Eine solche Vorgangsweise schien auch deswegen 
geboten, weil in diesem Zeitraum sowohl in der 
Geschäftsführung der PZE-GmbH und der 
INFRABAU GmbH als auch im Vorstand der 
VORWÄRTS AG personelle Veränderungen ein
getreten waren und keiner der verantwortlichen 
Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder mehr die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und Motive des 
Jahres 1973 aus eigener Anschauung kannte. 
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Aus der Sicht der INFRABAU GmbH stellen 
sich die aus dem Projekt PILGRAM-ZENTRUM 
resultierenden Verluste als Verluste einer Fehlpla
nung dar, die bei Bauträgergesellschaften fallweise 
vorkommen.Der INFRABAU GmbH sind auch aus 
anderen Bauprojekten Verluste erwachsen, die 
Zuschüsse der NEUEN HEIMAT INTERNA
TIONAL GmbH zur teilweisen Abdeckung dieser 
Verluste stellen gleichfalls keine einmalige Maß-
nahme dar. ' 

1.4.3. In diesem Gutachten wird weiters in der 
Zusammenfassung folgendes ausgeführt: 

Die Liegenschaftstransaktion zwischen der 
VORWÄRTS AG und der INFRABAU GmbH 
bzw. deren Tochter, 'der 'PZE-GmbH, steht in kei
nem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 
dem Auftrag der AKPE an die Arbeitsgemeinschaft 
MEDIPLAN - Prof. Riethmüller. Es handelt sich 
dabei um ein Bebauungsprojekt, das nicht nur für 
die VORWÄRTS AG wirtschaftlich interessant 
war, sondern im Zeitpunkt der Verhandlung und 
des Vertragsabschlusses auch für die INFRABAU 
GmbH sehr interessant schien. Die starke Ver
schlechterungder Marktverhältnisse auf dem 
Grundstückmarkt, die im Jahre 1973 eingetreten 
ist, und verschiedene negative Erfahrungen, die in 
diesem Zeitraum auch die für die Geschäftsführung 
der INFRABAU GmbH verantwortliche NEUE 
HEIMAT -Gruppe außerhalb Österreichs gemacht 
hat, ließen die INFRABAU GmbH. allerdings von 
dem mit der VORWÄRTS AG abgeschlossenen 
Vertrag zurücktreten. Die Möglichkeit zu diesem 
Rücktritt vom Vertrag war im Kaufvertrag vorgese
hen; dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß 
die Auflösung des Kaufvertrags die VORWÄRTS 
AG vor schwierige Finanzierungsprobleme stellte 
und insbesondere die Durchführung verschiedener 
Investitions- und Reorganisationspläne unmöglich 
machte. 

Auf Grund dieser Sachlage war die INFRABAU 
GmbH und ihre Gesellschafterin, die NEUE HEI
MAT INTERNATIONAL GmbH, bereit, die 
VORWÄRTS AG zunächst in den Jahren 1972 bis 
1974 nur mit etwa der Hälfte der bei der PIL
GRAM-ZENTRUM-ENTWICKLUNGS-GmbH, 
einer 100%igen Tochtergesellschaft der INFRA
BAU GmbH, im Zusammenhang mit dem Baupro
jekt angefallenen Zinsen zu belasten. Im Jahre 1977 
wurde dann für den noch nicht zurückgezahlten 
Teil des Kaufpreises für die Liegenschaften des 
PILGRAM-ZENTRUMS eine Vereinbarung über 
eine Ermäßigung der Zinsen ab 1. Jänner 1977 
abgeschlossen und im Jahre 1979 wurde schließlich 
der VORWÄRTS AG von der Geschäftsführung 
der INFRABAU GmbH ein Schuldnachlaß von 
4 Mio S eingeräumt.~Die_ aus der Zinsenreduktion, 
ab 1. April 1977 und aus dem Schuldnachlaß resul
tierenden Belastungen wurden der INFRABAU 
GmbH nicht mehr von der NEUEN HEIMAT
Gruppe ersetzt, sondern mußten von der INFRA
BAU GmbH selbst getragen werden. Diese Maß-

nahmen belasteten demnach zumindest indirekt mit 
50% die österreichischen Gesellschafter der 
INFRABAU GmbH, weil dadurch die Aufnahme 
der Dividentenzahlung durch diese Gesellschaft 
weiter hinausgezögert wurde. 

1.4.4. Der als Zeuge einvernommene Abgeord
nete Marsch erklärte sich in der Sitzung des Unter
ausschusses vom 10. Dezember 1980 auf Befragen 
des Abgeordneten Kohlmaier bereit zur Frage der 
Behandlung des Verkaufs der PILGRAM-ZEN
TRUM-Gründe und der später erfolgten Auflö
sung des Kaufvertrages in den Jahresabschlüssen 
der VORWÄRTS AG Unterlagen zu!' Verfügung 
zu stellen. 

Dem Untersuchungs ausschuß liegt hiezu ein 
Schreiben des beeideten Wirtschaftsprüfers und 
Steuerberaters Dkfm. Stadler an den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates der VORWÄRTS AG vor, in 
dem folgendes ausgeführt wird: 

"Sie haben mich nun beauftragt, als aktienrecht
lieher Abschlußprüfer der VORWÄRTS AG in den 
betreffenden Jahren diese Frage zwecks eventueller 
Vorlage beim AKH-Untersuchungsausschuß 
schriftlich zu beantworten. 

In Erfüllung dieses Auftrages erlaube ich mir 
zunächst auszuführen, daß der am 29. Juni 1973 
abgeschlossene Vertrag zwischen VORWÄRTS 
AG und der PILGRAM-ZENTRUM-ENTWICK
LUNGSGESELLSCHAFT mbH (PZE) eine Reihe 
von aufschiebenden Bedingungen enthielt, deren 
wichtigste gemäß Punkt VIII Abs_ 2 dieses KaufVer
trages die war, daß der Vertqg dann als aufgelöst 
gilt, wenn es bis längstens 31. Dezember 1973 zwi
schen der PZE und der BA W AG hinsichtlich des 
dieser Bank gehörenden Eckhauses Pilgramgasse/ 
Rechte Wienzeile nicht zu einem Kaufvertragsab
schluß zu einem marktgängigen Preis gekommen 
ist. Diese Frist Wurde mehrfach verlängert; in der 
ersten Hälfte 1975 wurde aber endgültig entschie
den, daß der Kauf dieses Hauses nicht zustande 
kommen wird. Damit war die im Kaufvertrag vor
gesehene Auflösungsbedingung gegeben. 

Im Hinblick darauf, daß der Kaufvertrag unter 
aufschiebenden Bedingungen abgeschlossen wurde, 
könnten weder die Eigentumsübertragung endgül
tig durchgeführt noch die ihr entsprechenden 
Buchungen in den Jahresabschlußder VOR
W ÄRTS AG vorgenommen werden_ 

Die Buchungsvorgänge zwischen VORWÄRTS 
AG und PZE beschränkten sich daher nach dieser 
Sachlage auf die Erfassung der von PZE an VOR
W ÄRTS in der Erwartung der Durchführung des ' 
Kaufes geleisteten Zahlungen und dann auch die 
ihrer Rückverrechnung. 

Abgesehen von dieser Rechtslage kam aber auch 
aus rein zeitlichen Günden eine Darstellung des 
Kaufvertrages und seiner späteren Auflösung in den 
Jahresabschlüssen der VORWÄRTS AG nicht in 
_Frage. Der am 29. Juni 1973 abgeschlossene Kauf
vertrag hätte näm'lich frühestens im Jahresabschluß 
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der VORWÄRTS AG zum 31. Dezember 1973 sei
nen Niederschlag finden können. Der Jahresab
schluß 1973 der VORWÄRTS AG wurde aber 
au~h im Hinblick auf die offenen Fragen um die 
Durchführüng des Kaufvertrages qber die PIL
GRAM-ZENTRUM-GRÜNDE erst am 10. Juni 
1975, also ;erst nach Auflösung des 'Kaufvertrages, 
endgültig a.ufgestellt. Im Zeitpunkt der Aufstellung 
des Jahres~bschlusses 1973 wurde daher schon 
bekannt; (laß der Kaufvertrag nicht realisiert 
wurde. Im!' Hinblick auf die dargestellte vertrags
rechtliche und bilanzrechtliche Lage konnten daher 
im Jahresabschluß 1973, wie schon oben erwähnt, 
nur bis 31. Dezember 1973 geleistete Zahlungen, 
nicht aber die Durchführung des Kaufvertrages 
selbst aufscheinen. Im Jahresabschluß der VOR
WÄRTS AG zum 31. Dezember 1973 wird daher 
nur eine V~rpflichtung an PZE mit 57 822 049,75 S 
verzeichnei, die sich aus dem tatsächlich bezahlten 
Kaufpreis yon 54063376,96 S zuzüglich ~er bis 
31. Dezember 1973 aufgelaufenen Zinsen von 
3 758 672,79 S ergibt 57 822 049,75 S. 

Derselbe. Betrag scheint als Forderungspost in 
der Jahresabschlußbilanz von PZE zum 31. Dezem
ber 1973 a\!lf." 

1.4.5. In der Sitzung des Untersuchungsaus
schusses am 10. Dezember 1980 wurde ua. vom 
Vorsitzend~n Dr. Steger die Meinung geäußert, 
daß den i gegenständlichen Kaufverträgen ein 
Scheingescpäft zugrunde gelegen sei. Dazu führt 
der beeidefe Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Dkfm. Dri Max Stadler in dem oben zitierten 
Schreiben Jus: 

"Zu Ih~er Frage, ob aus den Unterlagen 
geschlossen werden kann, daß der Kaufvertrag 
ernst gemeint und nicht bloß ein Scheinvertrag war, 
kann ich a~s meiner Kenntnis folgendes berichten: 

1. Zur baulichen Verwertung des mit dem darge
stellten . Ka~fvertrag beabsichtigten Grunderwerbes 
wurde ami 13. Dezember 1973 ein ausführlicher 
Betreuungsvertrag zwischen PZE und INFRABAU 
GesmbH abgeschlossen, mit dem die INFRABAU 
GesmbH beauftragt wird, alle Zur baulichen Reali
s,ation des' Pilgramzentrum-Projektes erforderli
chen Leistungen zu erbringen.-

2. Der Kaufvertrag sowie seine Auflösung wurde 
dem zuständigen Finanzamt für Gebühren ul).d 
Verkehrssteuern ordnungsgemäß angez~igt. 

3. Schon zur Vorbereitung der Durchführung 
des Projektes hat die INFRABAU GesmbH, wie 
aus dem ebenfalls von mir geprüften Jahresabschluß 
zum 31. Dezember 1972 hervorgeht, Aufwend~n
gen im Betrage von 115452,95 Sausgelegt. 

Alle diese Veranlassungen lassen auf die Ernst
haftigkeit des Erwerbes der PILGRAM-ZEN
TRUM-GRÜNDE §chließen." 

1.4.6. Im Zusammenhang mit einem vom 
Untersuchungs ausschuß am 2. März 1981 beschlos
senen Antrag wird im BetriebsprüJungsbericht über 
die Fa. PILGRAM-ZENTRUM-Entwicklungs
ges.m.b.H. (B 72, Bei~age F) festgestellt: 

"Die' Gesellschaft erhielt keine Aufträge im 
Zusammenhang mit dem Bau des AKH Wien. 

Es konnten keine gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen festgestellt '1Ierden." 

"Eine Verbindung mit Aufträgen im Zusammen
hang mit der Errichtung des AKH Wien konnte bei 
diesen Vorgängen nicht festgestellt-werden." 

1.4.7. Der Untersuchungsausschuß stellt somit 
zusammenfassend fest, daß das Projekt des Neu
baus nicht realisiert werden konnte, da nicht alle 
für den Neubau notwendigen Objekte zusätzlich 
zu den V orwärts-Grimdstücken erworben werden 
konnte. Aus dem Scheitern entstanden beiden 
Beteiligten Ver!uste. Die INFRABAU mußte den 
Verlust aus der PILGRAM-Ges.m.b.H. (Projektie
rung, Vorarbeiten usw.) im Umfang von 7,6 Mio S 
abdecken. Der VORWÄRTS wiederum mußte den 
Verlust aus dem Wiederankauf der Grundstücke 
(die hatte er für die Durchführung des Neubaupro
jektes der PILGRAM-Ges.m.b:H. überlassen) tra
gen. Dadurch entstand ihm ein Schaden von 
8,7 Mio S (Zinsen usw.). 

Somit haben durch das Scheitern des geplanten 
Projektes beide Vertragspartner Verluste erlitten. 
Damit ist auszuschließen, daß der SPÖ oder dem 
V orwärts-Verlag in diesem Zusammenhang Millio
nenbeträge zugeflossen sind. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN: 

1. Die SPÖ hat keinerlei Einfluß auf die AKPE 
im Zusammenhang mit der Vergabe des ORP-Auf
trages an die ARGE ORP ausgeübt. Die im Unter
suchungsausschuß vernommenen Zeugen Marsch, 
Prechtl, Salcher, haben übereinstimmend erklärt, 
daß sie vom ORP-Auftrag erst im Zusammenhang 
mit der in den Zeitungen geführten Kampagne 
erfahren haben. 

2. Der ORP-Auftrag wurde an eine ARGE ORP 
vergeben, an der Prof. Riethmüller und die MEDI
-PLAN-Hamburg mit je 50% beteiligt sind. 

Da an der MEDIPLAN-Hamburg weder die 
SPÖ noch ihr nahestehende Firmen beteiligt sind, 
ist' schon aus diesem Grund auszuschließen, daß 
irgendwelche Geldmittel aus diesem Auftrag an die 
SPÖ oder an ihr nahestehende Firmen geflossen 
sein könnten. 

3. Aus dem ORP-Auftrag an die ARGE ORP im 
Gesamtumfang von 46,5 Mio S hat die MEDI
PLAN-Hamburg einen unversteuerten Gewinn von 
471 000 DM erwirtschaftet. ) 

Da es sich um einen Ertrag vor Steuern handelt, 
beträgt das Reinergebnis der MEDIPLAN-Ham
burg aus dem AKH-Auftrag zirka 1,1 bis 
1,2 Mio S. 

Es ist daher festzustellen, daß im Zusammenhang 
mit einem AKH-Auftrag keinerlei Millionenbeträge 
der 'SPÖ oder ihr nahestehenden Organisationen 
oder Firmen zugekommen sind. 

4. Aus dem Verhältnis des Reingewinns von 1,1 
bis 1,2 Mio S zum Umsatz der Beteiligung der 
MEDIPLAN-Hamburg am ORP-Auftrag von 
zirka 23 Mio S ergibt sich, daß der Auftrag auch 
preisangemessen war. 

5. Die im Jahre 1976 gegründete MEDIPLAN
Wien, (Beteiligung 50% MEDIPLAN-Hamburg, 
50% INFRABAU) hat keinerlei Aufträge im Rah
men des AKH erhalten. Die MEDIPLAN-Wien 
hat weder direkt noch indirekt irgendwelche Tätig
keiten im Zusammenhang mit dem Neubau des All~ 
gemeinen Krankenhauses in Wien ausgeführt. Es ist 
daher auszuschließen, daß im Zusammenhang mit 
AKH-Aufträgen Gelder von der MEDIPLAN
Wien in die SPÖ oder ihr nahestehende Firmen, 
wie etwa dem Vorwärts-Verlag, geflossen sind. 

6. Alis dem vom Untersuchungsausschuß veran
laßten steuerlichen Betriebsprüfungen bei den Fir
men INFRABAU, PILGRAM-ZENTRUM, 
TRACTUS, MEDIPLAN-Wien und MERKUR 

. ergib.t sich, daß diese Firmen keinerlei Aufträge im . 
'-Zusammenhang mit de,m Bau des AKH erhielten. 

Gesetzwidrige finapzielle Zuwendungen nicht 
festgestellt werden konnten 

und 
weder eine direkte noch eine indirekte Parteien

finanzierung gegeben war. 
7. Aus dem Abschluß und der Auflösung des 

, Kaufvertrages zwischen der VORWÄRTS AG und 
der PILGRAM-ZENTRUM Ges.m.b.H. (einer 
100%igen Tochter der INFRABAU) erwuchsen 
beiden Vertragsteilen erhebliche Verluste. Der Ver
lust der' PILGRAM-ZENTRUM Ges.m.b.H. von 
7,6 Mio S (aus Projektierung, Vorarbeiten usw.) 
wurde von der INFRABAU übernommen und der 
Verlust der INFRABAU von der NEUEN HEI
MAT-Hamburg. Der VORWÄRTS wiederum ent
stand ein Schaden von zirka 8,7 Mio S dadurch, 
daß der' abgeschlossene Kaufvertrag wieder aufge
löst wurde und daß hiemit allen in der Zwischen
zeit erstellten Reorganisationsplänen der VOR
WÄRTS AG die finanzielle Grundlage entzogen 
wurde. Die VORWÄRTS AG hatte die Kaufpreis
zahlungen zur Abstattung von teilweise langfristi
gen Krediten und zur Durchführung von. eigenen 
Investitionen verwendet und mußte nach Auflösung 
des Kaufvertrages neue Kredite aufnehmen, die 
statt für weitere dringend erforderliche Investitio
nen für die Rückzahlung des Kaufpreises verwen
det werden mußten. 

8: Die zwischen der VORWÄRTS AG und der 
INFRABAU durchgeführte Liegenschaftstransak
tion steht in keinem zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit dem Auftrag der AKPE an die 
ARGE ORP. Im steuerlichen Betriebsprüfungsbe
richt über die PILGRAM-ZENTRUMSEntwick
lungsges.m.b.H. wird ergänzend festgestellt, daß 
eine Verbindung mit Aufträgen im Zusammenhang 
mit der Errichtung des AKH, Wien, bei diesen V or
gängen nicht festgestellt werden konnte und daß 
sich aus den Sachverhaltsfeststellungen keine Hin
weise auf eine - auch nur indirekte - Parteienfi
nanzierung ergeben. 

9. Soweit die NEUE HEIMAT-Hamburg Verlu
ste der INFRABAU ilbernommeli hat, die nicht 
über die PILGRAM-ZENTRUM Ges.m.b.H. ent
standen sind, handelt es sich um die Abdeckung 
von Verlusten aus der Gestion vor dem Erwerb des 
50%igen Anteils an der INFRABAU durch die 
TRACTUS. Aus dem Untersuchungsausschußver
fahren ergibt sich, daß die Übernahme dieser Schul
den aus alter Gestion mit der Neuen heimat-Ham
burg vereinbart wurde. Auch die Übernahme der 
Haftung der NEUEN HEIMAT-Hamburg für den 
der TRACTUS gewährten Kredit der Verkehrski-e-
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ditbank von 12,5 Mio S und der Verpflichtung zur 
Abdeckung der Zinsen für diesen Kredit sowie für 
den Kredit von 10 Mio S der Eisenbahnergewerk
schaft an den Verein Eisenbahnerheim erklärt sich 
daraus, daß die NEUE HEIMAT-Hamburginter
essiert war, einen österreichischen Gesellschafter 
bei der Infrabau Ges.m.b~H. zu haben. Die TRAC
TUS bzw. deren Gesellschafter wiederum waren 
zur Übernahme des 50%igen Anteils nur bereit, 
wenn die Zinsen für die aufzunehmenden Darlehen 
solange die INFRABAU keine Dividende zahlt von 
der NEUEN HEIMAT-Hamburg getragen wer-

im Fernsehen live bzw. zeitversetzt übertragen, von 
den übrigen wurde in den Sportnachrichten 
berichtet. 

42 nationale Veranstaltungen (davon 7 mehrtä
gige) - hierüber erfolgten teilweise Filmberichte in 
den Sportnachrichten. 

Hiezu kommen noch die Meister.schafts- sowie 
Europa-Cup-Spiele von vier Vereinen in den Spar
ten Basketball, Volleyball, Tischtennis' und Hand
ball. 

den. Lediglich die VORWÄRTS AG hat einen • mittels Inserat: 
Betrag von 2,5 Mio S der TRACTUS als unverzins- Einschaltung von Inseraten in Programmheften, 
liches Darlehen zum Erwerb der INFRABALT - soweit sie für obgenannte Veranstaltungen auf-
Beteiligung gegeben, ohne daß seitens der NEUEN- gelegt wurden -:- sowie im jährlich 4-5 x erschei- ~ 
HEIMAT~Hamburg Zusicherungen gegenüber der nenden "Wien-Report". 
VORWÄRTS AG gemacht oder Haftungen über- 3. In diesem Zusammenhang richtete Erwin Lanc 
nommen wurden. im Jahre 1974, in seiner Eigenschaft ~~s Sportfunk-· 

tionär und nicht - wie dies in der Offentlichkeit 

2. SPORTFÖRDERUNG 

Obwohl kein Zusammenhang mit dem Untersu
chungsauftrag gegeben war, wurde vom Untersu
chungsausschuß auch Zahlungen von Elektro-Fir
menan den Verein "Wien-Sport" und den Sport
klub Eggenburg behandelt. Aus dem dem Untersu
chungsausschuß vorliegenden Unterlagen (BIl2 
S. 16648, 16702) ergibt sich, daß zB die Fa. ITT
AUSTRIA, aufgrund von Werbeverträgen an den 
Verein "Wien-Sport" seit dem Jahre 1974 insge
samt 925 400 S und an den Sportklub Eggenburg 
seit 1976 insgesamt 1 071 300 S überwiesen hat. 

Was den Werbevertrag "Wien-Sport" betrifft, 
hat selbst die ÖVP-Fraktion im Untersuchungsaus
schuß klargestellt, daß ein AKH-Zusammenhang . 
nicht festgestellt werden konnte. 

Da einige Mitglieder des Untersuchungsaus
schusses die vom Verein "Wien-Sport" mit ver
schiedeneri Elektro-Firmen abgeschlossenen Wer
beverträgei in der Öffentlichkeit als eigenartige 
Finanzierungsmethode dargestellt hab,en - die der 
SPÖ angehörigen Mitglieder des Untersuchungs
ausschusses haben eine ähnliche Vorgangsweise 
hinsichtlich des Sportklubs Eggenburg unterlassen 
- wird f~lgendes festgestellt: 

1. Seit September 1974 gibt es Werbeverträge des 
Vereins ,;Wien-Sport" mit den Firmen ITT, 
KAPSCH,i SCHRACK und SIEMENS. Diese Ver
träge werden jeweils für ein Jahr abgeschlossen. 

Von "Spenden" zu sprechen ist unrichtig, da von 
"Wien-Spert" entsprechende Werbeleistungen 
erbracht wurden. 

2. Durch den Verein "Wien-Sport" wurde auf
grund der, Werbeverträge für Veranstaltungen in 
den Sport~rten Tischtennis, Radfahren, Basketball, 
Handball, ' Eiskunstlauf, Volleyball, Faustball und 
Schach mit folgenden Werbemitteln geworben. 

• mittels Transparent: 
27 internationale Veranstaltungen (davon 13 

mehrtägige) - 16 die'ser Veranstaltungen wurden 

ebenfalls unrichtig qargestellt wurde - als Ver
kehrsminister, ein Schreiben ua. auch an den Gene
raldirektor von ITT-AUSTRIA, in dem er auf ver
schiedene Möglichkeiten der Werbung hinwies. 
Aus diesem Schreiben wurde - vollkommen aus 
dem Zusammenhang gerissen - ein Satz den 
Medien zugespielt in dem es heißt: ,;Sie dürfen ver
sichert sein, daß ich persönlich sehr bemüht sein 
w~rde, diese Art der Sportförderung so zu gestal~ 
ten, daß sie nicht nur für die Vereine und damit für 
den österreichischen Leistungssport, sondern auch 
für die fördernden ,Firmen von Vorteil ist." 

Dazu erklärte 'Bundesminister Lanc, daß er in 
diesem Anbotschreiben als Sportfunktionär auf die 
Möglichkeiten der Werbung auf Sportkleidung, 
unter Umständen auch auf die Aufnahme des Fir
mennamens oder einer Produktbezeichnung in den 
Vereinsnamen hingewiesen, habe, damit war von 
Haus aus klar, daß sich die Vorteile der werbenden 
Firmen ausschließlich im werblichen Bereich bewe-
gen. 

Der Untersuchungsausschuß stellt hiezu fest, daß 
sich aus dem dem Untersuchungsausschuß vorlie
genden Gesamtinhalt des oben zitierten Schreibens 
eindeutig ergibt, daß unter dem Vorteil für die för
dernden Firmen eindeutig die Vorteile gemeint 
sind, die den werbenden Firmen aus den durchge
führten Werbemaßnahmen zukommen. Dies ergibt 
sich auch aus dem Verhältnis Werbegelder zu Wer
beleistung. 

4. Vergleichbare Zahlungen an Sportveranstalter 
und 'Sportverine (zb ITTfür SC-Egg~nburg) sind 
seit Jahrzehnten üblich und für die Offentlichkeit 
bei 'Sportveranstaltungen und Fernsehübertragun
gen jederzeit "abl~sbar".-Ohne entsprechende ~ er
beeinnahmen wären Sportveranstaltungen und ms~ 
besondere die Förderung des Leistungssportes nicht 
finanzierbaL 

5. Sport ist Landessache. Auf Landesebene wer
den Sportvereine und -verbände in verschiedenem 
Ausmaß finanziell unterstützt. 
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Für die Bundesorganisationen der Dach- und 
Fachverbände stammen die meisten Mittel aus dem 
Ertrag des Sporttotos. Dazu kommen im Bundes
budget beschlossene Administrationszuschüsse 
sowie eine schwerpunktmäßige gesamtösterreichi
sche Förderung im Wege des Bundesministeriu'ms 
für Unterricht und Kunst (zB Leistungsmodelle, 
Sportstättenbau, Subventionierung internationaler 
Großveranstaltungen). 

Sportvereine und Sportveranstalter können aus 
Mitgliedsbeiträgen bzw. Einnahmen vom Karten
verkauf auch und gerade in Amateursportarten 
längst nicht mehr ihren Betrieb finanzieren. Hiezu 
~ommen die bei Sportveranstaltungen aufwendigen 
Kosten der Administration. Daher sind Vereine 
und Sportveranstalter fast ausschließlich ~uf Ein
nahmen aus der Werbewirtschaft angewiesen. Auf 
Spielkleidung und in Veranstaltungsräumen wer
den Werbeflächen vermietet. In Sportpublikationen 
und -programmen werden Inserate aufgenommen. 
Ohne "Wien-Sport" und seine Werbeeinnahmen 
gäbe es beispielsweise seit Einstellung der Wiener 
Eis-Revue keine Finanzierungsbasis mehr für inter
nationale Eiskunstlaufveranstaltungen in Öster
reich. Dieses Beispiel zeigt, daß "Wien-Sport" 
durchaus nicht nur für Vereine und Sportarten als 
Veranstalter aufgetreten ist, die sich im Bereich der 
ASKÖ oder des ASKÖ-Lindesverbandes Wien 
bewegen, sondern sich nachweislich immer als Ser
vice~Stelle für Wiener und darüber hinaus gesamt
österreichische Sportveranstaltungen - unabhän
gig von der Dachverbandszugehörigkeit der Ver
eine und Sportarten - verstanden hat. 

3. INSERATENSERlE "GESCHICHTEN VON 
DR. KREISKY" 

In der zweiten Aprilhälfte des Jahres 1979 hatte 
es in der letzten Phase des Nationalrats-Wahl
kampfes in mehreren österreichischen Tageszeitun
gen und in einem Monatsmagazin Anzeigen ,mter 
dem Titel "Geschichten von Dr. Kreisky" gegeben, 
in denen prominente Österreicher zur Wiederwahl 
Dr. Kreiskys aufriefen. 

Im Zuge der Erhebungen über Unzulänglichkei- , 
ten und kriminelle Tatbestände im Zusammenhang 
mit der Planung und dem Bau des neuen AKH ist 
der Verdacht erhoben worden, daß Mittel aus die
sem Projekt über Umwege zur Finanzierung dieser 
Inseratenaktion gedient haben. , 

Die vom Untersuchungsausschuß durchgeführ
ten Zeugeneinvernahmen ergaben folgenden Sach
verhalt: 

Bereits mehrere Monate vor dem Wahlkampf 
hatte sich um den Wien er Rechtsanwalt Dr. Heinz 
Damian, der nach eigenen Angaben Mitglied der 
SPÖ ist und diese Partei auch des öfteren in 
Rechtsfragen vertritt, ein Komitee gebildet, das die 
Absicht hatte, über verschiedene Werbemittel in der 
Öffentlichkeit für die Wiederwahl von Dr. Kreisky 

einzutreten. Diese wurden von Damian selbst bzw. 
vom Geschäftsführer der Konditorei Demel, Herrn 
Udo Proksch, angesprochen. Laut Aussage von Dr. 
Damian hat zumindest ein Teil dieser Personen ein 
Mitmachen bei dieser Aktion davon abhängig 
gemacht, daß ihre Namen nicht in der Öffentlich
keit genannt werden. Dies habe Damian unter Hin
weis auf die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht 
z~gesichert. Die Gruppe plante eine Kampagne in 
einem Ausmaß, das den eher geringen finanziellen 
Mitteln, die zur Verfügung standen, entsprach. 

In der ersten Phase des Wahlkampfes - nach . 
Aussage von Bundeskanzler Dr. Kreisky vor dem 
Untersuchungsausschuß im Jänner oder Feber, 
sprachen die Initiatoren der Gruppe, Dr. Damian 
und Herr Proksch, im Büro des Bundeskanzlers vor 
und unterbreiteten ihm den Plan, unabhängig von 
der Partei, eine Wahlempfehlung für ihn abzuge
ben. Bei einer zweiten Unterredung präsentierten 
Proksch und Damian Dr. Kreisky berei~s eine 
umfangreiche Liste mit Namen prominenter Per
sönlichkeiten, die bereit wären, eine solche Emp
fehlung abzugeben. Dabei wurde beim Herrn Bun
deskanzler deponiert, daß die gesamte Aktion par
teifern und völlig nach den Vorstellungen der Ini
tiatoren .und Beteiligten ablaufen solle. Dr. Kreisky 
sicherte diese geforderte Unabhängigkeit zu,bot 
jedoch Hilfe von seiten der Wahlkampfleitungder 
SPÖ und des Leiters der Kampagne, Zentralsekre
tär Blecha, an. Zentralsekretär Blecha wurde von 
Dr. Kreisky kurz nach dieser Unterredung darüber 
informiert, wobei der Herr Bundeskanzler ankün
digte, daß sich die Gr~ppe wahrscheinlich dem
nächst an die Wahlkampfleitung wenden werde. 

Zu diesem Kontakt kam es nach Aussage von 
Zentralsekretär Blecha Ende März oder Anfang 
April 1979. Bei diesem Gespräch wurde Blecha über 
die Absichten des Komitees informiert, in werbe
wirksamer Weise eine Wahlempfehlung für den 

. Herrn Bundeskanzler abgeben' zu wollen. Blecha 
bot technische Hilfe, sowie Unterstützung bei der 
Herstellung von Werbematerial an, was" jedoch 
dezidiert abgelehnt wurde. Dr: Damian äußerte 
jedoch die Meinung, daß für eine Reihe von kurz
fristig zu tätigenden Aufwendungen eine gewisse 
finanzielle Unterstützung wünschenswert wäre. 
Dennoch wurde jede inhaltliche Zusammenarbeit 
oder Koordination niit .. eigenen Werbemaßnalimen 
der SPÖ von Dr. Damian abgelehnt. Im Einverneh
men zwischen den" beiden Zentralsekretären der 
SPÖ erteilte der für 'Finanzfragen zuständige Zen
tralsekretär Fritz Marsch der Finanzabteilung des 
Zentralsekretariates den Auftrag, Dr. Damian ein 
Sparbuch mit dem Einlagenstand von 1 Mio S bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe des Lösungswortes zu 
übergeben. Diese Übergabe erfolgte in den ersten 
Tagen des April 1979. Diese Aktion war allerdings 
nicht die einzige, die im Wahlkampf 1979 von der 
SPÖ finanziell unterstützt wurde: insgesamt gab es 
neun solcher Komitees (Grüne Aktion für Kreisky, 
Lehrer und Eltern für Kreisky, Wissenschafter für 

17 
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~eisky, Aktive Österreicher,· AuslandsÖsterreicher 
für Kreisky,Wir Frauen für Kreisky, Kritische 
Menschen für eine sozialistische Politik, Studenten 
für Kreisky). Im gegensatz zur Damian-Aktion 
gab es zwischen diesen Komitees und dem Zentral
sekretariat ständigen Kontakt, wenngleich die Akti
vitäten von den Komitees selbst gesetzt wurden: 

In einem Brief, der mit 10. April 1979 datiert und 
an Zentralsekretär Karl Blecha adressiert ist, 
bekräftigt De. 'Damian noch einmal. die völlige 
Unabhängigkeit des Komitees: 

"Im Rahmen· der von mir betreuten Aktion 
,Engagerrlent für Kreisky' habe ich wiederholt von 
den angesprochenen Persönlichkeiten Einwendun
gen in der Richtung gehört, daß bei früheren Teil
nahmen an ähnlichen Aktionen textliche Verände
rungeJ;l und Verwendungen außerhalb der getroffe
nen Absprachen, durch PropagandasteIlen der SPÖ 
vorgekommen sind. Ich habe demgegenüber darauf 
hingewiesen, daß unsere Aktion völlig parteifern ist 
und mit der öffentlichen Parteiwerbung derSPÖ 
nichts zutun hat. Vielfach wurde eine schriftliche 
Erklärung des Inhaltes von mir, als anwaldicher 
Vertreter, der die Aktion führender Agentur, ver
langt; wonach jede außerhalb der Aktion ,Engage
ment für Kreisky'. stattfindende Veröffentlichung, 
Verwendung oder Weitergabe verboten ist. Ich 
mache höflich darauf aufmerksam, daß jedes Zuwi
derhandeln geeignet ist, urheberrechtliche und 
schadenersatzrechtliche Konsequenzen nach sich 
zu ziehen. Ich bitte daher dafür zu sorgen, daß 
nicht von untergeordneten Dienststellen unserer 
Partei sol'ches geschieht." . 

Etwa zwei Wochen später, als die Inseratenkam
pagne, auf die noch eingegangen werden wird, 
bereits lief, kam es deswegen zu einem Konflikt 
zwischen. dem Komitee (bereits repräsentiert durch 
die Agentur HOLLIGER & PARTNER AG, auf· 
die noch Bezug genommen werden wird) und einer 
Landesparteiorganisation der SPÖ. 

Nachdem die von der SPÖ-Niederösterreich im 
Wahlkampf herausgegebene "Zeitung am Sonntag" 
ein Inserat des Komitees ohne Erlaubnis nachge
druckt hatte, erhielt der Landesparteisekretär der 
SPÖ-Niederösterreich folgendes Schreiben, datiert 
vom 23. April 1979: 

"Wie uns soeben zur Kenntnis gebracht wurde, 
druckte Ihre Zeitung am 22. April 1979, ohne unser 
Wissen, die Anzeige ,Geschichten vom Dr. Kreisky 
- ausgewählt von Hans Huber.' 

Unsere,: Firma ist mit der Planung und der 
Durchführung dieser Kampagne beauftragt. In die
ser Eigenschaft sehen wir uns gezwungen, Sie zu 
ersuchen,:. binnen drei Tagen eine Berichtigung in 
der ,Zeit'fng am Sonntag' zu publizieren, aus der 
hervorgeht, daß Ihre Zeitung diese Anzeige ohne 
unser Wissen und ohne Auftrag veq:;ffentlicht hat. 

Wir haben mit den betreffenden Personen, wel
che die Anzeigen stützten, Exklusivitätsabkommen 
abgeschlOssen, wo und wann die entsprechende 

Anzeige erscheinen wird. Ihre Zeitung figuriert 
nicht in dieser Medienplanung. 

Aus diesem Grunde protestieren wir mit aller 
Schärfe gegen das uns unverständliche und gegen 
den Grundsatz des Urheberrechtes verstoßende 
Vorgehen Ihres Blattes. Wir mussen uns allenfalls 
vorbehalten, gegen Sie, bzw. die ,Zeitung am Sonn
tag', Regressanspruche geltend zu machen. Sollten 
Sie sich außerstande sehen, unserem Ersuthen in 
der von uns verlangten Frist nachzukommen, sähen 
wir uns veranlaßt, gegen die ,Zeitung am Sonntag' 
eine einstweilige Verfügung zu erwirken." . 

Der Schweizer Verlagskaufmann earl Martin 
Holliger hatte inzwischen Kontakt mit Damian, 
den er flüchtig von einer früheren Begegnung· 
kannte, aufgenommen und ihm eine Beteiligung an 
dieser Aktion angeboten. Er habe - so Damian in 
einer Darstellung dieses Telefongespräches - eine 
Gruppe von Auslandsösterreicherri gesammelt, die 
Geldmittel für derartige Aktivitäten zur Verfügung 
stellen würden. Wenig später kam es in Wien zu 
einem persönlichen Gespräch zwischen Holliger 
und Damian; bei dem die Einzelheiten präzisiert 
wurden. 

Demnach standen nun folgende Finanzierungs
quellen für die Aktion zur Verfügung: 

• die eine Million der SPÖ, qie in Form eines 
Sparbuches übergeben wurde und für kurzfristig 
anstehende Ausgaben vorgesehen war, 

• geringe Zuschüsse von österreichischen . 
Komiteemitgliedern, die jedoch - laut Aussage 
Dr. Damian - in diesem Zusammenhang nicht 
genannt werden wollen, 

• von earl Martin Holliger gesammelte Mittel 
von Auslandsösterreichern, die den größten Anteil 
am Budget der Aktion ausgemacht haben dürften. 

Dr. Damian wurde von earl Martin Holliger 
weder über die Namen der spendenden Auslands
österreicher noch über den gesamten Finanzrah
men informiert. 

Dennoch stand nach dein Einstieg der Holliger
Gruppe nun fest, daß die Aktion in einem größeren 
Rahmen, als bisher geplant, ablaufen könnte. Die 
SPÖ wurde - in der Person von Zentral sekretär 

. Karl Blecha - zwar davon informiert, daß nun die 
gesamte Abwicklung der Aktion über eine Agentur 
laufen würde, der Name Holliger wurde jedoch 
zum ersten Mal bekannt, als das bereits zitierte 
Schreiben bei der SPÖ-Niederösterreich eintraf. 
Auch der SPÖ war somit nicht bekannt, wer die 
Aktion finanziell unterstützt bzw. wie hoch die 
Gesamtkosten sein würden. Auch eine Kostenschät
zung war nicht möglich, da durch die dezidierte 
Ablehnung jeglicher Koordination mit der zentra
len Wahlkampfleitung auch Anzahl und Größe der 
geplanten Einschaltungen in Tageszeitungen und 
Magazine nicht bekannt war. 

Zwischen dem 10. April und dem 3. Mai 1979 
lief nun die eigentliche Inseratenkampagne ab. 
Dabei wurden unter dem Titel "Geschichten vom 
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Dr. Kreisky" Bilder von in Österreich bekannten 
Persönlichkeiten abgedruckt, die durch ein eigenes 
Statement - in der Regel zur Person Dr. Kreiskys 
- und einen von der jeweiligen Persönlichkeit aus
gewählten Text ergänzt wurden. Bei den Personen 
handelt es sich um die Damen und Herren Andre 
Heller, Erika Pluhar, Kurt Wayd, Frieclrich Tor
berg, Senta Berger, Teddy Podgorski, Hans Huber, 
Erich Sokol, Udo Proksch, Werner Krause, Chri
stiane Hörbiger, Friedensreich Hundertwasser, Dr. 
Marcel Prawy, Achim Benning, Kurt Kalb, Heri
bett Abfalter, Curd Jürgens, Peter Daimler, Wil
fried Zeller-Zellenberg. Die Kosten dafür gibt Dr. 
Damian mit etwa 5 Mio S an, wobei dies aber -
wie er betont - . eine Kostenschätzung aufgrund 
der Größe und Zahl der erschienenen Anzeigen ist. 
Zentralsekretär Blecha bezweifelte in seiner Aus
sage vor dem Untersuchungsausschuß diese 
Kostenhöhe. Blecha _ wies darüber hinaus darauf 
hin, daß es durch die Ablehnung jeglicher Koordi
nation mit der zentralen Wahlkampfleitung zu Kol
lissionen zwischen offiziellen SPÖ-Inseraten und 
Inseraten der Aktion kam. 

Die Aufgabenteilung der für die Aktion Ve'rant
wortlichen lief wie folgt ab: 

Die persönlichen Statements wurden von den 
jeweiligen Persönlichkeiten selbst verfaßt. Die Bei
texte, die von den Persönlichkeiten ausgewählt 
wurden, wurden nur zum Teil von diesen selbst ver
faßt. Der größere Teil wurde von dem ebenfalls als 
Zeugen einvernommenen Journalisten Wolfgang 
Maier, in Einzelfällen von Dr. Damian, verfaßt. 
Der Text zum Inserat mit Herrn Proksch wurde 

, von diesem zur Gänze selbst verfaßt. 
Laut Aussage von Wolfgang Maier wurde der 

Streuplan - nach Rücksprache mit Initiatoren der 
Aktion in Österreich - von der Fa. HOLLI-

GER & PARTNER AG 'erstellt. Auch die Gesprä
che mit den Anzeigenabteilungen der Zeitungen 
über Konditionen und Termine wurden von Holli
ger erledigt. Die Bezahlung der Einschaltung 
erfolgte - in der Regel wahrscheinlich im: Voraus 
- durch Überweisungen der Firma Holliger aus 

'der Schweiz. 
Über die inh~ltliche und graphische Gestaltung 

wurde in keiner Phase der Aktion mit Verantwortli
chen der SPÖ-Wahlkampfführung Rücksprache 
gehalten. Innenminister Lanc wurde einmal anläß
lich eines Mittagessens im Club 45 von Herrn 
Proksch in einen anderen, im gleichen Haus gelege
nen Büroraum gebeten, wobei ihm graphische Ent
würfe gezeigt wurden. 

Carl Martin Holliger selbst konnte vom Untersu
chungsausschuß nicht einvernommen werden. In 
einem Brief an den Ausschuß begründete er seine 
Absage so: 

"Abgesehen davon, daß mich meine peruflichen 
Belastungen stark in Anspruch nehmen und ich so 
kurzfristig nicht abkömmlich bin, sehe ich mich 
veranlaßt, Ihnen mitzuteilen, daß mir eine Aussage 
vor Ihrem Parlamentsausschuß gesetzlich verboten 
ist. Artikel 273 des Schweizerischen Strafgesetzbu
ches bedroht jedermann, der einer fremden amtli
chen Stelle Geheimnisse des Schweizer Wirtschafts
lebens offenbart, mit Gefängnis oder - in schwe
ren Fällen - mit Zuchthaus." 

Bundeskanzler Dr. Kreisky hat als Zeuge vor 
dem Untersuchungsausschuß diese Weigerung 
Holligers, eine Aussage zu machen, bedauert, 
jedoch festgestellt, er habe keinerlei Anlaß gehabt, 
an der Seriosität der Aktion zu zweifeln, da 22 
namhafte österreichische Persönlichkeiten sich 
dafür zur Verfügung gestellt haben, an deren Inte
grität kein Zweifel besteht. 
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BERICHT DER FREIHEITLICHEN PARTEI Ö,5TERREICHS 

1. Der. Untersuchungsausschuß hatte aufgrund 
des Einsetzungsbeschlusses des Nationalrates auch 
die "Vorwü,rfe betreffend angebliche Parteienfinan
zierung im Zusammenhang mit Auftragserteilun
gen" zu untersuchen. 

2. Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit 
den Schmiergeldzahlungen an Dipl.-Ing. Winter. 

2.1 Die Frage, ob von jenen Geldern, die an die 
Firmen PLANTECH und GEPROMA überwiesen 
wurden (hier sei aUf die Sachverhaltsdarstellung zu 
Ptmkt 2 des Untersuchungsauftrages verwiesen) 
Beträge an politische Parteien weitergeleitet wur
den, konnte nicht geklärt werden. 

Dies vor allem deshalb, weil der Hauptzeuge in 
dieser Frage, nämlich Dipl.-Ing. Winter, bei seinen 
Vernehmungen - sowohl bei Gericht als auch vor 
dem Untersuchungsausschuß - jegliche' zielfüh
rende Angaben im Zusammenhang mit diesen Gel
dern verweigerte. 

Anderer-seits ist es auch den Justizbehörden bis
her nicht gelungen, den gesamten Geldfluß der 
erwähnten Schmiergelder bis zu den endgültigen 
Empfängern aufzuklären. 

2.2 Ein weiterer Zeuge zum Themenbereich 
Schmiergeldzahlungen, nämlich Karl Sefcsik, gab 
zwar bei seiner Zeugeneinvernahme an, daß die 
Zahlung von unbenannten Provisionen, die er für 
die Vergabe von Aufträgen als Schmiergelder 
bezahlt habe (mindestens 4,5 Mio S) "keine Par
teienfinanzierung war". Er war aber nicht bereit, 
die Empfänger dieser Beträge zu nennen. 

2.3. Der Zeuge Ing. Erich Zelnicek gab vor 
de~ Untersuchungs ausschuß an, daß Ing. Winter 
in den Kontakten, die er mit ihm gehabt habe, nicht 
über Parteienfinanzierung, aber über "histitutio
nen, wenn man es so nennen will" gesprochen 
habe. Es :Wäre herauszuhören gewesen, daß hier 
besondere: Leute dahinterstehen, hinter dieser Fa. 
PLANTEc::H bzw. GEPROMA, aber das Wort 
Parteienfinanzierung sei nicht gefallen. Er habe 
sich damals den Kopf darüber nicht zerbrochen 
und würd~ auch jetzt keinen Namen nennen "weil 
ich ja keinerlei Beweise habe, wenn ich auch eine 

_ Ahnung hätte oder sonst etwas". Winter hätte ihm 
nichts gesagt. 

3.1. Im Zusammenhang mit diesem Punkt des 
Untersuchungsauftrages sei hier auch folgender 
Teil der Zeugeneinvernahme des Generaldirektors 
der Fa. SIEMENS-AG-ÖSTERREICH vom 
10. Oktober 1980 wörtlich wiedergegeben: 

"Dr. Steger: Ist es in dem Zusammenhang je vor
gekommen - jetzt auch wieder.im nachhinein von 
Ihnen sicher erst geklärt und nicht vorher -, daß 
,~ie Firma' einmal einen wichtigen Auftrag, egal, ob 

in einem Landes-, in einem Stadt- oder Bundesbe
reich, bekommen hat und unmittelbar anschließend 
jemand gekommen ist und gesagt hat: Aber dafür 
wollen wir jetzt einen Geldbetrag, ein Inserat, zB . 
100000 S werden fakturiert, erscheinen tut dann 
ein Inserat!? Ist so etwas je vorgekommen? 

Dr. Wolfsberger:.lch kann'es nicht ausschließen, 
daß das einmal der Fall gewesen sein könnte. Ich 
habe jetzt keinen Fall parat, aber ich mächte so 
etwas nicht ausschließen. 

Dr. Steger: Ist auch nicht auszuschließen, daß so 
einem Wunsch dann einmal nachgegeben wird? 

Dr. WoIfsberger: Mächte ich auch nicht aus
schließen, weil natürlich Inseratenwünsche in gro
ßer Fülle immer wieder auf uns zukamen, und, ich 
kann auch sagen Parteispendenersuchen immer 
wieder auf uns von' allen Seiten zugekommen sind. 

3.2. Zu einer weiteren Aussage Dr. Wolfsber
gers, wonach die Fa. SIEMENS "immer wieder an 
alle politischen Parteien" Spenden gegeben habe; 
i$t festzuhalten, daß der Zeuge Hans-Richard Bog
ner, Bundesgeschäftsführer der FPÖ, nach Vorhalt 
dieser Aussage die Frage, ob die FPÖ Spenden Non 
SIEMENS-AUSTRIA erhalten habe, mit "nein" 
beantwOl'tete. Di~ FPÖ habe auch von anderen Fir
men, die mit deni AKH in Zusammenhang stehen, 
keine Spenden erhalten. Die FPÖ besitze auch . 
keine Firmen und es gebe daher keine solchen Kon
struktionen, wo in einer Randzone der Partei 
Finanzierungen stattfinden. 

3.3 Weiters beantwortete der Zeuge Bogner die 
Frage 'des Abg; Hobl: "Haben Sie, Herr Zeuge, 
irgendwann in den letzten acht Jahren bei der Bau
leitung oder bei der AKPE, der Gesellschaft, die 
das AKH errichtet, für irgendeine Firma interve
niert, daß sie einen Zuschlag erhalten soll? mit 
"Nein". 

4. Prüfung der Arbeitsgemeinschaft Betriebsor
ganisationsplanung (ABO) hinsichtlich des V or
wurfes der Parteienfinanzierung. 

4.1. Seitens der AKPE wurde am 9. Juli J 980 
der "Gesellschaft für Revision und treuhändige 
Verwaltung Gesellschaft m. b. H. sowie der Kanz
lei Dkfm. Dr. Brandner der Auftrag erteilt, "eine 
Prüfung aller relevanten Geschäftsaufzeichnungen 
der ABO sowie deren Mitgliedsfirmen dahin 
gehend vorzunehmen, ob der Vorwurf der Par" 
teienfinanzierung zu Recht besteht oder nicht". 

4.2. Da die. Gesellschafter (Mitgliedsfirmen) 
der ABO nicht bereit waren Einsicht in ihre 
Geschäftsaufzeichnungen zu gewähren, sondern 
lediglich Unterlagen der ABO selbst, deren Inhalt 
für den Prüfzweck nicht ausreichend waren, zur 
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Verfügung stellten, mußte die Prüfung nach weni
gen Tagen eingestellt werden. 

Die Prüfer stellten hiezu wörtlich fest: "Die bis
her vorgelegten Aufzeichnungen allein sind nicht 
ausreichend, Feststellungen darüber zu treffen, ob 
aus Vergütungen der AKPE an die ABO Gelder 
zur Parteienfinanzierung abgezweigt wurden. Um 
solche Feststellungen treffen zu können, erscheint 
es uns unbedingt notwendig, die bezüglichen 
Geschäftsaufzeichnungen der Mitglieder der ABO 
bzw. allenfalls weiterer subbeaufti\agter Firmen ein
sehen zu können."-

4.3. Mit Schreiben der AKPE vom 30. Juli 1980 
wurde die ABO neuerlich unter Terminsetzung 
aufgefordert, die Prüfung durch Offenlegung der 
Geschäftsunterlagen auch ihrer Mitgliedsfirmen zu 
ermöglichen. 

4.4 Da diese Offenlegung seitens der ABO
Gesellschafter weiterhin abgelehnt wurde, war. 
somit eine umfassende Aussage hinsichtlich des 
Vorwurfes der Parteienfinanzierung im Bereich der 
ABO nicht möglich. 

5.1. Der Untersuchungs ausschuß hat sich über 
die Frage der Parteienfinanzierung in unmittelba
rem Zusammenhang mit Auftragsvergaben beim 
AKH hinaus auch mit einer Reihe anderer Bereiche 
beschäftigt, bei denen der Verdacht geäußert 
wurde, daß hier eine Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit dem Bau des AKH erfolgt sei. 

5.2. Hiebei handelte es sich um 
1. Die Spende des Bela Rabelbauer in Höhe von 

10 Mio S an die ÖVP; 
2. Den Firmenbereich VORWÄRTS-VERLAG, 

MERKUR, TRACTUS, NEUE HEIMAT, 
INFRABAU, MEDIPLAN (Wien und Hamburg) 
usw.; 

3. Den Firmenbereich PRUTSCHER und 
4. Die Finanzierung der Aktion "Geschichten 

vom Dr. Kreisky" 

. 5.3. In keinem dieser Fälle ist es gelungen, 
einen Zusammenhang zwischen dem Fragenkom
plex . Parteienfinanzierung und dem Bau des AKH 
nachzuweisen. 

5.4. Ebensowenig ist es jedoch in all diesen Fäl
len gelungen, eine vollständige Klärung herbeizu
führen, sodaß eine Reihe von Fragen als offenge
blieben anzusehen sind. 

5.5. Ungeklärt ist insbesondere nach wie vor: 
1. Aus welchen Quellen die von Rabelbauer der 

ÖVP gespendeten 10 Mio S tatsächlich stammen. 
Der· Hauptzeuge in dieser Frage, Bela Rabel

bauer hat bekanntlich darüber mehrere einander 
widersprechende Angaben gemacht. 

2. Aus welchen Gründen die NEUE HEIMAT
Hamburg bezüglich des Kredites der TRACTUS 
(12,5 Mio S) zum Zwecke der Beteiligung an der 
INFRABAU-Ges. m. b. H. sowohl die Haftung als 
auch die Zahlung der Zinsen und bezüglich des 
dem gleichen Zweck dienenden Kredites des Ver
eins Eisenbahnerheim (10 Mio S) die Verpflichtung 
zur Abdeckung der Zinsen übernommen hat. 

Der Hauptzeuge in dieser Frage, der Vorstands
vorsitzende der Unternehmensgruppe NEUE HEI
MAT, Albert Vietor, war nicht bereit, der Ladung 

. zur Zeugeneinvernahme Folge zu leisten. 
3. Welche näheren Umstände dem Vertrag zwi

schen der Fa. PRUTSCHER und der NIKI 
LAUDA LTD. zugrunde liegen. 

Die Hauptzeugen in dieser Frage, Hans Chri
stoph Prutscher und Nikolaus Lauda, gaben vor 
dem Untersuchungsal;lsschuß über die aufgrund des 
Vertrages zu erbringenden Leistungen einander 
widersprechende Erklärungen ab. 
. 4. Wer die Mittel zur Finanzierung der Insera

tenserie "Geschichten vom Dr. Kreisky" zur Verfü
gung gestellt ,hat. 

Der Hauptzeuge in dieser Frage, Carl Martin 
Holliger, war nicht bereit, der Ladung zur Zeugen
einvernahme Folge zu leisten. 
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670 der Beilagen 

FESTSTELLUNG DER SOZIALISTISCHEN PARTEI ÖSTERREICHS UND DER 
FREIHEITLICHEN PARTEI ÖSTERREICHS 

De~ Verdacht einer Parteienfinanzierung aus AKH-Aufträgen im Verhältnis 2 : 1 (SPÖ : ÖVP) hat in 
den Ergebnissen der Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuß keine Deckung gefunden. Er ~ann 
daher auch im Sinne rechtsstaatlicher Grundsätze nicht aufrechterhalten werden. 

I 
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670 der Beilagen 3 

EMPFEHLUNGEN DER SOZIALISTISCHEN 
PARTEI ÖSTERREICHS 

Zu Punkt 1 des Untersuchungs auftrages (Teil I) 

1.1. Schaffung eines Bundes-Vergabegesetzes 

1.2. • Einführung der begleitenden Kontrolle 
bei Großbauvorhaben (Interne Revision) 

• Schaffung einer besonderen Rechtsform für
Großbauvorhaben 

Zu Puqkt 2 des Untersuchungsauftrages (Teil II) 

1.3. Beschlußfassung eines Bundesgesetzes über 
verschärfte Strafbestimmungen Zur Bekämpfung 
der Untreue und der Bestechlichkeit (Zweites Anti
korruptionsgesetz) 

Zu Punkt 3 des Untersuchungsauftrages (TeiIIII) 

1.4. Vorschläge zur Änderung des Parteienge
setzes 

1.1. Schaffung eines Bundes-Vergabegesetzes 

1.1.1. Mit Schreiben vom 28. April 1981 wurde 
vom Bundeskanzleramt mit der Geschäftszahl 
600 883125-V /2/81 der Entwurf zu einem "Bun
desgesetz über die Vergabe von Leistungen (Verga
begesetz)" zur Begutachtung mit Frist bis 30. Juni 
1 981 versandt. 

In den erläuternden Bemerkungen wird zu die
sem Entwurf eines Vergabegesetzes unter anderem 
ausgeführt: 

Die Auftragsvergabe der öffentlichen Hand ist 
heute in einer schon unüberschaubar gewordenen 
und nur schwer auffindbaren Vielzahl von Rechts
vorschriften geregelt. Nach ihrer rechtlichen Quali
tät handelt es sich dabei fast ausschließlich um 
interne Anweisungen, aus denen die vornehmlich 
davon Betroffenen, die Auftragnehmer, keinerlei 
Rechte ableiten können. Der Inhalt der meisten 
Vergabeordnungen ist durch eine Summe oft nur 
mangelhft determinierter Ermessensbestimmungen 
gekennzeichnet .. Der dabei eingeräumte extensive 
Interpretationsspielraum kann im Einzelfall zu feh
lerhaften Entscheidungen bei der Vergabe von Auf
trägen durch öffentliche Stellen führen und 
erschwert auch die nachträgliche Kontrolle. 

Eine Lösung der aufgezeigten 'Probleme 
erscheint möglich, wenn man versucht, folgende 

Ziele zu verwirklichen: 
- Vereinheitlichung des Vergabewesens der 

wichtigsten öffentlichen Auftraggeber; 
- Abbau des derzeit bei der Vergabe öffentli

cher Aufträge bestehenden Transparenzdefizits; 
- Verbesserung der' Rechtsstellung der Auf

tragnehmer durch eine verstärkte Mitwirkung im 
Vergabeverfahren und erhöhter Rechtsschutz 
durch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraus-

setzungen die gutächtliche Äußerung einer unab
hängigen Einrichtung erwirken zu können; 

..:...- Schaffung eines einges~hränkten Anspruches 
auf den Ersatz von Schäden, die durch Verletzun
gen von vergaberechtlichen Vorschriften entstan
den sind. 

Für die Verwirklichung dieser Ziele ist eine 
gesetzliche Regelung des Vergabewesens unerläß
lich. Um eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, 
~uß es sich um eine für alle Gebietskörperschaften 
und sonstige öffentliche Auftraggeber einheitliche 
gesetzliche Regelung handeln. Im Hinblick auf die 
durch die Kompetenzverteilung des B-VG gegebe
nen Schranken soll im Wege einer Verfassungsbe
stimmung die Voraussetzung dafür geschaffen wer
den. 

Eine bloße Änderung der bestehenden Vergabe
ordnungen würde in keiner Weise genügen, um 
damit die bestehenden Probleme zu lösen. Eine 
dem vorliegenden Gesetzentwurf gleich wirksame 
Alternative ist au zuschließen. 

Der Gesetzentwurf wurde unter Berücksichti
gung der ÖNORM A 2050 in der Fassung de's 
Beschlusses der Bundesregierung vom 27. Feber 
1981 und des Gutachtens der "Kommission zur 
Erstattung von Vorschlägen für den verstärkten 
Schutz von Mißbräuchen bei der Vergabe und 
Durchführung öffentlicher Aufträge" erstellt. Er 
behält die Grundsätze der ÖNORM A 2050 für die 
Vergabe von Leistungen im wesentlichen bei. 

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, das Verfahren 
der Vergabe von Leistungen durch Gebietskörper~ 
schaften und andere Rechtsträger, ·die öffentliche 
Aufgaben erfüllen, zu regeln. Dabei soll das Ver
halten der Organwalter bei der Auftragsvergabe in 
einer für Auftragnehmer vorhersehbaren bzw. für 
Kontrollorganen nachvollziehbaren Art und Weise 
determiniert und die verfahrensrechtliche Stellung 
der Auftragnehmer gestärkt werden. 

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, daß sich 
der Gesetzentwurf im wesentlichen auf die Rege
hing des Vergabeverfahrens beschränkt. Vom 
Regelungsbereich wurden daher bewußt Probleme 
der Zuständigkeit der vergebenden Organe, der 
organisatorischen Voraussetzungen und haushalts
rechtliche Fragen ausgeklammert. 

Insbesondere die Berichte des Rechnungshofes 
über Gebarungsprüfungen verschiedener Dienst
stellen machen deutlich, daß die Praxis der Vergabe 
von Aufträgen häufig von den einschlägigen 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 abweicht 
oder überhaupt auf ihre Anwendung verzichtet. 
Die immerhin seit dem Jahre 1957 unverändert 
bestehende ÖNORM A 2050 kann daher nur in 
den Grundsätzen Eingang in die gesetzliche Rege
lung finden. 

Auch im Gutachten der Kommission wird eine 
unveränderte Übernahme der ÖNORM A 2050 in 
ein Vergabegesetz abgelehnt, da "infolge des Kom
prornißcharakters der ÖNORM A 2050 deren 
Regelungen vielfach zu unbestimmt sind" die 
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Bestimmungen manchmal zu sehr ins Detail gehen 
und sie auf die spezifischen Probleme der öffentli
chen VerWaltung nicht ausreichend Bedacht 
nimmt". 

Der vorliegende Gesetzentwurf versucht daher, 
was schon der Legalitätsgrundsatz des B-VG gebie
tet, die : unbestimmten. Rechtsbegriffe der 
ÖNORM A2050 und ihre zahlreichen Ermessens
bestimmungen zu vermeiden. Darüber hinaus soll 
auch die gegenüber der ÖNORM A 2050 geän
derte Systematik zu einer deutlicheren Regelung 
beitragen. 

Internationale Verpflichtungen, wie etwa Art. 14 
des EFTA-Übereinkommens, vor allem das' mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1981 in Kraft geüetene 
GA TI-Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, aber auch allgemeine wirt
schaftspolitische Erwägungen erfordern einen Ver
zieht auf jegliche Bevorzugung lokaler Anbieter. 
Von einer sinngemäßen Aufnahme der Lokalpräfe
renzregelungen des Punktes 1,34 oder 4,62 der 
ÖNORM A 2050 sowie entsprechender Regelun
gen in Vergabevorschriften der Länder wurde 
daher abgesehen. 

1.1.2. Folgende Schwerpunkte des Gesetzent
. wurfes seie~ besonders hervorgehoben: 

1. Die in der ÖNORM A 2050 vorgesehenen 
Vergabe arten (öffentliche Ausschreibung, 
beschränkte Ausschreibung und freihändige Ver
gabe) sollen beibehalten werden. Die Fälle, in 
denen eine 'beschränkte Ausschreibung bzw. eine 
freihändige Vergabe zulässig ist, sollen allerdings 
schärfer und klarer gefaßt werden. 

2. Durch ,eine genauere Fassung der Kriterien, 
nach denen' die Eignung der Bieter zu prüfen ist 
bzw. durch ,die Beschränkung der Weitergabe von 
Aufträgen an Subunternehmen soll die Qualifika
tionsprüfung bzw. die Kontrolle der Auftrags
durchführung durch die vergebende Stelle verbes
sert werden; 

3. Das neue Rechtsinstitut der öffentlichen Inte- , 
ressentensuche für die Vergabe jener Leistungen, 
die einer konstruktiven Leistungsbeschreibung 
nicht zugänglich sind, soll in jenen Fällen, in denen 
eine öffentliche Ausschreibung nicht in Frage 
kommt, fürl,die Transparenz des Vergabevorganges 
sorgen. 

4. Die Verpflichtung der vergebenden Stelle, die 
wesentlichen Entscheidungen und Phasen des Ver
gabeverfahrens schriftlich festzuhalten, soll die 
Transparenz des Verfahrens verstärken und eine 
bessere Kontrolle - sei sie interner oder externer 
Natur - ermöglichen. 

5. Eine Vergabekontrollkommission soll als 
Sachverständigenkommission tätig sein, wenn 
Zweifelsfragen über die Vollziehung dieses Geset
zes bestehen oder Bieter eine Verletzung dieser 
Vorschriften behaupten. . 

Der Gesetzentwurf beschränkt sich im wesentli
chen auf die Grundsätze des Vergabeverfahrens 

und seiner Kontrolle. Die nähere' Durchführung 
dieser gesetzlichen Regelungen obliegt der Verord
nungsgebung. 

In diesem Zusammenhang ist weiters darauf zu 
verweisen, daß der Entwurf für das Zweite Antikor
ruptionsgesetz die Schaffung einer Strafbestim
mung gegen den wissentlichen Mißbrauch von Ver
gabevorschriften (§ 302 a StGB) vorsieht. 

1.1.3. Der Untersuchungs ausschuß empfiehlt, 
nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens diesen 
Entwurf eines Vergabegesetzes gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung etwaiger Anregungen im 
Begutachtungsverfahren zum Gegenstand einer 
Regierungsvorlage zu machen und diese möglichst 
bald dem' Nationalrat zur parlamentarischen Bera
tung zu übermitteln. 

1.2. • Einführung einer begleitenden Kon
trolle bei Großbauvorhaben (Interne Revision) 

• Schaffung eigener Rechtsträger zur Durch
führung öffentlicher Großbauvorhaben 

1.2.1. Bundeskanzler Dr. Kreisky hat im Rah
men des der Öffentlichkeit am 3. September 1980 
vorgelegten ,,10-Punkte-Programms" im Zusam
menhang mit Großbauvorhaben der öffentlichen 
Hand die nachstehenden Vorschläge unterbreitet: 

1. Alle Großbauvorhaben der öffentlichen Hand 
. sollen künftig nur noch mit einer begleitenden 
Kontrolle durchgeführt werden. Ihre Art ist zwi
schen zuständigen Ministerien und Rechnungshof 
festzulegen. 

2. Für diese Großbauvorhaben sind eigene 
Gesellschaften mit besonderen Verantwortungsträ
gern in den Gesellschaftsorganen zu schaffen. Kon
trolle und Leistung (Baufortschritt) dürfen einander 
nicht hemmen. 

1.2.2. Im Klub der sozialistischen Abgeordne
ten und Bundesräte wurden im Zusammenhang 
damit Überlegungen zu einer besonderen Gesell
schaftsform zur Durchführung von öffentlichen 
Großbauvorhaben erarbeitet: 

• Einführung einer begleitenden Kontrolle bei 
Gro~bauvorhaben (Interne Revision) 

• Schaffung eigener Rechtsträger zur Durch
führung öffentlicher Großbauvorhaben 

Sowohl der Bund wie auch die Länder und 
Gemeinden haben im modernen Leistungsstaat 
ungleich mehr Aufgaben zu erfüllen als dies etwa 
noch in der ersten Republik der Fall war. Insbeson
dere bei der Errichtung öffentlicher Großbauvorha
ben oder Verkehrseinrichtungen sind kurz- oder 
mittelfristig sehr intensive privatwirtschaftliche 
Managementleistungen zu erbringen. Der öffentli
che Dienst und insbesondere die Hoheitsverwal
tung ist jedoch in der Regel an der Erbringung völ
lig anderer, Leistungen orientiert. Weder seine 
Organisation noch die für ihn geltenden dienst
rechtlichen Bestimmungen sind dazu prädestiniert, 
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solche vorübergehenden Managementleistungen zu 
erbringen. 

Die öffentliche Hand hat daher, insbesondere 
seit 1945, immer wieder bei der Errichtung öffentli
cher Großbauvorhaben auf privatwirtschaftliehe 
Rechtsformen, wie jene der Ges. m. b. H. und der 
AG, zurückgegriffen. 

Hiebei wurde jedoch weitgehend außer acht 
gelassen, daß die Rechtsformen der Ges. m .b. H. 
und AG schon allein auf Grund ihrer historischen 
Entwicklung überwiegend an jenen Interessensge
gensätzen orientiert sind, die in Gesellschaften mit 
überwiegender Beteiligung von Privatkapital auf
treten. Die besonderen Bedüdnisse der öffentlichen 
Hand, die sich zur Durchführung insbesondere von 
öffentlichen Großbauvorhaben solcher privatrecht
licher Rechtsformen bedient, fanden jedoch bisher 
im Gesellschaftsrecht kaum ihren Niederschlag. 
Diese Feststellung beschränkt sich I nicht allein auf 
Österreich. Soweit überblickt werden kann, gibt es 
bisher in keinem europäischen Land Sonderbestim
mungen für Kapitalgesellschaften, an denen .. in 
überwiegendem Ausmaß die öffentliche Hand 
beteiligt ist. Sehr wohl hat es aber, insbesondere in 
der BRD, hiezu bereits wiederholt Vorschläge 
gegeben, die jedoch bis heute noch zu keinem ent
sprechenden Gesetz geführt haben. 

1.2.3. Besondere Merkmale von Gesellschaften 
zur Durchführung von Großbauvorhaben 

Untersucht man die bisherigen Kapitalgesell
schaften zur Durchführung von Großbauvorhaben, 
es sind dies in der Mehrzahl Aktiengesellschaften, 
so fallen bei ihnen folgende Besonderheiten auf, die 
sie von anderen Kapitalgesellschaften abgrenzen, 
auch wenn sie, wie die Verstaatlichte Industrie, im 
alleinigen Besitz des Bundes stehen: 

• Monopolcharakter 

Solche Gesellschaften haben auf Grund der Ein
maligkeit der zu erbringenden Leistung, wie zB 
Großkrankenhäuser in einer bestimmten Stadt, 
Autobahnen über bestimmte Pässe und schließlich 
Großflugplätze in der Nähe einer Großstadt, 
zwangsläufig keine Konkurrenz. 

• Erbringung einer einzigen Leistung 

Zumeist ist es die alleinige Aufgabe einer solchen 
Gesellschaft, eine einzige - wenn auch sehr große 
- der oben beispielhaft genannten Leistungen zu 
erbringen und für deren Aufrechterhalten zu sor
gen. 

• Fehlendes Gewinninteresse 

Da es sich zumeist um die Erbringung öffentli
cher Leistungen oder die Schaffung von öffentli
chem Gut handelt, fehlt bei solchen Gesellschaften 
in der Regel das wichtigste Wesenselement jeder 
Kapitalgesellschaft, das Gewinninteresse. 

Diese Kriterien ermöglichen aber auch eine 
Abgrenzung der Gesellschaften zur Durchführung 

öffentlicher Großbauvorhaben von allen übrigen 
Kapitalgesellschaften, die im mehrheitlichen Besitz 

. von Gebietskörperschaften stehen. Eine solche 
Abgrenzung erscheint notwendig, da dte oben 
angeführten Besonderheiten von Gesellschaften zur 
Durchführung öffentlicher Großbauvorhaben auf 
die übrigen im Besitz von Gebietskörperschaften 
stehenden Kapitalgesellschaften nicht oder nur in 
sehr eingeschränktem Ausmaße zutreffen. 

1.2.4. "Priyatwirtschaftliche Anstalt" 

Die Erkenntnis, daß herkömmliche Kapitalge
sellschaften nicht die geeignetste Rechtsform für 
die Durchführung von Großbauvorhaben der 
öffentlichen Hand sind, führt nahezu zwingend zur 
Überlegung, hiezu einen völlig neuen Typus von 
Rechtsträger, der zwischen dem privaten und 
öffentlichen Recht angesiedelt sein müßte, einzu
richten. Hiefür gibt es in Österreich in Form des 
jedoch nie zu besonderer Bedeutung gelangten 
Gesetzes über "gemeinwirtschaftliche Unterneh
mungen"aus dem Jahre 1919 (StGBGI. 
Nr. 389/1919) bereits ein Präjudiz. Gegen solche 
gemeinwirtschaftliche Anstalten spricht jedoch vor 
allem, daß Großbauvorhaben sehr unterschiedli
cher Natur sein können. Rechtsvorschriften für 
eine gemeinwirtschaftliche Anstalt müßten daher, 
wenn sie all dieseri Edordernissen gerecht werden 
und darüber hinaus auch dem Gebot einer ausrei
chenden rechtsstaatlichen Normierung entsprechen 
sollen, zwangsläufig sehr umfangreich werden. Ein 
Großteil. der diesbezüglichen privatrechtlichen 
Bestimmungen wäre hiebei bereits bestehenden 
Rechtsformen zu entnehmen. Es stellt sich die 
Frage, ob nicht der umgekehrte Weg, nämlich eine 
Adaptierung eines bestehenden Rechtsträgers im 
Interesse einer höheren Übersichtlichkeit des zu 
schaffenden neuen Rechtes, der sinnvollere Weg 
ist. 

1.2.5. Adaptierung einer Kapitalgesellschaft auf 
die besonderen Notwendigkeiten bei der Durchfüh
rung öffentlicher Großbauvorhaben 

Entscheidet man sich für die Adaptierung eines 
bereits l>estehenden privatrechtlichen Rechtsträgers 
auf die besonderen Notwendigkeiten bei der 
Durchführung öffentlicher Großbauvorhaben, so 
scheiden von vornherein alle handelsrechtlichen 
Rechtsträger mit Ausnahme der Ges. m. b. H. und 
der Aktiengesellschaft aus. Mit Ausnahme dieser 
beiden Gesellschaftsformen besitzen nämlich alle 
anderen gesellschaftsrechtlichen Rechtsträger 
Strukturen, die sie kaum als geeignete ·Basis für eine 
Adaptierung im oben genannten Sinn erscheinen 
lassen. 

V ~n den verbleibenden beiden Rechtsträgern 
weist jeder für sich im Hinblick auf das angestrebte 
Ziel gewisse Vorteile auf. Die Ges. m. b. H. zeich
net sich durch eine wesentlich flexiblere Organisa
tionsform aus, die es insbesondere ermöglichen 
würde, eine begleitende Kontrolle auf Grund von 
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Gesellschaftsbeschlüssen einzurichten. Die Rechts
form der Ges. m. b. H. ermöglicht weiters auch 
einen stärkeren "Durchgriff" der Gesellschaft auf 
die Geschäftsführung. Alle diese Tatsachen waren 
sicherlich auch ausschlaggebend dafür, daß kürz
lich die "AKPE" in die Rechtsform einer Ges. 
m. b. H. umgewandelt wurde. 

Die Aktiengesellschaft zeichnet sich hingegen 
vor allem dadurch aus, daß im Vergleich zur Ges. 
m. b. H. bereits durch das Gesetz wesentlich stär
kere Kontrollstrukturen vorgeschrieben werden. 
Dieser Umstand hat wiederum dazu geführt, daß 
bisher die meisten Sondergesellschaften, die mit der 
Durchführung öffentlicher Großbauvorhaben sei
tens des Bundes betraut wurden, in der Rechtsform 
einer AG eingerichtet wurden. 

1.2.6. Bei der Entscheidung, welche Gesell
schaftsform als Basis für die Schaffung besonderer 
Rechtsträger zur Durchführung öffentlicher Groß
bauvorhaben dienen soll, ist jedenfalls von' folgen
den Gesichtspunkten auszugehen: 

• Generelle Regelung 

Der neu zu schaffende Rechtsträger soll grund
sätzlich immer dann zur Anwendung gelangen, 
wenn öffentliche Großbauvorhaben aus dem Bud
get ausgegliedert von eigenen Rechtsträgern durch
geführt werden. Die Verwaltung soll also vor der 
Alternative stehen, entweder solche Großbauvorha
ben selbst durchzuführen - etwa unter der Zuhil
fenahme eines oder mehrerer Generalunternehmer 
- oder Großbauvorhaben einem solchen neu zu 
schaffenden Rechtsträger zu übertragen. 

• Möglichst umfangreiche gesetzliche Determi
nierung der Kontrollstrukturen 

Im Interesse der Rechtssicherheit, aber auch der 
möglichst optimalen Gestaltung der Kontrolle in 
diese neu zu schaffenden Rechtsträger soll die 
begleitende Kontrolle (Interne Revision) in mög-" 
lichst großem Umfang bereits vom Gesetz selbst 
vorgeschrieben werden. Es erscheint wenig sinn
voll, daß in solchen Gesellschaften das angestrebte 
Ausmaß an begleitender Kontrolle von den Gesell
schaftern selbst anläßlich der Abfassung <;Ier Sat
zungen oder ähnlicher Rechtsvorschriften jedesmal 
von. neuem "erkämpft" werden muß. 

Im Licht dieser Überlegungen ist die Ges. 
m. b. H. als jene Gesellschaftsform zu betrachten, 
die bei der Einrichtung einer begleitenden Kon
trolle in einer bereits bestehenden Gesellschaft auf 
Grund ihrer höheren Organisations-Flexibilität die 
besseren VOl'aussetzungen bietet. Stellt man jedoch 
Überlegungen an, in Zukunft sämtliche öffentliche 
Großbauvorhaben - soweit sie nicht von der Ver
waltung selbst wahrgenommen werden - iinem 
solchen neuen Rechtsträger mit verstärkten Kori~ 
trollstrukturen zu übertragen, so erscheint die 
Aktiengesellschaft als geeignete Basis für eine 
Adaptierung. Dies insbesondere im Hinblick dar
auf, daß die Einrichtung einer begleitenden Kon-

trolle bei solchen neuen Rechtsträgern möglichst 
bereits durch das Gesetz geschehen soll, wofür im 
Bereich des Aktiengesetzes - auf Grund der oben' 
angeführten Umstände - die besseren Vorausset
zungen gegeben zu sein scheinen. 

1.2.7. Gemeinwirtschaftliche Aktiengesellschaft 
(GAG) 

Wie bereits begründet, sollte im Interesse einer 
besseren Übersichtlichkeit des neu zu schaffenden 
Rechtes sowie der legistischen Ökonomie ein "Bun
desgesetz über Gemeinwirtschaftliche Aktiengesell
schaften - GAG-Gesetz" als lex specialis zum 
Aktiengesetz gestaltet werden. In einem solchen 
Bundesge}etz wären daher nur jene Vorschriften 
aufzunehmen, in denen die GAG von einer her
kömmlichen Aktiengesellschaft gemäß dem Aktien
gesetz 1965" BGBI. Nr.98, in der Fassung BGBI. 
Nr.139/1979~ abweicht.' In einer größeren Zahl 
von Fällen wurde bereits bisher bei der Schaffung 
von AGs zur Durchführung von Großbauvorhaben 
der Weg von Sondergesellschaften beschritten. 
Diese r;elativ umständliche Vorgangsweise soll sich 
in Zukunft durch Gemeinwirtschaftliche Aktienge
sellschaften erübrigen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß öffentliche 
Großbauvorhaben in erster Linie von Gebierskör
perschaften erbracht werden. Die Verpflichtung 
zur Bildung einer GAG bedingt daher, daß die 
Gesellschaft im Besitz einer oder mehrerer Gebiets
körperschaften steht. Eine Beteiligung anderer 
Rechtsträger als Gebietskörperschaften sollte 
jedenfalls die 25prozentige Sperrminoritätsgrenze 
für die Änderung der für GAGs besonders bedeu
tenden Satzungen keinesfalls überschreiten. 

Jede Grenze, ab der man ein Bauprojekt als 
"Großbauvorhaben~' zu bezeichnen hat, kann als 
"willkürlich" bezeichnet werden. Bei den nachste
henden Überlegungen wird jedoch davon ausge
gangen, daß solche Großbauvorhaben jedenfalls 
dann vorliegen, wenn die Gesamtprojektkosten 
mindestens 1 Promille des Bundesbudgets im Jahre 
der Geschäftsgründung betragen. Für das Jahr 1981 
würde dies bedeuten, daß im Falle der Ausgliede
rung aus dem Budget zur Durchführung öffentli
cher Großbauvorhaben jedenfalls dann eine GAG 
zu gründen ist, wenn die Gesamtprojektkosten min
destens 335 Mio Sausmachen. 

1.2.8. Vorstand 

Gemäß § 70 des Aktiengeseties, hat der Vor
stand einer AG "unter eigener Verantwortung die 
Gesellschaft ... zu leiten". Auch das Aktiengesetz 
kennt jedoch gemäß § 95 Abs.4 eine Einschrän
kung dieses Leitungsrechtes. Durch die Sat~ung 
oder durch Beschluß des Aufsichtsrates können 
bestimmte Arten von Geschäften der Zustimmung 
des Aufsichtsrates unterworfen werden. Die Bin
dung des Vorstandes von GAGs an die Entschei
dung des Aufsichtsrates soll in diesem Punkt erwei-
tert werden: . 
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Entstehen zwischen dem V orst~nd und der -
noch näher darzustellenden - Internen Revision 
unterschiedliche Auffassungen über Angelegenhei
ten der Geschäftsführung, so kann sowohl der Vor
stand wie auch die Interne Revision den Aufsichts
rat zur Entscheidung anrufen. 

Die Pflichten des Vorstandes einer GAG wären 
im Hinblick auf das besondere öffentliche Interesse 
an einer solchen Gesellschaft in eine~ GAG-Gesetz 
neu zu formulieren. Hiebei· kann jedenfalls davon 
ausgegangen werden, daß die Pflichten eines V or
standes einer GAG sein müssen: 

• Erreichung des in der Satzung niedergelegten 
Unternehmenszieles durch eine dem Gebot der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig
keit entsprechenden Geschäftsführung, 

• Berücksichtigung des öffentlichen Wohles, 
• Berücksichtigung der Interessen der Arbeit

nehmer der GAG. 
Die im Aktiengesetz vorgesehenen Einschrän

kungen der Auskunftspflicht des Vorstandes gegen-. 
über dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 
(§ 95 Abs. 2 und § 112 Abs. 3) haben zu entfallen. 
Der Vorstand ist zur vollen Auskunft verpflichtet, 
auch wenn diese nur von einem Mitglied des Auf
sichtsrates oder der Hauptversammlung verlangt 
wird. Der Leiter der Internen Revision genießt als 
Organ des Aufsichtsrates das gleiche Recht wie der 
Aufsichtsrat selbst. 

1.2.9. Interne Revision 

Berücksichtigt man die Zahl der in der Rechts
form einer GAG zu gründenden Gesellschaft sowie 
die Zahl der in den Aufsichtsräten dieser GAGs 
benötigten Personen, so wird man realistischer
weise davon ausgehen müssen, daß die Aufsichts
ratsmitglieder von GAGs, ähnlich wie bei her
kömmlichen AGs, Organe aus "nebenberuflichen 
Kontrolloren" sein müssen. Allein auf Grund dieses 
Umstandes wird daher auch der Aufsichtsrat einer 
GAG kaum in der Lage sein, bei den genannten 
Großbauvorhaben die Aufgabe einer ständigen 
begleitenden Kontrolle selbst zu übernehmen. 
Diese Überlegung führt jedoch nahezu zwangsläu
fig zu dem Schluß, daß dem Aufsichtsrat zur Erfül
lung seiner Aufgaben ein geeignetes Organ an die 
Seite zu stellen ist. Diese Funktion soll in GAGs die 
"Interne Revision (IR)" übernehmen. 

Der Leiter der Internen Revision soll sowohl in 
seiner Stellung wie auch in seiner Verantwortung 
einem Mitglied des Vorstandes gleichgestellt sein, 
ohne diesem jedoch anzugehören. Orgariisatorisch 
stellt die Interne Revision eine Abteilung des Unter
nehmens dar, die jedoch nicht dem Vorstand, son
dern unmittelbar dem Aufsichtsrat untersteht. Die 
Bestellung und Festsetzung des Bezuges des Leiters 
der Internen Revision obliegt daher dem Aufsichts
rat. Der Leiter der Internen Revision allein ist 
gegenüber seinen Mitarbeitern weisungsberechtigt. 
Auch in allen übrigen Angelegenheiten, wie bei-

spielsweise der Anstellung von Mitarbeitern oder 
hinsichtlich der Arbeitsräume der Internen Revi
sion, ist der Leiter der Internen Revision bei voller 
Verantwortlichkeit gegenüber dem Aufsichtsrat 
vom Vorstand unabhängig. Der Aufsichtsrat übt 
der Internen Revision gegenüber die Funktion des 
Vorstandes aus. 

1.2.10. Prüfungskompetenz der Internen Revi
sion 

Die Interne Revision besitzt zur Erfüllung ihrer 
Kontrollaufgaben alle Prüfungskompetenzen, die 
dem Aufsichtsrat selbst zustehen. Darüber hinaus 
hat die Interne Revision volles Einsichtsrecht in alle 
Papiere und Unterlagen der GAG; Vorstandsmit
glieder sind dem Leiter der Internen Revision in 
gleicher Weise auskunftspflichtig wie dem Auf
sichtsrat. Im einzelnen kommen der Internen Revi
sion folgende Kontrollk~mpetenzen ,zu: 

• Selbständige Prüfungs tätigkeit 

Auf eigene Initiative kann die Interne Revision 
alle Angelegenheiten der GAG prüfen und ist in 
periodischen Abständen auch hiezu verpflichtet. 

• Prüfungsaufträge und -ersuchen 

Die Interne Revision hat einem Prüfungs- und 
berichts auftrag des Aufsichtsrates unverzüglich 
nachzukommen. Im Rahmen der Möglichkeiten 
hat die Interne Revision auch Prüfungsersuchen des 
Vorstandes zu entsprechen. 

• Geschäftsberichte 

In gleicher Weise wie der Vorstand hat auch die 
Interne Revision gemäß § 81 des Aktiengesetzes 
längestens vierteljährlich dem Aufsichtsrat zu 
berichten. 

• Empfehlungen an den Vorstand 

Erscheint der Internen Revision eine Maßnahme 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit notwendig oder hat sie gegen
eine Maßnahme Bedenken, so kann der Leiter der 
Internen Revision gegenüber dem Vorstand eine 
diesbezügliche Empfehlung abgeben. Der Vorstand 
ist an diese Empfehlung nicht gebunden. Er hat 
dem Leiter der Internen Revision jedoch schriftlich 
zu begründen, warum einer bestimmten Empfeh
lung aus der Sicht des Vorstandes nicht Folge gelei
stet werden kann. 

• Streitschlichtung zwischen Vorstand und. 
Interner Revision durch den Aufsichtsrat 

Im Falle der Nichtbefolgung einer Empfehlung 
aber auch in allen übrigen Angelegenheiten, in 
denen zwischen Interner Revision und Vorstand 
Meinungsverschiedenh~iten über Angelegenheiten 
der Geschäftsführung bestehen, kann der Aufsichts
rat sowohl vom Vorstand wie auch der Internen 
Revision zur Entscheidung angerufen werden. 
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1.2.11. Jahresabschluß 

Die Prüfung der ,Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit ist, neben der Überprüfung 
hinsichtlich der Einhaltung formaler Vorschriften, 
notwendigerweise durch eine ausgedehnte Rech
nungsprtiflmg durchzuführen. Im Interesse von 
wirtschaftlich nicht zu vertretenden Doppelgeleisig
keiten wäre es daher sinnvoll, die Interne Revision 
in die Erstellung des Jahresabschlusses mit einzube
ziehen oder ihr die Erstellung des Jahresabschlusses 
als selbständige Aufgabe zu übertragen. Gerade die 
Beleg für Beleg vorzunehmende Prüfung eines Jah
resgeschäftserfolges - die ja Voraussetzung zur 
Erstellung des Jahresabschlusses ist - müßte 
zwangsläufig' zur Aufeckung unwirtschaftlicher, 
unzweckmäßiger oder nicht sparsamer Vorgangs
weisen in der Gesellschaft führen. 

1.2.12. Aufsichtsrat 

Wie bereits eingangs.. ausgeführt, liegt der 
wesentli,chste Zweck in der Einrichtung von GAGs 
in . der Verstärkung der Kontrollstrukturen bei 
öffentlichen Großbauvorhaben. Dies bedingt -
neben der Schaffung der "Internen Revision" -
die Verstärkung der Aufsichts- und Kontrollrechte 
des Aufsichtsrates. Im einzelnen soll der Aufsichts
rat einer. GAG folgende zusätzliche Aufgaben 
erhalten: 

• Berichts- und Prüfungs aufträge 

Der Aufsichtsrat kann sowohl dem Vorstand wie 
auch der Internen Revision die Erstattung von 
Berichten auftragen. Darüber hinaus kann der Auf
sichtsrat die Interne Revision mit der Durchfüh
rung von Prüfungen beauftragen. 

• Bestellung von Sonderprüfern 

Für de~ Ausnahmefall, daß auch gegen die 
Unabhängigkeit und Effizienz der internen Revi
sion Bederiken bestehen, soll es neben der Haupt
versammlung auch dem Aufsichtsrat im Sinne von 
§ 118 Aktiengesetz möglich sein, Sonderprüfer zu 
bestellen .. 

• Entscheidung über Streitigkeiten zwischen 
Vorstand und Interner Revision 

Wie bereits ausgeführt, hat der Aufsichtsrat bei 
Vorliegen von Streitigkeiten zwischen Vorstand 
und Interner Revision über Angelegenheiten' der 
Geschäftsführung zu entscheiden. Er kann hiezu 
sowohl vom Vorstand wie auch von der Internen 
Revision ~ngeruf~n werden.' 

• Volles Kontrollrecht gegenüber dem Vor
stand 

Gemäß § 103 des Aktiengesetzes kann der Vor
stand unter Überspielung des Aufsichtsrates die 
Hauptversammlung unmittelbar zur Entscheidung 
über Fragen der Geschäftsführung anrufen. Da in 
der GAG der Aufsichtsrat der natürliche 
Gesprächspartner des Vorstandes über Angelegen
heiten der Geschäftsführung ist, soll das ,Recht auf 

Anrufung der Hauptversammlung durch den V or
stand auf das bereits dargestellte "wirtschaftliche 
Notwehrrecht" eingeschränkt werden. 

• Jahresabschluß 
Gemäß § 125 des Aktiengesetzes ist der Jahresab

schluß vom Vorstand dem Aufsichtsrat innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
vorzulegen, der im Falle der Billigung die "Feststel
lung des Jahresabschlusses" vornimmt. Für den 
Fall, daß eine solche Billigung nicht erfolgt, oder 
der Aufsichtsrat sich hierüber mit dem Vorstand 
einigt, ist der Jahresabschluß der Hauptversamm
lung vorzulegen. Im Sinne einer Stärkung der Kon
trolle soll es in Zukunft in der alleinigen Entschei
dung des Aufsichtsrates liegen, ob der Aufsichtsrat 
den Jahresabschluß selbst feststellt, oder ob er ihn 
der Hauptversammlung vorlegt. 

1.2.13. Hauptversammlung' 

Im wesentlichen soll auch die Hauptversamm
lung von GAGs die ihr durch das Aktiengesetz 
zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen haben. 
Von diesen Bestimmungen abweichend hätte die 
Hauptversammlung einer GAG jedoch folgende 

. Aufgaben wahrzunehmen: 

• Umfangreiche Satzungen 

Im Hinblick auf die besondere Stellung der GAG 
im Wirtschaftsleben - es sei hier nur auf den 
zumeist gegebenen monopol artigen Charakter ver
wiesen - erhält die Zieldefinition dieser Gesell
schaften besondere Bedeutung. Nur wenn die Ziele 
besonders klar und umfangreich definiert sind, ist 
auch in späterer Folge die Erreichung des Unter
nehmensziels kontrollierbar. Bei GAGs soll daher' 
die Formulierung des Unternehmensziels in der von 
der Hauptversammlung zu beschließenden Satzung 
nicht eine möglichst umfangreiche Aufzählu~g der 
tatsächlichen und beabsichtigten Unternehmenge
genstände sein, sondern jenes Ziel möglichst detail
liert umreißen, zu dessen Erreichung die GAG ins 
Leben gerufen wurde. Jede Erweiterung oder 
Änderung des Unternehmenszieles, beispielsweise 
der Bau zusätzlicher Autobahnstrecken, soll eine 
Änderung dieser Zielparagraphen der Satzungen 
bedingen. Des weiteren wäre zu überlegen, o~ nicht 
auch bereits in die Satzungen selbst ein Finanzie
rungsrahmen für die Durchführung solcher öffent
licher Großbauvorhaben aufgenommen werden 
sollte. 

• Jahresabschluß 
Bei GAGs soll in Zukunft die Feststellung des 

Jahresabschlusses in erster Linie die Aufgabe des 
Aufsichtsrates sein. Die Beschlußfassung über oden 
Jahresabschluß soll der Hauptversammlung nur 
dann obliegen, wenn dies vom Aufsichtsrat bean
tragt wird. ' 
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1.2.14. Abschlußprüfer 

Gemäß' § 134 bis 136 Aktiengesetz hat die 
Hauptversammlung jeweils zur belegemäßigen Prü
fung eines Jahresabschlusses der Gesellschaft einen 
.oder mehrer Jahresabschlußprüfer zu bestellen. Die 
Tätigkeit des Jahresabschlußprüfers würde zwangs
läufig eine gewisse Doppelgeleisigkeit zur Internen 
Revision darstellen. Sollte sich der Jahresabschluß
prüfer nic.ht erübrigen, so könnte die Bestellung 
'eines solchen Prüfers fakultativ, soweit der Auf
sichtsrat oder die Hauptversammlung dies für not
wendig erachtet, vorgesehen werden. 

1.2.15. Erhöhte Publizität 

Ausschreibung von GeseUschaftsfunktionen 
Im Interesse einer verbesserten Kontrollierbar

keit der diesbezüglichen Entscheidungen sowie 
einer erhöhten Publikzität sollen bei GAGs die 
Funktionen eines Mitgliedes des Vorstandes ein
schließlich des ihnen gleichgestellten Leiters der 
Internen Revision, zumindest in den Fällen der erst
m~ligen Bestellung, obligatorisch auszuschreiben 
sein. 

Erweiterte Veröffentlichungs pflichten 
Über die bestehenden Veröffentlichungspflichten 

hinausreichend könnten GAGs verpflichtet werden, 
einen Jahresbericht des Vorstandes und der Inter
nen Revision zu veröffentlichen, oder zumindest -
im Hinblick auf dessen Umfang - der Öffentlich
keit zugänglich zu machen. 

1.2.16 Gemeinwirtschaftlicher Rat 

Die Aufgabe, eine auch für das Wirtschaftsleben 
bedeutende, möglichst einheitltche Vorgangsweise 
der mit der Durchführung öffentlicher Großbau
vorhaben betrauten GAGs herbeizuführen, könqte 
insbesondere einem "Gemeinwirtschaftlichen Rat" 
übertragen werden. In einem solchen Gremium 
sollten neben den" beteiligten Bundesministerien 
auch die Länder, Gemeinden und der Rechnungs
hof vertreten sein. Er könnte auf die Bedürfnisse 
von GAGs besonders zugeschnittene Vergabeord
nungen, Ausschreibungsregeln und andere grund
sätzliche Verfahrensbestimmungen erarbeiten. Zur 
Vereinheitlichung und Optimierung der für diese 
Rechtsform besonders bedeutenden Satzungen und 
Geschäftsordnungen hätte der Gemeinwirtschaftli
che Rat Mustersatzungen und Mustergeschäftsord
nungen zu erarbeiten. 

1.2.17. Der Untersuchungsausschuß empfiehlt, 
diese Überlegungen der Bundesregierung zuzulei
ten und. di~ Bundesr~gierung. zu ersuchen, unter 
BerückSichtigung dieser überlegungen nach 
Durchführung eines Begutachtungsverfahrens dem 
Nationalrat eine' entsprechende Regierungsvorlage 
vorzulegen. 

1.3. Beschlußfassung eines Zweiten Antikorrup
tionsgesetzes 

1.3.1. Am 26. Juli 1980 hat sich die vom Bun
deskanzler und vom Bundesminister für Justiz, 
gemäß den Bestimmungen des Bundesministerien
gesetzes, geschaffene Kommission zur Erstattung 
von Vorschlägen für den verstärkten Schutz vor 
Mißbräuchen bei der Vergabe und Durchführung 
öffentlicher Aufträge konstituiert. 

Als Vorsitzender dieser Kommission wurde .Prä
sident des Obersten Gerichtshofes i.R. Prof. Dr. 
Franz Pallin und als Stellvertreter Präsident des 
Rechnungshofes a.D. Dr. Jörg Kandutsch sowie 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofes i.R. Hon.
Prof. Dr. Edwin Loebenstein bestellt. Als weitere 
Mitglieder gehörten der Kommission an: Sektions
chef Hon.-Prof. Dr. Ludwig Adamovich, Dkfm. 
Dr. Robert Bechinie, Oberstaatsanwalt i.R. Hofrat 
Dr. Hage~ Fischlschweiger, Sektionschef Dr. 
Egmont Foregger, Rechtsanwalt Dr. Leo Kalten
bäck, em. Univ.-Prof. Dr. Walter Kastner, Univ.
Prof. Dr. Reinhard Moos, Rechtsanwalt Dr. Wil
helm Rosenzweig, Präsident der Finanzprokuratur 
Dr. Wilhe1m TrimmeI, Univ.-Prof. DDr. Karl Wen
ger. 

1.3.2. Am 3. September 1980 hat Bundeskanz
ler Dr. Kreisky der Öffentlichkeit ein ,,10-Punkte
Programm" vorgelegt. Hievon beziehen sich die 
Punkte 5 und 10 auf die Bekämpfung der Wirt
schaftskriminalität. Sie lauten: 

,,5. Die Arbeit der Kommission, die vor allem 
bessere Antikorruptionsgesetze ausarbeiten soll, 
mußyorrangig durchgeführt werden und soll rasch 
zu Resultaten kommen. Sollten zu diesem Zweck 
mehr Möglichkeiten (etwa zusätzliches Personal) 
zur Verfügung gestellt werden müssen, so hat das 
zu geschehen. 

10. Die Schadenersatzpflicht für Bestechende 
und Bestochene muß verschärft werden." 

1.3.3. Die Kommission erstattete nach 
12 Arbeitssitzungen im Oktober 1980 ein umfang

. reiches Gutachten. 
Das Gutachten der Kommission enthält eine 

Reihe von Vorschlägen, darunter auch Vorschläge 
auf dem Gebiet des Strafrechtes. Im Punkt 4 der 
Zusammenfassung heißt es: 

,,4 .. Über die geltenden Bestimmungen gegen 
Bestechung von Beamten und leitenden Angestell
ten staatlicher Unternehmungen hinaus, sollen auch 
Strafbestimmungen gegen anrüchige Beschenkun
gen sowie gegen äie rechtswidrige Bevorzugung 
einzelner Personen im öffentlichen Vergabewesen 
geschaffen und damit eine exzessive Trinkgeld
und Protektionswirtschaft schon im Vorfeld der 
Korruption getroffen werden." 

1.3.4. Am 3. Feber 1981 hat das Bundesministe
rium für Justiz den Entwurf eines Zweiten Antikor
ruptionsgesetzes zur Begutachtung verschickt 
(Ende der Begutachtungsfrist 30. März 1981). Die
ser Entwurf geht überwiegend auf Vorschläge der 
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Kommission zur Erstattung von Vorschlägen für 
den verstärkten Schutz vor Mißbräuchen bei der 
Vergabe und Durchführung öffentlicher Aufträge 
zurück, stellt aber auch eine Verwirklichung der 
Entschließung des Nationalrates vom 21. August 
1980 dar, inwieweit in der Entschließung die Bun
desregierung ersucht wird, eine Regierungsvorlage 
;,für ein verschärftes Antikorruptionsgesetz" auszu
arbeiten. 

1.3.5. Z,iel des Entwurfes ist es, daß einschlägi
ges, sozialschädliches Verhalten in angemessenerer 
Weise als bisher verfolgt und geahndet werden 
kann. Im allgemeinen Teil der Erläuterungen wird 
unter anderem ausgeführt: 

"Die immer komplizierter werdende Struktur des 
Wirtschaftsgefüges, insbesondere die vielfältigen 
Verflechtungen der Wirtschaft bringen es mit sich, 
daß dieser Lebensbereich zu einem Nährboden 
deliktischer Verhaltensweisen werden kann. Im 
besonderen wird diese Entwicklung durch die 
immer enger werdende Verquickung von staatli
cher Verwaltung und Privatwirtschaft begünstigt. 

Es handelt sich bei der Wirtschaftskriminalität 
um eine Erscheinungsform der Kriminalität, die 
vielfach schwer in den Griff zu bekommen ist, da 
sich der Täter meist durch überdurchschnittlich~ 
Intelligenz auszeichnet und im sozialen und politi
schen Leben - sei es etwa als beamteter Funktio
när oder als elitender Angestellter eines im Blick
punkt der Öffentlichkeit stehenden Wirtschaftsun
ternehmens - vielfach eine anerkannte Rolle ein
nimmt, die ihm überdies zu einem gewissen Ver
trauensvorschuß verhilft. Vielfach zeigt sich auch, 
daß der Täter eines Wirtschaftdelikts zunächst 
durchaus im Rahmen des Legalen agiert, bis er 
schließlich den Verlockungen, die die mit seiner 
Funktion verbundene Machtagglomeration mit sich 
bringt, nicht mehr standhält und sich mehr und 
mehr zu sozialschädlichen und schließlich sogar zu 
strafgesetzwidrigen Verhaltensweisen hinreißen 
läßt. 

Vielfach ist es auch ein Mangel an Kontrolle, der 
den Ausschlag ~ür die Entwicklung gibt. Die Erfah
rung lehrt nämlich, daß Korruptionserscheinungen 
in Verwaltung und Wirtschaft besonders in jenen 
Zeiten an Boden gewinnen, in denen die maßgebli
chen Organe durch andere Aufgaben stark in 
Anspruch. genommen sind und an die Stelle der 
Kontrolle mitunter ein unkontrolliertes Vertrauen 
tritt. 

Die kriminalistische und strafrechtliche Beurtei
lung von Vorgängen, die sich über Jahre hinziehen, 
bringt übrigens bekanntermaßen für Polizei und 
Justiz besondere Schwierigkeiten mit sich. 

Die raschen Wandlungen im Wirtschaftleben 
sowie in den Erscheinungsformen krimineller 
Handlungsweisen in diesem Bereich machen es 
daher - mehr als in anderen Lebensbereichen -

. erforderlich, daß sich Gesetzgebung und V ollzie
hung immer wieder die Frage stellen, welche Maß-

nahmen zur Eindämmung dieser Erscheinungen zu 
treffen sind. Dabei ist zunächst jeweils zu prüfen, 
ob nicht etwa mit . der verstärkten Anwendung 
bestehender Vorschriften,· der vollen Ausnützung 
vorhandener Kontrolleinrichtungen oder allenfalls 
mit legislativen Maßnahmen aus Zivil-, Handels-, 
Gesellschafts- . und Verwaltungs recht das Auslan
gen gefunden werden kann. Auch hier gilt nämlich 
der für die gesamte Rechtsordnung maßgebliche 
Grundsatz, daß zur Verhinderung soiialschädli
chen Verhaltens das Strafrecht erst an letzter Stelle 
zum Einsatz kommen soll. 

Wenn es auch - langfristig gesehen - zielfüh
render ist, das Hauptgewicht auf die Prävention als 
das wirksamste Mittel zur Bekämpfung jeglicher 
Art der Kriminalität zu legen, so kann sich zu Zei
ten, in denen diese Kriminalitätsform überhand zu 
nehmen droht, eine Verschärfung repressiver Maß
nahmen dennoch als unumgänglich erweisen. So 
hat sich der österreichische Gesetzgeber durch 
mehrere aufsehenerregende Korruptionsfälle in den 
sechziger Jahren dazu veranlaßt gesehen, mit dem 
Antikorruptionsgesetz vom 29. April 1964, BGBI. 
Nr. 116, die 

• Strafbestimmung zur Bekämpfung der 
Untreue neu zu gestalten 

sowIe 
• neue Strafdrohungen gegen Geschenkan

nahme und Bestechung leitender Angestellter eines 
Unternehmens sowie gegen verbotene Intervention 

zu schaffen. 
Diese Tatbestände wurden im wesentlichen 

unverändert in das StGB übernommen. 
Die in letzter Zeit im Zusammenhang mit großen 

öffentlichen Bauvorhaben in Erscheinung getrete
nen Mißstände haben es erneut erorderlich 
gemacht, die bestehenden Rechtsgrundlagen auf 

, ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und Möglich
keiten einer effizienteren Bekämpfung krimineller 
Praktiken bei Vergabe und Durchführung öffentli
cher Aufträge zu erwägen." 

1.3.6. Im einzelnen schlägt der Entwurf für ein 
Zweites Antikorruptionsgesetz folgende Änderun
gen vor: , 

,,1. Ergänzung der Strafbestimmung gegen fahr
lässige Krida dahingehend, daß die Strafbarkeit 
eines Schuldners mehrerer Gläubiger, der fahrlässig 
seine Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt oder in 
Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis seiner Zahe 
lungsunfähigkeit diese vertieft hat, nicht dadurch 
beseitigt wird, daß die öffentliche Hand durch 
Zuwendungen letztlich den Eintritt der Zahhmg.s
unfähigkeit verhindert. Eine solche Verhinderung 
kommt insbesondere zur Erhaltung von Arbeits
plätzen in Betracht. 

2. Änderung des § 164 StGB (Hehlerei) dahin, 
daß die Einschränkung der möglichen Vortaten auf 
strafbare Handlungen "gegen fremdes Vermögen" 
in Abs. 1 Z. 1 und 2 sowie in Abs. 2 und 3 beseitigt 
werden soll. ' 
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3. Schaffung einer neuen Strafbestimmung gegen 
den wissentlichen Mißbrauch von Vergabevor
schriften, verbunden mit vorsätzlicher Vereitelung 
oder Beeinträchtigung der Zwecke dieser Vor
schriften (§ 302a StGB). 

4. Anpassung des § 305 Abs. 4 StGB an die Rech-
, nungshofgesetz-Novelle 1977, BGBI. Nr. 511, der

art, daß der Bereich der strafrechtlich erfaßten 
Unternehmen dem der vom Rechnungshof kontrol
lierten angenähert wird. 

5. Änderungen des § 307 StGB dahin, daß die 
aktive Bestechung auch dann für strafbar erklärt 
wird, wenn sie zum Zwecke pflichtgemäßen Han
delns oder Unterlassens geschieht, es sei denn, daß, 

, nach den Umständen dem Geschenkgeber aus der 
Geschenkhingabe kein Vorwurf zu machen ist. 

6. Ergänzung des § 309 StGB insoweit, als die für 
"leitende Angestellte" geltenden Strafbestimmun
gen der §§ 305, 307 und 308 StGB auch für Perso
nen gelten sollen, die die Tätigkeit der leitenden 
Angestellten durch Unterlagenerstellung, V or
schläge u. dgl. maßgeblich beeinflussen." 

1.3.7. Eine entsprechende Regierungsvorlage 
wurde von der Bundesregierurrg am 12. Mai 1981 
bes~hlossen und dem Nationalrat zugeleitet. 

1.3.8. Der Untersuchungsausschuß regt die als
baldige parlamentarische Behandlung und die 
Beschlußfassung dieser Regierungsvorlage an. 

1.4; Vorschläge zur Änderung des Parteienge
setzes 

1.4.1. Kontrolle der Finanzen politischer Par
teien gemäß dem geltenden Parteiengesetz 

Das Parteiengesetz aus dem Jahre 1975 (BGBI. 
Nr. 404) hat erstmals eine gesetzliche Verpflich
tung zur transparenten Gestaltung der Finanzen 
politischer Parteien gebracht. Gemäß § 4 dieses, 
Gesetzes sind politsche Parteien - im folgenden 
kurz Parteien genannt - verpflichtet, über die Ver
wendung der ihnen gemäß ,dem Parteiengesetz 
zustehenden Förderungsmittel "genaue Aufzeich
nungen zu führen". Diese Aufzeichnungen sind 
jährlich von zwei gerichtlich beeideten Wirtschafts
prüfern zu prüfen, die vom Bundesminister für 
Finanzen aus einer ihm von den jeweiligen Parteien 
vorzulegenden Liste von insgesamt fünf Wirt
schaftsprüfern zu bestellen sind. 

Die durch das Parteiengesetz 1975 geschaffene 
Verpflichtung zur "finanziellen Transparenz" von 
Parteien erschöpft sich jedoch nicht in der Führung 
und Kontrolle von Aufzeichnungen über die widc 

mungsgemäße Verwendung von staatlichen Förde
rungsmitteln. Vielmehr haben Parteien, die Zuwen
dungen gemäß dem Parteiengesetz erhalten, dar
über hinaus auch noch die Verpflichtung, "über die 
Art ihrer Einnahmen und Ausgaben öffentlich 
Rechenschaft zu geben". Dies geschieht in Form 
von Rechenschaftsberichten, in denen die Parteien 

in gegliederter Form alle ihre Einnahmen und Aus
gaben darzustellen haben. Auch diese Rechen
schaftsberichte sind von zwei gerichtlich beeideten 
Wirtschaftsprüfern zu prüfen und anschließend' zu 
veröffentlichen. Somit besteht zumindestfür die im 
Nationalrat vertretenen Parteien eine gesetzliche 
Verpflichtung, jährlich ihre finanzielle Gebarung 
zu veröffentlichen. Schließlich hat das Parteienge
setz noch für die Nationalratswahlen 1975 gesetzli
che Bestimmungen über die Begrenzung und Über
wachung der Kosten der Wahlwerbung gebracht. 
Jene Parteien, die bei den vorangegangenen Natio
nalratswahlen Mandate erzielt haben, hatten acht 
Wochen vor dem Wahltag ihre Wahlwerbungsko
sten während des sogenannten "Intensiv-Wahl
kampfes", also den letzten vier Wochen vor dem 
Wahltag, bekanntzugeben. Eine aus Richtern, 
Experten der Werbewirtschaft und Parteienvertre
tern bestehende Kommission hatte nach den Wah
len zu überprüfen, ob die von den Parteien selbst 
deklarierten Wahlwerbungskostenauch tatsächlich 
eingehalten wurden. Für den Fall der Überschrei
tung des zuvor selbst deklarierten höchstzulässigen 
Gesamtwerbeaufwandes sahen die entsprechenden 
Bestimmungen des Parteiengesetzes vor, daß die 
Parteienförderungsmittel zu kürzen sind~ Da diese 
Bestimmungen ursprünglich lediglich für die Natio
nalratswahlen '1975 in Kraft gesetzt, wurden, 
bedurfte es anläßlich der Nationalratswahlen 1979 
eines eigenen Gesetzes (BGBI. Nr. 94/1979), um 
diese Bestimmungen zur Begrenzung und Überwa
chung' der WahlwerbuQgskosten auch bei den 
Nationalratswahlen 1979 anwenden zu können. , 

, 1.4.2. Erweiterung der finanziellen Kontrolle 
politischer Parteien 

Eine zweifelsfreie Finanzierung der Parteien 
stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Funk
tionstüchtigkeit des demokratischen Systems unse
res Landes dar, Die gesetzlichen Bestimmunge!! zur 
transparenten Gestaltung der Parteienfinanzierung 
sind daher ein wichtiger Bestandteil unserer demo
kratischen Rechtsordnung. In gleicher Weise, wit;, 
die Demokratie und ihre Einrichtungen einer stän
digen Weiterentwicklung unterliegen, erscheint es 
auch sinnvoll und notwendig, die gesetzlichen 
Bestimmungen zur transparenten Gestaltung der 
Parteienfinanzierung immer wit:der zu verbessern. 
Hiebei werden nicht nur die bei der Vollziehung 
des Parteiengesetzes gemachten Erfahrungen zu 
berücksichtigen sein, auch wenn diese für sich aus
reichende Grunde für die Novellierung des Par
teiengesetzes bieten. So e:rscheinen i'nsbesondere 
einige der gesetzlichen Bestimmungen das vom 
Gesetzgeber gewünschte Verhalten in unzureichen
dem Maße zu determinieren. ' 

Darüber hinaus sind selbstverständlicherweise 
aber auch Erfahrungen mit in die Überlegungen zu 
einer Parteiengesetzrrovelle einzubeziehen, die der 
Untersuchungsausschuß im Rahmen seiner Tätig
keit gewonnen hat. So mußte insbesondere festge-

18 

,.;"" 
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stellt werden, daß die einzelnen Parteien in sehr 
unterschiedlicher Weise ihrer Verpflichtung zur 
Veröffentlichung der ,,Arten der Einnahmen und 
Ausgaben" nachgekommen sind. 

Darüber hinaus berücksichtigt das Parteien gesetz 
in seiner derzeitigen Fassung in keiner Weise, daß 
Spenden an Parteien von ganz besonderer Bedeu
tung sein können. Dem System einer parlamentari
schen Demokratie folgend, bestimmt die verfas
sungsgesetzliche Bestimmung von § 1 Abs. 2 des 
Parteiengesetzes ausdrücklich, daß Parteien beru
fen sind, an der "politischen Willensbildung" uns~
res Staates mitzuwirken. Wenn daher Spenden an 
Parteien gewährt werden, um deren Politik zu 
beeinflussen, so kann sich dies nicht nur auf die 
Politik der betreffenden Partei selbst auswirken, 
sondern auch auf die gesamte staatliche Willensbil
dung. Ein "Einkauf" in die Politik einer Partei ist 
daher grundsätzlich abzulehnen; entsprechende 
Kontrollen' sollen helfen, dies so weit wie möglich 
zu verhindern. Auch aus dieser Sicht scheint daher 
eine entsprechende Ergänzung der Bestimmungen 
des Parteiengesetzes notwendig. ' 

1.4.3. Deklarierung von Spenden an Parteien 

Nicht jede Spende stellt jedoch zwangsläufig 
eine unzulässige Beeinflussung der Willensbildung 
einer politischen Partei dar. So kann man beispiels
weise bei den, großteils sogar vonParteimitgliedern 
geleisteten " Wahlkampfspenden" kleineren 
Umfangs sicherlich nicht von einer unzulässigen 
Beeinfluss~ng durch finanzielle Zuwendungen 
sprechen. Es erscheint daher notwendig, Spenden 
nur ab einer gewissen Höh~ einer Kontrolle und 
Deklarierungspflicht zu unterwerfen. 

Zur Verhinderung der Umgehung dieser Bestim- ' 
mung wäre jedoch vorzusehen, daß alle von einem 
Spender innerhalb des Berichtsjahres geleisteten 
Spenden zusammenzuzählen sind. Erreicht die 
Summe all,er Spenden eine gewisse Höhe, so sind 
sie zu deklarieren. Ebenfalls zur Verhinderung von 
Umgehungsmöglichkeiten wäre weiters vorzuse
hen, daß es gleichgliltig ist, an welche Parteigliede
rung Spenden geleistet werden. Alle an eine Bun
des-, Landes-, Bezirks- oder Lokalorganisation 
einer Partei, einschließlich ihrer wirtschaftlich selb
ständigen T'eilorganisationen, geleisteten Spenden 
sind bei der Beurteilung der Frage heranzuziehen, 
ob die Speadensumme eines Spenders innerhalb des 
Berichtsjahres auf Grund ihrer Höhe der Deklarie
rungspflicht unterliegen. 

Das ,bundesdeutsche Parteiengesetz sieht vor, 
daß Spenden im obengenannten Sinne dann zu 
deklarieren sind, wenn die ,Jahresspendensumme" 
mindestens, 20000 DM, also rund 140000 S, 
beträgt. Die österreichischen Größenverhältnisse 
berücksichtigend, wäre jedoch durchaus' denkbar, 
daß dieser Betrag, ab dem eine Pflicht zu Deklarie
rung von Spenden besteht, abgesenkt wird. Es wäre 
beispielsweise sinnvoll, daß Spenden von Parteien 
dann deklarierungspflichtig sind, wenn sie im Jahr 

mehr' als 1 Promille der bundesfinanzgesetzlich 
vorgesehenen Parteiförderungsmittel betragen. 
Dies würde im Jahre 1981 bedeuten, daß solche 
Spenden jedenfalls dann der Deklarierungspflicht 
unterliegen, wenn sie höher als 70000 S pro Jahr 
sind. ' 

Neben dieser nicht zuletzt aus Gründen der 
Administrierbarkeit notwendigen Interessenabwä
gungist noch eine solche aus grundrechtlicher 
Sicht vorzunehmen. Sowohl der Art. 8 der Europä
ischen Menschenrechtskonvention wie auch § 1 des 
Datenschutzgesetzes garantieren dem einzelnen 
Staatsbürger die weitestmögliche Wahrung seines 
Privatlebens. Zum Privatleben gehört aber in ganz 
besonderem Maße die politische Einstellung jedes 
einzelnen Bürgers. Aus einer Spende an eine politi
sche Partei kann jedoch in der Regel nicht nur die 
Sympathie, sondern darüber hinaus auch eine 
aktive Unterstützung der Tätigkeit einer bestimm
ten Partei geschlossen werden. Eine Veröffentli
chung aller Spenden an Parteien unter Angabe der 
vollen Identität des Spenders mlißte daher zwangs
läufig sehr tief in die grundrechtlich geschlitzten 
subjektiven Rechte des Spenders eingreifen. 

Die Kontrolle und Überwachung der finanziell 
bedeutenderen Spenden an Parteien sollte da~er 
einer aus Richtern, Wirtschaftsprlifern und Par
teienvertretern bestehenden Kommission übertra
gen werden. Dies,er in weiterer Folge noch näher 
darzustellenden Kommission soll jegliches Kon
trollrecht hinsichtlich der einzelnen Spenden im 
Bereich der jeweiligen politischen Partei offenste
hen. Eine darüber hinausreichende Veröffentli
chung der Identität der Spender ist 'jedoch eher 
problematisch. 

Durch eine Art "Popularklage" soll jedoch 
sichergestellt werden, daß auch die Wahlbevölke
rung unmittelbar an der Kontrolle der Finanzen 
von politischen Parteien teilhaben kann. So soll 
vorgesehen werden, daß nicht nur die Mitglieder 
dieser Kommission sowie die Zustellungsbevoll
mächtigten einer N ationa:lratspartei, sondern auch 
1 000 wahlberechtigte österreichische Staatsbürger 
ein Verfahren zur Überprüfung der Finanzen einer 
bestimmten Partei einleiten können. Das Ergebnis 
dieses Kontrollverfahrens ist selbstverständlicher
weise zu veröffentlichen. 

1.4.4. Ordnungsvorschriften für Rechenschafts
berichte 

Derzeit enthält § 4 Abs.4 des Parteiengesetzes 
lediglich die Verpflichtung, "die Art ihrer Einnah
men und Ausgaben" in den Rechenschaftsberichten 
zu deklarieren. Über den Begriff der "Art" von 
Einnahmen und Ausgaben gab es sehr unterschied
liche Interpretationen. Es erscheint daher notwen
dig, die diesbezliglichen Bestimmungen des Par
teiengesetzes dahin gehend zu ergänzen, daß Par
teien Vermögensrechnungen (Bilanzen) in ihre 
jährliche)1 Rechenschaftsberichte unter sinngemä-
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ßer Anwendung von§ 133 des Aktiengesetzes 1965 
aufzunehmen haben. 

Darüber hinaus soll die Tatsache berücksichtigt 
werden, daß die Einnahmen einer Partei ganz 
besonders sensibel sind. Die Parteien sollen daher 
verpflichtet werden, auf der Ertragsseite ihrer Auf
wands- und Ertragsrechnung insbesondere fol
gende Ertragsarten gesondert auszuweisen: 

• Mitgliedsbeiträge 
• Zuwendungen gern. dem Parteiengesetz 
• besondere Beiträge von den der jeweiligen 

Partei angehörenden Mandataren und Funktionä
ren 

• Erträge aus Vermögen 
• Spenden, einschließlich Zuwendungen juristi

scher Personen 
• Erträge aus Veranstaltungen, Vertrieb von 

Druckschriften, Abzeichen und ähnliche, sich 
unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Ein
nahmen. 

Um Umgehungsmöglichkeiten zu unterbinden, 
sollte dieser Gliederung die Verpflichtung angefügt 
werden, Ertragsarten darüber hinaus jedenfalls 
dann gesondert auszuweisen, wenn sie mehr als 5% 
des jeweiligen Jahresertrages betragen. 

1.4.5. Nachweis der Verwendung von Förde
rungsmitteln gemäß dem Parteiengesetz 

Das geltende Parteiengesetz enthält lediglich die 
V ~rpflichtung, daß Parteien über die Verwendung 
der Förderungsmittel gemäß dem Parteiertgesetz 
"genaue Aufzeichnungen" zu führen haben, die 
von zwei . Wirtschaftsprüfern überprüft werden 
müssen. Diese sind aus einer den jeweiligen Par
teien zu erstellenden Liste von insgesamt fünf Wirt
schaftsprüfern vom Bundesminister für Finanzen zu 
bestellen. Es ist jedoch schwer einzusehen, warum 
politische Parteien zwar verpflichtet sein sollen, 
über ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben 
"öffentlich Rechenschaft zu geben", diese Ver
pflichtung sich jedoch nicht auch auf die aus öffent
lichen Mitteln stammenden Parteiförderungsbe

. träge erstreckt. In Zukunft sollen daher Parteien 
auch verpflichtet sein, als Anlage zu den Rechen
schaftsberichten, oder integriert in diese, die Ver
wendung der Förderungsmittel gemäß dem Par
teiengesetz nachzuweisen und zu veröffentlichen. 

1.4.6. Gegenseitige Unabhängigkeit der jeweili
gen Wirtschaftsprüfer 

Gemäß den Bestimmungen des geltenden Par
teiengesetzes werden die mit der Prüfung der wid
mungsgemäßen Verwendung der Parteienförde
rungsmittel betrauten Wirtschaftsprüfer vom Bun
desminister für Finanzen aus einer bereits darge
stellten Liste von Wirtschaftsprüfern bestellt. Jene 
Wirtschaftsprüfer, die jedoch die jährlichen 
Rechenschaftsberichte zu prüfen haben, werden 
von den Parteien selbst ausgewählt. Dies hat dazu 
geführt, daß zumindest eine Partei mit der Prüfung 
ihrer Rechenschaftsberichte zwei, durch Kanzleige-

meinschaft verbundene Wirtschaftsprüfer beauf
tragt hat. Im Sinne einer möglichst unparteiischen 
und genauen Kontrolle dieser Rechenschaftsbe
richte soll jedoch in Zukunft gesetzlich dafür V or
sorge getroffen werden, daß die mit der Prüfung 
der Finanzen einer Partei betrauten Wirtschaftsprü
fer weder in Kanzleigemeinschaft miteinander ste
hen, noch auf sonstige Weise gemeinschaftlich 
erwerbstätig sein dürfen. 

1.4.7. Beschränkung u~d Überwachung der 
Wahlwerbungskosten 

Wie bereits eingangs dargestellt, waren die 
Bestimmungen des Parteiengesetzes über die 
Beschränkung und Überwachung der Wahlwer
bungskosten ursprünglich lediglich auf die Natio
nalratswahlen 1975 beschränkt. Durch einen beson
deren Gesetzakt wurde die analoge Anwendung 
dieser Bestimmungen auf die Nationalratswahlen 
1979 ermöglicht. Ohne ein weiteres Gesetz ist 
jedoch in Zukunft die Anwendung dieser Wahlwer
bungskosten-Beschränkung auf die nächsten Natio
nalratswahlen nicht möglich. Da sich diese 
Beschränkung und Überwachung der Wahlwer
bungskosten bei den vergangenen beiden National
ratswahlen durchaus bewährt hat, sollen die diesbe
züglichen Bestimmungen der Art. III und IV des 
Parteiengesetzes auch für alle zukünftigen Natio
nalratswahlen in Kraft gesetzt werden. 

Auf Grund der geltenden Verfassungsrechtslage 
sind die Länder nicht in der Lage, entsprechende 
Gesetze über die Beschränkung und Überwachung 
der Wahlwerbungskosten bei Landtags- aber auch 
Gemeinderatswahlen zu erlassen. Diese Möglich
keit soll ihnen durch eine eigene Verfassungsbe
stimmung eröffnet werden. Hiebei soll auf die 
Bestimmungen von Art. 95 und 117 B-VG Bedacht 
genommen werden, denen zufolge die Bedingun
gen des aktiven und passiven Wahlrechtes bei 
Landtags- und Cemeinderatswahlen nicht enger 
ge,zogen sein dürfen als bei Nationalratswahlen~ 
Analog zu diesen Bestimmungen sollen daher die 
Länder verpflichtet werden, die Wahlwerbung poli
tischer Parteien bei Landtags- und Gemeinderats
wahlen keinen größeren Beschränkungen zu unter
werfen, als dies auf Grund des Parteiengesetzes bei 
Nationalratswahlen geschieht. 

Die Erfahrungen aus den Nationalratswahlen 
1975 und 1979 haben ergeben, daß die Frist von 
vier Wochen, innerhalb der auf Grund des gelten
den Parteiengesetzes die Wahlwerbungskosten 
begrenzt und überwacht wurden, als zu kurz 
bemessen betrachtet werden muß. Eine Verdoppe-
1ung dieser Frist auf nunmehr insgesamt acht 
Wochen wäre daher anzustreben. 

1.4.8. Gemeinsame Kommission zur Überwa
chung der Parteienfinanzierung und Beschränkung 
der Wahlwerbungskosten 

Gemäß dem Parteiengesetz besteht derzeit beim 
Bundesministerium für Inneres eine "Kommission 
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zur Überwachung der Wahlwerbungskosten". Zu 
den Aufgahen dieser Kommission würden im Falle 
einer entsprechenden'Novellierung des Parteienge
setzes noch jene aus dem Bereich der Kontrolle der 
Parteienfinanzierung kommen. Da die Schaffung 
zweier unterschiedlicher Kommissionen in zwei so 
eng miteiriander verwobenen Regelungsbereichen 
in keiner Weise sinnvoll erscheint, sollen sowohl 
die Aufgaben im Bereich der Kontrolle der Par
teiellfinanzierung wie auch in jenem der Überwa
chung und Beschränkung der Wahlwerbungskosten 
von einer gemeinsamen Kommission erfüllt wer
den. Da der überwiegende Teil der Tätigkeit dieser 
Kommission iin Bereich der Überwachung der Par
teienfinanzierung liegen wird, soll die gemeinsame 
Kommission beim Bundeskanzleramt errichtet wer
den. Eine solche Kommission soll als letztinstanzli
ehe, auch dem Weisungsrecht des zuständigen Bun
desministers entzogene Verwaltungsbehörde 
gemäß M. 133 Z. 4 B-VG errichtet werden. Im 
Interesse der möglichst raschen Erledigung der ih.t: 
übertragenen Aufgaben, sollte die Kommission 
nicht zu groß sein. Eine Zusammensetzung aus 
einem Richter und sieben von den Parteien, ent
sprechend, ihrer' Mandatsstärke im Nationalrat zu 
nominierenden Vertretern, von denen auf Grund 
der derzeitigen Gegebenheit zumindest vier 
gerichtlich beeidete Wirtschaftsprüfer sein müssen, 
wäre denkbar. Darüber hinaus sollten dieser Kom
mission - in Entsprechung der diesbezüglichen 
Bestimmungen im derzeit geltenden Parteiengesetz 
- bei Angelegenheiten der Überwachung und Ver
öffentlichung der Wahlwerbungskosten, noch drei 
weitere Mitglieder aus dem Kreis der 'Experten der 
Werbewirtschaft beigezogen werden. Die Kommis
sion wäre jeweils für die Dauer der Legislaturpe
riode des Nationalrates zu bestellen. 

1.4.9. Aufgaben der Kommission zur Überwa
chung der!: Parteienfinanzierung und Beschränkung 
der Wahl~erbungskosten 

,I 

Im einzelnen hätte eine solche "Kommission zur 
Überwachung der Parteienfinanzierung und 
Beschränkung der Wahlwerbungskosten" (im fol
genden kurz Kommission) folgende Aufgaben zu 
erfüllen: '. 

• Veröffentlichung der Verwendungsnachweise 

berichte in einem Veröffentlichungsorgan eine 
wesentlich leichtere Übersicht über die Parteienfi
nanzierung. in Österreich ermöglicht. 

• Hinterlegung der Spendenlisten 

pie bereits näher dargestellten Spendenlisten 
sind von den Parteien gemeinsam, mit den Rechen
schaftsberichten und Verwendungsnachweisen der 
Kommission zu übermitteln. Eine generelle Veröf
fentlichung dieser Spendenlisten ist aus den bereits 
oben angeführten grund rechtlichen Erwägungen 
nicht vorgesehen. 

• Kontrolle der Angaben in einem Verwen
dungsnachweis, Rechenschaftsbericht oder einer 
Spendenliste 

Erstmals soll durch eine solche "große Parteien
gesetz-Novelle" auch ein echtes Kontrollorgan im 
Bereich der Parteienfinanzierung geschaffen wer
den. Die genannte Kommission soll auf Grund 
eines begründeten Antrages zu überprüfen haben, 
ob eine von den Parteien gemachte Angabe in 
einem Verwendungsnachweis, Rechenschaftsbe
richt oder in einer Spendenliste auch den tatsächli
chen Gegebenheiten entspricht. Antragsberechtigt 
sind hiezu: 

- jedes Mitglied der Kommission selbst, 
-:' jeder Zustellungsbevollmächtigte einer Partei 

gemäß der Nationalratswahlordnung, die Zuwen
dungen gemäß dem Parteiengesetz erhält, 

-1 000 wahlberechtigte Österreicher, die &ich 
hiezu durch Unterstützungserklärungen gemäß 
dem Volksbegehrengesetz auszuweisen haben. 

Parteien haben der Kommission alle zur Beurtei
lung der Richtigkeit der zu überpüfenden Angabe 
in einem Rechensc~ftsbericht, einem Verwen
dungsnachweis oder einer Spendenliste notwendi
gen Auskünfte sowie die hiezu notwendige Einsicht 
in ihre Aufzeichnungen und Bücher zu geben. 

• Wahlkampfkosteribeschränkung 

Wie bereits ausgeführt, wird die Kommission 
auch die insbesondere in zeitlicher Hinsicht gegen
über dem geltenden Parteiengesetz ausgedehnten 
Bestimmungen über die Beschränkung und Über
wachung der Wahlwerbungskosten wahrzunehmen 
haben. 

und Rechenschaftsberichte 1.4.10. Sanktionen 

Die bereits näher dargestellten Verwendungs- Jene Beträge, die auf Grund einer Überprüfung 
nachweise zu den Parteienförderungsmitteln sowie der Kommission nicht gemäß den Bestimmungen 
die Rechenschaftsberichte über alle Einnahmen aus des Parteiengesetzes in den entsprechenden Berich-
Ausgaben einer Partei, sind bis zum 30. September ten deklariert wurden, werden der jeweiligen Partei 
des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres der Kom- von den ihr zustehenden Förderungsmitteln abge-
mission zu übermitteln. Gemeinsam sind diese dann zogen. Ähnliches gilt auch für den Fall, daß eine 
von der ~ommission im Amtsblatt zur "Wiener Partei die entsprechenden Unterlagen verspätet 
Zeitung" zu veröffentlichen. Damit wird erstmals oder überhaupt nicht übermittelt bzw. die im Über-
gesetzlich eine Frist bestimmt, innerhalb der Par- prüfungsverfahren notwendigen Auskünfte und 
teien ihrer Pflicht zur Rechenschaftslegung nach- Einsichtsmöglichkeiten in ihre Bücher und UnterIa-
kommen müssen. Darüber hinaus wird durch die gen verweigert. Damit wird insbesondere ,im 
gemeinsame Veröffentlichung aller Rechenschafts- .. Bereich der Kontrolle der Parteienfinanzierung 
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erstmals ein entsprechendes Sanktionsinstrumenta
rium zur Durchsetzung der Kontrolle geschaffen. 

1.4.11. Der Untersuchungsausschuß verweist in 
diesem Zusammenhang auf die im Unterausschuß 
des Verfassungsausschusses geführten Verhandlun
gen betreffend den Antrag 75/ A der Abgeordneten 
Blecha, Marsch und Genossen zur Änderung des 
Parteiengesetzes . 

EMPFEHLUNGEN DER FPÖ 

ZU einer wirksamen Verstärkung der -Kontrolle 
bei der Durchführung von öffentlichen Großbau
vorhaben und bei der Vergabe sowie zur effiziente
ren Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität wer
den folgende Maßnahmen empfohlen: 

• In erster Linie muß durch die ehestmögliche 
Schaffung eines Vergabegesetzes eine rechtlich ein
wandfreie Regelung in diesem Bereich getroffen 
werden. Ein Schwerpunkt dabei hat die Beibrin
gung eines Kapazitätsnachweises für Bewerberfir
men zu sein, um die Vergabe von Aufträgen an 
Scheinfirmen zu unterbinden. Damit verbunden 
muß das Verbot der Weitervergabe von Aufträgen 
an Subunternehmer ohne Zustimmung des Auftrag
gebers sein. Weiters ist die Vergabe von Planungs
leistungen einer eindeutigen Regelung zuzuführen. 
Der Wirkungsbereich des Vergabegesetzes soll sich 
nicht nur auf die öffentliche Hand, sondern auch 
auf alle Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
wie zB die Sozialversicherungsträger, erstrecken. 

• Da sich die Rechtsform einer Aktiengesell
schaft für Großbauvorhaben der öffentlichen Hand 
als unzulänglich erwiesen hat, ist die Schaffung 
einer eigenen Rechtsform - zB eine öffentlich
rechtliche Gesellschaft - anzustreben, deren sich 
die Gebietskörperschaften bei Bauten ab einer 
bestimmten Größe zwingend zu bedienen hätten. 
Das Bundesgesetz, mit dem diese Rechtsform zu 
schaffen wäre, muß einerseits eine begleitende 
Kontrolle bindend vOrschreiben und andererseits 
nähere Bestimmungen über Aufbau und Wirkungs
weise der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft ent
halten. 

Die im Entwurf für ein Zweites Antikorruptions
gesetz vorgeschlagenen Änderungen sind grund
sätzlich positiv zu beurteilen. Darüber hinaus wer
den folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Eine Erweiterung der Anzeigepflicht durch 
die Abgabenbehörden, wenn der Verdacht auf 
Amtsdelikte oder Wirtschaftsdelikte vorliegt (§ 251 
Finanzstrafgesetz ). 

• Beseitigung steuerlicher Begünstigung soge-
nannter Schmiergelder. . 

• Eine _ weitere Verbesserung der Ausbildung 
und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten 
sowie der Erhebungsorgane der Sicherheitsbehör
den, die mit der Aufklärung von Wirtschaftsdelik-
ten befaßt sind. ' 
.' Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots von 

gut ausgebildeten Sachverständigen, um . eine 
raschere Abwicklung von Wirtschaftsstrafverfahren 
zu ermöglichen. 

• Statistische Erfassung von Wirtschaftsdelik
ten, die auch im Sicherheitsbericht der Bundesre
gierung entsprechend dargestellt werden sollen. 

Außerdem sollen folgende Vorschläge einer 
näheren Diskussion zugeführt werden: 

• Novelfierung des § 27 StGB in der Form, daß 
die derzeit bestehende Regelung, wonach mit der 
durch ein inländisches Gericht erfolgten Verurtei
lung wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe bei einem Beamten 
der Verlust des Amtes verbunden ist, dahin abgeän
dert wird, daß die bezeichneten Wirkungen bereits 
bei einer sechs Monate übersteigenden Freiheits
strafe einzutreten habe. 

• Der Strafsatz des § 307 StGB soll auf zwei 
Jahre erhöht werden, insbesondere auch, um die 
Anwendung des § 42 StGB (mangelnde Strafwür
digkeit der Tat) auszuschließen. 

• Bei den Wirtschaftsdelikten soll ein weiterer 
Strafrahmen in Form einer Geldstrafe, die sich in 
der Höhe des Doppelten des angerichteten Scha
dens bewegt, eingeführt werden. 

• Für den Bereich der Wirtschaftskriminalität 
soll die Straffreiheit bei Selbstanzeige analog den 
einschlägigen Bestimmungen des Finatnzstrafgeset
zes eingeführt werden, um hier gegebenenfalls die 
Allianz zwischen Gebern und Nehmern sprengen 
zu können. 

Die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses 
haben gezeigt, daß es im Interesse klarer und sau
berer . Verhältnisse notwendig ist, die Bestimmun
gen des Parteiengesetzes sowie die Finanzierung 
der Parteien einschließlich der Wahlkampfkosten 
aus öffentlichen Mitteln neu zu überdenken. 
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Minderheitsbericht 

der Abgeordneten Bergmann, Dr. Feurstein, Steinbauer und Ingrid Tichy-Schre
der 

Die unterfertigten Abgeordneten der Fraktion der Österreichischen Volkspartei im U ntersuchungsaus
schuß iin Zusammenhang mit dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses in Wien 

1. zur Untersuchung der Vergabe von Aufträgen durch die AKPE an die ABO bzw. von Subaufträgen 
und deren Abwicklung, 

2. zur Untersuchung der V prwürfe im Zusammenhang mit angeblichen gesetzwidrigen finanziellen 
Zuwendungen durch die Fa. Siemens bzw. von anderen Firmen, die am Projekt beteiligt sind, und 

. . 
3. zur Untersuchung der Vorwürfe betreffend angebliche Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit 

Auftragserteilungen, 

erstatten gemäß dem § 42 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Nationalrates folgendes abgesonderte 

GUTACHTEN: 
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DANK! 

Unser Dank gebührt jenen, die zur Aufklärung des größten Fehlplanungs-, Verschwendungs- und Kor-
ruptionsskandals der Zweiten Republik beigetragen haben und immer noch beitragen: 

1. Dem Rechnungshof als Organ des Parlaments. 

2. Dem Kontrollamt der Stadt Wien. 

3. Den Zeitungen, insbesondere den Wochenzeitungen "Profil" und "Wochenpresse", sowie Radio und 
Fernsehen. 

4. Den untersuchenden Gerichten. 

5. Aufmerksamen und unermüdlichen Abgeordneten der Opposition im Wiener Landtag. 

6. Verantwortungsbewußten und wachen Bürgern. 

Herbert Kohlmaier 
Kurt Bergmann 
Gottfried Feurstein 
Heribert Steinbauer 
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IV. Millionen für den sozialistischen ASKÖ 

("Sportförderung a la SPÖH) 
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E. Schlußfolgerungen , 
AA. Zum Allgemeinen Teil 
BB. I. Zur Vergabe von Aufträgen durch die AKPE 

11. Androsch und das AKH 
ce. Angebliche gesetzwidrige finanzielle Zuwendungen durch Firmen 
DD. Untersuchung der Parteienfinanzierung 

F. Forderungen für die Zukunft 
I Expertenkommission 

11 AKPE als Sondergesellschaft 
In Finanzierungsgesetz 
IV Baubeauftragungsvertrag 
V Einsparungen durch Vertragsänderung 

VI Kontrolle des AKH-Baues 
VII - XV Schadenersatzansprüche 

XVI Antikorruptionsgesetz 

G. ·Verantwortliche Politiker schwer belastet 

H. Schadenssummen 

Urteil des Untersuchungsausschusses 

5 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 279 von 425

www.parlament.gv.at



;' 

6 670 der Beilagen 

ZITIERWEISE: 

1. Die unter Anführungszeichen gesetzten Aussa
gen sind grundsätzlich wörtlich zitiert. Wenn 
jedoch Antworten ohne den Zusammenhang mit 
den vorangegangenen Fragen unverständlich 
wären, sind die bezughabenden Teile der Fragestel
lung in die Antworten textlich eingearbeitet. 

2. RH = Bericht des Rechnungshofes über die 
Durchführung besonderer Akte der Gebarungsprü
fung betreffend die Betriebsorganisationsplanung 
für den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien vom Dezember 1980 (III-77 der Beilagen zu 
den Stenographischen Protokollen des Nationalra
tes XV. GP). 

3. Erster Kontrollamtsbericht = Prüfung des 
Auftrages und des Vergabevorganges der Planung 
der Betriebsorganisation für den, Neubau des Wie
ner Allgemeinen Krankenhauses (Universitätsklini
ken) durc~ i.das Kontrollamt der Stadt Wien vom 
12. Mai 1980. 

4. Zweiter Kontrollamtsbericht' = Bauwirtschaft
liche Prüfung des Wiener Allgemeinen Kranken
haus-Neubaues (Universitätskliniken) durch das 
Kontrollamt der Stadt Wien vom 12. März 1981. 

5. Seitenangaben ohne Zusatzbezeichnung bezie
hen sich auf die Seiten des Stenographischen Proto
kolls. 

6. Seitenangaben mit Zusatzbezeichnung (zB 
BI12 S ... .)beziehen sich auf die Seiten der bezug
habenden Beilage. 

Die Arbeit im Ausschuß 

Funktionierende Kontrollorgane des Staates, der 
Rechnungshof und das Kontrollamt der Stadt 
Wien, deckten Anfang 1980 Österreichs größten 
Fehlplanungs~, Verschwendungs- und Korruptions
skandal auf; den AKH-Skandal. 

Unter dem Druck der ÖVP und der öffentlichen 
Diskussion in einer sensiblen Medienlandschaft hat 
der Natiorialrat einen dreigliedrigen Untersu
chungsauftrag beschlossen, der die politische Ver
antwortung' der handelnden Personen, nicht '. aus-
drücklich betont. ' 

Der von. der ÖVP vorgeschlagene Untersu
chungsgegenstand "Querverbindungen und Ver
flechtungen von privaten Geschäften und öffentli
chen Funktionen" wurde abgelehnt. 

Besonders im Zusammenhang mit der beschlos
senen Prüfung des sogenannten ABO-Auftrages 
ergab sich, daß der Ausschuß an den zahlreichen 
geschäftlichen Verbindungen um den damaligen 
Finanzminister Dr. Androsch und seine Wirt
schaftstreuhandkanzlei Consultatio nicht vorbeige
hen konnte. 

Unabhängig von der Formulierung des Untersu
chungsauftrages kann jedenfalls kein Zweifel daran 
bestehen, daß der eigentliche Gegenstand des 
gesamten Verfahrens die politische Verantwortung 
der. obersten Vollzugsorgane war. 

Dennoch entstanden sehr bafd gravierende Mei
nungsverschiedenheiten über Inhalt und Wesen der 
Ausschußtätigkeit. Die ÖVP-Fraktion mußte mehr
mals in der Öffentlichkeit darauf hinweisen, daß es 
nicht darum gehe, ein zweites strafrechtliches Ver
fahren bzw. ein "Kriminalspektakel" zu produzie
ren. 

Positiv war immerhin, daß am Beginn der Aus
schußarbeit eine Vereinbarung aller drei Fraktio
nen stand, jedem Beweisantrag zuzustimmen. Dies 
geschah in Übereinstimmung mit einem Meinungs
bildungsprozeß der Regierungspartei, deren Vorsit
zender unter dem offensichtlichen Eindruck der 
Medienberichte die politische Verantwortung der 
Regierung betonte und am 12. April 1980 aus
drücklich feststellte: "Wir wollen wissen, was wahr 
ist. Und wir werden jeder Untersuchung zustim
men, die geeignet ist, Klarheit zu erbringen." Daß 
sich diese Forschungstätigkeit, wie sie vom Bundes
kanzler charakterisiert wurde, nicht auf die Vor
gänge bei den Firmen beschränken konnte, lag 
umsomehr auf der Hand, als Dr. Kreisky bei einem 
früheren Anlaß folgendes erklärt hatte: "Meiner 
Meinung nach gehören zu dem Skandal drei Part
ner: die Bauwirtschaft, die besticht, die Beamten, 
die sich bestechen ließen und das Ministerium, das 
nichts bemerkt hat." (plenardebatte vom 
28. November 1966) 

Die restriktive Auffassung des Untersuchungs
auftrages durch die SPÖ stand in auffallendem 
Gegensatz zur Bestrebung der Mehrheitsfraktion, 
die gesamte Finanzierung der ÖVP auch dort zum 
Gegenstand der Untersuchung zu machen, wo es 
keinen erkennbaren Zusammenhang zum AKH 
gab. , 

Auch in anderer Hinsicht kam es immer wieder 
zu erheblichen 'Reibungsverlusten und Behinderun
gen der Ausschußtätigkeit. So gaben mehrere Zeu
gen, vor allem Funktionäre der SPÖ zu, sich mit 
ihren Parteifreunden im Untersuchungsausschuß 
vor der Vernehmung beraten zu haben. Dies min
derte zweifellos die Unbefangenheit und damit die 
Glaubwürdigkeit der entsprechenden Zeugenaussa
gen erheblich. Umgekehrt versuchte die Mehrheits
fraktion, die Ausschußmitglieder Bergmann und 
Steinbauer von den Ausschußarbeiten auszuschlie
ßen. Wie die ,,Arbeiter-Zeitung" vom 10. Dezem
ber 1980 berichtete, versuchte die SPÖ, zwei freige
wählte Abgeordnete von einem parlamentarischen 
Gremium auszuschließen. Die Begründung dafür 
war, daß die beiden Abgeordneten bei der Entgegen
nahme von legalen Parteispenden, die nicht einmal 
in einem Zusammenhang mit dem AKH standen, 
anwesend waren. Ebenso verlangte die SPÖ mehr
mals die Entfernung des von der ÖVP vorgeschla
genen Experten Dkfm. Kliem. Wie in diesem 
Zusammenhang vorgegangen wurde, beleuchtet am 
besten das Geschehen des 11. November 1980. Die 
SPÖ-Fraktion verlautete, es habe im Ausschuß 
einen Eklat gegeben, ein laufendes Tonband sei 
entdeckt worden. Dies bezog sich auf die Tatsache, 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)280 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 7 

daß Dkfm. Kliem in der Ausschußsitzung offen vor 
sich ein Diktiergerät liegen hatte. Daraus wollte die 
sozialistische Fraktion einen Skandal ableiten. Über 
Auftrag des' Vorsitzenden wurde jedoch amtlich 
festgestellt, daß das Gerät nicht eingeschaltet war 
und lediglich berufliche Diktattexte auf dem Band 
waren. 

SPÖ und FPÖ setzten ihrerseits gegen den Ein
wand der ÖVP, im Ausschuß die ständige Teil
nahme von Vertretern des Finanzministers, des 
Justizministers, des Rechnungshofes und, des Wie
ner Bürgermeisters durch. Damit trat der äußerst 
eigenartige Umstand ein, daß der Finanzminister 
und der Wiener Bürgermeister, als jene der v~rant
wortlichen Amtsträger, auf deren Tätigkeit sich die 
Untersuchung erstreckte, während aller - auch 
der internen Beratungen des Ausschusses - Ver
trauensleute im parlamentarischen Ausschuß sitzen 
hatten, die weisungsgebunden waren, ihre Behör
denleiter informieren, sowie FPÖ und SPÖ im Aus
schuß intern kontaktieren konnten. 

'Eine ernste Gefährdung für die Ausschußtätig- ' 
keit stellte der offensichtlich zur politischen Entla
stung unternommene Versuch von Regierungsmit
gliedern dar, die Verfehlungen beim AKH-Bau als 
private Steuerhinterziehung von Firmen hinzustel
len. So erklärten Dr. Kreisky und sein Vizekanzler, 
daß man "schwarzes Geld weiß machen" wollte, 
bzw. daß es sich um eine "gigantische Steuerhinter
ziehung im privatwirtschaftlichen Bereich" gehan
delt habe. Damit wurde zumindest die Rechtshilfe 
der Schweiz und Liechtensteins gefährdet. 

Schwierigkeiten im internationalen Rechtshilfe
verkehr entstanden auch durch die Veröffentli
chung von Ausschußmaterial, das aus Liechtenstein 
stammte. Der Ausschuß mußte sich mit Beschwer
den des Untersuchungsgetichtes befassen, daß 
Gerichtsstücke auf dem Wege des Ausschusses in 
die Hand der Presse gelangten. Der Ausschuß 
stellte allerdings fest, daß Indiskretionen auch bei 
Unterlagen erfolgten, die schon vervielfältigt, aber 
noch gar nicht im Besitz des Ausschusses waren. 
Der Ausschuß mußte seinerseits eine zu späte und 
nicht immer vollständige Übermittlung der 
Gerichtsunterlagen beklagen. Nach ~iner Ausspra
che mit den Justizbehörden konnten'die entstande
nen Schwierigkeiten weitgehend ausgeräumt wer
den. 

Die wesentlichste Behinderung des Untersu
chungsausschusses erfolgte allerdings durch die 
Verweigerung von Beweiserhebungen seitens der 
SPÖ, ohne deren Zustimmung kein Ausschußbe
schluß zustandekommen konnte. Nachdem sich 
Abgeordneter Ing. Hobl schon am 28. Mai 1980 
gegen die Beschaffung von Unterlagen des Rech
nungshofes ausgesprochen hatte, verhinderte die 
SPÖ die Erzwingung einer Zeugenaussage durch 
den Beamten der Finanzverwaltung Hofrat Wall
ner, welcher aussagen sollte, ,wer durch eine 
Anze,ige die Hausdurchsuchung beim ÖKODATA
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Rumpold auslöste. Die 

Behinderung der Beweishebung des Ausschusses 
nahm geradezu dramatische Formen an, als am 
18. Feber 1981 gleich 26 von der ÖVP beantragte 
Zeugen seitens der SPÖ abgelehnt wurden. 

Die Vereinbarung, alle Parteien würden jedem 
Beweisantrag zustimmen, wurde damit seitens der 
SPÖ gebrochen. 

Für kurze Zeit war die parlamentarische Unter
suchung überhaupt in Frage gestellt. Der Bundes
parteiobmann der ÖVP, Dr. Alois Mock, sah sich 
daher veranlaßt, den Bundespräsidenten zu infor
mieren, der am 23. Feber 1981' sein Interesse an der 
Fortführung der Arbeiten des Ausschusses erklärte, 
die Erwartung der Bevölkerung erwähnte und die 
Beteiligten aufforderte, einen Weg zu suchen. Dies 
wiederum führte zu heftigen Reaktionen sowohl 
des Parteivorstandes als auch des Klubobmannes 
der SPÖ ("Justizkanzler a laOtto von Habsburg", 
"Präsidialdemokratie") . 

Dennoch war danach die Haltung der Sp,Ö in 
der Zeugenfrage wieder etwas flexibler und einem 
Teil der zuerst abgelehnten Zeugen wurde von der 
SPÖ zugestimmt. Eine umfassende Durchleuch
tung der Finanzierung von Wahlkampfinseraten für 
Dr. Kreisky wurde jedoch ebenso verhindert, wie 
die notwendige Verlängerung der Ausschußtätig
keit bis Ende 1981. 

Dadurch ist eine vollständige Prüfung der Her
kunft der sogenannten "Fünf-Kreisky-Millionen", 
eine Auswertung des "Zweiten Kontrollamtsberich
tes" und die Einbeziehung des gerichtlichen Gut
achtens über die Preisangemessenheit des ABO
Auftrages nicht möglich. 

Durch diese Entscheidung der Mehrheit muß der 
Ausschuß über eine nicht abgeschlossene Arbeit 
berichten, Wesentliche Fragen bleiben unaufge
klärt. ' 

Bei der Beurteilung des Berichtes des Untersu
chungsausschusses muß auch die Rolle des Vorsit
zenden beleuchtet werden, dessen Wahl durch 
seine eigene Stimme und die der SPÖ-Fraktion 
zustande kam. 

Der Eindruck eines koordinierten Vorgehens 
zwischen SPÖ- und FPÖ-Fraktion entstand meh
rere Male und fand in unwidersprochen gebliebe
nen Berichten seine Bestätigung, wonach die Eta
blierung des für die Regierung untragbar geworde~ 
nen Finanzminister Dr. Androsch in der Creditan
stalt-Bankverein Gegenstand einer Vereinbarung 
zwischen der FPÖ und der SPÖ war. Schon im Juli 
1980 begab sich der Ausschußvorsitzende zu einer 
Art Berichterstattung zu ,Dr. Kreisky, was als 
zumindest äußerst ungewöhnlicher Vorgang ange
sehen werden muß. Der Bundeskanzler ist nämlich 
nicht zur Entgegennahme von Berichten eines par
lamentarischen Untersuchungsausschusses berufen, 
sondern als Vorsitzender der Bundesregierung 
selbst Betroffener. Dr. Kreisky mußte sich dann 
auch vor dem Ausschuß als Zeuge einfinden, wo 
ihn allfälligerweise der Vorsitzende nicht zurecht-

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 281 von 425

www.parlament.gv.at



8 670 der Beilagen 

Wies, als er .gegen Ausschußmitglieder ausfällig 
wurde. 

In dieses Bild paßt, daß Dr. Steger am 13. Jänner 
1981 verhinderte, eine objektive Darstellung aller 
Dkfm. Dr. Androsch betreffenden Untersuchungs
ergebnisse dem Aufsichtsrat der Creditanstalt zur 

. Verfügung zu stellen. Ebenso verhinderte der V or
sitzende mit seinem Votum, daß der Bundeskanzler 
bei seiner Einvernahme auch zum zentralen Thema 
der politischen Verantwortung befragt wurde. 

Die eher zurückhaltende Vorgangsweise des 
Vorsitzenden steht allerdings im krassen Gegensatz 
zu der von ihm öffentlich erhobenen Behauptung, 
SPÖ und ÖVP hätten im Verhältnis 2 : 1 Gelder 
aus dem AKH erhalten. Dr. Steger berief sich dabei 
teils auf sozialistische Informationen, teils auf 
Aktenmaterial, das die anderen Ausschußmitglieder 
noch nicht gelesen hätten. Er erklärte noch Ende 
August 1980 bei einer FPÖ-Veranstaltung in Lienz: 
"Ich bin auf einer Spur, die beweist, daß Dr. 
Kreisky möglicherweise schon etwas wußte. Aber 
auch die ÖVP ist. nicht unbefleckt. Ich bleibe bei 
der Behauptung, daß Parteien beteiligt waren." 

Dr. Steger konnte allerdings niemals einen 
Beweis für; diese Behauptungen erbringen. In den 
Medien w~rde seine Vorgangsweise äußerst kri
tisch kommentiert ("Profilneurose"), was sicher der 
gesamten Ausschußtätigkeit nicht nützlich war. 

Noch vor Abschluß der Ausschußarbeit mußte 
sich Dr. Steger in einer Pressekonferenz für seine 
,,2 : 1 - Behauptung" öffentlich entschuldigen. 

Schließlich gelang es dem Vorsitzenden nicht, 
einen gemeinsamen Bericht aller Fraktionen vorzu~ 
legen. Angesichts des Androsch-Pakts handelt er 
mit der SPÖ-Fraktion eine Reinwaschung des ehe
maligen Finanzministers aus, die mit den Untersu
chungsergebnissen nicht im Einklang zu bringen ist. 
Angesichts einer'solchen Manipulation der einjähri
gen Arbeit des Ausschusses in einem wichtigen 
Untersuchungsbereich, konnte die ÖVP einem 
gemeinsam~n -Bericht nicht zustimmen. 

Die politische Verantwortung und das AKH 

Obwohl i es nicht dem formell beschlossenen 
Untersuchungs gegenstand zuzuordnen ist, wurde 
der Ausschuß mit einer ganzen Reihe von Unzu
länglichkei~en konfrontiert, die in den Berichten 
des Rechn~ngshofes, des Kontrollamtes, in den 
Vernehmuflgen der Auskunftspersonen breiten 
Raum fanden und in den Medien eingehend darge
stellt wurdpn. Im Vordergrund stehen neben den 
Schmiergeldzahlungen verspätete und unterlassene 
Planungsv9rgänge,' f~hlende und unZulän&.liche 
Unterlagen'; unberechtigte Vorauszahlungen, Uber
zahlungen, Doppelverrechnungen, mangelnde Prü
fung der Preisangemessenheit, Verletzung der Aus
schreibungsvorschriften, Sub-Unternehmerunwesen 
und viele andere Gründe, welche das Bauvorhaben 
in unvorstellbare!ll Ausmaß verteuerten und verzö
gerten. 

Bei der Rechtfertigung der obersten Verwaltungs
organe sowie in den Aussagen der Regierungspar
tei ist die Absicht deutlich erkennbar, die Schuld bei 
den unmittelbar Agierenden anzusiedeln, die in 
eigener Verantwortung tätig waren und Verfehlun
gen begingen, wie sie angeblich iin Wirtschafissy
stern typisch sind. Daran ändert auch die an sich 
zutreffende öffentliche Aussage des Bundeskanz
lers (Kronen-Zeitung vom 12. April 1980) nichts, 
die lautet: "Entwed-er es hat jemand etwas gewußt 
oder sich zuwenig gekümmert oder die falschen 
Leute ausgesucht. Es gibt natürlich den Aufsichtsrat 
- die Verantwortung für diese Leute haben aber 
die Politiker." Im krassen Gegensatz dazu erklärte 
der Präsident des Österreichischen Nationalrates 
am 1. August 1980 (Interview mit den Oberöster
reichischen Nachrichten) zur' politischen Verant
wortung: "Da lach' ich drüber. So ein Ministerium 
hat ja fünf bis sechs Abteilungen und alles mögli
che. Ja soll sich denn ein Minister einen jeden Zet
tel vorlegen lassen?" 

Finanzminister Dkfm. Dr. Androsch sah als 
Zeuge die Verantwortung nur dort gegeben, wo 
Zuständigkeit vorliegt, also zB beim Aufsichtsrat. 
In einem anderen Zusammenhang meinte er, er 
selbst trage für 20% des Vorhabens die Verantwor
tung. 

Zu all dem muß eindeutig festgestellt werden, 
daß nach der Staatsrechtslehre (Dr. Adamovich, 
Spanner ua.) die Ministerverantwortung bei jeder 
schuldhaften Rechtsverletzung zum Tragen 
kommt, also auch bei leichter Fahrlässigkeit, vor 
allem im Zusammenhang mit der Auswahl der 
beauftragten Unterorgane, die mit notwendiger 
Vorsicht erfolgen muß. Minister sind zweifellos 
dem Nationalrat auch für die Amtsführung aller 
unterstellten Organe ihres Ressorts verantwortlich. 

Die Verantwortung der obersten Verwaltungsor
gane wurde gerade vom Bundeskanzler mehrmals 
zum Gegenstand politischer Aussagen gemacht, 
wobei sogar von "höheren moralischen Anforde
rungen, die für Sozialisten gelten" gesprochen 
wurde. 

UNTERSUCHUNGSAUFTRAG 
BESCHLUSS DES NATIONALRATES VOM 

17. APRIL 1980 

"Im Zusammenhang mit dem Bau des Allgemei
nen Krankenhauses in Wien wird 

1. zur Untersuchung der Vergabe von Aufträgen 
durch die AKPE an die ABO bzw. von Subaufträ
g~n und deren Abwicklung 

2. zur Untersuchung der Vorwürfe im Zusam
menhang mit a~geblichen gesetzwidrigen finanziel
len Zuwendungen durch die Fa. SIEMENS bzw. 
von anderen Firmen, die am Projekt beteiligt sind 
und ' 

3. zur Untersuchung der Vorwürfe -betreffend 
angebliche Parteienfinanzierung im Zusammen
hang mit Auftragserteilungen 

ein Untersuchungsausschuß eingesetzt." 
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Bericht über die Tätigkeit des AKH-Unter
suchungsausschusses 

A. ALLGEMEINER TEIL: 

I. DER BAU: 

1. Anfangsstadium: 

Über Antrag des damals für die Universitätsklini
ken ressortmäßig zuständigen Bundesministeriums 
für Unterricht wurde vom Bundesministerium für 
Finanzen am 1 L August 1955 die Erklärung abge
gebe~, sich an den Kosten des Neubaus der 
11. Chirurgischen Universitätsklinik des Allgemei
nen Krankenhaus (AKH) de; Stadt Wien zur 
Hälfte zu beteiligen. Zur Wahrung der Interessen 
von Bund und Stadt Wien trat am 7. Oktober 1955 
ein "Koordinationsausschuß für die Vorbereitung 
der Planung für den Neubau des AKH", bestehend 
aus Vertretern der zuständigen Bundesministerien, 
der medizinischen Fakultät der Universität Wien, 
des Magistrats sowie einiger zugezogener außen
stehender Fachleute, erstmals zu einer Besprechung 
zusammen. In der dritten Sitzung dieses Ausschus
ses am 4. Oktober 1956 kam man überf~in, einen 
eigenen Arbeitsausschuß für die eigentlichen Bera
tungen und Vorarbeiten einzusetzen, der am 
23. November 1956 seine Tätigkeit aufnahm. 

Im Jahre 1957 wurde unter den Beteiligten 
(Koordinationsausschuß, Arbeitsausschuß) Eini
gung darüber erzielt, daß 
• anstatt des seinerzeit vorhandenen Standes von 
rund ~ 000 Betten der Planung nur 2 500 Betten 
zugrunde gelegt werden sollten; 
• der künftige Neubau· auf dem Gelände der 
"Neuen Kliniken", das heißt, des im Eigentum der 
Stadt Wien stehenden Geländes zwischen Lazarett
gasse und Währinger Gürtel zu errichten wäre; 
• das AKH nicht in Pavillon-, sondern in Block- . 
bauweise geplant und errichtet; 
• die Gesamtplanung so flexibel wie möglich kon
zipiert werden sollte. 

Zum Zwecke dieser Gesamtplanung wurde Prof. 
Dr. Hans Ulrich Riethmüller aus Tübingen von der 
Stadt Wien am 26. Juli 1957 beauftragt, ein Raum
und Funktionsprogramm (RFP) zu erstellen. 

Am 17. Juli 1958 konstituierten sich die zuständi
gen Vertreter des Bundes und der Stadt Wien im 
Bundesministerium für Unterricht als Spitzenaus
schuß einer Arbeitsgemeinschaft der Republik 
Österreich und der Stadt Wien für den Neubau des 
AKH (ARGE-AKH), wobei man übereinkam, 
anstatt des ursprünglichen Neubaus· einer einzigen. 
(der II. Chirurgischen) Klinik den Neubau des 

gesamten AKH zu planen. Die Kostenteilung zwi
schen Bund und Stadt Wien (im Verhältnis von 
50% zu 50%) wurde auch für dieses Vorhaben bei
behalten. 

Der Spitzenausschuß als oberstes gemeinsames 
Organ der Arbeitsgemeinschaft genehmigte in sei
ner 9. Sitzung am 16. Mai 1962 die "Geschäftsord
nung der ARGE-AKH". In dieser Geschäftsord
nung sind die Gremien und ihre Zusammensetzung, 
die Aufgabenbereiche, die Organisation und die 
Ausnahmebestimmnngen genau festgesetzt. Die in 
ihren Kompetenzen gegeneinander abgegrenzten 
Organe gliederten sich in den Spitzenausschuß, den 
Bauausschuß und die Bauleitung (ARGE-AKH
Bauleitung). 

. Dem Spitzenausschuß als Oberstes, Organ gehör
ten folgende stimmberechtigte Mitglieder an: 

Für die Republik Österreich: 
der Bundesminister für Bauten und Technik 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
der Bundesminister für Finanzen 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Für die Stadt Wien: 
der Bürgermeister 
der amtsführende Stadtrat für Finanzen 
der amtsführende Stadtrat für Gesundheitswesen 
der amtsführende Stadtrat für Hochbau. 

Dem Spitzenausschuß beigegeben als beratende, 
nicht stimmberechtigte Mitglieder waren: 

Für die Republik Österreich: 
die zuständigen Sektionschefs 

des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
des Bundesministeriums für Finanzen· 
des Bundesministeriums für soziale VerWaltung. 

Für die Stadt Wien: 
der Stadtbaudirektor 
der Leiter der Gruppe Finanzen 
der Leiter der MA 17 - Anstaltenamt 
der ärztliche Direktor des Allgemeinen Kranken
hauses. 

Für die medizinische Fakultät der Universität 
Wien: 
der Dekan 
zwei ständige Delegierte des Professorenkolle
giums. 

Den Vorsitz führten alternierend der Bundesmi
nister für Bauten und Technik bzw. der Bürgermei
ster der Stadt Wien. 
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In den Aufgabenbereich des Spitzenausschusses 
fielen ua. sämtliche Entscheidungen aller grundle
genden Fragen, die über die Kompetenz des Bau
ausschusses hinausgingen, die Genehmigungen von 
Auftragserteilungen bzw. Beschlußfassungen über 
sämtliche finanzielle Fragen über einen Betrag von 
4 Mio S (ab 22. Feber 1972 über 10 Mio S), weiters 
die Festiegung der Zusammensetzung des Bauaus
schusses und der Bauleitung. 

Dem B~uausschuß, dem die Beratung und Unter
stützung der Bauleitung in ihrem Aufgabenbereich, 
die Bearbeitung und Entscheidung über die von der 
Bauleitung vorgelegten Anträge sowie die Weiter
leitung von Anträgen der Bauleitung an den Spit
zenausschuß oblag, gehörten folgende stimmbe
rechtigte Mitglieder an: 

Für die Republik, Österreich: 
die zuständigen Sektionschefs 

des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
des Bundesministeriums für Finanzen 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
vier leitende technische Fachbeamte. 

Für die Stadt Wien: 
der Stadtbaudirektor 
der Leiter der Gruppe Finanzen 
der Leiter der MA 17 - Anstaltenamt 
der ärztliche Direktor des Allgemeinen Kranken-
hauses . 
vier leitende technische Fachbeamte. 

Für die, medizinische Fakultät der Universität 
Wien: 
der Dekari 
z:vei ständige Delegierte des Professorenkolle
giums. 

Beraten'de, nicht stimmberechtigte Mitglieder 
waren: 

Für die Republik Österreich: 
der Bauleiter für den Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses. 

Für die Stadt Wien: 
der Bauleiter für den Neubau des Allgemeinen 
Krankenh~uses 
der stellvertretende Leiter der MA 17 - Anstalten
amt 
der Verwl!-lter des Allgemeinen Krankenhauses 
der ärztliche Direktor des WilheIminenspitals der 
Stadt Wien. 

Der Vorsitz im Bauausschuß wurde alternierend 
vom Chef der Sektion I im Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau - später gingen diese 
Agenden auf das Bundesministerium für Bauten 
und Technik über - und vom Stadtbaudirektor 
der Stadt Wien geführt. 

Der Aufgabenbereich des Bauausschusses 
umfaßte die Entscheidung aller Fragen, die über die 
Kompeteqz der Bauleitung hinausgingen und nicht 
in den Aüfgabenbereich des Spitzenausschusses fie
len und ~ie Entscheidung aller fachlichen Mei-

nungsdifferenzen über die in der Bauleitung keine 
Einigung erzielt wurde. Weiters die Genehmigung 
von Auftragserteilungen und Beschlußfassungen 
über fin;J,nzielle Fragen in den Grenzen von 
800 000 S bis 4 Mio S (ab 22. Feber 1972 von 
2 Mio S bis 10 Mio S) und in allen Fällen, wenn 
von der Bauleitung nicht der Mindestbieter beauf
tragt wurde. 

Die Bauleitung, als ausführendes Organ der 
ARGE-AKH bestand zunächst aus folgenden Fach-

. kräften der Republik Österreich und der Sta,dt 
Wien: 
je ein Bauleiter 
je ein Stellvertreter des Bauleiters 
je zwei Losbauleiter 
je zwei Bauwerkmeister 
je zwei Prüfungs organe für die Kontrolle der Aus
maße und der Preise 
je eine Kanzleikraft 
je zwei Schreibkräfte 
je ein Amtsgehilfe. 

In weiterer Folge erhöhte sich das der Bauleitung 
zugeteilte Personal auf cirka 60 bis 6S Personen. 

Die der Bauleitung übertragenen Aufgaben obla
gen gleichermaßen den von der Republik Öster
reich und der Stadt Wien eingesetzten Bedienste
ten. Der Aufgabenbereich umfaßte unter al?-derem 
die Ausarbeitung von Anträgen an die vorgesetzten 
Ausschüsse, die Erfassung der Wünsche der Klinik
vorstände zur Ergänzung und Koordinierung des 
vorliegenden Raum- und Funktionsprogramms mit 
den besonderen Erfordernissen der Wiener medizi~ 
nischen Schule, die Vorbereitung und Durchfüh
rung des Wettbewerbes, die Heranziehung und 
Beauftragung (soweit finanziell in die Beauftragung 
in die Kompetenz der Bauleitung fallend) der 
erforderlichen Fachexperten für die Planung des 
Bauvorhabens, die Verhandlungen mit den zustän
digen Behörden und Dienststellen der Republik 
Österreich und der Stadt Wien zur Erfassung der 
besonderen Erfordernisse bzw. Bedingungen für 
die Durchführung des Bauvorhabens, die Überwa
chung und Planung der Gesamtplanungsarbeiten, 
die laufende Fühlungnahme mit dem Anstaltenamt, 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst, der 
Direktion der Anstalt, dem Dekanat und mit den 
Vorständen der einzelnen Kliniken während der 
Planung und Ausführung des Bauvorhabens, die 
Organisation des Bauvorhabens im Einvernehmen 
mit dem Anstaltenamt, der MA 17 und den einzel
nen Klinikvorständen, die technische Organisation 
der Bauleitung und Einleitung des Bauvorhabens, 
die Kreditanforderung, die Ausschreibung der 
Arbeiteh und Lieferungen, deren Vergabe bis zu 
800 000 S (ab 22. Feber 1972 bis zu 2 Mio S), die 
Anweisung der fachtechnisch und rechnerisch 
geprüften Rechnungen, die Kollaudierung und 
Teilkollaudierung (Prüfung der Ausmaße und 
Preise), die Teilnahme an den Teilabnahmen, 
Abnahme und Schlußabnahme der Arbeiten, die 
Erwirkung der Benützungsbewilligung und 
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Betriebsbewilligung, die Bauübergabe sowie die 
Schlußabrechnung und . die Erstellung der Bilanz 
des Baues. (Bll2 S. 20910 bis 20920) 

Das Kontrollamt der Stadt Wien beurteilte die 
Organisation der Bauherrenseite in' diesem Zeit
raum negativ, weil es schon die Zusammensetzung 
der Organe selbst nicht zuließ, daß hie'mit geeig
nete Instrumente für die Bewältigung des sich 
damals schon abzeichnenden schwierigen Vorha
bens geschaffen wurden. (zweiter Kontrollamtsbe
richt S. 88) 

Das Vorhandensein von zwei Nutzern fand seine 
Ursache in der Doppelfunktion des Spitals als 
Komplex von Kliniken und Instituten der Universi
tät Wien einerseits und als AKH der Stadt Wien im 
Sinne des Wiener Krankenanstaltengesetzes ande
rerseits. Rechtsträger des AKH ist - als Liegen
schaftseigentümer - die Stadt Wien. Als Kranken
anstalt im Sinne des § 1 Wiener Krankenanstalten
gesetz unterliegt das AKH der Verwaltung durch 
die MA 17. 

Auf der Grundlage des im Jahre 1960 überarbei
teten Raum- und Funktionsprogramms 1959 
erfolgte im Jahre 1960 ein Wettbewerb unter Betei
ligung in- und ausländischer Architekten. Aus den 
ersten drei Preisträgern sowie aus den Planern . 
zweier Ankaufsprojekte wurde eine "Arbeitsge
meinschaft-Architekten" gebildet, der ua. die 
Architekten Alexander Marchart und Roland Moe
bius angehörten. 

Im Jahre 1963 legte die ARGE-Architekten die 
Grundsatzplanung für den ersten und zweiten Bau
abschnitt vor. Am 23. Juni 1965 beschloß jedoch 
der Spitzenausschuß in seiner 13. Sitzung, daß das 
Gebäude an statt in zwei Etappen (Grundsatzpla
nung A) in einem Zug errichtet werden sollte 
(Grundsatzplanung B). Dadurch ergab sich sowohl 
für die Ausbildung der Pflegeeinheiten als auch für 
die Planung der Gesamtanlage eine vollkommen 
neue Situation. In der 14. Sitzung des Spitzenaus
schusses am 27. Juni 1966 wurde daraufhin der von 
der ARGE-Architekten ausgearbeitete Vorschlag, 
anstatt der "Bettenscheibe" zwei Baukörper (Bet
tentürme) zu errichten, zur Kenntnis genommen. 

Nachdem mit der Generalsanierung der H. Chir
urgischen und der I. Frauenklinik im Jahre 1961 . 
begonnen worden war, erfolgte die Ausführung des 
eigentlichen Neubaus des AKH in vier Phasen. Der 
erste Abschnitt umfaßte die Errichtung zweier Per
sonalwohnhäuser und eines Schulgebäudes. Mit 
dem Bau der drei Hochhäuser wurde im Sommer 
1964 begonnen. Das Schulgebäude konnte Ende 
1967 in Betrieb genommen werden, die Personal
wohnhäuser wurden Anfang 1968 besiedelt. 

Um diese Zeit konnte mit dem Bau des zweiten 
Abschnittes, des Komplexes Klnderklinik/Psychia
trie, begonnen werden. Dieser Komplex wurde zwi
schen Herbst 1974 und Herbst 1975 in Betrieb 
genommen. 

Den dritten Bauabschnitt bildete. die Errichtung 
der Parkgarage. Der Betrieb konnte im Herbst 
1974 aufgenommen werden. 

Nachdem im Jahre 1972 einige Teile des Altbe~ 
standes abgerissen worden waren, wurde mit dem 
vierten Bauabschnitt, dem sogenannten Kern der 
Anlage - das ist der Flachbau mit den beiden Bet-·· 
tentürmen - begonnen. Vorerst konnte nur der 
östliche Teil des Bauwerkes in Angriff genommen 
werden, da auf dem westlichen Teil der Grundflä
ehe der Betrieb der psychiatrisch-neurologischen 
Klinik bis zur Fertigstellung des Komplexes Kin
derklinik/Psychiatrie weitergehen mußte. Erst nach 
deren Übersiedlung war es im Herbst 197 4 mög~ 
lieh, das alte Gebäude abzubrechen und mit der 
Errichtung des westlichen Teiles des Kerngebäudes 
zu beginnen. 

Einer Zusammenstellung der ARGE-AKH-Bau
leitung vom 31. Jänner 1975 ist zu entnehmen, daß 
der umbaute Raum des Kerns bis zu dieser Zeit mit 
1 788 660 m3 errechnet worden ist. Da jedoch im 
Kern zwar eine Strahlen'therapie aber noch kein 
Wirtschaftsgebäude enthalten war, ergab ·der 
umbaute Raum für einen vom Kern getrennten, 
Strahlenbunker zusätzlich.25 700m3 und schon das 
Wirtschaftsgebäude weitere 158040 m3, somit für 
die drei genannten BauFerke insgesamt 
1 972 400 m3• 

Am 1. Juni 1971 wurde Dipl.-Ing. Adolf Winter, 
Leiter der Gruppe Krankenhausneubauten in der 
MA 34, von der Stadt Wien - als, Nachfolger von 
dem zur IAKW abgewanderten Dipl.-Ing. Franz 
Weich - in die Bauleitung entsandt, der er bis zum 
Ende ihres Bestandes angehörte. Winter war' 
zuständig für den Neubau der Großgarage und den 
Kern der Anlage. Im Zusammenhang mit Aus
schreibungen und Auftragsvergaben kam ihm die 
Aufgabe zu, für die Bauleitung die Ausschreibungs
und Vergabe unterlagen zur Genehmigung (bzw. 
zur Beantragung beim zuständigen Bau- bzw. Spit
zenausschuß) zu. (Dipl.-Ing. Erich Glaser, ehemali
ger Bauleiter beim AKH, vor dem Unterschungs
richter; Bll2 S. 20765) 

2. Die Zeit der Experimente: 

Spätestens Anfang der siebziger Jahre wurde 
vielfache Kritik am AKH-Bau, seinem zögernden 
Fortschritt, seiner unzureichenden Planung und der 
Ineffizienz der beim Bau tätigen Organe laut. Vor 
allem wurde eine klare Zielsetzung vermißt, 
wodurch sich die Notwendigkeit immer weiterer 
Planungsänderungen und Umbauten ergab. In den 

, folgenden wiedergegebenen Aussagen vor dem Par
lamentarischen Untersuchungsausschuß wurde dies 
mit aller Deutlichkeit zuin Ausdruck gebracht: 

"Für die Vergangenheit bin ich sicherlich der 
Meinung, daß gebaut wurde, ohne daß entspre
chende Planungsübersichten und auch Vorläufe 
gegeben gewesen sind." (Dr. Ernst Kraus, Vor
standsdirektor der AKPE, S. 8472) 

19 
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"Bei ausländischen Projekten gibt es eine klare 
Definition. der Zielsetzung. Die muß einmal 
gemacht werden. Und die machen die obersten 
Organe. Qnd dann wird etwas umgesetzt. Hier hat 

- es - aus unserer Sicht - an den Zielvorgaben in 
dem Sinne gefehlt bzw. die sind ständig geändert 
worden. Und darin liegt die Problematik des Pro
jektes." (Prof Dipl.-Ing. Dr. Pranz Wojda, 
S.4214) 

"Die Maßnahmen, die insgesamt beurteilt wer
den müssen, können keine positive Beurteilung 
erfahren. Dieses Krankenhaus wird genau um die 
Hälfte de~ Zeit zu lang gebaut. Es sind sich alle 
Fachleute einig, daß man ein Krankenhaus dieser 
Größe in Izehn Jahren planen und errichten muß' 
und daß es eine bestimmte Phase gibt, in der die 
Planung abgeschlossen ist, und sich nichts mehr 
ändert, nichts wesentliches mehr verändert." (Dr. 
jörg Kandutsch, ehemaliger Präsident des Rech
nungshofes, Leiter des AKH-Kontrollbüros, 
S. 16656) 

"Im Zeitpunkt des Fertigwerdens das modernste 
(Krankenhaus) zu sein, bedeutet in einer derart 
technisch ,bewegten Zeit dauernd!fs Umplanen." 
(Dr. Fritz De/abro, Direktor des Kohtrollamtes der 
Stadt Wien, S. 16960) 

"Es hat (beim AKH) bisher etwa 30000 Planän
derungen gegeben." (Kandutsch, S. 16657) 

"Die Ptanung war dem Bau immer nur drei 
Stockwerke voraus." (Bürgermeister Leopold 
Gratz, S. 3311 f.) 

In seinen "Überlegungen für die weitere Gestal
tung der Arbeiten am Neubau des AKH in' Wien 
nach dem': Stand vom 3. Feber 1974" übte Magi
stratsdirektor Dr. Josef Bandion heftige Kritik an 
den bis ciahin. zutage getretenen Mängeln und 
stellte zur :Diskussion, ob nicht das Gesamtkonzept 
geändert werden sollte. In diesem Papier wird ua. 
ausgeführt: 

"Für eine Überprüfung des Gesamtkonzeptes 
spricht scHon der Umstand, daß zwischen der Auf
tragsvergabe hinsichtlich des Ra:um- und Funk
tionsprog~amms im Jahre 1957 und dem genannten 
frühesten ,Pertigstellungstermin im Jahre 1982 ein 
Zeitraum von 25 Jahren liegt, innerhalb dessen sich 
die Kriter;ien für den zweckmäßigsten Kranken
hausbau ~aßgeblich ändern können llnd sich auch 
bisher schon geändert haben. Selbst Vertreter der 
bauausführenden Firmen geben zu, daß man heute 
ein Krankenhaus so nicht mehr bauen würde. Die 
Kritik würde sich jetzt schon' gegen ungünstige 
Bedingungen am Arbeitsplatz für die Ärzte und das 
medizi'nisch-technische Hilfspersonal, die hohen 
Betriebs- und Verwaltungskosten, über deren wirk
liche Höhe völlige Unklarheit besteht, sowie die 
Reparatur, und Krisenanfälligkeit der überaus 
komplizierten Gesamtanlage richten. 

Für die Überprüfung spricht auch der Umstand, 
daß dem Fortschritt im Hochbau noch kein aus ge
gorenes Konzept hinsichtlich des gesamten Innen-

ausbaus und der damit verbundenen technischen 
Einrichtungen sowie der Betriebsorganisation für 
den nachmaligen Spitalsbetrieb gegenübersteht. 

Die hier zu treffende Entscheidung ist primär 
eine politische. Zweifelsohne wird den Politikern 
im Zeitpunkt des Einsetzens der Kritik niemand 
das von den Vertretern des derzeitigen Konzeptes 
oft angeführte Argument abnehmen, die Standort
bestimmung und die Platzüberlegungen Ende der 
fünfziger Jahre hätten keine andere Lösung zuge-

,lassen, wie es überhaupt bei der politischen Ent
scheidung nicht darum geht, den im Zeitpunkt der 
Fertigstellung in der Mehrzahl in Pension befindli
chen derzeitigen Beteiligten jetzt die ,Richtigkeit 
ihrer vergangenen Handlungsweise zu bestätigen, 
sondern eine nach den heutigen Überlegungen ver
tretbare und mit dem vorhandenen Bauzustand 
noch in Einklang zu bringende Gesamtkonzeption 
zu beschließen, 

Die unbefriedigende organisatorische Gesamtsi
tuation beim Neubau des AKH ist eine notwendige 
Folge der mehr als zwölf Jahre alten ,Geschäftsord
nung der Arbeitsgemeinschaft der Republik Öster
reich und der Stadt Wien für den Neubau des Wie
ner Allgemeinen Krankenhauses (Universitätsklini
ken)', Die Geschäftsordnung bringt nur eine Pseu
dohierarchie, während in Wirklichkeit der Baulei
tung #ie al~einige Entscheidungsvorb~reitu~g 
zufällt/ und die darüberstehenden Gremien die 
Al}.tr~a'ge der Bauleitung, ohne die Möglichkeit einer 
neuerlichen Überprüfung zu haben, wie die Praxis 
der letzten Jahre zeigt, auch beschließen, 

Abgesehen von mangelnden Hierarchien und 
Kompetenzabgrenzungen in der Bauleitung seHrst 
ist diese ausschließlich von ,Hochbauingenieuren' 
dominiert, Fachkräfte aus den Sparten Elektrotech
nik und Maschinenbau haben nUr beratende Funk
tion und Juristen, Betriebswirte, Mediziner und 
Krankenhausverwaltungsfachleute sind in der Bau
leitung überhaupt nicht vertreten, Diese Konstell,a
tion und die persönlichen Eigenheiten der Mitglie
der der Bauleitung haben eine reformbedürftige 
Situation herbeigeführt, deren negative Auswirkun
gen einer längeren Darstellung zugeführt werden 
sollten. Hervorstech,end sind auch die stark differie
renden Aussagen der unmittelbar Beteiligten über 
die Kostenhöhe und über den Zeitpunkt der Fer
tigstellung des Gesamtprojektes, keine Übersicht 
über die zu erwartenden B'etriebskosten und der 
Mangel einer Betriebsorganisation." 

Als im Augenblick notwendige Maßnahmen 
schlug Bandion vor: 

"a) Feststellung der Bereitschaft der Vertreter 
des Bundes im Spitzenausschuß zur Bestellung 
eines gemeinsamen, von der Stadt Wien vorzu
schlagenden Generalbevollmächtigten und Feststel
lung der Bereitschaft der Vertreter des Bundes zur 
Durchführung organisatorischer Maßnahmen, 

b) Feststellung des Standes der bereits erteilten 
-Aufträge und Entscheidung über die mehr als 
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1 Mrd S übersteigenden Anträge der Bauleitu~~ auf 
Genehmigung weiterer Aufträge, überdies Uber
prüfung, wie weit die Behauptung der Fertigstel
lung des Gesamtbaus noch im Jahre 1982 aufrecht
erhalten werden kann. 

c) Besprechung mit den Architekten unter der 
Bauleitung des neuen AKH hinsichtlich der Mög
lichkeiten und Kosten einer Umplanung im derzei
tigen Stadium, allenfalls auch in der Heranziehung 
weiterer Fachleute. 

d) Feststellung, wie weit die im Widerspruch zu 
den seinerzeitigen Planungsüberlegungen stehende 
Absicht des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung auf Aufrechterhaltung des Klinikbe
triebes, im Rahmen von Gebäuden des bestehenden 
neuen AKH mit ei~em Bettenstand von 1 333 Bet
ten, die Planung von 2500 Betten im neuen Bau
'komplex nicht zwangsläufig im Sinne einer Restrik
tion beeinflussen muß. Zweifellos notwendige 
Umbauten und Adaptierungen einzelner bestehen
der Kliniken bis zum Beginn der achtziger Jahre 
mit erheblichen Mitteln wären nur dann gerechtfer
tigt, wenn diese Gebäude dann nicht geschliffen 
werden." 

Die unmittelbare Konsequenz dieses Papiers war 
die Bestellung Bandions zum Generalbevollmäch
tigten, hingegen wurde an der baulichen Gesamt
konzeption festgehalten. Die Problematik der 
Schaffung neuer Organisationsstrukturen wurde 
hinausgeschoben, obwohl gerade die Ineffizienz 
der Organisation eines der Hauptübel darstellte, 
wie Obersenatsrat Dr. Hans Siebensohn, Leiter der 
MA 17, vor dem Ausschuß erklärte: 

"Wir waren uns eigentlich darüber einig, daß die 
Form der Organisation dieses Bauvorhabens zum 
Zeitpunkt des Jahres 1974 sicherlich nicht optimal 
war. Wir waren überzeugt, daß diese paritätische 
Organisation Bund-Stadt Wien kaum imstande sein 
wird, dieses Bauvorhaben zu einem gedeihlichen ' 
Ende zu führen." (5. 3402) 

Diese Bedenken schlugen sich auch in dem Ver
merk über die Sitzung des Amtsratskomitees für 
den Neubau des AKH vom 14. Jänner 1975 nieder. 
Indieser Sitzung, an der ua. Gratz, Vizebürgermei
ster pfoch, die amtsführenden Stadträte Univ.-Prof. 
Dr. Alois Stacher und Hans Mayr sowie Bandion 
teilnahmen, bekannte Gratz ein, daß von der Geld
seite her weder die Bauraten noch daher der Fer
tigstellungstermin gesichert seien. 

Bemerkenswert ist die in dieser Sitzung ~bgege
bene Stellungnahme Stachers zur grundsätzlichen 
Frage, ob der Bau weitergeführt oder eingestellt 
werden soll. Stacher führte hiezu aus, daß es ihm 
an sich gleichgültig sei, ob gebaut werde oder nicht. 
Diese für einen Gesundheitsstadtrat erstaunliche 
Fe'ststellung läßt die später gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe, er habe eine ,;AKH-Distanzierungspoli
tik" betrieben, gerechtfertigt erscheinen. 

In seiner gerichtlichen Zeugenvernehmung ver
suchte Stacher den allgemeinen Eindruck, sich um 

das AKH nicht gen,ügend gekümmert zu haben, zu 
verwischen, indem er darauf verwies, daß er 
sogleich nach seiner im November_ 1973 erfolgten 
Bestellung zum, Stadtrat für Gesundheit und Sozia
les darangegangen sei, ein T~am (das sogenannte 
"Stacher-Team") zum Zwecke der Bauorganisa
tion des Spitalswesens der Stadt Wien um sich zu 
scharen. (B 12, 5. 25912) 

Dieses Team, in das Stacher den damaligen 
Geschäftsführer der. gemeindeeigenen Fa. J. 
ODELGA ärztlich-technische Industrie Gesell
schaft m. b.H., Dkfm. Dr. Siegfried Wilfling, den 
Abteilungsleiter des Anstaltenamtes Siebensohn, 
Winter ( über Vorschlag Wilflings) und seinen 
Sekretär Oberamtsrat"Dr. Leopold Greiner berief, 
hatte jedoch nur Beraterfunktion und konnte Sta
eher die auf politischer Ebene beim AKH-Bau zu 
fällenden Entscheidungen, die gerade in der Zeit 
zwischen 1973 und 1975 (bis zur Umstrukturierung 
der B;lUorganisation) ans~anden, nicht abnehmen. 
Damit konnte jedoch das "Stacher-Team" nicht 
mehr als ein bloßes "Feigenblatt" für die V erant
wortungsscheue und Entscheidungsschwäche Sta
chers bilden. Im übrigen ist Stacher bei der Aus
wahl seiner Mitarbeiter eine - gerade für einen 
Politiker besonders gefährliche auffallend 
schlechte Menschenkenntnis zu bescheinigen: die 
Hälfte des Stacher-Teams (Winter und Wilfling) 
befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. 

Das "Stacher-Team" hat sich nach der im Jahre 
1975 erfolgten Umorganisation beim AKH aufge
löst. 

3. DieAKPE: 

Angesichts der offen zutage getretenen Mängel 
in der Bauorganisation wurde im Jahre 1975 eine 
Einigung zwischen der Stadt Wien und dem Bund 
erzielt, die Zusammenarbeit beim AKH-Bau auf 
eine neue Grundlage zu stellen, die größtmögliche 
Gewähr für eine möglichst rasche und kostengün
stige Weiterführung des Baues bieten sollte. 

In der Präambel des am 9. September 1975 abge. 
schlossenen und von Gratz und dem Bundesmini- , 
ster für Finanzen Dkfm. Dr. Hannes Androsch 
unterfertigte Syndikatsvertrages, mit dem die bishe
rige Bauorganisation abgelöst wurde, sind die 
Motive, die zu dieser Neuregelung führten, folgen
dermaßen dargelegt: 

"Der Neubau des Allgemeinen Krankenhauses 
(Universitätskliniken) in Wien, der zu je 50% vom 
Bund und Stadt Wien finanziert wird, unterliegt 
angesichts seiner Größenordnung und Besonder
heit Gesetzmäßigkeiten; die mit' den üblichen 
Organisationsformen und Instrumentarien kaum zu 
bewältigen sind. 

Angesichts der personellen und organisatori
schen Probleme, die sich bei der Durchführung die
ser Aufgabe mit der bestehenden Organisations
struktur ergeben, erscheint es auf Grund von Erfah
rungen bei ähnlichen Anlässen am günstigsten, die 
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Aufgabe einer nur damit befaßten' Kapitalgesell
schaft unter Beteiligung des Bundes und der Stadt 
Wien zu übertragen:" (B/ge) 

Der Zweck des Syndikatsvertrages ist in Artikel I 
umschrieben: 

"a) Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Bund und der Stadt Wien bei der Planung und 
Errichtung (Einrichtung) des Neubaues des Allge
meinen Kr:ankenhauses in Wien, 

b) die Gründung der ,ALLGEMEINES KRAN-, 
KENHAUS WIEN, PLANUNGS- UND 

ERRICHTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT' 
(AKPE) und die Ausstattung dieser Gesellschaft 
mit angemessenem Grundkapital, 

c) die Sicherung der einneitlichen Leitung der 
Gesellschaft, ~ 

d) die Sicherstellung der Unterstützung der 
AKPE zUr Erreichung des Geschäftszweckes, 

e) die Sicherung der Wahrnehmung von Grund
sätzen, die bei der Errichtung von Gebäuden der 
Stadt Wien zu beachten sind, 

f) die Sicherung der Einhaltung finanz- und wirt
schaftspolitischer Grundsätze, die bei einem Vorha
ben von derartiger Bedeutung Berücksichtigung zu 
finden hanen, 

g) die Sicherung des Beteiligungsverhältnisses." 
(B/ge) . 

Die üb~igen Vertragsbestimmungen sind im fol-
genden auszugsweise wiedergegeben: ' 

"Artikel II: per Bund und die Stadt Wien kom
men überein, die AKPE zu gründen. Am Grundka
pital dieser Gesellschaft in der Höhe von 20 Mio S 
werden sich der Bund mit 10 Mio S und die Stadt 
Wien mit 10 Mio S beteili!5en. '. 

Artikel III: Die Syndikatspartnerkommen über
ein, KapiÜderhöhungen nur einvernehmlich vorzu
nehmen. " 

Artikel WII: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft' 
besteht aus acht Mitgliedern, von denen vier vom 
Bund und vier von der Stadt Wien gestellt werden. 
Die Syndikatspartner verpflichten sich, in der 
Hauptver~ammlung für die' Wahl der vom anderen 
P.artner vorgeschlagenen Personen zu stimmen. 

Artikel VIII: Die Syndikatspartner verpflichten 
sich, auf die von ihnen gestellten Aufsichtsratsmit
glieder d~hin gehend einzuwirken, daß im jährli
chen Wechsel ein vom Bundesministerium für 
Finanzen bzw. der Stadt Wien namhaft gemachtes 
Mitglied des Aufsichtsrates zum Vorsitzenden des 
Aufsichtsr:ates gewählt, desgleichen, daß das vom 
anderen Syndi~atspartner, das nicht den Vorsitzen
den stellt, vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglied 
zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichts
rates gewählt wird. Der erste Vorsitzende wird vom 
Bund namhaft gemacht. 

Artikel XI: Die Syndikatspartner verpflichten 
sich, auf die von ihnen gestellten Aufsichtsratsmit
glieder dahin gehend einzuwirken, daß zu V or

.. standsmitgliedern drei Personen bestellt bzw. wie-

der abberufen werden, von denen zwei von der 
Stadt Wien und einer vom Bund nominiert werden. 

Artikel XIII: Der Bund und die Stadt Wien 
errichten auf dem von der Sta'dt Wien zu diesem 
Zweck beigestelIten Grundstücke den im Eigentum 
der Stadt Wien stehenden Neubau des Wiener All
gemeinen Krankenhauses (Universitätskliniken) .. 

Artikel XIV: Zu diesem Zweck übertragen der 
Bund und die Stadt Wien die Planung und Errich
tung der im Punkt XIII genannten Gebäude der 
AKPE. 

Artikel XV:· In einem zwischen dem Bund, der 
Stadt Wien' und der Gesellschaft abzuschließenden 
Vertragswerk über die Beauftragung mit der Pla
nung und Errichtung der im Punkt XIII genannten 
Gebäude ist diese Gesellschaft zu verpflichten: 

a) das b~reits begonnene Projekt fortzuführen, 
b) bei der Realisierung des Vorhabens einen vom 

Bund und Stadt Wien vorgeschriebenen Termin
plan einzuhalten und 

c) die bei Durchführung des Projektes zu verge
benden Lieferungen und Leistungen unter Beach
tung der jeweils bestehenden Vergaberichtlinien 
der Stadt Wien auszuschreiben. 

Artikel XVI: Die Syndikatspartner kommen 
überein 

a) das im Punkt XV genannte Vertragswerk erst 
nach Einigung der Syndikatspartner hierüber abzu
schließen, 

b) der Gesellschaft den Aufwand für die Planung 
und Errichtung des iin Punkt XIII genannten Vor
habens zu ersetzen, 

c) der Gesellschaft den Personal- und Sachauf
wand der Gesellschaft soweit zu ersetzen, als diese 
Kosten nicht durch eigene Einnahmen der Gesell
schaft abgedeckt werden können; etwa verblei
bende Überschüsse sind zur Deckung des Aufwan
des nach lit. b zu verwenden. 

Artikel XVII: Der Ersatz der im Punkt XVI lit. b 
und c genannten Kosten erfolgt durch den Bund 
und die Stadt Wien zu je 50%. 

Artikel XX: Die Syndikatsversammlung besteht 
aus dem Bundesminister für Finanzen und dem 
amtsführenden Stadtrat der Stadt Wien für' Finan
zen und Wirtschaft. 

Artikel XXII: Die Syndikatsmitglieder kÖnnen 
sich durch schriftlich Bevollmächtigte vertreten las
sen. 

Artikel XXIII: Beschlüsse in der Syndikatsver-
sammlung werden mit Stimmeneinhelligkeit 
gefaßt." . (B/ge) 

Die durch diesen Vertrag geschaffene Konstruk
tion einer besonderen Gesellschaft (des Handels
rechts) mit einer gleichen Beteiligung des Bundes 
und der Stadt Wien wurde vom Rechnungshof 
einer eingehenden Kritik' unterzogen, die im 
wesentlichen folgende Punkte zum Gegenstand 
hat: 
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"Sondergesellschaften, wie zum Beispiel die 
Autobahngesellschaften und die IAKW, haben zum 
Gegenstand des Unternehmens nicht nur die Pla
nung und Errichtung, sondern, auch die Erhaltung, 
die Verwaltung und die Finanzierung. Dadurch. 
sind die wesentlichen Voraussetzungen für wirt
schaftliches Handeln gegeben, da diese Sonderge
sellschaften von ihrer Zielsetzung her gezwungen 
werden, Investitionsentscheidungen auch im Hin
blick auf die zu erwartenden Folgekosten zu tref
fen. (RH 6.1.1.1) 

Aus der gleich hohen Beteiligung des Bundes und 
der Stadt Wien an der AKPE entstehen insoweit 
Interessenskollisionen, als zum Beispiel die Investi
tionswünsche der medizinischen Fakultät nicht so 
sehr auf Folgekosten abgestimmt werden müssen, 
da für sie überwiegend die Stadt Wien als Träger 
aufzukommen haben wird. Andererseits bestehen, 
wie das Beispiel der Betriebsorganisation zeigt, sei
tens der Stadt Wien Bestrebungen, Kosten, die an 
sich in die Zuständigkeit des Krankenhausträgers 
fallen, in den Baukreis zu verlagern, um damit eine 
Kostenbeteiligung des Bundes zu erreichen. (RH 
6.1.1.2) 

Durch das Fehlen eines Finanzierungsgesetzes 
bzw. Beauftragungsvertrages werden weder die 
Zielsetzungen und die Terminvorgaben noch die 
Kostenbegrenzungen verbindlich geregelt. (RH 
6.1.1.3) 

Der aktienrechtliche Abschlußprüfer überprüft 
nur den Bilanzkreis der AKPE, da die gesamte Bau
verrechnung in fremden Namen und für fremde 
Rechung abgewickelt wird. (RH 6.1.1.4) 

Im Zuge der Gründung der AKPE wurde immer 
wieder vergleichsweise die_ IAKW herangezogen. 
(RH 6.1.2) ~ 

Es wurde jedoch in wesentlichen Punkten von 
den Gestaltungsformen der IAKW abgegangen. 
(RH 6.1.2) 

Kandutsch ergänzte vor dem Untersuchungsaus
schuß diese Kritik und stellte die von den Syndi
katspartnern gewählte Form einer Gesellschaft des 
Handelsrechts grundsätzlich in Frage, weil dadurch 
eine Verlagerung von der politischen auf die gesell
schaftsrechtliche Ebene erfolgte, ohne daß jedoch 
die gesellschaftsrechtlich immanenten Kontroll
funktionen für einen derartigen Großbau ausrei
chend wären und es vielmehr eines starken Durch
griffsrechts der Politiker bedurft hätte: 

"Die Aktiengesellschaft ist der Prototyp einer 
Gesellschaft erwerbswirtschaftlicher Natur mit aller 
Macht bei~ Vorstand, mit reiner Kontrollfunktion 
beim Aufsichtsrat und mit einer selbst ~ewählten 
Abstinenz des Eigentümers in der Generalversamm
lung. 

Niemand wird doch behaupten, daß ein V or
stand und sei er noch so gut zusammengesetzt, in 

. der Lage ist, ein Krankenhaus dieser Größe, dieser 
Bedeutung, dieser Art zu konzipieren und durchzu
führen. 

Meines Erachtens bedarf es hier einer sehr star
ken Einflußnahme des Eigentümers, das heißt also, 
der Spitzenpolitiker der beiden Gebietskörperschaf
ten." (5. 16608) 

Durch den von Androsch und Gratz am 9. Sep
tember 1975 abgeschlossenen Syndikatsvertrag ent
ließen sich daher die Politiker selbst aus der sie tref
fenden Verantwortung und soeben damit das für 
sie lästig gewordene Problem des AKH-Baus von 
sich. Gleichzeitig stellten sie zwischen sich und den 
ihre Handlungsweise unter dem Gesichtspunkt der 
politischen Verantwortung überprüfenden, Kon
trollinstanzen den in Form der AKPE bestehenden 
Schutzschild, in der Hoffnung, sich dahinter ver
bergen zu können, wenn die Frage nach ihrt;r poli
tischen Verantwortlichkeit und den daraus 'für sie 
persönlich zu ziehenden Konsequenzen aktuell 
werden sollte. 

Der Bau des AKH ist keine erwerbswirtschaftlich 
zu lösende Aufgabe, die Rechtsform der Aktienge
sellschaft daher völlig ungeeignet. Im übrigen gilt 
das auch für eine Ges. m. b. B., die in der Regel 
nicht einmal der Testat- und Publizitätspflicht 
unterliegt, sohin in diesem Punkte noch entschiede
ner abzulehnen ist als die Aktiengesellschaft. 

Der rechtlich und organisatorisch gangbare Weg 
der Erlassung eines Sondergesetzes wie beim 
IAKW wurde nicht gewählt. Es kam zur überstürz
ten Gründung der AKPE und dabei zu schweren 
Fehlern. 

Anläßlich der Wahl der Rechtskonstruktion ver
gaß man zB auf die Bestimmung des Umsatzsteu
ergesetzes 1972, obwohl es schon 1973 anläßlich 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes gleichgelagerte 
Probleme gegeben hatte. Die geplant gewesene 
Ausführung des Bauwerkes· durch die AKPE im 
eigenen Namen hätte zum Verlust der Vors teuer 
geführt. Um das zu verhindern, kam e.s zu der nun
mehr bestehenden Lösung: Die AKPE wurde nur 
der Vertreter des Bauherrn; die ARGE AKH bli<1b 
Bauherr. Den Fehler erkannte man viel zu spät. So 
schloß zB die AKPE noch im eigenen Namen den 
Beauftragungsvertrag mit der APAK ab. Erst im 
ersten Zusatzübereinkommen zwischen der AKPE 
und der APAK vom 11. Jänner 1978, also knapp 
zwei Jahre nach dem Abschluß des Werkvertrages 
zwischen AKPE und APAK, wechselte der Auf
traggeber der AP AK, und zwar rückwirkend: An 
die Stelle der AKPE trat die ARGE AKH. Da eine 
solche "Rückwirkung" keine abgabenrechtliche 
Gültigkeit besitzt, bedeutet ihre dennoch erfolgte 
Anerkennung durch die Finanzbehörden, daß in 
diesem Zusammenhang nicht gesetzeskonform vor
gegangen wurde. 

Was die Frage des im Artikel XV des Syndikats
vertrages vorgesehenen, tatsächlich jedoch nicht 
abgeschlossenen Beauftragungsvertrages anlangt, 
konnte Gratz vor dem Untersuchungsausschuß 
keine plausible Erklärung abgeben, wobei seine 
Antwort Rückschlüsse darauf zuläßt, wie sehr 
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(bzw. wie. wenig) er sich um den Baufortschritt 
, gekümmert hat: 

"Die G~ünde (weshalb es nicht Zum Abschluß 
des Beauf~ragungsvertrages kam) weiß ich nicht. 
Mir ist berichtet worden, daß es darüber Gespräche 
gegeben hat, daß es - glaube ich - auch Ent
würfe, aber zumindest Skizzen gegeben hat, daß 
man aber :'den wesentlichen Inhalt des Beauftra
gungsvertrages, nämlich die Anwendung der Ver
gabenormen der Stadt Wien von seiten der AKPE 
als Verpflichtung übernommen hat, so daß der 
wesentlichste Grund für die Stadt Wien, ununter
brochen zu drängen, nicht mehr vorhanden war, 
obwohl es richtig ist, daß dieser Vertrag da sein 
sollte." (5. 3288) 

Die in diesem Zusammenhang dem Ausschuß 
von Androsch gegebene Erklärung, wonach der 
Beauftragungsvertrag an der Situation gar nichts 

. geändert hätte und es sich dabei nur 'um einefor
melle Frage gehandelt habe (5. 12402), vermag der 
vom Rechnungshof - in Übereinstimmung mit 
dem Kontrollamt - geübten Kritik an dem verab
s~umten Abschluß dieses Vertrages nicht standzu-
halten. . 

In der Hauptversammlung vom 9. September 
1975 wurde die Satzung der AKPE festgestellt. 
Gemäß 'dem' § 12 dieser Satzung erteilt sich der 
Aufsichtsrat seine Geschäftsordnung selbst. 

Im § 4 dieser Geschäftsordnung sind die Aufga
ben des Aufsichtsrates aufgezählt. Diese sind unter 
anderem die Erteilung der Geschäftsordnung für 
den Vorstand sowie die Genehmigungen der dem 
Vorstand übertragenen Geschäfte der grundlegen
den Angelegenheiten betreffend Bau-, Funktions
und Betriebsziel des Gesamtprojektes, wie die Fest
legung und Änderung von baulichen, funktionalen 
und betrieblichen Grundlagen für die Verwirkli
chung des Gesamtprojektes sowie wesentliche Ent
scheidungen über die Festlegung oder Änderung 
von Einzelprojekten. 

Dem Au;fsichtsrat oblagen somit die wesentlichen 
EntscheidJngen, insbesondere zur Finanzierung 
des Bauvorhabens, als auch aller Investitionen und 
Auftragserteilungen; wie die Genehmigung der 
jährlichen Finanz- und Wirtschaftspläne, der 
Abschluß von Werk- und Konsulentenverträgen 
mit einem; Gesamthonorar von über 1 Mio S, der 
Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundei
gentum, sofern im Einzelfall der Kauf- bzw. Ver
kaufspreis oder die Belastung 200 000 S überstieg, 
die Aufnahme und Kündigung von Krediten und 
Anleihen, soweit sie im Einzelfall 20 Mio S über
stiegen, die Vhgabe von Lieferungen und Leistun
gen mit einer Auftragssumme von über 20 Mio S im 
Einzelfall, .wobei bei Teiiaufträgen für die Beurtei
lung der l1öhe der Auftragssumme im Sinne dieser 
Bestimmung sämtliche mit dem betreffenden V or
haben verbundenen Aufwendungen zusammenzu
rechnen ~aren, sowie die Vornahme sonstiger 

Rechtsgeschäfte, bei denen der Geschäftswert im 
Einzelfall 1 Mio S überstieg. 

Die Geschäftsordnung für den Vorstand gemäß 
dem § 12 der Satzung sah unbesch~det der Gesamt

.verantwortung des Vorstandes in der Geschäftsfüh
rung und in der Vertretung der Gesellschaft eine 
Geschäftsverteilung vor. Die Geschäfte, die im § 4 
aufgezählt sind, oblagen einem, kaufmännischen 
Direktor, einem technischen Direktor für den 
Hochbau für die Planung und Ausführung der 
Hochbauten einschließlich der dazugehörigen 
Sachgebiete und einem technischen Direktor für 
die Haustechnik für die Planung und Ausführung 
der haustechnischen Anlagen und der Betriebsor
ganisationsplanung. 

Die gemeinsamen Vorstandsangelegenheiten 
betrafen ua. wesentliche Fragen der Geschäfts- und 
Unternehmensführung, die Beschlußfassung über 
die dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 
zu erstattenden Berichte, die Erlassung von gene
rellen Organisationsvorschriften und Rundschrei
ben sowie die Erteilung von Handlungsvollmacht 
und Prokura. 

In den Aufgabenbereich des Vorstandes fiel die, 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis zu 
20 Mio S sowie der Abschluß von Werk- und Kon
sulentenverträgenmit einem Gesamthonorar bis zu 
1 Mio S. 

Geinäß dem § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung für 
den Vorstand haben die Vorstandsmitglieder ihre 
gesamte Arbeitskraft dem Unternehmen zu widmen 
und bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhafte'n Kaufmannes 
anzuwenden; Vorstandsmitglieder, die ihre Oblie
genheiten verletzen, sind der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens als 
Gesamtschuldner verpflichtet. (B/ge) 

Nach dem § 3 Abs.2 bedarf jede Tätigkeit der 
Vorstandsmitglieder in Organen anderer Kapital
gesellschaften, jede sonstige Erwerbstätigkeit selb
ständiger oder unselbständigen Art sowie die Betei
ligung als stiller Gesellschafter an einem Erwerbs
unternehmen der schriftlichen Zustimmung des 
Aufsichtsrates. (B/ge) 

Von der Stadt Wien wurden Winter und der 
Gemeindebedienstete Dr. Gerhard Schwaiger am 
9. September 1975, vom Bund Ing. Josef Parzer am 
l. November 1975 in den dreiköpfigen Vorstand 
entsandt, wobei Winter für den Bereich Haustech
nik, Schwaiger für den kaufmännischen Bereich 
und Parzer für den Bereich Hochba~~ zuständig 
war. 

Die Wahl jedes einzelnen der drei Vorstandsmit
glieder war eine Fehlentscheidung. 

Winter verfügte zwar über einschlägige Fach
kenntnisse und hatte es während der Zeit seiner 
Tätigkeit im Magistrat der Stadt Wien sehr 
geschickt verstanden, bei den Kommunalpolitikern, 
vor allem bei Stach er, seine Vorzüge herauszustrei
chen, wobei ihm sein überzeugendes Auftreten 
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große Durchschlagskraft verlieh, doch handelte es 
sich bei ihm um einen der korruptesten Beamten, 
die jemals im Dienste der Gemeinde Wien standen. 
Bereits zum Zeitpunkt seiner Bestellung hatte er 
einige Jahre hindurch seine Position als Gruppen
leiter in der MA 34 und die ihm dadurch eröffnete 
Möglichkeit der Einflußnahme auf Auftragsverga
ben zum eigenen Vorteil ausgenützt und Beste
chungsgelder in Millionenhöhe kassiert, wobei er 
sich zweier in Liechtenstein gegründeter Unterneh
men, der Fa. PLANTECH Corporation for Plan,
ning of Technical Investment und der Fa. 
GEPROMA General Project Ltd. bediente, auf 
deren Konten bei der Verwaltungs- und Privatbank 
in Vaduz er Bestechungsgelder überweisen ließ. 
Nach seiner Berufung in den Vorstand der AKPE 
und dem dadurch noch größeren Einfluß auf die 
Vergabe von Aufträgen setzte er sein kriminelles 
Verhalten fort, ehe er am 13. Mai 1980 in Untersu
chungshaft genommen wurde. 

Schwaiger, dessen vornehmlichste Reputation für 
den Posten eines. AKPE-Vorstandsdirektors darin 
bestand, mit Androsch dieselbe Schule besucht zu 
haben, war der ihm übertragenen - zugegebener
maßen schwierigen - Aufgabe nicht gewachsen. 

Überdies war er Annehmlichkeiten, die seine 
neue berufliche Stellung mit sich brachte, nicht 
abgeneigt, wie durch seine auf Kosten der AKPE 
(und damit der Steuerzahler) abgehaltenen Arbeits
essen im Stripteaselokal Eve unter Beweis gestellt 
wird. Mögen auch die bei diesen Nachtlokalbesu
chen verpraßten Geldbeträge - im Vergleich mit 
den Beträgen des gesamten AKH-Verschwen
dungsskandals - eher geringfügig erscheinen, so 
offenbart sich doch in der Vorgangsweise Schwai
gers eine grundsätzlich leichtfertige Einstellung im 
Umgang mit fremden (vor allem öffentlichen) Gel
dern, die für den gesamten AKH-Skandal sympto
matisch ist. Was das Engagement Schwaigers bei 
der Erfüllung seiner Tätigkeit anlangt, so wurde 
dies von ihm selbst - .in Zusammenhang mit der 
Betriebsorganisationsplanung - am besten charak
terisiert: 

"Ich kann nicht beurteilen, ob ich über den The
menkreis Betriebsorganisationsplanung voll infor
miert war. Ich würde sagen, meine Information 
erschien mir für meine Meinungsbildung ausrei
chend." (5. 5264 f.) 

Parzer war zwar weder korrupt wie Winter noch 
so oberflächlich wie Schwaiger, brachte aber nicht 
die erforderlichen krankenhausprojektspezifischen 
Kenntnisse für seine Funktion mit. Seine. Bestellung 
ist auf seine Geschäftsführertätigkeit bei der 
Arbeitsgemeinschaft Wien (A WI) im Zusammen
hang mit dem Bau der UNO-City zurückzuführen, 
wobei jedoch seitens des für seine Ernennung ver
antwortlich zeichnenden Bundesministers für 
Finanzen nicht bedacht wurde, daß die Aufgaben
steIlung beim AKH nicht. nur eine schwierigere, 
sondern eine grundSätzlich andere als bei der 

IAKW war. Parzer selbst erklärte vor dem Aus
schuß, bereits bei Übernahme seines Amtes von den 
auf ihn zukommenden Problemen überrascht wor
den zu sein und sich - hätte er dies zuvor geahnt 
- vermutlich nicht für diese Aufgabe entschieden. 
(5. 3484) 

Umso mehr muß allerdings verwundern, daß er 
nicht die Konsequenzen aus seiner Selbsteinschät
zung, fehl am Platz zu sein, zog, sondern jahrelang 
'erfolglos in einer Spitzenfunktion beim größten 
jemals in Österreich durchgeführten Bauvorhaben 
werkte und von sämtlichen im Jahre 1975 bestellten 
Direktoren am längsten dem Vorstand der AKPE 
angehörte. 

Zu der Mitwirkung Mayrs bei der Auswahl der 
Direktoren im Bereiche der Stadt Wien gab Ban
dion vor dem Untersuchungsausschuß eine bemer
kenswerte Erklärung ab: 

"Ich kann nicht beurteilen, welche Motive Stadt
rat Mayr bei der Nominierung von Schwaiger und 
Winter hatte. Aus dem Personal akt im Rahmen der 
Untersuchungen mußte ich jetzt feststellen, daß es 
damals schon aus Kollegenkreisen heraus Beden
ken gegen Winter gegeben hatte." (5. 1878 f.) 

Daraus ergibt sich, daß die katastrophale Ent
wicklung ("Bau- bzw. Schmiergeld~ und Korrup
tionsskandal"), in die der AKH-Bau vor allem mit 
Winter schlitterte, bei Vornahme sorgfältigerer 
Personalentscheidungen und Anlegung kritischerer 
Maßstäbe vermeidbar gewesen wäre, da bereits 
zum Zeitpunkt der Bestellung Anzeichen für das 
spätere Desaster gegeben waren. 

Nicht unwesentlich erscheint die Tatsache, daß 
Schwaiger und Winter Mitglieder des Clubs 45. 
sind, dem auch zahlreiche andere in den AKH
Skandal verwickelte Personen (vor allem Politiker) 
wie zB Androsch, Gratz, Stach er, Fritz Marsch, 
Karl Blecha, Wilfling, Udo Proksch (alias Serge 
Kirchhofer), ·RA Dr. Heinz Damian, Dkfm. Dr. 
Franz Bauer oder der ehemalige Generaldirektor 
der Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts-AG, 
Friedrich Eder, angehören. 

Daß Winter überdies seit dem Jahre 1966 einge
schriebenes Mitglied 4er SPÖ war, erwies sich im 
Zusammenhang mit seiner Ernennung zum AKPE
Vorstandsdirektor jedenf.alls nicht als Nachteil. 

Der von den für die Auswahl der V orstandsmit
glieder zuständigen Politikern, insbesondere von 
Androseh, Gratz, Mayr und Stach er, als Vertreter 
des Bundes bzw. der Stadt Wien zu verantwortende 
Fehlgriff hat die Steuerzahler Beträge gekostet, die 
zumindest in die Hunderte von Millionen Schilling 
gehen, wenn nicht sogar einige Milliarden ausma
chen. 

Ähnlich unglücklich agierten die politisch Ver
antwortlichen bei der Nominierung der Mitglieder 
des Aufsichtsrates: Zu. Aufsichtsräten wurden 
durchwegs Beamte bestellt, die daher ihren Aufga- -
ben im Rahmen der AKPE nur nebenberuflich 
nachkommen konnten und allein schon aus diesem 
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Grunde gegenüber den Vorstandsmitgliedern, 'die 
sie kontrollieren sollten, ins Hintertreffen gerieten. 
Dazu kam weiters, daß sie überwiegend nicht die 
erforderli~hen problemspezifischen Fachkenntnisse 
aufwieseni(B/16,5. 198) und daher - von wenigen 
rühmlichen Ausnahmen abgesehen - zumeist hilf
los dem Vorstand ausgeliefert und auf dessen Refe
rat angewiesen waren. 

Besonders Kandutsch übte an der Auswahl der 
Aufsichtsratsmitglieder heftige Kritik, als er vor 
dem Ausschuß erklärte; 

"Mit rein ehrenamtlichen Aufsichtsräten, die sich 
irri wesentlichen doch auf den Vortrag des Vorstan
des verlassen müssen, kann man nicht auskom
men." (5.,16811) 

"Man kann Aufgaben dieser komplexen Art 
(eines Aufsichtsratsrriitgliedes einer Aktiengesell
schaft) nicht so nebenbei betreiben." (5. 16709 f.) 

"Es ist außerdem noch zu überlegep, ob man zB 
immer wieder weisungsgebundene Beatnte in einen 
solchen Aufsichtsrat nehmen muß." (5. 16710) 

Bei dem langjährigen stellvertretenden V orsit
zenden und späteren Vorsitzenden des Aufsichtsra
tes, Dr. Heinrich Horny, kam noch dazu, daß er 
neben seinem Beruf als Obersenatsrat der 
Gemeinde Wien auch die Funktion des Bürgermei
sters von Mödling bekleidet, wodurch der ihm ver
bleibende zeitliche Rahmen, seine Aufgaben als 
Mitglied des Aufsichtsrates wahrzunehmen, noch 
mehr eingeengt wurde. 

Was den von Androsch nominierten Aufsichts
,ratsvorsitzenden, den Sektionschef im Bundesmini
sterium für Finanzen, Dr. Walter Waiz, anlangt, so 
wurden vbn ihm Entscheidungen getroffen, die ent
weder von einer auf bewußte Manipulation gerich
teten Absicht getragen waren oder auf Unfähigkeit 
beruhten. Hervorzuheben ist in diesem Zusammen
han!? insbesondere die auf ihn zurückzuführende 
- ONO:RM-widrige - Teilung des Betriebsor
ganisationsauftrages, wodurch die Vergabe an die 
ABO begünstigt wurde, oder die Bestellung des 
prononcierten SPÖ-Anwaltes Dr. Herbert Schach
ter zum Syndikus der AKPE, die Waiz vor dem 
Untersuc~ungsausschuß "mehr oder weniger als 
Zufall" hinzustellen versuchte. (5. 2601). Daß dar
über hinaus von der AKPE noch mit einem zweiten 
prominenten SPÖ-Anwalt, nämrich mit Damian, 
ein Konsulentenvertrag abgeschlossen wurde, sei in 
diesem Zusammenhang nur der Vollständigkeit 
halber erwähnt. ' 

I 

Waiz machte vor dem Ausschuß auch keine 
glückliche Figur, als er darüber befragt wurde, wie
viel Zeit er für die verantwortungsvolle Tätigkeit 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der mit dem 
größten ,Bauvorhaben der Republik betrauten 
Gesellschaft erübrigte: 

"Ich kann keine präzisen Zeitangaben darüber 
machen, "wieviel Zeit ich um die Jahreswende 
1979/80 für das AKH aufgewendet habe.", (5. 
2552) 

"Vor März 1980 würde ich sagen, widmete ich 
weniger als ein Viertel meiner Arbeitskraft dem 
AKH, während nach März 1980 es ganz variabel 
ist." (5. 2574) 

Ebenso mangelte es ihm an der Entschlußkraft, 
Mißstände abzustellen, Warnungen nachzugehen 
und für Ordnung im Planungs ablauf, im Bauge
schehen und in der, Organisation zu sorgen, wie 
sich aus der Aussage von Wojda ergibt, der Waiz 

. seine Bedenken vortrug, ohne daß dies Reaktionen 
des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Folge hatte: 

"Bei Waiz habe ich ebenfalls Bedenken im Hin
blick auf die Abwicklung des Projektes zum Aus
druck gebracht. Ich war nicht allein, sondern 
gemeinsam mit anderen Gesellschaftern der APAK. 

Uns sind Dinge unheimlich gewesen, nachdem 
wir gesehen habe, was in der Startphase sozusagen 
überhaupt vorliegend ist. Das war sozusagen viel 
deprimierender, als wir es überhaupt nur geahnt 
haben; und nachfolgend, als wir absehen mußten, 
daß es durch fehlende Entscheidungen zu beachtli
chen Verzögerungen kommen wird." (5. 4222) 

Wie wenig effektiv die Tätigkeit des Aufsichtsra
tes als Kontrollinstanz gewesen ist, geht am besten 
und deutlichsten aus der Aussage des Aufsichtsrats
mitgliedes Dr. Anton Glaninger, der gleichzeitig 
Gruppenleiter bei der AKPE war, hervor, als er am 
2. März 1981, also fast ein Jahr nach der Veröffent
lichung des ersten Kontrollamtsberichtes, der im 
Frühjahr 1980 wie eine Bombe einschlug und die 
Erhebungen zur Aufdeckung des AKH-Skandals 
ins Rollen brachte und der überdies dem AKPE
Aufsichtsrat zur Stellungnahme zugemittelt wurde, 
vor dem Ausschuß angab: 

"Ich muß gestehen, ich habe den Kontrollamts
bericht über die Betriebsorganisationsvergabe nie 
komplett durchgelesen." (5. 9060) 

Kandutsch sprach dem Aufsichtsrat die Fähig
keit, eine wirkungsvolle Kontrollfunktion auszuü
ben, grundsätzlich ab, als er ausführte: 

"Ein Aufsichtsrat steht und fällt mit dem, was 
ihm der Vorstand sagen will. Und ich habe gesagt: 
das ist nicht Kontrolle! Imührigen kennt das 
Aktienrecht auch die Einsetzung von Sachverstän
digen nach dem § 95 Ahs. 5 Aktiengesetz, wo der 
Gesetzgeber selbst sagt, er könne sich vorstellen, 
daß man weitere Informationen braucht." (5. 
16611) , 

Den seihen 'vorwurf, keine Sachverständigen 
beigezogen zu haben, äußerte auch das Kontroll
amt gegenüber dem Aufsichtsrat;' 

"Der Aufsichtsrat hätte sich bei der Wahrneh
mung seiner Überwachungspflicht fallweise auch 
besonderer sachkundiger Hilfe im Sinne der aktien
rechtlichen Bestimmungen bedienen können, zumal 
auch der Vorstand für keine interne Revisionsabtei
lung vorgesorgt hatte." (2. Kontroflamtsbericht, 5. 
102). 

Neben dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der 
Syndikatsversammlung der AKPE gruppierten sich 
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um die Gesellschaft noch als weitere Gremien das 
"Bund-Stadt-Wien-Komitee", das aus Politikern 
des Bundes und der Stadt Wien, Vertretern der 
AKPE und der Fakultäten bestand, sowie der soge
nannte "Politikergipfel" (Besprechung zwischen 
Vertretern des Bundes und der Stadt Wien), dem 
die Bundesminister für Finanzen sowie Wissen
schaft und Forschung, die amtsführenden Stadträte 
Mayr und Stacher, Vertreter der AKPE und des 
Bundes bzw. der Stadt Wien angehörten. 

Die Effizienz dieser Gremien muß angesichts der 
katastrophalen Entwicklung nach dem Jahre 1975 
in Zweifel gezogen werden. Darüber hinaus fällt 
auf, daß das Bund-Stadt-.Wien-Komitee vom 
5. Oktober 1977 bis 12. Juni 1979 überhaupt keine 
Sitzungen abhielt; (B/19, S. 7098) Dr. Sepp Zacek, 
Handlungsbevollmächtigter und Bereichsleiter der 
AKPE für den kaufmännischen Bereich, erklärte 
vor dem Ausschuß: 

"Der sogenannte Politikergipfel etwa einmal im 
Jahr, wo sich die Ressortleiter getroffen haben, war 
nicht ausreichend." (5. 4151) 

Die vornehmlichste Aufgabe dieser Versammlun
gen, insbesondere des Bund-Stadt-Wien-Komitees, 
bestand in der Erzielung des sogenannten "Nutz er
konsenses". Was darunter zu verstehen ist und auf 
welche Weise ein solcher Konsens erzielt wurde, ist 
vor dem Untersuchungsausschuß einer ausführli
chen Erörterung unterzogen worden: 

"Das Unternehmensziel der AKPE war nicht 
nur, den Bau und das Projekt, das wir übernommen 
haben, an sich fortzuführen, so wie es auch im Syn
dikatsvertrag verankert ist, sondern das Unter
nehmensziel war, möglichst rasch zu den geringst
möglichen Kosten dieses Projekt fortzuführen und 
dabei nach Möglichkeit den Konsens mit dem Nut
zer, also der Fakultät und der Spitalsverwaltung, 
herzustellen. Daß sich diese Ziele nicht immer 
unter einen Hut bringen lassen, hat sich ja in der 
Zwischenzeit erwiesen." (Schwaiger, S. 5105 f) 

"Die Frage des Nutzerkonsenses ist eigentlich 
nirgends in dieser Form schriftlich als Auftrag fest
gelegt. Sie hat sich nur aus der täglichen Praxis und 
aus dem Ablauf ergeben. 

Wenn die Nutzer nicht einverstanden waren, ist 
es zu keiner Beschlußfassung gekommen. Es hat 
also nie eine Mehrheitsentscheidung etwa gegen die 
Nutzerinteressen gegeben, sondern es wurde 
bestenfalls der Punkt von der Tagesordnung abge
setzt zum Zwecke der nochmaligen Verhandlung 
mit den Nutzern, oder dann hinausgetragen zu den 
politischen Entscheidungsträgern." (Schwaiger, S. 
5205) 

"Das Bund-Stadt-Wien-Komitee - so inter
pretiere ich das zumindest - hatte die Kompetenz, 
hinsichtlich jener Fragen eine Meinung uns gegen
über zu äußern, hinsichtlich der es in den sonstigen 
Abstimmunggesprächen zu keiner einheitlichen 
Auffassung der beiden Nutzerorganisationen 
gekommen ist." (Schwaiger, S. 5208) 

"An der vordersten Arbeitsfront standen die 
. Architekten, die medizin-technische Planungsfirma 

und später die Betriebsorganisationsplanung, die in 
einer Unzahl von Arbeitsgesprächen den sachlichen 
Inhalt der gesamten Planung bestimmt hat. Das war 
sozusagen die'ersteInstanz. 

In der zweiten· Instanz mußten die Klinikvor
stände damit einverstanden sein. Und nun ist das ja 
ein bekanntes Problem im Allgemeinen Kranken
haus, daß es durch die Doppelkliniken manchmal 
divergierende Wünsche gab und wahrscheinlich 
heute noch gibt. 

Erst, wenn die Wünsche der Nutzer in diesen 
Gesprächen nicht befriedigt werden konnten, so 
daß Konflikte, sachliche Konflikte hochgespielt 
wurden, kam es an den Vorstand, der dann mitun
ter mit den bei den Vorsitzenden der Baukommis
sion, den Professoren Deutsch und Steinbereithner 
versucht hat, eine Lösung zu finden. Wenn auch 
hier keine amikaie Lösung möglich war, ging es in 
den Gesprächen an das sogenannte Bund-Stadt
Wien-Komitee." (Winter, S. 16108 f) 

"Es wurde dann letztlich in den sogenannten 
Politikerbesprechungen entschieden, an denen auch 
Vertreter des Wissenschaftsressorts und des 
Gesundheitsressorts der Stadt Wien neben den 
Finanzleuten teilgenommen haben, daß den Wün
schen der medizinischen Fakultät nachgegeben 
wird." (Schwaiger, S. 5377) 

Aus diesen Aussagen geht daher hervor, daß die 
Probleme, insbeondere die Forderungen der Fakul
tätsvertreter nach immer te ure ren Geräten und 
moderneren Einrichtungen so lange zerredet wur
den, bis sich eine Lösung fand. Dabei zeigte sich, 
daß die Fakultätsvertreter ihren Standpunkt in der 
Regel durchzusetzen vermochten. Gelang ihnen 
dies bereits auf unterer Ebene, was dann bereits als 
"Konsens" gewertet wurde, kam es nicht mehr zur 
Befassung höherer Instanzen. Sofern ihnen aber 
dies nicht gelang, wurde die Entscheidung von den 
Politikern getroffen, die es in aller Regel noch viel 
weniger als die Vertreter der Baugesellschaft wag
ten, sich den Wünschen der Mediziner zu verschlie
ßen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, einer 
modernen Medizin im Wege zu stehen. 

Gerade das Nachgeben auf die immer wieder 
von den Medizinern unterbreiteten, vielfach wech
selnden und auf den jeweiligen Stand der sich wäh
rend des Bauvorhabens ständig entwickelnden 
medizinischen Forschung abgestellten Forderungen 
trug entscheidend zu den zahlreichen Verzögerun
gen, Umplanungen, Umbauten und der exorbitan
ten Steigerung der Baukosten bei. 

Auch die im Zusammenhang mit dem Bemühen, 
einen "Nutzerkonsens" zu erzielen, aufgewendete 
(vielfach verlorene) Zeit schlug sich beim Bauvor
haben negativ zu Buche. Kandutsch erklärte vor 
dem Ausschuß, daß die Abstimmung mit den Nut
zern schlecht und schleppend gewesen und zu oft 
viel zu spät erfolgt sei. (5. 16657) 
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Das Kontrollamt führte zu diesem Problem aus: 
"Waren schon vor Gründung der AKPE die 

Interessenten am Neubau, nämlich die der Bundes
seite angehörenden Klinikvorstände sowie die städ
tische Spitalsverwaltung, nicht mit Entscheidungs
befugnis - und dementsprechender Verantwort-
1ichkeit - 1 in die Sonderverwaltung der ARGE
AKH integriert, so war die Stellung der Nutzer 
nach Schaffung der AKPE auch nicht einwandfrei 
erklärt. Der im Syndikatsvertrag angekündigte 
Beauftragungsvertrag zwischen den beiden Syndi
. katspartnern und der AKPE, der eine vertragliche 
Einbindung der Nutzer hätte vorsehen können, 
wurde jedenfalls nicht abgeschlossen." (2. Kontroll-
amtsbericht, S. 98 f) , 

Am 30. Jänner 1976 schloß die AKPE mit der 
Arbeitsgem~inschaft-Projektmanagement Allgemei
nes Krankenhaus Wien - Universitätskliniken 
(APAK), b~stehend aus der Fa. ALLPLAN'AlIge
meine Planungs gesellschaft für Klimaanlage, Ener
gieversorgting und Rohrleitungsbau Ges. m. b. h., 
der Fa. AUSTROPLAN Östetreichische Planungs
gesellschaft .m. b. H. und der Arbeitsgemeinschaft 
der Architekten Alexander Marchart, Roland Moe
bius, Helf17.ut Benesch und Josef Moser, einen 
Werkvertrag über Beratungs- und Managementlei
stungen ab: Die wichtigsten Passagen dieses Vertra
ges lauten:: 

, . 

,,§ 1 Gegenstand des Vertrages: 
Die AKPE überträgt der AP AK die im § 3 

genannten ':Leistungen für das Bauvorhaben ,Allge- . 
meines Krankenhaus der Stadt Wien - Universi
tätsklinike~' in Wien 9, und die APAK übernimmt 
die Durchführung der genannten Leistungen im 
Sinne dieses Vertrags. 

§ 3 Leistungen der APAK: 
Die APAK sorgt für eine größtmögliche Wirt

schaftlichk~it der Projektsabwicklung während 
aller Phaser der Planung, Dur:chführung und Inbe
triebnahme. 

Die APAK ist verpflichtet, sicherzustellen, daß 
der AKPE alle jene Maßnahmen vorgeschlagen 
werden, deren Durchführung eine Optimierung des 
Werkes in' technischer, wirtschaftlicher und zeitli
cher Hinsicht ergibt, andererseits die dafür edor
derlichen Entscheidungshilfen zu erarbeiten. ' 

Die von; der APAK zu erbringenden Leistungen 
beziehen sich auf: 

• die Betrenhäuser und den Flachkörper (Kern) 
• den Hochvoltbunker 
• 'das Wirtschaftsgebäude 
• Verkellr, Versorgung und Entsorgung in bau
und betriebstechnischer Hinsicht. 

Die Leistungen sind in folgende Gruppen zusam
mengefaßt: 
• Erarbeitung der für alle weiteren Tätigkeiten 
erfo,rderlichen Ausgangsgrundlagen unter Verw,en
dung des vorhandenen Informationsmaterials 

• Planung der zukünftigen Projektorganisation 
• Durchführung der Projektorganisation 
• technische Planungskoordination 
• Leitung und Überwachung der Projektausfüh
run& 
• Überführen in die betriebliche Funktion -
Inbetriebnahme. 

§ 4 Zusammenarbeit zwischen der AKPE, deren 
Auftragnehmer, Behörden, Nutzern und sonstigen 
Beteiligten: 

Die AKPE nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß 
die APAK bestimmte Teilbereiche der von ihr nach 
diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen Herrn 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Wojda, Wien, übertra
gen wird. Die im Rahmen eines entsprechenden 
Subvertrages zu erfüllenden Leistungen beziehen 
sich im, wesentlichen auf die Fachgebiete der Pro
jekt-Organisation. 

Ferner wird seitens der AKPE zustimmend zur 
Kenntnis genommen, daß die APAK für elektro
physikalische und medizin-technische Sonderauf
gaben die Fa. SIEMENS AG Österreich als Subun
ternehmer heranziehen wird. 

§ 6 Pflichten der APAK: 
Die APAK darf als Beauftragte der AKPE keine 

Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. 
Zu diesem Zweck hat die APAK durch wirksame 
interne Vereinbarung bzw. organisatorische Maß
nahmen und entsprechende Personaldispositionen 
-dafür Sorge zu tragen, daß Unternehmer- oder Lie
feranteninteressen auch nicht mittelbar zum Tragen 
kommen können. 

§ 8 Vergütung: 
Für die im § 3 angeführten Teilleistungen werden 

die nachfolgend genannten Prozentsätze der Pau
schalsumme vergütet: 
• Erarbeitung der für alle weiteren Tätigkeiten 
erforderlichen Ausgangsgrundlagen unter Verwen
dung des vorhandenen Informationsmaterials 0,5%, 
• Planung zur zukünftigen Projektorganisation 
1%, 
• Durchführung der Projektorganisation 23,5%, 
• technische Planungskoordination 17,5%, 
• Leitung und Überwachung der Projektausfüh
rung 57,5%. 

Für die Teilleistungen wird eine Pauschalsumme' 
von 666 Mio S (wertgesichert) vergütet. (B 12, 
S. 3519 ff) 

In der Folge wurden einige Änderungen des 
Hauptvertrages betreffend Auftragsänderungen 
und Preisgleitung vereinbart. Auf Grund der vorlie
genden Vereinbarungen stieg das Gesamthonorar 
der APAK bis 1. Oktober 1980 auf 

,1 054571 822,40 S. (2. Kontrollamtsbericht, S. 146) 
Am Subunternehmer Wojda, dessen Leistungen 

mit mindestens 15% und maximal 25% der Gesamt
leistungen der APAK aus dem Auftrag der AKPE 
festgelegt wurden, ist hervorzuheben, daß er sich 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)294 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 21 

eine Beteiligung am Endergebnis der APAK 
sicherte. Die ihm übertragenen Leistungen betref
fend Projektorganisation wurden vor allem durch 
das von ihm geleitete Unternehmen AGIPLAN Pla
nungsgesellschaft m. b. H. im Rahmen de~ APAK
Gesamtorganisation erbracht. 

Der Leistungsumfang der APAK wurde vom 
Vorstand gemeinsam mit der Bewerbergruppe Fa. 
AUSTROPLAN, Fa. ALLPLAN und der Arbeits
gemeinschaft der Architekten Marchart, Moebius 
und Partner unter Mitwirkung von Wojda erarbei
tet. Dieser Leistungskatalog enthält alle im Rahmen 
des Projektmanagements zu erbringenden Leistun
gen, die folgendermaßen beschrieben wurden-: 

a) Erarbeitung der für alle weiteren Tätigkeiten 
erforderlichen Ausgangsgrundlagen unter Verwen
dung des vorhandenen Informationsmaterials. 

b) Planung der zukünftigen Projektorganisation. 
c) Durchführung der Projektorganisation. 
d) Technische Planungskoordination. 
e) Leitung und Überwachung der Projektausfüh

rung. 
f) Überführen in die betriebliche Funktion -' 

Inbetriebnahme. 

Diese Punkte des Leistungsumfa~ges wurden in 
der - einen integrierenden Bestandteil des Vertra
ges vom 30_ Jänner 1976 bildenden - Anl:tge 
detailliert aufgeschlüsselt. (B 12, S. 3601 ff) 

Dem Protokoll über die 7. Sitzung des Aufsichts
rates der AKPE vom 22. Dezember 1975, in wel
cher die Vergabe des Projekt-Managements 
behandelt 'wurde, ist zu entnehmen, daß Mitglieder 
des Aufsichtsrates bei der Behandlung dieses Tages
ordnungspunktes Bedenken äußerten, weil an der 
APAK auch Firmen bzw. Personen beteiligt waren, 
die das Projekt bzw.· Einzelprojekte planten. Dar
auf antworteten die Vorstandsdirektoren Winter 
und Parzer, daß gerade die Kenntnisse des Projek
tes aus früherer Planungstätigkeit ein Argument für 
die APAK wären und durch entsprechende Organi
sation der APAK bzw. Aufgabenteilung zwischen 
ihren Mitgliedern gewährleistet wäre, daß keine 
Selbstkontrolle ·stattfände. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates führte hiezu aus, daß durch den 
erforderlichen Einstieg in ein laufendes Projekt 
gerade die Kenntnis des Projektes wichtig für eine 
baldige Effizienz des Projektmanagements wäre 
und eine. Gruppe von bisher völlig Unbeteiligten 
zirka ein bis eineinhalb Jahre benötigen würde, um 
sich den nötigen Einblick zu verschaffen. 

Auch als in der 8. Sitzung des AKPE-Aufsichts
rates vom 20. Jänner 1976 Bedenken gegen die 
Heranziehung der Fa. SIEMENS als Subunterneh
men im Hinblick auf Interessenskollisionen geäu
ßert wurden, führten die Vorstandsmitglieder aus, 
daß die Heranziehung der Fa. SIEMENS im Rah
men des Projekt-Managements in keinerlei Zusam
menhang mit Lieferinteressen stünde, sodaß keine 
Kollisionen entstehen könnten. 

Bei der Zusammenarbeit zwischen AKPE und 
APAK gab es von Anfang an Schwierigkeiten, wie 
dies insbesondere im Schreiben der AKPE-V or
standsmitglieder vom 7. Juli 1976 an Waiz zum 
Ausdruck kommt: 

"Die Beauftragung der APAK am 30. Jänner 
1976 mit den verschiedensten Aufgaben des Pro
jektmanagements entsprechend eines einvernehm
lich zwischen der APAK und uns ausgearbeiteten 
Leistungskataloges erfolgte unter einer ganz 
bestimmten Zielvorstellung. Der Personalstand und 
die Organisationsstruktur der AKPE wurde ul1ter 
dem Gesichtspunkt erstellt, daß unsere Gesellschaft 
einen Großteil des vorerwähnten Aufgabenspek
trums an ein Dienstleistungsunternehmen, welches 
quasi einen verlängerten Arm unsererseits darstel
len sollte, weiterzugeben vor hatte. Es war von 
Anfang an klar, daß man bei der Übernahme eines 
solchen Aufgabengebietes dem Auftragnehmer 
einen gewissen Konsolidierungszeitraum einräu
men mußte. Nachdem seit der Beauftragung fast 
ein halbes Jahr verstrichen ist, müssen wir zu unse
rem eigenen Bedauern feststellen, daß die APAK 
derzeit noch nicht die in sie gesetzten Erwartungen 
erfüllt. 

Wir haben dies der Geschäftsführung der APAK 
in eindringlichster Weise am 1. Juni 1976 dargelegt. 
Ein neuerlicher Hinweis über den unbefriedigenden 
Konsolidierungsvorgang in entsprechend scharfer 
Form erging am 29. Juni 1976 an die Geschäftsfüh
rung der AP AK. 

Der unbefriedigende Zustand ist der A.ufsichts
stelle 'der APAK sehr wohl bekannt. In einzelnen 
Gesprächen mit Herren der Geschäftsführung und 
der Aufsichtsstelle wurden die vorhandenen 
Schwierigkeiten in nicht unbeträchtlichem Maße 
durch eine gewisse Unbeweglichkeit des ARGE
Partners AUSTROPLAN erklärt." 

Das Kontroll amt, das die Problematik der Bei
ziehung der APAK durch die AKPE im 2. Kon
trollamtsbericht sehr ausführlich behandelte, 
gelangte zu folgendem vernichtendem Ergebnis: 

"Die Weitergabe von wesentlichen Aufgaben der 
Abwicklung des Planungs- und Baugeschehens von 
der verantwortlichen Planungs- und Errichtungsge
sellschaft an die APAK kann vom Kontrollamt in 
der Art, wie sie vorgenommen wurde, nicht positiv 
beurteilt werden. Dadurch wurde nämlich die Ein
heitlichkeit der Leitung und Bearbeitung des durch 
-ständige Änderung bzw. Ausweitung ohnehin 
schon kaum übersichtlichen Gesamtprojektes unnö
tig und auch auf kostspielige Weise weiter 
erschwert. 

Es wurde festgestellt, daß die AKPE selbst nur 
unzureichend mit fachkundigem Personal betref
fend die Konzeption und betriebliche Organisation 
einer Universitätsklinik von der Komplexheit und 
Größe des AKH-Neubaues ausgestattet war. Es 
wäre daher zu erwarten gewesen, ·daß die AKPE 
diesem Mangel wenigstens durch eine entspre
ch-ende Auswahl der Mitglieder des Projektmana-
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gements abgeholfen hätte. Dies war jedoch weitge
hend nicht der Fall. Man verfiel vielmehr auf Fir
men, deren:, Eignung und Erfahrung fü; solche Vor
haben zum Teil mit ihrer Mitwirkung bei einem 
internationalen Bürozentrum begründet wurde, 
ohne zu erkennen, daß die Anforderungen an ein 
solches Bauwerk --:- wenn auch von bedeutendem 
Umfang - mit jenen eines der größten Universi
tätsspitäler Europas, wie es der AKH~Neubau ist, 
wohl nur entfernt vergleichbar sind. Solche spitals
spezifischen Kenntnisse des Projektmanagements 
wären vor allem auch deshalb umso erforderlicher 
gewesen, weil die AKPE nicht, wie zuerst ange
nommen wurde, ein fertig konzipiertes Projekt nur 
auszuführen hatte, sondern praktisch ein - funk
tionell gesehen - neues Projekt erstellen mußte. 

Ob die \anfänglich, in Erwägung gezogene Fa. 
REISCHER, SUTER & SUTER, Wien, anstatt der 
AP AK die Aufgabe eines Projektmanagements in 
qualifizierierer Weise und kostengünstiger erfüllt 
hätte, kann vom Kontrollamt nicht beurteilt wer
den. 

Rückblickend erhebt sich die Frage, ob die 
AP AK tatsächlich der. kostengünstigste ' Bewerber 
zur Erbringung der Managementleistung war, 

. gelang es ihr doch, ihr ursprüngliches Pauschal
Gesamthonorar von rund 719 Mio S (einschließlich 
Nebenkosten) innerhalb von 5 Jahren auf einen 
Auftragswert von mehr als 1,085 Mrd S zu e'rhö
hen. 

Aus der Auf teilung der Management-Leistungen 
zwischen AKPE und AP AK resultierten noch 
Überschneidungen zu anderen Planern und Orga~ 
nisatoren, die eine scharfe Abgrenzung der Leistun
gen untereinander erschwerten, wodurch eine dop
pelte oder mehrfache Bezahlung solcher Leistungen 
kaum verhindert werden konnnte. 

Wenn man die zahlreichen Mängel des Projekt
managements bei· der Abwicklung des Planungs
und Baugeschehens sowie die Kritik .der AKPE 
selbst in die Erwäg~ng mit einbezieht und diese 
Unzukömmlichkeiten der Tatsache gegenüberstellt, 
daß das Honorar von ursprünglich rund 719 Mio S 
auf mehr als rund 1 q85 Mrd S erhöht wurde, 
erscheint dessen Höhe - bei zusätzlicher Beach
tung der Parallelität ähnlicher Leistungen - als 
nicht angemessen. Allerdings bestand keine Mög
lichkeit eines Preisvergleiches mit anderen Unter
nehmungen, weil die Auswahl der APAK ohne Ein
holung vo'n Vergleichsangeboten mit verbindlichen 
Preisangaben erfolgt ist."(2. Kontrollamtsbericht, 
S. 162 ff) " 

Darüber hinaus kritisierte das Kontrollamt, daß 
seitens der APAK Subunternehmer beigezogen 
wurden, die auch als ausführende Unternehmen am 
Bau beteiligt sind, wodurch sich Mehrfachbeauftra
gungen und damit auch, Doppelbezahlungen ähnli
cher Leistungen ergaben (2. Kontrollamtsbericht, 
S. 168). 

In dem zwischen der AKPE und der AP AK 
geschlossenen Werkvertrag, für den die verantwort-

lichen Politiker auf Grund der Zustimmung ihrer 
Vertreter im Aufsichtsrat der AKPE die volle Ver
antwonung tragen, sind die Rechte und Pflichten 
der Vertragspartner nicht genügend geklärt und 
,viele Bestimmungen widersprüchlich. 
, Mit der Beauftragung der APAK gab der, V or
stand der AKPE einen Großteil seiner Funktionen 
ab, sodaß die AKPE zur weitgehend funktionslosen 
und die Transparenz und Kontrollierbarkeit~des 
Vorhabens eher hinderlichen Zwischenstation 
wurde. Auf Grund_der gewählten Konstruktion 
ergibt sich nämlich, daß der in der ARGE und 
AKH vertretene Bauherr über Vorschlag des V or
standes der von ihm beauftragten AKPE .durch 
seine Vert;reter im Aufsichtsrat der AKPE die 
APAK zur Durchführung eines wesentlichen Teiles 
der eigentlich ihm zukommenden Dispositionsauf
gaben bestimmte und es der AP AK überdies auch 
noch gestattete, sich ihrerseits wieder selbständiger 
Subunternehmer, ebenfalls für die Planungs- und 
Dispositionsaufgaben, zu bedienen. Dieses Delega
tionskarussell war nicht nur kostspielig, es verhin
derte auch entsprechende Fortschritte beim Bau. 

Kurz nach ihrer Errichtung beauftragte die 
AKPE die Professoren Dr. Paul Seitz (Hamburg), 
Dr. W. S. Sie~kiewicz (Aachen) und Diplombe
triebswirt Josef Kaufmann (Zürich), den mit Stich
tag 1. Oktober 1975 erreichten Stand des Bauvor
habens Allgemeines Krankenhaus Wien festzustel
len, zu analysieren und ein Gutachten zu erstellen 
(SSK-Gutachten). Die Beiziehung von Seitz, einem 
Vorstandsmitglied des im Eigentum des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes stehenden Neue-Heimat
Konzerns (Hamburg), zu diesem mit 15 Mio'S 
honorierten Gutachterauftrag erfolgte über Inter
vention von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, der 
im Jahre 1975 nach einem Zusammentreffen in Bad 
Wörishofen mit Albert Vietor, dem Vorsitzenden 
des Vorstandes der N euen Heimat, Seitz mit 
Androsch und Waiz bekannt machte und ihn als 
Gutachter empfahl. 

Im SSK-Gutachten erfolgte eine Analyse und 
Bewertung des Ist-Zustandes der Gesamtanlage des 
Neubaus Allgemeines Krankenhaus Wien. Der 
Kern der Anlage war in der Rohbauplanung zu die
sem Zeitpunkt (Ende 1975) noch nicht abgeschlos
sen. Die Rohbauplanung wurde abschnittsweise 
entsprechend dem Baufortschritt erstellt. Für das 
Wirtschaftsgebäude lag noch keine gültige Planung 
vor. 

Um einen Maßstab für die Umsetzung des vorge
gebenen Nutzflächenprogramms in die Planung zu 
erhalten, wurde auch ein Vergleich mit ähnlichen 
Bauvorhaben vorgenommen. Nach den Gutachtern 
sind Kliniken' mit einer Bettenzahl wie im AKH sel
ten. Aus diesem Grunde wurden für den Vergleich 
mit Verhältniszahlen solche Kliniken ausgewählt, 
die in den letzten Jahren fertiggestellt bzw. im 
Jahre 1975 in Bau waren sowie von ihrer Auslegung 
in Größe und Zielrichtung dem AKH entsprachen'; 
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Von den Gutachtern wurde der Versuch unter
nommen, Nutzungsänderungen in Form eines 
Denkmodells zu skizzieren, das allerdings davon 
ausging, daß die bisher angenommene Bettenzahl 
im Kern der Anlage um zirka 500 Betten reduziert 
würde und weiters keine zusätzlichen Gebäudeteile 
zur: Unterbringung klinikspezifischer Einrichtun
gen erstellt würden. 

Ein Ergebnis dieses Gutachtens bestand in der 
Überlegung, daß der Bettenbedarf des neuen AKH 
- gegenüber den bisherigen Annahmen von 2 500 
(im Jahre 1960), 2 632 (gemäß Organisationsstruk
tur- und Raum-Programm 1971) oder 2730 
(gemäß Architektenplanup.g im Jahre 1975) - mit 
nur rund 2 100 Betten als ausreichend anzusehen 
seI. 

Im Politikergipfel vom 18. März 1976 wurde das 
Problem einer Behandlung unterzogen und 
beschlossen, gemeinsam mit der APAK ein neues 
Grundsatzprojekt für den Kern der Anlage und die 
als erforderlich angesehenen Erweiterungsbauten 
zu. erstellen. 

Diesem Auftrag kamen die AKPE und die AP AK 
durch Ausarbeitung der sogenannten Variante EB 
nach, hinsichtli~h derer ein Konsens mit den Nut
zern erzielt wurde. Nach dieser Variante ergab sich 
eine Reduktion der Betten der Pflegebereiche auf 
1788 (im gesamten Bau auf 2 173). Demgegenüber 
trat jedoch eine Erhöhung des umbauten Raums 
der Flachkörper von 1 700 000 m3 im Kerngebäude 
auf 1 870000 m3 ein; der gesamte umbaute Raum 
erfuhr eine Ausweitung um 190 000 m3 auf 
2210000 mJ

• Im Politikergipfel vom 31. Jänner 
1977 wurde diese Variante als Grundsatzprojekt 
1976 beschlossen. 

Nach der Erstellung des Grundsatzprojektes 
1976 wurde die Planung weiterhin der Entwicklung 
angepaßt und die sichtbar gewordenen Tendenzen 
hinsichtlich der fortschreitenden Differenzierungen 
der medizinischen Fach- und Teilgebiete dabei 
berücksichtigt. i 

Dies hatte zur Folge, daß sich tom Jahre 1975 
bis Juli 1979 die Nutzfläche des K~rngebäudes ein
schließlich der ErweiterungS!UWerke von 
174419m2 um 13,35% auf 197 00m2 und die 
Brutto-Grundrißflächen von 4 5 172 m2 um 
49,32% auf 679685 m2 erhöhte. per Rauminhalt 
stieg in dieser Zeit von 2 019 602 mf' um 37,54% auf 
2 777 677 mJ

. I; 
Anläßlich der Besprechung zWilchen Vertretern 

des Bundes und der Stadt Wien om 3. Juli 1979 
wurde neuerlich eine Änderung es Projektvolu
mens vorgenommen, da von d~n Nutzern ein 
Mehrbedarf a~ Nutzfläche geltendJ1gemacht wurde. 
Daraus resuluerte gegenüber de Grundsatzpro
jekt 1976 eine Steigerung des u bauten Raumes 
um 28,33% auf insgesamt 2 836000 mJ • 

Angesichts der immer größer werdenden Dimen
sionierung der Kubatur erscheint daher die diese 
Gigantomanie anklagende Feststellung Delabros 

vor dem Ausschuß durchaus verständlich und 
berechtigt: 

"Es hat eigentlich jeder erWartet, daß eine Ver
ringerung der Betten eine Verringerung der Kuba
tur und eine Verringerung des Volumens und damit 
der Kosten bedeutet. Was ist aber eingetreten? Eine 
Verringerung der Betten ist zwar eingetreten, aber 
keine in der Relation dazu stehende Verringerung 
der Kubatur, sondern eine weitaus größere Kuba
tur. Und zwar mehr Kupatur, als im alten Haus. 
Wenn ich mich richtig erinnere, wird das neue 
AKH mehr als das Doppelte der Kubatur des alten 
AKH (zirka 1,3 Mill mJ haben." (5. 16963) 

In der Sitzung vom 3. Juli 1979 wurde ferner 
festgelegt, daß eine grundsätzliche Änderung des 
beschlossenen Projektes, wie Bettenzahl, Nutzflä
che, Strukturierung des Hauses und dergleichen, 
nicht mehr erfolgen könne. 

Dieser Beschluß wurde jedoch in der Bespre
chung zwischen Vertretern des Bundes und der 
Stadt Wien vom 18. Juni 1980 wieder umgestoßen, 
als eine neue Aufgliederung festgelegt wurde, 
wonach - ohne Angabe eines Grundes - der 
umbaute Kern der Anlage - überwiegend auf 
Kosten der Kubatur des Strahlenbunkers und wei
terer Zubauten von 1 845 000 mJ auf 
1 960.000 mJ und damit der gesamte umbaute 
Raum auf 2 841 600 mJ erhöht werden sollte. 

Das Kontrollamt gelangte in seinem 2. Bericht 
zur Frage der Kubatur zu folgender kritischer Fest-
stellung: -

"Die Erweiterung des gegenwärtigen Bauvolu
mens des Althauses auf die künftige Kubatur des 
Neubaues im Ausmaß von nahezu 120% ist nach
weisbar vor allem auf die immer wieder vorge
brachten Wünsche der Klinikvorstände zurückzu
führen. In dieser Ausweitung des Projektes -
zusammen mit der Baugestaltung in Form der 
Blockbauweise - sieht das Kontrollamt überhaupt 
das Kardinalproblem des gesamten Neubaues. Sie 
ist sowohl in erster Linie für das enorme Ansteigen 
der Herstellungskosten als auch für die allenfalls 
noch gravierendere Frage der Kosten des künftigen 
Betriebes verantwortlich. Die bedeutenden Dimen
sionen des Neubaues stellen andererseits aber auch 
jedwede Bauleitung vor die Schwierigkeit der 
organisatorischen Bewältigung der Planungs- und 
Bauabwicklung, und zwar in einem Umfang, die 
die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit hinter 
jenen der bloßen Durchführbarkeit nahezu zurück
treten lassen. (Dies könnte auch die Übung erklä
ren, daß vielfach die potentesten Anbieter einer 
Branche in Arbeitsgemeinschaften zusammenge
schlossen vorgefunden wurden, wodurch natürlich 
jeder Wettbewerb unterbunden wurde.) Das Pro
blem der organisatorischen Bewältigung wird aber 
nicht nur für die Baufertigstellung, sondern wohl 
auch für den künftigen Betrieb gelten." (2. Kon
trollamtsbericht, S. 55 ff) 
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Zur Frage der immer wieder hinausgezögerten 
Fertiggstellung des Baues äußerte sich Stacher: 

,,1987/88 ist der Bau fertiggesteltt, dann ist die 
Übersiedlungsphase. Bis alles wirklich drüben ist 
und wirklich funktioniert - das ist ja das Entschei
dende - bis es voll in Betrieb ist mit allen Details, 
schätze ich, daß es 1990 werden wird." (5. 3245) 

Eine wesentlich pessimistischere, auf Grund sei
ner während der letzten Monate beim AKH -Bau 
als Leiter' des AKH-Kontrollbüros gewonnenen 
Erfahf\.mg~n, jedoch als ungleich realistischer ein
zuschätze~de "Prognose zur Frage der voraussichtli
chen Fertigstellung gab Kandutsch in seiner Stel
lungnahme vom 30. Jänner 1981 zum Entwurf des 
gemäß Artikel XV des Syndikatsvertrages abzu
schließenden Beauftragungsvertrages zwischen dem 
Bund, der Stadt Wien und der AKPE ab: 

"Bezüglich der Endfertigstellung im Jahre 1987 
ist das Kontrollbüro der Auffassung, daß für die 
Einhaltung dieses Termins keine überprüfbaren, 
gesicherten Grundlagen vorhanden sind und daher 
nach dem Projektstand und dem Wissensstand der 
Beauftragten diese nicht die Einhaltung des Termi
nes zusagen können." (B 76) 

Wenig verheißungsvoll klangen auch die Ausfüh
rungen Kandutschs vor dem Untersuchungs aus
schuß: 

"Wenn nichts Entscheidendes passiert, dann wer
den wir das Jahr 1990 erreichen mit dem Fertigstel
Ien des Baues. Aber dann kommt erst die technische 
Inbetriebnahme, dann kommt die sanitätsbehördli
che Abnahme, und dann kommt die Übersiedlung, 
die zB in Münster, wo wir uns immer wieder erkun
digen, in 7 Stufen erfolgt~." (5. 16617) 

Es muß daher unter den gegenwärtigen Umstän
den schon als "Erfolg" gewertet werden, wenn die 
Vollinbetriebnahme des "Jahrhundertbauwerks" 
überhaupt noch in diesem Jahrtausend erfolgen 
kann. 

II. DIE KOSTEN: 

1. Die Baukosten: 

Das für den öffentlichen Haushalt und damit für 
den Steuerphler wichtigste Kapitel beim AKH
Bau, das löen eigentlichen Skandal ausmacht, 
besteht in der Explosion der Kosten während des 
Baues. 

Im Jahre '1962 wurden vom damaligenVizebür
germeister Felix Slavik die Gesamtkosten des 
Baues, einschließlich der Einrichtung, mit 1 Mil
liarde '-Schilling beziffert. (Arbeiterzeitung, 
25. Feber 1(62) 

Im Jahre: 1972 wurden allein für den Gebäude
komplex "Kern der Anlage" (Flachkörper mit den 
beiden Bettenhäusern) Baukosten von 4,49 Mrd S 
geschätzt, wobei darin die Kosten der Einrichtung 
noch nicht enthalten waren. 

Diese Schätzung mußte im Jahre 1974 einer Kor
rektur auf 7908 Mrd S unterzogen werden, nach
dem die KOsten der Haustechnik gestiegen waren. 

Die geschätzten Gesamtbaukosten (ohne EDV) 
wurden von Bandion in dem von ihm zum 
31. Dezember 1974 erstatteten Bericht an die Mit
glieder der Stadt Wien im Spitzenausschuß mit 
12,5 Mrd S (auf Preisbasis 1. Juli 1974) angegeben. 

Auf Grund des SSK-Gutachtens nahm die AKPE 
im Dezember 1975 eine Erhöhung der Gesamtbau
kosten vor, die eine Endsumme von 18 Mrd S 
(ohne Umsatzsteuer) ergab. 

In der Besprechung zwischen Vertretern des 
Bundes und der Stadt Wien vom 18. März 1976 
wurden diese Kosten - unter Berücksichtigung der 
damals als voraussichtlicher Fertigstellungs- bzw. 
Abrechnungszeitpunkt angesehenen Jahreswende 
1986/87 und einer jährlichen Preisgleitung von 
10% - auf 30 Mrd S hochgerechnet (B 1,7 j) und 
Überlegungen zur Kostensenkung angestellt, 
wodurch man sich Einspatungsmöglichkeiten bis zu 
2,13 Mrd S erhoffte. Voraussetzung hiefür wäre 
die Realisierung der Projektvariante B gewesel), die 
jedoch von den Nutzern abgelehnt wurde. Stattdes. 
sen erklärten sich die Nutzer nur mit der am 
31. Jänner 1977 schließlich auch dem weiteren Pla
nungsablauf zugrunde gelegten Variante EB einver
standen, deren Kosten sich auf 18,1 Mrd S beliefen. 

In der Folge nahm die APAK regelmäßig weitere 
Schätzungen vor, die folgende ziffernmäßige 
Ergebnisse - alle bezogen auf die Preisbasis 
1. Jänner 1976 - brachten: 

August 1977 S19217724000, Oktober 
1978 S 18 055 550000, Juli 1979 S 19226100000. 

Auf Grund der Besprechung zwischen ,,"ertretern 
des Bundes und der Stadt Wien vom 3.Juli 1979, 
der die Überlegung einer Kostenreduzierung 
zugrunde lag, die tatsächlich jedoch eine Vergröße
rung der Nutzflächen um 5,9% und des geplanten 
Volumens um 23,5% ergab,--resultierte auch eine 
Steigerung der geschätzten Baukosten auf 
21 271 000000 S (Preisbasis 1. Jänner 1976). Um 
die - gegenüber den im Jänner 1977 mit 
18,1 Mrd S geschätzten Kosten - eingetretene 
Steigerung um fast 3,2 Mrd S abzufangen, wurden 
auf Gru~d von Einsparungsvorschlägen .1,5 Mrd S 
abgezogen und ein Kostenlimit von 19,5 Mrd S 
(Preishasis 1. Jänner 1976) fixiert: 

Die Gesamtkosten wurden auf der Preisbasis 
1. Jänner 1980 mit 26,2 Mrd S geschätzt und auf 
dieser Preishasis - ausgehend v()n einer Teilinbe
triebnahme ab Ende 1983 und einem Vollbetrieb ab 
1987 - mit 36,7 Mrd S hochgerechnet. (2. Kon-
trollamtsbericht, 5.77). . ) 

Da selbst nach den optimistischsten V ~~aussagen 
mit einer Vollinbetriebnahme des AKH im Jahre 
1987 keinesf;llls (nach Kandutsch sogar nicht ein
mal im Jahre 1990) gerechnet werden kann, ist 
daher noch eine beträchtliche, in'ihrer Gesamtdi
mension gar nicht abzusehende Steigerung der 
Baukosten' zu erwarten .. 

Diese gigantische Kostenexplosion beruht in 
erster Linie auf den Bauverzögerungen und diese 
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wieder auf den andauernden Umplanungen und 
Umbauten, die den Forderungen der Nutzer ent
sprangen; Forderungen, denen die bauverantwortli
chen Politiker nicht. mit dem nötigen Weitblick für 
eine realistische Einschätzung, was noch finanziell 
vertretbar Ist, begegneten. Dies kommt auch in der 
Aussage von Kandutsch zum Ausdruck: 

"Auf der einen Seite hat die Stadt Wien ein gro
ßes Interesse, ein großes Krankenhaus zu haben, 
auf der anderen Seite der Bund ein Interesse, sehr 
viel für Forschung und Lehre zu tun. Und man hat 
sich gegenseitig ein bißehen hinauflizitiert, wie das 
bei zwei Nutzern, die teilweise divergente, aber viel 
mehr konsensuale Wünsche haben, eben vorgekom
men ist." (5. 16755) 

Die verantwortlichen Politiker haben alles bauen 
lassen, was technisch möglich war, ohne zu beden
ken, ob es auch notwendig und finanzierbar ist. 

Welch enorme Baukostensteigerung und Geld- . 
verschwendung sich durch die Bauverzögerungen 
ergaben, machte Kandutsch deutlich: 

"Wenn es (das AKH) bis 1974 gebaut worden 
wäre, dann hätte es nur ein Drittel gekostet." 
(5. 16659) 

Im übrigen brachte Kandutsch zum Ausdruck, 
daß seiner Ansicht die derzeitigen Kostenschätzun
gen zu tief gegriffen sind: 

"Es gibt einen Beschluß, der jetzt auch vom Wie
ner Gemeinderat bereits im Beauftragungsvertrag 
aufgenommen wurde: die Begrenzung der Bauko
sten mit 19,8 Mrd S rückgerechnet auf das Jahr 
1976. Im Augenblick sind die Baukosten, hochge
rechnet, wie das Projekt jetzt gediehen ist, bei 
26 Mrd S. 

Wir glauben, daß diese Kostenschätzung nicht 
planadäquat war, daß die 20 Mrd S auf Schätzun
gen beruht haben, die zu gering gewesen sind. Das 
ist also einmal. 

Und das zweite ist: Es ist ganz klar, daß, wenn 
die Bautermine und die Fertigungstermine nicht 
gehalten werden können, daß natürlich dann die 
hochgerechnete Endsumme viel größer wird. Das 
ist ja bekannt, daß wir eine tägliche,Fixkostenbela
stung von 4 Mio S haben." (5. 16615 f.) 

Desgleichen bezeichnete er die Versuche, eine 
Kostenreduktion im Bereiche der Haustechnik zu 
erzielen, als absolut unrealistisch, wobei er folgen
den bildlichen Vergleich wählte: 

"Die beabsichtigte Kostenminimierung in der 
Haustechnik halte ich für ein Programm, ein Pro
gramm vor der Wahl oder die Gespräche der Jäger 
nach einer Jagd." (5. 16878) 

Auch zu dem im Entwurf des Beauftragungsver
trages festgehaltenen Kostenlimit (20 Mrd S) und 
den sich daraus ergebenden Folgerungen für den 
Bau äußerte sich Kandutsch skeptisch: 

"Die sehr schwierige Frage der Festlegung eines 
Kostenlimits wird Gegenstand ständiger Überle
gungen und Überprüfungen des Kontrollbüros sein. 
Werden aber Forcien,mgsmaßnahmen, wofür es 

keine Hinweise für ein planmäßiges Vorgehen gibt, 
erwartet oder auch gebilligt, muß mit einer Ver
teuerung gerechnet werden, weil Forcierungskosten 
zum Aufholen: von Terminverzügen bzw. Zur Ein
haltung der Termine derzeit nicht eingeplant sind 
und eine Rentabilität erst eintreten könnte, wenn 
die Forcierungen zu einer Unterschreitung der in 
Aussicht genommenen Termine führen würden. 
Die zweifellos gegebene Abhängigkeit der Kosten
entwicklung von der Terminpl'anung könnte auch 
dazu führen, daß Forcierungskosten eine Höhe 
annehmen, die im Hinblick auf einen früheren Fer
tigstellungstermin nicht vertretbar sind. 

Dem Kontrollbüro erscheint es deshalb vordring
lich, daß vorerst für .die Prioritätenfestsetzung 
durch die zuständigen Eigentümervertreter Ent
scheidungsgrundlagen erstellt werden." (B 76) 

Schließlich machte Kandutsch im Zusammen
hang mit der Explosion der Baukosten noch auf 
eine weitere Problematik aufmerksam, die einmal 
mehr unter Beweis stellt, daß der AKPE-Aufsichts
rat in ganz entscheid~nden Fragen keine taugliche 
Kontrollinstanz darstellt: 

"Die Kostenexplosion ist eine merkwürdige 
Sache. Die Überschreitungen kommen nicht mehr 
in den Aufsichtsrat (der AKPE), sondern nur die 
ursprüngliche Summe, also die Vergabe." 
(5. 16800) 

Erschütternde Ahnungslosigkeit bekundete 
Gratz vor dem Untersuchungsausschuß in der 
Frage der Höhe der Baukosten, als er einräumen 
mußte: 

"Ich kann die Frage aus dem Handgelenk nicht 
beantworten. Ich nehme an, daß hier Schätzungs
unterlagen oder Aussagen von Fachleuten vorhan
Iden sind." (5. 6456) 

2. Die Betriebskosten: 

Anläßlich eines Amtsratsgespräches vom 27. Juni 
1974 zählte Bandion in Gegenwart von Gratz, 
Vizebürgermeister Pfoch, den Stadträten Mayr und 
Stacher, dem damaligen Magistratsdirektor Dr. 
RudolfErtl und Baudirektor Dipl.-Ing. Anton Seda 
alle objektiven Kriterien, die gegen das Gesamtkon
zept sprechen, auf; dabei erwähn~e er neben 
• dem Zeitraum von 2S Jahren zvischen Auftrags
vergabe hinsichtlich des Raum- und Funktionspro
gramms und dem voraussichtlichen Fertigstellungs
zeitpunkt, 
• den ungünstigen Bedingungen am Arbeitsplatz 
für einen großen Teil' der Ärzte und des medizi
nisch-technischen Hilfspersonals, 
• der Reparatur- und Krisenanfälligkeit der über
aus komplizierten - in Österreich beispiellosen -
Gesamtanlage 
die hohen Betriebs- und Verwaltungskosten, über 
deren wirkliche Höhe völlige Unklarheit besteht, 
und traf damit einen neuralgischen Punkt, da die 
Frage der künftigen Betriebskosten in ihrer 
Gesamtheit - als jährlich stets wiederkehrende 
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Kosten - von noch größerer Bedeutung als die der 
Baukosten ist. 

In dem für die Mitglieder der Stadt Wien im 
Spitzenausschuß zum 31. Dezember 1974 erstatte
ten Bericht führte Bandion aus: 

"Kein Überblick über die Höhe der Betriebs
und Instandhaltungskosten nach Fertigstellung: 
nach dem Artikel ,Know-how über Krankenhaus
bau' der Zeitschrift ,Schweden heute', Jänner 1973, 
S. 24 f., in welchem. über das im Bau befindliche 
größte Krankenhaus Nordeuropas ,Huddinge' 
berichtet wird, gilt die Faustregel, nach der die 
Erstellungskosten - Baukosten einschließlich Aus
rüstung ~ ungefähr dreimal so hoch sind wie die 
jährlichen: Betriebskosten oder umgekehrt: Die 
jährlichen Betriebskosten betragen etwa 30 bis 35% 
der gesamten Anlagekosten. 

N ach den Kostenschätzungen der Bauleitung 
ergeben sich als Gesamtkosten für die noch zu rea
lisierenden Objekte im Zuge des Neubaues des 
AKH ohne EDV auf Preisbasis 1. Jult 1974 im Mit
tel 12,5 Mrd S. Ohne Einrechnung der bis Fertig
stellung npch zu erwartenden Bau- und Anschaf
fungskostenerhöhungen, jedoch unter Bedacht
nahme auf die bereits verbauten: Beträge, ergeben 
sich nach dieser Faustregel nach der heutigen Preis
basis Betriebskosten von jährlich etwa 5 Mrd S, 

Selbst wenn die schwedische Faustregel weit 
überhöht sein sollte, werden die Betriebskosten des 
neuen AKH sehr hoch sein." 

N ach internationalen Vergleichen schwanken die 
Betriebskosten für eine Universitätsklinik zwischen 
16 und 33% der Herstellungskosten; zu einem ähn
lichen Ergebnis gelangte auch das SSK-Gutachten. 

Auch am Politikergipfel vom 18. März 1976 
wurde das Problem der Betriebskosten angeschnit
ten und von 20% der Herstellungskosten ausgegan
gen, woraus sich - auf der Preisbasis vom Dezem
ber 1975 - Betriebskosten von 3,6 Mrd S ergaben. 
In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewie
sen, daß diese Zahl bedeuten würde, daß der jährli
che Aufwand für das neue AKH etwa dreimal so 
hoch wäre als für den Altbau. 

Gratz zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme 
vor dem Untersuchungsausschuß - wie auch in 
vielen anderen Belangen - über die für den Steuer
zahler wesentliche Frage der Betriebskosten unin
formiert: 

"Ich bin kein Mann, der sich Zahlen sehr gut 
merkt. Mich hat Stadtrat Mayr informiert, daß er 
seine Schätzungen und Berechnungen (über die 
Betriebskosten nach Fertigstellung des AKH) vor
gelegt hat'; das sind die, über die er mich ununter
brochen, also nicht aus Anlaß dieser Aussage, infor
miert hat, ich möchte das einfach übernehmen, weil 
ich von eigener Fachkenntnis her sie sicher nicht 
·besser berechnen kann, als der zuständige amtsfüh
rende Stadtrat." (5. 3270) 

Anläßlich seiner zweiten Einvernahme brachte er 
unmißverständlich zum Ausdruck, vor ßiesem für 

ihn lästigen Problem die Augen verschließen zu 
wollen: 

"Nach den Informationen, die ich habe, könnte 
ich derzeit - für die Betriebskosten des AKH -
keine Zahl akzeptieren, die mir auf Grund einer 
groben Schätzung auf den Tisch gelegt wird." 
(5.6457) 

Etwas klarer drückte sich. zwar Stacher aus, 
konnte jedoch keine absoluten Zahlen nennen: 

"Die Betriebskosten werden um etwa 40,50% 
teurer sein als jetzt, wenn die gleiche Leistung 
erbracht wird, falls nicht die Leistung verändert 
wird. 

Summen mäßig kann ich es im Detail nicht 
abschätzen." (5. 3245) 

Von nicht mehr zu überbietender Deutlichkeit 
sind hingegen die Angaben von Kandutsch, der 
dem Ausschuß auch die Gründe für die zu erwar
tenden exorbitanten Betriebskosten nannte: 

"lch gehe von der Annahme aus, die Betriebsko
sten werden um 40% höher sein als im alten AKH. 
(Das sind, bezogen auf das Jahr 1979, 3 Mrd S.) 

Die Betriebskosten beim alten AKH würden im 
Jahre 1990 5 Mrd S ausmachen, und die 40% dazu 
wären schon 7 Mrd S. Nun sind da nur die Flächen 
des Kernbaus dabei, also nicht die neuen, jetzt 
schon in Betrieb genommenen. 

Meines Erachtens entsteht hier ein völlig falscher 
Eindruck, wenn man von 3 Mrd S redet. Davon ist 
keine Rede mehr, sondern die ABO hat für das Jahr 
1980 errechnet: 

Zu laufenden Preisen 3,9 Mrd S. 
Was sind nun die Faktoren der Hochrechnung? 

Eine jährliche zehnprozentige Erhöhung der Perso
nalkosten; bei 70% Personalkosten an den Gesamt
kosten ist das in 10 Jahren eine Verdoppelung der 
Personalkosten. Es gibt außerdem eine internatio
nale Statistik, die auch das Kontrollamt in seinem 
Bericht verwendet. Die .internationale Erfahrung 
besagt, daß bei Universitätskliniken dieser Struktur 
die Betriebskosten zwischen 16 und 33% der Bau
kosten anzunehmen sind. 

Nun wird das AKH in Wien ein teures Kranken
haus. Das wollte man ja. Denn wenn Sie hergehen 
und sehen, daß zwar die Bettenzahl reduziert ist, 
aber die Flächen für die Forschung, für die Medi
zin, für die Ambulanz wesentlich vergrößert wor
den sind, so ist gar keine Frage: Große Flächen 
kosten flIehr Geld. Das ist auch eine gesicherte 
Erkenntnis. 

Mit dem hat sich das österreichische Volk abzu
finden. Wenn wir nämlich moderne Medizin in die
ser Vollendung bauen, dann müssen wir uns im kla
ren sein, daß das etwas kostet." (5. 16651) 

Neben diesem an die für die Gigantomanie des 
Baues verantwortlichen Politiker adressierten Vor
wurf stellte Kandutsch auch einen sinnfälligen 
Zusammenhang zwischen den Planungsmängeln 
und der dadurch bedingten Steigerung der 
Betriebskosten her: 
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"Nach den Angaben - auch der ABO - gibt es 
kein vergleichbares Spital mit sq viel Pflege- und 
Ärztepersonal, aber auch mit so geringer Behand
lungszeit. Und das wird ein Punkt sein, mit dem 
sich jetzt die Verantwortlichen ganz entscheidend 
werden befassen müssen: Man muß nur bedenken, 
wie zB der Zentralbau die Personalkosten in die 
Höhe getrieben hat. Dadurch, daß im Zentralkör
per die Menschen bei künstlichem Licht arbeiten 
müssen, haben sie bei der neuerbauten Kinderklink 
oder Psychiatrie bereits eine 20minütige größere 
Arbeitspause erhalten bekommen, die sie nicht aus
füllen können, die in Geld abgegolten wird. So ent
stehen aus der Wahl eines solchen Baukörpers spä
ter BetriebskoSten, an die man sicherlich nie 
gedacht hat." (5. 16760) _ 

Das Kontrollaint mahnte die Kommunalpoliti
ker, indem es ausführte: 

"Es wäre nach Meinung des Kontrollamtes zu 
trachten, die Betriebskosten auf Grund der vorlie
genden Planungen so rasch und so genau wie mög~ 
lieh zu ermitteln. Auf Grund dieses Ergebnisses 
wären sodann Verhandlungen . zwischen 'den 
gesetzlich feststehenden und sonst in Frage kom
'menden Trägern der künftigen Kosten des Betrie
bes des AKH über deren Auf teilung zu führen, also 
mit der Stadt Wien als derzeitigem Rechtsträger; 
mit dem Bund als Träger der Kosten - insbeson
dere des Personals - von Lehre und Forschung 
sowie des klinischen Mehraufwandes des AKH im 
Sinne d'es Bundes-Krankenanstaltengesetzes; mit 
dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
als Vertragspartner der Vereinbarungen über Pfle
gegebührensätze; dem Krankenanstaltenzusam
menarbeitsfonds ; allenfalls mit jenen sonstigen 
Bundesländern, deren Angehörige seit jeher - und 
sicherlich auch weiterhin - Aufnahme im AKH 
finden bzw. finden werden. 

Erst danach könnte die abschätzbare künftige 
Belastung des Budgets der Stadt Wien durch dieses, 
auf Grund des Gewichtes der beteiligten Bundes
steIlen weit über die gemäß dem § 19 Wiener Kran
kenanstaltengesetz bestehende Verpflichtung der 
Gemeinde zur Versorgung von Spitals leistungen 
hinausgehende Projekt des Neubaues hervorkom
men und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für weitere Entscheidungen gezogen werden." 
(2. Kontrollamtsbericht, 5. 78 f) 

In den Ausführungen des Kontrollamtes doku
mentiert sich die berechtigte Sorge, daß die künfti
gen Betriebskosten ein derart exorbitantes Ausmaß 
erreichen werden, daß durch ihre Abdeckung die 
Finanzierung des gesamten österreichischen Kran
kenhauswesens entscheidend beeinträchtigt werden 
könnte. Angesichts des bereits seit mehreren Jahren 
schwelenden Problems muß es unverständlich 
erscheinen und als grobes Versäumnis gewertet 
werden, daß die verantwortlichen Politiker im 
Bereiche des Bundes und der Wiener Kommunal
verwaltung nicht schon längst ein Konzept zur 
Finanzierung der Betriebskosten beim AKH aus ar- . 

beiten ließen, sondern erst im Dezember 1980 
beschlossen, im Jahre 1981 einen Auftrag zur 
Ermittlung der voraussichtlichen Betriebskosten zu 
vergeben. (2. Kontrollamtsbericht, S. 80) 

Insbesondere mit Beziehung auf die Kostenex
plosion sowie die ungeklärte und folgenschwere 
Problematik der Betriebskosten' erweisen sich die 
Feststellungen von Kandutsch als zutreffend: 

"Wir haben ein Bauwerk aufgeführt, an dem sich 
iIi außerordentlichem Maße die Unzulänglichkeit 
menschlicher Intellektualität erwiesen hat." (s. 
16764) '. ' 

"Es war ein ganzes System, das nicht funlhio-' 
niert hat." (5, 16767). 

B. UNTERSUCHUNG DER VERGABE VON 
AUFTRÄGEN DURCH DIE AKPE AN DIE' 
ABO bzw. VON SUBAUFTRÄGEN ' UND 

. DEREN ABWICKLUNG: 
1. VORGESCHICHTE BIS ZYR BETRIEBS

ORGANISA TIONS-PLANUNG: 

Als gegen Ende der sechziger Jahre die AKH
Bauleitung auf die Erarbeitung eines Betriebsorga
nisationskonzeptes (BO-Konzeptes) für das AKH 
drängte, sah sich die vorerst für die Erstellung eines 
solchen Konzeptes vorgesehene MA 17 mangels 
geeigneten Fachpersonals dazu nicht inder Lage. 
Ihfolgedessen trat die Bauleitung in Kontakt mit 
'der Fa. RATIO sowie mit Riethmüller,;der bereits 
Ende der fünfziger Jahre ein Raum- und. Funk
tiönsprogramm erstellt hatte. Die hierauf abgehal
tenen V erhandhmgenfilhrten zur Bildung der 
ARGE RATIO/RIETHMÜLLER, zumal dieser' 
die Einbeziehung einer mit den besonderen öster
reichischen Verhältnissen vertrauten Einrichtung 
angeregt hatte ,und die Fa. RATIO diesen Vorstel-
lungen entsprach. . , 

Nachdem die ARGE 'RATIO/RIETHMÜLLER 
am 3. Dezember 1972 ei~en Vertragsvorschlag, der 
eine Vertragsdauer voh maximal 12 Jahren und ein 
Pauschalhonorar",Von 45,5 Mio S vorsah, unterbrei
tet hatte, verweigerte das Bundesministerium für . 
Finanzen auf Grun<;lvon Einwendungen, die 
ursprünglich gegen die Fa. RATIO erhoben (später 
aber. wieder zurückgezogen) worden waren, dit: 
Zustimmung zum Verti:agsabschluß. ' 

In der Sitzung des Spitzenausschusses vom' 
25. Mai 1972 wurde beschlossen, die MA 17 mit 
der Durchführung der Betriebsorganisationspla
nung (BOP) zu betr,auen und mit Riethmüller ehe
stens einen entsprechenden Beratungsvertrag abzu
schließen. Die MA 17, die nach wie vor personell ' 
nicht imstande war, diesem Auftrag des Spitzenaus
schusses nachzukommen, übertrug die gesamte 
BO-Gr~bplanung an Riehtmüller und schloß mit 
ihm.am 30. Jänner 1973 im Namen der ARGE
AKH einen Vertrag, der folgende Leistungen zum 
Gegenstand' hatte: . 

20 
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a) die Grobplanung für die Gesamtanlage 
b) die laufende Beratung zu betriebsorganisatori

schen Fragen für die' Gebäudegruppe Kinderklinikl 
Psychiatrie und im Zusammenhang damit die 
Abstimmung auf das zukünftige System des Kerns 
der Anlage (RH S. 19.1.3.) . 

Als Gesamthonorar wurden für die Grobplanung 
der Gesamtanlage 12,7 Mio S und für die BO der 
Gebäudegruppe - Kinderklinik/Psychiatrie 
1,85 Mio S wertgesichert vereinbart. Als Laufzeit 
waren 5 Jahre vorgesehen, der zwischen dem Auf
traggeber und Auftragnehmer vereinbarte und am 
30:Jänner 1973 unterschriebene Terminplan wurde 
ein integrierender Bestandteil des Vertrages. Die 
Planungs- und Beratertätigkeit wäre unverzüglich 
aufzunehmen gewesen. Die Leistungen wären so 
rechtzeitig durchzuführen, daß sie ,dem Baufort
schritt im Gesamtterminplan entsprechen und kei

, nerlei Verzögerung eintritt. Notwendige Anpassun-
gen des 'terminplanes an den Gesamtplan wurden 
im Einvernehmen der bei den Vertragspartner in 
bestimmten Zeiträumen schriftlich getroffen. 

Obwohl sich bereits sehr bald Mängel in der Lei
stungserbringung sowie Terminüberschreitungen 
Riethmüllers ergaben, wurde in einer am 
11. November 1975 abgehaltenen Besprechung 
beschlossen, daß die - damals neugegründete -
AKPE in. den' von der MA 17 mit Riethmüller 
geschlossenen Vertrag eintreten sollte. 

Als sich jedoch wenig später herausstellte, daß 
R:iethmüller den aus dem 'Vertrag vom 30. Jännec 
1973 eingegangenen Ve"rpflichtungen keinesfalls 
entspreche!! konnte, wurde er' mit Schreiben vo}TI 
20. April 1976 von der AKPE aufgefordert, die 
noch laufenden Ausarbeitungen einem sinnvollen 
Abschluß zuzuführen und hierüber eine Teilschluß
rechnung zu legen. Darüber hinaus enthielt dieses 
Schreiben- 'im Interesse des angestrebten sinnvol
len Leistungsabschlusses und der Schaffung einer 
Basis für die weitere Bearbeitung der BO- die 
Aufforderung, Riethmüllersolle vorschlagen, wel
che Arbeiten aus dem Vertrag vom 30. März 1973 
noch durchzuführen wären. 

Ab dem Jahre 1976 wurden vOn der AKPE ver
" schiedeneTeilaufträge auf dem Gebiete ,der BO 

vergeben: 

, a) Die damals noch nicht registrierte Fa. ÖKO
bATA (pes. m. b. h & Co. KG) erhielt am 
22. März 1976 den Auftrag über die "Erarbeitung 
von Entscheidungsgrundlagen für die Konzeption 
einer technischen Betriebsführung'" mit einem Auf-
tragswert von 280 000 S. , 

b) Die Fa. ODELGA wurde~m23. Februar 1977 
mit der Erstellung eines Gutachtens über die 
"Wäschereiversorgung" gegen ein Pauschalhono
rar von 834000 S (einschließlich Nebenkosten) 
betraut. 

Obwohl: die ,Beiziehung von Subunternehroen 
laut Vertrag von der Zustimmung der AKPE 
abhängig gemacht wurde, setzte sich die Fa. 

ODELGA darüber hinweg lind zog die Fa. ÖKO
DAT A als Konsulenten und das Krankenhausbera
tungsinstitut, Zürich, (KBI) des SSK-Gutachters 
Kaufmann als Subunternehmer heran. 

c) Dem Deutschen Krankenhausinstitut e. V. 
(DKI), wurde am 9. Dezember 1976 der Auftrag 
über die "Synchronisation der' Planung" gegen 
Bezahlung eines Honorars von 249057 S übertra
gen. 

d) Nachdem das am 11. März 1976 vorgelegte 
SSK-Gutachten sowohl die bisherige Tätigkeit 
Riethmüllers kritisiert als auch festgestellt hatte, 
daß die Kenntnis der Daten des laufenden Betrie
bes des AKH zur Beurteilung der Entwürfe von 
Architekten und Planern erforderlich sei, wurde die 
ARGE AGIPLAN/ÖKODATA mit der Ausarbei
tung der sogenannten "Pilotstudie" (Auftragswert: 
344 100 S zuzüglich 10% Nebenkosten) betraut. 
Diese Stu,die stellte auf die Erhebung des zu e~ar
tenden Arbeitsanfalls auf der II. Augenklink ab. 
, e) Mit Vertrag vo'~ 4. Oktober 1976 erhielt die 
ARGE ODELGA/ÖKODATA den Auftrag über 
die "Erhebung ausgewählter Struktur- und Lei
stungs'daten" beim derzeitigen AKH. Die Honorar
summe betrug 6,37 Mio S zuzüglich 10% Nebenko
sten. ~ 

Die Abwicklung dieses Auftrages nahm insoferne 
einen eigenartigen Weg, als vorerst die ARGE 
ODELGA/ÖKODATA die gesamten Leistungen 
an die Fa. ODELGA, jedoch mit der Auflage über
trug, Arbeiten im Werte von 5,77 Mio S (zuzüglich 
des Nebenkostenpauschales) an die Fa. ÖKO
DATA weiterzugeben. Auf diese Weise verblieben 
600 000 S bei der Fa. ODELGA, die hiefür keiner
lei Leistungen erbrachte. Überdies wirkte die Fa. 
AGIPLAN an diesem Auftrag als Subunternehmer 
mit. 

f) Im Vorstandsgespräch vom 31. Jänner 1977 
wurde die Vereinbarung getroffen, eine interimisti

. sche Beauftragung zu betriebsorganisatorischen 
und betriebshygienischen Fragen (sogenannte "BO
Interim") bis zur definitiven Beauftragung einer 
BO-Planungsgruppe an die ARGE ODELGAI 
ÖKODATA zu vergeben. Für die Vergabe an diese 
ARGE waren vor allem von Wilfling Aktivitäten 
gesetzt worden, der dabei, wie dies auch vom Rech
nungshof kritisiert wurde (RH 48.2.1) seine Dop
pelfunktion als Berater Stachers einerseits und als 
Geschäftsführer der Fa. ODELGA andererseits 
ausnützte. 

Diese solcherart beauftragte ARGE ODELGAI 
ÖKODATA wurde nach langwierigen Verhand
lungen als Subunternehmer in den mit Riethmüller 
am 30. Jänner 1973 geschlossenen Vertrag, den die 
AKPE nach wie vor für aufrecht erachtet, einge
baut. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, 
daß sich Riethmüller und die Fa. ÖKODATA vor
erst weigerten, die Fa. ODELGA in die entgültige 
Neufassung des Vertrages als Partner aufzuneh
men' sich aber schließlich damit einverstanden 
erklären mußten, nachdem Wilfling abermals sei-

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)302 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 29 

nen Einfluß für die Fa,. ODELGA geltend gemacht 
hatte. 

Als weiterer Subunternehmer des von Riethmül
ler am 10. August 1977 unterfertigten und gegen
über der Vereinbarung vom 30. Jänner 1973 geän
derten Vertrages wurde Prof. Dr. Heinz Flamm 
beigezogen. 

An die Einschaltung der erwähnten Subunter
nehmer knüpfte die AKPE die Hoffnung, daß es 
Riethniüller, von dem man mittlerweile wußte, daß 
er allein dazu nicht in der Lage war, mit ihrer 
Unterstützung doch möglich sein würde, die von 
ihm im ursprünglichen Vertrag übernommenen 
Verpflichtungen zu erfüllen. 

. H. DER AUFTRAG ÜBER DIE BOP 

1. DIE GRÜNDUNG DER Fa. ÖKODATA: 

Am 17. Dezember 1975 errichteten Bauer, der 
damalige Geschäftsführer der im Eigentum von 
Androsch stehenden Firma CONSULTATIO Revi
sions- und Treuhandgesellschaft m. b. H. und der 
damalige Consultatio-Mitarbeiter Dipl.-Ing. Armin 
Rumpold vor dem öffentlichen Notar Dr. Friedrich 
Hahnreich den Vertrag über die Gründung der Fa. 
ÖKODATA Betriebsberatungsges. m. b. H. 

Diesem Vertrag zufolge übernahmen von dem 
100000 S betragenden Stammkapital der Gesell
schaft Bauer 78% und Rumpold 22%. Gemäß 
Punkt 3 letzter Absatz des Vertrages wurde als 
Unternehmensgegenstand insbesondere der Eintritt 
als Komplementär in die noch zu errichtende Fa. 
ÖKO DA TA Betriebsberatungsgesellschaft 
m. b. H & Co. KG. vereinbart. (B147 S. 26 ff.) 

In der Gesellschafterversammlung vom 
17. Dezember 1975 wurde Rumpold zum 
Geschäftsführer bestellt. (B147 S. 40 ff) Zum Zeit
punkt der Firmengründung war in den einschlägi
gen Kreisen, zu denen Rumpold und Bauer auf 
Grund ihrer beruflichen Stellung und bisherigen 
Tätigkeit für das AKH im Rahmen der Fa. CON
SULTATIOzählten, bekannt, daß die Vergabe der 
BOP beim AKH, des größten jemals in Österreich 
ve~gebenen BO-Au(trages, in Aussicht stand, zumal 
eine BO für das AKH von den beim Bau tätigen 
Architekten vehement gefordert wurde. (Moser S. 
3756 f) 

Am 1. Feber 1976 wurde der Gesellschaftsvertrag 
über die bereits im Vertrag vom 17. Dezember 
1975 in Aussicht genommene Fa. ÖKODATA 

. Betriebsberatungsgesellschaft m. b. H. & Co. KG. 
- gleichfalls in Form eines vor Dr. Hahnreich 
errichteten Notariatsaktes - abgeschlossen. Nach 
dem Wortlaut dieses Vertrages betrug die Beteili-

. gung der Fa. ÖKODATA Betriebsberatungsgesell
schaft m. b. H. als Komplementär 3% (= 4 500 S), 
während sich Bauer mit 64% (= 96 000 S) und 
Rumpold mit 33%( = 49500 S) als Kommanditi
sten beteiligten. Als Gegenstand des Unternehmens 
wurde vertraglich festgelegt: 

a) Beratung beim Aufbau von Informationsstruk
turen in Wirtschaft und Verwaltung. 
, b) Analyse und Organisation von Arbeitsabläu
fen auch unter Ausnützung der Möglichkeiten der 
elektronischen Datenverarbeitung. 

c) Umstellung von Betriebsabläufen auf Metho
den der EDV. 

d) Planung und Umstellung von Verwaltungstä
tigkeit mit Hilfe geeigneter Einrichtungen durch 
den Einsatz entsprechender Organisationsmittel 

e) Integration von Arbeitsgängen. 
f) Auswahl von Datenverarbeitungsanlagen. 
g) In'stallationsplanung, Systemeinführung und

Umstellung. 
h) Wirtschaftlichkeitsanalysen von Betriebs- und 

Verwaltungs abläufen unter besonderer Berücksich
tigung von EDV - Organisationen und -Program
men. 

i) Projektdurchführung, Organisation und Pro
grammierung, Datenerfassung und Computer
durchführung auf den oben genannten Gebieten. 
(B112 S. 26638) 

Erst mit Eingabe vom 3. Juni 1977 (Datum des 
Einlangens beim Handelsgericht Wien), also fast 
eineinhalb Jahre nach Vertragserrichtung, stellte 
die Fa. ÖKODATA Betriebsberatungsges. m. b. H. 
sowie deren Kommanditisten Bauer und Rumpold 
-qen Antrag auf Eintragung der Kommanditgesell
schaft. (B147 S. 99 ff.) Dem Antrag wurde mit Ver
fügung des Handelsgerichtes Wien -vom 4. Juli 
1977 entsprochen, die Eintragung am 6. Juli 1977 
vollzogen und erst mit diesem Tage der Beginn der 
Gesellschaft festgelegt. (B147 S. 111ft) 

,,2. DIE "BO-KUCHENGESPRÄCHE": 
Am 28. Jänner 1976, als die Fa. ÖKODATA 

Ges. m. b. H. erst wenig mehr als 1 Monat alt war 
(und daher kaum über praktische Erfahrungen auf 
dem Gebiete der BO verfügte) und der Gesell
schaftsvertrag über die Fa. ÖKODATA Ges. 
m. b. H. & Co. KG. nicht einmal noch errichtet 
war, führte Winter ein Gespräch mit Wilfling und 
Rumpold. Über dieses Gespräch verfaßte Winter 
einen handschriftlichen Vermerk, in dem er unter 
Pkt. 2 festhielt: 

,,2. BO-Kuchen 
a) Inst; Öko; Rieth; 1/3 
b) Med + Rieth; Öko 1/2" 
(B18 S. 84 f) 

Bei dieser Aufzeichnung handelte es sich um 
zwei von den Gesprächsteilnehmern in Erwägung 
gezogene Varianten bei der Vergabe der BO, 
wobei nach der ersten Variante das D KI (= Inst), 
die Fa. ÖKODATA (=Öko) und Riethmüller 
( = Rieth) zu je einem Drittel bzw. nach der zwei
ten Variante die Hamburger Fa. MEDIPLAN 
(= Med), eine Tochterfirma des Hamburger Groß
konzerns Neue Heimat, mitsammen sowie die Fa. 
ÖKODATA je zur Hälfte an der - von der AKPE 
zu vergebenden BO - beteiligt werden sollten. 
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Aus Anlaß eines weiteren,. die Vergabe des BO
Auftrages betreffenden Gespräches, diesmal mit 
Rumpold allein, verfaßte Winter am 3. Feber 1976 
einen neuerlichen Vermerk mit folgendem W ort
laut: 

"BO: 1/;3 Öko, 1/3 Agi, 1/3 Rieth 
+ Wilfling Sub + Mediplan e.v. Sub" (B18 5. 

85) 
Nach dieser - weiteren - Aufteilungsvariante 

sollten die Fa. ÖKODATA und AGIPLAN sowie 
Riethmüller zu je einem Drittel zum Zug kommen, 
während Wilfling bzw. die von ihm geleitete Fa. 
ODELGA (als Subunternehmer) und die Fa. 
MEDIPLAN als eventueller Subunternehmer her
angezogen werden sollte. 

Winter gab, als er vor dem Untersuchungsaus
schuß, zu seinen Aufzeichnungen über die soge
nannten "BO-Kuchengespräche" befragt wurde, 
ausweichende Antworten und meinte bloß, darüber 
informiert: worden zu sein, daß erwogen wurde, 
eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen; über den 
sachlichen. Inhalt dieser einzelnen Gespräche sei er 
in keiner Weise informiert, geschweige denn hierin 
insolviert gewesen; er habe sich den Gesprächsinhalt 
zwar aufgeschrieben, könne aber nicht mehr sagen, 
weshalb man von dieser Variante auf jene gekom
men sei. (5. 546) 

Der Bereichsleiter der AKPE für den Bereich 
Haustechnik, Dipl.-Ing. Herbert Winkler, der 
zugleich Winters Stellvertreter) und "Rechte Hand" 
war, drückte sich in diesem Punkte schon etwas 
deutlicher aus, als er vor dem Ausschuß erklärte, 
Winter habe sich bei vielen Dingen schon frühzeitig 
Gedanken. darüber gemacht, wie man gewisse Pro
bleme, seien es Problemlösungen, seien es techni
sche Lösungen, anpacken müßte, lange bevor noch 
eine Ausschreibung oder das Problem wirklich viru
lent gewesen sei. Er könne sich durchaus vorstellen, 
daß Winter bekannt war, daß es verschiedene 
Unternehmen gab, die entsprechende Qualifikatio
nen hatten, und er sich schon aus diesem Grunde 
vorweg überlegt habe, ob nicht das eine oder 
andere Unternehmen qualifiziert wäre, dazu heran
gezogen zu werden. Auch meinte Winkler, sich 
nicht vorst~llen zu können, daß Winter von sich aus 
alle diese Unternehmen oder den gesamten Markt 
in dieser form gekannt habe, und brachte seine 
Überzeugung zum Ausdruck, daß es Gespräche 
gab, in denen Winter informiert wurde. (5. 4350 ff) 

Vollends klar' wird die Tragweite der. auf eine 
vorzeitige WeichensteUung bei der Vergabe der BO 

,abzielenden Gespräche durch die Aussage Rum
polds vor dem Untersuchungsrichter am 3. Septem
ber 1980, in der er wörtlich ausführte: 

"Ich habe mit Winter schon sehr früh, nämlich 
Anfang 1976 über die BO gesprochen. Es ist ohne 
weiters mögich, daß Winter schon Anfang 1976 
damit rechnete, daß die ÖKODATA an dem BO
Auftrag beteiligt wird; das hoffte ich natürlich, 
denn ich 'habe ja etliche Gespräche mit Winter 

geführt. Ich habe ursprünglich gemeint, die OKO
DATA könnte die gesamte BO machen. Winter 
besprach mit mir, daß eine Firma all eine nicht lei
stungsfähig genug sein würde; ich plädierte bei 
einer Beteiligung von mehreren Firmen für 
Riethmüller weil er von Anfang an dabei war. Win
ter schlug das DKI vor, wobei ich glaube, daß Wilf
ling darauf keinen Einfluß hatte. ODELGA sollte 
auf Wunsch Wilflings ebenfalls an der BO mitwir
ken. Winter brachte später dann auch noch die 
MEDIPLAN als Partner zur Sprache. zu dieser 
Zeit war überhaupt noch keine Rede davon, wie 
hoch der künftige BO-Auftrag sein würde." (BII2 
5. 13297) 

Ebenso unmißverständlich drückte sich Rumpold 
auch vor dem Untersuchungs ausschuß aus, als er 
über Befragen angab: 

"Ich habe seit 1976 Gespräche über die Notwen
digkeit der Betriebsorganisation mit dem AKPE
Vorstand geführt. Ich habe mich schon, glaube ich, 
lange vor dieser Ausschreibung oder vor diesem 
Annoncentext in der Zeitung mit dem Thema 
,Betriebsorganisationsplanung AKH' beschäftigt. 

Aus meiner Warte gab es eine Kontur, und die 
anderen waren mir zunächst nicht wichtIg. Ich 
wollte haben, daß die ÖKODATA dabei ist. Das 
ist, glaube ich, selbstverständlich, wenn ich dafür 
verhandle. 

Es gab von mir dann die Überlegung, daß die 
ÖKODATA ja selbstverständlich den Auftrag nicht 
allein machen kann, weil wir unbedingt auf den _ 
Transfer von know how aus aktuellen neuen Bau
'ten im Ausland angewiesen sein werden. Da gab es 
verschiedenste Firmen, die diese Bedingungen 

, erfüllen konnten. Gesprochen wurde in erster Linie 
über das DKI, auch über die MEDIPLAN. Und die 
zweite Achse war die-Notwendigkeit, die ich per
sönlich vertreten habe, den Professor Riethmüller 
hier einzubinden, um die Kontinuität der Arbeit zu 
wahren." (5. 721) 

3. DIE VORGESCHICHTE DER AUS
SCHREIBUNG: 

In der Vorstands sitzung der AKPE vom 27. Mai 
1976 wurde über Anregung von Winter beschlos
sen, "in Anbetracht der in naher Zukunft zur 
Beauftragung gelangenden BO eine Markterhe
bung über in Frage kommende Consultingunter
nehmen einzuleiten und in der Frankfurter Allge
meinen-Zeitung und in der Neuen Zürcher-Zei
tung an zwei Tagen entsprechende Annoncen auf
zugeben"; mit der Durchführung dieses Auftrages 
wurde Dipl.-Ing. Manfred Hogl, Sachbearbeiter 
der AKPE für Fragen der BO und der EDV, 
betraut, -' 

Im Juli 1976 kam es hierauf in der Frankfurter 
Allgemeinen-Zeitung und in der Neuen Zürcher
Zeitung zur Einschaltung eines Inserates mit fol
gendem Wortlaut: 
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"Für eines der grö'ßten europäischen Bauvorha
ben, ein UniversitätsJpinikum (mit zirka 2000 Bet
ten) suchen wir für die Planung und Durchführung 
der Betriebsorganisation ein erfahrenes, schlagkräf
tiges Consultingunternehmen. Besondere Bedeu
tung kommen hiebei der Organisationsstruktur, 
Funktionsanalyse, Kontroll- und Informationssy
stem, Ver- und Entsorgung zu. Wir ersuchen um 
Zusendungen von Informationsmateriäl sowie 
Referenzangaben." (B119 5. 4891) 

Von seiten der AKPE wurde die alleinige Anzei
genaufgabe in ausländischen Zeitungen damit 
begründet, daß ihr der inländische Beratermarkt 
ohnedies bekannt gewesen sei. Diese Erklärung 
deckt sich mit den von Winter angestellten "Über
legungen" anläßlich der von ihm im Jänner und 
Feber 1976 geführten "Kuchen-Gespräche", die 
weit über ein bloßes Bekanntmachen mit potentiel
len Bewerben hinausging, sondern bereits die mög
lichen Aufteilungsvarianten des Auftragsvolumens 
zum Gegenstand hatten. 

Über die Tatsache, daß der BO-Auftrag nur im 
Ausland inseriert wurde, zeigte sich' jedoch Rum
pold, der Initiator der "Kuchen-Gespräche" - im 
Hinblick auf die dadurch für die Fa. ÖKODATA 
auftretenden Konkurrenten - verunsichert und 
befragte aus diesem Grunde die Direktoren der 
AKPE über den Zweck dieser Maßnahme, worauf 
ihm erwidert wurde, sie wollten sich lediglich ein 
gutes Bild vom europäischen Beratungsmarkt für 
diese Sparte bilden. (5. 720 f) 

Auf die in den beiden ausländischen Tageszei
tungen erschienenen Inserate meldeten sich 56 fir
men, die ihr Interesse an der Auftragsvergabe , 
bekundeten. (B119 5. 4893-4895) 

Von den 56 Bewerbern hielt die AKPE von 
Anfang an einen Großteil nur auf bestimmten Teil
gebieten für einsetzbar. Dementsprechend wurde in 
einem primären Auswahlverfahren nach den der 
AKPE zur Verfügung stehenden Unterlagen bzw. 
nach den Kriterien Leistungsspektrum, Kranken
hauserfahrung und allgemeiner Eindruck eine 
Einengung der Bewerber vorgenommen, wodurch 
sich die Anzahl der Bewerber auf folgenqe 16 Fir-
men reduzierte: ' 

1. Centro Diagnostico Italiano, Milano. 
2. Dr. Diego Gruenberg AG, Zürich. ' 
3. IFA, Zürich. 
4. Kearney, Düsseldorf. 
5. Andersen & Co, Düsseldorf. 
6. Industrie Anlagen Betriebsgesellschaft, Otto

brunn. 
7. Wiberba AG, Düsseldorf. 
8. Institut für Funktionsanalyse (IFH), Kopenha

gen. 
9. KWI, Köln. 

10. Kienbaum Unternehmungsberatung, StuttgarL 
11. Hospitalplan, Meilen/Zürich. 
12. Betriebwirtschaftliches Institut ETH, Zürich. 
13. Institut für Hospitaltechnik und Beratung 
(IHT), Horrem/Köln. 

14. Haldimann Consultants AG, Zürich. 
1.5. Suter & Suter, Basel. 
16. H. B. Maynard AG, Zürich. 

Zu diesem Auswahlverfahren vermerkte der 
Rechnungshof kritisch, daß auf Grund der Unterla
gen und seiner Erfahrungen durchaus mehr als 
16 Bewerber in ein engeres Beurteilungsverfahren 
hätten aufgenommen werden können. (RH 63.2.) 

Neben dem offiziellen Auswahlverfahren setzte 
Winter seine inoffiziellen "Kuchen-Gespräche" 
auch im Herbst 1976 fort. Nach einer Dienstbe
sprechung vom 3. November 1976 zwischen ihm, 
Wilfling, Rumpold und seinem AKPE-V orstands
kollegen Schwaiger hielt er in einem auf die Ver
gabe des BO-Auftrages bezughabenden Vermerk 
fest: 

"BO-Vorgangsweise: 

DKI+Öko+ODELGA+(MEDIPLAN [under 
pressure]) 
Wilfling lehnt begleitende Prüfung ab; es darf nie
mand über BO-Planungsgruppe stehen." (B18 
5.115) 

Nicht unwesentlich erscheint in diesem Zusam
menhang der Umstand, daß die Abkürzung "Öko" 
zweimal unterstrichen ist. 

Während keiner der an diesem Gespräch Betei
ligten vor dem Ausschuß eine klare und plausible 
Auskunft über den mehrdeutigen Klammeraus
druck "Mediplan under pressure" geben konnte 
(oder wollte), räumte Schwaiger ein, daß sich ver
schiedene Firmen schon vor der Ausschreibung für 
den BO-Auftrag interessiert hätten und es zu ver
schiedenen Kontaktgesprächen gekommen sei. Sei
ner Erinnerung nach habe es sich vor allem um 
Gespräche darüber gehandelt, wie sich Rumpold 
eine solche Planungs arbeit vorstellte. Darüber hin
aus sei besprochen worden, was die zweckmäßigste 
Zusammensetzung einer solchen Gruppe sein 
könnte, denn es galt ja verschiedene Bereiche abzu
decken, insbesondere ,zum Beispiel die Verknüp
fung mit der Raum- und Funktionsplanung 
(5.596 f). 

Daß es noch zu wesentlich mehr derartigen 
Gesprächen gekommen sein mußte, als sich dies 
den handschriftlichen Aufzeichnungen Winters ent
nehmen läßt, wurde dem Ausschuß auch von Rum
pold, der an diesen Gesprächen offenbar das meiste 
Interesse hatte, bestätigt, als er ausführte: 

Daß es noch zu wesentlich mehr derartigen 
Gesprächen gekommen sein mußte, als sich dies 
den handschriftlichen Aufzeichnungen Winters ent
nehmen läßt, wurde dem Ausschuß auch von Rum
pold, der an diesen Gesprächen offenbar das meiste 
Interesse hatte, bestätigt, als er ausführte: 

Ich habe mit Wilfling, mit Winter, mit Schwai
ger, mit Bauer, eine Unzahl' von Gesprächen 
geführt über die Betriebsorganisation, über den 
Zusammenschluß entsprechender Firmen. Diese 
Gespräche haben dann letztendlich die Gruppie-
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rung erzeugt, die dann 1977 in schriftlicher Form 
an die AKPE herangetreten ist (5. 122). 

Ähnlich äußerte sich Bauer im Zuge seiner 
Beschuldigten-Vernehmung vor dem Untersu
chungsrichter am 16. September 1980 über ÖKO
DATA - interne Gespräche: 

Soviel ich mich erinnern kann, haben Rumpold 
und ich über die zukünftigen Partner einer Arbeits
gemeinsch~ft Gespräche geführt, lange bevor der 
Auftrag vergeben wurde; Riethmüller und das DKI 
wurden deshalb ins Auge gefaßt, weil sie bereits für 
das AKHtätig waren bzw. das DKI für die MA 17 
(B 125. 13343). 

Der Rechnungshof stellte zu den 
"Kuchen-Ge.~prächen" kritisch fest, daß derartige 
vorgefaßte Uberlegungen (innerhalb der AKPE) 
geeignet waren, das nachfolgende AU5schreibungs
verfahren in Frage zu stellen (RH 65.2). 

Der Vermerk von 3. November 1976 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen über die Fa. 
MEDIPLAN und die von Wilfling. abgelehnte 
begleitende Prüfung sind auch deshalb bemerkens
wert, weil anläßlich des am 18. März 1976 abgehal
tenen Politikergipfels zwischen dem Bundesmini
ster für Finanzen und dem Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung einerseits sowie den amts
führenden Stadträten Mayr und Stach er anderer
seits, der - allerdings anläßlich des zweite~ Politi
kergipfels vom 31. Jänner 1977 wieder rückgängig 
gemachte - Beschluß gefaßt worden war, einer 
projektbegleitenden Gutachtertätigkeit durch die 
Fa. MEDIPLAN, Hamburg, zuzustimmen. Dar
über hinaus. hatte die Fa. MEDIPLAN als Mitglied 
der ,,Arbeitsgemeinschaft für die Organisations
und Raumbedarfsplanung des Allgemeinen Kran
kenhauses Wien" (ARGE ORP) gemeinsam mit 
Riethmüller am 8. Juli 1976 den mit 46,5 Mio S 
dotierten Auftrag über das Organisationsstruktur
und Raumbedarfsprogramm ohne vorherige Aus
schreibung erhalten. 

Auf offizieller Ebene wurde nach einem weiteren 
Verfahren, das auf Grund der den Bewerbern zur 
Verfügung . stehenden Personalkapazitäten sowie 
der durchgeführten Aufträge für Neu- bzw. Umor
ganisationen von Spitälern vorgenommen wurde, 
folgende 8 Firmen in die engere Wahl gezogen: 

a) Gruenberg AG 
b) Kearney 
c) IFH 
d) Kienbaum 
e) Hospitalplan 
f) Institut· für H~spitaltechnik 
g) Suter & Suter 
h) Maynard AG 
(B 19 5.4898). 
Nach· Ansicht des Rechnungshofes hätten mehr 

Bewerber in das Auswahlverfahren einbezogen 
werden sollen (RH 64.2). 

In einem mit 2. März 1977 datierten und, von 
Hogl unterfertigten Aktenvermerk der AKPE 

wurde vorgeschlagen, die acht genannten Firmen 
zu einem Gespräch einzuladen. In Punkt 5 dieses 
Aktenvermerkes wurde ferner festgehalten: 

Weiters sollte mit den folgenden Firmen, die sich 
mit uns in der Zwischenzeit in Verbindung gesetzt 
haben, Kontaktaufgenommen werden: 
AGIPLAN 
DKI 
ODELGA 
ÖKODATA , 
Riethmüller (E 19 5. 4898). 

Punkt 5 dieses Aktenvermerkes ist deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil darin jene 4 Unterneh
men angeführt sind, die einerseits bereits in den 
Vermerken Winters über die "BO-Kuchen-Gesprä
che" aufscheinen und andererseits - zusammenge
schlossen in der später gegründeten ,,Arbeitsge- ' 
meinschaft Betriebsorganisationsplanung" (ABO) 
- schließlich den BO-Auftrag erhielten. Auch das 
fünfte Unternehmen, die Fa. AGIPLAN, die im 
übrigen gleichfalls in den handschriftlichen 
Notizen Winters Erwähnung fand, wurde am BO
Auftrag - als Subunternehmer - ,beteiligt. 

Von Interesse ist ferner, daß hinsichtlich der auf 
Grund der Inserate in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung und der Neuen Zürcher-Zeitung vorstellig 
gewordenen ausländischen Unte~nehmen die Einla
dung zu Gesprächen mit der AKPE von einem vor
angegangenen Auswahlverfahren abhängig 
gemacht wurde, während die Firmen ÖKODATA, 
ODELGA und AGIPLAN sowie das DKI und 
Riethmüller ohne eine solche projektspezifische 
Prüfung in Vorschlag gebracht wurden. So reichte 
es beispielsweise für die Fa. AGIPLAN aus, in 
einem Schreiben vom 21. Jänner 1977 der AKPE 
mitzuteilen, es sei ihr bekanntgeworden, daß in 
nächster Zeit der Auftrag zur Planung der BO für 
das Projekt AKH zur Vergabe gelangen werde, 
weshalb sie ersuche, zur Angebotsabgabe aufge
fordert zu werden. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Akte\lvermer
kes durch Hogl befanden sich die AKPE-Oirekto
ren Winter und Schwaiger gemeinsam mit Wilfling, 
Bauer, Rumpold und dem damaligen Angestellten 
der Fa. ÖKODATA, Dipl.-Ing. Hans Spann, über 
Initiative der Fa .. ÖKODATA auf einer vom 
20. Feber bis 3. März 1977 anberauhlten Reise nach 
Südafrika, die - dem Reisebericht zufolge - dazu 
dienen sollte, Informationen und Unterlagen über 
die BO, die Betriebsführungssysteme, die Betriebs
kosten, die Spitalsplanungs- und Ausstattungsricht
linien und die Bedarfsermittlung zu erhalten. 

Es verdient in diesem Zusammenhang festgehal
ten zu werden, daß die Fa. ÖKODATA beträchtli
che Kosten der Reise auch für die nicht dem Unter-, 
nehmen angehörigen Teilnehmer trug und darüber 
hinaus auch die persönlichen Ausgaben der AKPE
Direktoren, insbesondere Winters deckte, der sich 
auf Kosten der Fa. ÖKODATA in Südafrika neu 
einkleidete. 
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Vom Rechnungshof wurde kritisch vermerkt, 
daß sich dem schriftlichen Reisebericht nicht ent
nehmen läßt, inwieweit die vorgegebenen Ziele auf 
dieser Reise tatsächlich erreicht wurden. Seiner 
Ansicht nach müßten die . Ergebnisse, die von der 
Reise festgehalten wurden, zum Allgemeinwissen 
von Krankenhausmanagern gehören; diese 
Erkenntnisse wären durchaus in der üblichen Fach
literatur zu schöpfen gewesen (RH 68.2). 

In der Zeit zwischen März und Juni 1977 wurde 
von der AKPE erhoben, durch wen in einigen 
österreichischen Spitälern, die in den Jahren 1973 
bis 1977 neu oder umgebaut wurden, die BOP 
durchgeführt wurde. Einem Aktenvetmerk vom 
23. Juni 1977 ist zu entnehmen, daß bei den 9 ange~ 
führten Krankenhäusern (200 bis 1000 Betten) eine 
BOP, wie sie die AKPE ausschreiben und vergeben 
wollte, nicht 'durchgeführt wurde, sondern daß die 
BOP von der zuständigen Verwaltung bzw. den 
Ärzten erstellt wurde, wobei in drei Fällen ausländi
sche Betriebsberatungsunternehmungen als Berater 
herangezogen wurden. Daraus erschien der AKPE 
ersichtlich, daß auf diesem Sektor in letzter Zeit 
keine österreichische Beratungsgruppe eingesetzt 
und ausländische Berater lediglich für Teilbereiche 
herangezogen wurden (1. Kontrollamtsbericht 
5.284). 

Gleichzeitig wurden - unter Zugrundelegung 
4er von Hogl im Aktenvermerk von 2. März 1977 
unterbreiteten Vorschläge - Informationsgesprä
che mit den in die engere Auswahl genommenen 
acht ausländischen Unternehmungen geführt. 

In diesen Informationsgesprächen wurde den 
Bewerbern die Situation der BOP für den Neubau 
des Allgemeinen Krankenhauses erläutert, ein 
Grobleistungsverzeichnis mit den Planungsberei
chen vorgestellt sowie alle erforderlichen Informa
tionen übergeben. Im Grobleistungsverzeichnis 
waren die Vorstellungen der AKPE über die 
Schwerpunkte der künftigen BOP aufgelistet. 

Während also Gespräche mit den acht Bera
tungsunternehmen geführt und in Aktenvermerken 
festgehalten wurden, hielt die AKPE derartige 
Gespräche mit den Firmen ÖKODATA und 
ODELGA sowie dem DKI und Riethmüller nicht 
für erforderlich, was die Kritik des Rechnungshofes 
herausforderte (RH 70.2). 

Hingegen war man auf seiten der AKPE bemüht, 
die für die BOP in Aussicht genommenen Partner 
einander näherzubringen. Aus diesem Grunde kam 
es am 24. März, 1977 im Hotel Modul zu einer 
Besprechung zwischen Bauer, Rumpold, Riethmül
ler, Wilfling und Winter, die den Zweck hatte, 
Riethmüller mit Bauer, Rumpold und Wilfling 
bekanntzumachen. Bei diesem im Rahmen eines 
Mittagessens abgehaltenen Gespräch gab Riethmül
ler eine umfangreiche Schilderung seiner Tätigkeit 
unter besonderer Berücksichtigung der Entwick
lung des Baus des AKH (B 19 5. 7100). 

In der Folge setzte sich Wilfling für einen 
Zusammenschluß der Firmen ÖKODATA und 
ODELGA sowie des DKI und Riethmüller in einer 
Arbeitsgemeinschaft ein. Dr. FriedrichBöhm, 
Angestellter der Fa. ÖKODATA, sagte in diesem 
Zusammenhang am 15. September 1980 vor dem 
Untersuchungsrichter aus: 

Ich weiß, daß Wilfling quasi der Gründer der 
ABO war, 'und zwar hat er Riethmüller, Rumpold 
und Prof. Eichhorn (DKI) in die MA 17 zu einem 
Gespräch eingeladen und vorgeschlagen, daß sich 
diese Firmen zu einer ARGE zusammenschließen 
sollten (B 125. 15010). / 

Dies wurde auch von Bauer im Zuge 'seiner 
Beschuldigtenvernehmung vom 16. September 1980 
bestätigt: 

Befragt darüber, wer der Initiator dafür war, daß 
sich jene Firmen, die schließlich die ABO gründe
ten, zusammenschlossen, ob das Wilfling war, gebe 
ich an, Wilfling hat sicherlich einen Einfluß auf die 
Zusammensetzung ausgeübt, zumindest eine Mei
nung dazu gehabt und vor allem die ODELGA ins 
Spiel gebracht (B 12 5. 13343). ' 

Die für die Fa. ÖKODATA maßgeblichen Krite
rien für die Bildung einer ARGE und die Auswahl 
der Partner erläuterte Bauer dem Untersuchungs
ausschuß folgendermaßen: 

Unser unternehmenspolitisches Ziel war, auf die- ' 
sem Sektor eine inländische Beratungskapazität 
anzubieten, weil wir gesehen haben, daß es sozusa
gen auf diesem Gebiete Weltmeister ohnehin nicht 
gi~t und die bisher in Österreich tätigen Ausländer 
auch nur mit Wasser gekocht haben. Das war also 
unsere unternehrn'enspolitische Zielsetzung: Eine 
starke inländische Beratungsgruppe zu bilden. Im 
Zuge der Prüfung der Dinge und der Y orbereitung 
hat sich aber herausgestellt, daß sowphl die Kom
plexität wie der Umfang der Aufgabe so groß ist, 
daß es unzweckmäßig wäre, auf die .Beteiligung 
ausländischer Partner, die über ein gewisses Know 
how verfügen, zu verzichten. Aus diesem Raster 
heraus wurden dann einzelne Kqoperationspartner 
sozusagen auf Zusammenarbeit geprüft (5.1355 f.) 

Wenig begeistert war man auf seiten der Fa. 
ÖKODATA über die beabsichtigte Beteiligung der 
Fa. ODELGA an der Zll gründenden Arbeitsge
meinschaft, wie sich der Zeugenaussage Böhm's vor 
dem Untersuchungsrichter entnehmen läßt: ' 

Hinsichtlich der ABO gebe ich noch an, daß wir 
von der ÖKODATAgegen die Beteiligung der 
ODELGA waren, denn wir wußten ja - von frühe
ren gemeinsamen Aufträgen - daß die ODELGA 
kein Personal hatte, um den, Auftrag ausz)lführen. 
Es war aber sicher der Einfluß Wilfling's und sein 
Bestreben, daß die ODELGA beteiligt werden 
mußte(B 125.15011). 

Auch Bauer ließ sich, was den Wert der Beteili
gung der Firma ODELGA an der ARGE und an 
dem BO-Auftrag anlangte, nicht von deren Quali
täten, sondern von reinen Zweckmäßigkeitserwä-

,,' 
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gungen irri Zusammenhang mit der Abwicklung des 
Auftrages leiten, wie aus seiner Aussage vor dem 
Untersuchungsrichter am 16. September 1980 her
vorgeht: 

Als ich davon gehört hatte, daß die ODELGA 
bei diesem Auftrag mitmachen sollte, . war ich 
eigentlich,einverstanden; denn es war einerseits ein 
inländisches Unternehmen) andererseits habe ich 
mir erwartet, daß, wenn ein gemeindeeigener 
Betrieb beteiligt iSi,der Konsens mit dem Nutzer 
leichter herzustellen ist (B 12 S. 13343). , 

Schließlich konnte die Fa.ÖKODATA im Fall 
einer Beteiligung der Fa. ODELGA auch noch 
damit rechnen, daß sich die AKPE leichter zu einer 
Auftragse~teilung an die ABO entschließen würde. 
Denn Böhm gab vor dem Untersuchungsrichter an: 

Ich habe bei einigen Besprechungen gehört, daß 
Schwaiger und Winter meinten, wenn man eine 
Gemeindefirma. beauftragt, hätte man weniger 
.Sc~wierigkeiten mit dem Kontrollamt (B 12 
S. 15 010)' sowie. , 

über die Fragen, warum die AKPE mit der 
Beteiligung an der BO seitens der ODELGA ein
verstanden war, wenn doch auch dort ersichtlich 
sein mußte, daß die ODELGA kein geeignetes Per
sonal hatte, dazu gebe ich an, soviel ich aus Sitzun
gen den Eindruck hatte, hatte Wilfling auch bei der 

; AKPE einen sehr starken Einfluß. Ich habe einige 
Male beobachtet, daß der Vorstand der AKPE das 
machte, was Wilfling vorschlug. So ähnlich könnte 
ich es mir auch .bei· dem Auftrag Betriebsorganisa
tionsplanungvorstellen (B 12 5,15012). 

Die letzte '. Aussage wurde auch von Bauer im 
Zuge seiner zeugenschaftlichen Vernehmung durch 
den Untersuchungsrichter am 18. September 1980 
bestätigt: '. '.'. . 
. Über Befragen, ob mir bekannt ist, daß Wilfling 
es verstand, vor der Durchsetzung seiner Ansichten 
immer sei~e Position und seine Macht ins Spiel zu 
bringen, gebe ich.'an, er ist eine sehr dominante Per- . 
sönli'chkeit und bei der Durchsetzuhg seiner V or-
stellung nicht zimperlich (B 12 S. 15 125). . 

Von nkht unmaßgeblicher Bedeutung war 
schließlich' auch das "gute Einvernehmen" Wilf
lings mit dem für die Vergabe in erster Linie 
zuständigen AKPE-Dlrektor, Direktor Winter. 
Über das Verhältnis der beiden Club 45-Mitglieder 
zueinande~ befragt, gabSenatsrat Dipl.-Ing. Rudolf 
Foltin, Venreter der Stadt Wien in der Bauleitung, 
vor dem U:ntersuchungsauss:chuß an: 

Wilfling . und Winter waren ein:, Herz und eine 
Seele. In der Bauleitung pflegte man scherihaft zu 
sagen: Das war Liebe, auf den ersten Blick 
(5. 3 371). ,'. . 

Unter di~esen Voraussetzungen karn die aus den 
Firmen ÖKODATA und' ODELGA sowie dem 
DKI und' Riethmüller bestehende ABO - wenn
gleich vorerst noch ohne schriftlichen Vertrag 
zustande, 

4. Die Mitglieder der ABO: 

a) Prof. Dr. Hans Ulrich Riethmüller (Tübin
gen): 

Riethmüllers Tätigkeit b~im AKH-Bau begann 
im Jahre 1957, als ihm in der Bundesrepublik 
Deutschland der Ruf des "Krankenhauspapstes" 
und Spitzenexperten auf dem Gebiete des Kranken
hausbaues voraus eilte. Sein erster Auftrag für den 
AKH-Bau bestahd in der Erstellung des Raum
und Funktionsprogramms (RFP) 1959/60, wofür 
ihm bis zum Jahre ,1973 zirka 4,7 Mio Sangewiesen 
wurden, Am 30. Jänner 1973 wurde ihm die BO
Grobplanung übertragen, die bis zu ihrer vorzeiti
gen Beendigung im Jahre 1976 mit Schilling 

. 8,3 Millionen honoriert wurde. 
Im Jahre 1976 ging Riethmüller mit der über 

Vermittlung Kreisky' s beim AKH -Bau zugezoge
nen Fa. MEDIPLAN, Harnburg, die ARGE-ORP 
ein, die am 8. Juli 1976 mit der Ausarbeitung einer 
ORP betraut wurde, Der ursprünglich mit 
3,9 Mio DM festgesetzte Auftragswert wurde spä
ter um 1043640 DM (zuzüglich 15% Nebenko
sten) erhöht, 

In der Folge ergaben sich - bedingt durch eine 
Verlängerung des Planungszeitraumes - weitere 
Erhöhungen, sodaß das Gesamthonorar (ein
schließlich der Nebenkosten) schließlich umgerech
net 46,5 Mio S betrug. 

Darüber hinaus trat Riethmüller als Hauptunter
nehmer der Gruppe BO-Interim auf, deren Leistun
gen in den Zeitraum 1. Feber 1977 bis 15. April 
1978 fielen und die mit 10 060 000 S honoriert wur
den. Dieser Gruppe gehörten die ARGE 
ODELGA/ÖKODATA sowie Flamm als Subun
ternehmer an. 

Im Zuge des Baufortschrittes wurde die Tätigkeit 
Riethmüller's der anfangs über die Maßen gelobt 
wurde, einer immer stärkeren Kritik unterzogen, da 
man an der Effizienz seiner Arbeit zu zweifeln 
begann. Becker meinte zwar, er halte das' Büro 
Riethmüller's für .ein qualifiziertes Büro, das auch 
unter Beweis gestellt habe, daß eine Zusammenar
beit mit ihm (in der Form einer ARGE) zu einem 
gedeihlic::hen Ergebriis führen könne (S. 7 252), 
doch darf bei dieser Aussage nicht außer Betracht 
bleiben, -daß es sich bei Becker um einen Vertreter 
der mit.'Riethmüller in der ARGE:.ORP zusammen
ge~chlossenen Partnerfirma MEDIPLAN, Ham
burg, handelt, wodur~h sich ein mehrjähriges 
Naheverhältnis zu Riethmüller ergab. 

, Demgegenüber betonte Moser, daß Riethmüller 
in letzter Zeit immer mehr umstritten gewesen sei 
(5,3775). Noch deutlicher wurde Siebensohn in 
seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuß: 

Als ich zu dem Planungsgeschehen im Jahre 
1974 dazugestoßen bin, mußte ich feststellen, daß 
das Team von Prof. Riethmüller faktisch nur eine 
Dokumentationsarbeit geleistet hat, wobei die spä
teren Nutzer, das heißt Fakultät und Verwaltung 
des AKH, gefragt, die Antworten systematisch auf-
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bereitet und in FOfl~ von Aktenvermerken verarbei
tet worden sind, ohne daß eine strukturelle, ich 
möchte sagen, konkrete Richtung daraus zu erken
nen war. Aus diesem Grund vor allem habe ich 
damals seine Leistungen nicht sehr positiv beurteilt 
(5.3396). 

Ähnlich negativ äußerte sich Bandion : 
Ich wäre, wenn ich damals allein entscheidungs

befugt gewesen wäre, dafür gewesen, denVertrag 
mit Prof. Rietlimüller sofort aufzukündigen. Es war 
da gerade eine günstige Gelgenheit, weil er Anfang 
1974 mit seinen Arbeiten in Verzug war (5. 1 886). 

Auch Winter wußte über Riethmüller Negatives 
zu berichten: " 

Es wurde verschiedentlich über Prof. Riethmüller 
seitens der Spitalsverv.ialtung Kritik geübt. Das hat 
ja auch dazu geführt, daß ihm ein Teilbereich der 
Betriebsorganisationsplanung, die Prof. Riethmül
ler noch von der Bauleitung in Auftrag hatte, näm
lich die Inbetriebnahme der Psychiatrie/Kinderkli
nik, von der MA 17 wieder weggenommen wurde 
(5.437). 

Etwas differenzierter äußerte sich Zippe zu den 
Vorstellungen und Zielsetzungen Riethmüllers, von 
denen seine Arbeiten bestimmt waren: 

Ich habe Riethmüller sehr gut verstanden, weil er 
den Gedanken, der dem Gebäude zugrunde liegt, 
nämlich den Zentralisationsgedanken, in einer 
"gewissen Art und Weise die sicherlich bei diesem 
Projekt zielführend ist, mit einer gewissen Härte 
verfolgen wollte. Diese Verfolgung des zielorien
tierten Gedankens einer Zentralisation mit diesem 
Gebäude stößt bei dem Nutzer natürlich auf 
Gegenliebe. 

Er ist bei uns (APAK) nicht auf Gegenliebe 
gestoßen. 

Mein Verhältnis zu ihm oder unser Verhältnis zu 
ihm war, daß wir eine Planung von ihm erwarteten, 
die auch einen gewissen Nutzerkonsens erforder
lich machte. Er vertrat sehr stark den Zentralisa
tionsgedanken, aber die Nutzer eher nicht einen so 
starren Zentralisationsgedanken (5.3641). 

Daß Riethmüller trotz der - zum Teil sehr hef
tigen - Kritik, die an seiner Arbeit geübt wurde, 
dennoch immer wieder zu neuen Aufträgen beim 
AKH und schließlich sogar im Rahmen der ABO 
zur BOP herangezogen wurde, ist darauf zurück
zuführen, daß man meinte, auf seine bis in die 
Anfangszeiten des AKH-Baues zurückreichenden 
Erfahrungen einfach nicht verzichten zu können. 
Siebensohn brachte dies in seiner Aussage vor dem 
Untersuchungsausschuß anschaulich zum Aus
druck: 

Bei der Betriebsorganisation geht es um Größen
ordnungen, um gespeicherte Daten, die Riethmül
ler - es (das AKH) war ja nicht das erste Kran~ 
kenhaus, was er geplant hat - zur Verfügung 
hatte. Und diese Basistätigkeit, diese Basisaussage
möglichkeiten waren für mich sichedich mit einer 
der Gründe, daß ich mich dann nicht quergelegt 

habe, als es geheißen hat, Riethmülle"r soll hier mit
hereinkommen, sondern ich habe es im Gegenteil 
vernünftig gefunde}l, weil hier ein gewisses Grund
wissen aus der Vorplanungszeit in die endgültige 
Planung der Betriebsorganisation einfließen konnte 
(5.3457). 

Ich war der Meinung, daß Riethmüller allein das 
(die BO) nicht zusammenbringen würde, daß er 
aber sicherlich geeignet war, gewisse Teilleistungen 
im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft allenfalls zu 
erbringen, und daß es sinnvoll wäre, ihn hier mit
herein zu nehmen (5. 3 438). 

b) DKI (Düsseldorf): 
Das DKI ist seiner Rechrsform nach ein in das 

Vereinsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf ein
getragener Verein im Sinne des deutschen Vereins
rechts (B 19 S. 5902 f). Als Geschäftsführer ist 
unter anderem Dr. Siegfried Eichhorn tätig. 

Nach dem § 2 Abs. 1 der Satzung des DKI (Ver
fassung vom 20. Mai 1966) hat es folgenden Zwek
ken und Aufgaben zu dienen: 

(1) Der Verein hat ausschließlich die Aufgabe, 
durch unabhängige und objektive wissenschaftliche 
Arbeit zur Hebung des ärtzlichen, pflegerischen, 
sozial- und vqlkswirtschaftlichen Wirkungsgrades 
der deutschen Krankenhäuser beizutragen. Zu die
sem Zwecke will das DKI insbesondere: 

1. Wissenschaftliche Grundlagen für eine Kran
kenhaussoziologie und für eine spezifische Kran
kenhausorganisation erarbeiten; 

2. eigene Untersuchungen anstellen über ein
schlägige Fragen der Raumforschung und Landes
planung, über die Einzelplanung und deren V or
aussetzungen, über Einrichtung und Ausstattung, 
über die Zusammenhänge zwischen Bau- und Ein
zelraumgestaltung, l?ersonalbedarf und Personalzu
sammensetzung, Uber die Zusammenhänge zwi
schen Bau- und Betriebskosten, über die Nutzbar
machung und Weiterentwicklung der Mittel und 
Methoden rationeller Arbeits- und Betriebsgestal
tung und Betriebskontrolle einschließlich Selbst
kostenrechnung und Statistik; 

3. das verfügbare in- und ausländische For
schungs- und Erfahrungsgut sammeln, auswerten 
und zum Gemeingebrauch bereitstellen; 

. 4. seine Arbeitsergebnisse in Kursen, Vorträgen 
und Einzelberatungen nutzbar machen (B 19 
5.5198). 

Angesichts dieses eingeschränkten, ausschließlich 
auf deutsche Krankenhäuser abgestimmten Ver
einszwecks muß es fraglich erscheinen, ob sich die 
Tätigkeit des DKI in Österreich im allgemeinen 
und damit seine Mitwirkung beim AKH-Bau mit 

, den 'Vereinsstatuten in Einklang bringen lassen. 
Gemäß dem § 2 Abs. 2 der Statuten arbeitet das 

DKI gemeinnützig; ein auf GewinnaUsschüttung 
gerichtete Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen; auch 
ist ein Wettbewerb mit Architekten, Wirtschaftsprü
fern und anderen freien Berufen nicht Gegenstand 
des Geschäftsbetriebes. 
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Der Rechnungshof meldete in seinem Bericht 
Zweifel an der nur kostendeckenden (nicht auf 
Gewinn gerichteten) Tätigkeit des DKl im Rahmen 
des BO-Auftrages an (RH 77.2.1.). Evident ist dar
über hinaus, daß das DKI durch die Beteiligung am 
Ausschreibungsverfahren zur Erteilung des BO
Auftrages dem statutarischen Verbot, mit freien 
Berufen in, Wettbewerb zu treten, zuwider gehan
delt hat. 

Das DKI, von dem Becker versicherte, daß es 
nicht nur im deutschen Raum fachlich anerkannt 
sei (5. 7252), wurde in Österreich mit folgenden 
krankenhausspezifischen Aufträgen betraut: 

Forschungsauftrag Bedarfsplanung für die statio
näre Krankenversorgung in Wien. 

Weiterentwicklung der Krankenanstalten der 
Stadt Wieri - Anpassung an den Zielplan. 

Betriebs- und bauliche Weiterentwicklung der 
Krankenanstalten. 

a) Kaiserin-Elisabeth-Spital 
b) Wilhelminenspital 
c) Krankenhaus Lainz 
Handbuch der Krankenhausleitung für den Bau 

von Krankenanstalten, Pflegebereich. 
Vor Erteilung des BO-Auftrages an die ABO 

arbeitete das DKI beim AKH-Bau am Auftrag 
"Synchronisation der Planungen für das AKH" 
mit, wofür es eine Vergütung von rund einer Vier-
telmillion Schilling erhielt. ' 

c) Firma ODELGA: 

aa) Unte~nehmen: 
Der Uriternehmensgegenstand der gemeinde

eigene.n Fit. ODELGA umfaßt vor' allem die 
fabriksmäß'ige Erzeugung von Bandagen und c.hir
urgischen I~strumenten und den Handel mit diesen 
sowie die fabriks mäßige Erzeugung von und den 
Handel mit Gegenständen aller Art, welche das 
Gebiet der Gesundheitspflege, insbesondere ~uch 
das Gebiet ider Elektromedizin betreffen, sowie den 
Handel mit Labormöbeln, ferner die fabriksmäßige 
Erzeugung von Maschinen und Apparaten, die bei 
der Herstellung von chemischen und pharmazeuti
schen Artikeln Anwendung finden, weiters die 
Erzeugung und Instandsetzung von' Druckgefäßen 
sowie von, Druckbehältern, eingeschränkt auf die 
Erzeugung, und Instandsetzung von Sterilisatoren, 
sowie die Installation elektrischer Starkstromanla
gen und Einrichtungen (E 125. 9427). 

Seit 17. Juni 1977 ist das Unternehmen im Besitz 
eines vom magistratischen Bezirksamt für den 
16. Bezirk ausgestellten Gewerbescheines für das 
Gewerbe "Betriebsberatung einschließlich der 
Betriebsorganisation auf dem Gebiete des Kranken
haus-, des Pflegeheim- und des Wohlfahrtswesens 
einschließlich der dazugehörigen Anstalten und 
Einrichtungen gemäß dem § 103 lit. b Ziffer 4 der 
Gewerbeordnung 1973. 

Während es Zeitraumes der Vergabe bzw. der 
Abwicklung des BO-Auftrages waren: 

Wilfling (vom 1. Juni 1970 bis 13. Feber 1978) 
Dr. Peter Seidler (vom 13. Feber 1978 bis 

31. Dezember1979) 
Klaus Kollreider (vom 15. Juni 1976 bis 

31. Dezember 1977) 
Dkfm. Klaus Stadler (seit 1. Jänner 1980) und 
Ludwig Huber (seit 1. Juli 1980) 

als handelsrechtliche Geschäftsführer der Fa. 
ODELGA tätig (E 26 y). 

Dem Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Kom
merzialrat Kar! Atzler gehört seit April 1977 der 
ehemalige AKPE-Direktor Schwaiger an (E 26 z). 

In der Zeit von 1974 bis 1979 erbrachte die Fa. 
ODELGA im Zuge der Neuorientierung des Wie
ner Krankenanstaltenwesens im eigenen Wirkungs
bereich der Stadt Wien folgende Beratungsleistun
gen: 

Beratungsvertrag für betriebswirtschaftliehe und 
organisatorische Fragen hinsichtlich Verwirkli
chung des Zielplanes. 

Konsumentenleistungen für Sozialmedizinisches 
Zentrum Ost. ' 

Studie "Vorbereitung von Organisationsmodel
len für die Versorgung psychiatrischer Patienten". 

Beim AKH-Bau wurde die Fa. ODELGA im 
Rahmen der ARGE-ODELGAlÖKODATA am 
3. August 1976 mt der "Erhebung ausgewählter 
Struktur- und Leistungsdaten für das AKH" 
betraut. Dieser Auftrag, der mit 6,37 Mio S (zuzüg
lich Nebenkosten) honoriert wurde und an dem 
sich die Fa. AGIPLANals Subunternehmer betei
ligte, wurde - wie bereits erwähnt - von der 
ARGE-ODELGA/ÖKODATA zur Gänze an die 
ODELGA mit der Verpflichtung weitergegeben, 
daß ihn diese ihrerseits um den Betrag von 
5,77 Mio S an die Fa. ÖKODATA weitergab, 

. wodurch die Fa. ODELGA solcherart einen lei
stungsfreien Gewinn von 600 000 S erzielte. 
. Weiters trat die ARGE-ODELGA/ÖKODATA 

als Subunternehmer von Riethmüller im Zusam
menhang mit dem ihm übertragenen Auftrag "BO-
Interim" in Erscheinung. . 

Am 23. Feber 1977 wurde die Fa. ODELGA von 
der AKPE be~uftragt, ein Gutachten über die' 
Wäschereiversorgung des AKH geten ein Honorar 
von 834000 S zu erstatten. Um diesen Auftrag 
erfüllen zu können, mußte sich die Fa. ODELGA 
der Fa. ÖKODATA als Konsulenten sowie des 
Krankenhausberatungsinstitutes Zürich als Subun
ternehmer bedienen. Auch in Ansehung dieses Auf
trages wurden von der Fa. ODELGA praktisch 
keine eigenen Leistungen erbracht, dessen ungeach
tet jedoch zirka 10% des Gesamthonorars einge
streift, während die Fa. ÖKODATA zirka 80% und 
das KBI zirka 20% erhielten. 

Obwohl die Fa. ODELGA daher bereits vor der 
Beteiligung an der ABO mit Beratungsaufträgen 
beim AKH betraut wurde, war sie nicht in der 
Lage, auch' nur einen di~ser Aufträge mit den ihr 
zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten 
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zu erfüllen. Seidler bestätigte dies vor dem Untersu
chungsausschuß : 

Für die Betriebsberatung waren überhaupt keine 
Leute in der Firma, mit Ausnahme des Herrn Dr. 
Wilfling.'Die Betriebsberatungsaufträge, die vorher 
gemacht worden sind, sind '- so wurde mir gesagt 
- immer weitergegeben worden. In der Firma 
selbst hatte ich überhaupt niemanden, der sich mit 
Betriebsberatung beschäftigt oder ausgekannt hat, 
meine Person inbegriffen (5.3541 f.). 
. Dessen ungeachtet war jedoch Wilfling an der 
Aquisition derartiger Aufträge, insbesondere der 
BOP beim AKH, interessiert. Vor dem Untersu
chungrichter gab Seidler am 12. August 1980 in 
diesem Zusammenhang an: 

Ich habe Wilfling gefragt, wie er sich die 
Abwicklung eines Auftrages vorstelle, ohne geeig
netes Personal, worauf mir Wilfling erklärte, er 
habe es immer so gemacht, daß er sich um Aufträge 
beworben habe; wenn er sie nicht selbst durchfüh
ren könne, habe er diese dann entweder ganz oder 
zum Teil weitergegeben (E 12 5. 13 230). 

Über weiteres Befragen mußte Seidl~r sodann -
wenngleich zögernd - einräumen, daß der Sinn 
derartiger Auftragsübernahmen darin bestand, daß 
bei ihrer Weitergabe an Subunternehmer bei der 
Fa. ODELGA "etwas hängenbleiben sollte" (E 12 
5. 13230). ' 

Bei den Auftraggebern war vielfach gar nicht 
bekannt, daß die Fa. ODELGA sich nur kostenstei
gernd in die Auftragsvergaben einschaltete, ohne 
selbst eigene Leistungen zu erbringen. Einerseits 
war dies darauf zurückzuführen, daß es Wilfling 
sehr geschickt verstand, diesen Umstand zu ver
schleiern, andererseits unterließ man es auf seiten 
des AKH-Managements, die erforderlichen Erhe- ' 
bungen anzustellen, von wem tatsächlich und nicht 
mir nominell die Leistungen erbracht wurden. 

Unter diesem Gesichtspunkt wird es auch ver
ständlich, wenngleich nicht entschuldbar, daß im 
Zuge des BO-Vergabeverfahrens von Vertretern 
der AKPE bzw. der APAK immer wieder die 
besonderen einschlägigep Kenntnisse und Kapazi
täten der Fa. ODELGA herausgestrichen wurden, 
obwohl dies jeder realen Grundlage entbehrte. So 
mußte Hogl vor dem Untersuchungsausschuß seine 
Fehleinschätzung der Fähigkeiten der Fa. 
ODELGA eingestehen: 

"Nachdem die Fa. ODELGA mit der Fa. ÖKO
DATA die Istzustandserhebung durchgeführt hatte, 
war ich der Meinung, daß hier entsprechendes Per
sonal vorhanden ist. Ich war der Annahme, habe es 
aber nicht geprüft." (5/4815) 

. Gleichzeitig gibt die Aussage in erschütternder 
Weise darüber Aufschluß, wie sorglos auf seiten der 
Auftraggeber die fachlichen Qualifikationen der 
anbietenden Firmen anläßlich eines mit einigen 
Hundertmillionen Schilling dotierten Auftrages 
überprüft wurden. 

Auch Becker bestätigte dem Ausschuß, daß dIe 
Fa. ODELGA auf dem Gebiete der BOP über kei
nerlei Reputation verfügte: 

"Die ODELGA war uns als Betriebsorganisa
tionsplaner überhaupt nicht bekannt. Insoferne 
hatte ich seinerzeit schon erhebliche Vorbehalte. 
Denn der Krankenhausplanungsmarkt im deut
schen Sprachraum ist ja noch nicht so groß und die 
beteiligten Büros sind nicht so zahlreich, als daß 
man sie nicht ungefähr kennen würde, wenn wirk
lich Substantielles geleistet worden w"äre. Die. 
ODELGA war mir in dem Sinne unbekannt, und 
dahatte ich Vorbehalte." (57252) 

bb) Dkfm. Dr. Siegfried Wilfling, ehemaliger 
Geschäftsführer der Fa. ODELGA: 

Ehe Wilfling am 1. Juni 1970 zum Geschäftsfüh
rer der Fa. ODELGA bestellt wurde, war er hinter
einander beim Bankhaus Brüll & Kalmus sowie bei 
den Firmen IBM und Wolfgang ANGER ange
stellt. Von der Fa. ANGER wurde Wilfling nach 
der Aufdeckung schwerer Verfehlungen, die zur 
Erstattung einer Strafanzeige ausgereicht hätten, 
entlassen (von einer Strafanzeige wurde ausschließ
lich deshalb Abstand genommen, weil sich Wilfling 
zum Ersatz einer sechsstelligen Schadenssumme 
bereit erklärte). 

Darüber hinaus bekleidete Wilfling die Funktion 
eines Verwaltungsrates der Fa. WESTOR AG 
(Luzern), an der er auch bis zum Jahre 1977 gesell
schaftsrechtlich beteiligt war. Von 1967 bis 1971 
war er geschäftsführender Gesellschafter der Fa. 
SERVICE-MASTER WILFLING GES. M. B. H. 
und stand dabei in geschäftlicher Verbindung mit 
Viktor Wagner, an den er auch das Unternehmen 
veräußerte. Von 1966 bis 1977 hielt Wilfling gesell
schaftsrechtliche Anteile der Fa. BEUTEL & CO. 
KG, deren Geschäftsführer er bis zum Jahre 1970 
war. 

Im Jahre 1969 wurde über Anordnung des dama
ligen Vizebürgermeisters Felix Slavik von der 
Steuerberatungskanzlei Androsch eine Prüfung der 
Fa. ODELGA vorgenommen. 

Diese Prüfung führte Bauer durch, der Wilfling 
bereits seit dem Jahre 1966 in steuerlichen Angele
genheiten beriet. Für diese Prüfung wurden der Fa. 
ODELGA Kosten von 100 000 S in Rechnung 
gestellt, die dem damaligen Geschäftsführer des 
Unternehmens, Dipl.-Ing. Gottfried Krajca, über
höht erschienen und ihn veranlaßten, darüber bei 
Dr. Josef Machtl Beschwerde zu führen. Die recht 
eigenartige Reaktion auf -diese Beschwerde bestand 
darin, daß Androsch sich der Sache persönlich 
annahm und auf den Standpunkt stellte, die der Fa . 
ODELGA gelegte Rechnung sei preisangemessen, 
wodurch Krajca zum Nachgeben gezwungen 
wurde. 

Sodann wurde als weitere Folge der von Bauer 
vorgenommenen Prüfung gegen Krajca der Vor
wurf erhoben, in der Bilanz für, das Jahr i 969 über-

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 311 von 425

www.parlament.gv.at



38 670 der Beilagen 

höhte Warenwerte aufgenommen zu haben und 
beschlossen, ihm einen zweiten Geschäftsführer zur 
Seite zu stellen. 

Auch im Zusammenhang mit der Bestellung die
ses zweiten Geschäftsführers schaltete sich 
Androsch persönlich ein und empfahl - über 
Anraten Bauers (Bauer 52260) - Slavik im Jahre 
1970, den ihm vom VSStÖ her bekannten Wilfling 
zu bestellen. Da man sich dieser "Empfehlung" von 
Androsch nicht entziehen konnte, wurde Wilfling 
am 1. Juni 1970 zum Geschäftsführer der Fa. 
ODELGAbestellt. Seine Protegierung durch höch
ste Kreise der SPÖ schlug sich ua. darin nieder, 
daß sein Anfangsgehalt mit 23 000 S monatlich fest
gesetzt wurde, während Krajca trotZ seiner damals 
bereits 18 Jahre währenden Geschäftsführertätig
keit nur ein Gehalt von 18 000 S bezog. 

Sogleich nach seinem Eintritt in die Fa. 
ODELGA war Wilfling, der zum damaligen Zeit
punkt über keine einschlägige fachliche Eignung 
auf dem Krankenhaussektor verfügte,' bemüht, 
Krajca mit allen Mitteln aus dem Unternehmen zu 
drängen, und bediente sich dabei des Ergebnisses 
der von Bauer durchgeführten Prüfung, indem er 
gezielt in Umlauf brachte, Krajca habe die Bilanz 
für das Jahr 1969 verfälscht. Durch die ständigen 
Angriffe Wilflings zermürbt schied Krajca schließ
lich mit .Ende des Jahres 1970 aus der Fa. 
ODELGA aus, womit Wilfling sein Ziel, alleiniger 
und unumschränkter Herr des Unternehmens zu 
werden, erreicht hatte. (Krajca, B112, 524132 ff) 

Am 14. September 1973 übernahm Wilfling die 
Geschäftsführung des Serotherapeutischen Insti
tuts, die er bis 2. April 1975 innehatte, und lernte 
dabei den späteren AKPE-Direktor Schwaiger ken
nen, der in diesem Institut als Aufsichtsrat tätig 
war. 

Nachdem das bis dahin von der ÖVP verwaltete 
Gesundheitsressort der Stadt Wien im Jahre 1973 
der SPÖ zugefallen und Stach er mit seiner Leitung 
betraut worden war, bemühte sich Wilfling diesen 
für ihn - auf Grund seiner Parteizugehörigkeit der 
SPÖ - günstigen Wechsel in der politischen Füh
rung des für das Krankenhauswesen zuständigen 
Bereiches zu seinem Vorteil auszunützen. 

Sein selbstsicheres Auftreten, gepaart mit -
damals bereits erworbenem - Fachwissen und sein 
gutes Verhältnis zu den Spitzen der SPÖ bewogen 
den im Jahre 1973 neu bestellten Bürgermeister 
Leopold Gratz, ihn. an Stacher als Mitarbeiter zu 
verweisen. Stacher, der eben im Begriffe war, das 
sogenannte "Stacher-Team" aufzubauen, und dazu 
neigte, der Lösung von ihm unangenehmen Proble
men, zu denen er vor allem den Neubau des AKH 
zählte, aus dem Weg zu gehen bzw. zu delegieren, 
nahm Wilfling, dessen Auftreten ihm imponierte, 
dessen Skrupellosigkeit er - ebenso wie Gratz -
nicht erkannte, in sein Team auf. Eine ähnlich 
schlechte Menschenkenntnis bewies Stacher auch 
bei der von ihm - bezeichnenderweise über V or
schlag WiHlings -. vorgenommenen Berufung des 

damaligen Gemeindebediensteten Winter in sem 
Team. 

Die formale Grundlage für die Tätigkeit Wilf
lings im "Stacher-Team" beruhte auf dem im Jahre 
1974 - über Veranlassung Stachers - abgeschlos
senen Werkvertrag zwischen der Stadt Wien und 
Wilfling, dessen wesentlichste Passagen lauteten: 

Herr Dir. Dkfm. Dr. Wilfling hat als Konsulent 
der Stadt Wien in der Zeit von 1. März 1974 bis 
28. Feber 1975 nach den Intentionen des Herrn 
amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe IV 
- Soziales und Gesundheit und des Herrn Magi
stratsdirektors Vorschläge für die Reorganisation 
des Wiener Anstaltenwesens in betriebswirtschaftli
cher Hinsicht zu erstatten. 

Herr Direktor Dkfm. Dr. Wilfling nimmt vorbe
haltlich der Genehmigung des Aufsichtsrates der J. 
ODELGA ÄRZTLICH-TECHNISCHE INDU
STRIE GES. M. B. H. an. Er verpflichtet sich, seine 
der Stadt Wien bekannte Haupttätigkeit als 
Geschäftsführer der J. ODELGA ÄRZTLICH
TECHNISCHE INDUSTRIE GES. M. B. H. und 
des . SEROTHERAPEUTISCHEN INSTITUTS 
WIEN GES. M. B. H. so einzurichten, daß er in 
dringenden Fällen ohne Verzug, sonst aber zu den 
unter angemessener Fristsetzung anberaumten T er
minen zur Verfügung stehen kann. 

Herr Direktor Dkfm. Dr. Wilfling verpflichtet 
sich im besonderen, über Angelegenheiten, die ihm 
in Ausübung seiner Tätigkeit als Konsulent der 
Stadt Wien bekannt geworden sind und deren 
Geheimhaltung im Interesse des magistratischen 
Dienstbetriebes der Stadt Wien oder einer Partei im 
Sinne der Verwaltungsv:erfahrensgesetze geboten 
sind, insbesondere über Geschäfts- und Betriebsge
heimnisse oder über Angelegenheiten, die ihm als 
geheim oder als vertraulich zu behandeln ausdrück
lich bezeichnet worden sind, gegen jedermann, den 
er nicht auf Grund dieses Auftrages zur Mitteilung 
verpflichtet ist, strengste Verschwiegenheit zu 
beobachten. 

Als Honorar und als Abgeltung der mit der 
Durchführung dieses Auftrages verbundenen Aus
lagen erhält Herr Direktor Dkfm. Dr. Wilfling bei 
ordnungsgemäßer Erfüllung seiner Aufgaben einen 
Betrag von 120 000 S. 

Er haftet der Stadt Wien für alle Schäden, die er 
aus Anlaß seiner Tätigkeit schuldhaft verursacht. 
(BI33) 

In der Folge gelang es Wilfling, der zielstrebig an 
seiner Karriere schmiedete, Stach er immer mehr 
von sich einzu~ehmen und bei ihm den Eindruck 
zu erwecken, daß er für ihn unentbehrlich wäre. 
Daneben bildete sich auch ein enges persönliches 
Verhältnis zwischen Stacher und Wilfling heraus, 
mit dem ihm auch sehr bald das "Du-Wort" und 
die gemeinsame Mitgliedschaft im Club. 45 ver
band. ' 
Daneb~n verstand es Wilfling sehr raffiniert, sei

nen immer stärker werdenden Einfluß auf Stacher 
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mit seinen geschäftlichen Interessen (teils zum eige
nen, teils zum Vorteil der Fa. ODELGA) zu verbin
den ("Mister Five-Percent") und nach außenhin 
den Anschein zu erwecken, daß eine von Stacher 
zu treffende Entscheidung im Bereiche des Kran
kenhauswesens - insbesondere im Zusammenhang 
mit Auftragsvergaben - ohne seine Zustimmung 
nicht möglich sei. Die enge Verflechtung zwischen 
der Beratungstätigkeit Wilflings für Stacher und 
seine geschäftlichen Interessen dokumentierte sich 
- ua. - darin, daß die Sitzungen des "Stacher
Teams" nicht selten in den Raumlichkeiten der Fa. 
ODELGA abgehalten wurden. 

N ach dem Auslaufen seines Werkvertrages war 
Wilfling an einer noch engeren Einbindung in das 
Krankenhauswesen der Stadt Wien interessiert. Da 
seine in diesem Zusammenhang erworbenen maßlo
sen finanziellen Forderungen am Widerstand der 
Beamtenschaft scheiterten, einigte man sich schließ
lich darauf, daß die Stadt Wien formal einen Bera
tungsvertrag mit der Fa. ODELGA abschloß, die 
im Rahmen dieser Beratungstätigkeit ihren 
Geschäftsführer Wilfling abstellte. Dieser Bera
tungsvertrag, der am 21. Mai 1976 errichtet wurde, 
hat - auszugsweise - folgenden Wortlaut: 

§ 1: Die Stadt Wien beauftragt die Fa. 
ODELGA, den amtsführenden Stadtrat der 
Geschäftsgruppe N sowie die diesem unterstehen
den Dienststellen in den betriebswirtschaftlichen 
und organisatorischen Fragen zu beraten, die sich 
im Zuge der Verwirklichung der vom Gemeinderat 
gebilligten Konzeption der "Krankenversorgung 
und Altenhilfe in Wien (Zielplan)" ergeben. 

§ 3 Abs.2: Zur Ermöglichung der ausschließli
chen Befassung mit der vertrags gegenständlichen 
Beratungstätigkeit wird Herr Dkfm. Dr. Siegfried 
Wilfling für die Dauer dieses Vertrages von allen 
sonstigen Verpflichtungen im Rahmen der beauf
tragten Firma freigestellt werden. 

§ 4 Abs. 1: Das Entgelt für die von der Beauf
tragten zu erbringenden Leistungen beträgt jährlich 
3 300 000 S (wertgesichert) zuzüglich Mehrwert

~ steuer. 
§ 4 Abs. 2: Sollte die ordnungsgemäße Erfüllung 

der Beratungstätigkeit eine Reise im Inland oder in 
das Ausland notwendig machen, wird der Beauf
tragten der hiedurch entstehende Mehraufwand 
nach den Bestimmungen der Reisegebührenvor
schrift der Stadt Wien in der jeweils geltenden Fas
sung unter Zugrundelegung der Gebührenstufe 5 
ersetzt. 

§ 5 Abs. 1: Dieser Beratungsvertrag tritt mit 
1. Mai 1976 in Kraft und wird für den Zeitraum 
von drei Jahren geschlossen. (BI33) 

Wilfling verstärkte seinen Einfluß auf Stach er 
und schaltete sich immer stärker in die Agenden der 
Krankenhausverwaltung ein, wobei er sich rück
sichtslos über die Meinung anderer hinwegsetzte, 
was den Widerstand der Beamten hervorrief. Alle 
Versuche, seinen maßlosen Ehrgeiz und seinen 

dabei zu Tage tretenden Egoismus in Grenzen zu 
halten, scheiterten am Rückhalt, den er bei Stacher 
fand und für den er mit fortschreitender Zeit tat
sächlich unentbehrlich wurde. (Bandion, 5 1920) 
Dabei schätzte es Stacher außerordentlich, daß ihm 
Wilfling unangenehme Verhandlungen, insbeson
dere mit Primarärzten und Spitalsverwaltern 
abnahm, und ließ ihm dabei völlig freie Hand. 
Rumpold meinte dazu vor dem Ausschuß: 

"Ich hatte den Eindruck, daß der Gesundheits
stadtrat dem Dr. WiIfling blind vertraute. Bei 
Besprechungen, die wirtschaftliche Themen der 
Wiener Spitäler berührt haben, hat der Gesund
heitsstadtrat eigentlich immer Dr. Wilfling für sich 
sprechen lassen." (5766) 

Bedenklich wurde die Doppelfunktion Wilflings 
als Berater Stachers einerseits und als Geschäftsfüh
rer der Fa. ODELGA andererseits, weil sich all
mählich die Grenzen zwischen der Fa. ODELGA 
und dem Büro der Geschäftsgruppe "Gesundheit 
und Soziales" im Magistrat der Stadt Wien zu ver
wischen begannen, was auch vom Rechnungshof 
kritisch vermerkt wurde. (RH 25.1.3.) 

Wilfling verstand es, zur Erreichung der von ihm 
angepeilten Ziele, nicht nur seine engen Beziehun
gen zu Stach er 'sondern auch die zu Androsch 
geschickt ins Spiel zu bringen und damit seine Ver
handlungspartner zu beeindrucken. Dabei wies er 
auf seine guten Kontakte zum - damaligen -
Vizekanzler hin, wobei er illustrativ zu erwähnen 
pflegte, daß es sich bei Androsch um einen Karten
spielpartner von ihm handle. (Rumpold, 5767) 

Entgegen dem Wortlaut des Beratungsvertrages 
war Wilfling keineswegs ausschließlich für Stacher 
tätig, sondern agierte auch weiterhin als Geschäfts
führer der Fa. ODELGA, wobei die Art und Weise 
seiner Geschäftemacherei und seine Praktiken, 
seine Position als Berater Stachers mit seinen 
geschäftlichen Interessen zu verbinden, Kritik her
vorriefen. Seidler gab vor dem Untersuchungsrich
ter zu diesem Thema befragt an: 

"Über Befragen, ob Wilfling eigentlich auf die 
Auftragsvergaben der MA 17 einen Einfluß hatte, 
so gebe ich an, er war einerseits Berater von Sta
cher, andererseits Geschäftsführer der ODELGA. 
Ich habe auch bei den Verwaltern in den Spitälern 
gemerkt, daß eine gewisse Abneigung gegen die 
ODELGA herrschte, denn die Lieferungen waren 
oft schleppend und oft fehlerhaft. Andererseits 
mußten die Verwalter laut Gemeinderatsbeschluß 
oder Erlaß bei gleichpreisigen Firmen in ihren 
Angeboten und· gleicher Wertung der Fa; 
ODELGA den Auftrag geben." (BII2, 513232) 

Die Wertschätzung Stachers für Wilfling und 
die Rückendeckung, die er ihm verschaffte, 
erstreckte sich schließlich auch auf Bereiche, für die 
Stacher keine Zuständigkeit mehr hatte, sich aber 
bereitwillig für Interventionen zugunsten Wilflings 
verwenden ließ. Ein.signifikantes Beispiel dafür bie
tet das Bemühen Wilflings, den Befähigungsnach-
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weis für das gebundene Gewerbe "Betriebsberatung 
und Betriebsorganisation" zu erlangen: 

Am 30. Juli 1976 meldete die Fa. ODELGA das 
Gewerbe "Betriebsberatung und Betriebsorganisa
tion" beim Magistrat der Stadt Wien an. Am 
12. Oktober 1976 gab hiezu die Al1gemeine Lan
desimiung:des Gewerbes gegenüber dem Magistrat 
ein negatives .Gutachten zum Befähigungsnachweis 
Wilflings ab und begründete dieses folgenderma
ßen: 

"Für den Antritt des gebundenen Gewerbes 
,Betriebsberatung einschließlich der Betriebsorgani
sation' ist eine mindestens dreijährigeeinschlägige, 
qualifizierte Tätigkeit im gleichen Gewerbe zu erb
ringen. Dieser Befähigungsnachweis ist jedoch für 
den vorgeschlagenen gewerberechtlichen 
Geschäftsführer Herrn Dkfm. Dr. Siegfried Wilf
ling nicht erbracht worden. Das Ansuchen war 
daher negativ zu behandeln." 

Hievon wurde RA Dr. Damian als Rechtsvertre
ter der Fa" ODELGA am 12. November 1976 sei

, tens des Magistrates benachrichtigt. 
Am 21. April 1977 verständigte Wilfling den 

Magistrat davon, daß von der Innung ein positives 
Gutachten' auf Grund nachgereichter Unterlagen 
zu erwarten sei, und ersuchte., das Einlangen dieses 
Gutachtens abzuwarten. 

Tatsächlich langte hierauf am 13. Mai 1977 ein 
- zweites· - nunmehriges positives Gutachten der 
Innung ein, in dessen Begründung es vielsagend 
heißt: . 

"Herr Dkfm. Dr. Wilfling hat die erforderliche 
dreijährige, einschlägige Beschäftigung im Gewerbe 
selbst oder einem dem Gewerbe fachlich naheste
henden Beruf nicht nachgewiesen. Vom amtsfüh
renden St~dtrat Univ.-Prof. Dr. Alois Stacher 
wurde ihm, jedoch eine mehr als dreijährige Tätig
keit als Berater in betriebswirtSchaftlichen und 
organisatorischen Fragen auf dem Gebiete des 

, Gesundheits- und Sozialwesens bestätigt. Es muß 
daher angenommen werden, daß sich der Antrag
steller in Vierbindung mit einem erfolgreich absol
viertem Studium an der Wirtschaftsuniversität 
Wien die zur Ausübung des auf das Gebiet des 
Krankenhaus-, Pflegeheim- und Wohlfahrtswesens 
einschließlich dazugehörigen Anstalten und Ein
richtungen eingeschränkten Gewerbes erforderli
chen Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat. 
Die gefertigte Innung befürwortet aus diesem 
Grunde ei~ Ansuchen und Erteilung der Nachsicht 
vom Befähigungsnachweis." 

Aus der Textierung der Begründung geht dem
nach hervor, daß nicht die nachgereichten Unterla
gen, sondern ausschließlich die Intervention Sta
chers für eine Änderung der Haltung der Innung 
ausschlaggebend· war. Bezeichnend' ist auch die 
Wortwahl "es muß angenommen werden", wor
aus ersichtlich ist, daß die Wilfling ausgestellte 
Bestätigung Stachers eine Prüfung geradezu "über
flüssig" machte. 

Am 17. Juni 1977 wurde sodann WiIfling die 
Nachsicht von der Erbringung des vorgeschriebe
nen Befähigungsnachweises für die Ausübung des 
Gewerbes "Betriebsberatung und Betriebsorganisa
tion" erteilt. Damit waren für die Fa. ODELGA 
auch die gewerberechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen, sich um den BO-Auftrag zu bewerben. 

Die Intervention Stachers bedeutete daher nicht 
nur eine persönliche Unterstützung Wilflings, son
dern ebnete auch der Fa. ODELGA den Weg zum 
BO-Auftrag. 

Das skrupellose Vorgehen Wilflings führte dazu, 
. daß immer heftiger und unüberhörbarer Kritik 
gegen ihn laut wurde. Bandion gab dazu vor dem 
Ausschuß an: 

"Es gab immer wieder da und dort Meldungen, 
Wilfling nutze seine Einflußfähigkeit im Hinblick. 
auf seine eigene Reinigungsfirma aus. Er beein
flusse Beamte bei der Auftragsvergabe und bringe 
sie in Konflikt mit ihrer Dienstpflicht. 

Ein erster Höhepunkt in dieser Richtung war im 
November 1976, als der zuständige Hauptgruppen
obmann der Gewerkschaft mit einer Delegation 
von Cewerkschaftsvertretern aus dem Gesundheits
sektor kam und sich bei mir über solche V organgs
weisen des Dr. Wilf1ing beschwerte. 

Es waren da ein paar Anlaßfälle. Er hat als Bera
ter Aufträge erteilt, weil seine faktische Einflußfä
higkeit eben größer war, als die rechtliche Grund
lage seiner Beraterfunktion, einen Auftrag, der, was 
die Bewilligung anlangt, in die Zuständigkeit des 
Gemeinderates gefal1en wäre, zu teilen, damit er in 
der Abteilungszuständigkeit bleibt und den Auftrag 
eben die Fa. ODELGA bekommen kann. Ich habe 
in der Folge den Bürgermeister mehrfach darüber 
informiert. Wir waren uns aber in der Übereinstim
mung klar, daß es keine echte rechtliche Handhabe 
gibt. Daß die Beweise nicht ausreichen." (S 1916 f) 

Stacher gab über diesen Vorfal1 folgende Schil
derung: 

"Es gab einmal ein Gespräch mit dem Magi
stratsdirektor Bandion, der gesagt hat, WiIfling 
hätte irgend einen Druck bei Ausschreibungen aus
geübt. Selbstverständlich habe ich mit Dkfm. Wilf
ling darüber gesprochen und er hat gesagt, das 
stimmt nicht .. 

Er hat auch dann dem Herrn Magistratsdirektor 
einen Brief geschrieben, in dem' er klargelegt hat, 
daß das nicht stimmt, und hat die Kopie dieses 
Briefes auch mir gegeben mit Kopien von Protokol
len vorhergehender Sitzungen, an denen also 
andere Beamte auch teilgenommen haben, ua. 
AbteilungsleitersitzungeI1, die vor dem Gespräch 
mit dem Magistratsdirektor stattgefunden haben. 

Nachdem er in diesem Brief, soweit ich mich im 
Detail erinnern kann, hineingeschrieben hat: ,Sol1-
ten noch Fragen offen bleiben, Herr Magistratsdi
rektor, bitte ich, mit mir zu sprechen', aber keine 
Frage an mich gestellt wurde, so war ich fest über-

, zeugt, daß diese Situation bereinigt ist." (S 3171) 
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Es muß. als bezeichnend für die Gleichgültigkeit 
die man den gegen Wilfling erhobenen Vorwürfen 
entgegenbrachte, angesehen werden, daß Gratz 
und Stacher als verantwortliche Politiker keine 
Untersuchungen in die Wege leiteten, sondern die 
Angelegenheiten auf sich beruhen ließen. Stacher 
tat noch ein übriges, indem er - was im Zusam
menhang mit dem AKH-Bau aufgetauchten Ver
dachtsmomenten gegen verschiedene Personen kei
nen Einzelfall darstellte - an statt gezielte Erhe
bungen einzuleiten, Wilfling die Anschuldigungen 
zur Kenntnis brachte und ihn auf diese Weise 
warnte. Letztlich schoben sowohl Gratz als auch 
Stacher das ihnen leidige Problem Bandion zu, der 
nur zu gut darüber Bescheid wußte, welchen Rück
halt Wilfling bei Stacher besaß und wie gefährlich. 
er ihm mißliebigen Beamten werden konnte, die 
sich ihm gegenüber unbotmäßig zeigten. 

Diese Gefährlichkeit Wilflings bekam zum Bei
spiel Kontrollamtsdirektor Delabro zu spüren, der 
sich, nachdem er sich geg~n die Pragmatisierung 
Wilflings ausgesprochen hatte, dessen Feindschaft 
zuzog. Als Racheakt versuchte Wilfling, in den 
Besitz einer in einem Wiener Spital aufliegenden 
Krankengeschichte Delabros zu gelangen, um diese 
rücksichtslos zu dessen Nachteil auszuwerten. Zur 
Durchführung seines Vorhabens, von dem Delabro 
schließlich Kenntnis erlangte, bediente sich Wilf
ling einer Ärztin und eines Juristen, die ihm unter
standen und der Aktion einen "offiziellen Anstrich" 
verleihen sollten. 

Stacher betrachtete die im Herbst 1976 gegen 
Wilfling vorgebrachte,n Anschuldigungen damit für 
abgetan, daß Wilfling in einem an Magistratsdirek
tor Bandion gerichteten Schreiben alles abstritt. 
(5tacher, S 3184) 

Diese Einstellung Stachers,. die jedem Versuch, 
eine ernsthafte Klärung der Vorfälle zu erreichen, 
Hohn spricht, disqualifiziert ihn als Leiter eines 
Ressorts und offenbart in erschreckender Weise, 
daß er sich der politischen Verantwortung, die 
seine Position als amtsführender Stadtrat mit sich 
bringt, entweder nicht bewußt war oder sich dieser 
Verantwortung entzog. 

Auch die in den folgenden Jahren erhobenen 
Vorwürfe gegen Wilfling und seine be,denklichen 
Praktiken tat Stacher ab, ohne auf Aufklärung zu 
drängen, und stellte sich voll und ganz hinter Wilf
ling, der dies bedenkenlos auszunützen verstand. 
Bandion gab dazu vor dem Untersuchungsausschuß 
an: 

"Stadtrat Stach er war davon überzeugt, daß da~ 
(die Anschuldigungen) nur Übelwollende gegen 
Wilfling in Umlauf brächten und man Wilfling, 
weil er so aktiv sei und die Beamten auf Trab 
bringe, auf diese Art und Weise unterminieren 
wolle. Er hat das als Unterstellungen gegenüber 
Wilfling aufgefaßt. 

Im Laufe der Jahre passierte es vier, fünfmal viel
leicht, daß dieses Thema Gegenstan.d eines beson-

deren Gespräches oder einer En-passant-Äußeru~g 
meinerseits gegenüber Stacher war." (5 1947) 

In gleicher Weise den Pflichten seines öffentli
chen Amtes nicht gewachsen zeigte sich auch 
Gratz, der ebenso wie Stach er auch nach dem Vor
fall im Jahre 1976 mehrmals von Bandion vor Wilf
ling gewarnt wurde und dennoch untätig blieb 
anstatt für klare Verhältnisse in dem. Bereiche, für 
den er die politische Verantwortung zu tragen hat, 
zu sorgen. 

Gratz wälzte die Verantwortung immer wieder 
auf die Beamtenebene ab, indem er sich damit 
zufrieden gab, daß Bandion 'darüber Bescheid 
wußte, ohne ihm jedoch die für gezielte Erhebun
gen gegen Wilfling - angesichts dessen allgemein 
bekannter Machtposition innerhalb der Komunal
verwaltung und der Unterstützung durch Stach er 
- unbedingt erforderliche starke Deckung zu 
geben. Gratz gestand dies vor dem Untersuchungs
ausschuß auch mehr oder minder ein: 

"Ich habe in den Fällen der von Magistratsdirek
tor Bandion seit 1976 gegen Wilfling erhobenen 
Beschuldigungen nichts zu veranlassen gehabt, 
denn hätte es mir irgend jemand anderer erzählt, 
dann hätte ich den Magistratsdirektor beauftragt, 
dem nachzugehen. Da er es mir erzählt hat, habe 
ich nur sagen können, daß ich überzeugt bin, daß 
er dem nachgehen wird." (53305) 

Es kann daher nicht verwundern, daß die Posi
tion Wilflings innerhalb der Gemeinde Wien nicht 
nur keinen Abbruch erfuhr, sondern sein Einflußbe
reich sogar noch ausgebaut wurde. Nachdem er im 
Herbst 1977 das Ludwig Boltzmann-Institut für 
Krankenhausökonomie gegründet hatte und auch 
dieses - ebenso wie die Fa. ODELGA - für zwei
felhafte Geschäftemachereien ausnützte, wurde mit 
ihm am 25. Jänner 1978 ein Sondervertrag als 
"Vollbeschäftigter im Büro des amtsführenden 
Stadtrates - Geschäftsgruppe Gesundheit und 
Soziales" geschlossen, der rückwirkend mit 1. Jän
ner 1978 in Kraft trat. Darüber hinaus wurde er mit 
Wirksamkeit vOm 9. Jänner 1978 zum "Bereichslei-

. ter für die Kranken- lind Wohlfahrts anstalten der 
Gemeinde Wien sowie für Angelegenheiten der 
Gesundheitsökonomie" ernannt. Damit war· Wilf
ling gegenüber den Magistratsabteilungen 12, 15 
und 17 weisungsberechtigt und unmittelbar Stacher 
unterstellt, wobei dieses Subordinationsverhältnis 
nur formaler Natur und in Wirklichkeit Stacher· 
von Wilfling abhängig war. 

Als Bereichsleiter hatte Wilfling die Nutzerinter
essen der Stadt Wien beim AKH-Bau zu wahren. 
In dieser Eigenschaft verschaffte sich Wilfling beim 
AKH-Bau eine derartige Machtposition, daß unter 
den Firmen allgemein die Meinung vorherrschte, 
daß gegen seinen Willen kein Auftrag vergeben 
wurde. Wilfling nützte dies zum Vorteil der Fa. 
ODELGA, aus der er zwar am 13. Feber 1978 -
infolge Karenzierung - als handelsrechtlicher 
Geschäftsführer ausschied, deren gewerberechtli
cher Geschäftsführer er aber noch bis 22. Feber 
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1979 blieb, sowie des Ludwig Boltzmann-Institutes 
für Krankenhausökonomie aus, denen er auf diese 
Weise leistungsfreie Einkünfte bzw. Drittzuwen
dungen verschaffte. 

Nach Abschluß des Sondervertrages mit Wilfling 
und seiner Ernennung zum Bereichsleiter erachtete 
die Stadt Wien den am 21. Mai 1976 mit der Fa. 
ODELGA geschlossenen Beratungsvertrag für hin
fällig (B/12 516411); diese Auffassung wurde 
jedoch von Wilfling nicht geteilt, so daß er noch ab 
1. Jänner 1978 bis zur Beendigung seiner Tätigkeit 
als handelsrechtlicher Geschäftsführer der Fa. 
ODELGA zwei Honorarnoten über insgesamt 
697675 S legte, die von der ihm unterstellten 
MA 17 beglichen wurden. Diesbezüglich werden 
derzeit VOll. der Stadt Wien Rückforderungsansprü
che gegen' die Fa. ODELGA in der beschriebenen 
Höhe geltend gemacht. Darüber hinaus stellte die 
Prokuristin der Fa. ODELGA, Hedwig Lampert, 
die gar nicht wußte, daß Wilflirig im Jänner 1978 
zum Bereichsleiter ernannt worden war, über seine 
Weisung auch noch Honorarnoten für die Monate 
März und 'April 1978 aus, die jedoch storniert wur
den. (Lampen, BI12, 527543 f) 

Der unmittelbare Einfluß Wilflings beim AKH
Bau erfuhr am 31. Oktober 1978 eine weitere Stei
gerung, als er gemäß dem § 93 Aktiengesetz in den 
Aufsichtsrat der AKPE kooptiert wurde und in der 
Folge an den weiteren Aufsichtsratsitzungen teil
nahm. Über ausdrücklichen Wunsch Stachers 
wurde er schließlich am 22. Feber 1979 zum Mit
glied des Aufsichtsrates der AKPE ernannt. 

Da der Aufsichtsrat der AKPE mit je vier Vertre
tern des Bundes und der Stadt Wien paritätisch 
besetzt war, jedoch kein Mitglied des auf die Stadt 
Wien entfallenden Kontingents durch die Bestel
lung Wilflings ausscheiden wollte, mußte der Auf
sichtsrat gleich um zwei Mitglieder aufgestockt 
werden, von denen eines Wilfling selbst sowie das 
zweite ein Vertreter des Bundes war, um auf diese 
Weise die Parität im Aufsichtsrat zu wahren. 

Am 4. März 1980, als das Kontrollamt der Stadt 
Wien seine Prüfungstätigkeit im Zusammenhang 
mit der Vergabe des BO-Auftrages abgeschlossen 
hatte uhd der AKH-Skandal kurz vor seiner Auf
deckung stand, zog es Wilfling vor, den Gemeinde
dienst zu quittieren, und richtete ein Schreiben an 
Gratz, in dem er als Begründung für seinen Schritt 
mitteilte, seinen Onkel Wilhe1m Wilfling bei der 
Führung der Fa. WlWAG GES. M. B. H. (an der 
Wilfling selbst zu 25% beteiligt lst)'unterstützen zu 
müssen. Gratz sah sich bemüßigt, in seinem Ant
wortschreiben vom 5. März 1980 Wilfling für die 
während der vergangenen sechs Jahre geleistete 
Arbeit zu danken, und bot Wilfling den Abschluß 
eines Konsulentenvertrages an. Dies wurde jedoch 
von Wilfling am 26. März 1980, als die Rohfassung 
des ersten Kontrollamtsberichts und die dabei ent
hüllten Verfehlungen Wilflings in der Öffentlich
keit bekannt waren, mit der Begründung abgelehnt, 
daß "im Zusammenhang mit der Zurücklegung der 

Funktion des Bereichsleiters eine Reihe von ruf
schädigenden Angriffen gegen seine Person erfolgt 
seien, deren Widerlegung zwangsläufig einen sol
chen Zeitaufwand erfordern würde, daß er gleich
zeitig die ihm angebotene Konsulententätigkeit 
nicht zu verrichten in der Lage wäre". Abschlie
ßend dankte Wilfling dem Bürgermeister für das in 
ihm gesetzte Vertrauen. 

Mit Ablauf des 31. März 1980 schied Wilfling 
aus dem Dienst der Gemeinde Wien und aus dem 
Aufsichtsrat der AKPE aus. 

Noch am 2. Juli 1980, als bereits wegen des 
AKH-Skandals gerichtliche Erhebungen liefen und 
der parlamentarische Untersuchungsausschuß ein
gesetzt war, meinte Stacher anläßlich einer Befra
gung durch die Wirtschaftspolizei, er wisse zwar 
von der arrogantpräpotenten Art Wilflings, doch 
könne er nicht glauben, daß Wilfling Unredlichkei
ten begangen habe oder sich Geld zuwenden ließ. 
(Bll2, 5 12051) 

Mit dieser Ansicht dürfte Stacher allerdings 
damals ziemlich allein dagestanden sein. Denn nur 
wenige Tage später wurde Wilfling im Auftrage des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien verhaftet 
und am 11. Juli 1980 in Untersuchungshaft genom
men. 

Das gegen ihn gerichtlich anhängige Verfahren 
umfaßt eine Vielzahl strafbarer Handlungen mit 
einem Gesamtschadensbetrag von rund 6 Mio S. 
Die Fakten stehen fast ausschließlich im Zusam
menhang mit seinen Tätigkeiten als Geschäftsfüh
rer der Fa. ODELGA,' als Bereichsleiter für das 
Krankenhauswesen und als Leiter des Ludwig 
Boltzmann-Institutes für Krankenhausökonomie. 

d) Firma: ÖKODAT A (Ges. m. b. H. und Co. 
KG): 

Die Fa. ÖKODATA erhielt noch vor ihrer am 
6. Juli 1977 erfolgten Gründung (Eintragung in das 
Handelsregister) am 24. März 1976 den Auftrag 
über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen 
für die Konzeption einer technischen Betriebsfüh
rung der von der AKPE errichteten Anlagen, nach
dem sie sich bereits am 7. Jänner 1976, also sogar 
vor der Errichtung des Gesellschaftsvertrages 
(1. Feber 1976) um diesen Auftrag beworben hatte. 
Diese eigenartigen Umstände, unter denen die Ver
gabe dieses mit 280 000 S dotierten Auftrages an 
die um die Jahreswende 1975/76 über keinerlei 
Referenzen aufweisende Fa. ÖKODATA erfolgte, 
versuchte Winter damit plausibel zu machen, daß 
ihm der Geschäftsführer der Fa. ÖKODATA, 
Rumpold, durch seine frühere Funktion als Mit
glied des "Stacher-Teams" bekannt gewesen sei. 
(RH 23.2.) 

Mit einem weiteren Auftrag, der sogenannten 
"Pilotstudie", wurde die Fa. ÖKODATA im Rah
men der ARGE-ÖKODATA/AGiplan am 
3. August 1976 betraut, wobei sich das dabei zur 
Auszahlung gebrachte Honorar auf rund 378 000 S 
belief. 
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Ferner war die Fa. ÖKODATA auf Grund des 
Vertrages vom 4. Oktober 1976 in Arbeitsgemein
schaft mit der Fa. ODELGA, die allerdings keine 
Leistungen erbrachte, mit der "Erhebung ausge
wählter Struktur- -und Leistungsdaten für das 
AKH" befaßt; der Auftragswert belief sich dabei -
wie bereits erwähnt - auf 6,37 Mio S, von denen 
5,77 Mio S an die Fa. ÖKODATA gingen. 

Bei dem der Fa. ODELGA übertragenem Gut
achten über die Wäschereiversorgung des AKH trat 
die Fa. ÖKODATA als Konsulent auf und verein
nahmte dabei rund 70% des 834 000 S betragenden 
Entgeltes. 

Als weiterer AKH-Auftrag, an dem die Fa. 
ÖKODATA mitwirkte, ist die BO-Interim (Auf~ 
tragswert: 10060000 S zu erwähnen, bei der sie in 
Arbeitsgemeinschaft mit der Fa. ODELGA als Sub
unternehmer Riethmüllers - gemeinsam mit 
Flamm - in Erscheinung trat. 

Für den Bereich d~s Wiener Krankenanstalten
wesens erbrachte die Fa. ÖKODATA Beratungs-, 
Planungs- und Organisationsleistungen verschiede
ner Art. 

Die Fa. ÖKODATA ist zu 90% an der gleichfalls
mit AKH-Aufträgen betrauten Fa. PRODATA
DATENVERARBEITUNGS- UND PROGRAM
MIERGESELLSCHAFT M. B. H. beteiligt, deren 
restliche 10% von Dipl.-Ing. Heinz Fuchs gehalten 
werden. Darüber hinaus besitzt sie 52% der Fa. 
COMBIT-RECHENZENTRUM; diese 52% wer
den je zur Hälfte von Rumpold und Bauer treuhän
dig für die Fa. ÖKODATA gehalten. Die restlichen 
Gesellschaftsanteile an der Fa. COMBIT
RECHENZENTRUM sind unter Dr. Manfred 
Kunze, Dipl.-Ing. Heinz Fuchs und Gerhard Egle 
aufgeteilt. 

Während der Geschäftsführertätigkeit Rumpolds 
stellte die Fa. ÖKODATA Personal für die ARGE
Kostenrechnung, an der Rumpold und Kunze 
ßeteiligt sind und an der Bauer und Wilfling in 
ihrem Anfangsstadium beteiligt waren, gegen E~t
gelt ab. 

Zur Zeit der Bewerbung um den BO-Auftrag 
überstiegen die Fähigkeiten und Kenntnisse auf 
dem Gebiete der BOP sowie die Ausstattung der 
Fa. ÖKODATA mit entsprechend geschultem Per
sonal nicht das Mittelmaß. Becker gab über die Fa. 
ÖKODATA folgende Beurteilung ab: 

"Ich wußte, daß bei der ÖKODATA Betriebsor
ganisationsplanung betrieben worden ist oder daß 
es Betriebswirte dort gab. Ob die im Krankenhaus
bereich gearbeitet hatten, war mir nicht bekannt. 
Aber es waren mir keine größeren Arbeiten 
bekannt, die es mir ermöglicht hätten, über die 
Qualifikationen sozusagen etwas Positives zu 
sagen". (5.7253) 

Als Geschäftsführer der Fa. ÖKODATA fungier
ten Rumpold von ihrer Gründung bis 31. Jänner 
1980 und Dipl.-Ing. Hans Spann vom 6. Juli 1978 
bis 14. September 1979; seit 14. September 1979 ist 

Dkfin. Peter Scharmüller Geschäftsführer· des 
Unternehmens. (B/47, 5 13) 

Rumpold, der sich im Zusammenhang mit seiner 
Tätigkeit im Rahmen der ARGE-Kostenrechnung 
- ebenso wie Kunze - des besonderen W ohlwol
lens der damaligen Bundesminister für Gesundheit 
und UmweltschutzDr. Ingrid Leodolter erfreute, 
geriet mit fortschreitender Zeit wegen der unklaren 
Auf teilung der Gesellschaftsanteile an der Fa. 
ÖKODATA (von Rumpold wurde aufgrund vo'n 
im Gründungsstadium des Unternehmens verfaßien 
Vertragsentwürfen Bauers eine - durch die Treu
handschaft Bauers ~ verdeckte Drittelbeteiligung 
Androschs geargwöhnt) und der damit im Zusam
menhang stehenden Gewinnverteilung in immer 
stärkerem Gegensatz zu Bauer. Diese wiederum 
warf Rumpold vor, seine Arbeitskraft in erster Linie 
nicht für die Fa. ÖKODATA, sondern für die 
ARGE-Kostenrechnung zum Einsatz zu bringen; 
im übrigen verdächtigte er ihn, über die ARGE
Kostenrechnung Gewinne auf Kosten der Fa. 
ÖKODATA zu erzielen. 

N ach längeren Verhandlungen, bei denen das 
ursprünglich gute, allerdings auf ausschließlich 
gleichgelagerten wirtschaftlichen Interessen beru
hende Einvernehmen zwischen den beiden Gesell
schaftern immer schlechter wurde, kam es im März 
1979 zu einer vertraglichen Regelung, die ein 
Obsiegen Bauers darstellte. Rumpold mußte sich 
mit einem 10%igen Gewinnvorweg Bauers sowie 
damit einverstanden erklären, daß die Fa. ÖKO
D;'\TA '(einschließlich ,ihrer Tochterfirmen PRO
DATA und COMBIT-RECHENZENTRUM) 
rückwirkend zu 55% am Umsatz der ARGE
Kostenrechnung beteiligt wurde. 

Da sich die Beziehungen zwischen Rumpold und 
Bauer auch in den folgenden Monaten immer 
schlechter gestalteten, zumal sich Rumpoldn;tit 
dem Bauer-Freund Wilfling heftig befehdete und 
Bauer in entscheidenden Fragen seine Anteilsmehr
heit an der Gesellschaft rücksichtslos zum Einsatz 
brachte, entschloß sich Rumpold, seine Geschäfts
führerfunktion zurückzulegen. . 

Hierüber fand am 15. Jänner 1980 eine außeror
dentliche Generalversammlung statt, in der Bauer 
seinem Geschäftspartner abermals vorwarf, seine 
Doppelfunktion als Mitglied der ARGE-Kosten
rechnung und geschäftsführender Ge.sellschafter 
der Fa. ÖKODATA zum Vorteil der ARGE
Kostenrechnung ausgenützt und für diese Mitarbei
ter der Fa. ÖKODATA abgeworben zu haben. 
Sodann wurde Rumpold von Bauer' mit sofortiger 
Wirksamkeit jede.weitere Geschäftsführerhandlung 
- unter Berufung auf die erwähnte Interessenkolli
sion, in der sich Rumpold befand - untersagt. (B 
12,. S: 21415 fE.) , 

Die Auseinandersetzungen zwischen Rumpold 
und Bauer wurden jedoch nach dem Ausscheiden 
Rumpolds aus der Fa. ÖKODATA nicht beendet, 

21 
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sondern fanden in gegenseitigen Anschuldigungen 
und Strafanzeigen ihre Fortsetzung. Darüber hin
aus strengte Bauer (im Namen der Fa. ÖKO
DAT A) beim Landesgericht für Zivilrechtssachen 
Wien unter dem Aktenzeichen 39 b Cg 353/80 ein 
Verfahren gegen· die ARGE-Kostenrechnung 
(Rumpol~ und Kunze) an, dem ein Streitwert von 
11,2 Mio ~ zugrunde liegt. 
, Wenngleich die Zielstrebigkeit und Tüchtigkeit 
Rumpolds. allegemeine Anerkennung fanden, war 
er in seinen Geschäftspraktiken im Zusammenhang 
mit der A:.quisition von Aufträgen und der Erlan

. gung finanzieller Vorteile nicht besonders wähle-
. risch. Auch kümmerte es ihn wenig, daß die Fa. 

ÖKODATA auf die Übernahme des BO-Auftrages 
in keiner Weise vorbereitet w-ar und auch nicht die 
nötigen Kapazitäten zur Erfüllung des g~samten 
auf sie entfallenden Leistungsanteiles besaß. Als· er 
diesbezüglich von Kaufmann angesprochen wurde, 
meinte er zynisch: "Wir haben keinen Namen zu 
verlieren, ,weil wir noch kein.en haben." (Kauf
mann, B 12, S. 10451) 

Auch entwickelte Rumpold eine "Unternehmens
philosophie" , die lautet: "In kurzer Zeit viel Geld 
zu verdienen und dann aus der Sparte zu ver
schwinden." (Kaufmann B 12 S. 17821) 

Die überragende Position Bauers innerhalb der 
Fa. ÖKODATA und sein Übergewicht gegenüber 
seinem Mitgesellschafter Rumpold, den er schließ
lich völlig an die Wand drückte, bis diesem nur 
mehr der :f"\ustritt aus der Firma als einziger Aus
weg offenblieb, wollte er nicht von Bauer zum blos
sen Handlanger degradiert und finanziell kaltge
stellt werden, beruhten weniger auf seiner Stellung 
als Mehrheitseigentümer der· Gesellschaftsanteile, 
sondern vielmehr auf seiner CONSULTATIO
Partnerschaft mit Androsch, seinen engen Bezie
hu.ngen zu ihm, und den Rückhalt, den-·er dadurch 
besaß: und der ihm auch die nötige Durchschlags
kraftgegen Rumpold verlieh. 

Diese Rückendeckung durch Androsch brachte 
Bauer auch im Außenverhältnis berechnend zum 
Einsatz, ",:ofür die Vorgänge beim AKH-Bau im 

. allgemein~,n sowie anläßIich der Vergabe des BO
Auftrages im besonderen beredtes Zeugnis ablegen. 
Obwohl Bauer eigentlich nur für die Fa. CONSUL
TATIO (als deren Geschäftsführer) vertretungsbe
fugt war, während ihm eine solche Vertretungsbe
fugnis für die Fa. ÖKODATA, die formal allein in 
den Händ~n Rumpolds lag, nicht zukam, beteiligte 
er s~ch immer wieder bei Verhandlungen, die von 
der Fa. ÖKODAT A zum Zwecke der Aquisition 
von AKH~Aufträgen geführt wurd~n. Allein das. 
Wissen seiner Verhandlungspartner um seine 
besonderen Bezeihungen zu Androsch verschafften 
ihm dabei Respekt und eine Machtposition, die er 
ohne sie - nur gestützt auf seine Mehiheitsanteile 
an der Fa. ÖKobATA - niemals erlangt hätte. 
Becker umschrieb diese Position sehr treffend mit 
den Worten: 

"Bauer wurde mir gegenüber manchmal so als 
Graue Eminenz gehandelt." (5. 7401) 

Damit und nur damit läßt sich der rapide wirt
schaftliche A~fstieg der Fa. ÖKODATA erklären. 
Obwohl dieses Unternehmen: erst im Jahre 1976 
gegründet wurde, über keine ausreichenden Kapa
zitäten auf dem Sektor der BO verfügte und erfah
rungsgemäß neu am Markt auftretende Unterneh- . 
men gerade während der ersten Jahre ihres Beste
hens üblicherweise mit Schwierigkeiten bei der 
Erlangung von Aufträgen zu kämpfen haben, 
begann die Fa. ÖKODATA praktisch ab ihrer 
Geburtsstunde zu florieren und Aufträge - darun
ter beim AKH - zu aquirieren. Die von der_Fa. 
ÖKODATA während der ersten vier Jahre ihres 
Bestehens erzielten Gewinne gehen in die Millio
nen. In den Jahren 1976 bis 1979 entnahm Bauer 
der Fa. ÖKODATA mehr als 20 Mio S,-'davon 
alleihe im Jahre 1979 13,8 Mjo S. 

Durch den Rückhalt, den Androsch durch sein 
Naheverhältnis zu Bauer der Fa. ÖKODATA gab 
und ihr damit einen nicht auf rational-wirtschaftli
chen, sondern auf politisch motivierten Übedegun
gen ihrer Geschäftspartner beruhenden "good will" 
verschaffte, widerfuhr der Fa, ÖKODAT;A das 
"Schicksal" der CONSULT ATIO, die gleichfalls 
innerhalb weniger Jahre ihre Aufträge, ihren 
Umsatz und die Zahl ihrer Mitarbeiter vervielfa
chen konnte. Diese nicht zu übersehende Paralleli
tät in der Entwicklung der Firmen CONSULTA
TIO und ÖKODATA ist unplittelbar mit dem 
Namen Androsch verbunden und ohne sein im 
Hint"rgrund stehendes Amt .als Finanzminister . 
sowie den. dadurch zum Vorteil bei der Firmen 
erzeugten Eindruck bei den Geschäftspartnern 
undenkbar. 

Daß Androsch um diesen sich in wirtschaftlicher 
Hinsicht entscheidend auswirkenden Effekt, der er 
-.:. nicht zuletzt zum eigenen Vorteil - zumindest 
billigend in Kauf genommen und damit einert 
beachtlichen finanziellen Nutzen aus seinem 
öffentlichen Amt gezogen hat, nicht gewußt haben 
sollte, kann angesichts der Anerkennung, die sei
nem Verständnis für "ökonomische Zusammen
hänge" allenthalben gezollt wird und ihn - nicht 
nur mit den Stimmen seiner eigenen Parteifreunde 
- bis in <;Iie Chefetage der größten österreichi
schen Bank hievte, ausgeschlossen werden. 

Bauer wiederum verstand es hervorragend, 
sowohl als Geschäftsführer der Fa. CONSULTA
TIO als auch als Mehrheitsgesellschafter der Fa. 
ÖKODAT A sich die im öffentlichen Amt seines 
Kompagnons Androsch bestehende politi'sche Rük
kendeckung wirtschaftlich nutzbar zu machen. 

Die "Geschäftstüchtigkeit" Bauers schoß aller
dings bisweilen übers Ziel zum Beispiel wenn er 
seine Mitgliedsbeiträge für den Club 45 als 
Betriebsausgaben absetzen wollte. 

5. Die Präfemez für die ABO: 
Am 3. Juni 1977 richteten die Firmen ODELGA 

und ÖKODATA sowie des DKI und Riethmüller 
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ein Schreiben an die AKPE, in welchem es unter 
anderem heißt: 

"Wir erlauben uns höflichst, Sie davon zu infor
mieren, daß die Unterzeichneten eine Arbeitsge
meinschaft gegründet haDen und sich bei Ihnen um 
die Beauftragung mit der Betriebsorganisationspla
nung für das neue Allgemeine Krankenhaus in 
Wien bewerben. 

Bei der durch uns repräsentierten Arbeitsgemein
schaft liegt die Federführung bei den österreichi
schen Partnern und die Routinearbeiten werden 
durch österreichische Arbeitnehmer durchgeführt 
werden. 

Für bestimmte Arbeiten müssen wir uns selbstver
ständlichdas Recht vorbehalten, Sub aufträge zu 
vergeben. 

Die Arbeitsgemeinschaft wird um den maximalen 
Nutzerkonsens bei vertretbarer Kostenwirtschaft
lichkeit für Investitionen und nachfolgendem 
Betrieb bemüht sein. 

Ab sofort stehen wir Ihnen für Gespräche im 
Zusammenhang mit der angestrebten Auftragsver
teilung zur Verfügung. Als Koordinator für diese 
Gespräche dürfen wir Ihnen vorerst Dipl.-Ing. 
Armin Rumpold namhaft machen." (B 19, 
S. 4913 f) 

Bezüglich der weiteren Behandlung dieses 
Schreibens innerhalb der AKPE gab Hogl vor dem 
Untersuchungs ausschuß an: 

"Das Bewerbungsschreiben der ABO vom 3. Juni 
1977 wurde in den Kreis der acht Firmen aufge
nommen, mit denen wir schon vorher gesprochen 
hatten, die ihre Vorstellung über eine Durchfüh
rung einer Betriebsorganisationsplanung definiert 
und uns entsprechende U nter/agen zur Verfügung 
gestellt haben. 

Ich weiß nicht, wieso die ABO ein Bewerbungs
schreiben an uns richtete. Ich habe sie nicht eingela
den, mir so ein Schreiben zu schicken." (S 4812 f.) 

Obwohl die ABO bereits am 3. Juni 1977 ihre -
unter Einschluß der Fa. ODELGA erfolgte -
Gründung nach außen hin (der AKPE) bekanntge
geben hatte, informierte Wilfling am 15. Juni 1977 
den Aufsichtsrat der Firma ODELGA dahinge
hend, daß beabsichtigt sei, mit dem DKI, der Fa. 
ÖKODATA und Riethmüller eine Arbeitsgemein
schaft einzugehen, wobei je nach dem Umfang der 

\ von der AKPE zu vergebenden Betriebsorganisa
tion für das AKH eventuell noch weitere Firmen 
zugezogen wen~en. (B 26 Beilage N) 

Nach Abschluß der Gespräche mit den acht in 
die engere Wahl gezogenen ausländischen Unter
nehmen wurde deren Eignung für die Durchfüh
rung der BOP am 30. Juni 1977 ausführlich in 
Aktenvermerken begründet. Bezüglich der Firmen 
AGIPLAN, ÖKODATA und ODELGA sowie des 
DKI und Riethmüllers beschränkte sich der zustän
dige Sachbearbeiter Hogl - ohne eine analoge 
Prüfung wie hinsichtlich der acht ausländischen 
Firmen vorgenommen zu haben - darauf, auf ihre 

Vorkenntnisse im Wiener bzw. österreichischen 
Krankenhauswesen hinzuweisen, wobei mit Bezie
hung auf die Fa. AGIPLAN festgehalten wurde, 
daß sie nur für bestimmte Teilleistungen im Rah
men des zu vergebenden Auftrages in Frage kom
men würde. 

Im Aktenvermerk über die ABO, der sich in sei
ner.Gesamtheit als Würdigung dieser ARGE, insbe
sondere der beiden österreichischen Mitglieder, der 
ODELGA und ÖKODATA, darstellt, ist festgehal
ten: 

Die ARGE zeichnet sich durch umfassende Pro
jektkenntnisse aller Beteiligten aus, wobei zwei 
wesentliche Punkte hervorgehoben werden sollen: 

• Wissen um Strukturplanungen im Bereiche der 
Stadt Wien und 

• exaktes Projektwissen durch bereits in der Ver
gangenheit durchgeführte Arbeiten. 

Am 1. Juli 1977 verfaßte Hogl einen an die V or
standmitglieder der AKPE gerichteten Aktenver
merk, in dem er umrißhaft das bisherige Auswahl
verfahren schilderte und zu folgendem Ergebnis 
kam: . 

,,Auf Grund der eingelangten Ausarbeitungen 
der acht Bieter wurde eine weitere Bewertung aller 
bis dahin der AKPE bekannten Informationen nach 
folgenden Kriterien vorgenommen, 
• Methodik und Unübersichtlichkeit der Darstel-

lung von Abläufen und deren Zusammenhänge 
• Flexibilität 
• Verarbeitung der vorg~~ebenen Unterlagen 
• Vollständigkeit in der Übersicht der Aufgaben

gebiete 
• Referenzen für ähnliche Großprojekte 
• allgemeiner Eindruck bei Gesprächen und der 

Ausarbeitung. 
In der Zwischenzeit haben sich die Firmen DKI,. 

ODELGA, ÖKODATA und Riethmüller zur ABO 
zusammengeschlossen. 

- Zusammenfassung: 
. Auf Grund der oben angeführten Kriterien und 
den daraus gewonnenen Informationen wird vorge
schlagen, folgende Bewerber zu konkreten Gesprä~ . 
chen über Leistungsspektrum und Angebotslegung 
einzuladen: 
.IFH 
• Suter & Suter 
• Kearney 
• ABO 

Es zeichnet sich jedoch ab, daß die ABO mit 
Abstand die vorteilhafteste Kombination von Ein
zelfirmen darstellt, wobei eventuell diese ARGE 
erweitert werden oder sich' aber konkreter Subun
ternehmer bedienen könnte. (B 19 S. 4932) 

Vor dem UntersuchungsausschJlß versuchte 
Hogl sein die ABO begünstigendes, vom Rech
nungshof - vor Durchführung eines ordnungsge
mäßen Vergabeverfahrens - als unangebracht 
qualifiziertes Werturteil (RH 75.2) damit zu recht
fertigen: 
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"Ich konnte die ABO - ohne Prüfung - in den 
Vorschlag an den Vorstand aufnehmen, weil diese 
Arbeitsgemeinschaft einen, ich möchte jetzt nicht 
sagen, Vorteil, aber doch eine gewisse Kontinuität 
im Wissen auf der einen Seite und in der Fortfüh
rung des Projektes auf der anderen Seite hatte. 

Ich habe diese Arbeitsgemeinschaft in den V or
schlag hineingenommen, weil es hier um Firmen 
ging, die das Projekt kannten und auch dement
sprechend weiter das Wissen vermitteln konnten. 
Eine Einarbeitszeit, wie es also gewisse 'andere Fir
men, wie ies sich auch später zeigte, benötigten, 
nicht notwendig hatte." (5. 4819) . 

Hogl ni"ußte jedoch über weiteres Befragen ein
gestehen, : die fachliche Qualifikation der ABO 
nicht geprüft zu haben. (5.4821) . 

Auch davon, daß die - von ihm im Aktenver
merk vo~ . 30. Juni 1977 gerühmte, - Fa. 
ODELGA( an der Istzustandserhebung personell 
überhaupt nicht beteiligt war, wollte er zum Zeit
punkt des von ihm erstatteten Vorschlages nichts 
gewußt haben. (5. 4819) 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
daß der letzte Absatz im Aktenvermerk vom 1. Juli 
1977 mit dem Hogl seine Präferenzen für die ABO 
mit kaum. mehr zu überbietender, beinahe als 
plump suggestiv zu bezeichneter Deutlichkeit zum 
Ausdruck brachte, im endgültigen Bericht des Vor
standes an den Aufsichtsrat nicht enthalten war, 
während ansonsten der Inhalt des Aktenvermerkes 
l!nverändert übernommen wurde. Eine Erklärung 
für diese Änderung in diesem wesentlichen Punkte 
vermochte Hogl dbm Ausschuß nich,t zu geben. 

. (5.824) 

Der AKPE-Vorstand übermittelte am 23. August 
1977 dem· Aufsichtsratsvorsitzenden einen Bericht 
über die bisherigen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Findung eines Planes für die BO. In diesem 
Bericht wurde mitgeteilt, daß die Absicht bestehe, 
die im Aktenvermerk Hogls angeführten Bewerber 
zur Anbotslegung einzuladen. 

6. Die manipulierten Ausschreibungsunterlagen: 

Zur Vorbereitung der Ausschreibung, insbeson
dere zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses, 
standen der AKPE einige Unterlagen zur Verfü
gung, die von einigen der anbietenden Firmen 
stammten. Insbesondere entwickelte aber die Fa. 
ÖKODATA ihre Vorstellungen über das Lei
stungsverzeichnis. 

Bereits am 2. Dezember 1976 übermittelte die Fa. 
ÖKODATA. als Grl;lndlage für ei~e erste Diskus
sion ein Arbeitspapier an die AKPE, in dem sie ihre 
Vorstellungen für die Detailplanung und Gestal
tung der ao kurz zusammenfaßte. (B 19, S. 5307) 

Zur. Entstehungsgeschichte dieses schon zu 
einem sehn frühen Zeitpunkt errichteten Leistungs
verzeichnisses gab Rumpold am 3. September 1980 
vor dem Untersuchungsrichter an: 

"Ende 1976 forderte mich Winter auf, ein Lei
stungsverzeichnis bzw. ein Muster dafür für die BO 
auszuarbeiten, um die BO-Vergabe weiter voranzu-
treiben." (B 12, 5. 13298) . 

Vor dem Untersuchungsausschuß ergänzte Rum
pold seine Angaben über dieses Leistungsverzeich
nis und die Rolle, die Wilfling dabei spielte: 

"Bei der Erstellung" des Leistungsverzeichnisses 
hat Wilfling in der Weise mitgewirkt, daß dieses 
Leistungsverzeichnis oder eine Vorabversion eines 
Leistungsverzeichnisses schon im Dezember 1976 
der AKPE übergeben wurde. Und dieses Verzeich
nis wurde dann mehrmals umgearbeitet von der 
AKPE unter Einflußnahme natürlich auch der Nut
zer und damit auch des Dr. WiHling." (5.2140) 

"Das Leistungsverzeichnis wurde ja in mehrjähri
ger Arbeit erstellt. Die erste Grundlage war eine 
Unterlage, die von uns, der ÖKODATA, über 
Wilfling an die AKPE. gegeben wurde. Parallel 
dazu hat zu diesem Leistungsverzeichnis schon das 
DKI seine Meinung eingebracht und soweit mir 
erinnerlich, auch Prof. Riethmüller. Das Leistungs
verzeichnis ist dann völlig umgearbeitet und als 
Ausschreibungstext von der AKPE verwendet wor
den." (5.2141) 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, 
daß sich Rumpold aus Anlaß der Erstellung' des 
Leistungsverzeichnisses um die Jahreswende 
1976/77 Gedanken über die Kosteri der BO machte 
und dabei auf zirka 400 Mio S kam, wobei er 
davon ausging, daß die gesamte Bausumme für das 
AKH rund 20 Mrd S betragen würde und seiner 
Ansicht nach üblicherweise 2% als BO-PlailUngsho~ 
no rar eingesetzt werden könnten. (B 12 5. 13298) 

Diese Überlegungen Rumpolds und die darauf 
beruhende überschlagsmäßig angestellte Kostenbe
rechnung ist in zweifacher Hinsicht von Bedeu
tung: Einerseits lagen - unter Berücksichtigung -
der in Aussicht genommenen Abzüge - die Kosten 
des im Oktober 1977 erstellten Anbots der ABO 
nur unwesentlich unter den von ihm zu Beginn des 
Jahres 1977 ins Kalkül gezogenen; andererseits 
geht ;lUS seinen Überlegungen ("i% der Bausumme 
können übliche0"eise eingesetzt werden") hervor, 
daß es ihm ganz offenkundig bei der Ermittlung 
der Kosten nicht darauf ankam, eine leistungsadä
quate Rechnung anzustellen, sondern die Kosten 
derart zu kalkulieren, daß der von ihm als zulässig 
angesehene Rahmen von 2% der Bausumme mög
lichst weitgehend ausgeschöpft werden sollte. 

In einer weiteren Ausarbeitung vom 10. Mai 
1977 entwickelte die Fa. ÖKODATA eine fünfpha
sige Planungsabwicklung, die sich in Planungvor
aussetzungen, Vorentwurf, Entwurf, Ausführungs
planung und Planung während der Baudurchfüh
rungbis zur Inbetriebnahme aufgliederte. (B 19, 5. 
5323 ff) 

Am 15. Juli 1977 übermittelte die Fa. ÖKO
DAT A - auf Grund einer zuvor mit der AKPE 
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getroffenen Vereinbarung - eine in sechs Phasen 
(Feststellung der Planungsgrundlage, Grobkonzept, 
Feinkonzept, Unterstützung bei der Ausschreibung, 
Detailplanung und Gestaltung; Unterstützung bei 
der Inbetriebnahme) zerfallende, umgearbeitete 
Gliederung der im Rahmen der BO durchzuführen
den Leistungen. (E 19'55360) Dabei wurden die 
einzelnen Leistungen als Untergliederung der Pla
nungsphase vom 10. Mai 1977 'in' jene vom Juli 
1977 teilweise übernommen, teilweise jedoch durch 
andere Leistungen' abgeändert oder ergänzt. 

Das Kontrollamt ersah aus den bei den Vorschlä
gen der Fa. ÖKODATA vom 10. Mai und 15. Juli 
1977, daß das genannte Unternehmen seine Kennt
nisse der Plammgsorganisation, die seine Vertreter 
im Rahmen der BO-Interimphase bei ORP-Gesprä
chen erworben hatten, verwertete. Im übrigen 
gelangte das Kontrollamt zu der kritischen Feststel
lung, daß alle der AKPE unterbreiteten Vorschläge 
eine Totalplanung der BO darstellten und dement
sprechend Leistungen enthielten, die einerseits dem 
Nutzen (Betreiber) selbstverständlich geläufig sein 
mußten, andererseits aber auch Leistungen, die auf 
Crund abgeschlossener Verträge auch von anderen 
Planern (Architekten, Spartenplaner) oder von der 
APAK selbst zu erbringen waren. (1. Kontrol1amts~ 
bericht 5. 292) 

Am 19. August 1977 übersandte die ABO eine 
weitere - von der Fa. ÖKODATA vorgenommene 
- Ausarbeitung zur BO-Planung. In dem Begleit
schreiben wurde darauf hingewiesen, daß diese 
Ausarbeitungen auf Grund der Beau,ftragung durch 
die AKPE mit dem Einverständnis' erfolgten, daß 
die ABO im Falle der Nichtbeauftragung die dafür 
erstandenen Kosten von der AKPE ersetzt bekom
men würde. (E 19, 5. 5430) , 

In einem mit "Stand und Vorgangsweise zur 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses für den end
gültigen BO-Planer" übertitelten Aktenvermerk der 
AKPE vom 31. August 1977 wurde auf die am 
19. August 1977 von der ABO übermittelte Ausar
beitung für das Leistungsverzeichnis sowie auf eine 
hiezu unter der Bezeichnung "Konzept für eine 
Ausschreibung BO-Planung" abgegebene, kritische 
Stellungnahme Schwaigers vom 23. August 1977 
Bezug genommen: (E 56) Weiters wurde in diesem 
Aktenvermerk festgehalten, daß die Überarbeitung 
der Leistungsbeschreibung in Abstimmung mit der 
APAK durchgeführt werden würde. Von besonde
rer Bedeutung für die weitere Entwicklung im Rah
men der BO-Vergabe ist folgende Passage dieses 
Aktenvermerkes : 

"Um ein durch alle drei Vorstandsbereiche 
akzeptiertes Leistungsverzeichnis auszusenden, 
wird folgende Vorgangsweise vorgeschlagen: 

Es wird versucht, die angeführten Vorschläge in 
das vorhandene Leistungsverzeichnis nach Mög
lichkeit einzubauen, wobei das Kriterium einer zeit
lich begrenzten (zwei Jahre) Teilbeauftragung zu 
berücksichtigen ist (Waiz)." 

Damit findet sich erstamals ein - schriftlicher -
Hinweis, daß von Waiz erwogen wurde, den BO
Auftrag nicht im vollen Umfang, sondern nur in 
Form einer Teilbeauftragung zu vergeben, und 
Hogl instruiert, diese Variante zu berücksichtigen 
(HogJ, 5. 4853). 

Ende August bzw. Anfang September 1977 teilte 
Wojda in seiner Eigenschaft als Subunternehmer 
der APAK dem AKPE-Direktor Schwaiger mit, 
daß er dessen Bedenken gegen die von der Firma 
ÖKODATA erarbeiteten Ausschreibungsunterla
gen ,teile. Hierauf wurde eine Besprechung zwi
schen Schwaiger und Wojda vereinbart, worüber 
Schwaiger am 27. September 1977 einen Aktenver
merk mit folgendem Wortl~ut verfaßte: 

Es wurde vereinbart, daß das Leistungsverzeich
nis in diesem Sinne unter Mitwirkung der APAK 
(Dipl.-Ing. Rosner von Prof. Wojda) überarbeitet 
wird und über das Ergebnis dieser Arbeiten eine 
Schlußbesprechung am 13. September 1977 stattfin
den sollte. 

In der Besprechung am 13. September 1977 teilte 
mir Professor Wojda mit, daß seiner Meinung nach 
auf Grund des nunmehr eingehenden Studiums der 
von der Fa. ÖKODATA ausgearbeiteten Aus
schreibungsunterlagen Vergleichanbote nicht zu 
erwarten gewesen wären; er könne für sein Unter
nehmen jedenfalls mit Sicherheit sagen, daß er auf 
Grund dieser "Leistungsbeschreibung" nicht hätte 
anbieten können. (E 195.2865 f.) 

Tatsächlich kam es auch in der Folge zu einer 
Umarbeitung der von der ABO vorgelegten (bzw. 
von der Fa. ÖKODATA erstellten) Unterlagen im 
Rahmen der APAK, wobei W ojda und sein Büro 
federführend waren. Dkfm. Heinz Gerd Zippe, 
Angestellter der Fa. ·AGI-Plan, bestätigte dem 
Untersuchungsausschuß, im Rahmen seiner Tätig
keit bei Wojda auch an der Erstellung des Lei
stungsverzeichnisses für die Ausschreibung des BO
Auftrages mitgewirkt zu haben. (5.3616) 

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, daß 
W ojda neben seiner Stellung als Subunternehmer 
der APAK auch die Funktion eines geschäftsfüh
renden Gesellschafters der - bei der BO-Auftrags
vergabe gleichfalls als, Bewerber auftretenden -
Fa. AGIPLAN bekleidete. Durch die Umarbeitung 
der Ausschreibungsunterlagen der Fa. ÖKODATA 
durch Angestellte Wojdas erfolgte demnach nichts 
anderes als die Umarbeitung des von einem,Anbie
ter erarbeiteten Leistungsverzeichnisses durch einen 
anderen Anbieter, um dessen Startbedingungen für 
die kommende Ausschreibung zu verbessern. 

Wojda versuchte zwar, diesen Eindruck vor dem 
Untersuchungs ausschuß zu verwischen und sein 
Vorgehen damit zu rechtfertig~n, daß die Aus
schreibungsunterlagen der Fa. OKODATA nicht 
jedem Bieter die gleiche Chance gegeben hätten 
(5.4158), vermochte jedoch die massiven Beden
ken, die sich aus seiner Doppelfunktion und damit 
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gegen die Objektivität der unter seiner Mitwirkung 
zustandegekommenen Umarbeitung der Ausschrei
bungsunterlagen nicht zu zerstreuen. 

Der Rechnungshof vermerkte im Zusammen
hang mit aen Vorgängen aus Anlaß der Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse kritisch, daß die Fa. 
ÖKODATA wesentlich an der Vorbereitung der 
Ausschreibung mitwirkte. (RH 72.2) Weiters führte 
der Rechnungshof aus, daß entsprechend den Ver
gaberichtlinien der Stadt Wien die Verfassung von 
Leistungsverzeichnissen nach Möglichkeit nicht an 
Unternehmen übertragen werden sollte; vielmehr 
sollten auch entsprechend der ÖNORM A 2050 
zur Vorbereitung einer Ausschreibung und einer 

, Begutachtung nur Personen herangezogen werden, 
deren Unbefangenheit außer Zweifel steht. Die Fir
men, die bei der Vorbereitung von Ausschreibun
gen mitgewirkt haben, besaßen zweifelsohne einen 
Wettbewerbsvorteil. (RH 72.4.1 und 2) 

I 

7. Die Xusschreibung: 
Am 15. September 1977 richtete die AKPE an die 

Firmen' KEARNEY, HOSPITAL-PLAN, IFH, 
SUTER & SUTER, ABO und AGIPLAN Einla
dungen zur Angebotslegung für die Planung der 
BO für den Kern der Anlage und die Erweiterungs
bauten; der Ablauf der Angebotsfrist wurde mit 
28. Oktob~r 1977 festgesetzt. Zu dieser beschränk
ten Ausschreibung - auf Grundlage der ÖNORM 
A 2050 und der Richtlinien für die Vergebung von 
Leistungen durch Dienststellen und Unternehmun
gen der Stadt Wien (MD - 1755/64 vom 
22. Dezember 1964 in der im Ausschreibungszeit
punkt geltenden Fassung) entschloß sich die AKPE 
nach längeren internen Diskussionen, ob eine Aus
schreibung überhaupt sinnvoll bzw. angesichts der 
zu vergebenden Leistungen überhaupt zwingend 
vorgeschrieben sei. 

In einem mit 20. April 1977 datierten Bericht 
über eine' Besprechung vom 18. April 1977 hielt 
Winter unter Punkt 6 fest: 

"Für die Vorgarigsweise der BO-Planungsver
gabe wird;erwogen, trotZ Fragwürdigkeit im Hin
blick auf die Erlangung eines brauchbaren Ergeb
nisses, eine öffentliche Ausschreibung durchzufüh
ren." (B 1.?, 5. 3067) 

Demgegenüberverfaßte Winter am 27. Juni 1977 
einen Besprechungsbericht, in welchem es unter 
Punkt 13 heißt: ' 

"Die bisherigen Analysen haben ergeben, daß es 
nicht zielführend ist, eine Ausschreibung vorzimeh
men, da nach eingehendster Bewertung praktisch 
nur zwei bis drei Unternehmungen für eine ganz-
heitliche BO-Planungin Frage kommen. ' 

Es wird daher zielführender sein, die in Frage 
kommenden Unternehmungen direkt zur Ange
botslegung' einzuladen und in einzelnen Firmenge
sprächen den optimalen Planer bzw. die Planungs
g.ruppe herauszukristallisieren, wie es auch in der 
ONORM A 2050 vorgesehen ist."(B 12 S. 3100) 

Die Frage, ob im Zusammenhang mit der Ver
gabe der BOP die Bestimmungen der ÖNORM 
A 20'50 bzw. der Vergaberichtlinien der Stadt Wien 
überhaupt zwingend zur Anwendung gebracht wer
den mußten, wurde im Zuge der Ausschußuntersu
chungen uneinheitlich beantwortet. Während Gratz 
betonte, daß sich die AKPE an die von der Stadt 
Wien erlassenen Ausschreibungsrichtlinien (und 
demgemäß an die ÖNORM' A 2050) zu halten 
hatte (5.6356), wurde vielfach auch die Ansicht '. 
vertreten, daß es sich bei der Vergabe der BOP um 
einen von der ÖNORM A 2050 ausgenommenen 
Ideen- und Entwurfswettbewerb handelte. Kon
trollamtsdirektor Delabro bezweifelte zwar, daß es 
sich bei der BO-Vergabe um einen solchen Ideen
wettbewerb gehandelt habe (5.2274 f.), brachte 
jedoch sein Unbehagen über die unklaren und in 
verschiedener Weise auslegbaren Vergabebestim
mungen zum Ausdruck, als er vor dem Ausschuß 
erklärte: 

"Es wäre sicherlich erstrebenswert, wenn man 
hier einheitliche Richtlinien unter Anwendung und 
aufbauend auf die ÖNORM erstellen würde. Ich 
glaube, es sollte daher wirklich versucht werden, 
verbindliche und verständliche Richtlinien zu schaf
fen, damit es nicht vom Ermessen des Einzelnen 
abhängig ist, was er ausschreibt und wie er aus
schreibt." (5. 2272) 

Für die weitere Beurteilung und Wertung der 
Vorgangsweise der AKPE im Zuge des Vergabe
verfahrens ist jedoch nicht von vorangiger Bedeu
tung, ob die Ausschreibung rechtsverbindlich gebo
ten war oder nicht, sondern die Tatsache, daß eine 
beschränkte Ausschreibung vorgenommen wurde. 
Auf Grund dieser einmal von der AKPE getroffe
nen Entscheidung, deren Richtigkeit sich im übri
gen daraus ergibt, daß sich die gegenständlichen ' 
Planungs leistungen infolge ihrer Beschreib- und 
Meßbarkeit genau und eindeutig feststellen ließen 
(sodaß auch keine Veranlaßung bestand, auf eine 
auf Punkt 1, 4,331 der ÖNORM A 2G50 gestützte 
freihändige Vergebung auszuweichen) war jedoch 
die AKPE verpflichtet, das einmal auf diese Weise 
begonnene Vergabeverfahren unter Einhaltung der 
hiefür maßgeblichen Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 bzw: der Vergaberichtlinien der Stadt Wien 
zu Ende zu führen. Auf eine solche Durchführung 
besaßen die anbietenden Firmen, die sich ihrerseits 
an die einschlägigen Bestimmungen ,für eine 
beschränkte Ausschreibung zu halten und ihre wei
tere Vorgangsweise hierauf abzustimmen hatten, 
ein Recht. Jedes willkürliche - daher nicht durch 
die ÖNORM A 2050 bzw. die Vergaberichtlinien 
der Stadt Wien gedeckte - Abweichen der AKPE 
von dem von ihr selbst eingeschlagenen Weg der 
beschränkten Ausschreibung stellte demnach für 
die durch diese Inkonsequenz der ausschreibenden 
Stelle benachteiligten Firmen einen groben Verstoß 
gegen Treu und Glauben dar und kann daher nicht 
gebilligt werden. Aus diesen Überlegungen war es 
daher auch unzulässig, von seiten der AKPE die 
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Frage, ob hätte überhaupt (beschränkt) ausge
schrieben werd'en müssen, zu einem nach der 
erfolgten beschränkten Ausschreibung gelegenen 
Zeitpunkt ohne zwingenden Grund wieder aufzu
werfen, einer anderen als der ursprünglich getroffe
nen Lösung zuzuführen, von der eingeschlagenen 
beschränkten Ausschreibung abzugehen und das 
Vergabeverfahren unter dem Gesichtspunkt der für 
eine freihändige Vergebung maßgeblichen Bestim
mungen' bzw. überhaupt entgegen den Regeln der 
ÖNORM A 2050 und der Vergaberichtlinien der 
Stadt Wien fortzusetzen und zu Ende zu führen. 

Als Beilagen zur Einladung der AKPE zur Ange:.. 
botsabgabe waren insbesondere die Angebotsbe
stimmungen (Beilage a), Projektbeschreibung und 
sonstige Grundlagen der Leistungserbringung (Bei
lage b), Leistungsbeschreibung sowie Art und Form 
der Leistungserbringung (Beilage c), rechtliche 
Bestimmungen (Beilage d), Verzeichnis und Erklä
rung der Mitglieder von Leistungsgemeinschaften 
(Beilagen fund g) sowie ein Verzeichnis von Sub
unternehmen (Beilage h) vorgesehen. 

Die in Beilage a enthaltenen Angebotsbestim
mungen (B 65) sahen insbesondere folgende von 
den Bewerbern einzuhaltende Auflagen vor: 

"Die zum gegenständlichen Angebotsgegenstand 
zu erbringenden Leistungen können nur von Unter
nehmen mit entsprechender einschlägiger Erfah
rung und ausreichender Leistungsfähigkeit erbracht 
W~ffi. ' 

Die ausschreibende Stelle behält sich in allen Fäl
len die freie Auswahl unter den Angeboten und die 
Vergabe von Teilen der Gesamtleistung vor. 

Beabsichtigt der Bieter, Subunternehmer einzu
schalten, so hat er mit seinem Angebot die Namen 
der Subunternehmer sowie Art und Umfang der 
durch die Subunternehmer zu erbringenden Lei
stungen anzugeben. 

Der Auftraggeber behält sich die Ge'nehmigung 
einer auch nur teilweisen Leistungserbringung 
durch Subunternehmer vor. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Leistung 
auch in Teilleistungen zu vergeben, wobei es ihm 
freigestellt ist, ob die Vergabe zu dem angebotenen 
Gesamthonorar erfolgt oder ob eine Honorierung 
des tatsächlich eingesetzten Personals vorgenom-
men wird. . 

Das Angebot hat auch Anforderungen an das 
von den Nutzern und der AKPE freizustellende 
Personal in quantitativer und qualifikationsbezoge
ner Hinsicht zu enthalten, damit dem Auftragneh
mer einerseits Informationen über die spezifischen 
Gegebenheiten im Wiener Spitalswesen und beim 
AKH . im besonderen zuteil werden, andererseits 
aber bereits eine Schulung von Dienstnehmern der 
späteren Betreiber der Krankenanstalt durchgeführt 
werden kann. 

Die Angebote und die Beilagen sind firmenmäßig 
zu fertigen und verschlossen bis zum Angebotster-

min, dem 28. Oktober 1977, 15.00 Uhr, an die 
AKPE einzusenden. 

Eine öffentliche' Angebotsverhandlung findet 
nicht statt. 

Der Bieter bleibt an sein Angebot zu diesen 
Angebotsbestimmungen vier Monate ab dem Ange
botstermin gebunden: 

Angebote können nur dann berücksichtigt wer
den, wenn der Bieter alle zur Leistungserbringung 
in Österreich notwendigen Berechtigungen besitzt 
und der Bieter ausreichende Erfahrung und Lei
stungsfähigkeit für die Erbringung der Leistungen 
nachweist." 

Die eigentliche Leistungsbeschreibung wurde in 
Beilage c in sieben Leistungsgruppen unterteilt. 
Diese sieben Leistungsgruppen lauteten: 

a) Funktionsplanung 
b ) Verteilungssysteme 
c) Informationssysteme 
d) Personalplanung 
e) Sachmittelplanung . 
f) Inbetriebnahme der Planung 
g) Planung der Instandhaltung 
(erster Kontrollamtsbericht 5300 f) 

Während des Ausschreibungsv.erfahrens reiste 
Wilfling zu Kaufmann nach Zürich, händigte ihm 
ein Konvolut Unterlagen über die "Detailplanung 
und Gestaltung der BO im neuen AKH" mit dem 
Ersuchen aus; er möge ein Anbot erstellen das über 
400 Mio S liegen sollte. (BI12, 5. 10450 und 
5.17816 f.) 

Kaufmann kam jedoch in der Folge dem an ihn 
gerichteten Ersuchen nicht nach. 

Der Zweck der Reise Wilflings nach Zürich und 
seine an Kaufmann geri~htete Aufforderung war 
darin begründet, Kaufmann zu dem Deckanbot zu 
überreden, das jedenfalls über dem der ABO liegen 
und verhindern sollte, daß das Anbot der ABO das 
teuerste sein würde. Bemerkenswert ist, daß dabei 
auch ~on Wilfling - wie zuvor schon von Rum
pald - die "magische Zahl" 400 Mio S (= 2 % 
von 20 Mrd S) ins Spiel gebracht und ersichtlich 
damit spekuliert wurde, daß ein über dieser Grenze 
gelegenes Anbot 'ohnedies, keine Chancen für eine 
Auftragsvergabe haben würde, bis zu diesem Betrag 
jedoch "kalkuliert" werden konnte' und sich die 
ABO tatsächlich auch - unter dem Anschein einer 
leistungsangemessenen Kostenerstellung 
bemühte, ihr Angebot an diesen Betrag "heranzu
kalkulieren" . 

Vom 7. bis 8. Oktober 1977 reisten Winkter und 
Winter zum IFH nach Kopenhagen, um Bespre
chungen über das Angebotsverfahren für die BO
Planung zu führen. Ein Bericht über die Reise 
wurde nicht verfaßt. In handschriftlichen Aufzeich-
nungen Winters wurde festgehalten, daß auf Grund· 
der teilweise zur Verfügung stehenden Ist-Daten 
eine Simulation des AKH' gemacht und schwerwie
gende Abweich~ngen zum Organisationsstruktut-
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und Raumprogramm, Variante EB festgestellt wur
den. Dies. veranlaßte Winter zu der B.emerkung, 
daß Riethmüller aus dem Verkehr gezogen werden 
müßte, wenn das Gesagte und sein persönlicher 
Eindruck stimmen, da er nach völlig unzureichen
den, veralteten, nicht transparenten Planungsme
thoden arbeite. (RH 79.1.3; B 19 5. 2875 {t) 

Der eigentliche Grund der Reise Winters nach 
Kopenhagen lag weniger in einer Beurteilung der 
LeistungeR und der Kapazitäten des IFH im 
ZusammeJ,lhang mit einer möglichen Vergabe des 
BO-Auftrages an dieses Institut, sondern vielmehr .' 
darin, einenprojektspezifisch bewanderten Partner 
(Subunternehmer) für die - für die Erteilung des 
Auftrages in Aussicht genommene - ABO, deren 
österreichische Mitglieder nur über ein unzurei
chendes Fachwissen und auch nicht über das 
gesamte erforderliche Personal zur Abwicklung der 
BOP verfügten, ausfindig zu mathen. 

Da das IFH insoweit den Vorstellungen Winters 
entsprach, hielt er in einern handschriftlichen Ver
merk fest, daß er unbedingt einen Kontakt zwi
schen dem IFH und der Firma ÖKODATA herstel
len mÜsse. (B/19 5.2877). Tatsächlich nahm Win
ter kurz nilch seiner Rückkehr aus Kopenhagen mit 
Rumpold Verbindu,ng auf, riet ihm, persönlich beim 

trages geradezu auf die Unterstützung anderer, 
auch außerhalb der ABO steheriden Firmen ange~ 
wiesen war: 

"Warum er (Rumpold) damals (Herbst 1977) 
zum IFB gereist ist, glaube ich, beantWorten zu 
können. Man hat für Teilbereiche, zum Beispiel 
projektbegleitende EDV-Kontrolle, Partner 
gesucht. Ich glaube, daß er auch zum DKI und ich 
weiß nicht, ob zu Riethmüller oder zu anderen 
Krankenhausplanern gereist ist oder zumindest mit 
denen Kontakte hatte und einen gesucht hat, der 
dieses Spezia:!wissen, das wir selbst nicht anbieten 
konnten, in den Auftrag einbringen konnte. Das 
schien beim IFH der Fall gewesen zu sein." 
(5. 4012) 

Die Wichtigkeit, die Winter dem IFH für die von 
ihm dirigierte BO-Vergabe - bzw. für die Erfül
lung ,des BO-Auftrages - beimaß, dokumentiert 
sich 'auch darin, daß über seinen Vorschlag der 
gesamte AKPE-Vorstand am 26. Oktober 1977 
nach Kopenhagen reiste und am 27. Oktober ,1977 
dem IFH einen weiteren Besuch abstattete. In die
sem Zusammenhang verdient es erwähnt zu wer
den, daß ein Bericht über diese Reise nicht vorliegt. 
(RH 80.2.2) 

IFH vorz~sprechdi, und kündigte, nachdem Rum- 8. Das MEDIPLAN-Intermezzo: 
pold diesbezüglich seine Zusage gegeben hatte, am Im Oktober 1977 . wurde die Fa. MEDIPLAN, 
11. Oktobkr 1977 dem IFH fernschriftlich dessen Hamburg, nachträglich zur Angebotslegung einge
Besuch in Kopenhagen für den 14. Oktober 1977 laden. Dieser Einladung ging nach der Schilderung 
an. I von Carster Becker, dem.Geschäftsführer der Firma 

Rumpold bestätigte - wenngleich nach einigem MEDIPLAN, Wien (einer Tochterfirma der Firma 
Zögern - dem Untersuchungs ausschuß, . daß der MEDIPLAN-Hamburg), vor dem' Untersuchungs
Zweck seiner Reise vornehmlich darin bestanden . ausschuß folgende Vorgeschichte voraus: 
habe, das IFH von der Vergabe des BO-Auftrages . "Wir (das heißt die Firma MEDIPLAN, Ham
auszuschließen, es jedoch als späteren Subunter- burg, und Riethmüller) waren seit April 1976 als 
nehmer (für die ABO) zu gewinnen, wie aus seinen ARGE-ORP tätig und interessierten uns natürlich 
folgenden Aussagen hervorgeht: auch für den Betriebsorganisationsauftrag. Denn 

"Herr Ipipl.-Ing; Winter hat mich auf die Fa. Betriebsoq~anisation im Krankenhaus ist ein relativ 
IFH hingewiesen. Ich habe den Dr. Lohfert darauf junger Markt. Eine Aufgabe in der Größenordnung 

war ja, glaube ich, für zumindest alle Planungseinige Tage später angerufen. Die Kontaktauf-
h . d gruppen l·m deutschsprachigen Raum el·ne sehr na me hat dazu ge ient, mir eine V or.stellung zu 

interessante Geschichte. Wir haben uns dann schon verschaffen ,von der Fa. IFH. Ich habe damals 
zusammen mit Mitarbeitern der ÖKODATA eine bei der AKPE erkundigt, über wen das laufen 

würde, über welchen Vorstandsbereich, und ich 
Reise nach Kopenhagen unternommen und habe hatte s'owohl Herrn Winkler als auch Herrn Winter 
mir dort berichten lassen, welche Planungsmetho-
d gegenüber uns. er Interesse bekundet. en die Firma verwendet und wie ihr Aufgabenbe-
reich aussi'eht/' (5. 778) Das muß so im Frühsommer,. Sommer 1977, 

gewesen sein. Es war also allgemein bekannt, daß 
"Ich haite zwei Ziele. Mein erstes Ziel mußte das von der AKPE ausgeschrieben werden würde 

sein, daß diese Firma (IFH) nach Möglichkeit den und Winter hat mir gegenüber auch einmal gesagt, 
Auftrag nicht bekommt, mein zweites Ziel mußte selbstverständHch werden Sie auch mitaufgefordert, 
sein, daß sie in dem Sektor, wo ich sie für gut hielt, das war für uns eigentlich klar. 
mit uns zusammenarbeitete, weil wir dadurch bes- Dann sind wir nicht aufgefordert worden. Ich 
ser werdeR. Es ist ja nicht so leicht, diese beiden. weiß das noch. Ich bin ja alle 14 Tage hier in ·Wien 
Ziele in einer Reise zu erreichen." (5.781) . zuPlariungsbesprechungen gewesen. Im Oktober-

Dr. Pet~r Scharmüller, damal Angestellter, später habe ich plötzlich gehört, daß diese Ausschreibung 
GeschäftsfÜhrer der Fa. ÖKODATA, brachte noch schon läuft und war eigentlich darüber sehr' 
klarer zum Ausdruck,daß die Fa. ÖKODATA erstaunt, daß wir nicht aufgefordert worden sind. 
mangels eigener Kapazitäten auf dem Gebiete der Ich habe dann versucht, Herrn Winter zu errei
Krankenh~usplanung zur Erfüllu~g des BO-Auf- chen. Der war nicht da oder ließ sich nicht spre-
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ehen. Und dann habe ich zuhause in Hamburg 
Herrn Prof. Seitz angerufen, unsere Geschäftsfüh
rung angerufen. und mit ihr gesprochen und ihr 
gesagt, was können wir da machen, da müssen wir 
zumindest die Gelegenheit bekommen, ein Angebot 
abzugeben." (5. 7205 ff.) 

Winter versuchte, dem Untersuchungsausschuß 
erklärlich zumachen, daß eine Einladung der 
AKPE an die Firma MEDIPLAN, H,amburg, 
ursprünglich nur deshalb unterblieben sei, weil er 
sie auf Grund ihrer Tätigkeit beim AKH-Bau nicht 
unbedingt prädestiniert für betriebsorganisatorische 
Beratungen gehalten habe. (5. 254) 

Tatsächlich befürchtete jedoch Winter, daß die 
Firma MEDIPLAN, Hamburg, im Falle eines von 
ihr gelegten Anbotes eine echte' Konkurrenz zu der 
von ihm und Wilfling favorisierten ABO werden 
könnte. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Firma 
MEDIPLAN, Hamburg, - zum Unterschied von 
den anderen Konkurrenten der ABO - eine starke 
poli~ische Rückendeckung in Bundeskanzler Dr. 
Bruno Kteisky und der SPÖ,besaß. 

Wie bereits erwähnt, hat Kreisky sich nach einem 
Zusammentreffen mit Albert Vietor, dem V orsit
zenden des Vorstandes der Neuen Heimat und 
Vorsitzenden des Gesellschafterbeirates von deren 
Tochterfirma MEDIPLAN, Hamburg, in Bad 
Wörishofen für die Beiziehung von Seitz, einem 
Vorstandsmitglied der Neuen Heimat, beim AKH
Bau eingesetzt und in diesem Zusammenhang eine 
ausdrückliche Empfehlung gegenüber dem Bundes~ 
minister für Finanzen ausgesprochen. (Kreisky, 
5. 17870 f.) Auch wurde Seitz von Kreisky dem 
AKPE-Aufsichtsrat-Vorsitzenden Waiz vorgestellt, 
Mit Rücksicht auf diese gewichtige Fürsprache 
wurde Seitz auch tatsächlich - gemeinsam mit 
Sienkiewiczund Kaufmann - von der AKPE zur 
Erstattung des SSK-Gutachtens mit einem Auf
tragswert von 15 Mio S herangezogen. 

Da Seitz über kein eigenes Personal verfügte, 
bediente er sich zur Erfüllung des ihm übertrage
nen Auftrages des Personals der Fiima MEDI
PLAN, Hamburg, die auf diese Weise den Einstieg 
in den AKH-Bau schaffte und sich im Jahre 1976 
- gemeinsam mit Riethmüller - den 46,5 Mio S 
ORP-Auftrag sichern konnte. , 
. Bemerkenswert erscheint die Aussage des AKPE-

. Aufsichtsrats-Vorsitzenden Waiz, nicht gewußt zu 
haben, daß es sich bei Seitz um einen hohen Funk
tionär des SPD-Konzerns Neue Heimat gehandelt 
habe. (5. 2601) 

Soferne man Waiz in diesem Zusammenhang -
angesichts der Tatsache, daß ihm Seitz von Kreisky 
persönlich vorgestellt w,urde - nicht unterstellen 
will, die Unwahrheit gesagt zu haben, wirft die in 
dieser Aussage zu Tage tretende Ahnungslosigkeit 
über die Stellung und Herkunft eines wesentlichen 
AKH-Planers, der beim Bau einen Millionenauf
trag erhielt, ein bezeichnendes Licht darauf, wie 
wenig sich Waiz im Grunde mit dem Baugeschehen 

, und dendaran beteiligten Auftragnehmern befaßte: 
Nach dem ihr von Kreisky -verschafften Entree 

beim AKH-Bau spekulierte die Fa. MEDIPLAN, 
Hambufl~, auch noch mit einer Unterstützung 
durch die SPÖ; denn für deren finanzschwache 
Druck- und Verlagsanstalt VORWÄRTS AG bzw, 
für Unternehmen, an denen der VORWÄRTS mit
telbar oder unmittelbar beteiligt war, wendete sie 
ab dem Jahre 1976 Millionenbeträge auf, wofür sie 
sich bei AKH-Auftragsvergaben ein entsprechendes 
"Entgegenkommen" erwartete und - gemeinsam 
mit der in den VORWÄRTS-Konzern eingeglie
derten Firma INFRABAU - die MEDIPLAN, 
Wien, gründete, über die der BO-Auftrag ausge
führt werden sollte. (Becker, 5.7215) 

Im Gegensatz zu Winter machte Rumpold aus 
seiner Abneigung gegen die Fa. MEDIPLAN kein 
Hehl, als er meinte, er habe bei all diesen Konstruk
tionen andere Firmen nicht geliebt, denn je mehr 
Firmen dabei waren, umso geringer wäre der Anteil 
der Fa. ÖKODATA gewesen. (5.723) 

Am 16. Oktober 1977 kam es zu einem Zusam
mentreffen zwischen Winter und Seitz in Ham
burg, worauf die Fa. Mediplan, Hamburg, am 
17. Oktober 1977 ein Schreiben an die AKPE rich
tete, in welchem sie mitteilte, sie habe erfahren, daß 
verschiedene Unternehmen zu einem Anbot für die 
BOP aufgefordert wordeJ,1 seien; da sie auf diesem 
Gebiete über ganz besondere Erfahrungen verfüge 
und mit den Einzelheiten des Projekts bestens ver
traut sei, ersuchte sie um eine nachträgliche Auffor~ 
derung zur Beteiligung an dieser Ausschreibung. 

Da sich Winter den mit der Firma MEDIPLAN, 
Hamburg, zusammenhängenden, ob beschriebenen 
"Sachzwängen" nicht entziehen konlfte und -
offenbar auch aus diesem Grunde - Seitz als 
Autorität respektierte (Becker, 5.7213 ff.), richtete 
er 30m 20. Oktober 1977 ein von ihm und Schwaiger 
verfaßtes Fernschreiben mit folgendem Wortlaut an 
die Firma MEDIPLAN, Hamburg: 

"Zu .Ihrem Ersuchen, zur Ausschreibung 
Betriebsorganisation AKH nachträglich eingeladen 
zu werden, teilen wir Ihnen mit, daß wir Ihrem 
Ersuchen nachkommen. Sie können die Ausschrei
bungsunterlagen ab sofort bei uns abholen. 

Der Abgabetermin für das Angebot ist der 
28. Oktober 1977, 15 Uhr . 

Wir sind leider nicht in der Lage, diesen Termin 
zu erstrecken, gehen jedoch davon aus, daß Sie -
nachdem Sie mit den Einzelheiten des Projektes 
bestens vertraut sind und sicherlich auch für diese 
Ausschreibung bzw. dieses Angebot schon umfang
reiche Vorarbeiten -geleistet haben - _ in -der Lage I 

sind, auch innerhalb der sicherlich sehr kurzen Frist 
ein vollständiges Anbot zu erstellen." (B/19, 
5.2891) 

Gleichfalls am 20. Oktober 1977 teilte Winter in 
einem weiteren Fernschreiben Seitz mit, daß die Fa. 
MEDIPLAN, Hamburg, nachträglich zur Anbots-

/ 
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legung und Abholung der Ausschreibungsumerla
gen aufgefordert wurde. (B/19, S.2892) 

Die Fa. MEDIPLAN, Hamburg, veranlaßtehier
auf, daß die Umerlagen von Mag. Stefan Willibald 
Sajbl, der t;benso wie Carsten Becker die Funktion 
eines Geschäftsführers der Fa. MEDIPLAN, Wien, 
bekleidete, bei der AKPE geholt und per Flugzeug 
nach Hamburg geschickt wurden. 

Am 26 .. Oktober 1977 übermittelte die Fa. 
MEDIPLAN, Hamburg, ihr Angebot an die AKPE 
und hob in ihrem Übersendungsschreiben hervor, 
daß das vorgelegte Angebot im Namen ihrer Toch
tergesellschaft MEDIPLAN, Wien, ausgearbeitet 
und übergeben wurde. (B/19, S. 6330) Das Ange
bot langte noch v:or Ablauf der Ausschreibungsfrist 
am 28. Oktober 1977 bei der AKPE ein. (B/19, 
S.6337) 

9. Die Angebote: 
Außer dem Angebot der Firma MEDIPLAN, 

Hamburg, brachten auch die Firmen SUTER & 
SUTER, IFH, AGIPLAN, HOSPITALPLAN und 
ABO ihre Angebote rechtzeitig bei der AKPE ein, 
während das Angebot der Firma KEARNEY erst 
am 31. Oktober 1977 einlangte und aus diesem 
Grund in der Folge ausgeschieden wurde. 
. Nach dem bei der AKPE üblichen Vorgang wird 

in der PosteinlaufsteIle eine Verhandlungsschrift 
aufgelegt, in der die einlangenden Anbote der 
Reihe nach. mit Datum und Stunde maschinschrift
lieh von einer Bediensteten der Posteinlaufstelle 
festgehalte~ werden. Außerdem wird die Abgabe
zeit auf ~em Briefumschlag festgehalten, das 
Datum nur, wenn der tatsächliche Abgabetag mit 
dem festgelegten Abgabetag nicht übereinstimmt. 
(RH 83.1.2) 

Im gegenständlichen Falle wurd~ der eigen;rtige 
Umstand f~stgestellt, daß das Anbot der ABO am 
24. Oktobe~ 1977 abgegeben worden war, das 
dazugehörige Begleitschreiben jedoch mit 
28. Oktober 1977 datiert ist. 

Am 31. Gktober 1977 wurde die Eröffnung der 
Anbote. durch Winter und Schwaiger vorgenom
men. Es war zwar ursprünglich beabsichtigt, auch 
den dritten Vorstandsdirektor Parzer zur Anbotser
öffnung zuzuziehen, doch nahmen Wimer und 
Schwaiger hievon Abstand, nachdem Parzer verhin
dert war, rechtzeitig zu der für 16 Uhr anberaum
ten Eröffm;mg zu erscheinen. Der Rechnungshof 
bemängelte" in seinem Bericht nicht nur die Tatsa
che, daß d~e Anbotseröffnung - abweichend von 
den bei der AKPE üblichen Gepflogenheiten -
von Vorstands direktoren vorgenommen, sondern 
daß überdies kein weiterer Zeuge der Eröffnung. 

\ beigezogen/wurde. (RH 83.1.4, 83.2 bis 4) . 
Die eing~langten Angebote der einzelnen Firmen 

hatten im wesentlichen folgenden Inhalt: 
a) Gegenstand des Anbotes der Firma HOSPI

TALPLAN. war der gesamte Leistungsumfang der 
Ausschreibung. Es wurde ein Pauschalpreis für die 
Leistungsgruppen 1 bis 6 in der Jiöhe. von 

290 192 700 S und für die Leistungsgruppe 7 in der 
Höhe von 7 038 400 S angeboten. Die Leistungs
dauer wurde mit über zehn Jahren angenommen. 

b) die Fa. MEDIPLAN, Hamburg, drückte in 
ihrem Anbot ihr:e Verwunderung über den weitge
spanmen Leistungsrahmen der Ausschreibung und 
ihre Befürchtung darüber aus; daß dieser Leistungs
rahmen die Möglichkeit der Realisierung überstei
gen könnte. Daher bot sie die Leistungen'in modifi
zierter Form an. Für die von ihr modifizierten sechs 
Leistungsgruppen, in denen einige Teilaufgaben des 
Leistungsverzeichnisses nicht erfaßt wurden, wurde 
einerseits ein Pauschalhonorar von 104 210 000 S, 
andererseits ein geschätztes Honorar auf Nachweis 
von 14 730,000 Sangeboten. 

c) Im Anbot des IFH wurden die Leistungen des 
Leistungsverzeichnisses in sieben Leistungsgruppen 
umgegliedert. Der Terminplan des IFH verteilte die 
Leistungen auf acht Jahre und acht Monate. Dar
aus errechnete es ein Pauschalhonorar von 
172 500 000 S für die ersten sechs Leistungsgrup
pen. F4r die soft-Ware-Entwicklung wurde eine 
Honorierung nach Aufwand des tatsächlichen Per
sonaleinsatzes, multipliziert mit einem Faktor von 
2,6 für Unkosten und Gewinn vorgeschlagen. 

Einzelne Leistungen wollte das IFH. an einen 
Subunternehmer weitergeben. 

d) Das Angebot der Fa. AGIPLAN ging von 
vornherein davon aus, daß die BOP von mehreren 
Planungs- und Beratungsfirmen abgewickelt wer
den sollte. Demgemäß hatte die Fa. AGIPLAN die 
Einladung durch die AKPE so verstanden, daß ihre 
spezifische Leistung bloß eine Ergänzung der Akti~ 
vi täten der übrigen Bieter darstellen sollte. 

Da sich diese Auffassung der Fa. AGIPLAN mit 
jener . deckte, die Hogl in einem von ihm am 
30. Juni 1977 verfaßten Aktenvermerk niedergelegt 
hatte, ist evident, daß die Fa. AGIPLAN, insbeson
dere ihr Geschäftsführer Wojda - auf Grund sei
ner Doppelfunktion bei der APAK einerseits und 
bei dem anbietenden Unternehmen andererseits -
über die Absichten der AKPE, die Fa. AGIPLAN in . 
Ergänzung zur ABO (als Subumernehmer) zum 
Zug kommen zu lassen, genauestens Bescheid 
wußte, ihr Anbot darauf abstimmen und sich 
dadurch gegenüber den übrigen Konkurrenten -
ausgenommen der gleichfalls schon seit längerer 
Zeit von der AKPE begünstigten ABO - einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen konnte. 

e) Das Anbot der Firma SUTER & SUrER 
übernahm ohne besondere Veränderungen das Lei
stungssprektrum des Leistungsverzeichnisses. Von 
ihr wurden die Leistungsgruppen 1 bis 6 über einen 
Zeitraum von 8 Jahren mit einem Pauschalhonorar 
von 380 Mio S - ausschließlich Informationssy
stem - zuzüglich 10 Mio S Nebenkosten angebo
ten. 

f) Im Anbot der ABO I schienen -c- abweichend 
von der am 3. Juni 1977 gegenüber der AKPE 
.abgegebenen Mitteilung über die Zusammenset-
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zung dieser ARGE - nur die Firma ÖKODATA, 
das DKI und Riethmüller, nicht jedoch die Fa. 
ODELGA auf. An ihrer Stelle wurde vielmehr ein 
noch - innerhalb einer Frist von fünf Wochen -
"nachzunennender Gesellschafter" angeführt, von 
dem im Begleitschreiben zum Anbot behauptet 
wurde, daß er umfangreiche Kenntnisse auf dem 
Gebiete der Planung und Organisation von Kran
kenanstalten besitze. (BI19, S.5289) 

Der Grund für die - wie sich später heraus
stellte vorerst nur vorübergehende, später endgül
tige - Distanzierung der Fa. ODELGA von ,der 
ABO war darin gelegen, daß Wilfling, nachdem er 
erkannt hatte, kein geeignetes Personal für die 
Erfüllung des BO-Auftrages auftreiben zu können, 
und wußte, daß er im Hinblick auf seine damals 
schon absehbare - im Jänner 1978 auch tatsäch
lich erfolgte - Ernennung zum Bereichsleiter für 
das Krankenhauswesen in Kürze aus der (handels
rechtlichen) Geschäftsführung der Firma ODELGA 
ausscheiden würde, sich die Möglichkeit offenhal
ten wollte, über ein anderes Unternehmen seinen 
Einfluß auf die BO ausüben zu können. (RumpoId, 
BI12, S. 13310 f) 

Dem Vorbringen Wilflings in seinem an das Lan
desgericht für Strafsachen Wien gerichteten 
Beweisantrag vom 5. Feber 1981 zufolge habe er 
sich weder an der Anbotlegung durch die ABO, 
noch an der Preis bildung beteiligt; diese sei viel
mehr von Rumpold bzw. Keldenich (als Vertreter 
des DKI) vorgenommen worden. (BI12, S.26240) 

Da Rumpold vor dem Untersuchungsrichter ein
bekannte, nicht gewußt zu haben, welches Unter
nehmen Wilfling anstelle der Fa., ODELGA als 
vierten Gesellschafter der ABO nachnominieren 
wollte. (BI12, S. 13311), erweist sich die in dem 
von ihm unterfertigten Begleitschreiben aufgestellte 
Behauptung, der noch nachzunennende Gesell
schafter besitze "umfangreiche Kenntnisse auf dem 
Gebiete der Planung und Organisation von Kran
kenanstalten", als reine Erfindung. 

Beachtung verdient auch folgender Absatz des 
Begleitschreibens, der darauf abstellte, die Lei
stungsfähigkeit der Firma ÖKODADA hervorzu
heben: 

"Weiters arbeitet die ÖKODATA mit einem der 
führenden Krankenhaushygieniker Österreichs, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Heinz Flamm, zusammen 
und besitzt damit die Voraussetzung, die Betriebs
organisationsplanung entsprechend den neuesten 
Erkenntnissen der Wissenschaft und den gesetzli
chen Anforderungen durchzuführen." (BI19, 
S.5290) 

Damit deutete Rumpold an, bei der Erfüllung 
des BO-Auftrages Prof. Flamm als Subunternehmer 
heranziehen zu wollen, wie dies dann später auch 
tatsächlich geschah. 

Die dominierende Stellung der Fa. ÖKODATA 
innerhalb der ABO kam nicht nur im Begleitschrei
ben zum Anbot, das von Rumpold allein unterfer~ 

tigt war, sondern auch darin zum Ausdruck, daß 
die Firma qKODATA bei der Anbotserstellung 
federführend war. (Scharmüller, S. 4042) 

Das Arbeitsprogramm des Anbotes der ABO 
folgte nicht dem Leistungsverzeichnis, sondern ging 
davon aus, daß die Planung in Form von verschie
denen Planungsebenen erfolgen müsse, die sich 
durch einen unterschiedlichen DetailIierungsgrad 
voneinander unterschieden. Im Anbot wurde 
behauptet, daß im Rahmen der angebotenen 
Gesamtleistung alle für den künftigen ordnungsge
mäßen Betrieb des AKH notwendigen Leistungen 
auf dem Gebiet der BOP enthalten wären. 

Der Honorarberechnung wurden für drei Perso
nalkategorien 116000 S, 100000 Sund 84000 S je 
Monat zugrundegelegt. Für einen zehnjährigen 
Planungszeitraum wurde ein Pauschalhonorar für 
die Leistungsgruppen 1 bis 6 in der Höhe von 
349 440 000 S einschließlich der Einführung der 
Kostenrechnung vorgesehen. Nebenkosten wurden 
mit 19 % des Pauschalhonorars veranschlagt. Die 
Höhe des Honorars für die Leistungsgruppen '1 bis 
6 belief sich demnach auf 415833600 S. Für den 
Fall der Beauftragung mit der Gesamtleistung sagte 
allerdings die ABO einen Nachlaß von 5 % 
(20791680 S) zu. Ebenso wurde auf den Honorar
anteil für die - nicht ausgeschriebene - Kosten
rechnung von 13 082 400 S hingewiesen, wodurch 
das Honorar weiter auf 381 959520 S reduziert 
wurde. 

Unter Hinzurechnung des Honorars für die Lei
stungsgruppe 7 lag die Kostenberechnung der ABO 
knapp unter der von Rumpold und Wilfling als 
Maximum eingestuften Grenze von 400 Mio S 
(unter Berücksichtigung des in Aussicht gestellten 
5%igen Nachlasses). 

Über die in der Ausschreibung enthaltene Wert
sicherung hinaus wurde im Angebot der ABO 
gefordert, für die Partner aus der Bundesrepublik 
Deutschland eine Währungssicherung auf der Basis 
des DM-Geldkurses in Wien am 28. Oktober, 1977 
für einen Anteil von 40% des jeweiligen Errech
nungsbetrages anzuerkennen.' 

Das Begleitschreiben zum Anbot schließt mit fol
gender bemerkenswerter Passage: 

"Eine Beauftragung unserer Arbeitsgemeinschaft 
hätte im Hinblick auf die derzeitige nationale und 
internationale Lage auch folgende Vorteile: 
• Federführung in Österreich und damit vÖllige 

Identifizierung mit dem Projekt; 
• Weitestgehende Beschäftigung, österreichischer 

Arbeitnehmer, ein Beitrag zur Sicherung der 
Arbeitsplätze. 

• Zugriff zum Auftragnehmer auch nach Projekt
abschluß gesichert. 

• Minimierung der Risken durch Beeinträchti
gung der Arbeit wegen Störung der internatio
nalen Verkehts- und Nachrichtenverbindungen, 
Wechselkursrelationen und außenpolitischen 
Beziehungen. 
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• Durch den Pauschalpreis liegt das gesamte 
Risiko beim Auftragnehmer und die Kostenli
mits werden einhaltbar." (B/19, 5. 5293 f) 

10. Die Prüfung der Anbote: 
Nachdem die APAK am 17. November 1977 

einen Vorbericht erstellt hatte, verfaßte sie am 
13. Dezember 1977 eine 66 Seiten umfassende Aus
wertung der 6 zur Beurteilung vorliegenden 
Anbote, wobei sie nach folgenden Kriterien vor
gmg: 

a) Kurzdarstellung des Anbotes, 
b) Umfang und Inhalt der angebotenen Leistun-

gen, 
c) Vergütung, 
cl) weitete Ausschreibungsbestimmungen, 
e) Proje~tabwicklung, 
f) rechtliche Bestimmungen. 
Hinsichtlich der ABO wurde dabei unter ande

rem ausgeführt: 
"Der Bi~ter behielt sich das Recht vor, innerhalb 

einer Frist von fünf Wochen ab Angebotsabgabe 
einen weiteren Gesellschafter nachzunennen. Dies 
ist bis 2. Dezember 1977 nicht erfolgt. 

Eine Angabe von eingeplanten Subunternehmen 
ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Über die 
Einschaltung von Subunternehmen wird mit dem 
Auftraggeber ein Einvernehmen hergestellt wer
den." (B/19, 5. 5235) 

Die von der APAK erarbeitete Auswertung 
schließt mit folgender Zusammenfassung und Emp
fehlung: : 

"Für einen Vergleich der ausgewerteten Ange
bote erschiene es nun unbedingt zweckmäßig, 
neben den Leistungsinhalten und Honorarsummen 
auch auf eine Reihe von weiteren Gesichtspunkten 
Bedacht zu nehmen. 

Auf Gru'nd des enormen Termindrucks, der auf 
dem gesamten Projekt lastet, sollten vorhandene 
Kenntnisse über das bestehende AKH bzw. Pro
jektkenntnisse im Hinblick auf den Neubau AKH 
sowie Möglichkeiten einer harmonischen Überfüh
rung des geistigen Inhaltes der ORP-Planung in 
den späteren Betrieb Berücksichtigung finden. 

Die Vorstellungen einer wirksamen Planung und 
Unterstützung bis hin zur Aufnahme eines funk
tionsfähigen Klinikbetriebes in sämtlichen Berei
chen des AKH, volkswirtschaftliche Erwägungen 
sowie die Forderung nach einer möglichst hohen 
Planungsqualität sollten Beachtung finden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß 
es nach Auswertung der Angebote aus heutiger 
Sicht nicht zweckmäßig erscheint, die Bearbeitung 
des gesamten Leistungsvolumens einem der Bieter 
allein zu übertragen. 

Es wäre vielmehr die Zusammenführung einer 
neuen Arbeitsgemeinschaft unter Berücksichtigung 
der Planungsschwerpunkte der einzelnen Bieter 
sowie der weiteren Gesichtspunkte vorzuschlagen, 

um eine optimale Leistungserbringung für das 
gesamte Projekt sicherzustellen." (B/19, 5. 5281) 

Hogl (5.4800 f.), Zippe (5.3655) und Dipl.-Ing. 
Dr. Ekkehard Wunderer, Angestellter der APAK~ 
Firma ALLPLAN (5. 3681 f.), bestätigten vor dem 
Ausschuß, daß auf Grund dervon ihnen vorgenom
menen Prüfung ihrer Ansicht nach keiner der Bieter 
allein in der Lage war, den gesamten Leistungsin- . 
halt abzudecken, und daher von ihnen vorgeschla
gen wurde, keiner der anbietenden Firmen bzw. 
Arbeitsgemeinschaften den Auftrag zu erteilen, 
sondern durch Verhandlungen oder durch Zusam
menziehen der Bieter die für das Projekt beste 
Konfiguration zu finden. Während Wunderer her
vorhob, daß lediglich die Firma SUTER & SUTER 
ein komplettes Angebot gelegt hatte (5. 3681 f.), 
erklärte Zippe mit Beziehung auf die ABO, daß aus 
den von ihr vorgelegten Unterlagen hervorgegan
gen sei, daß sie allein nicht in. der Lage war, das 
gesamte Leistungsspektrum abzudecken. (5. 3653) 

Auch der AKPE-Vorstand stellte in einem 
Schreiben vom 12. Dezember 1977 an den Auf
sichtsrats-Vorsitzenden gleichgelagerte Überlegun
gen an, als er ausführte: 

"Von den verbleibenden sechs Angeboten kann 
bereits heute gesagt werden, daß kein einziges 
Unternehmen in der Lage wäre, das Aufgabenspek
trum komplett zu bewältigen. Man kann daher 
davon ausgehen, daß eine Auftragsnehmerkon
struktion in Form einer Arge möglicherweise mit 
Fixierung verschiedener Subunternehmer die 
zweckmäßigste Lösung sein wird." (RH 86.2.) 

Dazu vermerkte der Rechnungshof kritisch, daß 
diese Meinungsäußerung im deutlichen Wider
spruch zu der Auffassung bei der Beurteilung der 
ersten 56 Interessenten sowie bei der Bewertung 
der Bieter stand. Damals war man von der Voraus
setzung ausgegangen, eine Firma habe das ganze 
Spektrum ~bzudecken, wogegen Firmen, von denen 
anzunehmen sei, daß sie diesen Erfordernissen 
nicht entsprechen würden, aus. den weiteren Ver
fahren ausgeschieden werden sollten. (RH 86.2.3) 

Zwischen 18. Jänner 1978 und 1. Feber 1918 
wurden sodann von Vertretern der AKPE und der 
APAK mit den sechs bietenden Firmen sogenannte 
Abstimmungsgespräche im Sinne der Empfehlun
gen der APAK vom 13. Dezember 1977 durchge
führt, die zur Folge hatten, daß sämtliche Firmen 
- mit Ausnahme der Fa. AGIPLAN - schriftliche 
Ergänzungen zu ihren Anboten abgaben. Das 
Abstimmungsgespräch mit der ABO fand am 
26. Jänner 1978 statt. Eine Stellungnahme der 
AKPE zu den zusätzlichen - teilweise modifizier
ten - Anbotsunterlagen der Konkurrenten der 
ABO erfolgte jedoch nicht mehr. 

Am 16. Jänner 1978, demnach beträchtlich mehr 
als fünf Wochen nach Ablauf der am 28. Oktober 
1977 festgesetzten Anbotsfrist, langte bei der 
AKPE ein Schreiben der ABO ein, in dem mitge
teilt wurde, daß die Fa. ODELGA das vierte, im 
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Angebot noch offen gebliebene ARGE-Mitglied 
sein werde. Von Interesse ist, daß dieses Schreiben 
mit 28. Oktober 1978 datiert ist. 

Da sich' abzeichnete, daß innerhalb der mit 
28. Feber 1978 limitierten Zuschlagsfrist keine Ent
scheidung über die Vergabe getroffen werden 
konnte, erstreckte die AKPE Ende Feber 1978 
diese Frist bis zum 31. Mai 1978 und holte die dies
bezügliche Zustimmung der sechs Bieter hiezu ein. 

11.Die Ausschaltung der ABO-Konkurrenten: . 
Ab Ende Feber 1978 wurden die Abstimmungs

gespräche ausschließlich mit der ABO geführt. 
Zippe betonte, daß diese Entscheidung von der 

AKPE ausging, als er vor dem Ausschuß angab: 

Ab diesem Zeitpunkt (28. Feber 1978) wurde uns 
von der AKPE gesagt, daß sich abzeichnet, daß 
hier die beste Lösung gefunden wird in der Beauf
tragung der ABO, daß die weitere Vertragsver
handlung nur mehr mit diesem Partner zu führen 
wäre. (5.3656) , 

Schwaiger bestätigte dies durch seine Aussage: 
, Aus unserer Sicht hat sich, Ende Feber oder 

Anfang März 1978 abgezeichnet, daß die ABO als 
Bestbieter zu qualifizieren ist und nur dann nicht 
zum Zug kommen könnte, wenn andere Dinge ein 
Ausschließungsgrund wären, zB formale Gründe, 
fehlende Gewerbeberechtigungen öder ähnliches. 
(5.5220) 

Schwaiger versuchte auch, eine Begründung 
dafür zu geben, weshalb die ABO von der AKPE 
gegenüber den Konkurrenzunternehmen, entschei
dend bevorzugt wurde: 

Zu diesem Zeitpunkt (März 1978), ab dem nur 
mehr Gespräche mit der ABO geführt wurden, war 
für uns der MeinUngsbildungsprozeß hinsichtlich 
des Bestbieters abgeschlossen. Das heißt, diese 
zusätzlichen preislichen Vorteile, die sich praktisch 
darin erschöpft haben, daß die Nebenkosten von 
19% auf 15% reduziert wurden, waren also nicht 
mehr für die Qualifikation als Bestbieter entschei
dend. Das' waren zusätzliche Vorteile, die aber 
nicht ausschlaggebend waren für die, Qualifikation 
als Bestbieter. Das heißt, wir wollten natürlich noch 
weitere preisliche Vorteile erzielen, aber das war 
nicht ausschlaggebend für die Bestbieter-Qualifika
tion. (5. 5050) 

In einem' etwas anderen Licht erscheint die V or
gangsweise der AKPE durch die Aussage von 
Winkler: 

"Ich weiß davon, daß es einen Aktenvermerk von 
Dr. Schwaiger über eine Äußerung des Dr. Wilfling 
gab oder gibt, ich glaube sogar, daß ich den einmal 
gelesen habe, in dem Dr. Wilfling auf die Priorität 
oder Präferenz der ABO-Gruppe hingewiesen hat." 
(5.4700) 

Auf, diese Angaben paßt auch die. Behauptung 
Winters, wonach von Wilfling, Rumpold undWaiz 
in dem Sinne ein Einfluß auf die V orstandsdirekto
ren der AKPE ausgeübt wurde, daß diese Handlun-

gen setzten, die sie ohne diesen Einfluß nicht 
gemacht hätten. (5. 257) 

Daß die Würfel in Wahrheit schon vor Ende 
Feber ,bzw. Anfang März 1978 gefallen waren und 
die bereits inoffiziell getroffene Entscheidung in 
der Tatsache, daß allein mit der ABO Abstim
mungsgespräche geführt wurden, nur ihren sinnfäl
ligen Niederschlag fanden, geht aus der Aussage 
Scharmüllers vor dem Uniersuchungsausschuß her
vor: 

"Für mich stand fest, daß der Betriebsorganisa
tionsauftrag an die ABO gehen würde,' als mich 
Rumpold Anfang 1978 fragte, ob ich bereit bin, die 
Geschäftsführung (der ABO) zu übernehmen." 
(5.4011) 

Der Rechnungshof übte Kritik an den aus
schließlich mit der ABO vorgenommenen Bieterge
sprächen (RH 87.2.1), die jedoch Schwaiger -
ohne allerdings die Tatsache, daß' die AKPE den 
von ihr eingeschlagenen Weg der beschränkten 
Ausschreibung verlassen hatte, leugnen zu können 
- vor dem Ausschuß herunterzuspielen versuchte: ' 

"Wenn man will, nähert sich diese Vergabe letzt
lich im Endeffekt einer freihändigen Vergabe. Ich 
muß aber hinzufügen: Ausgangspunkt war eine 
beschränkte Ausschreibung, die in den Formalvor
schriften meines Erachtens' auch bis zu dem Zeit
punkt eingehalten wurde; als wir uns ein Bild 
gemacht haben, welches Anbot das Bestanbot ist. 
(5.595) , 

Aus dieser Aussage läßt sich jedoch nicht entneh
men, aus welchen stichhaltigen, sachlichen Grün-' 
den die AKPE die ABO bereits Ende Feber als 
Bestbieter zu qualifizieren in der Lage war, ohne zu 
den von den anderen Bewerbern auf Grund der mit 
ihnen geführten Bietergesprächen nachgereichten 
Anbotsergänzungen Stellung bezögen zu haben. In 
diesem Zusammenhang ist nur beispielsweise dar
auf zu verweisen, daß die Fa. HOSPITALPLAN 
mit Beziehung auf das von ihren Vertretern a'm 
27. Jänner 1978 mit der AKPEgeführte Abstim
mungsgespräch am 23. Feber 1978 schriftliche 
Erläuterungen zu ihrem Anbot übermittelte. 

Am 23. Feber 1978 :fand jedoch be~eits zwischen 
den drei Vorstandsdirektoren der AKPE und den 
Repräsentanten der ABO sowie der Fa. AGIPLAN 
eine Besprechung über eine Gesellschafterkonstruk
tion des in' Aussicht genommenen Auftragnehmers 
statt. Diese Besprechung betraf daher Themen, die 
weit über den Rahmen üblicher Abstimmungsge
spräche hinausgingen und auch die innere Struktur 
der ARGE betrafen. 

Der Rechnungshof ließ in seinem Bericht zwar 
Verständnis dafür durchblicken, daß die AKPE 
Interesse an einem leistungsfähigen ~O-Planer 
hatte, rügte jedoch, daß es zu weit gehe, wenn der 
Vorstand der Auftraggeberin an Gesellschafterkon
struktionsgesprächen des potentiellen Auftragneh
mers teilnimmt, zumal diese Gespräche auch kon
krete Empfehlungen über die Einbindung der mit-
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bietenden Fa. AGIPLAN als Subunternehmer zum 
Inhalt hatte (RH 87.2.2). 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der 
AKPE-Vorstandsdirektor . Winter sich bereits 
Anfang 1976 in seinen "BO-Kuchen-Gesprächen" 
ganz konkret Gedanken über die firmenmäßige 
Zusammensetzung der BO-Planungsgruppe 
machte, ist allerdings' der Gegenstand der Bespre
chung vom 23. Feber 1978 nicht als überraschend, 
sondern als logische Fortsetzung der seinerzeit ent
wickelten Gedankengänge anzusehen. 

Weitaus weniger Gedanken will sich der dama
lige Finanzminister und Eigentümervertreter des 
Bundes beim AKH-Bau, Androsch, gemacht haben, 
dem - der Wahrheitsgehalt seiner Beku~dungen 
vorausgesetzt - überhaupt nicht bekannt gewesen 
sein will, daß nach der Ausschreibung bzw. vor der 
endgültigen Erteilung des größten jemals in Öster
'reich vergebenen und in. seine Verantwortlichkeit 
fallenden BO-Auftrages Gespräche mit den Vertre
tern der ABO geführt wurden. (5. 2707) . 

Diese Behauptung verdient' auch unter dem 
Gesichtspunkt eine Würdigung, daß sich 
Androsch's Consultatio-Kompagnon Bauer von 
Anfang an sehr aktiv in den Vergabevorgang ein
schaltete, ,um den Auftrag für die ABO bzw. die 
von ihm dominierte Fa. ÖKODATA zu gewinnen. 

Als schriftliches Ergebnis der Besprechung vom 
23. Feber 1978 richtete Rumpold namens der ABO 
am 10. März 1978 ein Schreiben an die AKPE, in 
welchem dieser die gewü.nschten. Informationen 
über die Struktur der Arbeitsgemeinschaft, über die 
Auftragsgestaltung und den zeitlichen Ablauf der 
Vergabe zur Kenntnis gebracht wurden. Die 
wesentlichsten Passagen dieses Briefes haben fol
genden W9rtlaut: 

Die Org~ne der Arbeitsgemeinschaft sind: 
die Aufsichtsstelle (Mitglieder: Seidler 

ODELGA,::Rumpold - ÖKODATA, Eichhorn
DKI, Riethmüller) und die Geschäftsführung (Mit
glieder: Scharmüller - ÖKODATA, Gries -
DKI). 

Die Fedfrführung in der Entscheidungsstruktur 
der Arbeitsgemeinschaft liegt bei den österreichi
schen Partnern. 

Die AR<;;E wird dafür sorgen, daß eine ausrei
chende Abzahl nationaler und. internationaler 
KrankenhatJsexperten im Rahmen der ARGE tätig 
sein wird. Damit verbunden ist das Recht, Subauf
träge zu vergeben. 

Für den Fall gegensätzlicher Auffassungen unter 
den ARGE-Partnern muß der von diesen aner
kannte Grundsatz der österreichischen Federfüh
rung zur Geltung gelangen: eine Entscheidung ist 
daher in d~m Sinne als getroffen zu sehen, in dem 
der Vertreter der ÖKODATA seine Stimme abgibt. 

Die Bereitschaft der ABO, die Fa. AGIPLAN als 
ständigen Subunternehmer zu beschäftigen, ist vor
handen. 

Mir der Fa. MEDIPLAN wurde am 6. März 
1978 ein ausführliches Gespräch geführt, bei dem 
seitens der Fa. MEDIPLAN erklärt wurde, daß 
eine direkte Koordination zwischen der BO und 
dem ORPdenkbar wäre, sofern entsprechende ter
minliche Vereinbarungen getroffen werden kön
nen. Sosehr eine solche direkte Koordination fach
lich zweckmäßig wäre, erscheint sie jedoch aus 
Gründen des für die ORP fixierten Terminplanes 
1978 nicht zielführend, weil die BO-Planung im 
Jahre 1978 nur wenige der für die ORP-Planung 
1978 notwendigen Grundlagen wird liefern kön
nen. Die ABO-Planung hat in diesem Gespräch 
auch ihre Bereitschaft zu erkenn-en -gegeben, Spe
zialisten der MEDIPLAN bei Bedarf auch mit län
geren Aufgaben zu befassen. 

Das IFH wird im Rahmen der Fa. ÖKODATA 
Speziela.ufgaben insbesondere im Bereiche der 
Funktionsplanung sowie der Kontrolle der laufen
den Abstimmung aller Funktionsbereiche des neuen 
AKH zueinander, übernehmen. 

Auf Grund des Umfanges und der Komplexität 
der zu erbringenden BO-Planungsleistungen sowie 
wegen der notwendigen Exaktheit der Vertragsfor
mulierung wird die Vertrags ausfertigung einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Um den Beginn der 
Arbeiten der BO-Planung nicht noch weiter zu ver
zögern, erklärt sich die ABO-Planung bereit, mit 
den Arbeiten der ersten Bearbeitungsstufe unmittel
bar zu beginnen, sobald ein befristeter Vorvertrag 
vorliegt. 

Dieses Schreiben ist in mehrfacher Hinsicht auf
schlußreich: 

Erstens: Die überragende Stellung der Fa. ÖKO
DATA innerhalb der ABO wurde erneut und dies
mal mit kaum zu . überbietender Deutlichkeit 
betont. 

Zweitens: Die ABO bekannte mehr oder minder 
offen ein, ohne das Fachwissen von ausländischen 
Krankenhausexperten (als Subauftragnehmer) nicht 
auskommen zu können. . 

Drittens: Als ein solcher Subauftragnehmer sollte 
das IFH eingebunden werden, das sich offenkundig 
damals bereits damit abgefunden hatte, den BO
Auftrag nicht zu erhalten, sich dafür jedoch mit 
Sub aufträgen schadlos halten konnte. Zu Recht 
verweist der Rechnungshof in seinem Bericht dar
auf, daß diese angekündigte Miteinbeziehung des 
IFH Winter nicht überraschen konnte, da die Mit
wirkung dieses Institutes auf seine Initiative hin 
zustande gekommen war. (RH 88.1.1) 

Viertens: Eine Kooperation mit der Fa. MEDI
PLAN und damit deren unternehmerische Beteili
gung an der BO wurde von der ABO - grundsätz
lich - abgelehnt, die Beiziehung einzelner Spezia
listen der Fa. MEDIPLAN jedoch nicht ausge
schlossen. Damit fand die nicht nur von den Vertre
tern der Fa. ÖKODATA, sondern auch von Winter 
eingeschlagene Linie, die Fa. MEDIPLAN von der 
Auftragsvergabe fernzuhalten, ihre konsequente 
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Fortsetzung. Gleichzeitig ist dem die Fa. MEDI
PLAN betreffenden Passus zu entnehmen, daß es 
der Fa. ÖKODATA bzw. ihrem Mehrheitsgesell
schafter Bauer und seinem Kreis bereits damals 
gelungen war, die lästige Konkurrenz der sowohl 
in der SPD als auch in der SPÖ bzw. im V orwärts
konzern fest verankerten und die Sympathien 
Kreiskys genießenden Fa. MEDIPLAN auszuschal
ten. 

Fünftens:Die Fa. AGIPLAN sollte - über Emp
fehlung der AKPE - von der ABO als Subunter
nehmer beigezogen werden. Damit wurde wieder 
einer der von Winter in seinen "BO
Kuchen-Gesprächen" des Jahres 1976 skizzierten 
Gedanken, noch dazu über seine Initiative, reali
siert. 

Sechstens: In dem Vorschlag Rumpolds - unge
achtet der noch offenen Zuschlagsfrist -, sogleich 
mit den Arbeiten zu beginnen, dokumentiert sich 
die absolute Sicherheit der ABO, daß kein anderer 
'der Bewerber für die Vergabe noch in Frage kom
men könnte. Diese Beurteilung der Lage war zwar 
- unter Berücksichtigung der geschilderten Be
gleitumstände vor dem bzw. im Vergabeverfahren 
- durchaus realistisch, es ist jedoch bemerkens
wert, daß die ABO als Bieter zu einer solchen Ein
schätzung bereits zu einem Zeitpunkt kommen 
konnte, in dem die endgültigen Vergabevorschläge 
an den AKPE-Aufsichtsrat nicht einmal noch 
erstellt waren. 

Anläßlich einer am 11. März 1978 abgehaltenen 
Besprechung über die _ Vergabe der BO, an der 
unter anderem die drei Vorstandsmitglieder der 
AKPE, Sieben sohn, Wilfling, Waiz und Hogl teil
nahmen, äußerte sich Wilfling, daß ein Angebots
vergleich von nöten sei, andererseits aber die Spi
t~lsverwaltung der Stadt Wien Iiur jene Planer 
akzeptieren könne, durch deren Planungsphiloso
phie eine sinnvolle Einbindung des neuen AKH in 
den betrieblichen Gesamtorganismus der Wiener 
Spitalsverwaltung gewährleistet sei. (B 56) 

12. Die Auftragserteilung: 
Am 6. März 1978 richtete die AKPE ein Schrei

ben folgenden Inhalts an die APAK: 
Bezugnehmend auf unser Schreiben vom 

20. Feber 1978 ersuchen wir Sie dringend, nachdem 
Ihrerseits hiezu keine Stellungnahme erfolgte, um 
ein entsprechendes Auftragskonzept für die endgül
tigen BO-Planer. Wie bereits in unserem Schreiben 
angeführt, haben wir Ihre Mitarbeiter schon vor 
längerem von der Notwendigkeit dieses Auftrages 
informiert, wobei bereits Ende des Jahres 1977 
zwei Varianten - kompletter Auftrag bzw. "zwei

. bis drei-Jahrespaket" zur Diskussion standen. Ihre 
Mitarbeiter wurden bereits vor Wochen davon 
informiert, daß eine komplette Vergabe derzeit 
nicht durchführbar ist, sodaß wir uns zu dem Ter
min 13. März 1978 vori Ihnen ein Auftragskonzept 
für das "zwei-· bis drei-Jahrespaket" erwarten. 
(B 19 S. 5584) 

Damit wurde das erstmals von Waiz im Sommer 
1977 angeschnittene Problem der Auftragsteilung 
von seiten der AKPE einer endgültigen Lösung 
zugeführt. In dieser Frage bestand zwischen der 
APAK und der AKPE eine divergierende Auffas
sung. Während auf Seiten der AKPE vor all~m 
Waiz nur für eine teilweise Vergabe des Auftrages 
eintrat, waren die Vertreter der APAK anderer 
Meinung, wie aus ihren Aussagen vor dem Untersu
chungsausschuß hervorgeht: 

Ich habe es eigentlich als Unglück angesehen, 
daß man gesplittert hat. Das zeigt sich ja auch 
heute, daß man wieder vor einer neuerlichen Pro
blematik steht. Denn es ist ja nur die Grobplanung 
vergeben worden. Die Feinplanung, also der 
Abschnitt II, ist ja noch offen. Demgemäß ist es so, 
daß wir natürlich über die Art und Weise und vor 
allem über die halbe Art und Weise nicht unbedingt 
glücklich sind, weil bis jetzt nur Erst- und Rohpro
dukte hereingekommen sind. (Moser, S. 3769) 

Im Interesse eines zügigen Fortschrittes des Bau
vorhabens waren wir in Gesprächsrunden der Mei
nung, daß es durch die Teilung des BO-Auftrages 
nur zu eventuellen Verzögerungen und Schwierig
keiten kommen könnte. (Dipl.-Ing. Roland Stix, 
Angestellter der Fa. AUSTROPLAN, Geschäfts
führer der APAK, S. 3 817) 

Ich weiß, es wurde diskutiert über die Frage der 
Teilung, ob es sinnvoll ist, aus der Sicht der APAK 
über die Projektabwicklung, einen derartigen Auf
trag zu teilen. Wir haben uns auch, soweit ich mich 
erinnern kann, schriftlich dagegen verwahrt, weil 
wir diese Projektabwicklung für nicht sinnvoll hiel-
ten. (Wunderer, S. 3 721) ~ 

Es wurden bei uns Bedenken intern über die Tei" 
lung des Auftrages diskutiert, die wir ja auch depo
niert haben, einfach deshalb, weil wir der Meinung 
waren, daß für die Projektabwicklung eine Teilung 
des Auftrages im Sinne des Projektes nicht zielfüh
rend ist, weil ja die Ergebnisse einer Betriebsorgani
sationsplanung erst am Ende sozusagen auf den 
Tisch gelegt werden können, ob sie funktionieren 
oder nicht. (Wunderer, S. 3 677) 

Grundsätzlich ist natürlich eine Teilung deshalb 
nicht zweckmäßig, weil man eine Betriebsorganisa
tionsleistung im Grunde genommen nur am Ende 
von einem Benutzer und Betreiber echt abnehmen 
kann. Und daher ist jede Teilung mit bestimmten 
Problemen verbunden in dem Sinne, daß man prak
tisch zuerst einen Planer verwendet und nachher 
der Betreiber sozusagen selbst weitermacht; aus· 
diesem Gesichtspunkt ist eine Teilung auch aus 
meiner heutigen Perspektive nicht zweckmäßig. Ich 
glaube auch, daß jetzt in der Übergangsphase Pro
bleme entstehen werden. (Wojda, S. 4 156) 

Eine etwas differenzierte Haltung nahm Zippe 
zu dieser Problemstellung ein: 

Ich habe in einem Gespräch damals gesagt, daß . 
ich .gegen eine Teilung des Auftrages bin, daß es 
eben für das Projekt nicht gut ist, wenn nach zwei 
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Jahren, wo sicherlich die Leistung noch nicht fertig 
sein kann, eine mögliche Auftragsänderung vor sich 
geht. Aber ich habe sicherlich auch den Vorteil 
gesehen, wenn sich die MA 17 nicht entscheiden 
kann, hier aktiv mitzuarbeiten, dann nach zwei Jah
ren vielleicht ausgebildetes Betriebsorganisations
personal hat, daß sie sich eben hier die Möglichkeit 
offen hält, dann aktiv in das Planungsgeschehen 
miteinzusteigen. (5. 3664 f) 

Als entschiedener Gegner der Auftragsteilung 
trat vor allem Rumpold auf, der sich jedoch von 
Bauer, welcher in' diesem Punkt von anfang an 
Waiz beipflichtete und sich für die Teilung ein
setzte (Rumpold 5. 2237), umstimmen ließ und 
dafür folgende Gründe anführte: 

Es gab nach meiner Erinnerung zwei Strömun
gen. Die 'eine Strömung wurde im wesentlichen 
durch die AKPE-Direktoren vertreten, die eine 
Gesamtvergabe angestrebt haben, die andere Strö
mung wurde, glaube ich, durch den Aufsichtsrats
vorsitzenden, Sektionschef Waiz, vertreten, der 
eine Teilvergabe bevorzugt hat. Ich habe mich nach 
langen Überlegungen - obwohl alle sachlichen 
Gründe für eine Gesamtvergabe sprechen - auch 
dem Argument der Teilvergabe angeschlossen, weil 
das die Risken für Auftraggeber und Auftragneh
mer verminderte. (5.763) 

Meine Reaktion auf die Teilung des BO-Auftra
ges war sehr negativ, weil ich ein Anhänger der 
Nichtteilung war. Daraufhin hat mir Bauer erklärt, 
das sei aber nicht sehr geschickt, und in 'vielen 
Gesprächen mit Sektionschef Waiz habe ich mich 
dann schließlich von ihm überzeugen lassen, daß 
die Teilung doch besser ·ist. Ich habe 'auf meine 
Seite gesehen, denn das Risiko ist damit auch viel 
geringer geworden. Daher habe ich gesagt: Die 
Teilung ist etwas, womit man sich sicherlich sinn
vollerweise sehr ernsthaft beschäftigen muß. 
(5.2236) 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die von Waiz im 
Interesse der AKPEeinerseits bzw. von Bauer und 

. schließlich, auch von Rumpold zum Vorteil der 
ABO andererseits ins Treffen geführten Argumente 
für eine Auftragsteilung tatsächlich ernst gemeint 
bzw. überhaupt stichhältig waren; von wesentlich 
größerer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
der Umstand, daß zum Zeitpunkt, als die ABO mit 
der in Aussicht genommenen Teilung konfrontiert 
wurde, nut mehr Abstimmungsgespräche mit ihren 
Vertretern' geführt wurden und daher auch nur sie 
die Möglichkeit hatte, ihr Anbot dieser ab dem 
Schreiben vom 6. März 1978 geänderten Situation 
anzupassen, während die übrigen Bewerber dazu 
nicht mehr Stellung nehmen konnten. Dadurch 
erlangte jedoch die ABO einen weiteren Wettbe
werbsvorteil, der noch dadurch verstärkt wurde, 
daß infolge der Auftragserteilung ein seriöser Ver
gleich der verschiedenen Anbote überhaupt nicht 
mehr vorgenommen werden konnte und die Tatsa
che, daß es sich bei der ABO nicht um den Bestbie
ter handelte, verschleiert :wurde. Daß dies von 

Bauer und (etwas später auch) von Rumpold 
erkannt wurde, kann angesichts ihrer langj~hrigen 
Berufserfahrung und Kenntnisse auf dem Vergabe
sektor nicht ernstlich bezweifelt werden. 

Nachdem es im März 1978 zu weiteren Bespre
chungen zwischen Mitgliedern der AKPE und der 
APAK einerseits . sowie der ABO andererseits 
gekommen war, die vor allem Fragen der Honorar
reduktion, der Auftragsteilung und der Einbindung 
von Bediensteten der MA 17, die für eine effiziente 
Durchf~hrung der BO-Planungsarbeiten als erfor
derlich angesehen wurden, gekommen war, ver
langte die APAK von der ABO folgende ergän
zende Auskünfte bzw. Unterlagen: 

a) Vorlage von Unterlagen (Gewerbescheine) aus 
denen hervorgeht, daß jedes der. Arbeitsgemein
schaftsmitglieder die zur Erbringung der Leistun
gen erforderlichen Berechtigungen in Österreich 
besitzt. 

b) Nennung der maßgebenden Mitarbeiter und 
Anführung, welche einschlägigen Planungen diese 
Personen bereits an maßgebender Stelle bereits 
erbracht haben. 

c) Vorlage einer Kalkulation der dem Angebot 
zugrunde liegenden Mann-Monatssätze von 
84000 S, 100000 Sund 116000 S. 

d) ,Konkrete Darstellung der von der ABO in 
ihre~ Angebot skizzierten Organisation auf Seite 
des Auftraggebers und der Nutzer, die geeignet ist, 
eine 15%ige Honorarsenkung zu bewirken. 

e) Aufklärung folgender Widersprüche im Ange
bot der ABO: als eines der Kriterien für die Aus
wahl der ABO wird eine weitestgehende Beschäfti
gung österreichischer Arbeitnehmer und eine Mini
mierung der Risken aus Wechselkursrelationen 
angeführt. Es ist daher unverständlich, daß im glei
chen Angebot ein sehr erheblicher Teil des Hono
rars - nämlich 40% - an den DM-Kurs gebunden 
werden soll. Abgesehen davon, daß solche Bindun
gen an ausländische Währungen für Aufträge im 
Inland grunsätzlich abzulehnen sind, besteht auch 
ein Widerspruch darin, daß laut Anbot der ABO 
nur 30% der Leistungen durch ausländische Mitar
beiter erbracht werden. Es ist daher eine Erklärung 
seitens der ABO beizubringen, daß auf eine Honor
arbindung an den DM-Kurs verzichtet wird und in 
welChem Ausmaß tatSächlich Leistungen durch aus
ländische Firmen erbracht werden. 

f) Konkrete Angabe hinsichtlich der Honorarre
duktion, die sich daraus ergeben muß, daß seit der 
Ausschreibung zusätzliche Planungsergebnisse aus 
der "BO-Interim" vorliegen. 

g) Definiti<;>nder Subunternehmerleistung der 
Fa. AGIPLAN. 

h) Klarstellung bzw. Erklärung der ABO, daß 
aus dem Titel "Improvisationsmaßpahmen)m Zuge 
der Teilinbetriebnahme" kein Mehrhonorar 
erwachsen kann. 

i) Verpflichtende Erklärung der ABO, daß der 
Arbeitsgemeinschaftsvertrag und die aJlfälligen 
Subunternehmerverträge vorgelegt werden. 
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j) Die Nebenkosten in .der Höhe von 15 + 4% 
erscheinen exorbitant hoch und inakzeptabel. 
Selbst unter Berücksichtigung der Beteiligung aus
ländischerFirmen können höchstens 15% unter der 
Voraussetzung in Erwägung gezogen werden,daß 
diese entsprechend begründet werden (B/19,. 
S. 4801.). 

In einem hierüber am 3. April 1978 verfaßten . 
Aktenvermerk hieI Schwaiger überdies fest, daß mit 
Rumpold abgesprochen worden war, nicht die 
Gesamtleistung aus dem Angebot der ABO zu ver
geben, sondern nur jenen Teil, der voraussichtlich 
in den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren unbe-
dingt benötigt wird (B/19, S. 480). . 

Zu dem Forderungskatalog der AKPE vorn 
3. April 1978 äußerte sich der Rechnungshof dahin 
gehend, daß angesichts des Umfanges der darin 
enthaltenen, noch offenen Fragen sowohl die Serio
sität der bis dahin vorgenommenen Beurteilung als 
auch die Möglichkeit einer hinreichenden Klärung 
dieser wesentlichen Umstände in der kurzen Zeit 
bis zu der für den 12~ April 1978 anberaumten Auf
sichtsratssitzung (der AKPE) in Zweifel zu ziehen 
waren (RH 88.3) Insbesondere meinte der Rech
nungshof, daß er sich der von der AKPE vertrete
nen Ansicht, wonach es sich beim Nachweis der 
Gewerbeberechtigungen um "nichtessentielle 
Unterlagen" gehandelt habe, nicht anschließen 
könne, da die Ö-Norm A 2050 eindeutig eine Ver
gabe an befähigte und befugte Anbieter vorsieht 
(RH 88.4). 

13. Die Entscheidung (Vorstand und Aufsichtsr~t 
der AKPE als Vollzugsorgane der "BO-Kuchenge-
spräche"): . 

a) Die Manipulationen des Vorstandes; 
Am 6. April 1978 lieferte die ABO einen Teil der 

im Aktenvermerk vorn 3. April 1978 aufgezählten 
Unterlagen, und zwar gemäß Punkt 2 Beschreibun
gen von zehn maßgebenden Mitarbeitern der ABO, 
wovon acht der Fa. ÖKODATA und zwei dem 
DKI zugezählt wurden. Nicht genannt wurden 
Mitarbeiter der nachnominierten Fa. ODELGA. 
Dabei fiel besonders auf, daß unter den der Fa. 
ÖKODATA zugezählten Mitarbeitern auch solche 
aufschienen, die in den an läßlich der Ausschreibung 
vorgelegte Unterlagen desIFH mehrmals als Mitar
beiter dieses Institutes angeführt waren. 

Darüber hinaus wurden Leistungen des Leiters 
des IFH, Dipl.-Ing. Dr. Lohfert, bei der Planung 
von Universitätskliniken in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Skandinavien als Tätigkeit bei 
der Fa. ÖKODATA dargestellt. Die Unrichtigkeit 
dieser irreführenden Informationen' konnte - in 
Übereinstimmung mit der Auffassung des Rech
nungshofes (RH 99.2) -den Vorstandsdirektoren 
der AKPE, die im Oktober 1977 das IFH in 
Xopenhagen besucht und dort mit Vertretern des 
Institutes B.esprechungen geführt hatten, nicht 
unb.ekannt gewesen sein, führten jedoch dennoch 
zu keiner Beanstandung durch sie. 

Weiters wurden am 6. April 1978 von der ABO 
Kalkulationsunterlagen für die Honorarermittlung, 
eine Zurücknahme der Forderung nach Währungs
sicherung, 'die Beschreibung der Leistungen der Fa. 
AGIPLAN als Subunternehmer sowie Erläuterun
ge~ .zur Teilinbetriebnahm~ und zu den Nebenko
sten übersandt. 

Nachdem. die AKPE am 6. April 1978 der ABO 
ein Leistungsverzeichnis mit einem beschriebenen 
Leistungsumfang, welcher iimerhalbvon 30 Kalen
dermonaten zu erbringen war, übergeben h.atte,· 
legte die ABO am 7. April 1978 ein - ihr zweites 
- Anbot zur Erbringung, dieser Leistungen .mit 

. einern nicht näher kalkuliertel1J. Pauschalhonorar i~ 
der Höhe von 106,8 MioS zuzüglich Nebenkosten 
von 15% des Pauschalhonorars, somit.von insge
samt 122,82 Mio S (exklusive Umsatzsteuer). 

. . \ . 
In der Folge karn es zwischen der AKPE und der 

ABO noch zu einern' weiteren. Schriftwechsel, . der 
insbesondere die Anrechnung der Kosten von 
7,3 Mio S durch BO-Interim sowie einen Nachlaß 
vori 6,14 Mio S betraf, wobei jedoch keine Eini
gung erzielt wurde, sondern Erklärung und Gegen
erklärung einander gegenüberstanden, zumal die 
ABO nur zu . einer BO-Interim-Anrechnung von· 
rund 533400 S bereit war. 

Hiezu stellte der Rechnungshof kritisch fest, daß 
von der AKPE mit Schreiben vorn 10. April 1978 
zwar "nachteilige Folgen' für die spätere Vergabe" 
angedroht wurden, sofern die ABO nicht eine ver
bindliche Erklärung hinsichtlich der 1,3 Mio S 
(Kosten für, die BO-Interim) abgeben sollte, daß 
aber ungeachtet des Ausbleibens einer solchen 
Erklärung seitens äer ABO die in Aussicht gestell
ten "nachteiligen Folgen" im' Bericht des AK,PE
Vorstandes an den Aufsichtsrat keinen Nieder
schlag fanden und auch die vertragliche Gestaltung 
der Honorarvereinbarung nicht beeinflußt wurde 
(RH 89. 2). 

Die Tagesordnung für die für den d April 1978 
anberaumte 25. Sitzung des Aufsichtsrates der 
AKPE; in welcher - neben weiteren Tagesord
nungspunkten - die Vergabe der BO beschlossen 
werden sollte, wurde am 31. März 1978 an die Auf
sichtsratsmitglieder ohne Beilagen versendet. Die 
Beilagen der Tagesordnung wurden am 5. April 
1978 im Entwurf fertiggestellt und sahen \.Inter 
Punkt 9 den Bericht über die Vergabe der BOP vor. 
In diesem Zusammenhang verdient es festgehalten 
zu werden, daß, obwohl dieser Berichtsentwurf 
bereits einen Vorschlag Zllr Vergabe eines Teilauf
trages von 122,82 Mio S an die ABO enthielt, zum 
Zeitpunkt seiner Erstellung noch nicht einmal das 
offizielle - zweite - Anbot der ABO über 
122,82 Mio S vom 7. April 1978 vorlag und auch 
erst a~ 7. April 1978 eine interne Einigung der 

. ABO-Partner erfolgte, ihr, Einverständnis. zu dem 
von der AKPEam 6. April 1978 beschriebenen Lei
stungsvolumen mit dem zeitlichen Rahmen von 
30 Kalendermonaten zu geben (B/19, S. 5530). 

22 
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Die B~i1agen zür Tagesordnung wUrden erst am 
Tage ,vor der Aufsichtsratssitzung an die Aufsichts
ratsmitgÜeder ·zugestellt, denen daher nur' ·knapp , 
ein Tag tuihreF Prüfung und Beurteilung verblieb. 
Daß daneben noch elf weitere Tagesocdnungs
punkte zur Beratung standen und insgesamt ein 
Auftragsvolumen von rund 760 1\1io S vom Auf
sichtsrat,zu genehmigen war, soll in diesem Zusam- , 
menhang nicht unerwähnt bleiben. 

Im' Bericht des V oistandes an den Aufsichtsrat 
der AKPE; sind insbesondere folgende Passagen 
von Bedeutung: 

, Von den eingeladenen UnterIlehmen haben sechs 
Bieterz,um Angebcitstermin (28. Oktober 1977) 
Angebot~ abgegeben. ' . 

Beim :Vergleich der ausgewenetert Angebote 
erschien'es'zweckrrläßig, neben den Leistungsinhal
ten und Honorarsummen auch auf weitere 
Gesichtspunkte - vorhandene~ Kenntnisse über 
das bestehende AKH, Projektkenntnisse Neubau 
AKH, Möglichkeiten einer harmol}ische~ Überfüh
rung der ORP-Planung in den: späteren Betrieb, 
Planungsphilosophie, etc. - Bedacht zu nehmen. 
Gerade d,as I).riterium der "Planul1gsphilosophie" 
war für die Spitalsverw;t1tung der ,Staqt Wien dafür 
bestimmend, eine eindeutige Präferenz für die ABO 
abzugebttn. 

Die geführten Bietergespräche waren in erster 
Linie auf die Interpretation der in den Angeboten 
· dargelegten' Vorstellungen über die" Projektabwick
lung als auch den Inhalt und die Abgrenzung der 
Planung~leistungen ausgerichtet. Hiebei zeigte sich, 
daß sich die nachstehend angeführten Bieter aus 
folgenden Gründen für eine Beauftragung nicht 
qualifizierten: 

• IFIt 
, a) per Angebotspreis ist.durch nicht quantifi-

zierte ; Nebenkostenirreführend. 
b) Die Planungsleistungen haben Beratungs

charakter, entsprechen nicht der geforderten 
Form der Projektabwicklung. 

c) Die Abstimmung und Einführung der vor
geschlagenen Betriebsorganisation obliegt einer 
interdisziplinären Planungsgruppe von Betrei
ber/Nutzer. 

d) Der Leistungsschwerpunkt des Bieters 
Jiegtaußerhalb' des geforderten Leistungsrah~ 
mens.'· 

• Fa. M~DIPLAN , ., 
; Die a?~ebotene Plan~ngsmethode umfaßt ~urp. 
GroßteIl BeratungsleIstungen Und entsprIcht 
nicht der geforderten Form derProjektabwick
lung. ; 

• Fa. HOSPITALPLAN 
Oie o\>erflächliche und mangelhafte Erstellung 
des Angebotes; die Vorstellung über Projektor
gani·sation und -abwicklung sowie das zur Ver
fügung stehende Potential an Mitarbeitern zei
gen, 9aß der Umfang und die Komplexität der 

zu erbringenden Leistungen bei weitem unter
schätzt werden .. 

• Da die AGIPLAN nur ein TeilangebotJür die 
'. Planung der Verteilsysieme/Betriebsdienste 
(angebotene Teilleistung) abgegeben hat, 
kommt dieses Unternehmen von vornherein für 
eine, unmittelbare Beauftragung durch die 
AKPE nicht in Betracht. 

• Somit kommen nur die Bieter ABO bzw. die Fa. 
Suter & Sliter für eine Beauftragung in 
Betracht, wobei sich im Zuge der Bietergesprä
che folgende Modifikationen der Angebote 
ergaben: ' 

ABO 
Einführung der 
Kostenrechnung 
Reduktion der 
Nebenkosten von 
19% auf'15% 

5%Nachlaß für den 
Fallded3eauftragung 
mit der Gesamtlei~ 
stung' 

, Suter & Suter 
+ Restleistung "Infor

mationssystem" ". 

in 1 000 S 
Modifikation 

415834 

13 082 

13 978 

388774 

19335 

369335, 

390000 

+ 6500' 

396 500 

" 

, Angebot 

415834 

390000 

Aus folgenden Gründen wird vorgeschlag~n, die 
ABO, die sich hinsichtlich e'inzelner Leistungen der 
Fa. AGIPLAN als Subunternehmer bedienen will, 
zu beauftragen:'·.· . 

a) Honorar: rii~ Ho~orarforderllngen der Fa. 
Suter& Suter liegen bei ähnlkh gelag~rten Lei
stung~schwerpunkten um 27,165 Mio S über denen 
d,er ABO. 

b) Inländisch~ Unternehmen: Der beträchtliche 
Inlandsanteil der ABO liegt weit über dem des Bie-
ters Suter & Suter. . ' , 

c)Projektkenntnisse: Die ABO verf~g~ übe.r das 
umfassendste .Wissen über das bestehende AKH, 
das Projekt Neubau A~H und kann die Überfüh
rung der ORP~Planung in de,n späteren Betrieb 
harmonisch~r durchführen':' ' . 

d) Spezifisches Wissen um das österreichische und 
insbesondere Wiener Spitalswesen: Zahlreiche lei
stungen von Unternehmen dieser Arbeitsgemein
schaft für Bund und Stadt Wien auf dem'Sektor des 
Gesundheits- bzw. Spitalswesens.Referenz det 
Wiener Spitalsverwaltung für diesen Bieter. ' 

Um sicherzustellen, daß die Arbeitsgemeinschaft 
im Hinblick auf eine optimale Leistungserbringung 
im Zuge der praktischehPrcijektabwicklung die 
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intern zu koordinierende Leistungsfähgigkeit nach
weisen kann, wird der Arbeitsgemeinschaft nicht 
der Gesamtauftrag, sontlern vorerst ein Vertrag für 
einen Zeitraum von 30 :Monaten erteilt. Hiefür 
wurde ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellt, 
welches jene Leistungen enthält, die voraussichtlich 
·in den nächsten zweieinhalb Jahren nötig sind. Die 
Vergabe dieses Auftrages stellt keine Präjudizie
rung für. ·die Vergabe von weiteren Leistungen dar. 

Das Honorarvolumeninklusive Nebenkosten für 
die beschriebenen Leistungen (30 Monaten) wird 
mit 122,82 Mio S veranschlage . 

Der Bericht schließt mit dem Antrag: 
Der Vorstand wird ermachtigt,'die ABO, beste

hend aus den Mitgliedern ODELGA, ÖKODATA, 
Riethmüller und DKI mit der Planung der Betriebs
O1:ganisation zu einem Gesamtpreis von 
122,82 Mio S zuzüglich Umsatzsteuer zubeauftra-
gen. (B/12,5. 2881 bis 2 887) . 

Nach Ansicht des Rechnunshofes wurden dem 
Aufsichtsrat die Gesichtspunkte, die zur Auswahl 
des engeren Firmenkreises führten, nicht in der 
wünschenswerten Ausführlichkeit _dargelegt 
(RH 92.2.2). 

Dies inußte auch Schwaiger mit Beziehung auf 
die Meinungsverschiedenheit zwischen der AKPE 
und der APAK, welche :-wie erwähnt ~ die Auf
fassung vertrat, daß die ABO nicht in der Lage war, 
das gesamte Leistungsspektrum abzudecken und 
daher die Bildung einer neuen ARGE von Vorteil 
wäre, zugeben, als er vor dem Ausschuß erklärte: 

"Qie Bildung einer neuen Arbeitsgemeinschaft, 
wie dies von der APAK zum Ausdruck gebracht 
wurde, schien uns nicht notwendig. Wir waren der 
Meinung, daß durch diese vier Firmen (der. ABO) 
alle Bereiche abgedeckt waren." (5.5220 f.) 

"Meines Wissens wurde die, Meinungsverschie
denheit mit der APAK nicht an den Aufsichtsrats
vorsitzenden oder an den Aufsichtsrat herangetra
gen." (5. 5224) 

Darüber hinaus bemängelt~ der Rechnungshof, 
daß der im Bericht des Vorstandes erwähnte 
Begriff "Bietergespräche" in diesem Zusammen
hang irreführend war, da die AKPE den in der 
ÖNORM A 2050 verankerten Grundsatz der 
gleichmäßigen Behandlung aller Bieter nicht beach
~tet und seit März 1978 nur mehr Gespräche mit der 
ABO geführt hat, die den Zweck .hatten~ weitere 
Preisnachlässe gegenüber dem Anbot zu erlangen 
und auf diese Weise eine günstigere· Vergleichs
grundlage zu schaffen. Hingegen wurden· zum 
Anbot der Fa. SUTER & SUTER in dieser Rich
tung keine weiteren Verhandlungen geführt; (RH 
96.2,1 und 2) I' 

Weiters wird hiezu im Beri'cht des Rechnungsho-
fes ausgeführt: ' 

"Die einzigen Änderungen gegenüber den Anbo
ten, die noch eine Vergleichbarkeit gewährleisten' 
würden, sind die Herausnahme der nicht ausge
schriebenen Leistungen: ,Einführung der Kosten" 

rechnung im alten AKH'aus derri Anbot der ABO 
_'Sowie der: zusätzliche' Ansatz von .Restleistungen 
für das Informationssystetn beim Anbot der Fa. 
SUTER & SUTER. Die Herabsetzung der. Neben
kosten um 4% wurde erst nach mehreren Verhand
lungen von den Mitgliedern der ABO am' 7. April 
1978 anerkannt. Da durch die einseitigen Preisver
handlungen eine Vergleichbarkeit. unmöglich 
gemacht wurde, wäre dieses Ergebnis der Preisver
handlung bei der Errriittlung. des Billigstbieters 
nicht zu berüc~sichtigen. gewesen, Da zum Zeit
punkt der Berichterstattung an den Aufsichtsrat nur 
mehr eine Teilbeauftragung beabsichtigt war und 
das Honorar auf Grund der angebotenen Mann
Monatssätze berechnet wurde, wäre beim Preisver
gleich auch die Ermäßigung des ABO-Angebotes in 
d~r Höhe voI} 5% bei allfälliger Gesamtbeauftra
gung nicht zu beachten gewesen." (RH 96.2.3 bis 
5) 

Der. Rechnungshotgelangte schließlich zu det 
Auffassung, daß. dem Aufsichtsrat richtigerweise 
folgende Gegenüberstellung der beiden in die' eng
ste Wahl gezogenen Anbote zur Entscheidungsfin
dung vorzulegen gewesen. wären:' 

1. ABO-Anbot . .. . . . . . . . . . . . . 415834000 S 
'abzÜglich der Einfül-ining' der 

Kostehrechntmg ...... ' ~: .... - 13 082 000 S 

402752000 S 

2. Fa. SUTER & SUTER-Anbot 390000 OOOS 
zuzüglich Restleistungen ..... + 6 500 000 S 

. 396 500 ÖOO S. 

Das Anbot. der ABO lag demnach um rund 
6 Mio S über dem der Fa. SUTER & SUTER; (RH 
96.2.6 und 7) 

Bedenklich erscheint auch die vom Vorstand für 
den von ihm unterbreiteten Vorschlag "gegebene 
Begründung, daß neben den Leistungsinhalten und 
.Honorarsummen auch über "weitere Gesichts
punkte" ,wie zB auf .die -, von Stacher und Wilf
ling immer wieder im Munde geführte, nebulose -'

."Planungsphilosophie" Bedacht zu nehmen' sei; 
denn durch die Einbeziehung derartiger nich~.meß
und wertbarer Elemente ~in die Angebotsbeurteilung 
geriet diese leicht in Gefahr, ins Irrationale .abzu-
gleiten. , .. . ' 

b) Die' 25. Aufsichtsratssitzung ("die Bühne der 
Manipulanten"): . , 

Ungeachtet der vom Rechnungshof (wie im übri
gen 'auch vom Kontrollamt) aufgezeigten Mängel 
des vom Vorstand erstatteten Berichtes meinte Par
zer vor dem Ausschuß: 

"Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses und 
des Vergleiches der beiden wirklich in Betracht 
kommenden Bieter, nämlich· 'SUTER & SUTER 
und ABO, war für uns die ABO an sich als,Bestbie
ter qualifiziert und es stand daher fest, eben' die 
ABO zu beauftragen." (5. 3482) 
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In der' Aufsichtsratssitzung vom 12. April 1975 
trugen Schwaiger· und Winter. die ihrer Ansicht 
nach fürl eine Vergabe an die ABO. sprechenden 
Argumente vor. Winter betonte dabei, daß die zu 
beauftragende ABO. in dieser Zusammensetzung 
das o.ptimum einer möglichen Firmenkonfigura
tion darstelle. (BI12, S.2893) 

Auf die Frage von Waiz, ob die ABO. das P~rso
nal besitze, um die angebotenen Leistungen zu er- , 
bringen, und ob sich der Vorstand von der Perso
nalstruktur überzeugt habe, antwortete Winter, daß 
diese Frage in quantitativer und qualitativer Hin
sicht eingehend geprüft worden sei. Besonders hob 
Winter in diesem Zusammenhang die Erfahrung 
der Mitarbeiter der ABO. am österreichischen 
Krankenhaussektor hervor. (BI12, S.2894) 
, Diese "Antwort Winters stellte eine grobe 

Unwahrheit dar. Abgesehen davon, daß - wie 
erwähnt - die Fa. ÖKo.DATA zu Unrecht Mitar
beiter des IFH und deren Leistungen als ihre eige
nen ausgegeben hatte (worüber der Aufsichtsrat im 
Unklaren gelassen wurde), standen der AKPEzum 
Zeitpunkt der 25. Aufsichtsratssitzung noch über
haupt keine Unterlagen überqualifizierte Mitarbei
ter der Fa. o.DELGA sowie deren Referenzen über 
entsprechende Planungs- und o.rganisationsaufga~ 
ben zur Verfügung, da die ABO. ,am 6, April 1978 
nur Mit~rbeiterprofile der Fa. ÖKo.DATA, des 
DKI und~ des Büros Riethmüller vorgelegt hatte. 

aa) Die Gewecbeberechtigungen: Schwaiger 
erwähnte' ih der Aufsichtsratssitzung wohl, daß die 
Frage der Gewerbeberechtigung noch nicht hin
sichtlich aller Mitglieder der ABO. geklärt sei, doch .. 
wurde hierin kein Hindernis für die Auftragsertei
·lung erblickt, wie. dem Sitzungsprotokoll zu ent
nehmen ih. (BI12, S. 2892 EE.)' 

Gerade die Prüfung der Gewerbeberechtigungen 
der in der ABO zusammengefaßten Unternehmen 
hätteje~och richtigerweise bereits vor der Auf
sichtsratssitz4ng vorgenommen werden müssen,da 
Aufträge;nur an Unternehmungen vergeben werden 
dürfen, die zuverlässig sowie zur Erbringung der 
Leistung ::befugt und fähig sind. (Punkt 1, 32 der 
ÖNORM A 2050), 

Gemäß dem § 103 Abs. 1 lit. b Ziffer 4 der 
Gewerbeordnung 1973 zählen Betriebsberater, (ein
schließli~h det Betriebsorganisatoren) zu .. den 
gebundenen Gewerben, wöbei die Erteilung einer 
solchen ,Gewerbeberechtigung .yon einer Befähi
gungsnachweisung abhängig ist. 

Den 'Rechtausführungeri von Univ"Ass. Dr. 
Josef Az~zi zufolge muß im Rahmen einer ARGE 
jeder einzelne .Partner über eine eigene Gewerbebe
rechtigu1').g hinsichtlich aller von der ARGE ange
botenen:, Leistungen, tatsächlich übernommenen 
Aufträge: und durchgeführten Tätigkeiten gewerbli
eher Art verfügen, während verschiedenartige 
Gewerbeberechtigungen bei den einzelnen Part
nern ein~r ARGE einander nicht zu ergänzen ver~ 
mögen; auch muß bereits vor der Erstellung eines 

gemeinsamen Anbots (§ 1 Abs. 4 der Gewerbeord
nung)sichergesteJlt sein, daß alle Partner über die 
notwendige Gewerbeberechtigung verfügen;. aus
'ländische juristische ,Personen oder Personenhan
delsgesellschaften, die ihren Sitz nicht in das Inland 
verlegen können, müssen im Falle einer 'Beteiligung 
an einer inländischen ARGE, eine entsprechende 
Niederlassung im Inland und unter Bestellung eines' 
inländischen Geschäftsführers (§ 9 Abs. 1 der 
Gewerbeordnung) bzw. ,·Aufnahme einesinlandi
schen befähigten Gesellschafters (§ 9 . Abs·. 3 der 
Gewerbeordnung) gründe. (B/19, S. 3511 Ef) 

Von den ABO-MitglIedern besaßen lediglich die 
Firmen o.DELGA und ÖKo.DATA die einschlä~ 
gige Gewerbeberechtigung nach dem §l03 Abs. 1 
lit. b Ziffer 4, der Gewerbeordnung (und zwar 
bereits zum Zeitpunkt der Anbotslegung). 
Riethmüller besaß weder bei der Anbotslegung' 
noch zum Zeitpunkt der 25. AKPE-Aufsichtsrats" 
sitzung eine inländische Gewerbeberechtigung. Ihm 
wurde erst am 2. Juni,1!!78 die Nachsicht von der 
Erbringung des vorgeschriebenen Befähigungs
nachweises gemäß dem § 28 der Gewerbeordnung· 
erteilL (B/19, S. 3556) 

Während Riethmüller wenigstens zum Zeitpunkt 
der späteren Auftragserteilung (19. Juni 1978) 
einen Gewerbeschein 'besaß, wurde seitens der 
AKPE auf den Nachweis einer inländischen 
Gewerbeberechtigung des DKI überhaupt verzich
tet. Zwar richtete dieAKPE in einem an,die ABO 
adressierten Schreiben vom 12. April 1978' die Auf
forderung, den Nachweis zu erbringen, daß alle in 
der ARGE, vereinigten Unterhehmen im 'Besitz 
einer österreichischen Gewerbeberechtigung sind 
(B/19, S, 3521 f) und betonte in einem weiteren 
Schreiben an die ABO vom 19. Juni 1978 (also am 
Tage des Vertragsabschlusses), daß auch das bKI, 
das im übrigen nicht einmal eine einschlägige deut
sche Gewerbeberechtigung besaß, eine inländische I 

Gewerbeberechtigung nachweisen müsse (B/19, 
S. 3478), ,nahm ,jedoch von diesem Verlangen wie-, 
der Abstand,. nachdem die MA 63 der AKPE' am 
4, August 1978 mitgeteilt hatte, das DKI werde 
seine Tätigkeit in Österreich auf bloß kostendek~ 
kender Basis ausüben und jede Gewinnabsicht von 
vornherein . ausschließen, so daß keine Veranlas
sung bestehe, die Begründung eines Gewerberech
tes für das im § 103 Abs. 1 lit. b Ziffer 4 der Gewer
beordnung genannte Gewerbe zu fordern. (BI19, 
S.3554) " 

Diese Auffassun,g der MA 63 stand im eklatanten 
Widerspruch zur Rechtsansicht des Bundesministe
riums für Handel, Gewerbe und Industrie, welche 
die MA 63' im Hinblick auf die Besonderheit des 
gegenständlichen Falles am 19. Juli 1978 selbst ein
geholt und nach der das DKI eine inländische 
Gewerbeberechtigung nachzuw~isen hatte (B/19, 
S. 3479 f) 

'. Darüber '. hinaus bestehen nach Meinung des 
Rechnungshofes auf Grund einer stichprobenwei
sen Überprüfung des Verhältnisses von Honorarano 
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teilen zum Leistungsanteil und' zum qualitativen 
Personaleinsatz Bedenken gegen die - angeblich 
- nur kostendeckende Tätigkeit des DKI (RH 
77.2.1). 

bb) Die Begrenzung auf 30 Monate: ,Ebenso 
wenig wie an der offenen Frage der Gewerbebe
rechtigung sämtlicher ABO-Mitglieder stieß sich 
der Aufsichtsrat am 12. April 1978 - letztlich -
daran, daß der BO-Auftrag geteilt und vorerst nur 
für einen Zeitraum von 30 Monaten vergeben wer
den sollte Dies kann' allerdings angesichts der Tat
sache, daß der Vorschlag hiezu vom Aufsichtsrats
vorsitzenden selbst ausging, nicht weiter verwun
dern. 

'Dazu traf der Rechnungshof folgende kritische' 
Feststellung: ' 

"Das Angebot der ABO vom 7. April 1978 mit 
eiqer Begrenzung des Auftragsumfanges auf ~inen 
Zeitraum von 30 Monaten stellte eine wesentliche 
Änderung gegenüber dem Anbot der ABO vom 
Oktober 1977 dar und war als neues Anbot zu wer
ten, für das es keine Vergleichsofferte gab.Wäh
rend die der Ausschreibung zugrunde liegende Lei~ 
stungsbeschreibung auf einen Zeitraum von zehn 
Jahren abgestellt war und die Abwicklung der 
gesamten BO-Planu'ng zum Inhalt hatte, mußte für 
einen begrenzten Zeitraum von der AKPE ein 
neues aus dem Gesamdeistungsverzeichnis abgelei
tetes Leistungsverzeichnis erstellt werden, um hin
sichtlich der Leistungsfeststellung auch abgegrenzte 
und überprüfbare Teilaufgaben festzulegen. Bei 
dem V örschlag über eine Teilbeauftragung han
delte es sich daher nicht um einen nur auf Grund 
der dem Anbot zugrunde liegenden Personalein
satzzeiten und dementsprechenden Honorar zeit
lich abgegrenzten Teilauftrag." (RH 100.2.1 und 2) 

Die AKPE hat demnach mit der von ihr erstell
ten und am 6. April 1978 der ABO übergebenen, 
auf 30 Monate beschränkten Leistungsbeschrei
bung sowie mit der Entgegennahme des zweiten 
Anbots der ABO vom 7. April 1978 endgültig mit 
dem für eine beschränkte Ausschreibung geltenden 
Grundsätzen gebrochen und die Ausschreibung in 
eine freihändige Vergabe umfunktioniert. . 

cc) Die Preisangemessenheit des ABO-Anbots: 
Als bedenkliche Folge der Ereignisse vom 6. und 
7. April 1978 ergab sich, daß die ABO nur ein pau
schales Teilhonorar von· 106,8 Mio S (exklusive 
Nebenkosten) errechnete, jedoch keine Kalkulation 
dieses Teilhonorars übergab, so daß weder der 
Vorstand noch der Aufsichtsrat der AKPE eine 
Überprüfung auf seine Angemessenheitvorzuneh
men imstande war. Dies umso weniger als die ABO 
in ihrem Schreiben vom 7. April 1978 auf das 
Erfordernis eines überdurchschnittlichen Personal
einsatzes in der ersten Bearbeitungsstufe hinwies; 
so daß das mit 106,8 Mio S bemessene Teilhonorar 
auf Grund dieser geänderten Gewichtung nicht aus 
dem ursprünglichen Gesamtanbot ableitbar war. Es 
ergibt sich daraus zwingend, daß eine Überprüfung 

der Preisangemessenheit daher bis zur 25. Auf
sichtsratssitzung der AKPE überhaupt nicht vorge
nommenwerd~n konnte, was aber weder den Vor-. 
stand noch auch - letztlich - den Aufsichtsrat 
daran hinderte, das Anbot der ABO nicht nur zum 
Bestanbot, sondern auch für preisangemessen zu 
erklären. 

Lediglich 'das Aufsichtsratsmitglied DipL-Ing. 
Frariz Pachler, Ministerialra~ im Bundesministe
rium für 'Bauten und Technik, stellte in der Auf
sichtsratssitzungdie kritische Frage, wie das Hono'-

. rar für den ieilauftrag ohne. vorherige Auspreisung 
von Teilleistungen ermittelt worden sei. Hierauf 
antwortete Schwaiger, daß bereits in der Ausschrei
bung von den Bietern ,ein' Terminplan für die 
GesariJ.tleistung und, ein Personaleinsatzplan ver
langt wurde. Aus diesen Angaben und den ebenfalls 
von den Bietern genannten, der, Kalkulation 
zugrunde gelegten Mann-Monatssiitzen könne 
man sehr gut das anteilige Honorar für Teile der 
Gesamtleistung ermitteln. (BI12, S.2895) 

Wie sich aus den obigen Darlegungen ergibt, war 
diese Antwort unrichtig. Bei den weiteren Ausfüh
rungen Schwaigers, wonach sich zeige, daß das 
Honorar keinesfalls ausschließlich nach dem Lei
sturigszeitraum aliquotiert werden kann, sondern 
sich eine Gewichtung der Leistungen derart ergäbe, 
daß in der Anfangsphase ein größerer TeiL zu er
bringen sei und demgemäß ein größerer Aufwand 
entstehe, der sich auch in einem relativ höherem 
Honorar niederschlage, handelte es sich um 'die 
bloße Wiedergabe der von, der ABO in ihrem zwei
ten Angebot vom 7. April 1978 aufgestellten 
Behauptung, nicht jedoch um das Ergebnis der vom 
Vorstand vorgenommenen Prüfung dieser Behaup
tung; die Antwort Schwaigers auf die Frage Pach

-Iers war daher ohne Informationswert für den Auf-
sichtsrat. 

Unerörtert blieb in der Aufsichtsratssitzung auch 
die Tatsache, daß die Fa. SUTER & SUfER in 
ihrem - auf Grund eine~ (des einzigen) mit ihr 
g'eführten Bietergespräches - am 4. Feber 1978 
erstellten Nachtragsoffert.(zu dem im Hinblick auf 
die Präferenz der AKPE für ABO keine Stellung-

• nahme mehr abgegeben wurde) einen Vorschlag 
unterbreitet hatte, der geeignet schien, die Reduzie
rung ihres ursprünglich 396,5-Mio-S-Anbots her
beizufü!:l.fen. 

Entgegen dem vom Vorstand an den Aufsichtsrat 
erstatteten Bericht konnte daher am 12. April 1978 
weder davon ausgegangen werden, daß es sich bei 
dem Teilanbot der ABO um das Bestandgebot 
handelte, da insoweit überhaupt keine Offerte von 
anderen Bewerbern zum Vergleich zur Verfügung 
stanqen, noch konnte eine Aussage darüber getrof
fen werden, ob das von der ABO für dieses Teilan-

• gebot begehrte Pauschalhonorar von 106,8 MioS 
(inklusive Nebenkosten:. 122,82 Mio S) preisange
messen war; 
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Hingegen steht fest, daß das Anbot der ABO :-' 
mit Bezit;hung auf den gesamten Auftrag --:- um 
6 Mio S i.iber dem der Fa. SUTER & SUTER lag. 

Was die Frage der Preisangemessenheit des BO
Auftrages anlangt, ist die Aussage vOn Moser von 
Interesse: 

"Wir machten seinerzeit eine Schätzung über die 
Preisap.gemessenheit der Betriebsorganisation. Es 
wareri 70 oder 80 Mio Schilling. Die AnbÖte haben 
daS. ganze natüi-lich bei weitem überstiegen." 
~3~~ .' \ 

Daß di~ mit der,Anbotsprüfung befaßten Vertre
ter der APAK die von' ihrer Vorstellung, um das 
mehrfache abweichenden Anbote der Bieter den
noch nicht als (b(!i weitem) unangemessen' qualifi
zierten, läßt nur den SchlIJß zu, "daß siee"ntweder 
ihre ursprüngliche Annahme - weil von falschen 
Yoraussetzungen ausgehend - revidieren mußte, 
was nicht gerade für ihre fachliche Qualifikation 
spricht, öder daß sie zwar die Unangemessenheit 
der Anbote (bzw. zumindest der preislich höchsten) 
erkannten, jedoch nicht dagegen auftraten und die 
AKPE darüber im Unklaren ließen. 

.. Die naehträgliche Prüfung der Preisangemessen
heit der Anbote durch die AKPE selbst war eher 
Theorie wie sich aus der folgenden Aussage 
Schwaigers ergibt: 

. "Wie bei allen Aufträgen hatte ja primär die 
APAK die Prüfung der Preisangeinessenheit durch
zufuhren, so auch in diesem Falle bei der Vergabe 
der Betriebsorganisationsplanung. Das heißt, in 
erster Linie hatte die APAK hier ihre Meinung 
kundzutup. und die Entscheidungsunterlagen ,.für 
uns aufzubereiten, was nicht heißt, daß wir das 
immer kritiklos übernommen' haben." (5.5072) 

Bemerkenswert ist auch die Ansicht ~eckers 'zur 
Preisangemessenheit des BO-Auftrages: 

"Von verschiedenen Mitarbeitern der AKPE und 
der APAK wurde immer so eine Größenordnung 
von 300 Mio S als Auftragssumme gehandelt, und 
ich habe das für sehr viel gehalten. Vor allem 
konnte ich mir nicht vorstellen; daß man mit einer 
Ausschreibung, wie präzise· sie auch immer geartet 
ist, eine so hohe' Beratungsleistung für präzise Aus
schreibung anbieten könne. 

Unser A,ngebot (der Fa. MEDIPLAN) wäre etwa 
bei 200 Mio S gelegen, das heißt um ein Drittel bil
liget." (5.'7511) 

Hingegen war Rumpold, 'der von Anfang' an 
einen Auf~ragsw,ert von 400 Mio S angepeilt hatte, 
auch vor dem Ausschuß um eine ,Antwort, mit der 
er die Preisa(lgemess~nheit des Honorars zu recht" 
fertigen ve;rsüchte, nicht verlegen: 

"D,as . Honorar des ABO-Vertrages ist letztli~h 
das Ergebnis eines Angebotes und einer Zustim
mung des Auftraggebers, wobei ich berücksichtige, 
daß das Angebot unter bestimmten V oraussetzun
gen ~rstell1i wurde. Die Voraussetzungen waren die, . 
daß es, glaube ich, bis .heute niemanden gibt, der 
klare, eindeutige Entscheidungen im Hinblick auf 

' .. die zukünftige Nutzung des AKH trifft. Deshalb 
sind also die Kosten für die BeJriebsorganisations
planung höher anzusetzen, als in einem Fall, in dem 
ihnen ein funktionsfähiger und vollverantwortlicher 
Partner gegenübersteht." (5. 749) 

E,~tgegeri.: diesen Bemühungen Rumpolds, die 
Höhe des von'ihm gelegten Anbotes zu rechtferti
gen, kam Kandutsch zu einem ganz anderen Ergeb
nis und gab. hiefür dem AusschJß eine einleuch-
te'lide Begründung:. 

"Insgesam't möchte ich sagen, ist die Betr,iebsor
ganisationsplanung überzahl~. Wir halten die 
122 Mio S, die bis jetzt be~ahlt wurden, für über~ 
höhL . 

Es kommt dazu noch ein Argument im, Rück~ 
schluß, daß unglaublich interessant ist. Per zweite 
Teil der Betriebsorganisationsplanung hätte noch 
250 Mio S ausmachen sollen. Das wurde umstruk
turlefL Es wurde eine eigene Betriebsorganisatiohs
planungsabteilung in der AKPE gemacht und -
auf Antrag de,s Vorstandes' - im Aufsic~tsrat 
beschlossen, daß in Zukunft 60% der Betriebsor
ganisationsplanung im eigenen Haus und 40% 
außer Hausgemacht werden, und die Kostenschät
zungeI?- sind für beide Teile 70 Mio S, was ich für 
zu gering erachte. Aber selbst wenn es 100 Mio S 
wären, wäre dies noch immer wesentlich billiger als 
die ursprünglich in .Aussicht genommenen 
250 Mio S, die zu zahlen' gewesen wären, wenn es 
den ganzen Krach nicht gegebeli hätte. Ich glaube, 
einen besseren Beweis, daß das (dieBetriebs~rgani
sationsplanung. durch die ABO) überzahlt gewt;sen 
ist, kann es gar nicht geben." (5. 16817). 

Auch das Kontrollamt vertrat die Auffassung, 
daß das Anbot der ABO als bedeutend überhöht 
anzusehen war und dies von der AKPE bei beson
derer Sorgfalt hätte erkannt. werden müssen. 
(Erster Kontrolla.mtsbericht 5. 394) 

Eine endgültige Aussage über die Preisangemes
senheit bzw., Unangemessenheit (wobei eher das 
"Um wievieI" als das "Ob" im Vordergrund steht) 
wird sich erst nach dem Vorliegen des vom Landes
gericht für Strafsachen Wien bei,dem Sachverstän
digen Willy O. Wegenstein in Auftrag gegebenen 
Gutachtens treffen lassen. Dies betonte auch Kan
dutsch, als er auf die Bedeutung dieses Gutachtens 
angesprochen, vor dem Ausschuß erklärte: 

"Das zu erstellende Gutachten von Willy, O. 
Wegenstein über die Preisangemessenheit der ABO 
ist. selbstverständlich eine sehr gründliche' Arbeit, 
die hier gemacht wird. Ich glaube, sie ist im Mai .. 
fertig. Un~ da Wegenstein ein Beni.tungsinstitut ist, 
von dessen Qualität und Seriösität ich auf Grund 
meiner Rechnungshoferfahrungen überzeugt bin, 
glaube ich, daß dieses Gutachten eine sehr bedeu
tende und seriöse Aussage bringen wird. 

Ich glaube, daß die Allssage von Wegenstein ein 
wesentliches Mittel sein wird, die Preisangemessen
heit, nämlich. hier Preis, hier Leistung zu beurtei
len." (5. 16862 f.) 
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Dieses Gutachten wird jedoch nach Auskunftdes 
Gerichtes frÜhestens Mitte Mai erstattet werden 
und stand daher dem Ausschuß zum Zeitpunkt der 
Beendigung seiner mit 15. Mai 1981 begrenzten 
Tätigkeit nicht mehr als Beweismittel zur Verfü
gung. Die ablehnende Haltung der Nationalrats
mehrheit zu dem von der Österreichischen V olks
partei eingebrachten Antrag, die Tätigkeit des Aus
schusses bis 31. Dezember 1981 zu erstrecken, 
wodurch sichergestellt gewesen wäre, daß der Aus
schuß das Wegenstein-Gutachten hätte auswerten 
können, stellt sich daher als bewußte Behinderung 
des Ausschusses in Erfüllung des Punktes 1 seines. 
Untersuchungsauftrages dar. 

dd) Die CONSUL TA TIO . als' heimlicher Nutz
nießer: Was im besonderen' den von der ABO 
begehrten Nebenkostenzuschlag von 1'5 Prozent 
anlangt, brachte das Aufsichtsratsmitglied Dr. 
Franz Loicht, Ministerialrat im Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, seine Bedenken 
hinsichtlich der Preisangemessenheit zum Ausdruck 
und meinte, daß dieser Zuschlag im Vergleich mit 
anderen Bietern zu hoch sei. Hierauf begründete 
Schwaiger die Höhe des Nebenkostenzuschlages 
damit, daß bei der ABO - zum Unterschied von 
anderen Bietern - das Honorar derart kalkuliert 
wurde, daß das direkt den gegenständlichen Pla
nungsleistungen zuordenbare administrative Perso~ 
nal in den Nebenkosten berücksichtigt worden sei. 
(BI12 S.2893) 

Unerwähnt blieb allerdings in diesem Zusam
menhang, daß durch dieses - im übrigen weit über 
den üblichen Sätzen liegende (erster Kontrollamts
bericht S. 392 f.) - Nebenkostenpauschale, das zur 
Gänze an die Fa. ÖKODATA für den von ihr ein
zurichtenden und zu führenden Bürobetrieb auszu
zahlen war, ,auch die Steuerberatung der ABO 
durch die Fa. CONSULTATIO abgegolten werden 
sollte. Wie sich aus den späteren unter den ABO
Mitgliedern bzw. mit den Subunternehmern ange
schlossenen Verträgen ergibt, wurde die Fa: CON
SULTATIO mit dieser Aufgabe nicht etwa zufällig 
betraut; vielmehr wurde ihre Einbindung in die 
Konstruktion der ABO vertraglich festgelegt, wie 
sich zum Beispiel. der zwischen der Fa. MED
CONSULT und der Fa. TECHMED getroffenen 
Vereinbarung entnehmen läßt, in der es heißt: 

Für das Bürokostenpauschale erbringt die ÖKO
DATA vereinbarungsgemäß folgende Leistungen: 
Steuerberatung der Arbeitsgemeinschaft (nicht der 
einzelnen Partner) durch die CONSULTATIO. 
(BI12 S. 1005) 

Die Fa. CONSULTATIO war daher einerseits 
an einer Betrauung der ABO mit der 130 und ande
rerseits an einem qJ.öglichst hohenNebenkosten~ 
pauschale für die ABO interessiert, da aus diesem 
Pauschale ihre für diese ARGE zu erbringenden 
Leistungen bezahlt werden sollten. Die Entschei
dung hierüber oblag dem AKPE-Aufsichtsrat ilnte'r 
dem Vorsitz des Sektionschef des Bundesministe~ 

riums für Finanzen. Waiz, .dem daher eine .Schlüs
selrolle in der Frage zukam, ob und in welchem 
Ausmaße sich für seinen damaligen Vorgesetzten, 
den CONSULTATIO-Eigentümer ,Androsch 
durch die Vergabe des Auftrages über die BQ·.beim 
AKH wirtschaftliche Vorteile ergeben würden. 
Zum besseren Verständnis der vollen Tragweite der 
unter dem Vorsitz des· Androsch-Untergebenen 
Waiz gefällten Entscheidung und. der dieser Ent
scheidung zugrunde liegenqen Motivationen darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß am 12. April 1978 
außer der ABO keiner der pbrigen Bieter von der 
Fa. CONSULTATIO steuerlich betreut wurde. 

Die Prüfung. der Frage, ob sich unter diesen 
Umständen die von Androsch .. am 11. November 
1980 vor dem Untersuchungs ausschuß abgelegte 
Zeugenaussage: . 

,~ ... Leistungen der CONSULTATIOstanden 
ink ein e m Zusammenhang mitArbeiten für das 
AKH ... " (S.2(;82) 

Mit der Tatsache der Einbeziehung der Fa. 
CONSULTATIO in 'das von der ABO bzw. ihren 
Mitgliedern abgeschlosseneVertragswerk und der: 
darin enthaltenen Umschreibung des von der Fa. 
CONSULTATIO für die ABO zu erbringenden 
Leistungsinhaltes in Einklang bringen läßt (falsche 
Beweisaussage?), wird Aufgabe der für eine solChe 
Beurteilung zuständigen Staatsanwaltschaft sein. 

, . 
ee) Die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden 

("Waiz im Zwielicht"): Über Antrag von Waiz 
faßte schließlich der Aufsichtsrat der AKPE zU 
Punkt 9 der Tagesordnung vom 12. April 1978 den 
Beschluß, den Vorstand zu ermächtigen, die ABO, 
bestehend aus dem Mitgliedern ODELGA, ÖKO
DATA, Riethmüller und dem 'DKI, mit der Pla-, 
nung der BO zu einem Gesamtpreisvon 
122 820 000 S zuzüglich Umsatzsteuer zu beauftra-
gen. (B112 S. 2897) . 

Dies'em Beschluß lagen die angeführten'unrichti
gen bzw.',unvollständigen Informationen des Auf
sichtsratesdurch den Vorstand zugrunde. Da der 
Aufsichtsrat der AKPE die Angaben der V orstands
mitglie~er keiner . Nachprüfung ~nterzog und sich 
hinsichtlich der Kriterien, nach denen der Bestbie- ' 
ter (wenn er nicht BIlligstbierter war) ermittelt 
wurde, grundsätzlich auf die Information des Vor
standes verließ (Waiz'arp7.Jänner·1981 vor, dem 
UR, BIl2 S. 4l,646), konnte es zu dieser Fehlent-
scheidung kommen. . 

Dazu trug sicher auch die Fähigkeit WinterS' bei, 
seine Vors~ellungen sehr überzeugend zu präsentie
ren und dadurch zu erre'ichen, daß der Aufsichtsrat 
seinen Vorschlägen zustimmte. (Siebensohn " a~ 
11. Dezember 1980 vor dem UR, BI12 S.23077) 
Dies wurde ,iin wesentlichen Vom stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden Horny vor dem Untersu
chungsausschuß bestätigt.(S. 9250, 9751) ... ' 

Während die Aufsichtsratsmitglieder,durch Win
ter· getäuscht und ,durch Schwaiger zumindest 
objektiv unrichtig informiert und deshalb, .zUr 
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Stimmabgabe zugunsten der ABO bewogen wur
den, muß dahingestellt bleiben, ob die seitens der 

, genannten Vorstandsmitglieder in der Aufsichts
ratssitzung vom 12. April 1978 gegebenen Fehlin
formationen das Stimmverhalten des Aufsichtsrats~ 
vorsitzenden Waiz überhaupt beeinflußten, oder ob 
er nicht, bereits von vornherein' und unabhärigig 
vom Bericht des Vorstandes die ABO zu begünsti
gen gedachte. Dabei ist einerseits auf die von ihm 
ausgehende, einen Kostenvergleich mit den übli
chen Bietern a,usschließende Teilvergabe des BO
Auftrages sowie andererseits auf eine Aussage Wilf
lings vor dem Untersuchu~gsausschuß zu verwei- . 
sen: 

"Ich hatte den Eindruck, oder ich kann mich 
sogar erinnern, daß Waiz einmal gesagt hat, für ihn 
ist die ABO die einzige Alternative. Das 'ist mir 
erinnerlich. (5. 2396) 

Obwohl noch zahlreiche zwischen der AKPE 
und der. ABO zu klärende, teilweise sogar in der 
Aufsich~ratsitzung zur Sprache gekömmene (Fra
gen offen waren, forderten Winter und Schwaiger 
in einem Fernschreiben vom 25. April 1978 die 
ABO, auf, unbeschadet des Fehlens verschiedener 
für die Beauftragung mit der Planung der BO not
wendigen Unterlagen, unverzüglich die Arbiten 
aufzunehmen. (Bll2 S. 12057) Diese Aufforderung 
versuchte Schwaiger damit zu begründen, daß die 
AKPE - im Hinblick auf die Dringlichkeit der 
Abwicklung der BO - den Beginn der in der 
25. Aufsichtsratsitzung beschlossenen 30. Monats
frist auf den 1. Mai 1978 festlegte, wodurch· 
zugleich'auc;h der Endteimin mit 31. Oktober 1980 
gegeben war. (Schwaiger S. 5218) . 

14. Die Firma MED-CONSULT: 
Währ<lnd in der Zeit nach dem 12. April 1978 

noch weitere . Vertragsverhandlungen zwischen der 
AKPEund der ABO geführt wurden, betrieb Wilf
ling, der;zwar .alshandelsrechtlicher Geschäftsfüh
rer der Fa., ODELGA damals bereit.s ausgeschieden 

,war, aber noch als ihr gewerberechtlicher 
Geschäftsführer fungierte und in dieser Eigenschaft 
den neu. eingetretenen handelsrechdichen 
GeschäftsführerDr. Peter Seidler praktisch bevo~
mundete; die Gründung einerneuen Gesellschaft, 
wobei er daran dachte, neben der Fa. ODELGA die 
Fa. Johann PRUTSCHER als Gesellschafter dieses 
neuen - in der Folge Fa. MED-CONSULT 
Betriebsberatungs- und Warenhandelsgesellschaft 
m. b: H. 'genannten - Unternehmens zu gewinnen. 
Mit dieser Gründung wollte Wilfling dreierlei errei
chen: 

E~sten~: Die Verbesserung des - aus Konkur
renzgrün:den - angespannten Verhältnisses zwi
schen dbr Fa. ODELGA und der Fa. PRUT
SCHE,R." 

Zweite:ns: Die Ausnützung der Auslandskontakte 
der Fa. PRUTSCHER für exportorientierte 
Geschäfte der Fa. ODELGA. 

Drittens: Die Überführung der Rechte und 
Pflichten der Fa. ODELGA im Rahmen der ABO 
auf die Fa. MED-CONSULT, die sich bei der 
Erfüllung der ihr auf diese Weise übertragenen 
Aufgabe weitgehend des Personals der Fa. PRUT
SCHER bedienen sollte. Zu diesem Schritt sah sich 
Wilfling vor allem: deshalb veranlaßt, weil ~r sich -
von Anfang an - darüber im Klaren war, daß die 
Fa. ODELGA den Auftrag würde ohn~diesnicht 
. erfüllen können. 

Die Absichten Wilflings fanden die Zustimmung 
von Hans Christoph Prutscher, der sich durch das 

'Zusammengehen mit der gemeindeeigenen Fa. 
ODELGA wirtschaftliche Vorteile durch vermehrte 
Aufträge seitens der Gemeinde Wien für sich bzw. 
für die zu gründende T9chterfirma MED-COl'J
SULT erhoffte. 

Am 16. Mai 1978 verfaßte Seidler(im Auftrage 
Wilflings) namens der Fa. ODELGA folgendes 
Schreiben an den AKPE-Direktor Schwaiger: 

"Nach Rücksprache mit der Wiener Allgemeinen 
Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 
wird die Fa. ODELGA den zwischen. derAKPE 
und den Mitgliedern der· ABO abzuschließenden 
Vertrag unterschreiben. 

Gemäß unserer Aussprache vom 14. Juni dieses 
Jahres beabsichtigt die Fa. ODELGA, särritliche 
Rechte und Pflichten aus dem oben angeführten 
Vertrag auf eine noch zu gründende Tochtergesell
schaft mit dem Namen MED-CONSULT zu über
tragen. 

Wir glauben, daß diese rein formale Änderung 
keinen wesentlichen Punkt darstellt u.nd bitten um 
Kenntnisnahme." (BI19 S. 3094) 

Die von Seidler als "rein formale Änderung" 
betrachtete Überführung der Rechte und Pflichten 
auf die Fa. MED-CONSULT stellte in Wahrheit 
eine - von Schwaiger unverständlicherweise 
geduldete - Mißachtung des Beschlusses des 
AKPE-Aufsichtsrates vom' 12. April 1978 dar, 
durch den nur die. Errriächtigung zum Vertrags ab
sßhluß mit einer '- ua. - aus der Fa. ODELGA, 
nicht jedoch aus der Fa. MED-CONSUL T beste
henden.ARGE erteilt wurde. 

Diesem Schreiben waren auch Besprechungen 
mit der ABO vorausgegangen, in denen Wilfling 
den Eintritt der Fa. MED-CONSULTaristelle der 
Fa. ODELGA in die AR.GE vorschlug (Rumpold, 
S. 757), womit sich die Vertreter der ABO einver
standen erklärten. 

Am 28.Juli 1978 kam es vor Notar Dr. Hahn
reich zum Abschluß des Gesellschaftsvertrages zwi
schen der Fa. ODELGA und der Fa. Johann 
PRUTSCHER, mit dem die Fa. MED-CONSULT 
errichtet wurde. Im § 2 dieses Vertrages wurde der 
Unternehmensgegenstand folgender:maßen fixiert: 

Gegenstand des Unternehmens ist: 
a) Berriebsberatung einschließlich der Gestaltung 

der Betriebsorganisation, insbesondere von Kran
kenhäusern, Pflegeheimen und sonstigen Anstalten 
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oder Einrichtungen des Gesundheits- und Wohl
fahrtswesens sowie die Erbringung oder Vermitt
lung von Dienstleistungen aller Art im genannten 
Bereich, 

b) Planung und Projektierung von Einrichtungen 
aller Art für den unter lit. a angeführten Bereich, 

c) Handel mit Waren aller Art, insbesondere für 
den Bedarf des unter lit. a angeführten Bereichs, 

d) Geschäftsführung von oder Beteiligung an 
Unternehmen bzw. Teilnahme an Arbeitsgemein
schaften mit gleichem oder ähnlichem Betriebsge
genstand. (B/19 S. 4733) 

Noch am selben Tage schlossen die Fa. 
ODELGA und die Fa. Johann PRUTSCHER aus 
Anlaß und zur Ergänzung des Gesellschaftsvertrag 
über die Errichtung der Fa. MED-CONSULT 
einen Syndikatsvertrag, der in seinen wesentlichsten 
Punkten folgenden Inhalt hat: . 

1. Die Vertragspartner gründen eine gemeinsame 
Tochtergesellschaft unter der Fa. MED-CON
SULT Betriebsberatungs- und Warenhandelsgesell
schaft mbH. Diese Gesellschaft ist mit einem 
Stammkapital von 1 000 000 S, wovon beide Ver
tragspartner je die Hälfte aufbringen und voll ein
zahlen, ausgestattet. 

2. Zweck dieses Syndikatsvertrages ist die Veran
kerung einer Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Vertragspartnern, die insbesondere mittels der 
MED-CONUSLT realisiert werden soll, und die 
vor allem die Bereiche Betriebsberatung von Kran
kenhäusern und dergleichen, die Erbringung oder 
Vermittlung von Dienstleistungen für Spitäler, Pla
nung und Projektierung von Einrichtungen für 
diese Anstalten sowie die Belieferung von Spitälern 
mit Produkten des einschlägigen Bedarfs umfassen 
soll. 

5. Die Fa. ODELGA hat mit Wirkung ab 1. Mai' 
1976 auf den Zeitraum von drei Jahren einen Bera
tungsvertrag mit der Stadt Wien abgeschlossen. Die 
ODELGA erklärt sich bereit, alles in ihrer Macht 
Stehende zu unternehmen, damit dieser Beratungs
vertrag von der ODELGA auf die MED-CONSUL 
überbunden wird. 

6. Die ODELGA ist des weiteren bisher bestrebt 
gewesen, im Rahmen der von der AKPE vergebe
nen Aufträge einen Auftrag betreffend die Teil
nahme an der ABO zu erhalten. Die ODELGA 
wird alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, 
um diesen Auftrag für die MED-CONSULT zu 
erhalten. Für diesen Fall erklären bereits heute 
beide Vertragspartner ihre Absicht, die MED
CONSULT in Abstimmung mit den übrigen Part
nern der Arbeitsgemeinschaft mit dem benötigten 
qualifizierten Personal im vollen Umfang des 
Bedarfs auszustatten und hiefür allenfalls auch auf 
die benötigte Zeit eigenes Personal zur Verfügung 
zu stellen. 

7. Die . Vertragspartner werden darüber hinaus 
von Fall zu Fall prüfen, ob nicht eine direkte Ein-

schaltung der MED-CONSULT in das Legen von 
Anboten zweckmäßig ist. 

10. Dieser Vertrag soll mindestens bis 
31. Dezember 1980 laufen, um beiden Vertrags
partnern die Sammlung praktischer Erfahrungen im 
Rahmen der beabsichtigten Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. Ab da iSt der Vertrag unter Einhal
tung einer einjährigen Kündigungsfrist jeweils bis 
zum Ende eines Kalenderjahres kündbar. Der auf
kündigende Partner ist jedoch, falls dies der andere 
Vertragspartner verlangt, verpflichtet, seinen 
Geschäftsanteil an der MED-CONSULT zum 
Buchwert an diesen zu verkaufen. 

14. Die Vertragspartner sind damit einverstan
den, daß die Tätigkeit der MED-CONSULT in die 
begleitende Kontrolle der W ABVG eingebunden 
wird. Die WABVG hat das Recht, jederzeit eine 
Besprechung der Gesellschafter unter ihrer Teil
nahme zu bewirken, wenn sie dies für erforderlich 
hält. (B 19 S. 4748 ff) . 

In diesem Syndikatsvertrag kommt sohin der von 
. den vertragsschließenden Firmen vorrangig ver- . 
. folgte Zweck, die Firma MED-CONSULT in die 
ABO ~inzubinden, deutlich zum Ausdruck. Diese 
Zielrichtung bestätigte auch der zum Geschäftsfüh
rer der Fa. MED-CONSULT bestellte Angestellte 
der Fa. PRUTSCHER, Franz Enerwitschläger, vor 
dem Ausschuß: 

"In diesem Syndikatsvertrag wurde bereits veran
kert, daß die Fa. MED-CONSULT den ABO-Auf
trag übernehmen soll, daß die Fa. ODELGA ihn 
dort einbringen wird bei Gründung." (5.4862 f.) 

Von Interesse ist Punkt 5 des Syndikatsvertrages 
insoweit, als in ihm indirekt zum Ausdruck 
gebracht wird, daß die Fa. ODELGA bzw. der hin
ter de.m Vertrag stehende Wilfling noch im Juli 
1978 die Ansicht vertrat, daß der mit der Stadt 
Wien abgeschlossene, auf die Person Wilflings· 
zugeschnittene Beratungsvertrag ungeachtet der im 
Jänner 1978 erfolgten Ernennung Wilflings zum 
Bereichsleiter und seines Ausscheidens als handels
rechtlieher Geschäftsführer der Fa. ODELGA im 
Feber 1978 nach, wie vor in Geltung stehe. 

Die in Punkt 6 des Syndikatsvertrags beschlos
sene Beistellung des benötigten qualifizierten Per
sonals durch die Vertragspartner an die Fa. MED
CONSULT wurde nicht vorgenommen und hätte 
im übrigen von seiten der Fa. ODELGA in Erman
gelUIlg eigener personeller Kapazitäten auch gar 
nicht vorgenommen werden können. Enerwitschlä
ger schilderte dem Ausschuß: 

,,Als ich begann, für die MED-CONSULT zu 
arbeiten, hatte die Firma den Personalstand Null. 
Sie hatte nur mich." (5. 4862) 

Dieser Zustand erfuhr auch in der Folge nur eine 
unwesentliche Veränderung, zumal auch die vorge
sehene Personalbeistellting durch die Fa. PRUT
SCHER unterblieb und bewirkte, daß die Fa. 
MED-CONSULT bei der Erfüllung der ihr über
tragenen Aufgaben fast ausnahmslos auf fremdes 
Personal greifen mußte. 
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In einer am 6. Dezember 1979 abgeschlossenen 
Ergänzung zum Syndikatsvertrag vom 29. Juli 1979 
wurde der, Unternehmens gegenstand der Fa. MED
CONSULT um die Beratung; Verfassung von Plä
nen und ,Erstellung von Berechnungen auf dem 
Gebiete der Innenarchitektur' von Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und ~onstigen Anstalten oder Ein
richtungen des Gesundheits~ und W ohlfahrtswe
sens sowie die Bildung ei~es medizin-technischen 
Büros z~ecks Planung und Beratung auf dem 
Gebiete der Medizintechnik erweitert. Im letzten 
Absatz di~~er Ergänzung wurde festgehalten, daß, 
wenn die MED-CONSULT nunmehr im Rahmen 
ihres erweiterten Geschäftsumfanges Planungsauf
träge erhalten sollte, die auch nur teilweise den 
medizin-technischen Bereich betreffen, sie diese 
Aufträge bzw. Auftragsteile der Fa. ODELGA zur 
Druchführung zu übertragen habe. (B 19 S. 4752) 

Noch am Tage der Errichtung der Fa. MED
CONSULT teilte die Fa. ODELGA der AKPE 
brieflich ~it, daß auf Grund des Notariatsaktes 
vom 28. Juli 1978 die Pflichten und Rechte aus dem 
zwischen der ABO und der AKPE ge~chlossenen 
Vertrag vom ABO-Mitglied ODELGA auf die zwi
schen der Fa. PRUTSCHER und der Fa. 
ODELGA gegründete Tochtergesellschaft MED
CONSULT übergegangen war. (B 19 5.3282) 

Ferner richtete die Fa. ODELGA am 28. Juli 
1978 folgendes Schreiben an die ABO: 

"Auf Grund des Notariatsaktes vom 28. Juli 
1978 hat die Fa. MED-CONSULT, eine Tochter
gesellschaft ,der ' Firmen "PRUTSCHER' und 
ODELGA, d~n' Platz der ODELGA als Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft eingenommen. 

Die Zustimmung für den Eintritt der MED
CONSUL't anstatt der Fa. ODELGA ist ja vorbes
prochen und wir bitten Sie, mit Ihrer Unterschrift 
der Ordm,mg halber schriftlich nochmals Ihre 
Zustimmuqg zu geben." (B 19 5.4848) 

Eine inll.altlich 1m wesentlichen gleichlautende 
Mitteilungi,ließ die Fa. ODELGA am selben Tage 
auch der AKPE zukommen. (B 19 S. 4758) 

Erst am 6. Feber 1979, also mehr als ein halbes 
Jahr nach der Firmengründung, bestätigte Enerwit
schläger im Namen der Fa, MED-'CONSULT in 
einem an die ABO gerichteten Schreiben den Brief 
der Fa. ODELGA vom 28. Juli 1978, daß sie an die 
Stelle der Fa. ODELGA als Mitglied der ARGE 
getreten ist und die von der Fa. ODELGA abzudek
kenden Leistungen übernommen hat. (B 19 
S.4847) 

Für die von der Fa. ODELGA begehrte Auf
nahme deI,' Fa. MED-CONSULT in die ABO 
wurde erst ,am 26. Feber 1979 die schriftliche 
Zustimmung ,des Auftraggebers, (:rteilt. (RH 
1W20 ~ 

Die Eintragung der im selben Haus wie die Fa. 
PRUTSCHER untergebrachten Fa. MED-CON
SULT in das Handelsregister erfolgte am 19. Sep
tember 1978, (B 12 S. 9411) 

Für die Fa. MED-CONSULT ergaben sich 
außer den fehlenden :personellen Kapazitäten noch 
Probleme mit der' Gewerbeberechtigung für die 
Betriebsberatung und Betriebsorganisation, Zum 
Gründungszeitpunkt und bei Übernahllle des auf 
sie entfallenden Teiles des BO-Auftrages besaß das 
Unternehmen keine einschlägige Gewerbeberechti~ 
gung. (Enerwitschläger S. 4921) Anläßlich seiner 

,gerichtlichen Einvernahme vom 27. August 1980 
deckte Enerwitschläger ;tuf, welcher Nachlässigkeit 
sich die Firmen ODELGA und PRUTSCHER 
anläßlich der Gründung der Fa. MED-CQNSULT 
schuldig gemacht hatten: 

,,Als ich zum Geschäftsführer bestellt wurde, war 
überhaupt nicht die Rede davon, daß eine Gewer
beberechtigung vorhanden' sein muß. Möglicher
weise oder sogar wahrscheinlich wurde darauf von 
den Gründern der Firma vergessen, Ich selbst habe 
mich dann bei der Gewerbebehörde mit Dispens 
bemüht, die Berechtigung zu bekommen." (B 12 
S.13517) 

Diese Bemühungen Enerwitschlägers blieben 
jedoch erfolglos, da die Handelskammer NÖ am 
6. März 1979 gegenüber der Bezirkshauptmann
schaft Wien-Umgebung eine negative Stellung
nahme abgab und sich auf das Entschiedenste 
gegen die Kenntnisnahme der Gewerbeanmeldung 
durch Enerwitschläger aussprach. (B 19 5.6444) 

Erst zirka ein Jahr später trat Enerwitschläger an 
den ihm schon seit längerer Zeit bekannten 
Geschäftsführer der Fa. ÖKODATA, Spann, der 
einen Gewerbeschein für die BO besaß, heran und 
erlangte dessen Zustimmung, sich gegen ein G,ehalt 
von 10000 S monatlich der Fa. MED-CONSULT 
als gewerberechtlicher Geschäftsführer Zur Verfü
gungzu stellen. Nachdem Spann am 10. März 1980 
als gewerberechtlicher Geschäftsführer angemeldet 
worden war, wurde dies von Enerwitschläger der 
AKPE mit Schreiben vom 1 L März 1980 (B 
S. 3559) zur Kenntnis gebracht. Spann kündigte 
jedoch bereits nach drei Monaten seine Tätigkeit 
bei der MED-CONSULT auf (Enerwitschläger 
S. 4920, f.) und begründete dies vor dem Ausschuß ' 
wie folgt: ' 

"Enerwitschläger - den ich von Ju'gend auf 
kannte - ist an, mich herangetreten und hat 
gemeint, er hätte' ein Problem bzw. die MED
CONSULT hätte ein Problem, da keine Gewerbe
berechtigung vorliegt und ob ich Interesse hätte, als 
gewerberechtlicher Geschäftsführer im Rahmen der 
MED-CONSULT tätig zu werden. 

Nachdem ich über die Fa. MED-CONSULT, 
wußte - das einzige, was ich wußte - daß die 
Gesellschaft zu 50 Prozent der ODELGA und zu ' 
50 Prozent PRUTSCHER gehört und daß die 
MED-CONSULT im Rahmen der ABO tätig ist, 
ich auf der anderen Seite Kontakte suchte für 
meine Tätigkeit als Betriebsberater, habe ich zuge
sagt und habe dann" - ich glaube eineinhalb 
Wochen später -in der Wochenpresse und im 
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profil gelesen, daß es da eine Inselfirma gibt und 
daß es da Probleme gibt usw. Und auf Grund des
sen habe ich den Herrn Enerwitschläger wieder 
angerufen und 'habe gesagt, ich möchte gerne von 
diesem gewerberechtlichen Geschäftsführer wieder, 
Abstand nehmen, was ich d.ann auch tat." 
(5.5713 f) 

Aus dieser zeitlichen Abfolge ergibt sich dem
nach, daß die Fa. ,ME,D-CONSULT von ihrer 
Gründung im ,Sommer f978 bis zum März 1980 im 
Ra~men der BOP beim AKH ohne einschlägige 
G€werbeberechtigung tätig war. Der V ollständig~ 
keit halber soll nicht unerwähnt bleiben, daß auch 
die Fa: PRUTSCHER, die Mutterfirma der Fa. 
MED-CONSUL T, üb~r keine sol~he Gewerbebe
rechtigung verfügte. 

15. Der AgÖ-Vertrag: 
Nach oer bereits einmal erfolgten Verlängerung 

der Zuschlagsfrist wurde diese ...:... im Hinblick auf 
die Notwendigkeit weiterer Vertragsverhandlungen 
- ab 31. Mai 1978 mehrmals, zulet~t (am 13. Juni 
1978) bis 20. juni 1978, bezeichnend~rweise jedoch 
nicht mehr für alle 'Bieter, sond~rn riur mehr für die 

~ ABO, erstreckt. Während der bis zum Zus~hlag 
geführten Verhandlungen kam. es zu einer teilwei
sen Reduzierung 'des Leisturigsverzeichrlisses, 
wodurch sich auch das Pauschalhonorar . auf 
106.313 750S (zuzÜglich 15 % Nebenkosten) ver
ringerte. 

Am 19. Juni 1978 wurde der Vertrag über "Lei
stungen der Betriebsoranisationsplanung" zwischen 
der ARGE/ AKH, vertret~n durch die AKPE, und 
der ABO, bestehend aus dem DKI,.den Firmen 
ODELGA und ÖKODATA sowie Riethmüller, 
abgeschlossen. Die wichtigsten BestimIllungen die
ses Vertrages lauten: 

§ 1 Z. 1 (Gegenstand des Vertrages): Betriebsor
ganisatorische Planungsleistungen für das Bauvor
haben "Neubau des Wiener Allgemeinen Kranken
hauses (Un'iversitätskliniken)" im Rahmen der 
Systemplanung, Ablaufplanung, Sachmittelplanung 
und Inbetriebnahmeplanung. 

§ 5 Z. 1 (Pflichten der Auftragnehmer): Die Auf- . 
tragnehmer sind verpflichtet, sämtliche Planungslei
stungen im Hinblick auf die vorgegebenen Ziele, 
entsprechend dem allgemeinen Stand der Wissen
schaft, den allgemein anerkannten Regeln der 
Betriebswirtschaft und ihren Methoden nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erbringen. 

§ 5 Z. 9 (Pflichten der Auftragnehmer): Die Auf
tragnehmer verpflichten sich, die zur Erbringung 
der vertragsgegenständlichen Leistungen abge
schlossenen Arbeitsgemeinschaft- und Subunter
nehmerverträge sowie die sonstigen die Organisa
tion der Auftragnehmer betreffenden Regelungen 
den Auftraggebern über Verlangen. zur Verfügung 
zu stellen. 

§ 7 Z. 1 (Subunternehmer): Die Auftraggeber 
nehmen zustimmend zur Kenntnis, daß die Auf
tragnehmer bestimmte Teilbereiche der von Ihnen 

nach diesem Vertrag .zu erbringenden Leistungen 
durch die Fa. AGIPLAN als Subunternehmer er
br-ingen. 

. § 7 Z. 3 (Subunternehmer): Sollte sich im Laufe 
der V ertragserfüllun~. ' die Notwendigkeit oder. 
Zweckmäßigkeit der Ubertragung weiterer Teilbe
reiche an andere Subunternehmer ergeben, haben 
die Auftragnehmer vor einer eventuellen Beauftra
gung die Zustimmung der Auftraggeber einzuho
len., 
. § 9 Z. 1 (Leistungsfristen und -termine): Die Lei

stungen sind, b~ginne.l1d ab 1. Mai 1978, binnen 
30 Monaten zu erbringen. 

§ 9 Z.2 (Leistungsfristen und -termine) : Wird 
die in Punkt 1 angegebene Leistungsfrist aus GrQn
den, die nicht von d~n Auftragnehmern zu vertre
ten sind, um mehr als' 3 Monate überschritten, so ist 
über eine allfällige Änderung des Pauschalhonorars 
das Einvernehmen herzustellen. 

§ 9 Z.7 (Leistungsfristen und -termine): Bei 
Nichteinhaltung der vereinbarten Termine bzw. 
Fristen verpflichten sich di~ Auftragnehmer .zur 
Zahlung einer nicht dem richterlichen Mäßigungs
rechtumerliegenden . Vertragsstrafe in der Höhe 
volJ. 0,3 Promille d~r auf den Zeitpunkt der Beendi
gung des Verzuges: aktl,lalisierten Auftragssumme. 
pro Kalendertag des Verzuges. 

§ 10 Z.1 (Honorar): Die, Vergütung für Q.ie ver-
tragsgegenständliche Gesamtleistung beträgt 
106313 750 S~xkl. Umsatzsteuer. 

§ 10 Z.2 (Honorar): Die Nebenko.step werden 
mit einem Zuschlag von 15 %. auf die Pauschal.
summe gemäß Punkt 1 abgegolten. 

§ 10 Z.5 (Honorar): Der Vergütung liegen fol
gen~e. Mann-Mon.atssätze,zug.t;unde: 
Personal kategorie 1:116000 S 
Personalkategorie 2: . 100 000 S 
Personalkategorie 3: 84 090 S 

§ 10 Z. 6 (Wertsicherung),: Die Vergütung ist mit 
Ausnahme eines 15%igen Festanteiles - wie folgt 
- wengesichert: Sie ändert sich im gleichen Pro
zentsatz wie das jeweilige Mittel der nachstehend 
angeführten Gehaltsstufe des Kollektivvertrages 
der' eisen- und' metallverarbeitenden Industrie für 
Angestellte. Basis für die erstmalige Anwendung 
dieser Wertsicherurigsklausel ist das Mittel aus den 
Gehaltsstufen III/ 1 0, IV /10 und VII8 des erwähn
ten Kollektivvertrages in der am 28. Oktober 1977 
gültigen Fassung. 

§ 10 Z.9 (Wertsicherung): Weiters ändert sich 
die Vergütung hinsichtlich eines Anteiles von 20% 
im gleichen Ausmaß und im gleichen Zeitpunkt als 
sich der Devisen-Mittelkurs der D-Mark gegen
über dem österreichischen Schilling ändert. Basis 
für die erstmalige B'erechnung ist der gena~nte 
Devisen-Mittelku.rs zum 28. Oktober 1977. 

§ 10 Z. 13 (l\.l:lrechpung der BO~Interim): Soweit 
gegenüber der Ausschreibung vom 15. September 
1977 zusätzliche Ergebnisse aus der BO-Interim 
vorliegen, werden deren Kosten, die den Auf trag-
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nehmern bekannt sind, in angemessener Höhe von 
der Vergütung nach Punkt 1 in Abzug gebracht. 

§ 11 Z.1 (Rechnungslegung und Zahlungsbedin
gungen) : Die Auftragnehmer sind berechtigt, am 
1. Juni 1978, am 1. Juli 1978 uhd in der Folge im 
Abstand von zwei Monaten Abschlagsrechnungen 
über aliquote Teile der zum Zeitpunkt der Rech
nungslegung aktuellen Honorarnote zu legen. 

§ 11 Z. 2 (DeckungsrückJaß): Die Auftraggeber 
sind bereGhtigt, von den in Abschlagsrechnungen in 
Rechnung gestellten Beträgen bis zur Liquidierung 
der Schlußrechnung 5% Deckungsrücklaß einzube
halten. 

§ 13 Z.1 (Auflösung des Vertrages): Der Ver
trag endigt mit der Erbringung der vertragsgegen
ständlichen Gesamtleistung. 

§ 13 Z. 6 (Solidarhaftung): Für den Falt; daß ein 
oder mehrere Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
der Auftragnehmer aus dieser. Arbeitsgemeinschaft 
ausscheiden, gilt folgendes: 

Im Sinne der Solidarhaftung sämtlicher Mitglie
der der Arbeitsgemeinschaft können die Auftragge
ber von einem oder mehreren Mitgliedern die Ver
tragserfüllung verlangen. Die Auftragnehmer haben 
aber aUch das Recht, die Aufnahme von neuen Mit
gliedern in die Arbeitsgemeinschaft 'zu begehren, 
wobei die schriftliche Zustimmung zu einer solchen 
~euaufnahme seitens der Auftraggeber erforderlich 
1st .. 

§ 15 Z. 1 (Sonstige Bestimmungeri, : Die Mitglie
der der J\BO haften für alle Verpflichtungen und 
Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag als Gesamt
schuldner, und zwar auch nach Auflösung der 
Arbeitsgemeinschaft. (B 12 S. 3513 ff.) 

In Beilage 4 zu diesem Vertrag wurden die Lei
stungen der von der ABO als Subunternehmer bei
zuziehenden Fa. AGIPLAN umschrieben. 

Außer der bereits erwähnten Problematik der 
Preisange~essenheit der vertragsgegenständlichen 
Leistungen wurde der Vertragsinhalt sowohl vom 
Rechnungshof als auch vom Kontrollamt, insbeson
derein Aqsehung seiner Pönakbestimmungen (RH 
111.1 ff.), der Bindung eines Honoraranteils an den 
DM-Kurs (RH 102.1.1 ff.) und der Regelungen 
über die ,Anrechnung von Leistungen der BO
Interim auf das Honorar der ABO (RH 103.1)kri
tisiert. 

Überdie,s vermerkte der RH kritisch, daß im 
Hinblick auf die Preisgleitungsklausel, die auf eine 
Preisgrundlage vom 28. Oktober 1977 abstellte, 
bereits am 1.Juli 1978, also nur 12 Tage nach Ver
tragsabschluß, eine Honorarerhöhung um rund 
4,5 Mio S eintrat. (RH 116.1.4) 

. Mit dem Vertragsabschluß vom 19. Juni 1978 
hatten RUf.I1pold, Bauer und sein Kreis sowie Wilf
ling mit taikräftiger Unterstützung eines Teiles des 
AKPE-Vorstandes, insbesondere Winters; sowie 
auf Grund des Versagens· der Kontrollinstanzen 
Und der Inaktivität der als Eigentümervertreter des 
Bundes biw. der Stadt Wien politisch Verantwortli-

chen ihr Ziel, den BO-Auftrag der ABO zuzu
schanzen, erreicht und die anläßlich der "BO
Kuchen-Gespräche" zu Beginn des Jahres 1976 ins 
Auge gefaßten und von Winter auch schriftlich nie
dergelegten Vorstellungen realisiert. Dabei war es 
ihnen auf Grund der starken Rückendeckung Bau~ 
ers sogar gelungen, die der um die Fa. ÖKODATA 
ge scharten ABO gefährlichste KonkUtrentin, die 
Fa. MEDIPLAN, Hamburg, die ebenso wie die Fa. 
ÖKODATAnicht nur eine wirtschaftliche, sondern 
auch ein~ politische Verankerung besaß, aus dem 
Rennen zu werfen. 

Am 21. Juni 1978 brachte die AKPE den Mitbe
werbern der ABO schriftlich zur Kenntnis, daß sie 
nicht zum Zuge gekommen war, ohne ihnen aller
dings die Gründe hiefür mitzuteilen. 

Da es vor allem die Fa. MEDIPLAN, Hamburg, 
die sich berechtigte Hoffnungen auf die Erteilung 
des ZuschJages gemacht hatte, nicht verwinden 
konnte, bei der Auftragsvergabe ausgeschaltet wor
denzu sein, stellte ihr Wiener Repräsentant Becker 
Erhebungen an; aus 'welchen Gründen die Fa. 
MEDIPLAN trotz ihres starken, bis in die höchsten 
Spitzen der SPÖ reichenden Rückhaltes gegenüber 
der ABO auf der Strecke geblieben war. Das' 
Ergebnis seiner Nachforschungen schilderte er vor 
dem Ausschuß: 

,,Als wir die Absage (von der AKPE) erhielten, 
und als ich auch dann kurz darauf wußte, wer nun 
diese Arbeitsgemeinschaft (ABO) wirklich i~t, da 
dachte ich: N!l ja, also da bist du wohl doch irgend
wie zu weit weg gewesen. Irgendwo' hatte ich das 
Gefühl, daß wir an der Nase herumgeführt worden 
sind." (5. 7255) 

"Daß da Beziehungen eine Rolle spielen würden 
oder gespielt hätten, das habe ich mir dann eigent
lich schon gedacht." (5.7224) 

"Man hat mir so ,hinter der Hand gesagt, daß 
man das eigentlich von vornherein so gedacht hätte, 
daß die das kriegen." (5.7223) 

"Wir haben uns das dann einmal an hand der 
Ausschreibung angeschaut und, fanden, daß das 
sehr viel Geld war, und ich konnte mir nicht vor
stellen, daß das rein über einen Preiswettbewerb 
passiert wäre, das muß ich Ihnen einmal sagen. Und 
daß da vielleicht andere Absprachen mitgewesen 
sind. Unser ARGE-Partner, Piof. Riethmüller, saß 
in dieser ABO ja auch mit drinnen, und auch er war 
wenig bereit, darüber etwas zu sagen. Es war ihm 

, wahrscheinlich uns gegenüber ein bißchen peinlich. 
Ich habe es dann aufgegeben, ich fand es dann sinn
los, noch hinterher zu forschen." (5.7223), ' 

16. Das "Wegenstein-Gespräch": 
Noch am Tage des Vertragsabschlusses lud 

Rumpold die AKPE-Direktoren Winter und 
Schwaiger sowie seinen CompagnonBauer zu 
einem Essen ins Restaurant Wegenstein ein. Den 
Ablauf dieses als ,Feier für die monatelangen,zu 
einem ,;erfolgreichen" Ende gebrachten Verhand
lungen gedachten . Essens, das zu weitreichenden 
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Konsequenzen führen sollte, gab Rumpöld am 
3. September 1980 vor dem Untersuchungsrichter 
wieder: 

"Ohne von mir eine Einladung zu haben, kam 
auch Wilfling, und als ich ihn fragte, in welcher 
Funktion er da sei, meinte er, als Geburtshelfer. Als 
Winter und Schwaiger bereits gegangen waren, 
sagte Wilfling, er müßte auch (finanziell) beteiligt 
werden, bzw. sagte er, er oder von -ihm genannte 
Institutionen. Ich antwortete darauf, er müsse dafür 
etwas leisten. Ich fragte ihn, wie er sich das vor
stelle, worauf Wilfling antwortete, am besten wäre, 
wenn er sofort bei Vertragsabschluß 500 000 S 
bekäme' und dann für jedes weitere Jahr 
1 000 000 S, solange der Auftrag läuft. Da der Auf
trag 3q Monate lief, war für mich zuerst nicht ganz 
klar, ob das nun die Forderung nach 2 oder 
J Mio S plus der 500 000 S war. Ich wollte aber bei 
diesem Gespräch darüber nicht näher sprechen, 

. sondern ich wollte möglichst die Entscheidung 'auf 
die lange Bank schieben. Ich wußte, würde ich 
sofort nein sagen, würde Wilfling alle Hebel in 
Bewegung setzen, um gegen die ABO, deren Spre
cher ich war, Stimmung zu machen. Ich fürchtete 
Schwierigkeiten vor allem in der Form, daß der 
Auftrag in Frage gestellt werden könnte. 

Wilfling war Vertreter der Nutzer und im ABO
Vertrag war festgehalten, daß die gesamte Arbeit 
der ABO mit dem Nutzer abgestimmt werden 
mußte. Es mußte nach dem Vertrag der maximale 
Konsens der Nutzer gesucht werden._ Damit hatte 
Wilfling alle Möglichkeiten in der. Hand, die 
Abnahme unsere'r Leistungen auch bei ordnungsge
mäßer Erbringung zu verzögern. Bauer hat mir 
dann nachdem Gespräch den Umstand, welchen 
Einfluß WiIfling hatte, deutlich vor Augen geführt. 
Deshalb wollte ich auf keinen Fall Wilfling mit 
einem "Nein" verärgern, andererseits wollte ich 
auch ohne Leistung kein Geld hergeben. Ich habe 
'daher zu Wilfling nach seiner Forderung gesagt, 
wir müssen sehen, was Sie arbeiten können, dann 
können wir weitersprechen. Ich habe mit einer 
Arbeit Wilflings nicht gerechnet und hielt auch das 
(von ihm geführte) Boltzmann-Institut nicht für·lei
'stungsfähig, weil es ja keine Mitarbeiter hatte. 

Es hat mich auch Bauer einige Tage nach dem 
Gespräch vom 19. Juni 1975 angerufen und mir 
klargemacht, daß ich die Position Wilflings nicht 
untersChätzen soll, weil er bei det:, Auftragsabnahme 
Schwierigkeiten machen werde. Es war klar, daß er 
meinte, diese Schwierigkeiten würden eintreten, 
wenn der geforderte Betrag an' Wilfling nicht 
bezahlt würde. 

,Ich mußte auch Bauer hinhalten und sagte zu 
ihm, ich müsse mir anschauen, was ,Wilfling leisten 
könne. 

Befragt darüber, welche Leistungen ich mir 
erwartete, gebe ich an, 'keine, wie gesagt, ich mußte 
aber so tun, als wäre ich zahlungsbereit." (B 12 
5. 13299 bis 13301) -

Wilfling, dessen Absicht darauf gerichtet war, 
sich eine "Provision" für seine ,,Aktivitäten" im 
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe an die 
ABO zu verschaffen, und der sich dabei der Unter
stützung durch seinen Freund Bauer gewiß sein 
konnte, wollte Rumpold dazu bringen, daß die Fa. 
ÖKODATA pro forma einen Teil des ABO-Auf
trages an das Ludwig Boltzmann-Institut für Kran
kenhausökonomie weitergab und dafür einen 
Betrag-von 2,5 bzw. 3,5 Mio S auszahlte. Tatsäch
lich war jedoch Wilfling weder willens, noch das 
von ihm geleitete Ludwig Boltzmann-Institut, für 
Krankenhausökonomie in der Lage, BO-Leistun
gen in dieser Größenordnung zu erbringen; die von 
ihm ins Auge gefaßte rechtliche Konstruktion sollte 
daher nur als Deckmantel für die leistunsfreie Er
bringung einer Zahlung in Millionenhöhe von sei
ten der Fa. ÖKODATA dienen. 

Da Wilfling trotz der Weigerung Rumpolds von 
seinem Vorhaben nicht Abstand nahm, zumal er 
hoffte, daß dieser durch Bauer letztlich doch umge
stimmt würde, wandte er sich im Herbst 1978 an 
Dr., Ernst Zaruba, den Konsulenten .in der 
Geschäftsstelle der Ludwig Boltzmann-Gesell
schaft, und, fragte ihn" ob'" das . Ludwig Boltz
mann-Institllt für Krankenhausökonomie kommer
zielle Aufträge übernehmen dürfe. Zaruba gab hier- . 
über vor dem Untersuchungsausschuß folgende 
Schilderung: 

"Im Jahre 1978 sagte mir WiIfling, es bestünde 
die Möglichkeit, größere Beträge in Millionenhöhe 
für Aufträge an das Ludwig Boltzmann-Institut für 
Krankenhausökonomie zubekommen; es ginge 
aber steuerlich nicht über die Boltzmann-Gesell
schaft, ob es Möglichkeiten gäbe. Mein Gegenvor
schlag war, man könnte naturlich überlegen, eine 
eigene Rechtspersönlichkeit zu schaffen. Ich habe 
den Magistratsdirektor (:ijandion) dann im Herbst 
informiert, und der . Magistratsdirektor hat dann 
entschieden, daß dieser Versuch nicht weiterge
führt wird, daß also Wilfling von der Gesellschaft 
austreten und eigenständig das Institut in irgendei
ner Rechtsform führen solle; solange er aber in der 
Gesellschaft bleibt, käme nicht in Frage, daß ein 
kommerzieller Rechtsträger geschaffen würde." 
(5.6176 ff) 

"lch habe für einen solchen (außerhalb des Lud
wig Boltzmann-Institutes für Krankenhausökono
mie gelegenen) Trägerverein bereits St~tuten ausge~ 
arbeitet gehabt. Es handelte sich dabei nur um 
einen Entwurf, einen Diskussionsentwurf, . der also 
eine Konstruktion aufzeigen sollte, durch die 
Gründung eines eigenen Vereines solche Aufträge 
zu übernehmen. Der Entwurf wurde dem Magi
s~ratsdirekt<'>r vorgelegt und von ihm abgelehnt und 
daher au~h ,nicht weiter v~rfolgt." (5.6207 f.) 

"Wilfling hat keine Chance mehr gehabt, weil 
die Sache auf der Ebene des Boltzmann-Institutes 
nicht mehr weiterverfolgt wurde. Er hat nur die 
Varianie gehabt, daß er es in Eigenregie macht, 
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aber dann ohne irgendeine Verbindung zur Ludwig 
Boltzrriann-Gesellschaft." (5. 6209) . 

Wilflin~ ließ jedoch trotz dieser Hindernisse, die 
sich ihm . entgegenstellten, von seinem Vorhaben 
nicht ab, während Bauer auf Rumpold einzuwirken 
versuchte,1 dem Drängen Wilflings nachzugeben. 
Dazu gaQ Rumpold vor dem Untersuchungs aus-
schuß an: . 
; .. "Es kam bei verschiedenen', Begegnungen zu 
Gesprächen darüber. Bauet hat es in der Regel 
nicht verabsäumt, mich darauf hinzuweisen, daß 
Wilfling ~ine sehr wichtige Rolle spielt und daß 
man doch:versuchen sollte, mit ihm hier auch über 
diese Frage eine 'Einigung zu erzielen, Ich habe ver
sucht, die Sache, so gut es 'ging, hinauszuzögern, 
ohne zunächst eine ganz schroffe Ablehriung zu 
machen, weil mir auch der Einfluß des Dr. Wilfling 
bekannt war. 

Es kamidan!1 allerdings zu Jahresende und vor 
allem im Jänner des Jahres 1979 zu einer Verschär
fung der IDinge, weil WiIfling plötzlich behauptete, 
wenn jetz,t im Jänner nicht bezahlt werde, dann 
kann er d\ls nicht mehr kriegen oder es ginge nicht 
mehr zu v;ereinnahmen. Ich habe mich wieder auf 
den Standpunkt gest~llt: Gut, wenn hier die Mehr
heit der ÖKODATA beschließt, daß etwas bezahlt 
werden so.ll, dann werde ich das über Beschluß der 
Mehrheit :: unterschreiben, aus eigenen Stücken 
nicht. 

Es kam dannam23. Jänner 1979 zu einem sehr 
informati\{en ielefonat~wischen Wilflingund mir. 
Bei diesem Teleforiat.hai es geh~ißen, es sollen jetzt 
einmal insgesamt 3 Mio S bezahlt werden, die 
ÖKODATA bekäme einen 20%igen Abschlag vom 
Boltzmami-Institut, weildies.ekeine umsatzsteuer
gerechte Rechnung legen könne. Diese Rechnung 

"wurde daim von Bauer abgezeichnet werden, .und 
ich sollte ~ie liquidieren. Daraufhin kam .es noch zu 
der F~stst~llung, daß die Gesamtbeauftragung der 
A;BO vonWilfling favorisiert wird, aber nur dann, 
wenn bez~hlt wird. Ich hab~ mich wieder auf den 
alten Sta!1dpunkt gestellt und gesagt: Ich mache 
alles, w;},s die, Mehrheit. der ÖKODATA 
beschließt~"(5. 2167 f),' ',' , 
. "Dkfm. Bauer hat immer vermieden, bei solchen 
Dingen k9nkret zu sein, er hat immer versucht, zu 
umschreib'en. Er hat versucht, zu erklären; daß es 
nicht gut lst, wenn man' mit Wilfling Differenzen 
hat. Er hat versucht, zu erklären, daß es eigentlich 
nicht gescheit ist, daß man nicht doch' vielleicht 
etwas mit' dem Boltzmann-Institut macht und hat 
aber im übrigen dann wieder gesagt: Ich höre, Du 
verlangst von mir einen' Mehtheitsbeschluß für 
diese Bezahlung; der Geschäftsführer bist ja Du. 
Darauf sagte ich:' Du bitte, aber, ich lasse. mich von' 
euch nicht reinlegen, weil ich' unterschreibe das 
jetzt urid I; nächstes Mal sagt ihr, das hat der 
Geschäfts~ührer gemacht. Bauer hat sich nie, so 
geäußert, Haß ich' hätte sagen können, er befiehlt 
mir jetzt, das zu tun. Er hat sich so geäußert, daß er 
gesagt hat: Überlege Dir, wenn wir in Wien ein 

Geschäft machen, dann muß der Wilfling doch auf 
unserer Seite sein, um den kommen wir ja nicht 

'herum, und überhaupt, der Fortsetzungsatiftrag 
(bei ~er BO), das wird-alles schiefgehen, wenn Du 
mit' Wilfling, solche ,Wickel' produzierst." 
(5.2231 f) 

Wilfling erstellte am 6. ~eber 1979 das soge
nannte "Gedächtnisprotokoll~' über die Finanzie.
rung und Gebarung des LudwigBoltzmann-Institu
tes für Krankenhausökonomie für 'das Jahr. 1979. 
Unter Punkt 2. b setzte er als erwartete Dritteinnah
men . bezeichnenderweise einen ,Betrag von 
3 040 000 S ein, ohne jedoch anzumerken, woher 
und wofür diese Dritteinnahmen dem Institut 
zukommen sollten. Dieses Gedächtnisprotokoll 
fand jedoch nicht die Zustimmung, Bandions und 
wurde eingezogen. (Bandion 5. 1929 f) 

In dem sodann modifiziert erstellten Gedächtnis
protokoll vom 9. April 1979 schien dies~r Betrag 
nicht mehr auf. (B112 S: 14237 ff.) 

Gleichfalls zu Beginn des Jahr,l;.s 1979 kam es im 
Zusammenhang mit Verhandlungen über die 
ARGE-Kostenrechnung zu einem Gespräch zwi
schen Rumpold und. dem damaligen Bundesmini
ster für Gesundheit ,und Umweltschutz, Dr. Ingrid 
Leodolter. Bei dieser Gelegenheit teilte ihr Rum-, 
pold mit, daßWilfling von ihm eine Provision (über 
2,5 bzw. 3,5 Mio S) fordere, worauf sie. ihm riet, 
sich an Bandion als höchsten. Magistratsbeamten zu 
wenden. Da Rumpold sich hiemit einverstanden 
zeigte, vermittelte Leodolter im Bundesministeriuql 
für Gesundheit und Umweltschutz ein Zusammen
treffen zwischen ihm und Bandion (LeodolterBl12 
5. 19651 f), das nach dessen Schilderung' fb\gen-
derinaßen ablief: . " ,.' 

"Ich glaube, etwa im März 1979, durch Vermitt
lung von Frau Minister Dr. Leodolter mit J).ipl.
Ing. Rumpold mit der Fa. ÖKODATA ins 
Gespräch gekommen zu sein. Dipl.-Ing. Rumpold 
teilte mir damals vertraulich mit, daß Wilfling an 
die beiden Geschäftsführer der ÖKODATA, Bauer 
'und Rumpold, d.as Ansinnen gestellt habe, ihm eine 
Provision ,für seine Tätigkeit zum Zustam\ekom
men dler Auftragsvergabe an die ABO in der Höhe 
von 3,5 Mio S zu bezahlen. Beim Abschluß sollte er 
500 000 S bekommen und in der Folge 1000 000 S 
pro Jaht..' .' '. 

Bei diesem Gespräch .. habe Wilfling, a~c,h. das 
Ansinnen gestellt; die OKODATA solle den' iql 
Rahmen des ABO-Auftrages auf die MED-CON
SUL T entfallenden Leistungsbereich übernehmen, 
denn die MED-CONSULT selbst könne diese Lei
stungen nicht erbringen. Die MED-CONSULT 
<sollte also ein leistungsfreies Honorar erhalten. Ein 
paar ~illionen könnten keine Rolle spielen, wenn 
gesichert sei, daß die Leistung klaglos abgenommen 
werde." (B112 5. 84971.) 

Zirka ein Jahr danach, als Rumpold infolgesei
nes Zerwürfnisses mit Bauer die Geschäftsführung 
der Fa. ÖKODATA zurückgelegt hatte, ersuchte er 
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um eine Vorsprache bei Kontrollamtsdirektor Del
abro, die am 10. März 1980 über Vermittlung 
Schwaigers zustandekam 'und worüber Delabro in 
einem Aktenvermerk folgendes festhielt: 

"Für mich war es selbstverständlich interessant 
zu erfahren, welche Gründe für Dipl.-Ing. Rum
pold maßgebend gewesen sind, daß er aus der 
Geschäftsführertätigkeit der ÖKODATA ausge
schieden ist, wobei gleichzeitig erwähnt werden 
soll, daß er gegenwärtig hoch Geschäftsanteile hält. 
Zu diesem Fragenkomplex erwähnte Dipl.-Ing. 
Rumpold, daß insbesondere die Umstände dafür 
maßgebend gewesen sind, die Geschäftsführertätig
keit aufzugeben, weil die Mehrheitsverhältnisse in 
den Organen der Gesellschaft dazu geführt haben, 
daß er Entscheidungen durchzuführen hatte, die er 
nicht getroffen hat. Auf die Frage, um welche Ent
scheidungen es sich allenfalls dabei gehandelt hat, 
gab Rumpold an, daß dies verschiedene waren und 
eine davon auch mit dem: Bereichsleiter Dkfm. Dr. 
Wilfling zusammenhing: Wieder befragt, in welcher 
Weise, gab Dipl.-Ing. Rumpold an, daß Dr. Wilf
ling seinerzeit (ungefähr in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1978) anläßlich der Auftragserteilung BOP 
an die Gesellschafter der ÖKODATA mit der Vor
stellung herangetreten ist, es müsse ihm oder von 
ihm gehannten Institutionen eine Provision in 
Höhe von 2,5 Mio S zufließen. Dipl.-Ing. Rumpold 
erklärte, daß er anfänglich in diesem Verlangen so 
lange einen Sinn sah, solange eine Gegenleistung 
oder Arbeit erbracht wird; die die eigenen Auf
wände entsprechend vermindert. Nachdem mona
telang nicht erkerinbar war, ob das der Fall war, hat 
Dipl.-Ing. Rumpold sich als Geschäftsführer gewei
gert, diese Dinge zu realisieren, es sei denn, er 
bekommt einen schriftlichen Auftrag der Mehrhei
ten der Gesellschaft. Zu so' einem: Auftrag der 
Gesellschaft ist es schließlich nicht gekommen. 
Gleichzeitig trat eine zunehmende Entfremdung zu 
Dr. Wilfling und eine Veränderung in der Zusam
menarbeit mit Dkfm. Bauer ein." 

Von diesem Aktenverrrierk übermittelte Delabro 
je eine Fotokopie an Bandion sowie am 25. März 
1980 auch an Androsch, nachdem dieser Waiz 
beauftragt hatte, ein diesbezügliches Ersuchen an 
Delabro zu richten. ' 

Über Ersuchen Rumpolds kam ~s sodann am 
12. März 1980 zu einer neuerlichen Vorsprache bei 
Bandion, über deren Ablauf dieser dem Untersu
chungsausschuß folgendes mitteilte: 

"Rumpold hat um das Gespräch vom 12. März 
1980. ersucht. Ich habe ihm eingangs zunächst 
gleich vorgehalten, wieso er (gegenüber Delabrö) 
von 2,5 Mio S sprechen kann, wo er tnir 3,5 Mio S 
angegeben hat. Er hat dann etwas nachgedacht und 
ist dann zu dieser Version gekommen, daß der 
Beginn des 3. Jahres in dieser Zeitspanne läge und 
daß damit die 3, Million auch fällig wäre. Das war . 
seine Version oder die Auslegung der mir im Feber 
1979 gegebenen V ersion, wogegen er gegenüber 

Delabro zurückhaltender gewesen wäre, damIt 
nicht jemand anderer sagen könnte, ihr sagt pro 
Jahr eine Million und in Wirklichkeit sind das nur I 

30 Monate oder weniger als 30 Monate. 
Rumpold sagte, Bauer wolle dringend seinen 

Rückruf in Sachen Vorsprache beim Kontrollamts
direktor, ob er von mir aus telefonieren könne. Ich 
sagte ihm das zu, wollte das Zimmer verlassen, 
worauf er nachdrücklich an mich appeliert hat, es 
wäre ganz gut, wenn jemand zuhören würde, er 
fühle sich bedroht, für mich wäre da die Möglich
keit, jetzt einen Einblick zu bekommen, wie die 
Dinge wirklich sind, \,lnd er bitte mich schon sehr, 
dazubleiben. Und er hat gesagt, ich solle herinnen
bleiben, er telefoniert, und ich solle .auch mithören. 
Und so wurde ich zumindest zum Teil Zeuge dieses 
Gesprächs. 

Inhaltlich war dieses Gespräch (Telefonge
spräch) so, daß Bauer damit 'begonnen hat, daß er 
Rumpold Vorwürfe machte. Rumpold hätte ihn 
angelogen, weil er gefragt hätte, ob er zu. Delabro 
gehe und er ihm gesagt' hätte: Nein, aber dann 
.trotzdem dort gewesen wäre. 

Darauf hat Rutnpold erwidert, er hätte ihn nicht 
angelogen, weil zu dem Zeitpunkt, wo er (Bauer) 
ihn gefragt hätte, ob er zu Delabro hingehe, wäre 
er schon dort gewesen. Worauf also Bauer eher ver
ärgert gesagt hat: Das ist dann erst recht eine Lüge, 
sowie du es mir darstellst, denn"die Absicht ist ja 
klar. 

Darauf die klare Porderung Bauers, er (Rum
pold) möge sofort zu ihm hinkommen und die 
Beschuldigung gegen Wilfling widerrufen, und 
dann im Dialekt: Sonst sag' ich auch, daß du Beam
ten Geld gegeben hast und Beamten bestochen hast, 
und ich schick'. dir ,auch die Wirtschaftspolizei. " 
~1~5n . . , 

Nachdem auch Waiz in den Besitz einer Kopie 
der Niedersch~ift Delabros vom 12. März 1980 
gekommeri' 'war, legte e~ sie mit Schreiben vom 
31. März, ~980 der Staatsanwaltschaft Wieri vor. 

Hinsichtlich der von Wilfling gegenüber Rum
pold begehrten 2,5 bzw. 3,5 Mio S ist derzeit beim ' 
Landesgericht für Strafsachen Wien ein Strafver
fahren gegen Wilfling anhängig. Ebenso Wird 
gegen Bauer wegen seiner gegenüber Rum'pold 
telefonisch geäußerten und von Bandion mitange
hörten Drohung .ein Strafverfahren geführt. 

, Am 4. Juni 1980 wurde Wilfling seiner Funktion 
als Geschäftsführer des Ludwig-Boltzmann-Institu
tes für Krankenhausökonotnie enthoben. ' 

Im Zuge der beschriebenen, von Juni 1978 bis in 
das Frühjahr 1980 währenden Auseinandersetzun
gen zwischen Rumpold 'einerseits sowie den beiden 
Club-45-Mitgliedern Wilfling und Bauet anderer
seits, ließ Bauer gegenüber Rumpold,um ihn vor 
Anzeigen gegen Wilfling abzuhalten, des öfteren 
den bezeichnenden Satz fallen: "In der Familie 
stiehlt man nicht!" " 
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17. Der; ARGE-Vertrag , 
Am 24. Juni 1978 schlossen die, Firmen ÖKO

DATA und MED-CONSULTsowie das DKI und 
Riethmüller den schriftlichen' ARGE-Vertrag ab. 
Bezeichnenderweise ist in den Vordrucken noch 
die Fa. ODELGA angeführt, tatsächlich wurde der 
Vertrag jedoch bereits von Enerwitschläger namens 
der Fa. MED-CONSULT unterfertigt und der auf 
,,]. ,ODE4GA" lautende Vordruck handschriftlich 
auf "MED-CONSULT" korrigiert. (B119 S. 5395) 

Die wishtigsten Punkte dieses V ertr~ges lauten: 
§ 2 Z. 1: Die ABO wird mit dem Zweck gegrÜn

det, den Auftrag der AKPE, insbesondere die aus 
Funktionsplanung, Systemplanung, Ablaufplanung, 
Personalplanung, Sachmittel- 'und Inbetriebnahme
planung bestehende Planung der Betriebsorganisa
tion auszuführen. 

§ 2 Z. 2: Die Gesellschafter der ABO kommen 
überein, den in der Beilage 2' angeführten, Lei
stungskat~log der Fa. AGIPLAN zu übertragen. 
Die Vergütung für die Fa. AGIPLAN beträgt 
5 Mio S exklusive Umsatzsteuer. Den Gesellschaf
tern ist es 'unter Beachtung der im Auftrag seitens' 
der AKPf festgelegten Bedingungen freigestellt, 
Teilbereiche aus ihren Auftragsanteilen weiterer 
Subuntern,ehmern zu übertragen. Option für die 

, Übernahme dieser Aufträge haben dabei die Gesell
schafter der ABO. Die Gesellschafter stimmen 
jedoch ein~r teilweisen Üb~rtragung von Aufgaben 
an das IFR von vornherein zu. ,. 

§ 6: Die, Organe derABO sind die Aufsichtsstelle 
und' die Geschäftsführung. 

§ 7 Z. 1: Die Aufsichtsstelle ist das oberste Organ 
der ABO: 

§ 7 Z, 7: Die Beschlüsse der Aufsichtsstelle wer
den mit ei'nfacher Mehrheit gefaßt. Kommt dieser 
Mehrheitsbeschluß nicht zustande, gibt die Stimme 
derÖKODATA den Ausschlag. 

§ 8 Z. 2~ Die Vertretung der ABO nach außen 
wird durch den Geschäftsführer der ÖKODATA in 
der Weisei:wahrgenommen, als er die Entscheidun
gen, der Aufsichtsstelle und der Geschäftsführung 
nach außen vertritt. ' 

§ 8 Z. 3 ~ Zur Geschäftsführung der ABO ~erden 
berufen: J~ ein vom DKI und von der ÖKODATA 
zu bestell~nder Geschäftsführer. 

§ 9 Z. 1: Von den Gesellschaftern ist für das zur 
,Erfüllung der übernommenen Leistungen erforder
liche Personal zu sorgen. Vngeeignete Kräfte kön-
nen abgele,hnt werden. ,\ 

§ 10 Z. 5: Die Währungssicherung nach § 10 Z. 9 
des AKPE-ABO-Vertrages und daraus resultie
rende Hoqoraränderungen werden wie folgt aufge
teilt: 75% für die deutschen partner; ~5% für die 
österreichischen Partner. ' 

§ 18 Z. 2: Die ABO-Gesellschafter verpflichten 
sich, die von ihnen erstellten Planungsunterlagen so 
zu kennz,eichnen, daß der jeweilige Urheber 
erkennbar ist. (B119 S. 5370 ff) 

In einer Zusatzvereinbarung wurde unter 
Punkt 3 festgebalten: 

Die Gesellschafter der ABO verpflichten sich, 
zur Abstimmung in Hygienefragen Univ.Prof. Dr. 
Heinz Flamm, heranzuziehen. Die daraus resultie
renden Kosten trägt jener Gesellschaher, der die 
Dienste des Hygienikers in Anspruch nimmt. (B119 
S. 5396) 

" 
18. Die Auf teilung des Leistuhgsinhalt!=s ("die 

Kuchen-Verteilung") : 
Dem Abschluß dieses Vertrages gingen langwie

rige Verhandlungen voraus, da jeder der Partner 
daran interessiert war, einen möglichst 'großen 
Anteil am Auftrag zu bekommen. Bei diesen Ver
handlungen standen jedoch weniger die Auf teilung 
der Leistungsinhalte als vielmehr die Auf teilung , des 
zu erwartenden ,Honorarvolumens im Vorder-
grund. , , 

, Während ~on vornherein feststand, daß die Fa. 
ÖKODATA als Dominator der ARGE den größ
ten Anteil einstreifen ,würde, wurde vor allem um 
den Anteil der Fa. ODELGA gerungen. Dabei 
spielte Seidler als Nachfolger Wilflings eine eher 
untergeordnete Rolle, was nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen ist, 'daß er einerseits mit der 
Geschäftsführung der Fa. ODELGA erst zu einem 
späten Zeitpunkt (13. Feber 1978) betrau,t wurde, 
als die Verhandlungen über die "BO-Kuchenvertei
lung" längst angelaufen waren, und er andererseits 
keine Mittel gegen die Dominanz von Bauer und 
Rumpold als Vertreter der Fa. 'ÖKODATA sowie 
Wilfling, der ab der Jahreswende 1977/78 und 
noch mehr nach seinem Ausscheiden als handels
rechtlicher, Geschäftsführer der Fa. ODELGA nur 
mehr Eigeninteressen, jedoch nicht mehr die der 
Fa. ODELGA verfolgte., 

Im Zuge der während . des Frühjahrs 1978 
geführten Verhandlurigen verringe.t:te sich der 
ursprünglich mit 30% des Auftragswertes in Aus
sicht genommene Anteil der Fa. ODELGA immer 
mehr, wobei Seidler seinen Verhandlungspartnern 
- wie er selbst mehr oder minder vor dem Unter
suchungsrichter 'eingestand ~ in keiner Weise 
gewachsen und oft völlig ahnungslos war,um wel
che Leistungsbereiche er überhaupt für die Fa. 
ODELGA kämpfen sollte, sodaß er stets des Rates 
Wilflings bedufte. (B112 5.13231) 

Die bis Anfang Juni andauernden Verhandlun
gen nahmen ein für Seidler überraschendes Ende. 
Nachdem er sich geweigert hatte, einer ihm am 
26. April ,1978 vorgelegten Aufteilungsvariante 
wegen der seiner Ansicht nach mit je 15% für Koor
dination bzw. Büroausgaben überhöht in Anschlag 
gebrachten Kostenanteile seine Zustimmung zu 
geben, überreichte ihm Bauer 'in seiner Eigenschaft 
als Geschäftsführer der sowohl die Fa. ÖKODATA 
als auch die ta. ODELGA vertretenden Steuerbera
tungskanzlei CONSULTATIO) ein mit 
25. November 1977 datiertes Papier, in welchem 
die von Seidler abgelehnte Aufteilungsvariante 
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bereits von Wilfling mit seiner Unterschrift gebilligt 
worden war. Auf Grund dessen sah sich Seidler ver
anlaßt, seine Zustimmung zu erteilen. (B112 
S. 13233 ff) Da er auf Grund der Datierung des 
Papiers erkannte, daß die Entscheidung über die 
"BO-Kuchenverteilung" schon längst gefallen war 
und die von ihm geführten Verhandlungen daher 
eigentlich sinnlos gewesen waren, wurde ihm klar, 
eigentlich nur eine "Marionette" (im Spiel der 
Mächtigen) gewesen zu sein. (5. 3551; BI12 
S.13235) 

Während Bauer vor dem Untersuchungsrichter 
meinte, sich an dieses Papier nicht erinnern zu kön
nen (B112 S. 13344), bestätigte Oberamtsrat Franz 
Süsz anläßlich seiner gerichtlichen Zeugenverneh
mung, daß ihm ein solches Schreiben von Seidler' 
zur Einsicht vorgelegt worden war. (BI125. 14329) 

Was den Anteil der Fa. ODELGA am gesamten 
Leistungsvolumen betraf, äußerte sich Seidler 
dahingehend, den Eindruck gewonnen zu haben, 
daß jene Bereiche für die Fa. ODELGA übrigge
blieben seien, die sich die anderen ABO-Partner 
noch nicht zugelegt hatten. (5.3551) 

Die endgültige Auf teilung des Leistungs- und 
Honorarvolumens unter den ABO-Partnern ergab 
folgendes Bild: 

DKI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... zirka 19% 
Fa. ODELGA (bzw. nach dem 
24. Juni 1978: Fa. MED-CONSULT). zirka 11% 
Fa. ÖKODATA .................. zirka 36% 
Riethmüller ...................... zirka 15% 
Wiener Büro (Fa. ÖKODATA) ...... zirka 15% 
Fa. AGIPLAN (als fix eingeplanter 
Subunternehmer) ................. zirka 4% 

100% 

\ 
Einschließlich des auf das Wiener Büro entfallen-

den Anteils besaß daher die Fa. ÖKODATA mit 
zirka 51 % ein deutliches Übergewicht gegenüber 
allen anderen Partnern. Von der Optik her lag der 
österreichische Anteil mit zirka 66% beträchtlich 
über dem der ausländischen ABO-Partner. Dies 
sollte sich allerdings durch die Zuziehung weiterer 
ausländischer Subunternehmer bald entscheidend 
ändern. 

19. Subunternehmer: 
a) Subunternehmer der ABO: 
Am 21. Juni 1978 schloß die ABO mit der Fa. 

AGIPLAN einen Vertrag (Subvertrag) über die der 
Fa. AGIPLAN im Rahmen der BO für das AKH
Wien übertragenen Leistungen ab, der sich - wie 
im übrigen auch die meisten anderen mit Subunter
nehmen abgeschlossenen Verträge - im wesentli
chen an den Inhalt des ABO-Vertrages vom 
19. Juni 1981 anlehnte. (B119 5. 5414ff.) 

Da die Fa. AGIPLAN bereits anläßlich der Auf
tragsvergabe als Subunternehmer feststand und der 
AKPE bekannt war, erfolgte daher ihre Heranzie-

hung gemäß den Bestimmungen des ABO-Vertra
ges. 

Im übrigen zogen jedoch die österreichischen 
ABO-Mitglieder andere Firmen als Subunterneh
men heran, ohne die gemäß dem § 7 Z. 3 desABO
Vertrages zwingend vorgeschriebene Zustimmung 
der AKPE einzuholen. Die Weitergabe von Teilen 
des ABO-Vertrages durch die österreichischen 
ABO-Partner war im wesentlichen dadurch 
bedingt, daß sie - was ihnen von Anfang an klar 
war - mit den eigenen personellen Kapazitäten 
gar nicht in der Lage waren, den von ihnen 
erkämpften Auftrag zu. erfüllen. Hieraus wird auch 
erklärlich, daß die ARGE-Partner im Vertrag vom 
24. Juni 1978 einer teilweisen Übertragung von 
Aufgaben an das, IFH von vernherein zustimmten. 

Der Rechnungshof war der Meinung, daß für die 
gewählte Vorgangsweise neben steuer- und gewer
berechtlichen Gründen vor alleIn die mangelnden 
Referenzen der Fa. ÖKODATA über bisher durch
geführte Planungs- und. Organisations aufträge auf 
dem Gebiete des Krankenhauswesens maßgeblich 
waren. (RH 109.2.) . 

b) Subunternehmer der Fa. ÖKODATA: 
Die Fa. ÖKODATA erteilte dem IFH am 5. Juli 

1978 einen Sub auftrag mit einem Auftragswert von 
6 640 000 S und beschäftigte darüber hinaus Ver
treter dieses Institutes unter dem Titel des Perso
nalleasings, wodurch weitere 4 200 000 S ins Aus
land flossen. 

In der Zusatzvereinbarung zu dem zwischen der 
Fa. ÖKODATA und dem IFH abgeschlossenen 
Vertrag vom 5. Juli 1978 verpflichtete sich da~.IFH, 
während der 30monatigen . Vertragsdauer in Oster
reich keine Beratungsaufträge im Gesundheitswe
sen ohne Zustimmung der Fa. ÖKODATA oder 
der ARGE-Kostenrechnung durchzuführen. Mit 
diesem Vertragspunkt verstand es Rumpold, seine 
auch außerhalb der Fa. ÖKODATA gelegene 
Interessen zu wahren und einen Gebietsschutz für 
die von ihm - gemeinsam mit Kunze - geführte 
ARGE-Kostenrechnung, die insoweit, ohne selbst 
Vertragspartner zu sein, als außenstehender Dritter 
begünstigt wurde, zu erreichen. (Bll0 a) 

c) Subunternehmer der Fa. ODELGA (bzw. der 
Fa. MED-CONSUL T): 

aa) IFH: Die Fa. ODELGA gab den auf sie ent
fallenden Leistungsanteil von 11 940 000 S mit 
Wirksamkeit vom 1. Mai 1978 gleichfalls an das 
IFH weiter und errichtete hierüber am 20. Juli 
1978, als sie nicht mehr Mitglied der ABO war, 
eine schriftliche Vertragsurkunde (B119 5. 5467), 
die allerdings den Angaben Enerwitschlägers 
zufolge niemals unterschrieben worden sein soll. 
(5.4963; BI12 5. 13521 f.) 

Nach der Gründung der Fa. MED-CONSULT 
und der Übernahme des auf die ODELGA entfal
lenden Leistungsanteils durch die Fa .. MED-CON
SUL T war Enerwitschläger bemüht, aus dem von 

23 
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der Fa. ODELGA mit dem IFH abgeschlossenen 
Vertrag auszusteigen, da er andernfalls für die Fa. 
MED-CONSULT keine Möglichkeit sah,· aus dem 
ABO-Vertrag einen Gewinn zu erzielen. 

Vor Gericht gab Enerwitschläger am 27, August 
1980 hiezu an: 

"Es kam schließlich am 3. August 1978 zu einem 
Gespräch zwischen Seidler, Dr. Lohfert und seinem 
Mitarbeitpr Sander und mir. Zweck dieses Gesprä
ches war die Abrechnung mit dem IFH zu machen, 
um in der Folge das IFH nicht mehr zu beschäfti
gen, sondern zu versuchen, mit eigenen Leuten
oder auf andere Art den Auftrag zu bearbeiten. Dr. 
Lohfert forderte 3 Mio S, wir einigten uns dann auf 
1,4 Miü S. 

Wenn ich gefragt werden, wie der Betrag von 
1,4 Mio S bzw. die dafür erbrachte Leistung über
prüft wurde, gebe ich an, es war eine Überprüfung
der Leistung nicht möglich von meiner Seite; der 
Betrag von 1,4 Mio S wurde mehr oder weniger 
willkürlich festgesetzt bzw. ausgehandelt, wobei ich 
aber glaube, daß dieser Betrag für die Leistung 
angemessen war, denn das IFH arbeitete von Mai 
1978 bis I 30. September 1978 an dem gesamten 
Spektrum~ das in dem Arbeitsbereichder Fa. 
ODELGA im Rahmen der BO vergeben wurde." 
(BI125. 13523) 

Auch vordem Untersuchungsausschuß mußte 
Enerwitschläger einbekennen, keine Kriterien 
angeben zu können, nach denen die mit dem IFH 
ausgehandelten 1,4 Mio S berechnet' wurden. 

Die mit dem IFH getroffene Vereinbarung fand 
in dem schriftlich errichteten Vertrag vom 
3. August 1978 ihren Niederschlag. (B119 
5.4788 f)J, 

In weiterer Folge war Enerwitschläger bemüht, 
den auf die Fa. MED-CONSULT entfallenden 
Anteil des BO-Volumens um insgesamt 8 Mio S 
abzuwickeln (5. 4966), sich hiebei überwiegend 
Subunternehmen zu bedienen und für die Fa. 
MED-CONSULT auf diese Weise einen - lei~ 
stungsfreien - Gewinn zu erzielen. 

bb) Fa. SPIWAG: In teilweiser Verfolgung die
ses Ziels gab Enerwitschläger am 11. August 1978 
den Auftrag "Reinigung" für den von der ABO 
900 000 S' für die Fa. MED-CONSULT vorgese
hen waren, um weniger als die Hälfte, nämlich um 
nur 400 000 S an die Fa. SPIW AG Institut für 
Krankenhausreinigungsges. m. b. H. (Geschäftsfüh
rer Viktor Wagner) weiter (B119 5.5745 ff.)und 
streifte den beachtlichen Differenzbetrag von 
500000 S 'für die Fa. MED-CONSULT ein, ohne 
daß diese. eine Tätigkeit entfaltet hatte. Vor dem 
Untersuchungs ausschuß gab Enerwitschläger hiezu 
an: 

"Der Herr Dr. Seidler und ich haben uns zusam
mengesetit und den Auftrag "Reinigung" an die 
Fa. SPIW AG vergeben. 

Wir haben 900 000 S dafür erhalten und haben 
ihn um 400 000 S in Sub an die Fa. sPrW AG wei
tergegeben. 

Die 500 000 S waren Gewinn. Es ist doch sicher 
Aufgabe des· Geschäftsführers, sich zu bemühen, 
einen Auftrag so billig wie möglich zu vergeben." 
(5. 5003 ff.) . 

Diesen Angaben ist zu entnehmen; daß E~erwit
schläger keinerlei Skrupel hatte, die beim Reini
gungsauftrag zweifellos - auf Kosten der AKPE 
(und damit der öffentlichen Hand) - überhöht in 
Anschlag gebrachte Gewinnspanne zu Lasten der 
Steuerzahler auszunützen. 

Auch Hans Christoph Prutscher, der Geschäfts
führer der Fa. Johann PRUTSCHER und Vorge
setzte Enerwitschlägers fand die Abwicklung des an 
die Fa_ SPIW AG vergebenen Subauftrages und den 
dabei von der Fa. MED-CONSULT erzielten lei
stungsfreien Gewinn durchaus in Ordnung, wie aus 
seinen Ausführungen vor dem Untersuchungsaus-
schuß hervorgeht: -

"Der SPIWAG-Auftrag war ein Teil des Lei
stungsumfanges der Fa. MED-CONSULT, den sie 
eben weitergegeben hat. 

Das (die ,Weitergabe zu einem wesentlich gerin
geren Preis, als die AKPE gezahlt hat) ist immer so, 
wenn etwas weitergegeben wird. Die MED-CON
SULT mußte ja auch für ihre Verwaltung und für 
ihre Tätigkeit eine gewisse Spanne haben." 
(5. 11661) 

Daß diese "gewisse Spanne" mehr als 100% des 
Auftragswertes des Subauftrages ausmachte, dürfte 
Prutscher, dessen Geschäftspraktiken bereits -
nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem AKH
Bau - berüchtigte Berühmtheit erlangten und auch 
die Strafgerichte und die Finanzbehörden schon 
befassen, offenbar nicht als unangemessen angese
hen haben, was allerdings nicht weiter verwundern 
kann, da seiner Meinung nach auch schon das 
Abwickeln eines Auftrages, auch wenn es nur in der 
Abnahme bei den einzelnen Lieferanten besteht 
bzw. das Organisieren eines Auftrages eine Lei
stung darstellt. (5. 11815) 

cc) Fa. PRUTSCHER und IFH: Ähnlich berech
nend wie beim "SPIW AG-Subauftrag!' ging Ener
witschläger im Zusammenhang mit dem in den Lei
stungsanteil der Fa. MED-CONSUL T fallenden 
Auftrag für das funktionsdiagnostische Labor vor, 
für dessen Bearbeitung an die Fa. MED-CON
SULT ein Betrag von 1,1 Mio Sausgeschüttet 
wurde. 

Nachdem er zuvor von den 1,1 Mio Seinen 
Gewinn für die Fa. MED-CONSULT von 20% ver
anschlagt hatte, vergab er am 15. September 1978 
den Auftrag um die verbleibenden 880000 S an die 
Fa. PRUTSC;HER (B119 5. 5679 ff.), mußte 
jedoch feststellen, daß diese mangels geeigneten 
Personals nicht· in der Lage war, den gesamten Auf
trag zu erfüllen. Aus diesem Grunde entschloß er 
sich, einen Auf trag steil von 400 000 S von der Fa. 

\ 
\ 
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PRUTSCHER abzuziehen und an das IFH zu ver
geben (B112 5. 13533 f.), worüber am 13. Novem
ber 1979 ein Vertrag errichtet wurde (B119 
5. 5810 ff.), durch den sich der Gesamtwert der von 
der Fa. MED-CONSULT an das IFH vergebenen 
Sub aufträge auf 1,8 Mio S erhöhte., 

dd) Fa. TECHMED: Nachdem Wilfling im Juni 
1978 seinen langjährigen holländischen Geschäfts
freund Conrad Pieter Versloot, den geschäftsfüh
renden Gesellschafter der Fa. GKE-Vertriebsgesell
schaft m. b. H. und Repräsentanten der Fa. TECH
MED DEVELOPMENTS LTD., mit Seidler 
bekanntgemacht und diesem geraten hatte, die Fa:. 
TECHMED zur Erfifllung der der Fa. ODELGA 
aus dem ABO-Vertrag zufallenden Leistungen her
anzuziehen (5eidJer; BI12 5. 13238), langte kurze, 
Zeit danach bei der Fa. ODELGA ein mit 5. Juli 
1978 datiertes, in deutscher Spracheabgefaßtes, 
von D. Mittchell als Direktor unterfertigtes Schrei
ben der Fa. TECHMED mit folgendem Wortlaut 
em: 

,,Anbei überreichen wir Ihnen den Vorschlag 
über die von uns zu erbringenden Leistungen für 
den Fall, daß die Teilbereiche von unserer Firma im 
Rahmen der B.O.A.K. Wien Neubau übernommen 
werden. 

Das Honorar für diese, Leistungen beträgt: 
6500000 S. 

Ein Vertragsabschluß könnte in der Woche vom 
31. Juli 1978 in Wien erfolgen." (81125.1010) 

Da die Fa. ODELGA zu diesem Zeitpunkt 
bereits aus der ABO ausgeschieden und durch die 
Fa. MED-CONSUL T ersetzt worden war, reichte 
Seidler dieses Offert an Enerwitschläger weiter, 'der 
sich daran interessiert zeigte und mit Versloot in 
Verbindung trat, wobei er bestrebt war, den von 
der Fa. TECHMED geforderten Betrag herunter
zuhandeln. Da überdies ein weiteres (allerdings 
preislich höheres) Angebot der Fa. HOSPIT AL
PLAN vorlag, befand sich Enerwitschläger in einer 
günstigen Verhandlungsposition, die er zum Vor
teil der Fa. MED-CONSULT ;wsnützte (B112 
5. 13529 und 13535), wie dies von ihm auch vor 
dem Untersuchungsausschuß bestätigt wurde: 

"Die Verhandlungen mit der TECHMED haben 
in der ersten Woche nach der Gründung der MED
CONSUL T begonnen, weil der Auftrag da war. 
Ich habe die TECHMED nach rein kaufmänni
schen Kriterien gewählt. Ich habe gesagt: Es gibt 
günstigere Angebote, können Sie' noch irgendetwas 
mit ihrem Preis machen?- Und wir haben uns um 
500 000 S weniger geeinigt. Es war ein Pauschal
preIs. 

Ich weiß nicht und habe damals auch nicht beur
teilen können, ob die HOSPITALPLAN unter 
Umständen das seriösere Angebot gehabt hat. Ich 
habe einfach das billigere genommen." (5. 4878) 

"Im Vertrag zwischen der AKPE und der ABO 
wurde ein Mann-Monatssatz von 150000 S, im 
Vertrag zwischen der MED-CONSUL T und der 

TECHMED ein solch~r jedoch nur von 100 000 S 
vereinbart. Das ist darauf zurückzuführen, daß ich, 
als ich den Vertrag MED~CONSULT ~TEC:H
MED abgeschlossen habe, überall Abstriche in dem 
Vertrag gemacht habe, wenn möglich gegenüber 
der TECHMED." (5. 5005 f) 

Der am 11. August 1978 zwischen der Fa. MED
CONSUL T und der Fa. TECHMED abgeschlos
sene Vertrag (B119 5. 5610ff) sah ein Honorar 
von 6 Mio S vor (B119 5.5627); der Vertrag wurde 

"namens der Fa. TECHMED von Verslooc und L. 
Pawlak unterfertigt. 

Da die Fa. MED-CONSULT in der Folge einen 
eigenen Mitarbeiter für den in 'dem an" die Fa. 
TECHMED übertragenen Leistungskatalog ent
haltenen Bereich "Sachmittelplanung" zum Einsatz 
brachte (BI12, 5. 15417) und daher dieser Bereich 
mit Wirksamkeit vom L Juni 1979 aus dem Subauf
trag herausfiel, reduzierte'sich der dem Subauftrag 
zugrundeliegende ' 'Betrag um 970 200 Sauf 
5 029 800 S, worüber am 5. September 1979 ein 
neuer Vertrag errichtet wurde. (BI19, S. 5883 ff.) 

Die von der Fa. TECHMED beim AKH-Bau 
zum Einsatz gebrachten Mitarbeiter wurden von 
der Fa. MED-CONSULT als ihre eigenen ausgege
ben, zumal sich Enerwitschläger - im Hinblick auf 
die Textierung der mit der Fa.TECHMED abge
schlossenen Verträge zu Unrecht - auf den Stand
punkt stellte, es handle sic~ nicht um eine Subbe- ' 
auftragung der Fa. TECHMED, sondern nur um 
ein Leasing ihres Personals. 

Von der Fa. TECHMED ist bekannt, daß sie am 
22. Dezember 1976 in George Town, Grand Cay
man, Cayman Islands, registriert wurde (BI12,-
5. 8273) und ihren europäischen Sitz in St. Helier, 
Jersey, Channel Islands, hat., Hingegen kqnnten 
trotz zweier vom Landesgericht für Strafsachen 
Wien veranlaßter Rechtshilfeersuchen in St. Helier 
bzw. in Grand Cayman nur die Direktoren und die 
Treuhänder (zu denen'ua. die Chase Bank zählt), 
nicht jedoch die wahren Eigentümer des Unterneh~ 
mens in Erfahrung gebracht werden. 

Allerdings läßt ein am 30. November 1978 von 
der Fa. TECHMED an die Chase Manhatten Bank 
(Austria) AG gerichtetes Schreiben, in dem die 
Zeichnungsberechtigten der Fa. TECHMED 
namentlich angeführt sind, einen Schluß auf die 
hinter den Treuhändern stehenden Eigentümer zu. 
Denn dieses Schreiben weist von sämtlichen Vertre- ," 
tern der Fa. TECHMED nur Versloot und seine 
Gattin als Alleinzeichnungsberechtigt aus ("Sin
gle~'), während alle anderen in diesem Schreiben 
Genannten nur über eine Kollektivzeichnungsbe
rechtigung ("Joint") verfügen. (BI12, 5.7963) 
, Vom Leistungsanteil der Fa. MED-CONSULT 
in der Höhe von 11 900 000 S wurden von ihr ins
gesamt 7 709 800 S an Subunternehmenweiterge-' 

, geben, während ihr nur ein Teil von 4190200 S 
verblieb (B/12 5. 15406), wobei die Fa. MED
CONSULT selbst eine Bruttogewinnsumme von 
3120000 S errechnete. (BI195.6303) 

, \ 
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Die Fa. MED-CONSULT brachte die Beizie
hung des IFH sowie der Firmen TECHMED, SPI
WAG und PRUTSCHER als Subunternehmer 
zwar mit S2hreiben vom 23. Mai 1979 der WABVG 
'(BI19 Si 6302 [1.), nicht jedoch der AKPE zur 
Kenntnis und verstieß damit gegen § 7 Z.3 des 

, ABO-Vertrages. ' 

Als dib AKPE hievon Kenntnis erlangte, veran
laßte sie am 1. April 1980. eine Zahlungs sperre 
gegenüber der Fa. MED-CONSULT (B112 
5. 15413), die am 2. Juni 1980 zwar wieder aufge
hoben, jedoch gleichzeitig verfügt wurde, daß die 
Fa. TECHMED nicht mehr beauftragt werden 
dürfe. (Enerwitschläger; BI12 5. 13526) 

Im Zusammenhang mit den Sub auf trägen an das 
IFH .vermerkte der Rechnungshof, daß das IFH 
nicht nur im Planungsbereich der Fa. ODELGA 
und der Fa. MED-CONSULT sehr wesentlich mit 
einbezogen war, sondern auch in dem Planungsbe
reich der Fa. ÖKODATA, womit ein ursprüngli
cher Mitbewerber - verteuernd - als Subunter
nehmer herangezogen wurde. (RH 108 Punkt 2) 

Überdies ist grundsatzlich festzuhalten, daß, 
wenn Leistungen, die 'nicht unmittelbar vom Auf
tragnehmer erbracht, sondern an einen Subunter
nehmer : weitergegeben werden, in aller Regel 
davon auszugehen ist; daß ~lIein der Preis des 
eigentlich Leistenden angemessen ist, während der 
Preis des:weitergebenden Auftragnehmers überhöht 
ist, weil bei der Weitergabe Honorarteile als Ver
dienstsp~nne einbehalten (und daher auch bereits 
im Anbqt als Subunternehmerzuschläge einkalku
liert) werden. (Erster Kontrollamtsbericht 5.231) 

Die Richtigkeit dieser grundsätzlichen Überle
gung wurde im Zusammenhang mit, der Auftrags
vergabe ,und der Abwicklung der BO beim AKH\ 
schlagend unter Beweis gestellt und trug zu einer 
Kostensteigerung bei, die, ehe das vom Sachver-

'ständigen Willy O. Wegenstein zu erstattende Gut
achten vorliegt, nur in Ansätzen, nicht jedoch in 
ihrer Gesamtheit abgeschätzt werden kann. 

Überdies verringerte sich durch die ins Gewicht 
fallenden Sub auf träge an ausländische Unterneh
men der ; ursprüngliche Inlandsanteil von 65,6% auf 
bloß 51,1%, womit nachträglich dem Argument des 
AKPE-y;orstandes im Zusammenhang. mit seinem 
Vorschlag, die ABO wegen ihres beträchtlichen 
Inlandsapteileszu beauftragen, der Boden entzo
gen wirdi. Stadtrat Mayr, dem über diesen durch die 
Subbeauftragungen verringerten' Inlandsanteil mit 

" Schreiben der AKPEvom 8. Mai 1980 berichtet 
'wurde (B119 5.3271 1.), meint~zwar vor dem Aus
schuß, daß .die Weitergabe an Subunternehmen zu 
beanstanden sei, daß aber die Planungsleistungen 
selbst . ordnungsgemäß erbracht worden seien. 

. (5. 2640J 
i: Abgesehen davon, daß dies gerade mit Bezie
hung'auf die von den Mitarbeitern der Fa. TECH~' 
MED geleisteten :Planungsarbeiten nicht zutrifft, 

, , versuchte Mayr mit dieser Aussag, e das Problem zu 
, J 

relativieren, indem er in unzulässiger Weise die 
Frage der Preisangemessenheit ausklammerte. 

Kritischer nahm Kraus vor dem Ausschuß zu die
ser Problematik Stellung, als er -ohne allerdings 
eine Lösung anbieten zu können ~ meinte: 

"Streng genommen müßte man Firmen, die keine 
Eigenleistungen erbringen, aus den Ausschreibun
gen ausscheiden. Aber das wäre nicht ÖNORM
gerecht. Denn bei ÖNORM-Ausschreibungen 
kann jeder anbieten. (5. 85081.) 

20. Die Leistungen der ABO: 
Der von Mayr, behaupteten ordnungsgemäßen 

Leistungserbringung durch die ABO stehen die 
wesentlich realistischeren und detaillierteren Aus
führungen Kandutschs vor dem Ausschuß entge
gen: 

"Die ABO ist auch eine Arbeitsgemeinschaft, bei 
der man nicht sagen kann, alle' Bereiche sind gleich 
gut qualifiziert gewesen. Der EDV-Bericht, den wir 
sehr genau studiert haben, weil ich in meinem 
Team einen wirklich hervorragenden Fachmann 
habe, hat uns absolut nicht befriedigt. Der Bericht 
über die medizintechnische Planung ist von den 
Klinikchefs und vom Bauausschuß in Grund und 
Boden gedonnert worden. In anderen Bereichen 
muß ich sagen, sind Planungen leider nicht erbracht 
worden, die längst da sein müßten." (5. 16816) 

"Was die Ärzre über die ABO-Arbeit sagen, das 
kann man ja kaum veröffentlichen; weil da kriegt 
man eine Ehrenbeleidigungsklage nach der ande
ren." (5. 16751) 

"Der medizinische Bereich, der von der ABO' 
erarbeitet wurde, wird von den Medizinern derart 
vehement abgelehnt, daß mir bei einer Besprechung 
die führenden Herren sagten: Bitte, Herr Präsi
dent, wenn Sie uns nicht zur Weißglut reizen wol
len, so bringen Sie uns keine Daten mehr von der 
ABO. Wir haben die Leute erst gelehrt, die waren 
Lehrlinge bei uns, was ein Krankenhaus ist. Und 
dann hätten wir das befolgen sollen, was die uns 
vorgeschlagen haben." (5. 16865) 

Sogar Rumpold mußte einräumen, daß es bei der 
Auftragserfüllung wegen mangelhafter Leistungen 
Schwierigkeiten gab, machte jedoch dafür aus
schließlich die Fa. MED-CONSULT verantwort
lich: 

"Die Erfahrungen mit der Fa. MED-CONSUL T 
waren für mich eher betrüblich. Ich lief immer 
Gefahr, wegen der mangelhaften Leistung der 
MEDCONSUL T - zumindest zu Beginn - im 
Gesamtauftragunter Pönale gesetzt zu werden. Es 
ist auch ein paarmal dann geschehen. ,Für mich 
hätte sich die Frage der MED-CONSULT nicht 
ergeben, wenn die Leistungen ordentlich erbracht 
worden wären, auch schon zu Beginn, denn es gab 
ja eine ziemlich genaue Auf teilung in Leistungssek
toren, was die einzelnen Firme!1 zu leisten haben. 

Es wurde dann der MED-CONSUL T ein Ulti
matum gestellt, bis' ~ ich glaube - in drei oder 
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vier Monaten ihre Leistungen zu erbringen, anson
sten würden wir sie ausschließen. Sie haben also 
dann bis zu diesem Zeitpunkt ihre Leistungen 
erbracht, so daß dieser Ausschluß nicht zustande 
kam." (5. 683) 

auf 15 Tage herab, wodurc,h sich die der ABO in 
Rechnung gestellte Pönale ,auf 496- 270,05 S redu- . 
zierte. (erster Koncrollamts/Jericht 5. 449) .. 

21. 'Abrechnung: 
Auf Grund des Vertrages vom 19. Juni i978 

Seidler konnte sich hingegen bei seiner Verneh- ergibt sich für dJe ABO eine valorisierte Gesamtver-
mung durch den Ausschuß daran erinnern, daß es gütung- in der Höhe von 129089 055 S. Unter 
nicht nur bei der Fa. MED-CONSUL T, sondern Berücksichtigung der in Abzug zu bringenden Vor-
auch bei den anderen ABO-Partnern Leistungsver- leistungen, der nicht abgerufenen Leistungen, eines 
zögerungen gab (5.3546), wodurch auch die in Deckungsrücklasses, eines Skontos und des Pönales 
Anspruchnahme der dreimonatigen Nachfrist läßt sich eine Nettovergütung.,v6n-112 227 46q,97 
bedingt war. errechnen. 

Diese Leistungsverzögerungen (im Bereiche der Bis einschließlich der 14. Teilrechnung wurden 
Feinsimulation), die auch in einem umfangreichen auf diesen Betrag Zahlungen yon insgesamt 
Schriftverkehr während der Jahre 1978 und 1979 109350146,97 S geleistet (B112 5.16857); dies, 
ihren Niederschlag fanden (B112 5. 15509), wur- entspricht 97,5% des Nettohonorars. 
den von der APAK im August i979 mit 147 Tagen In den Jahren 1978 bis 1980 wurden ~ nach 
berechnet, woraus sich eine Pönaleforderung von Abzug einer Reserve von 5;32% - folgende 
5592739,95 S ergab. Hievon abweichend setzte Beträge an die einzelnen ABO-Mitglieder bzw. an 
jedoch die AKPE im November 1979 den von der die Fa. AGIPLAN als Subunternehmer der ABO 
ABO zu vertretenden ,Leistungsverzug großzügig ausbezahlt (BII2 5. 16858): 

1978 1979 1980 

DKI' 
MED-CONSULT 
RIETHMÜLLER 
AGIPLAN 
ÖKODATA 

5655 812,79 S 8 609 137,59 S- 4437.933,9'4 S 
2356769,33 S 
3 293 609,39 S 
1 009424,18 S 

2244350,10 S 4833999,15 S 
4211446,78 S' 6389 204,28S 
1 273 427,22 S 1 953253,94 S 

15254171,70 S 23 ~08 842,58 S : 12,099877,23 S 

22. Fortsetzungsauftrag: 
Am 4. Oktober 1979, also etwas mehr als ein 

Jahr vor der planmäßigen Beendigung des mit 
30 Monaten limierten Teilauftrages, richteten die 
ABO-Geschäftsführer Scharmüller und Hans Gärt
ner (DKI) folgendes Schreiben an den AKPE-Vor
stand: 

"Wir -ersuch~n Sie hinsichtlich einer Fortsetzung 
der BOP nach dem 31. Oktober 1980 um ein 
gemeinsames Gespräch innerhalb -absehbarer Zeit. 

Einerseits erfolgt - wie uns diverse Anfragen 
zeigen - bei den Mitgliedsfirmen der Arbeitsge
meinschaft bereits die Personaleinsatzplanung für 
1980, und wir sind seitens der ABO-Geschäftsfüh
rung natürlich bemüht, die Flu'ktuation der fähigen, 
am Projekt tätigen Planer möglichst gering zu hal
t.en. Andererseits sind wir der Meinung, daß die bis
her geleistete Arbeit bei der Konsolidierung der 
Planung und hinsichtlich des Projektfortschrittes 
zu positiven Ergebnissen geführt hat und sehen in 
eIner späten Entscheidung über die Weiterführung 
der Arbeiten die Gefahr, daß ein zwangsläufig wie
der zu Verzögerungen und Wiederholungsaufwand 
führender Bruch im Planungs ablauf entsteht." 
(B119 5. 3490) 

Dieses Schreiben wurde von der AKPE am 
5. Feber 1980 wie folgt beantwortet: 

-"Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 
4. Oktober 1979 bestätigen wir unser grundsätzli
ches Interesse an weiteren Planungsleistungen für 
die Betriebsorganisation des neuen Wiener Allge-

meinen Kraf\kenhaus,es nach Ablauf des mit Ver
trag vom 19. Juni 1978 vereinbarten Leistungszeit-
raumes. ,_ 

Im Sinne unserer Besprechurigen ersu'chen wir 
Sie um Übermittlung des Leistungsverzeichnisses 
bis 29. Feber 1980, welches den Zielsetzungen einer 
stufenweisen Inbetriebnahme. des neuen Hauses --
und den Erfahrungen des bisherigen Planungsab-
laufesRechnung trägt. -

Bezüglich der künftigen Zusammensetzung der 
BO-Firmengruppe dürfen wir Ihre Vorschläge zur 
Erhöhung des Inlahdsanteiles mit dem Ziel einer 
effizienten Kontakt-' und Informationsbereitschaft -
und einer, Verringerung der Kosten erwarten, 
wobei wir selbstverständlich voraussetzen, daß 
damit keine Beeinträchtigung der Planungs qualität 
und -kapazität verbunden, ist." (8119 5. 3490) 

Aus diesem Antwortschreiben geht"herv.or, daß 
die AKP.E zu Beginn des Jahres 1980,/ehe der. 
AKH-Skandal ruchbar wurde, überhaupt nicht 
daran dachte, jemand anderen als die ABO mit der 
Fortführung der BO zu beauftragen und bloß auf 
einIgen Modifizierungen des Vertrages vom 
19. Juni 1978 bestand. Damit wird jedoch schla
gend unter Beweis gestellt, daß die im Bericht des 

- AKPE-Vorstandes an den Aufsichtsrat (für die Sit"~ -
zung vom 12. April 1978) aufgestellte Behauptung, 
die Vergabe des Teilauftrages an die ABO stelle 
keine Präjudizierung für die Vergabe von weite~en 
Aufträgen an diese ARGE dar, nicht den Tatsachen' 
entsprach. 
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Daß es letztlich doch nicht zu einem Anschluß
auftrag an die ABO kam, ist ausschließlich auf den 

.. im Frühjahr 1980 erschienenen ersten Kontroll
amtsbericht und die dar~n enthaltene vernichtende 
Kritik an dem Vergabevorgang der Jahre 1976 bis 
1978 zurückzuführen. 

Anstelle der ABO wird auf Grund des Beschlus
ses der Aktionärsbesprechung vom 18. Juni 1980 
die Planung der BO durch ein aus Eigen- und 
Leasingpersonal der AKPE, sowie aus Personal der 
MA17 bestehendes Planungsteam fortgeführt wer
den. (B/19 5. 3486) 

23. MA 17 und BO: 
Im Interesse einer - den Ausführungen von 

Kandutsch zufolge über ·150 Mio S betragenden -
Kostenersparnis und einer möglichst reibungslosen 
Ab-J,icklung aller mit der BO zusammenhängenden 
Angelegenheiten hätte es bereits viel früher einer 
Einbindung der MA 17 in die BOP bedurft, wie 
dies auch von Zippe vor dem Auss<;.:huß bestätigt 
wurde. (5.3665) 

Vielsagend für die beim AKH-Bau unterlaufenen 
VersäuITlnisse ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage Siebensohns : 

"Der Aufgabenbereich' einer solchen Betriebsor
ganisationsplanung hätte - im Bereich der MA 17 
- den Einsatz von mehreren Dutzend Leuten 
erfordert, die wir in dem Ausbildungsstand damals 
sicherlich nicht besessen haben. Ein solcher Ausbik 
dungsstand kann von heute auf morgen sicherlich 
nicht erzeugt werden. tEer bedarf es eines Vorlau
fes einiger Jahre, damit die Personen, die mit sol
chen Planungsarbeit~n -dann betraut werden kön
nen, die~,e Tätigkeit verantwortungsvoll und effi
zient ausüben können. 

Diese ,Personen sind schlicht und einfach nicht 
zur Verüfung gestanden, denn die MA 17 war 
keine Magistratsabteilung für Krankenhausplanung 
oder für :Planungsagenden überhaupt, sondern wir 
sind nach der Geschäftseinteilung an sich zuständig 
für die iYerwaltung der Krankenanstalten, die 
bestehen.', Auf die AufgabensteIlung, die mit dem 
Neubau des AKH gekommen ist, war die Abteilung 
sicherlic~, nicht ausgerichtet." (5. 3397 f) , 

Besonders der 'letite Satz dieser Ausführungen 
muß ang~sichts der zum Zeitpunkt der Vergabe des 
BO-Auftrages mehr als 20jährigen Planungs- und 
über 10jä'hrigen Bautätigkeit beim AKH zu denken 
geben un:d ist im Hinblick auf die bei dem Bauvor
,haben a~fgedeckten' schweren Mängel wohl nicht 
nur auf die MA 17 zu beschränken. 

" Im übiigen legt die zitierte Aussage Siebensohns 
bezüglich des Bereiches der BO ein beredtes Zeug
nis für die Gleichgültigkeit der Veranrwortlichen 
ab, die Rrobleme in den Griff zu bekommen und 
für eine Steigerung der personellen Effizienz Sorge 
zu trage4. Denn bereits am 14. März 1972 berich~ 
tete die ~auleitung in der 14. Sitzung des Bauaus
schusses über die ihr am 6. Mai 1970 (in der 13. Sit-

zung des Bauausschusses) übertragenen Aufgaben 
folgendes: 

"Ebenso wi'e heute stand auch damals fest, daß 
die MA 17 die für die künftige Betriebsführung und 
Betriebsorganisation zuständige Stelle ist. Die im 
Gegenstand bereits 1969 von der Bauleitung ergrif
fene Initiative 'ging jedoch auf den Umstand 
zurück, daß die MA 17 zwar ir;t der Lage ist, stati
stische Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aber 
keinen nennenswerten Beitrag zur Erarbeitung der 
künftigen Betriebsorganisation leisten kann. Der 
Auftrag des Bauausschusses an die Bauleitung 
beschränkt sich somit auf die Aufgabe, geeignete 
Experten namentlich vorzuscl;1lagen." (RH 15.1.10) 

Daß sich in der MA 17 während der Folgejahre 
bis zur Ausschreibung bzw. der Vergabe und 
Durchführung der BO keine Änderung zum Besse
ren ergab, ist als grobe Nachlässigkeit im Bereiche 
der Wiener Kommunalverwaltung zu qualifizieren, 
durch die den Stuerzahlern Hunderte von Millio
nen Schilling unnötig aufgebürdet wurden. 

24. Doppelfunktionen: 
Weitere Nachteile, die sich zu Lasten des Steuer-

. zahlers auswirkten, ergaben sich daraus, daß zahl
reiche am AKH-Bau beteiligte Unternehmen bzw. 
Personen in Doppelfunktionen, sowohl auf der 
Auftraggeber- bzw. Kontroll- als auch auf der Auf
tragnehmerseite, in Erscheinung traten. Im Zuge 
der Untersuchungstätigkeit des Ausschusses konnte 
dies insbesondere bei folgenden Unternehmen und 
Personen festgestellt werden:· I 

a) Firmen AGIPLAN - Wojda: 
Wojda ist seit 26. Mai 1976 - insbesondere für 

den Bereich der Projektorganisation - Subunter
nehmer der - ua. - für die Erstellung von Aus
schreibungsunterlagen bzw. die Überwachung der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der d~n Auftragneh
mern übertragenen Arbeiten zuständigen APAK. 
Dabei bedient ersieh des Personals der von ihm als 
geschäftsführenden Gesellschafter geleiteten Fa. 
AGIPLAN (Wojda, 5.4183), die daher insoweit 
gewissermaßen als Sub-Subunternehmer der APAK 
agiert. 

Trotz dieser Einbindung Wojdas und der Fa. 
AGIPLAN auf der Auftraggeberseite bewarb sich 
die Fa. AGIfLAN um den BO-Auftrag. Obwohl 
dieser Umstand auf seiten der AKPE hätte zu 

,Bedenken Anlaß geben müssen, war die AKPE 
ganz im Gegenteil sogar daran interessiert, die Fa. 
AGIPLAN zum Zug kOJ;Tlmen zu lassen und gab 
während der mit der ABO geführten Gesellschaf
terkonstruktionsgespräche Ende Feber 1978 sogar 
_konkrete Empfehlungen über die Einbeziehung der 
Fa. AGIPLAN als Subunternehmer der ABO ab. 

Bereits zuvor (im Sommer 1977) nahm niemand 
von seiten der AKPE daian Anstoß, daß W ojda 
wesentlich an der Umarbeitung der von der Fa. 
ÖKODATA erstellten Ausschreibungsunterlagen 
mitwirkte, obwohl der AKPE spätestens auf Grund 
des Schreibens der Fa. AGIPLAN vom 21. Jänner 
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1977, in dem sie ersuchte, zur Angebotsabgabe auf
gefordert zu werden, bekannt gewesen sein mußte, 
daß sich aus der Doppelfunktion Wojda's als Sub
unternehmer der APAK einerseits und als 
Geschäftsführer der sich um den ABO-Auftrag 
bewerbenden Fa. AGIPLAN andererseits eine 
unlösbare Interessenkollision ergab. 

Daß die Fa. ,AGIPLAN überdies bereits in den 
NotizenWinter's über die "BO-Kuchen-Gesprä
che" vom 3. Feber 1976 als möglicher Auftragneh
mer festgehalten ist, soll in diesem Zusammenhang 
hur der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt 
werden .. 

b) Fa. ÖKODATA: 
Sowohl Rumpold (5. 687) als auch W ojda 

(S. 4156) bestätigten vor dem Ausschuß, daß die Fa. 
ÖKODATA zu Beginn der Tätigkeit der APAK 
(das heißt im Jahre 1976) Arbeiten für Wojda in 
dessen Eigenschaft als Subunternehmer der APAK 
verrichtete, wobei auch Rumpold eine Zeitlang in 
der APAK beschäftigt war und mit Wojda zusam
menarbeitete. (Wunderer S. 3680) 

Da die Fa. ÖKODATA bereits im Jahre 1976 als 
Auftragnehmer beim AKH-Bau auftrat, bestand 
daher diesbezüglich eine Zeitlang eine Doppelfunk
tion dieses Unternehmens. Zwar versicherte Rum
pold, später durchgesetzt zu haben, daß das Perso
nal der Fa. ÖKODATA aus der APAK abgezogen 
wurde, um die - von ihm einbekannte - Interes
senkollision zu beseitigen (S. 687), doch konnte 
dies die bereits eine gewisse Zeitspanne hindurch 
gegebene Interessenkollision nicht mehr ungesche
hen machen. 

c) Fa. SIEMENS: 
Auch die Fa. SIEMENS, die. t{~im AKH-Bau 

zum Teil vor, zum Teil nach der Gründung der 
AKPE - Aufträge mit einem Gesamtauftragswert 
von Milliarden Schilling erhielt, wurde von der 
APAK als Subunternehmer herangezogen (Wunde
rer, S. 3690, 3702), wobei sich besonders Winter für 
die Einschaltung der Fa. SIEMENS einsetzte. 
(Wunderer, 5. 3723) 

Geradezu grotesk und keines weiteren Kommen
tars bedürftig ist in diesem Zusammenhang fol
gende Aussage Wunderer's: 

"Bei den Weihnachts- und Neujahrsgeschenken, 
die wir von der Fa. SIEMENS erhielten, wußten 
wir nicht, ob wir sie vom Planer SIEMENS oder. 
vom Subunternehmer SIEMENS bekamen." 
(5. 3725 f.) 

d) ARGE-Architekten Marchart, Moebius und 
Partner: 

Auch diese Architekten-Gruppe war .in einer 
Doppelfunktion beim AKH-Bau tätig, und zwar 
einerseits als Mitglied der APAK und andererseits 
als Auftragnehmer, der sich Aufträge mit einem 
Gesamtauftragswert in Millionenhöhe sichern 
konnte. . 

e) Viktor Wagner: 
Wagner schloß in seiner Eigenschaft als Alleinin

haber der Fa. REIW AG am 27. September 1976 mit 
der AKPE einen Vertrag über die Übernahme von 
Konsultenleistungen . für den Neubau des AKH ab 
(B112 S. 15805) und verpflichtete sich im § 1 dieses 
Vertrages, keine Unternehmen~ und Lieferinteres
sen zu vertreten. 

Ungeachtet dieses Konsulentenvertrages, aus 
dem ihm bisher insgesamt 1 151567 S (B137 
S.546) angewiesen wurden, aquirierte Wagner 
nach Abschluß dieses Vertrages für die von ihm als 
geschäftsführender Gesellschafter betriebene Fa. 
SPIW AG mehr als 30 AKH-Aufträge mit einem 
Gesamtauftragswert von rund 2,8 Mio S. (B137 
S. 487 bis 490) Auch seine Fa. REIW AG erhielt im 
Jahre 1979 einen, wenngleich betragsmäßig wesent
lich geringeren Auftrag. (B137 S. 407) 

Darüber hinaus trat die Fa. SPIW AG auch beim 
BO-Auftrag als Subunternehmer der Fa. MED
CONSULT 'gegen ein Honorar von 400000 S in 
Erscheinung. 

f) Schwaiger: 
Der AKPE-Vorstandsdirfktor Schwaiger, der -

neben anderen Unzulänglichkeiten - auch durch 
seine auf Kosten der von ihm vertretenen Gesell
schaft (und damit letztlich der Steuerzahler) im 
Striptease-Lokal "Eve" abgehaltenen "Arbeitses
sen" zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte, wurde 
im Jahre 1977 - mit Zustimmung der AKPE -
zum Aufsichtsratsmitglied der Fa. ODELGA 
bestellt, die an zahlreichen AKH-Aufträgen, vor 
allem aber am BO-Auftrag beteiligt war. 

Diese eklatante Interessenkollision versuchte 
Schwaiger zwar durch die Versicherung, daß er 
"allfällige Pflichtenkollisionen, die sich aus den 
Geschäftsbeziehungen zwischen der AKPE und der 
Fa. ODELGA ergeben könnten, durch geeignete 
Maßnahmen vermeiden würde", zu beschönigen, 
doch handelte es sich dabei Um ein reines Lippenbe
kenntnis. In diesem Zusammenhang ist insbeson
dere daran zu erinnern, daß es - neben Winter -
vor allem Schwaiger war, der den Aufsichtsrat der 
AKPE in seiner Sitzung vom 12. April 1978 unvoll
ständig und unrichtig informierte und sich massiv 
für eine Auftragsvergabe .an die ABO (und damit 
zugleich an die damals noch an der ABO beteilig
ten Fa. ODELGA) einsetzte. Den diese Kollision 
aus den beiden Funktionen Schwaiger's betreffen
den Ausführungen des Rechnungshofes: 

"Es ist jedoch zu bedenken, daß bei der 1m 
gegenständlichen Vergabefall bestehenden Ver
flechtung eine noch weitere und stärkere Verbin-' 
dung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
eine objektive· Entscheidungsfindung nicht gerade 
erleichtern konnte. Es stellte sich hier insbesondere 
die Frage, ob ein allfälliges Wissen' aus der Funk
tion als Aufsichtsrat der Fa.ODELGA um die sei~ 
tens der .Fa. ODELGA zur Erfüllung des ABO
Vertrages fehlenden Kapazitäten im Sinne einer 
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,geeigneten Maßnahme' nicht ah den Aufsichtsrat 
der AKPE mitgeteilt werden konnte" (RH 117.2), 
ist uneingeschränkt beizupflichten. 

Der Vorsitzende -der HOLDING, MachtI, traf 
den neuralgischen Punkt der ganzen Problematik, 
als er vor dem Ausschuß erklärte: 

"Dieses Problem (Doppelfunktion Schwaiger's 
als Direktor der AKPE und Aufsichtsratsmitglied 
der ODELGA) ist ja nicht nur allein dort so. Jedes 
Unternehmen ist glücklich, einen Aufsichtsrat zu 
haben, wo auch hinsichtlich möglicher Aquisitionen 
potente Mitglieder sind, sodaß ich also den 
Wunsch, möglicherweise den Herrn Schwaiger 
drinnen zu haben, aus der Praxis, die ich Tag für 
Tag sehe, gar nicht so absonderlich finde." 
(5.8671) 

Daß Schwaiger der Maturakollege von Androsch 
und - ebenso wie dieser - Mitglied des SPÖ-Par
venue-Clubs 45 ist, trägt zur Komplettierung des 
Bildes, das sich der Untersuchungsausschuß von 
Schwaiger ma~hen konnte, bei. 

g) Rechtsanwalt Dr. Heinz Damian: 
Damian vertritt seit drei bis vier Jahren die 

AKPE tDamian 5. 13157), wobei es im Zusam
menhang mit den Ereignissen beim AKH-Bau gera~ 
dezu signifikant ist, daß das Club 45-Mitglied 
Schwaig~r dem Club 45-Mitglied Damian diese 
Konsulententätigkeit verschaffte (Damian 
S.13370). 

Darüber hinaus vertrat Damian aber auch Auf
tragnehmer der AKPE, wie zB die Fa. ODELGA, 
und zwar auch in Angelegenheiten, die sich unmit
telbar auf das AKH bzw. auf AKH-Aufträge bezo
gen, wie dies insbesondere aus dem Begleitschrei
ben der von ihm erstatteten gutä.chtlichen Stellung
nahme turn Entwurf des ABO-Vertrages hervor
geht, w~.rin er selbst auf seine Doppelfunktion hin
weist. (ß!19 S. 5623) 

Daß Damian ferner unter anderem die SPÖ, die 
Hint~rm:änner der Inseratenserie "Geschichten vom 
Dr. Kreisky" und den bereits mehrfach erwähnten 
Club 45 vertrat bzw. vertritt, verdient in diesem 
Zusamm1enhang festgehalten zu werden. 

h) Wilfling: 
Während der entscheidenden Phase der Wei

chenstel!ung für die Vergabe der BO war WiIfIing 
sowohl als Berater Stacher's und damit auf seiten 
eines di~ Interessen des Eigentümers Stadt Wien 
vertreteftden Politikers als auch als handels- bzw:-
gewerberechtlicher Geschäftsführer der Fa. 
ODELGA, die sich als ABO-Mitglied um den BO
Auftrag bewarb, dessen Kosten zu 50% von der 
Stadt Wien (aus Stuergeldern) zu bezahlen waren, 
tätig. Wilfling nützte die ihm durch diese Doppel
funktion eröffnete Machtposition rücksichtslos wie 
kaum sonst jemand aus und verstand .es, praktisch 
aUe seine Forderungen durchzusetzen. Dabei stellte 
die Vergabe der BO keinen Einzel-, sondern gera
dezu den Regelfall dar, da es für Wilfling sympto
matisch :war, seiner Doppelfunktion auch bei ande-

ren Auftragsvergaben bis zur Neige' auszukosten, 
um sich bzw. der von ihm vertretenen Fa. 
ODELGA wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. 

Darüber hinaus war WiIfling auch - im 
Anfangsstadium - ,Gesellschafter der ARGE
Kostenrechnung, deren weitere Gesellschafter 
Rumpold und Bauer sich im Namen der Fa. ÖKO
DATA um den BO-Auftrag bewarben und diesen 
nach einem geradezu generalstabsmäßig entwickel
ten Plan auch erhielten. 

i) Homy: 
Etwas anders gelagert, jedoch gleichfalls nicht 

unproblematisch ist schließlich die Tatsache, daß 
der Sohn des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden 
und langjährigen stellvertretenden Aufsichtsratsvor
sitzenden, Horny, seit Feber 1977 bei der Fa. 
CONSULTATIO beschäftigt ist (Horny, S.9474 
und 9953), die nicht nur als Subunternehmer der 
ABO (zur Erfüllung eines Teiles des auf die Fa. 
ÖKODATA entfallenden Leistungssektors) an 
AKH-Aufträgen verdiente, sondern auch über 
ihren (ehemaligen) Geschäftsführer Bauer, der 
auch janusgesichtig als Mehrheitsgesellschafter der 
Fa. ÖKODATA auftrat, maßgeblichen Einfluß auf 
Angelegenheiten nahm, die im Zusammenhang mit 
Auftragsvergaben beim AKH standen. 

Zur Frage der Doppelfunktion und ihr~r Auswir
kungen äußerte sich Delabro vor dem Ausschuß 
sehr offen: 

"Ich glaube, daß die Doppelfunktionen (von Fir
men bzw. Personen, die beim AKH-Bau tätig 
waren), in gewisser Hinsicht dazu beitrugen, daß 
Angebote gelegt werden konnten, die überhöht 
waren." (5. 17061) 

Ebenso ist der zur Frage der Doppelfunktion 
geäußerten Ansicht des Kontrollamtes beizutreten: 

"Das Kontrollamt kann das im Aufsichtsrat ge
äußerte Argument des Vorstandes der AKPE, daß 
durch eine entsprechende Organisation der APAK 
bzw. Aufgabenteilung zwischen ihren Mitgliedern 
vorgesorgt wäre, daß eine Selbstkontrolle nicht 
stattfindet, nicht teilen. Durch die teilweise Perso
nenidentität sowohl im Kontrollbereich der APAK 
als auch bei· den ausführenden Firmen erscheinen 
dem Kontrollamt Interessenkollisionen unvermeid
bar. Weiters ist nicht auszuschließen, daß von den 
Mitgliedern an die APAK zur· Verfügung gestelltes 
Personal bei Erfüllung der Aufgaben im Rahmen 
des Projektmanagements in Konflikt mit Interessen 
jener ausführenden Firmen gelangen, deren Dienst
nehmer sie sind." (2. Kontrollamtsbericht, 5. 167) 

25. Die Politiker und die BO: 
Soweit die verantwortlichen Politiker nicht aus 

anderen als sachlichen Erwägungen an der Vergabe 
der BO Interesse bekundeten, legten sie ein Desin
teresse' an den Tag, das die Frage, wie weit sie der 
Ansicht sind, daß sich ihre Gleichgültigkeit und 
selbstgewählte Abstinenz mit den Pflichten, die' 
ihnen ihr öffentliches Amt auferlegt, noch in Ein
klang bringen läßt, in aller Schärfe in den V order-
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grund rückt; diese Frage zu beantworten, sind sie 
den Bürgern dieses Landes, deren in die vielen Mil
lionen gehenden Steuergelder bei der BO-Vergabe 
verschleudert wurden, bisher schuldig geblieben. 
Gerade ihre Untätigkeit und Nachlässigkeit mach
ten es möglich, daß sich in ihren Ressorts charak
terlich zweifelhafte Personen einnisteten und 
Machtpositionen erobern konnten, die es ihnen 
viele Jahre hindurch erlaubten, daß öffentliche Mit
tel zu ihrem eigenen Nutzen zweckentfremdet wur
den. 

Die Gleichgültigkeit von Stadtrat Mayr in Fra
gen der BO ging sogar so weit, daß er zum Zeit
punkt seiner Vernehmung durch den Untersu
chungsausschuß nicht einmal angeben könnte, ob 
er über die Vergabe dieses Auftrages überhaupt 
informiert wurde: 

"Nach meiner Erinnerung ist kein Politiker mit 
dem ABO-Auftrag befaßt worden. Ich habe erst 
nachträglich aus der Lektüre der Aufsichtsratspro
tokolle erfahren, daß diese Beauftragung erfolgt 
ist." (5. 2638) 

"Es ist durchaus denkbar, daß ich doch über die 
ABO-Vergabe informiert worden bin, daß also 
diese Entscheidung so gedacht war. 

Es ist durchaus möglich, daß ich vorher infor
miert worden bin, ohne in den Entscheidungspro
zeß einzugreifen. Daß ich also informiert wurde, 
daß jetzt die Ausschreibung erfolgte, aber nicht 
über die Details l,md ohne selbst entschieden zu 
haben." (5.2639 f) 

Stacher wiederum flüchtete sich in seine "Pla
nungsphilosophie" , die er aus dem vom Gemeinde
rat der Stadt Wien beschlossenen Zielplan für die 
Krankenanstalten und für die Altenhilfe in Wien 
ableiten zu können vermeint, und die seiner'Ansicht 
nach das entscheidende Kriterium bei der Vergabe 
der BO gewesen sei. Vor dem Untersuchungs aus
schuß versuchte er, diese "Planungsphilosophie" 
verständlich zu machen: . 

"Die Planungsphilosophie, die wir gehabt haben 
und die ich nach wie vor habe, besteht im wesentli
chen darin: eine möglichste Dezentralisierung der 
städtischen Krankenanstalten mit Übergabe der 
Verantwortung in die peripheren Bereiche auf der 
einen Seite, auf der anderen Seite, was das AKH 
anbelangt, natürlich eine Einbindung des AKH in 
das Ressort für Gesundheitswesen, weil es für mich 
völlig undenkbar war - und es hat damals Diskus
sionen darüber gegeben - für das AKH eventuell 
eine eigene Betriebsorganisation zu schaffen und es 
außerhalb des Gesundheitswesens zu führen. Für 
mich ist es undenkbar, daß das möglich ist, denn 
wenn ich ein Krankenhaus mit 2173 Betten habe 
und in Wien dann zusätzliche 8000 oder .9000 Bet
ten in den Peripheriespitälern, so ist das für den 
Gesundheitsstadtrat natürlich völlig undenkbar, 
daß dieses eine Krankenhaus von jemandem ande
ren geführt wird, ~nd die anderen Krankenhäuser 
gehören dann zum Gesundheitsressort. Wenn ich 

zusätzlich dann in Rechnung stelle, daß wir ein 
. Krankenanstaltengesetz haben, das ja eindeutig 
vorgibt, daß wir Zentralkrankenhäuser und 
Schwerpunktspitäler haben und daß die Universi
tätsklinik für die Versorgung eines Landes eben ein 
Zentralkrankenhaus, also die höchste Versorgung, 
ist. 

Das ist die Planungsphilosophie, die wir gehabt 
haben auf der einen Seite. Und das bedingt aber als 
zweites zwangsläufig, daß die Organisation Betten
reservierung, Patientenaufnahme im AKH von uns 
natürlich genauso gefordert wird, wie die Organi
sation in den anderen Spitälern. Ich kann nicht auf 
der einen Seite eine Organisation aufbauen, die völ
lig selbständig arbeitet, brauche aber die Betten für 
die Versorgung der Wiener Patienten als Zentral-' 
krankenhaus und habe dann eine zweite Organisa
tion, die nach einem ganz anderen System arbeitet. 
Das ist' die so viel zitierte Planungsphilosophie." 
(5.3166) 

In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser "Pla
nungsphilosophie" um allgemein gehaltene, im 
Rahmen einer Ausschreibung rational nicht faßbare 
'Floskeln, die in beliebiger Richtung ausgelegt wer~ 
den können, Dies machte sich Wilfling, dem diese 
vagen Formulierungen für seine Manipulationen 
sehr gelegen kamen und der daher immer wieder 
diese "Planungsphilosophie" ins Spiel brachte, 
zunutze, um den mit der Auftragsvergabe befaßten 
Personen und Gremien einzureden, daß das Anbot 
der ABO - im Gegensatz zu den Anboten ihrer I 

Konkurrenten - dieser Philosophie entsprach, da 
~ie Mitglieder der ABO durchwegs schon vor der 
Vergabe der BO mit Krankenhausplanungsarbeiten 
für die Stadt Wien befaßt waren. 

Es fiel Wilfling im Hinblick auf seine einflußrei
che Stellung und seine Durchschlagskraft sowie die 
ohnedies für jedermann unklaren Vorstellungen, 
die sich mit der "Planungsphilosophie" verbinden, 
nicht schwer, seine von anderen als sachliche Erwä
gungen geleiteten Vorstellungen durchzusetzen 
und der ABO den Auftrag zuzuschanzen. 

Daß die zahlreichen, der AKPE zum Zeitpunkt 
der Auftragsvergabe überwiegend gar nicht 
bekannten bzw. ,später nicht gemeldeten Subunter
nehmer der ABO dieser "Planungsphilosophie" 
gleichfalls gehuldigt hät~en, wagten allerdings 
weder Stacher noch WilfIing zu behaupten. Die 
Tatsache, daß die AKPE gar nicht merkte, sondern 
erst durch die Untersuchungen des Kontrollamtes 
darauf aufmerksam gemacht werden mußte, daß 
vielfach nicht die unter dem Gesichtspunkt der 
"Planungsphilosophie" ausgewählten Unterneh
men, sondern' gänzlich fremde Firmen, darunter 
sogar eine aus der Karibik, den BO-Auftrag erfüll
ten, läßt die Bedeutung, die ihr Stacher beizumes
sen versucht, zur Bedeutungslosigkeit absinken. 

Außer seiner "Planungsphilosophie" , durch die 
nur ein Vorwand für eine ungerechtfertigte Bevor
zugung der ABO ermöglicht wurde, leistet!: Stacher 
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im Zusammenhang mit der BO-Vergabe keinen 
positiven Beitrag, sondern verharrte in seiner AKH
Distanzierungspolitik, 'wie aus seinen vor dem 
Untersucbungsausschuß gemachten' Angaben her-
vorgeht: " ' 

"Mir wurde im großen und ganzen nicht darüber 
berichtet, welche Firmen bei der Betriebsorganisa
tionsplanung dabei sind, weil ich ja die Firmen gar 
nicht gebnnt hätte." (5. 3232) 

"Im Detail wal" ich über den- Vergabeablauf, der 
Betriebsorganisationsplanung an' die ABO nicht 
informiert. Ich habe dann gehört, daß die Planung 
vergeben wurde, ich habe Gespräche gehabt sowohl 
mit Wilflirg, als auch mit Winter, als auch mit dem 
Sektionschef Waiz, ich, wurde dann auch gefragt, 
ob man das ausschreiben soll oder nicht ausschrei
ben soll. Als Mediziner habe ich die V or- und die 
Nachteile: nicht abschätzen können, daher habe ich 
gebeten, man soll mir einen Bericht über Vorteile 
der freien Vergabe, der beschränkten Ausschrei -
bung, einer kompletten Ausschreibung machen. 
Dieser Bericht wurde aber dann von· der AKPE 
nicht gemacht." (5.3165) 

Daß Stachernicht auf der Erstattung des von' 
ihm in Auftrag gegebenen Berichtes durch die 
AKPE bestand, kann ang~sichts seiner im übrigen 
gezeigten Gleichgültigkeit im Zusammenhang mit 
Fragen der Vergabe der BOP nicht weiter überra
schen: ' 

"Ich habe mich an sich nicht darum gekümmert, 
daß die Betriebsorganisationsplanung ausgeschrie
benwird,i sondern ich habe gehört, daß sie ausge
schrieben i,wurde." (5.3192) 

"Ich habe mich nicht darum gekümmert, wer bei 
der Betriebsorganisationsplanung eingeschaltet 
werden soll, welche Fachleute hier beteiligt werden 
sollen, denn ich bin an sich dafür nicht zuständig." 
(5: 3192) 

"Mir w~rde nur berichtet, daß eine Betriebsor
ganisationsplanUng durchgeführt wird und daß es 
weitergeht; nicht über die Details, wie es geht. Aus 
dem einfachen Grund, weil ich ja auch überfordert 
gewesen wäre." (5.3223) , 

Es trifft daher auch und gerade auf, die viel
. schichtiger Vorfälle aus Anlaß der Vergabe der 
BOP beim AKH die Feststellung von Kandutsch 
zu: 

"Es· ist 'überhaupt keine Frage, daß eine ganze 
Reihe vonlManagerentscheidungen falsch war oder 
zu spät g~kommen ist oder nicht ergriffen wurde, 
weil die Grunds,atzentscheidungen auf derpoliti
schen Ebe~e nicht gefallen sind." (5. 16665) 

III.ANDROSCH UND DAS AKH: 

Am 28. März 1980 erschien in der Zeitung "Die, 
Presse" eine vom damaligen Vizekanzler und 
Finanzminister Dkfm. Dr. Hannes Androsch 
begehrte I?resserechtliche Entgegnung mit folgen
der Feststellung: 

"Zwischen Finanzminister Hannes Androsch 
einerseits und an Auftragsvergaben im Zusammen
hang mit dem Bau des AKH in Wien beteiligten 
Personen und Unternehmen andererseits bestehen 
keinerlei Verflechtungen." 

Eine sinngemäß gleichlautende Behauptung 
stellte Dkfm. Dr. Hannes Androsch bei seiner Ver
nehmung im UntersuchungsausschUß am 
11. November 1980 auf, als er sagte: 

"Die Leistungen der CONSULTATIO standen 
in keinem Zusammenhang mit Arbeiten des Allge
meinen Krankenhauses," (5. 2682) 

. In der Überprüfung der Frage -nach solchen 
Querverbindungen zwischen Dkfm. Dr. Hannes 
Androsch und Personen oder Firmen als Auftrag
nehmer des AKH konnte der Umersuchungsaus
schuß in der, Folge eine Vielzahl von Feststellungen 
durch Zeugenaussagen und aus den ihm zl.lr Verfü
gung stehenden Beweisstücken treffen. 

Die Firma CONSULTATIO, bei der Dkfm, Dr. 
Androsch mit 50% beteiligt war (zuletzt stand sie 
im Alleineigemum der Familie), ist vor' Erriehtung 
der AKPE im Gesundheitsbereich durch organisa
torische und steuerliche Beratertätigkeit aufgeschie
nen. 

Parallel zur Mitgliedschaft von Finanzmiriister 
Dr. Hannes Androsch im Spitzen ausschuß für das 
AKH, also vor der Gründung _der AKPE, entwik
kelte die CONS1,JLTATIO eine vielfältige Tätig
keit für die für das AKH zuständige Magistratsab
teilung der Stadt Wien, für die MA 17. 

Die CONSULTATIO war nicht nur für die 
Gemeinde Wien im Zusammenhang mit der Erstel
lung der Kostenrechnung für die Spitäler der 
Gemeinde Wien tätig. Sie trat frühzeitig auch in 
den Überlegungen des engeren Beraterkreises von 
Gesundheitsstadtrat Stacher, dem sogenannten Sta
eher-Team auf. Dabei war ein gleitender Übergang 
von allgemeinen Kostenrechnungsüberlegungen zu 
dem engeren Bereich des AKH offenkundig. Die 
Protokolle. des "Stach er-Teams" weisen 1974 
mehrfach auf di~ CONSULTATIO hin. Der,Rah
men des Beraterkreises von Stadtrat Stacher wurde 
aber überschritten. So etwa bei der Fraktionssit
zung der sozialistischen Stadträte der "Amtsrats
klausur" vom 2. bis 3. Mai 1974, bei dem auch auf 
S. 10 des Protokolls von Vorverhandlungen mit der 
Fa. CONSULTATIO und auf S. 20 von Verhand
lungen mit der CONSULTATIO über Fragen der 
Datenerfassung und der Kostenrechnung die Rede 
ist. 

Dipl.-Ing. Winter selbst hält in seinen Notizen 
über die 14. Teamsitzung am 17. Mai 1974 fest, 
daß CONSULTATIO und das Deutsche Kranken
hausinstitut kooperieren und daß diese "mit ,Wilf
ling bereits sieben Sitzungen" abgehalten haben. 

Eine von Dipl.-Ing. Winter mehrfach notierte 
Kooperation, bei der Dkfm. Dr. Wilfling offenkun
dig eine wesentliche Rolle spielte, ist für 1974 aber 
nicht bloß auf Spitalsplankostenrechnung und 
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Datenerfassung beschränkt. Dipl.-Ing. Winter 
~~ellte zusammen mit Dkfm. Dr. Wilfling frühzeitig 
Uberlegungen an, wie mittels der CONSULTA
TIO die organisatorische Planung und Betreuung 
der Wien er Spitäler im allgemeinen, aber auch des 
AKH zu sichern ist. Im Sinne solcher Überlegun
gen lauten die Notizen Dipl.-Ing. Winters von 
einer Teamsitzung am 23. Juli 1974, bei der Stadt
rat Stacher, Dkfm. Dr. Wilfling und er teilnahmen: 

"Betriebs organisation muß in unseren Händen 
bleiben." (CONSULTATIO) 

In diesem Zeitraum tritt die CONSULTATIO 
vor allem durch Dkfm. Dr. Franz Bauer, der offen
bar die kaufmännischen Verhandlungen führt, und 
Dipl.-Ing. Armin Rumpold, der die fachlichen 
Arbeiten leistet, auf. Übereinstimmend sagen die 
Zeugen aus, daß die Zusammenarbeit zwischen 
Dipl.-Ing. Winter, Dkfm. Dr. Wilfling, Dkfm. Dr. 
Bauer und Dipl.-Ing. Rumpold in den Jahren 1973 
und 1974 entstanden ist. 

Am 7. Mai 1975 erstattete die Fa. CONSUL-
. TATIO im Auftrag der Stadt Wien ein Gutachten 

betreffend "die steuerlichen Auswirkungen der 
Organisations modelle im Zusammenhang mit der 
in Aussicht genommenen Umstellung der MA 17 
auf einen Betrieb im Sinne der Stadtverfassung" . 
Diesem folgte am 13. Mai 1975 ein weiteres Gut
achten über "die organisatorischen Erfordernisse 
und Konsequenzen der erwähnten Umstellung der 
MA 17 auf einen Betrieb". 

Für diese Gutachten sowie für die weiteren Auf
träge, die der Fa. CONSULTATIO seitens der 
Stadt Wien während der Zeit des "Stach er-Teams" 
zukamen, erhielt die Fa. CONSULTATIO Hono
rarleistungen von über 1 Mio S. 

Mit dem jahr 1975 verdichten sich aber im Früh
jahr die Überlegungen zwischen der Bundesbeteili
gung einerseits und der Stadt Wien andererseits, 
neue Steuerungsformen für. die Abwicklung des 
AKH-Baues zu finden. Nach Aussagen verschiede
ner Zeugen konzentrieren sich bis zum Sommer 
1975 die Überlegungen immer mehr auf eine eigene 
Gesellschaft zur Abwicklung des AKH-Baues nach 
dem Modell der IAKW. Bestrebungen dieser Art 
fanden in Bürgermeister Gratz ihren Initiator. 
Dkfm. Dr. Hannes Androsch sieht den Zeitpunkt 
der Entscheidung in einem mit Bundeskanzler Dr. 
Kreisky im Spätfrühjahr 1975 geführten Vieraugen
gespräch (5.2671). 

Die Überlegungen zur konkreten Ausgestaltung 
dieser neuen Gesellschaft nach dem Muster des 
IAKW werden im Sommer 1975 angestellt. Um"die 
IAKW-Erfahrungen zu nutzen, bestimmt Finanz
minister Dkfm. Dr.Hannes Androsch, der den 
zukünftigen 50%-Anteil des Bundes zu vertreten 
hat, als seinen Vertrauensmann im Aufsichtsrat den 
Sektionschef aus dem Finanzministerium, Dr. Wal
ter Waiz. Dr. Waiz, mit dem Vertrauen des Finanz
ministers ausgestattet, wird in der Folge Aufsichts
ratsvorsitzender und insbesondere in der. Grün-

dungsphase hauptsächlicher Gesprächspartner für 
alle Entscheidungen. 

Auch DiplAng. Winter befaßte sich im Sommer 
1975 mit dem Managementproblem im Bereich des 
AKH-Neubaues. In einer mehrseitigen Studie 
(genannt: Gedanken zur Projekt-Management
situation im Bereich des Neubaues AKH) vom 
21. Juli 1975 sieht er für die CONSULTATIO eine 
zentrale Rolle vor. Er entwickelt ein Modell mit 
einem drei bis vierköpfigen Vorstand mit den gro
ßen Bereichen Hochbau, Haustechnik, Medizin
und Betriebswesen und eventuell -Finanzwesen. Den 
letzteren Bereich möchte er einsparen und durch 
einen leistungsfähigen Konsulenten ersetzen. Er 
schreibt: 

"Der Vorstandsbereich Finanzwesen wird des
halb vorerst nicht als fix angenommen, da es durch
aus möglich wäre, diesen Bereich durch einen lei
stungsfähigen, kaufmännischen Konsulenten (zB 
CONSULT A TIO) wahrzunehmen." 

An einer anderen Stelle nennt er für die allgemei
nen und organisatorischen Bereiche die Fa. CON
SULTATIO und AGIPLAN. Schließlich macht das 
Papier Dipl.-Ing. Winters auf das im Sommer 1975 
herrschende große Interesse, im Zusammenhang 
mit dem AKH große Konsultationsaufträge zu 
bekommen, aufmerksam. Das Papier schließt näm
lich mit dem Absatz: 

"Da es sich auf dem. europäischen Consulting
Markt herumgesprochen hat, daß in Wien dem
nächst ein größeres Volumen zur Vergabe gelan
gen wird, wurden ... an verschiedenen Stellen 
Bewerbungen von einzelnen Consulting-Firmen 
deponiert (Siehe Beilage)." 

Die Beilage über die von Dipl.-Ing. Winter dabei 
genannten Firmen war nicht auffindbar. Die Unter-. 
lage selbst muß zunächst Stadtrat Dr. Stacher 
erreicht haben. Angesichts der häufigen Begegnun
gen zwischen Dipl.-Ing. Winter und den Vertretern 
der CONSULTATIO ist eine Gemeinsamkeit der 
Überlegungen anzunehmen. 

Am 9. September 1975 wird die AKPE der 
Öffentlichkeit vorgestellt, wobei man schon in der 
ersten· Präsentation der Firma die Bedeutung von 
Konsultationen und Expehisen sehr deutlich sieht 
und herausstellt. 

Die sozialistische Korrespondenz vom 9. Sep
tember 1975 gibt Dkfm. Dr. Hannes Androsch mit 
den Worten wieder: 

"Aufgabe dieser Gesellschaft . . . werde es sein, 
Expertisen zur Grundlage einer Arbeit in Auftrag 
zu geben." 

Sehr rasch nach Gründung der Gesellschaft 
scheinen Mitarbe'iter der CONSULTATIO im 
Bereich des AKH auf. In den ersten vorläufigen 
Besprechungsprotokollen des AKPE-Vorstandes 
scheint neben Dipl.-Ing. Winter und Dr. Schwaiger 
ein Dkfm. Dr. Sepp Zacek, der in der Folge auch 
die Leitung des Rechnungswesens der AKPE über
nimmt, auf. Es fällt auf, daß Dkfm. Dr. Zacek trotz 
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dieser zentralen Funktion im Finanzbereich der 
AKPE, die ihm auch mit etwa 70 000 S im Monat 
honorien wird, weiterhin Dienstnehmer bei der 
CONSULTATIO bleibt. Er ist don bis zum Jahres
beginn ·198 0 angestellter Mitarbeiter und darf beide 
Tätigkeiten über Jahre miteinander verbinden. 

Ein weiterer Mitarbeiter der CONSULTATIO, 
nämlich Günter Kozlik, wird mit der Abwicklung 
der Buchung der AKPE beauftragt. Er erledigt dies 
mehrere Jahre lang für die AKPE und erläuten 
dem Untersuchungs ausschuß, daß er dieser Tätig
keit sowohl in seiner eigenen Steuerkanzlei als auch 
in den Räumen der CONSULTATIO n,achgegan
gen ist. Kozlik war bei der CONSULTATIO von 
1970 bis 1973 Sachbearbeiter und erhielt nach der 
im Jahre 1973 erfolgten Bestellung Bauers zum 
Geschäftsführer ebenso wie Lia Androsch die Pro
kura (Kozlik, S. 14707). Auch er kann seine 
umfangreiche Tätigkeit sowohl für die CONSUL
TATIO als auch für die AKPE gleichzeitig abwik
keln. Im Zusammenhang mit der Tätigkeit von 
Kozlik stehen die zahlreichen Fahnen, die das 
Fahnenbuch eines AKPE-Firmenwagens ausweist. 
In der Zeit vom 1. September 1979 bis Feber 1980 
sind 40 Fahnen des "grünen Volvo" zwischen der, 
AKPE und der CONSULTATIO registriert. 

Sehr bald nach Gründu;g der AKPE scheint 
jedoch die CONSULTATIO in den Notizen Dipl.
Ing. Winters mit einem züsätzlichen Aspekt auf. 
Weniger als ein Monat nach Gründung der AKPE, 
nämlich am 1. Oktober 1975, kommt es zu einem 
Gespräch zwischen dem neubestellten Direktor 
Winter und seinem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem 
Sektionschef des Finanzministeriums, Dr. Waiz, im 
Hotel.Europa. Dipl.-Ing. Winter notiene über die
ses Gespräch zunächst die Überlegungen: 

,,3. VorStand überflüssig." 
Dies lehnt Dr. Waiz, den Notizen Dipl.-Ing. 

Winters zufolge, ab. Die Überlegung der Einspa
rung eines Vorstandsdirektors wiederholt damit am 
1. Oktober 1975 einen Gedanken, den Dipl.-Ing. 
Winter in ~einem Papier zum Management-Modell 
im Juli davor festgehaltenhat. 

Im Laufe des Gespräches von Dipl.-Ing. Winter 
mit Dr. Waiz, das offensichtlich auch der Vorberei
tung einer Aufsichtsratssitzung dient, spielt eine 
Überlegung eine Rolle, die Dipl.-Ing. Winter mit 
den Wonen notien: 

"CONSULTATIO auch indirekt." 
In den darauffolgenden Monaten wird die Frage' 

der Betriebsorganisation ein wichtiger Punkt in den 
Überlegungen des AKPE-Vorstandes. Offenbar 
stellt man Überleg~ngen an, wie man zu einer 
organisatorischen Konzeption für das AKH 
kommt, wobei die schon in den Tagen des "Sta
cher-Teams" geäußenen Zweifel an der planeri
schen Kompetenz von Prof. Riethmüller, wie sie 
Dkfm. Dr. Wilfling und Dipl.-Ing. Winter auch 
wiederholtgeäußen haben, neu aufleben. 

In diesen Tagen tritt iluch eine neue Planungs
firma im medizinisch-orgariisatorischen Bereich 
auf. Mitte Dezember 1975 wird die Fa. ÖKO
DAT A gegründet. 

Es fällt auf; daß diese neu gegründ~te Firma in 
kurzer Zeit Projekte vom AKPE-Vorstandübenra
gen bekommt, aus denen sich ihre spätere zentrale 
Stellung im Bereich der Betriebsorganisationspla
nung ergibt. So konnte die Fa. ÖKODATA schon 
am 7. Jänner 1976 ein Angebot für die Ausarbei
tung zum Thema der technischen Betriebsführung 
(RH 23.1.1.) legen und, obwohl neu am Beratungs
markt, bekam sie den Zuschlag dafür bereits am 
22. März 1976, wobei AKPE-Direktor Winter dem 
Rechnungshof dazu erkläne, er habe 

"den späteren Geschäftsführer der ,Fa. ÖKO
DATA, Dipl.-Ing. Armin Rumpold, durch seine 
frühere Funktion als Mitglied des Stacher-Teams 
kennengelernt. " 

Obersenatsrat Dr. Siebensohn erkläne dazu: 
"Ich habe Rumpold bei der Arbeit schätzen 

gelernt. Und nachdem auch Bauer, der von der 
CONSULTATIO her wieder auch bekannt war, 
erkIänhat, das (die ÖKODATA) wäre sozusagen 
die Nachfolgefirma und der eine Zweig beschäftigt 
sich damit nicht mehr, so war für mich kein Beden
ken, hier einen Auftrag (an die ÖKODATA) zu 
geben." 

CONSULTATIO und ÖKODATA wurden alsO 
vom Leiter der MA 17, Obersenatsrat Dr. Sieben
sohn, als Zweige vom selben Stamm angesehen. 

Die ÖKODATA begann ihre Tätigkeit in den· 
Räumen der CONSULTATIO, was Dipl.-Ing. 
Rumpold vordem Untersuchungs ausschuß wie 
folgt darstellte: 

"Der gewerbebehördliche Geschäftssitz der 
ÖKODATA war die Schönbrunner Allee, die Mit
arbeiter waren anfangs in von derCONSULTA
TIO gemiheten Räumen untergebracht in der 
. Holzmeistergasse 6. Das war bis Sommer 1976, bis 
zum Brückeneinsturz; das habe ich mir gemerkt, 
denn dann konnte ~an nicht mehr nach Floridsdorf 
fahren." (5. 660) 

Eine gewisse Venauschbarkeit der ÖKODATA 
und der CONSULTATIO war offenkundig und 
konnte in der Folge immer wieder festgestellt wer
den. So wurde Bauer auch in seiner Eigenschaft als 
ÖKODATA-Venreter in der CONSULTATIO 
angesprochen. Ein diesbezügliches Schreiben vom 
15. September 1976 von Dipl.-Ing. Winter an 
Dkfm. Dr. Bauer per Adresse CONSULTATIO 
liegt vor. Übereinstimmend haben mehrere Zeugen 
diese Vertauschbarkeit zum Ausdruck gebracht. So 
Dipl.-Ing. Winter vor dem Untersuchungsaus
schuß: 

"Für mich war hier eine Kontinuität (zwischen 
der CONSULTATIO und der ÖKODATA) auch 
wenn sich das Briefpapier geändert hat." 
(5. 16066 Ef.) 

oder Dipl.-Ing. Spann: 
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"Wenn bei der ÖKODATA ein Kapazitätseng
paß war der Mitarbeiter und bei der CONSUL
TATIO freie Kapazitäten, wurden Mitarbeiter der 
CONSULTATIO für die ÖKODATA tätig." 
(5.5754) 

oder Dkfm. Scharmüller: 
"Das (die Grenze zwischen ÖKODATA und 

CONSULTATIO) war zum Teil verschwommen. 
Für Außenstehende oder für nicht mit der 
Geschäftsführung oder mit der Prokura Beschäf
tigte war es zum Teil verschwommen." (5. 4063) 
. un? Obersenatsrat Dr. Siebensohn sagte schließ-

hch Im Untersuchungsausschuß bezüglich CON
SULTATIO und ÖKODATA: 

"Die Namen waren Schall und Rauch." (5. 3466) 
Die personellen Verflechtungen zwischen CO N

SULTATIO und der ÖKODATA waren von 
A.nfang an da, Dkfm. Dr. Bauer bezog in bei den 
Firmen Honorare und es war für Geschäftspartner 
offenbar nicht immer möglich, ihn der richtigen 
Firma zuzuordnen. Dipl.-Ing. Rumpold selbst war 
bis Feber 1976 noch für die CONSULTATIO tätig, 
also vorübergehend Mitarbeiter beider Firmen. 
. Nach Aussagen von Dipl.-Ing. Rumpold, von 
Ihm gegenüber dem Ausschuß durch ein Kalen
derblatt belegt, kam es Ende 1975 zu einer Ausspra
che über die Konstruktion einer "ÖKODATA 
GESELLSCHAFT M. B. H. & CO. KG". Diese 
Rechtsform wurde erst nach mehr als eineinhalb 
Jahren - eingetragen am 4. Juli 1977 - verwirk
licht, obgleich die Firma dieser Konstruktion und 
nicht die am 7. Jänner 1976 bereits errichtete 
Gesellschaft m. b. H. das Angebot über die Ausar
beitung der. technischen Betriebsführung an die 
AKPE stellte. 

In den Weihnachtsferien 1975/76 kam es zu 
einem Gespräch zwischen Dipl.-Ing. Rumpold und 
Dkfm. Dr. Bauer in einem Hotel im Almtal (Ober
österreich). Dieses Gespräch, von dem der Zeuge 
Rumpold handschriftliche Unterlagen des Dkfm. 
Dr. Bauer vorlegte, wurde von diesem nicht bestrit
ten, einschließlich der Unterlagen. 

Widersprüchlich war jedoch die Interpretation 
dieser Unterlagen durch die beiden Zeugen. 

In diesen mit "Zur Konstruktion der ÖKO
DATA" übertitelten Unterlagen heißt es: 

,,1. Gegenstand: Siehe Gesellschaftsverträge 
2. Rechtsform: KG mit Ges. m. b. H. als Kom

plementär 
3. Beteiligungsverhältnis : 

3.1. KG: GesmbH 
Androsch 
Bauer 
Rumpold 

3.2. GesmbH: Androsch 

3% 
32% 
32% 
33% 
33% 

Bauer 33% 
Rumpold 34% 

Komp!. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 

Der Geschäfts- und Kapitalanteil Androsch's 
wird bis auf weiteres treuhändig gehalten (handels
rechtlich verdeckt - steuerlich zurechenbar?). 

4. Kapitalausstattung: 
4.1. KG: 150000 (voll einzuzahlen) 
4.2. GesmbH: 100000 (ein Viertel wird 

eingezahlt, 25 OOO) 
5. GesmbH erhält von KG die Kosten der 

Geschäftsführung ersetzt,. unabhängig vom Ergeb
nis der KG und eine Haftungsprämie von 3% als 
Gewinnanteil. 

6. Kooperation mit CONSULTATIO: 
BetriebswirtschaftJiche Beratung 
Kanzleimäßige Abwicklung -
Verrechnungspreise zwischen CONSULT ATIO 
und ÖKODATA werden Wie folgt kalkuliert: 

Echt von der ÖKODATA zu tragende Kosten 
für Dienstleistungen der CONSULTATIO sind 
deren Selbstkosten. Die Differenz zwischen Markt
preis der CONSULTATIO und ihren Selbstkosten 
= Teil der Gewinnabschöpfung Androsch/Bauer. 

Ein Vorteil der CONSULTATIO: Fixkostende
gressIOn. 

7. Gewinnverteilung : 
im Gesamten: Androsch 33% 

Bauer 
Rumpold 

8. Geschäftsführung: 

33% 
34% 

Rumpold mit starker Bindung an Generalver
sammlung bzw. Gesellschafterbeschlüsse. 

9. Entwürfe: ' 
9.1. GesmbH-Vertrag 
9.2. KG-Vertrag 
9.3. Treuhand-Vertrag" 

Auf einem weiteren Blatt verfaßte Dkfm. Dr. 
Bauer handschriftlich einen Entwurf eines Gesell
schaftsvertrages über die Errichtung einer Gesell
schaft mbH & CO. KG. Dieser Entwurf, der von 
Dkfm. Dr. Bauer um die Jahreswende 1975/76 in 
Gegenwart Dipl.-Ing. Rumpold's niedergeschrie
ben wurde, hat folgenden Inhalt: 

,,1. Die Herren A"B und C und die ,ÖKODATA 
BETRIEBSBERATUNG UND DATENVERAR
BEITUNG' erricht~.n ein~ Kommanditgesellschaft 
unter der Firma ,OKODATA-BETRIEBSBERA
TUNGSGES. M. B. H. & CO. KG'. 

2. WieA 
3. Wie A a} - i} 

jedoch nicht: letzter Absatz ,Zum Gegenstand ... 
in dieser Firma'. 

4. WieA 
5. a) Persönlich haftender GeseiIschafter dieser 

Kommanditgesellschaft ·ist die ÖKODATA
Ges. m. b. H für... Datenverarbeitung mit 
einer Einlage von 4 500 S (in Worten viertau
sendfünfhundert) . 

b) Kommanditisten der Gesellschaft sin,d: 
ba) A mit einer Einlage von S 
bb) B mit einer Einlage von S 96 000,-
bc) C mit einer Einlage von S 49 500,-

zusammen S 150000,-
c} Sämtliche Einlagen sind bis längstens ... in 
voller Höhe zu leisten:" 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 361 von 425

www.parlament.gv.at



88 670 der Beilagen 

Der vom Untersuchungs ausschuß dazu befragte 
Dkfm. Dr. Hannes Androsch gab~ an, von Bauer 
(etwa im Jahre 1973) ein diesbezügliches Angebot 
erhalten zu haben, welches er jedoch zurückgewie
sen habe; Dkfm. Dr. Bauer schloß sich dieser Aus
sage an. Ungeklärt blieb, weshalb dann Dkfm. Dr. 
Bauer noch Ende 1975 eine solche Dreierkonstruk
tion mit Dkfm. -Dr. Hannes Androsch detailliert zu 
Papier brachte und Dipl.-Ing. Rumpold vorschlug. 

Neben Dipl.-Ing. Rumpold hielten auch andere 
Zeugen vor dem Untersuchun~ausschuß eine 
Androsch-Beteiligung an der Fa. ÖKODATA für 
möglich: ' 

Dipl.-Ing. Spann: 
"Hinsichtlich der Mitteilung Rumpolds über die 

Androsch-Beteiligung an der Fa. ÖKODATA hatte 
ich den Eindruck, daß es sich um ein Wissen und 
nicht um eine Vermutung Rumpolds handelte." 
(5.5763 f) 

Dipl.-Ing. Spann: 
"lch glaube nicht, daß mir Rumpold die 

Androsch-Beteiligung einfach vorgemacht hat, um 
mich oder irgendjemanden in die Irre zu führen 
oder sich zu rächen oder jemandem etwas anzu
hängen." (5.5766) 

Dr. Kunze: 
"Die Beteiligung Androsch's an der ÖKODATA 

war für mich jedenfalls nicht auszuschließen." 
(5.5918) , 

Die ÖKODATA spielte ab ihrer Gründung zu 
Ende des Jahres 1975 in allen Überlegungen im 
Zusammenhang mit der, Betriebsorganisationspla
nung eine zentrale Rolle. Bereits am 28 .. Jänner 
1976 notierte Dipl.-Ing. Winter zu einem Gespräch 
mit Dipl.-Ing. Rumpold und Dkfm. Dr. Wilfling 
unter dem Titel "BO-Kuchen" ein Modell zur 
Betriebsorganisation, wie folgt: 

"a) Inst; Öko; Rieth 'h 
b) Med-+ Rieth; Öko 'h;" 

Die Überlegung zur, Betriebsorganisation lautet 
in diesem Falle etwa auf eine Drittelbeteiligung , 
oder gar auf eine Hälftebeteiligung der ÖKO
DATA. 

Am 3. Feber 1976 vermerkte Dipl.-Ing. Winter 
nach einem Gespräch mit Dipl.-Ing. Rumpold: 

"BO: 'h Öko, 'h Agi, 'h Rieth + Wilfling Sub + 
Mediplan ev. Sub;" 

Die dazu vom Untersuchungsausschuß befragten 
Teilnehmer dieser Gespräche sa~ten übereinstim
mend aus, daß man modell artige Uberlegungen zur 
späteren Betriebsorganisationsvergabe angestellt 
habe. 

Tatsächlich wurde der Auftrag über die Betriebs
organisationsplanurig mehr als zwei Jahre danach 
an die ABO vergeben, deren Mit~!ieder Riethmül
ler, das DKI sowie die Firmen OKODATA und 
ODELGA (durch die Erwähnung Dkfm. Dr. Wilf
lings) sowie die Fa. AGIPLAN als ihr Subunterneh
mer bereitsin den Notizen Dipl.-Ing. Winters über 
die "BO-Kuchengespräche" aufschienen; der Fa. 

ÖKODATA kam innerhalb der ABO mit einem 
Gesamtanteil von über 50% die überragende Stel
lung unter den Mitgliedern zu. 

Für die organisatorische und umsatzmäßige Ent
wicklung der Fa. ÖKODATA, die zu Beginn ihrer 
Tätigkeit kaum über Angestellte verfügte, war ihr 
Naheverhältnis zur Fa. CONSULTATIO von 
besonderer Bedeutung, wobei die Fa. CONSUL
TATIO aus dieser personellen und wirtschaftlichen 
Verflechtung mit der Fa. ÖKODATA ihrerseits in 
verschiedenster Weise Vorteile zog: 

• Für die Erfüllung der von der Fa. ÖKODATA 
übernommenen Augaben stellte die Fa. CONSUL
TATIO zu wiederholten Malen ihre Mitarbeiter -
in Form von Personalleasing - der Fa. ÖKO
DATA gegen Entgelt zur Verfügung. 
• Eine solche Art des Personalleasings wurde auch 
mit dem Geschäftsführer der Fa. CONSULTATIO, 
Dkfm. Dr. Franz Bauer, vorgenommen. 
• Die Mitarbeiter der Fa. CONSULTATIO und 
der Fa.ÖKODATA waren vielfach nicht in der 
Lage anzugeben, für welche der beiden Unterneh
men sie im Einzelfall tätig wurden bzw. bei wel
chem sie in einem Anstell~ngsverhältnis standen. 
Dies war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß 
die Fa. ÖKODATA zu Beginn ihrer Tätigkeit über 
keine eigenen Räumlichkeiten verfügte, sondern in 
den Räumen der CONSULTATIO untergebracht 
war. 
• Die enge personelle und räumliche Verbindung 
zwischen den Firmen ÖKODATA und CONSUL
TATIO -kam ua. darin zum Ausdruck; daß die Fa. 
CONSULTA TIO eine Dienstleistungsbestätigung 
für einen Angestellten der ÖKODATAausstellte 

, und unterfertigte. 
• Die Fa. ÖKODATA gewährte der Fa. CON
SULTATIO im Jahre 1978 ein Darlehen im 
Betrage von 1 Mio S und im Jahre 1979 ein weite
res Darlehen von 1,5 Mio S. 
• Die zwischen den Firmen CONSULTATIO und 
ÖKODATA abgewickelten Geschäfte erreichten 
'ein Gesamtvolumen, das in die Millionen geht. 
• Die von der Fa. CONSULTATIOder Fa. 
ÖKODATA zur Bezahlung vorgelegten Rechnun
gen wurden von der Fa. ÖKODATA vielfach begli
chen, ohne daß eine gen aue Prüfung der Preisange
messenheit der diesen Zahlungen zugrundeliegen
den Leistungen vorgenommen wurde. 
• Die finanzielle Ap.lehnung der Fa. CONSUL
TATIO an die Fa. ÖKODATA ging sogar so weit, 
daß die Fa. ÖKODATA presserechtliche Entgeg
nungen, die von der Fa. CONSULTATIO begehrt 
worden waren, bezahlte. -
• Die CONSULTATIO machte für die Fa. ÖKO
DATA sowie deren Tochterfirmen PRODATA 
und COMBIT-RECHENZENTRUM die Buch
haltung; die Lohnverrechnung, die Steuerberatung 
und die Bilanzen. Darüber hinaus beriet und 
betreute sie auch die ABO sowie die anfangs der 
ABO angehörige Fa. ODELGA. 
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• In~erhalb der Fa. CONSULTATIO sowie der 
ÖKODATA und deren Tochterfirmen PRODATA 
bzw. COMBIT-RECHENZENTRUM wurde 
nach steuerlichen Gesichtspunkten, nach Überle
gungen des Cash-flows und der Bilanzierung belie
big disponienj ebenso fand ein reger Personal- und' 
Geldaustausch statt. 

• Dkfm. Dr. Franz Bauer war daran interessien, 
im Zuge der Beratungstätigkeit der ÖKODATA 
auch Kunden für die Fa. CONSULTATIO zu 
akquirieren. Hiezu befragt gab Dkfm. Dr. Franz 
Bauer vor dem Untersuchungsausschuß folgendes 
zu Protokoll: 

"Die Betriebsberatung war dazu gedacht, eben 
Marktchancen, die sich auf diesem Sektor ergaben, 
zu nutzen. Daß sich damit irgendwo auch dann ein 
Anschlußgeschäft in Richtung Steuerberatung oder 
so ergeben kann, würde ich eher als Nebensächlich
keit hinstellen. 

Aber ich hätte es, wie gesagt - ich darf es wie
derholen -, eigentlich als abnormal angesehen, 
weJ1n das jemand anderer gemacht hätte." 

Für die enge winschaftliche, finanzielle, organi
satorische und personalmäßige Verbindung zwi
schen den Firmen CONSULTATIO und ÖKO
DATA liefene Dipl.-Ing. Rumpold vor dem Aus
schuß folgendes Beispiel: 

"Die CONSULTATIO hatte die Buchführung. 
und die Steuerberatung der Fa. ÖKODATA über
nommen. Diese Leistung wurde abgerechnet nach 
Buchungszeilen, nach Bilanzgeld und so weiter. Es 
gab. einige andere Punkte, wo kurzfristig fachkun
diges Personal von der CONSULTATIO an die 
ÖKODATA zur Verfügung gestellt wurde, und es 
gab vielleicht ein oder zwei Fälle, wo die CON
SULTATIO einen Auftrag übernommen hatte, der 
dann vom Personal der ÖKODATA durchgefühn 
wurde, weil es sich um einen betriebsorganisatori
schen Auftrag handelte." (5. 699) 

Jedenfalls hat das Zusammenwirken zwischen 
der CONSULTATIO und der ÖKODATA im 
AKH-Bereich zu eine,r Ausweitung der Geschäfts
tätigkeit der Androsch-Firma gefühn. 

Das Naheverhältnis der Fa. CONSULTATIO 
zum AKH und seinen Managern fand auch darin 
seinen Niederschlag, daß der seinem Paneifreund 
und Club-45-Kompagnon Dkfm. Dr. Androsch 
zugetane AKPE-Vorstands direktor Winter die 
CONSULTATIQ auch im Freundeskreis empfahl 
und dies damit begründete: 

"Weil man sich's da besser richten kann." 
Deranige, den eigentlichen "Voneil" der Fa. 

CONSULTATIO für ihre Klienten präzisierende 
Überlegungen wurden nicht nur von Dipl.-Ing. 
Winter, sondern ua. auch von Dkfm. Scharmüller 
angestellt: 

"Ich könnte mir in Bezug auf Aufträge, die 'die 
CONSULTATIO erhalteri hat, vorstellen, daß 
man~he Klienten die Überlegung angestellt haben: 

Wenn der Finanzminister daran beteiligt ist, hat das 
vielleicht einen Voneil." (5.4030) 

Finanzminister Androsch wußte von der Bewer
bung der Fa. ÖKODATkum den Betriebsorgani
sationsplanungs-Auftrag durch die Information sei
nes Sektionschefs und Vorsitzenden des Aufsichts
rates der AKPE, Dr. Waiz. 

Durch den Abschluß des ABO-V enrages ver
stärkte sich der Leistungs- und Gelfluß zwischen 
der ÖKODATA und der CONSULTATIO, wobei 
vor allem der Subauftrag der ABO an die CON
SULTATIO entscheidend ins Gewicht fiel. Dieser 
Sub auftrag beruhte auf folgender zwischen den 
ABO-Mitgliedern getroffenen Vereinbarung: 

"Für das Bürokostenpauschale erbringt die 
ÖKODATA vereinbarungsgemäß folgende_Lei
stungen: Steuerberatung der Arbeitsgemeins<;haft 
(nicht der einzelnen Panner) durch die CONSUL
TATIO." (Bll2, 5. 1 005) 

Damit· ist bewiesen, daß es einen direkten 
Zusammenhang zwischen einem AKH-Auftrag und 
der CONSULTATIO mit einem Geldfluß AKH
ÖKODATA-CONSULTATIO gab. 

Die Philosophie, die hinter der Gründung der Fa. 
ÖKODATA stand, hat Dkfm. Dr. Bauer selbst vor 
dem Untersuchungs ausschuß definien: 

"An sich hat es zu meinen Überlegungen als 
Geschäftsführer der CONSULTATIO gehön, eine 
Ausweitu'ng der Beratungstätigkeiten im Organisa
tionsbereich zu prüfen. Nach sehr langwieriger 
Prüfung ist dann die ÖKODATA entstandef).." 
(5. 1 309) 

Unabhängig davon, ob Dkfm. Dr. Androsch stil
ler Teilhaber der Fa. ÖKODATA ist oder nicht, 
hat sich das Zusammenspiel von ÖKODATA, 
PRODATA, COMBI-RECHENZENTRUM und 
CONSULTATIO positiv auf die Androsch-Firma 
ausgewirkt .. 

Die öffentliche Auseinandersetzung um die poli
tische Verantwortung des Vizekanzlers und 
Finanzministers sowie um seine persönliche Ver
flechtung in den AKH-Skandal hat die Tätigkeit 
des Untersuchungsausschusses durch viele Monate 
begleitet. 

Am 9. Jänner 1981 mußte Dkfm. Dr. Androsch 
aus seinen Regierungsfunktionen ausscheiden. 

C. UNTERSUCHUNGJ;:N DER VORWÜRFE 
IM ZUSAMMENHANG MIT ANGEBLICHEN 
GESETZWIDRIGEN FINANZIELLEN 
ZUWENDUNGEN DURCH DIE FA. SIEMENS 
BEZIEHUNGSWEISE VON ANDEREN FIR-
MEN? DIE AM PROJEKT BETEILIGT SIND 

1. ANWENDUNG DER ÖNORM A 2050 BEI 
AUFTRAGSVERGABEN 

Für die Auftragsvergabe durch Bundesdienststel
. len sind die Richtlinien für die Vergebung von Lei-
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stungen vom 18. Juni 1963 verbindlich. Sie gründen 
im wesentlichen auf der ÖNORM A 2050, die in 
der Zwischenzeit allerdings mehrmals abgeändert 
worden ist: Diese Vorschriften verlangen, daß für 
alle Bieter dieselben Wettbewerbsbedingungen zu 
gelten haben. Sie enthalten detaillierte Bestimmun
gen über den Vergabevorgang(Ausschreibung, 
Angebotseinholung, Angebotseröffnung, usw). 

Im Rahmen der Einvernahmen und Beratungen 
im Untersuchungsausschuß war zu prüfen, inwie
weit diese Bestimmungen für die Vergabe von Lei
stungen, Bauarbeiten, Lieferung von Waren, Pla
nungen, Projektierungen, Berechnungen, Gutach
ten usw. für das AKH anwendbar waren und auch 
tatsächlich Berücksichtigung fanden. Es bestand 
kein' Zweifel, daß für die Erteilung von Aufträgen 
betreffend Bauarbeiten, Monta~en, Transporte, 
Lieferungen von Waren uä. die ONORM A 2050 
in der jeweils geltenden Fassung uneingeschränkt 
anwendbar war. Dies bestätigten insbesondere die 
Vertreter des Bundes, und zwar des Bundeskanz
leramtes, des Bundesministeriums für Bauten und 
Technik und des Bundesministeriums für Finanzen, 
sowie die Vertreter der Bundesländer, die im 
Untersuchungsausschuß einvernommen worden 
sind. 

Unter~chiedliche Auffassu~~en wurden betref
fend der: Anwendbarkeit der ONORM A 2050 für 
die Vergabe von LeiStungen im Bereich der Pla
nung sowie von Gutachten, Projektierungen, 
Berechnungen udgl. geäußert. 

In einzelnen Fällen mußte bei der Einvernahme 
der Vertreter der Gebietskörperschaften im Unter
suchungsausschuß außerdem festgestellt werden, 
daß die Vergaberichtlinien nicht immer korrekt ein
gehalten werden. Dr. Skyba, Vertreter der Stadt 
Wien, erklärte unter anderem: "Es gibt bei uns 
durchaus Fälle (Stadt Wien), in denen die 
Angebotseröffnung auch nichtöffentlich erfolgt. 
Das rich.~et sich nach der Lage des Falles." Als 
Grund für die Nichteinhaltung der Richtlinien für 
die Vergabe von Aufträgen nannte Dr. Skyba vor 
allem Zeitdruck. Dr. Skyba bestätigte auch, daß es 
mitunter vorkommt, daß ein Stadtrat den Wunsch 
äußert, eine bestimmte Person bei der Auftragser
teilung zu berücksichtigen. Es sei auch möglich, 
daß mit Firmen über die Preisgestaltung nach 
Angebotseröffnung noch Gespräche geführt wer
den. Konkrete Verstöße gegen die Vergaberichtli
nien' der ÖNORM A 2050 konnten anläßlich der 
'Befragung der Vertreter der Bundesländer, des 
Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik und des Bundesministeriums 
für Finanzen nicht festgestellt werden .. Dies zu 
untersuchen, war allerdings auch nicht Aufgabe des 
Untersuchungsausschusses. 

Bei der Befragung der Vertreter der Gebietskör
perschaften konnte andererseits aber auch festge
stellt werden, daß' sich in einzelnen Bundesländern 
die gewahlten Mitglieder der Landesregierungen 

sehr eingehend mit der Vergabe von Aufträgen 
befassen, um der politischen Verantwortlichkeit zu 
entsprechen. Vielfach sind mehrere Abteilungen der 
Ämter der Landesregierungen mit der Auftragsver
gabe befaßt, bevor der politische Referent entschei
det. Einem einzelnen Beamten wäre es in diesen 
Fällen kaum möglich, in den Vergabevorgang auf 
unkorrekte Weise Einfluß zu nehmen. 

Es ist davon auszugehen, daß vor und nach der 
Gründung der AKPE keine unterschiedliche Ver
pflichtung; die ÖNORM A 2050 bei der Vergabe 
von Aufträgen für das AKH anzuwenden, gegeben 
war. Dies bestätigt auch der Rechnungshof. Im 
Rohbericht wird darauf hingewiesen, daß die 
AKPE nicht im eigenen Namen die Aufträge verge
ben konnte, sondern im Namen und für die Rech
nung der weiterbestehenden ARGE AKH des Bun
des und der Stadt Wien, der die Planung und 
Errichtung des AKH übertragen war. Anläßlich 
einer Besprechung unter dem Vorsitz des amtsfüh
renden Stadtrates für Finanzen mit Vertretern des 
Bundes sowie mit Mitgliedern des Aufsichtsrates, 
die am 3. Oktober 1975 stattgefunden hat, wUrde 
außerdem festgestellt, daß es erklärter Wille des 
Bundes und der Stadt Wien sei, die Geschäfte, die 
bisher von der ARGE AKH durchgeführt worden 
sind, der AKPE zu übertragen. Die Aktiengesell
schaft trete im Namen und für Rechnung der beste
henden Arbeitsgemeinschaft von Bund und Stadt 
Wien auf. 

Der Syndikatsvertrag, abgeschlossen zwischen 
der Republik Österreich und der Stadt Wien, 
bestimmt allerdings in Punkt XV., daß bei der Ver
gabe von Lieferungen und Leistungen die jeweils 
bestehenden Vergaberichtlinien der Stadt Wien zu 
beachten sind. Die Verpflichtung zur Ausschrei
bung von Lieferungen und Leistungen wird aus
drücklich vereinbart. Aufgrund dieser Präzisierung 
muß angenommen werden, daß nach Gründung 
der AKPE, das ist ab 9. September 1975, nicht mehr 
die Vergaberichtlinien des Bundes, sondern aus
schließlich jene der Stadt Wien anzuwenden waren. 
Auch diese Vorschriften sehen die Anwendung der 
ÖNORM A 2050 vor. 

Es ist damit eindeutig festzustellen, daß auch die 
AKPE vollinhaltlich an die Vergaberichtlinien, wie 
sie in der ÖNORM A 2050 festgelegt sind, bei Auf
tragsvergaben im Zusammenhang mit der Planung 
und dem Bau des AKH gebunden ·war. . / 

Im einzelnen waren die Vergabekompetenzen im 
Laufe der Zeit unterschiedlich geregelt. Im Zeit
raum der ARGE AKH waren zunächst folgende 
Stellen mit der Genehmigung von Aufträgen 
befaßt: 

S 

Spitzenausschuß über 4 000 000,- S 
Bauausschußvon 800000,- S bis 4000000,-

Bauleitung bis 800 000,- S. 
Am 22. Feber 1972 wurden diese Grenzen wie 

folgt geändert: 

o 
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Spitzenausschuß über 10000000,- S 
Bauausschuß 2 000 000,- S bis 10000000,- S 
Bauleitung bis 2 000 000,- S. 

Ab Gründung der AKPE waren folgende Organe 
mit der Auftragserteilung befaßt: 

Aufsichtsrat über 20 000 000,- S 
- Vorstand 2000000,- S bis 20000000,- S 
- Handlungsbevollmächtigte bis 2 000 000 S. 

Für den Abschluß von Werk- und Konsulenten
verträgen waren ab Gründung der AKPE die Kom
petenzgrenzen anders untergliedert: 

Aufsichtsrat über 1 000 000,- S 
- Vorstand 250000,- S bis 1000000,- S 
- Handlungsbevollmächtigte bis 250 000,- S. 

Die Konstruktion der AKPE hat bei den Auf
tragsvergaben für das AKH allerdings eine beson
dere Situation geschaffen, wodurch die politische 
Verantwortung bei Auftragsvergaben nicht mehr 
voll zum Tragen kam. Die Entscheidung über Auf
träge wurde einer Aktiengesellschaft übertragen. 
Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat hatten über 
Auftragsvergaben zu entscheiden. Die Einhaltung 
der Vergaberichtlinien, wie sie in der Stadt Wien 
Gültigkeit haben, war dadurch nur eingeschränkt 
möglich. Vor allem konnten die verantwortlichen 
Politiker nicht in die Auftragsvergaben eingebun
den werden. Dennoch ist festzustellen, daß die Ver
treter der Eigentümer "Bund" und "Stadt Wien" 
auch nach Gründung der Aktiengesellschaft, die am 
9. September 1975 erfolgte, für die Planung und di~ 
Errichtung des Allgemeinen Krankenhauses in 
Wien verantwortlich waren. Das gilt auch für die 
Auftragsvergaben. . 

Für die Gründung der AKPE, mit der für die für
den Bau verantwortlichen Politiker ein Vorwand 
geschaffen wurde, sich von den eigentlichen Ent
scheidungen· distanzieren zu können, trat vor allem 
Gratz ein, der den zweifelhaften Ruhm für sich in 
Anspruch nehmen kann, als ihr "Erfinder" zu gel
ten, was von ihm vor dem Ausschuß auch gar nicht 
in Abrede gestellt wurde: "-

"Ich habe eigentlich ziemlich früh, ich würde 
sagen, anfang 1974, die Meinung vertreten, daß 
eine solche Konstruktion wie die AKPE oder eine 
ähnliche geeignet wäre, den Bau zu beschleuni
gen." (5. 3265) 

Die für die AKPE gewählte Rechtsform einer 
AG erwies sich im Hinblick 'auf die eingeschränk
ten Durchgriffsmöglichkeiten der Eigentümerver
treter in einer derartigen handeisrechtlichenKon~ 
struktion als ungeeignet, die politische Verantwor
tung in größtmöglichem Ausmaß zu bewahren. 
Dies erklärten nicht nur Dr. Kandutsch: 

"Wir halten die Form der Aktiengesellschaft für 
solche ausgegliederte Rechtsträger, die Aufgaben 
der öffentlichen Hand erfüllen, für verfehlt" 
(5.16608) 

und Dr. Delabro: 
"Es (der Neubau des AKH) wurde mit der Über

tragung an eine Aktiengesellschaft mehr oder weni-

ger aus dem Verantwortungsbereich des Gemeinde
rates im engeren, Sinn herausgehoben" 
(5. 16899 f), 

sondern mußte sogar von Gratz selbst einbe
kannt werden: 

"Vom Grundsä·tzlichen per könnte man sagen: 
Wenn es von der Hoheitsverwaltung an eine 
Aktiengesellschaft geht, wird es von der politischen 
Verantwortung weiter entfernt." (5. 6468) 

Das Geständnis der verfehlten Konstruktion liegt 
zwar vor, Bürgermeister Gratz bekannte vor dem 
Untersuch~mgsausschuß auch seine politische Ver
antwortung dafür ein, war jedoch nicht bereit, diese 
auch zu tragen und die persönlichen Konsequenzen 
daraus zu ziehen. (5. 6662) 

Wie bereits erwähnt, stellte der Rechnungshof 
fest, daß nach übereinstimmender Meinung aller 
befaßter Gutachter, die AKPE lediglich als Organ 
der bereits seit 1957 bestehenden ARGE AKH 
anzusehen ist. Es gab daher zwischen 1975 und 
1980 auch mehrere sogenannte Politikergipfel. Bei 
diesen Gesprächen wurde die Tätigkeiten der 
Organe der Aktiengesellschaft nicht mit der not
wendigen Sorgfalt überprüft. Als yerschiedenen 
verantwortlichen Politikern, und zwar dem Bundes
minister für Finanzen, dem Finanzstadtrat von 
Wien und dem Bürgermeister von Wien vor 1980 
mehrmals mitgeteilt wurde, daß Unkorrektheiten 
bei den Auftrags~ergaben für das AKH erfolgt sein 
dürften, sind keine konkreten oder nur halbherzige 
Schritte zur· Überprüfung eingeleitet wordeQ. Es 
gab keinen Politikergipfel, der sich mit solchen 
Vorwürfen_ und Verdächtigungen befaßt hat. 

Finanzminister Dkfm. Dr. Androsch wurde im 
Ausschuß befragt, was von ihm unternommen wor
den sei, als wiederholt der Verdacht geäußert 
wurde, Schmiergeldzahlungen seien im Zusammen
hang mit dem Bau. des AKH geleistet worden. 

Dkfm. Dr. Androsch antwortete, er habe "den 
Abgabensektionschef gebeten, Prüfungshandlungen 
zu setzen, Nachschau zu halten. Das ist geschehen 
und sie haben kein Ergebnis gebracht.'~ (Protokoll 
5. 12406 ff) Dkfm. Dr. Androsch, als verantwortli
cher Vertreter der Eigentümerinteressen des Bun
des beim AKH, hat also lediglich Prüfungshandlun
gen über die Steuersektion (Betriebsprüfung) 
durchführen lassen. Bei der AKPE hat er sich nicht 
unmittelbar eingeschaltet. Dkfm. Dr. Androsch 
hatte also wesentliche Aufgaben, die ihm übertra
gen waren, nicht wahrgenommen. Eine möglichst 
frühzeitige Aufklärung des AKH-Skandals wurde 
durch dieses Untätigsein verhindert. 

Verschiedene Politiker haben anläßlich der Ein
vernahme im Untersuchungs ausschuß zugegeben, 
daß sie mitunter Interventionen, die die Auftrags
vergabe beim AKH betreffen, weitergegeben bzw. 
sich selbst um qie Vergabe von Aufträgen an 
bestimmte Firmen gekümmert haben. 

Bürgermeister Grati hat im Zusammenhang mit 
den Auftragsvergaben an die Fa. KNOBLICH mit-

24 
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geteilt, "ich habe zwei Dinge gemacht: Ich habe,auf 
Beides (ein Schreiben, das Bürgermeister Gratz vün 
Bundesminister Dr. Staribacher erhalten hat und 
eine Mitteilung, die er anläßlich eines Betriebsbesu
ches bei der Fa. KNOBLICH 'erhalten hat) den 
Stadtrat, Mayr aufmerksam gemacht und habe 
zusätzlich dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie zurückgeschrieben, daß ich 
empfehlen würde, diese Interventiün auch an seine 
Bundes-500/0 weiterzugeben" (siehe Protokoll 
5.14519). Pülitiker haben sich also. sehr wühl bei 
Auftragsvergaben eingeschaltet. Sie hab<;n jedüch 
nicht auf Mitteilungen, die Unkürrektheiten bei 
den Auf,tragsvergaben betreffen, reagiert, sündern 
lediglich: Interventiünen vürgenommen. 

Stadtr:at Mayr antwürtete auf die Frage "und wie 
war das, als die Gerüchte über Malversati'ünen im 
Zusamm:enhang mit Winter aufgetaucht sind? 
Haben Sie etwa dann mit Winter ein Vier-Augen
Gespräch gesucht, um hier aufzuklären?", er habe 
sich vüm Aufsichtsratsvürsitzenden Dr. Waiz dar
über informieren lassen, und habe ihn beauftragt, 
Unterlagen an das Küntrüllamt weiterzuleiten und 
dieses zu bitten, nach all seinen Kräften und Mög
lichkeiten eine Klärung herbeizuführen. Zweitens 
habe er ein Gespräch mit Dipl.-Ing. Winter geführt, 
der jede,n Verdacht entrüstet von sich gewiesen 
habe", (5. 2622). Vün Stadtrat Mayr künnte jedüch 
nicht naqhgewiesen werden, daß er irgendetwas zur 
Aufklärung künkret beigetragen hätte. 

Die verantwürtlichen Pülitiker beim Bund und 
bei der Stadt Wien waren demgegenüber nicht in 
der Lage üder waren nicht Willens, frühzeitige 
Hinweise auf Unkürrektheiten beim Bau des AKH 
ernst zu nehmen. 

Bei verschiedenen Sitzungen des National- und 
Bundesra~es wurden Auffürderungen zur Aufklä
rung vün', Unkürrektheiten vün der Regierungspar
tei zurückgewiesen üder verniedlicht: 

11. Juni 1975 Anfrage der Abg. Dkfm. Dr. 
Bauer, Dr. Hubinek, 
an die BM für Finanzen, Gesundheit und Bauten 
betreffend Planungsmängel und Verzögerungen 
beim AKH-Neubau 

17. Dezember 1976 Anfrage der Abg. Dr. Wie
singer 
an BM ,. für Bauten, Finanzen, Wissenschaft, 
Gesundheit 
betreffend Vergabe der Betriebsürganisatiünspla
nung 

7. März 1979 Antrag der Abg. Dr. König 
betreffend Prüfungs auftrag gemäß § 99 Abs. 1 
GOG (Überprüfung der AKPE, Sünderprüfung des, 
Rechnungshüfes). Dieser Antrag wurde vün der 
SPÖ-Mehrheit abgelehnt. ' 

3. Juli~ 979 Antrag der Abg. Dr. König 
betreffend Prüfungsauftrag an den Rechnungshüf 
gemäß § 99 Abs. 2 GOG 
hinsichtlich der Betriebs6rganisatiünsplanung 

18. Dezember 1979 Anfrag~ der Abg. Dr. Wie
singer 
an Finanzminister 
betreffend Planung und Küsten des Neubaues des 
AKH 

19. März 1980 Entschließungsantrag der Abg. 
Dr. König 
betreffend die Durchführung einer Untersuchung 
zur Festlegung der weiteren Vorgangsweise beim 
Neubau des AKH in Wien. Vün der SPÖ abge
lehnt. 

20. März 198,0 Entschließungsantrag der Abg. 
Dr. Wiesinger 
betreffend die Schaffung eines umfassenden Kran
kenha:Usürganisatiüns- und -finanzierungsgesetzes. 
V ün der SPÖ abgelehnt. 

27. März 1980 Dringliche Anfrage im Bundes
rat vün Prüf. Dr. Schambeck 
an den Finanzminister 
betreffend aufklärungsbedüdtiger V ürfälle beim 
AKH-Neubau 

16. April 1980 Antrag' der Abg. Dr. Kühlmaier 
betreffend Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses, der auch die Querverbindungen und Ver
flechtungen vün privaten Geschäften und öffentli
chen Funktiünen prüfen süll. Vün derSPÖ-Mehr
heit abgelehnt. 

16. April 1980 Entschließungsantrag der Abg. 
Dr. Wiesinger 
betreffend weitere Vorgangsweise beim Neubau 
des AKH. Von der SPÖ abgelehnt. 

29. April 1980 Dringliche Anfrage der Abg. 
Steinbauer . 
an Finanzminister 
betreffend Unvereinbarkeit der Beteiligung des 
Finanzministers an Privatunternehmen mit seiner 
Funktiün als Finanzminister. 

V ün der ÖVP und der FPÖ wurde im Wiener 
Stadtrat und im Wiener Gemeinderat gleichfalls 
wiederhült eine Klärung verschiedener Vorgänge in 
Zusammenhang mit der Planung und Errichtung 
des AKH verlangt, wübei 64 Anträge bzw. Anfra
gen gestellt wurden. 

Gratz versuchte die negative Haltung der Süzia
listen zu den vün der ÖVP im Wiener Gemeinderat 
gestellten Anträgen vor dem Untersuchungsaus
schuß zu rechtfertigen, mußte jedüch dabei einge
stehen, daß in diesen Zusammenhang weniger sach
liche, als vielmehr Überlegungen pülitischer 
Oppürtunität im V ürdergrund standen: 

"Der Grund für die Ablehnung der ÖVP~ 
Anträge auf Einschaltung vün Kontrüllinstanzen 
beim AKH-Bau war auf der sachlichen Seite der, 
daß ich der Mein~ng war und daß meine Fraktion 
der Meinung war, daß der Rechnungshüf natürlich 
im Zuge seines Prüfungsrhythmus die AKPE über
prüfen wird. 

Der zweite 'Ablehnungsgrund aber liegt im püli
tisch-pülemischen Bereich des Wiener Gemeindera
tes, den ich hier wirklich nicht im Detail darlegen 
will." (5. 3279) 
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2. UMFANG DER AUFTRAGSVERGABEN FÜR DAS AKH 

Die Ausgaben für das AKH betrugen bis Ende des Jahres 1979 (siehe Zweiter Kontrollamtsbericht) : 

im Rahmen der ARGE AKH Bauleitung von Baubeginn bis 3. Novem
ber 1975 S 2 679 206 900,-

Ausgaben durch die AKPE im Zeitraum 4. November 1975 bis 
31. Dezember 1979 S 4 380 848 500,-

Gesamtausgaben bis 31. Dezember 1979 / S 7 060 055 400,-

Bis Ende 1980 erhöhte sich dieser Betrag auf rund 8,4 Mrd S. 
Das gesamte Auftragsvolumen, das bis III. Quartal 1980 vergeben worden ist, erreicht auf Tageswert-' 

Basis mit Stichtag 17. September 1980 eine Summe von 16 Mrd S. Es dürften rund drei Fünftel des gesam
ten Auftragsvolumens vergeben sein. 

Aufträge mit einer größeren Auftragssumme (ab etwa 20 Mio S) sind die folgenden (auf Tageswert-
Basis mit Stichtag 17. September 1980): . 

ALLPLAN Ges.m.b.H. 
Herstellungsmangelbehebung S 31102201,62 
ALLPLAN Ges.m.b.H. 
Instandhaltung und Wartung S 24232401,37 
ARGE Projektmanagement 
Projektmanagement S 1071 761 817,68 
ARGE Fassade 
Fassade Bettenhäuser S 194787655,97 
ARGE AKH Wien S 90332092,93 
ARGE der Architekten 
Neubau 
Architektenleistungen -Kern S ' 744417838,31 
ARGE Betriebsorganisation 
Neubau AKH Wien 
Planung der Betriebsorganisation S 129 089 052,00 
ARGE AKH Brandschotten 
Hofman '& Maculan, Scliranzhofer, Genest, Malinek, Käfer, 
Vogel & Hofner S 48 730913,52 
ARGE Heizung, Lüftung, Klima 
Neubau AKH 
Heizungs-LÜf,tung-Klimaanlagen S 1 607 248 293;07 
ARGE Horvat AKH Sanitär 
Sanitäre Technische Installationen und Einrichtungen S 605617 392,97 
ARGE Kernbau AKH 
Rohbau AKH -Kern der Anlage S 1,551607 843,35 
ARGE Korschineck-Peters 
Vermessungsarbeiten S 21 379910,14 
ARG E Krankenzimmertrennwände 
AKH S 75 136062,65 
ARGE für Organisationsstruktur- und Raumbedarfsplanung S 45726321,22 
ARGE Stahlbau AKH 
Stahlbauarbeiten S 301 477 816,71 
ARGE Strassgschwandtner & Ambros 
ERD-Baumeister-Stahlbetonarbeiten S 51 605950,85 
ARGE Wiba-Ges.m.b.H. und Isolit-Ges.m.b.H. S 55279581,68 
ARGE der Ziviltechniker für Bauwesen 
Statik S 124593014,82 
Aumann, Keller & Pichler KG 
Herstellung der Hauskanäle S 51 110 130,04 
Brandstetter D.1. & Co. 
Estriche und Bodenbeläge S 219 372 394,57 
Caliqua-Internationale Ges;m.b.H. 
Heizung, Lüftung, Klimaanlagen S 22 088 439,86 

, 
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Elin Union AG 
Elektroinstallation 
Starkstromanlage 

670 der Beilagen 

Freissler-Otis, Maschinen- und· Aufzügefabfik 
Aufzüge 
Grund- und Pfahlbau, Ges.m.b.H. 
Haltmeyer Ing. Heinrich 
Technischer Bürobedarf 
IBM Internationale BüromaSchinen Ges.m.b.H. 
EDV-Anlage 
ITT-Austria Ges.m.b.H. 
Auftrag haustechnische Überwachungsanlage und Funkgegensprech
anlage ' 
ITT-Austria Ges.m.b.H. 
Fernsprechnebenstellenanlage 
Koening Wärme- Klima- und Sanitäranlagen Ges.m.b.H. 
Zentralheizung 
Konto Pro Diverse 
Sammelkonto Bauleitungsbedarf 
MA48 und 54 
Sammelauftrag. Beistellungen 

Magistrat der Stadt Wien 
alle Abteilungen 
Nutzwasserleitung und Wasseraufbereitung 
Wäschereikostenbeteiligung AK"PE 
Malinek Ing. Adolf 
Wärmeschutzisolierungen 

Menzel G. und H. 
Baumeisterarbeiten 
MUT Maschinen- und Transponanlagen Ges.m.b.H. 
Müllsauganlage 

ODELGA Ärztliche Technische Industrie-Ges.m.b.H. 
medizinisch-technische Einrichtungen 
Österreichische Brown-Boveri AG 
Elektroinstallation 
Österreichische Rohrbau Ges.m.b.H. 
Dampfbefeuchtung Klima 
PORR AG, allgemeine Baugesellschaft 
Fassadenfenigteile . 

PORR AG, allgemeine Baugesellschaft 
Rohbauarbeiten, Schlitzw. und Fassade 
PRUTSCHER Laboratoriumseinrichtungen 
Labormöbel, medizinisch-technische Einrichtung 
Prutscher Laboratoriumseinrichtungen 
abgehängte Bandrasterdecke 
RIETHMÜLLER Prof. Dr. 
Betriebsörganisation . 
Schrack. E. AG 
Verkabelung der NT -Anlagen 
Siemens AG 
elektrische Energieversorgungs- und Veiteileranlage 
Siemens AG 
Elektroarbeiten 
Siemens AG Österreich 
medizinische Technik 
Projekt Detailplanung 
medizinisch-technische Einrichtungen 
Siemens AG Österreich 
medizinische Technik 
Röntgendiagnostikeinrichtungen 

S 40 170 588,59 

S 90418175,85 
S 52 370628,12 

S 22 800 000,00 

S 49 176929,77 

S 18 762 700,00 

S 108 806048,27 

S 29 557 415,53 

S 21 598797,98 

S 273610297,85 

S 89223019,19 

S 188002544,53 

S 28 545 000,00 

S 33 679 184,33 

S 47578718,65 

S 32277341,47 

S 21193855,22 

39 064 190,31 

S 53675 579,00 

S 11 130 968,50 

S 190377 171,59 

S 23224019,94 

S 113 065 116;12 

S 2,154218782,53 

S 55 169071,45 

S 95212844,00 

S 70574264,36 
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SOLCO Grundbau Ges.m.b.H. & Co. OHG 
Schlitzwandarbeiten EBO 
Sommer Johann, Stahl- und Metallbau Ges.m.b.H. 
LM-Fenster für die Flachkörper 
Lieferung und Montage von Portalen 
TBF Sammelauftrag 
Technosan 
Sanitärinstallation 
TEERAG-ASDAG Straßenbau 
Feuchtigkeitsabdichtung 
THIERGAERTNER & Stöhr KG 
Sanitärinstallation 
VOEST-ALPINE AG 
versetzbare Trennwände 
Wertheim-Werke AG 
Aufzüge 
Zach Kar! & Söhne OHG 
Stahlbau 
Fassade Personenförderanlage 
Zac;h Kar! & Söhne OHG 
Stahlbau 
Hängedeckentragkonstruktion 
Zenti Ges.m.b.H. 
Klimaanlagen 
Draeger Handelges.m.b.H. 
medizinische Gasversorgungsanlagen 
Schindler Aufzügefabrik GmbH . 
Lieferung ACT-Anlage 
Ing. Friedrich Suppan 
für Baumeisterarbeiten 

95 

S 43194681,46 

S 43285 124,16 
S 30 086 800,00 

'S 20 121 033,90 

S 25 666 444,52 

S 64748 857,64 

S' 630 787 003,36 

S 153422297,83 

S 43781 795,21 . 

S .28010317,00 

S 22 282590,49 

S 66912955,87 

S 253 342 636,05 

S 30 382 700,00 

Die folgenden Auftragsvergaben bzw. deren Abwicklung aus dem Bereich "Elektrotechnik" wurden im 
Untersuchungsausschuß eingehend behandelt: . 

ITT -Austria Ges.m.b.H. 
Fernsprechnebenstellenanlage 
Itt-Austria Ges.m.b.H. 
Auftrag haustechnische Überwachungsanlage und Funkgegensprech
anlage 
Schrack E. AG 
Verkabelung der NT-Anlagen 
Siemens AG 
elektrische Energieversorgungs- und Verteileranlage 
Siemens AG 
Elektroarbeiten 

Summe 

S 108 806048,27 

S 18762700,00 

S 113 065 116,12 

S 2 154 .218 782,53 

S 55 169071,45 

S 2450021 718,37 

Der Untersuchungsausschuß konnte sich daher nur mit einern Teil der Auftragsvergabe gefassen. Eine 
Durchleuchtung jener Bereiche, die vor allem vom Kontrollamt der Stadt Wien schwer kritisiert wurden, 
hat die sozialistische Mehrheit im Nationalrat verboten. 

Der Untersuchungsausschuß befaßte sich außerdem in einzelnen Fällen mit der Vergabe von Subaufträ
gen aus dem Bereich der "Elektrotechnik". Von Bedeutung sind die folgenden: 

Auftrag von Siemens 
an AEG-Telefunken, Wien 
vom 31. Jänner 1980 
Auftrag von Siemens 
an AURAL, Elektro- und Metallwarenerzeugung Ges.m.b.H., Wien 
vorn 1. Dezember 1976 . 
Auftrag von Siemens 
an E. u. Th. Klug OHG, St. Pölten 
vorn 2!L Jänner 1980 

S 100000000,-

zirka S 20 000 000,-

S 2Q 000 000,-
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Auftrag von· Siemens 
an Knoblich-Licht,Wien 
vom 12. Mai 1978 
Auftrag von Siemens 
an Schrack Elektrizitäts AG, Wien 
vom 5. Dezember 1979 

3. AUFTRAGSVERGABE AN DIE FIRMA SIE
MENS AG ÖSTERREICH 

Den größten Auftrag, der für das AKH ver~eben 
worden ist, erhielt die Fa. SIEMENS AG Öster
reich. Die Auftragssummebetrug ursprünglich rund 
1,2 Mrd S. Es handelt sich dabei um die Lieferung 
und Montage der elektrischen Energieversorgungs
und Verteilungs anlagen. Bei der Anbotsöffnung 
anläßlich der Ausschreibung dieses Großauftrages 
hatte sich die mitbietende Fa. BROWN-BOVERI 
zunächst als Billigstbieterin erwiesen. Die Fa. ELIN 
UNION AG folgte an zweiter Stelle, die Fa. SIE
MENS AG Österreich erst an dritter Stelle. Im 
Angebot der Fa. SIEMENS wurde von der Baulei
tung angeblich ein Rechenfehler in Höhe von 
100 Mio S festgestellt. Auf diese Weise wurde die 
Fa. SIEMENS AG Österreich Billigstbieter. 

Ursprünglich hatten sich zur Erlangung dieses 
Auftrages eine ARGE-LICHT AKH Wien und 
eine ARGE STARKSTROM AKH Wien gebildet. 
Mitglieder der ARGE-LICHT AKH waren fol
gende Firmen: 
KNOBLICH-LICHT, 
ÖSTERR. PHILIPS-INDUSTRIE Ges. m. b. H., 
ZUMTQBEL AG. 

Mitglieder der ARGE STARKSTROM AKH 
waren die Firmen: 
SIEMENS AG Österreich, 
ELIN UNION AG, 
BROWN-BOVERI AG. 

Die Fa;. SIEMENS AG Österreich war also Mit
glied der ARGE STARKSTROM AKH. Dennoch 
hatte sie 'sIch für die Lieferung und Montage der 
elektrischen Energieversorgungs- und Verteileran
lagen mit einem eigenen Angebot beworben, und 
zwar neben verschiedenen anderen Firmen. 

Zur konkreten Auftragserteilung erklärte Ing. 
Johann Mück im Untersuchungsausschuß: "Ende 
1974 muß es gewesen sein, da hat mich der Herr 
Ministerialrat Seper als Bestbieter zu einer Verga
bebesprechung in das Bautenministerium . gebeten, 
und damals wurden die wesentlichsten - wenn Sie 
wollen - Grundsätze ausdiskutiert, die dann an 
die damalige Bauleitung - das war ja noch nicht 
die AKPE - zur Durchführung gingen. Das war 
die Zeit, wo ich. . . den Herrn Winter persönlich 
kennengelernt habe." (Siehe Protokoll S. 1796) 

Die Fa.· SIEMENS AG Österreich war bereits 
vor diesem Groß auf trag für das Wiener Allgemeine 
Krankenhaus tätig, und zwar im Rahmen der 
Errichtung des Schwesternwohnhauses der Kinder
klinik sowie der Psychiatrischen Klinik. 

Y· 

S 46 600 000,-

S 100000000.-

Nach Gründung der AKPE erhielt die Fa. SIE
MENS AG Ösurrreich insbesondere Aufträge zur 
Lieferung der Brandmeldeanlage und der Förder
anlage. Im Jahre 1976 wurde an SIEMENS AG 
Österreich der Auftrag zur Planung der medizi
nisch-technischen Einrichtung -bezüglich des 
gesamten Kerns des AKH im Umfang von zirka 
96 Mio S erteilt. Zum Groß auf trag über die Liefe
rung und Montage der elektrischen Energieversor
gungs- und Verteileranlage erhielt die Fa. SIE
MENS AG Österreich vom 16. April 1976 bis 
13 _ Dezember 1979 18 weitere Zusatzaufträge. Die 
gesamte Auftragssumme, die- an die Fa. SIEMENS 
AG Österreich vergeben wurde, beträgt auf Tages
wert-Basis mit Stichtag 17. September 1980 rund 
2 375,2 Mio S. 

Unkorrektheiten bei den Auftragsvergaben WlJr
den in jenen Fällen festgestellt, die den Geschäfts
bereich 11 "Energietechnik und Installationstech
nik" der Fa. SIEMENS AG Österreich betrafen. 
Dieser Geschäftsbereich ist dem . Vorstandsdirektor 
Dipl.-Ing. Hans Vogl zugeordnet. Ihm gehörten 
Dkfm. Ernst Swoboda als kaufmännischer Zentral
direktor, Ing. Johann Mück als Abteilungsleiter für 
den Bereich Installationstechnik und sein Mitarbei
ter Ing. Otto Schweitzer als Leiter des Vertriebes 
im Bereich Installationstechnik an. Als kaufmänni
scher Abteilungsleiter war Herrn Ing. Mück Herr 
Heinz Philipp zugeordnet. 

Von den Vertretern der Firma SIEMENS wur
den wegen ihrer strafrechtlichen Verfehlungen im 
Zusammenhang mit AKH-Aufträgen in Untersu- , 
chungshaft genommen: 

Swoboda (30. Juli bis .15. Oktober 1980), 
Mück (10. Juli bis 12.November 1980 und 

sodann erneut ab 17. Dezember 1980), 
Schweitzer (ab 9. Juli 1980), 

, Philipp (30. Juli bis 15. Oktober 1980). 
Die Vorgänge um die Auftragsvergaben im 

Bereich "Energietechnik und Installationstechnik" 
konnten nicht restlos geklärt werden. Auf Grund 
der bisherigen Untersuchungen können folgende 
Fakten festgestellt werden: 

1. Um die Auftragsvergaben hat sich in besonde
rer Weise Dipl.-Ing. Adolf Winter bemüht. Dipl.
Ing. Winter trat am 17. Juli 1967 in den Dienst der 
Gemeinde Wien und fand zunächst in der MA 34 
Verwendung, wo er für die Elektro- und Sanitärin
stallationen öffentlicher Gebäude zuständig war. 
Sein Tätigkeitsbereich erstreckte sich bis 1971 auch 
auf elektronische und haustechnische Angelegen
heiten des Fernheizwerkes Spittelau. Dipl.-Ing. 
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Winter war unmittelbar dem Gruppenleiter der 
MA 34, Dipl.-Ing. Franz Weich, unterstellt, der seit 
1963 auch in der Bauleitung für den Neubau des 
Wiener Allgemeinen Krankenhauses für den 
Bereich der Haustechnik tätig war. Im Juni 1971 
wurde Dipl.-Ing. Winter zum sogenannten Losbau
leiter bestellt. Seine Aufgabe war die örtliche Bau
leitung. Ihm unterstanden die Sparten Heizung, 
Lüftung, Elektrotechnik und Maschinenbau. Im 
Rahmen dieser Funktion kam ihm die Aufgabe zu, 
notwendige Aufträge auszuschreiben, die Aus
schreibungsunterlagen zu erstellen, die Angebote 
zu überprüfen, Bietergespräche zu führen, sowie 
den zuständigen Gremien Vorschläge zur Vergabe 
von Aufträgen zu unterbreiten. Dadurch hatte er 
einen umfassenden Einflußbereich bei der Vergabe 
von Aufträgen. Als Dipl.-Ing. Weich nach Grün
dung der INTERNATIONALEN AMTSS~TZ
und KONFERENZZENTRUM AG von der 
Gemeinde Wien in den Vorstand dieser Gesell
schaft ~ntsendet wurde, folgte ihm Dipl.-Ing. Adolf 
Winter in der Funktion eines Gruppenleiters der 
MA 34 lind auch in der Funktion von Dipl.-Ing. 
Weich in der Bauleitung des AKH. Es kann festge
stellt werden, daß Dipl.-Ing. Winter in jenem 
Bereich, der wichtige Teile der Auftragsvergaben 
an die Firma SIEMENS AG Österreich betrifft, seit 
1971 umfassend tätig war, er konnte daher auch 
seit diesem Zeitpunkt die Auftragsvergaben beein
flussen. 

2. Die Ursachen der Rechenfehler im Angebot 
der Fa. SIEMENS AG Österreich konnten nie rest
los aufgeklärt werden. Es war außerdem nicht mög
lich festzustellen, in welchem Umfang und mit wel
cher Intensität sich die verantwortlichen Politiker 
in die Auftragsvergabe eingeschaltet haben. Die 
Aufträge mußten einerseits von Bautenminister 
Moser als Vertreter des Bundes, andererseits von 
Stadtrat Mayr als Vertreter der Stadt Wien unter
zeichnet werden. 

3. Zur Erlangung der Aufträge leistete die Fa. 
SIEMENS AG Österreich Zahlungen an die Fa. 
PLANTECH Corporation for Planning an Techni
cal Investment, Vaduz, sowie an die Fa. 
GEPROMA General Project Management Ltd., 
Vaduz, in folgender Höhe: . . 
Auf das Konto der Firma 
PLANTECH, Konto Nr. 
5.892 bei der Verwaltungs
und Rrivatbank AG, Vaduz 
Auf das Konto der 
GEPROMA, Konto Nr. 
201.203.010 bei der Verwal-
tungs- und Privatbank AG, 
Vaduz 

Ipsgesamt 

sfrs 689186.-

sfrs 677 800.-

sfrs 1 366 986.-

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
Wien vom 29. Dezember 1980 wird der. Schilling
wert dieser Schweizer-Franken-Überweisung mit 
10843418 S berechnet. Von der Betriebsprüfung 

wurden als Schillingbetrag der Überweisungen an 
die Firmen GEPROMA und PLANTECH 
12348577 S ermittelt. 

Verfügungsberechtigt über die Konten der Fir
men PLANTECH und GEPROMA in Vaduz war 
Dr. Bruno Güggi, Vaduz, neben anderen Verwal
tungsräten dieser Firmen, sowie Dipl.-Ing. Adolf 
Winter selbst. 

4. Mit den Zahlungen an die beiden Firmen in 
Liechtenstein waren bei der Fa. SIEMENS AG 
Österreich primär Dkfm. Swoboda, Ing. Mück, 
Heinz Philipp und Ing. Otto Schweitzer befaßt. 
Ing. Johann Mück und Ing. Otto Schweitzer waren 
auch für die Ausarbeitung der Angebote, soweit sie 
den Bereich Energietechnik und Installationstech
nik betrafen, bei der Fa. SIEMENS AG Österreich 
zuständig. Generaldirektor Dr. W olfsberger sowie 
Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. Vogl waren über die 
Zahlungen nach Vaduz an die Firmen GEPROMA 
und PLANTECH informiert. Grundlage für die 
Zahlungen bildeten Honorarnoten, die die Firmen 
GEPROMA und PLANTECH an die Fa. SIE
MENS AG Österreich richteten. Sie enthalten in 
der Regel die jeweiligen Auftragsnummern und die 
Preise in immer runden Schweizer-Banken-Beträ
gen. Die Honora~noten 'nehmen in der Regel auf 
einen Rahmenauftrag Bezug und auf übermittelte 
Ausarbeitungen von Normtexten und ähnlichem. 
Bei der Fa. SIEMENS AG Österreich wurden die 
Honorarnoten von den Herren Dkfm. Swoboda, 
Ing. Mück, Ing. Schweitzer und Heinz Philipp kon
trolliert. 

Auf Grund der Untersuchungen und von Gut
achten kann festgestellt werden, daß den Überwei
sungen der Fa. SIEMENS AG Österreich an die 
Firmen PLANTECH und GEPROMA in Vaduz 
tatsächlich keine' Lieferungen oder Leistungen 
gegenüberstanden. Die angeblich gelieferten 
Normtexte . bzw. technischen Unterlagen wurden 
entweder bei der SIEMENS AG Österreich oder 
bei SIEMENS Deutschrand hergestellt. (Siehe dazu 
Bericht von Univ.-Prof. Dr. Erich Loitlsberger und 
Dkfm. Dr. Max Stadler vom 18. August 1980 über 
die Sonderprüfung der SIEMENS AG Österreich 
gemäß § 118 Aktiengesetz sowie die Aussagen der 
technischen Angestellten der Fa. SIEMENS. Ing. 
Johann Lacina und Erwin Hellig, weiters das Gut
achten des Sachverständigen Eisenreich vom 
9. Oktober 1980 und die Aussagen von, Dr. Erwin 
Klein, Leiter der Abteilung Techmk-Beleuchtung 
im Werk Siemens-Traunreut. B/54, S.116 bis 121) 

5. Die Zahlungen an die bei den Firmen in Liech
tenstein, PLANTECH und GEPROMA, stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den Auftragser
teilungen für das AKH an die Fa. SIEMENS AG 
Österreich. Durch diese Zahlungen wurden die 
Auftragsvergaben beeinflußt. Es handelt sich daher 
eindeutig um die Leistung von Schmiergeldzahlun
gen. 

6. Die über Anordnung des Bundesministeriums 
für Finanzen im Jahre 1979 durchgeführte Betriebs-

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 371 von 425

www.parlament.gv.at



98 670 der Beilagen 

prüfung bei der Fa. SIEMENS AG Österreich hat 
keine konkreten Hinweise ergeben, daß die Zah
lungen an die Firmen PLANTECH und 
GEPROMA ohne Gegenleistung erfolgten. Im 
Prüfungsbericht vom 27. Juli 1979 wird zwar aus
geführt hunter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
zirka 75% der Texte nur Variationen sind, erscheint 
der Aufwand für die TextersteIlung sehr hoch. 
Unter Berücksichtigung der Erstellung des Schlüs
selsystems und der Texte als gänzlich originäre 
Schöpfung der PLANTECH könnte der Aufwand 
gerade noch zu vertreten sein". Im Prüfungsbericht 
der Finanzbehörde vom 23. Dezember 1980 wird 
ausgeführt "die Überweisungen an die Firmen 
PLANTECH und GEPROMA können nicht als 
Entgelt für Leistungen angesehen werden ... Dafür 
sprechen im besonderen die Abwicklungsmodalitä
ten bei den gegenständlichen Geschäften, woraus 
geschlossen werden kann, daß es sich hiebei um 
Scheinge~chäfte handelt, die zur Finanzierung 
diverser, der Finanzverwaltung nicht aufgedeckter 
Transaktionen dienten". In diesem Zusammenhang 
ist festzustellen, daß die Art und Weise der Abwick
lung der Geschäfte mit den Firmen PLANTECH 
und GEPROMA den Betriebsprüfungsorganen 
auch anläßlich der Prüfung im Jahre 1979 bekannt 
sein mußten. 

7. Auf die Konten der Firmen PLANTECH und 
GEPROMA bei der Verwaltungs- und Privatbank 
AG Vaduz wurden auch von anderen Firmen Zah
lungen geleistet. Die weitere Verwendung all dieser 
Gelder, insbesondere die Empfänger, konnte im 
Untersuchungsausschuß .nicht ermittelt werden. Es 
konnte lediglich festgestellt werden, daß Dipl.-Ing. 
Adolf Winter an Ing. Otto Schweitzer unter 
Berücksichtigung einzelner Gegenzahlungen einen 
Betrag von insgesamt 1 934 895 S leistete. Eine 
Urkunde, aus der sich der Zweck dieser Zahlung 
ergibt, liegt nicht vor. Ing. Schweitzer behauptete, 
Gelder an Ing. Mück zur Verwendung für Zahlun
gen an Geschäftsfreunde weitergegeben zu haben. 
Der Großteil der Gelder, die auf die Konten in \ 
Liechtenstein überwiesen wurden, wurde mittels 
Scheck durch Überbringer abgehoben. Der weitaus 
größte Betrag gelangte an das Bankhaus Leu in 
Zürich. 

8. Z.ur weiteren Ermittlung von E~pfängern der 
Zahlungen der Fa. SIEMENS AG Osterreich an 
die Firmen GEPROMA und PLANTECH in 
Vaduz wären Informationen über die Kontenbewe
gungen beim Bankhaus Leu in Zürich notwendig. 
Es ist nicht anzunehmen, daß die gesamten Beträge 
ausschließlich Dipl.-Ing. Winter zugute gekommen 
sind. Es gibt in diesem Zusammenhang auch keine 
Anhaltspunkte, ~aß die Gelder zur Fa. SIEMENS 
AG Österreich zurückgeflossen wären. Es kann 
sich daher im vorliegenden Fall nicht um die Bil
dung von sogenannten Schwarzgeldern handeln. 

9. Die Fa. SIEMENS AG Österreich wurde 
beauftragt, einen bestimmten Anteil des Auftrags
volumens in. Form von Subaufträgen an andere Fir-

men, die über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
weiterzugeben. Der Umfang dieser Sub auf träge 
sollte auf Grund der Bestimmungen im Hauptver
trag zunächst 26% betragen. Später wurde diese 
Quote erhöht. 

Bei der Vergabe dieser Subaufträge kam es 
immer wieder zu Interventionen, einerseits von den 
Vorstandsmitgliedern der AKPE, andererseits von 
sozialistischen Politikern. Bei den meisten dieser 
Sub aufträge durch die Fa. SIEMENS AG Öster
reich können Schmiergeldzahlungen nachgewiesen 
werden: 
Auftragsvergabe an Österr. 
AEG-Telefunken S 100000000,-
Auftrag an AURAL, Elek-
tro- u. Metallwarenerzeu-
gung Ges. m. b. H. S 20 000 000,-
Auftrag art E. SCHRACK 
Elektrizitäts AG S 100000000,-
Auftrag an KNOBLICH-
LICHT Fabrik f. Elektro-
technik Ges. m. b. H., Wien S 46600000,-

Aus dieser Auftragsvergabe ergeben sich fol
gende Schlußfolgerungen für die politische Verant
wortung: 

1. Mitglieder des Wiener Stadtrates, insbeson
dere Stadtrat Mayr und Bürgermeister Gratz sowie 
Finanzminister Dkfm. Dr. Androsch erhielten vor 
1980 Kenntnis, daß von der Fa. SIEMENS AG 
Österreich für die Erlangung von Aufträgen für das 
AKH Schmiergeldzahlungen geleistet wurden. Die 
erforderlichen Überprüfungen auf Grund dieser 
Hinweise wurden nicht in ausreichendem Ausmaß 
veranlaßt. Eine rechtzeitige Aufklärung war daher 
nicht möglich. Finanzminister Dkfm. Dr. Androsch 
hat lediglich veranlaßt, bei der Fa. SIEMENS eine 
Betriebsprüfung durchzuführen. Stadtrat Mayr hat 
mündliche Anweisungen erteilt und sich von den 
"Beteuerungen" des Dipl.-Ing~ Winter beruhigen 
lassen. 

2. Es kann angenommen werden, daß die 
Schmiergeldzahlungen; die von der Fa. SIEMENS 
AG Österreich geleistet worden sind, zu einer 
Erhöhung der Angebotssummen geführt haben. Für 
den Auftraggeber, nämlich die Eigentümer des 
AKH, das sind die Republik Österreich und die 
Stadt Wien; entstand dadurch ein Schaden von 
mindestens 12 Mio S. 

3. Nach Aufdeckung der Schmiergeldzahl~ngen, 
die von der Fa. SIEMENS AG Österreich geleistet 
wurden, haben die verantwortlichen Vertreter der 
Eigentümerinteressen wiederum keine ausreichen
den Maßnahmen getroffen, die zu einer Wieder
gutmachung des Schadens geführt hätten. 

Im April/Mai 1980 kam es lediglich zu einer vor
übergehenden Unterbrechung der Geschäfsbezie
hungen mit der Fa. SIEMENS AG Österreich. 
Stadtrat Mayr erklärte in einemORF-Interview am 
10. April 1980: "Wenn das nicht geschieht (gericht
liche Schritte gegen die Verdächtigung der Lei-
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stung von Schmiergeldzahlungen durch die Fa. 
SIEMENS)', bitte; kann ich mir nicht vorstellen, 
daß wir weiterhin als Stadt Wien in Geschäftsver
bindung mit einer Firma bleiben, die solche Vor
würfe ohne Ausschöpfung aller rechtlichen Maß
nahmen hinnimmt." Tatsächlich blieb es bei dieser 
Drohung von Stadtrat Mayr. In der Sache selbst 
wurde nichts unternommen. 

4. Anläßlich der Gespräche zwischen den zustän
digen Aktionärsvertretern des Bundes und der 
Stadt Wien am 27. Mai 1980 und 18. Juni 1980 
(Politikergipfel) wurde das Problem der Schmier
geldzahlungen nicht behandelt. Es wUrden dem 
Vorstand und Aufsichtsrat keinerlei Aufträge 
erteilt, allfällige Regreßforderungen geltend zu. 
machen. ' 

5. Die Vertreter der Eigentümerinteressen auf 
seiten der Republik Österreich und der Stadt Wien 
haben ihre Aufgaben, die sie laut Gesetz zu erfüllen 
hätten, nicht wahrgenommen. Ungeachtet allfälli
ger strafrechtlicher Konsequenzen sind sie für den 
Schaden, der der Republik Österreich und der 
Stadt Wien 'zugefügt worden ist, politisch verant
wortlich. 

4. AUFTRAGSERTEILUNG AN DIE FIRMEN 
ITT-AUSTRIA UND SEL-STUTTGART 

Die Fa. ITI-Austria gehört zum ITI-Konzern, 
an dessen Spitze die INTERNA'tIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH CORPORATION 
in New Y ork steht. In Europa hat die ITI -Austria 
eine Reihe von Schwestergesellschaften. Dazu zäh
len unter anderen die Fa. STANDARD-ELEK
TRIK-LORENZ AG mit Sitz in Berlin und Stutt
gart, sowie bis vor wenigen Jahren die Fa. ITI
DRAEGER EC, Regeltechnik Ges. m. b. H. in 
Essen. Die Fa. ITI-DRAEGER ist nach einer 
Strukturänderung in die ITI-REGELUNGS
TECHNIK ges. m. b. H. übergegangen. 

Die Fa. ITI-AUSTRIA bemühte sich seit dem 
Jahre 1968 um Aufträge bei der Errichtung des 
neuen AKH. Sie kam aber niemals zum Zuge. Erst 
durch die Bekanntschaft zwischen Ing. Zelniczek 
und Dipl.-Ing. Winter gelang es ihr, Aufträge zu 
erhalten. . 

In der Folge wurden an die Fa. ITI-AUSTRIA 
eine Reihe von Aufträgen für das AKH erteilt. Das 
gesamte derzeitige Auftragsvolumen an die ITT
AUSTRIA für das AKH erreicht einen Wert von 
rund 127 Mio S, wobei die Gebäudeautomationsan
lage, die Fernsprechnebenstellenanlage und die 
Telephongegensprechanlage als größte Aufträge zu 
beieichnen sind. 

Die Fa. STANDARD-ELEKTRIK-LORENZ, 
SEL, erhielt den Auftrag zur Errichtung der ACT
Anlage im Allgemeinen Krankenhaus 205 Mio S. 

Von diesem Betrag entfielen 39,8 MioS auf die 
Montage der Anlage, die durch die ITT -AUSTRIA 
erfolgen sollte:' Im Jahre 1977 hat die SEL ihren 
ursprünglichen Auftrag für die Errichtung der 

ACT-Anlage an die Fa. SCHINDLER AUFZÜGE
FABRIK, Berlin, unter gleichzeitiger Einschaltung 
der Fa, WERTHEIM-WERKE, Wien, weitergege
ben, weil Änderungen im Funktionsprogrammder 
Fa. SEL eingetreten waren. 

Die ITI-AUSTRIA bewarb sich auch um ver
schiedene Aufträge bei der UNO-City. Sie erhielt 
unter anderem den Auftrag. zur Errichtung der 
regeltechnischen Anlage und der Gebäudeautoma
tionsanlage.' Diesen Auftrag gab die ITI-AU
STRIA an die Schwesterfirma ITI-REGELUNGS
TECHNIK in Essen weiter. Für das AKH wurde 
von der Fa. ITI-REGELUNGSTECHNIK der 
Auftrag für die haustechnische Überwachungsan
lage beim AKH übernommen. 

Im einzelnen lassen sich im Zusammenhang mit 
Auftragsvergaben an die Firmen ITT-AUSTRIA 
bzw. STANDARD-ELEKTRIK-LORENZ SEL 
folgende Fakten feststellen: 

1. Dipl.-Ing. Winter erklärte Ing. Zelniczek 
bereits bei den ersten Gesprächen im Jahre 1972 
über die Erteilung von Aufträgen an die Fa. ITI ~ 
AUSTRlA, daß es ihm möglich sei, die Vergabe 
von Aufträgen für das AKH zu steuern. Er ver
langte dafür zunächst Provisionszahlungen an die 
Fa. PLANTECH in Vaduz. 

2. Dipl.-Ing. Winter war mit den Vertretern der 
Fa. ITI-AUSTRIA, insbesondere Ing. Zelniczek, 
. bereits auf Grund seiner Tätigkeit für das IAKW in 
Kontakt getreten und hatte Auftragsvergaben für 
das IAKW an die Fa. ITT -AUSTRIA beeinflussen 
können. Auch. bei dieser Auftragsvergabe wurden 
Provisionszahlungen ohne Gegenleistungen, also 
sogenannte Schmiergeldzahlungen, an die Fa. 
PLANTECH in Vaduz geleistet. 

3. Am 15. Feber 1973 erfolgte seitens der Baulei
tung der ARGE AKH die öffentliche Ausschrei
bung der ACT-Anlage. Um diesen Auftrag bewar
ben sich mehrere Firmen. Zur Unterstützung seines 
Vorschlages, das Angebot .der ITI-AUSTRIA 
gemeinsam mit der SEL als bestes und billigstes 
darstellen zu können, hat Dipl.-Ing. Winter ein 
Gutachten von Prof. Dr. Riethmüller eingeholt. 
Dieses Gutachten kam wunschgemäß zum Schluß, 
daß die Firmen ITT -AUSTRIA und SEL Bestbieter 
sind. Die Provision, die von der PLANTECH 
gefordert wurde, betrug 205 000 sfrs. 

4. Anläßlich der Bietergespräche mit der Fa. 
ITI-AUSTRIA betreffend Erteilung eines Auftra
ges für die Errichtung der haustechnischen . Über
wachungsanlage beim AKH verlangte Dipl.-Ing. 
Winter ein Honorar in der Höhe von 14 000 sfrs. 
Auch dieser Betrag wurde auf das Konto der Fa. 
PLANTECH in Vaduz überwiesen. Die Bezahlung 
erfolgte durch die Schwesterfirma ITI-DRAEGER 
EC Regelungstechnik in Essen, die die Ausführung 
des Auftrages übernahm. 

5. Als am 17. März 1975 seitens der ARGE AKH 
der Fa. SEL ein Nachtragsauftrag zum Hauptauf
trag für die ACT -Anlage in Höhe VQIl rund 
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3 Mio S erteilt wurde, leistete die Fa. SEL am 
2. Juli 1975 wiederum eine Provisionszahlung an 
die Fa. GEPROMA in Vaduz in Höhe von 
310000 'So 

6. Im Jahre 1977 wurde der Auftrag zur Errich
tung der zentralen Fernsprechnebenstellenanlage 
im AKfI vergeben. Dipl.~Ing. Winter führte eine 
beschränkte Ausschreibung durch, an der sich die 
Firmen ITI-AUSTRIA, SIEMENS AG Österreich, 
SCHRACK und KAPSCH beteiligten. Die Fa. 
ITI-AUSTRIA legte ein Angebot mit einem 
Gesamtpreis von rund 75 Mio S, in dem auch die 
Apparate enthalten waren. Die Fa. ITI-AUSTRIA 
war nicht Bestbieter. Dipl.-Ing. Winter schied nun
mehr aus sämtlichen Angeboten die Posten ,;Appa
rate" sowie die anteiligen Entgeltsummen aus, 
wodurch die Firma ITT-AUSTRIA mit einer Ange
botssumme von 69079210 S' Bestbieter wurde. 
ITI-AUSTRIA erhielt den Auftrag und bezahlte 
eine Honorarnote über 180000 sfrs an die Fa. 
GEPROMA in Vaduz. 

7. Im Jahre 1977 wurde der Auftrag zur Errich
tung einer Gebäudeautomationsanlage für das 
AKH durch die AKPE vergeben. Die Fa. ITI
AUSTRIA hatte sich neben einigen anderen Firmen 
um diesen Auftrag beworben und war nach Anbots
eröffnung an dritter Stelle. Im Zuge der Bieterge
spräche hatte Dipl.-Ing. Winter den Leistungsum
fang so geändert und die Fa. ITI-AUSTRIA derar
tige Nachlässe gewährt, daß sie Bestbieter wurde. 
Sie erhielt schließlich den Auftrag am 27. Oktober 
1978. Die Fa. SEL erklärte sich auf Grund dieser 
Auftragserteilung bereit, eine Provisionsforderung 
der Fa. GEPROMA in Höhe von 5 854 544 S zu 
bezahlen. 

8. Auf Grund einer Zusammenstellung durch die 
Wirtschaftspolizei wurden von den Firmen ITI
AUSTRIA und SEL Stuttgart folgende Zahlungen 
geleistet.: 
Auf Konto PLANTECH 
Nr. 5.892 bei der Verwal-
tungs- und Privatbank 
Vaduz 
Auf Konto GEPROMA 
Nr. 201.203.010 bei der Ver-
waltungs- und Privatbank 
Vaduz 
Auf Konto GEPROMA 
Nr. 201.203.028 bei der Ver-
waltungs- und Privatbank 
Vaduz 

sfrs 205000,-

sfrs 18p 000,-

sfrs 7 807 706,-

Der gesamte Betrag an Zahlungen vom ITI
Konzern an die Firmen PLANTECH und 
GEPROMA in Vaduz erreicht nach Angaben von 
Dipl.-Ing. Edmund Hainisch die Summe von rund 
20 Mio S., In diesem Betrag. sind allerdings auch 
Zahlungen für Aufträge für die UNO-City enthal
ten. 

9. Die Provisionen, die bezahlt worden sind, bil
deten einen Kostenfaktor bei der Ausarbeitung der 

Angebote durch die beiden Firmen ITI -AUSTRIA 
und SEL Stuttgart. Die Angebotspreise waren also 
im Ausmaß der Provisionszahlungen an die Firmen 
in Liechtenstein überhöht. 

10. Zahlungen, die für die Erlangung von Aufträ
gen für das AKH von der Fa. ITI-AUSTRIA bzw. 
SEL in Stuttgart geleistet wurden, sind zum Teil 
anderen Projekten zugeordnet worden. So scheint . 
als Zahlungsg.rund für die Leistung von 
180 000 sfrs in der Honorarnote der Hinweis auf 
eine geleistete Unterstützung der Verkaufsorgani
sation im Iran auf. In diesem konkreten Fall konnte 
festgestellt werden, daß ein unmittelbarer Zusam
menhang zum AKH besteht. 

11. Mit der Leistung von Zahlungen an die Fir
men GEPROMA und PLANTECH in Vaduz 
waren bei der ITT-AUSTRIA vor allem folgende 
Personen befaßt: Ing. Erich Zelniczek, Dipl.-Ing. 
Edmund Hainisch, Dr. Gustav Rose sowie Dr. 
Adels und Heinz Poschmann von der Fa. SEL. 

12. Ing. Zelniczek gab anläßlich seiner Befra
glmg im Untersuchungs ausschuß zu verstehen, ihm 
schien es erwiesen, daß hinter Dipl.-Ing. Winter 
einflußreiche Leute stehen mußten. Er führte dazu 
aus: "Der Herr Winter hat eben diesen Eindruck 
vermittelt, daß hier etwas einflußreiches dahinter
steckt und wir damit rechnen' können, daß alles 
glatt geht." An einer anderen Stelle erklärte Ing. 
Zelniczek, er habe vermutet, daß sich hinter der 
PLANTECH eine Expertengruppe verstecke, die 
mit dem Bauherrn jn irgendeiner Weise zu tun 
hätte. Als Kontaktperson zur Fa. PLANTECH 
nannte Ing. Zelniczek zunächst einen gewissen 
Herrn Egli. Dieser Name taucht viel später bei der 
.Untersuchung der Finanzierung der Inseratenserie 
"Geschichten vom Dr. Kreisky" wieder auf. 

13. Dipl.-Ing. Hainisch erklärte anläßlich seiner 
Befragung im Untersuchungs ausschuß, daß ihm 
gegenüber zu verstehen gegeben worden sei, die 
Gelder, die an die Firmen PLANTECH und 
GEPROMA überwiesen werden, kommen österrei
chischen Parteien zugute. Dipl.-Ing. Hainisch 
erklärte wörtlich: " ... das muß vor zwei oder drei 
Jahren gewesen sein, als Zelniczek einmal gesagt 
hat: Bei\all diesen Großaufträgen sind ja auch par
teiliche Interessen im Spiel. So ungefähr in dieser 
Weise ist die Andeutung gemacht worden." 

Die Auftragserteilung an die nT-Firmen läßt aus 
folgenden Gründen auf ein politisches Fehlverhalten 
schließen: 

1. Im Gerichtsakt wird festgestellt, daß ,die 
Schmiergeldzahlungen, die von der Fa. ITI -AU
STRIA an die Firmen GEPROMA und PLAN
TECH im Fürstentum Liechtenstein geleistet wor
den sind, Kalkul.ationsfaktoren bildeten. Die Ange
botspreise haben sich dadurch entsprechend erhöht. 
Der Republik Österreich und der Stadt Wien als 
Eigentümer des AKH ist durch diese Zahlungen ein 
Schaden in Höhe von mindestens 20 Mio S entstan
den. 
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2. Die politisch Verantwortlichen haben sich 
nicht in ausreichender Weise für die Wiedergutma
chung des Schadens eingesetzt. 

3. Die Vertreter der Eigentümerinteressen des 
Bundes und der Stadt Wien, das sind Finanzmini
ster Dkfm. Dr. Androsch und Stadtrat Mayr, tra
gen die Verantwortung, daß bisher keine Klärung 
der Schmiergeldzahlungen durch die ITf-Firmen 
eingeleitet worden ist. Es müßte zumindest das 
Interesse bestehen, die Empfänger dieser Gelder zu 
erfahren. In diesem Zusammenhang ist festzuhal
ten, daß sowohl Dipl.-Ing. Hainisch als auch Ing. 
Zelniczek im Untersuchungs ausschuß zum Aus~ 
druck gebracht haben, daß nach ihrer Überzeugung 
hinter Dipl.-Ing. Winter einflußreiche Persönlich
keiten gestanden sind. Es muß daher angenommen 
werden, daß der Empfänger der Schmiergeldzah
lungen, die von den ITf-Firmen geleistet worden 
sind, nicht Dipl.-Ing. Winter allein war. 

4. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
Wien vom 29. Dezember 1980 wird die Aussage 
von Ing. Zelniczek wiederholt "er schr~nkte seine 
Verantwortung dahin ein, daß er der Meinung 
gewesen wäre, daß diese Gelder nicht nur allein 
Dipl.-Ing. Winter zugekommen wären, sondern 
auch anderen einflußreichen Persönlichkeiten." 
Das Ge~ichtsverfahren könnte in dieser Hinsicht 
Klarheit bringen. Es muß daher festgestellt werden, 
daß über die tatsächlichen Empfänger der Schmier
geldzahlungen, die von den IIT-Firmen geleistet 
worden sind, bisher keine konkreten Ergebnisse 
vorliegen. Auf jeden Fall ist auszuschließen, daß es 
sich bei diesen Schmiergeldzahlungen um Transak
tionen zur sogen~nnten Schwarzgeldbeschaffung 
gehandelt hat. 

5. Durch die Leistung dieser Zahlungen war es 
eindeutig möglich, öffentliche Aufträge zu erhal
ten, weil die politisch Verantwortlichen, nämlich 
die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung 
sowie die zuständigen Stadträte des Wiener Stadt
senates ihre Pflichten un4 Aufgaben nicht ausrei
chend wahrgenommen haben. 

5. AUFTRAGSERTEILUNG AN DIE FIRMA 
KNOBLICH-LICHT 

Die Fa. KNOBLICH-LICHT erhielt keine 
direkten Aufträge für das AKH von der ARGE 
AKH bzw. von der AKPE. Es wurden ihr aller
dings Sub auf träge von der Fa. SIEMENS AG 
Österreich übergeben. Laut Schreiben der Fa. SIE
MENS AG Österreich vom 11. Feber 1980 han
delte es sich dabei um folgende Aufträge: 
Auftrag Klimaleuchten S 46 600 000,-
Auftrag Krankenbettensets S 22000000,-
Ergänzungsauftrag S 2 900 000,-

Außerdem gab es einen Auftrag für Normleuch
ten in Höhe von ursprünglich 35 Mio S aus dem 
Jahre 1975, der nach Angaben von Carl Sefcsik im 
Untersuchungsausschuß auf 7 Mio S reduziert wor
den sein soll. 

Bei der Vergabe des Subauftrages für Klima
leuchten im Jahre 1978 in Höhe von 46 Mio S von 
der Fa. SIEMENS AG Österreich kam es zu mehr
fachen Interventionen von vor allem sozialistischen 
Politikern. Die Fa. SIEMENS wollte diesen Auf
trag in ihrem Werk in Traunreut fertigen lassen. 
Um die Vergabe dieses Sub auftrages an die Fa. 
KNOBLICH-LICHT bemühten sich vor allem 
Bundeskanzler Dr. Kreisky, Handelsminister Dr. 
Staribacher, Bautenminister Moser, Bürgermeister 
Leopold Gratz, Stadtrat Mayr, sowie Vertreter der 
Interessenorganisationen. 

Der Generaldirektor der SIEMENS AG Öster
reich, Dr. W oIfsberger, erklärte dazu: "Diese 
Winke kamen meines Wissens nur aus der Stadt 
Wien". Carl Sefcsik gab an, daß sich Stadtrat 
Mayr, Sektionschef Dr. Waiz und Bundeskanzler 
Dr. Kreisky um die Auftragsvergabe an die Fa. 
KNOBLICH-LICHT bemühten. Zur Intensität 
dieser Intervention wird in einem Aktenvermerk 
tiber eine Besprechung am 21. April 1978 in Erlan
gen betreffend die Forderung, den Klimaleuchten
auftrag an die Fa. KNOBLICH-LICHT weiterzu
geben, folgendes festgestellt: Dr. Baumann (SIE
MENS AG Deutschland) zeigte sich über die Vor
gangsweise äußerst ungehalten. Einen Auftrag, der 
1975 erteilt wurde, 1978 mit derartigen Auflagen 
zu belegen, die einem Storno gleichkommen, käme 
nicht einmal in Zusammenarbeit mit afrikanischen 
Entwicklungsländern vor. Stadtrat Mayr und 
andere Personen, die für die Fa. KNOBLICH
LICHT interveniert haben, begründeten dies mit 
der Sicherung von Arbeitsplätzen in Österreich. 

Es blieben allerdings nur jene Teile des Klima
leuchtenauftrages bei der Fa. KNOBLICH
LICHT, die arbeitsintensiv sind, während die Ferti
gung der Blechteile an das Werk Traunreut verge
ben wurde. 

Die Fa. KNOBLICH-LICHT erhielt über diese 
politische Intervention nicht nur den Klimaleuch
tenauftrag von der Fa. SIEMENS AG Österreich, 
sondern Anzahlungen in Höhe von insgesamt 65,5 
Mio S. Dies bedeutet, daß der Fa. KNOBLICH
LICHT Anzahlungen in Höhe von 87% des Auf
tragswertes zugeflossen sind. Dieser Prozentsatz ist 
unüblich. Anläßlich der Befragung von Ing. Mück 
konnte festgestellt werden, daß Anzahlungen in der 
Höhe von etwa 30% üblich sind. Ing. Mück 
erklärte dazu, wir mußten die Anzahlungen an 
KNOBLICH-LICHT weitergeben. 

Carl Sefcsik hat an läßlich eines Gespräches mit 
seinem Rechtsanwalt Dr. Kain am 8. Juli 1980 aus
geführt, daß er keine Provisionen zu zahlen hatte, 
weil er den Auftrag durch politische Interventionen 
bekommen habe. Er hätte gar keine Veranlassung 
gehabt, Winter Provisionen zu zahlen. Bisher gibt 
es keine Beweise, daß Carl Sefcsik an Dipl.-Ing. 
Winter Provisionen oder Schmiergeldzahlungen für 
diese Auftragserteilung geleistet hat. 
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Auf Grund .dieser Auftragsvergabe an die Fa. 
KNOBLICH-LICHT sind folgende Fakten festzu
halten: 

1. Die Fa. KNOBLICH-LICHT erhielt einen 
Subauftrag von der Fa. SIEMENS AG Osterreich 
in Höhe von 46,6 Mio S über massive Interventio
nen aus dem Bereich der SPÖ. 

2. Die Fa. KNOBLICH-LICHT erhielt auf 
Grund einer Intervention von Stadtrat Mayr eine ' 
im normalen Geschäftsleben unüblich hohe Anzah
lung vol} 8i% des Auftragswertes. (Sefcsik, S. 
10271) Die Zinseinnahmen aus diesen Anzahlun
gen sind ausschließlich der Fa. KNOBLICH
LICHT zugeflossen. Für diese Anzahlungen wurde 
bis 19. Juni 1979 ein B;mkgarantiebrief gegeben, 
am 19.Jyni 1979 wurde dieser Bankgarantiebrief 
durch ei~e Werksgarantie der Fa. KNOBLICH
LICHT über den Betrag von 58,3 Mio S abgelöst. 
Dieser Betrag entsprach dem damals noch offenen 
Anzahlungsbetrag. Die Differenz zur ursprüngli
chen Anzahlung wurde durch Leistungen und 
damit verbundene Rechnungslegung abgedeckt. 

3. Teile dieser Anzahlungen an die Fa. KNOB
LICH-LICHT wurden nachweislich für Schmier
geldzahlungen der Firmen AURAL und AEG an 
Herrn Carl Sefcsik verwendet. 

Aus dieser Auftragsvergabe an die Fa. KNOB
LICH-LICHT ergeben sich folgende Konsequen
zen für die politische Verantwortung: 

'I. Bundeskanzler Dr. Kreisky, Handelsminister 
Dr. Staribacher, Bürgermeister Gratz, Stadtrat 
Mayr haben sich nachweislich für die Vergabe von 
Aufträgen für den Bau des AKH an die Fa. KNOB
LiCH-LICHT eingesetzt. Sie haben also sehr wohl 
interveniert, wenn es darum ging, Aufträge richtig 
zu plazieren. Carl Sefcsik bekennt sich zur SPÖ, ist 
deren Mitglied und verfügt über ausgezeichnete 
Beziehungen zu SPÖ-Politikern. 

2. Dur:ch die Leistung einer extrem hohen 
Anzahlung entstand ein großer Zinsverlust. Er ist 
bis Ende 1980 mit mindestens 10 Mio S zu bezif-
fern. . 

Für Ing. Mück von der Fa. SIEMENS war klar, 
daß hinter der Leistung dieser Anzahlung an die 
Fa. KNOBLICH-LICHT potente Leute standen. 
Anläßlich Iseiner Befragung im Untersuchungs aus
schuß antwortete er auf die entsprechende Frage: 
"Ich persönlich stand unter dem Eindruck." 

Für den Schaden, der bei den Eigentümern des 
AKH eingetreten ist, sind in erster Linie jene Politi
ker verantwortlich zu machen, die sich für die Auf~ 
tragsvergabe eingesetzt haben, also Bundeskanzler 
Dr. Kreisky, Minister Dr. Staribacher, Bürgermei
ster Gratz und Stadtrat Mayr. 

3. Nach Bekanntwerden der überdurchschnittlich 
hohen Anzahlung an die Fa.KNOBLICH-LICHT 
wurden keine Schritte unternommen, um eine Wie
dergutmachung 'zu betreiben. Dieses Versäumnis 
trifft die Eigentümervertreter auf der Seite der 

Republik Österreich in gleicher Weise wie die Ver
treter der Eigentümerinteressen bei der Stadt Wien. 

6. AUFfRAGSVERGABE AN DIE FIRMA 
AURAL 

Im Jahre 1976 erhielt die Fa. AURAL von der Fa. 
SIEMENS AG Österreich einen Subauftrag in 
Höhe von zirka 20 Mio. S. 

Für die Erteilung dieses Subauftrages hat sich 
Carl Sefcsik besonders eingesetzt. Er erhielt dafür 
eine Provisions zahlung, die als Schmiergeldzahlung 
~inzustufen ist, in Höhe von 1 Mio. S. Die Finan
zierung dieser Schmiergeldzahlung erfolgte aus den 
Anzahlungen, die die Fa. KNOBLICH-LICHT 
über die Fa. SIEMENS AG Österreich von .der 
AKPE erhalten hat. Zu diesem Zweck wurde von 
der Fa. K~OBLICH-LICHT ein Betrag von 
2 Mio. S "als Anzahlung für den zu erteilenden 
Auftrag der Fa. SIEMENS" an 'die Fa. AURAL 
freigegeben. . 

Auf Grund dieser Auftragsvergabe läßt sich fol
gendesfeststeUen: 

Aus Geldern, die vQn der AKPE als Anzahlung 
an die Fa.' SIEMENS AG Österreich bzw. an die . 
Fa. KNOBLICH-LICHT geleistet worden sind, 
erfolgte die Finanzierung von Schmiergeldzahlun
gen für die Vermittlung des Subauftrages an die Fa. 
AURAL. Steuermittel wurden also für die Finanzie
rung von Schmiergeldzahlungen verwendet. 

Aus der Beauftragung der Fa. AURAL mit einem 
Sub auftrag der Fa. SIEMENS AG Österr~ich läßt 
sich für die politische Verantwortung folgendes 
ableiten: 

Carl Sefcsik verfügte über ausgezeichnete Bezie
hungen zu SPÖ-Politikern. Dipl.-Ing. Dr. Günter 
Fürnsinn stellt im Untersuchungsausschuß fest, daß 
Sefcsik eine Schlüsselrolle bei den Auftragsverga
ben einnahm. Er hatte Kontakte zu den Politikern, 
insbesondere zu Stadtrat Mayr. Die Vermittlung 
von Aufträgen ließ er sich teuer bezahlen. Im vor
liegenden Fall mit einer Schmiergeldleistung in 
Höhe von 1 Mio. S. Die gute Beziehung des Carl 
Sefcsik zu SPÖ-Politikern bot ihm die Möglichkeit, 
sich mit AKH-Geldern zu bereichern. Der Scha
den, der den Eigentümern des AKH durch diese 
Transaktion indirekt zugefügt wurde, beträgt 
1 Mio. S. Die Vertreter der Eigentümerinteressen 
auf seiten der Republik Österreich und der Stadt 
Wien haben bisher nichts zur Wiedergutmachung 
des Schadens unternommen. 

7. AUFfRAGSERTEILUNG AN DIE FIRMA 
AEG-TELEFUNKEN 

Geschäftsführer der AEG-Telefunken Österreich 
war von 1970 bis 30. Juni 1977 Dipl.-Ing. Dr. Gün
ter Fürnsinn. Diesem direkt unterstellt war lng. 
Horst Georg Haslauer. Seit 1. Jänner 1973 war lng. 
Haslauer mit der Leitung der Abteilung Installa
tionstechnik betraut. Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn trach- f 

tete, die Geschäfte im Bereich der lnstallationstech-
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nik auszuweiten. Dieses Ziel wollte er unter ande
rem durch die Bezahlung von Schmiergeldern errei,
chen. Da im Budget der Firma hiefür nichts vorge
sehen war und diese Zahlungen in der Bilanz nicht 
ausgewiesen werden durften, versuchte Dipl.-Ing. 
Dr. Fürnsinn, Schwarzgelder über Scheinbestellun
gen undScheinrechnungen zu beschaffen. Zu die
sem Zweck diente ihm Zunächst die liechtensteini
sche Briefkastenfirma International 
PULP & PAPER Engineering Establishment. Ab 
1975 bediente er sich der PFG ESTABLISHMENT 
Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik in Vaduz. 
Diese Firmen in Vaduz dienten Dipl.-Ing. Dr. 
Fürnsinn und Ing. Haslauer zur Schwarzgeld-
Beschaffung. ' 

Die" Fa. AEG-TELEFUNKEN Ges. m. b. H. 
bemühte sich, 1975 auch einen Subauftrag von der 
Fa. SIEMENS AG Österreich für das AKH zu 
erlangen. Mit Schreiben vom 14. Mai 1975 sicherte 
die Fa. SIEMENS AG Österreich der AEG-TELE
FUNKEN auch tatsächlich einen Sub auftrag in 
Höhe von 45 Mio S zu. Die Fa. AEG-TELEFUN
KEN bemühte sich um einen weiteren Auftrag von 
der Fa. SIEMENS AG Österreich, blieb jedoch 
erfolglos. 

In dieser Situation schaltete sich Carl Sefcsik ein. 
Für eine erfolgreiche Intervention verlangte er eine 
Provisionszahlung in Höhe von 5% der Auftrags
summe. Tatsächlich erhielt die Fa. AEG-TELE
FUNKEN mit Schreiben vom 21. Dezember 1976 
von der Fa. SIEMENS AG Österreich die Zusage 
für einen weiteren Sub auf trag in Höhe von 
100 Mio S. Die Fa. AEG-TELEFUNKEN war aber 
in Liquiditätsschwierigkeiten und konnte die 
geforderte Summe von 5 Mio S Provisionszahlung 
(Schmiergeldzahlung) nicht aufbringen. Die Fa. 
SIEMENS AG Österreich lehnte die Leistung einer 
Anzahlung ab. 

Carl Sefcsik wurde über diese Zahlungschwierig
keiten informiert, er überwies daher.im Namen der 
Fa. KNOBLICH-LICHT an die Fa. AEG-TELE
FUNKEN einen Betrag von 5,5 Mio S, der zu 
einem späteren Zeitpunkt zwischen den Firmen 
AEG-TELEFUNKEN und KNOBLICH-LICHT 
verrechnet werden sollte. Um die Geldtransaktion 
zu verschleiern, wurde eine Scheinrechnung ausge
stellt. Das Geld selbst stammte aus den Anzahlun
gen, die die Fa. KNOBLICH-LICHT über die Fa. 
SIEMENS AG Österreich von der AKPE erhalten 
hat. Die Fa. AEG-TELE FUNKEN konnte nun--:
mehr auf das Konto der Fa. PFG in Vaduz einen 
Betrag von 5 230 000 S, überweisen, wo dieser am 
10. Juli 1977 einlangte. Dieser Betrag wurde 
wenige Tage später in Vaduz abgehoben und zur 
Barzahlung der vereinbarten Provision (Schmier
geld) an Carl Sefcsik verwendet. Carl Sefcsik gab 
davon 800 000 S, an Ing. Otto Schweitzer weiter. 
Über die PULP & PAPER sowie die PFG Vaduz 
flossen noch weitere Schwarzgeld-Transaktionen, 
die mit dem AKH in keinem Zusammenhang ste
hen. 

Auf Grund der Erteilung von Subaufträgen an 
die Fa. AEG-TELEFUNKEN durch die Fa. SIE
MENS AG Österreich lassen sich folgende Fakten 
feststellen: 

1. Von der AEG-TELEFUNKEN wurden seit 
1973/74 Schwarzgeldbeschaffungs-Transaktionen 
über liechtensteinische Firmen durchgeführt. Die 
Schwarzgelder wurden für die Bezahlung von Pro
visionen und ähnliche Leistungen an ungenannte 
Personen verwendet. 

2. Der Fa. AEG-TELEFUNKEN war es über' 
Intervention von Carl Sefcsik möglich, einen Sub
auftrag von der Fa. SIEMENS AG. Österreich in 
der Größenordnung von 100 Mio S zu erhalten. 
Dipl.-Ing. Dr. Fürnsinn bezeichnete Sefcsik im 
Untersuchungsausschuß als "ein vitales Urvieh. 
Sefcsik ist ein Mann, der alles zusammenzureißen 
versteht, unter Umständen." Die guten Kontakte 
zu den Politikern, sein großer Eiqfluß, haben ihm 
die Möglichkeiten verschafft, auch der AEG
TELEFUNKEN Sub auf träge von der Fa. SIE
MENS AG Österreich zu vermitteln. 

3. Die Schmiergeldzahlungen, die Carl Sefcsik 
für die Vermittlung des Auftrages an die Fa. AEG
TELE FUNKEN erhalten hat, stammen aus AKH
Geldern. Zur Überweisung der 5,5 Mio S von der 
Fa. KNOBLICH-LICHT an die Fa. AEG-TELE
FUNKEN wurden die Anzahlungen verwendet, die 
die Fa. KNOBLICH-LICHT von der Fa. SIE
MENS AG Österreich bzw. VOll der AKPE erhal
ten hat. 

4. Carl Sefcsik hat die r~nd 5 Mio S Schmiergel
der für sich persönlich verwendet. 

Im Hinblick auf die politische Verantwortung 
läßt sich aus dieser Auftragserteilung folgende 
Schlußfolgerung ziehen: 

Die Vergabe von Sub aufträgen an die Fa. AEG
TELEFUNKEN war auf Grund der ausgezeichne
ten Beziehungen möglich, die Carl Sefcsik als SPÖ
Mitglied zu verschiedenen Politikern der Regie
rungspartei unterhielt. Er hat diese Beziehungen 
zweifellos mißbraucht. Durch die Verwendung von 
AKH-Geldern zur Finanzierung von Schmiergeld
zahlungen an Sefcsik entstand' für die Eigentümer 
des AKH, nämlich die Republik Österreich und die 
Stadt Wien, zumindestens ein mittelbarer Schaden. 
Er kann mit rund 5 Mio S beziffert werden. Die 
Vertreter der Eigentümerinteressen haben bisher 
nichts zur Wiedergutmachung des Schadens unter
nommen. 

8. AUFTRAGSERTEilUNG . AN DIE FIRMA 
SCHRACKAG 

Vorstandsclirektor der Fa. SCHRACK AG war 
von 1973 bis Juni 1978 Friedrich Leucht. Er war für 
die Beschaffung von Aufträgen verantwortlich. Ein 
weiteres Vorstandsmitglied war Eduard Harald 
Schrack. 

Die Fa. SCHRACK erhielt unter anderem fol
gende Aufträge: 
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Lichtrufanlage Kern 
Verkabelung der NT-Anlagen 
T elefon-Peripherie 

S 25 648 000,
S 66 584 000,
S 7152000,-

Unter Einrechnung der übrigen Aufträge handelt 
es sich insgesamt um sieben Aufträge, die auf der 
Basis Ende 1980 einen Auftragswert von 
102 106 000 S repräsentieren. 

Die Fa. SCHRACK AG erhielt außerdem die 
Zusicherung für einen Subauftrag von der Fa. SIE
MENS AG Österreich in der Höhe von rund 

J 100 Miq S. 
Bereits im Jahre 1977 bemühte sich die Fa. 

SCHRACK AG um den Auftrag für die Errichtung 
der Lichtrufanlage im Neubau des AKH. Vor
standsmitglied Leucht wandte sich in dieser Sache 
an Sta9trat Mayr und ersuchte ihn, eine Entschei
dung zugunsten der Fa. SCHRACK AG herbeizu
führen. Stadtrat Mayr verwies Dir. Leucht an 
Dipl.-Ing. Adolf Winter. Dieser zeigte sich ableh
nend. Zur gleichen Zeit wurde für den Neubau des 
Allgemeinen Krankenhauses das BrandrneIdesystem 
ausgeschrieben. Die Fa. SCHRACK AG war wie
derum unter den Bewerbern, erhielt jedoch wie
derum keinen Auftrag, obwohl sie zu bedeutenden 
Preisnachlässen bereit war. Der Auftrag wurde an 
die Fa. SIEMENS AG Österreich vergeben. Dir. 
Leucht sprach in dieser Situation abermals bei 
Dipl.-Ing. Winter vor, der erklärte, daß die Über
nahme des Auftrages für die Lichtrufanlage mög
lich sei, falls bereits geleistete Vorarbeiten durch 
die holländische Firma NIRA finanziell abgedeckt 
werden. Es wurde ein Betrag von 200 000 S ver
langt. Dipl.-Ing. Winter erhielt diesen Betrag am 
7. September 1977 in bar. 

Den Subauftrag von der Fa. SIEMENS AG 
Österreich an die Fa. SCHRACK AG vermittelte 
gleichfall~ Dipl.-Ing. Winter. Er verlangte, daß eine 
Honorarnote, die von der Fa. GEPROMA in 
Vaduz in Höhe von ioo 000 sfr ausgestellt wurde, 
von der Fa. SCHRACK AG zu bezahlen ist. Die 
Fa. SCHRACK AG erhielt hiefür zunächst einen 
Subauftrag von der Fa. SIEMENS AG Österreich 
in der Größenordnung von 50 Mio S.' Im Jahre 
1979 wurde dieser Subauftrag auf 100 Mio S 
erhöht, nachdem die Fa. SCHRACK AG in einem 
Kuvert eine weitere Zahlung in Höhe von 
1,5 Mio S leistete. Dipl.-Ing. Winter überließ Fried
rich Leucht aus den Schmiergeld zahlungen der Fa. 
SCHRACK AG einen Betrag von 500 000 S. 

Auf Grund dieser Auftragserteilung an die Fa. 
SCHRACK AG lassen sich folgende Fakten fest
stellen: 

1. Die Fa. SCHRACK AG leistete' Schmiergeld
zahlungen für die Erlangung von Aufträgen' beim 
AKH. 

2. Über die weitere Verwendung der Schmier
geldzahlungen an Dipl.-Ing. Winter konnten die 
UJltersuchungen noch nicht abgeschlossen werden. 
Es ist daher nicht bekannt, ob Dipl.-Ing. Winter 

diese Gelder für sich behalten konnte, oder ob er 
sie an Dritte weitergeben mußte. 

3. Generaldirektor Harald Schrack bestätigte 
anläßlich seiner Einvernahme im Untersuchungs
ausschuß, daß eigentlich keine korrekten Aus
schreibungsbedingungen herrschen, daß einzelne 
Firmen eindeutig einen Startvorteil haben. Bei der 
Auftragsvergabe für das AKH galt das insbeson
dere für die Fa. SIEMENS AG Österreich. Gene
raldirektor Schrack führte dazu aus, "ich meine, es 
ist die Frage, wer das plant, also, das hängt sicher 
auch vom Planungsbüro oder von denjenigen, die 
planen, ab . . . Hier kann man sicher in den· Aus
schreibungen auch verschiedenes von Haus aus hin
einlegen ... Nur ist dann ein Rechenfehler aufge
deckt worden, ... und dann war SIEMENS plötz
lich Bestbieter. Solche Dinge kommen vor." 

Für die Beurteilung der politischen Verantwort
lichkeit ergeben sich folgende Konsequenzen: 

1. Dipl.-Ing. Winter konnte aus dieser Auftrags
vergabe Schmiergeldzahlungen in Höhe von 
3 Mio S beanspruchen, weil er das uneinge
schränkte Vertrauen der Vertreter der Eigentümer
interessen besaß. Es wurden keinerlei Kontrollin
stanzen eingerichtet. Die Vorsprache von Direktor 
Leucht bei Stadtrat Mayr (B/54. S. 156) hätte die
ser zum Anlaß nehmen müssen, sich über die Art 
und Weise der Auftragsvergaben durch Dipl.-Ing. 
Winter zu erkundigen. Die Vertreter der Eigentü
merinteressen waren daher für die Handlungen von 
Dipl.-Ing. Winter voll verantwortlich. 

2. Es mußte auch den übrigen Mitgliedern der 
Bundesregierung und den amtsführenden Stadträ
ten 'von Wien bekannt sein, daß "keine korrekten. 
Vergabebedingungen" herrschten. Das gilt insbe
sondere im Hinblick auf die Doppelfunktion der 
Fa. SIEMENS, die beim AKH-Bau einerseits Auf
träge in Milliarden-Schilling-Höhe erhielt, anderer
seits als Subunternehmer der APAK herangezogen 
wurde und daher Beratertätigkeiten ausübte. Die 
Fa, SIEMENS war einerseits mit der Ausarbeitung 
von Ausschreibungsunterlagen befaßt, andererseits 
mit der Erstellung von Angeboten. 

Gegen diese Doppelfunktion wurde von den ver
an~wortlichen Politikern nie ein Einwand erhoben. 

3. Die Schmiergeldzahlungen, die von der Fa. 
SCHRACK AG bezahlt wurden, bildeten einen 
Kostenbestandteil bei der Ausarbeitung der Ange
bote. Der Schaden, der durch die Auftragsvergaoe 
an die Fa. SCHRACK AG entstanden ist, beläuft 
sich auf zirka 3 Mio S. . 

9. AUFTRAGSERTEILUNG AN DIE FIRMA 
RHEINSTAHL-EGGERS KEHR-HAHN 

Ges. m. b. H. in Hamburg 

Im Jahre 1973 erfolgte die Ausschreibung eines 
Auftrages über zehn Fahrsteige beim AKH. Um 
diesen Auftrag bewarb sich neben anderen Anbie
tern die Fa. RHEINSTAHL-EGGERS KEHR
HAHN Ges. m. b. H. Nach Anbotseröffnung 
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setzte sich Dipl.-Ing. Winter mit dem Prokuristen 
dieser Firma, Herrn Hahn, in Verbindung. Er bot 
ihm an, sich für die Auftragsvergabe positiv einzu
setzen, wenn eine Zahlungs leistung an die Fa. 
PLANTECH in Vaduz erfolgt. Das Honorar 
wurde für Projektierungsarbeiten, auftragssteue
rung und Gesamtmanagement verrechnet, und 
zwar in Höhe von 2% des Auftragswertes. Nach 
erfolgter Leistung der Honorarzahlung in Höhe 
von 60 000 sfr an die Fa. PLANTECH in Vaduz 
präsentierte Dipl.-Ing. Winter die Fa. RHEIN
STAHL-EGGERS KEHR-HAHN Ges. m. b. H. 
im Bauausschuß als Bestbieter. 

Auf Grund dieser Auftragsvergabe lassen sich 
folgende Fakten feststellen: 

1. Die Auftragssumme hätte um 360 000 S redu
ziert werden können, wenn keine Provisionszah
lungen (Schmiergeldzahlungen) an die Fa. PLAN
TECH geleistet worden wären. 

2. Dipl.-Ing. Adolf Winter ist es bereits im Jahre 
1973 gelungen, die Bauleitung und den Spitzenaus
schuß zu täuschen, indem er falsche Ergebnisse 
über die Prüfung der Angebote mitteilte. 

3. Zuständig für die Auftragsvergabe war im 
Jahre 1973 der Spitzenausschuß; Auftragsvergaben 
über 10 Mio S mußten von diesem genehmigt wer
den. Stimmberechtigte Mitglieder des Seitzenaus
schusses waren auf seiten der Republik Osterreich 
die Bundesminister für Bauten und Technik, für 
Unterricht und Kunst, für Finanzen und für soziale 
Verwaltung. Für die Stadt Wien waren im Spitzen
ausschuß der Bürgermeister, der Stadtrat für Finan
zen, der Stadtrat für Gesundheitswesen und der 
Stadtrat für Hochbau. 

Aus dieser Auftragsvergabe lassen sich folgende 
Konsequenzen zur Beurteilung der politischen Auf
gaben ziehen: 

1. Dipl.-Ing. Winter ist es zu wiederholtem Maße 
gelungen, die zuständigen Regierungsmitglieder zu 
täuschen. Es muß angenommen werden, daß sich 
die Mitglieder des Spitzenausschusses zu wenig um 
die Auftragsvergaben gekümmert haben. Es wurden 
insbesondere keine Kontrollen eingebaut. Dipl.
Ing. Winter konnte die Vergabeverhandlungen 
vollkommen frei und ungestört führen. 

2. Für die Eigentümer des AKH, die Republik 
Österreich und die Stadt Wien, entstand ein Scha
den in Höhe von 360 000 S. Die verantwortlichen 
Vertreter der Eigentümerinteressen haben nach 
Bekanntwerden der Schmiergeldzahlungen keine 
konkreten Schritte zur Wiedergutmachung des 
Schadens eingeleitet. 

10. AUFTRAGSVERGABEN FÜR DAS AKH 
AUSSERHALB DES BEREICHES "ELEKTRO

TECHNIK" 

Auf Grund verschiedener Unterlagen des Gerich
tes sowie des Zweiten Kontrollamtsberichtes der 
Stadt Wien kann festgestellt werden, daß auch in 
anderen Bereichen durch Nichteinhaltung der Aus-

schreibungsbedingungen, durch Interventionen von 
Politikern, durch Fehlplanungen und durch feh
lende Planungen' den Eigentümern des AKH, näm~ 
lich der Republik Österreich und der Stadt Wien, 
ein Schaden zugefügt wurde, der die Schadens
summe im Bereich der Elektrotechnik um ein Viel
faches übersteigt. 

Im Untersuchungsausschuß konnten diese Sach
verhalte nicht so weit geklärt werden, daß ein 
abschließender Bericht erstattet werden kann. Fol
gende Auftragsvergaben sollten einer näheren 
Untersuchung unterzogen werden: 

1. Subaufträge der ARGE Horvat AKH Sanitär 
mrueFkmaPRUTSCHER 

Die ARGE AKH Sanitär erhielt ein Auftragsvo
lumen in der Größenordnung von über 600 Mio S. 

Diese ARGE Sanitär hat einen Subauftrag für die 
Herstellung von Sanitär-Containern an die Fa. 
PRUTSCHER weitergegeben, die ihrerseits die 
VOEST sowie BAD 2000 mit der Herstellung der 
Sanitär-Container beauftragte. Dieser Sub auf trag 
wird mit rund 80 Mio S im Zweiten Kontrollamts
bericht angeführt. Durch die Einschaltung der Fa. 
PRUTSCHER kam es zu einem funktionslosen 
Zwischenhandel, wodurch Mehrkosten in der Grö
_ßenordnung von 17 MioS entstanden sein dürften. 

Ein weiterer Auftrag über die Lieferung von 
Leibschüsselspülmaschinen, der von der ARGE 
Sanitär an die Fa. PRUTSCHER als Subunterneh- . 
mer weitergegeben wurde, hätte bei voller Erfül
lung zu einem Schaden für die Eigentümer des 
AKH in der Größenordnung von über 20 Mio S 
geführt. Diese Auftragserteilung wurde im Septem
ber 1980 storniert. 

2. Auftrag m die Fkma PRUTSCHER, abge
hängte Bandrasterdecke 

Die Auftragssumme beträgt 189,1 Mio S. Im 
Zweiten Kontrollamtsbericht wird diese Auftrags
erteilung kritisiert. Es wird unter anderem festge
stellt, daß Prutscher einen Kalkulationsfehler zum 
Anlaß nahm, den Angebotspreis um 13,6 Mio S zu 
erhöhen, ohne dabei seine Stellung als Billigstbieter 
einbüßen zu müssen; außerdem wird der mangel
haft abgeschlossene Werksvertrag kritisiert, weil er 
keine ausreichende Vereinbarung. über die V or
gangsweise bei Preisänderungen enthält. Der mög
liche Schaden, der durch diese Auftragserteilung 
entstanden ist, läßt sich derzeit nicht genau bezif
fern. 

Laut Bericht der Betriebsprüfung vom 6. März 
1981 hat die Fa. PRUTSCHER in den Jahren 1976 
bis 1978 Provisionen in folgender Höhe geleistet, 
die vorerst nicht anerkannt wurden: 

verschiedene Ausländer 
- Niki Lauda Ltd., Hongkong 

36,6 Mio S 
5,0 Mio S 

41,6 Mio S. 
An die Fa. RINTER LIZENZ AG sowie die 

LABORINVEST AG wurden in den Jahren 1976 
'bis 1978 33,9 Mio S bezahlt. Diese Zahlungen Wur
den noch nicht aufgeklärt. 
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3. Auftrag an die Firma VOEST-ALPINE AG 
betreffend versetzbare Trennwände 

Das Auftragsvolumen für die Errichtung von 
Trennwänden an die Fa. VOEST beträgt rund 
570 Mio.S. Im Zusammenhang mit diesem Auftrag 
hat die VOEST mit der Fa. ODELGA einen ;,Bera
tungsvertrag" abgeschlossen,. der ein Honorar von 
12 Mio S vorsieht. Über die Leistungen der Fa. 
ODELGA stehen nur unzureichende Informatio
nen zur Verfügung. Es ist bisher nicht geklärt, 
inwieweit die Fa. ODELGA tatsächlich beratend 
tätig war bzw. sein wird. Ein möglicher Schaden 
aus dieser Auftragserteilung für die Eigentümer am 
AKH könnte bis zu 12 Mio S betragen. Bisher 
wurde .,von der VOEST. 1 Mio S . (sogenannte 
"Geistermillion") an die Fa. ODELGA zur Auszah
lung gebracht. 

4. Auftrag für die Installierung der EDV-Anlage 
Das Kontrollamt stellt fest, daß auf der Basis von 

Ende 1975 für die EDV-Anlage zusätzliche Kosten 
in Höhe von 450 Mio S in die Kostenschätzung 
aufgenommen werden mußten. Kontrollamtsdirek
tot Dr.' Delabro führte diese gigantische Kosten
steigerung im wesentlichen auf eine für den Betrieb 
eines IG-ankenhauses entbehrliche, jedoch enorm 
kostenintensive Übertechnisierung und -spezialisie
rung im EDV-Bereich zurück und meinte anläßlich 
seiner Einvernahme im Untersuchungsausschuß, 
daß man der Entwicklung der EDV noch mit 
Nachdruck nachgehen müsse, weil sich dort seiner 
Meinung nach viele Kosten einsparen lassen könn
ten. (5. 170511.) 

Auch im Zusammenhang mit der EDV wurde 
also bisher der Fehler begangen, alle Möglichkeiten 
der technischen Entwicklung voll auszuschöpfen, 
ohne zu bedenken, ob dafür vom medizinischen 
Standpunkt aus überhaupt eine Notwendigkeit 
besteht bzw. ob die dabei auflaufenden Kosten 
finanzierbar sind. 

11. ANDERE THEMEN, DIE EINER UNTER
SUCHUNG ZUZUFÜHREN SIND 

1. Unt~rsuchung über das VerschWinden von 
Abrechnungen 

Das Kontrollamt hat festgestellt, daß Abrechnun
gen, ua. über die Errichtung der Parkgarage, nicht 
auffindbar sind. Es handelt sich dabei um ein 
Abrechnungsvolumen in der Größenordnung. von 
500'Mio S: 

2. Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vor
standes und des Aufsichtsrates 

Das Aktiengesetz bestimmt in § 84 "Die V or
standsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleitersanzuwenden." Für die Aufsichts
ratsmitglieder gilt sinngemäß das gleiche. Der Auf
sichtsrat der AKPE hat in zahlreichen Fällen Auf
tragsvergaben zugestimmt, obwohl einzelnen Mit
gliedern des Aufsichtsrates die Handlungsweise von 

Dipl.-Ing. Winter bekannt sein mußte. Ähnliches 
gilt für die übrigen Mitglieder des Vorstandes. 

12. VERSCHWENDUNG VON· STEUERGEL
DERN: 

Bei diesen vom Untersuchungsausschuß über
prüften AKH-Aufträgen konnten insbesondere fol
gende Verschwendungen von Steuergeldern nach
gewiesen werden: 
a) Aufträge an die Firma 
SIEMENS 
(Schmiergeldzahlungen an 
Winter über die Firmen 
PLANTECH und 
GEPROMA) 
b) Aufträge an die Firmen 

ITTundSEL 
(Schmiergeldzahlungen 
an Winter über die Fir-
men PLANTECB und 
GEPROMA) . 

c) Sub auftrag der Firma 
SIEMENS an die Firma 
KNOBLICH-LICHT 
(Zinsengewinn auf 
Grund einer unüblich 
hohen Anzahlung von 
87% des Auftragswer
tes) 

d) Suhauftrag der Firma 
SIEMENS an die Firma 
AURAL 
(Schmiergeldzahlung 
an Sefcsik) 

e) Subauftrag der Firma 
SIEMENS an die Firma 
AEG 
(Schmiergeldzahlung 
an Sefcsik) 

f) Aufträge (bzw. Suhauf
träge) an die Firma 
SCHRACK 
(Schmiergeldzahlungen 
an Winter, zT über die 
Fa. GEPROMA) 

g) Auftrag an die Firma 
RHEINSTAHL-

EGGERS KEHR-
HAHN 
(Schmiergeldzahlungen 
an Winter über Fa. 
PLANTECH) 

h) Subauftrag der ARGE 
Horvat AKH Sanitär 
an die Fa. PRUT-

.' SCHER, Sanitär-Con
tainer 
(funktionsloser Zwi
schenhandel durch Ein
schaltung weiterer Sub-

S 12348 577,-

zirka S 10000000,-

zirka S 10000000,-

s 1000000,-

S 5 230 000,.,-

zirka S 3000000,-

S 360000,-

unternehmer) zirka S 27000000,-
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i) Auftrag an die Fa. 
PRUTSCHER 
abgehängte Bandraster
decke 
(Unkorrektheiten wäh
rend des Ausschrei-
bungsverfahrens) zirka S 13 000 000,-

j) Auftrag an die Fa. 
VOEST 
versetzbare Trenn-
wände 

("Beratungsvertrag" 
mit der Fa. ODELGA) S 12000000,-

Summe zirka S 83348577,-

Darüber hinaus wurde die BOP zu einem über
höhten Auftragswert an die ABO vergeben, wobei 
die dabei verschwendeten Steuergelder erst mich 
Vorliegen des Wegenstein-Gutachtens exakt fest
stehen werden. Diese FeststellU!'lg wurde auf Grund 
des Abwürgens der weiteren Tätigkeit des Untersu
chlmgsaus5chusses durch die SPÖ ebenso verhin
dert wie die Untersuchung der Mehrzahl de~ im 
zweiten Kontrollamtsbericht kritisierten Auftrags
vergaben, bei denen gleichfalls Steuergelder in 
mehrstelligen Millionenbeträgen verschleudert wur
den. 

Zieht man ferner die Sinnhaftigkeit der Betrau
ung der APAK durch die AKPE in Zweifel, wie 
dies im zweiten Kontrollamtsbericht geschieht, 
dann wäre auch der für die APAK aufgewendete 
Betrag von über 1 Mrd S als nutzloser und daher 
auf Kosten der Steuerzahler vergeudeter Aufwand 
abzubuchen. 

D) UNTERSUCHUNG DER VORWÜRFE 
BETREFFEND ANGEBLICHE PARTEIEN
FINANZIERUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 

AUFTRAGSERTEILUNGEN : 

I. Die Sozialistische Firmenpyramide 
1. Die Schulden der VORWÄRTS-AG: 

Zu Beginn der 70er-Jahre sah sich die Druck
und Verlagsanstalt VORWÄRTS AG, die im 
Alleineigentum der SPÖ steht, mit einem giganti
schen Schuldenberg in der Größenordnung von 
zirka 30 bis 40 Mio S konfrontiert (EderS. 10951), 
der vornehmlich aus dem vom SPÖ-Zentralorgan 
"Arbeiterzeitung" erwirtschafteten Defizit 
stammte. Eder, der im Jahre 1972 den Vorstands
vorsitz der VORWÄRTS AG übernahm, beabsich
tigte, die für das Unternehmen finanziell ungün
stige Situation durch den Verkauf der im Eigentum 
der VORWÄRTS AG stehenden Liegenschaften im 
Häuserblock Rechte Wienzeile, Sonnenhofgasse, 
Pilgramgasse und Schönbrunner Straße, in Wien
Margarten, zu sanieren. 

Diese Absicht kam der im Jahr 1969 von der 
NEUEN HEIMAT INTERNATIONAL Gesell
schaft m. b. H., Hamburg, mit einem Stammkapital 
von 25 Mio S gegründeten Fa. INFRABAU Gesell
schaft mbH, Wien, entgegen. Die mit Gesellschafts-
vertrag vom 21. Juli 1969 errichtete Fa. INFRA
BAU trug vorerst (bis 23. September 1969) den 
Namen NEUE HEIMAT KOMMERZ- UND 
KOMMUNALBAU Gesellschaft mbH und wurde 
am 28. November 1969 ins Handelsregister einge
tragen. Am 30. Dezember 1970 wurde die Erhö-
hung des Stammkapitals um 25 Mio Sauf 50 Mio S 
beschlossen, wobei die· neue Stammeinlage von der 
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BA W AG) 
übernommen wurde, der das in dem beschriebenen 
Häuserblock gelegene Eckhaus Pilgramgasse
Rechte Wienzeile, in welcher sie auch eine Filiale 
betreibt, gehört. 

pie Aufgabe der Fa. INFRABAU bestand und 
besteht in der Errichtung von Wohn- und 
Geschäftsgebäuden, die im Wohnungseigentum an 
Interessenten verkauft werden. Die NEUE HEI
MAT INTERNATIONAL, die Mutterfirma der 
Fa. INFRABAU, ist zugleich eine hundertprozen
tige Tochtergesellschaft der NEUE HEIMAT 
STÄDTEBAU Gesellschaft mbH und fungiert in . 
der Bundesrepublik Deutschland als Holding
Gesellschaft für die Auslandsaktivitäten der 
NEUEN HEIMAT-Gruppe; sie entwickelt dane
ben auch noch eigene betriebliche Aktivitäten. Es 
entspricht der allgemeinen Geschäftspolitik der 
NEUEN HEIMAT, für die Auslandsaktivitäten in 
den einzelnen Staaten Tochtergesellschaften zu 
errichten, an denen nationale Partner beteiligt sind, 
um auf die Weise bei Auftragsvergaben im Ausland 
leichter Fuß fassen zu können. Die anläßIich der 
Kapitalerhöhung im Jahre 1970 hergestellten Betei
ligungsverhältnisse an der Fa. INFRABAU entspra-
chen dieser Geschäftspolitik der NEUEN HEI- ' 
MAT. 

Die Tatsache, daß die Initiative zur Errichtung 
der Fa. INFRABAU von der NEUEN HEIMAT 
ausging, hatte zur Folge, daß die Geschäftspolitik 
dieser Gesellschaft maßgeblich von der NEUEN 
HEIMAT bestimmt wurde und wird und dem 
österreichischen Partner geringerer Einfluß auf die 
Geschäftsgebarung zukommt. Die führende Stei
lung des Gesellschafters NEUE HEIMAT kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß ihr Vorsitzender 
des Vorstandes, Albert Vietor, zugleich Aufsichts
ratsvorsitzender der Fa. INFRABAU ist. 

Im Rahmen ihrer. Planungs- und Bauaktivitäten 
verfolgte die Fa. INFRABAU ab dem Jahre 1972 
das Projekt der Errichtung eines Büro- und 
Geschäftszentrums auf dem Liegenschaftskomplex, 
den die VORWÄRTS AG zu ihrer wirtschaftlichen 
Sanierung und zur Finanzierung dringend notwen
diger Investitionen zu veräußern gedachte. 

Das im Interesse der beiden sozialistischen 
Unternehmen, der VORWÄRTS AG und der 
NEUEN HEIMAT, gelegene Projekt sollte daher 

25 
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einerseits der Modernisierung der Druckerei der 
VORWÄRTS AG sowie andererseits der Errich
tung eines groß angelegten Kommunika~ion~zen
trums (sogenanntes Pilgramzent~um) mIt eInem 
8 Stock hohen Hotel, mit einer Uberdachung des 
Wien-Flusses und der Anlage einer Großgarage 
dienen. Auf seiten der SPÖ wurde sogar vorüberge
hend erwogen, die Parteizentrale in den neu zu 
errichtenden Gebäudekomplex zu verlegen. 

Die Durchführung des Projektes hätte notwen
digerweise die Schleifung der Häuser in dem 
beschrieben'en Wohnblock und die Aussiedelung 
der darin wohnhaften Mieter zur Voraussetzung 
gehabt. Da sich die bei den sozialistischen Konzerne 
VORWÄRTS und NEUE HEIMAT zwar vom 
Gewinnstreben feiten ließen, dieses aber - da mit 
ihrer nach außen zur Schau getragenen Ideologie 
nicht ohne weiteres vereinbar - nicht offen dekla
rieren und noch viel weniger das pdium der damals 
wie heute von sozialistischer Seite lautstark ange
prangerten Aussiedelung von Mieter~ z.u:r ~änze 
auf sich nehmen wollten, gründeten sIe eIne eIgene 
Gesellschaft m. b. H., der die Aufgabe der Realisie
rung des hochgesteckten Projekts und damit. unter 
anderem auch ein Teil der Zwangsausmletung 
zufallen sollte. Dabei bediente sich die sozialisti
sche NEUE HEIMAT ihrer österreichischen Toch
terfirma INFRABAU, während die VORWÄRTS 
AG zwar selbst als Gründungsgesellschafter auftrat, 
jedoch nur zu dem Zwecke, um überhau~t die 
Gründung einer Gesellschaft mbH zu ermöglIchen, 
und mi~ dem Hintergedanken, nach der Errichtung 
der Gesellschaft sogleich wieder aus ihr auszutre
ten. 

2. Das Pilgramzentrum ("die sozialistische FehIspe
kulationH

) : 

Am 26. März 1973 schlossen daher die VOR
WÄRTS AG und die Fa. INFRABAU den Vertrag 
über die Errichtung der Fa. PILGRAM-ZEN
TRUM-Entwicklungsgesellschaft m. b. H. (PZE), 
dessen wesentlichste Bestimmungen lauteten: 

,,§ 2: Gegenstand der Gesellschaft ist die Pla
nung, di:e Entwicklung, die Errichtung, yerw:ertung 
und Nutzung des Pilgramzentrums In WIen 5.,. 
Rechte Wienzeile, sowie alle mit der Durchführung 
dieses P~oj~ktes zusammenhängenden Maßnahmen 
und die Vermögensverwaltung. 

§ 3: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
100000 S. Hievon übernehmen: 

a) die INFRABAU Gesellschaft m. b. H. eine 
Stammeinlage von 74 000 S, .. 

b) die Druck- und Verlagsanstalt VORWARTS 
AG eine Stammeinlage von 26 000 S. 

Diese· Stammeinlagen sind sofort voll und bar 
einzuzahlen. 

§ 4: Die Abtretung von Geschäftsanteilen oder 
Teilen derselben· sowie der Beitritt neuer Gesell
schafter bedürfen der Zustimmung der Generalver
sammlung. 

§ 5: Organe der Gesellschaft sind: 
a) der oder die Geschäftsführer, 
b) der Aufsichtsrat, 
c) die Generalversammlung." . 
Zum Zeitpunkt der GrÜn~.ung der PZE gehörte 

der Zentralsekretär der SPO, Fritz Marsch, dem 
Aufsichtsrat der Fa. INFRABAU an, wobei er den 
Aufsichtsratsposten am 19. Feber 1971 gleichzeitig 
mit dem Ausscheiden von Prof. Paul Seitz, einem 
damaligen Vorstandsdirektor der NEUEN HEI
MA T, übernommen hatte. 

Wie bereits im vorhinein geplant, schied die 
VORWÄRTS AG am 12. April 1973 aus der nur 
wenige Tage alten PZE aus und übertrug ihre 
Gesellschaftsanteile an die Fa. INFRABAU, sodaß 
die PZE seither eine hundertprozentige Tochterge
sellschaft der Fa. INFRABAU ist. 

Ain 29. Juni 1973 wurde nac~ längeren Verhand
lungen zwischen der VORWARTS AG und der 
PZE ein Kaufvertrag über die im Eigentum der 
VORWÄRTS AG befindlichen Grundstücke abge
schlossen. Es handelte sich im einzelnen um fol
gende Liegenschaften: 
EZ 459 -Katastralgemeinde Margareten 

Schönbrunner Straße 44 
EZ 1263 -KG Margareten 

Rechte Wienzeile 93, 
Rechte Wienzeile 95/97, 
Sonnenhofgasse 8, 
Rechte Wienzeile 101, 
Pilgramgasse 11, 
Pilgramgasse 13. 

Als Kaufpreis für diese Liegenschaften wurde ein 
Betrag von 57 Mio S vereinbart. Unter Vernachläs
sigung des Wertes de~ auf den Grund~tücken 
befindlichen Gebäude, dIe zum größten TeIl ~bge
brochen werden sollten, betrug der Kaufpreis 
9875 S pro Quadratmeter Grundfläche. 

Der Kaufvertrag wurde unter folgenden auf
schiebenden Bedingungen· abgeschlossen: 

a) Daß bis zum 31. Dezember 1975 eine 
Abbruchbewilligung für die auf den kaufgegen~ 
ständlichen Liegenschaften bestehenden Baulich
keiten erreicht werden kann, 

b) daß bis längstens 31. Dezember 1973 von der 
zuständigen Behörde Baufluchtlinien bekanntgege
ben werden, 

'c) daß bis längstens 31. Dezember 1975 von der 
zuständigen Behörde die Baubewilligung z~r 
Errichtung eines neuen Gebäudekomplexes ~It 
einer Geschoßflächenanzahl 1: 5 rechtskräftig 
erteilt wird, 
. d) daß es bis längstens 31. Dezember : 9~3 z~i
schen der Käuferin und der BA W AG hInsIchtlIch 
des dieser Bank gehörenden Eckhauses Pilgram
gasse-Rechte Wienzeile zu ~inem K~ufvertragsab
schluß zu einem marktgängIgen PreIs gekommen 
ist. 

Im Abschnitt IX des Kaufvertrages wurde verein
bart, daß sich die VORWÄRTS AG verpflichtet, 
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der Käuferin sämtliche im Zusammenhang mit die
sem Vertrag direkt und indirekt entstandenen 
Kosten (insbesondere Finanzierung des Kaufprei
ses, sämtliche Kosten der Ausmietung und Planung 
des neuen Gebäudekomplexes, mit der Durchfüh j 

rung des Kaufvertrages verbundene Kosten) zu 
ersetzen, wenn es - aus welchen Gründen immer 
- zur Auflösung des Kaufvertrages kommen sollte. 

Vom vertraglich vereinbarten Kaufprei,s in der 
Höhe von 57 Mio S wurde im Jahre 1973 ein 
Betrag von 54063376,96 S wie folgt bezahlt: 

a) Ein Kredit in der Höhe von 20 Mio S, der 
bereits am 9. März 1972 von der Fa. INFRABAU 
aufgenommen worden war, wurde von der VOR
WÄRTS AG bis zur Auflösung des Kaufvertrages 
mit 17063 376,96 S ausgenützt. Die Fa. INFRA
BAU belastete die PZE in laufender Rechnung mit 
diesem Betrag zuzüglich der für diesen Kredit in 
den Jahren 1972 und 1973 angefallenen Zinsen; 

b) ein Betrag von 37 Mio S, den die PZE am 
7. Juni 1973 als Kredit bei der BAWAG aufgenom
men hatte, wurde bar an die VORWÄRTS AG 
überwiesen. 

Mit dem Abschluß dieses Kaufvertrages nahm 
das wirtschaftliche Desaster der sozialistischen 
Möchte~ern-Kapitalisten seinen Lauf, das die 
VORWARTS AG und ihre hundertprozentige 
Eigentümerin SPÖ mit fortschreitender Zeit immer 
mehr in die finanzielle Abhängigkeit der NEUEN 
HEIMAT brachte. Während nämlich die 'VOR
WÄRTS AG die durch den Verkauf vereinnahmten 
finanziellen Mittel für Investitionen, zur Aufpäppe
lung der defizitträchtigen ,,Arbeiter-Zeitung" sowie 
zur Rückzahlung langfristiger Kredite, die sie ins
besondere bei der BA WAG aufgenommen' hatte, 
verwendete, stellte sich im Zuge der Planung des 
Pilgramzentrums heraus, daß auf Grund der einge
tretenen Verschlechterung der Verhältnisse auf 
dem Grundstücksmarkt keine Chance bestand, die
ses Projekt rentabel abzuwickeln. Darüber hinaus 
gab es auch Schwierigkeiten von seiten der Behörde 
und schließlich die Weigerung der BAWAG, dasin 
ihrem Eigentum stehende Eckgrundstück Pilgram
gasse-Rechte Wienzeile an die PZE zu veräußern. 
Durch diese Weigerung brachte die BAWAG den 
von ihrer Enkelfirma PZE geschlossenen Kaufver
trag mit der VORWÄRTS AG zum Platzen, was 
mit Wirksamkeit vom 31. Dezember 1973 zur Ver
tra~sauflösung und zur Verpflichtung der VOR
WARTS AG zur Rückzahlung des bereits entge
gengenommenen Kaufpreises (samt Zinsen) führte. 

In der Bilanz der PZE zum 31. Dezember 1973 
wurde daher eine Forderung gegenüber der VOR
WÄRTS AG in der Höhe von 57 822 049,75 S aus
gewiesen, die sich wie folgt zusammensetzte: 

Geleistete Kaufpreiszahlungen 
Zinsen für die Jahre 1972 und 
1973 

54063 376,96 S 

3 758 672,79 S 

57 822 49,75 S 

Diese Forderung wuchs bis zum 31. Dezember 
1974 durch weitere Zinsen und vertragliche Neben
kosten auf 65315976,96 San. Die Schwierigkeiten 
für die VORWÄRTS AG bestanden darin, die 
finanziellen Mittel zur Rückzahlung des Kaufprei
ses' nicht zur Gänze aus eigenem aufbringen zu 
können, da der vereinnahmte Kaufpreis bereits in 
Investitionen bzw. in der Rückzahlung bestehender 
Verbindlichkeiten aufgegangen war. 

3. Die Finanzspritze aus Hamburg: 

In diesem für die VORWÄRTS AG prekären 
Stadium schaltete sich die finanzstarke NEUE 
HEIMAT ein, um ihrer schwachbrüstigen soziali
stischen Schwester unter die Arme zu greifen und' 
gleichzeitig die PZE finanziell zu stützen. Dabei 
wählte jedoch die NEUE HEIMAT nicht den 
direkten Weg, sondern verschlungene Pfade, um 
die Finanzspritze möglichst unbemerkt anbringen 
zu können. 

In einem Aktenvermerk vom 14. Mai 1975 wurde 
eine zwischen der PZE und der VORWÄRTS AG 
abgeschlossene Vereinbarung festgehalten, wonach 
die VORWÄRTS AG der PZE bloß zirka die 
Hälfte der in den Jahren 1972 bis 1974 angefalle
nen Zinsen zu ver&:üten .hatte; ferner gewährte die 
PZE der VORWÄRTS AG einen' Nachlaß der 
bereits angefallenen Zinsen in der Größenordnung 
von 5,1 Mio S. Diese der VORWÄRTS AG einge
räumte Begünstigung wurde unter dem Vorwand' 
gewährt, daß es "fraglich gewesen wäre, ob die 
gesamte Zinsenanlastung sowie die getätigten Auf
wendungen gerichtlich durchsetzbar gewesen 
wären, sodaß auf diesem Wege ein Ausgleich 
gefunden wurde." (B/72 Beilage F, S.2) 

Bei der PZE, die im Jahre 1973 (Rumpfwirt
schaftsjahr) einen Verlust von 24126,12 S zu ver
zeichnen hatte, entstand im Jahre 1974 ein solcher 
in der Höhe von 6 134 196~08 S, der hauptsächlich 
auf die Differenz zwischen den der VORWÄRTS 
AG angelasteten Zinsen und den für die eigenen 
Kredite angefallenen Zinsen, Kredit- bzw. Avalpro
visionen zurückzuführen war. 

Mit Stichtag 31. Dezember 197 5 betru.~ die For
derung der PZE gegenüber der VORWARTS AG 
24195251,72 S. 

Bei der PZE entstand im Jahre 1975 ein Verlust 
in der Höhe von 1 518527,68 S, der ebenso wie der 
Verlust des Jahres 1974 größtenteils auf die Diffe- . 
renz zwischen den Zinsenerträgen und den Zinsen
aufwendungen, Kredit- bzw. Avalprovisionen 
zurückzuführen war. 

Die in den Jahren 1973, 1974 und 1975 bei der 
PZE entstandenen Verluste in der. Höhe von insge
samt 7676849,88 S wurden Ende 1975 durch 
einen Gesellschafterzuschuß der Fa. INFRABAU 
abgedeckt; dieser Gesellschafterzuschuß wurde der 
Fa. INFRABAU von ihrer Muttergesellschaft, der 
NEUEN HEIMAT INTERNATIONAL, refun
diert. 
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In dem von der l'lEUEN HEIMAT INTERNA
TIONAL übernommenen Betrag von 
7676849,88 S war der seitens der PZE der VOR
WÄRTS AG gewährte Zinsennachlaß von 
5,1 Mio S enthalten, sodaß letztlich die NEUE 
HEIMAT - auf "diskretem Wege" - die VOR
WÄRTS AG mit 5,1 Mio S und das PZE mit dem 
Restbetrag auf 7 676 849,88 S unterstützt hatte.-

Zum Jahresende 1976 belief sich die Forderung 
der PZE gegenüber der VORWÄRTS AG auf 
26975 842,27 S. 

Am 29. März 1977 wurde eine neue Vereinba
rung zwischen der PZE und der VORWÄRTS AG 
abgeschlossen, wonach die VORWÄRTS AG am 
29. April 1977 eine Zahlung von 20 Mio S an die. 
PZE leistete und die verbleibende Forderung in der 
Höhe von 6 975 842,27 S ab 1. Mai 1977 mit dem 
- extrem niedrigen - Zinssatz von nur 4% ver
zinst wurde. Auch dies stellte eine versteckte finan
zielle Unterstützung der VORWÄRTS AG dar, die 
- allerdings nur vorläufig - von der PZE getra
gen.wurde. 

Für die Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 1977 
wurden der VORWÄRTS AG überhaupt keine 
Zinsen in Rechnung gestellt. Über die Abstattung 
der Restforderung in der Höhe von 6975842,27 S 
zuzüglich der ab 1. Mai 1977 anfallenden Zinsen 
sollte innerhalb eines Jahres eine Vereinbarung 
getroffen werden. 

Mit Stand 31. Dezember 1977 betrugen die 
ISchulden der 'VORWÄRTS AG bei der PZE 
7161 864,73 S. 

Bei der PZE entstand im Jahre 1977 ein Jahres
verlust iJ~ der Höhe 'von 569736,16 S, der auf die 
niedrigere Verzinsung der Forderung gegenüber 
der VORWÄRTS AG ab 1. Mai 1977 zurückzu
führen war. Die entgangenen Zinsen für die Zeit 
vom 1. Jänner bis 30. April 1977 (809 525,27 S) 
wurden der PZE von der Fa. INFRABAU vergütet, 
die ihrerseits wieder einen Ersatz dieser Zins.enver
gütung von der NEUEN HEIMAT INTERNA
TIONAL erhielt. Auf diese Weise übernahm letzt
lich die NEUE HEIMAT INTERNATIONAL die 
von der VORWÄRTS AG in der Zeit vom 1. Jän
ner bis 30. April 1977 an die PZE zu entrichtenden 
Zinsen. 

In den Jahren 1978 und 1979 erfolgten über
haupt ke{ne Zahlungen der VORWÄRTS AG an 
die PZE. Die Geschäftsführung der PZE gewährte· 

.der VORWÄRTS AG mit Wirkung vom 
31. Dezember 1979 einen Nachlaß in der Höhe von 
4 Mio S, der durch einen Gesellschafterzuschuß der 
Fa. INFRABAU an die PZE in gleicher Höhe aus
geglichen wurde. Dieser Gesellschafterzuschuß 

. wurde der Fa. INFRABAU von der NEUEN HEI
MAT INTERNATIONAL nicht ersetzt, sondern 
mußte von ihr selbst getragen werden. 
. Durch diese finanzielle Transaktion gelangte die 

VORWÄRTS AG auf Kosten der Fa. INFRABAU 
im Umweg über die PZE in den heimlichen Vorteil 
eines Schulden~bbausim Ausmaße von 4 Mio S. 

Durch die Zinsenbelastungen (4%iger Zinssatz 
bei jährlicher Zinsenverrechnung) und durch den 
Forderungsnachlaß entwickelte sich die Forderung 
der PZE an die VORWÄRTS AG in den Jahren 
1978 und 1979 wie folgt: 

Stand am 1. Jänner 1978 
Zinsen 1978 . 

Stand am 1. Jänner 1979 
Zinsen 1979 

/ Forderungsnachlaß (Stichtag 
31. Dezember 1979) 
Stand am 31. Dezember 1979 

7161864,73 S 
286 474,5? S 

7 448 339,32 S 

7448 339,32 S 
297933,57 S 

7746272,89 S 

4000000,- S 
3746272,89 S 

In zusammengefaßter Form stellt sich die Ver
rechnung zwischen der PZE und der VORWÄRTS 
AG in den Jahren 1973 bis 1979 wie folgt dar: 
Kaufpreiszahlung der PZE an 
die VORWÄRTS AG 
Zinsenbelastungen 
Belastungen mit Ausmiet- und 
Adaptierungskosten 
Zahlungen der VORWÄRTS 
AG andie PZE 
Forderungsnachlaß (Nachlaß 
von Zinsen, Ausmietkosten und 
Adaptierungskosten) 
Restforderung am 31. Dezem- . 
ber 1979 

54063 376,96 S 
11 906 570,95 S 

815413,18 S 

59039088,20 S 

4000000,- S 

3 746 272,89 S 

Bei der PZE sind im Zeitraum 1973 bis 1979 
Verluste in der Höhe von 14073392,30 S entstan
den. Von diesen Verlusten resultierten unter ande
rem 8 459 528,83 S durch nicht gedeckte Zinsen
aufwendungen (Zinsenaufwand insgesamt 
20366 152,23 S) und 4 Mio S durch den Forde
rungsnachlaß an die VORWÄRTS AG. Von diesen 
Verlusten wurden 8 486375,15 S von der Alleinge
sellschafterin der PZE, der Fa. INFRABAU, abge
deckt und dieser wieder von der Gesellschafterin 
NEUE HEIMAT INTERNATIONAL refundiert. 
Der Forderungsnachlaß in der Höhe von 4 Mio S 
wurde von der Fa. INFRABAU für eigene Rech
nung abgedeckt. 

Der VORWÄRTS AG Wurden daher im Zeit" 
raum 1973 bis 1979 folgende finanzielle Begünsti
gungen zuteil: 

Zinsennachlaß im Jahre 1975 
(getragen von der NEUEN 
HEIMAT) 5100000,- S 
Zinsennachlaß vom 1. Jänner 
bis 30. April 1977 (getragen von 
der NEUEN HEIMAT) 809525,27 S 
Forderungsnachlaß (getragen 
von der NEUEN HEIMAT-
Tochterfirma INFRABAU) 4000000,- S 

9 909 525,27 S 

Dazu kommt noch der Zinsenvorteil für die 
VORWÄRTS AG aufgrund der Vereinbarung vom 
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29. März 1977, womit die, Verzinsung der restli
chen, Forderung der PZE mit nur 4% festgesetzt 
wurde. 

Die VORWÄRTS AG erhielt ,daher einen nicht 
unbeträchtlichen Teil des ihr durch die Fehlspeku
lation im Zusammenhang mit der Errichtung des 
Pilgramzentrums erwachsenen finanziellen Verlu
stes durch die NEUE HEIMAT und deren Toch~ 
terfirma INFRABAU ersetzt. 

Darüber hinaus sprang die NEUE HEIMAT 
auch der PZE, insbesondere aber der INFRABAU 
bei, um auch deren Verluste abzudecken oder 
zumindest in erträglichem Rahmen zu halten.~Denn 
ebenso wie die VORWÄRTS AG wurde auch die 
Fa. INFRABAU durch die Fehlkalkulationen mit 
dem Pilgramzentrum finanziell schwer getroffen. 

Die Fa. INFRABAU bewies jedoch auch noch im 
Zusammenhang mit anderen Bauvorhaben eine 
schlechte Hanq, hatte in der Zeit bis zum 
31. Dezember 1975 kumulierte Verluste in der 
Höhe von rund 17,5 Mio S erlitten und war mit 
zwei größeren Wohnbauprojekten in Innsbruck 
(Höhenstraße) und in Klosterneuburg, bei deren 
Abwicklung infolge überhöhter Baukosten und 
infolge des Verbots des Grundstückserwerbs durch 
Ausländer im Land Tirol größere wirtschaftliche 
Schwierigkeiten entstanden waren, belastet. Zur 
Deckung der bei der Verwertung dieser beiden 
Wohnbauprojekte entstandenen Verluste leistete 
die NEUE HEIMAT INTERNATIONAL in den 
Jahren 1976 bis 1979 Zuschüsse in' der Höhe von 
rund 34 Mio S an die Fa. INFRABAU. Diese Zah
lungen setzten sich wie folgt zusammen: 

i976 
1977 
1978 
1979 

12000000 S 
14200000 S 
5900000 S 

J 900000 S. 

Auch die vor dem Untersuchungsausschuß ver
nommenen Vertreter der an den finanziellen Trans
aktionen'beteiligten sozialistischen Unternehmen 
mußten einbekennen, daß die NEUE HEIMAT 
Millionenbeträge in Österreich eingeschossen hat, 
die zu einem nicht geringen Teil direkt odel' indi
rekt - auch - der VORWÄRTS AG zugute 
kamen: 

"Aus dem Gedächtnis möchte ich sagen, daß 
ungefähr an die 35 bis 38 Mio S von den deutschen 
Kollegen geflossen sind, nach 1976, hauptsäChlich 
(zur) Abdeckung (der Defizite) im Zusammenhang 
mit Klosterneuburg und Innsbruck, Höhenstraße, 
und kleinere Beträge, glaube ich, auch für das Pil
gramzentrum." (Kurt Wuchterl, Mitglied des Auf
sichtsrates der Fa. tNFRABAU, S. 11 287) 

"Das (Defizit d~s Pilgramzentrums) ist abge
deckt worden durch die INFRABAU und vorher 
durch die NEUE HEIMAT." (Mag. Stefan Willi 
Sajbl, Geschäftsführer der Fa. INFRABAU, S. 
7868) 

"Soweit ich weiß, wurden sie (die Abgänge der 
Fa. INFRABAU) immer wieder durch."eine Sicher-

stellungserklärung von der NEUEN'!iEIMAT 
abgeschirmt." (Eder S. 10964) 

"Die NEUE HEIMAT hat Verluste der INFRA
BAU getragen, und aus dem kann sich ergeben, daß 
sie auch solche Verluste (des VORWÄRTS) getra-
gen hat." (Marsch S .. 2 ~12) " 

Die wirtschaftliche Rechtfertigung für die 
Abdeckung der ihren sozialistischen Partnerfirmen 
in Österreich' durch das wirtschaftliche Desaster 
beim Pilgramze~trum sowie bei anderen Bauvorha
ben entstandenen Verluste seitens der' NEUEN 
HEIMAT war darin gelegen, daß sie sich durch die 
Abgeltung der von -ihr erbrachten finanziellen 
Zuwendungen bei anderen Aufträgen, die,sie einem 
gewinnbringenden Ende zuzuführeri ,hoffte, schad
los halten wollte. Denn auch die wirtschaftlich 
außerordentlich potente NEUE HEIMAT konnte 
auf die Dauer kein -Interesse daran haben, sich bei 
den von' ihr in Österreich initiierten Geschäften 
lediglich Verdienste um die sozialistische Solida
rität zu erwerben, dabei jedoch finanziell auf der 
Strecke zu bleiben. - ' 

4. Kreisky als AKH-Regisseur: 

Da der frische Wind des freien Wettbewerbs ,den 
sozialistischen Unternehmen bei der Ab:w-icklungi 
ihrer Geschäfte· zu scharf ins Gesicht geblasen~ 
hatte, flüchteten sie sich wieder in die ihnen ver
trautere stickige Atmosphäre der politischen Inter
vention und trachteten, sich die für- sie günstige, 
politische Konstellation der, sozialistischen Alleinre
gierung und deren Einfluß bei derVergabe öffentli
cher Aufträge zunutze zu machen. 

Als sich daher im Jahre 1974 der:. erste großelVer
lust (in der Höhe von 6 134 196,08 S) bei der PZE 
ergab (der im Jahre 1975 gemeinsam mit den Ver
lusten der Jahre 1973 vori, 24 126,12 Sund 1975 
von 1518527,68 S gegen Ende des Jahl'es 1975 
durch eine Finanzhilfe in der Höhe von 
7676849,88 S seitens der' NEUEN HEIMAT 
ab~edeckt wurde, wovon 5,1 Mio S der VOR
WÄRTS AG zugute kamen), suchte Vietor im 
Sommer 1975 den direkten Kontakt mit dem 
damals in Bad WÖrishofen weiienden Dr. Kreisky, 
um ihn, zu bewegen, sich für die Beiziehung von 
Unternehmen aus dem Konzern der NEUEN HEI-· 
MAT beim AKH-Bau',einzusetzen. Bei dieser Gele
genheit schlug Vietor dem Bundeskanzler als geeig
neten Sachv'erständigen für ein damals vor der Ver
gabe stehendes Gutachten mit einem Auftragswert 
von 15 Mio S das ehemalige Vorstandsmitglied der 
NEUEN HEIMAT, Pr:c;>f. Paul Seitz, vor. Dr. 
Kreisky, dessen sozialistische Solidarität gewiß 
höher zu veranschlagen ist als seine krankenhaus
spezifischen Kenntnisse, empfahl hierauf Dkfm. 
Dr. Androsch und dessen Sektionschef, dem Vor
sitzenden des Aufsichtsrates der damals eben erst 
gegründeten AKPE, Dr, Waiz, den deutschen 
Fachmann Seitz und machte ihn auch in den Räum-

\ 
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lichkeiten des Bundeskanzleramtes mit Dr. Waiz 
bekannt. 

Ur. Waiz und die AKPE-Manager verstanden 
diese "Empfehlung'.' in der Weise, wie sie Dr. 
Kreisky verstanden wissen wollte, und betrauten 
Seitz gemeinsam mit Sienkiewicz und Kaufmann 
mit der Gutachtenerstattung (SSK-Gutachten). 
Damit war zugleich der Einstieg für den Neuen 
HEIMAT-Konzern beim AKH geschafft, denn 
Seltz zog zur Erfüllung der ih'm übertragenen Auf
gabe Mitarbeiter der Fa. MEDIPLAN Kranken
hausplanungsgesellschaft mbH, Hamburg, einer 
Tochtergesellschaft der NEUEN HEIMAT, heran. 
Wie sich später herausstellte, bediente sich auch 
Sienkiewicz - zumindest - zweier Krankenhaus
experten der Fa. MEDIPLAN, Hamburg, wie sich 
aus einem mit 17. Mai 1976 datierten Schreiben des 
genannten Unternehmens an die AKPE entnehmen 
läßt. (B119 S. 875) 

Wenngleich sich der beim SSK-Gutachten 
erzielte Gewinn in Grenzen hielt, war der entschei
dende Schritt für die Fa. MEDIPLAN, Hamburg, 
gesetzt und "dank" der Unterstützung Di. Kreis
kys das Entree beim AKH-Bau gelungen. Dies zei
tigte seine' nächsten - für die Fa. MEDIPLAN, 
Hamburg ~ positiven Auswirkungen beim Politi-

'kergipfel vom 18. März 1976, auf dem beschlossen 
wurde, sie mit der begleitenden Kontrolle, ~eim 
AKH-Bau zu betrauen. Zwar wurde dIeser 
Beschluß nie in die Tat umgesetzt und in der Folge 
(endgültig am Politikergipfel vom 31. Jänner 1977) 
rückgängig gemacht, doch war für die Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, entScheidend, im Gespräch zu 
sein und zu bleiben, dies umsomehr, als im Jahre 
1976 bereits begonnen wurde, die Weichen für die 
Vergabe der Betriebsorganisationsplanung mit 
einem A~ftragswert von 370 Mio S zu stellen. 

Welche Bedeutung die Fa. MEDIPLAN, Ham
burg, innerhalb kurzer Zeit beim AKH-Bau 
erlangte, ergibt sich insbesondere daraus, daß sie in 
sämtlichen sichergestellten Notizen Dipl.-Ing. Win
ters über die von ihm geführten ,;BO-Kuchenge-' 
spräche" 'des Jahres 1976 aufscheint (B18 S. 84 f), 
wobei der Sinn des Vermerkes Dipl.-Ing. Winters 
vom 3. November 1976 "Mediplan under pressure" 
(B18 Seite 115) zwar nicht eindeutig geklärt wer
den konnte, jedoch die Annahme, gerechtfertigt 
erscheinen läßt, daß zugunsten der Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, massiv politisch - interve
niert wurde. 

5. Die ARGE-ORP ("Durch Leistungsverzug zu 
erhöhtem Gewinn") : 

Der erste große Wurf gelang der Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, jedoch noch vor der Vergabe der 
Betriebsorganisationsplanung durch die Beteiligung 
am Auftrag über die Organisations- und Raum
strukturplanung (ORP) für das AKH, der letztlich 
mit 46,5 Mio S honoriert wurde. 

Bald nach Beginn der Tätigkeit der Gutachter 
Seitz, Sienkiewicz und Kaufmann wurde in der 
Aufsichtsratssitzung der AKPE vom 11. November 
1975 eine teilweise Neubearbeitung der Raum- und 
Funktionsplanung ins Auge gefaßt. In der Auf
sichtsratssitzung vom. 22. Dezember 1975 wurde 
beschlossen, die gesamte ORP 1971 zu aktualisie
ren und auf dieser Grundlage und unter Berück
sichtigung des bereits bekannten und abschätzbaren 
Bedarfes ein neues ORP 1976 ausarbeiten zu las
sen. Es bestand innerhalb der AKPE - auch sei
tens der Gutachter Seitz, Sienkiewicz und Kauf
mann - kein Zweifel, daß diese Überarbeitung von 
Riethmüller durchgeführt werden sollte. 

Am 22. Dezember 1975 wurde dem Aufsichtsrat 
der AKPE ein Vertragsentwurf vorgelegt, der nach 
dem Muster der bisherigen Raum- und Funktions
planungsverträge mit Riethmüller abgefaßt war. 
Das Gesamthonorar für die Erstellung des neuen 
ORP betrug - auf der Basis von 45,3 Mann/ 
Monaten Zu je 17490 DM sowie 343 Arbeitsbe
sprechungen - insgesamt 1,41 Mio DM samt 
Nebenkosten. 

Trotz der Ermächtigung durch den Aufsichtsrat 
erfolgte kein Vertragsabschluß. In einer Bespre
chung des Bund-Stadt Wien-Komitees vom 
2. März 1976 wurde hingegen auf eine, Zusammen
arbeit zwischen Riethmüller und der Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, hingewiesen. In der Folge 
schlossen sich Riethmüller und die Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, zur ,,Arbeitsgemeinschaft für die 
Organisationsstruktur- und Raumbedarfsplanung 
des Allgemeinen Krankenhauses Wien" (ARGE 
ORP) zusammen. 

Die ARGE ORP nahm ihre Tätigkeit - vorerst 
ohne schriftlichen Vertrag - bereits am 5. April 
1976 auf. Der Vertrag, zu dessen Abschluß der 
Vorstand vom Aufsichtsrat in seiner 9. Sitzung am 
5. April 1976 ermächtigt wurde, datiert erst vom 
8. Juli 1976. Bemerkenswert ist, daß dieser Auf
tragsvergabe keine Ausschreibung vorangegangen 
war. 

Die wichtigsten Bestimmungen dieses Vertrages 
lauteten: . 

,,§ 1 (Gegenstand des Vertrages): 
1. Der Auftraggeber überträgt hiermit dem Auf

tragnehmer die Erbringung folgender Leistungen 
für den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien, Universitätskliniken: 

a) die Erstellung einer Organisationsstruktur
Übersicht, einer' Grobflächenschätzung und die 
krankenhausplanerische Beratung zum Grundsatz

" projekt; 
b) die Ausarbeitung eines Organisationsstruktur

und Raumbedarfs-Programmes und die Beratung 
zur Umsetzung dieses Progiammes in skizzenhafte 
Grundrißlösungen; , 

c) die Beratung zur Umsetzung des Organisa
tionsstruktur- und Raumbedarfs-Programmes in 
den Entwurf M 1: 1 00 sowie die Aufstellung eines 
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Organisationsstruktur- und Raumprogrammes 
(ORP 78). 

§ 3 (Leistungen des Auftragnehmers im einzel
nen): 

1. In der Stufe eins: Grundsatzprojekt M 1 :500 
als Basis für die Entscheidung des Auftraggebers 
für die weitere Planung. 

2. In der Stufe zwei: Organisationsstruktur- und 
Raumbedarfsprogramm 1977 und Aufgabe~stel
lung für den Entwurf. 

3. In der Stufe drei: Entwurf M 1 :100 und 
Organisationsstruktur- und Raumprogramm 78. 

§ 6 (Termine): 
1. Für die Erfüllung der. vertragsgegenständli

chen Leistungen der Auftragnehmer gelten fol
gende Termine und Fristen: 

a) Beginn der Arbeiten 5. April 1976; 
b) Grobflächenschätzung und Empfehlung für 

die Verwendung der Fläche des Kerns (Abschluß 
der Stufe eins) ,9. Juli 1976; 

c) Organisationsstruktur- und Raumbedarfspro
gramm (Abschluß der Stufe zwei) 4. Feber 1977; 

d) krankenhausplanerische Beratung und ORP 
78 (Abschluß der Stufe drei) 10. Feber 1978. 

2. Auf Anforderung des Auftraggebers werden 
Einzelleistungen, die dem Baufortschritt dienen, 
soweit dies im Rahmen der Gesam~leistung möglich 
ist, vorgezogen. 

3. Grundsätzlich gilt als vereinbart, daß es dem 
Auftraggeber freisteht, nach dem Ergebnis der 
Untersuchungen zum Grundsatzprojekt im Rah
men des arbeitsorganisatorisch und fachlich 
Zumutbaren, sowohl Leistungsteile der Stufe drei 
in das Jahr 1976 vorzuziehen, als auch Leistungs
teile der Stufe zwei erst nach dem 4. Feber 1977 
abzuberufen. 

4. Im Falle des Verzuges durch den Auftragneh
mer mit nur einer der Teilleistungen gemäß 
Punkt 1. lit. b) bis d) sind die Bestimmungen der 
§§ 918 ff ABGB heranzuziehen. 

§ 7 (Vergütung): 
1. Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen 

eine Pauschalvergütung in der Höh' von 
3,9 Mio DM. Die Pauschalvergütung ist als Fest
preis zu verstehen. In dieser Pauschalvergütung ist 
ein Risikoansatz für die Inflationsrate der Jahre 
1976 und 1977 sowie für die Erbringung von maxi
mal 15% der Gesamtleistungen im Jahre 1978 ent
hälten. Für den Fall einer weiteren Verschiebung 
der Leistungen wird über eine Neufestlegung ver
handelt. 

2. Die Gesamtleistung wird in selbständigen Teil
leistungen erbracht, deren Anteil an der Gesamtlei
stung einvernehmlich wie folgt festgesetzt und mit 
denselben Prozentsätzen vom Gesamthonorar ver
gütet wird: 

Stufe eins 
Stufe zwei 
Stufe drei 

30 % 
40 % 
30 %. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, in Abständen 
von zwei Monaten entsprechend dem Leistungs
fortschritt innerhalb der einzelnen Teilleistungen 
Abschlagsrechnungen abzüglich 5% Deckungsrück
laß zu legen; die Zahlungen aus diesen Abschlags
rechnungen sincjein Monat nach Rechnungslegung 
fällig. 

6. Unabwendbare Mehraufwendungen, die bei 
der Verzögerung des Werkes aus Gründen eintre
ten, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 
hat der Auftraggeber zu tragen. 

§ 8 (Nebenkosten): 
Sämtliche Nebenkosten, die dem Auftragnehmer 

in Erfüllung der vertraglichen Leistungen erwach
sen, werden mit einem Zuschlag von 15% auf das 
im § 7 Abs. 1 genannte Pauschalhonorar zuzüglich 
der Umsatzsteuer abgegolten." (B/19 S. 4014 ff) 

Am 22. August 1977 teilte die ARGE ORP der 
AKPE mit, daß sich bei der Durchführung der Stu
fen 2 und 3 nicht vorhersehbare Mehraufwendun
gen wegen Verstärkung der Abstimmgespräche mit 
den Nutzern des AKH ergeben hätten und daher 
eine Erhöhung des Pauschalhonorars erforderlich 
sei. In diesem Schreiben wurde die Auffassung ver
tr~ten, daß sich der Arbeitsaufwand für die Stufe 2 
gegenüber dem bei Auftragserteilung vereinbarten 
Arbeitsumfang um rund 95% erhöht habe. 

Die APAK, die von der AKPEmit der laufenden 
Kontrolle der für den Neubau des AKH ausgeführ
ten Lieferungen und sonstigen Leistungen beauf
tragt war, bestätigte mit Schreiben vom 24. Okto
ber und 9. November 1977, daß sich der Arbeits
aufwand auf Grund einer Änderung der Zielvor
gabe und verstärkter Abstimmgespräche mit den 
Nutzerri vergrößert habe und daß daher die Aner
kennung von Mehrleistungen der Arbeitsgemein
schaft - ihrer Ansicht nach - gerechtfertigt sei. 
Die Mehrleistungen für die Stufe 2 wurden von der 
APAK mit rund 75% (von 40% des Gesamtauftra
ges ) veranschlagt. 

Am 5. Dezember 1977 wurde zwischen der 
AKPE und der ARGE ORP eine Erhöhung des 
Honorars für die Stufe 2 um 66,9% des anteiligen 
Honorars für die Stufe 2 (1 560000,- DM = 40% 
des Gesamthonorars), somit um 1043640,- DM 
vereinbart; gleichzeitig wurde festgehalten, daß die 
Stufe 2 im Jahre 1978 abgeschlossen werden sollte. 
Über die Erhöhung des Honorars für die Stufe 3 
sollten erst in einem späteren Zeitpunkt V ereinba
rungen getroffen werden. I 

Am 31. Juli 1978 ersuchte die ARGE ORP bei 
der AKPE um einen Termin für die endgültige 
Honorarfestsetzung für die Stufe 3. Dieses Ersu
chen wurde von der AKPE nur zögernd behandelt. 
Nach mehrmaligen Urgenzen bezüglich der Fest
setzung eines Verhandlungstermines erklärte die 
ARGE ORP im Herbst des Jahres 1979, daß sie ab 
der 40. Kalenderwoche 1979 nicht mehr an Bespre
chungen teilnehmen werde, wenn es bis dahin zu 
keinen Verhandlungen über die Honorarforderun
gen gekommen sein sollte. 
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Die APAK erklärte hierauf in einem Schreiben 
(3. Oktober 1979), daß in einem solchen Falle die 
gesamte Planung für das AKH zum Stillstand 
käme. 

Am 6. Dezember 1979 wurde die Honorarver
einbarung mit der ARGE ORP dahin gehend 
ergänzt, daß das Honorar für die Stufe 3 um einen 
Pauschalbetrag von 443000,- DM (zuzüglich 
15% Nebenkosten) erhöht wurde. Gleichzeitig 
wurde festgelegt, daß die Beratungsleistungen der 
ARGE ORP in der so. Kalenderwoche des Jahres 
1979 enden sollten; die Schlußpapiere über diese 
Beratungsleistungen sollten bis zur 8. Kalenderwo
che des Jahres 1980 fertiggestellt werden. 

Die APAK teilte der AKPE am 25. Feber 1980 
mit, daß. ihres Erachtens die Vereinbarung einer 
pauschalierten Honorarerhöhung um 443000,
DM ein für die AKPE "günstiges Verhandlungser

gebnis" darstelle. 
Für die restlichen Tätigkeiten der ARGE ORP 

ab Beginn des Jahres 1980 wurde pro Mann/Monat 
ein Honorar von 13 800,- DM zuzüglich 4% 
Nebenkosten und zuzüglich von Pauschalbeträgen 
für Reisekosten vereinbart. 

Das gesamte Honorar für die bis' zum 
31. Dezember 1979 von der ARGE ORP erbrach
ten Leistungen setzt sich demnach wie folgt zusam
men: ' 

ursprüngliches Pauschalhono
r~r 

Hbnorarerhöhung für die 
Stufe 2 
Honorarerhöhung für die 
Stufe 3 

3900 000,- DM 

1 043640,- DM 

443000,- DM 

5 386640,- DM 

Zu dieser Summe sind noch 15% als Pauschalab
geltung von Nebenkosten sowie die Umsatzsteuer 
hinzuzurechnen. 

Vom Kontrollamt wurden die von der ARGE 
ORP erbrachten Leistungen einer scharfen Kritik 
unterzogen: 

"Wie aus den eingesehenen Unterlagen, insbe
sondere auch aus den von der APAK erstellten 
Quartalsberichten, zu entnehmen ist, kam es bei der 
ORP-Planung, die ursprünglich bis spätestens 
Feber 1978 hätte abgeschlossen werden sollen, zu 
enormen Verzögerungen. In den Unterlagen wur
den sowohl von der Bauherren- als auch von der 
Planungsseite her verschiedene Ursachen hiefür 
verantwortlich gemacht; vor allem wurden 
genannt: Häufige Abstimmungsgespräche mit dem 
Nutzer, wobei die Bauherrenseite insbesondere 
betonte, daß nicht die Anzahl der Abstimmungsge
spräche, sondern ausschließlich das erzielte Einver-

, nehmen mit dem Nutzer maßgeblich sei; Schwie
rigkeiten bei der Koordinierung der mitwirkenden 
Planer; Verzögerungen durch mitwirkende Planer, 
etwa betriebsorganisatorische Aussagen als Grund
lage für die ORP-Planung. 

Nach einer überschlägigen Schätzung der 
erbrachten Planungsleistungen der ARGE ORP 
zum 1. Mai 1979 durch die APAK waren von ange
führten 65 verschiedenen Planungsbereichen hin
sichtlich der Stufe 2 (Vorentwurf) lediglich ein 
Drittel (23 Einheiten) völlig fertiggeplant, ein wei
teres Drittel hingegen war lediglich zur Hälfte 
(oder noch weniger) vollendet. Hinsichtlich der 
Stufe 3 (Entwurfsplanung) waren nur 13 Planungs
bereiche (20%) fertig programmiert und zwei Drit
tel zur Hälfte (oder noch weniger) vollendet, wobei 
insgesamt hinsichtlich der Hälfte aller Bereiche zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt noch kein Ergebnis 
einer Entwurfsplanung vorlag" (1. Kontrollamtsbe
rieht S. 64). 

Angesichts der enormen Verzögerungen, deren 
sich die ARGE ORP schuldig machte, muß die 
Bereitwilligkeit der AKPE, den Forderungen der 
Arbeitsgemeinschaft nach Honorarerhöhungen 
nachzugeben, geradezu unverständlich erscheinen. 
Auch das Landesgericht für Strafsachen Wien 
erachtete das an die ARGE ORP zur Auszahlung 
gebrachte Honorar für überhöht und beauftragte 
am 10. März 1981 den Sachverständigen Willy O. 
Wegenstein, in Ansehung des Preis-/Leistungsver
hältnisses der von der ARGE ORP erbrachten Lei
stungen ein Gutachten zu erstellen (B 12 S. 27513), 
das aber derzeit noch nicht vorliegt und im Hin
blick auf das Abwürgen der Tätigkeit des Untersu
chungsausschusses durch die Sozialisten daher für 
die Berichterstattung nicht zur Verfügung steht; 
insoweit kann daher der Bericht nur als Zwischen
bericht des AKH-Skandals angesehen werden. 

Becker, der Wiener Repräsentant der Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, bestätigte vor dem Ausschuß, 
daß der ORP-Auftrag noch immer nicht erfüllt und 
etwas weniger als 5% des Auftragsvolumens noch 
offen sind (S. 7606). 

6. DER PYRAMIDENBAU: 

Den ganz großen Wurf gedachte die Fa. MEDI
PLAN, Hamburg, durch die Erlangung des 
Betriebsorganisationsplanungsauftrages zu landen 
und mit einem Schlag alle bis dahin von ihrer Mut
tergesellschaft NEUE HEIMAT in den VOR~ 
WÄRTS-Konzern hineingepumpten finanziellen 
Zuschüsse mehr als bloß ersetzt zu bekommen. 

Da die Fa. MEDIPLAN, Hamburg, damit speku
lierte, daß es einer österreichischen Firma (bzw. 
durch die' Beiziehung einer solchen) leichterfallen 
würde, den Auftrag zugeschlagen zu erhalten, faßte 
sie Anfang des Jahres 1976 den Entschluß, eine 
österreichis~he Tochterfirma zu gründen, die den 
Auftrag ausführen sollte. Ihre Wahl als Partner fiel 
dabei auf ihre Schwesterfirma INFRABAU, an der 
damals noch die BA WAG zu 50% beteiligt war. Da 
die BA W AG an einer weiteren Beteiligung an der / 
- ohnedies nur defizitären - Fa. INFRABAU 
kein Interesse mehr hatte, ergab sich für die VOR
WÄRTS AG die Gelegenheit, an die Stelle der 
BA W AG zu treten, deren Anteile an der Fa. 
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INFRABAU zu übernehmen und auf diese Weise 
näher an die finanzstarke NEUE HEIMAT heranc 
zurücken. Überdies erhoffte sich die VORWÄRTS 
AG durch den von der Fa. MEDIPLAN Hamburg 
bereits geschafften Einstieg bei AKH-Auftragsver
gaben, daß sich dadurch auch für sie ein finanziel
ler Vorteil ergeben würde. 

Dies brachte Eder vor dem Ausschuß - ebenso 
wie im übrigen in einer von ihm gegenüber der 
"Wochenpresse" (Nr.48/1980) abgegebenen Er
klärung -unverblümt zum Ausdruck: 

"Der wirtschaftliche Sinn (der Firmengründun
gen im Rahmen der VORWÄRTS AG) war, daß 
ich versucht habe, immer wieder etwas Neues zu 
gründen und daraus eines Tages Geschäfte tätigen 
zu können, die dem VORWÄRTS dann in irgend
einer Form dann zugeflossen wären" (5. 11 005 f). 

Selbst Marsch mußte dies vor dem Untersu
chungsausschuß einbekennen, als er erklärte: 

"Natürlich gründet man eine Firma, damit man 
auch Gewinne machen kann" (5.2862). 

Die Fa. MEDIPLAN, Hamburg (bzw. der hinter 
ihr stehende NEUE HEIMAT Konzern), wie
derum war daran interessiert, daß an die Stelle der 
BA WAG ein anderes österreichisches Unternehmen 
trat, da dies der eingangs dargelegten Geschäftsp~
litik der NEUEN HEIMAT entsprach und ande
rerseits von ihr die Überlegung angestellt wurde, 
daß auf diese Weise die Chancen, daß eine gemein
sam mit der Fa. INFRABAU zu gründende -
österreichische - Tochtergesellschaft den Betriebs
organisationsauftrag erhalten würde, beträchtlich 
gesteigert werden könnten. Dies wurde auch von 
Fritz Prechtl, dem Obmann des Vereines Eisenbah
nerheim und späteren stellvertretenden Vorsitzen
den des Aufsichtsrates der Fa. INFRABAU bestä
tigt, als' er vor dem Ausschuß ausführte: 

"Das (die Gründung der Fa. MEDIPLAN, 
Wien) war ein Vorschlag des deutschen Partners, 
wo sie gemeint haben: Wir sollen eine MEDI
PLAN, Wien, gründen; weil es besser ist, wenn es 
nicht nur eine deutsche Firma ist - ich habe das 
gar nicht überprüft -, denn auf Grund der ö
Norm käme eine rein deutsche Firma nicht zum 
Zug" (5. 2 787). 

Nach der bereits im Zusammenhang mit dem 
Vorgehen beim PILGRAM-ZENTRUM an den 
Tag gelegten ("diskreten") Geschäftspolitik der 
VORWÄRTS AG sollte jedoch das im Interesse 
eines gemeinsamen Gewinnstrebens bei AKH-Auf
trägen beabsichtigte Zusammengehen mit der 
NEUEN HEIMAT (bzw. ihrer Tochterfirma 
MEDIPLAN, Hamburg) verschleiert werden. Aus 
diesem Grunde faßten die beiden sozialistischen 
Konzerne den Entschluß, sich der ihnen durch das 
Gesellschaftsrecht gebotenen Möglichkeiten zu 
bedienen und im Wege einer "Firmenpyramide" 
ihre direkte Beteiligung an dem neu zu gründenden 
Unternehmen nicht nach außenhin sichtbar werden 
zu lassen. Auch diesbezüglich erklärte Eder gegen
über der "Wochenpresse" (Nr. 48/80) mit einer -

wohl nicht für alle seine Parteifreunde - erfri
schenden Offenheit, daß der Zweck der Firmenpy
ramide darin bestanden habe, die VORWÄRTS 
AG nicht direkt aufscheinen zu lassen. 

Bei der Gründung dieser Firmenpyramide wurde 
nach einem sehr ausgeklügelten - im Ergebnis 
auch "erfolgreichen" - System vorgegangen 
(immerhin dauerte es rund vier Jahre, ehe die 
"Wochenpresse" im Jahre 1980 den kapitalistischen 
Schleier, hinter dem' sich die sozialistische VOR
WÄRTS AG verbarg, lüften konnte). 

Da die Spitze der Firmenpyramide eine Kran
kenhausplanungs~esellschaft sein sollte, bemühte 
sich die VORWARTS AG, die Basiselemente der 
Pyramide aus Firmen zu bilden, die aus gänzlich 
anderen Sparten stammten. 

a) DIE FA. MERKUR: 

Der erste Schritt, der nicht den Schimmer eines 
Zusammenhanges mit dem AKH erkennen ließ, 
wurde am 20. April 1976 gesetzt, als die VOR
WÄRTS AG gemeinsam mit der von ihr dominier
ten Fa. WIENER VOLKSBUCHHANDLUNG 
GES. M. B. H. die Fa. MERKUR UNTER
NEHMENSBETEILlGUNG, VERMÖGENS
VERWALTUNG UND FlNANZIERUNGSBE
TEILlGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H. grün
dete, wobei die VORWÄRTS AG 90% und die 
WIEN ER VOLKSBUCHHANDLUNG 10% des 
Mindeststammkapitals von 100000,- S übernah
men. 

Zu Geschäftsführern der als bloße Briefkasten
firma gedachten Neugründung wurden Eder und 
Josef Lehbruner (späterer Generaldirektor der 
VORWÄRTS AG) bestellt, deren Büros in der 
VORWÄRTS AG damit zugleich auch zu denen 
der Fa. MERKUR wurden, da diese über keine 
eigenen Räumlichkeiten verfügte. Bei der mit Wien 
V., Sonnenhofgasse 8, offiziell angegebenen 
Anschrift der Fa. MERKUR handelt es sich in 
Wahrheit um den Hintereingang der VORWÄRTS 
AG. Als selbst für Briefkastenfirmen besondere Spe
zialität verfügt die Fa. MERKUR nicht einmal über 
einen Briefkasten. 

Nach der Gründung der im Zusammenhang mit 
Auftragsvergaben beim AKH "unverdächtigen" Fa. 
MERKUR setzte die VORWÄRTS AG den zwei
ten Schritt. 

b) DIE FA. TRACTUS: 

Am 14. Mai 1976 schloß die eben erstgegrün
dete Fa. MERKUR mit dem sozialistischen Verein 
"Wiener Eisenbahnerheim" einen Gesellschaftsver
trag, mit dem die Fa. TRACTUS BETRIEBSBE
TEILlGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H. errich
tet wurde. Auch bei diesem nur als Zwischenstation 
zur Pyramidenspitze gegründeten Unternehmen, 
dessen 100000,- S betragende Gesellschafteran
teile zu 80% vom Verein Eisenbahnerheim und zu 
20% von der Fa. MERKUR übernommen wurden, 
handelt es sich um eine Briefkastenfirma ohne 
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Briefkasten. Die im Handelsregister angegebene 
Anschrift Wien V., Margaretenstr. 166, ist in Wirk
lichkeit die der Mutterfirma Eisenbahnerheim. 

Zu Geschäftsführern der Fa. TRACTUS wurden 
Eder und Wuchterl, der Sekretär Prechtls, bestellt. 

c) DIE BETEILIGUNG AN DER FA. INFRA
BAU: 

War bis dahin der "Bau der Firmenpyramide" 
relativ leicht vonstatten gegangen, da nur Brief
kastenfirmen übereinandergeschlichtet werden und 
mit dem Mindeststammkapital (für Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung) von 100000,- S ausge
stattet werden mußten, war das Erklimmen der 
~nächsten" Stufe mit finanziellen Schwierigkeiten 
verbunden, da es den Einstieg in die von der 
BA W AG abgegebenen 25 Mio S schwere Hälftebe
teiligung an der Fa. INFRABAU zu schaffen galt. 

Da der die Firmenpyramicle bauende finanziell 
permanent notleidende VORWÄRTS-Verlag einen 
solchen Betrag nicht allein aufbringen konnte, 
wurde für die am 11. Juni 1976 erfolgte Übernahme 
der 50%igen Beteiligung an der Fa. INFRA13AU 
durch die Fa. TRACTUS folgende Finanzierungs
konstruktion gewählt: 

aa) Die Fa. TRACTUS nahm am 4. Juni 1976 bei 
der ÖSTERREICHISCHEN VERKEHRSKRE
DITBANK AG einen Kredit über 12,5 Mio Sauf. 
Für diesen Kredit gab die NEUE HEIMAT ST ÄD
TEBAU am 4. Juni 1976 eine Garantieerklärung 
ab, die in der Folge - zuletzt bis 30. Juni 1982 -
verlängert wurde. Überdies verpflichtete sich die 
NEUE HEIMAT STÄDTEBAU gegenüber den 
Geschäftsführern der Fa. TRACTUS, die Zinsen 
für diesen Kredit zuzüglich der mit den Zinsen ver
bundenen Belastung mit Gewerhesteuer der Fa. 
TRACTUS so lange zu refundieren, als die Fa. 
INFRABAU keine Dividende ausschüttet, die zur 
Deckung dieser Zinsen und Steuern ausreicht. 
Diese mündliche Zusage, jeweils am Jahresende die 
fällig werdenden Zinsen für einen Kredit der 
ÖSTERREICHISCHEN VERKEHRSKREDIT
BANK AG zu überweisen, solange sie nicht aus 
Dividenden der Fa. INFRABAU gedeckt werden 
können, wurde in einem Schreiben der Fa. TRAC
TUS an die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU vom 
16. Juni 1977 festgehalten; diese hat bisher die Zin
sen regelmäßig bezahlt. 

Allein für das Rumpf jahr 1976 betrugen die von 
der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU entrichteten 
Zinsen 624 887,- S. 

In Erfüllung ihrer gegenüber der Fa. TRACTUS 
vertraglich eingegangenen Verpflichtung bezahlte 
die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU auch die im 
Juli 1976 mit Bescheid vorgeschriebene Börsenum
satzsteuer im Betrag von 125000,- S, wobei in 
diesem Zusammenhang seitens des Hamhurger 
Unternehmens in einem an die OESTERREICHI
SCHE NATIONALBANK gerichteten Schreiben 
vom 4. Febe~ 1977 betont wurde, daß diesbezüglich 
keine wie immer gearteten Ansprüche von seiten 

'der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU bestehen 
oder ausgesprochen wurden, diesen B~trag wieder 
rückvergütet zu erhalten, womit der Schenkungs
charakter dieser 125000,- S in eindeutiger Weise 
zum Ausdruck kommt (B 66, 4/27). 

Dies trifft auch in Ansehung der für die Fa. 
TRACTUS zu bezahlenden Zinsen zu, wie sich aus 
dem, Schreiben der NEUEN HEIMAT STÄDTE
BAU an die OESTERREICHISCHE NATIO
NALBANK vom 21. Dezember 1976 ergibt: 

"Wir waren in Kenntnis davon und einverstan
den damit, daß die TRACTUS BETRIEBSBETEI
LlGUNGSGES. M. B. H. zum Erwerb der freige
wordenen Anteile einen Kreditvertrag mit der 

,ÖSTERREICHISCHEN VERKEHRSKREDIT
BANK AG eingeht, und haben uns verpflichtet, die 
Erfüllung der vertraglichen Zahlungen aus Zinsen 
und Spesen zu den jeweiligen Fristen zu leisten. 

Demzufölge erklären wir ausdrücklich und 
unwiderruflich, daß wir diese Zahlungen mit 
schuldbefreiender Wirkung a fonds perdu leisten 
und weder' jetzt noch späterhin, unter welchem 
Titel auch immer, Forderungen gegenüber der 
TRACTUS BETRIEBSBETEILIGUNGSGES. 
M. B. H. aus dieser Causa erheben werden" (B 66 
4/25). 

Diesen Schenkungscharakter des für die Fa. 
TRACTUS geleisteten Zinsendienstes bestätigte die 
NEUE HEIMAT STÄDTEBAU in einem weiteren 
Schreiben an die OESTERREICHISCHE 
NATIONALBANK vom 10. Mai 1977, (B 66 
4/18); dies deckt sich im übrigen mit dein 'Inhalt 
des Jahresabschlusses der Fa. TRACTUS, in dem 
die Zinsenzahlungen als außerordentliche Erträge 
ausgewiese,n sind. 

Angesichts, der "großzügigen" finanziellen 
Unterstützung der Fa. TRACTUS und die eigenar
tigen, sie begünstigenden Sonderkonditionen, die 
ihr in diesem Zusammenhang von der NEUEN 
HEIMAT STÄDTEBAU eingeräumt wurden, 
ergibt sich der begründete Verdacht, daß hInter 
diesen wirtschaftlichen Transaktionen eine 
vedeckte treuhändige Beteiligung der NEUEN 
HEIMAT STÄDTEBAU steckt, wie dies auch von 
der Finanzbehörde im Zuge des abgabenrechtlichen 
Prüfungsverfahrens als durchaus plausibet bezeich
net wurde. 

bb) Der Verein Eisenbahnerheim nahm bei der 
Gewerkschaft der Eisenbahner einen Kredit über 
10 Mio S auf und stellte ihn seiner Tochterfirma 
TRACTUS zur Verfügung. 

Am 16. Juni 1976 gab die NEUE HEIMAT 
STÄDTEBAU gegenüber dem Verein Eisenbahner
heim folgende Zinserstattungsverpflichtung ab: 

,,1) Der Verein Eisenbahnerheim, Wien, hat 80% 
des 100000,- S betragenden Stammkapitals der 
TRACTUS BETRIEBSBETEILIGUNGSGES. 
M. B. H., Wien, übernommen, die ihrerseits von 
der BA W AG einen einer voll eingezahlten Stamm
einlage von 25 Mio S entsprechenden Geschäftsan-
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M. B. H., Wien, erworben hat. 
An der Finanzierung dieses Beteiligungserwerbes 

ist der VereinEisenbahnerheim mit einem Betrag in 
der Höhe von 10 Mio S beteiligt, den er sich auf 
dem Kreditwege beschafft hat. 

2) Die NEUE HEIMAT STÄDTEBAUGE
SELLSCHAFT wird sich gegenüber dem Verein 
Eisenbahnerheim verpflichten, den Geschäftsanteil 
des Vereins an der TRACTUS auf dessen Verlan
gen zum Preise von 10 Mio $ zu erwerben oder 
durch einen Dritten erwerben zu lassen. 

3) Die NEUE HEIMAT STÄDTEBAUGE
SELLSCHAFT M. B. H. verpflichtet sich, dem 
Verein Eisenbahnerheim die von diesem an seinen 
Darlehensgeber für die Inanspruchnahme des in 
Ziffer 1 erwähnten Kredites zu entrichtenden Zin
sen auf Vorlage einer entsprechenden Abrechnung 
unverzüglich zu erstatten, solange sie vom Verein 
nicht aus der in Ziffer 2 genannten Erwerbsver
pflichtung in Anspruch genommen worden ist. 

4) Die NEUE HEIMAT STÄDTEBAUGE
SELLSCHAFT M. B. H. ist berechtigt, den dem 
Verein Eisenbahnerheim zu erstattenden Zinsauf
wand jeweils um 80% der von der INFRABAU 
GESELLSCHAFT M. B. H. an die TRACTUS 
ausgeschütteten Dividende zu kürzen." 

Auch hinsichtlich dieser Verpflichtung wurde sei
tens der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU weder 
dem Verein Eisenbahnerheim noch der Fa. TRAC
TUS eine Gegenleistung abverlangt, sodaß die 
scherikungsweise Zuwendung auch insoweit außer 
Frage steht. 

cc) Der Restbetrag auf 25 Mio S wurde am 
10. Juni 1976 von der Fa. MERKUR im Wege 
eines bei der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
aufgenommenen Kredites über 2,5 Mio S aufge
bracht, wobei seitens der VORWÄRTS AG eine 
Schuldübernahme vorlag. 

Mit den auf diese Weise aufgebrachten 25 Mio S 
beteiligte sich die Fa. TRACTUS am 11. Juni 1976 
an der Fa. INFRABAD. Am selben Tage wurde 
Mag. Stefan Willi Sajbl, ehemaliger Sekretär des 
SPÖ-Parlamentsklubs, zum Geschäftsführer der 
Fa. INFRABAU bestellt; mit Wirksamkeit vom 
5. August 1976 wurde ihm Richard Teufel als 
Geschäftsführer des Unternehmens zur Seite 
gestellt. 

Der am 11. Juni 1976 bestellte Aufsichtsrat der 
Fa. INFRABAU spiegelt die Beteiligungen an die
sem Unternehmen bzw. die auf seiten der VOR
WÄRTS AG errichtete Firmenpyramide wider: 
Albert Vietor, Hamburg (Vorsitzender) 
Abg. Fritz Prechtl (Vorsitzender-Stellvertreter) 
Friedrich Franz Eder 
Dr. Harro Iden, Hamburg 
Landesrat Ernst Neuhauser, Linz 
Dr. Herbert Salcher, Innsbruck 
Bundesrat Johann Schmölz, Wien 
Horst Stadter, München 
Kurt Wuchterl. 

Nach dem - indirekten - Einstieg der VOR
WÄRTS AG in die Fa. INFRABAU errichtete diese 
am 27. Dezember 1976 mit der Fa. MEDIPLAN 
Hamburg einen Gesellschaftsvertrag über die 
Gründung der Fa. MEDIPLAN KRANKEN
HAUSPLANUNGSGES. Wien, womit die Spitze 
der Firmenpyramide erreicht war. Das Stammkapi
tal der Fa. MEDIPLAN, Wien, in der Höhe von 
100000,- S wurde von den beiden Mutterfirmen 
je zur Hälfte übernommen. 

Zu Geschäftsführern der Fa. MEDIPLAN, 
Wien, wurden Sajbl (als Vertreter der VOR
WÄRTS-Gruppe) und Becker (als Vertreter der Fa. 
MEDIPLAN, Hamburg) bestellt. . 

Auch bei der Fa. MEDIPLAN, Wien, die nur 
den Einstieg ihrer. Hamburger Mutterfirma in das 
AKH-Geschäft erreichen sollte, handelt es sich um 
eine Briefkastenfirma, mit der für die sozialistische 
Variante dieser Spezies typischen Eigenheit, daß sie 
nicht einmal über einen Briefkasten verfügt. Die 
von ihr angegebene Adresse Josefstädterstr.74 ist 
ident mit dem Sitz der Fa. INFRABAD. Ebenso wie 
die beiden anderen in der sozialistischen V orwärts
pyramide eingebauten Firmen MERKUR und 
TRACTUS verfügt auch die Fa. MEDIPLAN 
WIEN über keine Gewerbeberechtigung. 

7. DER GESELLSCHAFTERBEIRAT DER FA. 
MEDIPLAN HAMBURG: 

Bemerkenswert ist, daß in die Zeit der Errich
tung der Firmenpyramide und der Vergabe des 
ORP-Auftrages· eine tiefgreifende Änderung der 
Satzungen der Fa. MEDIPLAN, Hamburg, vollzo
gen wurde. Neben den bereits bestehenden Orga
nen der Gesellschaft wurde ein Gesellschafterbeirat 
als zusätzliches Organ statutarisch verankert. Die
sem Gesellschafterbeirat wurden umfassende 
Rechte (insbesondere Kontrollrechte) eingeräumt, 
die praktisch auf eine Entmündigung der 
Geschäftsführung der Fa. MEDIPLAN, Hamburg, 
hinausliefen, wie sich aus folgenden Bestimmungen 
der am 3. Mai 1976 geänderten Satzungen des 
Unternehmens ergibt: 

,,§ 8 (Gesellschafterbeirat) : 
1. Der Gesellschafterbeirat besteht aus minde

stens sechs Mitgliedern. 
2. Die Rechte und Pflichten des· Gesellschafter

beirates ergeben sich aus Gesetz, Gesellschaftsver
trag und Geschäftsordnung des Gesellsc~afterbeira
tes, die durch die NEUE HEIMAT STADTEBAU 
festgesetzt wird. Die Vorschriften des Aktiengeset
zes über den Aufsichtsrat finden keine Anwendung, 
soweit nicht im Gesellschaftsvertrag ein anderes 
bestimmt oder ihre Anwendung im Gesetz zwin
gend vorgeschrieben ist. 

3. Die Gesellschafterbeiratsmitglieder werden 
von der NEUEN HEIMAT STÄDTEBAU für fünf 
Jahre gewählt. Die Gesellschafterbeiratsmitglieder 
bleiben so lange im Amt, bis Neuwahlen vollzogen 
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sind. Wiederwahlen sind zulässig. Die Mitglieder 
des Gesellschafterbeirates sind jederzeit zur Nie
derlegung ihres Amtes befugt. Nachwahlen für vor
zeitig ausgeschiedene Gesellschafterbeiratsmitglie
der erfolgen nur für die restliche Amtszeit der aus
geschiedenen Gesellschafterbeiratsmitglieder. 

4. Der Gesellschafterbeirat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden, einen oder mehrere stell
vertretende Vorsitzende und einen Schriftführer. 

5. Der Gesellschafterbeirat kann aus seiner Mitte 
Ausschüsse wählen, namentlich zu dem Zweck, 
seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten ' 
und deren Ausführungen zu überwachen. Er kann 
aber auch unbeschadet seiner gesetzlichen Gesamt
verantwortung in besonderen Fällen Ausschüsse mit 
beschließender Funktion wählen. 

§ 9: 
1. Der Gesellschafterbeirat hält regelmäßig Sit

zungen ab. Die Sitzungen werden vorn Vorsitzen
den des Gesellschafterbeirates einberufen und gelei
tet. 

6. Der Gesellschafterbeirat soll die Geschäftsfüh
rer zu seinen Sitzungen einladen. Die Geschäfts
führer nehmen ohne Stimmrecht an diesen Sitzun
gen teil. 

§ 10: 
1. Der Gesellschafterbeirat hat die Geschäftsfüh

rer in ihrer Geschäftstätigkeit zu überwachen. Er 
hat in diesem Rahmen die Rechte und Pflichten der 
§§ 90 und 111 des (deutschen) Aktiengesetzes. 

2. Darüber hinaus hat der Gesellschafterbeirat 
die Geschäftsführer zu fördern und zu beraten. 

3. Zu den Aufgaben des Gesellschafterbeirates 
gehören weiterhin: 

a) Die Erörterung von Vorschlägen zur Bestel
lung von Geschäftsführern, sofern nicht in dringen
den Fällen im Anschluß an die Bestellung lediglich 
eine Unterrichtung des Gesellschafterbeirates 
erfolgt. 

b) Die Prüfung des bestätigten Jahresabschlusses 
und des Geschäftsberichtes sowie die Beschlußfas
sung über die sich daraus ergebenden Empfehlun
gen an die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU. 

c) Die Kenntnisnahme vorn Bericht über die vorn 
Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung. 

d) Die Erstattung des Berichtes an die NEUE 
HEIMAT STÄDTEBAU über wesentliche Feststel
lungen und Beanstandungen der in c) bezeichneten 
Prüfung und die U nterbreitung von Vorschlägen an 
die NEUE HEIMAT STÄDTEBAU über die sich 
daraus ergebenden Maßnahmen. 

e) Die Kenntnisnahme vorn jährlichen Wirt
schaftsplan. 

f) Die Kenntnisnahme von Berichten der 
Geschäftsführung über das Aquisitionsprogramm 
und die laufenden Projekte. 

g) Die Zustimmung zur Erteilung von Prokuren 
und allgemeinen Handlungsvolln:tachten. 

h) Die ihm von der NEUEN HEIMAT STÄD
TEBAU überwiesenen weiteren Aufgaben. 

4. Im Rahmen ihrer Aufgaben haben die Gesell
schafterbeiratsmitglieder jederzeit die Interessen 
der Gesellschafter wahrzunehmen. 

5. Der Gesellschafterbeirat kann sich zur Erfül
lung seiner Aufgaben Dritter bedienen." 

Der genaue Zweck der Einführung dieses Gesell
schafterbeirates, zu dessen Vorsitzenden Vietor 
ernannt wurde, konnte vorn Untersuchungsaus
schuß nicht geklärt werden. Der hiezu vernom
mene Vertreter der Fa. MEDIPLAN, Harnburg, 
Becker, machte in diesem Zusammenhang nur vage 
Angaben (5.7601 FE), die nicht zu befriedigen ver
mögen. Vollends unklar bleibt schließlich, we'shalb 
am 20. November 1979 die Statuten der Fa. MEDI
PLAN, Harnburg, neuerlioh geändert wurden und 
der erst im Jahre 1976 neu eingeführte Gesell
schafterbeirat wieder abgeschafft wurde. Auffällig 
ist jedoch, daß in der Zeitspanne 1976 bis 1979 die 
Beteiligung der Fa. MEDIPLAN, Harnburg, an der 
ARGE ORP und damit beim AKH-Bau fällt. Dies 
nur als Zufall abtun zu wollen, kann angesichts der 
vielen "Zufälle", die sich im AKH-Skandal ereigne
ten, nicht überzeugen. 

Eine Klärung wäre von den Zeugen Vietor und 
Seitz zu erwarten gewesen, die es jedoch vorzogen, 
dem Ausschuß fernzubleiben und dies - in im 
wesentlichen inhaltlich gleichen Schreiben vorn 20. 
bzw. 28. Feber 1981 - damit begründeten, "sich 
als deutsche Staatsbürger zu internen Angelegen
heiten der Republik Österreich nicht äußern zu 
wollen". 

Bedenkt man, daß Seitz und Vietor beim Abkas
sieren der ihnen bzw. der Fa. MEDIPLAN, Ham
burg, aus dem SSK-Gutachten bzw. dem ORP
Auftrag zugeflossenen, aus österreichischen Steuer
geldern stammenden AKH-Millionen sich weit 
weniger abgeneigt zeigten, sich mit "internen 
Angelegenheiten der Republik Österreich" zu 
befassen, wobei insbesondere die Forderungen der 
ARGE ORP nach Honorarerhöhungen besondere 
Beachtung verdienen, dann zeigt sich die Doppel
bödigkeit ihres Verhaltens mit kaum zu überbieten
der Deutlichkeit. Bei Vietor fällt überdies erschwe
rend ins Gewicht, daß er auch Aufsichtsratsvorsit
zender eines österreichischen Unternehmens (der 
Fa. INFRABAU) ist und daher allein aus diesem 
Grunde seine "Distanzierung" von "internen öster
reichischen Angelegenheiten" eine reine Schutzbe
hauptung darstellt. 

Da auch andere ausländische Auftragnehmer 
beim AKH-Bau, wie zum Beispiel Riethmüller und 
Versloot, den an sie gerichteten Aufforderungen als 
Zeugen vor dem Untersuchungsausschuß zu 
erscheinen, nicht nachkamen, ergibt sich daraus die 
Forderung, in Hinkunft öffentliche Aufträge nur 
mehr mit solchen Auftragnehmern abzuschließen, 
die sich vertraglich verpflichten, erforderlichenfalls 
einer, an sie ergangenen Ladung eines Untersu
chungsausschusses Folge zu leisten. Ein solcher 
Antrag wurde im übrigen bereits von der ÖVP
Fraktion im Wiener Gemeinderat eingebracht. 
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Obwohl sich aus der Ablehnung von Vietor un~ 
Seitz, vor dem Untersuchungsausschuß Rede und 
Antwort zu stehen, ihr Desinteresse an der Aufdek
kung dieses Teiles des AKH-Skandals ergibt und 
sogar die Annahme gerechtfertigt erscheint, daß sie 
in diesem Zusammenhang etwas zu verbergen 
haben, meinte Sajbl, daß seiner Einschätzung nach 
(auch) die "detuschen Herren ehrenwerte Herren" 
seien (5. 8011). ' 

Sofern Sajbl damit auch zum Ausdruck b~ingen 
wollte, daß es sich in konsequenter Fortsetzung sei
ner. Einschätzung daher bei der Fa. MEDIPLAN, 
Hamburg, um eine "ehrenwerte Gesellschaft" 
handelt, soll ihm nicht widersprochen werden. 

Zur Aufhellung des über der VORWÄRTS-Fir
men-Pyramide lastenden Dunkels hätte aber auch 
die zeugenschaftliche Vernehmung der INFRA
BAU-Aufsichtsratsmitglieder Johann Schmölz und 
Ernst Neuhauser, des GeneraldirektorS der VOR
WÄRTS AG, Lehbruner, sowie der Aufsichtsrats
mitglieder der VORWÄRTS AG Rud9lf Edlinger 
und Max Strache beitragen können, Dies wurde 
jedoch von der sozialistischen Fraktion im Untersu
chungsausschuß bewußt torpediert; die von der 
ÖVP-Fraktion beantragten Zeugen fielen dem 
sozialistischen Zeugenmassaker vom 18. Feber 
1981, mit dem die Einvernahme von mehr als 20 für 
die vollständige Aufdeckung des AKH-Skandals 
wesentlichen Zeugen verhindert wurde, zum Opfer. 

8. PARTEIENFINANZIERUNG DURCH AUF
WANDSERSPARNIS: 

Von Interesse für die Frage einer versteckten 
Parteienfinanzierung ist die Art und Weise, wie der 
Fa. TRACTUS der Einkauf in die Fa. INFRABAU 
ermöglicht wurde. Von den im U ntersuchungsaus
schuß als Zeugen einvernommenen sozialistischen 
Vertretern der in die VORWÄRTS-Firmen-Pyra
mide eingebauten Unternehmen wurde stereotyp 
erklärt, daß die in diesem Zusammenhang über
nommenen finanziellen Verpflichtungen durch die 
NEUE HEIMAT einfach deshalb erfolgt seien, 
weil es der NEUEN HEIMAT "wert gewesen sei", 
daß nach dem Ausscheiden der BA W AG aus der 
Fa. INFRABAU eine SO%ige österreichische Betei
ligung an dieser Firma erhalten blieb (zB Marsch 
5.2854). 

Diese Erklärung ist jedoch zu vordergründig; 
den ~ für denlinan.zielleg Aufwand der NEUEN 
HEIMAT - entscheidenden Hintergrund bildete 
vielmehr ihr Bemühen, durch die Erlangung von 
Aufträgen (insbesondere des Betriebsorganisations
planungsauftrages) beim AKH-Bau einen Gewinn 
zu erzielen, und um. solche Aufträge zu erhalten, 
sich durch die finanzielle Unterstützung der VOR
WÄRTS AG das "Wohlwollen" der zuständigen 
sozialistischen Mitglieder der Bundesregierung 
bzw. des Wiener Stadtsenates, die ihre Vertreter in 
den Aufsichtsrat der AKPE entsandt hatten, zu 
erreichen bzw. die_A~ftragserteilung durch das 

Vorschieben eines inländischen Unternehmens, 
nämlich der Fa. MEDIPLAN, Wien, zu erleichtern. 

Zur Durchsetzung ihres Vorhabens war die 
NEUE HEIMAT zu beträchtlichen Opfern bereit, 
zumal allein die bisher von ihr auf Grund der ver
traglichen Verpflichtungen erbrachten Zinsenzah
lungen zirka 9 Mio S ausmachen. Die von der 
NEUEN HEIMAT und den österreichischen sozia
listischen Unternehmen gewählte Variante zur Auf
bringung der finanziellen Mittel für die Fa. TRAC
TUS stellt im Ergebnis eine einseitige Belastung der 
NEUEN HEIMAT mit der Möglichkeit einer 
SO%igen Gewinnbeteiligung der VORWÄRTS
Pyramidenfirmendar. Denn die NEUE HEIMAT 
ist verpflichtet, die Zinsen für die der Fa. TRAC
TUS zur Verfügung gestellten Kredite so lange zu 
zahlen, solange der Fa. TRACTUS aus ihrer Betei
ligung an der Fa. INFRABAU keine Gewinnanteile. 
zufließen, die zur Deckung der Zinsen ausreichen. 
Da jedoch die Fa. INFRABAU selbst mit finanziel
len Schwierigkeiten zu kämpfen hat und des wirt
schaftlichen Rückhalts der NEUEN HEIMAT 
bedarf, ist es bisher noch zu keiner Gewinnaus
schüttung seitens der Fa. INFRABAU gekommen 
und eine solche in absehbarer Zeit auch nicht zu 
erwarten. Daraus ergibt sich aber, daß unter den 
Geschäftspartnern, nämlich der NEUEN HEIMAT 
einerseits und den in der VORWÄRTS-Firmenpy
ramide zusammengefaßten Unternehmen anderer
seits, keine Risikoverteilung, sondern eine einseitige 
Belastung der NEUEN HEIMAT besteht. 

Besonders bedenklich ist jedoch der Umstand, 
daß die Fa. INFRABAU - ungeachtet ihrer eige
nen ungünstigen wirtschaftlichen Situation - sogar, 
Akte gesetzt hat, die eine Gewinnerzielung gera~ 
dezu vereitelten. Dabei verdient der bereits 
erwähnte, mit Wirksamkeit vom 31. Dezember 
1979 gewährte Forderungsnachlaß von 4 Mio S 
zugunsten der, VORWÄRTS AG besondere Er
wähnung. Denn dadurch profitierten die VOR
WÄRTS-Pyramidenfirmen gleich in zweifacher 
Hinsicht: Einerseits wurde der Schuldenstand der 
VORWÄRTS AG um 4 Mio S abgebaut, anderer
seits wurde eine Gewinnausschüttung seitens der 
Fa. INFRABAU und damit eine Dividendenzah
lung an deren Mutterfirma TRACTUS verhindert, 
wodurch die Fortzahlung der Zinsen durch die 
NEUE HEIMAT und daher gleichzeitig die finan
zielle Entlastung der VORWÄRTS-Pyramidenfir
men gesichert wurde. Durch die "entsprechende" 
Gestionierung der Fa. INFRABAU läßt sich daher 
die Einseitigk<;it der Risikoverteilung zu Lasten der 
NEUEN HEIMAT und zum Vorteil der VOR
WÄRTS AG beliebig manipulieren. 

Prechtl bekannte vor dem Untersuchungsaus
schuß mehr oder weniger offen ein, daß man öster
reichischerseits die NEUE HEIMAT als willkom
menen Geldgeber betrachtet, dem die SPÖ-Unter
nehmen risikolos ihre Verluste bzw. finanziellen 
Verbindlichkeiten auflasten können (5. 2789), 
während sie andererseits allfällige Gewinne an die 
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Firmen VORWÄRTS AG, MERKUR und TRAC
TUS sowie den Verein Eisenbahnerheim weiterzu
geben hätte (5. 2 8041). 

Die Zahlungen der NEUEN HEI~T (Städte-
,bau bzw. International) zugunsten der Unterneh-' 
men der sozialistischen Firmenpyramide, insbeson
dere der VORWÄRTS AG, haben ein beträchtli
ches Ausmaß erreicht: 

• Abdeckung der Verluste der PZE in den Jah
ren 1973 bis 1979 8486375,15 S. In diesem Betrag 
sind auch die Zinsennachlässe von 5,1 Mio S bzw. 
809525,27 S zugunsten der VORWÄRTS AG ent
halten. 

• Hälfte-Anteil des Forderungsnachlasses der 
Tochterfirma INFRABAU gegenüber der VOR-
WÄRTS AG 2000000,- S. -

• Zinsen für die Kredite im Zusammenhang 
mit der Beteiligung der Fa. TRACTUS an der Fa. 
INFRABAU (ab dem Jahre 1976) zirka 
9 000 000,- S. 

• Abdeckung der Verluste der Fa. INFRABAU 
(in denjahren 1976 bis 1979) zirka 34000000,
S. 

Letztlich waren die in die VORWÄRTS-Firmen
pyramide gepumpten Millionen-Beträge mit kei
nem Nutzen für die NEUE HEIMAT verbunden, 
da es der Fa. MEDIPLAN, Hamburg, trotz aller 
Bemühungen und ihres politischen Rückhaltes in 
den höchsten Kreisen der SPÖ nicht gelang, den 
von der AKPE vergebenen Betriebsorganisations
planungs auf trag zu erlangen, sondern dabei von 
der Bauer-Rumpold-Wilfling-Winter-Gruppe aus 
dem Feld geschlagen wurde. Damit scheiterte die 
NEUE HEIMAT - nach dem Fiasko mit dem 
PILGRAM-ZENTRUM - ein zweites Mal bei 
ihren B.emühungen, in Österreich Gewinne zu 
erzielen. 

Was im speziellen die Rolle der Fa. CONSUL
TA TI 0 und ihres damaligen Geschäftsführers, des 
Androsch-Kompagnons Dkfm. Dr. Bauer, im 
Zu'samm~nhang mit den mißglückten Geschäften 
der NEUEN HEIMAT sowie ihrer T ochtetfirmen 
INFRABAU und MEDIPLAN anlangt, spreche~ 
die Ausführungen Eders vor dem Untersuchungs
ausschuß mit nicht mehr zu überbietender Deut
lichkeit für sich und bedürfen keines weiteres Kom
mentars: 

"Heute wird mir erst klar, daß die MEDIPLAN 
Wien kein Geschäft bekommen konnte, weil der
selbe Bauer steuerlicher Berater der INFRABAU 
war, als er bei der ÖKODATA beschäftigt war. 
Also daher kann ich mir vorstellen, daß die MEDI
PLAN nie zum Zug gekommen wäre, weil jeder 
Zug war ja dem Bauer bekannt und der hat in der 
ÖKODATA geschaut, daß dort die Geschäfte 
abgewickelt werden" (5. 11 2221). 

Die Argumentation der SPÖ, zwischen den Mil
lionenzuwendungen der NEUEN HEIMAT an 
sozialistische Unternehmen und der Vergabe von 

Aufträgen beim Bau des AKH bestände kein 
Zusammenhang, weil die Fa. MEDIPLAN, Ham
burg aufgrund des ihr erteilten ORP-Auftrages nur 
einen verhältnismäßig geringfügigen Gewinn 
(471000 DM) erzielt habe, sodaß die Annahme, 
aus diesem Gewinn hätten die Verlustabdeckungen, 
Forderungsverzichte und Schuldübernahmen 
gegenüber den SPÖ-Firmen bestritten werden kön
nen, nicht gerechtfertigt erscheine, geht fehl. Denn 
dabei wird unberücksichtigt gelassen, daß es der 
NEUEN HEIMAT (bzw. der Fa. MEDIPLAN, 
Hamburg) darauf ankam, diese finanziellen 
Zuwendungen unter dem Gesichtspunkt der späte
ren Erlangung des viel'gewinnträchtigeren Betriebs
organisationsplanungsauftrages von 370 Mio S zu 
gewähren. Daß die Fa. MEDIPLAN, Hamburg bei 
der Betriebsorganisationsplanung schließlich den
noch nicht zum Zug kam, ist einzig und allein dar
auf zurückzuführen, daß die Konkurrenz der 
ÖKODAT A-Gruppe einen noch stärkeren politi
schen Rückhalt (in Androseh) besaß und auf diese 
Weise die deutsche Firma ausstach. 

Ebenso verfehlt· ist die im Zusammenhang mit 
den finanziellen Aufwendungen der NEUEN HEI
MAT von SPÖ-Politikern aufgestellte Behauptung, 
es handle sich dabei nicht um eine verdeckte Par
teienfinanzierung. Zwar ist der SPÖ zuzugeben, 
daß kein Geld im Zusammenhang von AKH-Auf
trägen in ihre Kassen geflossen ist, doch wurde sie 
durch das Engagement der NEUEN HEIMAT in 
Österreich und deren Bemühungen, Aufträge beim 
AKH-Bau zu erla~gen, zum Nutznießer des aus 
Anlaß dieser Bemühungen - zur "Verbesserung 
des Klimas" mit jenen sozialistischen Politikern, 
denen rechtlich oder faktisch ein Einfluß auf die 
Vergabe von AKH-Aufträgen zukam - erbrachten 
finanziellen Opfers der NEUEN HEIMAT. Denn 
dadurch wurde die finanzielle Situation der VOR
WÄRTS AG entscheidend verbessert und ihr 
erspart, noch mehr Millionen für die Fehlplanun
gen, und Pleiten in ihrem Firmenbereich aufzuwen
den, wie dies auch von Sajbl vor dem Ausschuß 
zugegeben werden mußte. 

Als Folge davon profitierte aber die SPÖ, die als 
Alleineigentümerin der VORWÄRTS AG anson
sten verhalten gewesen wäre, deren finanziellen 
Abgang in noch größerem Umfang, als dies ohne
dies geschah (und geschieht), abzudecken. Die aus 
der unter dem Gesichtspunkt der Erlangung von 
AKH-Aufträgen durch die NEUE HEIMAT resul
tierende Aufwandsersparnis schlug sich daher bei 
der SPÖ in einer für sie positiven Weise zu Buche. 
Wenn dies von den sozialistischen Politikern in 
Abrede gestellt und der - teilweise - Abbau eines 
Schuldensaldos bzw. eine Aufwandsersparnis nicht 
als ebensolcher finanzieller Vorteil wie eine durch 
direkte Zahlungen in die Parteikassen der SPÖ 
bewirkte Zuwendung gewertet wird, so läßt dies 
nur die alternative Beurteilung zu, daß manchen 
Sozialisten ökonomische Zusammenh.änge fremd 
·sind. 
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DIE SOZIALISTISCHE FIRMENPYRAMIDE 

50% 

50% 

"NEUE HEIMAT" (HAMBURG) 
(DGB) 

INFRABAU ~.~------------- TRACTUS 
(Briefkastenfirma) 

EISENBAHNERHEIM 
100% 

PILGRAM ZENTRUM VORWÄRTS 

100% 

SPÖ 

AKH 

MERKUR 
(Briefkastenfirma) 

10% 

( 

WIEN ER VOLKSBUCHHANDLUNG 
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11. "GESCHICHTEN VOM DR. KREISKY" 

1. Das Scheingeschäft zWischen der Fa. 
JOHANN PRUTSCHER und der Fa. NIKI 

LAl,JDA LTD. Hongkong: 

Am 16. November 1977 wurde zwischen der Fa. 
NIKI LAUDA LTD. Hongkong und der Fa. 
JOHANN PRUTSCHER, die beim AKH-Bau 
Millionenaufträge . erhalten hat, folgender Vertrag 
geschlossen: 

"Vereinbarung, 
abgeschlossen am heutigen Tage, zwischen der Fa. 
NIKI LAUDA LTD. Hongkong, vertreten durch 
Herrn Serge Kirchhofer - Zürich (laut Vollmacht 
Telex von Dr.·C. Aigner vom 15. November 1977) 
einerseits und der Fa. JOHANN PRUTSCHER, 

LABORATORIUMSEINRICHTUNGEN, 
1150 Wien, Dieffenbachgasse 35-41, andererseits 
wie folgt: 

1. Die Geschäftsführer der NIKI LAUDA LTD. 
Hongkong verfügen weltweit über erstklassige 
Geschäftskontakte. NIKI LAUDA LTD. ist 
berechtigt, auf unbestimmte Dauer, jedoch minde
stens so lange, als Herr Niki Lauda aktiv an auto
mobilrennsportlichen Veranstaltungen teilnimmt 
und seinen Beruf als Autorennfahrer ausübt, über 
die Person und den Namen von Herrn Niki Lauda· 
in Schrift, Bild und Ton für Werbezwecke zu verfü
gen, 

2. Dies vorausgesetzt kommen hiemit die Ver
tragsteile wie folgt überein : 

a) Die Fa. NIKI LAUDA LTD. Hongkong ver
pflichtet sich, durch ihre Werbetätigkeit eil) wohl
wollendes Verhältnis und Kontakte zu potentiellen 
Abnehmern solcher Ware herzustellen, die die Fa. 
JOHANN PRUTSCHER liefern kann. 

b) Die Fa. JOHANN PRUTSCHER verpflichtet 
sich ihrerseits, der Fa. NIKI LAUDA LTD. Hong
kong für diese ihre Tätigkeit Honorare zu bezah
len, wie dies in Punkt 4. dieser Vereinbarung fest
gehalten ist. 

3. Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Unter
fertigung dieser Vereinbarung durch beide Ver
tragsteile und wird für die Zeit bis zum 31. Dezem
ber 1978 abgeschlossen. 

4. Das Entgelt, welches die Fa. JOHANN 
PRUTSCHER der Fa. NIKI LAUDA LTD. Ho~g
kong für die vorbezeichnete Tätigkeit zu bezahlen 
hat, beträgt 5 Mio S, wobei ein Teilbetrag von 
2,5 Mio S mit dem Tag der Unterfertigung dieses 
Vertrages durch die zuletzt unterzeichnende Partei 
und der Restbetrag von 2,5 Mio S bis längstens 
31. März 1978 zu bezahlen ist. Einzuzahlen ist das 
Honorar auf das Konto Nr. 748 950 bei der 
Schweizerischen Bankgesellschaft, Bahnhof
straße 45, Zürich. 

5. Beide Teile verzichten auf die Anfechtung die
ses Vertrages wegen Irrtums oder Verletzung über 
die Hälfte des wahren Wertes. 

Dieser Vertrag wird im Ausland, und zwar in der 
Schweiz abgeschlossen, sodaß eine staatliche 

Gebühr hiefür auf keinen Fall in Österreich zu ent
richten ist. 

Jener Teil, der die Einbringung eines· Originals 
oder einer beglaubigten Abschrift des Vertrages 
verursacht, hat eine allfällige staatliche Gebühr, die 
in Österreich auflaufen 'soll, zur Gänze allein zu 
tragen und den anderen Vertragsteil vollkommen 
schad- und klaglos zu halten. 

6. Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderun
gen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Sollte eine der Bestimmungen des 
Vertrages ungültig sein, berührt es seine Gültigkeit 
im übrigen nicht. Die Vertragsteile sind vielmehr 
gehalten, die unwirksame Bestimmung durch eine 
der wegfallenden und den Interessen der Vertrags
teile möglichst nahekommenden Bestimmungen zu 
ersetzen. 

Auf diesen Vertrag findet ausschließlich schwei
zerisches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist 
Zürich. 

7. Die Koordination dieser Vereinb;trung besorgt 
Herr Serge Kirchhofer gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer der NIKI LAUDA LTD. Hong
kong und der Fa. JOHANN PRUTSCHER, Wien. 

Zürich, den 16. November 1977" 
Bei der durch diesen Vertrag begünstigten Fa. 

NIKI LAUDA LTD. Hongkonghandelt es sich 
um ein am 24. März 1974 gegründetes, in Hong
kong registriertes Wetbeunternehmen (B 12, 
S. JO 161), dem der in Hongkong wohnhafte briti
sche Staatsbürger Ronald Wan Hay Wong sowie 
die Schweizer Staatsbürger Dr. Franz Schmid, Zug, 
und Hans Jörg Furrer, Langnau am Albis, als 
Direktoren (Geschäftsführer) vorstehen. Das 
Unternehmen verwaltet und verwertet die Werbe
rechte für den Formel-1-Exweltmeister der Jahre 
1975 bis 1977, Nikolaus Andreas Lauda. 

Während seiner bis Ende des Jahres 1979 dau
ernden Rennfahrerkarriere war die Fa. NIKI 
LAUDA LTD. Hongkong vertraglicli. ver
pflichtet, einen Betrag von 20 000 sfrs monatlich an 
ihn zu überweisen; ab dem Jahre 1980 reduzierte 
.sich diese Summe auf monatlich 7 000 sfrs. Lauda, 
der noch im Jahre 1974 in einem Interview im 
"Playboy" (deutsche Ausgabe) behauptet hatte, daß 
es sich bei dem Hongkonger Unternehmen seines 
Namens um eine in seinem Eigentum stehende 
Firma handle ("mein Finanzamt steht in Hong
kongo Dort habe ich eine Firma, die NIKI LAUDA 
LTD."), hat dies nunmehr - bislang unwiderlegt 
- bestritten. Es steht jedoch fest, daß er bis zum 
Jahre 1977 als Geschäftsführer dieses Unterneh
mens fungierte und in ihrem Namen Sponsorver
träge, ua. mit der Fa. RÖMERQUELLE 
Ges. m. b. H. am 14. Jän~er 1977, abschloß. 

In Erfüllung des am 16. November 1977 
geschlossenen Vertrages tätigte die Fa. PRUT
SCHER am 22. Mai 1978 bzw. 28. Juni 1978 auf 
das Konto Nr. 748 950 der Schweizer Bankgesell
schaft, Zürich, zugunsten der Fa. NIKI LAUDA 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)396 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 123 

LTD. Hongkong zwei Überweisungen in der 
Höhe von je 2,5 Mio S im Wege der GEWERBE
UND HANDELSBANK AG. Darüber hinaus 
überwies die Fa. PRUTSCHER am 4. Juni 1978 
einen Betrag von 151 900 S auf das Konto 
PO 33 1502 des Schweizer Bankvereins sowie am 
16. November 1979 150945,76 S auf dasselbe 
Konto (B 12, S. 4234). 

Von Hans Christoph Prutscher und Lauda 
wurde die Behauptung aufgestellt, daß als Gegen
leistung für die von der Fa. PRUTSCHER in die 
Schweiz überwiesenen Beträge von seiten des 
Exweltmeisters hätten geschäftliche Kontakte für 
die Fa. PRUTSCHER im Iran - über die Familie 
des damals noch regierenden Schah - geknüpft 
werden sollen, was sich jedoch aufgrund der Revo
lution im Iran zerschlagen habe. PRUTSCHER 
behauptete weiters, Lauda habe in der Folge Kon
takte zum Präsidenten der Philippinen vermittelt 
und sich dadurch für die Fa. PRUTSCHER nütz
lich gemacht, sodaß der Vertrag vom 16. Novem
ber 1977 von beiden Teilen erfüllt und den nach 
Zürich überwiesenen Geldbeträgen daher echte 
Gegenleistung gegenüberstünden. 

Demgegenüber gelangte jedoch die Großbe
triebsprüfungsabteilung des Finanzamtes für den 
1. Bezirk in ihrem Bericht vom 6. März 1981 über 
die bei der Fa. PRUTSCHER vorgenommene 
Betriebsprüfung zu einem völlig anderen Ergebnis 
und führte in diesem Zusammenhang aus: 

"Im Prüfungsverfahren wurde von dem in der 
Schweiz abgeschlossenen Vertrag weder ein Origi
nal noch eine beglaubigte Abschrift vorgelegt. Die 
der Betriebsprüfung vorgelegte Fotokopie der Ver
einbarung stellt. kein taugliches Beweismittel zum 
Nachweis dieses Rechtsgeschäftes dar. 

Weiters ist die in diesem Vertrag angeführte Lei
stung der Fa. NIKI LAUDA LTD. nicht näher defi
niert, sondern erschöpft sich in der allgemeinen 
Aussage, daß die Fa. NIKI LAUDA LTD. durch 
ihre Werbetätigkeit unter dem Namen des Auto
rennfahrers Niki Lauda, der ihr die diesbezüglichen 
Rechte eingeräumt haben soll, ein "wohlwollendes 
Verhältnis und Kontakte zu potentiellen Abneh
mern solcher Waren herstellen wird, welche die Fa. 
JOHANN PRUTSCHER OHG liefern kann". Im 
Gegensatz zu dieser nicht näher bezeichneten Lei
stung der Fa. NIKI LAUDA LTD. hat der Ver
tragspartner, die Fa. JOHANN PRUTS,CHER 
OHG, jedoch eine eindeutige Gegenleistung in 
Form einer Geldüberweisung auf ein Schweizer 
Bankkonto in Höhe von 5 Mio S in zwei Teilbeträ
gen - erster Teilbetrag von 2,5 Mio S bei Ver
tragsabschluß, zweiter Teilbetrag von 2,5 Mio S bis 
spätestens 31. März 1978 - zu erbringen. Da ein 
Leistungsnachweis durch die Fa. NIKI LAUDA 
LTD. vertraglich nicht vereinbart war, hätte die Fa. 
JOHANN PRUTSCHER OHG die oben ange
führten Geldüberweisungen selbst dann auch vor
nehmen müssen, wenn die Fa. NIKI LAUDA LTD. 
überhaupt nicht tätig geworden wäre. Auf Grund 

der vertraglichen Abmachungen stand der Fa. 
JOHANN PRUTSCHER OHG kein Recht zu, die 
vereinbarten Leistungen bei Nichterfüllung zu 
erzwingen. 

Im Prüfungsverfahren wurde auch kein Korre
spondenzverkehr vorgelegt, der Aufschluß über die 
tatsächlichen Geschäftsbeziehungen der beiden Fir
men geben könnte. Da im Wirtschaftsleben Ver
tragsabschlüsse zwischen Geschäftspartnern und 
besonders bei ausländischen Geschäftspartnern Lei
stung und Gegenleistung genau bestimmen und 
entsprechende Sanktionen bei Nichterfüllung vor
sehen, kann der gegenständliche Vertrag vom 
16. November 1977 nicht als Grundlage für ein 
ernstgemeintes Rechtsgeschäft aufgefaßt werden. 

In der Stellungnahme des Steuerberaters wird 
ausgeführt, daß auf Grund des Vertrages mit der 
Fa. NIKI LAUDA LTD. im Iran Aufträge für die 
Fa. JOHANN PRUTSCHER OHG angebahnt 
wurden. Wie dazu der Werbeträger der Fa. NIKI 
LAUDA LTD., Nikolaus Lauda, in einem Fernse
hinterview vom 20. November 1980 angab, "ging es 
um ein Rennbahnobjekt in Teheran, aber nicht nur 
um dieses, sondern um die ganze Infrastruktur an 
und für sich". Die angestrebte Geschäftsverbindung 
sei jedoch infolge der politischen Ereignisse nicht 
zustandegekommen, das vereinbarte Honorar von 
5 Mio S sei aber von der Fa. JOHANN PRUT
SCHER OHG trotzdem bezahlt worden. 

Abgesehen von der Tatsache, daß eine nicht 
erbrachte Leistung im Geschäftsleben gewöhnlich 
nicht honoriert wird, erscheint es äußerst zweifel
haft, daß die Fa. JOHANN PRUTSCHER OHG 
das erforderliche Know-How und die gewerbliche 
Befähigung für die Errichtung einer Autorennbahn 
besitzt. Der Betriebsgegenstand der Fa. JOHANN 
PRUTSCHER erstreckt sich lediglich auf das 
Tischlergewerbe, auf die Erzeugung und den 
Handel mit Laboratoriumseinrichtungen, auf den 
Handel mit ärztlichen, zahnärztlichen und Labora
toriumsbedarf und ab dem Jahre 1979 auf die Her
stellung von Zwischendecken. 

Daß die Fa. NIKI LAUDA LTD. im Rahmen 
ihrer vertraglichen Leistungen auch Verbindungen 
zu Frau Marcos, der Gattin des Präsidenten der 
Philippinen herstellte, wie aus den Ausführungen in 
der Vorbehaltsbeantwortung zu entnehmen ist, 
wurde vom Werbeträger Nikolaus Lauda in seinem 
Fernsehinterview vom 20. November 1980 mit kei
nem Wort erwähnt. Auch das als Beweismittel vor
gelegte Schreiben der Frau Marcos an den Wiener 
Bürgermeister enthält keinen Hinweis auf die vor
angegangene Vermittlertätigkeit der Fa. NIKI 
LAUDA LTD. im Zusammenhang mit einem 
bereits abgeschlossenen bzw. noch zu erwartenden 
Manila-Auftrag. Beim abgeschlossenen Vertrag mit 
der Fa. NIKI LAUDA LTD. ergeben sich darüber 
hinaus noch Widersprüche zwischen Vertragsinhalt 
und den gesetzten Erfüllungshandlungen. Vertrags
gemäß sollte die Überweisung von je 2,5 Mio S am 
16. November 1977 und am 31. März 1978 erfol-

26 
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gen. Tatsächlich fanden diese Überweisungen erst 
am 23. Mai 1978 und am 28. Juni 1978 statt. 
Außerdem wurden vom geprüften Unternehmen 
(Fa. PRUTSCHER) der Fa. NIKI LAUDA LTD. 
noch pauschale Reisekostenvergütungen im Jahre 
1978 in der Höhe von 151 900 S und im Jahre 1979 
in der Höhe von 248703,76 S gewährt, obwohl 
diesbezüglich im Vertrag keine Vereinbarungen 
getroffen wurden. 

Die angeführten Sachverhaltsfeststellungen, wie 
Nichtvorlage des Originalvertrages, nicht determi
nierte Vertragsleistung ohne Leistungsnachweis 
und ohne Leistungserfüllungsverpflichtung, 
unglaubwürdige Angaben und öffentliche Äußerun
gen über erfolgte Leistungen und schließlich 
Widersprüche zwischen Vertragsinhalt und den 
gesetzten Erfüllungshandlungen, lassen den 
berechtigten Schluß zu, daß die mit der Fa. NIKI 
LAUDA LTD. Hongkong am 16. November 1977 
abgeschlossene Vereinbarung als nicht ernstge
meintes Vertragsverhältnis steuerlich als Scheinge
schäft gern. § 23 Bundesabgabenordnung zu werten 
ist. Die auf Grund dieses Vertrages geleisteten Pro
visionszahlungen in der Höhe von 5 Mio S sind 
daher der Privatsphäre der Gesellschafter (der Fa. 
PRUTSCHER) zuzuordnen und aus den Betriebs
ausgabenauszuscheiden." (B/63 E 5.15-17). 

Dem Landesgericht für Strafsachen Wien schie
nen bereits im Sommer 1980, also bereits in einem 
sehr frühen Stadium des Strafverfahrens aus Anlaß 
des AKH-Skandals die Überweisungen der Fa. 
PRUTSCHER nach Zürich außerordentlich ver
dächtig und Bezugspunkte zu AKH-Auftragsverga
ben gegeben, zumal - wie erwähnt - die Fa. 
PRUTSCHER namhafte Beträge aus AKH-Aufträ
gen erhalten hatte, die gleichfalls Gegenstand der 
strafgerichtlichen Untersuchungen sind. Aus diesem 
Grunde wurden vom Untersuchungsrichter Erhe
burigen angestellt sowie Lauda und Prutscher 
gerichtlich einvernommen. 

Tatsächlich geben die nach Zürich getätigten -
den Ausführungen der Finanzbehörd'e zu folge an 
keine Gegenleistungen geknüpften - Überweisun
gen, aber auch der diesen Überweisungen zugrun
deliegende Vertrag zu berechtigten Zweifeln 
Anlaß. Abgesehen davon, daß den Behörden bisher 
ein Original dieses Vertrages nicht ,vorgelegt wurde 
(werden konnte), erscheint es einigermaßen merk
würdig, daß er in Zürich abgeschlossen worden 
sein sollte. Der' im Vertrag angegebene Ort des 
Abschlusses würde dann noch einigermaßen plausi
bel erscheinen, wenn er von einem der beiden in der 
Schweiz lebenden Repräsentanten der Fa. NIKI· 
LAUDA LTD. Hongkong namens dieses Unter
nehmens unterfertigt worden wäre; tatsächlich 
wurde er jedoch von dem in Wien wohnhaften Udo 
Proksch (alias Serge Kirchhofer) für die Fa. NIKI 
LAUDA LTD. Hongkong abgeschlossen, wobei bei 
der gegebenen Sachlage keine Veranlassung 
bestand. Die Beiziehung von Proksch erscheint 
umso weniger verständlich, als es sich bei ihm 

weder um einen Rechtsanwalt, noch überhaupt um 
einen Juristen handelt und es doch verwundern 
muß, daß sich die Fa. NIKI LAUDA LTD. Hong
kong beim Abschluß eines Vertrages, der die Zah~ 
lung von 5 Mio S zum Gegenstand hat, eines 
Nicht juristen bedient, dessen einziger Bezugspunkt 
für seine Beiziehung in der Freundschaft mit Lauda 
besteht. 

Weiters ist es fraglich, ob Prutscher den Vertrag 
überhaupt in Zürich unterzeichnete, zumal Proksch 
vor dem Untersuchungsausschuß angab, seine 
Unterschrift nicht in Gegenwart Prutschers abgege
ben zu haben, und es nur als "wahrscheinlich" 
bezeichnete, daß auch Pnitscher die Vertragsur
kunde in Zürich unterfertigt haben soll (5. 13576)., 
Es kann demnach nicht ausgeschlossen werden; 
daß der Vertrag gar nicht in Zürich, sondern in 
Österreich errichtet wurde (wofür insbesondere die 
in Wien gelegenen Wohnsitze der Vertreter der 
beiden vertragschließen~en Firmen sprechen) und 
nur zum Zwecke der Umgehung der inländischen 
Gebührenpflicht als in Zürich zustande ge kommen 
ausgegeben wird. Zur Klärung dieser Frage sind 
noch Erhebungen beim Finanzamt für Gebühren 
und Verkehrsteuern, Wien, anhängig, sodaß inso
weit noch keine endgültige Aussage getroffen wer
den kann. Ebensowenig konnte bisher geklärt wer
den, ob die von der Fa. PRUTSCHER nach Zürich 
überwiesenen 5 Mio S überhaupt die auf Grund des 
Vertrages vom 16. November 1977 begünstigte Fa. 
NIKI LAUDA L TD. Hongkong oder jemand 
anderen erreichten bzw. die Fa. NIKI LAUDA 
LTD. Hongkong nur als Zwischertstelle fungierte 
und das Geld in Zürich in die Verfügungsgewalt 
von jemand anderen gelangte. 

Hingegen steht fest, daß die Beziehungen von 
Proksch zu Zürich nicht zufälliger, sondern 
geschäftlicher Art sind. Hervorzuheben sind dabei 
vor allem seine Kontakte zu Carl Martin Holliger, 
mit dem ihn auch eine langjährige Freundschaft 
verbindet. Diese Verbindung ist deshalb bemer
kenswert, weil sie zwei Personen betrifft, die 
sowohl im In- als auch im Ausland mehrerer 
Umstände wegen zu zweifelhafter Berühmtheit 
gelangt sind.· 

2. Udo Prokscb und der Club 45: 

An Proksch ist im Zusammenhang mit dem 
AKH-Skandal von besonderer Bedeutung, daß in 
den Räumlichkeiten der von ihm betriebenen - zu 
10% in seinem und zu 90% im Eigentum der 
Schweizer Fa. LYLAC stehenden - k. u. k. Hof
zuckerbäckerei Demel der SPÖ-Parvenue-Club 45 
untergebracht ist, der sich im Zuge der Aufdeckung 
des AKH-Skandals als - zumindest personelle -
Schaltstelle für Auftragsvergaben beim AKH ent
puppte. Über diesen Club 45 berichtete die Kleine 
Zeitung in ihrer Ausgabe vom 9. April 1981: 

"Für kritische Sozialisten gilt dieser Nobelzirkel 
als eine "Brutstätte der Geschäftsmacherei, gegen
seitigen Schieberei und damit letztlich auch der 
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Korruption". Eine "Eiterbeule" nannte ihn der 
Pressereferent des SPÖ-Par!amentsklubs, Bruno 
Aigner - und ",:"urde p'rompt parteioffiziell dafür 
gerügt. Wenn dIe SPO nicht an der Regierung 
wäre, dann hätten sich längst die Mitglieder in alle 
Winde verstreut, vermuten SPÖ-Kritiker. 

Aber daß solche Vermutungen allesamt falsch 
sein müssen, beweist schon die weiterhin unbeirrte 
Anwesenheit der etablierten Partei- und Regie
rungsfunktionäre . 

Wo der Wiener Bürgermeister L~opold Gratz 
Präsident ist, wo Minister wie Erwin Lanc, Günther 
Haiden, Fred Sinowatz, Kar! Sekanina, Kar! Lau
secker, Willibald Pahr und Herbert Salcher verkeh
ren, wo die beiden SPÖ-Zentralsekretäre Fritz 
Marsch und Kar! Blecha Mitglieder sind, ein Han
nes Androsch und Kar! Lütgendorf der Geselligkeit 
frönen, Bank- und Versicherungsdirektoren wie 
Walter Flöttl (BAWAG), Alfons Haiden und Paul 
V3:~ (ZENTRALSPARKASSE), Franz Vranitzky 
(LANDERBANK), Rudolf Schneider (CREDIT
ANSTALT), Otto Binder und Erich Göttlicher 
(WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG) 
ua. Manager wie Walter Fremuth (VERBUND GE
SELLSCHAFT), Friedrich Eder (VORWÄRTS
VERLAG), Heribert Apfalter (VOEST), Hans 
Buchner (CHEMIE LINZ), Oskar Grünwald 
(ÖIAG), Werner Krause (RANK XEROX), Anton 
Rauter (KONSUM), das Flair der Wirtschaftswelt 
mitbringen, da kann es sich nur um eine ehrenwerte 
Gesellschaft handeln. 

Selbst wenn drei der Klubmitglieder, nämlich 
Adolf Winter, Siegfried Wilfling und der ITT
Manager Erich Zelniczek als vermeintliche AKH
Korruptionisten die pseudofeudale Exklusivwelt 
des Demel-Klubs mit den grauen Zellen des Wiener 
Straflandesgerichtes vertauschen mußten. 

Solche "Pannen" können bei jedem Verein pas
sieren. Irritierend ist nur, daß bisher niemand aus 
diesem Zirkel ein Wort der Distanzierung von den 
schwarzen Schafen gefunden hat, von einem Aus
schluß nie die Rede war. Als Siegfried Wilfling im 
vergangenen Sommer, haftbedingt, als Kassier aus
fiel, wurde er durch Franz Bauer ersetzt, der 
öffentlich als Geschäftsführer und Teilhaber in 
Androsch's Steuerberatungskanzlei CONSUL
TATIO, als Steuerhinterzieher und einer der gro
ßen Verdiener am AKH ins Gerede' gekommen 
war. 

Den Club 45 lediglich als Stätte einer zwanglo
sen Geschäftsanbahnung zu sehen, hieße freilich, 
das eigentliche Phänomen falsch zu beurteilen. 

Dieser Zirkel ist insbesondere auch eine Kon
taktstelle zwischen sozialistischen Aufsteigern in 
Politik und Wirtschaft mit einem Kreis von Künst
lern und Schauspielern, zu dem sie sonst· keinen 
Zugang hätten. Diese Ader des Vereins wird bei
spielsweise von den Theaterdirektoren Achim Ben
ning und Ernst Häussermann, den Schauspielern 
Klaus-Jürgen Wussow und Heinz Reincke, dem 
Karikaturisten Erich Sokol und dem Bildhauer 

Alfred Hrdlicka repräse,ntiert. Hiezu kommt eine 
Reihe von Medienmitarbeitern, darunter auch der 
"Neue Zeit"-Chef Josef Riedler. 

Die volle Breite des Clubs 45 ist geradezu perso
nifiziert in Udo Proksch alias. Serge Kirchhofer, 
dem Wirt - und im Jahre 1975 - Initiator des 
SPÖ-Klubs, dessen Räume im Stil einer Offiziers
messe um die Jahrhundertwende eingerichtet sind. 

Proksch, gelernter Schweinezüchter, zeitweise 
Bergwerksarbeiter, Erfinder und Brillendesigner, ist 
seit 1972 Geschäftsführer und Mitbesitzer der Wie~ 
ner Hofzuckerbäckerei Demel. Er gilt als Waffen
narr, der gern mit geladener Pistole spazierengeht 
und als Chefexzentriker und "Genie". Politische 
Ereignisse und Personen verkitscht er zu riesigen 
Auslagetorten. Er gründete Vereine wie jene der 
Senkrechtbegraber und der CUM (Verein zur För
derung des zivilen und militärischen Umweltschut
zes). Proksch-Freund Lütgendorf hatte seinerzeit ' 
mitgeholfen. 

Hinter dieser Fassade des urigen Kauzes steckt 
freilich auch ein geschickter Geschäftsmann mit 
regen internationalen Beziehungen. Proksch han
delt mit Maschinen, Atomanlagen, Flugplatz- und 
3;..nderen Know How. 

Seine Kontakte zu Holliger, der in der Schweiz 
eine stark von der Rüstungsindustrie gesponserte 
Waffen-Illustrierte herausgibt, sind wohl mehr als 
zufällig. 

Seine regen Ostkontakte, auch in geschäftlicher 
Hinsicht, erweckten mehrfach' den Argwohn der 
Staatspolizei, zumal nachdem sich die Telefonnum
mer von Proksch's Konditorei auf einer Liste 
befunden hatte, die der abgesprungene DDR
Geheimdienstmann Werner Stiller mit in den 
Westen gebracht hatte. Gegen zwei seiner Freunde 
und Geschäftspartner, nämlich den Kernphysiker 
Rudolf Sacher und denWiener Nobelwirt Rudi 
Wein, führt die Staatsanwaltschaft Vorerhebungen 
wegen Spionageverdachts. Sie standen ebenfalls auf 
der Stiller-Liste, die zur fluchtartigen Ausreise eines 
polnischen und eines DDR-Ehepaares aus Wien 
geführt hatte." 

Kurt Dieman, selbst ehemaliges Club-45-Mit
glied, gab seine von diesem Klub gewonnenen Ein
drücke in der "Wochenpresse" vom 29. April 1981 
wieder: 

"Zum Schluß wurde es im Club 45 gar mystisch. 
Da wurde an den Mittagstischen, meist von Neu
hinzugekommenen, nur in Zahlen und Geheimkür
zeln Konversation gemacht. 

Die Hunderttausender und Millionen flogen nur 
so durch die Luft: Wörtlich. Damals drangen zum 
ersten Mal jene magischen Buchstabenkombinatio
nen an mein Ohr, unter denen sich ein gewöhnli
cher Sterblicher - auch wenn er noch Mitglied des 
Clubs 45 war - nichts vorstellen konnte: ARGE, 
AKPE und so weiter. Es war die Zeit, da die Wilf
lings, Bauers, Rumpolds und Winters immer häufi-
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ger im Vanilledunst des De~el-Hauses auftauch
ten. Eigentlich mußte es sch'on nach Karbol gero
chen haben, wie im Allgemeinen Krankenhaus." 

Proksch ist darüber hinaus in jüngster Zeit auch 
noch dadurch unangenehm aufgefallen, daß er sich 
in einem Hörfunkinterview vom 25. April 1981 als 
,jWaffennarr" bezeichnete und ihm mißliebigen 
Journalisten mit der Anwendung von Waffengewalt 
drohte, was allerdings den hiefür zuständigen Res
sortminister Lanc noch nicht bewog, die Berechti
gung Proksch's zum weiteren Besitz Und Führen 
von Faustfeuerwaffen einer Überprüfung zu unter
ziehen: Daß der Grund für die Unterlassung einer 
solchen Prüfung in der gemeinsamen Mitglied
schaft von Lanc und Proksch im Club 45 gelegen 
sein könnte, wird sich bei sorgfältiger Würdigung 
aller Umstände wohl nicht ohne weiteres ausschlie
ßen lassen. 

In dem erwähnten Hörfunkinterview unterstrich 
Proksch seine "demokratische Gesinnung", indem 
er das Parlament als "spätpubertäre Entwicklung" 
bezeichnete, was jedenfalls das Vergehen der 
öffentlichen Beleidigung eines verfassungsmäßigen 
Vertretungskörpers nach dem § 116 StGB darstellt, 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht (§ 111 
Abs.2 StGB) und nach dem § 117 Abs. 1 StGB von 
Amts wegen zu verfolgen ist. Bisher ist nichts dar
über bekannt geworden, daß Justizminister Dr. 
Christian Broda, der sein - in den letzten Jahren 
vielfacher Kritik unterzogenes - Weisungsrecht 
gegenüber den ihm, unterstellten Anklagebehörden 
stets damit rechtfertigt, daß er nach der Verfassung 
auf Grund der ihn treffenden politischen Verant
wortung für das Vorgehen der Staatsanwaltschaf
ten auf die Ausübung seines Weisungsrechtes nicht 
verzichten· könne, von diesem Recht im konkreten 
Anlaßfall Gebrauch gemacht und die zuständige 
Staatsanwaltschaft Wien angewiesen hätte, gegen 
Proksch ein Strafverfahren einzuleiten. Daß auch 
der Leiter der Staatsanwaltschaft Wien, der von 
zahlreichen Straffällen her unrühmlich bekannte 
Dr. Otto Müller ("Weisungs-Müller") zu einem 
solchen Vorgehen offenbar keine Veranlassung 
fand (bisher sind jedenfalls in der Öffentlichkeit 
keine strafrechtlichen Schritte gegen Proksch 
bekannt. geworden), läßt vermuten, daß seine Mit
gliedschaft im BSA dabei eine Rolle spielt. Denn 
das Naheverhältnis zur SPÖ und die Freundschaft 
Proksch's mit Spitzenpolitikern dieser Partei dürfte 
nur Marsch entgangen sein, wie seiner Aussage vor 
dem Ausschuß zu entnehmen ist: 

"Er (Prok~ch) gehört nicht zu unseren Freun
den" (5.2913). 

Proksch selbst strich jedenfalls besonders seine 
enge Freundschaft zu Gratz, einem der Hauptver
antwortlichen des AKH-Skandals auf der Wien er 
Kommunalebene, hervor und berichtete dem Aus
schuß auch darüber, mit ihm gemeinsam in der 
Kuranstalt Vögelinsegg in der Schweiz gewesen zu 
sein (5. 13 574). 

3. earl Martin Holliger: 

Nicht weniger schillernd als Proksch präsentiert 
sich sein Züricher Freund Holliger. Holliger 
betreibt in Zürich die Werbefirma "HOLLIGER & 
PARTNER AG", die zwar in Österreich als eine 
"große Werbefirma" gilt, jedoch - den Recher
chen der "Wochenpresse" zufolge - unter den 
rund 120 großen Gesellschaften im "Bund Schwei
zerischer Reklameberater und Werbeagenturen" 
nicht aufscheint. Einer der Partner dieses Unter
nehmens ist die Fa. EHW-VERLAGSBERATUNG 
AG, als deren Verwaltungsrat Dr. Heinz Egli fun
giert. Ein gewisser Egli wurde jedoch von dem der
zeit in Untersuchungshaft befindlichen ITT-Mana
ger Zelniczek - von Winter vor dem Untersu-

, chungsausschuß bestätigt (5. 16153) - als Kon
taktmann zur Fa. PLANTECH bezeichnet, deren 
sich Winter zur Transferierung der ihm im Zusam
menhang mit Auftragsvergaben beim AKH-Bau 
zugekommenen Bestechungsgelder bediente. Daß 
sowohl Zelniczek als auch Winter - gleich 
Proksch - Mitglieder des Clubs 45 sind, mag 
Zufall sein, aber einer jener "Zufälle", wie sie sich 
im AKH-Skandal häuften und durch diese Häu
fung die Forderung nach restloser Aufklärung mehr 
als gerechtfertigt erscheinen lassen. Aus diesem 
Grunde stellte daher die ÖVP-Fraktion im Unter
suchungsausschuß den Antrag auf Einvernahme 
von Dr. Heinz Egli, der jedoch von den Sozialisten, 
die damit einmal mehr bekundeten, an der Aufdek
kung der Hintergründe des AKH-Skandals nicht 
das geringste Interesse zu besitzen, niedergestimmt 
wurde. 

Holliger weiSt jedoch, was gleichfalls ein Ver
dienst der "Wochenpresse" ist, noch einen weiteren 
Bezugspunkt zum AKH-Skandal auf. Er fungiert 
als Herausgeber der in Zürich erscheinenden Mili
tär- und Waffenzeitung Armada International der 
Fa. INTERNATIONALE ARMADA AG. Diese 
Firma hat ihren Sitz im gleichen Haus (Liechten
stein, Vaduz, Aeulestraße 5) wie die ehemaligen 
Winter-Schmiergeldfirmen PLANTECH und 
GEPROMA. Darüber hinaus ist im Verwaltungsrat 
der Fa. INTERNATIONALE ARMADA AG 
neben Holliger auch Dr. Bruno Güggi vertreten, 
der ehemalige Verwaltungsrat der Fa. PLAN
TECH und GEPROMA. 

Ist daher allein schon mit Rücksicht auf diese 
Umstände die Person Holligers, der auch im inter
nationalen Waffengeschäft fest verankert ist, in den 
Bereich des vom Untersuchungsausschuß aufzuklä
renden AKH-Skandals gerückt, so weisen weitere 
Umstände darauf hin, daß er auch eine der Haupt
personen im Zusammenhang mit ein.er indirekten, 
aus AKH-Geldern gespeisten, die SPÖ begünsti
genden Parteienfinanzierung im Nationalratswahl
kampf 1979 war. 

4. Die Inseratenkampagne: 

Während des Wahlkampfes 1979 kamen Holli
ger und Proksch überein (der Aussage von Proksch 
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vor dem Untersuchungsausschuß zufolge soll es 
sich bei dem eigentlichen Initiator um Holliger ' 
gehandelt haben, 5.13318), eine ZeituQ.gsinsera
tenkampagne für den Spitzenkandidaten der SPÖ, 
Kreisky, zu starten, zu diesem Zweck Prominente, 
die Kreisky gewogen waren (sogenannte Testimo
nials), zu gewinnen und sie wahlwerbewirksame 
Erklärungen abgeben zu lassen. Erwähnenswert 
erscheint in diesem Zusammenhang, daß diese Idee 
im sogenannten Lütgendorf-Salon des Clubs 45 
ausdiskutiert und bereits im Anfangsstadium Lanc 
eingeweiht wurde. Der Club 45 bildete daher nicht 
nur den Treffpunkt für eine Reihe von in den 
AKH-Skandal verwickelte Politiker und Manager 
des Wirtschaftslebens, sondern auch die Komman
dozentrale für die Inseratenserie. , 

Proksch schilderte vor dem Ausschuß aus seiner 
Sicht die Umstände, die den Anstoß zu dieser Kam
pagne gaben: 

"Das Zustandekommen der Kampagne:. Ich 
glaube, das war einfach eine Art von Interesse ver
schiedener Menschen, wie gesagt, eine Art von 
Interesse oder Liebesbetonung gegenüber dem 
Herrn Bundeskanzler, daß man halt'wahrscheinlich 
einfach wollte - so stelle ich mir das vor; ich habe 
da nur ein paar Ideen dazu geliefert, und ein paar 
Leute - daß man oder ich halt wollte, daß er wie
der Bundeskanzler wird. Und da gibt es ja mehrere 
Mittel: Plakate und Fernsehen und die verschieden
sten Medien und das Parlament hier und ich weiß 
nicht, wie man halt die Leute anspricht. Hier war 
die Idee, daß man einfach verschiedene Leute, die 
eigentlich noch nicht parteigebunden waren, einmal 
befragt, was sie so sagen und was sie für Geschich
ten zu erzählen haben über den Herrn Dr. Kreisky, 
denn die Geschichten haben geheißen "Geschich
ten vom Dr. Kreisky". (5. 13409 f). 

Das Geld zur Finanzierung dieser Inseratenkam
pagne wurde von Holliger von Zürich aus zur Ver
fügung gestellt und im Frühjahr 1979 im Gesamtbe
trage von cirka 5 Mio S (Damian, 5. 13322), also 
in ungefähr derselben Höhe wie die Summe der 
wenige Monate zuvor im Jahre 1978 von der Fa. 
PRUTSCHER nach Zürich überwiesenen Geldbe
träge über das Züricher Bankhaus VONTOBEL 
nach Österreich überwiesen. 

In Österreich bildete sich ein von dem in den ver
schiedensten Bereichen des AKH-Skandals auftau
chenden Club-45-Mitglied und SPÖ-Parteianwalt 
Damian vertretenes Komitee, das diese Inseratense
rie unterstützte. Ihm gehörten auch die zum Teil 
von Proksch geworbenen Testimonials an: 
Padhi Frieberger 
Walter Schachner 
Prof. Wilfried Zeller-Zellenberg 
Adrienne Gessner-Lothar 
Friedensreich Hundertwasser 
Krista Stadler 
Peter Daimler 
Hans Werner Krause 
Erich Sokol 

Heribert Apfalter 
Andre Heller 
Dr. Marcel Prawy 
Christiane Hörbiger 
Hans Huber 
Kurt Kalb 
Achim Benning 
Teddy Podgorski 
Kurt Wayd 
Senta Berger 
Curd Jürgens 
Friedrich Torberg 
Erika Pluhar 
sowie Proksch selbst, der im übrigen sowohl unter 
diesem Namen als auch unter seinem Pseudonym 
Serge Kirchhofer für Kreisky Wahlwerbung 
betrieb. 

Die Texte für die Inserate wurden teils von 
Proksch, teils von den Testimonials selbst, zum 
überwiegenden Teil jedoch von Wolfgang Maier 
verfaßt, der auch auf die Idee kam, Lauda als 
Wahlkampfhelfer für Kreisky zu gewinnen und 
hierüber vor dem Untersuchungsausschuß angab: 

"lch habe einmal gefragt - ich glaube, den Dr. 
Damian - ob man nicht versuchen sollte, den Niki 
Lauda als Prominenten für diese Aktion anzuspre
chen oder zugewinnen, und ich glaube, die Ant
wort war, das tut er nicht, weil er grundsätzlich 
nicht mag, politische Werbung zu machen oder sich 
überhaupt für politische Parteien zu interessieren" 
(5. 16 523 f). 

Daß Maier bei seinen Bemühungen, Lauda in die 
Kampagne einzuspannen, gerade auf Damian als 
Kontaktperson verfiel, war naheliegend, da 
Damian nicht nur das "Komitee zur Wiederwahl 
Dr. Krelsky's", sondern auch Lauda vertrat. Der 
Grund, den Lauda dem Untersuchungsausschuß 
dafür angab, sich im Zusammenhang mit seinem 
F1ugunternehmen ausgerechnet von Damian 
anwaltlich vertreten zu lassen, vermittelt einen 
bemerkenswerten Einblick in die Ministerialbüro
kratie eines sozialistisch' geleiteten Ministeriums 
und verdient es, wörtlich wiedergegeben zu wer
den: 

"lch wußte" daß seine (Damians) Frau lange 
Jahre im Verkehrsministerium gearbeitet hat und 
das Verkehrsministerium ein sehr schwieriges Pro
jekt ist. Wenn man da falsch hineinruft, kriegt man 
überhaupt nichts. Ich habe mir gedacht, ich nehme 
mir lieber den, der mit dem Verkehrsministerium in 
guter Verbindung ist, das war der Dr. Damian." 
(5. 13150) 

Von seiten der SPÖ, an ihrer Spitze selbst, 
wurde die Inseratenserie begrüßt vor allem deshalb, 
weil sie nicht von ihr finanziert zu werden 
brauchte. Darüber hinaus waren die SPÖ-W ahl
strategen nicht so naiv, nicht sogleich zu erkennen, 
daß trotz der in manchen Inseraten zum Ausdruck 
gebrachten Distanzierung von der SPÖ und der 
aU,sschließlichen Hervorhebung der Person Kreis-
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kys, die Kampagne dennoch - im Ergebnis -
auch eine Wahlwerbung für die gesamte SPÖ dar
stellte; denn jede für Kreisky gewonnene Stimme 
war zugleich eine Stimme für die SPÖ. 

Keine Gedanken machte man sich jedoch auf 
Seiten der SPÖ über die tatsächliche Herkunft des 
für die Inseratenserie verwendeten Geldes und gab 
sich damit zufrieden, daß das Geld vonder Agentur 
Holliger & Partner aus Zürich überwiesen wurde. 
Kreisky selbst mußte vor dem Ausschuß einbeken
nen, daß ihm über die Aufbringung der finanziellen 
Mittel nichts bekannt war. (5. 17764) Ebenso 
gestand Blecha - der im übrigen nicht gewußt 
haben will, daß die Agentur Holliger & Partner 
auc,h wehrpolitische Interessen vertritt (5. 17559) 
- ein, sich um die Hintergründe der Finazierung 
der Kampagne nicht gekümmert zu haben 
(5.17560). 

Auch Damian forschte dem für die SPÖ vorteil
haften Geldfluß von Zürich nach Wien nicht weiter 
nach und teilte dem Ausschuß lediglich mit, was er 
vom Hörensagen über die Herkunft der zur Finan
zierung der Kampagne aufgebrachten Mittel in 
Erfahrung gebracht haben will: 

"Diese Aktion hat zwei Gruppen gehabt. Die 
eine ist das inländische Komitee, 'das im wesentli
chen repräsentiert wird durch die Personen, in die 
Öffentlichkeit mit ihrer Meinung zu gehen, 

. Das zweite waren Auslandsösterreicher, das 
heißt also, Personen, die im Ausland leben. Es gibt 
da sehr viele kapitalkräftige Österreicher im Aus
land, sei es in der Schweiz, sei es in den Staaten, sei 
es irgendwo, und diese Auslandsösterreicher haben 
im Wege über das Verlags haus Holliger & Partner 
ihre Beiträge aufgebracht. So habe ich das gehört, 
wobei ich außerstande bip., zu sagen, ~ieviel, w~s, 
wie, wann war das."(S. 13193 f.) 

Darüber hinaus wurde von Proksch behauptet, 
daß auch finanzstarke Schweizer Staatsbürger die 
Inseratenserie für Kreisky durch Spenden unter
stützt hätten und präsentierte dem Ausschuß eine 
abenteuerliche Theorie über die Gründe, welche 
diese Schweizer bewogen haben sollten, sich aktiv 
in einen ausländischen Wahlkampf zugunsten des 
sozialistischen Spitzenkandidaten einzuschalten: 

"Ich nehme an, daß die Schweiz und gewisse 
Kräfte' in der Schweiz eine starke Angst haben vor 
einem schwachen Österreich, das nicht imstande 
is~; sich gegen den Einfluß der Kräfte hinter dem 
Eisernen Vorhang zu wehren; daß eine Angst 
gewisser Kreise dort herrscht, daß es eventuell zu 
einem sehr starken Bolschewismus kommen 
könnte, wenn hier nicht eine bedeutende internatio
nale Persönlichkeit, wie Kreisky, an der Spitze 
ist." (5. 13423). 

Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung 
Proksch's muß vor allem deshalb als außerordent
lich gering veranschlagt v:rerden, weil allgemein 
(auch in der Schweiz) bekannt ist, daß ihm - wie 
erwähnt .,- schon seit längerer Zeit Kontakte zu 

Nachrichtendiensten kommunistisch regierter Staa
ten nachgesagt werden. Deshalb müßte es widersin
nig el'scheinen, wenn finanzkräftige, um die politi
sche Stabilität in Österreich besorgte Schweizer 
Staatsbürger gerade eine von Proksch geleitete -
im Grunde antikommunistische - Kampagne 
finanziell unterstützt haben sollten. 

Licht in die wahren Hintergründe der Finanzie
rungder Inseratenserie hätte zweifellos die Verneh
mung Holligers durch den Untersuchungsausschuß 
bringen können. Dieser leistete jedoch der an ihn 
gerichteten Ladung - bezeichnenderweise nach
dem ihm Proksch und Damian, die damals bereits 
beide einvernommen waren, Ende März 1981 einen 
(von der Wochenpresse ausrecherchierten) Besuch 
in Zürich abgestattet hatten - keine Folge, son
dern entschuldigte sein Fernbleiben brieflich damit, 
er würde sich durch seine Aussage vor dem Aus
schuß nach dem Art. 273 des Schweizer Strafge
setzbuches strafbar machen. Angesichts des W ort
lautes des Art. 273 des Schweizer Strafgesetzbuches 

,,Art 273 (Wirtschaftlicher N achtichtendienst): 
Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis 
auskundschaftet, um es einer fremden amtlichen 
Stelle oder einer ausländischen Organisation oder 
privaten Unternehmung oder ihren Agenten 
zugänglich zu machen, 

wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis 
einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländi
schen Organisation oder privaten Unternehmung 
oder ihren Agenten zugänglich macht, 

wird mit Gefängnis, in schweren Fällen mit 
Zuchthaus bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann 
Buße verbunden werden." 

und der von Proksch bzw. von Damian behaup
teten Aufbringung der finanziellen Mittel muß die 
"Entschuldigung" Holligers für seine Weigerung, 
sich der Vernehmung durch den Ausschuß zu stel- . 
len, überraschen. Es lassen sich zwei Schlüsse dar
aus ziehen: 

• entweder sagen Proksch und Damian die 
Wahrheit, dann hat Holliger nur als Inkassant der 
von den Auslandsösterreichernbzw. Schweizern 
zur Verfügung gestellten Gelder fungiert, was zur 
Folge hätte, daß durch seine Aussage vor dem Aus
schuß ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis 
überhaupt nicht berührt werden könnte; 

• oder aber durch die Offenlegung der Her
kunft der von Zürich nach Wien überWiesenen Gel
der würde tatsächlich ein Fabrikations- oder 
Geschäftsgeheimnis im Sinne des Art. 273 des 
Schweizer Strafgesetzbuches verletzt werden; dann 
würde sich jedoch ergeben, daß die von Proksch 
und Damian behauptete Aufbringung, der Gelder 

'. 
nicht zutreffen könnte und sie daher (sei es wissent-
lich oder unwissentlich) die Unwahrheit gesagt 
haben. 

Nach der' Weigerung Holligers, vor 'dem Aus
schuß zu erscheinen, brachte die ÖVP einen weite
ren Antrag auf seine Vernehmung ein, in welchem 
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in der Begründung dargelegt wurde, daß er nicht 
über Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, son
dern ausschließlich über die Aufbringung der nach 
Österreich überwiesenen finanziellen Mittel zu 
befragen wäre und sich daher nicht mit Erfolg auf 
den Artikel 273 des Schweizer Strafgesetzbuches 
berufen könne. Darüber hinaus wurde von der 
ÖVP-Fraktion beantragt, Holliger auch aufzufor
dern, eine - der Behauptung von Proksch zufolge 
- in seinen Händen befindliche eidesstattliche 
Erklärung, wonach das Geld für die Inseratenserie 
nicht aus Österreich stammen solle, zu seiner Ver
nehm~ng mitzubringen. Diese eidesstattliche Erklä
rung (sofern es sie tatsächlich geben sollte) 
erscheint deshalb rätselhaft, weil riicht einsichtig ist, 
weshalb Holliger - die Richtigkeit der Angaben 
von Proksch und Damian über die Herkunft des 
Geldes vorausgesetzt - überhaupt auf die. Idee 
gekommen sei und sich bemüßigt gefühlt haben 
sollte, eine solche Erklärung abzugeben. 

Diese Anträge . wurden jedoch - wie viele 
andere - von der SPÖ im Ausschuß niederge
stimmt. Die Sozialisten dokumentierten damit, daß 
sie - obwohl sie nach ihren Bekundungen noch 
immer nicht wissen, woher das zur Unterstützung 
ihrer Wahlwerbung eingesetzte Geld wirklich 
stammt - gar kein Interesse daran haben, den 
(bzw. die) wahren Geldspender in Erfahrung zu 
bringen und das Dunkel der Ungewißheit einer für 
sie peinlichen Gewißheit über die Herkunft des 
Geldes vorziehen. 

Die Vernehmung Holligers hätte auch klären 
können, auf wie hoch sich die genaue Gesamt
summe der. von Zürich nach Österreich überwiese
nen Gelder stellte, zumal auch darüber divergie
rende Angaben vorliegen. Denn abweichend von 
den von Damian genannten 5 Mio S meinte 
Proksch in dem Hörfunkinterview vom 25. ApriL" 
1981, daß sich der für die Kampagne aufgewendete 
Gesamtbetrag auf nur 3,5 Mio S -belaufen habe. 
Durch die Weigerung der SPÖ, einer neuerlichen 
Ladung Holligers zuzustimmen, wurde der Aus
schuß auch um die Chance dieser Aufklärung 
gebracht. 

5. Der Millionenzuschuß der SPÖ: 

Die Weigerung der Sozialisten zur Wahrheitsfin
dung beizutragen, mag auch damit zusammenhän
gen, daß sie es mit Geldbeträgen - selbst dann, 
wenn sie die Millionengrenze erreichen - und 
deren Abrechnung nicht so genau nehmen. Dies 
wurde dem Ausschuß in signifikanter Weise hin
sichtlich des von der SPÖ dem Komitee zur Wie
derwahl Dr. Kreiskys (z. H. Damians) - zusätz
lich zu den von Holliger aus Zürich überwiesenen 
Geldern - über den persönlichen Wunsch Kreis
kys zur Verfügung gestellten Betrages von 1 Mio S 
vorgeführt. Blecha gab hiezu vor dem Ausschuß 
folgende Schilderung: 

"Der Herr Zentralsekretär Marsch hat kein Mil
lionensparbuch an sich übergeben, sondern auf 

Wunsch des Dr. Damian, wie ich nachgefragt habe, 
hat dann die Finanzabteilung aufgrund einer 
Anweisung, die sie hatte, auf Wunsch des Dr. 
Damian dieses Geld in Form eines Sparbuchs über
bracht, übergeben, und was die Anweisung betrifft, 
so war es so, daß Herr Zentralsekretär Marsch 
diese Anweisung bei Kürzung der mir für Wähler
initiativen zur Verfügung stehenden Mittel vorge
nommen hat. Das heißt, dieser Betrag, der dem Dr. 
Damian zur Verfügung gestellt worden ist, ist in 
meiner Kostenaufstellung enthalten, bei der finan
ziellen Unterstützung von Wählerinitiativen." 
(5.17503) 

Dies wurde von Marsch im wesentlichen bestä
tigt: 

"Ich bin ja nicht der Kreuzerlzähler der SPÖ 
und auch nicht der Geldüberweiser. Aber da haben 
Gespräche stattgefunden - nicht mit mir -,daß 
hier eine solche Aktion geplant ist, und dazu wurde 
von der SPÖ ein Geld gegeben." (5.2829) 

"Jedenfalls hat die SPÖ auch etwas dazugege
ben. Diese Kosten von über einer Million Schilling 
sind ja auch in unserer Abrechnung für den Wahl
kampf 1979 drinnen, die wir an den Innenminister 
gerichtet haben." (5. 2826) 

Daß Marsch im Zusammenhang mit der Disposi
tion über einen Millionenbetrag gerade den Aus
druck "KreuzerlZähler" assoziierte, gewährt einen 
tiefen Einblick in seine "Wertschätzung" für die 
von den Mitgliedern seiner Partei aufgebrachten 
Beiträge bzw. -die staatlicherseits (und daher aus 
dem Steueraufkommen) den politischen Parteien 
zur Verfügung gestellten Gelder. 

Entscheidend ist jedoch die Aussage von Marsch, 
wie die von der SPÖ an Damian übergebene 
1 Mio S abgerechnet wurde: 

"Wir haben dann auf eine Endabrechnung nicht 
mehr Wert gelegt, weil wir ja wußten, daß die Inse
rate, das konnten wir berechnen, die eingeschaltet 
wurden, mehr als diesen Betrag ausgemacht 
haben." (5. 2880) 

Dieser Verzicht, in der sich eine für alle Bereiche 
des AKH-Skandals typische Großzügigkeit im 
Umgang mit - fremden - Geldern manifestiert, 
dürfte jedoch et~as voreilig gewesen sein, da 
Proksch dem Ausschuß keineswegs bestätigen 
konnte, daß tatsächlich das gesamte zur Verfügung 
gestellte Geld zur Finanzierung der Inseratenserie 
aufgebracht wurde: 

"Es könnte gut sein (daß noch Mittel vorhanden 
sind), weil die Aktion scheinbar weitergehen soll 
für eine ähnlich gelagerte Geschichte, den gleichen 
Mann betreffend." (5.13452) 

Auch die Aufklärung dieser Divergenz in den 
Aussagen von Marsch und Proksch wurde von den 
Sozialisten nicht für wesentlich gehalten, da 
andernfalls ihre ablehnende Haltung zu dem von 
der ÖVP-Fraktion eingebrachten Antrag auf neu
erliche Vernehmung der beiden Zeugen nicht ver
ständlich wäre. Darüber hinaus wäre die ergän-

I 
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zende Einvernahme von Marsch auch deshalb von 
Bedeutung gewesen, weil seine Vernehmung zu 
einem Zeitpunkt stattfand, als dem Ausschuß erst 
relativ Iwenig Einzelheiten über die Finanzierung 
der "Geschichten vom Dr. Kreisky" bekannt waren 
und Marsch daher mit dem Ergebnis der späteren 
Untersuchungstätigkeit noch nicht konfrontiert 
werden konnte. Daß die SPÖ ihrem Zentralsekre
tär eine derartige Konfrontation ersparen wollte, 
läßt Rückschlüsse darauf zu, wie sehr sie fürchtete, 
daß sie ihm und ihr unangenehm werden könnte. 

Im Zeitraum Mitte April bis Anfang Mai 1979 
erfolgte sodann die Einschaltung der - mehr als 
60 - Inserate in verschiedenen Tages- und 
Wochenzeitungen, wobei Holliger den Streuplan 
erstellte (Maier, S 16459) und die bei den jeweili
gen Zeitungen für die Inserate aufgelaufenen 
Kosten durch Geldüberweisungen - direkt an die 
Zeitungen - abdeckte. 

6. Der Dankempfang Kreiskys: 

Am 28. September 1979 gab Kreisky zum Dank 
für die ihm im Wahlkampf durch das Komitee für 
seine Wiederwahl und die Testimonials zuteil 
gewordene Unterstützung einen Empfang im Bun
deskanzleramt, zu dem folgende Personen geladen 

. wurden, von denen allerdings nicht alle dem Emp
fang beiwohnten: 

Vizekanzler Dkfm. Dr. Hannes Androsch 
Bundesminister Dr. Fred Sinowatz 
Staatssekretär DDr. Adolf Nußbaumer 
Abg. Kar! Blecha 
Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 
Bundesminister Envin Lanc 
Bürgermeister Leopold Gratz 
Bundesrat Johann Schmölz 
Curd Jürgens 
Kurt Wayd 
Achim Benning 
Dkfm. Heribert Apfalter 
Friedensreich Hundertwasser 
Prof. Wilfried Zeller-Zellenberg 
Teddy Podgorsky 
Senta Berger 
Udo Proksch 
Anna Proksch 
Hans Huber 
Dr. Hans Werner Krause 
Krista Stadler 
Hans Edelmayer 
Car! M:irtin Holliger 
Prof. Dr. Ernst Haeussermann 
Prof. Susi Nicoletti 
Kar! Kahane 
Prof. DDr. Helmut Frisch 
Joram Harel 
Liz Polsterer 
Josef Kaut 
Otto Heller 
Margit Schmidt 

Niki Lauda 
Prof. Friedrich Hacker 
Prof. Friedrich Torberg 
Kurt Kalb 
Dr. Marcel Prawy 
Peter Daimler 
Adrienne Gessner 
Padhi Frieberger 
Erich Sokol 
Erika Pluhar 
Cecily Gräfin Salm-Reifferscheidt (ständige Beglei
terin von Proksch) 
Christiane Hörbiger 
Andre Heller 
Walter Schachner 
Dr. Heinz Damian 
WolfgangMaier 
Peter Hrabac 
Senta Wengraf 
Dr. Alexander Otto 
Johannes Kunz 
Dipl.-Ing. Alexander Maculan 
Dr. Hans J. Lange 
Peter Lehner 
Eva Deissen 
Stasi Lohr 
Abg. Friedrich Precht!. 

An dieser Liste fällt vor allem die Anführung von 
Lauda auf. Ihn einzuladen, obwohl er nachweislich 
weder dem Komitee angehörte noch als Testimo
nial in Erscheinung trat und es sogar ausdrücklich 
ablehnte, für Kreisky persönlich Wahlwerbung zu 
betreiben, hätte bei einem als Zeichen des Dankes 
für die Wahlhelfer Kreiskys gedachten Empfang 
keine Veranlassung bestanden, es sei denn, Lauda 
hat auf andere Weise als durch persönliche Wer
bung die Wiederwahl Kreiskys unterstützt. 

7. Schlußfolgerungen: 

Aufgrund der Verhinderungstaktik der SPÖ im 
Untersuchungsausschuß konnten die Hintergründe 
der Finanzierung der "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" keiner Klärung zugeführt werden. Es 
steht jedoch - teils als Ergebnis der Tätigkeit des 
Ausschusses, teils aufgrund von außerhalb des Aus
schusses, insbesondere von der "Wochenpresse" 
angestellten Recherchen - fest: 

• Die Fa. PRUTSCHER erhielt beim Neubau 
des AKH Millionenaufträge, von denen ein nicht 
geringer Teil Gegenstand des beim Landesgericht 
für Strafsachen Wien anhängigen Strafverfahrens 
ist. 

• Der von der Fa. PRUTSCHER mit der Fa. 
NIKI LAUDA Ltd. Hongkong am 16. November 
1977 geschlossene Vertrag ist - den Feststellungen 
der Großbetriebsprüfungsabteilung des finanzam
tes für den 1. Bezirk zufolge - als Scheingeschäft 
nach dem § 23 Bundesabgabenordnung zu qualifi
zieren, da 
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• den von der Fa. PRUTSCHER im Jahre 1978 
nach Zürich überwiesenen 5 Mio S keine Gegenlei
stungen gegenüberstehen. 

• Proksch trat sowohl (als Vertreter der Fa. 
NIKI LAUDA Ltd. Hongkong) beim Vertragsab
schluß vom 16. November 1977 als auch im Zusam
menhang mit der Inseratenserie "Geschichten vom 
Dr. Kreisky" in Erscheinung. 

• Die den Gegenstand des Vertrages vom 
16. November 1977 bildenden 5 Mio S wurden 
nach Zürich überwiesen. 

• In Zürich betreibt Holliger die Werbeagentur
Holliger & Partner. 

• Holliger ist ein enger Freund von Proksch und 
teilt mit ihm dessen Leidenschaft für Waffen. 

• Bei einem der Partner Holligers handelt es 
sich um Dr. Heinz Egli. 

• Sowohl von Zelnicek als auch von Winter, 
wurde angegeben, daß ein gewisser Egli als Kon
taktmann zur Fa. PLANTECH fungierte. 

• Bei der von Holliger herausgegebenen Zeit
schrift ,,Armada International" handelt es sich um 
ein wehrpolitisches Magazin. 

• Die Eigentümerin dieser Zeitschrift, die Fa. 
INTERNATIONALE ARMADA AG, hat ihren 
Sitz im gleichen Hause wie die ehemaligen Winter
Schmiergeldfirmen PLANTECH und GEPROMA. 

• Im Verwaltungsrat der Fa. INTERNATIO
NALE ARMADA AG befindet sich Dr. Bruno 
Güggi. 

.Dr. Bruno Güggi war auch Verwaltungsrat der 
Firmen PLANTECH und GEPROMA. 

• Holliger und Proksch organisierten im Wahl
kampf 1979 die Inseratenserie "Geschichten vom 
Dr. Kreisky". 

• Holliger überwies im Zusammenhang mit der 
Finanzierung dieser Serie zirka 5 Mio S von Zürich 
nach Wien. 

• Zu dem von Kreisky für seine Wahlwerber 
gegebenen Empfang vom 28. September 1979 
wurde auch Lauda eingeladen. 

Daraus ergeben sich folgende Schlußforderun
gen über die mögliche Herkunft der Gelder zur 
Finanzierung der "Geschichten vom Dr. Kreisky": 

a) Über die Agentur Holligers in Zürich wurden 
aus Spenden von Auslandsösterreichern und 
Schweizer Wirtschaftstreibenden 5 Mio S zur 
Finanzierung der Inseratenserie aufgebracht. (Für 
diese Variante liegt nur die Aussage von Proksch 
vor, die durch die Weigerung der Sozialisten, wei
tere Beweise aufzunehmen, für den Untersuchungs
ausschuß nicht verifizierbar war. Die mit dieser 
Aussage von Pro~ksch übereinstimmenden Angaben 
Damians sind in diesem Zusammenhang nicht 
geeignet, zu einer Verifizierung der von Proksch 
aufgestellten Behauptung beizutragen, da die Anga
ben Damians insoweit nicht auf eigenen Wahrneh
mungen beruhen.) 

b) Mit Hilfe des Scheinvertrages vom 
16. November 1977 wurden im Jahre 1978 von der 

Fa. PRUTSCHER 5 Mio San AKH-Geldern nach 
Zürich verschoben und im Nationalratswahl
kampf 1979 zur Finanzierung der Inseratenkam
pagne nach Österreich rücküberwiesen. (Für diese 
Variante bestehen die meisten Anhaltspunkte.) 

c) Die fraglichen 5 Mio S stammen aus von Win
ter vereinnahmten AKH-Bestechungsgeldern. (Für 
diese Variante sprechen die aufgezeigten Beziehun
gen Holligers zu Egli und Güggi.) 

d) Die 5 Mio Sstehen in keinem Zusammenhang 
mit Auftragsvergaben beim AKH, sondern stam
men aus dem internationalen Waffenhandel. (Für 
diese Variante spricht die Betätigung Holligers und 
Prokschs auf dem Waffensektor. Fragestellungen 
zu diesem Thema wurden jedoch vom Vorsitzen
den des Untersuchungsausschusses sanft abge
dreht.) 

Die SPÖ ist nicht in der Lage oder willens, die 
Herkunft der zu ihrem Nutzen und dem ihres Par
"teivorsitzenden im Wahlkampf 1979 verwendeten 
5 Mio Sanzugeben. Kreisky erklärte zwar vor dem 
Ausschuß: 

"Ich habe den Dr. Damian ersucht, als den, der 
mir gegenüber gesagt hat, es ist alles korrekt, er soll 
sich bemühen, das (die Herkunft der Gelder) auf-
zuklären" (S. 17862 f.), . 

"ich werde die Öffentlichkeit informieren, so 
bald ich diese Auskünfte bekomme" (S. 17863) 

und bekannte auch ein, im Jahre 1979, als er 
(und die SPÖ) es unterlassen hatte, der Herkunft 
der für die Inseratenserie verwendeten Gelder 
nachzugehen, leichtfertig gehandelt zu haben: 

"Ich sagte schon, daß diese ganze Sache ja vor 
dem AKH-Bericht stattgefunden hat. Würde das 
heute geschehen, hätte ich natürlich mit besonderer 
Akribie verlangt, über jeden Schilling der hier aus
gegeben wird, Informationen zu erhalten. Man 
lernt also aus der Erfahrung" (S. 17816), 

brachte jedoch letztlich zum Ausdruck, daß es 
ihm im grunde gleichgültig ist, ob die Aufbringung 
des fraglichen Geldes aufgeklärt werden kann oder 
nicht: 

"Ich werde mich bemühen, herauszufinden, wer 
die (Spender) sind, wenn es sich finden läßt, ist es 
mir sehr recht, wenn nicht, kann ich auch nichts 
machen. Es tut mir sehr leid." (S. 17864) 

Ebenso wie hinsichtlich der von der "Neuen Hei
mat" zugunsten der in die V orwärts-Firmenpyra
mide eingebundenen Unternehmen aufgewendeten 
Gelder vertraten die vom Ausschuß vernommenen 
SPÖ-Spitzenpolitiker auch mit Beziehung auf die 
Finanzierung der "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
die Ansicht, daß "die SPÖ kein Geld bekommen 
habe" (zB. Marsch, S. 2 825) und daher kein Fall 
einer Parteienfinanzierung vorliege. Auch diesbe
züglich ist ihnen jedoch entgegenzuhalten, daß.der 
Aufwand zum Vorteil und mit ausdrücklicher Billi
gung der SPÖ erfolgte und' die SPÖ daher den 
Nutzen daraus zog. Hätte sie denselben Nutzen 
ohne Drittfinanzierung erreichen wollen, hätte sie 

~ 
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die Mittel hiezu selbst aufbringen müssen. In der 
Einsparung dieses - von dritter Seite erbrachten 
- finanziellen Aufwandes ist daher ebenso eine 
Parteienfinanzierung gelegen, als wären die Geld
beträge nicht direkt von Zürich an die Zeitungen, 
welche die Inserate einschalteten, sondern vorerst 
an die SPÖ gegangen, welche sie sodann der Wahl
werbung zugeführt hätte. 

Durch die zwischen der Agentur Holli
ger & Partner einerseits und den verschiedenen 
österreich ischen Zeitungen, in denen die Inserate 
erschienen, andererseits abgeschlossenen Verträge 
wurde die SPÖ als eigentlicher Nutznießer begün
stigt; diese Verträge sind daher nach den Grundsät
zen des Zivilrechts als Verträge zugunsten Dritter 
zu qualifizieren. 

Die in diesem' Zusammenhang juristische 
Ahnungslosigkeit vorspielende Erklärung Kreiskys 
vor dem Ausschuß, mit der er das ihm lästige Pro
blem der Frage der Rückzahlung der 5 Mio S unge
klärter Herkunft zu umgehen suchte: 

"Ich denke nicht daran (das Geld zurückzuzah
len), weil wir es nicht bekommen haben. Die Zei
tungen haben das bekommen, das wurde ihnen 
bezahlt für die Leistung, die sie erbracht haben" 
(5.17864) 

weist daher Kreisky nicht nur als Politiker ohne 
Gefühl für politische Verantwortung aus, sondern 
steht ihm auch als Juristen schlecht an. 

Seine weitere Äußerung vor dem Ausschuß: 
"Den Gaunertrick betrachtete ich, daß man hier 

etwas scheinbar zurückzahlt und glaubt, daß damit 
eine Sache erledigt ist. Ich betrachte das als Gau-
nertrick" (5, 17866). . 

womit er die Vorgangsweiseder ÖVP, die nach 
dem Auftauchen der ersten Verdachtsmomente, 
daß die Quellen der ihr von Bela Rabelbauer zuge
gangenen Spende zweifelhaft sein könnten, inner
halb weniger Tage die Konsequenzen zog und das 
Geld zurückzahlte,' in beispielloser Weise diffa
mierte, könnte nicht einmal durch die - in einem 
anderen Zusammenhang vor dem Ausschuß abge
gebene - "Erklärung": 

"Ich bin ein alter Mann und spreche manchmal 
zu mir ,selber" (5. 17860) 

entschuldigt werden. 
Als Fakten liegen demnach im Zusammenhang 

mit der Finanzierung der "Geschichten vom Dr. 
Kreisky" vor: 

• Die Herkunft des für die Finanzierung aufge
wendeten Geldes ist ungeklärt (wobei gewichtige 
Anhaltspunkte dafür sprechen, daß es sich um 
kurzfristig ins Ausland verschobene und sodann 
wieder nach Österreich rückgeflossene AKH-Gel
der der Fa. PRUTSCHER handelt). 

• Die SPÖ hinderte den Untersuchungsaus
schuß daran, die Herkunft des Geldes aufzuklären. 

• Die SPÖ ist nicht bereit, aus der ungeklärten 
Herkunft des Geldes die Konsequenzen zu ziehen 
und es rückzuerstatten, und bleibt daher mit dem 

Odium behaftet, daß im Nationalratswahlkampf 
1979 zu ihrem Vorteil und mit ihrer Billigung eine' 
Inseratenkampagne unter Zuhilfenahme von aus 
dunklen Kanälen stammenden Geldern finanziert 
wurde. 

111 •. KEIN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN 
RABELBAUER UND DEM AKH: 

Die SPÖ hat nach Bekanntwerden der Tatsache, 
daß Bela (Adalbert) Rabelbauer der ÖVP eine 
Spende von 10 Mio S überbrachte, den Versuch 
unternommen, einen Zusammenhang mit dem 
AKH und AKH-Geldern herzustellen. 

Die ÖVP hat, um diesen völlig haltlosen Vor
wurf zu entkräften, bei den von den Sozialisten in 
diesem Zusammenhang gestellten Beweisanträgen 
im Untersuchungsausschuß mitgestimmt und damit 
dokumentiert, daß sie nichts zu verbergen hat. 

Es kam zur Einvernahme von Rabelbauer (zwei 
Mal) und einer Reihe von Funktionären der ÖVP 
(Generalsekretär Dr. Lanner, Finanzreferent Dr. 
Gruber, Generaldirektor Dr. Klauhs als ehemaliger 
Finanzreferent) . 

Bei der Beweisaufnahme ergab sich kein Zusam
menhang zwischen Rabelbauer und dem AKH. 

Dies bestätigte auch der Vorsitzende des AKH
Untersuchungsausschusses, Dr. Steger, als er vor 
der Presse zusammenfaßte, daß die Einvernahmen 
von Rabelbauer "kein Indiz (erbrachten), daß die 
Spende an die ÖVP aus AKH~Geldern stammt"; 
auch das Mitglied der SPÖ-Fraktion, Abg. Kurt 
Mühlbacher, betonte: "Keine Beweise in Richtung 
AKH". 

SPÖ-Fraktionsführer Ing. Hans Hobl erklärte 
am 24. März 1981 im Mittagsjournal: "Derzeit gibt 
es keine Beweise zur Parteienfinanzierung im 
Zusammenhang mit Auftragserteilungen beim Bau 
des AKH in Wien." 

Schließlich erklärte der sozialistische Klubob
mann Dr. Heinz Fischer schon am 20. Feber 1981 
in einer Pressekonferenz: "Es ist nicht bewiesen 
worden, daß die Rabelbauer-Millionen aus dem 
AKH stammen." 

IV. MILLIONEN FÜR DEN SOZIALISTI
SCHEN ASKÖ ("Sportförderung a la SPÖ"): 

Im Sommer 1974 arrangierte der damalige Bup
desminister für Verkehr, Lanc, mit den Spitze'n-. 
mangern der vier auf dem Telefonsektor in Öster
reich führenden Firmen SIEMENS, Irr, 
SCHRACK und KAPSCH ein Zusammentreffen, 
das am 11. Juli 1974 im Parlamentsgebäude statt
fand. Der Zweck dieses von Lanc gesuchten 
Gesprächs bestand darin, die genannten Firmen zu 
Spenden für die sozialistische ,,Arbeitsgemeinschaft 
für Sport und Körperkultur in Österreich" (ASKÖ) 
zu veranlassen. Mit der von Lanc getroffenen Wahl 
der Firmen SIEMENS, Irr, SCHRACK und 
KAPSCH sollten gezielt jene Unternehmen ange-
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sprochen werden, die auf dem Telefonsektor zu 
einem beträchtlichen Teil von Auftragsvergaben 
durch das Bundesministeriumfür Verkehr abhän
gig waren und daher nach der"- durchaus zutref
fenden - Einschätzung von Lanc "leichter dazu 
bewogen" werden konnten, sich seinen Vorschlä
gen geneigt zu zeigen, als andere Unternehmen, die 
sich nicht in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis 
von ihm befanden. 

Nachdem es noch im Laufe .des Sommers 1974 
zu weiteren Besprechungen zwischen Lanc und den 
Spitzen der vier genannten Elektrofirmen gekom
men war, richtete er anfangs September 1974 an die 
Generaldirektoren dieser firmen ein Schreiben mit 
folgendem Inhalt: 
" "Im Anschluß an unser Zusammentreffen im 

Parlament am 11. Juli dieses Jahres hatte ich Gele
genheit, mit Ihnen einen privaten Meinungsaus
tausch über die Förderung von Leistungssportverei
nen zu pflegen. Wie ich Ihnen damals darlegte, hat 
das Thema für mich deshalb besondere Bedeutung, 
weil ich als Präsident des Landesverbandes Wien 
der Ar~eitsgemeinschaft für Sport und Körperkul
tur in Osterreich seit Jahren mit Fragen der geziel
ten Unterstützung von Sportvereinen befaßt bin. 
Wie die Erfahrung zeigt, ist eine Weiterentwick
lung selbst jener Clubs, die in ihrer Disziplin zur 
nationalen Leistungsspitze zählen, nur dann 
gewährleistet, wenn auch eine entsprechende finan
zielle Basis sichergestellt erscheint. 

Wir stimmten bei unserem Gedankenaustausch 
darin überein, daß die zweckmäßigste Form der 
Förderung eine Art Pool wäre, in den die Sponsor
firmen einmalig einen größeren Betrag oder jähr
lich 150 000 S für Werbung auf Sportkleidung oder 
250 000 S für Aufnahme des Firmennamens oder 
einer Produktbezeichnung in den Vereinsnamen 
einzahlen. 

Die Abwicklung sollte über das Referat "Wien
Sport" der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Kör
perkultur erfolgen, die entsprechenden vertragli
chen Vereinbarungen jedoch zweiseitig zwischen 
dem jeweiligen Un~ernehmen und dem geförderten 
Verein getroffen werden. Die beiden Vertragspart
ner würden durch "Wien-Sport" zusammeng~
bracht werden, was für den Sponsor den Vorteil 
hätte, nur wirklich" förderungswürdige Vereine 
angeboten zu erhalten, wobei auch auf örtliche 
Gegebenheiten Bedacht genommen werden könnte. 
Letzteres erscheint mir besonders wichtig, weil die 
vorerst ins Auge gefaßten Vereine 

Volleyball-Staatsmeister DTJ-Wien 
Basketball-Vizemeister ABC-Soma 
Handball-Staatsligaverein SCZ-W AT Margare-

ten 
über ein recht beachtliches Hinterland in ver

schiedenen Bereichen Wiens verfügen, wodurch die 
Werbung für die Sponsorfirma auch unter dem 
Blickpunkt der Personal- und Nachwuchsvorsorge 
Gewicht gewinnen würde. 

Die zentrale Verwaltung der eigezahlten Förde
rungsmittel (deren steuerliche Absetzbarkeit durch 
die Form der Vertragsabfassung selbstverständlich 
sichergestellt würde) garantiert auch jederzeit die 
Möglichkeit einer Kontrolle ihrer widmungsgemä
ßen Verwendung, ohne daß den Firmenverantwort
lichen verwaltungsmäßige Mehrbelastungen entste
hen. Gleichzeitig ist damit einer falsch verstande
nen Ausgabenfreudigkeit durch einen in Finanzdin
gen vielleicht nicht ganz versierten Vereinsfunktio
när ein Riegel vorgeschoben. 

Wie vereinbart, darf ich Sie, sehr geehrter Herr 
Generaldirektor, hiermit formell einladen, namens 
Ihres Unternehmens einem derartigen Pool beizu
treten und mir jenen Herrn namhaft zu machen, 
mit dem ein von mir beauftragter Vertreter von 
"Wien-Sport" zur Abklärung der Einzelheiten in 
Kontakt treten kann. Sie dürfen versichert sein, daß 
ich persönlich sehr bemüht sein werde, diese Art 
der Sportförderung so zu gestalten, daß sie nicht 
nur für die Vereine und damit für den österreichi
schen Leistungssport, sondern auch für die fördern
den Firmen von Vorteil ist. 

Abschließend darf ich Ihnen für das Interesse an 
dieser Sache, vor allem aber für Ihre für mich sehr 
wertvollen Argumentationen bei unserem Gespräch 
im Parlament nochmals herzliehst danken." (BI12, 
S. 16003 ff.) 

Dieses Schreiben bringt - zwar nur in diskreter 
Andeutung, aber doch für mit dem Vergabewesen 
vertraute Wirtschaftsmanager mit hinreichender 
Deutlichkeit - zum Ausdruck, daß "der für die 
fördernden Firmen in Aussicht gestellte Vorteil" 
sich nicht allein auf die von den gesponserten 
Sportvereinen erbrachten Werbeleistungen, son
dern durchaus auch auf Auftragsvergaben durch 
das Bundesministerium für Verkehr beziehen konn
ten. Die Doppeldeutigkeit dieser Formulierung ist 
evident. Selbst wenn man Lanc nicht unterstellen 
wollte, diese in zweifacher Hinsicht interpretier
bare Formulierung mit Absicht gewählt zu haben, 
vermag dies seine politische Verantwortung für die 
darin enthaltene und von den Adressaten als solche 
aufzufassende Pression nur insoweit zu schmälern; 
als ihm jedenfalls ein grob fahrlässiges Verhalten 
angelastet werden "müßte, da bei entsprechender 
Sorgfalt der Abfassung dieses Schreibens die dop
peldeutige Formulierung dieser Passage nicht hätte 
unterlaufen dürfen. Wenn Lanc die Zweideutigkeit 
nicht aufgefallen sein sollte, so würde dies bloß 
unter Beweis stellen, wie wenig politisches Einfüh
lungsvermögen er im Umgang mit der ihm auf
grund seines Ministeramtes zukommenden Macht
fülle gegenüber wirtschaftlich abhängigen Unter
nehmen zeigte. 

Das Schreiben, das bei den Firmen SIEMENS, 
ITI, SCHRACK und KAPSCH am 4. September 
1974 einging, führte zu einem weiteren Treffen der 
Spitzenvertreter dieser Unternehmen mit Lanc am 
21. Oktober 1974 im Bundesministerium für Ver
kehr. An diesem Treffen nahmen teil: 
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Dr. Wolfsberger (Fa. SIEMENS) 
Dr. Dworzak (Fa. KAPSCH) 
Gen.-Dir. Schrack (Fa. SCHRACK) 
Gen.-Dir. Mayer (Fa. ITI), 

Überdies nahm der Vertriebsleiter der Martha
Erdölgesellschaft, Gerhard Hofbauer, an dieser 
Unterredung teil, der die Koordination der von 
Lanc beabsichtigten Sponsortätigkeit der vier Elek
trofirmen übernehmen sollte .. 

Vom Vertreter der Fa. ITI wurde am 22. Okto
ber 1974 über diese Besprechung folgende 
bezeichnenderweise für vertraulich erklärte -
Aktennotiz verfaßt: 

Es wurde das Schreiben des Herrn Minister 
Lanc, welches er an alle Firmen gerichtet hat und 
das bei uns am 4. September dieses Jahres eingegan
gen ist, diskutiert. 

Nachstehende Grundsätze wurden von den Fir
men einhellig im Einvernehmen mit dem Herrn 
Minister festgehalten : 

1. Die Firmen übernehmen nicht die Patenschaft 
irgendeines Vereines, sondern wollen dem Landes
verband eine Subvention geben. 

2. Damit die steuerliche Absetzmöglichkeit gege
ben ist, wird uns Herr Hofbauer, der die ganze 
Frage der Subventionierung für den Sport koordi
niert, eine Liste der Werbemöglichkeiten übersen
den, aus der die Firmen die für sie geeigneten Wer
bemöglichkeiten wählen werden. 

3. Die Firmen können sich nicht auf Dauer ver
pflichten, eine Subvention zu bezahlen, sondern 
dies muß von Jahr zu Jahr neu besprochen werden. 

4. Es wurde Einigung darüber erzielt, daß das 
Sport jahr vom 1. September bis 31. August dauert, 
so daß die Firmen für das heurige Jahr noch je 
50 000 S geben werden und im Laufe des Jänner bis 
September weitere 100000 S. 

5. Herr Hofbauer wird uns einen Mustervertrag 
schicken, der von den Juristen der einzelnen Fir
men zu prüfen sein wird, ob er vor allem nach dem 
Gesichtspunkt der steuerlichen Anforderungen ent
spricht. 

Als Bearbeiter der Angelegenheit in den einzel
nen Firmen werden nachstehende Herren genannt, 
die auch den Kontakt mit Herrn Hofbauer halten 
werden: 
Siemens - Dr. Benesch oder Dir. Swoboda 
Kapsch - Dkfm. Lipburger 
Schrack - Dir. Leucht 
ITI - Dipl.-Ing. Neumüller. 

Zunächst ist die Zusendung der Liste der Werbe
möglichkeiten sowie des Mustervertrages abzuwar-
ten." (BI12, 516006) / 

Obwohl die vier Elektrofirmen kein Interesse an 
einer Werbung durch die im ASKÖ zusammenge
faßten Sportvereine hatten und von sich aus nicht 
auf die Idee verfallen wären, den ASKÖ zu subven
tionieren, konnten sie es sich aus wirtschaftlichen 
Überlegungen nicht leisten, sich dem Drängen des 
Verkehrsministers zu widersetzen, so daß sich 

schließlich alle vier Unternehmen zum Vertragsab
schluß bereit erklärten (bereit erklären mußten) 
und Lanc damit sein Ziel erreicht hatte. 

Wie deutlich die von Lanc an die Elektrofirmen 
gerichtete ,,Aufforderung", sich zum Abschluß der 
Sponsorverträge zu entschließen, als Pression auf
gefaßt werden mußte, erläuterte der ehemalige 
ITI-Generaldirektor Mayer vor dem Ausschuß: 

,,An den Brief (von Lanc) erinnere ich mich 
bestimmt, weil dieser Brief also hereingeflattert 
kam und da drin stand, man soll diesem Sportclub 
beitreten bzw. ihn fördern durch Werbungsmaß
nahmen aller Art; und immerhin, wenn ich mich 
richtig erinnere, ist da von Größenordnungen von 
150 000 S oder so etwas ähnliches drinnengestan
den. 

Wenn Ihnen ihr ,oberster Heereschef' - und das 
war ja damals der Verkehrsminister, natürlich mit 
Rücksicht als oberster Chef auf der Post - so eine 
Aufforderung schickt, dann sagt man halt ja." (5. 
15562) . 

"Es ist mir in Erinnerung, weil es doch ein ver
hältnismäßig größerer Betrag war für so eine För
derung, und vor allem, weil es eben ein persönlich 
geschriebener Brief von Minister Lanc war. Ich 
meine, das sind also doch Dinge, wo man mehr 
darauf schaut, wenn eine so hohe Persönlichkeit 
einen um eine Gefälligkeit ersucht, wie wenn also 
irgend wer kommt. (5. 15 567) . 

"Ich würde sagen, ja (daß wir von Lanc unter 
Zugzwang gesetzt wurden). Aber sie können doch 
nicht verlangen, daß, wenn der oberste, schließlich 
und endlich verantwortliche und wichtigste Partner 
kommt und eine Gefälligkeit verlangt - ich meine, 
die 150 000 S haben uns ja nicht umgebracht, ich 
glaube das war pro Jahr." (5. 15566) 

In gleicher Weise äußerte sich auch Dr. Edmund 
Hainisch, Mayers Nachfolger als ITf-Generaldi
rektor: 

"Wenn ein Ressortminister,. in dessen Ressort 
58% des Auftragsvolumens eines Unternehmens fal
len, einen Wunsch äußert, so hat dieser Wunsch 
natürlich ein entsprechendes Gewicht. Es ist bei uns 
niemals der Gedanke aufgetaucht, ein solcher 
Wunsch könnte im Zusammenhang mit irgendwel
chen AKH-Aufträgen auftauchen. Viel eher lag für 
uns nahe, daß eben diese sehr hohe Abhängigkeit 
vom Ressort die Möglichkeit der Ansprache der 
dieses Ressort betreuenden Firmen nahegelegt hat." 
(5. 15601) 

Die von den Firmen Siemens, ITI, Schrack und 
Kapsch eingegangene finanzielle Verpflichtung 
bestand in der jährlichen Zahlung von je 150 000 S 

. an den Verein "Wien-Sport"; die Sponsorverträge 
wurden jährlich erneuert. Ab dem Jahre 1979 kam 
es zu einer formalen, nicht jedoch tatsächlichen 
Reduzierung der ursprünglich vertraglich verein
barten Zuschüsse, die Hainisch vor dem Ausschuß 
folgendermaßen erklärte: 

"Es wurden (an den Verein ,Wien-Sport') im 
Jahre 1975 150000 S, im Jahre 1976 150000 S, im 
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Jahre 1977 150000 S, im Jahre 1978 150000 S, im 
Jahre 1979 120000 S und im Jahre 1980 130000 S 
bezahlt, wobei die Absenkung des Betrages auf die 
Einführung der Mehrwertsteuer zurückzuführen 
ist, die hier nicht in diesen Beträgen enthalten ist." 
(5. 15602 f.) 

Insgesamt leistete jedes der vier Unternehmen bis 
zur Jahresmitte 1980 925 400 S (inkI. MWSt.), wie 
sich aus der im Gerichtsakt erliegenden Auflistung 
der von der Fa. ITT im Zeitraum 13. Dezember 
1974 bis 2. Juni 1980 erbrachten Zahlungen ergibt. 
(BI12, S. 16648) 

Bis zum heutigen Tage wurde daher der soziali
stische ASKÖ von den vier in Österreich auf dem 
Telefonsektor führenden Unternehmen mit einem 
Gesamtbetrag von mehr als 4 Mio S subventioniert. 

Wenngleich nicht übersehen werden darf, daß 
die im ASKÖ zusammengefaßten Sportvereine tat
sächlicQ. für ihre Sponsoren Werbung - in Form 
von Transparenten, Reklametafeln, Werbedurchsa
gen in den Pausen von Sportveranstaltungen und 
dergleichen mehr - betrieben, die möglicherweise 
sogar den Wert der geleisteten Zahlungen ent
sprach, vermag dies an dem von Lanc zu verant
wortenden Mißbrauch seiner politischen Macht zur 
Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen· im Dien
ste seiner Partei bzw. parteinaher Sportvereine 
nichts zu ändern. Denn für die diesbezügliche 
Beurteilung seines Verhaltens ist nicht entschei
dend, ob von den Vereinen Gegenleistungen 
erbracht wurden, sondern ob die vier Unternehmen 
an solchen Gegenleistungen überhaupt interessiert 
waren und sich auch ohne den von Lanc auf sie 
ausgeübten Druck zum Abschluß gleichartiger 
Sponsorverträge mit dem gleichen Partner verstan
den hätten. Zurecht betonte Dipl.-Ing. Herbert 
Neumüller, Prokurist und Public Relation-Mana
ger der Fa. ITT, daß dem Unternehmen durch den 
Sponsorvertrag kein wirtschaftlicher Nachteil 
erwachsen und der Vertrag daher nicht als "Erpres
sung" anzusehen sei. (BI12, 5. 17449 ff.)Dies 
ändert.jedoch nichts daran, daß die Fa. ITT -·den 
Ausführungen von Mayer und Hainisch zufolge -
einen derartigen Vertrag von sich aus niemals frei
willig abgeschlossen h~tte, sondern ausschließlich 
auf Grund des von Lanc ausgeübten Druckes dazu 
veranlaßt wurde. 

Das Vorgehen von Lanc läßt sich mit dem eines 
Verkäufers vergleichen, der eine Person mit "sanf
ter Gewalt" zum Kauf einer preis angemessenen 
Ware veranlaßt, die diese freiwillig niemals erwor
ben hätte, und danach mit Unschuldsmine beteuert, 
daß der "Käufer" ohnedies einen dem Kaufpreis 
angemessenen Gegenstand erhalten und daher 
keine Veranlassung habe, sich über den beim 
"Kauf" ausgeübten Zwang zu beschweren. Wollte 
man eine derartige Argumentation in den Bereich 
des Strafrechts transponieren, würde dies die 
ersatzlose Abschaffung des Tatbestandes der Nöti
gung, der - anders als der der Erpressung - kei-

nen Vermögensnachteil des Bedrohten zur V oraus
setzung hat, bedeuten. 

Nicht die Frage der Preisangemessenheit der von 
den Sportvereinen erbrachten Werbung, sondern 

. die von Lanc gewählte Methode, wie es zu dieser 
Werbung kam, ist daher für die Beurteilung seines 
Vorgehens von Bedeutung. Dieses Vorgehen zeich
nete sich durch besondere Zielstrebigkeit, dem 
ASKÖ einen finanziellen Vorteil zu verschaffen, 
aus. 

Entgegen den sonstigen in der Werbebranche 
üblichen Gepflogenheiten wandte sich nicht etwa 
der für die Werbung zuständige Angestellte des 
ASKÖ bzw. des Referates "Wien-Sport" an die 
Werbeabteilung der Firmen Siemens, ITT, Schrack 
und Kapsch; vielmehr warf Lanc das mit seinem 
Amt als Verkehrsminister verbundene Gewicht in 
die Waagschale und wandte sich persönlich und 
direkt an die Vorstandsdirektoren der Unterneh
men, da er von ihnen - zurecht - erwarten 
konnte, daß sie das von ihm unterbreitete Angebot 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Werbewirk
samkeit, sondern auch "in anderen wirtschaftlichen 
Zusammenhängen" prüfen würden. 

Lanc trat nicht in getrennte Verhandlungen mit 
den Vorstandsmitgliedern der vier genannten Elek
trofirmen, sondern bezog alle vier in gemeinsame 
Verhandlungen ein. Da er davon überzeugt sein 
konnte, auf Grund seiner Machtposition zumindest 
eine Firma zum Abschluß des Sponsorvertrages zu 
bestimmen, wurden in einem solchen Falle die übri
gen Firmen noch stärker unter Zugzwang gesetzt, 
da sie berechtigterweise befürchten mußten, daß 
jene Unternehmen, die sich dem von Lanc unter
breiteten Vorschlag nicht geneigt zeigen würden, 
bei den kommenden Auftragsvergaben auf Kosten 
der eine positive Einstellung bekundenden Firma 
"weniger wohlwollend" behandelt werden würden. 
Durch die mit sämtlichen Firmenvertretern gemein
'sam geführten Verhandlungen konnte Lanc daher 
mit einiger Sicherheit rechnen, daß schließlich alle 
vier von ihm angesprochenen Unternehmen sich 
mit seinem Vorschlag einverstanden erklären wür
den. 

Im übrigen dürfte es einmalig sein, daß ein Sport
verein (wie der ASKÖ) sich vier Sponsoren aus der
selben Branche wählt; denn dadurch muß notwen
digerweise jede Werbewirksamkeit für eine Firma 
die für die anderen Firmen beeinträchtigen. Auch 
darin zeigt sich, daß es Lanc gar nicht darauf 
ankam, den vier Elektrofirmen echt werbewirksame 
Leistungen, sondern dem ASKÖ vier kommunizie
rende Geldquellen zu verschaffen. 

Wenn von seiten der Sozialisten vorgebracht 
wird, daß die Fa. ITT auch den Sportclub Eggen
burg sponsert, ,so daß die von ihr dem ASKÖ 
gewährte finanzielle Unterstützung keine Beson
derheit darstelle und daher auch keinen Anlaß für 
Verdächtigungen biete, übersehen sie zweierlei: 
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• Erstens handelt es sich beim SC Eggenburg 
um einen Firmenverein von ITT (Hainisch, 
5.15607). 

• Zweitens - und das ist das Entscheidende -
werden die von der Fa. ITT an den SC Eggenburg 
geleisteten Zahlungen freiwillig erbracht, ohne daß 
es in diesem Zusammenhang der Ausübung wie 
immer gearteter Pressionen bedarf. 
, Die einen eklatanten Mißbrauch seiner politi
schen Macht Zur Durchsetzung finanzieller V or
teile für den sozialistischen ASKÖ darstellende 
Vorgangsweise von Lanc kann daher durch nichts 
entschuldigt werden. 

Wenngleich die Tätigkeit des Untersuchungsaus
schusses keinen Nachweis dafür .erbracht hat, daß 
die Subventionierung des ASKÖ durch die Firmen 
SIEMENS, ITT, SCHRACK und KAPSCH 
gerade mit Auftragsvergaben beim AKH im 
Zusammenhang stand bzw. steht (der Zusammen
hang ist vielmehr ganz allgemein mit Auftragsver
gaben durch das Bundesministerium für Verkehr 
auf dem Telefonsektor gegeben), so steht anderer
seits fest, daß es sich um eine - bis direkt in die 
SPÖ reichende - Form der Parteienfinanzierung 
handelt. Dies wird durch die Aussage von Lanc vor 
dem Ausschuß deutlich: 

,,Auf Grund eines Beschlusses der Wiener SPÖ 
erhält der ASKÖ-Landesverband Wien aus den 

. Mitgliedsbeiträgen der Wiener Parteimitglieder 
einen nicht unmaßgeblichen Betrag für Sport
zwecke." (5. 16308) 

Daraus ergibt sich, daß jeder Zuschuß der dem 
ASKÖ von anderer Seite zukommt, eine Entlastung 
der der SPÖ mit Beziehung auf die von ihr für den 
ASKÖ aufzubringenden finanziellen Mittel dar
stellt. Genauso wie in den Fällen der "SPÖ-Firmen
pyramide" und der "Geschichten vom Dr. Kreisky" 
ist daher .auch in diesem Falle der finanzielle Vor
teil für die SPÖ darin gelegen, daß sie sich einen 
ansonsten von ihr zu erbrip.genden Aufwand 
erspart. Die oftmaligen sozialistischen Beteuerun
gen, es sei kein Geld in die Parteikassa geflossen, 
sind zwar richtig, gehen jedoch am Kern des Pro
blems vorbei und erweisen sich daher unter dem 
Gesichtspunkt der Parteienfinanzierung als unbe
achtlich. 

Da es - wie die aufgezählten Fälle beweisen -
offenbar zur Methode der SPÖ gehört, die Finan
zierung durch Drittzuwendungen nicht über ihre 
Parteikassen laufen zu lassen, kommt ihrer immer 
wieder zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, ihre 
Bücher offenzulegen, nur sehr eingeschränkte 
Bedeutung zu. Denn die Ersparnis eines Aufwan
des, der von dritter Seite getragen wird, läßt sich in 
der Regel aus den buchhalterischen Unterlagen 
nicht ersehen. 

Im.~usarpmenhang mit der Subventionierung des 
ASKO verdient ein weiterer Umstand festgehalten 
zu werden, der die doppelbödige Moral der SPÖ 
offenbart. 

Als im Frühjahr 1980 vom Nachrichtenmagazin 
"profil", dem das Hauptverdienst an der Aufdek
kung des AKH-Skandals zukommt, der - mittler
weile erwiesene - Verdacht geäußert wurde, die 
Fa. SIEMENS habe zur Erlangung von AKH-Auf
trägen Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe -
insbesondere an Winter- geleistet, sah sich Stadt
rat Mayr bemüßigt, in die Rolle des "Sauber
manns" zu schlüpfen, und drohte der Fa. SIE
MENS mit einer Auftragssperre, sofern sie nicht 
gegen das "profil" den Klageweg beschreiten und 
den Nachweis der Haltlosigkeit dieser Anschuldi
gungen erbringen sollte .. 

Mayr bezweckte mit dieset Ankündigung 
zweierlei: einerseits sollte die Fa. SIEMENS unter 
Zugzwang gesetzt und andererseits das "profil" in 
einen seine Existenz bedrohenden Millionenprozeß 
verwickelt und mundtot gemacht werden (daß 
diese Rechnung Mayrs nicht aufging und von der 
Fa. SIEMENS nur sehr halbherzig ein Verfahren 
eingeleitet wurde, das in der Folge "einschlief", ist 
auf die Richtigkeit der vom "profil" publizierten 
Fakten zurückzuführen). 

Während also Mayr - aus echter oder gespielter 
Entrüstung über die geleisteten Schmiergeldzahlun
gen - für den Bereich der Stadt Wien ein Verdikt 
über die Fa. SIEMENS aussprach, zeigte sich die 
SPÖ dort, wo es um ihren eigenen Vorteil ging, 
gegenüber der Fa. SIEMENS weit weniger penibel: 
der ASKÖ kassierte weiter die. Subventionen der 
Fa. SIEMENS. 

E. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

AA. ZUM ALLGEMEINEN TEIL: 

1. Die für den Neubau des AKH. verantwortli
chen Politiker des Bundes und der Wiener Komu
nalverwaltung haben es verabsäumt, eine klare 
Definition der Zielsetzungen für die Durchführung 
des Bauvorhabens zu geben. Diese Zielvorgaben 
mußten erst von den Organen der mit dem Bau 
befaßten ARGE-AKH bzw. AKPE und APAK 
sowie deren Subunternehmen während des Baues 
erarbeitet werden. Dadurch ergaben sich andau
ernde Umplanungen, Verzögerungen im Baufort
schritt und als Folge davon eine gigantische 
Kostenexplosion zu Lasten der Steuerzahler. 

2. Darüber hinaus haben sich die Politiker zwei
fellos zuwenig um den Bau des AKH insgesamt 
gekümmert. 

3. Als Folge dieses weitgehenden Desinteresses 
und mangelnden Engagements gelang es jungen, 
ausschließlich auf ihren persönlichen und berufli
chen Vorteil bedachten, oft zwar fachlich versier
ten, aber charakterlich zweifelhaften Karrieristen, 
sich "unentbehrlich" zu machen und die eigentli
chen Machtbefugnisse bei sich selbst zu konzentrie
ren. 

In diesem Zusammenhang sind insbes~ndete Dr. 
Wilfling und Dipl.-Ing. Winter zu erwähnen, die 
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die ihnen übertragenen, oft aber auch nur auf 
Grund der selbstgewählten Abstinenz der 'Politiker 
(vor allem von Gratz und Stacher) arrogierten 
Machtbefugnisse und den sich daraus ergebenden 
Einfluß skrupellos zu Geschäftemachereien und 
persönlicher Bereicherung mißbrauchten. 

4. Eine besonders mangelhafte Einschätzung des 
Charakters von Mitarbeitern in verantwortungsvol
ler Funktion bewies Stacher, dessen kurz nach sei
ner Bestellung zum amtsführenden Stadtrat für das 
Gesundheitswesen im November 1973 gebildetes 
"Stacher-Team" sich zur Hälfte aus Korruptioni
sten (Wilfling und Winter) zusammensetzte. 

5. Durch die Gründung der AKPE im Jahre J 975 
und ihre Betrauung mit der Planung und Errich
tung des Neubaues des AKH schoben die sozialisti
schen Politiker die Verantwortung weit von sich 
und verlagerten sie auf die gesellschaftsrechtliche 
Ebene des Aktiengesetzes. Dadurch wurden Kon
trollsysteme der öffentlichen Verwaltung wirkungs
los, ohne daß gleichzeitig andere Kontrollsysteme 
an ihre Stelle traten. 

6. Die in der gesellschaftsrechtlichen Form einer 
Aktiengesellschaft gegründete AKPE erwies sich als 
Fehlkonstruktion, da sie keine ausreichenden 
Durchgriffsmöglichkeiten erlaubte. Dies kam der 
Tendenz der sozialistischen Politiker entgegen, sich 
vor Entscheidungen beim AKH-Bau zu drücken. 
Sinnvoller wäre die Schaffung einer Sondergesell
schaft gewesen, welche die Möglichkeit einer ver
stärkten Einflußnahme der politisch Verantwortli
chen gesichert hätte. 

7. Als ebenso verhängnisvoll erwies sich, daß es 
die Bundesregierung verabsäumte, ein Finanzie
rurigsgesetz vorzulegen. Dieses hätte die Finanzie
rung der AKPE unter parlamentarischer Kontrolle 
sichergestellt. 

Bei der Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsra
tes der AKPE ließen die damit befaßten sozialisti
schen Poliker, vor allem Androsch, Firnberg, 
Leodolter, Gratz, Mayr und Stach er nicht die 
erforderliche Sorgfalt walten. Infolgedessen kam es 
zur Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern, denen 
die problemspezifischen Fachkenntnisse fehlten. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates der AKPE waren 
daher in der Mehrzahl der Fälle nicht in der Lage, 
die Berichte des Vorstandes einer kritischen, sach
bezogenen Prüfung zu unterziehen. Darüber hin
aus setzte sich der AKPE-Aufsichtsrat ausschließ
lich aus Beamten zusammen, die infolge ihres Beru
fes nicht genügend Zeit für ihre verantwortungs
volle Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder, denen 
die Vergabe von Aufträgen in Milliardenhöhe 
zufiel, aufbringen konnten. 

Der langjährige stellvertretende Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, Horny, bekleidete überdies einige 
Jahre hindurch auch das Amt des Bürgermeisters 
von Mödling und war daher in seiner zeitlichen 
Dispositionsfähigkeit noch weiter eingeschränkt. 

8. Als besonderer Fehlgriff erwies sich die Bestel
lung Wilflings zum Aufsichtsrat, für die in erster 

Linie Stacher die Verantwortung trägt. Dieser Fehl
griff wiegt umso schwerer, als er zu einem Zeit
punkt (Feber 1979) erfolgte, vor dem Stach er von 
'Bandion bereits 'mehrmals auf die von verschiede
nen Seiten herangetragenen schweren Vorwürfe 
gegen Wilfling aufmerksam gemacht worden war. 

9. Auch bei der Auswahl der Vorstandsmitglieder 
der AKPE wurde von den dabei hauptsächlich 
involvierten sozialistischen Politikern Androsch, 
Gratz, Mayr und Stacher zu leichtfertig vorgegan
gen. 

Winter hatte zum Zeitpunkt seiner Bestellung als 
Vorstands direktor schon viele Millionen Beste
chungsgelder kassiert; gegen ihn gab es - akten
kundig - Vorbehalte, die jedoch nicht beachtet 
wurden. 

Schwaiger und Parzer waren den ihnen gestell
ten Aufgaben als Mitglieder des AKPE-Vorstandes 
nicht gewachsen, was von Parzer sogar zum Teil 
einbekannt wurde. Schwaiger bewies darüber hin
aus in Fragen der Abgrenzung zwischen der ihm 
übertragenen Funktion und privaten Annehmlich
keiten auf Kosten von Steuergeldern ,eine sehr 
"großzügige" Einstellung. 

10. Weder Androsch oder ein anderes mit dem 
AKH-Bau befaßtes Mitglied der sozialistischen 
Bundesregierung, noch Gratz, Mayr und Stach er 
haben sich bis zu der vom Rechnungshof und vom 
Kontrollamt im Jahre 1980. geäußerten Kritik 
darum gekümmert, daß ein Beauftragungsvertrag 
abgeschlossen wird. 

Die Folge dieser Unterlassung bestand vor allem 
darin, daß die AKPE nicht zur Realisierung eines 
vorgeschriebenen Terminplanes und zur Einhal
tung eines Kostenlimits verpflichtet wurde. Daraus 
ergeben sich abermals vermeidbare Kostensteige-

. rungen und Verzögerungen im BaufoJ;tschritt. 

11. Die Fehlkonstruktion der AKPE und ihre 
Ineffizienz bedingte die Einschaltung der APAK. 
Daraus resultierten nicht nur Bauverzögerungen, 
Reibungsflächen und Komplikationen im Organisa
tionsablauf, sondern vor allem weitere Kostenstei
gerungen, die derzeit bei über 1 Milliarde Schilling 
halten. 

12. Bis zur Aufdeckung des AKH-Skandals 
wurde auch die Institutionalisierung einer beglei
tenden Kontrolle zur kostensparenden und ter
mingerechten Ausführung des Baues verabsäumt. 

Mehrere Anträge der ÖVP-Fraktion im Wien er 
Gemeinderat auf Einschaltung des Rechnungshofes 
zur Gebarungsüberprüfung des Bauvorhabens wur
den von der sozialistischen Mehrheit aus Überle
gungen politischer Opportunität niedergestimmt. 
Dadurch wurde dem teils korrupten, teils unfähigen 
AKPE-Management die Verschwendung von 
Steuergeldern zusätzlich erleichtert. 

13. Neben den offiziellen mit dem AKH befaß
ten -Gremien, besaßen in einer Grauzone wirkende 
Personen maßgeblichen Einfluß 'auf die Vergabe 
von Aufträgen. 
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Zu ihnen zählt der damalige Geschäftsführer der 
Androsch-Firma CONSULTATIO, Dr. Bauer, der 
sogar als "Graue Eminenz" des AKH-Baues 
bezeichnet wurde. 

14 .. Durch die Doppelfunktionen, die zahlreiche 
Unternehmen und Personen gleichzeitig auf Auf
traggeberseite bzw. in den Kontrollinstanzen einer
seits und auf Auftragnehmerseite andererseits 
bekleideten, kam es sowohl zu, mit Kostensteige
rungen verbundenen, Unregelmäßigkeiten bei Auf
tragsvergaben als auch zu einer Selbstkontrolle der 
zu Kontrollierenden. 

15. Das endgültige Bauende und der Zeitpunkt 
der Vollinbetriebnahme des AKH sind nach wie 
vor ungeklärt. 

Diese von den für die Bauausführung und die 
Finanzierung verantwortlichen Politikern hinge
nommene Ungewißheit wiegt deshalb besonders 
schwer, weil der AKH-Bau täglich vier Million~n 
Schilling an Steuergeldern verschlingt. Als Folge 
dieser U ngewißheit besteht daher auch keine Klar
heit über die tatsächlichen endgültigen Baukosten. 

16. Bis zum heutigen Tag haben die politisch 
Verantwortlichen auch kein Konzept vorgelegt, 
wie die nach der Inbetriebnahme des AKH-Baues 
anfallenden Betriebskosten, die von Fachleuten bis 
zu 10 Mrd S jährlich geschätzt werden, ohne 
Beeinträchtigung des gesamten österreichischen 
Krankenhauswesens finanziert werden können. 

17. In dieser Gleichgültigkeit, mit der von 
Kreisky und der sozialistischen Bundesregierung 
sowie von Gratz und den sozialistischen Spitzenpo
likern auf Gemeindeebene die Explosion der Bau
kosten sowie die Ungewißheit, wie die Betriebsko
sten finanziert werden sollen, hingenommen wur
den und werden, dokumentiert sich ein leichtferti-' 
ger Umgang mit Steuergeldern. Dies manifestiert 
sich vor allem darin, daß bedenkenlos alles tech
nisch mögliche gebaut wird, ohne daß man sich 
darüber Gedanken macht, ob es überhaupt notwen
dig und ob es finanzierbar ist. 

BB. I. ZUR VERGABE VON AUFTRÄGEN 
DURCH DIE AKPE AN DIE ABO BZW. VON 
SUBAUFTRÄGEN UND DEREN ABWICK-

LUNG: 

l. Die Firma ÖKODATAwurde im Schoße der 
Androsch Fa. CONSULTATIO ausgetragen und 
zur Erlangung von Aufträgen beim AKH-Bau, ins
besondere im Bereiche der BO (Betriebsorganisa
tion) gegründet. Dies ergibt sich schlüssig daraus, 
daß sie sich bereits im Jänner 1976, also wenige 
Tage nach ihrer Errichtung, um den AKH-Auftrag 
"Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die 
Konzeption einer technischen. Betriebsführung" 
bewarb und diesen auch im März 1976 tatsächlich 
zugeschlagen erhielt. 
. Ihre Betrauung mit diesem Auftrag (und später' 

mit weiteren Aufträgen), obwohl sie über keinerlei 
Erfahrungen und Referenzen verfügte, war durch 

ihre enge personelle Verflechtung mit der Fa. 
CONSULTATIO und die dadurch in der Person 
des ehemaligen Vizekanzlers und Bundesministers 
für Finanzen, Androsch, gelegene Rückendeckung 
begründet. 

2. Diese Rückendeckung ermöglichte es Bauer 
und Rumpold,-die Vergabe des BO-Auftrages im 
Einvernehmen mit Winter zu manipulieren und 
bereits Anfang 1976, also mehr als eineinhalb Jahre 
vor der offiziellen Ausschreibung, in den "BO
Kuchengesprächen ", die Weichen für die Vergabe 
an die Fa. ÖKODATA und die übrigen um sie 
gescharten, in der ABO zusammengeschlossenen 
Unternehmen zustellen. 

Die Mitwirkung der Fa. ÖKODATA an der 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen stellte 
einen weiteren Schritt zur Sicherung der Auftrags
vergabe an die ABO dar. Daran vermag auch die 
Tatsache nichts zu ändern, daß diese Ausschrei
bungsunterlagenspäter von Wojda und seinen Leu
ten umgearpeitet wurden, da die von ihm als 
geschäftsführender Gesellschafter geleitete Firma 
Agiplan bereits als Subunternehmer der ABO einge
plant war. 

3. Die ÖNORM A 2050 hat sich im Zusammen
hang mit der Ausschreibung und der Vergabe von 
Planungsleistungen als unterschiedlich interpretier
bar erwiesen. Dadurch wurden Manipulationen des 
Vergabeverfahrens begünstigt. 

4. Die AKPE funktionierte die ursprünglich 
beschränkte Ausschreibung in eine freihändige Ver
g.abe an die ABO um und verstieß damit gegen die 
ONORM A 2050. ' 

5. Die über Vorschlag von Waiz beschlossene 
Teilung des BO-Auftrages stellte eine weitere 
Begünstigung für die ABO dar, da auf diese Weise 
verschleiert wurde, daß es sich bei der ABO nicht 
um den Bestbieter handelte. 

6. Durch die von Stacher propagierte "Planungs
philosophie" wurde es Wilfling und Winter 
erleichtert, im Zuge des Vergabeverfahrens irratio
nale, weder meß- noch objektiv überprüfbare Krite
rien zugunsten der ABO ins Spiel zu bringen. 

7. Die ABO war nicht in der Lage, den von ihr 
angestrebten und' schließlich an sie vergebenen BO
Auftrag ohne Beteiligung von einkalkulierten und 
daher kostensteigernden Subunternehmen auszu-
führen. . 

8. Der Neue Heimat-Konzern in Hamburg ver
suchte, seiner Tochterfirma MEDIPLAN und der 
Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts AG mit der 
Rückendeckung Kreisky's den BO-Auftrag zu ver
schaffen, um sich auf diese Weise für die vielen 
Millionen Schilling, die sie als indirekte Parteienfi
nanzierung in die Vorwärts-Firmen-Pyramide hin
eingepumpt hatte, schadlos zu halten. Dies wurde 
von der im Rahmen der ABO federführenden Fa. 
ÖKODATA unter tatkräftiger Mitwirkung von 
Winter und Wilfling verhindert, 

Die auf eigenen Vorteil bedachte Ko~bination 
Androsch-CONSULTATIO-ÖKODATA-Wilfling 
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erwies sich als durchschlags kräftiger als die auf 
finanzielle Vorteile für SPÖ und SPD bedachte 
Gruppierung Kreisky-Vorwärts-Neue Heimat und 
entschied den innersozialistischen Kampf um den 
BO-Auftrag für sich. 

9. Gratz, Stacher und Mayr selbst legten im 
Zusammenhang mit der Vergabe des BO-Auftrages 
großes Desinteresse an den Tag. 

10. Durch ihre Weigerung, die Tätigkeit des 
Untersuchungsausschusses bis zum Vorliegen des 
für Mai 1981 erwarteten Wegenstein-Gutachtens 
fortzusetzen, hinderte die SPÖ den Untersu
chungsausschuß an der Feststellung des genauen 
Schadens, der den Steuerzahlern durch die Vergabe 
des BO-Auftrages an die ABO erwachsen ist, und 
vereitelte damit einen wesentlichen Teil des Unter
suchungsauftrages. 

11. ZU ANDROSCH UND DEM AKH: 

1. Es gab zahlreiche Querverbindungen zwischen 
Dkfm. Dr. Hannes Androsch und Personen oder 
Firmen, die beim· AKH Auftragnehmer waren .. 

2. Schon vor Gründung der AKPE' entwickelte 
die Consultatio eine vielfältige Tätigkeit für jene 
Magistratsabteilung (MA 17), die für das AKH 
zuständig war, 

3. Winter entwarf im Sommer 1975 ein Projekt, 
nach dem der CONSULTATIO das Finanzwesen 
beim AKH übertragen werden sollte. 

4. Nach Gründung der AKPE schienen plötzlich 
mehrere Mitarbeiter der CONSULTATIO im 
AKH-Bereich auf. In vielen Bereichen wurden 
Androsch- bzw. Bauer-Leute tätig. 

5. Die neugegründete ÖKODATA erhielt sofort 
Aufträge beim AKH, obwohl ihr entsprechende 
Erfahrung und qualifizierte Mitarbeiter fehlten. 

6. Die ÖKODATA begann ihre Tätigkeit in den 
Räumen der CONSULTATIO. Mehrere Zeugen 
haben die Vertauschbarkeit von ÖKODATA und 
Consultatio bestätigt ("Die Namen waren Schall 
und Rauch."). 

7. Eine Beteiligung von Dr. Hannes Androsch an 
der Fa. ÖKODATA wurde von Zeugen behauptet 
und von Androsch und Bauer bestritten. Die Frage 
wurde im Ausschuß nicht geklärt. Anträge, ein 
bestimmtes Konto von Dr. Androsch zu öffnen, 
wurden von den Sozialisten abgelehnt. 

8. Für die ÖKODATA war ihr Nahverhältnis 
zur CONSULTATIO von besonderer Bedeutung, 
da sie zu Beginn weder über ausreichendes Perso
nal noch über Geschäftsräume verfügte. 

9. Die CONSULTATIO zog aus dieser perso
nellen und wirtschaftlichen Verflechtung mit der 
ÖKODATA große Vorteile. Sie vermietete an die 
ÖKODATA, nahm von ihr Kredite, besorgte Buch
haltung, Lohnverrechnung, Steuerberatung und 
Bilanz für die ABO und war Bestandteil von AKH
Verträgen der ABO. 

10. Auch die Betreuung der AKH-Nutznießer 
Prodata und Combit-Rechenzentrum füh}"te zu 

einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit der 
Androsch-Firma. 

H. Durch den Abschluß des ABO-Vertrages ver
stärkte sich der Leistungs- und Geldfluß zwischen 
ÖKODATA und CONSVLTATIO. 

12. Im AKH-Untersuchungsausschuß ~urde 
nachgewiesen, daß es neben einer Vielzahl indirek
ter Zusammenhänge AKH-CONSULTATIO 
auch einen direkten mit einem Geldfluß AKH
ÖKODATA-CONSULTATIO gibt. Eine Tatsa
che, die Androsch bis zuletzt geleugnet hat und die 
für die Gerichte nunmehr Anlaß genug sein müßte, 
endlich zu handeln. 

ce. zu ANGEBLICHEN GESETZWIDRIGEN 
FINANZIELLEN ZUWENDUNGEN DURCH 

FIRMEN: 

1. Um die Auftragsvergabe an die Firmen SIE
MENS, Irr, SCHRACK und KNOBLICH
LICHT hat sich der ehemalige AKPE-Direktor 
Dipl.-Ing. Winter besonders .gekümmert. 

2. Zur Erlangung von Aufträgen leisteten die Fir
men namhafte Zahlungen an die Firmen PLAN
TECH bzw. GEPROMA in Liechtenstein. Diese 
Firmen gehörten Dipl.-Ing. Winter und über sie lie
fen Bestechungsgelder in Millionenhöhe. 

3. Den Überweisungen an PLANTECH und 
GEPROMA standen keine Leistungen bzw. keine 
adäquaten Leistungen gegenüber. 

4. Der Schm:iergeldring wird von den ordentli
chen Gerichten durchleuchtet und weiterbehandelt, 
sodaß eine weitere Befassung mit diesem Thema 
nicht mehr notwendig ist. 

5. Die verantwortlichen Politiker haben Warnun
gen und Hinweise, vor allem auf Winter und Wilf
ling zu wenig ernst genommen. 

6. Sozialistische Spitzenfunktionäre (Kreisky, 
Staribacher, Gratz, Mayr) haben massiv zugunsten 
einer Auftragsvergabe für ein Parteimitglied 
(Sefcsik) interveniert. 

7. Drei Mitglieder des sozialistischen Nobelver
eins Club 45 zum Zeitpunkt der Berichterstattung 
wegen Korruptionsverdacht in V-Haft (Winter, 
Wilfling, Zelniczek). 

8. Eine Verschwendung von mehr als 80 Mio S 
konnte in diesem Bereich nachgewiesen werden. 

00. ZUR UNTERSUCHUNG DER . PAR
TEIENFINANZIERUNG 

1. Im Zusammenspiel von "NEUE HEIMAT
Hamburg", der SPÖ-Firmenpyramide und AKH
Management sollten Steuergelder in den SPÖ
nahen Firmenbereich gelenkt werden. 

2. Die "NEUE HEIMAT'~ pumpte zwar viele 
Millionen in den SPÖ-V orwärts-Bereich, konnte 
aber über ihre Tochter "MEDIPLAN" nur relativ 
gering an zwei AKH-Aufträgen (rd. 60 Mio S) 
beteiligt werden. Das .~roße Geschäft, den ABO
Auftrag, fischte die OKODATA des Androsch-

27 
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Kompagnons Bauer dem SPÖ-V orwäru-Finanzier 
"NEUE HEIMAT" weg. 

3. Sicher ist, daß das Engagement der "NEUEN 
HEIMAT" der SPÖ das Abdecken großer Defizite 
im Bereich der Vorwärts AG ersparte. 

4. Der Verdacht, die Inseratenserie "Geschichten 
V9m Dr. Kreisky" sei mit AKH-Geldern finanziert 
worden, konnte nicht zerstreut werden. 

5. Durch Ablehnung der Einvernahme bzw. der 
neuetlichen Einvernahme von sechs Zeugen 
(Marsch, Damian, Proksch, Holliger, Egli und 
Daimler) und der Gegenüberstellung von Damian 
und Proksch bleibt die Frage, von wem die fünf 
Kreisky-Millionen aus. der Schweiz stammen, wei
terhin offen. 

6. Auf Grund der Aussagen und der Untetlagen 
bleiben drei Verdachtsmomente ungeklärt: 

Die fünf Millionen- stammen aus einem Scheinge
schäft der AKH-Firma PRUTSCHER und der 
NIKI LAUDA Ltd. Hongkong oder aus Winter's 
Schmiergeldtopf oder aus dem internationalen 
Waffenhandel. 

7. Restlos hingegen wurde klargestellt: Die 
Rabelbauer-Spende hat mit dem AKH nichts zu 
tun. Es wurden alle Zeugen zugelassen. FPÖ und 
SPÖ mußten einen Freispruch verkünden. 

8. Als . Nebenprodukt entdeckte der Ausschuß 
eine eigenartige Methode, mit der der damalige 
Verkehrsminister Lanc denSPÖ-Verein "Wien
Sport': finanzierte. Er setzte die Generaldirektoren 
aller Firmen, die am Telefongeschäft interessiert 
sind unter Druck, um mit ihnen sogenannte Werbe
verträge abzuschließen. 4 Mio S kassierte "Wien
Sport" seither. Ein Zusammenhang mit dem AKH 
war nicht erkennbar. 

9. Die Steger-Verdächtigung, SPÖ und ÖVP 
hätten am AKH Schmiergelder 2 : 1 verdient, ist in 
sich zusammengebrochen. Obwohl mehrmals ange
kündigt, konnte Steger weder Beweise votlegen 
noch Zeugen nennen. Er mußte sich öffentlich ent
schuldigen. 

10. Der Ausschuß konnte riicht feststellen, daß 
im Zusammenhang mit der Intervention' höchster 
SPÖ-Politiker zugunsten des SPÖ':Mitgliedes 
Sefcsik Parteispenden gegeben wurden. 

11. Nach dem Stand vor dem Abbruch der Tätig
keit des Untersuchu~~sausschusses .. konnte festge
halten werden, daß OVP und FPO weder direkt 
noch indirekt AKH-Gelder erhalten haben. 

Im Bereich der SPÖ wurden Finanzierungsfälle 
bekannt, wo ein Geldfluß AKH - SPÖ-naher 
Bereich nicht ausgeschlossen werden kann. 

F. FORDERUNGEN, DIE SICH AUS DER 
TÄTIGKEIT DES UNTERSUCHUNGSAUS

SCHUSSES ERGEBEN 
I. 

Einsetzung einer unabhängigen aus in- und aus
ländischen Fachleuten bestehenden Expertenkom-

mission zur Erhebung des folgende Punkte umfas
senden Ist-Zustandes beim AKH: 

1. Entwurf eines neuen Sollprogramms unter 
besonderer Berücksichtigung 

• einer weitgehenden Dezentralisierung 
. • eine$ Abbaues der patientenfeindlichen und 
störanfälligen Übertechnisierung 

• der Erhaltung und Eingliederung bestehender 
Baukörper 

• der Festlegung von Reserve.einheiten. 
2. Eine generelle Kostenüberprüfung, die sich 

sowohl auf 
• die Baukosten 
als auch auf 
• die Betriebskosten (unter besonderer Berück

sichtigung der Energiekosten) 
zu beziehen 'und kalkulierte und überprüfbare 

Kosten auszuweisen hätte. ~ 

}. Einen Kosten- und Flächenvergleich mit 
bereits bestehenden Kliniken des In- und Auslandes 
unter besonderer Bedachtnahme auf die Relationen 
der V~rkehrs- und Nutzflächen. 

4. Die Vorlage von beschlußreifen Planungsun
terlagen, bestehend aus einer Bauplanungsunterlage 
und einer. Baudurchführungsplanung mit exakter 
Terminangabe. 

5. Einen Vorschlag für eine Kostenlimitierung, 
die darauf abzustimmen ist, daß nur das gebaut 
wird, was notwendig und tatsächlich finanzierbar, 
nicht jedoch was alles technisch möglich ist. 

Dieser Forderungskatalog wurde bereits am 
19. März 1981 in dem selbständigen Entschlie
ßungsantrag Nr. 103/ A der Abgeordneten Dr. 
Wiesinger und Geno.ssen (11-2117 der Beilagen) 
aufgesteUt. Dieser Entschließungsantrag wäre 
daher einer ehesten positiven Beschlußfassung im 
Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz, dem 
er zur Behandlung zugewiesen wurde, zuzuführen. 

11. 
Umwandlung der AKPE in eine Sondergesell

schaft, die ein Durchgriffsrecht der verantwortli
chen Politiker als Eigen,tümervertreter sowie die 
ordnungsgemäße Beendigung des Bauvorhabens in 
einer Form gewährleistet, die rechts staatlichen, 
modernen organisatorischen und wirtschaftlichen 
Grundsätzen entspricht. 

Bis zur Gründung einer derartigen Sondergesell
schaft muß im Zusammenhang mit der in der Sit
zung des Wiener Stadtsenates vom 28. April 1981 
gemäß dem § 98 der: Wiener Stadtverfassung (Not
standsermächtigung des Stadtsenates anstelle des 
Gemeinderates) mit Mehrheit beschlossenen 
Umwandlung der AKPE von einer Aktiengesell
schaft in eine GesellschaftmbH., die keine IdeaHö
sung darstellt und daher nur eine Übergangsrege-
lung sein kann, gewährleistet sein, '. 

a) daß in den Bilanzen der Ges. m. b. H. auch 
das gesamte Baugeschehen seinen Niederschlag fin-
det; . 
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b) daß die Bilanz der Ges. m. b. H. einer jährli
chen Pflichtprüfung durch einen Wirtschaftstreu-

. händer, wie es das Aktienrecht zwingend vorsieht, 
unterzogen wird, der alle drei Jahre - analog der 
Regelung bei- der Wiener Holding - ausgetauscht 
werden muß; und 

c) daß die Bilanzen im Amtsblatt der Stadt Wien 
und in der "Wiener Zeitung" veröffentlicht wer
den. 

Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich 
öffentlich auszuschreiben; eine Expertenkommis
sion ist einzurichten, die Empfehlungen zur Aus
wahl für die Eigentümervertreter zu erstatten hat. 

III. 

V orIage eines Finanzierungsgesetzes, das die 
Verwendung der Steuergelder beim AKH-Bau der 
parlamentarischen Kontrolle unterwirft. 

IV. 

Baubeauftragungsvertrag: 
Erst am 27. März 1981 wurde der gemäß Punkt 

:xv des Syndikatsvertrages längst fällige Baubeauf
tragungsvertrag zwischen der - damaligen -
AKPE-AG und der Stadt Wien im Gemeinderat 
mit Stimmenmehrheit beschlossen. 

Durch die erfolgte Umwandlung der AKPE von 
einer Aktiengesellschaft in eine Ges. m.b. H. ist die~ 
ser Beauftragungsvertrag ehestens dahingehend zu 
modifizieren, daß 

a) Planungs leistungen zwingend öffentlich aus
zuschreiben sind, 

b) die ressortmäßige Verankerung des künftigen 
Nutzers (MA 17) detailliert aufscheint. 

V. 
Einsparungen durch Änderungen des Vertrages 

mit der APAK: 
Angesichts der berechtigten Kritik am Vertrags

, verhältnis der AKPE mit der AP AK ist ehestens 
eine Änderung dieses Vertrages zu veranlassen, und 
zwar derart, daß 

a) die Aufgaben der APAK und ihr Honorar neu 
vereinbart werden; 

b) das Kontrollamt die Tätigkeit der APAK 
überprüfen kann. -

Überdies müßten auch im Baubeauftragungsver
trag die Aufgaben der APAK umschrieben werden. 

Sollten diese Änderungen nicht durchgesetzt 
werden können, wäre der Vertrag mit der APAK 
aufzulösen. . 

VI. 
Kontrolle des AKH-Baues (insbesondere im 

Bereiche der Stadt Wien): 
Da trotz wiederholter ÖVP-Anträge im Wie~er 

Stadtsenat imWiener Gemeinderat und im Natio
nalrat das Kontrollamt der Stadt Wien und der 
Rechnungshof erst im Jahre 1979 erstmalig mit 

Überprüfungen im Zusammenhang mit dem Neu
bau des AKH tätig wurden, muß sichergestellt wer
den, daß das Kontrollamt der Stadt Wien bei der 
Rechtsnachfolgerin der AKPE, des Allgemeinen 
Krankenhauses Wien, Planungs- und Errichtungs" 
Ges. m. b. H, jährlich eine Einschau durchführt. 

Das Kontrollamt hat dabei nicht nur alljährlich 
die Gestion der nunmehrigen Ges. m. b. H., son
dern auch das Baugeschehen (Vergabepraxis, Spar
samkeit, usw.) ebenso wie die Einrichtungen und 
Anlagen des AKH-Neubaues auf ausreichende 
Sicherheitsrnaßnahmen zu überprüfen. 

_ Sollte die APAK als Projektmanagement weiter
hin als Hilfsorgan der AKPE-Ges. m. b. H. beste
hen bleiben, so ist auch deren Überprüfung durch -
das Kontrollamt der Stadt Wien zu gewährleisten. 

DerWiener Stadtsenat hat im Falle eines Antra
ges von mindestens einern Viertel der Mitglieder 
dieses Gemeindeorgans gemäß den Bestimmungen 
des ~echnungshofgesetzes ein begründetes Ansu
chen um Einschau durch den Rechnungshof zu 
beschließen. 

Die Quartalsberichte des Kontrollbüros (beglei
tende Kontrolle) sind dem Gemeinderat zur Kennt
nis zu bringen. 

VII. 
Unverzügliche Überprüfung, gegen welche Mit

glieder des Vorstandes der AKPE von seiten der 
Gesellschaft Schadenersatzansprüche im Sinne des 
§ 84 Abs. 2 Aktiengesetz geltend gemacht werden 
können. 

VIII. 
Unverzügliche Überprüfung, gegen welche Mit

glieder des Aufsichtsrates der AKPE von seiten der 
Gesellschaft Schadenersatzansprüche im Sinne des 
§ 99 Aktiengesetz in Verbindung mit dem § 84 
Abs. 2 Aktiengesetz geltend gemacht werden kön
nen. 

IX. 
Unverzügliche Überprüfung, gegen welche Mit

glieder der Bundesregierung Schadenersatzansprü
che nach dem Organhaftpflichtgesetz geltend 
gemacht werden können. 

X. 
Unverzügliche Überprüfung, gegen welche Mit

glieder des Wiener Stadtsenates (einschließlich des 
Bürgermeisters) Schadenersatzansprüche nach dem 
Organhaftpflichtgesetz geltend gemacht werden 
können. 

XI. 

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes betreffend 
die Novellierung des Dienstnehmerhaftpflichtgeset
zes, womit die in diesem Gesetz vorgesehenen 
Beschränkungen des Schadenersatz- bzw. Rück
griffsanspruches des Dienstgebers gegen leitende 
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Angestellte (im Sinne des § 36 Abs. 2 Z. 2 Arbeits
verfassungsgesetz) beseitigt wer~en. 

XII. 

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes betreffend 
die NovelIierung des Amtshaftungsgesetzes, womit 
die im § 3 dieses Gesetzes vorgesehenen Beschrän
kungen d~s Rückersaizanspruches gege(l die Mit
glieder der Bundesregierung, einer Landesregie
rung sowie den Bürgermeister und die. Mitglieder 
des Stadtsenates einer Stadt mit eigenem Statut 
beseitigt werden. 

XIII. 

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes betreffend 
die NovelIierung des Organhaftpflichtgesetzes, 
womit die in den §§ '2 Abs. 2, erster Fall, 3 Abs. 1 
und 4 letzter Halbsatz dieses Gesetzes vorgesehe
nen Beschränkungen des Schadenersatzanspruches 
gegen die Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung sowie den Bürgermeister und die 
Mitglieder des Stadtsenates einer Stadt mit eigenem 
Statut beseitigt werden. 

XIV. 

Unverzügliche Überprüfung, gegen welche Mit
glieder (bzw. Subunternehmer) der APAK oder 
ihre 'Vertreter Schadenersatzansprüche geltend 
gemacht werden können. 

XV. 

Unverzügliche Überprüfung, gegen welche son
stige Personen oder Unternehmen Schadenersatz
ansprüche geltend gemacht werden können. 

XVI. ANTIKORRUPTIONSGESETZ 

a) Schärfere Fassung der Ö-NORM A 2050, 
damit' eindeutig klargestellt wird, welche Aufträge. 
im Wege einer öffentlichen bzw. beschränkten Aus
schreibung vergeben werden müssen und welche 
freihändig vergeben werden können. 

b) Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes betref
fend ein Vergabegesetz, in dem insbesondere zu 
normi6ren ist: 

1. Die Anwendbarkeit auf das Vergabeverfahren 
des Bundes, der Länder, der Sozialversicherungs
träger sowie der Stiftungen, Fonds, Anstalten und 
Unternehmungen, die der Kontrolle durch den 
Rechnungshof unterliegen (Art. 126 b B-VG). 

2. Die Priorität der öffentlichen Ausschreibung 
vor alle,n anderen Arten der Vergabe. 

3. Der Ausschluß von Bietern, die an der Ausar
beitung der Ausschreibungsunterlagen mitgewirkt 
haben.· 

4. Der Ausschluß von Bietern, die über keine ein
schlägige Gewerbeberechtigung verfügen. 

5. Die Angabe der zur Vertragserfüllung beizu
ziehenden Subunternehmer bereits im Angebot .. 

6. Die kommissionelle Eröffnung der Angebote. 

7. Das Verbot der Prüfung und Bewertung von 
Angeboten durch' Personen, die an der Erstellung 
der Angebote mitgewirkt haben oder an der Auf
tragsvergabe persönlich bzw. auf Grund ihrer Stel
lung in anbietenden Unternehmen interessiert sind. 

8. Die Begründung der Erteilung des Zuschlages. 

9. Der Abschluß der Leistungsverträge auf 
.' Grund normierter Leistungsvertragsmuster. 

10. Die Einholung der Zustimmung des Auftrag
gebers für eine nicht bereits im Angebot angekün
digte Weitergabe von Leistungen an Subunterneh
mer. 

11. Die Anfechtung von Vergaben, die in gesetz
widriger Weise oder nicht gemäß den Bestimmun
gen der Ö-NORM A 2050 vorgenommen wurden. 

12. Die Einrichtung einer Vergabeschiedskom
mission zur Entscheidung über Auseinandersetzun" 
gen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag
nehmer bzw. nicht zum Zuge gekommenen Bietern. 

13. Die subsidiäre Anwendbarkeit der Ö-NORM 
A 2050. 

14. Die Schaffung von Strafbestimmungen, 
durch die schuldhafte Verstöße gegen Bestimmun
gen des Vergabegesetzes unter Strafsanktion 
gestellt werden. . 

Die Verschärfung des Tatbestandes der Untreue 
nach dem § 153 StGB dadurch, daß das Erfordernis 
des "wissentlichen" (§ 5 Abs. 3 StGB) Mißbrauchs 
der Verfügungsmacht durch den - .bloß - "vor
sätzlichen" (§ 5 Abs. 1 StGB) Mißbrauch ersetzt 
wird. 

G. VERANTWORTLICHE. POLITIKER 
. SCHWER BELASTET ' 

Abschließend präsentiert der Ausschuß jene 
Ergebnisse, die die sozialistischen Spitzenpolitiker 
Finanzminister Dr. Androsch, Bürgermeister Gratz, 
den Wiener Finanzstadtrat Dr. Stacher, die Frau 
Wissenschaftsminister Dr. Firnberg, die Gesund
heitsminister Dr. Leodolter und Dr. Salcher sowie 
die Bautenminister Moser und Sekanina hinsicht
lich ihrer politischen Verantwortung belasten: 

1. Am AKH wird doppelt so lang gebaut als 
ursprünglich geplant, es wird doppelt so groß und 
dreimal so teuer. Das venputliche Volumen der 
Fehlplanungen dürfte bei 15 bis 18 Mrd S liegen. 

2. Der im Ausschuß ermittelte Schaden beträgt 
rd. 500 Mio S. 

3. Die verantwortlichen Politiker haben sich 
zuwenig um das AKH gekümmert und den "Mana
gern" zuviel Macht überlassen. 

4. Die Gründung einer Aktiengesellschaft 
(AKPE) erwies. sich als ungeeignet. 
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5. Eine begleitende Kontrolle wurde nicht einge-
richtet. , 

6. Es gab keine klaren und verbindlichen Zielvor
gaben über Kosten und Bauzeit. 

7. Der Vorstand der AKPE erwies sich entweder 
als unfähig oder als korrupt. 

8. Der Aufsichtsrat wurde nicht sorgfältig genug 
ausgewählt. Die Mitglieder waren ihrer Aufgabe 
zum Großteil fachlich nicht gewachsen. 

9. Rechtzeitige Warnungen und Einwände wur
den nicht beachtet oder nur oberflächlich über
prüft. 

H. DIE SCHADENSSUMMEN 

IM UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS ZWEI
FELS FREI ERMITTELTER SCHADEN FÜR 
DEN STEUERZAHLER: 

1. Schmiergeldzahlungen 
1.1 Fa. SIEMENS ......... . 
1.2 ITT und SEL .......... . 
1.3 AURAL .............. . 
1.4 AEG ................ , .. 
1.5 SCHRACK ........... . 
1.6 RHEINSTAHL-

EGGERS KEHR-HAHN 
1.7 PRUTSCHJ;:R (bisher 

ungeklärt, für welchen 
Zweck, Niki Lauda) ..... 

2. Funktionsloser Zwischen
handel 

2.1 ODELGA, Wäschereigut
achten (von ODELGA 
keine Leistung erbracht) ' .. 

2.2 ODELGA/ÖKODATA, 
Erhebung von ausgewähl
ten Struktur-' und Lei
stungsdaten (ODELGA 
keine Leistung erbracht) .. 

2.3 SPIW AG, Reinigungsgut-
achten .............. , .. 

2.4 PRUTSCHER, med.-
techno Beratung, Mehrko
sten nicht untersucht 
(PRUTSCHER erhielt 
Subauftrag von der Fa. 
SIEMENS)"Schätzung ... 

2.5 PRUTSCHER, Sanitär-
container ............. . 

2.6 VOEST, Versetzbare 
Trennwände (Beauftra-
gung an ODELGA für 
Beratung) ............. . 

2.7 MED-CONSULT, BO
Beauftragung durch ABO. 

12400000,-
20000000,-
1000000,-
5200000,-
3000000,-

400000,-

41600000,-

83600000,-

400000,-

600000,-

400000,-

5000000,-

27000000,-

12000000,-

10000000,"':"" 

55400000,-

3. Honorierung über dem 
Wert der Leistung 

3.1 ABO, BO-Beauftragung 
(gen auen Betrag wird 
Wegenstein-Gutachten 
klären) ............... . 

3.2 ARGE ÖKODATAI 
ODELGA, BÖ-Interim, 
Leistung bei BO-Planung 
nicht verwertet ......... . 

3.3 APAK, mögliche I\.osten
einsparungen auf Grund 
der Kritik des Kontrollam-
tes, Schätzung ......... . 

3.4 RIETHMÜLLER, ver-
schiedene Beauftragungen, 
Schätzung ............ . 

4. Unkorrekte Auftragsver
gaben 

4.1 PRUTSCHER, Abge-
hängte Bandrasterdecken . 

4.2 ARGE ORP, nachträgli
che Erhöhung des Hono-
rars .................. . 

5. Andere Einsparungsmög
lichkeiten 

5.1 Zinsverlust durch Anzah-
lung an Knoblich ....... . 

5.2 EDV-Bereich, Einsparung 
laut Kontrollamtsbericht .. 

6. Schadenssumme 

50000000,-

7000000,-

150000000,-

10000000,-

217000000,-

13 600 000,-

18000000,-

31600000,-

10000000,-

100000000,-

110000000,-

497600000,-

URTEIL DES UNTERSUCHUNGSAUS-
SCHUSSES: 

Die für den Bau des AKH verantwortlichen 
sozialistischen Politiker haben ihre Aufgabe nicht 
erfüllt! 

Aufgrund des Umfanges und der Größe der 
Unterlassungen und Verfehlungen und auf Grund 
der Summe verschwendeter Steuergelder müßten 
neben dem bereits abgetretenen ehemaligen Vize
kanzler und Finanzminister Dr. Hannes Androsch 
auch der Wiener Bürgermeister Leopold Gratz, der 
Wiener Finanzstadtrat Mayr und der Wiener 
Gesundheitsstadtrat Dr. Stach er persönliche Kon
sequenzen ziehen! 

, Die Vertreter der Republik Österreich und des 
Landes Wien sind aufgrund der Vorkommnisse um 
das AKH verpflichtet, alles zu tun, um wenigstens 
einen Teil der verlorenen Steuergelder zurückzu-
fordern. ' , 

Bergmann Dr. Feurstein Steinhauer 
Ing)id lichy-Schreder 
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MINDERHEITSBERICHT 

der Abg~ Ing. Hobl, Mühlbacher, Dr. Gradischnik 

Die unterfertigten Mitglieder des Untersuchungsausschusses erstatten gemäß 
§ 42 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Nationalrates zu jenem Teil der Arbeiten 
des '!! ntersuchungsausschusses, der sich mit der Spende von Bela Rabelbauer an 
die OVP befaßte, nachstehenden Minderheitsbericht: 

./ 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)418 von 425

www.parlament.gv.at



670 der Beilagen 3 

Eines der Probleme, mit denen sich der AKH
Untersuchungsausschuß im Zuge seiner Tätigkeit 
intensiv beschäftigte, war der Fall Rabelbauer, der 
in der Öffentlichkeit großes Interesse gefunden hat. 
Einerseits, weil es im höchten Maße ungewöhnlich 
ist, wenn der Obmann einer im Nationalrat vertre
tenen Partei, nämlich ÖVP-Obmann Dr. Alois 
Mock, zu nächtlicher Stunde im Parlament einen 
Besucher empfängt, der in einem schwarzen 
Aktenkoffer ein ganzes Bündel von 1 OOo-S-Schei
nen - insgesamt 4 Mio S - überbringt und ohne 
Quittung übergibt. 

Andererseits, weil Umstände ans Tageslicht 
gekommen sind, die es nicht ausgeschlossen, 
erscheinen ließen, ja sogar die Vermutung naheleg
ten, daß die bis zur Stunde ungeklärte Herkunft 
der Rabelbauer-Millionen im Bereich von AKH
Firmen zu suchen ist. 

Aus diesem Grunde erscheint es den unterzeich
neten Abgeordneten notwendig, eine zusammenfas
sende Darlegung der Affäre Mock-Bergmann
Steinbauer-Rabelbauer vorzulegen. 

DER FALL RABELBAUER 

1. DIE AUFDECKUNG 

Am 28. August 1980 erschien in der Arbeiter
Zeitung ein bemerkenswertes Interview. Ein Zeuge 
mit Namen Werner Kreutel gab Details einer merk
würdigen Begebenheit preis, die im September 1979 
stattgefunden hat: Am 17. September hätte der 
Vorarlberger Geschäftsmann Bela Rabelbauer zwi
schen 21 und 22JJhr im Parlamentsklub der ÖVP 
4 Mio S in bar in einem schwarzen Koffer dem 
ÖVP-Bundesparteiobmann Alois Mock übergeben, 
der ihm persönlich aufgesperrt hatte, da kein Por
tier anwesend war. Die beiden ÖVP-Politiker 
Bergmann (damals noch Bundesgeschäftsführer der 
ÖVP) , und Steinbauer sowie Rabelbauer-Anwalt 
Kurt Zessin und als Exponenten eines Vereins mit 
Namen "Bürgerforum" die Herren Werner 
Winetzhammer (Bezirkssekretär der ÖVP-Pen
zing), Hansjörg Hallmann (bis Dezember 1979 
Organisationsreferent der ÖVP-Wien) und eben 
Werner ,Kreutel, der im Sommer 1979 diesen Ver
ein als Proponent bei der Vereinsbehörde angemel
det hatte, waren bei der Geldübergabe dabei. 

Das Bürgerforum 

Das "Bürgerforum" sollte sich bald als einer der 
Angelpunkte der dubiosen Affäre herausstellen. 
Nach den Angaben Kreutels, der am 31. August 
1979 den Nichtuntersagungsbescheid von der V er~ 
einsbehörde erhalten hatte, war ein Freund von 
ihm, Leopold Willmann, im Frühjahr 1979 mit dem 
Plan an ihn herangetreten, einen Verein für mehr 
Bürgerrechte, Umweltschutz und Lebensqualität zu 
gründen. Im Mai 1979 war dann erstmals eine 
Runde zu diesem Zweck zusammengetroffen: 
Rechtsanwalt Kurt Zessin, der ÖVP-Bezirksrat 
Alexander Tuma, der ÖVP-Bezirkssekretär Wer-

ner Winetzhammer, der ÖVP-Organisationsrefe
rent Hansjörg Hallmann (bei der Gemeinderats
wahl 1978 "Zustdlungsbevollmächtigter" der Wie
ner ÖVP) und einige andere Personen. Deklarie~
tes Ziel dieses Treffens sei gewesen, einen Verein 
zu gründen, der nach außen hin unpolitisch, aber 
mit klarem Naheverhältnis zur ÖVP agieren sollte. 
Rechtsanwalt Zessin, der sich als Vertreter des 
Industriellen Rabelbauer aus Dornbirn vo.r:stellte, 
machte bei dieser Gelegenheit auch den Vorschlag, 
über den Verein finanzielle Mittel für die ÖVP auf
zutreiben. Kreutel erhielt inder Folge von Zessin 
10 000 S, um den Verein anzumelden. Das "Bür
gerforum" mietete ein Büro in der Seilergasse 16 
um die Summe von 1 356 000 S - plus acht Pro
zent Mehrwertsteuer - für vier Jahre, die Renovie
rungen dafür - übrigens Wand an Wand mit Pret
terebners "Politische Briefe" - kosteten eine wei
tere Million. Im Sommer 1979 wurde dann auch 
noch eine Zeitschrift "Bürgerforum" in der Auflage 
von 2,4 Millionen Stück an alle österreichischen 
Haushalte zugestellt. Bei der Auftragserteilung an 
die Tullner Druckerei Goldmann wurde eine wei
tere halbe Million bar auf den Tisch gezahlt, die 
restlichen 400 000 nach Fertigstellung der Druckar--
beiten. ' 

Dieses "Bürgerforum" - als unpolitischer Ver
ein mit antisozialischem Einschlag auftretend -
hatte durch diesen Finanzaufwand schon lange vor 
Auffliegen der Geldkofferaffäre im Parlament Auf
sehen erregt. Pressereferentin Inge Hess hatte 
bereits damals zur "Wochenpresse" geäußert: "Die 
Finanzierung läuft ausschließlich über Spenden von 
Vereinsmitgliedern. Das Gros der Geldgeber sind 
Intellektuelle und Selbständige aus allen Bundeslän
dern." 

Der ÖVP-Abgeordnete Steinbauer gab sich 
damals schon informiert über die Hintermänner 
dieser Geschäfte, indem er erklärte: Das sind sicher 
keine Marxisten, und hiezu fügte: "Ich bin neugie
rig, wielange der Atem reicht." 

Der Auftritt Rabelbauer 

Für diesen Atem sollte Bela Adalbert Rabelbauer 
sorgen - ein Mann, der mit Geldbeschaffung für 
politische Zwecke offensichtlich Erfahrungen hatte. 
Bei einer Besprechung, an der auch Kreutel teil- " 
nahm, berichtete er, schon bisher von einer Gruppe 
Vorarlberger Industrieller, Geschäftsleute und 
Ärzte für die ÖVP Wahl spenden in Millionenhöhe 
organisiert zu haben. Eine Äußerung, die al,lch in 
den "Vonirlberger Nachrichten" vom 19, August 
1980 wiedergegeben wurde, deren Wahrheitsgehalt 
Rabelbauer bei seiner Einvernahme vor dem AKH
Untersuchungsausschuß aber bestritt. Künftige 
Spenden wolle er, Rabelbauer, eben über das "Bür
gerforum" laufen lassen, um besser politische Anlie
gen vertreten zu können. 

Nach Rabelbauer-Darstellung waren er und sein 
Anwalt Zessin im Frühjahr 1979 beim damaligen . 
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ÖVP-Obmann Taus erschienen und hatten ein 
Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, in dem der Auf
bau eüles Büros für Bürgerrechte, Umweltschutz 
und Lebensqualität im Einvernehmen mit dem 
ÖVP-Parteivorstand angeboten wurde. Als Gegen
leistung wurde gefordert, daß ÖVP-Obmann Taus 
als Nationalratsabgeordneter die Gruppe nach 
außen und nach innen vertreten sollte. Ein weiterer 
Punkt ,des Rabelbauer-Forderungspaketes war, daß 
ein Minister ohne Portefeuille sich um die Anliegen 
des "Bürgerforum" kümmern sollte, falls die ÖVP 
die Regierung stellen oder zumindest Einfluß erlan
gen sollte, obwohl "kein Mensch gedacht hätte, 
daß die ÖVP die Regierungsgewalt übernimmt" 
(Rabelbauer unter allgemeiner Heiterkeit vor dem 
AKH-Untersuc!mngsausschuß). Taus sollte jedoch 
nicht einziger Vertreter des "Bürgerforum" sein, 
Heribert Steinbauer war als zweiter vorgesehen. 

Im einzelnen hatte der Wunsch katalog der von 
der Rabelbauer-Gruppe der ÖVP-FühIung im letz
ten Wahlkampf vorgelegt und von dieser entgegen
genommen wurde, nach einer Darstellung, die der 
frühere ÖVP-Obmann Dr. Taus der "Kleinen Zei-

_ tung" (10. September 1980) gab, folgenden Inhalt: 
1. Die Zessin-Gruppe baut ein Büro für Bürger

rechte, Umweltschutz und Lebensqualität auf und 
bestreitet die Kosten dafür; das Bürgerpersonal 
wird im Einvernehmen mIt dem ÖVP-Parteivor
stand ausgesucht. 

2. Taus als Parteiobmann vertritt die genannten 
Anliegen der Gruppe in- und außerhalb des Parla
ments. 

3. Für die pächste Legislaturperiode darf die 
Gruppe einen oder zwei Mandatare im Einverneh
men mit der ÖVP vorschlagen. 

4. Dieser ausgewählte Parlamentarier fungiert als 
ein Bereichssprecher. 

5. Falls die ÖVP-Regierung Verhandlungen 
, führt, gibt sie eine Verwendll;ngsanzeige, daß ein 

Minister. ohne Portefeuille zur Vertretung der 
genannten Anliegen geschaffen wird. 

Als Taus dann nach der verlorengegangenen 
Wahl vom 6. Mai 1979 "das Ganze hinschmeißt" 
(Rabelbauer vor dem AKH-Untersuchungsaus
schuß), stellt er den Vorarlberger Industriellen 
noch seinem Nachfolger Alois Mock vor. Mock 

, besuchte später Rabelbauer in V orarlberg, um auch 
"nach den Wahlen den Kontakt nicht zu verlieren. 

Taus als Bezugspunkt 

Ta~s war es aber auch, der laut Rabelbauer für 
Mißverständnisse sorgte, die später zu finanziellen 
Differenzen führten. Während nämlich Rabelbauer 
sich bereit erklärte, die Mittel für den Aufbau des 
"Bürgerforum"-Büros aufzubringen, veranlaßte 
Taus den ÖVP-Wahlkampfleiter Bergmann, die 
Werbungskosten dafür zu übernehmen; dabei rech
neten die von Rabelbauer nie genannten ÖVP
Spenderr mit Kosten von 1 bis 3 Mio S, während 

"Bergmann für 10 Mio S Werbung machte" 
(Rabelbauer vor dem Untersuchungsausschuß). 

Die Ausgangsbedingungen des ÖVP-,;Bürger.{o
rum"-Geschäfts waren klar: Rabelbauer wollte mit 
der Geldhilfe von Gesinnungsgenossen und der 
organisatorischen Hilfe einiger Wiener ein Büro 
zur Unterstützung von ÖVP-nahen Bürgerinitiati
ven oder ihnen nahestehenden Ideen aufbauen und 
erhoffte sich Unterstützung durch zwei ÖVP
Abgeordnete (Taus und Steinbauer), aber auch 
politische Vorteile fur sich, wie der Zeuge Kreutel 
andeutete: "Er (Rabelbauer, Anm. d. Red.) hat 
immer wieder nur gesagt, er hat die Millionen rein
gesteckt, er wolle eine finanzielle Basis haben und 
Macht." Das Magazin "trend" (November 1980) 
drückt das noch klarer aus : Rabelbauer und Zessin 
hätten am 25. März 1979 Bergmann 1 Mio S über
geben und dafür als angemessene Gegenleistung ein 
bis zwei Parlaments sitze . verlangt. 

Daß das Geschäft Spende gegen politischen Ein
fluß nicht wie geplant geklappt hat und dann später 
sogar an die Öffentlichkeit getragen wurde, hat 
seine Ursache sowohl im Bereich der ÖVP als auch 
des Rabelbauer-Vereins "Bürgerforum". DIe ÖVP 
hatte bei den Wahlen keinen Erfolg. Taus trat als 
Parteiobmann zurück. Sein Nachfolger Mock 
brach die Verhandlung mit Rabelbauer zunächst 
nicht ab, wie er anfangs - nach Aufdeckung der 
Affäre - behauptet hatte: Rabelbauer sagte vor 
dem AKH-Untersuchungsausschuß dazu aus, 
Mock habe ihn als Parteiobmann anläßlich eines 
Aufenthaltes im Kleinen Walsertal in Fußach 
besucht und' über seine Ziele weiter diskutiert, 
wobei "der gesehen hat, daß ich nicht gerade so 
arm wie eine Kirchenmaus lebe". Aber immerhin 
war doch die Idee eines Mandatkaufes oder eines 
eigenen Rabelbauer-Bereichssprechers nach dem 
für die ÖVP negativen W'l-hlausgang gestorben, 
auch wenn Heribert Steinbauer an Stelle von Taus 
bis zuletzt die Verbindung zum "Bürgerforum" 
aufrechterhielt. . 

Die Höhe der Bergmann-Forderungen dürfte 
ebenfalls die Bereitschaft spendenwilliger Rabel
bauer-Freunde getrübt haben. Nach Aussagen 
Rabelbauers vor dem AKH-Untersuchungsaus
schuß hört sich das so an: "Wir hatten ja Gesprä
che mit Herrn Dr. Taus, wo wir die Ideen vorgetra
gen haben. Und da wir die Idee vielleicht von 1 
oder 2 Mio S, die aufzubringen gew~sen wären. 
Der Herr Bergmann hat das ganz offensichtlich 
mißverstanden, was mit dem Herrn Dr. Taus ver
einbart war, hat dann eine Wahlwerbung gemacht, 
die, wie sich dann bei dem Gespräch mit Herrn Dr. 
Mock im Parlament hier herausstellte, 10 Mio S 
gekostet haben soll. Und wir waren dann in einer 
Pression, diesen Betrag dann doch aufzubringen, 

. sollte nicht ein unüberbrückbarer Streit entstehen." 
(Rabelbauer vor dem AKH-Untersuchungsaus
schuß). 
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Bergmann "under pressureu 

Nachdem aus dem angeblich besprochenen Rah
men von höchstens vier aufzubringenden Millionen 
zehn geworden waren, ließen Rabelbauer seine 
Freunde im Stich, er "mußte" nun alles selbst auf
bringen, wobei Rabelbauer über Bergmann offen
sichtlich erregt war, der in einem Telefongespräch 
mit Rabelbauer seine "furchtbare Pression" am 
16. September 1980 dargelegt haben soll: "Herr 
Bergmann hatte Termine zur Bezahlung irgendwel
cher Inseratenrechnungen oder Werberechnungen. 
Das mußte innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt 
werden, weil ansonsten Klage erhoben worden. 
wäre. Aus dem Grund mußte das Geld rasch bar 
verfügbar sein. Der Herr Bergmann hat gesagt, wir 
müssen - ich hatte mit ihm telefoniert, am Tag 
vorher- das Geld haben, er muß am 17. bezahlen. 
Der Herr Bergmann hat das sehr dramatisch vorge
tragen, er hat gesagt, was glauben Sie, ich kann 
mich aufhängen, ich krieg die Klage ins Haus" 
(Rabelbauer vor dem AKH-Untersuchungsaus
schuß). Diese Bergmann-Äußerung veranlaßte 
Rabelbauer, daß er nicht nur per Flugzeug von 

. Hohenems nach Wien kam und vier Millionen in 
bar in einem schwarzen Koffer zu später Abend
stunde ins Parlament trug, sondern daß er sich auch 
noch spontan bereit erklärte, auch die fehlenden 
fünf Millionen, über ,deren Ausbleiben sich Berg
mann "fürchterlich alterierte" (Kreutel), aufzubrin
gen, falls ihn seine Freunde in Stich ließen. Was 
dann auch - immer nach Aussagen Rabelbauers -
zutraf, sodaß er einen Angestellten seiner Firma, 
Guntram Schneider, einige Wochen später in 'Land
eck 600 000 sfr an Bergmann persönlich überrei
chen ließ, Im einzelnen sagte Rabelbauer als Zeuge 
vor dem Untersuchungsausschuß: 

"Rabelbauer: Ich bin ein Engagement eingegan
gen. Ich habe mein Wort gegeben. Ich habe mich 
verpflichtet. Der Herr Bergmann war, wie er dann 
bei dieser Besprechung mit Dr. Mock klargelegt 
hat, in einer furchtbaren Pression, er hat gesagt, ich 
habe morgen die Klage auf dem Tisch. Deswegen 
ist auch das Geld nicht mehr überwiesen worden. 
Ich mußte am 18. in der Früh um 6 Uhrweiterflie
gen nach' Luxemburg. Der Herr Bergmann hat 
gesagt, wir müssen - ich hatte mit ihm telefoniert, 
am Tag vorher - das Geld haben, er muß am 17. 
bezahlen. 

Weil die Vorstellungen des Herrn Bergmann von 
Haus aus nicht mit unseren Vorstellungen konform 
gegangen sind, haben wir gesagt . . . Bitte, darf ich 
vielleicht noch ganz kurz zurückkommen: 

Dr. Taus hat gesagt, die Hälfte dessen, was Sie 
aufbringen, soll für die Werbung gehen. Die zweite 
Hälfte soll für dieses Büro, für die Bürgerrechte, 
gegeben werden. Daher war die Vorstellung des 
Herrn Bergmann, etwa zehn Millionen für eine 
Werbung auszugeben, nicht mit dem konform, was 
wir mit Herrn Dr. Taus ausgemacht hatten. 

Und bei dieser Besprechung, wie wir die 4 Mil
lionen gebracht haben, haben wir uns ja unterhalten 
im Parlament. Es waren 10 Herren vom Bürgerfo
rum mit, die erst die Entscheidung getroffen haben, 
wieviel der ÖVP nunmehr zur Verfügung gestellt 
werden soll. Ich habe dann gesagt - offensichtlich 
auf Grund des Mißverständnisses, ich habe mich 
vielleicht schlecht ausgedrückt gegenüber dem 
Herrn Bergmann in den Besprechungen oder aber 
gegenüber dem Dr. Taus, und er hat dann Herrn' 
Bergmann schlecht berichtet -, gut, ich habe ein 
Wort gegeben - der Herr Bergmann hat mir das 
auch vorgehalten, er hat gesagt, Herr Rabelbauer, 
Sie haben Ihr Wort verpfändet, und jetzt sitze ich 
da, soll 10 Millionen zahlen, und eine Klage steht 
mir ins Haus, wenn ich nicht bezahle -, wir wer
den Sie, sagte ich, nicht hängenlassen, und ich habe 
es übernommen, diese restlichen 5 Millionen dann 
aufzutreiben. Es war ja auch so, daß der Dr. Mock, 
der Herr Steinbauer und der Herr Bergmann hin
ausgegangen sind, damit wir uns dann im Zimmer 
von Dr. Mock beraten konnten, ob wir diesen 
Betrag aufbringen oder nicht." 

Auf die Frage des Abgeordneten Mühlbacher, ob 
ihn Bergmann für so großzügig eingeschätzt habe, 
setzte Rabelbauer dann im Untersuchungsausschuß 
als Zeuge fort: 

"Rabelbauer: Nein, das habe ich nicht angenom
men. Der Herr Mock war ja bei mir draußen, der 
hat gesehen, daß ich nicht gerade so arm wie eine 
Kirchenmaus lebe. Nicht sehr, sehr 'reich, wie die 
,AZ' geschrieben hat, aber ich lebe nicht so arm wie 
eine Kirchenmaus. Er hat schon einen Eindruck 
gehabt, daß ich über ein bißehen Mittel verfügen 
kann. 
, Abg. Mühlbacher: Dann bitte als letzte Frage: 
Sie haben das Wort ,Pression' das letzte Mal bei 
Ihrer Einvernahme genannt. Wenn ich das Wort 
,Pression' sage, dann komme ich ja doch in die 
Situation, daß der andere eigentlich ein Recht dar
auf hat, von mir diese 10 Millionen zu verlangen, 
denn sonst komme ich ja gar nicht auf das Wort 
,Pression'. Es gäbe wirklich eine Überraschung, 
und ich könnte als Spender nur lächeln und sagen: 
Da haben Sie mich überschätzt. 

Rabelbauer: Pression - natürlich nicht mit der 
Pistole vor der Brust. Aber das Ganze lief halt dar
auf hinaus, daß die ÖVP sozusagen - bitte, der 
Eindruck ist bei mir entstanden, nicht der Herr 
Bergmann hat das so gesagt, und ich glaube, auch 
bei den anderen Herren war der Eindruck, daß es 
so herausgekommen ist -: Wenn wir jetzt den 
Herrn Bergmann damit hängen lassen, daß er diese 
Werbungskosten von 10 Millionen nicht abdecken 
kann, dann würde die ÖVP mit dem ,Bürgerforum' 
nichts zu tun haben wollen. Und dann wäre ja auch 
das Geld, das wir vorher investiert hatten, die ganze 

. Absprache und alles, was wir gemacht haben, sozu
sagen in den Binsen gewesen. 

Abg. Mühlbacher: Eine entscheidende letzte 
Frage: Der Herr Abgeordnete Bergmann hat Sie 
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nie gefragt, von wo das Geld her ist? Oder von 
einem sonstigen Anwesenden der ÖVP, ob von 
Mock oder von Steinbauer, von diesen Leuten ist 
die Frage nie gekommen? 

Rabelbauer: Nein, die Frage ist nicht gekom
men." 

Im Gegensatz dazu hat im übrigen' ÖVP-Gene
ralsekretär Lanner am 13. Jänner 1981 vor dem 
Untersuchungsausschuß erklärt, daß die ÖVP 
"zum Zeitpunkt der Übergabe dieser Spende" 
informiert war, daß es sich um "Spenden von Per
sönli'chkeiten aUs den westlichen Bundesländern" 
handelt, was aber nicht aufrechterhalten werden 
konnte. 

Die ÖVP übernimmt das "Bürgerforull':" 

Aufgedeckt wurde die Rabelbauer-Affäre, wie 
schon erwähnt, durch den Zeugen Werner Kreutel, 
der im Rabelbauer-Zessin-Konzept offenbar als 
harmloser Deckmantel fungieren sollte. Gerade 
dessen Glauben an einen tatsächlichen unabhängi
gen Bürgerverein paßte den ÖVP-Strategen und 
wohl auch Bela Rabelbauer nicht ins Konzept. 
Kreutel und einige wohlmeinende Freunde im 
"Bürgerforum" begehrten erstmals auf, als sie die 
vier Rabelbauer-Millionen, die im Parlament der 
ÖVP-Spitze übergeben wurden, für sich reklamie
ren wollten: "Ich habe gesagt (zu Bergmann), Sie 
sprechen nicht mehr nur mit Herrn Rabelbauer, 
sondern mit dem Verein Bürgerforum, dem das 
Geld gehört. Sie können einen Teil kriegen, wenn 
Sie eine Bestätigung geben, daß der Verein Bürger
forum es der ÖVP zur Verfügung gestellt hat. Das 
hat Bergmann abgelehnt. Als ich weiter versuchte 
aufzumucken und gesagt habe ,Wir gehen', blieb 
ich ab~r allein" (Aussage Kreutel). 

Kreutel hatte damit ein Zeichen von Unzuverläs
sigkeit gegeben, das die ÖVP-Funktionäre nicht 
tolerieren wollten. Winetzhammer, der später selbst 
in Konflikt mit der ÖVP kommen sollte, ver
schickte im Namen von Kreutel ohne dessen 
Zustimmung Einladungen zu einer konstituieren
den Vollversammlung des Vereins, bei der Hall
mann zum Obmann, Winetzhammer zum Stellver
treter ünd Tuma zum Kassier gewählt wurde. Dem 
protestierenden Kreutel wurde mit einer Klage 
Rabelbauers über angeblich mißbräuchlich verwen
dete Gelder für den Verein gedroht: "Meine Mei
nung, , daß Rabelbauer mit so einer Klage nicht 
,durchkommen' werde, teilte auch Zessin, machte 
mich : aber aufmerksam, daß Rabelbauer leiden
schaftlich gern klage ,und mich finanziell aushun
gern könne, wenn er das Verfahren lange hinaus
ziehe" (Kreutel). 

Als im Zuge der AKH-Affäre das Thema Par
teienfinanzierung aktuell wurde, "ging Kreutel 
zum Wiener Anwalt Herbert Schachter und brachte 
die ÖVP-Spenden-Affäre ins Rollen, die umso 
peinlicher wurde, je mehr man über die Person 
Rabelbauererfuhr" . 

2. DER MANN MIT DEM SCHWARZEN 
. KOFFER 

Bela (Adalbert) Rabelbauer, geboren am 19. Mai 
1934 in Ungarisch-Altenburg, wurde bereits in drei 
Verfahren verurteilt, andere Verfahren laufen 
noch. In Österreich ist Rabelbauer im Handelsregi
ster 'mit einer zentralen Firma eingetragen. Die Fa. 
,,ANILAG" in Dornbirn, Moosmahdstraße 8 D, 
hatte ihre Produktion in Lustenau, in einer Fabriks
halle in der Vidium 32, später soll sie nach Lauter
ach verlegt worden sein. Rabelbauers Spuren kann 
man in Österreich am besten über zwei Wege ver
folgen: Im Dornbirner Büro der ,,ANILAG", wo 
sich Rabelbauer allerdings selten blicken läßt, 
obwohl er selbst die wichtigsten Geldtransaktionen 
seiner Sekretärin überläßt, sodaß er beinahe jegli
chen Überblick darüber verliert, wie er vor dem 
AKH-Untersuchungsausschuß glaubhaft machen 
wollte, und in Fußach, wo Rabelbauer privat 
wohnt, per Adresse Herrenfeld 253. In seinem 
luxuriös eingerichteten Einfamilienhaus konnte sich 
auch VP-Chef Mock von der "Wohlhabenheit" des 
ÖVP-Spenders überzeugen. 

Ein Firmenimperium 

Vor dem AKH-Untersuchungsausschuß am 
10. Dezember 1980 gibt Rabelbauer den Besitz 
dreier Firmen zu: Der österreichischen ,,ANI
LAG", der italienischen "ENDOPHARM" und 
der"SUNION-STIFTUNG" in Liechtenstein, an 
der andere Firmen hängen (TEFIN AG in Liech
tenstein, TESTON-FINANZ AG in Zürich, 
TEFIN AG in Lugano, die Firmen TRISOFA, 
FORFLO und WEBIBRO in Liechtenstein, die 
Hötel- und Betriebsbau Ges. m. b. H. in Österreich, 
die Opus-Ges. m. b. H. in Ulm). 

Verfahren gegen Rabelbauer 

Im "Spiegel" konnte man bereits 1976 eine 
Rabelbauer-Geschichte lesen; deren Titel an die 
ÖVP-Spenden-Affäre vom September 1979 erin
nert: "Manchmal 25 Millionen im Koffer" Unterti
tel: "Illegale Wertpapiergeschäfte: Kleiner Grenz
verkehr mit Schuldverschreibungen." 

Bereits zum Zeitpunkt der Spende an die ÖVP 
liefen aber nicht nur deutsche Finanzerhebungen 
gegen Rabelbauer, auch Österreichs Behörden 
ermittelten auf mehreren Ebenen, wegen Steuerhin
terziehung, wegen Bestechung, wegen Diamanten
schmuggels. Mit je 200 000 S soll Rabelbauer zwei 
'v orarlberger Finanzbeamte bestochen und' sich 
dadurch eine Steuernachzahlung in der Höhe einer 
halben Million Schilling erspart und in diesem 
Zusammenhang auch zwei falsche Zeugenaussagen 
gemacht haben (wegen dieses Delikts wurde Rabel
bauer im Oktober 1980 zu fünf Monaten Freiheits
strafe verurteilt). 

Am 22. Dezember 1980 wurde Rabelbauer dann 
wegen Schmuggels zu 8,2'Millionen Strafe verur
teilt, am 29. Dezember 1980 zu weiteren 3,2 Millio-
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nen wegen Steuerhinterziehung. Ausständig ist 
noch eine Strafsache wegen Betrugs an einer unga
rischen Exportfirma betreffend des Vertriehs von 
Düngemitteln. Das sind alles Delikte, die nicht erst 
nach Aufliegen der Spendenaffäre verfolgt wurden, 
sondern bereits vorher. . 

Der Geldweißwascher 

Die deutschen Steuerfahnder hielten Rabelbauer 
für den Erfinder eines überaus trickreichen Systems 
der Gesetzesunterwanderung und des "Geldweiß
waschens" . Rabelbauer hatte sich auf einem 
schwarzen Markt in der BRD etabliert, der 
dadurch entstanden war, daß die BRD-Regierung 
als Abwehr gegen den immer stärker werdenden 
Zustrom unerwünschter Auslandsgelder den freien 
Verkauf deutscher, festverzinsticher Wertpapiere 
und zeitweilig auch von Aktien an Ausländer einem 
Genehmigungszwang unterwarf. Erster Rabel
bauer-Trick (laut "Spiegel"): Rabelbauer oder 
seine Strohmänner machten aus schwarzem Geld 
ausländischer Interessenten mittels cleverer büro
kratischer Prozeduren weißes Geld, das sie als 
Kapital zum Erwerb festverzinslicher Wertpapiere 
benötigten. Zweiter Trick: Diese Wertpapiere wur
den nun nicht - wie sonst branchenüblich ~ in 
"Girosammelverwahrung" der Bank genommen, 
sondern in Papierbündel über den Tresen gereicht, 
dann in ganz gewöhnlichen Koffern zu den Abneh
mern ins Ausland gebracht. Die Wertpapiere 
erfreuten sich eines hohen Kurswertes, und Rabel
bauer kassierte hohe Provisionen. 

Der "Spiegel" zusammenfassend: "Rabelbauer 
handelte im internationalen Geldgeschäft mit Mil
lionen wie der Händler auf dem Wochenmarkt mit 
Suppengrün. In den Kassenhallen kleiner V olks
bankfilialen war er als Großanleger so willkommen 
wie in den Chefetagen internationaler Großbanken 

" 

3. FOLGEN 

Die ÖVP reagierte auf die Rabelbauer-Enthül
lungen vorerst einmal vorsichtig - betreten. In 
einer ersten SteIJungnahme im ORF-Morgenjour
nal (28. August 1980) sagte Dr. Mock, die Angele
genheit sei ein Versuch der SPÖ, die ÖVP mit 
"irgendeiner Parteispende anzuschwärzen" und ein 
Ablenkungsmanöver vom AKH~Skandal. Bei der 
folgenden Pressekonferenz mußte Mock auf Drän
gen von Journalisten mehr zugeben: Rabelbauer sei 
ihm als ehrenwerter Mann empfohlen worden; 
Rabelbauer habe ihm am 17. September 1979 
4 Mio S in bar übergeben, später habe es von 
Rabelbauer noch einmal eine Spende in derselben 
Höhe gegeben. 

Nicht geklärt wurde vorerst durch diese Aussage 
Mocks, durch seine späteren und durch die anderer 
ÖVP-Politiker und Rabelbauer selbst: 

- woher das Geld für die ÖVP tatsächlich 
gekommen war, 

- die genaue Höhe, 
- die Personen, die Rabelbauer Mock als 

"ehrenwerten Mann" empfohlen hatten. 
Letzter Punkt wurde als erster geklärt. Josef 

Taus hatte Rabelbauer seinem Nachfolger Mock 
empfohlen. Taus bestätigte diese Tatsache am 
9. September 1980. Diese Taus-Aussage führte zu 
Auseinandersetzungen in der. ÖVP. 

Der Wiener ÖVP-K1ubobmann Hahn forderte 
Taus sogar auf, sein Mandat zurückzulegen: "Ich 
bin erschüttert, das gab es noch nie ... Ich bin seit 
1945 Mitglied und Mandatar der ÖVP. Viele Mit
glieder und Funktionäre der Partei sind verunsi
chert, wenn sie nun auch nur Andeutungen von 
Mandatszuweisungen auf Grund finanzieller 
Zuwendungen hören." (AZ 11. September 1980) 

Bald wurde die "ganz gewöhnliche Partei
spende", das ,,Ablenkungsmanöver der SPÖ" auch 
dem ÖVP-Obmann Dr. Mock zu heiß. Am glei
chen Tag, als Rabelbauer in Wien verhaftet wurde, 
gab die ÖVP das Geld zurück. ; 

"Der Herr Steinbauer ist im ,Bürgerforum' 
erschienen, am 3. September abend war es, und hat 
mir erklärt: Die ÖVP hat beschlossen, das Geld 
zurückzugeben. Er hat dann gesagt: Sie können 
den Scheck heute abend bei Herrn Dr. Graff abho
len. Der Herr Steinbauer und der Herr Dr. Graff 
waren in dem Büro ... Ich habe etwas unterschrie
ben. Dort ist draufgestanden, daß ich keine Zinsen 
beanspruche. Ich habe auch keine Zinsen bean
sprucht. Ich habe genau zehn MiIIi,onen zurückbe
kommen. Sinngemäß war der Text so, daß ich 
gegen die Österreichische Volkspartei keinerlei 
Ansprüche ... geltend mache." (Rabelbauer vor 
dem AKH -Untersuchungsausschuß). 

Der Scheck wurde von Rabelbauer bei der 
Genossenschaftlichen Zentralbank in ein Sparbuch 
mit 6,5 prozentiger Verzinsung umgetauscht und 
später beim Untersuchungsrichter des Landesge
richtes für Strafsachen Wien deponiert, wo es zur 
Sicherstellung seiner, Steuerschulden in Verwah-
rung genommen wurde. , 

In diesem Zusammenhang sind noch zwei Dinge 
festzustellen: Die ÖVP hat rund 1 Mio S dadurch 
verdient, indem die 10 Rabeibauer-Millionen ein 
Jahr auf der Bank lagen und die Zinsen dafür nicht 
zurückerstattet wurden. Weiters hat sie den für die 
Rückzahlung aufgenommenen Kredit bei der 
Genossenschaftlichen Zentralbank mit Mitteln aus 
der staatlichen Parteienfinanzierung gedeckt, was 
eindeutig dem Gesetzesauftrag über die Verwen
dung dieser G~lder widerspricht. 

"Die Sicherstellung dieses Kredits ist in der Form 
erfolgt, daß wir unsere Ansprüche auf Grund' des 
Parteiengesetzes - Bundesgesetz vom 2. Juli 1975 

hinsichtlich dieses Teilbetrages abgetreten. 
haben, der jeweils zur Bedienung von Kapital und 
Zinsen dieses Kredits erforderlich ist" (ÖVP-Bun
desfinanzreferent, Dr. Gruber, vor dem AKH
Untersuchungsausschuß). 
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Unklarheiten und Klarheiten 
Genauso. widersprüchlich wie diese V organgs

weise der ÖVP sind die Erklärungsvarianten, die 
Rabelbauer sdbst im Verlauf der Monate über die 
Geber der Parteispende abgab und denen die ÖVP 
- zumindest am Anfang - folgte. Für den ÖVP
Pressedienst war es vorerst eine "Parteispende pri
vater Sympathisanten" (28. August 1980), für 
Mock "eine Gruppe westösterreichischer Bürger 
... , die bereit ist, von sich aus die Arbeit der Volks
partei zu unterstützen" (ebd. 28. August 1980). 

Steinbauer erklärte vorerst, es sei nicht seine Auf
gabe gewesen, die Quelle für die Spende zu ken- . 
nen, UID gleich darauf auch die These "von einer 
Gruppe Freiberufler, Geschäftsleute, Ärzte" zu wie
derholen (Vorarlberger Nachrichten 30. August 
1980). Für Rabelbauer war es vorerst ein "großer 
U:nbe~nnter", der die Millionenspende gab (V or
arlberger Nachrichten 29. August 1980), dann "drei 
vermögende Vorarlberger Geschäftsleute" (ebd. 
29. August 1980), ~odann er selbst (Kurier 16. Sep
tember 1980), aus einem Grundstückverkauf in 
Costa Rica finanziert (Kurier 18. September 1980), 
dann doch nicht, da er dort kein Grundstück ver
kauft habe (Kurier 11. Dezember 1980), schließlich 
die Rabelbauer-Stiftung Sunion (Aussage vor dem 
AKH -Untersuchungsausschuß). 

Unklarheiten gab es auch längere Zeit über die 
gen aue Höhe der Rabelbauer-Spende. Der ÖVP
Pressedienst gab vorerst nur die vier Millionen aus 
dem Parlament zu (28. August 1980), einen Tag 
später zehn Millionen, während Bergmann sich laut 
Aussagen Kreutels "fürchterlich alteriert hat, daß 
statt elf nur vier Millionen im Koffer waren". 

Geklärt ist inzwischen, daß Bergmann hö~hstper
sönlich am 20. September 1979 600 000 sfr in Lan-

; deck übernommen hat - ungefähr 5 Mio S, 
obwohl nach Aussagen Rabelbauers erst am 
17. September im Parlament klar wurde, daß Berg
mann mehr als die bereits überreichten fünf Millio
nen wollte. Dennoch kommt man insgesamt auf 11 
Spenden-Millionen, muß doch auch die "indirekte 
Million, da Rabelbauer auf die Zinsen seiner Zehn
Millionen-Spende verzichtete" (Kurier 14. Jän~er 
1981) hinzugerechnet werden. 

Noch am 28. Mai 1980 überwies weiters Konsul 
Anton Fend, Industrielier,. ÖVP-Funktionär und 
Präsident des V orarlberger Stickereiverbandes, 
1,96 Mio S an das Wiener "Bürgerforum", in dem 
zu diesem Zeitpunkt geeichte ÖVP-Funktionäre 
saßen. Gegenüber der AZ sagte· Fend aus, das Geld 
sei ihm von einem Angestellten Rabelbauers, Gun
tram Schneider, überbracht worden. Rabelbauer 
habe ihm nur mitgeteilt, daß er selbst "im Moment 
so etwas nicht machen könne" . Der Verdacht 
besteht, daß damit das Wiener ÖVP-Jugendheim 
"Metropol" , über dessen Finanzierung Rabelbauer 
schon einmal mit ÖVP-Obmann Busek und dem 
Wiener Parteisekretär Fürst gesprochen hatte, mit
finanziert wurde. Rabelbauer dazu vor dem AKH-

Untersuchungsausschuß: "Es ist ums ,Bürgerforum' 
gegangen, und der Herr Dr. Busek hat also einige 
Projekte vorgeschlagen, ob man diese Proj'ekte 
unterstützen und finanzieren könnte. Das war so 
ein Jugendzentrum, ich glaube.im 17. Bezirk. Er 
hat also einige Projekte vorgeschlagen, und ob man 
da etwas Gemeinsames machen könnte ... " 

Bezeichnend für die Einstellung der ÖVP gegen
über der Person Rabelbauer ist die Feststellung des 
Fraktionsführers der ÖVP im Untersuchungsaus
schuß, Kohlmaier, der Rabelbauer - . und zwar 

. nach Auffliegen der Rabelbauer-Affäre und dessen 
Einvernahme vor dem Untersuchungsausschuß -
als einen "reichen Idealisten" und eine "Mischung 
aus Originalität und Skurrilität" bezeichnete. 

Der Untersuchungs ausschuß hat sich nicht 
zuletzt so ausfühdich mit den großzügigen Spen
den von Bela Rabelbauer an Mock, Steinbauer und 
Bergmann bzw. an die ÖVP befaßt, weil mehrere 
Indizien vorlagen, daß es ~inen Zusammenhang 
zwischen diesen Millionenspenden und AKH-Gel
dern geben könnte: 

1.1. Ein Teil der Spende des Bela Rabelbauet an 
die ÖVP, nämlich 600 000 sfr wurden dem Abg. 
Bergmann von einem Angestellten der Rabelbauer
Fa. ANILAG Ges. m. b H., Dornbirn, Herrn 
Schneider, in Landeck, Vorarlberg, in barem über
geben; 

1.2. Die Fa. ANILAG. Ges. m. b. H. gehört zu 
100% der SUNION-Stiftung, einem weiteren 
Rabelbauer-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 
Stiftungsrat (Verantwortlicher) dieser Unterneh
mung war Dr. Güggi; 

1.3.. Dr. Güggi ist, wie bekannt, als Sachwalter 
Dipl.-Ing. Winters und dessen liechtensteinischer 
Firmen PLANTECH und GEPROMA, über wel
che im Zusammenhang mit dem AKH-Bau Millio
nenbeträge an Schmiergelder flossen, tätig gewe
sen; 

1.4. Auf Veranlassung Bela Rabelbauers verfügte 
Dr. Güggi (zu welchem Bela Rabelbauer "ver
trauensvolle Beziehungen hatte") - PP 999 -
über Geldüberweisungen, darunter auch über die 
Spende an die ÖVP und somit auch über die besag-
ten 600 000 sfr; . 

1.5. Den vorliegenden Erhebungsergebnissen 
zufolge ist Sc/,meider nicht in der Lage, jene Perso
nen bzw. jenen Personenkreis zu nennen, von wel
chen er den Betrag von 600 000 sfr zur Weitergabe 
an den Abg. Bergmann erhielt. 

2. Bela Rabel\:lauer führte auf diesbe,zügiiche 
Frage aus, er könne nicht ausschließen, mit der Fa. 
SIEMENS - die, wie bekannt, mit Schmiergeld
zahlungen im Zusammenhang mit dem AKH-Bau 
involviert ist - "in Deutschland eine Finanzierung 
gemacht zu haben". Rabelbauer fügte in diesem 
Zusammenhang hinzu, er habe ;,keine Transaktio
nen unter 1 Million Dollar gemacht, die Fa. SIE
MENS könnte (~heoretisch) darunter sein" 
(PP 1 029, 1 030). _ 
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Die ÖVP hat - obwohl sie selbst die Herkunft 
der Rabelbauer-Gelder nicht kennt - jeden 
Zusammenhang zwischen den Rabelbauer-Millio
nen und AKH-Geldern abgestritten, und es konnte 
ein solcher Zusammenhang im Untersuchungsaus
schuß tatsächlich nicht schlüssig bewiesen werden. 

Abg. Hobl gab dazu am 4. April 1981 folgende 
Erklärung ab : "Weder direkt noch indirekt sind 
AKH-Gelder in die Kassen der drei Parteien 
geflossen. Ungeklärt sind jedoch ~eiterhin 'Trans
aktionen des Herrn Rabelbauer mit ausländischen 
Multis, insbesondere mit SIEMENS-Deutschland 
und die Rolle des Liechtensteiner Rechtsanwaltes 
Güggi im Zusammenhang mit der Rabelbauer- und 
der AKH-Affäre." (SK) 

Hobl stellte weiters laut APA (3,. April 1981) fest, 
daß die Ausschußberatungen ergeben hätten, daß 

keine der drei im Parlament vertretenen Parteien 
weder direkt noch indirekt AKH-Gelder erhalten 
haben". Allerdings schränkte er ein, daß "die 
Affäre Rabelbauer noch nicht ganz geklärt sei. 
Rabelbauer müsse man sozusagen mangels an 
Beweisen freisprechen". 

Somit verbleiben als Resumee der Rabelbauer
Affäre folgende Fakten: 

1. Die ÖVP hat von einem dubiosen Geschäfts
mann 4 Mio S in bar und 600 000 sfr übernommen. 

2. Die ÖVP hat diese Spende zunächst verteidigt 
und verharmlost, dann aber am Tag, als Bela Rabel
bauer von der Polizei verhaftet wurde, den Betrag 
zurückgegeben. 

3. Die Herkunft der Millionenbeträge ist bis 
heute ungeklärt. 

4. Die Übernahme eines Geldbetrages von 
4 Mio S durch -ÖVP-Obmann Mock in einem 
schwarzen Aktenkoffer zu nächtlicher Stunde im 
Parlament - Mock mußte eigenhändig das Par
lamentstor aufsperren - ist äußerst ungewöhnlich 
und bedenklich. 

s. Die Tatsache, daß zwischen Rabelbauer und 
der ÖVP-Spitze ernsthafte Gespräche über einen 
Tausch "Geld gegen Mandate" bzw. ~olitischen 
Einfluß zumindest eingeleitet wurden, 1st schärf
stens zu verurteilen. 

log. Hobl Mühlbacher Dr. Gradischnik 

670 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 425 von 425

www.parlament.gv.at




